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VORWORT

Als ich vor fünfzehn Jahren als junger Student, von

MoMMSEN auf die damals noch jungfräuliche Berliner Papyrrs-

sammlung hingewiesen, mich als Autodidakt in die griechische

Palaeographie einzuarbeiten anfing, reizten mich neben den

Papyri ganz besonders die Reproductionen der Ostraka, die der

dritte Band des Corpus inscriptionum Graecarum bietet. Die

ersten kleinen Resultate meiner Entziiferungsversuche veröffent-

lichte ich noch in demselben Jahre 1883 in einem Aufsatz über

„Aegyptische Eigennamen in griechischen Texten" (Zeitschr.

Aeg. Spr. 1883 S. 159 ff.). Die aegyptische Abteilung der könig-

lichen Museen zu Berlin, die jetzt dank den unausgesetzten

erfolgreichen Bemühungen des Directors, Adolf Erman, eine

der bedeutendsten Ostrakonsammlungen enthält, bot damals für

diese Studien nur ein geringes Material. Einen Einblick in die

grosse Wichtigkeit, die diese Urkundenklasse für die antike Wirt-

schaftsgeschichte hat, gewann ich daher erst, als ich in den

Jahren 1886 und 1887, dank der Liberalität der königlich

preussischen Akademie der Wissenschaften, in die glückliche Lage

kam, die Sammlungen von Paris, London, Oxford, Leiden,

Rom und Turin kennen zu lernen. Damals fasste ich den Ent-

schluss, so etwas wie ein Corpus ostracorum zu schaffen. In-

zwischen mehrte sich das Material von Jahr zu Jahr, von Monat
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ZU Monat. Viele Hunderte von Ostraka kamen allein in das

Berliner Museum und konnten hier von mir studirt werden,

während ich auf die neueren Erwerbungen der anderen Museen

zunächst verzichten musste. Einen vorläufigen Bericht über die

Ostrakonliteratur gab ich in der „Archaeologischen Gesellschaft"

im Mai 1889, nachdem ich vorher die Bonner Ostraka im

Rheinischen Jahrbuch (s. unten) besprochen hatte. Durch meine

Uebersiedelmig nach Breslau, wo der neue Wirkungskreis in den

nächsten Jahren meine Arbeitskraft vollständig absorbirte, kamen

die Arbeiten in^s Stocken, und als ich mich endlich wieder

meinen wissenschaftlichen Untersuchungen zuwenden konnte,

waren inzwischen in Berlin und anderwärts epochemachende

Papyrussammlungen erworben worden, deren Bearbeitung mir

nicht nur verlockender, sondern auch zur Zeit notwendiger er-

scheinen musste. So ging der Druck der Ostrakontexte, der schon

1889 (!) begonnen hatte, in den folgenden Jahren nur ruckweise

vorwärts, und erst im Sommer 1894 konnte ich mich der Aus-

arbeitung des Commentars zuwenden.

Dass diese Genesis in der Publication selbst ihre Spuren

hinterlassen hat, ist selbstverständlich. Es gilt dies namentlich

vom IL Buch, wo Anhang an Anhang gefügt ist. Wenn aber

auch im Aeusseren Unebenheiten genug dadurch entstanden sind,

so ist es doch meinen Untersuchungen sehr zu statten gekommen,

dass die fortwährende Erweiterung unserer Kenntnisse durch

wichtige neue Materialien — ich erinnere an die Flinders Petrie

Papyri, den Londoner „Catalogue", den Revenue -Papyrus, die

Publicationen von Grenfell und Hunt und unsere Berliner Edi-

tion — für die Ostraka noch verwertet werden konnte. Hier-

durch sowie durch das fortwährende Nachprüfen der früheren

Lesungen sind die „Zusätze und Berichtigungen", die am Schluss

des n. Buches gegeben sind, recht umfangreich geworden. Nament-

lich ist es von grossem Vorteil für mein Buch gewesen, dass ich

im Sommer 1895, wiederum unterstützt von der königlich

preussischen Akademie der Wissenschaften, Gelegenheit hatte,

die Lesungen, die ich neun Jahre zuvor in Leiden, London
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und Oxford gewonnen hatte, nochmals am Original zu prüfen,

ganz abgesehen davon, dass ich über 300 neue Ostraka von

dieser Eeise heimbrachte. Ich möchte daher Jeden, der die

griechischen Texte benutzen will, eindringlich auf die

„Zusätze und Berichtigungen" verweisen, bemerke aber

zugleich, dass die Verbesserungen der Texte im Commentar

bereits stillschweigend mit verarbeitet sind.

Was so zu Stande gekommen ist, ist von einem Corpus

ostracorum weit entfernt. Der Gedanke, auch nur eine annähernde

Vollständigkeit zu erstreben, musste immer mehr zurückgedrängt

werden, denn fortwährend kamen neue Massen von Ostraka zu

Tao-e und wanderten in die verschiedenen Sammlungen. Nur eben

die, die mir gerade zugänglich waren, und auch von ihnen wieder

nur diejenigen, zu deren Entzifferung hinreichende Müsse vor-

handen war, konnten in mein Buch aufgenommen werden. So

bietet es trotz der stattlichen Zahl von 1624 Nummern, von

denen 1355 hier überhaupt zum ersten Mal edirt worden sind,

doch immer nur eine Auswahl aus den augenblicklichen Beständen

der Museen und Privatsammlungen. Ja, nicht einmal die Berliner

Sammlung konnte vollständig mitgeteilt werden, da ich nach der

Uebersiedelung nach Breslau nur gelegentlich meine älteren Copieen

zu collationiren in der Lage war. Einigermassen vollständig sind

vielleicht die älteren Bestände der Museen mitgeteilt worden,

aber auch dies gilt nicht von allen. AVenn meine Hoffnung sich

erfüllt, dass diese Publication mir Mitarbeiter erweckt und den

Anstoss dazu giebt, dass die vieler Orten vorhandenen Ostraka

nunmehr publicirt werden, so hätte ich wohl Lust, in späteren

Jahren weitere Bände von Texten diesem ersten folgen zu lassen.

Meine Sammlung beschränkt sich — abgesehen von einem

lateinischen Unicum (Nr. 1266) — auf die griechisch be-

schriebenen Ostraka und schliesst damit die Tausende von

Scherben aus, die mit der einheimischen, aegyptischen Cursive,

dem sogenannten Demotisch, beschrieben sind, wiewohl diese

inhaltlich durchaus zu ihnen gehören, ja oft die notwendige

Ergänzung dazu bieten. Zu dieser Beschränkung war ich genötigt,
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da ich selbst niclit in der Lage bin, demotisclie Ostraka zu ent-

ziffern, von aegyptologischer Seite aber bei der abgesonderten

Stellung, die die demotischen Studien leider immer noch ein-

nehmen, erst wenige Texte der Art bearbeitet worden sind. Die

vereinzelten Uebersetzungen demotischer Ostraka, die Heinrich

Brugsch und Eugene Revillout — z. T. recht abweichend —
geliefert haben, habe ich gelegentlich in der Einleitung berück-

sichtigt. Dass das grosse und schwer übersehbare Werk von

Revillout, „Mölanges", in dem er ausführlicher auf die demotische

Ostrakonliteratur eingeht, zu spät erschien, um so, wie ich e.s

gewünscht hätte, von mir durchgearbeitet zu werden, bedaure

ich im Interesse meines Buches. Die Aufgabe bleibt für die

Zukunft bestehen, die griechischen und die demotischen Ostraka

mit einander zu verarbeiten.

Der Commentar, den ich im I. Buch vorlege, hat viel

grössere Dimensionen angenommen, als ursprünglich geplant war.

Eine so abgeschlossene, in sich gleichmässige Urkundengruppe

wie diese Steuerquittungen kann auf allgemeineres Interesse mir

Anspruch erheben, wenn der lebendige Zusammenhang mit den

Bedürfnissen, aus denen sie hervorgegangen ist, nach allen Seiten

klar zu Tage tritt. So wurde ich von selbst dazu geführt, die

wichtigeren Fragen der Steuergeschichte in weiterem Rahmen zu

behandeln und die ganze Kette von Vorgängen darzustellen,

von der die auf den Ostraka vollzogene Quittirung der Steuer-

zahlungen nur ein einzelnes, an sich nicht bedeutendes Glied

bildet. Es schwebte mir als Ziel vor, die Steuern selbst und

das Steuersystem nach Möglichkeit zu erklären, die Methode,

nach der das Steuersoll des Einzelnen bestimmt wurde, nach-

zuweisen und endlich den langen Weg, auf dem der einzelne

Steuerbetrag aus der Lehmhütte des Fellachen schliesslich in

die königliche Kasse in Alexandrien, resp. den kaiserlichen Fiscus

in Rom gelangte, in seinen einzelnen Etappen aufzudecken.

Hierzu war eine möglichst vollständige Verwertung der Papyrus-

urkunden sowie der sonstigen Nachrichten notwendig, und so

bietet das I. Buch zugleich einen Commentar zu diesen Texten,



VORWORT. XI

soweit sie die Steuergesohiclite berühren. Wenn ich mir sagen

muss, dass ich oft weit hinter meinem Ziel zurückgeblieben bin,

so darf ich wohl auch darauf hinweisen, dass es Vorarbeiten

nur wenige gab und das Meiste von Grund aus neu aufzubauen

war. Möchte dieser erste Versuch, so viele Lücken und Irrtümer

er im Einzelnen auch enthalten mag, recht Viele anregen, die

hier aufgeworfenen Probleme anzugreifen und weiter zu fördern.

Manche Frage, deren Beantwortung ich offen lassen musste,

wird durch die in den Museen vorhandenen, aber noch nicht

edirten Papyrusschätze mit einem Schlage ihre Lösung finden.

Möchten die Hüter dieser Schätze sich hierdurch bewogen

fühlen, das ihnen anvertraute Gut recht bald uns Allen zugäng-

lich zu machen.

Ich habe noch die angenehme Pflicht, den zahlreichen Ge-

lehrten, die mich in meinen Ostrakonstudien durch Rat oder That

gefördert haben, meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Was
ich ihnen im Einzelnen verdanke, habe ich an den betreffenden

Stellen angemerkt. Der Museumsverwaltungen und Ostrakon-

eigentümer, die mir ihre Sammlungen zur Verfügung gestellt

haben, ist unten im II. Kapitel mit aufrichtigem Danke gedacht

worden. Meinem lieben Freunde Conrad Cichorius danke ich

herzlich, dass er für die Correcturen der letzten Bogen ein-

gesprungen ist, so dass ich ruhigen Herzens die ersehnte Fahrt

nach dem Süden antreten kann. Die fleissigen Indices zum

IL Buch verdanke ich meinem Schüler, stud. Karl MrrrELHAUS,

der mich auch bei der Vollendung der Register des I. Buches

erstützt hat.

Zu ganz besonderem Dank fühle ich mich meinem

hochverehrten Freunde und Verleger, Herrn Commerzienrat

Hermann Giesecke, Seniorchef der Firma Giesecke & Devrient

in Leipzig, verpflichtet. Mit beispielloser Geduld und immer

gleicher Güte und Freundlichkeit hat er durch diese neun Jahre

hindurch alle Hindernisse, die sich dem baldigen Abschluss

des Werkes von meiner Seite entgegenstellten, hingenommen,

und ist dabei vor keinem Opfer zurückgeschreckt, um dieses
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Werk, dessen Drucklegung ganz besondere Schwierigkeiten bot,

in vortrefflichster Weise herzustellen.

Mein tiefster Dank aber gebührt dem allverehrten Meister,

dem dies Buch gewidmet ist. Abgesehen von den letzten Bogen,

deren Druck beschleunigt werden musste, hat er von beiden

Bänden die zweiten Correcturen mitgelesen. Ich brauche nicht

zu sagen, wie diese ständige Anteilnahme — ganz abgesehen

von den positiven Beiträgen, die ich noch einflechten konnte —
mich gefördert und über die Mühseligkeiten der Arbeit er-

hoben hat.

Breslau, im October 1808.

Ulrich Wilcken.

Obwohl Wilcken seine "Griechischen Ostraka" schon vor mehr
als 70 Jahren geschrieben hat, ist dieses Werk noch immer für

einen jeden unentbehrlich, der sich mit Ostraka und Papyri

beschäftigt. Da das Buch schon lange vergriffen ist, ist es sehr

zu begrüssen, dass von ihm jetzt ein anastatischer Nachdruck

erscheint.

Um seine Benutzung zu erleichtern, sind die Corrigenda, die sich

in den verschiedenen Teilen der "Berichtigungsliste" finden, in

die Nachträge, die Wilcken selbst seinem Buch hinten beigegeben

hat, eingefügt worden.

Ich möchte ausdrückUch darauf hinweisen, dass ich die einzelnen

Corrigenda nicht auf ihre Richtigkeit geprüft habe. Corrigenda,

die mehrfach gemacht worden sind, habe ich mit wenigen Aus-

nahmen nur einmal aufgenommen.

P. J. Sijpesteijn.
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L KAPITEL.

Das Ostrakon als Schriftträger.

Mit dem Worte oozp(xv.ov bezeichneten die Griechen ursprünglich

die Schalen der Schaltiere, wie der Schildkröte, der Muscheln, Krebse

u. s. w., daher auch Schildpatt und Perlmutter. Das Wort oaxpeov,

die Auster, ist offenbar desselben Stammes. Im übertragenen Sinne

wurde öaxpaxov dann auch auf andere flachgewölbte, aber gleichfalls

harte Gegenstände, deren Aussenseite in ähnlicher Weise convex

sind, angewendet. So konnte das Wort passend auch auf die Scherben

rundlicher Gefässe bezogen werden, und da im gewöhnlichen Leben

das aus Thon gefertigte Gefäss gegenüber den kostbareren Metall-

gefassen dominirte, so finden wir in der Literatur das Wort im

Besonderen gern auf die Scherben thönerner Gefässe angewendet,

wiewohl man gewiss auch z. B. das Bruchstück einer kupfernen

Kanne als Ostrakon hätte bezeichnen können. Schliesslich wurde

öaxpaxov ein allgemeiner Ausdruck für das Thongeschirr überhaupt,

und schon sehr früh kommen Ableitungen wie öatpay.eus (der

Töpfer) vor.^)

Während das vollständige Thongefäss seine Bedeutung als Auf-

bewahrungsmittel für flüssige und trockene Gegenstände hatte, die

Bemalungen aber oder die Aufschriften secundärer Natur waren,

spielten die Scherben allein dadurch eine Rolle, dass sie zur Aufnahme

von Schriftzügen tauglich waren, sei es dass diese mit einem spitzen

Gegenstand in den Thon eingeritzt oder aber vom Kalamos mit Tinte

aufgetragen wurden. Wohl Avurden auch die unbeschriebenen und

') Vgl. H. Blüniner, Teriuinologio u. Teclinologie d. Gew. II S. 34.

1*
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unbeinalten Scherben als Ostraka bezeichnet. Unsere Publication be-

schäftigt sich aber nur mit beschriebenen Scherben thönernerGefasse.

Doch damit sind die Grenzen unseres Themas noch nicht scharf genug

bezeichnet. Wir haben es nicht mit Scherben zu thun, die schon

als Teil des vollständigen Geiasses beschrieben Avaren, also Mitteilungen

über das Gefäss selbst, über Inhalt, Herkunft u. s. w. oder über die

Darstellung der Malerei enthielten, sondern lediglich mit Scherben,

deren Aufschriften mit dem Geföss als solchem nichts zu thun haben

und erst nach Zusammenbruch des Gefässes auf die Scherbe

als eine selbstständige Einheit gesetzt worden sind.^) Wiewohl

also unsere Ostraka Bruchstücke von Gefassen sind und als solche die

unregelmässigsten Contouren zeigen (vgl. die Tafeln), ist doch jedes

Einzelne als Träger der Schrift etwas Vollständiges, es sei denn,

dass nachträglich die beschriebene Scherbe durch weiteres Abbrechen

fragmentarisch geworden sei. Das Ostrakon in unserem Sinne ist

also, losgelöst von seiner ursprünglichen Existenz, lediglich als ein

Beschreibstoff zu betrachten, der sich von den anderen Schreib-

materialien wie Papyrus, Pergament, Holz, Wachstafeln, Leinwand,

Stein u. s. w. in seiner Zweckbestimmung nicht unterscheidet.

Dass man im Altertum in der hier angegebenen Weise die

Ostraka als BeschreibstofF verwendet hat, war von jeher bekannt.

Der athenische Ostrakismos ist das berühmteste, aber nicht das

einzige Beispiel eines derartigen Gebrauches im grossen Massstabe.

Die leider auch jetzt noch von Einigen-) vertretene Meinung, dass

diese athenischen Ostraka ad hoc hergestellte thönerne Täfelchen

gewesen seien, ist jüngst mit Recht von Valeton^) zurückgewiesen

worden; vielmehr sind auch diese ganz wie die unsrigen nichts als

Gefässscherben gewesen. Jeder Zweifel wird durch die Originale,

*) Den von uns Ijehandelten Aufschriften kommen wohl jene Kritzeleien

am nächsten, die die Töpfer gelegentlich auf die Gefässe gesetzt haben, in-

sofern sie keine Beziehung zu dem Gefäss liahen. Allerdings sind sie auf die

noch unvei'sehrten Gefässe gesclirieben. Vgl. O. Jahn, Bericht. Sachs. Ges. Wiss.

1854. S. 36 ff.

-) A"gl. Gilbert, Handbuch d. Griech. Staatsaltert. I, 2. Aufl. S. 346, der von

Thontäfelchen spricht. Ebenso Busolt, Griech. Gesch. II, 2. Aufl. (1895) S. 439,

der ZMar Valeton citirt, aber seine Mahnung nicht berücksichtigt, sondern nihig

veiter von Thontäfelchen redet.

') Mnemosyne, N. S. XYI 1888, S. 1 ff. Den Hinweis auf diese lehrreiche

Alihaii'llung verdanke ich Franz Studniczka.
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die jüngst in Athen gefunden und von Benndorf, Studniezka und

Kavvadias herausgegeben sind,') genommen. Alle drei Ostraka, auf

denen der Name des ''zu Verbannenden noch erhalten ist, sind nach

der Angabe der Herausgeber, die durch die Reproductionen illu-

strirt wird, unverkennbar Scherben von einstigen Gefässen. Nur das

von Benndorf herausgegebene Stück zeigt eine Eigentümlichkeit,

für die ich unter den uns vorliegenden aegyptischen Ostraka keine

Analogie finde: es ist „rund zugeschnitten", doch aber ohne Zweifel

ein „Gefässstück". Ich möchte darin nichts anderes als eine Docu-

mentirung des griechischen Formensinnes erkennen.

Wenn Kleisthenes anordnete, dass die schriftliche Abstimmung

über den zu Verbannenden auf solchen Gefässstücken zu erfolgen

habe, so setzt das m. E. als selbstverständlich voraus, dass schon vor

ihm und vor seiner Gesetzgebung die Verwendung der Ostraka als

Schreibmaterial in Athen ganz allgemein verbreitet war. Valeton

(S. 20) nimmt im Gegenteil an, dass es Kleisthenes' Erfindung sei,

die Ostraka in dieser Weise zu benutzen. Dafür liegt aber weder

ein Zeugnis vor, noch ist es sachlich wahrscheinlich. Das Novum,

das der Staatsmann Kleisthenes brachte, war ausschliesslich die

Bedrohung der politisch Gefährlichen, jaicht auch das Beschreiben

der Topfscherben. Das geht auch aus unserer Tradition hervor.

Keiner der alten Autoren, der über die Gesetzgebung des Kleisthenes

berichtet, spricht von der Anordnung, dass die Namen auf Ostraka

zu schreiben seien, in der Art, dass man annehmen müsste, die

Benutzung der Scherben zum Schreiben sei etwas Neues gewesen.

Kein Wort wird über die Beschaffenheit der Ostraka oder über

die . Art, wie man sie beschreibt, verloren. Die sämmtlichen

Teatimonia über den athenischen Ostiakismos erwecken den Eindruck,

dasä diesen Autoren, und el>onso natürlich den alten Quellen, auf

die sie zurückgehen, die Sitte, Ostraka als Schreibmaterial zu ver-

werten, als eine selbstverständliche und nicht erst durch einen Gesetz-

gebungsact geschaffene erschienen ist. Ich glaube daher, wir werden

diese Sitte in Athen schon vor Kleisthenes, also gewiss schon für

das VI. Jahrhundert anzusetzen haben.

Aus welchen Gründen Kleisthenes die Verwendung gerade dieses

Schreibmateriales zu dem bestimmten Zweck angeordnet hatj darüber

1) Vgl. jetzt CIA IV 1, 3. S. 192 f. Nr. 569—571.
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kann kein Zweifel sein. Wie schon ofk hervorgehoben worden ist, war

es die völlige Kostenlosigkeit, verbxinden mit der grossen Brauchbar-

keit, die hier, wo auch die ärmeren Bürgersleute Mann für Mann ein

beaehriebenes Stück abliefern sollten, diesem Material vor allen anderen

den Vorzug geben musste. Irgend welche Topficherben be&nden

sich wohl auch im primitivsten Haushalt, oder konnten nötigenfalls

vom nachbarlichen Müllhaufen entnommen werden. Dass die Scherben

lu Hause, und nicht erst auf dem Markt beschrieben wurden, mit

anderen Worten, dass sie vom Bürger selbst zu liefern waren, hat

Yaleton a. a. O. gezeigt.

Aber nicht nur ia Athen ist man auf die Idee gekommen, die

alten Topfscherben als Beschreibstoff zu verwerten. Wenn die Autoren ^

)

sagen, dass der Ostrakismos nicht nur in Athen, sondern auch in

Argos, Milet und Megara bestanden habe, so sprechen sie zwar

nur von der politischen Institution; zugleich setzt die Bemerknng

aber doch voraus, dass man auch dort, also auch in Kleinasien

und in der Peloponnes, auf Topfecherben zu schreiben gewohnt

war. Dass man es auch hier nicht nur bei den Abstimmungen und

auch gewiss nicht erst seit der Uebemahme des Kleisthenlschen

Gedankens gethan hat^ ist mir wahrscheinlich, und ich glaube nicht

zu viel zu behaupten, wenn ich sage, dass die Yerwendiing der

Topfecherbe als Schreibmaterial durch die ganze griechische Welt

schon seit früher Zeit die allerweiteste Verbreitung gehabt hat

Wenn dies für die älteren Zeiten einstweilen natürlich Hypothese

bleiben muss, so liegen für die jüngere, im Besonderen für die

lidlenistische Zeit, directe Zeugnisse auch in der Literatur dafnr vor.

Bekannt ist die Anekdote vom Stoiker Kleanthes, der so arm war.

dass er sich nicht Papyrus kaufen konnte und daher auf Ostraka

oder Leder schrieb (Diog. Laert. VII 173/4). Eine ganz ähnliche

Geschichte wird vom ApoUonios Dyskolos erzählt, woraufEgger zuerst

hingewiesen hat. Vgl. Vita des Herodian bei Sturz, Etymologicum

Gudianum Lips. 1818 p. 730 und daraus Lentz im Herodian I

p. VI.-) — Ausserdem fand ich das Ostrakon als Beschreibstoff

in einer Fabel des Babrius [ 127 ed. Crusius i erwäimü wo es heiaat:

») AristoteL PöUt. YIII (V) 1302 b. Schol. Aristoph. ßitt. 855.

*) Diese Citare verdanke ich Friedrich Man. yachtMgüdi fand iA die

Sache auch toh Egger erwähnt.
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'Oaxpaxw Ypa-^cvTa -ov 'Ep\if^y äuapTia; ixsXsj'jtV 6 Zt'j- s:^

xcßtüxdv xauxo^ awpsuciv, Tv' ipavoaac bti-jto'j xa^ c:xa; dvaTipaaoTj.

— Auf den ersten Blick scheint auch in den Zauberpapvri die

Scherbe mehrfach als Beschreibstoff genannt zu werden. So bei

Kenyon (Catal. Gr. Pap.; S. 94, SfjO; 96, 374; 99, 467. Es handelt

sich hier aber überall um ein caxpaxov d-6 %•ol.ki'zrrf^z, oder ähnlich.

Damit dürfte doch wohl eine Seemuschel gemeint sein.^j Dagegen

wird man in dem xap:yc'j 5axpaxcv (Tap. Leid. V II, 16; wohl

die Scherbe eines PökeLfasses zu sehen haben.-)

Belesenere werden wohl noch weitere Hinweisungen in der Lite-

ratur finden. Doch wozu sollen wir nach Körnern suchen, wo die

reichen Goldadern vor uns liegen? L'nsere Sammlung von 1624

Ostraka, die, wie oben bemerkt, nur eine Auswahl der gegenwärtigen

Bestände der Museen und Privatsammlungen darstellt, ist geeignet,

uns eine Vorstellung davon zu geben, in wie weitem Umfange die

Ostraka in dieser späteren Zeit als Schreibmaterial benutzt worden

sind. L'nsere Texte reichen vom III. Jahrhundert vor Chr. (von

der Zeit des Philadelphos) bis in's VII. Jahrhundert nach Gir.,

erstrecken sich also über einen Zeitraum von etwa lÖOO Jahren. Davon

sind in unserer Sammlung die ersten sechs Jahrhunderte (also bis

in's m. Jahrhundert n. Chr. hinein) am stärksten vertreten, während

sie für die späteren Jahrhunderte nur wenige Beispiele bietet. Unsere

Texte stammen sämmtlich aus Aegypten, wo die Kunst mit Kalamos

und Tinte zu schreiben schon vom TV. oder IH. Jahrtausend an

verbreitet war und seitdem nie abhanden gekommen ist Wenn
die Aegypter sich auch in dem Papyrus, diesem bewunderungs-

würdigsten Kunstprodukt des Xilthals, ein Schreibmaterial par ex-

ceUence geschaffen hatten, so haben sie doch daneben gelegentlich

auch andere nicht verschmäht, wie Leder, Leinwand, Holz, Kalkstein-

firagmente.^) Zu diesen subsidiären Schreibmaterialien ist auch die

^) "W^ssely, Neue gr. Zauberpap. S. 11, sieht es für eine Scherbe, ein

„Ostrakon", an.

*) So noXixTig in Byzant. Zeitschr. I il892) 3. 558. Dieterich, Pap. magiea

Mus. Lugd. Bat. 1888 S. 789, will "ip'.XOS als „Mumie" fassen.

^) Diese Kalksteinfragmente sind wohl meist durch die Sonnenglut vom
Kalksteinfelsen abgesplittert worden. Man pflegt auch diese als Ostraka zu be-

zeichnen, wiewohl der Ausdruck ungenau ist. Aber auch die Aegypter selbst

haben gelegentlich beide BeschreibstofFe mit demselben Namen benannt. Ich

verdanke dem Koptologen Mr. Crum in Löftdon die interessante Mitteilung, dass
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thönerne Topfscherbe zu rechnen, die sich in dieser Verwendung,

wenn auch nur vereinzelt, schon für die früheren Zeiten nachweisen

lässt. Wir sehen natürlich unserer Definition gemäss von denjenigen

Ostraka ah, deren Aufschriften sich auf das vollständige Gefass oder

seinen Inhalt beziehen. Dahin gehören z. B. die hieratisch beschrie-

benen Scherben, die Wiedemann in der Zeitschr. f. aeg. Sprache 1883

S. 33 f. publicirt hat.^) Sie sind nichts anderes als die Etiquetten,

die über den Inhalt der Weinkrüge Auskunft gaben. Ueber das

Vorkommen der Ostraka (in unserem Sinne) in den alten Zeiten

verdanke ich Adolf Erman folgende Nachrichten: „Topfscherben als

Schreibmaterial sind im neuen Reich (II. Jahrtausend vor Chr.)

wohl etwas seltener als die Kalksteinscherben Die Londoner

Publication enthält deren nur zwei, und auch bei uns (in Berlin)

in den koptischen Texten das thönerne Ostrakon als BX2Se bezeichnet wird,

dass daneben aber auch dasselbe Wort das Kalksteinfragment bezeichnen kann.

In der Sammlung, die Mr. Crum im vorigen Sommer in Bearbeitung hatte, fand

sich die erstere Anwendung des Wortes 4 Mal, die zweite 3 Mal. Auch in der

griechisch-koptischen Scäla, die Krall in Mitth. Pap. Rain. IV S. 129 publicirt hat,

findet sich die Gleichung OCTpXKCJDN : riBxXe (hier nach Krall's Lesung

als Masculinum, während es bei Crum regelmässig und auch in öinem meinem

Freunde Alfred Schiff gehörigen koptischen Ostrakon als Femininum begegnet).

Dagegen wurde in derselben Londoner Sammlung daneben das Kalksteinfragment

nicht weniger als 12 Mal mit dem griechischen Lehnwort TiXd^ bezeichnet (im Kopt.

masc). Ueber die Verwendung dieser TiXdxeg in der alten Zeit verdanke ich Adolf

Erman folgende freundliche Mitteilung: „Die Sitte, Unwichtigeres auf Kalkstein-

splitter zu schreiben, ist sehr alt. Das Londoner Stück Nr. 5641 (Inscript. in the

hierat. charact. pl. VIII) entstammt, der Schrift nach zu urteilen, dem Mittleren

Reich (NB. um 2000 v. Chr.) oder noch früherer Zeit (es scheint ein Brief zu sein).

Aus dem Neuen Reich sind derartige Kalksteinostraka in grosser Anzahl erhalten.

Mehr als ein viertel Hundert ist z. B. in der genannten Londoner Publikation

veröffentlicht. Es sind Abrechnungen, Listen, Protokolle u. ähnliches. Viele

entstammen auch Schulen und enthalten schlechte Abschriften aus der klassischen

Literatur. So steht z. B. der Anfang der Sinuhegeschichte auf einem grossen Kalk-

steinostrakon in Kairo, das in einem thebanischen Grabe der XX. Dynastie

gefunden wurde, während ein Londoner Stück den Schluss desselben Textes

trägt." — Während die späteren Aegypter, die Kopten, gleichfalls sehr gern

auf diesen Kalksteinsplittern geschrieben haben, kenne ich nur wenige griechische

Texte auf diesem Material. In unserer Sammlung sind sie nicht berücksichtigt.

^) Auch in Teil el-Amama sind kürzlich beschriebene Scherben von Wein-,

Oel- und Honigkrügen gefunden worden. Auch diese Aufschriften beziehen sich

auf den Inhalt des Qefässes. Vgl. Flinders Petrie, Teil el-Amama, Lond. 1894.

S. 32 (Griffith). Vgl. auch ebend. Tfef. XXII ff.
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erreichen sie nicht ganz die anderen. Es liegt dies wohl daran, dass

die Ostraka nicht genug Raum für die grosse hieratische Schrift boten.

Doch kommen auch hier literarische Texte vor, wie dies die von

Golenischeffund Maspero besprochenen Florentiner und Pariser Ostraka

zeigen, die zusammen zu gehören scheinen (Recueil de travaux III 3

;

ib, 7). Für die Zeit nach dem neuen Reich ist unser Material ja

nur ein sehr geringes, doch zeigt es, dass die Sitte keine Unterbrechung

erfahren hat. So befindet sich im Louvre ein Heiratscontract auf

einem Teller, aus der Zeit eines Psarnmetichi) (Papyrus deraotiques

du Louvre, ed. Revillout, II fasc. pl. 8). Auf einem grossen Krug

der Berliner Sammlung stehen lange Listen oder Rechnungen in

der von der Hieratischen zur Demotischen überleitenden Schriftform

(Ausführl. Verzeichnis d. aeg. Alterth. Berlin S. 195), und eine Scherbe

ebenda mit einem medizinischen Rezept scheint etwa in die saitische

Zeit zu gehören (ibid. S. 388)."

Ich gewinne aus dieser freundlichen Mitteilung Erman's den

Eindruck, dass doch auffallend wenige Ostraka aus vorgriechischer

Zeit bisher bekannt geworden sind. Ob das Zufall ist oder ob es

den damaligen Verhältnissen entspricht, muss einstweilen dahingestellt

bleiben. Aus den bisherigen Funden möchte man den Schluss ziehen,

dass die Verwendung der Topfscherbe als Beschreibstoff zwar schon

seit mindestens dem zweiten Jahrtausend in Aegypten bekannt gewesen

ist, aber in grösserem Umfange doch erst nach Einführung dei

griechischen Herrschaft, also nach Alexander dem Grossen populär

geworden ist. Es Hesse sich wohl denken, dass diese Sitte bei den

Griechen, für die der importirte Papyrus etwas sehr kostbares war,

sehr allgemein gewesen wäre (s. oben), und dass sie sie dann auch

im Lande des Papyrus weiter verbreitet hätten, da schliesslich auch

hier das Ostrakon immer noch billiger war, nämlich gamichts

kostete. Wenn ich recht unterrichtet bin, stammen auch die demo-

tischen Ostraka sämmtlich aus der Zeit nach Alexander dem Grossen.

Die Griechen wären danach die Lehrmeister der Aegypter in der

sparsiamen Ausnutzung der gegebenen Materialien gewesen. Jedenfalls

finden sich demotische Ostraka in der Ptolemäer- und Kaiserzeit

massenweise, und als der siegreiche Hellenismus zur Verdrängung

der einheimischen Schrift durch die griechische führte, sind unzählige

^) Das kann natürlich nur eine private Abschrift sein. Vgl. S. 11/2 (Wilcken).
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Ostraka mit dieser sogenannten „koptischen" Schrift bedeckt worden.

Ja, auch die Araber haben noch zu diesem billigen Schreibmaterial

gegriifen.^)

Dass die Kostenlosigkeit und die grosse Brauchbarkeit auch

hier die Gründe waren, die die Scherben zu einem so beliebten

Schreibmaterial machten, ist begreiflich genug. Die im Anhang I

mitgeteilten Varia, denen man noch zahlreiche Analoga hinzufügen

könnte, sollen illustriren, zu wie verschiedenen Zwecken die Scherben

beschrieben wurden. Da sind Briefe freundschaftlichen oder geschäft-

lichen Inhalts, da sind contractartige Abmachungen, da sind Dichter-

verse, die sich ein wissensdurstiger aber armer Teufel auf einer Topf-

scherbe notirt hat, da sind Zahlungsanweisungen, Notizen über

Einnahmen und Ausgaben und sonstige Aufzeichnungen verschiedenster

Art. Genaueres s. in Kap. VIII.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Ostraka aber erst dadurch

geworden, dass auch staatliche Organe es nicht verschmäht haben, für

ihre Aufzeichnungen in bestimmten Fällen sich ihrer zu bedienen.

Unter den „Varia" gehören dahin die zahlreichen Listen von Eingängen

staatlicher Einkünfte, von denen wir nur einige wenige Proben vor-

gelegt haben. In erster Linie aber stehen hier die Quittungen, die

über den Empfang eingegangener Abgaben ausgestellt sind. Diese

erst geben durch ihre quantitative und m. E. auch qualitative

Ueberlegenheit der Ostrakonliteratur ihre hohe Bedeutung. Unsere

Sammlung enthält vorwiegend solche Quittungsurkunden, und dass

dies O ginale und nicht etwa Brouillons oder Copieen sind, dafür

bürgt die Verschiedenartigkeit der Hände auf ein und derselben

Scherbe. Wir können, wenn ich nicht irre, die Verwendung der

Ostraka durch staatliche Organe noch genauer begrenzen. Es sind

^) Koptische Ostraka giebt es zu vielen Hunderten in den Europäischen

Museen. Das Berliner Kgl. Museum z. B. enthält eine glänzende Sammlung,

ebenso das British Museum. Mit der Edition der koptischen Ostraka aus Deir

el-Bahari ist Mr. Crum beschäftigt. — Auch ein aramäisch beschriebenes

Ostrakon (aus Elephantine) besitzt das Berliner Museum. Vgl. Ausfiihrl. Ver-

zeichnis d. aeg. Altertümer (1894) S. 388. — Dass auch die Araber, als sie

sich in Aegypten niederliessen, das Ostrakon als BeschreibstoflF verwendeten, hat

Karabacek aus literarischen und urkundlichen Quellen nachgewiesen (Mitt. Pap.

Erz. Rain.V. S. 63). Ich konnte diese Beobachtung durch die Mitteilung bestätigen,

dass das Berliner Kgl. Museum mehrere arabisch beschriebene Ostraka besitzt.

Vgl. Berl. phil. Wochenschr. 1891, Nr. 52, S. 1649.
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nämlich nach dem bisher vorliegenden Material ausschliesslich die

Beamten der Königlichen Bank und des Thesauros sowie die Abgaben-

erheber, die sich der Ostraka zu ihren Quittungen bedienen. Die

Letzteren, die Erheber, sind nicht eigentliche staatliche Beamte.

Soweit sie Pächter sind, sind sie Unternehmer, die vom Staat die Er-

hebung bestimmter Steuern gepachtet haben ; die Praktoren der Kaiser-

zeit aber sind Bürgersleute, die die Abgabenerhebung als Liturgie haben

übernehmen müssen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass die Geschäfts-

führung ihre Privatkasse belastet Hätten sie ihre Quittungen auf

Papyrus ausstellen wollen, so hätten sie damit grosse Geschäfts-

unkosten gehabt. Sie benutzten also die Ostraka, um diese Ge-

schäftsunkosten zu vermeiden. — Wenn Grenfell's Deutung des

Revenue-Papyrus 73 ff. sicher stünde, wonach die Trapeziten gleich-

falls Pächter sein sollen, so würden die Bankquittungen auf Ostraka

durch die vorhergehenden Bemerkungen zugleich erklärt sein, und

wir würden überhaupt kein Beispiel dafür haben, dass ein könig-

licher Beamter sich im amtlichen Verkehr des Ostrakons bedient

häne. Ich werde aber unten in Kap. VI zu zeigen versuchen, dass

jene Pachtvorschriften sich nicht auf die königlichen Trapeziten

beziehen. Fassen wir also die Trapeziten und Sitologen als könig-

liche Beamte auf, so ist zu constatiren, dass es diesen erlaubt war,

eich im Verkehr mit dem Publicum und den Steuererhebem der

Ostraka zu bedienen. Dagegen mussten sie im Verkehr mit den

vorgesetzten Behörden selbstverständlich auf Papyrus schreiben (Be-

lege in Kap. VI). Dass die Geschäftsbücher sämmtlicher Chargen

auf Papyrus zu führen waren, bedarf keiner Erwähnung.^) Ueber-

haupt werden wir aus dem vorliegenden Material die Regel abstrahiren

können, dass im amtlichen Verkehr der Behörden unter einander

allein der Papyrus zulässig war, dass das Ostrakon dagegen nur

im Verkehr mit dem Publicum, Steuerpächtern u. dgl. geduldet wurde.

Auch diese Regel wird ihre Ausnahmen gehabt haben. Aber

ihre Beobachtimg ist bei der Interpretirung mancher Schriftstücke

doch von Wert. Weim z. B. ein Ostrakon 2) einen, wie es scheint.

*) In dem Lond. Pap. CCCTI Tcrpflichtet aich Satomilos, der die Ver-

tretung de« Stotoetis als nfi-K-tüp übernimmt, dass er liefern werde -i -^c -issco;

^) Berliner Ostrakon P. 4424. Ich habe es nicht in die Sammlting auf-

genommen, da meine Copie zu unvollkommen iit. Der Text beginnt: 'Ispax
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amtlichen Brief an einen Strategen enthält, so möchte ich glauben,

dass wir nur ein Brouillon oder eine Copie vor uns haben. Ebenso

werden wir die in den Varia publicirten Listen von Personen mit

Angabe ihrer Lieferungen oder Zahlungen nach dem Gesagten nicht

für amtliche Documente halten, sondern für Entwürfe oder vor-

läufige private Aufzeichnungen, die zur Anfertigung der amtlichen

Papyrusbücher, wie z. B. der Londoner Papyrus CIX** (Kenyon Catal.

Gr. Pap. S. 151 ff.) eines ist, verwendet werden sollten.^) Es sei

übrigens darauf hingewiesen, dass sich betreffs der Benutzung der

Ostraka zum Beschreiben vielleicht landschaftliche Unterschiede heraus-

stellen werden. So sind aus dem Faijüm private und namentlich

amtliche Quittungen auf Papyrus aus derselben Zeit bekannt ge-

worden, in der in Theben und Syene Ostraka dazu verwendet wurden,

aus den ersten drei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. 2) Vgl.

hierzu unten S. 22 f.

Wir kommen somit zu dem Resultat, dass die Benutzung der

Ostraka als Schreibmaterial in den höheren Kreisen nicht für fashionable

galt, dagegen in den unbemittelteren Schichten im allerweitesten

Umfange gebräuchlich war. Selbst mit der Topfscherbe sind die

kleinen Leute sparsam umgegangen. Ich habe im II. Buch Fälle an-

gemerkt, in denen die ursprüngliche Schrift abgewaschen ist, um der

neuen Schrift, die wir vor uns sehen, Platz zu machen. Also Palimp-

seste auch auf Topfscherben ! Wir haben ferner Beispiele in unserer

Sammlung, in denen auch die Rückseite beschrieben ist, sei es mit

gelegentlichen Notizen, oder auch mit einer neuen Steuerquittung

(vgl. Nr. 1 und 295). Also opisthographe Ostraka! Wir haben

endlich zahlreiche Fälle, in denen die Quittungsschreiber aus Spar-

samkeit nicht nur einen, sondern mehrere Zahlungsnachträge auf

derselben Scherbe notiren. Vielleicht am merkwürdigsten ist, dass

o-cpaxrjYüJ'. Aio7ioX(i":otj) naxc5p.ig Tacvauxioj (?) und ist datirt Lxg Kaloapog

Q&oz xg, d. h. vom 23. Sept. 5 vor Chr. Auch P. 4149 ist an einen Stra-

tegen gerichtet: AiSuiiq) oxpfaTyjYw) Jl£p'.%-(r]^a.z).

^) Es soll auf Ostraka koptische Briefe von Bischöfen geben. Auch das

müssen natürlich Copieen sein.

2) Vgl. die Papyrusquittungen von Sitologen in BGU 61, 67, 218, 336,

die Papyrusquittungen der Bank in BGU 62, 63, 65, 66, 99, 212—216, 219—222,

270, 273, 293, 342, 345, 346, 356, 359, die Privatquittungen auf Papyrus in

BGU 24, 32, 150.
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man auch alte, schon beschriebene Ostraka, die noch freien Raum

boten, zu einer neuen Quittung benutzte, ohne den alten Text abzu-

waschen (vgl. Nr. 630 und 881).

In grösserer Zahl liegen, wie oben bemerkt, Ostraka nur bis zum

III. Jahrh. n. Chr. vor. Sayce (Jewish Quarterly Review II S. 401)

kennt Stücke aus der Zeit des Aurelian und M. Claudius Tacitus —
wie es scheint, Steuerquittungen, Unsere Sammlung enthält wohl

noch einzelne Stücke aus späterer Zeit, so aus dem Jahre 298/99

n. Chr. (Nr. 1308), aus dem IV. (Nr. 1309) und VI/VII. Jahrhundert

n.Chr. (1126, 1127, 1224, 1225, 1603—1607). Davon scheint

eines, 1225, wirklich eine Steuerquittung zu sein. Dass das Ostrakon

auch in dieser späteren Zeit in den unteren Schichten ein beliebtes

Schreibmaterial blieb, ^) zeigen die vielen Hunderte von koptischen

Ostraka in unseren Museen. Andrerseits begegnen jedoch in der

byzantinischen Zeit grosse Massen von Quittungen auf Papyrus und

Pergament, sodass es den Anschein hat, als ob das Ostrakon von

diesen Materialien verdrängt worden ist. Wie das Aufhören der

Ostrakonquittungen um die Wende des III. Jahrhunderts n. Chr. zu

erklären ist, ist schwer zu sagen. " Nur vermutungsweise möchte ich

darauf hinweisen, dass dieser Wechsel zeitlich mit dem grossen

Umschwung zusammenfällt, den die Verwaltung der römischen Welt

und so auch Aegyptens durch die diocletianisch-constantinischen

Reformen erfuhr. Vielleicht ist auch dies eine der zahlreichen Neue-

rungen der neuen Zeit, dass es dem nunmehr mit der Steuererhebung

betrauten Beamtenpersonal (in der Regel) untersagt war, sich der

Ostraka zum Qiiittiren zu bedienen.

So viel über die Verbreitung der Ostraka als Schriftträger.

Wollten wir hier nun die Herstellung und Beschaffenheit dieses merk-

würdigen Schreibmateriales ausführlichst darlegen, so müssten wir

geradezu eine Geschichte der Keramik in diesen tausend Jahren, die

durch unsere Sammlung vertreten sind, schreiben. Ich muss dies

Anderen überlassen, die besser dazu qualificirt sind. Mein Augen-

merk war zu sehr auf die Entzifferung der schwierigen Texte

gerichtet, als dass ich auf die keramischen Eigentümlichkeiten

immer genügend hätte achten können. Aber auf die grosse Be-

^), Vgl. Pap. Lond. in Palaeogr. Soc. Ser. II 189 vom J. 350 ii. Chr.: v.aL

»jX^äv T'.veg oxpaxwBxai Ttpöq 6|jLäg [iSTä oaxpocxtüv.



14 I. KAPITEL.

deutung des hier vorliegenden Materiales für keramische Studien sei

um so mehr hingewiesen, als bisher meines Wissens Niemand diese

Seite beachtet hat. Diese Bedeutung finde ich vor allem darin,

dass die Schrift fast jeden Stückes bis auf den Tag genau datirt ist.

Damit ist zunächst allerdings nur ein terminus ante quem für die

Fabrication gegeben. Aber man wird doch in den meisten Fällen

mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dass kein allzugrosses Spatium

zwischen dem Zeitpunkt der Fabrication und der Benutzung als

Schreibmaterial bestanden haben wird. "Wir haben es ja fast überall

hier mit der gewöhnlichen "Ware zu thun, die für den täglichen

Bedarf billig hergestellt, auch sofort in den Handel kommt und,

wenn sie einmal dem alltäglichen Gebrauch übergeben ist, — wie

die Hausfrauen bestätigen werden — nur ein kurzes Leben führt.

In den meisten Fällen wird die Scherbe von derselben Generation

gebrannt worden sein, von der sie mit Schrift bedeckt ist. In

einzelnen Fällen mögen eine oder zwei Generationen zuzugeben

sein. So ist uns durch die Datirung der Schrift doch auch appro-

ximativ die Zeit der Fabrication an die Hand gegeben. "Wie

wichtig das ist, erhellt, wenn man folgende Worte Adolf Erman's

(Aeg}'pten S. G06) dagegen hält: „Nichts ist in Aeg}'pten so schwer

zu datiren als ein Thongeföss, denn Scherben, die durch Jahrtausende

getrennt sind, haben hier einen fast gleichen Charakter. Die moderne

graue Ware von Keneh oder die rote von Siüt lässt sich z. B. fast

ganz gleich schon im neuen Reiche (II. Jahrtausend v. Chr.) nach-

weisen." Ohne diese letztere Beobachtung irgendwie einschränken

zu wollen, glaube ich doch auf Grund des reichen datirten Ostrakon-

materiales nachweisen zu können, dass in der Zwischenzeit gar manche

Wandlungen in der Fabrication statt gefunden haben, Wandlungen,

die sich z. Th, gerade in dem Wechsel der Farben offenbaren. Ich

habe schon im Jahre 1889 in der Berliner Archaeologischen Ge-

sellschaft^) darauf hingewiesen, dass für die verschiedenen Perioden

gewisse Thonfärbungen charakteristisch sind. Diese Beobachtung hat

sich mir durch das reiche Material, das inzwischen hinzugekommen

ist, nur bestätigt. Gewisse Mittelfarben sind natürlich zu allen Zeiten

vorgekommen, aber es giebt einige hervorstechende originelle Farben,

die ich für die einzelnen Perioden geradezu als Modefarben bezeichnen

*) Vgl. den Berieht in der Wochenschr. f. Klasa. Philol. 1889, Nr. 25, S. 701.
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möchte. Vergegenwärtigen wir uns, dass diese verschiedene Färbung

nicht nur durch die verschiedenartige Fabrication, durch das Brennen

oder auch durch künstliche Färbung, sondern, namentlich bei den

rohen Thongefässen, von denen die Ostraka ja meistens stammen, vor

allem durch die verschiedene Farbe der zur Verfügung stehenden

Thonerde verursacht wird, so thun wir gut, diese Untersuchungen

lokal zu führen. Da die Scherben von Svene -Elephantine bis

jetzt nur wenige Jahrhunderte repräsentiren, wollen wir die The-

banischen Ostraka, die durch tausend Jahre hin vertreten sind, zu

Grunde legen. Von diesen lässt sich folgendes feststellen:

1. Für die Ptolemäerzeit ist eine hellgelbe oder graugelbe Farbe

charakteristisch, wie sie bei den römischen und byzantinischen Stücken

nicht oder doch nur ganz vereinzelt vorkommt. Die Bruchränder

sowie die Rückseite erscheinen gleichfalls in derselben graugelben

Farbe oder aber in einer hellrosafarbenen Schattirung. Natürlich

finden sich in der Ptolemäerzeit daneben auch anders gefärbte Scherben,

rote, braune und rotbraune. Aber die hat es dort zu allen Zeiten

gegeben, während die graugelben für die Ptolemäerzeit charakteristisch

sind. Freilich ist auch diese Regel nicht ohne Ausnahmen. Im
Sommer 1895 sah ich in Leiden ein gelbes Ostrakon aus hadrianischer

Zeit, in London eines aus trajanischer. Dies waren aber die einzigen

Ausnahmen bei den vielen Hunderten von Ostraka, die mir damals

durch die Hand gingen. Ich bedaure, in den beigefügten Tafeln von

dieser gelben Art kein Beispiel gegeben zu haben. Das einzige ptole-

mäische Stück, Nr, 5, ist bräunlich gefärbt, und zwar gelblich-bräunlich.

2. Als charakteristisch für die römische Periode (die ersten

Jahrhunderte nach Chr.) könnte ich nur das Vorherrschen der roten

und braunen Farbe anführen. Ein so leuchtendes, sattes Rot, wie

es in Syene in dieser Zeit üblich war (vgl. die drei ersten Nummern
auf den Tafeln), ist mir für Theben nicht erinnerlich. In Theben

herrscht im Allgemeinen in dieser Zeit mehr der bräunliche Ton vor.

Vgl. Nr. 4 und 6 auf Tafel II und III.

3. Für die byzantinische Zeit, in der gleichfalls die verschiedensten

roten Färbungen begegnen, möchte ich als eigenartig hervorheben,

dass hier die Scherben manchmal auf der Oberfläche einen gewissen

Glanz zeigen, der entweder durch Politur oder durch leichte Glasur

hervorgerufen zu sein scheint. Diesen Glanz zeigen z. B. zwei in

meinem Privatbesitz befindliche Ostraka (ich verdanke sie Fröhner's
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Güte), die nach der koptischen Minuskel zu schliessen vielleicht in's

VII/VIII. Jahrhundert n. Chr. zu setzen sind. Das eine Stück, das

wohl einer flachen Schüssel oder Schale entstammt, ist auf beiden

Seiten glänzend. Bezüglich der Farben dieser Periode möchte ich

hervorheben, dass mir mehrfach eine leuchtende hellrote Farbe als

charakteristisch aufgefallen ist.

Die oben hervorgehobenen Farbenunterschiede sind so charakte-

ristisch, dass ein geübtes Auge vielfach auf den ersten Blick nach

der Farbe die Periode bestimmen kann. Mein hochverehrter Freund

J. P. Mahaffy, der mir im letzten Sommer gelegentlich zusah, als ich

im Queen's College die Ostraka von Sayce durcharbeitete, wird mir

bestätigen, dass ich die Ptolemäer- und Kaisertexte meist sogleich

nach der Farbe auseinander halten konnte, noch ehe ich die Schrift

geprüft hatte. Ich habe diese einstweilen noch ganz rohen Be-

obachtungen nicht zurückhalten wollen, in der Hoffnung, dass ein

Kundigerer sich genauer damit befasse.

Im Uebrigen habe jch über das Aeussere der Ostraka nicht

viel hinzuzufügen. Ich hob schon hervor, dass sie meist Bruchstücke

roh gearbeiteter Gefösse sind, wie sie im einfachen Haushalt zu den

verschiedensten Zwecken gebraucht werden. Nur ganz selten finden

sich Spuren von aufgemalten oder eingeritzten sehr einfachen Orna-

menten. Doch verraten die Ostraka sämmtlich die Benutzung der

Töpferscheibe, die den Aegyptern ja schon seit dem alten Reich bekannt

war.i) Soweit die Gefässe zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten be-

stimmt waren, sind sie vielfach auf der Innenseite verpicht worden, und

viele der hier publicirten Ostraka zeigen eine verpichte Innenseite.

Schon Toelken (Reise des Generals v. Minutoli S. 421) erinnerte an-

gesichts der Elephantiner Ostraka an Suet. Claud. 16, wonach Claudius

in einem Edict bestimmte, ut uteri vinearum provetitu bene dolm

picarentur. Ebenso hatte auch schon Philadelphos verordnet, dass die

Gefässe, in denen der Wein für die &Tz6\ioip<x. abgeliefert wurde, gut

verpicht sein sollten. So möchte ich wenigstens Rev. Pap. 32, 3

ergänzen: "Eaito S^ 6 xep[a]|X0(; xepa^ica axeyva [7itaaoxo]'TCOUjJLeva

') Für Solche, die je nach der Benutzung oder Nichtbenutzung der Töpfer-

scheibe Kulturperioden zu trennen lieben, sind aegyptische Bilder lehrreich, in

denen man neben der Verwendung der Töpferscheibe die Fabrication aus der

freien Hand dargestellt findet. Natürlich werden nur noch einfachere Gegen-

stände auf letzterem Wege hergestellt sein. Vgl. Erman, Aegypten, S. 606.
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(statt [Scaoxo]7iou|xeva Mahaffy). Auf dieser Eigentümlichkeit maucher

Scherben beruht nach meiner Ansicht das bekannte Knabenspiel,

das man öaxpaxLvSa Trai^etv nannte.^) Man nahm dazu eine Scherbe,

deren concave Seite verpicht war (ou -ö-aiepov [x^v \iipoq TceTTtaau)-

jievov Y]v, TÖ hxoQ SyjXaSy;, xb ^k iy.xbq (iTriaawxov. Eusth. a.

a. O.). Krause (Pauly, Realencykl. u. Ostrakon) nimmt merkwürdiger-

weise an, dass die Knaben selbst die Innenseite mit Pech bestrichen

hätten. Vielmehr haben sie natürlich Scherben von verpichten

Krügen zu diesem Spiele benutzt.

Was die Herkunft der Gefässe betrifft, so wird wohl fast überall

in Aegypten eine lokale Töpferindustrie bestanden haben, denn der

aegyptische Boden ist ausserordentlich reich an Thonlagern.^) So

hatte Theben sein Töpferviertel auf dem Westufer, die Kepafxela, die

in der Hauptsache seinen Bedarf gedeckt haben werden. Doch hat es

daneben natürlich auch importirte Waren gegeben, und es scheint, dass

ähnlich wie heute Keneh, so im Altertum Koptos ein Hauptfabrikort

für Töpferei gewesen ist, von dem viel exportirt wurde. ^) Inter-

essant ist in dieser Hinsicht Nr. 1129, in der ein Soldat seinem

Optio quittirt, an Wein x£pa(JLOV Kouxcxtxov ^'v(a) empfangen zu haben.

Der „Koptitische Krug" (d. h. der aus dem Koptitischen Gau) scheint

demnach in ganz Aegypten — das Ostrakon stammt aus Pselkis

im fernen Nubien! — eine bekannte Sorte gewesen zu sein, ähnlich

wie heute die Balälis, die gleichfalls nach dem Fabricationsort, dem

Dorfe Balläs genannt werden. Ja, man kann geradezu die Balälis

als die Nachfolger der x£pa[xoc Ko7rxcx:xo^ bezeichnen, denn das Dorf

Balläs liegt schräg gegenüber von Kuft, dem alten Koptos, und es

sind wohl noch dieselben Thonlager, die heute wie damals bearbeitet

wurden. Ueber die Massbestimmung, die zugleich in dem Ausdruck

enthalten ist, vgl. Kap. X.

Endlich noch ein Wort über die Anordnung der Schrift auf

den Ostraka. Wie ich es fi-üher für den Papyrus gethan habe

*) Vgl. die ausführlichen Erzählungen bei Pollux, Onom. IX 111, 112.

Euat. ad Hom. II. XVIII p. 1160 sq.

') So werden z. B. für Ptolemais Hormu im Faijüm mehrere xspajiet?

beteagt. Vgl. Chart. Borg. VI 20, 21.

8) Vgl. Lumbroso, B^cherches S. 131. Dazu Athenä. XI 464*": if^ 84

s& ol8a 6ti fiiiaza. noXXixt^ iozl ti xspotiisa iy.mb\iOLza o)? xal xi nap -^jjifv

ix t%z KÖTtxpu xaxaYÖ|j.8va* |iexa ydcp dpcoiiäxcov oo|icpi)pa6-«£oir](; xfäc -ffiz ÖTtxÄxott.

WiLCKBN, , Ostraka. 2
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(Hermes XXII S. 487 ff), so lässt sich auch für das Ostrakon ein

Recto und ein Verso unterscheiden. Natürlich ist es hier die convexe

Seite, die Aussenseite des Gefasses, die vornehmlich zum Schreiben

geeignet sein musste, denn nur auf ihre Glättung wurde besondere

Sorgfalt verwendet, war doch die Glätte ein Hauptvorzug eines schönen

Gefasses, während die Innenseite derartig zu bearbeiten keine Veran-

lassung, ja bei manchen Formen, z. B. den schraalhalsigen Gefässen,

auch nicht die Möglichkeit vorlag. Daher lässt sich als Regel auf-

stellen, dass zunächst die glatte Convexseite des Ostrakons beschrieben,

die concave aber, wenn überhaupt, nur subsidiär und nachträglich

benutzt wurde. So beginnt z. B. die Personenliste in Nr. 1194 auf

der convexen Seite und wird fortgeführt auf der concaven. So wird

in Nr. 728 die gezahlte Summe auf der Innenseite wiederholt —
eine nachträgliche Notiz. Aus diesem Grunde muss z. B. der Text

von Nr. 295 älter sein als der von Nr. 1, der auf der Innenseite

derselben Scherbe steht. Eine einzige Ausnahme scheint unsere

Sammlung zu enthalten: der Text von Nr. 38 steht auf der Innenseite!

Aber diese Ausnahme bestätigt vortrefflich die Regel, denn — die

Aussenseite konnte in diesem Falle nicht gut benutzt werden, da

sich daselbst ein Gefässhenkel befindet! Es ist also bei den Ostraka

genau dasselbe Verhältnis von Recto und Verso wie bei den Pa-

pyri,^) und ebenso wie dort sind es Eigentümlichkeiten der Fabri-

^) MahatFy hat jüngst bei der Herausgabe der Flinders Petrie Papyri

mehrere „Ausnahmen" von nieiner Theorie constatirt, jedoch mit Unrecht. Die

Autopsie hat mir ergeben, dass jedes einzelne Stück der Flinders Petrie Pa-

pyri meine Theorie bestätigt, dass Mahaffy sich vielmehr durch die Richtung

der Schrift hat täuschen lassen. Ich habe schon im Hermes a. a. O. 490 Anm.

ausdrücklich hervorgehoben, dass es für die Frage nach Recto und Verso völlig

gleichgültig ist, welche Richtung die Schrift einnimmt. Daher sind auch die

folgenden Worte von J. Krall CPR II S. 8 geeignet, Verwirrung anzustiften:

,,Man kann mit grosser Wahrscheinlichkeit bei einem auf beiden Seiten be-

schriebenen koptischen Papyrus jenen Text, der längs den Verticalfasern ge-

schrieben ist, als den älteren ansehen, denn wie die Beschreibung der Rechts-

urkunden zeigt, ist von unseren 220 Rechtsurkunden nur ein Sechstel auf den

Horizontalfasern beschrieben." Meine Schrift ist nicht genannt. Wenn dies eine

Widerlegung sein soll, so kann ich sie nicht für zutreffend halten. Hier liegt

offenbar nur daa Factum vor, auf das ich gleichfalls schon in jener Anmerkung

hinwies, dass man in der byzantinischen Zeit besonders gern die Schrift parallel

den Klebungen, resp. der Höhe der Pagina, d. h. den Verticalfasern (der Rück-

seite) gesetzt hat. Für die Frage, welcher Text der ältere ist, d. h. für die
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cation, die die strenge Scheidung zwischen der Beschreibseite xax'

e^oyriv und der subsidiären Beschreibseite bedingen.

Die Aufbewahrung dieser unhandlichen „Papiere" wird eine sehr

mannigfaltige gewesen sein. Vielfach hat man die Ostraka gewiss,

ebenso wie die Papyrusrollen, in grossen Thonkrügen aufbewahrt.

Ein solches Archiv muss einem Weinkeller geglichen haben. In der

oben citirten Babriusstelle (127) wird ein xtßwcoi;, ein Kasten oder

Schrank, als Depot für die Ostraka bezeichnet, und das wird wohl

nicht nur bei den Göttern Brauch gewesen sein.^)

Frage nach Recto und Verso ist dies aber ganz indifferent. Dafür sind lediglich

die aus der Fabrication des Papyrus von mir entnommenen Gesichtspunkte mass-

gebend. Auch in den einseitig beschriebenen Urkunden der Wiener Sammlung
wird die Schrift, mag sie auch parallel den Verticalfasern laufen, doch auf der

,,Horizontalseite" stehen, d.h. auf der Seite, deren Fasern rechtwinklig
gegen die Selisklebungen laufen. Krall hat die Verwirrung dadurch

noch grösser gemacht, dass er bei der Beschreibung der Urkunden statt „längs

den Verticalfasern" gar ,,auf den Verticalfasern" sagt. Ich kenne bis jetzt

nur eine Ausnahme meiner Regel, das ist der Pap. Lond. CCCCI. Dabei ist

aber zu bedenken , dass der Text ein Brouillon ist ! Mahaffy-'s Bemerkungen

hierzu zeigen gleichfalls, dass er den Kern meiner Theorie verkennt. — Der
antiken Auffassung würde es vielleicht am besten entsprechen, wenn wir statt

H orizontalseite ,,Innenseite" und statt Veiücalseite „Aussenseite" sagten. Vgl.

Rev. Pap. 41,13, wo auf Bemerkungen, die auf der Rückseite stehen, mit Igco

hingewiesen wird.

*) Das Wort xißcoxög begegnet in der Kanzleisprache sonst auch als Be-

zeichnung für den Geldkasten, in den das Geld (vom Zahler) hineingeworfen

wird. Vgl. Ttdu-ctoxev stg xißcüxöv in Pap. Leid. I. 379 (so nach dem Original).

Weitere Beispiele bei Revillout, Rev. Egypt. II S. 114. Diese Formel, die bisher

sich nur für das III. Jahrh. vor Chr. (Philadelphos und Euergetes I) hat nach-

weisen lassen, ist gleichbedeutend mit dem jüngeren: udTiTCöxev Sirl tt)v tpocTCs^av.

Diese Bedeutungsentwickelung von xißwxög kann man mit der von arca ver-

gleichen, worauf mich Mommsen hinweist. Auch der „fiscus" (Korb) hat dieselbe

Entwickelung durchgemacht.
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Herkunft und Schicksale der Ostraka.

Wir haben nunmehr nachzuweisen, wo und wie unsere Ostraka

gefunden sind, wo sie zur Zeit aufbewahrt werden, und was bis jetzt

über sie geschrieben worden ist.

Die wichtigsten Fundgruben für Ostraka sind bisher — von

Süden nach Norden — Dakkeh in Nubien, Elephantine, Gebelen,

Erment, Karnak und Umgegend, Kuft, Sedment und Sakkära.

Die nubischen Ostraka von Dakkeh, dem alten Pselkis in

der Dodekaschoinos, waren wohl die ersten, die in Europa bekannt

wurden. Der Architekt Gau fand 1819 „eine Unzahl" von be-

schriebenen Scherben daselbst. Mehrere davon zeichnete er ab, so

gut er konnte, warf sie dann aber, nicht ahnend, welch wertvolles

Geschenk ihm die Götter in den Schoss gelegt hatten, als „lästigen

Ballast" über Bord. Nur zwei Scherben behielt er zurück ; die schenkte

er Barthold Georg Niebuhr und regte ihn zugleich an, die Entzifferung

dieser neuen Urkunden zu versuchen. Vereinzelt scheinen auch

später noch in Dakkeh Ostraka gefunden zu sein (vgl. 1220).

Grössere Massen von Ostraka wurden dann in den zwanziger

Jahren unseres Jahrhunderts und in den folgenden Decennien

aus Elephantine bekannt, der herrlichen Palmeninsel gegenüber

As SU an (dem alten Syene), der alten Grenzstadt des eigentlichen

Aegyptens. In sämmtlichen Fundberichten, die mir erinnerlich sind,

ist immer nur Elephantine als Fundort genannt,^) während wir

^) So sagt Toelken, Reise d. Generals v. Minutoli S. 420 : „Beim Auf-

räumen alter Buinen in der Insel Elephantine fand man einen grossen Vorrat

beschriebener Thonscherben." Vgl. Sayce, Jewish Quarterly Review II S. 400.



VON DAKKEH BIS KARNAK. 21

aus dem Inhalt schliessen müssten, dass nicht wenige davon aus

Syene stammten. Einstweilen kann ich nur constatiren, dass nach

den Berichten die Stücke auf der Nilinsel Elephantine, nicht in

Syene gefunden sind.

Diese Ostraka aus Dakkeh und Elephantine waren bis vor

Kurzem die einzigen, die wir kannten, und alle älteren Publicationen

beschäftigen sich nur mit ihnen, abgesehen von em paar Stücken

aus Erment, dem alten Hermonthis, die sich auch schon bei

Fröhner finden. Es scheint, dass die Fundquelle auf Elephantine

zur Zeit erschöpft oder wenigstens verstopft ist, denn in den letzten

Jahren sind nur noch ganz vereinzelt neue Ostraka von dort bekannt

geworden, und von diesen steht vielleicht nicht einmal fest, ob sie

auch neuerdings erst geftinden sind. Erman hat 1885/6 noch einige

wenige dort käuflich erworben. Sayce (a. a. 0.) schrieb im Jahre 1890:

„For the last four or five years no more ostraca have been discovered

there." Andrerseits hat Jean Jacques Hess noch kürzlich Ostraka

aus Elephantine erworben. Auch das Berliner Museum hat soeben

( 1896) mehrere Ostraka aus Elephantine erhalten. Hoffen wir, dass

bald neue grosse Funde dort gemacht werden. Das elephantinische

Material ist bisher sehr einseitig; Ptolemäertexte sind dort erst ganz

sporadisch gefunden.

Weiter nordwärts sind in Edfu, dem alten Apollinopolis

Maior. von Maspero (nach einer fi-eundlichen Mitteilung desselben)

Ostraka gefunden worden. Gegen 50 Stück hat er von dort in's

Museum von Bulaq (heute Gizeh) gebracht. Von diesen befindet

sich keines in unserer Sammlung.

Fahren wir den Nil weiter abwärts gen Norden, so kommen

wir im oberaegyptischen Gebelen, nordwärts von Esne, wiederum

auf einen Ostrakonplatz. Sayce war wohl der Erste, der hier grie-

chische und demotische Ostraka fand (vgl. a. a. O. 40 1\ Auch

einige der Hess'schen Ostraka stammen aus der Gegend von Gebelen

(vgl. unten Kap. IX), und da diese kürzlich dort erworben sind,

so scheint sich glücklicherweise die Befürchtung Sayce's, dass durch

das Graben nach Sebah-Erde alle Ostraka dort zerstört seien, nicht

zu bestätigen. Dass auch in Erment (Hermonthis) Ostraka

gefunden sind, wurde schon oben erwähnt.

Die ergiebigste Fundquelle bildet zur Zeit das weite Ruinenfeld

des alten „hundertthorigen" Thebens, der Aibq KoXiq -f} [ie-^aXif] der
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Griechen. Der unermüdliclie Sayce, der schon so Vieles fand, war

wohl der Erste, der auch diese Quelle entdeckte. Im Winter 1881/2

stiess er, zusammen mit Alfred Wiedemann, nördlich von den Ruinen

von Karnak auf die ersten thebanischen Ostraka. Etwa zu glei-

cher Zeit wurden auch Maspero die ersten Stücke von dort in das

Museum von Bulaq gebracht (etwa 100). Im Jahre 1883 hat

Maspero dann planmässige Nachforschungen nach Ostraka in Karnak

angestellt, als deren Ergebnis etwa 400 Urkunden (griechische, de-

motische und koptische) nach Bulaq in's Museum wanderten. Auf

diese interessanten Ausgrabungen komme ich nachher noch zurück.

Nach und nach sind nun gewaltige Massen von Ostraka an den

verschiedensten Stellen des grossen Ruinenfeldes, westlich und östlich

vom Nil, gefunden worden, und jetzt giebt es wohl kaum ein grösse-

res Museum, das nicht seine „Thebaner" hätte. In das Berliner

Kgl. Museum sind durch Erman's Bemühungen allein viele Hunderte

thebanischer Ostraka gelangt, deren grösster Teil in unserem Buche

zum ersten Mal publicirt vorliegt. Auch Budge hat kürzlich meh-

rere Hunderte von thebanischen Ostraka für das British Museum
erworben (s. Anhang UI).

Weiter nördlich hat wiederum Sayce in Kuft, dem alten

Koptos, Ostraka gefunden — „at a little distance within the

eastern gate of the Roman wall" (a. a. O. S. 401).

Aus Mittelaegypten sind bisher meines Wissens erst wenige

Ostraka bekannt geworden. In Aschmunein, dem alten Hermu-
polis Magna, hat Maspero einige Ostraka gefunden, die in das

aegyptische Landesmuseum übergeführt sind. Im Jahre 1886 ent-

deckte Adolf Erman einen neuen Platz in Sedment-el-Gebel,

einem Flecken am Eingang des Faijüm, am linken Ufer des Bahr-

el -Yusuf gelegen.

Im Faijüm selbst, das uns so verschwenderisch mit Papyri,

Pergamenten und Papieren versorgt hat, sind bisher, wie es scheint,

sehr wenige Ostraka gefunden worden. In Berlin wurden erst in

allerletzter Zeit einige Stücke als faijömisch erworben (vgl. Nr. 1303

und 1306). Doch ist Genaueres über den Fundort nicht bekannt.

Dass auch hier unter den Ruinen von Arsinoe sowie in dem

Schutt der zahllosen Dörfer dieses reichsten und bevölkertsten aller

Gaue viele Tausende von Ostraka begraben liegen, wäre a priori

höchst wahrscheinlich. Nach Karabacek müsste in der That das
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Faijüm eine Hauptfundstätte für Ostraka sein. Er sagt (Mitt. Pap.

Rain. V S. 63 = Führer durch d. Ausstellung PER S. 10): „Das

weite Trümmerfeld von Arsinoe- Faijüm wird von den Arabern ge-

radezu als Schutt- und Scherbenland bezeichnet. Wo man hin-

tritt, greift man Scherben heraus, mitunter recht kostbare."

Der Zusammenhang zeigt, dass Karabacek von beschriebenen

Scherben spricht.' Mit dieser Aussage steht einstweilen die That-

sache im Widerspruch, dass bis jetzt, nach Aussage der Reisenden,

sehr wenige Ostraka im Faijüm gefunden sind.^) Oder sollten

jene Massen nach Wien gekommen sein? Man scheint dort die

drei griechischen Ostraka, die im „Führer" a. a. O. als Beispiele

für die Vorbemerkung Karabacek's angeführt werden, für faijümisch

zu halten. Das einzige Stück, das ich durch das beigegebene

Facsimile controlliren konnte (unsere Nr. 1623), stammt aber,

wie der Text deutlich besagt, aus den thebanischen Mem-
nonien! Hoffen wir, dass trotz allem auch das Faijüm uns

noch reiche Ostrakonschätze bringt. Einstweilen liegt es allerdings

nahe, mit dem seltenen Vorkommen faijümer Ostraka die auffallige

Thatsache in Verbindung zu bringen, auf die wir schon oben S. 12

hinwiesen, dass im Faijüm eine ganze Reihe von Quittungen privaten

und öffentlichen Charakters gefunden sind, die auf Papyrus ge-

schrieben sind — und zwar aus den ersten drei Jahrhunderten unserer

Zeitrechnung, wo z. B. in Theben und Elephantine für diese Zwecke

durchaus das Ostrakon praevalirte.

Endlich ist Sakkära, in der Nähe des alten Memphis, als

Fundstätte von Ostraka zu nennen. Wenigstens nach dem Bericht

des Berliner Kataloges sind Nr. 1126 und 1127 von Brugsch aus

Sakkära angekauft. Ob sie freilich auch wirklich dort gefunden

und nicht nur von dort im Handel vertrieben sind, muss dahin-

gestellt bleiben.

Für die Interpretation der Urkunden wäre es von nicht geringem

Interesse, Genaueres über die Art zu erfahren, wo und wie man

die Ostraka gefunden hat. Leider liegen mir darüber nur wenige

Zeugnisse vor, denn die meisten Ostraka sind käuflich von den

*) Erman hat bei seinem Aufenthalt im Faijüm ein Ostrakon gesehen.

Steindorff, der im Frühling 1895 das Faijüm bereiste, teilte mir mit, dass er

Ostraka dort nicht gesehen habe. Jüngst schrieb mir Erroan, dass der Koptologe

Schmidt soeben ein koptisches Ostrakon im Faijüm gekauft habe.
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Fellachen oder, was noch schlimmer ist, von den Antikenhandel

treibenden Arabern erworben worden. Diese aber sind bekanntlich

stummer als die Sphinx, wenn man sie nach dem genauen Fundort

fragt, oder aber— sie lügen, was ihnen gerade einfallt. Um so wertvoller

ist der Bericht, den ich der Güte Adolf Erman's über seinen Fund

der Ostraka von Sedment-el-Gebel verdanke. „Neben dem Dorf*,

80 schreibt er mir, „steht auf dem hohen Ufer des Bahr Jusuf das

Kloster des Mar Girgis" ^) (die hübsche Skizze, die Erman von der

Lokalität entwarf, kann ich hier leider nicht wiedergeben). „Auf

dem schmalen Wege zwischen dem Uferrand und der Klostermauer

fanden sich die Ostraka. Schweinfurth und ich waren Anfang Januar

1886 mehrere Tage in diesem damals vom Antikenhandel noch

kaum berührten Dorf, und allmählich brachten die Leute allerlei

heran, was wir nach ihrer Meinung vielleicht kaufen konnten. Auch

die Mönche des Klosters waren dabei, und es war wohl einer von

ihnen, der das erste Ostrakon brachte. Als wir mehr davon haben

wollten, suchten sie vor unseren Augen an der bezeichneten Stelle,

und auch Avir selbst suchten und fanden mit. Die Stücke

lagen flach in der Erde, oben am Ufer, natürlich in irgend welchem

alten Schutt. Während wir am Tage fort waren, suchten sie dann

wohl weiter. Soweit meine Erinnerung. An der Stelle geht noch

heute ein Weg zum Faijum hinüber, und ich dachte, ob hier nicht

eine Zollstation gewesen sein könnte." Hier haben wir's also deutlich

mit den Ueberresten eines Bureaus zu thun, und wir werden in

Kap. VIII sehen, dass dieses Moment bei der Interpretation der

rätselhaften Texte eine gute Stütze bietet.

Ich bin in der angenehmen Lage, auch über eine der zahl-

reichen Fundstellen auf dem thebanischen Ruinenfelde Genaueres

berichten zu können. Ich verdanke diese Kenntnis der grossen

Liebenswürdigkeit Maspero's, der auf meine Anfrage mir unterm

*) Ich finde in Makrizi's Geschichte der Kopten (übersetzt von Wüstenfeld,

Gott. 1845) im 7. Kapitel unter No. 32 folgende Erwähnung dieses Klosters:

„Das Kloster von Sedment seitwärts von el-Menhi (d. h. dem Josephskanal) auf

dem Damme zwischen el-Faijüm und el-Rif mit dem Naiuen des Abu Dschordsch

(= Girges = Georg) hat von dem, was es früher war, viel verloren, und ist nur

noch von wenigen bevölkert." Man findet den Ort z. B. in der Spezialkarte

des Faijüm und Umgegend, die dem Werk von K. H. Brown (The Fayüm and

lake Moeris, Lond. 1892) beigegeben ist.
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22. October 1888 einen ausführlichen Bericht über seine Ostrakon-

ftinde zugeschickt hat. Indem ich ihm meinen herzlichsten Dank dafür

auch an dieser Stelle wiederhole, lasse ich seine eigenen Worte folgen.

„En 1881— 1882, en m^me temps que Wiedemann achetait

les Ostraca que vous publiez (gemeint ist meine Publication der

Bonner Ostraka), l'agent du Musee ä Karnak Reis Diab Timsah

m'en apportait une centaine dont la moitie seulement grecs, le reste

d^motiques et coptes, provenant de la partie de la ville antique

qui est situee au nord du portique des Bubastites et du mur de Seti I,

ä rOuest du petit temple de Phtah Thebain et des petits edifices

d'^poque saite, ainsi que du grand temple ä, peu-prfes detruit d'Amen-

hotpou III: ils sont aujourd'hui au Musee de Boulaq. L'annee

d'apres en 1883, je resolus de faire quelques fouilles dans cette

partie des ruines, et je mis une vingtaine d'ouvriers au travail. Apr^s

avoir d^couvert yä et Ih des ostraca isoles, ils mirent la main

sur un veritable depöt. Prevenu par le Reis Diab, j'accourus et

je vis une partie des ostraca sortir de Th^bes, Ils etaient accumules

au pied d'un mur en briques crues qui avait encore prös de trois

m^tres de haut et au moins 0'" 80 d'epaisseur. Ils posaient sur

une couche de terre battue qui etait evidemment le sol antique de

la maison: le bas du mur etait enduit de crepis blane, et je me

souviens qu'apr^s l'avoir examine, je crus reconnaitre que la face

au pied de laquelle les ostraca etaient accumules etait une face

tournee ä, l'exterieur. Les debris voisins me parurent appartenir

k des murs de Separation plutöt qu'ä, des murs d'habitations, et j'en

conclus que le depöt etait dans une petite cour bordee de murs sur

trois cötes et abutant a une maison sur le quatri^me cöte. Des

traces d'une porte etaient encore visibles sur Tun des murs: un jambage

4tait assez bien conserve, Apr&s ce premier examen, j'etais revenu

m'asseoir sur le mur et je suivais les recherches des ouvriers qui

etaient assez infructueuses
,
quand le mur s'ecroula sous mon poids

et entraina sur moi une partie des decombres voisins. En me rele-

vant, je constatai qu'il y avait dans l'eboulis des fragments d'ostraca,

et je fis deblayer la partie attenante A—B (nach der von M. bei-

gegebenen Skizze ein Teil der Mauer). On y trouva encore une centaine

d'ostraca et ce fut tout. Des sondages operes dans les environs

ne produisirent plus rien. Plus tard, j'appris que les chercheurs de

sabakh avaient mis la main sur un nouveau depot dans le voi-
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siuage, et on m'affirma que les ostraca vendus aux voyageurs depuis

quelques annees provenaient tous du mßme endroit, c'est-ä-dire de la

maison exploree par moi et des maisons voisines. Malheureusement

l'argent ra'a manqu6, lä comme partout, et je n'ai pu faire rien de

plus que ce que j'avais fait en 1883. Les Ostraca au nombre de

plus de quatre cents fragments, la plupart grecs et demotiques, quel-

ques uns coptes ont 6t6 d^pos^s par moi au musee de Boulaq . . .

La maison ou les maisons oü se trouvaient les ostraca devaient 6tre

des maisons de publicains ou de banquiers. ... La maison que j'ai

exploree etait situee au point A que vous reconnaitrez sur le plan 2

du „Karnak" de Mariette en tirant une ligne de la porte du porti-

que Nord des Bubastites et une autre par Faxe du temple T: la

maison etait ä peu-pr^s au point de rencontre des deux lignes, k peu-

pres ä la hauteur des petits temples G. (planche I). Bien entendu

ceci n'est qu'une approximation, et je puis me tromper raeme d'une

centaiue de mfetres. Je crois bien pourtant que l'indication est ä,

peu-pr^s exacte."

Die Erzählung ist so anschaulich, dass wir ihr nichts hinzuzu-

fügen haben. Wir wissen hiernach, dass es auf dem östlichen Ufer,

nordwärts von den Ruinen von Karnak — der Platz lässt sich nach

Maspero's Angaben auf dem Mariette'schen Karnakplan leicht be-

stimmen — mehrere Häuser gegeben hat, in denen Ostraka in grösse-

ren Massen beisammen gefunden worden sind. Andrerseits ist aber

sicher eine grosse Zahl von Ostraka auch auf dem westlichen Ufer

zu Tage gekommen, und nach den Berichten der Reisenden ist es

nicht unwahrscheinlich, dass man sie auch einzeln und weit verstreut

über dass grosse Trümmerfeld hin gefunden hat. Diese zweifache

Art der Funde entspricht dem, was wir aus den Texten selbst er-

schliessen können. Wir werden in Kap. III zu zeigen haben, dass

die Quittungen teils an die Steuererheber (von den Trapeziten resp.

Sitologen), teils an die Steuerzahler (von den Erhebern) gerichtet

worden sind. Die ersteren werden wahrscheinlich in den Bureaus

der Steuererheber ordnungsgemäss aufbewahrt worden sein, und ein

solches Bureau ist es vermutlich, das Maspero ausgegraben hat, wie

er selbst schon richtig sagt. Dagegen die Quittungen, die die Steuer-

zahler erhielten, desgleichen auch die zahlreichen Privatscripturen

(vgl. Varia) werden überall in der Stadt und den Dörfern, in den

Häusern und Hütten der Bewohner zu finden gewesen sein. Dasselbe
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Verhältnis rauss allerorten bestanden haben. Wenn man jetzt einmal

wieder ein solches Bureau ausgrübe, wäre es vor allem wünschenswert

zu constatiren, welche der von uns in Kap. III behandelten Kategorien

von Urkunden sich beisammen finden. Bei der Schwierigkeit der in

jenem Kapitel geführten Untersuchungen wäre ein solcher Fundbericht

von grösstem Werte.

Von einer merkwürdigen Verwendung der Ostraka weiss Sayce

(Jewish Quart. Rev. II, S. 401) zu berichten. Er fand, dass man
(in Karnak) in der römischen Zeit den Nilschlammziegeln, mit

denen die Häuser gebaut wurden, alte Ostraka, und zwar auch be-

schriebene, beigemischt hat, um die Ziegel dauerhafter zu machen.

Die Ostraka von Sayce stammen zum Teil aus solchen Mauer-

werken: „Others we extracted from the bricks with our own

hands."

Wir haben nunmehr nachzuweisen, wo die von uns publi-

cirten Ostraka conservirt werden. Um weitere Arbeiten auf diesem

Gebiet zu erleichtern, geben wir im Folgenden eine Concordanz

der betrefienden Museumsnummern, in aufsteigender Linie, mit

den Nummern, die die Stücke in unserer Sammlung erhalten

haben. Die Museumsnummern stehen zu diesem Zweck links, die

Buchnummern rechts. Es wird damit Jedem, der unsere Texte

nachzuarbeiten wünscht — und hoffentlich wird es an solchen nicht

fehlen — das Auffinden des Originals erleichtert. Zugleich ist

hiernach leicht zu überblicken, welche der Museumsnummern wir

nicht in unsere Sammlung aufgenommen haben. Bei den Privat-

sammlungen, die keine Numerirung durchgeführt haben, zähle ich

die Ostraka in der Reihenfolge auf, in der sie in meinem Buch

erscheinen. Auf Ostraka, die im Commentar gelegentlich erwähnt

oder besprochen sind, ohne in extenso publicirt zu werden, kann

erst in den Addenda mit der Seitenzahl hingewiesen werden.

1. Königliches Museum zu Berlin.

Die Berliner Ostraka werden in der aegyptischen Abteilung der

Königlichen Museen (am Lustgarten) aufbewahrt, und sind zu-

sammen mit den Papyri in das sogenannte P. Inventar eingetragen
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Dieses P. Inventar ist bis 1 889 von mir, seitdem von Herrn Dr. Krebs

geführt worden. Nur ganz wenige der Berliner Ostraka gehören zu

den alten Beständen der Kgl. Museen. Die weitaus grösste Masse

is't erst in den letzten Jahren (etwa seit 1880) hinzugekommen.

Besonders wertvoll war der Zuwachs, den die Sammlung infolge

der aegyptischen Reise des Directors der Abteilung, Adolf Erman,

(1885/86) erfuhr. Hervorzuheben ist auch die Erwerbung der

reichen Ostrakonsammlung von Alfred Wiedemann in Bonn. Diese

habe ich im Textdruck besonders hervorgehoben („früher Wiedemann,

jetzt Berlin . ."). Im Uebrigen muss ich betreffs der Zugehörigkeit

der Stücke zu den einzelnen Erwerbungen auf das P. Inventar ver-

weisen. In diesem Buche genauere Mitteilungen darüber zu machen,

schien mir überflüssig. — Meine Copieen der Berliner Texte stammen

meist aus der Zeit, da ich als Hilfsarbeiter in der aegyptischen Ab-

teilung der Kgl. Museen beschäftigt war (1885—1889). Doch habe

ich hinterher mehrfach Gelegenheit genommen, die alten Lesungen

zu revidiren — freilich lange nicht in genügendem Masse. Herrn

Greneraldirector Geheimrat Schoene sowie Herrn Director Erman

sage ich auch an dieser Stelle für die freundliche Förderung,

die meine Studien seitens der Verwaltung jederzeit genossen haben,

meinen wärmsten Dank. Herrn Dr. Kxebs habe ich für die unver-

änderliche Liebenswürdigkeit, mit der er meine zahlreichen Anfragen

geduldig beantwortet hat, im Besonderen auch für die nützlichen

Durchpausungen von fraglichen Stellen herzlichst zu danken. Es

folgt die C!oncordanz.

P. 1 = 301 P. 54 = 957

2 = 121 55 = 941

3 = 291 56 = 490

4 = 84 57 = 1293

5 = 258 58 = 557

6 -= 149 59 = 640

7 = 277 60= 1298

13=11 61 = 1279

14 = 20 62 = 592

23 = 1269 63 = 658

51 = 935 69 = 1204

52 = 965 76 = 711

53 = 772 100 = 653
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P. 101 = 952 P. 283 = 332

106 = 395 285 = 317

107 = 892 288 = 660

108 = 839 290 = 1064

109 = 1205 291 = 795

110 = 575 294 = 955

111 = 601 296= 368

112 = 862 297 = 1206

113 = 1290 299 = 1036

114 = 563 310 = 110

117 = 602 311 = 153

122 = 593 312 -\- 365 = 77

123 = 856 313 = 33

126 = 583 314 = 237

• 129 = 860 315= 4

132= 608 316 = 154

136 = 996 317 = 28

137 = 570 318 = 167

141 + 144 = 854 320 = 41

142 4- 145 = 589 321 = 1224

149 = 1261 322 = 190

155 = 1215 323 = 286

156 = 331 324 = 35

157 = 877 325= 285

158 = 356 326 = 142

161 = 859 327 = 1127

163 = 1165 328 = 1126

166 = 489 329 = 1265

169 = 1185 330 = 265

172 = 540 331 = 107

175 = 846 332 = 225

190 = 1089 334 = 160

191 = 710 340= 137

194= 900 341 = 211

199 = 696 343 = 294

203= 973 345 = 1274

204 = 1074 451 = 809

249 = 334 453 = 310



30 II. KAPITEL.

R 455 = 1077 P. 812 = 1091

480 = 321 813 = 1093

495 = 1048 814=1125

504 = 345 815=1113

505 = 323 816 = 1116

506 = 1305 817 = 1124

507 = 724 818 = 1102

508 = 319 819 = 1108

509 = 707 820 = 1123

510 = 713 821 = 1100

513 = 701 822 = 1122

515 = 894 823 = 1112

516 = 443 824 = 1099

518 = 768 825 = 1120

519 = 838 830 = 1115

520 = 549 845 = 1119

521=921 848 = 1121

523 = 708 850=1118

756 = 655 1113 = 1025

757 = 832 1117 = 469

758 = 904 1147 = 329

794=1098 1148 = 966

795=1109 1151 = 919

796=1114 1153 = 305

797 = 1105 1154 = 793

798=1095 1160 = 911

799 = 1106 1161 = 530

800 = 1104 1165 = 670

801 = 1110 1174 = 915

802 = 1101 1179 = 949

803 = 1097 1183 = 812

804 = 1117 1195 = 918

805 = 1103 1198 = 383

806 = 1092 1199 = 1050

807 = 1107 1200 = 902

808 = 1111 1201 = 1033

810 = 1094 1202 = 909

811 = 1096 1203 = 606
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P. 1206 = 399 P. 1600 = 789

1211 = 738 1601 = 1287

1289 = 384 1602 = 844

1551 = 705 1603 = 514

1552 = 1227 1604 = 774

1553 = 1023 1605 = 1041

1554 = 1026 1607 = 1176

1555 = 716 1608 = 675

1556 = 1230 1609 = 677

1557 = 1171 1612 = 676

1559 = 346 1613 = 685

1560 = 328 1614 = 692

1562 = 721 1615 = 370

1564 = 311 1616 = 374

1571=421 1617 = 446

1572 = 415 1618 = 470

1573 = 417 1619 = 440

1574 = 416 1620 = 373

1575 = 1010 1621 = 375

1577 = 1154 1622 = 386

1578 = 604 1623 = 432

1579 = 578 1624 = 423

1580= 798 1625 = 447

1581 = 520 1627 = 419

1582 = 587 1630 = 480

1584 = 901 1631 = 428

1585 = 1163 1632 = 439

1586 = 576 1634 = 465

1587 = 1043 1635 = 434

1588 = 491 1636 = 448

1589 = 671 1637 = 449

1590 = 1066 1638 + 1640 = 1281

1591 = 841 1641 = 435

1592 = 807 1642 = 450

1594 = 641 1644 = 442

1596 = 513 1645 = 1285

1597 = 611 1648 = 1001

1599 = 1063 1649 = 986



32 II. KAPITEL.

P. 1650 = 1294 P. 4024 = 1014

1651 = 1297 4025 = 972

1652 = 824 4027 = 867

1653= 991 4030 = 808

1654 = 1004 4031 = 956

1655 = 897 4033 = 945

1656 = 441 4035 = 967

1800 = 820 4038 = 1286

1806 = 851 4040 + 4085 = 848

1809 = 388 4041 = 888

1814= 503 4046 = 914

3977 = 351 4055 = 852

3978 = 748 4057 = ^05

3979 = 715 4058 = 959

3980 = 352 4059 = 790

3981 = 1009 4060 = 1038

3982 = 347 4062 = 829

3983 = 1150 4064 = 574

3987 = 1232 4067 -h 4170 = 504

3990 = 1161 4068 = 977

3994= 1237 4069 = 828

3996 = 338 4070 = 936

3997 = 1256 4081 = 837

3998 = 306 4086 = 1057

3999 = 320 4094 = 985

4000 = 333 4096 = 643

4001 = 744 4097 = 537

4002 = 749 4099 = 898

4003 = 723 4100 = 515

4004= 739 4107 ^ 502

4006=1262 4114 = 976

4008 = 733 4116 = 797

4009 = 1235 4121 = 542

4018 = 742 4123 = 796

4019 = 706 4124 = 933

4020 = 734 4126= 1018

4021 = 1278 4127 = 992

4023 = 764 4130 = 508
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P. 4133 = 780 P- 4265 = 693

4134 = 940 4267 = 690

4135 = 1002 4268 = 488

4136 = 917 4271 = 688

4137 = 785 4272 = 456

4138 = 1250 4275 = 743

4139 = 376 4277 = 1236

4140= 506 4283 = 679

4141 = 1249 4294 = 324

4150 = 390 4295 = 753

4153 = 1248 4296 = 342

4155 = 562 4297=418

4156 = 927 4298 = 414

4158 = 684 4299 = 777

4159 = 462 4300 = 412

4163 = 17 4301=420

4166 = 289 4302 = 779

4168 = 296 4303 = 1188

4176 = 634 4304= 402

4180 = 1003 4305 = 431

4189 = 683 4306 = 422

4190 = 458 4308 = 437

4192 = 691 4310= 463

4193 = 1238 4311=452

4196 = 459 4313 = 314

4197=474 4315 = 732

4203 = 659 4317 = 413

4205 = 1169 .
4318 = 1030

4210 + 4286 = 682 4319 = 466

4216 = 823 4320 = 1283

4222 = 794 4322 = 444

4224= 1159 4323 = 461

4225 = 1264 4324 = 472

4227 = 1187 4325 = 429

4245 = 509 4326 = 438

4251=477 4327 = 1044

4253 = 471 4331 = 1217

4263 = 454 4334 = 335

WiLCKEN, Ostraka.
3



34 n. KAPITEL.

P. 4335 = 719 p. 4386 = 1246
4336 = 330 4389 = 849
4337 = 1028 4392 = 1291
4339 --= 751 4394 == 1295
4341 = 1201 4397 = 316
4342 = 1231 4398 = 312
4345 = 336 4399 = 325
4347 = 755 4400 = 1021
4348 = 382 4404 = 1304
4349 = 1258 4406 = 315
4350 = 391 4410 = 727
4351 = 648 4411 = 1229
4352 = 360 4413 = 871
4353 = 620 4414 = 857
4354 = 1039 4415 = 697
4355 = 1040 4416 = 875
4356 = 784 4417 = 994
4357 = 1020 4418 = 649
4358=: 526 4419=^926
4360 = 1174 4420 = 1280
4361 = 674 4422 = 1260
4363 = 517 4423 = 1079
4364 = 1061 4426 = 699
4365 = 529 4427 = 427
4366 = 1300 4428 = 1076
4367 = 501 4429 = 939
4371 = 1047 4430 = 1013
4372 = 1291 4431 = 934
4373 = 1296 4432 = 485
4374= 974 4435 = 358
4375 = 799 4436 = 554
4376 = 821 4437 = 843
4378 = 623 4439 = 535
4379 = 385 4440 = 1018
4380= 532 4441=800
4382 = 1200 4445 = 997
4383 = 1175 4446= 975
4385= 559 4447 = 1 162
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P. 4448 = 680 p; 4491 = 339
4449 = 673 4492 = 763
4450 = 831 4494 = 1179
4451 = 864 4495 _ 1Q73
4452 = 1006 4496 = 408
4453 = 815 4498 = 775
4454 = 1155 4499 = 1203
4455 = 787 4501 = 855
4456 = 853 4502 = 511
•^57 = 637 4503 = 362
4458 = 364 4504 = 819
4459 = 717 4505 = 827
4460 = 519 4506 = 802
4461 = 1202 4508 = 1056
4462 = 718 4509 = 1288
4464 = 381 4511=398
4466 = 595 4512 = 326
4467 = 750 4513 = 550
4468 = 993 4514=1058
4470 = 349 4515 = 1308
4471=380 4516 = 885
4472 = 971 4517 = 636
4473 = 625 4518 = 963
4474 = 770 4519 = 617
4476 = 1029 4520 = 1053
4478 = 1024 4521=614
4479 = 476 4522 = 672-
4480 = 564 4524 = 645
4481 = 546 4525 = 624
4482 = 582 4526 = 524
4483 = 929 4527 = 931
4484 = 689 4528 = 544
4485 = 622 4529 = 1000
4486 = 473 4530 = 858
4487 = 845 4531 =561
4488 = 528 4532 = 1059
4489 = 393 4533 = 460
4490 = 730 4534 = 618
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P. 4535 = 616 P. 4573 = 834

4536 = 1282 4574 = 654

4537 = 1022 4575 = 866

4538 = 585 4576 = 632

4539 = 635 4577 = 541

4540 = 430 4578 = 445

4541 = 433 4579 = 455

4542 = 1045 4580 = 984

4543 = 626 4581 = 922

4544 = 495 4582 = 525

4545 = 8S4 4583 = 403

4546 = 762 4584 = 552

4547 = 547 4585 = 756

4548 = 778 4586= 1257

4549 = 1302 4587 = 729

4550 = 590 4588 = 523

4551 = 392 4589 = 543

4552 = 607 4590 = 1046

4553 = 752 4591 = 899

4554 = 1178 4592 = 615

4555 = 951 4593 = 337

4556 = 818 4594 = 786

4557 = 865 4595 = 627

4558 = 586 4596 = 1034

4559 = 619 4597 = 553

4560 = 479 4599 = 1289

4561 = 407 4600 = 882

4562 = 594 4601 = 989

4563 = 944 4602 = 817

4564 = 1302 4626 = 1054

4565 = 937 4669 = 1042

4566 = 924 4670 = 567

4567 = 1213 4674 = 510

4568 = 754 4675 = 1060

4569 = 621 4681 = 962

4570 = 1062 4713 = 357

4571=566 4732 = 694

4572 = 610 4743 -f 4748 = 903
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I

R 4757 = 1148 P. 4853 = 397

4758 = 1147 4861 = 500

4759 = 982 4862 = 638

4761 = 498 4863 ^ 923

4766 ^ 964 5896 = 630 und 88'

4768 = 497 5897 = 1247

4770 = 666 5898 = 1242

4772 = 943 5899 = 960

4777 = 869 5900 = 788

4781 = 633 6024 = 958

4783 = 928 6047 = 1263

4789 = 483 6048 = 425

4800 = 631 6049 = 372

4801 = 507 6051 = 868

4802 = 599 6052 = 1245

4803 = 698 6053 = 1240

4804 = 400 6054 = 968

4805 = 538 6055 = 953

4806 = 720 7860 = 1268

4807 = 527 7861 = 1272

4808 = 367 7862 = 1276

4809 = 378 7863 = 1271

4810 = 835 7865 = 1267

4811 = 988 7866 = 1309

4816 = 1301 7867 = 1275

4818 = 642 7868 = 1270

4821 = 365 7869 = 1307

4824 = 1244 7870 = 1273

4825 = 1075 7891=1306

4850 = 850 7896 = 1303

4852 = 95C

Ausserdem bringen noch die Nummern 307, 475, 481 und 747

unserer Sammlung Berliner Texte. Doch ist es mir bisher noch

nicht gelungen, die betreffenden Nummern des P. Inventars zu eruiren.
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2. Louvre.

Die Benutzung der Ostrakonsammlung des Louvre wurde mir

von Herrn Prof. Eugene Revillout, conservateur adjoint au Musee

du Louvre, in liebenswürdigster Weise freigestellt, wofür ich ihm

auch hier meinen herzlichsten Dank ausspreche. Meine Copieen

sind im Herbst 1886 und im Frühling 1887 gemacht. Leider

habe ich seitdem keine Gelegenheit gehabt, die Lesungen zu revi-

diren. Ohne Zweifel wird daher eine neue Revision von grossem

Nutzen sein.

Die Concordanz ist folgende:

Louvre 1 (N.690) = 29 Louvre 7218 = 1219

2 = 801 7221 = 152

3 = 118 7242 + 7249 = 235

4 = 179 7252 = 814

5 = 297 7253 = 90

6 = 219 7255 = 260

7 = 196 7256 = 876

8 (N. 690) = 234 7260 = 522

8 bis = 231 7291 = 143

9 = 236 7302 = 189

10 (N.690) = 239 7587/8 = 1196

12 = 251 7644 = 198

13 (N. 690) = 298 7645 = 271

15 (N. 686) = 293 7647 = 155

16 = 1198 7648 = 96

7176 = 1199 7745 = 783

7178 = 222 7747 = 874

7179 = 268 7749 = 804

7184 = 165 7750 = 895

7185= 292 7752 = 1193

7187 = 281 7753 = 518

7188 = 278 7754 = 411

7190 = 213 7761=810
7196 = 806 7764 = 836

7204 = 290 7768 = 1052

7209 = 263 7774 = 663

7211 = 1158 7778 = 1259
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Louvre 7791 = 1090 Louvre 8154 = 120S

7799 = 581 8155 = 912

7805 = 361 8165 = 556

7807 = 193 8166 = 1251

7894 = 712 8168 = 736

7945 = 825 8169 = 409

7947 = 1214 8171 = 938

7951 = 651 8177 = 889

7953 = 533 8178 = 588

7955 = 759 8194=1243

7962 = 863 8197 = 1008

7963 = 579 8198 = 1015

7964 = 861 8199 = 363

7968 = 1192 8202 = 910

8031 = 1624 8213 = 907

8034 = 639 8214 = 603

8035 = 840 8258 = 661

8036 = 1207 8263 = 816

8037 = 598 8268 = 870

8038 = 1007 8304 = 695

8039 = 568 8305 = 998

8041 = 558 8508 = 1071

8042 = 981 8512 = 482

8043 = 492 8515 = 1180

8044 = 406 8534 = 571

8045 = 597 8535 = 883

8050 = 580 8537 = 318

8100 = 322 8546 = 731

8109 = 308 8547 = 629

8135 = 887 8548 = 628

8136 = 913 8559 = 551

8138 + 8196 = 905 8569 = 531

8140 = 878 8574 = 847

8141 = 872 8575 = 979

8144= 925 8578 = 548

8147 = 1160 8579 = 565

8152 = 662 8581 = 879

8153 = 687 8582 = 1070
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Louvre 8585 = 377 Louvre 8674 = 560

8586 = 569 8676 = 947

8590 = 667 8678 = 652

8591 = 891 8681 = 1068

8592 = 830 8689 = 948

8594 = 539 8694 = 656

8613 = 487 8718 = 873

8615 = 880 8727 = 813

8616= 572 8736 = 545

8631 = 644 8737 = 521

8651 = 1191 8741 = 1149

8652 = 1072 8745 = 1011

8654 = 678 8836 = 1167

8G62 = 573 8847 = 726

Ausserdem bringen noch die Nummern 6, 7, 309, 426 und

609 unserer Sammlung Louvretexte, deren Inventarnummer anzu-

geben ich jedoch nicht in der Lage bin. Auf Nr. 7 las ich Nr. 692,

doch ist dies nicht eine Spezialnummer.

3. Bibliotheque Nationale zu Paris.

Mit gütiger Erlaubnis des Herrn Omont habe ich 1886/87

folgende Ostraka in der Bibliothfeque Nationale copirt:

Supplement Grec 718 = 1173

„ 719 = 299

„ 720 = 240

„ 722 = 221

4. Britisli Musexun.

Die Ostraka des British Museum werden im Oriental Depart-

ment conservirt. Die älteren Bestände habe ich zum guten Teil im

Jahre 1886 abgeschrieben. Diese Lesungen konnte ich im Sommer

1895 nochmals revidiren, wobei noch manche neue Lesung ge-

wonnen wurde (vgl. Nachträge). Gleichzeitig habe ich eipen kleinen

Teil der mehrere Hunderte zählenden Ostrakonsammlung, die der

Director der Abteilung, Herr Wallis -Budge, jüngst aus Aegypten

mitgebracht hat, noch in meine Sammlung aufnehmen können

(vgl. Nr. 1335 ff.). Sowohl Herrn Lepage-Renouf, der im Jahre
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1886, als auch Herrn Wallis-Budge, der 1895 mir mit der grössten

Liberalität die Londoner Ostrakouschätze zur Verfügung stellte,

sage ich meinen aufrichtigen Dank. Auch dem principal librarian,

dem hochverehrten Ed. Maunde Thompson, der meine Studien im

British Museum stets auf's freundlichste gefordert hat, möchte ich

nicht verfehlen, hier meinen herzlichen Dank auszusprechen.

Brit. M. 5305 = 191 Brit. M. 5823 = 135

5790 = 304 5824 = 257

5791 = 104 5825 = 178

5791 n+ 14169 (5791p.) -128 5826 = 245

5792 = 51 5827 = 657

5793 = 161 5828 = 13

5794= 166 5829 = 313

5795=113 5831 = 261

5796 = 163 5834 = 216

5799 = 246 5838 = 1337

5800 = 250 5845 = 14

5801 = 181 5846 = 1340

5802 = 188 12070 = 241

5803 = 176 12086 = 210

5804 = 175 12088 = 256

5807 = 200 1 2096 = 264

5808 = 199 12103 = 105

5809 = 169 12106 = 214

5810 = 272 12115 = 232

5811 = 201 12116 = 162

5812 = 205 12118 = 38

5813 = 227 12126 = 209

5814 = 238 12135 = 100

5815 = 92 12146 = 262

5816 = 217 12150 + 12144= 157

5817 = 218 12159 = 48

5818 = 208 12162 = 254

5819 = 195 12165 = 138

5820 = 180 12275 = 893

5821 = 252 12405 = 273

5822 = 15 12423 = 478
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13983 (5791 b) = 81

13984 (5791 s) = 69

13985 (5791 e) = 85

13987 (5790 b) = 80

13988 (5790 f) = 103

13989 (5790 k) = 60

13990 (5788 e) = 74

13991 (5790 m) = 64

13992 (5790 r) = 66

13993 (5791 m) = 1157

13994 (5790 a) = 68

13995 (5790 n) = 72

13996 (5788 f) = 63

13997 (5790 f) = 194

13998= 270

13999 (5790 t) = 207

14000(579111) = 116

14001 (5790 1) = 130

14002 (5790 g) = 65

14003 (5790 c)= 136

14004 = 1220

14014(5790r)-|-14051 (5788c)

= 120

14016 (5791 i) = 39

14017 (5791c) = 47

14018 (5790 h) = 37

14019 (5790 k) = 18

14020 (5791 j) = 27

14021 (5790w)= 45

14022 (5819 i) = 279

14023 (5790 x) = 34

14024 (5789 e) = 44

14034 (5791 V) = 55

14041 (5791 d) = 25

14047 (5791 n) = 89

14048 (5791 g) = 115

14049 (5788 d) = 67

14052 (5790 s) = 108

14058 (5791 n) = 59

14059 (5788 a) = 36

14060 (5791 q) = 123

14063 = 220

14068 (5789 d) = 274

14103 (5805 A) = 1487

14112 (5790 p) = 122

14113(57901) = 83

14114 (5790 d) = 26

14115(5790 0) = 52

14116 (5790 e) = 10

14117 (5790 d) = 75

14118 (5790 g) = 61

14119 (5805 b) = 148

14120 (5790 e) = 127

14121 (5790 u) = 131

14122 (5791 k) = 134

14123 (5790 i) = 140

14129 = 1152

14130 (5789 f) = 255

14131 (5790 z) = 78

14137 (5790 p) = 109

14138 (5890 b) = 9

14145 = 253

14155(5819d;nachBirch5819c)

+ 14011 (5790 h)= 50

14162 (5791 1) = 132

14171 (5805 d) = 112

14172 (5805 e) = 202

14175 (5819 m) = 288

14183 = 204

14186 = 1218

14189 (5851 a nach Birch)

= 269

14201 = 22

14906 = 40

14907 = 124

14908 + 15668 = 249
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25863 = 1396

25864 = 1395

25868 = 1342

25873 = 1375

25875 = 1367

25879 = 1452

25883 = 1476

25887 = 1399

25893 = 1357

25899 = 1479

25900 = 1480

25901 = 1477

25906 = 1405

25910 = 1358

25914 = 1404

25915 = 1429

25917 = 1346

25927 = 1407

25936= 1376

25939 = 1430

25944 = 1400

25952 = 1344

25956 = 1412

25957 = 1351

25959 = 1402

25962 = 1390

25963 = 1354

25965 = 1473

25966 = 1387

25969 = 1426

25983 = 1432

25989 =. 1339

25997 = 1453

25998 = 1415

26006 = 1447

26008 = 1441

26049 = 1363

26059 -= 1439

26066 = 1444

26078 = 1462

26081 = 1401

26082 = 1445

26084 = 1411

26085 = 1394

26093 = 1471

26115 = 1448

Nur eine Nummer konnte ich nicht identificiren, Nr. 70. Nach

Birch a. a. O. müsste sie im British Museum Nr. 5790 o sein, was

aber nicht der Fall ist.

5. Leidener Museum.

Die Leidener Ostraka werden im Nederlandsche Museum van

Oudheden conservirt. Auch diese Sammlung ist erst nach und nach

zu ihrem jetzigen Bestände angewachsen. Den Grundstock bildet

die Sammlung Anastasy, die im J. 1829 angekauft wurde. Ihr

gehören diejenigen Ostraka an, die nur mit Zahlen numerirt sind.

Die mit BA bezeichneten wurden im J. 1882 aus dem Nachlass des

Herrn Beeftingh in Rotterdam, der sie in Aegypten gesammelt hatte,

gekauft. Endlich die mit Ae. S. bezeichneten sind von J. H. Insinger

gesammelt und 1888 dem Leidener Museum geschenkt worden. Als

ich 1886 unter dem Directorat des unvergesslichen Conrad Tieemans
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dort arbeitete, habe ich die Ostraka nur wenig berücksichtigt, sodass

ich die Lesungen für dies Buch nachher aus den Leemans'schtn

Facsimilia gewinnen musste. Erst 1895 habe ich sie nach den

Originalen revidirt (vgl. Nachträge). Gleichzeitig habe ich mehrere

der neuen Erwerbungen hinzugefugt. Dem Assistenten des Museums,

Herrn Dr. Boeser, der in Abwesenheit des verehrten Directors Herrn

Pleyte mir die Schätze seines Museums in freundlichster Weise zur

Verfugung stellte, sei auch an dieser Stelle mein herzlichster Dank
ausgesprochen.

435 = 1153
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7. Turin.

Im Museo Egizio e di antichitä Greco-Eomane (im Palazzo delV

Accademia delle Scienze) habe ich im Frühling 1887 mit freundlicher

Erlaubnis der Direction folgende Ostraka abgeschrieben:

Tur. 14 = 93 18 = 145

15=267 19 = 287

16 = 276 20 = 280

17 = 172

8. Florenz,

Aus der aegyptischen Abteilung des Archäologischen Museums

zu Florenz sind drei Ostraka, die ich im Frühling 1887 copirt

habe, in dies Buch aufgenommen: Flor. 5633 = 147, 56327 (oder

5632,7?)= 185 und ein damals Unnumerirtes=^775.

9. Bonn.

Die Ostrakonsammlung des „Vereins von Altertumsfreunden im

Rheinlande" zu Bonn umfasst 47 Nummern. Sie stammen aus der

Karnaker Sammlung Alfred Wiedemann's. Im Jahre 1888 hatte der

Vorsitzende, Herr Prof. Joseph Klein, die grosse Liebenswürdigkeit,

mir diese Ostraka zum Studium in das Berliner Museum zu schicken.

Ihm sowie Herrn Prof. Wiedemann sage ich auch hier nochmals

meinen ergebensten Dank. Der grösste Teil dieser Ostraka ist in

unser Buch aufgenommen, nachdem ich sie früher schon besonders

in dem Jahrbuch des Vereins (s. unten) publicirt hatte. Da die

Bonner Ostraka wenigstens damals keine Spezialnummern, sondern

nur eine allgemeine Inventamummer, A. V. 1237, führten, so kann

ich im Folgenden nur die Nummern nennen, die sie in unserem

Buche tragen: 353, 410, 468, 484, 494, 496, 499, 534, 536, 596,

681, 686, 702, 709, 722, 725, 735, 745, 746, 773, 782, 792,

882, 906, 946, 978, 983, 990, 1012, 1069, 1073, 1168, 1170,

1172, 1181, 1209, 1210, 1211, 1212, 1241.

10. München.

Das Münchener Antiquarium in der Neuen Pinakothek besitzt eine

Anzahl von griechischen Ostraka, die in Glaskästen ausgestellt sind.
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Mit freundlicher Erlaubnis des inzwischen verstorbenen Directors,

Herrn Prof. Lauth, habe ich in der Sammlung gearbeitet und habe,

bei beschränkter Zeit, wenigstens einen Teil der Urkunden für unser

Buch druckfertig gemacht. Da ich meine Lesungen seit 1888 nicht

revidirt habe, dürfte jetzt Manches nachzutragen sein. Spezial-

nummern führten die Scherben damals nicht. Ich kann hier also

nur angeben, welche Nummern unseres Buches Münchener Ostraka

bringen. Es sind folgende: 12, 30, 46, 54, 58, 99, 141, 159, 171,

177, 187, 197, 212, 223, 224, 229, 248, 259, 284, 300, 1151, 1197.

11. Asliniolean Museum in Oxford.

Das Ashmolean Museum besitzt mehrere griechische Ostraka,

von denen 3 in unser Buch aufgenommen sind. Die Originale zu

prüfen habe ich leider nicht Gelegenheit genommen; meine Lesungen

basiren auf Sayce's Publication. Es sind folgende Nummern:

Ashmol. 1218 = 111

1221 = 117

1222= 57

12. Wien.

Die Ostraka der Wiener Sammlungen habe ich nicht im Original

gesehen. Meine Lesungen beruhen nur auf Publicationen. Nur

Eines (1623) konnte ich auf Grund einer photographischen Re-

production lesen. Folgende Nummern unserer Sammlung enthalten

Wiener Texte: 247, 283, 999, 1623.

13. Lemgo (Lippe).

Dem Gymnasium zu Lemgo gehören 6 Ostraka, die ein früherer

Schüler der Anstalt, der Verlagsbuchhändler Langewort (in Berlin),

in Aegypten gekauft und dem Gymnasium geschenkt hat. Herrn

Director A. Jordan sage ich auch hier nochmals meinen herzlichsten

Dank für die grosse Liebenswürdigkeit, mit der er mir auf meine

Bitte die Originale nach Breslau zum Studium geschickt hat (1894).

Folgende vier Nummern enthalten Lemgoer Texte: 1277, 1292,

1299, 1310.

Abgesehen von diesen öffentlichen Sammlungen gelang es mir

auch manche Ostraka kennen zu lernen, die sich im Privatbesitz

befinden. Ich führe die Besitzer in alphabetischer Reihenfolge auf.
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14. C. Appleton.

Dem verstorbenen C. Appleton gehörte unsere Nummer - 150.

Wo sich das Original befindet, weiss ich nicht zu sagen. Meine

Publication basirt auf der Mitteilung Birch's.

16. Bankes.

W. Bankes, der glückliche Finder der Ilias Bankesiana und des

bilinguen Obelisken von Philae, hat am Anfang unseres Jahrhunderts

auch 7 Ostraka auf Elephantine gefunden. Als ich im Sommer 1886

sein herrliches Schloss in Kingston - Hall (Dorsetshire) zwecks

des Studiums jenes Obelisken besuchte, habe ich mich vergeblich

nach diesen Ostraka umgesehen. Auch der jetzige Besitzer, Herr

Ralph Bankes, wusste mir keine Auskunft über sie zu geben. So

blieb ich für meine Publication auf die Facsimilia angewiesen, die

Peter Paul Dobree in seinen „Miscellaneous notes on inscriptions"

(nach seinem Tode erschienen, Cambridge 1835) mitgeteilt hat. Die

Kenntnis dieses seltenen Buches verdanke ich Richard Schoene, ohne

dessen Hinweis ich diese Ostraka jedenfalls übersehen hätte. Folgende

Nummern unserer Sammlung bieten Bankes-Ostraka: 101, 133, 174,

183, 282, 303.

16. GreviUe ehester.

Nach Sayce's Angabe befindet sich unsere Nummer 1156 im

Besitz von Greville Chester. Meine Publication beruht auf der von

Sayce.

17. Aquila Dodgson.

Nach Birch's Mitteilung befindet sich unsere Nummer 71 im

Besitz von Aquila Dodgson. Meine Lesungen beruhen auf der Publi-

cation von Birch.

18. Eisenlohr.

Herr Prof. Eisenlohr in Heidelberg hatte vor mehreren Jahren

die grosse Freundlichkeit, mir einige ihm gehörige Ostraka nach

Berlin zum Studium zu schicken. Zwei davon habe ich in unsere

Sammlung aufgenommen, als Nr. 650 und 987.

19. Pinlay.

Der Collection Finlay zu Athen gehört unsere Nummer 242

an. Das Original habe ich nicht gesehen.

WiLCKKS, Ostraka. 4
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20. Pröliner.

In der reichen Privatsammlung von Wilhelm Fröhner (Paris)

befinden sich mehrere Ostraka, von denen ich mit seiner freundlichen

Erlaubnis vier in meine Sammlung aufgenommen habe, als Nr. 21,

24, 79, 1177.

21. Gau.

lieber die Schicksale der vom Architekten Gau 1819 gefundenen

Ostraka von Dakkeh habe ich oben S. 20 berichtet. In unserer

Sammlung gehören ihr Nr. 1128— 1146 und 1223 an. Meine

Lesungen sind nach Taf. VIII und IX des unten genannten Denk-

mälerwerkes von Gau gewonnen.

22. Hess.

Herrn Prof. Jean Jacques Hess in Freiburg i. d. Schweiz bin ich

zu grossem Dank verbunden, dass er mir seine kleine, aber ganz

ausgezeichnete Ostrakonsammlung, die er jüngst in Aegypten erworben

hat, zum Studium nach Breslau geschickt hat (1895). Die Hess'-

schen Ostraka gehören zu den interessantesten und best erhaltenen

Stücken unserer Sammlung. Ich habe 15 Nummern in unser Buch

aufgenommen (von Nr. 1608— 1622).

23, Charles H. Keene.

Zwei im Besitz des Herrn Charles H. Keene befindliche Ostraka

habe ich unter Nr. 1228 und 1239 publicirt. Die Originale habe

ich nicht gesehen.

24. Collection Marcel.

Zwei Ostraka der Collection Marcel in Lausanne gebe ich unter

Nr, 139 und 302 nach den Abschriften Wilhelm Fröhner's, die dieser

mir freundlichst überliess.

25. Flinders Petrie,

Flinders Petrie, der mit glücklichem Spaten so manche alte

aegyptische Stadt aus dem Schutt wieder hervorgezaubert hat, hat neben

anderen vielen Schätzen auch eine grössere Ostrakonsammlung heim-

gebracht, die zur Zeit im Petrie-Museum im University-College zu London

conservirt wird. Auf meine Bitte hat Herr Petrie mir im Sommer



PRIVATSAMMLUNGEN. 51

1895 diese Sammluug auf das bereitwilligste zum Studium zur

Verfügung gestellt, wofür ihm mein wärmster Dank gebührt. Bei

beschränkter Zeit konnte ich nur einen kleinen Teil davon meinem

Buche einverleiben. Hoffentlich werden auch die anderen bald publi-

cirt werden. Da ich die von mir abgeschriebenen Ostraka auf Wunsch

des Herrn Petrie mit fortlaufenden Nummern versehen habe, so

gebe ich hier die Konkordanz dieser mit den Nummern, die sie in

meinem Buch erhalten haben:

Petrie 1 = 1381 Petrie 19 = 1360

2 = 1378 20 = 1440

3 = 1382 21 = 1369

4 = 1438 22 = 1347

5 = 1379 23 = 1486

6 = 1388 24 = 1461

7 = 134] 25 = 1435

8 = 1419 26 = 1442

9 = 1386 27 = 1389

10 = 1361 28 = 1365

11 = 1343 29 = 1370

12 = 1364 30 = 1433

13 = 1467 31 = 1463

14 = 1451 32 = 1356

15 = 1373 33 = 1443

16 = 1362 34 = 1450

17 = 1478 35 = 1470.

18 = 1374

26. Du Rocher.

Nr. 233 unserer Sammlung war, nach Lenormant's Angabe, im

Jahre 1851 im Besitz eines Herrn du Rocher. Hase hatte es damals

in seinem cours de paleographie seinen Schülern vorgelegt. Weiteres

ist mir über den Verbleib dieses Ostrakon nichts bekannt.

27. A. H. Sayce.

Die Privatsammlung von Sayce gehört zu den bedeutendsten

Ostrakonsammlungen überhaupt. Er ist wohl der Einzige, der schon

seit Jahren systematisch Nachforschungen nach Ostraka in Aegypten

instellt, und dies mit glänzendstem Erfolg. Ueber tausend Ostraka
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liegen im Queen's College zu Oxford in seiner Wohnung. Etwa

eben so viele aber befinden sich, so schreibt er mir, auf seiner Daha-

biye auf dem Nil. Von ganzem Herzen danke ich Mr. Sayce für die

unübertreffliche Liberalität und Selbstlosigkeit, mit der er, sowohl

1886 als auch wieder 1895, mir seine Oxforder Schätze zur Ver-

fügung gestellt hat. Hier erübrigt es nur noch, ziffernmässig fest-

zustellen, wieviel mein Buch ihm verdankt. Da die Ostraka von

Sayce bis jetzt keine Spezialnummern tragen, so kann ich hier nur

die Nummern unserer Sammlungen auffuhren. Ich bemerke, dass

die Spezialnummern, die ich im Anhang III habe mit abdrucken

lassen, sich nur auf die Reihenfolge beziehen, in der ich meine Copieen

angefertigt habe. Da dies ohne allgemeines Interesse ist, so bleiben

sie hier unberücksichtigt. Folgende Nummern gehören der Sammlung

Sayce an: 266, 341, 344, 348, 354, 369, 379, 389, 394, 401,

424, 453, 457, 486, 577, 591, 605, 613, 647, 664, 703, 704,

740, 741, 757, 791, 803, 805, 896, 908, 930, 932, 942, 954,

995, 1005, 1016, 1032, 1035, 1037, 1065, 1067, 1080—1088,

1166, 1182— 1184, 1189, 1216, 1225, 1233, 1253— 1255,

1489—1607.

28. Walker.

Als ich 1886 im British Museum arbeitete, wurden mir einige

Ostraka zur Begutachtung vorgelegt, die ein Mr. Walker sich aus

Aegypten mitgebracht hatte. Mit gütiger Erlaubnis des Besitzers

habe ich sie abgeschrieben und vier davon als Nr. 82, 158, 164, 203

in meine Sammlung aufgenommen.

20. Wücken.

Ich selbst bin ohne mein Zuthun glücklicher Besitzer einer

hübschen kleinen Ostrakonsammlung geworden. Mein väterlicher

Freund Georg Ebers, der verstorbene Aegyptologe Heinrich Brugsch

und der um die Ostraka so hoch verdiente Wilhelm Fröhner waren

die gütigen Geber. In diesem Buche sind folgende Nummern meiner

Privatsammlung entnommen: 8, 43, 173, 226, 842, 1017, 1027,

1055, 1164, 1194, 1226, 1266. Ich bemerke, dass auch die 6 Ostraka

darunter sind, die in den beigefugten Tafeln in Facsimile reproducirt

worden sind. Ich war hierfür auf meine eigene Sammlung angewiesen,

da ich nicht fremde Stücke in das Leipziger Institut schicken konnte.
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30, Besitzer unbekannt.

Ich stelle hier diejenigen Nummern zusammen, die ich nur aus

Publicationen kenne, ohne ihren Aufbewahrungsort angeben zu

können. Es sind Nr. 114, 144, 146, 156, 170, 206, 228. Zwei

davon, 146 und 228, sollen von Belzoni nach England gebracht

worden sein; doch ist mir Genaueres darüber nicht bekannt.

Endlich habe ich noch darauf hinzuweisen, dass wir es in 2 Fällen,

in Nr. 192 und 230, aus Gründen, die dort angeführt sind, wahr-

scheinlich mit Fälschungen Lenormant's zu thun haben. Nicht als

ob er versucht hätte, falsche Originale herzustellen ; sondern erdichtete

Texte, so scheint es, hat er publicirt, die er angeblich auf Ostraka

gelesen haben will.

Die Anordnung der Texte im IL Buche ist nach folgenden

Gesichtspunkten getroffen worden. Die Texte sind zunächst nach den

Fundorten gesondert. Innerhalb der so entstehenden Rubriken sind

die Quittungen in der Weise geordnet, dass in chronologischer Folge

erst die über Geldzahlungen, dann die über Naturallieferungen,

endlich die über Zahlungen mit ungenanntem Zahlungsmittel auf-

geführt sind. In Anhang I sind darauf mehrere Texte zusammen-

gestellt, die nicht Quittungen enthalten, sondern nur die anderweitige

Verwendung der Scherben illustriren sollen. In Anhang II, der

wieder Quittungen bringt, ist dasselbe Anordnungsprincip durch-

geführt wie vorher in dem Hauptteil. Dagegen habe ich, z. T.

aus rein praktischen Gründen, geglaubt, in Anhang III, den

ich erst in der zwölften Stunde, nach meiner letzten englischen

Reise (1895), schaffen konnte, von diesem System absehen zu

sollen. Ich habe hier die Texte lediglich nach den Museen, in

denen sie conservirt werden, gesondert und gebe sie innerhalb dieser

Rubriken ohne Rücksicht auf ihren Inhalt in chronologischer Folge.

Die Unregelmässigkeit, die hierdurch sowie überhaupt durch die

Anhänge entstanden ist, möge man damit entschuldigen, dass mir

während der Arbeit fortwährend neues Material zugeflossen ist. Ich

hielt es für besser, diese kleine Unbequemlichkeit mit in Kauf zu

nehmen, als darum auf die neuen Quellen zu verzichten. Man
druckt eben nicht ungestraft sieben Jahre an einem Buche!
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Zum Schluss möchte ich noch ein Wort über die äussere Cou-

servirung der Ostraka sagen. Im Allgemeinen kann man es ja

nur mit Bewunderung hervorheben, wie vortrefflich diese Urkunden,

die doch durchschnittlich 1500—2000 Jahre alt sind, sich erhalten

haben. Die Schriftzüge sind meist von einer Klarheit und Frische,

die Tinte von einer Schwärze, dass man oft glauben könnte, der

Text sei erst heute geschrieben. Diese staunenswerte Conservirung

verdanken wir dem aegyptischen Sande, unter dem die Scherben

bis jetzt geruht haben. Leider ist zu constatiren, dass die Ostraka,

wenn sie dieser schützenden Hülle beraubt werden und in die Museen

gelangen, allmählich anfangen zu verfallen! Wenigstens gilt

das von denen, die in unser nordisches Klima kommen. Zum
Glück scheinen nicht alle in gleicher Weise der Gefahr ausgesetzt

zu sein. Ich habe beobachtet, dass die Ostraka aus Elephantine^

die zum grössten Teil schon seit dem Anfang des Jahrhunderts in

unseren Museen liegen, sich vortrefflich erhalten und keine Spur

eines Zerfalles zeigen. Dagegen sind leider die Karnaker Ostraka,

die doch erst seit Anfang der achtziger Jahre unsere Museen füllen,

fast sämmtlich als Todeskandidaten zu bezeichnen. Der Grund für

diese Erscheinung kann wohl nur in der verschiedenen chemischen

Zusammensetzung des an den beiden Orten verwendeten Materials

gesucht werden. Es scheint, dass das thebanische Thonmaterial

ganz besonders salzhaltig ist, während das von Elephantine relativ

salzfrei ist, denn Salzkry stalle sind es, die unsere Ostraka zer-

fressen. Aus dem Innern der Scherben schiessen allmählich schnee-

weisse Salzkrystalle zu Hunderten und Tausenden hervor und zer-

stören nach und nach die mit Schrift bedeckte Oberfläche. Ich

habe diesen Process in den verschiedensten Stadien leider nur zu

oft beobachten können, namentlich in Berlin und London. In beiden

Sammlungen ist es mir mehrfach vorgekommen, dass Ostraka, die

ich noch vor einigen Jahren als völlig unversehrte Urkunden habe

entziffern können, hoffnungslos zerstört mir wieder vor Augen ge-

kommen sind. So steht es, um ein Beispiel zu geben, mit unserer

Nr. 340, die ich 1886 im British Museum noch vollständig lesen

konnte, 1895 aber als völlig zerfressen bei Seite legen musste.

Solche Stücke sind meist bis zu einer Höhe von etwa ^/j Centimeter

oder mehr mit einem dichten Wald weisser Krystalle bedeckt. Hat

die Oberfläche der Scherbe in sich festen Zusammenhang, so zer-
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sprengen die von innen hervorschiessenden Krystalle sie und tragen

dann die einzelnen Fragmentchen mit samrat den Schriftzügen bis zu

verschiedener Höhe empor. Am markantesten trat mir ein solcher

Fall in unserer Nr. 714 entgegen, als ich sie 1895 in London wieder-

sah. Solche Stücke sind natürlich verloren, denn ohne Anstrengung

könnte man die Krystalle mit sammt den beschriebenen Thonfrag-

mentchen wie die Flocken einer Butterblume hinwegblasen. Weniger

gefahrlich sind die Scherben, deren Oberfläche porös genug ist, um die

Krystalle hindurchschiessen zu lassen. Dann findet eine Zertrümmerung

der Oberfläche nicht statt, sie ist nur mit jenem weissen Wald bedeckt.

In solchen Fällen lässt sich wenigstens für den Augenblick dem

Uebel abhelfen. So habe ich 1895 im British Museum mit Er-

laubnis der Beamten in vielen Fällen die weisse Krystalldecke mit

einem weichen Pinsel oder auch einem feuchten Schwamm beseitigt,

worauf die Schrift wieder klar zu Tage lag. Aber freilich nützt

diese Manipulation auch nur für einige Zeit; die Krystalle kehren

doch wieder und setzen ihr Zerstörungswerk fort. — Ich habe mich

im Vorstehenden nur darum meist auf die Londoner Sammlung be-

zogen, weil ich in ihr zuletzt Gelegenheit hatte, diese Dinge zu

untersuchen. Mit anderen Sammlungen wird es ganz ähnlich stehen.

Wie lässt sich diesem Uebel steuern? Auch die sorgfaltigste

Verpackung ist völlig nutzlos. Im British Museum, wo jede einzelne

Scherbe in einer besonderen verschlosseneu Pappschachtel liegt, ist

die Zerstörung doch vorwärts geschritten. Es scheint, dass man in

Berlin jetzt ein wirksames Mittel gefunden hat. Der Chemiker der

königlichen Museen, Herr Dr. Rathgen, hat seit einiger Zeit ange-

fangen, die Berliner Ostraka in Wasser auszulaugen, und verspricht sich

hiervon den Erfolg, dass einer weiteren Zerstörung vorgebeugt Avird.

Die bisherigen Versuche sollen sehr vertrauenerweckend sein. Ob
das Mittel auf die Dauer hilft, rauss die Zeit lehren.

Einstweilen möge man aus dem oben dargelegten Thatbestande

die Consequenz ziehen, dass Jedermann, der Ostraka besitzt,

im Besonderen auch jedes Museum, so schnell wie irgend

möglich die Texte der Oeffentlichkeit übergebe, noch
ehe es zu spät ist. Bei besonders wichtigen Stücken aber sollte

man es nicht versäumen, wenn die Mittel irgend dazu da sind,

sie durch photographische Reproductionen für alle Zeiten festzuhalten,

denn schon in wenigen Jahren kann die Schrift völlig zerstört sein.
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Wer ein Ostrakon entziffert, möge ferner ausser der Transcription

sich mit Bleistift eine Abzeichnung des Textes machen, oder er

möge, wie ich es gethan habe, wenigstens die schwierigeren Schrift-

complexe, die irgend welchen Zweifeln betreffs der Lesung unterliegen

könnten, mit möglichster Accuratesse nachzeichnen. Es ist bei .der

Schwierigkeit der Texte meist ja ganz, unmöglich, gleich im 'ersten

Ansturm alle Rätsel zu lösen, und es bedarf meist einer immer wieder-

holten Prüfung. Solche Abzeichnungen, wenn sie gut gemacht sind,

können bis zu einem gewissen Grade das Original ersetzen und erhalten

einen bleibenden Wert, sobald das Original etwa den Krystallen er-

legen ist.

Ostrakonliteratur.

Publicationen und Spezialarbeiten.

F. C. Gau, Neu entdeckte Denkmäler von Nubien (gezeichnet und

vermessen 1819). Stuttg., Paris 1822. Darin: Inschriften in

Nubien und Aegypten. Ostraka auf Taf. VIII und IX. Com-

mentar dazu von B. G. Niebuhr, S. 18—20.

E. H. ToELKEN, Reise des Generals von Minutoli zum Tempel des

Jupiter Ammon etc., Berlin 1824. Taf XXXII, 17 u. 18,

dazu Erklärungen von Buttmann auf S. 420 ff.

Thomas Young, Hieroglyphica, Lond. 1823. Taf. LIII— LV.

Otfried Müller, Götting. Gelehrt. Anzeigen 1827, 1529 ff.

C. J. C. Reuvens, Lettres ä M.Letronne, Leide 1830. IIL S. 56—59.

Peter Paul Dobree, Miscellaneous notes on inscriptions, Cam-

bridge 1835.

FRANgois Lenormant, Revue Archeologique VIII 1851, S. 464 ff.

Derselbe, Phüologus XXV, S. 531.

Franz, Corp. inscript. Graec. III (Berlin 1853) n. 48631»— 4891

und 5109, Nr. 1—37. In letztere Publication sind allerdings

aus MissVerständnis auch koptische Ostraka (Nr. 20, 25, 26) und

ein demotisches (Nr. 27) geraten.

Egger, Memoires de l'Acad. des Inscript. XXI. Paris 1857. S. 377 ff.

Conrad Leemans, Aegyptische Monumenten van het Nederlandsche

Museum van Oudheden te Leiden. U. Abth., S. CCXXXII u. 435 f.

Derselbe, in den Mededeelingen der konink. Akademie van

Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde X 1866 und XI 1868.
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Hase, Notices et Extraits d. Mauuscrits de la Bibl. Imp. XVIII

tome 2, S. 427—433 (mitgeteilt von Brunei de Presle), Paris 1865.

Wilhelm Fröhner, Revue Archeolog. N. S. XI, S. 422 ff. und XII,

S. 30 ff. Paris 1865/66.

Derselbe, Catalogue de la Collection A. Raife (1867), S. 54.

DuMONT, Eavowpa XVIII, S. 418. Athen 1867. Vgl. Revue Ar-

cheolog. K S. XIX (1869), S. 226.

Giacomo LuMBROSO, Atti deir Acad. d. scienze di Torino IV (1869),

S. 704 und VII (1871), S. 215 ff

Alfred Wiedemann, Revue Egyptol. II (1882), S. 346 ff.

Derselbe, Proeeedings of the Society of Bibl. Archeolog. VI (1884),

S. 207 ff

Samuel Birch, Proceed. of the Soc. of Bibl. Archeol. V (1883),

S. 84 ff, 124 ff und 158 ff.

Sayce, Proceed. of the Soc. of Bibl. Archeol. VII (1884), S. 11 ff.

VII (1885), S. 89, 195 ff

Derselbe, Journal of Hellenic Stud. I, S. 92.

Derselbe, bei Mahaffy, Flinders Petr. Pap. II, S. 43/44.

Palaeographical Society, IL Serie, I Nr. 1 ff.

Karl Wessely, Wien. Stud. VII, S. 72 ff VIII, S. 118.

E. Revillout et Wilcken, Revue Egyptol. IV (1885), S. 183 ff.,

VI (1891), S. 7 ff

Keene-Mahaffy, Journal of Hellen. Stud. XIII (1892/93), S. 121.

Führer durch die Ausstellung Pap. Erzherz. Rainer (1894), S. 10.

Eugene Revillout, Melanges sur la metrologie, l'economie politique

et l'histoire de l'ancienue Egypte, Paris 1895.

Endlich habe ich selbst, abgesehen von der mit Revillout ge-

meinschaftlich herausgegebenen Publication, an folgenden

Stellen über Ostraka gehandelt:

Actenstücke aus der Kgl. Bank zu Theben, Abhandl. Pr. Akad. d.

Wiss. 1886, S. 59.

Hermes XXII (1887), S. 634.

Berlin. Philol. Wochenschr. 29. Sept. 1888, S. 1208.

Jahrbuch d. Vereins v. Altertumsfr. i. Rheinl. LXXXVI (1888),

S. 231 ff

Archäolog. Gesellschaft zu Berlin, Mai 1889. Vgl. Archäolog.

Anzeiger.
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Die Formulare der Quittungen.

Die wissenschaftliche Behandlung einer Sammlung von Quit-

tungen wird am besten mit einer Untersuchung der Formen, in

denen sie gehalten sind, beginnen. Wenn sich dabei herausstellt,

dass sich verschiedene feste Schemata oder Formulare, zu verschie-

denen Zeiten- und zu verschiedenen Zwecken angewendet, consta-

tiren lassen, so ist diese Erkenntnis nicht nur fiir die Geschichte

des Urkundenwesens im Allgemeinen ein Gewinn, sondern sie wird

auch zur Interpretation der Einzelurkunde ein wichtiges Hilfsmittel,

ja die unerlässliche Vorbedingung sein. Ich habe daher schon in

meiner Vorarbeit im Rheinischen Jahrbuch, so gut es damals ging,

versucht, aus der Fülle der Erscheinungen feste Schemata zu ab-

strahiren. Soweit mir bekannt, haben diese Ausführungen inzwischen

keinen Widerspruch von anderer Seite erfahren.^) Ich selbst aber

bin seitdem zu teilweise abweichenden Resultaten gelangt. Die fort-

gesetzte Beschäftigung mit diesen Urkunden hat mich inzwischen zu

der besseren Erkenntnis geführt, dass diese Schemata nicht verschiedene

Formen sind, die gleichwertig nebeneinander existirten und be-

liebig gewählt werden konnten, sondern dass wenigstens z. T. den

^) Vgl. K. Wessely, Denkschr. Wien. Akad. 37 (1889) S. 200, 213/4,

der meine Resultate unveränden acceptirt und sie zur Erkläning der späteren

Quittungsformulare verwertet. Auch der historische Rückblick auf S. 2 23/4 ist

— trotz des fehlenden Quellennachweises — im Wesentlichen nur eine wörtliche

Wiedergabe meines Schema's im Rhein. Jahrb. S. 245 (unter 1, 2, 3). — Soweit

ich Eevillout's MSlanges durchgesehen habe, halten auch sie an meiner früheren

Auffassung fest.
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verschiedenen Formen auch ein verschiedener Inhalt, ein verschiedener

Zweck eigentümlich ist. Der Fortschritt besteht vor allem in der

Erkenntnis, dass die Quittungen nicht alle, wie ich damals annahm

und bis jetzt allgemein angenommen wurde, an die Steuerzahler

addressirt sind, sondern z. T. von den Trapeziten und Sito-

logen an die Steuererheber gerichtet sind. Diese Urkunden

rücken damit in ein ganz neues Licht, und unsere Vorstellungen von

der Steuererhebung werden damit wesentlich verschoben, ja die letzten

Fragen nach dem Zweck dieser Quittungen müssen von Neuem beant-

wortet werden. In der folgenden Uebersicht über die Formulare werde

ich im einzelnen diese neue Ansicht zu begründen haben. Hier will

ich nur voi-ausschicken, dass abgesehen von Bedenken, die mir schon

früher aufgetaucht waren und auf die ich nicht weiter zurückkommen

will, vor allem ein von Sayce mir freundlichst überlassenes Ostrakon

es war (jetzt Nr. 1255), das mich auf den richtigen Weg gebracht

hat. An der Stelle, an der wir früher den Steuerzahler suchten, steht

hier: St^iwv 'la^apou iqecXy^cpOL)?, d. h. der Steuerpächter. Als

ich daraufhin diese ganze Gruppe durchmusterte, stellte sich heraus,

dass weder in den Quittungen der Trapeza noch in denen des

Thesauros irgend welche Indicieu dagegen sprechen, diese Erkenntnis

wenigstens für denselben Ort, für Theben, zu verallgemeinern, ja

dass sogar Manches dafür spricht, wie z. B. die hohen Summen,

die oft in diesen Fällen begegnen, die Erwähnung der Com-

pagnons u. A. Damit war das Resultat gewonnen, dass in den

nach einem gewissen Schema abgefassten Quittungen der Trapeza

und des Thesauros — die übrigens auf die Ptolemäerzeit beschränkt

sind — nicht den Steuerzahlern, sondern den Steuererhebern quittirt

wird. Eine zweite wichtige Neuerung besteht in der Erkenntnis,

dass die mit St£Ypat];£V (oder ähnlich) beginnendpn Quittungen aus

Theben nicht vom Steuererheber wie in Syene-Elephantine, sondern

von der Bank ausgestellt sind. Dies wurde mir erst bei meiner

jüngsten Anwesenheit im British Museum zur Gewissheit (durch

Nr. 1387), und wird unten genauer zu begründen sein.

Ich brauche wohl nicht hervorzuheben, dass die im Folgenden

aufgestellten Formulare nicht etwa mit eiserner Notwendigkeit von

jedem qmttirenden Beamten zu befolgen waren. Es sind vielmehr

traditionelle Schemata, deren sich zu bedienen Usus war, von denen

aber auch nach dem Geschmack des Einzelnen nach dieser oder
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jener Richtung hin — wenn auch nur in Kleinigkeiten — abge-

wichen werden konnte. Ich habe es in diesem Zusammenhange

nicht für nötig befunden, alle die kleinen Varietäten, die indivi-

duellen Launen ihr Dasein verdanken, mit zu notiren, sondern

habe nur die grossen durchgehenden Züge zu fassen versucht.

Ich behandle zunächst die in Theben gebräuchlichen Formulare,

weil hierfür das reichste Material vorliegt, und sich daher an dieses

die Erörterungen am besten anschliessen. Darauf gebe ich die von

Syene-Elephautine u. s. w. Die lokale Unterscheidung war nötig, weil,

wie die Vergleichung ergeben wird, die Formulare verschiedener Städte

gewisse lokale Unterschiede zeigen. Im grossen und ganzen freilich

treten die Uebereinstimmungen stärker hervor als die Differenzen.

In der folgenden Uebersicht bezeichne ich der Kürze wegen

als „Erheber" denjenigen, der die Abgaben eintreibt, gleichviel ob

er ein Pächter (xeXwvyjg, fiiaO-WTiQ?) oder ein mit der Eintreibung

der Steuern von der Regierung Beauftragter ist (TipaxTwp). Den,

der zahlt, nenne ich kurz den „Zahler", mag er Geld oder Getreide

liefern. Die für die verschiedenen Formulare charakteristischen

griechischen Wörter sind beibehalten. Mag dies Gemisch von

griechischen und deutschen Worten geschmacklos erscheinen, so ist's

doch praktisch. Ich habe die sämmtlichen Belegstellen, die meine

Sammlung bietet, hinzugefugt,, weil damit zugleich meine Auffassung

von dem Charakter jeder einzelnen Urkunde gegeben ist.

Theben und Hermonthis/)

Quittungen über Geldzahlungen.

A. Ptolemäerzeit.

I. Quittungen, die der Erheber ausstehe

1.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — tjsi — der Erheber

(fiaga) dem Zahler — für Abgabe — Summe.

Für diese altertümliche, schlichte Art bietet unsere Sammlung

nur ein einziges Beispiel, Nr. 343, aus der Zeit des Philadelphos

von

*) Ich habe das benachbarte Hermonthis mit Theben zusammen behandelt,

weU ich keinen Unterschied in den Formularen der beiden Städte gefunden
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(a. 255/4). Ich glaubte dennoch eine eigene Rubrik daraus machen

zu sollen, zumal auch ein (sehr verwischtes) Ostrakon der Berliner

Sammlung, das ich mir früher als „Wiedemann 2" notirt, aber

wegen der Unvollständigkeit meiner Copie nicht in dies Buch auf-

genommen habe, dasselbe Schema zeigt: [^]iy naö[vc] cy] e-/ßi. 6 Seiva

Trapa toö helyoc,. Auch dieses gehört ins III. Jahrh. vor Chr. — Dass

in 343 npwxoyevTji; wirklich der Erheber und IlafiuTir]!; der Zahler

ist, lässt sich zwar nicht direct beweisen. Doch halte ich die andere

Möglichkeit, dass Ersterer .der Trapezit und Letzterer etwa der

Erheber wäre, für äusserst unwahrscheinlich. Es w'äre jedenfalls

ohne Beispiel, dass in dieser Weise ein Trapezit quittirte. Dagegen

heisst es im Pap. Leidens. Q, aus Syene, der (aus dem J. 260/59) das-

selbe Schema hat, ausdrücklich: "Exet Ntxavwp 7rpaxxo)p.\) Hier

ist der Quittungsaussteller also sicher der Erheber, freilich der

Quittungsempfänger nicht der Zahler, sondern ein Beamter.

2.

Der Erheber — dein Zahler — laigeiv. "Eyoi (oder ctTtiia oder

rsta^ai) — für Abgabe — i^mme. Datum. Vgl. 318, 320, 323,

328, 333, 338, 1028, 1029, 1229, 1231, 1233, 1278, 1314, 1316,

1344, 1361, 1490, 1495, 1510, 1523, 1530, 1535-1537, wohl

alle aus dem II. Jahrh. vor Chr.

Dies ist die übliche Form, in der die Erheber dem Zahler

quittiren. Sie ahmt offenbar den Briefstil nach. Es ist jedoch kein

vollständiger Brief, denn es fehlt am Schluss vor dem Datum eine

Grussformel wie eppwao.

Das Verbum xaaoeaOvxt, das hier in demselben Sinne stehen

muss wie in den sogenannten „trapezitischen Registern", hat beim

Bekanntwerden dieser letzteren Urkunden am Anfang unseres Jahr-

habe. Vgl. jedoch Anm. 2 S. 74. Auch im griechischen Textdruck sind beide

zusammen behandelt worden. Vielleicht wäre eine Trennung besser gewesen.

^) Dieser Papyrus, der von Leemans nicht ganz fehlerlos publicirt worden

ist, lautet nach meiner am Original gewonnenen Lesung folgendermassen : ^y.^

T5ß', iS- Ixet. NiHocvcop (nicht Nixaxwp) upäxxwp napä 'Opaevoü(ftog üaxvcüßiog

8[o]xt[i.aaTo5 toö dv Sut^vtji öcttö toö ueTitwxöxog aöxtöi xo5 xepapifou toö ytvo-

lisvou ttJi (nicht TÖSi) $LXa5dXtp(öi. toö xß xal xy "" apYopLOu J-(=8pax|J.ac) x,

ävet) 8oxi|iaoTtxoö (nicht aveuSoxi^iaaTi* xal), toöto 8i aoi uapaSd^oviai. Vgl.

hierzu meine Bemerkungen in Gott. Gel. Anz. 1895. S. 163, auch unten Kap. IV

§ 154. Es ist bemerkenswert, wie der Quittungsaussteller Nicanor am Schluss,

wo er einen Zusatz macht, aus der Coustructiou fällt.
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hunderts zu den verschiedensten falschen Deutungen geführt, biL

J. G. Droysen" im Gegensatz zu Buttmaun, Peyron und Boeckh das

Richtige fand, indem er es im Hinblick auf Herodot III 13 medial

fasste und mit „entrichten" übersetzte (Rhein. Mus. 1829, S. 491 f.

= Klein. Schrift. I. S. 8).^) Auch in unseren Urkunden werden wir

es als „entrichten, bezahlen" zu fassen haben. — Es ist zu betonen,

dass in diesen Quittungen der Ptolemäerzeit das Verbum k'^nv immer

im Praesens, nicht im Aorist verwendet wird. Ebenso a7t£)((i), das

sich 1314 und 1530 findet.

In den angeführten Nummern finden sich verschiedene Ab-

weichungen, die ich als unwesentlich betrachte. So steht das Datum
in 1231 an der Spitze, in 323 in der Mitte, und mehrfach fehlt es

ganz. Das Jahr ist ja gewöhnlich auch bei der Abgabe schon einmal

genannt worden. So fehlt in 1029 das )(atp£cv, worauf wir unten zurück-

kommen. Unwesentlich ist auch, dass in 1229 die Summe vor der Ab-

gabe genannt wird. Wichtiger ist, dass Nr. 1028, 1029, 1523, 1530,

1536 und 1537 den Zusatz enthalten: xouO-ev aoi syxaXw „und ich

habe keine weiteren Forderungen an Dich." Diese Erklärung, die uns

schon aus der Sprache der Contracte bekannt ist, kann nichts weiter

besagen, als dass es sich nicht um eine vorläufige Ratenzahlung, sondern

um die Schlusszahlung der Gesammtschuld handelt. Bemerkenswert

ist auch, dass in 1231 und 1233 zum Schluss mitgeteilt wird, wer die

Quittung geschrieben hat. Im zweiten Falle lässt sich der quittirende

Erheber (ein Jude), der selbst nicht griechisch schreiben kann, durch

einen Anderen vertreten, 2) Wenn in diesen beiden Fällen der Name
des Schreibers mitgeteilt wird, so möchte ich das nicht als eine Sub-

') Die Erklärung von Wessely (d. griech. Pap. der Kais. Samml. Wien

S. 20), xäaaeaO-ai heisse zahlen, „da jede Zahlung einregistrirt werde", die leider

auch in Mahafiy's Werk (Flind. Petr. Pap. I p. [48]) übergegangen ist, braucht

nicht widerlegt zu werden. Es ist nur eine Wiederholung des Gedankens von

Peyron, den Droysen a. a. O. bereits zurückgewiesen hat.

^) Oberhalb dieser Quittung 1233 steht von zweiter Hand geschrieben

|xexe£Xir)(9a) (so zu lesen statt Sayce's |i',av 5in\ vgl. Nachträge). Diese Formel,

die nur an dieser einen Stelle in unserer Sammlung begegnet, ist uns sonijt

durch die Notizen der Graphionbeamten auf den Contracteu in der Verbindung

|iS':eiXT/9a sZg avaYpaiyT^v bekannt genug. Da bedeutet es: „Ich habe den

Contract (zur Einregistrirung) angenommen oder entgegengenommen." Wenn

man dem entsprechend in unserem " Oetrakon übersetzt, „ich hab's angenommen",

so entsteht die Frage, wer Subject ist. Simon, der Steuerpächter, kann es nicht
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scriptio im juristischen Sinne fassen, d. h. als eine Unterschrift, die

die Gültigkeit der Urkunde garantiren soll, wie wir sie bei anderen

Klassen von Quittungen und auch bei dieser selben Klasse in der

Kaiserzeit gelegentlich finden werden. Es steht hier in beiden Fällen

eypacj^ev 6 Sslva, das ist eine einfache Mitteilung in 3. Person, wobei

der Ton ofienbar auf dem ypacpecv liegt, während es in jenen anderen

„Subscriptionen" '0 Secva sypatjja (1. Person) heisst, wodurch der be-

treflfende Beamte die Garantie für die Urkunde übernimmt. Vgl. unten zu

Klasse III. Es ist also hervorzuheben, dass wir bis jetzt keine Quittungen

dieses Schemas mit Subscriptionen aus der Ptolemäerzeit haben.

Im einzelnen bieten die Formulare der angeführten Quittungen

manche Schwierigkeiten, auf die ich kurz hinweisen will. Bei 328

könnte man auf den Gedanken kommen, dass der Adressat Horos

vielleicht nicht der Steuerzahler, sondern ein Gehilfe der drei asso-

ciirten Pächter sei, der für sie einkassirt hat und dafür nun Quittung

empfangt. Auch bei 1231 wäre diese Deutung vielleicht nicht aus-

geschlossen. Aber ich gestehe, dass ich einen zwingenden Grund

dafür nicht anzugeben wüsste. Nur die Allgemeinheit des Ausdrucks,

namentlich das dcnö xoö laxa|Ji£VOU ziXouc, in 328, auch die Höhe

der Summe in beiden Fällen könnte dafür sprechen. Gehilfen haben

sie natürlich gehabt (vgl. Kap. VI). Aber dass sie diesen derartige

Quittungen ausgestellt hätten, dafür liegt sonst wenigstens kein

zweifelloses Zeugnis vor, — 318 ist nur des Schemas wegen hier-

hergestellt. Zum Inhalt vergl. unten Kap. IV, § 38. Auch 1535

steht inhaltlich für sich.

II. Quittungen, die die königliche Bank ausstellt.

1.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — iiQTi{fiä.tiGEi^ — der Zahler (oder

der Erheberf) — für Abgabe — Summe.

Dieses Schema ist nur in einer Nummer, 1335, vertreten, die

aus dem III. Jahrh. vor Chr. stammt. Das Verbum ^pYjjAaxt^etv

sein, da er ja nicht schreiben kann. Der Schreiber AeXXoOc ist auch aus-

geschlossen, da die Bemerkung von anderer Hand geschrieben zu sein scheint. Wes-

halb die Empfanger, die Steuerzahler, diese Bemerkung gemacht haben sollten,

ist nicht recht einzusehen. Wohl aber wäre es denkbar, dass diese die Steue:-

quittung bei irgend einer Veranlassung einer Behörde als Document vorgelegt hätten,

und dass diese Behörde dann den Empfang in obiger Weise bescheinigt hätte.
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fasse ich hier in der unseren Lexicis unbekannten Bedeutung von

„Geld auszahlen", die uns schon aus den „Actenstücken der königlichen

Bank zu Theben" geläufig ist (vgl. Nr. VI f.).^) Ob der 'AptoxotlXlfjg,

der die Zahlung leistet, der Zahler oder der Erheber ist, lässt

sich nicht ausmachen, da in den verwandten Schemata des III. Jahr-

himderts (mit ueutwxsv statt iy(^pri[La.xt.at)/) Beides vorkommt. S. unten.

Die Analogie genügt aber wohl andrerseits, um die Annahme zu

rechtfertigen, dass der Aussteller der Quittung die Bank ist.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — Timrcoxev — für Abgabe — durch,

(ßia) den Erheber — der Zahler — Summe. Dazu event. demotische

Beischriften. Vgl. 312, 313, 314, 316, 1337, 1340, 1493, 1494.

Dasselbe, ohne jrsnrcoxev. Vgl. 305, 306— 311, 315, 1021,

1227, 1492.

Auch in dieser Klasse finden sich einige unbedeutendere Ab-

weichungen, wie in 315 (Umstellung), 1021 (Fehlen von Summe

und Tag) u. A.

Die Erklärung dieser Gruppe bietet ausserordentliche Schwierig-

keiten. Sie werden vor allem durch die Wortkargheit der Schreiber

verursacht, durch die sich überhaupt die Urkunden des III. Jahrh.

vor Chr. wesentlich von denen des II. Jahrh. vor Chr. unterscheiden.

Weder wohin das Geld gezahlt wird, verraten die Texte, noch wer

die Quittungen ausstellt, noch wer die mit Bca eingeführte Persön-

lichkeit ist. Zunächst ein Wort zur grammatischen Erklärung. Die

Construction in 2* ist folgende: usTrTwxev — 6 Seiva. Das Verbum

utuxetv bedeutet bekanntlich in der Sprache der Finanzwelt „fallen,

hingeworfen werden" (= xaxaßdXXea^ac, Pass.), seil, auf den Tisch des

Trapeziten {irzl ty]v xpaTTS^av) oder de, xöv xtßwtov oder ähnlich, also

nach gewöhnlichem Sprachgebrauch „gezahlt werden". Vgl. A. Peyron,

Zoispap. S. 169. In diesem Sinne begegnet das Wort oft in den

Quittungen, und zwar ist es geradezu charakteristisch für die ältere

Ptolemäerzeit, für das III. und die erste Hälfte des 11. Jahrh. vor Chr.

*) In derselben Bedeutung begegnet das Wort in BGU 156,3 vom Jahre

201 nach Chr.
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Das Wort findet sich natürlich auch noch später, z. B. im Pap. Paris.

63, 4, 14 (zweite Hälfte des II. Jahrh. v. Chr.), aber in den

Quittungen wird es durch das oben besprochene mediale ziaazod'ai

allmählich verdrängt. So findet sich TrlTixwxev in den Petr. Pap. (II)

S. [114] 28, [131] 15 (aus Philadelphos' Zeit), ferner auf der Holz-

tafel der Pariser Biblioth&que Nationale (Nr. 1893, Departement

des Medailles),^) gleichfalls aus der Zeit des Philadelphos, ferner in

der Londoner Bilinguis vom 13. Jahre des Philopator (Revillout,

Proc. Soc. Bibl. Arch. XIV S. 61), ferner im Berliner Papyrus

P. 3114 (= Droysen a. O. Nr. 41),-) vom 23. Jahre des Epiphanes

(a. 182 V. Chr.), in den Zoispapyri vom 31. und 33. Jahre des

Philometor u. s. w. Weitere Beispiele für Philadelphos' und

Euergetes' I. Zeit bei Revillout, Rev. Eg}'pt. II., S.114. Da TOTXxecv

passivischen Sinn hat, ist die correcte Construction die der Zoispapyri,

wo es heisst: UsTTKjOxev — Ttapa ZmlZoc, — die Summe. Ebenso in

der Londoner Bilinguis: JIsTiTWxev — Trapa OoxsOxo?. Wenn daher

unsere Ostraka regelmässig schreiben: Triuxwxev 6 Selva, d. h,

der Zahler, so ist das ein auffalliges Anakoluth, das vielleicht

aus der Vorliebe für Knappheit und Kürze, die gerade dem

1) Vgl. Lenormant, Philologus 1867, S. 340. Eug. Revillout, Rev. Egyptol. II

S. 266 ff. und ebenda Nachtrag S. 51. Da diese sowie die verwandten Texte

in London und Berlin sich mit unserem Gegenstande formell vielfach berühren,

teile ich sie hier nach meinen 1886 und 1887 am Original gewonnenen

Lesungen mit. Ueber ihren Inhalt vgl. unten Kap. IV. Die Pariser

Tafel enthält zwei Texte. Der erste (A) lautet: (l)'-X Tößi ii? TceTtxwxsv ödeov.

(2) Xoyeoxrii S'.ä AiovuooSwpou (3) tü3v S-cpäxwvos u7:T,peTcöv (4) Teö^ naxT^p,ioc

xal Zjirvts ä8eX(5)(pÖ5 siß'.oßooxol eig xyjv t'.^jlyjv (6) -cou Iß'.oxacpei&u xal xvjg

Tzpo<ff](7)'zsi(x,z vmI tou "^jitoous i'^g 8(ops(8)atag y'^S? ^Z listexe'- "^o etcocvü)

lß'.o(9)Tacp£tov TÖ "fjiJiiou, & •^v Atoptcavog (10) xoo xoTCapxiQaavxos uuö Sxpäxü)(ll)va

xöv Xlspi ÖT^ßag xÖKov, & 7i:poi;(12)sßäXovxo 5i' 'Ovoiiäpxou Ttpocxxopog (13)

xtüv ßaoiX'wXCüv \- IßSotii^xovxa. Der zweite Text (B), der von einer weniger

geübten Hand geschrieben ist, lautet: (1) ^X Töß'. v.i, usTixtüxsv 6s(2)ü)vt,

Xoyeux'^i xöv Sxpäxiovos (3) ÖTiyjpextüv TscSc; üaxoüjiiog xal(4) Z\i.l\ioc, (sie)

äSsXcpög Ißioßoaxot elg (5) xtjv xijitjv xoö ißioxacpetou xal (6) x'^g 7rpocpT]xeiag

xal xou Tj[iia[o]us (7) X'^g y^g xvjg öwpaiag (?), •^g jisxdxei. (8) xö dnocvü) Ißtoxa-

cpetov xö 'fjtiiau, ä (9) ^v Awpiwvog xou xoTtapxi^oavxog (10) bnö Sxpdxwva xdv

IIspl Byjßag, ä 7:pog(ll)£ßäXexo (sie) Si' 'OvojjLCcpxou Tipdxxopog (12) xöv ßa-

atltxöv H lß8o|jL>^xovxa . (13) 'ExsipoypäqnrjaEV IIxoXe[j.arog (14) ödtovog ouv-

xä^avxog. Auf der Rückseite 6 Zeilen Demotisch.

^) Vgl. Droysen, Klein. Schrift. I, S. 36, und dazu meine Lesungen

ebenda S. 387.

WiLCKEN, Ostraka. 5
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TJrkundenwesen des III. Jahrhunderts, wie bemerkt, eigentümlich ist,

zu erklären sein wird. Dass TreTixtöxev etwa activisch zu fassen sei,

halte ich für ausgeschlossen. Es ist vielmehr anzuerkennen, dass

wir hier eine sprachliche Geschmacklosigkeit vor uns haben, wie sie

ja der Actenstil nicht nur jener fernen Zeiten gelegentlich zu zeitigen

pflegt. Dieselbe Construction findet sich übrigens auch auf der

oben erwähnten Pariser Holztafel, die derselben Zeit angehört, wo es

heisst: IleTrTwxev — Ts-dq Ila.vf}\xiQ(; xal Ziiivi? aZ£kf:pbc, etßtoßoaxot.

In den unter 2*' zusammengestellten Nummern ist TiETrxwxev zu er-

gänzen. Aehnlich fehlt es auch in den jener Pariser Holztafel ganz

ähnlichen Tafeln des British Museum ^) und des Berliner Museum^).

Dass auch hier TieTiTwxEV im Eingang zu ergänzen ist, zeigt die

Vergleichung mit der sonst völlig übereinstimmend stilisirten Pariser

Holztafel. Auch die Subscriptionen der Berliner Tafel legen es

nahe (s. unten).

Doch wer ist nun der Empfanger des Geldes, der unsere

Quittungen ausgestellt hat? Man kann nur schwanken zwischen

dem Trapeziten, an den ja alle Geldsteuern zahlbar waren, und dem

*) Die Londoner Tafel (Brit. Mus. 5849) ist von Eug. Revillout in Eev.

Egyptol. II Nachtrag S. 54 und wiederum in Proceedings See. Bibl. Arch. XIV
S. 82 publicirt worden. Nach meiner Lesung des Originals lautet der Text

folgendermassen : Recto: (1) i-Xa 'Enelcp iyj (2) TaS-auxig [Z|i]cvioc (corrig.)

(3) xal TaXtßig Ziiivog (sie) (4) tijiyjv Ißioxacpstou xaL (5) ir\c, Ttpo^Tjxeiag v.aX

Toö (6) ^[liaoui; ttjc Swpeaias y'^Si (7) '^S ^^'^^fß'!- "^ö euävü) lßi.o-(8)xacperov

TÖ fJiiiau, Bi Yjy (9) Acopiwvoc xoö xo7iapx'i1oav-(10)xo5 xöv Ilepl ör/ßac; xötiov,

(11) a upogsßtxXovxo Tsög xal (12) Zfiivis 5i' 'Ovo[iäpxou upäxxo-(13)pcc xöv

ßaoiXixöv xal Ttapsxl-(14:)pTiaav Taö-aüxsi xal TaÄ[i]-(15)ßs(, elQ cxvanXT^pwatv

•- (=8pax(it5v) 21 (= 210) (16) y. (=8paxtiä€) IßSoiii^xovxa. Darauf 1 Zeile

Demotisch. Verso: 1) "-Xa 'Euelcp iyj Tidnxco- (2) xev Eü8t^|j.ü)i (steht über durch-

strichenem S-e*, was wohl ödwvt werden sollte) 8t' 'AtcoXXcüvIou (3) \- lß8o{if;-

xovxa. Von Kleinigkeiten abgesehen, ist hier namentlich die neue Lesung in 8

& ^v statt 8' Tjv, in 13/4 TZ!x.pBX<-pyio<xy = uapsxslpiQaav und in 15 Lot, wichtig.

Letzteres bezeugt, dass die 7 Drachmen, über die hier quittirt wird, die letzte

Rate einer Gesammtsumme von 210 Drachmen sind. Vgl. Kap. IV.

*) Auf die Berliner Tafel (n. 8131), die gleichfalls aus dem 31. Jahre des

Philadelphos stammt, habe ich schon des öfteren hingewiesen, doch den Text

publicire ich hier zum ersten Mal. Er lautet:

•-Xa IlaXüJvc le inl xtjv äw

A'.öt; uöXei x'^i iieyoiXYji xpotne^av

8C Eu8i^iiou

ßaaiXei nxoXe(iat(Ot Tewg Ha-
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Erheber. An letzteren möchte ich deshalb nicht denken, weil ich

glaube, dass die mit Sia eingeleitete Person eben der Erheber ist. IN'ach

Analogie vieler anderer Fälle könnte man zwar zunächst annehmen,

dass mit Scd die Person eingeführt werde, durch deren Vermittelung

die Zahlung an den Erheber erfolgt, also irgend ein Verwandter

oder Untergebener des Zahlers. Aber da an dieser Stelle mehrfach

derselbe Name begegnet, z. B. Swatpaxo? in 305— 310 u. s. w.,

wird man in ihm vielmehr einen Beamten sehen müssen, der regel-

mässig mit der Zahlung zu thun hat. Und das kann hier wohl

nur der Erheber sein. Der Trapezit ist jedenfalls ausgeschlossen,

5 X(h\3.'.Q<; 1 1 1 1 1 I v-cd Zp.tvig äSsXcpol

Eßioßoaxol elg xyjv xiixyjv toö Ißtoxaqjstou

xai x'^g Scopsatac y'^C» ^S [lex^XS'-

x6 STiavco IßcoxacpEiov xö tj^jluoi),

ä ^v Atoptwvtos (sie) xoö xoTtapxi^aavxog

10 [ö]7:ö Üxpäxwva xöv IIspl öi^ßag xöuov,

& TtposßäXexo (sie) 8t.(x "Ovo[iäpxciu 7:paxxop(oi;)

h ißSojii^xovxa. xöv ßaoiXtxöv

(2. Hand:) IIItIXWXSV 0SCDVI J- dß9oixV)XOVxa.

(3. Hand:) nduxcoxev §1'' 'ÄTCoXXcovtou

lö otxovö|iou h IßSo^JLTjXOvxa.

Darauf 1 Zeile Demotisch.

In diesem Text hat J. G. Droysen das Wort loovöjiou (seil. yaXv.o\i) zu

finden geglaubt (Kl. Schrift. II S. 302). Offenbar hat ihn der Anfang von

Z. 15 getäuscht, wo vielmehr olxovöpiou steht. Uebrigens kommt der Ausdruck

XaXxou laovö[iOU im III. Jabrh. v. Chr. noch nicht vor. Vgl. Grenfell, Re-

venue Pap. Append. III.

Eine ähnliche Holztafel befindet sich im Besitz des Herrn Prof. J. J. Hess

in Freiburg in der Schweiz. Auch sie stammt der Schrift nach zu urteilen aus

der Mitte des III. Jahrh. vor Chr. Auch hier wird, falls meine Lesung der

schwierigen Zeile 6 richtig ist, über Summen (in natura) quittirt, die zur

Erlangung einer Priesterstelle gezahlt sind. Mit freundlicher Erlaubnis des Be-

sitzers publicire ich hier den Text:

l-t Ilaövt

TcapaSexsxai

MdXavt 'Ep|j.o9tXot>

xal XaTtpet

5 Uaxoöxoc xi[iTjv

tspat.xiag (sie) -\- (= uupoö) elxoai

"^9^% ^ d «8

Auoavfag.
6 1. isQaredxg.

5*
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denn die Bank zahlt hier ja nicht, sondern sie empfängt. Es

ist aber zu beachten, dass das oiä mit TceTiTioywSV zu verbinden

ist. Also durch den Erheber ist die Zahlung erfolgt. Andrerseits

ist zweifellos, dass die Personen, die im Nominativ vor den

Summen genannt werden, wirklich die Steuerzahler sind, denn

es kommen auch Frauennamen darunter vor. Danach ist es mehr

als wahrscheinlich, dass der ungenannte Empfanger, der nach Ana-

logie der angeführten Urkunden sich im Dativ (x(j) Setvt, seil.

TiETiTtoxev) hätte nennen können, kein anderer als der Trapezit ist,

und dass wir also auch hier, wie in den meisten angeführten Ur-

kunden ausgeschrieben ist, ein litl t-^jv iv Albe, uöXet x^ [leydX'Q

xparce^av zu ergänzen haben.

Ganz ungenannt ist der Trapezit aber vielleicht doch nicht in allen

Fällen geblieben. Mehrere Urkunden haben demotische Beischriften.

Es ist meine Vermutung, dass diese Beischriften von der Hand des

Trapeziten herrühren und uns seinen Namen nennen. So hat z. B.

Revillout für die demotische Beischrift von 305 folgende Ueber-

setzung geliefert, für die ich ihm natürlich die Verantwortung

überlassen muss (Rev. Egyptol. VI. S. 11.): „A 4crit Psemont fils

de Teos (?) sur 1 kati (2 drachmes de sei) en compte." Der Name

W£[ji[JLa)V'9Tr](; TewTO? (?) findet sich in dem griechischen Teil nicht:

der Erheber heisst Swaxpaio?, die Zahler IltßlX^t? und Tav£)(atCi;,

Ich meine, W£[x[iOi)V^Yj$ ist der Trapezit, der diese Subscription in

einheimischer Sprache darunterfügt und damit den Inhalt des Grie-

chischen kurz recapitulirt , etwa wie wir unter anderen Urkunden-

gruppen die Subscription finden: '0 Sslva eypa'j^a oder a£ayj(X£ctö(xat

bpa.'/j^ixc, X. Ebenso gewinnen wir nach Revillout's Lesung für 309

einen Trapeziten 'A[i£Vto^yj?, für 1227 einen n£T£V£Xo6T73(S, (hier ist

eine vollständige demotische Uebersetzung des Griechischen) u. s. w.

Die genannten Männer sind, ihrem Namen nach zu schliessen, alle

Aegypter und können offenbar nicht griechisch schreiben. Dazu

hatten sie wohl ihre griechischen Ypafijxaxsl?.^) Für unser Formular

ist aber hervorzuheben, dass diese demotischen Subscriptionen nur

hin und wieder stehen, also nicht notwendig sind — ebensowenig

*) Es ist auffallend, dass man damals (III. Jahrh. v. Chr.), falls obige

Vermutung zutreffend ist, so viele Aegypter zur Trapeza zuliess. Im II. Jahrh.

V. Chr. finden wir fast regelmässig Männer mit griechischen Namen als Trape-

ziten (vgl. Lumbroso, Recherches S. 331). Vielleicht sah die Regierung anfangs
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wie die griechischen Subscriptionen (s. unten). Ich halte es übrigens

nur für zufällig, dass wir noch keine Urkunde dieser Art mit

griechischer Subscription haben.

Wir sind also zu dem Resultat gekommen, dass in diesen Ur-

kunden die Bank über Zahlungen quittirt, die von den Zahlern

durch Vermitteluug der Erheber eingegangen waren. Folgt daraus

nun, dass diese Quittungen den Zahlern ausgestellt wurden? Ich

denke, nein. Denn dagegen spricht, dass mehrfach auf einem

Ostrakon die Zahlungen von zwei Zahlern gebucht sind. Wer von

beiden Bekäme dann das Ostrakon? Ich glaube darum annehmen zu

müssen, dass diese Quittungen von den Bankbeamten den Erhebern

ausgehändigt wurden. Dasselbe werden wir auch sonst überall anzu-

nehmen haben, wo die Bank von dem Zahler, nicht von dem Erheber

die Zahlung aussagt. Es wird sich als Endresultat ergeben, dass im

III. Jahrh. vor Chr. die Bank beide Arten von Quittungsformen

kennt, dass dann im II./I. Jahrh. v. Chr. die Nennung des Erhebers

in der Quittung, mit völliger Uebergehung der Zahler, herrschend

wird, dass dagegen von Augustus an die Bank mit Uebergehung

der Erhebernamen regelmässig nur die Zahler nennt. Alle diese

Quittungen aber werden, mag Zahler oder Erheber genannt sein,

regelmässig dem Erheber eingehändigt worden sein, der die betreffende

Zahlung aus der Hand des Zahlers an die Bank übermittelt hat.

So ccheint es wenigstens für Theben zu gelten.^)

3*

Datum (Jahr, Monat, Tag) — ntaraxev — fiir Abgabe — der

Zahler — Summe. Vgl. 325, 336.

die Eingeborenen wegen des lebhaften Verkehrs der aegyptisehen Subalternbeamten

mit der Bank, die damals, unter Philadelphos, wohl noch selten Griechisch ver-

standen, nicht ungern in dieser Stellung. Jedenfalls werden sie Griechen neben

sich im Amte gehabt haben.

*) Im Faijüm z. B. , wo überhaupt die Quittnngsformulare in mehreren

Punkten von den thebanischen und auch elephantinischen abweichen, stellt die

Bank Quittungen aus, in denen sowohl der Erheber (mit öia oder im Dativ) als

auch der Zahler genannt wird. Diese Quittungen aber werden dem Zahler

ausgehändigt. Das zeigt der Zusatz, der zum Schluss gelegentlich zu dem

Namen des Zahlers gemacht ist: \\,i] xpy]ad\i.syoq, itiptp ou[ißöXq) oder ähnlich.

Vgl. BGU 66 und 214 und dazu unsere Ausführungen S. 79. Da hier der

Zahler (in 66 ein AövYOg, in 214 die upsoßrixepot) ermahnt wird, sich keine

andere Quittung ausstellen zu lassen, so muss auch der Zahler der Empfänger sein.
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3 b.

Dasselbe, ohne Ti^'nzca-AEv. Vgl. 1230, 1236, 1339, 1491.

Die Urkunden gehören sämmtlich dem III. Jahrh. vor Chr. an.

Dieses Formular ist mit dem vorigen identisch, nur fehlt die mit

Sca eingeleitete Erwähnung des Erhebers. Andrerseits findet sich

hier in 325 und 1491 die Subscription der Trapeziten, die dort

fehlte. Die Subscription hat hier noch die denkbar einfachste Form:

nur der Name (im Nominativ) ist genannt. Sehr auffällig ist

der Vermerk am Schluss von 1230: Awptwv:. Ich glaube, wir

haben hierin den Namen des Erhebers, der die Zahlung des We|i,[ieTvcs

an die Bank^) befördert hat. Damit kann wohl nichts anderes

ausgedrückt sein, als dass diese Quittung für den Erheber Awpcwv

bestimmt war, und ich finde darin eine Bestätigung der obigen

Auseinandersetzung, wonach auch diejenigen Bankquittungen, die den

Zahler nennen, doch dem Erheber ausgehändigt wurden.

Dass die in diesen Quittungen genannten Personen wirklich

die Zahler und nicht die Erheber sind, geht daraus hervor, dass

auch ein Frauenname begegnet: 330 No^epex d. h. „(die) Schöne".

'Oaopyel in 1236 ist übrigens offenbar nur ein Versehen für 'OaopY"^?.

4.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — ßXr Abgabe -— der Erheber —
Summe. Subscription. Vgl. 1491. III. Jahrh. vor Chr.

Dies Schema ist formell mit 3^ identisch, nur wird der Erheber,

nicht der Zahler genannt. Die hier erwähnte Person OiXoxX'^g

Nixwvos ist uns nämlich durch 1253, 1254= 1489 und 1338 als

Steuererheber für die Mitte des III. Jahrhunderts vor Chr. bezeugt.

Nun könnte man ja vielleicht dem vorigen Schema zu Liebe annehmen,

dass Philokles in dem hier genannten Jahre (a. 15) nicht Steuer-

erheber gewesen sei, also als Steuerzahler figurire, ähnlich wie der-

selbe Xeptuveöi; 'Ivapöxo? im J. 178 n. Chr. als xeXwvYji; (1067),

im J. 154/5 n. Chr. als Zahler begegnet (1444). Gewiss wäre

dies nicht unmöglich, und dann wäre diese Nummer einfach dem

') Im Text ist schon angedeutet, dass es sich hier vielleicht um eine

Naturallieferung handelt. Dann ist oben nur statt der Bank der Thesauros ein-

zusetzen. Bank und Thesauros haben aber analoge Formulare.
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vorigen Schema zuzuweisen. Aber ich möchte bis auf Weiteres das

Nächstliegende für wahrscheinlich halten und den Philokles auch

hier als Steuererheber betrachten. Auch mit Rücksicht auf das folgende

Schema nehme ich also an, dass auch schon im III. Jahrh. die Bank

auf den Namen des Erhebers die Quittung ausstellen konnte, wie

sie das im II. Jahrhundert fast regelmässig gethan hat.

Die Subscription ist hier schon etwas entwickelter. Zwei Trape-

ziten unterschreiben. Der Eine nennt, wie oben, nur seinen Namen,

der Andere aber fügt die empfangene Summe hinzu.

5.

Datum {Jahr, Monat, Tag) — nmim-AEv im rr^v Iv Ortsname tQa-

neCap, i(f ?/? der Trapezit, für Abgabe — der Erheber — Summe.

Subscription. Vgl. 329, 331, 1338 (Mitte "des III. Jahrh. v. Chr.).

Diese Formel bildet die Verbindung zwischen der vorhergehenden

und der folgenden. Alles, was wir uns bei der vorigen ergänzen

mussten, ist hier ausgeschrieben. Dass die hier genannten Personen

die Erheber sind, dürfte namentlich durch das nächste Schema mehr

als wahrscheinlich werden. Man bedenke auch die grossen Summen.

Eine beachtenswerte Erweiterung des Schemas zeigen 331 und

1338, insofern vor der Nennung der Abgabe das Wort ßaacXel

eingeschoben ist, das man mit totixwxev zu verbinden hat. Der

Sinn ist klar. Ich finde diesen Zusatz auch sonst noch bei Urkunden

der älteren Zeit. Vgl. die oben publicirte Berliner Holztafel vom

Jahre 254 vor Chr., wo noch deutlicher steht: jBaatXsc IlxoXeixatwt.

Aehnlich heisst es in den Zoispapyri: BaatXeöat. Auch in der

Londoner Bilinguis (s. oben) steht jSaatXel.

Die Unterschrift des Trapeziten ist in diesen Nummern vom

Ypa|i[iaT£U? in Stellvertretung geleistet worden. Offenbar konnte

AcoSoxos — alle drei Texte nennen ihn als Trapeziten — nicht

schreiben, und begnügte sich für seine Person mit den drei Kreuzen

am Schluss: X X X. In 331 und 1338 (beide von demselben Jahre)

ist nur Name und Tjtel der Subscribeuten genannt, in 329 auch

die Summe.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — ritaxtai irri rrjv iv Ortsname

rnäne^av, irp rjg der Trapezit, für Abgabe — der Erheber — Summe.
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Subscription des Trapeziteu. Vgl. 317, 319, 334, 335, 337, 339,

340—342, 344, 345, 347, [348], 351, 353, 1228, 1232, 1351,

1354, 1357, 1359, [1362], 1503, 1504, 1506—1508, 1515—1518,

1526, 1615 (II. Jahrh. vor Chr.).

Dasselbe, ohne den Zusatz: icf ijg der Trapezit. Vgl. 322, 324,

327, 330, 346, 349, 350, 354, 1234, 1235, 1315, 1345, 1346,

1496, 1497, 1499, 1522, 1532, 1534 (IL Jahrh. vor Chr.).

Es ist für die ganze Steuergeschichte von grösster Wichtigkeit,

dass diese Quittungen nicht, wie wir früher annahmen, dem Zahler,

sondern dem Erheber ausgestellt sind. Ich habe schon oben darauf

hingewiesen, dass Nr. 1255 mir den Anstoss zu diesem Umschwung

gegeben hat. Sie ist zwar nicht von der Bank, sondern vom The-

sauros ausgestellt, doch ist das Schema dem unsrigen so analog,

dass die Frage untersucht werden musste, ob nicht auch in

diesen Bankurkunden der Erheber der Quittungsempfänger sei. Auf

einzelne Fälle, in denen sich diese Frage mit Sicherheit beantworten

lässt, sei hier hingewiesen.

Nr. 1233, die mir gleichzeitig mit 1255 durch Sayce bekannt

wurde, nennt als Quittungsschreiber einen S:[A(öv 'laJ^apou 6 e^ecXr;-

(fWC XY]V tETapTYjV Twv aXcEiov de, TÖ XYj^. Als Entrichter dieser

selben Fischereiabgabe an die Bank nennt nun aber für dasselbe

28. Jahr Nr. 337, die zu unserer Gruppe gehört, einen St[i(i)v. Es

ist wohl mehr als wahrscheinlich, dass beide Urkunden dieselbe

Person vorführen. Folglich ist für 337 erwiesen, dass die hier

genannte Persönlichkeit der Steuererheber, nicht der Steuerzahler

ist^ 2jL|X(i)V liefert also an die Bank ab, was er vom Zahler

erhalten hat.

Ferner: In Nr. 1029 stellt im J. 35 ein ^Qpoq A6xou, zusammen

mit seinem Compagnon als ol TipbQ xv)c xexapxrjc xwv aXiewv, also

als Fischereiabgabenpächter bezeichnet, in Briefform dem Zahler

eine Quittung aus. In Nr. 1347 vom 17. J. und 346 vom 32. J.,

von denen die Letztere zu unserer Gruppe, die Erstere zur nächsten

(verwandten) gehört, Avird einem '^Qpoq Auxou über dieselbe Abgabe

von der Bank quittirt. Auch der ''Qpoc, in 326 vom 14. J. und

1348 vom 18. J. empfa,ngt über die nämliche xsxdcpxTj äXcswv von
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der Bank Quittung. Es unterliegt fiir mich keinem Zweifel, dass

in all diesen Fällen ein und dieselbe Persönlichkeit gemeint ist.

Wer die Nummern genauer mit einander vergleicht, wird mir bei-

stimmen. Somit ist durch 1029 erwiesen, dass auch die Bankquittungen

326, 346, 1347 und 1348 an den Steuerpächter, nicht an den

Zahler gerichtet sind. Es ist als ein besonderer Glücksfall zu be-

trachten, dass bei dem immerhin noch geringen Material die Ur-

kunden sich zweimal in dieser Weise gegenseitig interpretiren.

Man wird auch in den anderen Urkunden leicht Indicien finden,

die für diese Auffassung sprechen, so namentlich die vielfach ausser-

ordentlich hohen Summen, die die Quittungsempfanger zahlen, die

als Steuerbeiträge der einzelnen Unterthanen ganz unglaublich wären.

Doch ich ^vill nicht allzu lange hierbei verweilen. Für mich ist

nach allem diesem ausgemacht, dass nicht nur 326, 337, 346, 1347

und 1348, sondern alle thebanischen Urkunden, die dasselbe Formular

aufweisen, Quittungen sind, die die Bank dem Erheber ausstellt

und dass diese Art zu quittiren im II. Jahrh. vor Chr. — denn

diesem gehören sie sämmtlich ai> — üblich gewesen ist.^) Dies

gilt wenigstens für Theben. Wir werden sehen, dass in dem be-

nachbarten Krokodilopolis die Bank auch im II. Jahrh. nach Art

des in. Jahrhunderts den Zahler in ihren Quittungen nennt. Unter

den thebanischen Quittungen scheint mir nur eine zu sein, die auf

den ersten Blick diese letztere Usance zu bezeugen scheint, ich

') Es erklärt sich aus der Natur des einzelnen Falles, dass die soge-

nannten ,,trapezitischen Register" derselben Zeit auch in Theben nicht auf den

Namen des Erhebers, sondern auf den des Zahlers ausgestellt sind. Hier kommt
es ja gerade darauf an, nachzuweisen, dass dieselbe Person, die den Contract,

auf dem die Bemerkung notirt ist, geschlossen hat, auch die dadurch fällig

gewordene Verkehrssteuer gezahlt hat. Die Letztere muss schon darum auf

seinen Namen ausgestellt werden, weil der Contract mitsammt der trapezitischen

Quittung für ihn unter Umständen dazu dienen soll, die Rechtmässigkeit der

betreffenden Erwerbung etc. documentarisch zu belegen (vgl. Hermiasprocess,

Pap. Taur. I 5,18: c5v xal ix zsXr, ZBiäx^ct.: stg xtjv toö dvxuxXcou (üvv^v).

Eine eingehendere Besprechung dieser wichtigen ürkundenklasse behalte ich

mir für meine Neuedition derselben in den „Ptolemäertexten" vor. Bisher

giebt es keine fehlerlose Publication derselben. Einstweilen verweise ich auf

J. G. Droysen, Kl. Schrift. I 1 ff. und dazu meine Notizen S. 386/7. Eine

Zusammenstellung vieler Texte findet man bei Wessely, Wien. Stud. III. S. 1 ff.,

der sich aber fast überall damit begnügt hat, die alten Lesungen mit den alten

Fehlern wieder abzudrucken.
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meine 1315, wo der Name also lautet: Qep\i.o^ Msx^peou?. Wohl
«cheint es am nächstliegenden 8'ep[io'-> in Sep\ioi}d-iq oder Oepfiou^apcov

aufzulösen, also einen Frauennamen zu bilden, und damit wäre

allerdings auch für Theben der Brauch des III. Jahrhunderts für

diese Zeit erwiesen. Aber ehe zwingende Gründe hierfür vorliegen,

ziehe ich es vor, eine männliche Ableitung von dem Göttinnennamen

0£p[ioQ^t(; zu supponiren, etwa Oepixou^iwv, das dem häufigen 'laiwv

analog wäre, oder auch Btpiioüd-ioq (vgl. "laco?), das vielleicht im

Leipz. Pap. 4 Recto vorliegt^), und wovon das Femininum 0£p[j.ou^ta

bezeugt ist. Jedenfalls sind wir nicht genötigt, hier einen Frauen-

namen zu ergänzen. Somit können wir, wie mir scheint, constatiren,

dass in dem bis jetzt vorliegenden Material aus Theben kein Indicium

gegen die Annahme spricht, dass in den Bankquittungen des II. Jahr-

hunderts nicht der Zahler, sondern der Erheber genannt Averde.^)

Wir haben noch einige Einzelheiten zu besprechen. In der

Gruppe 6'' fehlt der Zusatz e^' i^^ (seil. zpocTzi^yjc,) 6 Ssiva. Diese

Angabe war allerdings entbehrlich , wenn der Trapezit eigen-

händig den Text unterzeichnete. Freilich fehlt in einigen Urkunden

dieser Gruppe auch die Subscription, so in 327, 354, 1235, 1346,

sodass hier überhaupt nicht gesagt ist, v/elcher Trapezit die Quittung

ausgestellt hat. Man möchte fast meinen, dass sie nicht correct

abgefasst seien. Aber hätten sich die Erheber damit zufrieden ge-

') Hier könnte öspiiouO-icü freilich auch von dorn Femininum 6£p|ioü9".ov

abgeleitet sein. Von einem Zollpächter, wie Wessely (Ber. Verh. Sachs. Gesell.

1885, S. 244) zu dieser Stelle meint, ist hier kaum die Rede, vielmehr von

irgend einer Person, an welche eine Zalüung gemacht ist. Vgl. Elo'.Swpqj in

Z. 14. Auf Parthey, Aegypt. Personennamen S. 119 durfte sich Wessely für das

Masculinum 6spiiOu9".g jedenfalls nicht beziehen. Parthey hat dafür nur einen

sehr wenig glaubwürdigen Zeugen, nämlich Heliodor, Aethiop. 2,12. Wenn
Heliodor allen Ernstes einen Räuber mit Namen 0sp[J.oö9-'.g auftreten lässt, so

ist das nur ein neuer Beweis dafür, dass er von aegyptischen Dingen nicht

viel versteht. Vgl. E. Rohde, Griech. Roman S. 455 f.

*) Dagegen wird mir in letzter Stunde für Hermonthis eine Ausnahme

bekannt. In einem soeben vom Berliner Museum erworbenen Ostrakon (P. 8622)

des II. Jahrhunderts quittirt die Bank von Hermonthis zwei Frauen. Vgl. Kap. IV

§ 93. Der Name der Ersten fängt mit Ta an, die zweite heisst SevQ-öJxis. Ich

kann mich jedoch des Verdachtes nicht erwehren, dass der Schreiber hier aus

Versehen. '6piJi((i)vO-€0 statt Kpo(xo5t?.cüv uöXei) geschrieben hat. Die Erwähnung

des Gaues (Ilaö'uplxou) vor dem Namen der Zahlerinnen erinnert jedenfalls merk-

würdig an die Quittungen aus Krokodilopolis. Vgl. 1617, 1618.
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geben? So müssen doch wohl auch diese Quittungen als vollgültig

angesehen sein. Wir werden finden, dass auch in anderen Urkunden-

klassen, auch in der Kaiserzeit, dieselben Formulare bald mit, bald

ohne Subscription erscheinen. Vielleicht war die Echtheit der nicht

subscribirten dadurch garantirt, dass hier der Trapezit selbst den

ganzen Text geschrieben hatte, während die subscribirten Texte

wohl meist nur von ihren Schreibern geschrieben waren. Graphisch

wird sich die Frage schwer entscheiden lassen, denn der Nachweis,

dass ein solcher Text ohne Subscription nicht von der Hand eines

Trapeziten geschrieben sei, wird schwer zu führen sein.

Betrachten wir die Subscriptionen genauer. Ich beschränke

mich hier auf die Nummern unserer Gruppe; in den anderen wird

man dieselben Beobachtungen machen können. Es finden sich folgende

verschiedene Arten (einige Citate mögen genügen):

1. Name, Titel, (xpaTte^txyjO- Vgl. 317, 341, 351, 1232.

2. Name, Titel, Summe. Vgl. 319, 322, 324, 326, 337, 340,

344 etc.

3. Name, Summe. Vgl. 1345.

4. Titel, Summe. Vgl. 1351, 1354, 1506.

5. Summe. Vgl. 354, 1499.

6. Name, ^TiyjxoXou'O'Yjxa. Vgl. 1362.

Es ist bemerkenswert, dass die Summe, die in den fünf ersten

Subscriptionen erscheint, und die häufig nebenbei am Rande oder

auch vor dem Namen (wie 1518) notirt ist, immer grösser als die

ist, über die quittirt wird. So wird z. B. in 319 über 1 Tal.

4809 Drachm. quittirt. Der Trapezit aber subscribirt: 'A[i|ji(i)(vtO(;)

xpa(7i£^txy]5) :^ a irrr\o, d. h. 1 Tal. 5970 Dr. Aehnlich in den

anderen Fällen. Was soll das heissen? Man könnte sich verschiedene

Möglichkeiten denken. Dass der Trapezit sich mit dieser Summe

etwa notirt hätte, wieviel der betreffende Erheber noch zu zahlen

hat, ist unwahrscheinlich, denn dann würde doch wohl auch einmal

eine Summe dastehen, die kleiner als die gezahlte ist. Es liegt

näher anzunehmen, dass die gezahlte Summe in dieser grösseren

enthalten ist. Sollte die letztere vielleicht besagen, wieviel der

Erheber überhaupt zu zahlen hat? Das wäre höchst interessant,

insofern wir dann für eine ganze Reihe von Abgaben sagen könnten,

zu welchem Preise sie an die Pächter (pro Monat?) verpachtet

waren. Doch gegen diese Auffassung spricht Manches, z. B. die
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Vergleichung von Nr. 337 und 340. Das natürlichste ist vielmehr

anzunehmen, dass der Trapezit mit dieser grösseren Zahl das be-

zeichnet, was der Erheber bisher überhaupt in summa gezahlt hat.

Dies allein scheint mir auch dem Wesen der Subscriptio zu entsprechen,

dass der Trapezit damit über geleistete Zahlungen quittirt. Diese

Annahme fand ich nachträglich in London durch Nr. 1359 bestätigt,

wo es am Rande ausdrücklich heisst : 'Atc£)((w), worauf die (grössere)

Summe folgt. Damit ist die Frage entschieden.^) — Aber auf

welchen Zeitraum soll sich diese Abrechnung beziehen? Soll es

heissen, so viel habe ich in diesem Jahr erhalten? oder in diesem

Monat? Nach dem im Kapitel VI Mitgeteilten wird man Letzteres

für wahrscheinlicher halten, denn monatlich rechneten die Trapeziten

mit den Erhebern ab, und dies ergiebt sich als richtig auch durch

Vergleichung von Nr. 339 und 340. Vgl. Kap. IV § 7. Andrer-

seits ist sicher, dass in 1499 die Randbemerkung sich auf das

Jahr bezieht.

Das Verbum iTzccv.o'koud-cZy, das unter 6 erscheint, können wir

in der Kanzleisprache Aegyptens vom III. Jahr vc" Chr. an

durch mehrere Jahrhunderte verfolgen. Im III, Jahrh. vor Chr,

begegnet es noch in einer Bedeutung, die der ursprünglichen des

„Folgens" nahe kommt, nämlich als „befolgen". Vgl. Petr. Pap.

(I) XXV 2, 7, wo ich lese: iTraxoXou^fjaat xöiq napa, aou mpi

Touxwv [axa^sIaL?]. Hier steht es synonym dem üblichen axoXou^elv.

Dagegen findet es sich in einer unseren Stellen näherkommenden

Bedeutung in einem anderen Texte des III. Jahrhunderts, Petr.

Pap, (II), XLb, einem Briefe, in dem Dorotheos dem Theodoros

mitteilt, dass die Weinlese bevorstehe, und hinzufügt: xaXGJ? oOv

TcocT^asi^ ScnoaxtlXccc, xiva x"^'. rj, Zc, dTiaxoXou^aei x-^c iyyßaei xoö

YwVO{JLevou ooi yXeuxoui;. Theodoros soll also einen Vertrauensmann

schicken, der dem Eingiessen des ihm zufallenden Mostes „folgt", d. h,

zur Controlle „persönlich zugegen" ist. Ebenso in Petr. Pap. (II)

S. [7], unteres Fragment Z, 5, wo ich lese: iTiaxoXouO'etxü) (statt

oovaxoXouO-ecxw) Se xiq Tiapa aou XY]t 6|x[. . Aehnlich auch im

Revenue-Papyrus 57,22: xwc S^ xaxepyaaafxevwt l7T;[axo]Xou'9"i^aouaiv

oi x^v wWjv l)(OVX£(;, In dieser Bedeutung des „persönlich zugegen-

sein's" möchte ich das Wort auch in unseren Texten nehmen. Einen

') Anders fasst es RevUlout in den „Melanges" auf.
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directen Beweis bieten die Zoispapyri, in denen XpuacTtTcos, von dem

vorher gesagt ist Tiapövxoc, XpuotTCTrou, quittirt mit den Worten:

'Kpuaimzoq luy]xoXou'8'y](xa). Vgl. Peyron, Zoispap. S. 190. Wessely,

Gr. Pap. Kais. Samml. Wien S. 17. Wir werden danach luYjxoXou^Vjxa

übersetzen können: Ich bin bei der Zahlung zugegen gewesen.

Natürlich konnte jeder Beamte, der eine Zahlung oder Lieferung

entgegennahm, sich in der Subscripti9n der Formel ETiYjxoXouiJ'yjxa

bedienen,^) und so werden wir weiter unten dem Worte noch öfter

begegnen. In den Ostraka finden sich Belege bis in's II. Jahrh.

n. Chr. Für die Ptolemäerzeit verweise ich noch auf Pap. Leid. F,

auch auf die Subscription des demotischen Ostrakon Louvre 7867

(Revue Egypt. IV S. 185): 'AaxXyjCixtaSYjs) iTi-^xoXouC-ö-rjJxa.

Besonderheiten bieten auch die Subscriptionen von 341 und

1228. In 341 steht ausser der Subscription des Trapeziten von

2. Hand geschrieben: KaXXcai; yp(o!.\i\ia.ze{)<;), und auf der Innen-

seite des Ostrakon steht KaXXtou Yp(a|X[i,ax£W5) ue^wv. Das hängt

damit zusammen, dass der Text von Salzlieferungen an die Tzel^oi

handelt. Nr. 1228 ist dadurch bemerkenswert, dass nicht der

Antigenes, der im Text als der Trapezit genannt ist, unterzeichnet,

sondern erst ein 'A'8"y]Vta)v, dann ein 'HpaxXetSyje, Letzterer, indem

er die gezahlte Summe und auch das Datum wiederholt. 2) Aus

den Ausführungen in Kap. VI wird hervorgehen, dass diese beiden

die Collegeu des Antigenes gewesen sind, die auch statt seiner

quittiren können. Aehnlich 1516.

Hier sei noch auf einen merkwürdigen Zusatz hingewiesen, den

einige Ostraka dieser und der nächsten Gruppe aufweisen. Ich

*) Im Pap. Par. 62, 5, 12 (xwv 8^ "xaxaßoXwv aüjJLßoXa Xa[j.ßavdTü)aav

itapä xoö -cpaTts^lxou, &7toYpacpaig txovza. napa xwv sTtiaxoXoud'Ouvxwv) werden

die „Zahlungszeugen" (äuaxoXouS-oövxsg) von den Trapeziten unterschieden. Dieser

"Vorschrift entsprechen die Zoispapyri, in denen nicht der Trapezit, sondern der

l7iaxoXou9-ü3v subscribirt. Andrerseits bietet unsere Sammlung genug Belege

dafür, dass auch der Trapezit selbst die Quittungen an die Zollpächter unter-

schrieb. Vgl. übrigens Kap, VI.

^) Leider ist es mir bisher nicht möglich gewesen, nach dem Facsimile,

auf das ich angewiesen bin, das Verbum hinter 'HpaxXelSvjg mit Sicherheit zu

lesen. Das x^ = xd(xaxxaO, das ich im Text habe drucken lassen, ist ganz un-

sicher. Sprachlich ist es mir deshalb unwahrscheinlich, weil das Verbum an dieser

Stelle in 1, Person zu stehen pflegt. Ich würde ein duYjxoXou^-yjxa oder ähnliches

erwarten. Hoffentlich bringt das Original einmal Sicherlieit.
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meine die folgenden: 351 xwt Tzpbxtpo'^ ypcx.(^^>ivu) xoö laou (jf?;

)([p'^ay]L]. 10S6 %al (x-^ XP'^^'^T]
"^^[0 Tipitepov [Ypa(^£vxO]. •^-^^'^ xwt

5^ up6T£pov Yp(acp£VTi) [[jiyj] x[p]'^(<^0- .
-^^^^ ^^^ ^^ upoypa-

(i^evxi) xoö taou [i9] XP'^^iC^''')^^-^)
Formell ist bemerkenswert, dass

in diesen Parenthesen, die in den Quittungskörper eingeschoben sind,

der Quittungsempfänger plötzlich in 2. Person angeredet wird (vgl.

1026), während die Quittung selbst in 3. Person von ihm spricht.

Der Zusatz besagt nun: „Die früher geschriebene Quittung über

dieselbe Zahlung sollst Du nicht gebrauchen." 2) Die obigen

Quittungen, die diesen Vermerk tragen, ersetzen also früher ge-

schriebene, denen eben durch den Vermerk die Rechtsgültigkeit ab-

gesprochen wird. Wodurch mag die Cassirung der früheren und

die Notwendigkeit, neue Quittungen auszustellen, begründet sein?

Die Antwort giebt, glaube ich, unsere Nr. 50 (aus Elephantine),

die offenbar gleichfalls eine Wiederholung darstellt, wie folgender

Zusatz zeigt (vgl. Corrigenda): 5cd x6 7r(apa)TC£7ixü)(x£vac) xyjv

7ipox(£pav) d7iox(T^v). Was bedeutet dies Tza,p(x,mnTeiv ? Ich hatte

daran gedacht, aus dem „danebenfallen" ein „verlorengehen" abzu-

leiten, konnte freilich keinen Beleg dafür bringen. Den richtigen

Sinn hat erst Mommsen erschlossen, der mir vorschlug, aus dem

„danebenfallen" vielmehr ein „ungültig werden, etwa wegen eines

Formfehlers" abzuleiten. In der That lässt sich für na.pixnlTixs.iv

eine Bedeutung nachweisen, die zu dieser Auffassung führt. Neben

na.pa.ninxBi'^ xfic, dXY]^£tag u. ähnl. („von der Wahrheit abirren")

begegnet das Verbum auch absolut in der Bedeutung „verfehlen-

fehlen, irren". Vgl. Polyb. XVIII 36, 6: xölq S' öXots upayfiaatv

^) Sprachlich sind diese Verbindungen z. T. nicht ohne Härten. Ich

habe geschwankt, ob ich das y^ in tpd\3.\ia auflösen sollte, wovon dann der

Genetiv xoö laou abhängen würde. Doch würde man dann eher npozipif als

npÖTspov erwarten. Immerhin ist die Möglichkeit offen zu lassen, dass folgender-

massen zu lesen ist: iq) upÖTSpov (seil. Ypacpivxi) ypctii^ia-ci. In 1526, wo Tcpoyp

steht, müsste man annehmen, dass auch das Substantivum TcpÖYpa(j.iJ.a ebenso

wie das Verbum die Bedeutung des „früher Geschriebenen" haben könnte.

Tpä\i.\ia. würde in derselben Bedeutung stehen wie im Pap. Genöve 9, Z. 18 f.:

[xup(]ti)v xal ße^icov Svxtüv [xtöv upo-cdp]ü)v '{pa.[i.\xdziü'v. — Tö loov begegnet

in den Papyri der Kaiserzeit in der Bedeutung „Copie, Exemplar". Doch liegt

es hier näher, an der ursprünglichen Bedeutung festzuhalten.

*) „Gebraucht" w"-den die Quittungen z. B. als Documenta vor den

Behörden.
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äyvoelv Itpyj xal TrapaTiCTixeiv auxov, sl ueTieiaxai („er irre, wenn er

glaube").^) Vgl. auch Xenophon, Hell. I 6, 4. Danach ist also

die Quittung Nr. 50 ausgestellt worden, „weil die frühere Quittung

sich geirrt hatte, Formfehler enthalten hatte". Derselbe Grund zur

Erneuerung wird auch für die obigen Thebanischen Ostraka mass-

gebend gewesen sein, in denen der Empfanger ermahnt wird, „die

frühere Quittung nicht zu gebrauchen".

Hierdurch finden auch einige Zusätze ihre Erklärung, die sich

in Faijümer Papyrusquittungen finden. Ich meine folgende Stellen:

BGU 66: xal \ir] )(pyjaa[i£vos ^[T£p]w auvß6X(w). BGU 214: [xy]

Tcpo5)(pY]aa[xevoi; (so ist statt 7tpoypr;aa[i£vog zu lesen) kxipo (sie)

ouvßwXq) Sia xo (paaxeiv TiapaTisTcuxcoxIvat (sie). Endlich las ich

im Brit. Pap. CCCXVI: [xy] 7:pocxpr/aYj Ixepw au\i^6X((i>) 5id xb

cpaaxetv 7rapa7r(£7cx(i)xevac). Hier ist nicht von einer früheren Nieder-

schrift der Quittung (ou^ßoXov) die Rede, sondern von einer „anderen",

die man nicht noch „ausserdem" (jipoc,) ^) verwenden solle. Hier

wird also nicht die Cassirung einer früheren Quittung ausgesprochen,

vielmehr die Rechtsgültigkeit der vorliegenden Quittung auf's schärfste

dadurch betont, dass eventuelle spätere Einwendungen wegen Fehler-

haftigkeit der Urkunde im voraus abgewiesen, beziehungsweise ver-

boten werden.

7 a.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — liza-Axai — für Abgabe — der

Erlieber — Summe. Subscription (des Trapeziten). Vgl. 326, 332, 352,

355, 1277, 1347, 1348.

7 b.

Dasselbe, ohne Datum. Vgl. 1257, 1531.

Diese Formel sieht wie eine Verkürzung der vorigen aus. Es

fehlt nur der Zusatz iid xy^v £V Ortsname xpaTiE^av, I9' f^c, 6 5£iva,

*) Livius XXXIII 12, 3 giebt dass Ganze wieder mit falli eum aiunt

tota rt.

*) Hier scheint mir dem 7:pog in npogxp^/<'^°'- diese ursprüngliche Be-

deutung anzuhaften. In anderen Fällen ist sie so abgeschwächt, das 7cpagxp^o9-at

synonym mit yj;>ffl^a.\, gebraucht wird. Vgl. Pap. Taur. I 4,15 : xal eP.eyev ^lY]

upogxpi'iaxdo^' e^vai Tatg em<fEpo|idvaLS — auYYPOt'^arg. Ebenda I 4,18: iäv T15

inev^Y"'^'')'' ouyyP*'?''')"' ^'^'- "^^ 8ixaaTy,piov iir) eaiupiwiidvrjV
,

jiyj upogxp^oO-a'..

TJebrigens wird auch hier in beiden Fällen das Wort von der Verwendung von

Documenten als Belegen gebraucht.
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der aber natürlich hinzuzudenken ist; denn auch diese Texte sind

offenbar von der Bank ausgestellt, wenn auch nirgends das Wort

xpaTTe^a oder TpaTüe^cxYjg vorkommt. Wenn man aber die historische

Entwickelung der Quittungsformulare in Betracht zieht, wird man

sich dafür entscheiden, hierin nicht eine Verkürzung, sondern vielmehr

die Vorstufe zu jener zu erblicken. Diese Urkunden gehören zwar

im Allgemeinen derselben Zeit an wie die vorige Gruppe, d. h. der

zweiten Hälfte der Ptolemäerzeit. Aber von einer ist es doch sehr

wahrscheinlich, dass sie in das III. Jahrh. gehört, Nr. 1277, die ich

aus rein palaeographischen Gründen in die Zeit des Philadelphos

versetzt habe. Der Text bietet übrigens auch sonst manche Ab-

sonderlichkeiten. Aus der Subscriptio Zuinupoq 6 uapa MevavSpou

ist zu folgern, dass Menander damals Trapezit war, und Zopyros

sein Adjunctus. Ob das Ostrakon aus Theben stammt, ist ungewiss.

Vielleicht erklären sich die Absonderlichkeiten (xexaxxaL für diese

Zeit!) dadurch, dass das Stück aus einem Orte stammt, dessen

Formulare wir sonst nicht kennen.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — diaysjQacpev — für Abgabe —
der Erheber — Summe. Subscription.

Dieses Formular, das nur ein einziges Mal in unserer Sammlung,

durch 1528, vertreten ist, ist mit dem Vorigen identisch, nur steht

Stayeypa^ev statt xexaxTat. Ueber Siaypacpetv vgl. unten S. 89 ff.

B. £aiserzeit.

III. Quittungen, die der Erheber dem Zahler ausstellt.

1.

Der Erheber —- dem Zahler — j^aigeiv. "E%(ü (oder ähnlich) —
ßir Abgabe — Summe. Datum. Subscription (des Erhebers). Vgl.

390, 402, 491, Qt\, 1033, 1035, 1036, 1037, 1039, 1041, 1052,

1057, 1321, 1404, 1431, 1559.

2.

Dasselbe, ohne Subscription. Vgl. 365, 376, 396, 410, 412—418,

420, 421, 504, 664, 1030, 1032, 1040, 1042, 1048-1051,
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1053—1056, 1060, 1061, 1068—1070, 1075, 1368, 1370, 1386,

1394, 1395, 1412, 1416, 1419, 1487, 1552, 1569, 1574.

Dasselbe, ohne laiQsiv, mit Subscription. Vgl. 498, 506—509,

511—519, 525, 531—533, 536, 539, 553, 555—558, 560—565,

569, 571, 572, 574-576, 579, 581, 583—588, 590-596, 598,

600— 602, 605— 607, .609, 613—620, 624— 626, 630, 631,

634—643, 645, 649, 658, 1074, 1241, 1245—1250, 1286, 1287,

1291, 1292, 1329, 1330, 1331, 1420, 1422, 1426, 1428, 1429,

1432— 1435, 1439, 1441, 1443, 1477, 1570, 1578—1585, 1587,

1588.

4.

Dasselbe, ohne laiQuv und ohne Subscription. Vgl. 464, 497,

499—503, 505, 520—524, 526—530, 535, 537, 538, 541—552,

554, 559, 566—568, 570, 573, 577, 578, 580, 582, 589, 599,

603, 604, [608], 610—612, 621—623, 627, 629, 632, 633, 644,

•646, 650, 652, 660, 662, 671, 680, 1031, [1059], 1062—1067,

1071— 1073, 1076—1079, 1242—1244, 1251, 1252, 1263, 1264,

1288—1290, 1298, 1332, 1363, 1372, 1421, 1423—1425, 1427,

1430, 1437, 1438, 1442, 1445, 1449, 1454, 1462, 1463, 1551,

1572, 1575-1577, 1586, 1591, 1613.

Wir haben bei dieser Uebersicht wie oben die Quittungen „mit

ungenanntem Zahlungsmittel" (1021 ff.) mit zu den Geldquittungen

gerechnet, ohne dadurch im Einzelnen über das Zahlungsmittel etwas

behaupten zu wollen.

Es liegt hier dasselbe Grundschema vor uns, das wir oben

unter I 2 für denselben Zweck für die Ptolemäerzeit nachgewiesen

haben. Es ist die briefartige Form, mit der Adresse: '0 SeTva xw

Selv: ya.ipEiy.'^') Einmal (1049) steht ausnahmsweise yaiptiv vor

*) In 680 (aus dem Ende des II. Jahrh. n. Chr.) steht övö([iaTOg) oder

wohl besser övöCjiaxt) xoö Seivog statt des einfachem tw Ssivt. Es ist auffällig,

wie diese Sitte der Umschreibung mit ovop,a sich vom Ende des II. Jahrh. n. Chr.

an verbreitet und in die verschiedensten Formulare eindringt. Ein früheres

Beispiel ist 670.

WiLCKEN, Ostraka.
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dem Dativ. Diese Formel hat sich also im Wesentlichen unverändert

durch die griechische und römische Zeit hin erhalten, ja es ist die

einzige Quittungsformel, die ein so dauerhaftes Leben gehabt hat —
wohl aus dem Grunde, weil sie in dem im öffentlichen und privaten

Leben geltenden Briefstil ihren dauernden Rückhalt und ihr leben-

diges Vorbild hatte. Wenn daher das uns vorliegende Material nur

bis zum Ende des II. Jahrhunderts geht, sichere Beispiele aus dem

III. Jahrhundert aber fehlen, so möchte ich dies bis auf Weiteres

für einen Zufall halten. Vgl. unten S. 104.

Die obigen Quittungen aus der Kaiserzeit unterscheiden sich von

den entsprechenden der Ptolemäerzeit durch die Subscriptionen, die

in jenen fehlen. Doch das halte ich für ein zufälliges Ergebnis

unserer Sammlung. Gewiss werden auch noch Ptolemäertexte dieser

Art zu Tage kommen, die Subscriptionen haben. Es scheint übrigens,

als wenn diese Sitte in der Kaiserzeit sich erst allmählich verbreitet

habe. Das erste Beispiel unserer Sammlung gehört zwar schon in die

Zeit des Tiberius (1033), doch sind die Beispiele im I. Jahrhundert

n. Chr. selten, mehren sich dagegen sehr stark im II. Jahrhundert.

Aber auch dieses Ergebnis mag durch den zufälligen Bestand unseres

Materials bedingt sein. Jedenfalls ist kein Grund abzusehen, wes-

halb nicht schon in der Ptolemäerzeit diese Urkunden gelegentlich

subscribirt worden sein sollten. Die Unterschriften, wie wir sie hier

finden, widersprechen nun durchaus dem eigentlichen Wesen eines

Briefes. Der Brief wird nach griechischer— und auch nach römischer—
Auffassung dadurch „unterzeichnet", dass man nicht etwa seinen Namen

wie hier, sondern eine Grussformel eigenhändig daruntersehreibt. ^)

Abgesehen von einem Beispiel aus Koptos (Nr. 1083), wo wirklich

Ippwao steht, und der thebanischen Nr. 1502, fehlt diese Grussformel

in unseren Quittungen regelmässig. Doch ist die letztere jedenfalls,

die erstere wahrscheinlich eine Privatquittung. Untersuchen wir, ob

sich aus den vorhandenen Subscriptionen irgend ein innerer Grund da-

für finden lässt, weshalb man zu diesen im Briefstil unerhörten Namens-

unterschriften gegriffen hat. Ich unterscheide folgende Arten, wobei

ich mich wegen der Fülle des Materiales auf wenige Belege beschränke:

1) Name aeayjfieiwjxat Summe. Vgl. 579, 586, 587, 591.

2) Name Summe. Vgl. 606.

') Vgl. Bruns, die Unterschriften in d. röm. Rechtsurkunden S. 68 flF.
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3) Name a£ayj[JL£iü)|iac. Vgl. 513, 5G0, G51, 1012.

4) Name. Vgl. 390, 506, 533, 641, 1033, 1035.

5) Manchmal unterzeichnet statt des Erhebers sein Secretär.

Das geschieht mit der Formel: „Der Erheber durch (S:a) den

Secretär a£aY][iet(i)|xac." Vgl. 595, 605, 614, 620, 635, (§ta

Ypa[A[AaT£Wc).

Die Unterschrift in 1321 „£Ypa(4'£v) 6 0£lva u-£p aOioO y.xA"

ist, wie oben auf S. 63 ausgeführt wurde, keine eigentliche Sub-

scription.

Zunächst ein "NVort über a7][X£iO'ja9'a:. Dieses Verbum begegnet,

Avenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, in der Ptolemäerzeit in

diesem Zusammenhange noch nicht. Es gehört also zu dem „Modernen"

der Kaiserzeit. "Wie andere Stellen zeigen werden, ist als Object

zu aEor^ [i.£iü)[ia: die gezahlte Summe zu denken. Man hat dies

OYj[X£:oOaO'a: verschieden gefasst. Viereck (Hermes XXX S. 108) sieht

in einer Unterschrift a£aYj([ji£tü)iiat) apxaßa^ 6xtcü die Angabe dafür,

dass der Betreffende „die 8 Artaben in die Listen, die über die

Getreidevorräte geführt werden, eingetragen habe". Das halte ich

nicht für zutreffend. Das a£aig[i£Cü){xa: ist nicht auf eine ausserhalb

des Subscribirens liegende Thätigkeit, sondern auf das Subscribiren

selbst zu beziehen. Der Sinn ist also: „Ich habe hiermit über so

und soviel gezeichnet."

Dass sich hier niemals der Titel des Erhebers findet, mag sich

daraus erklären, dass bei der Briefform ja schon in der Adresse

der Titel des Unterzeichneten oder auch der damit identische seiner

Socii erwähnt zu werden pflegte. Die Summen, die hier genannt

werden, sind dieselben, über welche im voraufgehenden Text

quittirt wird.

Fragen wir nun, ob sich aus unseren Urkunden selbst ein Grund

für die Subscription finden lässt, so liegt es vielleicht nahe, auf die

Vielköpfigkeit der Associationen hinzuweisen, in deren Namen die

Quittung ausgestellt wurde. Wir werden in Kap. VI genauer darauf

einzugehen haben, wie diese Erheber meist eine Gesellschaft bildeten,

die ihre feste Firma hatte, bestehend aus dem Namen des Leiters

resp. der Leiter mit dem Zusatz xal oi [j.£XO)(Ot. Diese „Firma" erscheint

in der Briefadresse, gleichviel ob Einer der dort mit Namen genannten

im speziellen Falle die Quittung ausgestellt hat oder nicht. L^nter diesen

Verhältnissen musste es nahe liegen, hinzuzufügen, wer von den Socii
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denn das Geld empfangen oder die Quittung ausgestellt habe, damit

im Falle von Streitigkeiten die Gesellschaft oder die Behörden sich an

diesen halten konnten. Die Grussformel, die eigentliche Subscription,

war für diesen Fall nichtssagend. Genügt hätte es, wenn in der Adresse

der spezielle Quittungsschreiber und nicht die ganze Firma sich ge-

nannt hätte, und das ist auch in einer Reihe von Fällen geschehen.

Zog man's aber vor, die Firma in die Adresse zu setzen, so musste

man leicht darauf kommen, dass der spezielle Quittungsaussteller

sich in einer besonderen Unterschrift mit Xamen nenne, denn er

hatte dafür aufzukommen. Und so haben wir viele Beispiele, in

denen in der Subscription ein ganz anderer Name steht als in der

Adresse. Das ist dann der Socius, der die Quittung ausgestellt hat.

So nennt z. B. in Nr. 512 die Adresse den 'I[xou^jS xal \i.{izoy^oi),

die Subscription aber lautet: A( ) a(£ar^|JL£to)jxaQ. Und so in

zahlreichen Fällen. Oft unterzeichnen auch mehrere Socii, so z. B.

in 553, und zwar schreibt der Eine 'A|j,£va)^Y]; a£(arj[i,£iiö(xac), der

Andere nur Oaxpr^^, was deutlich zeigt, dass die blosse Namens-

nennung elliptisch aufzufassen ist. Die vollständige Form ist die

unter 1 gegebene.— War es auf diesem Wege einmal eingeführt worden,

in gewissen Fällen eine Subscription hinzuzufügen, so konnte es leicht

auch da angewendet werden, wo eine Nötigung nicht vorlag, also

z. B. wo nur der thatsächliche Erheber in der Adresse genannt war.

Da die Erheberassociationen schon in der Ptolemäerzeit bestanden, so

könnte man auch nach diesen Betrachtungen erwarten, dass sich einmal

subscribirte Texte unserer Klasse aus der Ptolemäerzeit finden.

Wir haben oben diejenigen Quittungen für sich gestellt, in denen

5(atp£tv in der Briefadresse ausgelassen ist. Wenn wir von dem uns

vorliegenden Material ausgehen, gewinnen wir den Eindruck, dass

die Sitte oder Unsitte, das yaiptiy fortzulassen, sich nach und nach

weiter verbreitet hat. Aus der Ptolemäerzeit liegt nur ein Beispiel

vor (Nr. 1029). Auch im Anfang der Kaiserzeit fehlt )^a{pecv nur

gelegentlich, vgl. Nr. 1363 und 765, aus der Zeit des Augustus,

Nr. 1031, 1372, 1551, aus Tiberius' Zeit u. s. w. Aus dem II. Jahr-

hundert n. Chr. lassen sich die meisten Fälle nachweisen. Doch

ist die Möglichkeit offen zu lassen, dass nur die zuföllige Zusammen-

setzung unseres Materiales an diesem statistischen Ergebniss Schuld ist.

Fragen wir nach dem Grunde des Fortlassens, so ist natür-

lich das Nächstliegende anzunehmen, dass die Bequemlichkeit des
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Schreibers, das Streben nach Kürze dazu geführt hat. Gewiss spricht

dieses Moment mit, und es ist daran zu erinnern, dass der Schreiber

aus demselben Grunde ja auch das schliessende sppwao, ja in der

späteren Zeit manchmal lay^ov fortgelassen hat, sodass schliesslich der

ursprüngliche Briefstil ganz verwildert ist Das Fortlassen des Grusses

)(atpetv hat aber noch eine besondere Nuance, auf die ich schon im

Rheinischen Jahrbuch S. 251 hingewiesen habe. Plutarch erzählt

nämlich im Phokion c. 17, dass Alexander der Grosse nach seinem

Siege über Darius Si^zlXs. xwv dTTtaxoXwv x6 yaiptiy TüXrjv Iv Saatg

hfpoc^t Owxtwvc, xoQxov hk liövo^^ woTcep 'AvxcTtaxpov |X£xa xoO yoLiptv^

TzpocXi^öptut (vgl. C. Müller, Script, bist. Alex. M. p. 115). Plutarch

beruft sich dafür ausser auf Duris auch auf eine primäre Quelle,

auf Chares von Mitylene, den eJgaYyeXeus des grossen Königs. Aus

diesem Zeugnis scheint mir mit Sicherheit soviel hervorzugehen, dass

man es im Altertum, und nicht nur zur Zeit Alexanders des Grossen,

sondern auch noch zu der des Plutarch, als eine Unhöflichkeit em-

pfand, wenn das ^(acpeiv in der Adresse fortgelassen wurde. Wenn
nun auch die aegyptischen Provinzialen, soweit sie überhaupt Griechisch

verstanden, kein allzu tiefes Sprachgefühl hatten, so musste doch

auch von ihnen die Versagung einer sonst allgemein üblichen Gruss-

formel gewiss als eine Unhöflichkeit empfunden werden, und wenn

die Steuererheber sich diese Versagung erlaubten, so thaten sie es

gewiss nicht nur deshalb, weil es bequem war, sondern weil sie

meinten, den simpeln Steuerzahlern gegenüber sich als Beamte des

Staates diese Bequemlichkeit erlauben zu dürfen. Nachdem das Aus-

lassen des )(a''p£tv einmal von Einigen riskirt war, hat es dann, wie

das so zu gehen pflegt, immer mehr Nachahmung gefunden.
^j

Wenden wir uns von der Subscription und der Adresse zur

Quittung selbst, so fragen wir zunächst nach dem regierenden Verbura,

das den Empfang ausdrückt. In den briefartigen Quittungen der

*) Viereck's Einwendungen (Hermes XXX S. 110 Anm.) erscheinen mir

nicht stichhaltig. Er beruft sich darauf, dass auch „von Seiten der aegyptischen-

Provinzialen" das x^^psiv fortgelassen wurde, bringt übrigens kein Beispiel dafür.

Ich bezweifle nicht, dass die Provinzialen, wenn sie ihren Knechten oder Unter-

gebenen etwas mitteilten, dass xa^ps^^* wohl fortliessen — wenn sie gerade Lust

dazu hatten. Gegen mich würden nur solche Fälle sprechen, in denen ein Pro-

vinziale oder sagen wir überhaupt irgend Jemand in einem Brief an eine

höherstehende Persönlichkeit das x^ipsiv ausgelassen hätte. Solche Fälle

(und zwar nicht aus einem ÖLYzifpoLCpo^l) sind erst nachzuweisen. Uebrigens
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Ptolemäerzeit (I 2) begegneten zwei Arten: 1) ey^ai oder ScTicjit),

regelmässig im Präsens. 2) xeta^ac. In unseren Texten aus der

Kaiserzeit finden sich folgende Verben (wenige Citate mögen genügen)

:

1) "Ex(o. Vgl. 3(i4, 3G5, 491, 537 u. s. w.

2) "Ea/^ov. Vgl. 410, 497 u. s. w.

3) 'AttIxw. Vgl. 376, 390, 402, 555 u. s. w.

4) 'ATisaxov. Vgl. 1370.

5) 'ATC£ax>ixa. Vgl. 1454.

6) 'OpLoXoyw £X£tv. Vgl. 396, 420.

Ueber den Gebrauch ist zu sagen, soweit man aus dem vor-

liegenden Material schliessen darf, dass im I. Jahrhundert n. Chr.

e'XW und aTiexw die üblichsten Formen gewesen zu sein scheinen,

während eaxov nur ein einziges Mal für das J. 59 (410) bezeugt

wird, ebenso a.jzio'/ov für das J. 10 n. Chr. (wenn hier nicht ein

Lesefehler für aus/- vorliegt), dass dagegen im II. Jahrhundert

n. Chr. £xw und dTTEX^ zurücktreten, während von Nr. 497 an (a. 107)

der Aorist iay(^o^ fast ganz allein auf dem Plan erscheint. Für

ojioXoyw cX£tv, womit also der Quittung die Form einer ojJLoXoyta

gegeben wird, sind in unserer Sammlung nur die beiden angeführten

Beispiele vorhanden (aus dem J. 48 und 68). In mehreren Fällen

fehlt übrigens, wie schon bemerkt, überhaupt ein Verbum wie eaxov.

Vgl. 528, 549, 551, 670, 1613. Das ist gewiss nur aus Flüchtig-

keit oder aus übergrosser Bequemlichkeit geschehen.

Von Interesse ist es, dass in einigen Fällen (513, 1058, 1289)

unsere Quittungen als ein dvTtypai^ov änoyriQ bezeichnet werden.

Ob man daraus den Schlus's ziehen darf, dass alle übrigen Quittungen

die einen derartigen Vermerk nicht tragen, Originalurkunden und

nicht Abschriften sind, bleibt a priori zweifelhaft. Für die Frage,

zu welchem Zweck solche dvtcypai^a angefertigt wurden, ist von

spricht Plutarch garnicht von Briefeu Alexanders „an Darius u. A.", wie man

aus Viereck's Worten schliessen könnte, sondern ganz allgemein von seinen

Briefen überhaupt. Also „der amtliche und geschäftliche Verkehr" kann nicht

mit Viereck in Gegensatz da/u gestellt werden , ist vielmehr durchaus mit ein-

geschlossen. Uebrigens ist es ja selbstverständlich, dass es in einer solchen Frage

der Höflichkeit keine festen Vorschriften, sondern nur eine Sitte giebt, der sich

das Individuum eventuell entziehen kann. Um so bemerkenswerter ist, mit welcher

Regelmässigkeit in den Briefen aus Pselkis, die von Soldaten an den vorgesetzten

Optio gerichtet sind, sich das yjxipt'M findet — und das im III. Jahrh. n. Chr.!
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Bedeutung, dass z. B. in 513 auch das a^zlypcccpoy
,
ganz wie eine

Originalurkunde, eine Subscription yon zweiter Hand trägt. Also

auch diese Abschriften haben amtlichen Charakter! Natürlich wird

hier durch das avxtypacpov die Originalquittung nicht cassirt, wie

in den oben S. 78/9 besprochenen Fällen. Das ävTiypa^ov ist eine

identische und durch die Subscription beglaubigte Abschrift.

Ganz eigenartig und von höchstem Interesse ist ein Zusatz, den

Nr. 662 trägt: a; (seil, die gezahlten 21^/2 Drachmen) xal 5ca-

YpCacjJOfxev) inl ty]V 5r|C[ioacav) xpaTc(e^av). Damit ist uns der

Geschäftsgang, durch den die Steuer aus der Hand des Zahlers durch

Vermittelung des Erhebers an die Bank gelangt, klar vor Augen

gefuhrt. Vgl. darüber Kap. VI.

IV. Quittungen, die die Bank ausstellt.

Bis vor Kurzem war es überhaupt unbekannt, dass in der

Kaiserzeit das Institut der königlichen Bank fortbestanden h?t. Noch

im Rheinischen Jahrbuch glaubte ich daher das Gegenteil versichern

zu dürfen. Erst die neueren Erwerbungen des Berliner Museums

und anderer Sammlungen haben uns eines besseren belehrt (vgl.

Kap. VI), und durch die Ostraka, wie wir sie jetzt auffassen, finden

sie ihre Bestätigung. Nach mancherlei Mühen und Kämpfen bin ich

zu der Ueberzeugung gelangt, dass auch in der Kaiserzeit die Erheber

den Zahlern lediglich in der Briefform quittirten, wie sie es schon in

der Ptolemäerzeit gethan hatten (abgesehen von I 1), und dass daher

alle anders gearteten Quittungen der Bank zuzuschreiben

sind. Ich werde diese These bei den einzelnen Gruppen nachzu-

weisen haben.

Aehnlich wie in der Ptolemäerzeit die Bankquittungen im Laufe

der Jahrhunderte mancherlei Veränderungen aufweisen, so können

wir auch durch die drei ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit, über

die unser Material sich erstreckt, eine fortwährende Entwiekelung

des Formulars verfolgen. Im Anfang knüpfen sie an die letzte

Entwickelungsstufe der Ptolemäerzeit an; gleichzeitig aber entwickeln

sich schon neue Formen , die wieder von anderen abgelöst werden.

;

Den sämmtlichen thebanischen Bänkqüiftungen der .Kaiserzeit ist

aber Eines gemeinsam: sie nennen nicht den. Erheber, wiewohl dieser



88 III. KAPITEL.

ganz wie in der Ptolemäerzeit der Ueberbringer des Geldes der

Steuerzahler war, sondern lediglich den Zahler, von dem der Erheber

das Geld gebracht hat. Sie befolgen also ein Princip, welches wir

schon für das III. Jahrhundert v. Chr. oben kennen gelernt haben.

Dass daraus auf eine Veränderung des praktischen Geschäftsganges

zu schliessen sei, glaube ich nicht; es ist nur von rein formaler Be-

deutung. Wie wir es schon für dass III. Jahrhundert v. Chr. wahr-

scheinlich zu machen suchten, so möchten wir auch für die Kaiser-

zeit annehmen, dass diese Bankquittungen, wiewohl sie den Zahler

(regelmässig in 3. Person) nennen, dennoch dem Erheber eingehändigt

wurden, und eben nichts anderes sind als die Quittungen, die der

Erheber erhielt. Vgl. oben S. 69. Wir halten also, um es zusammen-

zufassen, durchgehends in den thebanischen Bankquittungen der

Kaiserzeit den Schreiber für den Trapeziten, die in der

Quittung genannte Person für den Zahler und den Em-
pfänger für den Erheber. Bei dieser Auffassung findet auch

eine Erscheinung ihre Erklärung, die sonst schwer zu erklären sein

dürfte: es kommt nämlich mehrfach vor, dass in ein und derselben

Quittung die Zahlung mehrerer Personen bescheinigt wird. Das sind

einfach verschiedene Zahler, die in das Revier desselben Steuer-

erhebers gehören. — Wir lassen nun die einzelnen Gruppen folgen.

Tetaxrai — ßcr Abgabe — der Zahler — Summe. Datum.

Vgl. 1545, aus der Zeit des Augustus.

Ib.

Der Zahler — Terantat — ßlr Abgabe — Summe. Datum. Sub-

scription des Trapeziten. Vgl. 356, 357, 358, 1364, 1540, alle aus

der früheren Zeit des Augustus.

Eine Anknüpfung an die Ptolemäerzeit sehe ich in der Ver-

wertung des Wortes xaaoEad-a.i, das sich in diesen Quittungen zum

letzten Mal findet, um dann durch Bcaypacpetv völlig verdrängt zu

werden. Das Schema 1* schliesst sich eng an das ptolemäische

Schema II an. Dagegen ist in 1^ die Voranstellung des Namens

eine Neuerung. Ich will hier ein für alle Mal einschieben, dass,

was uns als neu unter Augustus entgegentritt, vielleicht schon
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im I. Jahrhundert v. Chr. unter den Ptolemäern Brauch gewesen ist.

Wir müssen diese Möglichkeit jedenfalls offen lassen, da wir ptole-

mäische Texte des I. Jahrhunderts v. Chr. nicht besitzen, oder wenig-

stens nicht mit Sicherheit als solche erkennen können. — Dass wir

die hier entgegentretenden Namen mit Recht auf den Zahler und

den Trapeziten beziehen, lässt sich im einzelnen nachweisen. In

1364 steht hinter dem Namen an der Spitze: xoupeu^ (Barbier).

Damit ist gesichert, dass wir es hier nicht etwa mit dem Erheber,

sondern mit dem Zahler zu thun haben. Andrerseits nennt sich

der unterzeichnete Beamte selbst in 1364 und 1540 ausdrücklich

2.

Der Zahler — dtaye-j'Qdqirjxsv — für Abgabe — Summe. Datum.

Vgl. 360, vom 22. J. des Augustus.

Dies Schema ist mit P identisch, nur ist xaaaea^ac durch

Scaypai^eiv ersetzt. Ueber dieses Wort, das von nun an durch die

drei ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung das herrschende bleibt,

möchte ich hier einige Bemerkungen einschieben.

Schon Amadeo Peyron hat in seiner Abhandlung über Scaypa^i^

(Pap. Taur. I S. 144 ff.) auf die Klassikerworte hingewiesen, die für

unseren Terminus in Betracht kommen, nämlich auf die Worte Suidas's.

bia.ypd^a.'/xoq: „Tiykq [i^v dvxl xoO xaxaßaXövtos xal xaxa'O-evxos.

Ivtoc 5e dvxl xoO 5ca xpocnit^riq äpid-iirioaYzoq w? Xeyoixev Iv x^

auvrjO-eta", und auf S. 146 sagte er: hitxypd^ai non tantum erat

pecuniam numerare ex mensa trapezitae, verum etiam peeuniam

numerare trapezitae, und verweist auf LXX, Esth. 3, 9 und

II Makk. 4, 9. Die letztere Bedeutung ist es, die wir in den Ostraka

für Siaypacpetv in Anspruch nehmen müssen. Es heisst, wie Suidas

sagt, nichts anderes als „zahlen, auszahlen", also xaxaßiXXetv, d, h.

„das Geld hinwerfen auf den Zahltisch". i) AtaYpa(fetv hat also

^) KaxaßdXXeiv in der Bedeutung „bezahlen" ist in der aegyptischen

Kanzleisprache seit dem III. Jahrh. v. Chr. nachweisbar. Vgl. Petr. Pap. (I)

[80] 6, (II) [38] 7,8. Auch im Eevenue-Pap. 48,10 heisst es: xaxaßaXXd-

Tcöoav tnl T^jv ßaoiXixTjv TpocTte^av. Vgl. ibid. 52,15, 18 und 23; 74,2;

75,5. Für's II. Jahrb. vor Chr. vgl. xa-caßoXi^ = Zahlung in Pap. Paris.

62, 5, 12. Grosse Verbreitung fand das Wort aber erst in der byzantinischen

Zeit, und das ist zum Verständnis der Suidasstelle von Interesse. KataßdXXeiv

hat in dieser späten Zeit neben uapdxstv (s. unten) das 8taypd<f6tv geradezu
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ganz ähnliche Bedeutungswandlungen dur.chgemacht wie da? ent-

sprechende lateinische Wort perscribere, wofür ich auf Moinmsen's

Ausführungen im Hermes XII S- 111 verweise. Zumal mir von be-

freundeter Seite brieffich mancherlei Bedenken gegen diese Bedeutung

von Staypa^^ecv geäussert wurden, halte ich es nicht für überflüssige

einige Belege anzuführen. Zunächst" die schon von Peyron angeführten

Stellen, Esth. 3, 9: xdya) biccypa'\i(ü tlc, zb Y«Co9uXa5tlov toö ßaatXewg

apY'jpiou xaXavxa [xupca, ucd II Makk. 9: izpbc, bexouxoic, bTziayyeixo

xal £X£pa (seil. xaXavTa) Siaypatjjai. Die Bedeutung „zahlen" hat

Siaypacpe^v ohne Zweifel in den Zoispapyri (I 18, 19, 21, 29, vgl. II)

aus dem II. Jahrhundert v. Chr. In dem grossen Erlass über die

Steuerverpachtung (Pap. Paris. 62), gleichfalls aus dem II. Jahrhundert

V. Chr., heisst es in Col. IV 21: xa hk auva)(^Y]a6jJi£va Scaypacpigaexai

eIc, x6 ßaaiXr/,6v, d. h. „das wird baar ausgezahlt werden an die könig-

liche Bank". In einem Auszug aus einem Darlehenscontract aus dem

IL Jahrhundert v. Chr. (Pap. Paris. 8, 9) heisst es: icp^ ö)C |iot 5ia-

Ypa'-I^ouai (nicht ocaypacpouat) (jloc aOxa ev xm Oapfioö'B'C jiYjvl xxX,

d. h. „unter der Bedingung, dass sie es mir zurückzahlen im Monat

Pharmuthi". Von besonderer Wichtigkeit ist eine Stelle im Petr.

Pap. (II) XLVI c 1P> aus dem J. 202/1 v. Chr., wo es heisst:

[5]cay£Yp(acp£v) (nicht eiJ^yEyp*) etcI xy^v £V K(poxo5£cX6)v) 7i6(X£0

ßa(a'.Xixr;V) xp(a7r£^av), 1^' 'qq Eupwva^. Vgl. hierzu Gott. Gel.

Anz. 1805 S. 162. Das ist genau dieselbe Verbindung wie in unseren

Ostraka! Noch weiter hinauf führt Petr. Pap. (I) XVI 2, aus dem

J. 231/0 V. Chr., Avo die Bedeutung „zahlen" gleichfalls unzweifelhaft

ist. Als Synonymon steht hier daneben Tzccpi-z^zod-ai (s. unten). Auch

im Revenue-Papyrus (Philadelphos' Zeit) begegnet Scaypa^eiv in

verdrängt und findet sich daher am Eingang der Quittungen. So beginnt z. B.

die Berliner Quittung P. 2695: -f- KaxsßaXsv Mrjväg (V» Solidus). Es steht

aber auch bei Naturallieferungen. Vgl. P. 2697 (publicirt in meinen Tafeln

z. alt. griech. Palaeogr. XX ^): KaTeßaXa(v) ol Anö Kx^aig (Artaben 8OV3).

K. Wessely hat dies Wort völlig missverstanden, wenn er in Mitteil. Pap.

Rain. III. S. 263 eine Quittung der Pvjiiner - Sammlung , die mit den Worten

xttTsßX^ Safji'.av; ap"^ v.on°q beginnt, folgendermassen übersetzt: „Zugemessen

wurde dem Bäcker Damianos," Davor hätte ihn schon das über y.on be-

wahren .müssen, das den Dativ ausschliesst. Es heisst nach Obigem vielmehr

^

Bezahlt hat der Bäcker Damianos (l'/i Keratien). In derselben Bedeutung be-

gegnet xaxaßocXXs'.v auch in den byzantinischen Papyri bei Kenyon, p. 200

201. 205.
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dieser Bedeutung. Vgl. col. 32, II, wo es von der Zahlung durch

die Bank steht (ganz wie bei Suidas an zweiter Stelle), ferner col.

34, 22; 77, 4, an letzterer Stelle, wie bei uns, von der Zahlung an

die Bank: Scaypai^exo) oe elc, xb ß[aa]tXcx6v.^) Merkwürdig ist, dass,

wiewohl hiernach schon in der Ptolemäerzeit oiaypai^ecv in der Kanzlei-

sprache die Bedeutung „zahlen" hat oder haben kann , es in den Steuer-

quittungen dieser Zeit doch durchaus hinter nluzeiv und xaaaeo'ö'aL

zurücktritt. Nur ein einziges Beispiel (1528) ist uns bekannt (siehe

oben S. 80, Schema II 8). Erst jetzt, unter Augustus und Tiberius,

musste in den Steuerquittungen das alte zdaaead'oa, das einst, wie wir

sahen, das noch altertümlichere tcctctelv verdrängt hatte, allmählich

dem Staypa^eiv Platz machen. Nach Tiberius begegnet meines Wissens

das Wort zdooBad-ai in diesem Zusammenhange nicht mehr, viel-

mehr ist das übliche Wort sowohl für die Zahlungen, die der Zahler

dem Erheber leistet, als für diejenigen, die der Erheber wieder an

die höheren Instanzen leistet, von nun an ausschliesslich Siaypa^ecv.

Noch ein Wort zu der merkwürdigen Perfectbildung otayeypacpYjxa.

In der Ptolemäerzeit noch sagte man, wie sich 's gehört: SaxYlypa^ev.

Vgl. Zoispap. I 20: ocayeypa^evat. So auch in 1528, wo Staypsya^ev

für Stayiiypatpev verschrieben ist. 2) In den Ostraka der Kaiserzeit

dagegen findet sich, wo überhaupt das Wort ausgeschrieben ist,

die Bildung: otaysypacpyjxa. Vgl. Nr. 6, 7, 10, 12, 16, 1322.

Demnach ist überall diese Form von mir hergestellt.

3.

zliaysyQaq]i]xev mi ztjv iv Ortsname rgccTre^av — der Zahler — für

Abgabe — Summe. Datum. Subscription des Trapeziten. Vgl. 362,

1371, beide aus der Zeit des Tiberius.

Die Analogie mit der ptolemäischen Klasse II &" (S. 72) liegt

auf der Hand.

*) Daneben begegnet SLaypacpeLv im Eevenue - Papyrus auch in der

ursprünglichen Bedeutung des „aufschreibens". Vgl. col. 13,3; 43,7; 43,20.

Zu SiaYpacpi^ in der Bedeutung „Zahlungsanweisung" vgl. meine A.ctenstücke

aus der königlichen Bank zu Theben" S. 30.

^) Eine solche Behandlung als verbum contractum ist mir für Siaypaqjstv

in der Ptolemäerzeit nicht bekannt, wohl aber für andere Composita von ypoc^etv.

So steht im Revenue-Pap. (III. Jahrh. vor Chr.) 27,18: dvaye[Ypa]9Y)xdvai.

Vgl. 33,15. Ebenso in 86,12: ä7iOYeTP°'9''^^6va'..
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4.

/JiayeyQdcptixev im zi^v zov dsipog tguTTsCav — der Zahler — ßir

Abgabe — Summe. Datum. Siibscription des Trapeziten. Vgl. 359,

1318, 1365, 1366, 1376, 1541— 1543, 1556, aus der Zeit des

Augustus, mit Ausnahme von 1376 und 1556, die aus dem Anfang

der Regierung des Claudius stammen.

Wir stehen hier vor einer neuen Formel, die sich bis jetzt lediglich

für die frühere Kaiserzeit nachweisen lässt. Wenigstens ist mir aus

der Ptolemäerzeit kein Beispiel dafür bekannt, dass die königliche

Bank als i^ xoQ SeTvoi; xpaTre^a bezeichnet würde. Damals sagte

man ilj tpaTce^a, £9' ^c, 6 Selva. Die hier gewählte Bezeichnung

ähnelt vielmehr der Art, wie man Privatbanken benennt. Vgl. BGU I

Index s. v. xpaTie^a. Die Möglichkeit, dass auch hier Privatbanken

gemeint wären, ist a priori zuzugeben, denn man konnte ja vermittelst

dieser den Steuerbetrag an die Behörden auszahlen lassen. Dann

würden die obigen Quittungen Privatquittungen sein. Aber es wäre

doch auffallend, wenn immer in denselben Jahren plötzlich eine

grössere Zahl von Steuerzahlern darauf verfallen wäre, sich der

Privatbanken zu bedienen. Man bedenke auch die Geringfügigkeit

der Summen. Demnach möchte ich in unseren Texten docii an die

königliche Bank denken und daher auch die Versuchung, in

1376 und 1556 xo tpa^ in xoX(Xußcanxr]v) Tpa7i(e^av) aufzulösen,

von der Hand weisen.

Dass die in diesen Quittungen genannten Personen wirklich die

Zahler, nicht etwa die Erheber sind, wird durch 1365 bestätigt, wo

der Stand der Person mit naazo^^iopoc,) angegeben ist.

5.

Jiay€yQaq)Tj)(£v diä ttjg tov deivog rgani^rig — der Zahler — für

Abgabe — Summe. Datum. Vgl. 361, 1317, 1319, 1320. Weitere

Beispiele dieser Gruppe finden sich unter den neueren Erwerbungen

von Leiden. Ich notirte folgende Nummern als zu demselben Schema

gehörig: Leiden Ae. S. 74, 120, 122, 134, 138. Eine baldige Publi-

cation dieser wichtigen, aber schwierigen Stücke ist sehr zu wünschen.

Alles Texte dieser Gruppe stammen aus der Zeit des Augustus.

Die Verbindung Staypatfetv 5:a tYjS xpa.Tzi'Cpqq, ist in diesem

Zusammenhange merkwürdig. Man könnte auch hier leicht auf die

Vermutung verfallen, dass die betreffenden Zahler nicht direct (1^
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olxou), sondern durch Yermittelung ihres Privatbankiers die Summe
gezahlt hätten. Doch aus den obigen Erwägungen möchte ich auch

hier die Deutung auf die königliche Bank vorziehen, und wenn es

heisst, der Zahler habe vermittelst der Bank gezahlt, so hat man

etwa ein ßaacXsT, wie es in den alten Ptolemäertexten steht, hinzu-

zudenken: an den Kaiser zahlt man, durch Yermittelung der könig-

lichen Bank.

ga.

//laysyQnqnjx&y (später dif/gawer) — der Zahler — für Abgabe

— Sionme. Datum. Subscription des Trapeziten. Manchmal demotisehe

Beischriften. Vgl. 363, 366 — 375, 377, 387, 389, 391, 392,

394, 395, 398—401, 403-407, 409, 411, 424, 425, 436, 443,

446, 453, 454, 456—459, 462, 469, 470, 474—476, 481—490,

492, 494—496, 534, 540, 628, 647, 648, 653—656, 667, [673],

1238, 1240, 1280, 1284, 1323—1327, 1373—1375, 1377, 1380—

1385, 1387—1393, 1396—1398, 1400—1403, 1406-1409, 1414,

1440, 1444, 1448, 1547—1550, 1553—1555, 1557, 1558, 1561,

1562, 1566, 1623.

Dasselbe, ohne Subscription. Vgl. 388, 393, 408, 419, 422,

423, 427—435, 437—442, 444, 445, 447—450, 452, 455, 460,

461, 463, 465, 466, 472, 473, 480, 510, 1281—1283, 1285, 1378,

1379, 1418, 1560, 1563.

Während die vorhergehenden fünf Klassen, die teils Rudimente

aus der früheren Zeit, teils -Neuerungen aufweisen, nur vorübergehend

in Gebrauch gewesen sind, ist diese sechste Klasse, die sich aus den

früheren losgelöst hat, zu weiter Verbreitung gelangt und hat jene

früheren Ansätze völlig absorbirt. Das vorliegende Formular ist das

herrschende bis zur Mitte des II. Jahrhunderts und darüber hinaus

geblieben und geht dann mit gewissen Modificationen auch in's

m. Jahrhundert hinein.

Teils durch die Analogie der 5:£Ypat];£V- Quittungen in Syene,

teils durch unrichtige Lesungen bestimmt, haben wir bis vor kurzem

die vorliegenden Urkunden für Quittungen gehalten, die von den

Erhebern (Tzpaxxopeq) ausgestellt seien, und leider drückt sich diese

Auffassung auch in dem Textdruck der früheren Bogen aus (vgl.

jetzt die Nachträge am Schluss). Es ist jedoch unzweifelhaft, dass
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sie vielmehr von den Trapeziten ausgestellt und subscribirt sind.

Beweis ist namentlich Nr. 1387, wo in grosser, deutlicher und jeden

Zweifel ausschliessender Schrift geschrieben steht: Bdoooc, Aex|jiou

TpaTiCe^cTTj?) a£aY](|i,£tü)|xac). Desgleichen ist beweisend Nr. 401, wo

nach meiner am Original jüngst vorgenommenen Revision zu lesen ist:

Baaao? My.(\io\j) zpa(jiel^ixrjq) a£arj([X£ia)[jiac). Ebenso in 399 und

in dem nicht publicirten Ostrakon zu Berlin P. 4433. Der Aus-

dehnung dieses Resultates auf alle entsprechenden Nummern steht

nichts im Wege, wie ich mich wenigstens für die Berliner Urkunden

bei einem flüchtigen Besuch im Sommer 1895 überzeugen konnte.

Vgl. die Corrigenda am Schluss von Buch II. Andrerseits findet

dieses Ergebnis seine innere Bestätigung durch die vorhergehenden

Schemata, im Besonderen durch Nr. 3. Unser Formular ist offenbar

durch Kürzung aus Nr. 3 entstanden, indem man das unnötige inl

TYjv — xpaTceS^av fortliess. Man kann hier also eine ganz ähnliche

Entwickelung der Formulare beobachten wie in der Ptolemäerzeit.

Dass ferner die in den Quittungen genannten Personen wirklich

die Zahler sind, wird durch die Thatsache erhärtet, dass an dieser

Stelle mehrfach Frauennamen begegnen. Vgl. 473, 494, 654 u. s. w.

Bemerkenswert ist, dass in den älteren Quittungen das Perfectum

(otayeypacpYjxev) üblich ist, während der Aorist (6c£Ypa(j;£v) erst

später weitere Verbreitung findet. In den uns vorliegenden Texten

begegnet der Aorist zuerst im J. 40 n. Chr. (1374). Wohl kommt

das Perfectum noch mehrfach im I. Jahrhundert vor, zum letzten

Mal in Nr. 486 vom J. 96 n. Chr. Doch für das II. Jahrhundert

habe ich keine Belege mehr für eine Verwendung des Perfectum in

diesen Bankquittungen gefunden. In den Texten des I. Jahrhunderts

ist es übrigens oft schwer, mit Sicherheit zu sagen, welche von beiden

Formen gemeint ist, da die Schreiber gerade dieses Eingangswort

sehr stark zu kürzen oder zusammenzuziehen lieben.

Die Subscriptionen der Trapeziten haben wie ein und denselben

Sinn, so im Grunde auch ein und dieselbe Form. Die äusseren

Unterschiede entstehen nur durch Ellipsen. In den angeführten

Texten lassen sich folgende Arten unterscheiden (wenige Citate

mögen genügen):

l.-Name, Titel (xpaueJ^inr]?), aeoYjfjiEcwjiac. Vgl. 401, 1387.

Dies ist die vollständigste Form, die stillschweigend auch in den

anderen Fällen zu suppliren ist.



THEBANI8CHE BANKQUITTUNGEN AUS DER KAISERZEIT. 95

2. Name, aeari\izi(j)\ioii (ohne Titel). Vgl. 363, 403, 405.

3. Name, Titel (ohne a£ay][X£io)|jLac). Vgl. 367 ff.

4. Name (ohne Titel und asarj ii£Cü)(jLaO. Vgl. 391, 394,

395, 409, 1388.

Auch ^TiaxoXou^elv (s. oben S. 76 f.) wurde von den Bankbeamten

gebraucht. So steht unter einem demotischeu Text (Brit. Mus. 12612)

aus dem 2. Jahre des Augustus, der nach Revillouts Uebersetzung

von der Bank ausgestellt zu sein scheint, die griechische Subscription

:

] (HC, "IXapiwvog STiTjxoXou^Yjxa (vgl. Revue Egypt. IV. S. 185).

Zu der Bezeichnung dvxtypa^ov oiTzoyric, in 1558 vgl. oben

S. 80 f. Eine merkwürdige Absonderlichkeit zeigt Nr. 672. Es

heisst da: „Ai£Yp(a9Y]) 5c' ^[j.wv KXauStou üepvabu xal (jisioy^wv)

upax(T6po)v) — für Abgabe — d^6(\ioi.xoc,) des Zahlers — Summe.

Datum." Hält man den Text für correct, so muss man daraus

folgern, dass hier der Erheber bescheinigt, auf den Namen des

Zahlers an die Bank gezahlt zu haben. Ich halte diese Deutung,

durch welche das Ostrakon ganz aus dem obigen Rahmen heraus-

fallen würde, für sehr unwahrscheinlich und möchte annehmen, dass

hier wie so häufig in vulgären Texten uiJtwv für Yjjjlöv zu lesen ist.

Dann bleibt die Quittung eine Bankquittung, was sie auch ihrem

ganzen Schema nach zu sein scheint, und es ist nur der für Theben

singulare Fall zu constatiren, dass die Trapeziten angeben, durch

welchen Erheber ihnen die Summe gezahlt ist.^) Dass sie ihn in

2. Person anreden, bestätigt nur unsere Annahme, dass die Bank-

quittungen den Erhebern eingehändigt wurden (s. oben S. 88).

7.

Jif'yQtt^tev — Datum (Monat, Tag, Jahr) — der Zahler {oder

ovü^atog des Zahlers) — für Abgabe — Summe. Subscription.

Vgl. 665, 1472, 1474, 1594, alle aus dem III. Jahrh. nach Chr.

Wir lassen dieses Schema dem vorigen sogleich folgen, weil

es eine zwar sachlich unwesentliche, formell aber doch charakte-

ristische Umwandelung des Vorigen darstellt: das Datum ist von

der letzten Stelle an die zweite, hinter Sieypacjjev gerückt, und zwar

*) In den Faijümer Quittungen auf Papyrus, die nach meiner Vermutung

von der Bank ausgestellt sind, ist es ganz gewöhnlich, dass der Erheber mit

genannt wird. Das geschieht entweder in der Form: „Stdypacjjev — durch (S'.ä)

den Erheber — der Zahler" (vgl. BGU 99, 212, 214, 219 etc.) oder „SidYpa^JSV

— dem Erheber — der Zahler" (vgl. BGU 66, 213, 220, 221, 270 etc.).
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Steht regelmässig der Monat voran. Es ist merkwürdig, wie solche

sachlich ganz gleichgültigen Kleinigkeiten doch allgemeine Ver-

breitung finden. Die angeführten Beispiele stammen aus der Zeit

der Philippe und des Valerian und Gallien. Wir haben hier offenbar

die im III. Jahrhundert üblich gewordene Form der Bankquittungen

vor uns, die die vorige Form (6) verdrängt hat. Wir werden in

Nr. 10 eine Abkürzung unseres Formulars kennen lernen, das neben

ihm in Geltung war.

In 1474 steht statt des Namens des Zahlers im Nominativ

vielmehr dv6(\i.axoq,) mit dem Genetiv des Namens. Dabei ist das

Verbum nicht etwa in SteypacpY] verändert, wie man erwarten sollte,

sondern es lautet hier zufallig ausgeschrieben: Sc[eYpa]4^£V. Vgl.

unten S. 108 nocpioyec, dv6[xaxo(;.

8.

Der Zahler — für Abgabe — Summe. Datum. Vgl. 1369,

426, 451, 467, 471, 477, 478, 493, 666, 668, 669.

Ich halte dieses Schema für eine Verkürzung von Nr. 6, mit

dem es im Wesentlichen identisch ist, nur dass das regierende Verbum

(ScaYsypa^TJxev) als selbstverständlich fortgelassen ist. Von den

angeführten Nummern gehört 1369 in die Zeit des Augustus, auch

666 in den Anfang der Kaiserzeit, alle übrigen aber in die 2. Hälfte

des I. Jahrhunderts, in die Zeit von Otho bis Trajan. Diese scheinen,

zum Teil, von derselben Hand geschrieben zu sein und behandeln

dieselben Personen, wie 'Apvoöptg 'AuoXXwvcou , 'AttoXXws 'Apvou-

pio? u. s. w. Offenbar stammen diese alle aus demselben Bureau;

aus welchem Orte, ist nicht genauer bekannt.

9.

Für Abgabe tov x. itovg — Datum — der Zahler — Summe.

Subscription des Trapeziten. Vgl. 468, 479, 1413, 1564, 1565,

alle aus der Zeit des Domitian.

Diese Nummern bieten wieder eine andere Umstellung derselben

Elemente. Mit dem vorigen Schema ist ihnen gemeinsam das Fehlen

des regierenden Verbums. Eigentümlich ist ihnen die Voranstellung

der Abgabe. Ausser in 1564 findet sich in allen Nummern vor dem

Namen des Zahlers die Sigle qp, die ich leider noch immer nicht ent-

rätseln konnte. Auch hier kommt man auf den Gedanken, dass die an-

geführtenNummern vielleicht aus einem und demselben Bureau stammen.
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10.

Datum (^Monat, Tag, Jahr) — dvofiatog des Zahlers — ßir

Abgabe — Summe. Subscription des Trapeziten. Vgl. 659, 661,

663, 674-679, 681—700, 1333, 1334, 1457, 1466, 1469, 1470,

1473, 1478, 1595.

Auch hier haben wir es offenbar mit einer elliptischen Form

zu thun. Wir irren wohl nicht, wenn wir dieses Schema als eine

Verkürzung von Nr. 7 betrachten, mit der sie die merkwürdige

Voranstellung des Monats gemein hat; nur fehlt hier das Verbum

Staypacpecv. Man vgl. 1473 und 1474! Dieses Formular, das

sich durch grosse Kürze auszeichnet, scheint die alte 5i£Ypa(|iev-

Form (Nr. 6) in der 2. Hälfte des II. Jahrhunderts verdrängt zu

haben. Es begegnet dann im III. Jahrhundert neben Nr. 7.

Wir waren nicht in der Lage, für die letzten Klassen, 7— 10,

aus den einzelnen Texten den Beweis dafür zu erbringen, dass diese

Quittungen wirklich von der Bank ausgestellt sind. Doch das

liegt nur an unserem Material, indem in den Subscriptionen, wenn

solche überhaupt da sind — oft fehlen sie ganz — , keine Titel

genannt werden. Ich glaube aber, dass die Abhängigkeit dieser

Formulare von einander und die enge Verwandtschaft mit Klasse 6

ausser Zweifel stellt, dass wir uns mit der Erklärung derselben als

Bankquittungen im Rechte befinden.

Theben und Hermonthis.

Quittungen über Naturallieferungen.

A. Ptolemäerzeit.

I. Quittungen, die der Erheber ausstellt.

Der Erheber — dem Zahler — laigeiv. "Eifn — Summe. Datum.

Vgl. 755, 1358.

Wie zu erwarten war, quittiren die Erheber und Pächter der

Naturallieferungen, ebenso wie die der Geldsteuern, ihren Zahlern

in der briefartigen Form. Aus der Ptolemäerzeit liegen zufallig

nur diese beiden Beispiele vor. Wir werden unten sehen, dass sie

auch in der Kaiserzait an dieser Form festgehalten haben, und

zwar ausschliesslich.

WiLCKEN, Ostraka. 7
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Ganz isolirt steht einstweilen der merkwürdige Brief 1525, in

dem ein Mann, den wir wohl für den Steuererheber halten dürfen,

dem Zahler schriftlich giebt, wieviel er ihm noch schuldet (w^tXei?

[AoQ. Wenn dieser Brief auch sachlich nicht hierher gehört, so ist

es doch formell nicht uninteressant, dass er eine Subscription trägt:

Aoc'iiiccyoc, iTzrixoAo()d-Yi(y.a). Wir wiesen schon oben darauf hin,

dass wohl auch schon in der Ptolemäerzeit die briefartigen Quit-

tungen des Erhebers Subscriptionen getragen haben mögen, wenn

wir auch bis jetzt kein Beispiel dafür kennen.

II. Quittungen, die der Thesauros ausstellt.

1.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — dey- Erhebe^- (?) — für Abgabe

— Stimme. S^ibscription. Vgl. 711, 1336.

Diese Quittungen gehören beide dem III. Jahrb. vor Chr.,

wohl der Zeit des Philadelphos, an. Wie die Analogie der nächsten

Schemata zeigt, haben wir hinter dem Datum ein |ji£[ji£xpr;X£V zu

ergänzen. Wir haben hier in diesen altertümlichen Urkunden

dasselbe Streben nach Kürze, das wir oben für die Bankquittungen

derselben Zeit hervorhoben. Auch dort liebte man es in dieser

Zeit, eventuell 7l£71TCOX£V fortzulassen, und wie die Bankquittungen

allmählich immer wortreicher und klarer werden, so werden wir

dasselbe auch für die Thesaurosquittungen constatiren können. Wir

finden also in den Quittungen der beiden Schatzverwaltungen dieselbe

Entwickelung.

Dass die in den beiden Quittungen genannten Personen die

Erheber seien, kann ich nicht strict beweisen. Doch legt die

Analogie der nächsten Schemata es nahe, ebenso die Vergleichung

mit der Bankquittung 1491, die den unsrigen durchaus entspricht.

Immerhin ist daran zu erinnern, dass im III. Jahrh. v. Chr. wenig-

stens in den Bankquittungen meist die Zahler genannt zu werden

pflegten.

Die unterzeichnenden Personen werden wir für Beamte des

Thesauros zu halten haben. Wir werden unten in Kap. VI genauer

darlegen, dass die Beamten der Staatsmagazine oder •ÖTjaaupoc, die

dem Trapeziten an der Trapeza entsprechen, die aizoXöyoi gewesen

sind. Der Apollonides (?), der 1336 unterzeichnet, wird daher der
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Sitologe, resp. ein Vertreter gewesen sein.^) Für das Geschäft, das

in 711 vorliegt, kommt freilich der Sitologe nicht in Betracht, denn

hier handelt es sich um Weinlieferungen für die ocTzöiioipa und

oboloY^x. Wahrscheinlich werden die grossen Staatsweinkellereien

auch zu dem Gesammtbereich des Thesauros gehört haben. Aber

wie die mit diesem Zweige betrauten Beamten geheissen haben, ist

nicht überliefert. Vielleicht darf man den subscribirenden 'Epjicag

im Anschluss an die erwähnte olwloyia. als olvoXoyoc, bezeichnen,

was eine gute Analogie zum oizoXoyoc, wäre.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — [X£[i,expyjX£V elc, xöv iv Ortsname

•ö-yjaaupöv — für Abgabe — der Erheber — Summe. Subscription

des Sitologen. Mehrfach demotische Beischriften. Vgl. 709, 718,

721, 723—731, 734-736, 740, 745-748, 750, 752, 754, 1255,

1349, 1350, 1353, 1505, 1509, 1511, 1521, 1524, 1527, 1529.

Vgl. auch 741, 743.

2"-

Dasselbe ohne M)scription. Vgl. 702, 704, 742, 1341, 1533.

Vgl. auch 737.

Diese Thesaurosquittungen entsprechen im Wesentlichen den

Bankquittungen, welche begannen: TiSTitwxev oder XExaxxai ivX

XY]v iv Ortsname xpaTcet^av. Sie gehören, soweit sie sich sicher

datiren lassen, alle dem II. Jahrhundert v. Chr. an.

Im Rheinischen Jahrbuch, 2) wo ich zuerst dieses Formular

hergestellt und erklärt habe, nahm ich irrig an, dass die in der

') Nachträglich sehe ich, dass Revillout, der den Text in den Mfelanges

S. 129 nochmals bringt, Z. 4 liest: 'Ä7ioXXü>(vios) oixoXöyog, während ich im

vorigen Jahre 'AiioXXü)v£8(Yjg) (?) zu sehen glaubte. Da auch ich im Druck die

3 letzten Zeichen durch die Punkte als unsicher bezeichnet habe, wäre es wohl

möglich, dass hier etwa KtioXK^ ot.'^ stünde. Ausgeschrieben, wie bei Revillout,

ist das Wort jedenfalls nicht. Dagegen halte ich in Z. .S mein n[e]pl öiQ(ßag)

gegenüber seinem (xönou) aufrecht.

2) Rhein. Jahrb. S. 236 ff. und 256 ff. Dort ist auch auf die früheren

Arbeiten hingewiesen. Wessely, Denkschr. Wien. Akad. 1889. S. 214, hat die

ptolemäischen Beispiele falsch aufgefasst, wenn er elg 'r'J)v iTitypa^i^v in das

Schema hineinzieht. Damit ist vielmehr eine bestimmte Abgabe gemeint.

\^gl. Kap. IV § 46.

7*
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Quittung genannte Person der Zahler sei. Vielmehr ist sie auch

hier, ganz wie in den entsprechenden trapezitischen Quittungen, der

Erheber. Beweisend ist, wie schon oben erwähnt, Nr. 1255, in der

sie mit ihrem Titel als 6 e^ecXYj^w? d. h. als der Pächter aus-

drücklich bezeichnet wird. Damit sind alle Zweifel gehoben, und

wir dürfen dies Ergebnis auch auf die anderen Urkunden desselben

Schemas ausdehnen.

Die Subscriptionen der Sitologen zeigen folgende verschiedene

Formen

:

1. Name. Vgl. 709, 718, 721, 724 u. s. w.

2. Name, Titel (aizoloyoq). Vgl. 734, 735 u. s. av. Diese

Nummern sind von grösster Wichtigkeit, da sie uns die Sicherheit

geben, dass die Quittungen dieser Gattung eben von den Sitologen

ausgestellt sind.

3. Name [i£({X£Xpr^|i,ai), Summe (d. h. Wiederholung der em-

pfangenen Artabensumme). Vgl. 709, 724, 725, 736 u. s. w. Im

griechischen Textdruck habe ich in den früheren Bogen noch die

Auflösung |ji£([X£xprjX£v) vorgeschlagen. Ich möchte dies jetzt schon

wegen des Subjectswechseis, den man dann annehmen müsste, be-

anstanden. Auch glaube ich, dass es dem Wesen der Subscription

mehr entspricht, dass der Subscribent seine eigene Thätigkeit her-

vorhebt, nicht die des Zahlers. Vgl. Eypa'jia, aeori\izii3i\j.ai , iiZYp

xoXou^Y]>ca u. s. w. Ich schlage daher vor, wie oben, |A£(|ji£-

xpy][xac) zu lesen, was bedeutet: „Ich habe es mir vermessen."

Das ist geradezu soviel wie: „Ich habe es empfangen." So las ich im

Pap. Lond. CCXCV die Worte: ö[ioXoyGi (j,£[X£xp^a^ai xal d7r£ax>i-

X£vat. So quittirt ein Sitologe in BGU 61,14 mit den Worten:

Kaaxwp "Hpoivos [i£[i,£xpyjjJL£ xaxos 7ip6x[£i]xat, nachdem es vorher ge-

heissen hat jji£[JL£xprj[i£'9'a, d. h. „wir haben empfangen". Vgl. Pap.

Lond. CCXVII, 16: Sapa7ia[i|JLü)v anoX(6yoq) [i£[ji£xpYj^(ai) w? 7i(pö-

X£cxat). Vgl. auch BGU 67,6: |ji£[X£xp>^|i£-9'a ev ö-yjaaupö, gleichfalls

von Sitologen gesagt. Weitere Belege BGU I Index u. |X£xp£lv.

Auch bei diesen Quittungen kommt es ganz ähnlich wie bei

den Bankquittungen vor, dass der Beamte nebenbei eine Summe

notirt, die grösser ist als die in der Quittung genannte. So steht

z. B. auf dem Verso von 709 erst die quittirte Summe, 7-| Artaben,

darauf noch „102-^-ji2 Artaben". Letzeres muss die Gesammtsumme

sein, die der Sitologe bis dahin erhalten hat. Vgl. oben S. 75/6.
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Im einzelnen finden sich auch hier wieder allerlei Ab-

weichungen vom Schema, die meist ohne grosse Bedeutung sind. So

wird in 718 die Abgabe, in 1349 der Ortsname übergangen. So

steht in 1349 dc,\iE\iiTpY]y.tv statt des Simplex.

Eine besondere Rubrik bilden Nr. 737, 741, 743, in denen

Lieferungen eSg xb IXacoupyeTov bescheinigt werden. Dies erklärt

sich daraus, dass es sich hier um die Vermessung der Krotonpflanze

handelt, die zur Oelfabrication an die königliche Oelfabrik abge-

liefert wird. Nach Nr. 727 und 729 wurde Kroton jedoch auch in

den Thesauros vermessen.

Noch einer Eigeqtümlichkeit müssen wir gedenken, die einige

Thesaurosquittungen , dieser und der nächsten Gruppe, aufweisen.

Bei Manchen steht nämlich oberhalb der ersten Zeile etwa in der

Mitte das Wort UpoO mit einer darauf folgenden Zahl, meistens

einem Bruch. Vgl. 736 (Corrig.), 740, 746, 747, 1341, 1521, und

von der nächsten Klasse 710, 749, 1343. Es ist dies die Gruppe,

die von E. Revillout in seinen „M^langes", wie ich soeben sehe,

als EepoO aL(xou) gelesen wird. Zur Sache vgl. Kap. IV § 60.

3"

Datum (Jahr, Monat, Tag) — für Abgabe — der Erheber —
Summe. Subscription des Sitologen. Vgl. 321, 701, 703, 710, 720,

722, 732, 749, 753, 756, 1253, [1254=]1489, 1311, 1355, 1360,

1498, 1500, 1520.

Dasselbe, ohne Subscription. Vgl. 706, 708, 713, 717, 733,

1312, 1313, 1342, 1343, 1356, 1512.

Dies Formular unterscheidet sich vom Vorhergehenden im

Wesentlichen nur dadurch, dass der Zusatz elc, xöv 8'Y]aaup(5v fehlt,

der natürlich zu ergänzen ist. Aehnlich hatten wir oben eine

Rubrik unter den Bankquittungen, in der inl t"?]V xpaue^av fehlte

(II 7). In 1520, wo es sich um Sesamlieferungen handelt, wird

vielleicht iic, zb IXatoupyeTov zu ergänzen sein. Auch hier werden

wir wie bei den Bankqiüttungen die Annahme, dass dieses kürzere,

schlichtere Formular die ältere Vorstufe zu dem vollständigeren ist,

bevorzugen, zumal wenn wir bedenken, dass zwei Nummern darunter

sind (1253 und 1489), die der Zeit des Philadelphos angehören. Die

übrigen stammen wohl meist aus dem II. Jahrhundert v. Chr.
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Diese beiden alten Quittungen unterscheiden sich von den jüngeren

nur darin, dass sie £C(;[i£[JL£xpy]X£V sagen, was sich freilich sonst auch

bei jüngeren Texten findet (vgl. Nr. 1349).

Die Subscriptionen gleichen in allem Wesentlichen denen der

vorigen Klasse. Nur die Abart „Name, Titel, Summe" (Nr. 720)

kam dort zufällig nicht vor. Hier ist natürlich |Ji£[i£xp')r][JLat zu

ergänzen. Nr. 1360 ist subscribirt: A:' "Epjx"^.

4a.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — 7iapa6£5(OX£v — ßtr Abgabe —
der Erheber — d)(upou — Sumvie. Subscription. Vgl. 738, 744,

1352, 1501, 1513, 1514, 1519.

4b.

Dasselbe, ohne Subscription. Vgl. 707, 715, 751.

Datum {Jahr, Monat, Tag) — [A£(|Ji£Tpy]X£v) zlq xh ßaatXcxöv

der Erheber — &'/ßpou — Sumvie. — Datum. Vgl. 705.

Wir haben diese Quittungen, die von den Spreulieferungen

handeln, aus sachlichen und formellen Gründen für sich gestellt.

Wohin die Fuhren von Spreu (dywYat heissen sie hier in der Ptole-

mäerzeit regelmässig) geschafft wurden, geben unsere Texte leider

nicht an. In 705 heisst es: de, xb ßaacXcxov. Das ist ein ganz

allgemeiner Begriff, unter den z. B. ausser dem Thesauros auch die

Bank föllt. Wahrscheinlich werden die Spreulieferungen zum Ressort

des Thesauros gehört haben, aber sie scheinen doch mindestens ein

gesondertes Departement gebildet zu haben. Ich besinne mich,

auf einem der Ostraka von Sayce den Ausdruck sxc, x^v

d)(upo^'igxr]v gelesen zu haben, den auch die Iliasscholien kennen.

Das mag der Name für dies Departement gewesen sein, und die

Männer, die hier subscribiren , mögen die Beamten dieser ccyiupo-

d'rjy.y} sein. Formell kommt Nr. 705 den Thesaurosquittungen am

nächsten. Sie steht bis jetzt allein, denn alle übrigen verwenden statt

[i-expElv regelmässig das Verbum 7iapa5t56vat, seil. d)(upou diyby^dc,.

Dass der Quittungserapfänger der Erheber ist, wird z. B. durch

744 wahrscheinlich, wo Acovuaio?.. xal oc [iixoy^oi genannt werden,

also eine Genossenschaft. Ebenso in 1519.
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Zu 4* gehört auch das Ostrakou, das Sayce in Petr. Pap.

(II) S. 43 mitteilt. In Z. 2 wird 7iapa6£5ü)(x£v) Biq xö xa'ö-Cyjxov)

zu lesen sein, in Z. 4 a.ywya.Q statt {xw^a.^)

B. Kaiserzeit.

Auch von den Naturalquittungen der Kaiserzeit gilt, was wir

oben für die Geldquittungen dieser Periode ausführten, dass die

Steuererheber sich den Zahlern gegenüber lediglich der Briefform

bedienten, dass also alle anderen Varietäten, die uns entgegentreten,

auf Rechnung der Thesaurosbeamten, der Sitologen, die den Trape-

ziten in jenem anderen Departement entsprechen, zu setzen sind.

Nach diesem Grundprincip sondern wir das vorliegende Material

in der folgenden Weise.

in. Quittungen, die der Erheber dem Zahler ausstellt.

1.

Der Erheber — dem Zahler — xaiQeiv. "Exoj (oder ähnlich) — für

Abgabe — Summe (oder „die Abgabe", ohne Summe). Datum. Sub-

seription des Erhebers. Vgl. 782, 784, 812, 865, 866, 927, 1012.

2.

Dasselbe, ohne Subscription. Vgl. 775, 780, 781, 784—787,

789, 795, 797, 798, 801, 806, 807, 810, 819, 844—846, 853,

854, [875], 914, 936, 961, 973, 1009, 1010, 1015, 1020, 1415,

1417.
3.

Dasselbe, ohne laigeiv^ mit Subscription. Vgl. 818, 835, 839,

857, 863, 871, 906, 916, 1013.

4.

Dasselbe, ohne xaiQEiv, ohne Subscription. Vgl. 763, 765, 796,

815, 834, 841—843, 849, 856, 862, 864, 877, 882, 885, 919,

924, 928, 932, 955, 1446, 1452.

») Danach würde der Text lauten : 'Excug y.y *ap[io09-!. X 7iapa8i5o)(x£v)

slgxö [xJaS-C^xov) To5 auxoü Itoog n£xsaoux<o>g xi^voßooxös (oder XTjvoßooxoö?)

dxt5{pou) <dY0)Ya5)> -cpiäxovxa / X. Die Subscriptionen hat Sayce nicht voll-

ständig mitgeteilt.
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Auch unter diesen Urkunden befindet sich, wie wir es oben

auch für die entsprechenden Quittungen der Gelderheber constatiren

mussten, kein Beispiel, das mit Sicherheit in's III. Jahrhundert

n. Chr. gesetzt werden müsste. Sie reichen vielmehr wie jene nur

bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts. Es liegt sehr nahe, diesen

thatsächlichen Befund mit dem Ergebnis von Wessely's Unter-

suchungen der Quittungen der byzantinisch -arabischen Zeit in Ver-

bindung zu bringen, wonach unser briefartiges Formular in jener

späten Zeit nicht mehr vorkommen soll (Denkschr. d. Wien. Akad.

XXXVII 1889. S. 224). Man könnte hiernach leicht zu der An-

nahme kommen, dass um 200 n. Chr. die Erheber aufgehört hätten,

in Briefform den Zahlern zu quittiren , oder allgemeiner, dass über-

haupt damals diese Form abgekommen sei. Doch dieser Schluss

wäre gewiss übereilt; man braucht nur auf die Quittungen aus

Pselkis hinzuweisen, die dem III. Jahrhundert nach Chr. entstammen

und doch in BrieflR)rm verfasst sind. Dass wir in Theben kein

Beispiel für das III. Jahrhundert haben, kann sehr leicht ein Zufall

sein; zumal wir aus diesem überhaupt nur noch vereinzelte Ostraka

besitzen. Wenn sich ferner unter den von Wessely a. a. O. publi-

cirten Quittungen der späteren Zeit wirklich keine briefartigen

Quittungen fanden, so könnte auch dies sehr leicht ein Zufall sein.

Sehr gewagt ist es daher, wenn Wessely a. a. 0. dem Abdruck

meines Schemas aus dem Rheinischen Jahrbuch S. 245 (s. oben S. 58

Anm.) die Worte hinzufügt: „Da jedoch die Epistola ganz in das

Wesen der Contracte überging, fiel diese Form für die Quittungen ausser

Betracht." Selbst wenn man annehmen wollte, dass aus dem vorliegen-

den Material notwendig folge, dass die briefartigen Quittungen auf-

gehört hätten, so möchte ich doch die von Wessely vorgeschlagene

Motivirung dieses Vorganges nicht für zutreffend halten. Denn wenn

die Briefform in die Contracte eindringt, warum soll dies die Quittungs-

aussteller veranlassen, ihrerseits auf diese seit Jahrhunderten übliche

Form zu verzichten? Vor dieser Gedankenverbindung musste auch

schon die Beobachtung schützen, dass nach dem von Wessely vor-

gelegten Material die Briefform im geschäftlichen Verkehr auch noch

der späteren Zeit eine sehr weite Verbreitung gehabt hat. Sind doch

die meisten Zahlungsanweisungen in Briefform verfasst. Denn wenn

die auf S. 238 ff. von ihm publicirten Anweisungen das Schema

haben „'0 Selva x(J) SeTvc. Ilapacrj^ou" %xX. oder „Tqp Selvt 6 5eTva.
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napaa)(Oi)" xiX, so ist das nichts anderes als die Briefform. Man

wird sich an dem Fehlen von yjxiptiv nach den obigen Ausführungen

nicht stossen, und dass in gewissen Fällen der Dativ gern voran-

gestellt wurde, habe ich früher nachgewiesen. Aber wenn ich

nicht irre, befindet sich sogar eine Quittung in Briefform in

Wessely's Publication selbst. Die Richtigkeit seiner Lesung voraus-

gesetzt, möchte ich die unterste Nummer auf S. 232 folgendermassen

auffassen

:

[-(- 2uv ö-ew. MT]v]äi; 5(ta) Iltaotou XoyoypCa-^o'j) upiTv xolc,

[ßazb )((opLou]

[Kepx£aou)(ü)v ]5pou?. KaxaßsßX-i^xCaxe) I9' Y,ii(ä5)

dpoup(ü)v) Twv dyiwv lxxXr/[aia? . . .

^XT/js dpx(aßai;) iiq* [i6(va(;).

Sollte hier eine Ungenauigkeit in der Publication vorliegen

und hinter T^^fiCäg) in Z. 2 noch etwas zu ergänzen sein, so würde

man nach dem in den Prolegomena S. 17 von Wessely mitgeteilten

Text^) einen Namen daselbst ergänzen und lesen: KaxaßäßXyjx(ev)

[6 Seiva], Dieser Name würde wohl den Vertreter des Adressaten

bezeichnen. Wie dem auch sei, jedenfalls haben wir eine Quittung

vor uns, und zwar in der von Wessely vermissten Briefform.

Danach möchte ich die Erwartung aussprechen, dass wenn weiteres

Material vorliegt, sich auch weitere Belege für das Fortbestehen

dieses Quittungsformulars finden werden. Einstweilen verweise ich

auf die in den „Tafeln z. alt. griech. Palaeogr." XIX b von mir

publicirte Quittung aus byzantinischer Zeit, die gleichfalls in Brief-

form verfasst ist.

Wir haben hier bei der Getreideverwaltung genau dasselbe

Formular und dieselben vier Abarten wie oben bei der Geldver-

waltung (III). Ich brauche daher auf die Bedeutung des Formulars

nicht zurückzukommen. Auch über yatpstv ist dort das Nötige

gesagt. An Subscriptionen finden wir hier folgende Arten:

1. Name, aear;|j.£C(D(jiaL Vgl, 782, 812.

2. Name. Vgl. 863, 866.

3. Sear](jt,£iü)fiac. Vgl. 927.

4. Name, Titel, ^TiYjxoXouOTjxa. Vgl. 857.

^) Zu dem stark veränderten Wiederabdruck dieses Textes a. a. O. S. 232/3

sind meine Ausführungen in Zeitschr. Äeg. Spr. 1883 S. 162/3 zu vergleichen.
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Zu ^TcaxoXou'O'eTv vgl. oben S. 76 f. Hier ist von Interesse,

dass, während die eTiiTYjpyjxal O'Yjaaupoö in der Adresse genannt

werden, der xeXwvr;? (-ö-yjoaupoö) subscribirt. Dasselbe Verhältnis

liegt z. B. auch in 863 vor, wo der xeXwvrjs "Epteui; (vgl. 862)

freilich nur seinen Namen nennt. Im Allgemeinen ist zu sagen,

dass die Subscriptionen hier später auftreten als bei den Geld-

quittungen, was gewiss Zufall ist. Das erste Beispiel bietet wohl

Nr. 782 vom Jahre 90.

Der Empfang wird hier auf mannigfaltigere Weise bestätigt

als bei den Geldquittungen, was sich durch die Verschiedenartigkeit

der in Empfang genommenen Objecte erklärt. Es finden sich hier

folgende Ausdrucksweisen:

1. "Exw. Vgl. 785.

2. "Eaxov. Vgl. 780.
.

3. "EoxYjxCa). Vgl. 936, 1452.

4. 'OiJLoX(oYw) exetv xxX. Vgl. 1010.

5. 'Atoxw. Vgl. 775, 784, 786, 787.

6. 'Atteoxov. Vgl. 781, 782, 795.

7. Me[i£(xpYjxa?) oder |jie[ie(xpY][JLat)? Vgl. 1009.

8. T£xeX(exaO. Vgl. 801, 806.

9. nap£x6|i,caas. Vgl. 906, 961, 1015.

10. napeaxe?. Vgl. 1012, 1013.

11. üapeXaßatJiev. Vgl. 914.

12. "EXaßov. Vgl. 927.

Ob auch hier wie bei den Geldquittungen dieser Form das

Praesens ey^bi und ScKk^ta altertümlicher ist als der Aorist und

das Perfect, lässt sich nicht so klar wie dort entscheiden, da wir

für das I. Jahrh. n. Chr. ein geringeres Material haben. — Ganz

eigenartig ist 1010: '0(xoX(oy . .) ex^v x>]V atj'9'£vxtxr]v d7rox"rjV

di.x^p\_o\j] y6|iou Iva? ob ISwxai; xxX. Der Schluss des Textes ist

leider nicht erhalten. Wie ist 6\iO^ aufzulösen? Das nächstliegende

6[JLoXoYoO[i£V, das ich a. a. O. vorgeschlagen habe, giebt keinen be-

friedigenden Sinn. Denn nicht die dxupaptoc empfangen die authen-

tische Quittung über die von Adressaten gelieferte (ESwxa^!) Spreu,

sondern der Spreulieferant. Aber auch gegen öfioXoyels, wodiu-ch

der richtige Sinn herauskommen würde, habe ich grosse Bedenken,

denn es ist meines Wissens ohne Beispiel, dass der Quittungs-

schreiber die öjioXoY'* cles Adressaten aussagt Ich glaube, wir
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haben 6[ioA(oYOö[iev) £)(£tv <^xaTa^ xr^v au^svT'.x^jv cazoyr^v zu emen-

diren : „Wir haben gemäss dieser authentischen Quittung erhalten" etc.

Der Genetiv YO[iou evo^ findet vielleicht in dem verloren gegangenen

Schluss seine Erklärung. — Mc[i£(TpYjxa5) resp. [ji£[ie(xpr||jLa:) — beides

hätte gleich guten Sinn — steht in einem Text der augusteischen

Zeit. — TziiXzY.oic, wird an beiden Stellen von demselben Zollpächter

"Ifipa^ gebraucht. Für die Wahl dieses Wortes ist vielleicht mass-

gebend gewesen, dass es sich in beiden Fällen um Zoll (Ausfuhrzoll)

handelt. Wiewohl bekanntlich t£X£Tv auch allgemein „Geld ent-

richten" heissen kann, scheint es doch besonders gern von Zollzahlungen

gebraucht zu werden. So sah ich im British Museum einige mit

X£X£X(£X£v) beginnende Quittungen, die vom Thorzoll handeln. Vgl.

Kap. IV § 151. — Die drei Ostraka, in denen 7iap£y.6[A:aac steht,

handeln von Lieferungen von Spreu und Gerste fiir militärische Zwecke.

Das Verbum betont den Transport. Es sind Quittungen, die vom

dj^upoTipaxxwp resp. dem -paxxwp acxixf;^ ausgestellt sind. Ebenso

die unter 10 und 11. Dagegen ist die unter 12 von der Militär-

verwaltung ausgestellt. In letzterer ist ungewiss, ob der Adressat

der Zahler oder der Erheber ist.

Bemerkenswert ist, dass das Wort TMpiy^t'.v schon am Ende des

II. Jahrhunderts als technischer Ausdruck in den Quittungen

vorkommt (s. 10). Die Kanzleisprache kannte das Wort zwar schon

seit alter Zeit in der Bedeutung „entrichten, zahlen, liefern". Vgl.

Petr. Pap. (I), XVI 2 (vom J. 231/0 vor Chr.), wo es sich um
die Rückzahlung einer Geldsumme handelt, Z. 13: lav 51 [lyj 5ia-

Ypi?];«!) [xal] [XY] 7vapaaxw[iat. Auch in Z. 8 ist wohl 7:ap£]c£a^at

statt xa]^£a^a: zu ergänzen. Auch im Revenue -Papyrus begegnet

das Wort häufig, sowohl im Activ wie im Medium, wie es scheint

ohne Unterschied. Aber in den Quittungen der früheren Zeit ist es

vms bis jetzt nicht entgegengetreten. Dagegen hat dies Wort später

in der byzantinischen und arabischen Zeit auch in den Quittungen

die weiteste Verbreitung gefunden, und ist geradezu die häufigste

Bezeichnung für „zahlen, liefern", sowohl in Naturalquittungen, wozu

wir hier die Anfänge kennen lernen, als auch in Geldquittungen

geworden, sodass es [Aexpelv und Staypa^eiv verdrängt hat.^)

') Vgl. zahlreiche Beispiele in den Pariser Quittungen bei Wessely,

Denkschr. Wien. Akad. 1889, ebenso in den noch unpublicirten Texten zu

Berlin, auch bei Kenyon, Catal. Gr. Pap. S. 221. Wessely (S. 223/4) scheint
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Ob 763 mit Recht in diese Rubrik gesetzt ist, kann zweifelhaft

erscheinen. Doch sieht Teß'^t wie ein Dativ aus. Es würde anzu-

nehmen sein, dass l)(0) oder ein Aequivalent ausgelassen ist.

IJage'laßov — für Abgabe — naga Zahler oder Erheberf —
Summe. Datum. [Subscription]. Vgl. 901, 1259

5"-

Tlugtaieg — ovofiarog des Zahlers — für Abgabe — Summe.

Datum. Subscription. Vgl. 1479.

Ich* stelle diese sehr merkwürdigen Formulare hierhin, weil sie

durch die eben besprochenen Urkunden am besten erklärt werden.

Im Hinblick auf die Quittungen, die (nach der Adresse) mit

TiapeXaßov und Tzocpicr^tQ begannen, ist es mir sehr wahrscheinlich,

dass wir die vorliegenden Formulare als hybride Weiterbildungen

des Briefstils zu betrachten haben. Die Adresse fehlt vollständig!

Dafür ist der Name des Adressaten in den Urkundenkörper selbst

hineingekommen. In 5" steht er hinter Tiapa, in 5" ist das Subject

zu Tza,pi<T/jc,c, in sehr ungeschickter Weise mit övofiaxo? eingeführt.

Der Name des Schreibers aber ist aus der Adresse in die Subscription

gewandert, während er in der eigentlichen Quittung garnicht erscheint.

Einen ähnlichen Fall werden wir unten in Nr. 28 für Elephantine

kennen lernen.

Ich möchte in 5* die Vorstufe zu einem Quittungsformular

sehen, das in der byzantinischen Zeit zu den gebräuchlichsten gehört:

'Ej^ü) (oder lay^ow oder IS£^a{iYjv oder IttXyjpw-ötjv oder ähnlich)

lyw 6 Sslva uapa aoO xoü Selvo? v.zX. Vgl. zahlreiche Beispiele

bei Wessely, Denkschr. d. Wien. Akad. XXXVII (1889) S. 202 ff.

Dieses Formular hat den Vorzug, dass der Quittungsschreiber seinen

Namen in der Quittung selbst nennt.

zu glauben, dass die Verbindung uapiaxev hrzip t'-ctypoLcpriZt <üe häufig in diesen

byzantinischen Quittungen begegnet, für das ältere iiifpcc^s^ steht. Vielmehr

ist uapdoxev allein Aequivalent. Mit bnkp S'.aYpacpfJg ist eine spezielle Abgabe

bezeichnet. Daher giebt es auch genug Fälle, in denen statt dessen eine andere

Veranlassung genannt wird, so in P. 6056 (vgl. meine „Tafeln zur alt. griech.

Palaeogr." XX ^ ): iiap^ax(£v) — dnö \i.ipo(\)<;) §vo'.x(iou), oder in P. 2663: 5n(fep)

i\oiv.i[o\i], und in zahlreichen anderen Fällen, auch in den Pariser Texten bei

Wessely S. 226 oben, 234 unten u. s. w.
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Zumal in 901 und 1259 die Subscriptionen nicht erhalten

sind, bleibt es zweifelhaft, von was für Personen sie geschrieben

sind. Das Nächstliegende wäre anzunehmen, dass es Quittungen

der Spreuerheber — denn um ä'^upov handelt es sich — an den

Zahler seien. Vgl. 914, 1012, 1013. Es bleibt aber auch die

Möglichkeit, dass sie von der betreffenden Militärbehörde ausgestellt

sind, ebenso wie Nr, 927 (sXaßov).

Noch ein Wort zu der Verwendung von XaßeTv und TcapaXaßslv.

"EXaßov sagt in 927 ein römischer Chiliarch. Ebenso sagen regel-

mässig die Soldaten in Pselkis eXaßov (vgl. 1128 ff. und 1265).

Das synonyme TiapeXaßov gebraucht in 914 wiederum ein Römer.

Sonst kommen diese Verben in unseren Ostraka, wenn ich recht

gesehen habe, nicht vor. Ist dies Zufall oder darf man es damit

in Verbindung bringen, dass in der römischen Quittung der Kaiser-

zeit das accepi (=£Xaj3ov) die übliche Formel wurde, während die

habere-Quittungen (= ^X^» <^^£X^) ^^^ früheren Zeit angehörten?

Vgl. Henry Erman, Zur Geschichte der römischen Quittungen und

Solutionsacte (1883) S. 1 ff. Dass gelegentlich auch einmal ein

Römer der Kaiserzeit ixTzey^üi sagt (vgl. 1011), würde noch nicht

gegen die zweite Annahme sprechen. Andrerseits wollen wir aber

doch auf BGU 69 hinweisen, einen Darlehnscontract vom Jahre 120

n. Chr., in dem der römische Soldat Valerius Longus erst öjxoXoyG)

iyziy und nachher in der Subscription eXaßov xaO-w? ixpoxixac sagt.

Man würde also doch wohl zu weit gehen, wenn man in der obigen

Thatsache mehr als einen Zufall sehen wollte. Immerhin hielt ich

es für meine Pflicht, auf den Thatbestand hinzuweisen. Vielleicht

kann durch neues Material die Frage doch noch von Bedeutung

werden.

IV. Quittungen, die der Thesauros ausstellt.

Wie schon oben bemerkt, halten wir die sämmtlichen folgenden

Quittungen für solche, die von den Thesaurosbeamten geschrieben

sind. Viel Mühe hat es gekostet, ehe ich zu dieser Ansicht durch-

gedrungen bin. Ja, Manches schien direct dafür zu sprechen, dass

einzelne der folgenden Rubriken, z.B. die mit |jiexpYj[ia beginnenden, von

den Erhebern ausgestellt seien. So fiel mir auf, dass in 790, einer

mit (ji£Xpy][ia anfangenden Quittung aus d. J. 101 n, Chr., ein

'Atiiwv unterzeichnet, dass ein 'A7icto(v) aber durch 786 für das
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Jahr 95 und durch 789 für das Jahr 98 als xeXwvYjs bezeugt wird

Gegen den Gedanken, in dem Subscribenten und dem xeXwvYjg

dieselbe Persönlichkeit zu sehen, ist zunächst darauf hinzuweisen,

dass in der Unterschrift die Lesung Airt«, wie im Text auch an-

gedeutet ist, nicht völlig sicher steht. Vielleicht ist die Lesung

'A[jifo= 'AiJLWVio? nicht ausgeschlossen. Aber selbst die Richtigkeit

der Lesung vorausgesetzt, würde mich bei der grossen Häufigkeit

des Namens Apion dieser Thatbestand nicht mehr bewegen können,

an meiner Ansicht irre zu werden, dass die Erheber nur in Brief-

form quittiren, und dass auch die mit |Ji£TpY]{jLa beginnenden Quit-

tungen, die doch offenbar nur eine Verkürzung derer mit dem Anfang

|X£[jL£xpyjX£V sind, von den Sitologen ausgefertigt sind. Ich ziehe

also vor, zwei verschiedene Apion anzunehmen, einen Sitologen und

einen Steuerpächter. Ebenso zweifle ich auch nicht, dass der Horos,

der in 871 als Steuerpächter für das Jahr 143 n. Chr. genannt

wird, eine andere Persönlichkeit ist als der Horos, der wer ige

Monate später die Nr. 874 (^B\}.ixpriX(x,i %xX) unterzeichnet. Letzterer

muss vielmehr Sitologe sein. Schon allein unser Index kann

darüber belehren, dass Horos einer der landläufigsten Namen ist.

Den positiven Nachweis dafür, dass die mit [Ji£[X£Tp7^X£V beginnenden

Quittungen, wie in der Ptolemäerzeit (s. oben S. 98 f), so auch in

der Kaiserzeit lediglich von den Thesaurosbeamten geschrieben sind,

werden wir unten zu bringen haben. Daraus ergiebt sich aber auch,

dass alle daraus abgeleiteten Formulare gleichfalls von den Sitologen

ausgestellt sind. Hierbei ist ein grosser Unterschied gegenüber der

Ptolemäerzeit zu constatiren: Die in der Quittung genannte
Person ist nicht mehr der Erheber, sondern der Zahler.

Das wird durch die zahlreichen Frauennamen, die uns an dieser

Stelle begegnen, über alle Zweifel erhoben. Dies Resultat entspricht

genau dem, was wir obenS. 87 f. für die Bankquittungen der Kaiserzeit

constatirten , und wir sehen die Formulare der beiden Schatzver-

waltungen in völlig parallelen Linien verlaufen. Auch hier werden

wir wie dort annehmen, dass diese Urkunden, wenn sie auch

den Namen des Zahlers nennen, dennoch dazu bestimmt waren, den

Erhebern eingehändigt zu werden und ihnen als Quittung zu dienen.

Auch hier spricht wieder dafür, dass oft in einer und derselben

Quittung über die Lieferungen mehrerer Zahler quittirt wird. Vgl.

z. B. Nr. 778, 779 u. s. w. Wenn derartige Quittungen, die den
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Namen des betreffenden Erhebers garnicht erwähnen, dennoch ge-

nügten, ihm dem Thesauros gegenüber völlige Sicherheit zu geben,

so setzt dies voraus, dass jeder Erheber verpflichtet war, bei einer

Reihe bestimmter Persönlichkeiten, die in den Listen als in sein

Revier gehörig eingetragen waren, die Abgaben zu erheben. Weiteres

in Kap. VI.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — fisiA.ttQt]xsv — der Zahler — für

Abgabe — Summe. Datum. Vgl. 764, auch 1544.

Ib.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — fxnQri(jia) d-rjaavQov — der Zah-

ler — Summe. Vgl. 1596.

Wir haben diese Rubriken zusammengestellt, weil sie die einzigen

sind, in denen nach alter ptolemäischer Sitte das Datum, und

zwar mit Voranstellung des Jahres, an der Spitze steht (in 764

fehlt Monat und Tag). Nr. 764 und 1544 stammen aus der Zeit des

Augustus, die ja auch für das Urkundenwesen, wie wir sahen, so

recht eine Zeit des Ueberganges war. Während in diesen beiden

Nummern, der Sitte der Kaiserzeit gemäss, der Kaisername im Datum

genannt wird (^YiXOMC, xß Kacaapo?), heisst es in 1596 noch nach

ptolemäischer Weise: Lyj 'EueT^t ih. Dies ist für die Kaiserzeit ein

Unicum in unserer Sammlung. Die Zeit ist leider nicht genau zu

bestimmen. Der Schrift nach habe ich das Ostrakon in das I. oder

auch II. Jahrhundert n. Chr. gesetzt. Die Verwendung von [A£Tpy][i,a

statt einer Verbalform spricht vielleicht mehr für den Ausgang als

den Anfang des I. oder aber für das II. Jahrhundert (s. unten).

Wir haben 1544 neben 764 gestellt, wiewohl gewisse Ab-

weichungen im Schema auf der Hand liegen. Diese Nr. 1544 hat

eine interessante Subscription : „Name sTiYjxoXouiJ-yjxa Summe." Die

Summe, die auf luaxoXou^elv folgt, ist natürlich dieselbe, über die

quittirt wird. Einen speziellen Beweis dafür, dass diese und die

beiden anderen Nummern von den Sitologen des Thesauros ausge-

stellt sind, habe ich nicht. Aber die Analogie der gesammten

unter IV hier vereinigten Urkunden spricht dafür.
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Name — Titel (aoToXoYO?) — Summe. Datum. Vgl. 766.

Dieser griechische Text (aus der Zeit des Augustus) ist nichts

anderes als die Subscription zu dem ihm vorangehenden demotischen

Text. Die eigentliche Quittung ist also demotisch geschrieben. Vgl.

ein ähnliches Beispiel aus der Bankverwaltung, gleichfalls aus der Zeit

des Augustus, oben S. 95. Unserer Xr. 766 ist das Berliner Ostrakon

P. 1570, das nur durch ein Versehen nicht in unsere Sammlung

aufgenommen ist, völlig analog. Den demotischen Text übersetzte

zuerst Revillout in der Revue Egypt. VI S. 10, darauf mit starken

Abweichungen Heinrich Brugsch im Thesaur. Inscr. Aegypt. V S. 1047.

Den griechischen Text, den ich in der Revue Egypt. a. a. O. mitteilte,

lese ich jetzt nach erneuter Revision, die mir durch eine Abzeichnung

von Krebs ermöglicht wurde, folgendermassen

:

'A-oXawv'.o? E'japlaxo['j o'.tOKiö'^oi^']

l7:73x(o)A(ou^/.a) talg + '•"
öySCor^xovxa]

5uo Ixxov / + ~r Tzß [q^']

LlÖ" Kaca(apo5) . [

5 Xal XS Xal X[ a. 12,1. v. Chr.

"Wir werden hiernach auch in Xr. 760 uns ein ETTT^xoXou^/xa

hinzuzudenken haben.

Der Zahler — für Abgabe — Summe. Demotische Beischrift.

Vgl. 760—762. Vgl. auch 716.

3b.

Der Zahler — el^ &rjGavQov — yevi^uaTog tov x. hov,' — Summe.

Datum. Vgl. 1367.

Diesen Urkunden (aus der Zeit des Augustus) ist gemeinsam,

dass in ihnen ein Verbum wie [i.£[i£TpyjX£V fehlt. Im Uebrigen

liegen die Unterschiede auf der Hand. Dass die an der Spitze ge-

nannte Person der Zahler ist, läset sich nachweisen: In 760 und

761 wird Aoo'.\ioi.y^oq 'AttoaXcüvlo'j genannt, derselbe, der in 359,

765, 767, auch in dem demotischen Text der eben besprochenen 766,

immer in der Rolle des Steuerzahlers erscheint.
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Ich neige jetzt aus palaeographischen und sachlichen Gründen

der Ansicht zu, Xr. 7 IG, die ich unter die Ptolemäerurkunden ge-

stellt habe, \'ielmehr in die Zeit des Augustus zu setzen. Das

Schema ist recht verworren. Man kann es vielleicht am besten mit

760 und 761 vergleichen.

MsufZQt-4sy — der Zahler — f/V ^tjctuvocv — 'jSvi;uaro^ zov x. i'rovg

— Summe. Datum. Subscrijition de-s Sitologen. Vgl. 767, 768, 774,

779, 1546.

Meusrgtjxev — s'^ &f;aavnuy — 'evi^uato^ rov x. hov^ — der

Zahler — Summe. Datum. Subscription des Sitologen. Vgl. 771— 773,

701.

MeuetQfjzai — f?",.^ &t;GavQci' ( oder t'>/;a«rooi' oder &rjaai'nco) —
•/eviifiarog rov x. fVoiv* — für Abgabe — orofiarog des Zahlers —
Summe. Datum. Subscrijition. Vgl. 770, 778, 783, 704, 800, 814,

816, 855, .^50, 874, 801, 066, 1328.

Mhgr/ua — si'g ßr^Gavoor — ]£i>]uarü^^ zov x. Üzov^ — Datum —
hvöfiazog des Zahlers — für Abgabe — Summe. Subscription. Vgl.

788, 700, 805, 800, 820, 821, 825—832, 836—838, 840, 852,

858, 860, 868, 870, 883, 899, 1017.

4e.

Mnoi^ua &tj(yavQov — ysvr-uazog rov x. trov^ — Datum — oröuarog

de^ Zahlers — für Abgabe — Summe. Subscription. Vgl. 792, 703,

799, 802—804, 813, 817, 822—824, 833, 847, 848, 850, 851,

861, 867, 860, 872, 873, 876, 878-881, 884, 886—800, 802—
897, 900, 902—004, 007—013, 015, 017, 918, 020—023, 025,

926, 929— 931, 933—035, 038— 042, 044— 050, 052— 954,

956—960, 962—965, 967—072, 074—1008, 1016, 1010, 1260,

1204—1207, 1450, 1451, 145.5, 1456, 1450, 1465, 146.^, 1471,

1568, 1571, 1580, 1500, 1502, 1503, 1614.

WiLCKEK, Ostraka. 8
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Wir haben diese fünf Rubriken unter einer Nummer vorgeführt,

um schon äusseriich anzudeuten, dass sie auf das Engste mit ein-

ander verwandt sind und offenbar nichts Anderes als Variationen

ein und desselben Grundschema's darstellen. Es sind rein formale Um-
wandlungen der alten ptolemäischen Formel der Thesaurosquittungen.

Wir haben sie in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie uns zeit-

lich entgegentreten, und in der sie sich auch entwickelt haben

mögen. 4^* reicht noch in Augustus' Zeit hinein, 4^ und 4*^ setzen

unter Nero ein. 4*^, das nur eine unwesentliche Abweichung von

4® zeigt, tritt unter Nerva auf, und 4®, das dann im II. Jahrhundert

die vorherrschende Form bleibt, unter Trajan. Doch ich will nicht

unerwähnt lassen, dass das von |j,£Xp£Tv abgeleitete Eingangswort

vielfach so verkürzt und zusammengezogen ist, dass es sehr schwer

ist zu sagen, welche Form gemeint ist, ob man z. B. lieiiexpYjTaL

oder {X£Tpr,[jLa auflösen soll. In der Sache kam ja auch nichts darauf

an. Der Entwickelungsgang scheint der zu sein, dass die activische

Construction (|jL£|i.£xpyixev 6 5£Tva) durch die passivische ([XEHExpr^xaL

dvojxaxo^ xoO SeIvoi;) verdrängt wird, und statt letzterer dann das

elliptische jJi£xpY]jia eingeführt wird. Dass ich im Rheinischen Jahr-

buch 256 f mit der Aufstellung dieser Nominalform recht hatte,

fand ich kürzlich durch Nr. 1471 bestätigt, wo das ganze Wort

jx£xpyj(ia ausgeschrieben ist.

Dass diese Urkunden von den Thesaurosbeamten ausgestellt

sind, wird für 4* und 4^ durch die Subscriptionen erwiesen, in denen

sich der Sitologos ausdrücklich nennt; vgl. 767 und 772. Danach

unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass auch die anderen Klassen,

die ja nur formale Umwandelungen jener sind, gleichfalls von Sito-

logen geschrieben sind. Die für 4® scheinbar entgegenstehenden

Bedenken haben wir schon oben S. 109f. zurückgewiesen. Wir können

aber auch einen directen Beweis für diese (Ji£xpYj|j.a-Klasse beibringen.

In 983 hatte ich bereits im Rheinischen Jahrbuch S. 260 die Sub-

scription folgendermassen gelesen: 'A[ia)(v:os) oi(xo'k6yoi) + ß. Später

glaubte ich statt or~ vielmehr ay]~ lesen zu sollen, d. h. a(£a)>]-

(|JL£iü)[xat) (vgl. Buch II). Letzteres ist mir nachträglich au der

Hand der Abzeichnung, die ich mir früher gemacht habe, wieder

zweifelhaft geworden, und ich glaube, dass ich mit a'~ doch das

Richtige gelrofien hatte. Damit hätten wir einen directen Beweis

auch für diese Klasse.
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Dass die in der Quittung genannte Person der Zahler ist, unter-

liegt keinem Zweifel, da in sehr vielen Fällen Frauennamen begegnen.

Vgl. z.B. 817, 821, 832, 838, 852, 858, 867, 902, 921, 923,

926 u. s. w.

Wir haben zu dem Schema noch hinzuzufügen, dass der Zusatz

„für Abgabe" sich nicht in allen Urkunden findet, und zwar scheint

aus dem vorliegenden Material hervorzugehen, dass er überhaupt

nicht von vornherein dazugehört. Er begegnet zuerst in 820, in

der Form Xapaxog, wofür man häufiger sagt bizep Xapaxo?. Fast

regelmässig steht hier hinter UTiep ein Lokalname, der das Revier be-

zeichnet, für welches die Naturalabgabe erhoben wurde. Vgl. Kap. IV.

Singular ist, dass in 918 der Name des Zahlers am Anfang

vor |ilxpyj[i,a wiederholt ist.

In zahlreichen Fällen ist, wie auch bei den Geldzahlungen, die

Abgabe nicht durch den Zahlungspflichtigen, sondern durch irgend

einen Vertrauensmann oder Untergebenen abgeliefert. In diesen

Fällen ist hier wie dort der Ueberbringer mit Bta hinzugefügt. Hier

bei den Naturallieferungen ist der Fall sehr häufig, dass die Ab-

lieferung durch die yetopyGi, die Pächter, die das Grundstück des

Zahlungspflichtigen bebauen, erfolgt. Diese werden mit der Formel

5ta yewpYoö eingeführt. Vgl. z. B. 869, 935, 939, 945, 953 u. s. w.

Selten wird der Zahler statt mit övö|JLaxoi; mit Scnb eingeführt.

Vgl. z. B. 930.

Auch bei dieser Klasse ist die Subscription üblich, aber nicht

notwendig. Jedoch ist zu bemerken, dass sie hier nur sehr selten fehlt

Unter den zahlreichen Beispielen von 4® entbehren z. B. nur 793,

817 und 1002 der Subscription. Wir unterscheiden folgende Formen

:

1) "Eypai^a) Name, Titel (oizolo^oq). Vgl. 767, 772.

2) Name, Titel (acxoXoyog), Summe. Vgl. 983 (s. oben).

3) Name, Titel (ßoY]^60, aearj [lecwjjiai. Vgl. 867, 868.

4) Name, aeaig [Ji£Cü)(JLaL Summe. Vgl. 874, 886, 1450.

5) Name durch (Sta) Name, atori\i-di3i[iO!,i Summe. Vgl. 1451.

6) Name, aeayjjjietwjJiat. Vgl. 870 und passim.

7) Name, Summe. Vgl. 881.

8) Name. Vgl. 870.

Hiervon ist die erste Form die altertümlichste. Zu der Auf-

lösung lypati'a (nicht lypa^ev, wie im Text gedruckt ist) vgl. oben

S. 63. Die anderen Formen bieten uns nichts Neues.

8*
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Auch diese Thesaurosquittungen werden gelegentlich als ^-Koyjxi

bezeichnet. Vgl. 771: dvTtYpa((pov) dTCOx(>]0-

Zum Schluss sei erwähnt, dass 1018 wohl in keine dieser

Klassen hineingehört, wohl überhaupt keine Quittung ist. Es ist

vielleicht nur ein Vermerk über verschiedene Eingänge an Getreide.

Ich lasse daher auch dahingestellt, wie Z. 1 zu ergänzen ist. Dieser

Besonderheit des Textes verdanken wir wohl auch die Hinzufügung,

dass das Getreide xpc[Aaxc(p [leipw (vgl. Kap. X) gemessen sei. Eine

derartige Bemerkung findet sich nirgends in den Quittungen unserer

Sammlung.

Für Abgabe tüv x. trovi^ — bvonarog des Zahlers — Sumvie.

Dies Formular, das in unserer Sammlung nur in der einzigen

Nummer 1405 (aus Vespasian's Zeit) repräsentirt ist, entspricht ge-

nau den Geldquittungen, die wir oben S. 96 als IV 9 behandelt

haben. Hier wie dort ist die Abgabe an die Spitze gestellt, und

fehlt das regierende Verbum (hier |Ji£[X£xpy]X£v). Ich finde in meinen

Papieren noch ein Ostrakon, das dasselbe Schema zeigt. Ich habe

es in mein Buch nicht aufgenommen, weil meine Lesungen mich

früher zu wenig befriedigten. Nachdem ich etwas weiter gekommen

bin, sei es hier nachträglich mitgeteilt. Es ist das Ostrakon British

Mus. 12688 und lautet:

no( ) 5L N£pü)v[os ....

na|iü)v^ou 'Apua)^[ou . . .

OL T' t£pa(xcxwv?) y], 5co(:xT^a£ü)(;) tj, c£(paxtxö)v) ih, (JcX(Xa) . [. . .

. r" f£(paxtx(öv) yotß, 5to(cxT^a£ü)(;) ap, ^£(paxcx6)v)^ ..[...

5 " / SLo(ix7)a£0)5) x^cß, [«(paxcxöv) x5d.

6.

Datum (Monat, Tag, Jahr) — ßir Abgabe -— vv6[xarog des

Zahlers — Summe. Subscription {des Sitologen).

Auch dieses Schema begegnet in unserer Sammlung zufällig

nur ein Mal, in 1467 aus dem Ende des II. oder Anfang des III.

Jahrhunderts. Sowohl das vorhergehende wie dieses Schema fuhren

d'e interessante Thatsache, auf die ich schon öfter hinwies, deutlich

vor Augen, dass die Thesaurosquittungen dieselben Abarten und
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Varietäten zeigen, wie die Bankquittungen, und dass diese Entwicke-

lung in beiden Schatzverwaltungen zeitlich gleichen Schritt gehalten

hat. Das vorliegende Formular ist identisch mit IV 10 der Bank-

quittungen (S. 97). Wie dort fehlt das Verbum, und wie dort steht

der Monat voran! Auch für dieses Schema kann ich aus meinen

Papieren noch weitere Beispiele hinzufügen: das Berliner Ostrakon

P. 4497 und das Londoner Ostrakon, Brit. Mus. 12711, zeigen

genau dasselbe Formular wie 1467. — Von einer Vermischung

dieses Schemas mit dem Hauptformular (4), wie wir es bei den

Geldquittungen für das III. Jahrhundert n. Chr. in IV 7 kennen

lernten, liegt hier bis jetzt kein Beispiel vor.

Zum Schluss behandeln wir einige Quittungen, die wir in keine

der vorhergehenden Rubriken einrangiren können.

a.

riaQSxofiiae — der Zahler oder Erheherf — ayygov — Summe.

Datum. Subscription. Vgl. 1436.

riaQSxofiia&t] — für Abgabe — bvöfiarog des Zahlers oder Ur-

hebers f — aivQov — Summe. Subso'iption. Vgl. 905, 937, 943,

951, 1014, 1447, 1453, 1458, 1461, 1464, 1475, 1476, alle

aus der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts n. Chr.

Diese Quittungen, die alle von Spreulieferungen handeln, haben

gemeinsam die Verwendung von Tiapaxojitl^etv statt ^etpelv, da sie

die Spreu nach Fuhren oder Lasten berechnen. Diese Fuhren

heissen, wie in der Ptolemäerzeit öcytayaci, so hier regelmässig y6[ioi

(die Lesung &[y(]3ya.c, in 1011 ist ganz unsicher).

Von wem sind diese Quittungen ausgestellt? Wenn wir auch

annehmen, dass die Erheber den Zahlern lediglich in Briefform

quittirt haben, so bleiben hier doch zwei Möglichkeiten: die Urkunden

können von dem Thesauros resp. der d)(upod'i^X'y] ausgestellt sein

oder aber von der Militärverwaltung (vgl. oben S. 109). In einem

einzigen Falle glaube ich die Frage entscheiden zu können: in 905

quittirt ein Antoninus dem Ilavajieug Aco^xoupiSou xal [iixoy^oi. Hier

kann der Quittungsempfanger, da ihm zusammen mit [iizoysjoi quittirt
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wird, wohl nur der Steuererheber, also der (5;)^upo7ipaxx(öp, nicht der

Zahler sein. Dies wird also keine Thesaurosquittung sein, denn diese

nennen, wie wir sahen, den Zahler. Danach möchte ich den Antoninus

für einen römischen Militär halten, der wie der Chiliarch in 927 über

eine Spreulieferung quittirt. Ich lasse es einstweilen dahingestellt,

wie weit man dieses Resultat auf die analogen Fälle ausdehnen darf.

Auch in 1436 und 1447 quittiren Römer (Vitrasius und Nepotianus),

in den anderen aber Männer mit griechischen und aegyptischen Namen.

Letztere könnten freilich trotzdem Soldaten sein. Vgl. Kap, VIII.

Sollten sie alle von der Militärbehörde geschrieben sein, so würde

sich ergeben, dass die Spreulieferungen, die in der Ptolemäerzeit an

den Thesauros (elc, zb (3aacX:7.6v) gingen, in der Kaiserzeit direct an

die Truppenteile von den Erhfcbern abgeführt und hier quittirt wurden.

Zur Sache vgl. Kap. IV § 21.

Elephantine und Syene.

Quittungen über Geldzahlungen.

A. Ptolemäerzeit.

I. Quittungen, die der Erheber ausstellt.

Derartige Quittungen sind in unserer Sammlung nicht vorhanden.

Ich zweifle aber nicht, dass sie ebenso wie in Theben in Briefform

abgefasst waren, zumal wir für die Kaiserzeit diese Form auch für

Elephantine-Syene nachweisen können. Auch das oben für Theben

(III. Jahrh. vor Chr.) unter I 1 nachgewiesene Formular ist hier

bekannt gewesen, wie Pap. Leid. Q (aus der Zeit des Philadelphos)

zeigt: "E^et Ncxavwp upaxxwp Tiapd 'Opaevoucpoog xtX. Vgl.

S. 61.

II. Quittungen, die die Bank ausstellt.

Datum (Jahr, Monaf), — rhay.rai im ttjv iv Ortsname rgäne^av,

i(f \g der Trapezit, — für Abgabe — der Erheber (f) — Summe.

Subscription des Trapeziten.

Dieses Formular, das in unserer Sammlung nur durch Nr. 1

vertreten ist, entspricht genau dem thebanischen Formular 11 6**

(S. 71 f). Dass die in der Quittung genannte Person der Erheber
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ist, haben wir nur aus der Analogie dieser thebanischen Quittungen

geschlossen, doch wird es durch die hohe Summe (500 Drachmen)

so gut wie bestätigt. Die Möglichkeit ist freilich offen zu lassen,

dass in Syene damals (II. Jahrhundert v. Chr.) die Bank den Zahler

nannte. — Auch hier findet sich, wie häufig in den thebanischen

Quittungen, am Rande von der Hand des Trapeziten eine Summe
notirt, die grösser ist als die quittirte. Vgl. dazu oben S. 75 f. Wir

irren wohl nicht in der Annahme, dass auch hier in Syene ver-

schiedene Entwickelungsstufen dieses Schemas einander gefolgt sind.

Einstweilen haben wir kein weiteres Material als diese einzige Nummer.

B. Kaiserzeit.

III. Quittungen, die der Erheber ausstellt.

1.

Der Erheber — dem Zahler — y^aiQEiv. "Eia {oder ahnlich)

— für Abgabe — Summe. Datum. Subscription. Vgl. 35, 43, 83,

150, 235, 262, 302—304, 1276.

Dies ist dasselbe briefartige Formular, das oben für Theben

ausführlicher besprochen ist. Dass der Adressat der Zahler ist,

wird dadurch bestätigt, dass in 83 eine Frau genannt wird. Die

Subscription steht nur einmal, in 304, nach dem Schema: Name
ocneyiii. In 35 ist statt dessen eine demotische Subscription bei-

gefügt. Es darf vielleicht als Bestätigung unserer obigen Aus-

führungen über )(aipecv angeführt werden, dass die einzige Quittung,

in der hier die Grussformel fehlt (Nr. 235), an einen Sklaven ge-

richtet ist (vgl. oben S. 85 f ). — Als Verbum steht hier meistens

aniyiü, auch ex^. ii^ Praesens. Nur einmal (235) findet sich der

Aorist (im J. 158). Vgl. oben S. 86.

"Exco — naga Zahler — für Abgabe — Summe. Subscription.

Datuvi. Vgl. 28 (vom J. 76 n. Chr.)

Wir wiesen schon oben S. 108 darauf hin, dass diese

Nummer mit 901 und 1259 verglichen werden kann. Auch hier

steht der Name des Schreibers nicht in der Quittung, sondern in

der Subscription. Auch diese Nr. 28 nimmt sich wie eine Ver-

kürzung der Briefibrm aus.



120 III. KAPITEL.

JiayeyQdrp}jy.ei' (später SisyQaxpsv) — der Zahler — föir Abgabe

— Datum. Summe. Subscription des Erhebers. Vgl. 3, 5, 7, 8,

12, 18, 20, 23—27, 29—31, 33, 34, 36—42, 44, 46, 47, 49—
53, 55—57, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 69—82, 85, 86, 100, 102,

104, 107.

3^-

Dasselbe, ohne Subscription. Vgl. 4, 6, 10, 16, 19, 21, 66,

68, 280, 1322.

4a.

Der Erheber. JiayeyQocptjxsv (sjmter disyQarpsv) — der Zahler —
ßtr Abgabe — Summe. Datuvi. Subscription des Erhebers. Vgl. 84,

87, 88, 90, 92, 93, 103, 108, 112, 120, 122, 136, 139, 144,

148, 164, 172—174, 179, 180, 186, 212—216, 222, 229, 241,

242, [248], 265, 2Q6, 271, 272, 281, 293, 1274.

4«..

Dasselbe, ohne Subsa^ption. Vgl. 13—15, 17, 22, 48, 89, 91,

95—99, 101, 105, 106, 109—111, 113—119, 121, 123—135,

137, 140—143, 145—147, 149, 151—163, 165—171, 175—
178, 181—185, 187—191, 193—211, 217—221, 223—228,

231—234, 236—239, 243—247, 249— 261, 263, 264, 267,268,

273, 274, 276—278, 283, 285, 286, 288—292, 1268, 1270—
1273, 1573, 1609, 1610.

Wir stehen hier an dem schwierigsten Punkte unserer Unter-

suchung. Betrachten wir die beiden vorliegenden Schemata, 3

und 4, lediglich nach der formalen Seite, so bieten sie allerdings

keinerlei Schwierigkeit: Gruppe 3 ist völlig identisch mit der oben

für Theben nachgewiesenen Gruppe IV 6, und 4 unterscheidet sich

davon nur dadurch, dass am Kopfstück der Beamte im Praescript

genannt ist. Aber sachlich besteht ein gewaltiger Unterschied

zwischen der thebanischen und unserer Gruppe: jene ist von Trape-

ziten, diese von Erhebern subscribirt; mit anderen Worten, jenes

sind Bankquittungen, dieses Erheberquittungen. Die Ueber-

einstimmung ist also lediglich eine formale. An der Richtigkeit dieser

Thatsache wird kaum gezweifelt werden können. Denn wie wir für
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Theben den Titel xpauCs^cxY]?) in den Subscriptionen sicher nach-

weisen konnten , so begegnet hier eben so sicher an derselben Stelle der

Titel Trpaxxwp oder ein verwandter. Diese Thatsache führt aber

zu den grössten Schwierigkeiten, die ich namentlich in zwei Punkten

finde. Einerseits fragen wir uns vergeblich, in welcher Weise denn

die Bank den Erhebern quittirt hat, wenn diese Sc£Ypa(}j£V-Formulare

nicht von ihr verwendet wurden. Abgesehen von Nr. 2 (s. unten IV),

die noch in die augusteische Uebergangszeit gehört, haben wir mm
kein Beispiel einer Bankquittung für Syene-Elephantine. Andrerseits

verwundern wir uns, dass die Erheber, die den Zahlern doch schon

in der Briefform quittirten (s. oben III 1), daneben noch zu dem-,

selben Zweck sich dieser Sieypa^^EV- Formel bedient haben sollen.

Auf der einen Seite fehlt uns etwas, auf der anderen haben wir

etwas zu viel. Unter diesen Umständen liegt es sehr nahe, den

Versuch zu machen, ob man diese 5t£Ypac};ev-Quittungen nicht doch

in eine Beziehung zu der Bank bringen könnte. Aber ich bekenne,

zu einem mich befriedigenden Ergebnis nicht gelangt zu sein.

Man könnte z. B. auf eine Reihe von Fällen hinweisen, in

denen in der Subscription der Titel Tipaxxwp nicht steht, sondern

nur ein Name ohne Titel, und könnte meinen, dies seien Bank-

quittungen, die formell den Sceypa'^ev-Urkunden der np(x.xzops.c, gleich

Avären. Ich meine Subscriptionen wie in Nr. 3: 'AttoXCXwvco«;)

£7iYjxo(Xouö'rjXa). Vergleicht man diese Nummern mit den theba-

nischen, so liegt ja allerdings der Gedanke, dass der Subscribent

wie dort Trapezit sei, äusserst nahe, aber ich halte es doch für

unmethodisch und unerlaubt, hier wo der Titel fehlt, einen anderen

einzusetzen als den, der in den Subscriptionen mit Titeln genannt

wird. Wir werden vielmehr, bis wir etwa durch neues Material

widerlegt werden, auch diese Subscriptionen den Erhebern zu-

schreiben müssen. Somit können wir in der That für Syene-Ele-

phantine keine kaiserlichen Bankquittungen (ausser Nr. 2) nach-

weisen. Dies wäre noch nicht das Bedenklichste, denn man könnte

ja annehmen, dass uns zufallig keine überliefert sind, oder auch,

dass es in Elephantine Sitte wurde, dass die Bank den Erhebern

auf Papyrus quittirte, wie es im Faijüm der Fall gewesen zu sein

scheint (vgl. BGU 62, 63, 65, 215, 273 und dazu oben S. 22 f.).

Die Hauptschwierigkeit, die wir nicht beseitigen können, besteht viel-

mehr darin, dass die Erheber in Elephantine sich genau desselben
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Formulars bedienten, das in Theben die Trapeziten gebrauchten, und
das, wie uns schien, durch mancherlei Umwandelungen
aus der alten ptolemäischen Bankquittung sich entwickelt

hatte. Welchen Zweck sollen zudem diese neben den briefartigen

Quittungen ausgestellten Bescheinigungen gehabt haben? Vorüber-

gehend kam ich auf den Gedanken, dass sie vielleicht die Belege

seien, die die Erheber in ihrem Bureau deponirten, um danach ihre

monatlichen Berichte an die Bank zusammenzustellen. Doch ist dies

gewiss abzuweisen, denn Quittungen, die einem Anderen über-

wiesen wurden, sind diese Urkunden sicherlich. Das geht u. A. auch

aus Nr. 50 hervor, wo sich am Schluss die ganz singulare Bemerkung

findet: 5cd zb 7r(apa)Tce7rx(o(x£vac) T-yjv 7rpox(£pav) Sazoyjjiy). Wir
haben darüber schon oben S. 78 gehandelt. Hier ist für uns von

Wichtigkeit, dass die Urkunde selbst damit indirect als eine di.7zoyi]

bezeichnet wird, also als eine Quittung, die dazu bestimmt ist, einem

Anderen Sicherheit zu geben. So komme ich doch wieder zu dem

nächstliegenden Schluss, dass diese Quittungen vom Erheber dem
Zahler ausgestellt wurden, dass also in Elephantine-Syene die Er-

heber bald in Briefform, bald in der hier behandelten Form quit-

tirten. Wir werden unten auf S. 126 auf ein Kriterium stossen,

das diese Meinung zu stützen geeignet ist.

Ich kehre nunmehr zu der formellen Seite der Gruppen 3 und 4

zurück. Ueber 3 ist nicht viel zu sagen, da sie, wie bemerkt, mit

dem thebanischen Schema IV 6 völlig übereinstimmt. Neu ist,

dass Nachträge gelegentlich mit der Formel öfiocwg e^o) SXXac, xxX

eingeführt werden, so in 53 und 60. Dieser Wechsel von Sceypacj^ev

und e)((i) ist sehr bemerkenswert und bestätigt den Quittungscharakter

unserer Urkunden. Aehnlich wird gelegentlich bei Zahlung einer

letzten Rate hinzugefügt: auv cdc, toyov upoxepov (oder ähnlich),

vgl. 74, 75, 76. — Auf gewisse Umstellungen innerhalb des

Schemas brauchen wir nicht einzugehen.

Ganz originell, und bisher mir nur für Syene-Elephantine be-

kannt, ist die Gruppe 4, deren Charakteristicum das Praescript ist.

Im Uebrigen stimmt sie durchaus mit der Gruppe 3 .überein. Der

quittirende Beamte ist damit aus der Subscription an die Spitze

der Urkunde getreten, und längere Zeit scheint die Praescriptio die

Subscriptio überflüssig gemacht zu haben. Während jene von

Claudius' Zeit an häufig begegnet, erscheint die Subscriptio in dieser
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Gruppe erst unter Trajan. Wie die obige Tabelle zeigt, ist es aber

anch fernerhin gebräuchlicher gewesen, keine Subscription hinzuzufügen.

Wir können folgende Formen von Praescriptionen unterscheiden

(wenige Citate mögen genügen)

:

1. Name. Vgl. 13, 14, 15, 17 etc.

2. Name 5ta Name. Vgl. 48.

3. Name 5ta Name, Titel. Vgl. 129.

4. Name, Titel. Vgl. 84.

5. Name, Titel Scd Name. Vgl. 97.

6. Name, Titel Std Name, Titel. Vgl. 95, 106.

7. Name, Titel 5c' I{jloö Name, Titel. Vgl. 291.

8. Name, Titel, iTraxoXouO-ouvxwv . . ., 5cd Name. Vgl. 194.

9. Name, Titel auv Name. Vgl. 205.

10. Aid Name. Vgl. 109.

Man sieht, die Praescriptio ist grundsätzlich verschieden von

der Subscriptio, insofern sie niemals eine Zahlungsbestätigung enthält,

sondern lediglich bestimmt ist, die Namen der beteiligten Beamten

(jipxv.xopec, oder [iia-öwiac oder iT^CTYjpyjxa'' etc.) anzugeben. Meist

ist in der Praescriptio nicht nur der spezielle Beamte genannt, der im

einzelnen Falle die Zahlung entgegengenommen hat, sondern die

ganze Firma, die ganze Gesellschaft der associirten Beamten oder

Pächter tritt uns hier am Kopfstück entgegen, sei es dass die ein-

zelnen Namen aufgeführt werden, oder nur Einer oder Zwei genannt

und die Uebrigen mit xal ot ouv auxw oder ähnlich angefügt werden.

Einzelne Ostraka gehen in der Angabe der Associationen so weit,

dass sie sogar über gewisse Verschiebungen innerhalb der Gesell-

schaft Mitteilung machen, so Nr. 271 (dvaSo^ö-evtSi; de, yXfipov

dvxl . . .). Vgl. 272, 285. Vgl. hierzu Kap. VI. Das ist ein zweiter

wesentlicher Unterschied von der Subscription, da in dieser immer

nur der Einzelne genannt wird, oder aber wenn Mehrere, so doch

Jeder für sich. Welchen Zweck man bei der Einführung des

Praescripts verfolgt hat, ist schwer zu sagen. Formell erinnert es an

die Kopfstücke der amtlichen Erlasse, die gleichfalls nur den Namen
des betreffenden Beamten im Nominativ enthalten. Vgl.BGU 7 und 18.

Die Subscriptionen sind hier in Syene-Elephantine — nach

dem uns vorliegenden Material — mannigfaltiger als in Theben.

Wir können folgende Gruppen unterscheiden:
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1. a) Name iTryjxoXou'O'yjxa. Vgl. 3.

b) Name iTryjxoXou'ö'yjxa Summe. Vgl. 5, 7, 8.

2. a) Name a[TC£axov] Summe. Vgl. 100.

b) Name auvaTieaxov. Vgl. 266, 271, 272.

3. a) Name eypatj^a. Vgl. 12, 23—27, 29.

b) Name £ypat|;a. Datum. Vgl. 18.

c) Name, Titel (Tcpaxxwp, auch Ypa{JL[iax£U(;) lypafj^a.

Vgl. 37, 38.

d) Name, Titel, eypatjja Datum. Vgl. 41, 46.

e) Name, Titel, eypacjja hiä Name. Datum. Vgl. 78.

4. a) Name a£aY][X£cw[jiac. Vgl. 102.

b) Name, Titel, a£aYjpL£i(0(i,ai Summe. Vgl. 84.

c) Name, a£(aYj[i,£iü)[xac) 6v6\i((xzoq) . . . Summe. Vgl. 265.

5. a) Aca Name. Vgl. 56, 60.

b) Aia, Name, Titel. Vgl. 85 (iTicxyjprjngi;).

c) Aca Name, Summe. Vgl. 20.

d) Acd Name, Datum. Vgl. 104.

Auf einzelne Absonderlichkeiten, -wie z. B. die Voraastellung

des Namens in 46, verlohnt es sich nicht genauer einzugehen.

5"

Der Zahler — für Abgabe — Stimme. Siibscription des Erhebers.

Vgl. 32, 45, 54, 61, 63.

Der Erheber. Der Zahler — für Abgabe — Summe. Datum.

Vgl. 94.

Diese Formulare unterscheiden sich von den vorhergehenden

Schemata 3 und 4 nur dadurch, dass hiiypa.^t'^ ausgelassen ist.

6.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — öiiyQatpsv — der Zahler —
ßir Abgabe — Suvime. Subscription. Vgl. 269, 270, 275. Das

Formular unterscheidet sich von dem Hauptschema 3 nur durch die

Voranatellung des Datums.
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IV. Quittungen, die die Bank ausstellt.

Datum (Jahr, Monat, Tag) — tsraxtai im tt^v iv Ortsname

rgaTisCciv, «qp ijg der Trapezit, — für Abgabe — der Zahler —
Summe. Subscription des Trapeziten. Vgl. 2.

Wie oben bemerkt, ist dies bis jetzt das einzige sichere Beispiel

einer Bankquittung aus der Kaiserzeit für Syene. Dies Ostrakon,

aus dem Jahre 13 n. Chr., zeigt, dass wie in Theben auch hier

die alte ptolemäische Form sich bis in die Zeit des Augustus er-

halten hat.

Elephaiitine und Syene.

Quittungen über Naturallieferungen.

A. Ptolemäerzeit,

I. Quittungen, die der Erheber ausstellt,

sind bis jetzt nicht bekannt. Sie waren jedenfalls in Briefform ab-

gefasst.

II. Quittungen, die der Thesauros ausstellt.

Datum (Jahr, Monat) — sigfisixeTQrjxsv sig ruv iv Ortsname

ß-riaavQüv — für Abgabe — der Erheber (f) — Summe. Subscrijition

des Sitologen. Vgl. 295. Vgl. auch 1608.

Dieses Formular entspricht genau dem thebanischen Formular II

2* (S. 99). Dass die in der Quittung genannte Person der Erheber

sei, schliessen wir nur aus der Analogie der thebanischen Quittungen.

Die Möglichkeit, dass man in Syene den Zahler genannt habe, ist

einstweilen offen zu lassen. — Nr. 1608 gehört in diese Gruppe

hinein, nur erfolgt die Lieferung (Kroton) statt an den Thesauros

an das IXacoupylov. Aehnliche Fälle wurden oben auch für Theben

namhaft gemacht.

In allen drei Quittungen, die wir aus der Ptolemäerzeit haben,

Nr. 1, 295 und 1608, wird im Eingang nur Jahr und Monat genannt,

nicht der Tag. Es ist sehr fraglich, ob das mehr als Zufall ist.
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B. Kaiserzeit.

III. Quittungen, die der Erheber ausstellt.

Der Erheber. 'Efie'tQrjcrev — o 8eiva — für Abgabe — bvöfiarog

des Zahlers — Summe. Dahmi. Subscription. Vgl. 296— 301, 1460.

Dieses Formular, das Avir bisher lediglich für Syene-Elephan-

tine nachweisen können, ist ein vollständiges Pendant zu den oben

unter III 4 behandelten Geldquittungen der Erheber. Charakte-

ristisch ist für beide Gruppen die Praescription. Wir verweisen auf

unsere obigen Ausführungen. Eine Subscription steht nur in 301.

Es unterzeichnet hier der upaxtwp qixivS\c, liOTivr^Q.

Nur in 301 wird der Zahler direct mit £|jL£Tp7ja£V verbunden.

In den anderen Fällen steht, Avie oben bemerkt: 6 Bslva — 6v6-

\ioczoc, des Zahlers. Das kann wohl nur heissen, dass die erstge-

nannte Person (in 296, 299 und 1460 eine Frau!) die Lieferung

im Namen der zweiten Person, des Zahlungspflichtigen, gebracht

resp. übergeben und vermessen hat.

Sehr bemerkensAvert ist eine sprachliche Ungenauigkeit, die sich

in 298, 299 und 300 findet. Es heisst da: l[ji£xpyja£v 6 5£lva

— TÖ £7itßaXXov GOi [iipoQ, wo statt ooi vielmehr auxw stehen

müsste. Dieser Lapsus des Schreibers — es ist immer derselbe,

M. Annius Nemonianus, der es allerdings zu verschiedenen Zeiten,

a. 173 und 176, geschrieben hat — ist für die Frage nach der Be-

deutung und dem Zweck dieser Quittungen nicht uuAvichtig, und wir

werden um so grösseres Gewicht darauf legen, wenn wir bedenken, dass

dies Formular formell identisch ist mit den unter III 3 und 4 be-

handelten Geldquittungen, deren Deutung besonderen Schwierigkeiten

unterlag. Ich meine, wenn dem Schreiber aus Versehen ein ooi

statt avrq> in die Feder kommt, so setzt das voraus, dass der be-

treffende Mann ihm gegenübersteht und er ßir ihn die Quittung

schreibt. Damit dürfte es so gut Avie gesichert sein, dass unsere

Urkunden doch nichts anders sein können als Quittungen, die der

Erheber dem Zahler ausstellt, und bei der völligen Analogie mit

III 3 und 4 dürfen wir Aveiter folgern, dass auch die 5t£ypa4'£V-

Quittungen von Elephantine (mit oder ohne Praescript) denselben

Sinn haben. Dies vorausgesetzt, ist zu constatiren, dass die

Erheber in Elephantine ausser in Briefform auch in dieser ob-

jeetiv stilisirten Form den Zahlern quittirt haben, dass wir aber
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Beispiele von Bankquittungen aus Elephantine für die Kaiserzeii

(abgesehen von Nr. 2) einstweilen nicht nachweisen können. Wir
sehen hieraus, Avie verschieden das Quittungswesen sich in verschiede-

nen Städten entwickelt hat. Dieselbe Beobachtung ist auch schon

früher für andere Gebiete des Urkundenwesens gemacht Avorden,

und man hat wohl zwischen unteraegyptischen und oberaegyptischen

Formularen geschieden. Nachdem diese Untersuchungen gezeigt

haben, dass auch innerhalb Oberägyptens Städte wie Theben,

Krokodilopolis (s. unten), Syene ihre Eigentümlichkeiten im Ur-

kundenwesen aufweisen, wird es vielleicht richtiger sein, nicht zu

verallgemeinern, und statt von unteraegyptischen und oberaegyp-

tischen Formularen vielmehr von memphitischen, arsinoitischen, theba-

nischen etc. zu sprechen,

IV. Quittungen, die der Thesauros ausstellt,

sind in unserer Sammlung nicht vorhanden.

Koptos.

Die als Nr. 1080—1090 publicirten Urkunden aus Koptos

(vgl, auch 1616) sind Quittungen, die der Erheber dem Zahler

ausstellt. Das Formular ist die bekannte Brieflform, über die oben

zur Genüge gehandelt worden ist. Irgend welche Abweichungen

von den entsprechenden Urkunden aus Theben und Syene sind hier

nicht zu finden, wenn man nicht auf 7rpO(;5£XOfJiat ^) in 1089 (für

£)(0)) hinweisen will. Wie schon oben S. 82 bemerkt wurde, steht

am Schluss von 1083 das seltene eppwao; doch ist es recht wahr-

scheinlich, dass diese Nummer eine Privatquittung ist. Vgl. das

Fehlen des Titels hinter 'Ep\x6ou)poc, wie in Nr. 1080, die jedenfalls

privaten Charakter hat (vgl. ^tiq \lqu). Auch 1502, wo gleichfalls

Ippwao steht, ist eine Privatquittung. Nr. 1234, eine Bankquittung

aus Koptos vom Jahre 120/19 vor Chr., zeigt keine Abweichungen

von dem thebanischen Schema II 6^'

*) Hpoc,bixS'0^a.'. (= annehmen, enapfangen) ist mir sonst in diesen Quit-

tungen nicht begegnet. Das synonyme TrapaS^XSo^*^ findet sich auf der

Hess'schen Holztafel (s. oben S. 67 Anm.).
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Seduieiit.

Die Erklärung der schwierigen Formulare von Sedment hängt

zu sehr mit der sachlichen Interpretation zusammen, als dass ihre

rein formale Behandlung hier zweckentsprechend wäre. Wir werden

unten in Kap. VIII die Urkunden von Sedment einer besonderen

Untersuchung unterziehen.

Pselkis.

Die Mehrzahl der Urkunden von Pselkis sind Quittungen, in

denen römische Soldaten dem Optio den Empfang der ihnen zu-

stehenden ISTaturallieferungen bestätigen. Es gehören hierhin Nr. 1128

— 1134, 1136, 1137, 1139—1144. Zur sachlichen Erklärung vgl.

unten Kap. VIII. Hier sei nur darauf hingewiesen, dass diese

Quittungen alle in der üblichen Brietform ausgestellt sind. Ueber

sXaßov, das hier regelmässig als Formel der Empfangsbescheinigung

begegnet, vgl. oben S. 109.

Die Grussformel yaipziv fehlt in diesen Quittungen niemals,

was gewiss kein Zufall ist, da sie an den Optio adressirt sind

(s. oben S. 85 f.). Bemerkenswert sind einige Subscriptionen. So wird

die Soldatenquittung 1131 von einem Oenturio unterzeichnet, zu

dessen Centurie wohl der Quittuugsschreiber gehörte.

Nr. 1135 ist eine Anweisung, durch die die 7rapaX'^[i7ixac atxou

vom Optio zu einer Getreidelieferung aufgefordert werden. Was
die TrpaxTope«; in Nr. 1138 an die Frau AcoaxopoO? zu schreiben

hatten, ist nicht mehr zu ermitteln.

Krokodilopolis.

Aus dem oberaegyptischen Krokodilopolis liegen uns 3 Bank-

quittungen aus dem II. Jahrh. v. Chr. vor: 1617, 1618, 1620.

Sie sind alle drei nach folgendem Schema abgefasst:

Datum (Jahr, Monat, Tag) — rt'raxrai im 7i;v Iv Kqoxo8i1cov

tiüXei rnäns^av, E<f ijg der Trapezit, — für Abgabe — der Zahler

— Suvime. Subscription des Trapeziten.

Auf den ersten Blick scheint dies Formular mit dem für Theben

und Syene nachgewiesenen völlig identisch zu sein. Aber ein

Unterschied besteht: während dort der Erheber genannt wird, steht

liier der Name des Zahlers! Dies geht unzweifelhaft daraus hervor,
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dass in 1617 und 1618 Frauennamen begegnen. Es sind die Töchter

des Dryton, die uns aus Grenfell's Papyri (Gr. Pap. I) bekannt

sind. Leider ist mein Material für Krokodilopolis zu klein, um
weitere Schlüsse über das Quittungswesen in diesem Orte ziehen

zu können. Dass auch der nav£ß)(oövos in 1620 der Steuerzahler

ist, wollen wir einstweilen nach Analogie annehmen. Wir können

nur constatiren, dass die Bank in Krokodilopolis im II. Jahrhundert

V. Chr. die Methode befolgt, die wir oben für Theben für's

III. Jahrh. v. Chr. und wiederum für die Kaiserzeit nachgewiesen

haben. Vgl. auch unsere Ausführungen auf S. 74, Anm. 2.

Manches spricht dafür, dass auch ISTr. 1619, 1621 und 1622

(Naturalquittungen) aus Krokodilopolis stammen. Sie zeigen fol-

gendes Formular:

Datum (Jahr, Monat, Tag) — ^sutrQrf/.ev — für Abgabe — der

Zahler (?') — Summe. Subscription (des Sitologen).

Unter der Voraussetzung, dass auch in Krokodilopolis die

Bank- und die Thesaurosquittungen sich gleichmässig entwickelt

haben, nehmen wir bis auf Weiteres an, dass die in der Quittung

genannte Person entsprechend den oben behandelten ISTummern auch

hier der Zahler sei. Eine Bestätigung bleibt abzuwarten.

Es sei noch hervorgehoben, dass auch in 1026 der Zahler,

nicht der Erheber genannt zu werden scheint. Denn dass MooyJoDV

der Besitzer der 500 leider so schwer verständlichen Steuerobjecte

ist, dürfte doch das Wahrscheinlichste sein. Leider ist nicht genauer

bekannt, aus welchem Ort das Ostrakon stammt.

Arbeitsquittungen.

Zum Schluss möchte ich auf diejenigen Quittungen hinweisen,

in denen es sich nicht um Zahlungen in Geld oder Getreide, sondern

um Arbeitsleistungen handelt. Ueber die sachliche Bedeutung

dieser Quittungen vgl. unten Kap. IV. Hier sei nur hervorgehoben,

dass die Beamten meist in der briefartigen Form quittiren. So in

1043— 1047 (vgl. Corrigenda), 1058, 1399, 1410, 1411, 1567.

Altertümlicher scheint die Form zu sein, die in 1023 (III. Jahrh.

v. Chr.) vorliegt: .,'A7reipYaaiai — der Arbeiter — so und so viele

Naubia. Subscription: Name des Beamten." Aehnlich 1025 (gleich-

falls aus dem III. Jahrh. v. Chr.).

WiLCKEN, Ostraka.
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Die Abgaben.

In diesem Kapitel haben wir die Abgaben im weitesten Sinne,

d, h. die Gebühren und Steuern, auch die privaten Abgaben, die in

unseren Ostraka begegnen, zusammengestellt und haben versucht,

unter Heranziehung auch anderen Materiales, die Natur der ein-

zelnen Abgaben zu erklären. Leider mussten wir oft mit einem

„non liquet" schliessen, doch einige wichtigere Grundzüge Hessen

sich auch jetzt schon erkennen. Ohne Zweifel wird durch die

fortgesetzten Papyruspublicationen , hoffentlich auch durch weitere

Ostrakaeditionen, unsere Kenntnis von den Steuern sich noch immer

mehr vertiefen, sodass dieser erste Versuch, der hier gewagt ist,

in vielem bald überholt sein wird. Möchte für diese weiteren

Forschungen die hier gebotene Zusammenstellung sich als eine nütz-

liche Vorarbeit bewähren! Dann hat sie ihren Zweck erfüllt.

Wir geben die einzelnen Abgaben, mit den griechischen Bezeich-

nungen der Texte, in alphabetischer Folge. Bei zusammengesetzten

Ausdrücken entscheidet der Anfangsbuchstabe des Steuerobjectes.

Also Wörter wie ziXoQ, ^öpoc,, tlooq sind nicht berücksichtigt, wenn

sie in Verbindung mit dem Steuerobject auftreten. Dass wir auch

die Ti[ia{, wiewohl sie keine Abgaben sind, eingereiht haben, möge

man damit entschuldigen, dass ihre Besprechung auch für die ent-

sprechenden Abgabenverhältnisse nicht ohne Nutzen ist. Ausschliessen

mussten wir diejenigen Ostraka, in denen die Bezeichnung der

Abgabe entweder im Text verstümmelt und daher unlesbar ist, oder

aber, wiewohl gut erhalten, bisher noch nicht von uns entziffert

werden konnte. Es sind folgende Nummern: 185, 227, 239, 265;
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278, 294, 301, 358, 361, 362, 365, 431, 437, 491, 499, 500,

507, 510, 535, 557, 558, 583, 610, 638, 678, 689, 695, 703,

739, 760, 761, 788, 999, 1079, 1277, 1317—1319, 1338, 1405,

1444, 1473, 1503, 1568, 1578, 1584, 1586, 1588, 1594.

Am Schluss findet sich eine Zusammenstellung weiterer für

Aegypten nachweisbarer Steuern, sowie ein Versuch, etwas Ordnung

in das Chaos zu bringen.

§ 1. TiXoc, oLyopoLvoiiiCoLQ).

Für Theben belegt durch Nr. 1053, 1330, 1331, 1333, 1419.

In 1330 findet sich die vollständigste Schreibung: ayopavot^,

in 1419 ayopl^, in 1053 und 1333 nur ay°, in 1331 eine Abbre-

viatur von Letzterem. Man könnte auch an die Auflösung Scyopa,-

voiiixov oder äyopavofjitov denken.

Die ursprüngliche Aufgabe der ayopavo^ioc war bekanntlich,

den Marktverkehr zu regeln und zu leiten, also die Marktpolizei

zu üben. Daraus hat sich weiter ihre Befugnis entwickelt, Contracte

über Eigentumsveränderungen etc. aufzustellen.^) Diese zwiefache

Competenz tritt uns auch hier bei der Agoranomieabgabe entgegen.

Wir müssen hier wie immer von dem Namen der Steuer aus-

gehen. TiXoc, dyopavoiJicai; wird eine Abgabe bezeichnen, die für

die Agoranomie, für den Unterhalt und die Salarirung der Agora-

nomen erhoben wurde. Wir werden unten ähnliche Abgaben für

die Praktoren, die Sitologen u. s. w. kennen lernen. Die Agoranomie-

Steuer wurde jedenfalls von denjenigen erhoben, für die die Agora-

nomen thätig waren, d. h. die Händler, die auf dem Markt ihre

Waren feil boten. In 1330 und 1331 ist der Steuerzahler ein

Fischhändler (vgl. § 6). In 1419 Avird die Abgabe genauer als

[xeXoi;] (5;Yopavo{i,(tas) wvtwv bezeichnet, also bot der Zahler jeden-

falls Marktwaren (wvta) feil. Natürlich hatten alle diese Händler

ausserdem ihre Gewerbesteuer zu zahlen (§ 6 und § 1 35). Wenn
nach 1419 die Abgabe pro Monat berechnet wurde, so müssen

Händler in Frage stehen, die regelmässig den Markt besuchten,

dort wohl ihren festen Stand hatten. Die Existenz einer solchen

Marktsteuer legt die Frage nahe, ob es überhaupt erlaubt war,

ohne Aufsicht der Agoranomen Marktwaren zu vertreiben.

^) Mitteis, Reichsrecht u. Volksr. S. 52. Wessely, Mitth. Pß V. S. 83.

9*
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Entsprechend dem notariellen Charakter der Agoranomen wird

in 1053 ein xiXoc, [iiad-thoeux; — es handelt sich um die Pacht

eines Grundstückes — unter den allgemeinen Begriff des xiXoq

ayopavoiiia«; subsumirt. Dafür, dass der Pachtcontract vor dem

Agoranomos geschlossen ist, wird das xiXoc, an den xeXwvrji; äyopa-

vo{itxou gezahlt. Wir würden eine solche Abgabe eher für eine Ver-

kehrssteuer halten. Der Name zeigt aber, dass auch dies als eine

Abgabe für den Agoranomos aufgefasst Avurde.

§ 2. TTisp y^ ä-^opcLaicLc,.

JNur in 1225, aus byzantinischer Zeit.

Was diese Abgabe, die als ein xeXos bezeichnet wird, bedeutet,

wage ich nicht zu bestimmen, ehe nicht für -^ eine evidente Auf-

lösung gefunden ist. Der Möglichkeiten giebt es mehrere.

§ 3. Elc, -zof SoO'£[vTa] 6i.y(£>{ ).

Für Theben belegt durch 1349 (II. Jahrh. v. Chr.).

Weder für diese Wendung noch für den Gesammtinhalt der

Quittung wüsste ich einstweilen eine Erklärung vorzuschlagen. Ich

will nur hervorheben, dass wir hier einen der wenigen Fälle vor

uns zu haben scheinen, in denen in natura gezahlt wird, ohne dass

von Grundsteuer die Kede ist. Vielleicht handelt es sich hier aber

garnicht um eine Abgabe, sondern um eine geschäftliche Lieferung.

Sollte in Z. 4 vauxX(Yjpog) statt yoc, y.^ zu lesen sein, was mir frei-

lich palaeographisch bedenklich erscheint, so würde es nahe liegen,

ayf« etwa in äy^CT^I^^') aufzulösen. Dann würde der Schiffsherr

auf Rechnung der ihm überwiesenen Fracht die 10 Artaben Weizen

abliefern. Doch hier ist einstweilen alles unsicher.

§ 4. AO' (?).

Für Theben belegt durch 408, 419, 422, 423, 429, 431, 434,

437, 438, 444, 448, 452, 461, 465, 466, 472, 480, 1281, 1282,

1379, 1613, aUe aus der Kaiserzeit.

Während das Wort m^ in den meisten Fällen wegen der

Flüchtigkeit der Schrift nur schwierig zu erkennen ist, steht es in
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1379 klar und deutlich geschrieben, sodass jeder Zweifel ausge-

schlossen ist.^)

Was es bedeutet, weiss ich nicht. Von griechischen Wörtern,

die mit at^ beginnen, käme höchstens acxta in der Bedeutung „In-

jurie" in Betracht. Dann würden diese Zahlungen Bussgelder für

die Zufügung von Injurien sein. Doch diese Deutung scheint

dadurch ausgeschlossen, dass die hier vorliegenden Zahlungen Jahr

für Jahr wie eine ordnungsmässige Abgabe erhoben werden.

Für die Charakterisirung der Abgabe ist Folgendes hervor-

zuheben :

1. Die Ostraka, auf denen olO^ begegnet, stammen sämmtlich

aus ein und derselben Ortschaft, Noxo? xal Al^». Nur in 1379

ist nach damaliger Sitte (im J. 43) kein Lokal genannt, und in

423 steht A^eo, in 1610 Mefivovecwv.

2. Die Ostraka mit aV^ sind, wenigstens in der vorliegenden

Sammlung, auch zeitlich eng begrenzt. Sie stammen aus der Zeit

von 43—109 nach Chr.
'

3. Da auch hier vielfach Ratenzahlungen vorliegen, ist es

schwer, über die Höhe und Bemessung der Abgabe etwas zu sagen.

Bemerkenswert ist, dass KaiJii^it? KafiT^xio? sowohl für 79/80 als für

83/4 und 85/6 immer dieselbe Summe, je 2 Drachmen 14 Obolen

und '2 Chalkus zahlt (vgl. 1281, 461, 465). Dagegen tritt bei

anderen Persönlichkeiten in den verschiedenen Jahren ein bedeu-

tendes Schwanken des Satzes hervor. Man vergl. z. B. für den

Vater des oben genannten Kametis, Ka(j,YjTis neTeapTipigou?, die

Nummern 419, 422, 429, 431, 434, 438, 448. Andrerseits zahlt

WsvaevTi'9-o'^? im J. 79/80 ebenso wie der jüngere Ka|iYjXc? die oben

genannte Summe. Dagegen zahlt er im Jahre 85/6 3 Drachmen

4| Obolen, während jener 2 Drachmen U Oboben 2 Chalkus zahlt.

Es ist mir nicht gelungen, aus diesen Thatbeständen einen Schluss

auf den bei dieser Steuer zu Grunde liegenden Modus der Auflage

zu ziehen.

^) Vorübergehend habe ich an eine ganz andere Lesung gedacht : ai^ •= oX

v.{a.^riv.QMQOi.i) oder ähnlich. Palaeographisch wäre es möglich. Das fiel mir bei

1379 ein, wo für das xwtiaTixöv 1 Dr. 2| Ob. gezahlt werden, darauf: at^

6 Dr. 4 Ob., eine Summe, die gerade für •)(tii\in'ziv.6^ das liebliche ist. Danach

würde at «(aS-^xouoai) die Normalhöhe angeben nach einer voraufgehenden

Bäte. Aber andere Stellen sprechen dagegen.
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§ 5. 'AxpoBpuwv.

Für Syene belegt durch Nr. 1 und 2 (vgl. Corrigenda), für Theben

durch 1278, 1316, 1344, 1346, 1491.

'AxpoSpuov oder, wie es hier mehrfach geschrieben ist, a.v.p6-

zpMOV bezeichnet sowohl den Fruchtbaum (vgl. Geoponic. X. 66,2),

als auch die Baumfrucht, und zwar werden speziell die Früchte

mit holziger Schale darunter verstanden.^)

Betrachten wir zunächst die thebanischen Ostraka. In diesen

wird die Steuer regelmässig als eine exxyj bezeichnet, d. h. als ein

Sechstel vom jährlichen Ertrage. In 127H, 1316 und 1344 wird

sie ausserdem als ein xiXac, xouou bezeichnet, womit besonders darauf

hingewiesen ist, dass sie nach den Toparchien auferlegt und erhoben

wird (vgl. unten § 124). Wiewohl wir diesen selben Hinweis ge-

rade bei der Grundsteuer häufig finden werden (a. a. 0.), ist in unseren

Fällen hier an eine Grundsteuer dennoch nicht zu denken. Wir

werden unten den Nachweis führen, dass die Grundsteuer in

Aegj^pten in Form einer festen Taxe pro Arure aufgelegt wurde (vgl.

unten § 46), während wir es hier mit einer Ertragsquote zu thun

haben. Für das Obstland wird jene Grundsteuerberechnung durch

den Londoner Papyrus CXIX Z. 53 (dxpoSpuwv dva ^ x) und

CXIX A Z. 5. (TrapaSecawv xal öcxpoSpuwv dvd \X) ausdrücjdich

bezeugt, wonach die Arure Obstland bald mit 20, bald mit

30 Drachmen besteuert wurde. Man könnte einwenden, dass dieses

Zeugnis aus dem II. Jahrh. n, Chr. stammt, während unsere Texte

hier dem III. und II. Jahrh. vor Chr. angehören. Es ist aber mehr

als unwahrscheinlich, dass in der Ptolemäerzeit für das Obstland

ein anderes Berechnungssystera bestanden haben sollte als für die

anderen Bodenarten.

Ich glaube daher, dass wir es hier vielmehr mit nichts anderem

zu thun haben als einer speziellen Abart jener duofiocpa, über

deren Neuordnung durch Philadelphos Grenfell's Revenue-Papyrus

uns soeben neues Licht gebracht hat (vgl. § 17). In diesem Gesetze

des Philadelphos heisst es Col. 24,11 ff:

^) Geoponica X 74 (ed. Beckh): 1 'Oncbpa 'ki-{s.ia.\ ^ yXoübf] xöv xapnöv

sxo'Jaa, olov Swpax'.vä, tif/Xa, duTciS'.a, Sajiaoxrjvot, xal 5aa (i-?) ex^'- e^wS-dv ti

guAwSeg. 2 'A-xpö5pua 5e xaXsixat. ooa Igw^sv xiXucpog exet, olov ^otoc, nia-

täxia, xäatava, xai 5aa guXwÖY] xöv xapnöv sgcaS'ev exsu
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Twv ?£ -apaSsiawv e^uvTifAi^aewi; Tf,[c ]

[. . . .]|jL£vr,c Tpöc apY'Jp'^v '^V-'
extyjv t[ ]

[.. .] acv.

Also von dem Ertrage der Gartenerzeugnisse soll ein Sechstel

an die Göttin Arsinoe Philadelphos jährlich gezahlt werden, und

zwar in Silber. Können nun aber die axpcSpua unter den von

dem Gesetz genannten Y£vr^{i.aTa (vgl. Col. 36, 18) der 7^apao£:aoi

mit verstanden werden? Ich glaube, das Avird durch einen Flinders

Petrie Papyrus (III. Jahrh. vor Chr.) mehr als wahrscheinlich. Im

Petr. Pap. (II) XXVII 1 ist eine 0'jvxl\ir,a'.c, erhalten, wie sie in

jenem Gesetzesparagraphen gefordert wird. Darin berechnet der

Steuerpflichtige erstens die i'xxrj von seinem a[X7i£X(ov, und zwar

m natura, zweitens die cXtYj xwv axpo5p'Jü)v xai ate^avwv, und

zwar in Geld. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese auvx''[j.yjat5

für jene a7:6(jioipa gemacht ist. Danach entsprechen aber hier die

dxpoSp'ja und axl^avo: den yevrifjiaTa der Tzapxheiaoi im Eevenue-

Papyrus. Damit erledigen sich, wie mir scheint, die Einwendungen

von ]\Iahaffy, Rev, Pap. p. XXXIII. Uebrigens vgl. unten S. 157 A. 2.

Sonach sind wir berechtigt, auch in unseren Ostraka die Exxyj von

den dxpoSpua als einen Teil jener von Philadelphos neu geordneten

di,n6\iOipcc zu betrachten. 1)

Die beiden Ostraka aus Syene (eines aus Ptolemäerzeit, das

andere aus Augustus' Zeit) weichen darin von den thebanischeu

Urkunden ab, dass sie die Abgabe nicht als ixxY] bezeichnen. In

Nr. 1 scheint gleichfalls auf die Toparchie hingcAviesen zu sein wie

in Theben, vielleicht auch in 2. Ich wage nicht zu entscheiden,

ob wir es auch hier mit der exxyj, also der a,Tz6\io'.poc zu thun

haben, oder ob es sich hier um die Grundsteuer für das Obstland

handelt. In letzterem Falle würde dxpöopua hier in dem Sinne

von „Fruchtbaum" (seil, y*^) stehen. Dass diese Grundsteuer in

Geld gezahlt würde, wäi-e den Angaben jener Londoner Papyri

entsprechend.

^) In 1491, das aus dem III. Jahrh. vor Chr. stammt (wohl Euergetes I.),

wird der Vorschrift des Philadelphischen Gesetzes entsprechend in Silber gezahlt.

Bei den Kupferzahlungen des II. Jahrhunderts finden sich in den vorliegenden

Fällen keine besonderen Charakterisirungen des Kiipfers. Vgl. Kap. X.
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§ 6. TeXoq pL£Taß6X(ü)v) aXiswv.

Für Theben belegt durch Nr. 647 und 1 449 (II. Jahrh. n. Chr.).

Wie der Textdruck zeigt, habe ich lange geschwankt, wie die

Worte (jtexaß oder [xeiaßo^ und aXc^ oder aXcewv zu verbinden sind.

Entgegen meinen früheren Vorschlägen glaube ich jetzt das Richtige

zu treffen, indem ich [i£taj3oXoi; als Adjectivum fasse, das die Art

des aXteus genauer definirt. Wohl steht es gewöhnlich substantivisch,

gleichbedeutend mit [izxoc^oXeüg (Kleinhändler). Vgl. Rev.-Pap. 47,12;

48,3 und 7. Ebenso in LXX und sonst^), auch in Nr. 1331,4. Aber

auch die adjectivische Verwendung, die durch das folgende aXtswv

hier nahegelegt wird, ist sprachlich möglich. Ich finde es so in dem

Palmyrenischen Steuertarif (ed. Dessau, Hermes XIX S. 516), wo es

heisst: c\).oi(jic, tjiaxLOTcwXai [jLsxaßoXoi tiwXoövts? h z^ ttoXec.^) Das

xeXoi; {lexaßoXwv aXtewv ist hiernach die Gewerbesteuer, die von

den Fischern erhoben wird, die ihre Ware verkaufen. Wir werden

im nächsten Paragraphen sehen, dass die Fischer dafür, dass sie

fischen durften, eine andere hohe Abgabe zu zahlen hatten. Unsere

Abgabe hier zahlen sie lediglich für den Kleinhandel mit Fischen,

für die [xeiaßoXr^.^) Dass dieser Handel auf dem Markt stattfand,

sahen wir oben in § 1.

Ueber die Höhe der Steuer lässt sich aus den vorliegenden

Urkunden nichts Sicheres gewinnen. Bemerkenswert ist, dass in

647 eine Gesellschaft von Fischern die hohe Summe von 72 Drachmen

für einen Monat zahlt. Wie alle Gewerbesteuern wurde auch diese

pro Monat berechnet.

In 1449 wird die Abgabe von einem iTitxyjpTjTYj? xsXoug [lexa-

ßoXwv aXcEWV erhoben.

^) In einer Inschrift aus Cos (Rev. Etud. Grec. IV S. 359 ff. 372) begegnen

'^) Mein früherer Vorschlag, aXiscav für Verschreibung von aX'.eiwv zu halten,

hat nur das Bedenkliche, dass dann rj öt.X'.eia. den concreten Sinn von „Fischer-

waren" haben müsste. — Die nächstliegende Lösung, jjtstaßoX'^g &aieü)v zu lesen,

ist mir darum unwahrscheinlich, weil in den Gewerbesteuerquittungen immer
die Personen hinter brAp genannt werden. Vgl. § 135.

*) Eine Inschrift aus Karthago nova (CIL II S. 5929) nennt piscatores

et propolae, also Fischer und Höker, als Dedicanten. Vermutlich sind auch

diese propolae entsprechend unseren [lexäßoXoi. ÄXietg als Fischhändler auf-

zufassen, woraus sich am leichtesten erklären würde, dass sie mit den piscatores

zusammen einen Verein bilden. Vgl. Liebenam, Rom. Vereinswes. S. 87.
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§ 7. 'H TsxapxY] aXiswv.

Für Theben belegt durch Nr. 326, 331, 337, 339, 340, 346,

349, 1029, 1233, 1347, 1348, 1522. Vgl. 343.

Die von den Fischern erhobene Abgabe, die in 1029 und

1233 ziloc, heisst (vgl. auch 1233), wird regelmässig als zezdpirj

bezeichnet, meist als xexapxyj aXietov, einmal auch xexapxy] t)(^ucxö)V

aXtewv (331). Mit letzterem Ausdruck ist 343 zu vergleichen

(aus dem Jahre 255/4 vor Chr.), avo nur lyß'i>>.y.6)V gesagt ist, ohne

Hinzufügung der Quote. Da Nr. 331 der Mitte des III. Jahrh.

V. Chr. angehört, so sehen wir, dass im III. wie im II. Jahrh. vor

Chr. die Fischer ein Viertel ihres jährlichen Ertrages an den König

abliefern mussten (vgl. 331: ßaatXsI).

Leider geben uns die Texte keine volle Klarheit darüber, wie

diese Abgabe aufzufassen ist. Nur das Eine steht ausser Zweifel,

dass die Zahlungen sämmtlich an den König, resp. die königliche

Bank fliessen. Die Auffassung der Abgabe wird davon abhängen,

ob man den König oder aber die Fischer als die Eigentümer des

im einzelnen Falle ausgeübten Fischereirechtes betrachtet. Dass der

König auf dem Nil und den Seen ausgedehnte Fischereirechte be-

sass^), ist selbstverständlich und wird auch ausdrücklich überliefert.

Bekannt ist Herodot's Erzählung (II 149, III 91) von dem reichen

Ertrage, den die Fischerei im Moerissee für den König — damals

den Perserkönig — abwarft), und Diodor I 52 illustrirt diese An-

gabe durch die Mitteilung, dass für die Einpökelung der kolossalen

Fischmassen aus dem Moerissee kaum Arbeitskräfte genug zu finden

waren. Wenn mau diese Angabe verallgemeinert und annimmt,

dass der König auf Fluss und Seen allein das Fischereirecht ge-

habt habe, mit anderen Worten, dass die Fischerei ein königliches

Monopol gewesen sei, so fragt es sich, wie dieses Monopol gehaud-

habt Avordeu ist. Sind etwa die einzelnen Fischereien verpachtet

gewesen, so sind unsere aXizlc, Pächter des Königs, und die xexapxyj

ist nichts anderes als die Pachtsumme. 2) Diese Auffassung scheint

') Für die alten Zeiten vgl. Erman, Aegypten und aeg. Leben S. 125.

^) Täglich 1 Talent; während des Ueberschwemmungshalbjahres aber nur

20 Minen pro Tag.

^) Auch heute noch bringt die Verpachtung der Fischerei in Aegyjiten

der Krone grosse Summen ein. Allein der Menzale-See bringt heute jährlich
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mir dadurch ausgeschlossen, dass die Texapxy] als xsAo? bezeichnet

wird. Dieser Ausdruck würde — unter der Annahme des Monopols —
eher zu der Annahme führen, dass der König von den in seinen

Diensten stehenden Fischern eine Abgabe von ^ des jährlichen

Ertrages verlangt habe. Doch auch dies scheint mir nicht zutreffend.

Sollte der König, Avenn ihm als alleinigem Herrn der gesammte

Ertrag zustand, sich mit einem A'^iertel begnügt haben? So neige

ich vielmehr der Ansicht zu, dass die Fischerei in Aegypten nicht

ausschliesslich königliches Monopol gewesen ist, dass vielmehr auch

Private und Priesterschaften, vielleicht auch Gemeinden Fischerei-

rechte besessen haben. ^) Sehen wir in den Fischern unserer Ostraka

Leute, die solche Fischereirechte etwa in derselben Weise besassen

wie Andere Aecker und Weingärten ihr Eigen nannten, so ist die

xetapr/j einfach die Ertragssteuer, die ihrer Bedeutung nach mit

der Grundsteuer, die Jene zu zahlen hatten, auf einer Stufe steht.

Die Normirung auf ^ des Ertrages scheint mir bei dieser Erklärung

verständlich.

Die Fischereiabgabe begegnet auch sonst in den Urkunden.

Im Pap. Paris. 63, 4, 98 tritt sie unter dem Namen lyß-rjfipa. (seil.

ü)vi^) auf. Wahrscheinlich ist auch mit der xexapxYj im Pap. Paris.

67,lo nichts anderes geraeint. In dieser Abrechnung über die

gegen 1,248,000 Mark. Vgl. v. Fircks „Aegypt. 1894" S. 117. Vgl. auch

Wiedemann, Herodot's II. Buch S. 537. — Aus dem Altertum liegen auch sonst

Nachrichten vor, dass das Fischereirecht den Staaten oder Gemeinden gehörte und

von ihnen verpachtet wurde. Für Byzanz vgl. Pseudo-Aristot. Oeconom. II 2, 3

{iy]c, 9-aÄäxxri5 Ty;v &Äi=iav), wo der Text leider verdorben ist. Vgl. Boeckh,

Staatshaushalt d. Athen. I^ S. 372. Interessant ist eine ephesische Inschrift, die

E. Curtius im Hermes IV S. 187 herausgab, in der ol £7:1 tö teXcüV.ov xfjg

iX^i'Vixfjg 7i:paY{iaTeuö[i£voi begegnen. Curtius meint, dass an diese tsXüJva:

die zuständige Tempelbehörde den ergiebigen Fischfang verpachtet habe (S. 189).

Vielmehr war der Fischfang an Fischer verpachtet. Die teXövai. können nur

die Steuerpächter sein, die die Erhebung der jenen auferlegten Fischereiabgabe

(lX^'Ji>iVj) gepachtet hatten. Weitere Belege bei Zangemeister, Corresp. d. West-

deutsch. Zeitschr. 8, 1889, S. 7 f., worauf mich Mommsen freundlichst hinweist.

^) Im Pap. Leipz. 11 Verso 12 f. (ed. Wessely S. 252) findet sich folgender

Passus

:

'AnoXXcag 'Axt?>X£ü)g 4?.'.£Ü5 XitiVTjg

Ta.\3.&'. (??) 8oi}X(os) 'Avxio9-£vo(ug) 8i8aoxdX(ou) 6,1].

Dieser Apollos (nicht Apollon, Wess.j scheint auf dem genannten See ein

Fischereirecht besessen zu haben. Vgl. Wessely a. a. O.
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einzelnen Steuern ist die lezöcpvq nach meiner Lesung mit 20 Talenten

5980 Drachmen aufgeführt.^) Leider wissen wir nicht, auf welchen

Ort resp. auf Avelchen Steuerdistrikt sich die Angaben dieses Papyrus

beziehen. Um so erfreulicher ist es, dass Avir durch einen soeben von

Eugene Revillout edirten neuen Pariser Papyrus 2) erfahren, wie hoch

die Erhebung der Fischereiabgabe gerade in Theben, woher ja auch

unsere Ostraka stammen, um's Jahr 130 vor Chr. verpachtet wurde.

Diese äusserst wichtige Urkunde ergiebt, dass damals im Peri-

thebischen Gau die Erhebung der Fischereiabgabe (sie heisst hier

nur Vj twv aXcEWV, seil, wvi^, Z. 9) normaler Weise mit 25 Talenten

pro Jahr vergeben wurde, was voraussetzt, dass man den jährlichen

Ertrag der dieser Abgabe unterworfenen Fischerei des genannten Gaues

auf rund 100 Talente abschätzte.^) In dem in dem Pariser Papyrus

erhaltenen Erlass des Königlichen Schreibers Heliodoros erhält der

oly.ov6\iOC, TOö IIspl Byjßai; einen Verweis dafür, dass er die Pacht zu

niedrig (für 22 Talente) vergeben habe, anstatt, da es sich in diesem

Falle um ein Uebergebot handelte, das vorgeschriebene i7Z'.Ciiy.(x.xo'J,

d. h. 10 Procent Zuschlag, also im Ganzen 27-i Talente zu verlangen.

Er wird daher unter Hinweis darauf, dass er mit seinem eigenen

Vermögen einzustehen habe, energisch zur Remedur aufgefordert.^)

*) Lumbroso, Recherches S. 306, dachte an die Tsxäpxrj, die am roten

Meer als Einfuhrzoll erhoben wurde (vgl. § 205). Doch liegt es jetzt näher, an

die TSTäpxY) &X'.eü)v zu denken. Auch die Steuern xpocp'^g und wohl auch §pax|J.'?iS,

die in dieser Pariser Liste aufgeführt werden, scheinen nicht mit ihrem vollen

Namen genannt zu sein. Dass in Z. 9 des Pariser Textes wv sQaJiv statt (üv£'.[(5]v

zu lesen ist, erwähnte ich schon an anderer Stelle.

2) Revue Egyptol. VII S. 39 f. Melanges S. 300 flF.

*) Der kolossale Fischreichtum des Nil ist bekannt genug. Vgl. Diod. I 36, 1

:

X(opis Ss TWV sEpvjjievtov ^rjpitüv 5 NsiXog ixet navxoia Yevrj Ix^'J'*'^ ^*^ xaxi

TÖ TtX^ö'Oi; iii'.ozoi. Nach Klunzinger giebt es heute nicht weniger als 70—80 Arten

von Fischen im Nil. v. Fircks a. a. O. spricht sogar von 100 Arten. Wirt-

schaftlich spielte der Fisch eine ausserordentlich wichtige Rolle, da er namentlich

in gedörrtem oder gepökeltem Zustande statt des Fleisches das Hauptnahrungs-

mittel des Volkes bildete (vgl. Diod. a. a. O.). In einem Wirtschaftsbuch aus dem

III. Jahrh. V. Chr., dem sogenannten Papyrus Sakkakini, den Revillout zuerst

entziffert hat (Rev. Egypt. III. 118 ff.), erscheint unter den zum Haushalt nötigen

Ausgaben neben Brot und Gemüse fast jeden Tag xäp'.xoS, worunter man gewiss

Pökelfische zu verstehen hat. Nur einmal (S. 125) erscheint daneben Fleisch (xp^ag).

*) Der Text, wie ihn ReviUout vorgelegt hat, ist im Grossen und Ganzen

verständlich. Nur in der mittleren Partie fühlt man sich versucht, z. T. ab-



140 IV. KAPITEL.

Aus unseren Ostraka ist über die Höhe der gesammten Jahres-

pacht nichts zu erschliessen , da wir es hier lediglich mit ganz un-

regelmässigen Ratenzahlungen zu thun haben. Dennoch ist die Betrach-

tung der einzelnen Summen in diesem Falle nicht ganz unnütz. Abge--

sehen von 1029 und 1233 sind die uns hier beschäftigenden Urkunden

sämmtlich Quittungen, die die Bank den Steuerpächtern ausstellt

(vgl. Kap. III). Es ist nun ein glücklicher Zufall, dass wir in zwei

Fällen mehr als eine Quittung aus ein und demselben Jahre be-

sitzen. Nach 339 zahlte der Steuerpächter Simon — es ist derselbe,

der sich in 1233 (vom Jahre vorher) St|JioJV 'la^apou 6 E^etXvj^Wi;

TYjV xexaptrjV xwv äXiewv de, zo xyjL nennt — am 4. Hathyr des

29. Jahres (142/1 vor Chr.) 2140 Drachmen für die besagte Abgabe

an die königliche Bank. Der Bankier Ptolemaios notirt bei dieser

Gelegenheit am Rande „2460 Drachmen", was nach unserer im

III. Kapitel S. 76 gegebenen Deutung besagen will, dass er bis

dahin im Ganzen 2460 Drachmen erhalten habe. Für die Beant-

wortung der Frage, ob sich diese Notiz auf das ganze Jahr oder

aber auf den betreffenden Monat bezieht, verwiesen wir a. a. O.

gerade auf die vorliegende Untersuchung. Die Frage wird nämlich

durch Nr. 340 entschieden. Danach zahlte derselbe Simon drei

Monate später (am 29. Mechir) für dieselbe Abgabe an dieselbe

königliche Bank 580 Drachmen. Wenn nun die Randbemerkungen

der Trapeziten sich auf das ganze Jahr erstreckten, so müssten wir

erwarten, dass hier notwendig jene 2460 Drachmen hinzuaddirt

wären. Das geschieht aber nicht, vielmehr steht am Rande: „670".

Damit haben wir das Resultat gewonnen, dass die Randbemerkungen

des Trapeziten lediglich das zusammenfassen, was in dem betreffenden

Monat gezahlt ist. Wir gewinnen andrerseits einen tieferen Ein-

blick in die Steuererhebung, indem wir sehen, was auch durch

andere Urkunden bestätigt wird, dass die Steuerpächter allmonatlich,

oft in Raten, an die Bank ablieferten, was sie im Monat von den

Steuerzahlern eingetrieben hatten. Die Ostraka zeigen uns zugleich,

was an sich selbstverständlich ist, dass diese monatlichen Zahlungen

der Steuerpächter von sehr verschiedener Höhe waren. Das haben

wir uns bei jeder einzelnen derartigen Quittung vor Augen zu halten.

weichende Ergänzungen zu proponiren. Doch Hesse sich das nur am Original

mit Sicherheit machen. In Z. 18 ist wohl jedenfalls statt des grammatisch un-

möglichen, xal [ooö] tioYioz zu schreiben: Kai [oü] Seovtog.
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— Zu demselben Resultat führt auch die Vergleichung von 349

und 1522, die über die Ratenzahlungen desselben Steuerpächters,

BiY^pxä?, für dasselbe Jahr (J. 41 des Euergetes II.) quittiren. Ich

verweise auf die Texte.

Abweichend von den anderen Ostraka sind 1029 und 1233

Quittungen, die die Steuerpächter — es sind dieselben Personen,

St[ia)V und ^ßpcg, die wir dort als Quittungsempfänger kennen

lernten — den Steuerzahlern ausstellten. In 1233 wird einem

Fischer quittirt, der mit seinen Söhnen das Geschäft betrieb (vgl.

Corrigenda).

Wenn auch die vorliegenden Ostraka sämmtlich der Ptole-

mäerzeit angehören, hat doch die Fischereiabgabe auch in der

Kaiserzeit fortbestanden. BGU 220 und 221 bezeugen eine Abgabe

von den aXceT^ für die Zeit um 200 n. Chr. In 220,13 hatte ich

statt 9[6p(ou)] aXiewv vielmehr ß' aXcewv, d. h. 5t[Jiotpov aXtewv vor-

geschlagen. Danach wäre die Abgabe von den Kaisern enorm

in die Höhe geschraubt, insofern die Fischer statt des Viertels

nun gar zwei Drittel ihres Ertrages dem Kaiser zu zahlen hatten.

Doch nach nochmaliger Prüfung des Originals (1896) ist mir mein

ß' ebenso fraglich geworden wie das
<f
[6p(ou)] der editio princeps. Ich

glaube 5t/ zu erkennen, worauf vielleicht noch ein verstümmelter Buch-

stabe vor (SiXtewv folgt. Wiewohl die Stelle einstweilen noch dunkel

ist, ist doch soviel sicher, dass es sich um eine Fischerabgabe handelt.

Auch in BGU 485 aus dem II. Jahrh, n. Chr. wird die Abgabe

genannt und zwar mit der alten Bezeichnung: C)(^UYjpa. Ueber die

Höhe ist leider auch an dieser Stelle nichts zu ersehen. Wohl aber

besagt der Text, dass die Erhebung der Abgabe, wie in den alten

Zeiten, verpachtet war. Vgl. Z. 6: wv scatv cd oboai oiTzb TeXü)[v]

Tcapa (xia'ö'Wtaüi; ovxwv. Darauf folgt die Liste, an der Spitze:

l-Zß-uyipöic,. Was die Abgabe yevwv dXceuxixwv (BGU 277 I 1, aus

dem II. Jahrh. n. Chr.) bedeutet, lasse ich einstweilen dahingestellt.

§ 8. "H aXixri.

Für Theben belegt durch Nr. 305—316, 1227, 1337, 1340,

1492—1494, 1624.

'AXi'Krj ist von äXq, Salz, abzuleiten und bedeutet eine Abgabe

für Salz. Leider sind unsere Texte, die sämmtlich der Mitte des
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III. Jahrhunderts vor Chr., meisteos mit Sicherheit der Zeit des

Philadelphos angehören, so wortkarg, dass es schwer ist, über den

Sinn dieser Abgabe in's Klare zu kommen, Sie sagen nichts weiter

als Folgendes : „An dem und dem Tage hat X. für die aX'.XT^ durch

die Vermittelung von Y. so und so viel gezahlt." Nach dem, was

wir in Kap. III (S. 64 f.) ausgeführt haben, ist als sicher anzunehmen,

dass die königliche Bank, also der König der Empfänger des Geldes

war, dass ferner unter dem Y. der Abgabenpächter zu verstehen ist,

der die Erhebung der aXixri gepachtet hatte. Fraglich bleibt, wer

der Zahler ist, und vor allem, wofür denn die ä.XiY.'f] gezahlt wird.

Wir wei-den von der Annahme auszugehen haben, dass wie alle

anderen Bergwerke^), so auch die Salinen Eigentum des Königs

waren 2) und die Salzgewinnung dem Könige allein zustand. Das-

selbe wird auch von dem Seesalz gelten. Wir haben es also mit

einem königlichen Monopol zu thun.^) Es fragt sich nur, in welcher

Weise dasselbe gehandhabt wurde. Leider geben unsere knappen

Texte keine sichere Antwort auf diese Frage, und ich muss mich

darauf beschränken, unter den Möglichkeiten die wahrscheinlichste

hervorzuheben.

Man könnte denken, dass die Zahler die Zwischenhändler seien,

die das Salz vom König kaufen, um es weiter im Kleinhandel zu

verschlussen. Solche xaTir^Xoc oder |x£TaßoXoi oder TuaXivTJpaTOövies,

wie der Revenue -Papyrus sie uns für das Oelmonopol vor Augen

geführt "hat, werden wir auf alle Fälle als Bindeglied zwischen der

*) Vgl. Varges, de stat. Aeg. S. 65.

*) In Nr. 1227 steht &XixTj Ispwv. Ist dieses Ispwv als Gegensatz zu

8ioixr;a£(üg aufzufassen, womit nur gesagt wäre, dass der Betrag an das Tempel-

ressort abgeführt werden solle? Oder setzt dies voraus, dass es auch Salinen im

Tempelbesitz giebt?

^) Auch heute spielt das Salzmonopol im aegyptischen Staatshaushalt eine

grosse Rolle. Im Jahre 1893 ergab der Verkauf von Salz und Natron über

3^ Millionen Mark, was nach Abzug der Verwaltungs- und Erhebungskosten

einen Einnahmeüberschuss von über 2-| Millionen Mark ausmacht. Vgl.

V. Fircks, Aegypten 1894, S. 164/5. — Im Altertum ist das Salzmonopol ausser

für Rom (s. oben) für Byzanz überliefert. Vgl. Ps. Aristot. Oec. II 2, 3, wo

man wohl ttjv töv &Xü)v ÄXoTttoXfav zu schreiben hat. Die Form &Xo7iü)Xrjg

ist jetzt auch urkundlich bezeugt. Vgl. nächste Anmerkung. Auch in dem

Steuertarif von Palmyra (Dessau, Hermes XIX S. 518 ff.) ist vom vectigal salü

die Rede. Leider ist der aramäische Text unvollständig, der griechische ganz

verloren. Dessau sieht darin „eine auf dem Kleinverkauf lastende Abgabe".
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königlichen Salinenverwaltung und den Consumenten anzunehmen

haben. ^) Dass sich unter den Zahlern auch Frauen befinden, könnte

gegen diese Deutung wohl nicht in's Feld geführt werden, denn ich

könnte mir denken, dass auch Frauen zu diesem Salzhandel zugelassen

wären. Aber wenn wir sehen, dass in einer unseren Ostraka gleich-

zeitigen Urkunde, Petr. Pap. (II) XXXIX f, ein stolzer Makedonier,

'OX6[jL7i:c)^Oi; 'AysXaou, gleichfalls diese 6i.Xiv.ri zahlt, so ist es doch

höchst unwahrscheinlich, dass dieser ein solcher Salzhändler gewesen

sei. Eher könnte man ihn für einen Salinenpächter halten. Dann würde

die a.Xiv.'fi dem vectigal salinarum der Römer entsprechen, das mit

Mommsen (R. Staatsr. 11^ 430 A. 7) als die Abgabe zu betrachten

ist, die die Salinenpächter an den Staat zahlten. Doch gegen diese

Annahme spricht die Kleinheit der von Olympichos gezahlten Summe:

er zahlt pro Jahr im Durchschnitt 3 Drachmen. 2) Auch können

wir uns die Frauen selbstverständlich nicht als Salinenpächter denken.

Sie stehen aber durchaus auf einer Stufe mit dem Olympichos.

So wird man eine dritte Möglichkeit in's Auge fassen müssen,

nämlich dass die Zahler die Consumenten sind, die das Salz für

ihren Hausstand verbrauchen. Die Personenfrage macht dann jedenfalls

keinerlei Schwierigkeiten, da Salz in jedem Hausstand gebraucht

wird. Man hätte dann etwa anzunehmen, dass die Consumenten

den Kaufpreis {ii]}.!]) für das Salz an jene Zwischenhändler zahlten,

ausserdem aber an die zuständigen Abgabenpächter die akixri, die

Salzabgabe, d. h. den für das Jahr fixirten Zuschlag zum Kaufpreis,

durch den eben der König sein Monopol fructificirte. Dass diese

äXixi] für das Jahr berechnet wurde, ergiebt sich u. a, aus Nr. 312,

wo ausdrücklich zlc, xöv ^viauxov gesagt ist. Auch der von Olympichos

handelnde Text setzt dies voraus. Unter dieser Annahme würde

also die Salzsteuer nicht indirect von den Zwischenhändlern, sondern

direct von den Consumenten erhoben sein. Mir scheint diese An-

nahme unseren Texten^) am ehesten zu entsprechen. Fraglich bleibt

*) 'AXoTtcbXvjj ist die spezielle Bezeichnung. In Arsinoe gab es eine Salz-

ladenstrasse. Vgl. BGU 9 I 14, IV 17: sv zolq, dXwiTwXio'.j.

^) Ich sah 1895 in London noch weitere, unpublicirte Fragmente dieser

Urkunde XXXIX. Auf einem las ich den Posten &XiXY;g ^ s,\ {b\ Drachmen),

auf einem anderen (ScXLX^g *"
'ß S (12^ Drachmen). Vgl. auch Mahafly, Petr. Pap. (IT;

S. 3G/7.

3) Vgl. auch Petr. P. (II) IV, 11, 3.
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nur, wie man den jährlichen Salzverbrauch ermittelt hat. Dass

durch die Zwischenhändler der factische Consum des Einzelnen

gemeldet wäre, ist wohl undenkbar. Sollte etwa je nach der Kopf-

zahl der Familie eine Pauschsumme pro Jahr berechnet worden

sein, so würde das, wie Ludwig Elster mir bemerkt, an die Salz-

conscription des XVIII. Jahrhunderts erinnern, insofern auch hier

nicht der factische, sondern ein vom Staat berechneter Consum zu

Grunde gelegt wurde. ^)

Nach Mommsen's Ausspruch (a. a. O.) hat für den römischen Staat

der Hauptzweck der Monopolisirung des Salzhandels darin bestanden,

„der Bürgerschaft reichliches und billiges Salz zu verschaffen". Ob

dieser Gesichtspunkt auch für die Ptolemäer massgebend gewesen ist?

§ 9. Ttfi-;) akoq.

Nach Nr. 341 (vom J. 140 vor Chr., Theben) hat ein gewisser

Chares für Salz, welches für die Fusstruppen bestimmt war, 3 Ta-

lente 3700 Drachmen gezahlt. Der Wortlaut ist: a.Tzb xt[JLYji; aXbi;

Xapy]5 xoü^) xolc, Tzzt^oic, (seil. StSofilvou). Es handelt sich hier also

nicht um eine Abgabe, sondern um die Entrichtung eines Kaufpreises

(TC[XTg).-') Der Zahler XapYj(; muss irgend eine Charge bei dem in

Frage stehenden Infanterieregiment, das offenbar in Theben stationirt

war, eingenommen haben. Der Verkäufer und Empfänger des

Geldes ist die Bank, also der König. Dass der König Salz verkaufte,

bekräftigt unsere Annahme im vorhergehenden Paragraphen, dass

das Salz monopolisirt war. Hier ist aber nicht von Sckiy.ri, sondern

nur von einer x:[ii] äXoc, die Rede. Ich glaube, man wird annehmen

dürfen, dass das Heer gegenüber dem Salzmonopol eine eximirte

Stellung eingenommen hat. Den activen Mannschaften wurde offenbar

das Salz, dessen sie zu ihrer Speise bedurften, von der Militärver-

waltung frei geliefert. Dass aber die Militärverwaltung bloss den

eigentlichen Kaufpreis, nicht auch den Zuschlag zahlte, den der

^) Vgl. Handwörterb. d. Staatswiss. V S. 490.

^) Anfangs las ich xpi'l'^^'J statt xt^pi^otcu. Meine Abzeichnung spricht

für Letzteres. Auch würde sonst das Subject zu xixa.v.xa.i. fehlen.

') Im Papyrus Sakkakini, einem Wirtschaftsbuch aus dem III. Jahrh.

vor Chr., findet sich unter dem 1. Mesore und dann erst wieder unter dem

10. Mesore der Posten: aXec, 2., d. h. „Salz i Obol" (NB. SilberWährung.!).

Dies ist der Kaufpreis.
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König von seinen übrigen Unterthanen forderte, wäre begreiflich.

Denn die Militärkasse war ja nur ein Teil der gesammten könig-

lichen Kasse, und schliesslich hätte der König nur sich selbst

in diesem Falle besteuert. Es ist aber auch für das im vorigen

Paragraphen untersuchte Problem insofern von Wert, als es uns

zeigt, dass die aXixi^ etwas anderes ist als der blosse Kaufpreis. —
Die Militärverwaltung scheint aber auch insofern eine gesonderte

Stellung gehabt zu haben, als sie offenbar nicht von den Zwischen-

händlern, sondern vielleicht direct von den königlichen Salinen

kaufte. Jedenfalls bezahlt sie den Kaufpreis an die Bank.

Die in dem Ostrakon für Salz gezahlte Summe erscheint enorm

hoch. Aber es ist zu bedenken: 1) es handelt sich nur um Kupfer-

geld, 2) die Zahlung mag für das ganze Jahr gelten, 3) wir wissen

nicht, wie gross der in Frage stehende Truppenteil gewesen ist.

§ 10. TiXoc, ajJLa^wv.

Für Theben belegt durch Nr. 392, 395, 1054, 1057, 1261,

alle aus der Kaiserzeit.

Ob man das a[xa^' in ä\i.!xE,(bv oder in ä|j,a^cxoö auflösen will,

macht sachlich keinen Unterschied. Soviel scheint sicher, dass durch

diese Steuer die Besitzer von a[Jia^at, d. h. von Lastwagen, getroffen

wurden. In einigen Fällen wird sie ausdrücklich als xiXoq ajxa^rji;

aoi) bezeichnet, wo mit aou also der Besitzer angeredet ist. Dieser

Ausdruck zeigt zugleich, dass der Wagen selbst das Steuerobject

darstellt. Das Nächstliegende ist daher, in dieser Wagensteuer eine

Vermögenssteuer zu erblicken. Vermutlich wurde auch der Besitz-

stand an Wagen jährlich deklarirt (Kap. V), und wurde danach

die Steuer pro Jahr resp. pro Monat ^) wohl nach der Zahl , aber

auch mit Rücksicht auf ihre Qualität, berechnet.

Diese Deutung würde mir ganz zweifellos sein, wenn nicht,

abgesehen von 1057, überall zugleich das ziloq (5vr]X(aacac;) erhoben

würde (vgl. § 88). Damit kann eine Vermögenssteuer nicht gemeint

sein. Die Abgabe von den im Besitz befindlichen Eseln könnte

nur zkXoQ övwv o. ä. heissen. Die övY]X(aa{a) weist vielmehr auf

*) Die Vergleichung von 392 mit 395 legt die Vermutung nahe, dass die

Firma Ka|Jif]T'.s Ilaxpocxou xal \iizoxo'- für Wagensteuer und für dvTjXaaia zu-

sammen pro Monat 75 Dr. zu zahlen hatte.

WiLCKEN, Ostraka. 10
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die gewerbsmässige Verwendung der Esel hin, und so wird der

Gedanke nahe gelegt, ob nicht auch mit der Wagensteuer eine

Abgabe gemeint sei, die für die Verwertung der Wagen erhoben

wurde. Man würde da zunächst an Vermietung denken. Die

Vermietung der Lastwagen spielt in Nr. 1180 eine Rolle. Da

heisst es: jüLta-ö-oü «[la^wv ? S^ß (so 2 Mal) und \iiGd-o\i a(ia^irjc

^ap. Also die Miete für einen Lastwagen beträgt hier pro Tag

2 resp. 14 Drachmen. Der Unterschied in der Höhe mag auf der

verschiedenen Dauer der Benutzung beruhen. Auch in dem grossen

Wirtschaftsbuch aus Hermupolis aus der Zeit des Vespasian (Pap.

Lond. CXXXI Recto) spielt das Mieten von d'jia^a: eine Rolle.

Vgl. Z. 500/1, 517, 565 f., 579 f, auch Z. 30 (wo 2 Mistwagen,

xoTzprpfoi, gemietet werden). Gegen diese Auffassung ist jedoch

wieder einzuwenden, dass der Ausdruck uTOp xf^? a[ia^r](; oou eben

für eine Vermögenssteuer, nicht aber für eine GcAverbesteuer spricht.

Halten wir also an der obigen Deutung von Vermögenssteuer fest,

so bleibt die Schwierigkeit bestehen, dass zwei, verschiedenartige

Steuern mit einer gewissen Regelmässigkeit mit einander copulirt

erscheinen. Dass ein und dieselben TsXwvai beide zusammen ge-

pachtet haben (vgl. 1054), ist zwar ohne Bedeutung. Aber nach

392 und 395 scheint es, als Avenn für beide Posten zusammen eine

Summe berechnet worden sei (s. 145 Anm. 1). Vielleicht bringen

neue Texte Licht.

§ 11. ESg Th 'A{JL|Ji(o3V£Tov).

Vgl. 321, 702, 1341, 1498, 1527, alle aus Theben, aus

dem Ende des II. Jahrhunderts v. Chr. Vgl. auch 1505.

Während in den beiden letzten Nummern kurz eti; TÖ 'A{ji,|iü)V£lov

gesagt ist, findet sich in den drei anderen, die sämmtlich von den-

selben Steuerpächtern, der Firma Updlxo^, Kovwv und Compagnie

ausgestellt sind, der Zusatz: tepäg yqaoü Iloavefiouvews. In 321

ist der lehrreiche Zusatz gemacht: xwv Sepewv 'AjiöJvo;, d. h. für

die Priester des Ammon.^) In 1505 steht nur noav£{xoöv. Es ist

^) Dieser Zusatz zeigt, dass die Abgabe wirklich als Tempelabgabe für

den Ammontempel aufzufassen ist. Daher ist die andere Möglichkeit, in 'Aptiiü)-

vetov nur eine Lokalangabe zu sehen, abzulehnen. Aus Grenfell (Gr. Pap. I)

XXI 15 geht nämlich hervor, dass mit 10 'A[i^.ü)v£iov ein Stadtteil Thebens

bezeichnet wurde: Tä d^ Xo(t7t&) olxöneSa [xal i\)'.]Xoi tötioi (sie) iv Aiög nö(k6',)
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also wohl nur eine Eigentümlichkeit dieser Schreiber, dass sie sich

einer solchen Ausführlichkeit befleissigen, und wir werden berechtigt

sein, auch in den beiden anderen Fällen den Zusatz hinzuzudenken.

Also für die Priester des Ammontempels. auf der heiligen Nilinsel

Poanemunis (vgl. Kap. IX) ist das Getreide — es handelt sich

überall um Weizenlieferungen — bestimmt. Nichts desto weniger

wird es nach 702, 1505 und 1527 e!; xöv Iv A:6; tzoXb'. zf^i (iey^ay^i

ÖTfjaaupov abgeführt, also in den grossen Staatsspeicher in Theben!

Dieser scheinbare Widerspruch löst sich durch die Annahme, dass

der Zusatz zlc, xo 'A[JLjJitov£Tov xxX, nur besagt, dass das Getreide,

das zunächst in den allgemeinen Thesauros gebracht wird, dazu be-

stimmt war, später dem besagten Ammontempel überwiesen zu werden.

Es liegt also im Grunde nichts anderes vor, als wenn sonst das

Getreide in den O-r^aaupö^ tspwv überfuhrt wird, nur ist in unserem

Falle die spezielle Bestimmung genauer ausgedrückt. Dass es sich

um Grundsteuer handelt, ist wohl nicht zweifelhaft. — In 1341

findet sich oberhalb des Textes die Randbemerkung UpoO L (|-).

Vgl. dazu § 60.

§ 12. Titsp d[iTi:£Xa)vwv und UTisp y£W{ji£Tpias d|jiTi£Aa)Vü)v.

Ersteres für Theben belegt durch Nr. 375, 397, 404, 1543,

letzteres gleichfalls für Theben durch 407 und 580, alle aus der

Kaiserzeit. Vgl. auch 1301.

Es kann sachlich und sprachlich wohl kaum ein Zweifel darüber

bestehen, dass die als uTzep d|jiT:eXa)Vü)v , d. h. „für Weingärten"

bezeichnete Steuer die Grundsteuer ist, die vom Weinlande erhoben

wurde. Diese Auffassung findet darin ihre Stütze, dass in den

meisten der angeführten Ostraka der besteuerte Flächenumfang an-

gegeben ist. Es geschieht das in folgender Weise:

In 1543 (a. 9/8 v. Chr.) wird gezahlt für i -^ Arure [x Drachmen].

In 375 (a. 33/4 n. Chr.) „ „ „ i -h .. 11 Dr. 14 Ob.

In 397 (a. 47/8 „ ) „ „ „ i „ 20 Dr.

In 404 (a. 52/3 „ ) „ „ „ i „ 10 Dr.

x^i HeYa(A7;0 ev xö'. 'A[1[iü)(vs{(ü'.) [x]al sv toi; Kspatieio'.g exstw 'EaO'XaSäj.

Solche Hausstelleu können nicht „im Ammontempel", sondern nur im Quartier

des Ammontempels liegen. Ton diesem Quartier wird wohl auch irv einer the-

baiiischen Inschrift gesprochen, die einen (puXaxtxr,? xÖTtoü 'Aii^itüvieiGU nennt.

7gl. Merriam, Amer. Journ. of archaeol. 1886, S. 149.

10*
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Aus dieser Uebersicht ergiebt sich, dass für die Arure Weinland

eine bestimmte fixe Geldsumme als Grundsteuer erhoben wurde.

Man denkt unwillkürlich an das Wort eT^apcupcov, das wir unten

§ 43 nachweisen werden. Die Uebersicht ergiebt zugleich, dass

in 375, 397, 404 für 1 Arure 40 Drachmen gezahlt wurden.

Dieselbe Abgabe von 40 Drachmen für die Arure Weinland liegt

aber auch in 407 vor, wo 67i;(ep) '(£.o}\i{tzpioi.<;) d{i7i(eXü)vwv)

quittirt wird; hier werden für ^ ^ig^ Arure 12-| Drachmen gezahlt.

In 580, wo gleichfalls uTiep yewjxeTpiag äjiueXwvwv gezahlt wird,

ist leider das Flächenmaass nicht angegeben. Sollen wir nun an-

nehmen, dass von den Weinlandbesitzern sowohl bnkp öc{X7:eXa)V(i)V

als auch bukp y£ü)|jL£tpca(; dfATieXwvwv je 40 Drachmen pro Arure

gezahlt wurden? Ich denke, man wird nicht fehlgehen, wenn

man darin vielmehr zwei verschiedene Ausdrücke für eine und

dieselbe Sache, nämlich für die Grundsteuer, erkennt. Wir werden

unten § 27 zu untersuchen haben, wie der Ausdruck unkp yewiiexptag

^{jmeXwvwv statt des einfachen uuep dp-TieXtovwv sprachlich zu er-

klären ist. Hier kommt es nur darauf an festzustellen, dass

alle Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass mit beiden Wendungen

dasselbe gemeint ist. Auch in Nr. 1301, die wohl ein Auszug

aus dem Kataster ist, werden nach der Ueberschrift r£ü)(|Ji£Tpia)

'AyopwCv) (d. h. Landesvermessung des Ortes 'Ayopac) Wein-

gärten genannt, die ocvoi, ^ \i., d. h. pro Arure mit 40 Drachmen be-

steuert waren.

Die Ostraka zeigen uns also eine Grundsteuer für Weinland

im Betrage von 40 Drachmen pro Arure. Es würde sehr nahe liegen,

dieses Ergebnis zu verallgemeinern und zu sagen, dass die Grund-

steuer für Weinland im kaiserlichen Aegypten regelmässig 40 Drach-

men betragen habe. Der Londoner Papyrus CIX A belehrt uns aber

eines besseren. Dieser Papyrus ^), eine der wichtigsten Urkunden

für die Grundsteuerfrage — er stammt gleichfalls aus Theben und

ist in der Mitte des IL Jahrhunderts n. Chr. geschrieben — zeigt

uns, dass die Weingärten zur Grundsteuer in sehr verschiedener Höhe

veranlagt werden konnten. Der Satz von 40 Drachmen pro Arure

ist zwar auch in dieser Urkunde der häufigste. Vgl. Z. 13, 33, 40, 46,

*) F. Kenyon, Catal. of the Greek Pap. in the Brit, Mus. 1893, S. 142 ff.

Vgl. dazu meine Bemerkungen in Gott. Gel. Anz. 1894, Nr. 9, S. 733 ff. Das

Weinland (djiTreXwv) steht überall, wo Kenyon axa) las.
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60, 74, 75, 98, 104, 117, 131. Daneben findet sich aber gleich-

zeitig auch der Satz von 20 Drachmen pro Arure (Z. 33, oben),

von 75 Drachmen (Z. 105), von 150 Drachmen (Z. 33, 104, 117)

und gar von 350 Drachmen (Z. 48, 135, 139). Es scheint also

ein reiner Zufall zu sein, dass die paar Ostraka, die von dieser

Steuer handeln, soweit sie controUirbar sind, sämmtlich den Satz

von 40 Drachmen aufweisen, und wir müssen die ]\Iöglichkeit offen

lassen, dass in 580 und 1543, die sich nicht genauer berechnen

lassen, vielleicht andere Sätze zu Grunde liegen. Diese grosse Ver-

schiedenheit in der Besteuerung des Rebenlandes — die Steuer

schwankt also zwischen 20 und 350 Drachmen pro Arure — wird

kaum anders als durch die verschiedene Qualität des Bodens und

der Reben sowie durch die verschiedene Lage der Gärten ^) erklärt

werden können.

Der Londoner Papyrus lässt uns noch tiefer in die Behandlung

der Weinland-Grundsteuer hineinblicken. Mir ist aufgefallen, dass

diejenigen Summen, die nach dem Satze von 20 oder 40 Drachmen

pro Arure erhoben werden, regelmässig für die SLorxY|a:i; in Anrechnung

gebracht werden, dagegen diejenigen, denen der Satz von 75, 150

oder 350 Drachmen zu Grunde liegt, ebenso regelmässig für die hpx.

Mit dioiy.yjaiQ und cspa werden die zwei grossen Ressorts der aegyp-

tischen Provinzialkasse bezeichnet, die den gesammten Rechnungen

des Londoner Pap}T:us zu Grunde liegen und auch in unseren Ostraka

an den verschiedensten Stellen hervortreten (vgl. Kap. VI). Wir

können sie etwa als Staats- und Tempelressort unterscheiden. Bei

dem bedeutenden Umfang der Londoner Urkunde wird man in der

oben mitgeteilten Thatsache kaum einen Zufall erblicken dürfen,

sondern wird annehmen müssen, dass aus den höher besteuerten

Weinländereien die Grundsteuererträge nicht der Scoixvjacs, sondern

den i£pa zuflössen. Eine innere Begründung dafür zu finden, dürfte

schwierig sein. Aber die Thatsache scheint mir fest zu stehen, dass

die Grundsteuern aus den besten und ertragsfahigsten Weingärten

der thebanischen Landschaft dem Tempelressort zugewiesen wurden.

Wir werden somit nach dem Londoner Papyrus annehmen, dass die

Beträge unserer Ostraka, denen der niedrige Satz von 40 Drachmen

*) Dass im Falle mangelhafter üeberschwemmung Steuererleichterung ge-

währt wurde, zeigt Grenf. (II) LVI. Vgl. Kap. V.
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ZU Grunde liegt, für die oioly-TiGic,, nicht für die lepa bestimmt waren.

Und ich glaube unsere Texte bestätigen diese Vermutung. Wir

werden unten (§ 131) sehen, dass die Ostraka zwischen den (po'.vrxwve?

und den i^otvcxwve? [epaiczoi unterscheiden. Unter letzteren ver-

stehe ich diejenigen Palmgärten, deren Grundsteuer an das Tempel-

ressort abgeführt wird. Da nun in unseren Texten hier lediglich

von Sc\iTzeXGiytc, , nicht aber von a[X7rcXwv£5 tepaxixoi die Rede ist,

so sehe ich hierin eine Bestätigung dafür, dass die hier gezahlten

Beträge für die hioixri<Jic, bestimmt waren.

"Wir haben noch einer anderen Beziehung zwischen dem Londoner

Papyrus und unseren Ostraka zu gedenken. Wir werden unten

unter ocvou xiXoc, (§ 86) die Thatsache zu besprechen haben, dass

die Weinlandbesitzer ausser der Grundsteuer noch eine „Weinsteuer"

zahlten. In den uns beschäftigenden Ostraka begegnet ein ent-

sprechender Zusatz zweimal, in 397 und 404. In beiden Fällen

beträgt die Grundsteuer 40 Drachmen pro Arure. Auch in dem

Londoner Papyrus wird diese Weinsteuer erwähnt, aber, wie wir

unten nachweisen werden, regelmässig nur bei denjenigen Grund-

stücken, für die der niedrige Satz von 40 Drachmen Grundsteuer

gilt, nicht bei denjenigen, die 75, 150 und 350 Drachmen bringen,

mit anderen Worten, nur bei denjenigen, die für die Dioikese be-

steuert werden. Es stimmt also mit den Angaben des Papyrus

überein, wenn in 397 und 404 die Weinsteuer erwähnt wird. Wenn

sie in 375 und 407 nicht genannt wird, so ist zu bedenken, dass

man sie ja nicht notwendiger Weise zu gleicher Zeit mit der Grund-

steuer zu zahlen brauchte.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Grundsteuer vom

Weinland in der Kaiserzeit zu denjenigen Steuern gehörte, die, um

mich des alten ptolemäischen Ausdruckes zu bedienen, nicht r^poQ

Y£VYj[iaxa, sondern Tzpbq dpyupcov erhoben, d. h. nicht in natura,

sondern in Geld bezahlt wurden. Werfen wir kurz noch einen Blick

auf die Ptolemäerzeit. Für das III. Jahrhundert haben wir die

Flinders Petrie Pap}Ti zu befragen. Bei Mahaffy (II) XLIIIa (bis

Z. 26 incl.) haben wir laut Ueberschrift eine Abrechnung über Ein-

gänge für den <p6poc, dc(x7:£Xü)Vü)V. Damit ist wohl die Grundsteuer

gemeint, die vom Weinlande erhoben wurde.^) Für uns ist hier

') Die aufgeführten Personen sind die Weinlandbesitzer; es begegnen auch

Frauen darunter (vgl. öeocpJXa in Z. 22 und wohl auch öaoüg in Z. 26). An
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nur von Interesse, dass diese Steuer in Geld gezahlt wurde, wie die

nebenstehenden Summen zeigen. Leider lässt sieh die Höhe der

Abgabe nicht berechnen. Von Z. 27 an ist der Text, wie ich am
Original erkannte, von dem vorhergehenden zu trennen. Gleichwohl

handelt auch dieser Abschnitt (Z. 27—44) neben anderem (dxpoopuwv)

von der Weinland - Grundsteuer, i) Auch hier wird sie in Geld be-

zahlt, wie sich aus der Art erkennen lässt, in der hier die "Wein-

steuer (oivou xoö a'JxoO ajjtTtEAWvo^) erwähnt wird. Vgl. unten § 86.

Ferner finden wir die Grundsteuer, und zwar wiederum als Geldsteuer,

im Petr. Pap. (II) XXIXa. Endlich findet sie sich auch in der Bitt-

schrift des Kaewv AtoxifJLOu (Petr. P. IL XIII 17), wo er sagt: -rapa-

YeYpa[i{iat xwc Tipaxxopc Wi; ^[^eiXwv] Tzpbc, xd dfiTceXixd xoö )J— hq,

d. h. „ich bin vom Praktor mit 00 Drachmen im Rückstand für die

oc\i7zeXiy.i des 30. Jahres notirt worden." Xach dem Obigen werden

wir in diesen a,\i.7:s.A:y,i nicht mit Mahafi'y „the vine-tax", sondern

vielmehr die Grundsteuer von den d|JiT:£A(I)V£; sehen. Der Gegensatz

in der Besteuerung des Weinlandes in Geld gegenüber der des

Weizenlandes in natura tritt hier scharf hervor, indem der Schreiber

fortfahrt: xal xoO aXL "upwv 7.5 y (seil, dpxdßag^. Wir kommen

somit zu dem Endergebnis, dass vom III. Jahrhundert v. Chr. an

die Grundsteuer für Weinland regelmässig in Geld, nicht in natura

erhoben Avurde. Nur eine Ausnahme wüsste ich anzuführen, aber

eine solche, die die Regel bestätigt. Nach dem Dekret von Rosette

Z. 30 f. befreite Ptolemäus V. Epiphanes im 8. Jahre seiner Regierung

die Tempel Aegyptens von xf^^ ä[-oxcXaY][Ji£vrj? dpxdßyj^ xf^i dpo'jpac

xf/5 Upotc, yfic, v.od if^z &\iKEXixiooc, 6[jioc[a)s] x6 xepd[A:oy zfi'. ocpoupoci.

Die Tempel zahlten also bis zu diesem Jahre 1 Keramion Wein pro

Arure. Schon Lumbroso (Recherches S. 293) wies darauf hin, dass

diese Sätze sehr gering und wohl nur durch die privilegirte Stellung

Pachtzins ist hier kaum zu denken, da auch ein IxaTCVTocpoupo; unter den Zahlern

erscheint. Freilich ganz ausgeschlossen ist es nicht. Der Zusammenhang ergiebt,

dass es hier natürlich königliche Pächter sein müssten. Aber auch dann würde

der Text für unsere Fratze Von Interesse sein, da der Paclitzins gewohnlich mit

demselben Zahlungsmittel beglichen wird wie die Grundsteuer.

^) "Weil ich sagte, dass dieser Text zu derselben Urkunde wie die folgende

Seite gehöre, meinte Grenfell, dass auch dieser von der sx^Tj xaL SaxäT/; handeln

müsse. Das ist aber nicht nötig und auch nicht richtig, wie die Erwähnung

des oTvou tiXo? zeigt.
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der Tempel zu verstehen seien. Wir lernen jetzt, dass -die Tempel

nicht nur hinsichtlich der Höhe der Veranlagung, sondern auch der

Art der Contribution bevorzugt waren. Denn offenbar war es be-

quemer und vorteilhafter, den selbstproducirten Wein als baares

Geld zu liefern.

§ 13. 'Ynep [j.£pia|JLOö dva^.

Für Syene-Elephantine belegt durch 101, 135, für Theben durch

556, 504, 579, 585, 001, 602, 606, 612, 614, 620, 627, 630,

631, 635, 642, 651, 1290, 1437, 1583, alle aus der ersten

Hälfte des II. Jahrhunderts n. Chr.

Die Lesung ava>^ steht fest. Nur in 556 und 564 könnte man

zwischen ava und avy schwanken, doch ist ersteres wohl das Richtige.

Was mit ava'''- gemeint ist, weiss ich nicht. Mit Vermutungen

will ich mich nicht aufhalten. In dem hier nicht aufgenommenen

Berliner Ostrakon P. 1156 steht u7i(£p) ava''- y^^ Xa(paxo5). Auch

dies hilft nicht weiter. Hoffentlich bringt einmal ein neues Ostrakon

die evidente Auflösung. In 1290 steht UTtkp (i£pta|i(oö) ava^ "4a

(=91?), was mir völlig rätselhaft ist. — Nach den Ausführungen

in § 75 können wir nur vermuten, dass auch der \).s.pia[i.bq dva"''-

kopfsteuerartig auf die Steuerzahler verteilt war. Hierzu w^ürde

stimmen, dass nach 631 drei Personen — ein Vater und zwei Söhne —
die gleiche Summe von je 3 Obolen zahlen. Nach 630 zahlt auch

noch eine vierte Person dieselbe Summe für dasselbe Jahr.

§ 14. MsptojjLo^ av^.

Für Theben belegt durch Nr. 559, 603, 604 (IL Jahrhundert

n. Chr.).

Ich weiss für av^ einstweilen keine Auflösung vorzuschlagen.

Man beachte, dass in 603 „für so und so viele Aruren" quittirt wird.

§ 15. TTisp dvBpidvxwv.

Für Theben belegt durch 1430, für Syene-Elephantine durch

71—73, 94, 100, 105, 151, 152, 154— 156, 171, 178—180,

182, 183, 201, 249, 254, 261, 1272.

Es handelt sich hier um eine Abgabe, deren Ertrag zur Her-

stellung und Ausbesserung von Statuen oder auch Büsten (irpoTOUat)
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verwendet werden soll. In einzelnen Fällen wird die darzustellende

Persönlichkeit genannt, und zwar ist es einmal Trajan, ein ander

Mal Hadrian, und ein drittes Mal oi v.upcoi Kataaps?, d. h. Marcus

und Verus. Wir dürfen sicherlich annehmen, dass es auch in den

anderen Fällen sich um Kaiserstatuen handelt, und es liegt viel-

leicht am nächsten, sich diese Statuen in Tempeln aufgestellt zu

denken. Wurden doch die Kaiser als Nachfolger der Ptolemäer in

allen Städten Aegyptens als auvvaoi -B-eo: verehrt. Unsere Kaisei-statuen

wären danach also zugleich Götterstatuen. Speziell für den Tempel

des Jupiter Capitolinus in Arsinoe habe ich früher den Nachweis

geführt, dass er mit Kaiserstatuen angefüllt war. Ich erinnere an

die interessante Darstellung, die die arsinoitischen Tempelrechnungen

von der Aufstellung einer neuen Kolossalstatue des Caracalla (im

J. 215) gaben. 1) Natürlich soll damit nicht gesagt sein, dass man

nicht auch ausserhalb der Tempel Kaiserstatuen in Aegypten er-

richtet hätte.-)

Wenn unsere Ostraka nur für die Zeit von Trajan bis Marcus

die Errichtung von Kaiserstatuen bezeugen, so ist das nur ein Zufall.

Augustus scheint es sogar recht eilig gehabt zu haben, seine Statuen

durch ganz Aegypten zu verbreiten. Denn schon im Jahre 24/3

V. Chr. fanden die einbrechenden Aethiopen in Philae, Syene und

Elephantine mehrere Augustusstatuen vor, die sie dann mit sich

fortführten.^)

In den Ostraka werden nun folgende Sammlungen für Statuen

unterschieden

:

1) Im J. 104 n. Chr. wurde für eine Statue (uTiep dv5pcavxo?)

gesammelt, vermutlich des Trajan (71— 73).

2) Im J. 114/5 desgleichen für eine Statue des Trajan (!)4,

100, 105). Hier sind die Texte ergiebiger: urcep xi\iilc, xal Saria-

') Hermes XX S. 430 ff. und XXIII S. 62 9 f. Der Text ist jetzt mit

wenigen Aenderimgen von mir neu edirt in BGU 302.

^) Vgl. z. B. CIGr. III 4680 und dazu meine Ausführungen im Hermes

XXVII S. 294 A. 1.

ä) Strabo XVII p. 820. Vgl. dazu Philolog. LIII S. 90 A. Bekanntlich

wurde es für den ersten Statthalter Aegyptens, G. Cornelius Gallus, verhängnis-

voll, dass er dem Kaiser hierin Concurrenz machte (Dio Cassius LIII 23,5).

Vgl. zu dieser Frage meinen Aufsatz über die ,,Trilinguis von Philae" in der

Zeitschr. f. aegj-pt. Sprache 1897, Heft I.
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vij[iaTO? dvoptavxos Tpatavoö. Die tiiit^ wird den an den Künstler

?,ü zahlenden Preis, das 5a7iavr;[ia wohl die Unkosten für Transport

Vind Aufrichtung bedeuten.

3) In den Jahren 128/30 werden Ratenzahlungen für eine

Statue, wohl des Hadrian, eingezogen. Die Texte sagen: ÖTisp

jjtepcapioO £7:cx£cpa}io'j dvSpiavxo? (151, 152, 1272).

4) In den Jahren 131/2 wird für die Xeuvergoldung einer

Statue — dcvZpidvzoc, dvax£)((pi)ao)[A£vou) — einkassirt. Hier ist viel-

leicht eher an die Statue eines früheren Kaisers zu denken (151— 156).

5) Desgleichen, zahlt man im J. 13<S/40 für eine Neuvergoldung

(171, 182, 183).

G) Im J. 141 wird für eine Statue und eine Büste gesammelt,

wohl des Antoninus Pius (178— 180).

7) Im J. 143/4 wiederum für eine Neuvergoldung (201).

8) Endlich zahlt man im J. 161/2 für 2 Statuen und 2 Büsten,

nämlich des Marcus und Verus (249, 254, 2(jl), und später noch-

mals für eine Vergoldung (261).

Dies alles in Syene-Elephantine. In Theben wird nur eine

Statue des Hadrian erwähnt, für die im 2. Jahre des Antoninus

Pius gesammelt wird (1430).

Bei der Ausführlichkeit der Texte bleiben wir glücklicherweise

über die Natur dieser Statuensteuer nicht im Unklaren. 'E7T;cx£tpdXtov

heisst sie an mehreren Stellen. Daraus folgt, dass sie nach Art

einer Kopfsteuer umgelegt und erhoben wurde, also pro Kopf in

gleicher Höhe. Auch die Bezeichnungen einzelner Summen als

ji£pia|i,oc spricht nach § 75 für diese Auffassung. Die in den Ostraka

genannten Summen bestätigen dies. So werden für die Statue unter

1) in allen 3 Fällen je 3 Obolen gezahlt, für die unter 2) des-

gleichen in 3 Fällen je 2 Drachmen und 4 Obolen, für die unter

6) je 4 Drachmen, für die unter 8) je 10. Der letztere Posten

zeigt, dass eine Doppelherrschaft für den Unterthan auch doppelte

Unkosten verursachen kann.

Wer die Statuen errichten hiess, ist unseren Texten nicht zu

entnehmen. Wie Mommseu mit Recht bemerkt, ist Decretirung

durch die Lokalbeamten das Wahrscheinlichste. Trotzdem ist Be-

schlussfassung durch die Communen für Aegypten nicht völlig aus-

geschlossen. Vgl. CIGr. III 4699, 12: bZoqz toTg diiö xwixyjg

Boua£tp£(i)g xoO AY]To[TcoX£t]Tou Trapotxoöac lal; Tiupa^tat xal xoXi
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£v aux[rj xaxaY£tvo[X£voi; -oT:oYpa[i[ia":£'ja'. xal xü)[xoYpafi[jiaTeOac

?|;r|[(^ia]aaaö"a'. xal [dvJa^sTvai oxf^Xr^v */.tX. Hier beschliessen

die Gemeindeallgehörigen zusammen mit den Lokalbeamten eine

Ehrung.

§ 16. TTilp dvvwvYji;.

Für Elephantine belegt durch 273, für Theben durch 674,

679, 682, 698, 1016, 1019, 1479, alle aus dem Ende des IL

oder Anfang des III. Jalirh. n. Chr. Vgl. auch 1264.

Unter der annona versteht man Naturallieferungen , die als

Zuschlag zu der Grundsteuer erhoben wurden.^ ) In der Bezeichnung

annona liegt der besondere Himveis auf die Bestimmung dieser

^aturallieferungen zur Verpflegung. In Aegypten kommen zweierlei

Arten von annonae in Betracht, die für die Verpflegung von Rom
{annona urbis oder clvica) und Alexandrien, sowie die für die Ver-

pflegung der in Aegypten selbst stationirten Truppen und Beamten

(annona militaris) . -

)

Auf die Bedeutung des aegyptischen Getreides für die Ver-

sorgung der Stadt Rem ist später hinzuweisen, wo wir von

der Grundsteuer sprechen. "Wenn ich auch keine directen Be-

weise dafür habe, möchte ich doch meinen, dass für die Bedürf-

nisse der annona urbis im Princip die Grundsteuer bestimmt war,

und auch in der Regel für sie ausreichend war, dass dagegen für

die annona militaris, die im Lande selbst ihre Verwendung fand,

eben die uns hier beschäftigende Steuer, die annona im engeren

Sinne, auserseheu Avar. "Wenn unter der Letzteren die stadtrömische

zu verstehen wäre, würde sie vielleicht in unserer Sammlung eine

grössere Rolle spielen.

Für diese annona, die zweimal als fepa avvwvrj, d. h. als

kaiserliche bezeichnet wird (^682, 1019), werden die verschiedensten

Naturalien eingefordert, entsprechend den mannigfachen Bedürfaissen

der aegyptischen Beamtenschaft und der Garnisonen. In den obigen

Texten werden Weizen, Gerste, Wein und Heu genannt. Vielleicht

wird man auch Nr. 961 und 1013 hierher ziehen dürfen, in denen

1) Marquardt, ß. Staatsv. W S. 232 f. Vgl. O. Seeck, Zeit.chr. f. Soc. u.

Wirtschaftsg. IV, S. 329 f.

^) Marquardt a. a. O.
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Gerste und Bohnen für die lizKelq tHrjc, 'HpaxXtav^? geliefert wird,

wiewohl das Wort annona hier nicht begegnet. Doch nicht immer

wurde die Steuer in natura eingefordert. Meist liegt eine Um-

wandlung der Naturalien in Geldsätze, also eine annona adaerata

vori), so in 679, 698 (für Gerste), 682 (für Heu), 273, 674.

Correct wird eine solche adaeratio angedeutet mit der Wendung

uTzkp Ttfi'^i; (yopzoD oder -/.pid-fic, oder ähnlich), d. h. „für den Preis"

(von Heu oder Gerste). Bemerkenswert ist, dass auch Geldzahlungen

vorkommen, die nicht als Ersatz für Naturalien bezeichnet sind.
, So

in 273- (uTiep ivvwvr;^, vgl. Corrigenda). Vgl. 674. Die beiden

letzten Fälle würden jedenfalls am leichtesten ihre Erklärung finden

durch die Annahme, dass die Zahler nicht Grundbesitzer sind, und

darum eben direct in Geld (ohne adaeratio) zahlen. Daraus könnte

man folgern, dass alle steuerpflichtigen Unterthanen zur annona

herangezogen wurden, nicht nur die zur Grundsteuer beitragenden

Grundbesitzer. Doch diese Erklärung wird, worauf Mommsen mich

hinweist, durch die Thatsache zurückgewiesen, dass die annona immer

eine Bodenleistung ist, selbst wenn sie adaerirt wird. Es bleibt

also nur übrig anzunehmen, dass in den beiden obigen Fällen eine

unvollständige Bezeichnung vorliegt.

Eines ist noch zu bemerken: die annona wurde nicht nach den-

selben Principien wie die Grundsteuer aufgelegt. Beweis: die Wein-

bergbesitzer zahlen die Grundsteuer in Geld (s. oben § 12), dagegen

die annona in natura. Vgl. 1479: napicr/ßc, — unkp X6yo(u)

(ivvoi)(v'y](;) oTvou hnz{Xov.ipa\Low) a. Sollte in 1264 wirklich üq

dvvü)v(av) zu lesen sein (s. unten S. 159), so würde daraus nur folgen,

dass auch hier eventuell adaeratio eintreten konnte.

Die annona begegnet auch in den Pap}Ti dieser Zeit. Vgl.

BGU 336 (a. 216 n. Chr.), wo Weizen und Gerste in natura für

die annona geliefert werden. Ebenso in BGU 529, 534, aus dem-

selben Jahre. Diese Papyri sowie unsere Ostraka sind meines

Wissens zur Zeit die ältesten Belege für das Vorkommen von

annona im obigen Sinne. In der Literatur begegnet das Wort wohl

zum ersten Mal in der Mitte des III. Jahrh. v. Chr. bei Modestinus

(Dig. XXVI 7, 32, § 6) , worauf Seeck a. a. O. hingewiesen hat.

Eine desto grössere Rolle spielt das Wort seit Diocletian. Doch

») Marquardt a. a. O. S. 233.
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beruht dieser Unterschied wohl nur darauf, dass für das Steuerwesen

der vorhergehenden Zeit eine so viel dürftigere Tradition vorliegt.

Für das Vorkommen in der Papyrusliteratur der jüngeren Zeit ver-

weise ich auf BGU 94,17 (aus diocletianischer Zeit): 5Yj|x6aca

TiavTOIa aixixa xe xal dpyuptxd xal (5;vvü)[vav]; BGU 519 (Pacht-

contract des IV. Jahrhunderts): xwv 6Y][Aoato)v xal avvo^öy (sie)

xal ixavxoLWV ETtcßoXwv. In beiden Fällen tritt der Charakter der

annona als Zuschlag zu den ordentlichen Steuern (5y][ji6aca) deutlich

zu Tage. Vgl. auch Grenf (II) XCV (aus byzant. Zeit) : de, \6-^ov

dvvwvüiv xö)v ^(Z.'^vaiozä.xidv Sxu-ö-öv 'louaxivcavwv, wo die Be-

stimmung für die militärische Verpflegung hervortritt.

§ 17. Ticsp dTioiiocpag.

Für Theben und Hermonthis belegt durch 322, 332, 352,

354, 355, 711, 1234, 1235, 1315, 1345, 1518, 1526.

Ueber das AVesen der a/Ko^oipoi. sind wir erst neuerdings durch

Grenfell's Revenue -Papyrus aufgeklärt worden. Nach der vortreff-

lichen Behandlung dieser Abgabe durch den Herausgeber^) kann

ich mich darauf beschränken, nur die wichtigsten Punkte hier

zur Orientirung hervorzuheben.

Die duoiaoLpa war ursprünglich eine Abgabe, die die Eigen-

tümer von Rebenland (^[lueXövei;) und Nutzgärten (TiapdSetaot)^)

*) Vgl. namentlich S. 94 ff. , 119 f. Vgl. auch Mahaffy in der Einleitung

zum Rev. Pap. p. XXVII sq. Sein Vorschlag p. LIV, in der Inschrift von

Telmessos [oEvjTgpä^ statt [aoTJYjpdcg äTCOjiotpag zu lesen, wird fünf Zeilen darauf

durch die Inschrift selbst widerlegt.

^) Grenfell hat, wie mir scheint, überzeugend nachgewiesen (S. 94 f.),

dass in den uapäSeiooi auch Palmen und Obstbäume der verschiedensten Art stehen

konnten, während Mahaffy annimmt, dass die uapäSs'-OOi des Eev. Pap. nur Wein

producirten. Durchschlagend ist Grenfell's Bemerkung: Why should the govern-

ment insist on money-paymenl of the tax on wine produced in naoui^eiaoi, but

not on wine produced from dunti-coveif Beweisend ist im Besonderen Petr. Pap.

(II) XLIII b, wozu, wie ich am Original gesehen habe, auch XLIII a

Z. 27 ff. gehört. Hier wird unter der Ueberschrift SxxTjg xal SsxäxYjg, womit die

änö^iOLpa gemeint ist (s. unten), nicht nur für dcfiusXwveg, sondern auch für

'-powixwvs? und für axpöSpüa gezahlt. Die Inhaber der beiden letzteren besitzen

eben uapdSs'.ao'., die vorwiegend oder ausschliesslich Palmen, resp. Obstbäume

enthalten. Wenn dagegen in XXXIX i die ixapäSs'.ao'. neben ^oivixdJveg er-

scheinen, so sind mit ersteren Gärten gemeint, die verschiedenartige Kulturen

zeigen. Vgl. auch XXVII. 1, wo für die d7i;öjj.oipa (für die Ixxt]) erst der Ertrag
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in der Höhe von einem Sechstel des jährlichen Ertrages an die

Tempel Aegyptens zu zahlen hatten. Ptolemaios II. Philadelphos

hat diese Einnahme den alten Göttern Aegyptens entzogen, indem

er bestimmte, dass vom 22. Jahre seiner Regierung an ( = 264/3

vor Chr.) diese ikTz6\iOipa, der jüngsten Göttin im aegyptischen Pan-

theon, der schon früher zur Göttin erhobenen königlichen Schwester

und Gemahlin, Arsinoe Philadelphos^), entrichtet werden solle. Formell

blieb auch jetzt diese exxY] eine Tempelabgabe, da sie für den

Kultus {elc, TfjV •9'uacav xal i-^v anovtr]y Rev. Pap. 36, 19 j der

neuen Göttin ^j bestimmt war, und mit Recht hat Grenfell.

(S. 120 f.) darauf hingewiesen, dass auch in der Rosettana (Z. 13

bis 15) diese Fiction darin zum Ausdruck kommt, dass eben diese

d7i6{Jiotpa neben den TzpÖQoboi xtov tepwv und den auvxa^sii; auf-

gezählt wird.^) Thatsächlich aber war mit dieser Neuordnung für

die königliche Kasse eine bedeutende neue Einnahmequelle erschlossen

(vgl. Mahaffy a. a. O.). Denn dass wirklich der Gesammtbetrag

der exiTj für den Kultus der Philadelphos und der später zu ihr

hinzugetretenen -ö-eol OiXoTrdxopes draufgegangen sei, ist mehr als

unwahrscheinlich. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass nicht

etwa die Priesterscüaften der OtXaBeXipos, sondern die königlichen

Behörden nunmehr die Einziehung und Verwaltung der exxr^ über-

nahmen, während dies bis dahin in Händen der TempelVerwaltung

gewesen war.^) Unsere Ostraka zeigen, dass die von den Pächtern

der ajinsXwvec, dann der dxpöSpua und özi-^a.\ot. eingeschätzt wird. Da auch von

den Letzteren die Ixtyj berechnet wird, ist damit über allen Zweifel erhoben,

dass auch sie unter die äT:öiJ,&tpa fielen (s. oben § 5). Vgl. übrigens BGU 50,6,

wo von ^Xaiövoj TiapaStoou die Rede ist, und 348: cpotvixag zoüc, £v tw uapaSLOw.

') lieber die Göttin ^iXotdeXtpo^ vgl. meine Bemerkungen bei Pauly-Wissowa

unter „Arsinoe" und Gott. G. A. 1895, S. 163.

*) In dem Berliner Ostrakon 4412 (Ptolemäerzeit), das ich nur flüchtig

copirt und deshalb nicht in meine Sammlung aufgenommen habe, wird Anelleicht

die Göttin ausdrücklich genannt. In Z. 3 las ich ä7iö[JiO'.pav[, in Z. 4 'ApoivÖTTj?.

In der Lücke danach könnte [$iAa§IX<pou] ergänzt werden.

^) Mit Grenfell sind in dem Passus xal xag TtaQ-YjXOuaas äuofioöpas xolc,

S-eolg unter den Göttern Arsinoe Philadelphos und die 5-eol ^üoTräxopeg zu

verstehen. Dass Letztere angegliedert wurden, zeigt Petr. Pap. (II) XLVI,

*) Wäre die §xxr] schon früher etwa vom Staat erhoben und nur an die

Tempel abgeführt worden, so hätte Philadelphos bei der Reform nicht nötig

gehabt, über den Umfang der Steuerobjecte u. s. w. eine Enquete zu veranstalten.

Vgl. Rev. Pap. 36 und 37.
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erhobenen Beträge an die königliche Bank, resp. an die königlichen

Magazine abgeführt wurden.

Zur Geschichte der 6c,-6\iO'.pcc wollen wir nur noch hinzufügen,

dass sie auch in der Kaiserzeit fortbestanden hat. Natürlich kann

sie nicht mehr auf den Namen der Philadelphos erhoben worden

sein, und wir wissen nicht, welche neue Bestimmung Augustus ihr

gegeben hat. Consequent wäre es gewesen, wenn er sie au den

Etat des neuen Kaiserkultus überwiesen hätte. Früher glaubte ich

das Wort du&fioipa in Nr. 1264 faus dem Jahre 183 n. Chr.) zu

erkennen. Doch ist mir diese Lesung bei erneuter Revision des

Originals (1896) sehr zweifelhaft geworden. Die Lesung elc, dvvöv(av)

ist mir wahrscheinlicher. Dagegen las ich mit Sicherheit in dem

Londoner Papyrus CXCV A (aus dem I. Jahrhundert n. Chr.), dessen

Durchsicht mir Mr. Kenyon freundlichst gestattete, die Worte: xa:

zlq d7:G[JL0i(pav) djJi-£X((!)VG?) v8'djcv(a) [y.^ ^ 'm'^'^, d.h.: „und

für die dTiOjxoipa für b9{ Aruren Weinland [zu je 10 Drachmen]

592 Drachmen und 3 Obolen."^) Ferner las ich in dem Berliner

Papyrus P. 1422, 15 (IL Jahrh. n. Chr.): xal hv (seil. TcapaSsiatovi

d7;&[A0cp(av) [xyj dysa^a:.

Wie der Revenue -Papyrus lehrt, war schon vor der Reform

des Philadelphos diese Abgabe in der Weise auferlegt, dass die

Rebenlandbesitzer die Ixir^ in natura, also in Wein abzuliefern

hatten, während die Gartenbesitzer in baarem Gelde (Silber) zahlten.

Die Verschiedenartigkeit der Zahlungsmittel erklärt sich einfach daraus,

dass der W^ein durch's Lagern bekanntlich nicht schlechter wird,

während die Gartenfrüchte dazu nicht tauglich sind. Trotzdem ist

in einzelnen Fällen auch statt der Weinlieferung eine Geldzahlung

eingetreten.'^) Diese Bestimmung blieb auch nach der Reform

^) Die Lesung <{ (90) verdanke ich einer freundlichen Mitteilung

Kenyon's. Derselbe versicherte mir, dass die 59 J als Aruren, nicht etwa als

Keramien aufzufassen sind.

2) So im Pap. Leid. Q und Petr. Pap. (II) XLIII b. Grenfell glaubt,

aus Rev. Pap. 30,20 Ö'. schliessen zu sollen, dass die Geldzahlung regelmässig

zu erfolgen hatte, wenn die Weinbauer nicht rechtzeitig den Wein ablieferten.

Hätte er mit dieser Ausfüllung der grossen Lücke Recht, so hätte es factisch

im Belieben des Einzelnen gestanden, ob er in natura oder in Geld zahlen

wollte. Dagegen spricht aber die Fassung von Rev. Pap. 24 f. ganz entschieden.

Zum mindesten müsste man annehmen, dass die in col. 31 festgesetzten Wein-

preise exorbitant hohe gewesen seien, das trifft jedoch nicht zu. Aber wie ist es
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bestehen, nur gewährte Philadelphos — wie es scheint, nicht von

Anfang an — einzahlen Klassen, wie den Militärcolonisten , eine

Steuererleichterung, indem er sie statt der ' exxYj eine oexdxY] zahlen

Hess. Dies galt jedoch nur für die Rebenlandbesitzer, nicht für die

Gartenbesitzer. Danach wurde die Abgabe, wie Grenfell sah, auch

gelegentlich als IxxYj xal oexaxv] bezeichnet.^) In den obigen

Ostraka lässt es sich nur zw'ei Mal mit Sicherheit erkennen, ob es

sich um Besteuerung von afiueXwvsg oder von TzapdoeiaoL handelt.

In 711 (Mitte des III. Jahrh. v. Chr.) werden für dTcojxocpa und

ob^oXoyl<x, zusammen 10 Keramien geliefert. Hier ist kein Zweifel,

dass es sich um Weinländereien handelt. Die Erhebung in natura

entspricht den Bestimmungen des Revenue -Papyrus. Ueber die

ohoXo'^ioL vgl. unten § 85. Dagegen ist nach den oben citirten

"^^^orten des Londoner Textes in der Kaiserzeit ein Systemwechsel

eingetreten. An die Stelle der Ertragsquote ist die feste Taxe pro

Arure getreten, und die Zahlung erfolgt nicht in natura, sondern in

Geld. Dass die Kaiser, die nicht in Alexandrien wie die Ptolemäer

residirten, mehr Wert auf das baare Geld als auf den Wein legten,

ist begreiflich genug, und man würde es verstehen, wenn Augustus

die Steuer in diesem Sinne reformirt hätte. Doch wir werden gut

thun, ehe wir weitere Schlüsse ziehen, Kenyon's Publication des

Textes abzuwarten.

In den anderen Ostraka, die sämmtlich dem II. Jahrh. v. Chr.

angehören, ist nicht ersichtlich, ob es sich um Wein- oder Gartenland

handelt. Grenfell, dem ich schon 1895 mein Material vorlegte,

denn überhaupt möglich , in dieser "Weise den Weinpreis festzusetzen, da doch

Sorten des allerverschiedensten Wertes gebaut wurden? Das sclieint mir un-

denkbar. Ich glaube, die Lücke muss ganz anders ausgefüllt werden. Die

Ueberschrift des Kapitels lautet „äTiov.OjjLt^e'.v xy,v ä7iö[j.0'.pav". Es wird nun

geheissen haben, dass die Weinbauer in bestimmten Terminen den Wein an die

königlichen Kellereien (äuo§öXi.a) frei abführen (äTioxoiii^e'.v) mussten. Wer den

Wein aber nicht ablieferte, der, so möchte ich vermuten, musste für die nunmehr

vom Staat (genauer von den ol xy]v (üvyjv ey^cvTSg) zu übernehmende Abführung

pro Metretes Wein 6 resp. 5 Drachmen zahlen. Damit wäre dann die Ent-

schädigung für die Transportunkosten normirt. Ich lese hiernach in Z. 2 f.

:

[äuo-cijvi-cü) •:o[ig TYjv ü)V?jv] Ixouai x'^g svo(f£;XooiJievrjs aüxcig äu[cxo|j.'.5'^s

xrjv] X'.p.7)v xxX. Grenfell ergänzte ä7t[o[ioipa;. Ich verweise auf 48,4: TtapaxG-

[i'.^EXODaav, vgl. ebend. 11 : xö Sc ävYjXwiia xö eig xvjv [7:a]pa"/CO|j.'.5Y,v. Ebenso werden

hier die Unkosten für die 6i.'n.o'/.o\i.:br\ bestimmt, da es sich um ä;i07CO|Jii^e'.v handelt.

') Vgl. Petr. Pap. (II) XLIII b.
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nahm, wie auch ich es damals that, an, dass es sich überall um
Weinland handele, und da die Zahlung in Geld erfolgt, schloss

er weiter daraus, dass im II. Jahrh. vor Chr. statt der "Wein-

lieferungen die Geldsätze eingeführt seien. „I conjecture that pay-

ment in kind was not allowed after Epiphanes' reign" (Rev. Pap.

S. 121). Die Möglichkeit kann zugegeben werden, zumal wir oben

sahen, dass gelegentlich auch schon im III. Jahrh. die adaeratio

eingetreten war, wenn auch nicht in dem von Grenfell angenommenen

Umfange. Doch ist dagegen zu betonen, dass in den obigen Ostraka

sich absolut keine Andeutung dafür findet, dass es sich um Wein-

land handele. Die Texte lassen vielmehr ebenso gut den Gedanken

an die itapahtiooi zu. Dass in unseren Ostraka gelegentlich die

exxy] dxpoSp'jcov als spezielle Abgabe begegnet, spricht nicht da-

gegen, i) Ich bin daher der Ansicht, dass wir, solange nicht

Beweise für eine Aenderung der Bestimmungen des Philadelphos

nach Epiphanes vorliegen, anzunehmen haben, dass die obigen

Ostraka aus dem II. Jahrh. vor Chr. Belege für die von Philadelphos

vorgeschriebenen Geldzahlungen für uapaSsiaoi bieten.

§ 18. M£pia|jiÖG d7i6pa)(v).

Für Theben belegt durch Nr. 613 (143 n. Chr.).

Wenn hier UTisp (Ji£pta(xoö d7i6p(ö(v) quittirt wird, so kann

damit wohl nur auf eine Besteuerung zum Besten der änopoi, der

Unbemittelten, der Armen, hingewiesen sein. Zahlten etwa die

eÖTiopot-) für die dTZOpot? Ich denke an die Unterstützungen, die

z. B. in Athen die Armen und Invaliden aus der Staatskasse er-

hielten. Vgl. Aristot. 'AO-Yj. TzoX. 49, 4. Doch vielleicht hat Mommsen

Recht, wenn er zu meiner Deutung bemerkt: „Scheint mir zu schön,

um wahr zu sein."

§ 19. 'Ap)(aiü)v cTCTiscov.

In 323 wird folgendermassen quittirt: iyjb} uapd aoö ^d" ILo!.y6iV

ÖL &pya.loiw^) iTCTOwv Dr. 180. Das ä wird mit Ilaj^wv zu verbinden

^) Man wird von der Ix-cy) äxpoSpütüv reden, sobald der Steuerpflichtige

ausschliesslich Obstbäume in seiner TiapäSeiaog hat.

^) Die e5uopO'., die Wohlhabenderen, als besondere Klasse der Bevölkerung

in BGU 18, 13. 91, 7. 194, 22. 235, 12.

^) Vgl. Arrian. Anab. III 12,2: ol dpxaiot xaXoü|JLSvoi ^evci (im Heere

Alexanders). Vgl. Krause, Hermes XXV S. 77.

WiLCKEN, Ostraka. 11
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sein („am ersten Pachon"), nicht mit dem Folgenden. Denn wenn

es heissen sollte, dass die Zahlung für den Monat Pachon erfolgt

sei, so hätte man wohl xoO Ila-/oiV [i-Tivbc, xoü -8-^ oder ähnlich

gesagt. 'Ap)(aiwv ottzIcov wird also für uTtep (5:p)(atü)v iTiTiewv

stehen. Es handelt sich danach um eine Geldzahlung für den

Truppenteil der dp)(acot iTZTZsXq. Ueber die Natur dieser Zahlung

wage ich keine Vermutung.

§ 20. Ei's Xoyo^ ap)(ixuvYjYci)v.

Nach Nr. 1545 sind unter diesem Titel 400 Kupferdrachmen

für das Jahr 9/10 nach Chr. gezahlt worden. Wir haben unten

in § 117 über das axe^avcov zu sprechen, die Gratification, die ein

apyj.v.\jyri\6c, im Jahre 121/0 vor Chr. erhalten hat. Diese ptole-

mäischen Oberjägermeister sind, wie unser Text lehrt, auch in der

Kaiserzeit im Amt geblieben, und auch jene von der Bevölkerung

pflichtmässig aufzubringenden Gratificationen scheinen geblieben zu

sein. Denn was hier als „für die Rechnung der Oberjägermeister"

erhoben bezeichnet wird, dürfte seinem Wesen nach von jenem

axE'f avtov nicht verschieden sein. Mommsen möchte eher an ein Jagd-

geld denken, das etwa als Aequivalent der Jagddienste gezahlt wäre.

Es ist übrigens sehr zweifelhaft, ob wir uns unter diesen dpj^i-

xuvYjyoc ein Hofamt vorzustellen haben. Denkt man an die Jagd-

schiffe (§ 70) und Jagdspiesse (§ 69), für die von den Thebanern

Beiträge erhoben Avurden, so liegt es nahe, in dem (^^pxtxuvYjyo«;

lediglich einen thebanischen Lokalbeamten zu sehen, der u. a. jene

Nilpferdjagden zu leiten hatte.

§ 21. "AyropiY.ä tsXy].

Für Theben belegt durch Nr. 705, 707, 715, 738, 744,

751, 765, 776, 810, 854, 865, 866, 901, 905, 906, 914, 927,

936, 937, 943, 951, 1010—1012, 1014, 1015, 1258, 1259, 1352,

1431, 1433, 1436, 1447, 1453, 1458, 1461, 1464, 1475, 1476,

1501, 1513, 1514, 1519.

In diesem Paragraphen sind alle diejenigen Ostraka zusammen-

gefasst, ih denen es sich um Spreulieferungen handelt. Leider ist

aus den Texten nicht zu ersehen, nach welchem Princip diese Ab-

gabe der Bevölkerung auferlegt war. Natürlich konnte sie nur von

den Grundbesitzern, auf deren Tennen Spreu ausgeworfelt wurde,
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erhoben werden. Eingezogen wurde die Abgabe von den ocyupo-

TTpaxxopeg, die auch aTiactyjxac oder r^ocpa.'kfiimTa.i ayjjpou, auch

ocyupap'.oi hiessen.

Ohne auf die mannigfache Verwendbarkeit der Spreu (t6

äyupov) genauer einzugehen, wollen wir hier nur zusammen-

stellen, was die Urkunden darüber lehren. Nach Petr. Pap. (II)

XIV 2a wurde die Spreu, was auch sonst bekannt ist,i) als Zusatz

zum Nilschlamm bei der Ziegelfabrikation verwendet. Vgl. Z. 13:

xa Hyopa, Tzpbc, xr(^ uXivt^O/lxcav (so las ich am Original statt

TiXtvO-ov xac av). Vgl. hiermit LXX Exod. 5,7: Sioovai äyypoi

TW Xaö) de, XYjv TrXtvd-o'jpYtav. Danach schlage ich vor, in 1431,

1433, 1582 (vgl. 1475) zlc, 7iX(cvd'oXxtav) zu lesen. — Wichtiger

ist die Rolle, die die Spreu in dem holzarmen Aegypten als Feuerungs-

material gespielt hat.-) Das lehren unsere Ostraka, in denen wir

die Spreu in den meisten Fällen auch da, wo es nicht ausdrücklich

hervorgehoben ist, eben als Heizungsmaterial zu betrachten haben

werden. Es scheint, dass die Spreulieferungen meist, wenn nicht

ausschliesslich, an die Militärbäder abgeführt wurden. Die Ostraka

unterscheiden folgende Fälle:

1) Ecg ÖTioxauacv ßaXavecou. Vgl. 901, 905, 927, 936, 1259,

1447. Hier wird die Spreu zum Heizen der Bäder abgeliefert.

In 901 und 1259 wird das Bad als das des Militärlagers von Oöcptov

bezeichnet, in 905 als das der aTrslpa. In 927 quittirt ein Chiliarch

der cohors-II Thracum über den Empfang von äyjjpov oyjfxoatov.

Auch in 1168, die als 'k6{'^oc,) äyupou bezeichnet wird, heisst es:

de, zac, xa|j,£cvou<; aYü)(Yai) xl^ Äv(a) u "^^ a o'w. Also eine

aycDyig hat damals den Wert von 400 Kupferdrachmen. Nach einem

unpublicirten Berliner Ostrakon (P. 206) kostete im II/III. Jahrh.

11. Chr. ein yojio? äyvpou 48 Dr.: xal U7i(£p) Ti\xf^c, y6(|jio)v)

dxup(ou) p SM?-

^) Woenig, d. Pflanzen im alten Aegypten S. 158 f. Vgl. auch Marquardt,

Privatalt. S. 637 (Mommsen).

^) In einem Wirtschaftsbuch aus dem III. Jahrh. v. Chr. (Pap. Sakkakini,

ßev. Egypt. III) wird zu jedem Tage notirt: ^üXa -^ Obol. Ich lasse dahin-

gestellt, ob dies zum Heizen verwendet worden ist. — Heutzutage wird vielfach

der Mist der grösseren Haustiere als Brennmaterial verwendet. „Die Mädchen

kneten den Mist zu Kugeln, welche gegen die Aussenwände des Wohnhauses

geworfen und dadurch abgeplattet werden. Die Mistscheiben (gille) bleiben

an den Wänden haften und erhärten dort", v. Fircks, Aegypt. 1894, I. S. 207.

11*
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2) Et; TYjv 7tap£[xßoXT^v. Vgl. 1461. Vergleicht man hiermit

901 und 1259, so liegt die Vermutung nahe, dass auch diese Spreu

zur Feuerung des Bades abgeliefert wurde. Dieselbe Vermutung

liegt auch bei den nächsten Gruppen nahe.

3) E!s aTp(aTr^Ycxa;) xpeca; slXyjg 'HpaxXstavfji;. Vgl. 1012.

4) Elq TY-^v aTielpav. Vgl. 937, 943, 1015, 1453. Dasselbe

begegnet auch in der Form: de, ty^v ywpiYjv. Vgl. 1014, 1476.

In 1014 wird mit xa'jajjLoO auf den Zweck der Verbrennung hin-

gewiesen. In 1015 heisst es: zlq a^sTpav ß 0pax(wv).

5) Et; eTXyjv. Vgl. 906, 1464. In 906 heisst es genauer:

elq TYjv £V Kgt:xü) etXr/A

6) Et; '^i^iT°. Vgl. 1458. Welche Auflösung auch zu wählen

sei, jedenfalls dürfte der Name des thebanisehen Stadtteils ^Q<^i

darin stecken.

7) Wq üoptpupdf. .). Vgl. 951. Ueber das Porphyr -Gebirge

siehe Kap. IX. Vielleicht handelt es sich hier um eine Lieferung

für die dort stationirten Truppen.

8) In 776, 1011 und 1258 quittiren Soldaten über den

Empfang von ayupov.

9) Eic, 10 xa^fjxov Scyup('.xöv), seil, ziloq. Vgl. 738, 744,

1352, 1501, 1519. Das AVort xiloc, ist nur in 1352 geschrieben.

Diese Ostraka, die sämmtlich dem II. Jahrh. vor Chr. angehören,

während alle in 1—8 genannten aus der Kaiserzeit stammen, be-

gnügen sich damit, die Spreulieferungen als eine pflichtmässig zu

liefernde Abgabe zu bezeichnen, ohne die spezielle Zweckbestimmung

anzudeuten. Beides fehlt in Nr. 705, 707, 715, 751, 765, 810,

854, 865 (t6 ayupov aou xf^; ay]; rjrapou), 866, 914, 1436, 1513,

1514, von denen nur 1436 der Kaiserzeit, die anderen der Ptole-

raäerzeit angehören.

Es sei nur noch hinzugefügt, dass die Benutzung der Spreu

zur Feuerung für Aegypten auch durch das Wirtschaftsbuch von

Hermupolis (Pap. Lond. CXXXI Recto) bezeugt wird. Vgl. Z. 388:

jjita^oü spyaxou xoßaXs'jovxoi; a)(upo(v) äizo x"^? eTxauXsw; elc, olxov

ek t6 j3aX(av£Tov). Aehnlich Z. 433, 509, 613. Vgl. auch BGU
14 III 17: ayupYjyoOvxes o-tzo aXwvc'a; sTiotxtou ec; uTiöxauatv

xaiJL£tvou Xouxpöv bvoi cß.^)

*) Belege aus den Papyrus Erzh. Rainer bei Wessely, Denkschr. Wien.

Akad. 42, 1893, S. 9, Anm. 2.
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§ 22. TTisp ßaXavsiwv.

Für Theben belegt durch Nr. 366—368, 370, 373, 374, 376

bis 378, 384, 380, 387, 389—391, 398, 401, 403, 405, 406,

409, 411, 424, 425, 429, 436, 443, 453, 456, 462, 463,

469, 470, 474, 481, 483, 486, 488, 492, 501, 516, 518—520,

525, 526, 532, 534, 536, 538, 539, 542—544, 546, 548, 555,

565—567, 569, 570, 573, 582—584, 586, 591, 598, 617, 619,

623, 626, 634, 636, 641, 645, 651, 665—667, 780—782, 784,

786, 789, 795—798, 807—812, 815, 818, 819, 835, 842—846.

849, 853, 857, 862, 863, 871, 875, 877, 882, 885, 916, 919,

924, 928, 932, 955, 1020, 1032, 1033, 1035—1037, 1001, 1243,

1251, 1252, 1287, 1289, 1321, 1368, 1370, 1373—1375, 1378,

1380, 1392, 1393, 1400, 1402—1404, 1409, 1414, 1415, 1417,

1425, 1426, 1428, 1429, 1452, 1549, 1552, 1562, 1566. Aus

Elephantine-Syene liegt bis jetzt kein Beispiel vor.

Der Name des besteuerten Objectes ist in den vorliegenden

Texten niemals vollständig ausgeschrieben. Meistens ist nur ßa^ oder

ßa gesehrieben, seltener ßaXa oder ßaX«. Am weitesten gehen die

Schreibungen ßaXays (411) und ßaXav^l (660, 1321, 1378). Letztere

geben den Schlüssel für das Verständnis: es kann sich nur um ßaXa-

veTa, um Bäder, handeln, wofür ßaXav^a eine vulgäre Schreibung

ist.O Di© Abgabe selbst wird nun verschieden bezeichnet. Man zahlt

entweder ^öpov ßaX(aveiou), so in 1308, aus der Zeit des Augustus^),

oder t6 xiloc, ßaXavT^(ou) (1321), oder xb xeXoc, toö ßaX(av£tou) (1370),

oder ÖTTep ßaXav'ig(ou), oder endlich xo ßaX«, ßa, ß«. Im letzteren

Falle muss eine adjectivische Ableitung von ßaXavelov gebildet

werden. Schon im Rheinischen Jahrbuch S. 250 habe ich die Auf-

lösung xb ßaXavixov vorgeschlagen. Wenn ich auch zur Zeit keinen

Beleg für diese Form beibringen kann, so ist es mir doch nicht

unwahrscheinlich, dass sie hier einzusetzen ist. Das lateinische

') Man könnte sonst nur noch an eine Ableitung von ßccXavo^, Eichel,

denken. Eine Steuer ßaXavY](pöv) oder ßaXavYj(päi Hesse sich wohl denken.

Aber ßaXav^ und namentlich ßaXv^ (583) sprechen für ßaXavstov.

2) $öpog wird hier kaum als Pachtzins zu fassen sein, denn in 1370

(gleichfalls aus Augustus' Zeit, vielleicht von demselben ßaXavsüs 'ÄTtoX^ ge-

schrieben) steht an der entsprechenden Stelle xö xsX(o5) xou ßaX(ave:ou). Freilich

wäre ja trotzdem möglich, dass er in 1368 den Pachtzins für ein verpachtetes

Bad erhöbe.
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balneatieian kommt einmal vor, in 583, wo ßaXve geschrieben ist,

was wohl nicht anders als ßaXv£(aT;cxöv) aufgelöst werden kann.

In vielen Fällen kann man schwanken, ob man j3aX(av£tGu) oder

ßaX(avtx6v) auflösen soll, so nach 'jT^zp. Ich habe im Textdruck

meist das letztere gethan, doch kommt nicht viel darauf an.

Was bedeutet nun diese Abgabe für die „Bäder"? Unter bal-

neaticum versteht man sonst das Badegeld, das man für die (ein-

malige) Benutzung eines öffentlichen Bades zu zahlen hatte. Das

ist z. B. im Papyrus Sakkakini gemeint mit der Bemerkung: „ßaXavei:

so und so viel" (Revillout, Rev. Egypt. III S. 121). Diese Be-

deutung ist hier aber schon durch die Varianten mit ziXoq ausge-

schlossen. "Wir haben es vielmehr mit einer Abgabe zu thun, die

immer für ein ganzes Jahr zu zahlen war. Vgl. xö ßaX(av'.x6v)

zob X. exo'JZ. Daher wird sie auch meist durch die üblichen Steuer-

behörden einkassirt. so durch den Tpaxtcop ßaXfavtxoij) (390, 1037)

oder Tcpaxxwp dpy'jp'.xf|^ (passim), und daher geht auch das Geld meist

an die königliche Bank (vgl. 366 ff). Ein Tipaxxwp ßaXaveiou Odayp^So;

begegnet in den arsinoitischen Tempelrechnimgen (BGU 362 pag. 1, 24).

Nur in 13* )S und 1370, die beide aus der Zeit des Augustus stammen,

und in 1263, aus der Zeit des Tiberius, trägt der Erheber einen Spe-

zialtitel, der mit ßa?- beginnt, i) Wir werden daher in dem ßaXavixov

eine Steuer zu sehen haben, und die schwierige Frage ist nur die,

wer zu dieser Steuer verpflichtet war. Wurde sie von allen Orts-

angehörigen gezahlt? Dafür könnte sprechen, dass sie gelegentlich

als Abgabe des und des Ortes bezeichnet wird. Vgl. 862: xo

i3aX(avix6v) ^Q'^ir^o-j. Dann könnte man vielleicht annehmen, dass

die Steuer erhoben wurde, um dem Staate ein Aequivalent zu

bieten für die Unkosten, die die Instandhaltung öffentlicher Bäder

verursachte. Man konnte eine solche Abgabe mit demselben Recht

ein ßaXavcxov nennen, wie man mit y^a)|Jiax:x6v diejenige Steuer

^) Man möchte ein Wort bilden, das den Erlieber des ßaXav.xöv bezeichnete

— etwa ßaXi avs'.or.päxxiop) , nach Analogie von dcyjjporpäy.xtüp. Doch da.s

Nächstliegende bleibt, wie im Text vorgeschlagen ist, ßaX(aveü;) zu lesen. Man

könnte danach annehmen, dass, als Augustus die Steuer einführte (s. unten), er

<Ue Erhebung der Jahresgelder (hier (föpog und ziXo^ genannt) zunächst noch dem

Bademeister, dem ßaXaveüs, überliess, der ja auch vorher die einzelnen Badegelder

(balneaticai eingezogen hatte. Später wurde dann auch diese Erhebung den

ordentlichen Steuererhebern, den -pxy.-opsg, überwiesen.
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bezeichnete, die die Unkosten, die durch die Instandhaltung der

Dämme verursacht wurden, decken helfen sollte. Ob dann für

die Benutzung des Bades im einzelnen Falle ein Eintrittsgeld zu

bezahlen war, lasse ich dahingestellt. Andrerseits bleibt die Möglich-

keit, dass die Abgabe nur von denen erhoben Avurde, die das Bad

benutzten. Dann wäre das ßaXavtxov im Grunde doch nichts anderes

als das balneaticum, das Badegeld, das in Form einer Steuer in

einer Pauschalsumme pro Jahr erhoben wurde. Ich sehe in unseren

Texten bis jetzt leider keine Handhabe, um diese Frage mit Sicher-

heit zu entscheiden. Ehe wir sie weiter untersuchen, sei auf einen

singulären Ausdruck in 617 hingewiesen. Da wird quittirt uTzkp

[i,£pca([xoü) ßaX(av£ia)v) Suo. Dass das nicht bedeuten kann „für

zweimalige Benutzung des Bades", ist klar. Es bleibt wohl nur

übrig, anzunehmen, dass es in dem betreffenden Orte zwei Bade-

anstalten gab, für die die jährliche Abgabe zu erheben war. Es

ist dies der einzige Fall, in dem die Zahl der Bäder angegeben

ist. Diese Stelle könnte die Deutung nahelegen, dass unser j3a-

Xavixöv nichts anderes wäre, als das Pachtgeld, das die (i.aO-wxac

ßaXavscou aus den Eintrittsgeldern aufzubringen und an den Eigen-

tümer abzuliefern hatten. In diesem Falle hier hätte der Zahler

zwei Bäder gepachtet. Wiewohl sprachlich gegen diese Erklärung

nichts einzuwenden ist — xö ßaXavtxov xoö x. exoui; würde gut

dazu passen — , ist sie aus sachlichen Gründen zurückzuweisen.

Vor allem sind die Summen, die hier gezahlt Averden, viel zu

klein, als dass wir an die Ablieferung des Pachtgeldes denken

könnten (s. unten). Auch müsste ja danach eine Unmasse von

Bädern für Theben angenommen werden.

Zumal die Ostraka trotz ihrer grossen Zahl über die Katur

des j3aXavcx6v so wenig lehren, sei hier kurz auf die Angaben

der arsinoitischen Tempelrechnungen verwiesen (vgl. Hermes XX
430 ff. und BGU 302). Da sind zweierlei Abgaben für das

ßaXavelov des faijümischen Dorfes OtXaypc? zu unterscheiden

:

1) die Si.T:o(f)Opa, ßaXaveiou xo)[Jirj5 OiXaypi'oos. Diese ist ver-

pachtet an einen {xcaS-totigs (P- I^ 2). 2) das xilta\ia, das der

Tempel des Jupiter Capitolinus zu Arsinoe für dasselbe ßaXavelov

zahlt. Vgl. p. VI 21, X 24. Dieses wird von einem upaxxwp

erhoben. Vgl. p. I 24. Wie kommt der Jupitertempel in Arsinoe

dazu, die letztere Abgabe zu bezahlen? Ich habe im Hernes XX
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S. 450 angenommen, dass die Dörfer TptxtofJiia, Iluppeta u. s. w.,

für die er gleichfalls TeXla^axa oder Svjfioaca TsXeaiJLaxa zahlt,

Eigentum des Tempels gewesen seien. Ich möchte diese Ansicht

heute dahin modificiren, dass der Tempel in den betreffenden Dörfern

Grund und Boden oder Fabriken oder andere Steuerobjecte besessen

habe, für die er die Steuern zu zahlen hatte. Denn dass die ge-

sammten Dörfer ihm gehört hätten, wird durch den Text nicht

indicirt, und wird durch die niedrigen Summen, die er zahlt, jedenfalls

nicht wahrscheinlich. Im Dorfe OtXayp^'; gehörte ihm jedenfalls

nur die Badeanstalt. Denn dass er etwa als Grundbesitzer in diesem

Dorfe auch zu dem ßaXavcxov habe beitragen müssen, und dass

mit anderen Worten dies T£X£a[j.a unserer Abgabe gleichzusetzen

sei, wird u. A. dadurch ausgeschlossen, dass von einem Grundbesitz

in OtXaypt? nie gesprochen wird. Wir gehen daher wohl nicht

fehl in der Annahme, dass das xeXea^a die Steuer ist, die der

Tempel als Eigentümer der Badeanstalt zu zahlen hat, dass die

von ihm verpachtete aTio^opa dagegen eine Abgabe ist, die er von

den Bewohnern von OtXayptg erhob, ebenso wie der Kaiser, nach

unserer obigen Deutung, ein ßaXavtxov in den Thebanischen Dörfern

einforderte. Wir setzen also die ano^fopa, unserem ßaXavixov gleich.

Leider giebt auch dieser Papyrus keine Antwort auf die Haupt-

frage, ob nur diejenigen zur Zahlung verpflichtet waren, die das

Bad benutzten, oder ob alle Bewohner des Dorfes herangezogen

wurden.

Wir haben noch nachzutragen, dass das ßaXavixöv nicht in

allen Nummern von den kaiserlichen Steuereinnehmern, den Tipax-

xopEc, ßaXavixoö oder häufiger apyupLxf^i; (einmal 1061 aTiatxrjTYji;

|ji£pta[iC)ö ßaXavcxoö) erhoben wird, sondern in einer grossen Zahl

von Fällen vielmehr von den xeXwvac oder iTTtxyjpyjxal d^axopoü

cepwv (vgl. 780 ff.). Hier handelt es sich also, wie es scheint, um
Badeanstalten, die nicht von der kaiserlichen Regierung, sondern

ganz wie in dem Berliner Papyrus, von den Tempeln unterhalten

wurden. Das ßaXavtxov, das hier von xeXwva: erhoben wird, gleicht

also jener duocpopa, die in dem Papyrus der in Diensten des Tempels

stehende |xca'8"ü)xy)s einzog. Die xeXwvai ÖTjaaupoö ^epöv unterlassen

es leider fast regelmässig, die Summe zu nennen. Nur an zwei Stellen

wird sie genannt (1251, 1252) und da werden nicht, wie man

nach dem Titel der Männer schliessen sollte, Artaben, sondern
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Drachmen genannt. Auf diese schwierige Frage werden wir in

Kap. VI einzugehen haben.

Versuchen wir endlich, ob unsere Texte uns über die Höhe,

in der diese Steuer dem Einzelnen auferlegt wurde, Auskunft geben.

Die Untersuchung wird wiederum dadurch erschwert, dass wir meist

nicht mit Sicherheit sagen können, ob Raten oder Jahresbeiträge

vorliegen. Auffällig ist, dass gewisse Summen, wie 1 Drachme

1^/2 Obolen, ferner 4^/2 Obolen oder auch 2 Drachmen so sehr

häufig, auch bei verschiedenen Personen, wiederkehren. Viel-

leicht gelingt es einem Anderen, das Princip, nach dem die

Höhe berechnet war, aus den erhaltenen Zahlen zu eruiren. Ich

möchte die Frage noch offen lassen, bemerke aber, dass es nicht

unmöglich ist, dass auch diese Abgabe, ähnlich wie die Xaoypa^ta,

innerhalb der Ortschaften in gleicher Höhe erhoben wurde — aber

vielleicht zu verschiedenen Zeiten in verschiedener Höhe. So zahlt

z. B. KafiYJxts Iletsapuplou? in Noxo^ xal Ab\) sowohl im J. 69/70

als 84/5 je 4 Drachmen (429, 463), während 'Aßw^ TcpeajSuxspo?

TlexoGipioc, an die Steuerbeamten von Charax sowohl 134/5 als

auch 137/8 und 139/40 je 2 Drachmen 1/2 Obolen 2 Chalkus zahlt

(570, 583, 598). Diese letztere Summe zahlt aber auch, gleichfalls

für Charax, 'E7ra)VU)(or Ka\i.riXioc, im J. 132/3 (555). Das sieht

doch aus, als sei das damals der Satz für Charax gewesen. In

der früheren Zeit scheint man in Charax weniger gezahlt zu haben;

da sind die häufigsten Sätze 4^2 Obolen oder 1 Drachme P/« Obolen

oder auch 1 Drachme 4 Obolen. Andrerseits ist bemerkenswert, dass

der höchste Satz, der sich bis zum II. Jahrhundert findet, 6 Drachmen

4 Obolen vom J. 108/9 auf die Ortschaft Apa(. . .) beschränkt ist,

von der uns keine anderen Sätze vorliegen. Die hohe Summe von

8 Drachmen, die sich in 665 findet, mag sich durch das Datum —
244/5 — erklären. Sollte sich diese Auflfassung bestätigen, so hätten

wir anzunehmen, dass das ßaXavtxov nach Analogie des Kopfgeldes

aufgelegt war. Wie weit sich diese Analogie erstreckte, lässt sich

noch nicht sagen. — Völlig rätselhaft bleibt mir einstweilen die xpixig

j3aXav£iou, die in dem noch unpublicirten Berliner Papyrus P. 1394

(Zeit des Antoninus Plus) begegnet. Zwölf Drachmen werden dafür

gezahlt. Ebenda wird gebucht: Tcp[os6o(wv) ßajXaveiou + pq dx5.

Endlich haben wir noch darauf hinzuweisen, dass die Belege

für diese Steuer sämmtlich der Kaiserzeit angehören, von Augustus
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bis zu den Philippi. Für die Ptolemäerzeit hat sich bisher kein

Beispiel gefunden. BaXavsia hat es selbstverständlich auch schon

in der Ptolemäerzeit gegeben (vgl. z. B. Mahaffy, Flind. Petr. Pap. II

S. 32). Aber wir wissen nichts von einer ähnlichen Abgabe, die

darauf lastete. Man mag damals einfach ein Badegeld im einzelnen

Falle gezahlt haben. Vgl. oben das Citat aus dem Papjnrus Sakkakini.

Es hat danach den Anschein, dass erst Augustus diese Steuer

eingeführt hat. Auf römischem Gebiet möchte ich an das

publicum Interamnitum vectigal balnearwn (CIL IX 5144) erinnern.

Vgl. dazu Marquardt, Privatl. d. Römer I^, S. 273.

In der römischen Zeit scheint die Verbreitung der Bäder in

Aegypten eine sehr grosse gewesen zu sein. Nicht nur in den Städten,

auch in den Dörfern waren Badeanstalten zu finden. Vgl. ausser

den schon oben berührten Beispielen BGU 181, 12: dv xwt Iv xwfXY]

BocY.yi<xbog ßaXavsiwt. Ueber Militärbäder vgl. oben S. 163 f. Für

den memphitischen Gau vgl. Pap. Leipz. 27 Recto 5: ßaXav[5 wo

Wessely ßaXXe liest. Auch auf dem Gutshof bei Hermupolis, der

uns durch Pap. Lond. CXXXI Recto (vom J. 78/9 nach Chr.) so

nahe gerückt ist, spielt xo ßaXavelov eine Rolle. Vgl. Z. 24, 306,

335 u. s. w. Für die byzantinische Zeit vgl. Pap. Lond. CXIII 6^

(vom J. 633 n. Chr.), wo ein Tzepiyüzfic, 6Y]|jio(aiou) ßaXaviou aus

Arsinoe begegnet. Derselbe in einer Urkunde bei Wessely, Denkschr.

Wien. Akad. 1889, S. 239. Die öffentlichen Bäder von Alexandrien

nennt noch das XIII. Edict Justinians (c. 14). Diese Bäder sind

ein Kennzeichen der hellenistischen Kultur!

§ 23. ICizsp )((£Lp(i)va^fou) ßaXav£UT(ü)v).

Für Theben durch Nr. 527 (vom J. 120/1 n. Chr.) belegt. Der

ßaXaveuxi^S (gewöhnlicher ßaXaveu?) ist der Bademeister. Das

yetpwva^cov ßaXaveuxwv ist also die Gewerbesteuer, die er für die Aus-

übung seines Geschäftes zu zahlen hat. Ueber die Höhe der Steuer lässt

sich aus diesem einzelnen Falle nichts erschliessen. Zur Gewerbesteuer

im Allgemeinen vgl. unten § 135. Es ist dies in unserer Sammlung

das einzige Beispiel einerVerwendung desWortes )(etpü)va^tov in Theben.

§ 24. Tskoc, ßacpswv.

Für Theben belegt durch 700 (184/5 nach Chr.), 1068 (179

n. Chr.) und 1516 (141/0 vor Chr.).
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Diese von den „Färbern"^) erhobene Steuer (in der Kaiserzeit

als xiXoc, bezeichnet) ist als Gewerbesteuer zu betrachten. Ueber

die Höhe der Abgabe lässt sich aus diesen drei Quittungen nichts

Sicheres gewinnen. In Her ptolemäischen Quittung 1516 ist nur

gesagt, wieviel der Steuerpächter in dem betreffenden Monat an die

Bank gezahlt hat. Aus 1068 geht hervor, dass auch die Färber-

steuer, wie die anderen Gewerbesteuern, monatlich berechnet war.

Vgl: "Ea^ov — t6 xa'ö-Cfjxov) X£X(o?) [xyjvöCO Oco-B-. So stehen

diese Ostraka mit unserer Haupturkunde über Gewerbesteuer, BGU 9,

im Einklang, die uns zugleich belehrt, dass damals, Ende des

III. Jahrh. nach Chr., die Gewerbesteuer der Färber pro Monat

24 Drachmen betragen hat (vgl. Col. II 7 fF.). Ob dieselbe Summe
auch schon Ende des IL Jahrh. n. Chr. (Nr. 700 und 1068) normirt

war, lasse ich dahingestellt. Immerhin werden die 8 Drachmen

4 Obolen in Nr. 700 sehr wahrscheinlich nur eine Rate darstellen.

Zur Gewerbesteuer im Allgemeinen vgl. unten § 135.

§ 25. T6 ToO ßoYjO-oö xsXog.

Für Koptos belegt durch Nr. 1084 und 1089.

Bo'yj'9'6? ist eine ganz allgemeine Bezeichnung für denjenigen,

der einem Anderen helfend zur Seite steht. Dass in dem obigen

Ausdruck der ^orid-oc, das Steuerobject, nicht das Steuersubject ist,

ist sicher. Unklar ist dagegen, auf wen der ßoYjO-oi; zu beziehen

ist. Man hat zwei Möglichkeiten, Entweder bezieht man ihn auf

die y.aaao'KOioi, denen hier die Zahlung ihrer Gewerbesteuer quittirt

wird: dann Avürde die Abgabe dafür erhoben sein, dass sich der

betreffende xacooTZoioq einen ^07}d-6c„ sagen wir einen Geschäfts-

führer oder dgl. hielt. Oder aber man bezieht ihn auf den quit-

tirenden Beamten, den Pächter dieser Gewerbesteuer: dann würde

die Abgabe für die Mühewaltungen dieses Secretärs des Steuer-

pächters resp, als Beitrag zu seiner Salarirung erhoben werden.

Letzteres ist mir wahrscheinlicher. Jedenfalls sind uns solche ßoYj'9'OC

als Secretäre der Steuererheber gerade durch die Ostraka bekannt

genug. Vgl. Kap. VI.

^) Ueber die Färberei im Altertum vgl. H. Blümner, Technologie I S. 215,

im Besonderen 220, wo über die aegyptische Färberei aufGrund von Plinius XXXV
150 gehandelt wird.
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§ 2G. TsXog yspa'wv.

Für Theben belegt durch: 476, 574, 650, 660, 664, 680, 1040,

1059, 1060, 1063, 1064, 1067, 1073, 1077, 1332, 1416, 1551.

TipZiOQ ist eine in Aegypten häufige, sonst seltene Bezeich-

nung für den Weber. ^) Das izXoc, yepScwv ist also die Gewerbe-

steuer, die die Weber für die Ausübung ihres GeAverbes zu zahlen

hatten. Ueber die Gewerbesteuer im Allgemeinen vgl. § 135. Die

Steuer wurde erhoben durch leXwvao y£po(taxo0)2), die auch einmal

xeXüJvac xeXoDC, yspScwv heissen (1067), oder durch imiripriiod

Y£pS(caxoö) (664).

Die Höhe dieser Gewerbesteuer zu berechnen wird dadurch

erschwert oder unmöglich gemacht, dass die thebanischen Schreiber

nicht wie die elephantinischen die Schlusszahlungen als solche be-

zeichnen. Wir sind daher immer in Zweifel, ob wir es mit Voll-

zahlungen oder Ratenzahlungen zu thun haben. In einigen Fällen

sollte man nach dem Wortlaut annehmen, dass es sich um Ersteres

handelt. Vgl. 650: £)(0{jl£V — öuep lillouq] Ilocy^üv [Ilajolv: —
Drachmen 4. Vgl. auch 1332: la)((o[X£v) — xb zeX(o<;) UTc(£p)

jJLYj(vü)v) 6ü)0- Oaö'^c 'A-ö-up — 6 Drachmen. Vgl. endlich 660:

£a)((o[i£v) — ü7i:(£p) apt-ö-di-YJaEW?) ^a.\xev(hd' xal ^(xpiioüd-i xö

zeXi^oq) — Drachmen 7 Obolen 1. Hiernach möchte man in den

beiden ersten Fällen je 2 Drachmen, im dritten je 3 Drachmen

3^/2 Obolen als Normalsumme pro Monat annehmen. Das Divergiren

der Zahlen würde zu der Annahme föhren, dass in verschiedenen

Jahren die Summen verschieden hoch berechnet Avaren. Aber

wahrscheinlicher ist mir, dass nur die Ausdrucksweise des Schreibers

incorrect ist, und dass diese Summen doch nur als Raten aufzufassen

sind. Nach 664 werden für einen Monat allein 8 Drachmen von

einer Person gezahlt, und in 1551 wird eine Zahlung von 4 Drachmen

für einen Monat ganz unzweifelhaft als Rate bezeichnet (Sct^ö xoü

xekouc, ToO Tößc). Dazu kommt noch eine Nachtragszahlung von

2 Drachmen, sodass hier mindestens 6 Drachmen den Monatsbetrag

ausmachen.

*) Vgl. H. Blümner, Technologie I S. 151.

"^) So wird aufzulösen sein, nicht yspSicüv, wie ich im Textdnick meist

gethan habe. Die Form YepS'.axöv entnehme ich dem Berliner Papyrus P. 1500.
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Die Webersteuer begegnet ausserdem im Berliner Papyrus

P. 1500 aus dem Faijüm (III. Jahrb. n. Chr.), und zwar unter dem

Namen yspSiaxov. Sie wird hier sowohl für die \i.rixp6no'kic, (Arsinoe)

wie für den vo\i6c, (Herakleidesbezirk etc.) bezeugt. Die Weber

waren also über den ganzen Gau verbreitet. Auch in BGü 471, 1

(II. Jahrb. n. Chr. Faijüm) ist mit den Worten Tiapa yepSccov auf

sie hingewiesen. In BGU 617 zahlen eine Weberin und in Pap.

Grenf. (II) LX ein Weber ihr ^(Stpwva^tov. Doch ist nicht klar

zu erkennen, ob die gezahlten Summen sich nur auf diese Gewerbe-

steuer, oder auch auf die daneben genannte xoTiy] Tpt)(G^ beziehen.

Vgl. unten § 181. Der Ertrag dieser Webersteuer muss bei der

grossen Blüte und Bedeutung der Weberindustrie in Aegypten kein

geringer gewesen sein.^)

§ 27. "Ynlp yswiisTpLas.

Für Theben belegt durch Nr. 513, 576, 587, 593—595, 599,

677, 685, 688, 699, 1292, 1406, 1423, 1427, 1434, 1435, 1448,

1470, 1561, 1572, 1579, 1581.

Während die meisten Texte sich Abkürzungen erlauben, bieten

599 und 1435 das Wort yzo\iEzplxc, (sie) ausgeschrieben. Auch

in dem nicht publicirten Berliner Ostrakon P. 4362 findet sich

uTiep Y£a)[x£xpia(;.

Es besteht wohl kein Zweifel, dass UTiep y£W[JL£Tpia$ der all-

gemeinere Ausdruck für eine Abgabe ist, von der die U7t£p yeia-

|X£Tpia; d(i,7:£Xd)Vü)v und cpoivtxwviov (vgl. § 12 und § 131) nur

Spezialisirungen darstellen. Es kann sich überall nur um dieselbe

Steuer handeln. Wir haben nun schon oben darauf hingewiesen,

dass die Abgabe bnep y£W|a.£Tpca5 aiJiTreXwvwv in mehreren Fällen

nachweisbar in derselben Höhe erhoben wird wie die U7i£p d[jL7r£Xü)V(i)v,

d. h. wie die Grundsteuer für Rebenland, und bemerkten schon oben.

^) Büchsenschütz, die Hauptstätten d. Gewerbfleiss. S. 62/3. Für die

alten Zeiten vgl. Erman, Aegyi^ten S. 594 ff. Wiedemann, Herodot II S. 147 ff.

— Ein fipb'.oc, unter den TTpsaßÜTSpo'. des Dorfes Muchis im Faijüm BGU
6, 13. Mehrere fipt'.o: auch in Ptolema'is Hormos im Faijüm, nach der Charta

Borgiana, vgl. III 10, IV 13, VII 34, wo überall fipbiq, statt XspS'.g zu

lesen ist. Sollte das rätselhafte 'Opö-oiicpou im Pap. Grenf. (II) LXXIX 1, 3

vielleicht cpö-ouccou zu lesen sein (vgl. Xivöücpog) und eine Weberspezialität

bezeichnen?
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dass hier wahrscheinlich nur zwei verschiedene Ausdrücke für ein

und dieselbe Sache vorliegen. Auch ein Blick auf J^r. 1301 be-

stätigt diese Annahme.^) Wir werden danach auch in den hier

vorliegenden Urkunden Quittungen über Grundsteuer sehen, und

es fragt sich nur, wie es denn möglich ist, dass Zahlungen für die

Grundsteuer als b~kp Y£ci){J.£":2ca; geleistete bezeichnet werden können.

\Vir werden unten § 46 ausführlicher darlegen, wie die Um-
legung der Grundsteuer auf der Katastrirung des Bodens beruhte.

Diese Katastrirung aber basirte auf der Y£W[i£Tp''a, der Thätigkeit der

Y£0)[J.£xpa:, der Feldmesser. Sowohl Klassikertexte als auch Urkunden

lassen uns keinen Zweifel darüber, dass diese Kataster in Aegypten

schon seit den ältesten Zeiten geführt worden sind, dass aber auch

durch die alljährlichen Nilüberschwemmungen, die vielfach die alten

Grenzen der Grundstücke veränderten und andrerseits alljährlich

^1 Die Abgabe 'jT-sp ytov^e':piixz ist mir sonst nur noch in BGU 572--574

begegnet, einer Liste aus dem Anfang des III. Jahrhunderts nach Chr., in der

in alpliabetischer Folge Grundbesitzer mit ihren in Geld zahlbaren Steuern auf-

gezählt sind. Nach Angabe des Umfanges der Grundstücke (es begegnen

eXa'.övsc, öi\s.~tX(ü\BZ und TiapaSs'.ac.) wird der Steuerbetrag genannt, und zwar

begegnen folgende verschiedene Arten: 1. £!3(ü)v). 2. •;zia''j.".pi'xz). 3. v^ =
Z£Vi:r(X0ax-^5. 4. y,^ = öyZör,^. So viel ist wohl a priori sicher, dass einer

dieser Posten die Grundsteuer bezeichnen muss. Die beiden letzten scheiden

aus, da die Grundsteuer nicht als Ertragsquote erhoben wird. Man kann nur

schwanken zwischen ='.5(Iiv und •ftiü'^tzp'.y.^. Gegen die Fassung von eISoj als

Grundsteuer spricht aber Folgendes:

a. In Contracten wird mehrfach von dem verkauften Grundstück aus-

gesagt, dass es xa^-apöv ä:iö 5r,[ica:(DV xaL TüavTÖs £l5ou? sei. Vgl. BGU 197, 14;

227, 19; 237,13. Hier sind mit den dT,[idc'.a ofienbar die Hauptsteuem (Grund-

steuer und Annona) gemeint, mit T:avxd; (!j sllcj- aber sonstige Abgaben oder

Gebühren. Vgl. auch BGU 334,2: -j-sp [iOv&5eati(r,5) xöpxoov xai äXXuv Ixtüv

(= si5üJv). Vgl. auch 236, 9, wo ^lavcd^ sISou; hinter dem äp'.9-[jLr,T'.x6v ge-

nannt wird.

b. Die im obigen Text für die £I5y; gezahlten Summen sind für die Grund-

steuer entschieden zu klein. So werden in 574, 5 für mehr als 7^ Aruren nur

ca. 29 Drachmen gezahlt, also pro Arure noch nicht 4 Drachmen. Das ist als

Grundsteuer ganz undenkbar. Vgl. auch 573, 3. Dagegen passt der für die

yeoiliBip'.CL sich ergebende Betrag durchaus zu den für die Grundsteuer bekannten

Sätzen. So werden in 572, 7 ungefähr 36 Drachmen, und ebenda 10 ungefähr

45 Drachmen pro Arure gezahlt.

Ich komme somit zu dem Resultat, dass auch dieser Papyrus dafür spricht,

dass wir in der Abgabe UTZsp ystüiiSTpias die Grundsteuer zu s'^hen haben.
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die Ertragsfähigkeit des Bodens in verschiedener Weise bestimmten,

alljährliche Revisionen des Katasters notwendig waren. Herodot

II 109 erzählt, Sesostris habe Jedem einen gleich grossen y.Kr^z'jZ

zugeteilt und danach eine ättcj opr^ alljährlich von ihm eingefordert.

El 5e Tivo; xoü xAr^pcj 6 -oTaiic; i'. TzapiXo'.TC. lÄO-uv av -co;

aüxov eai^fia'.vs x6 yeYSvr^fjisvov. '0 hi (seil. Zsawa-p'-c) £7:£;j.7:£

xo'j? £7:iay.c'];o[i£VG'JC xal iva'i£xp7iaovxa; caw IXaaacov 6

yöpog Y^T°^^? oxw? xoO Äo'.-cJ xa-d Xoyov x^c X£xaY»i£'/r;; o^-csopf^z

X£A£o:. Vgl. Diod. I 82, 2. Diese bewunderungswürdige Genauigkeit

in der Evidenzhaltung des Katasters, die die gerechte Erhebung der

Grundsteuer zum Zweck hatte, ist ebenso auch in der Ptolemäerzeit

und auch in der Kaiserzeit weiter durchgeführt worden. Schon

aus Strabo's Worten (XVII p. 787), „dvaYXY; er; dvau£xc£:a9-a'. zdX'.v

xal 7;dAcv" war es zu entnehmen. Die Pap^TUSurkunden führen

uns jetzt noch tiefer in das Detail hinein. In BGU 12 habe ich

einen Text publicirt, der den Bericht einer Inspectionscommission

enthält, die vom 14. Juli bis 14. Oktober 181 n. Chr. Talso während

der Ueberschwemmung!) den Themistes- Bezirk des Arsino'itischen

Gaues bereiste, um die Dämme und sonstigen Schutzvorrichtungen

zu inspiciren (vgl. Z. 16).^) Ihre Thätigkeit wird als i-'.T/.t'b'.z

bezeichnet. Im Gefolge der zuständigen Gaubeamten befand sich

auch ein Geometer, von dem es Z. 27 heisst: [Y]£ti)[i£xpoO'/xo; xal

^uXop.£Xpoövxo(; 6£0$a)p[ou xoO] EcoxYjpcyou d^o vojicO 'Hpa[x]A£c-

7c(oAcxo'j) ytiüiiixpz'j. Wenn es sich an dieser Stelle auch um die

Ausmessung der Dämme etc. zu handeln scheint, zeigen doch wieder

andere Texte, dass gelegentlich dieser oder ähnlicher i-'.TKi'lB'.z

die eventuellen Veränderungen im Grundbesitz vermessen und in die

Kataster eingefügt wurden. So heisst es in BGU 563 I 11: iz i~:a-

x(£({;£(ü;) cf*^ [ä]-6 a-.xoxöv i^o:(vtxü)voO t^Cp^t^^'-*)
^~ V "^*° -^°

^) Das Bruchstück einer äimlichen Urkunde habe ich in BGU 490 pu-

blicirt. Geometer begegnen auch in den Flinders Petri Papyri (III. Jahrb. vor

Chr.). Vgl. Petr. Pap. (II) I, 1 ('A^r,vo?ü)?ou Ysw-is-pou). In (IIl XXXVI
werden mit Hilfe eines Geometers die feniggestellten Dammarbeiten vermessen,

ganz wie in dem oben citirten Berliner Papyrus (über 400 Jahre später'. Als

Geometer erscheint auch hier ein Mann mit griechischem Namen (^'ApjJiöS'.o;),

doch ist sein Stellvertreter ein Aegypter i .•jxscJx'.o;). Ein Grieche ist auch der

"AoxXr,U'.i?r,5 i Kpoxsxs'-p'-^W-^vcg Ttpi; -f/. '{£(ü\i.sxpi'x: im Pap. Leid. L (LI. Jahrb.

vor Chr.).
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und so viele Aruren waren es auf Grund der iv:iay.s.f\)ic, des 6ten

Jahres. Noch genauer ist die Angabe ebenda in II 17: xal iE,

£7ttax(£cj^£ü)5) Tzpoq '{eo\i{zzpiixv') CS 9'£o[ü] Tpa[c]a[voö. Vgl. 18:

e^ £TCiax(£4'£ü3(;) y^ Tcß£pLOU 7rX£tw £u[t]yp(acp£VTa). In den hier

hervorgehobenen Jahren war zum letzten Male eine Veränderung in

den Grenzverhältnissen der betreifenden Grundstücke eingetreten und

notirt worden. 1)

Trotz der nahen Beziehungen zwischen der Landvermessung

und der Grundsteuer, wie sie aus den angeführten Daten hervor-

gehen, ist und bleibt es sehr auffallig, dass in unseren Quittungen

ÖTC^p Y£W|i£xptai; heissen soll: „für die (durch die Landvermessung

festgestellte) Grundsteuer". Dennoch scheint mir aus den oben

angeführten Gründen diese Deutung gefordert zu werden. Wir werden

unten in § 71 einen ganz ähnlichen Bedeutungsübergang in der

Formel bnkp XaoypacpLai; kennen lernen. Dies übersetzt man all-

gemein, und mit Recht, „für die Kopfsteuer", und doch bedeudet

Xaoypat^ia nichts anderes als die „Volkszählung". Die Volkszählung

leistet aber für die Ermittelung der Kopfsteuer dasselbe, was die

Landvermessung für die Ermittelung der Grundsteuer. Es steht

also in beiden Fällen das Mittel für den Zweck.

Was für Bodenarten in den vorliegenden Urkunden gemeint

sind, in denen weder (3:(i7r£Xwv£i; noch (poivtxwvE? erwähnt werden,

lässt sich nicht bestimmen. Da die Steuer regelmässig in Geld

bezahlt wird, können wir nach unseren sonstigen Resultaten nur

sagen, dass es sich wahrscheinlich um Reben- oder Palmenland,

*) Auf die Revision der Flurbücher bezieht sieh offenbar der Ausdruck

Tipög dva|idTpY)ai.v in zwei Wiener Pachtcontracten vom Jahre 301 und 305 n. Chr.

Vgl. CPR XL und XLI. Man wird ihn in beiden Fällen auf die vorhergehende

Angabe des Flächeninhaltes der Grundstücke beziehen müssen. In XL ist wohl

nur durch Versehen des Schreibers eine andere Bemerkung dazwischengetreten.

Fraglich ist nur, ob damit auf die letzte ävaiJt^tpTjaig hingewiesen wird, oder

auf die bevorstehende. Im ersteren Falle hätte man wohl eher xatä statt Tipög

gesagt. Es soll also wohl heissen : So und so viele Aruren, . vorbehaltlich der

eventuell bei der diesjährigen Wiedervermessung eintretenden Grenzverschiebungen.

Doch ist die andere Deutung wohl nicht ganz ausgeschlossen. Wessely's Erklärung

ist auf alle Fälle abzuweisen. Auch im Pap. Grenf. (I) LIV 10 steht unmittelbar

hinter dem Flächeninhalt des Grundstückes der Zusatz Tipög äva|JiitpTjOi.v axoi-^loo,

wo noch besonders auf die Benutzung der Messschnur hingewiesen wird. Vgl.

BGU 526, 13 und namentlich 586, 9. Vgl. auch CIGr. III 4957 Z. 60/61.
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Obst- oder Gartenland handelt. Ueber die Höhe der Taxe lässt

sich ebensowenig etwas ermitteln. i) Ob das oi in 1561, 2 zu ol'vou

zu ergänzen ist, ist sehr zweifelhaft.

TsXog yvacpaXXoXoytov.

Siehe unten § 63 unter xsXoc xaaaoTtotwv.

§ 28. Trcsp Ba7T;(LB6cp{ov?).

Am Sehluss von Nr. 1395 (Theben, vom J. 66/7 n. Chr.) stehen

die Worte üTiep occtzC ). Zuerst glaubte ich, Sa7i(av'i^[JiaTCc)

auflösen zu sollen. Doch folgende Betrachtungen führen zu einem

anderen Resultat. Der Form nach sieht die Urkunde ganz so aus, als

wenn sie eine Gewerbesteuerquittung enthalte. Vgl. xo xeXo^ ©wO" Oawcp:.

Da die vorhergehende Nr. 1394, die von denselben Personen handelt,

im Wesentlichen denselben Text, mit Ausnahme von u) 5a) enthält,

so scheint dieser Zusatz entbehrlich zu sein. Hierzu würde die

Annahme passen, dass damit das spezielle Gewerbe bezeichnet wäre.

Unter dieser Voraussetzung wüsste ich keine andere Erklärung

vorzuschlagen als Oa7i(iSu(pü)v) im Sinne von „Teppichweber".

Zwar ist dieses Wort durch unsere Kr. 1213 sowie durch Pap.

Paris. 5, col. 19,1 gerade für Theben in der Form xaTiioui^o? belegt.

Aber auch wenn wir nicht bei Schriftstellern-) die Nebenform bxnic,

neben z(x,tzic, hätten, würde ich ein derartiges Schwanken in den

Dentalen unserm aegyptischen Schreiber We[x[j.cüV^yj; durchaus zu-

trauen. — Ist dies richtig, so ist auch 1394 als Quittung für die

„Teppichwebersteuer" aufzufassen.

§ 29. AsOfiOÖ.

Für Syene— Elephantine belegt durch Nr. 104, 106, 114

—

119, 121, 123, 125, 128—130, 140, 141, 144, 148, 151, 152,

154—156, 158, 165, 201, alle aus dem II. Jahrh. nach Chr.

^) Das f|[i'.au in 1572 kann wohl nur bedeuten, dass die Hälfte der ganzen

fälligen Steuersumme bezahlt wird (vgl. xö Fin 275), oder aber dass eine halbe

Ärure das Steuerobject ist. In 576 und 1427 (beide aus demselben Jahre) steht

s./ jJispoug ^= 7:e|ji-tcu \iepcuc,, was wohl nur bedeuten kann, dass hier ^ der

Gesammtsumme gezahlt wird. Mit der Yscü^iSTpia speziell hat der Zusatz nichts

zu thun, wie er denn auch bei der Dammsteuer vorkommt.

'^) Vgl. z. B. Svnes. Epist. 61 (ed. Hercher) : Aän'.5a [leyäXYjv xöv Älyun-

xlü)v xxX.

WiLCKEN, Ostraka. ^*
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Die Erklärung des Wortes oza\i6c, bat schon den früheren

Bearbeitern der Ostraka grosse Schwierigkeiten bereitet. Fröhner^)

wies zweifelnd auf oaaiiöc, hin und übersetzte es danach mit „dime".

]Mit grösserer Entschiedenheit trat Conrad Leemans"-) dafür ein,

(lass 0ea[i6c, nur eine dialektische Variante für 00(.a\i.6c, sei. Ich

kann mich dieser Annahme nicht anschliessen, weiss aber leider

keine sichere Lösung des Rätsels zu geben. Ich beschränke mich

darauf, einige Thatsachen hervorzuheben, die für die sachliche

Erklärung zu berücksichtigen sind.

1) Aeapioö steht immer nur unmittelbar nach der Erwähnung

der AaoYpacpia. Wenn diese in mehreren Raten gezahlt wird, so

folgt bta\iQö der Schlussrate. Vgl. 123, 140.

2. Aeaixoö tritt mit demselben Augenblick in unseren Ostraka

auf, wo zum ersten Mal die Xaoypacpi'a von 17 Drachmen auf 17^

erhöht begegnet.

3. Für den hea\i6c, wird stets -J Obolos gezahlt.

4. Die Summen für Aaoypa^pta und öeapiog werden, wie etwas

Zusammengehöriges, regelmässig zusammenaddirt (zu 17 Dr. 1 Ob.).

5. In Xr. 160 steht zum ersten Male 17 Drachmen 1 Obol für

die Xaoypa^ia, ohne dass der oza\i6c, erwähnt wird. Darauf in

167, 182 u. s. w. Dagegen findet sich wieder die Trennung in

XaoYp3C(^ta und Zeo[x6c, (zu 17 Drachmen 1 Obol und l Obol) in 165

und 201.

Hieraus ergiebt sich: Der cea\i6c, hängt mit der Xaoypai^ca

eng zusammen, ja der für den bzaix6c, gezahlte halbe Obol wird

geradezu als für die loi-O'^pot-'^ioc gezahlt aufgefasst.

So viel wüsste. ich zur Zeit über die sachliche Bedeutung zu

sagen. Wie aber das Wort oea\i.6c, hiernach zu erklären ist, ist

mir völlig unklar. Auf Vermutungen will ich verzichten.

§ 30. Ta Br;p,6aia.

Für Theben belegt durch Nr. 767, 898.

Ta SyjiJLoa'.a (seil. xeXeafJiaxa) ist eine sehr gebräuchliche all-

o-emeine Bezeichnung für die öffentlichen Abgaben und Lasten.

») Rev. Archeol. XI S. 427 A. 30.

-) In einer besonderen Abhandlung über ,,Bewijzen van betaalde belasting

"-^t^cherven" in ,,Mededeelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen,

!ul • Deel XI" Amsterdam 1868.
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Vgl. BGU 18, 13. 39, 16. 87, 20. 94, 17. 103, 9. 153, 24. 197, 14.

227,19. 234,19. 339,21. 350,9. 468,21. In 767, wo orj[j.:ü)v

offenbar für 6r^[ioatü)v verschrieben ist, bedeutet es im Spezielleren

die Grundsteuer. In 898, wo es in einer dem Pächter ausgestellten

Privatquittung neben x6 iY.^)6piQy steht, wird es allgemein auf die

finanziellen Verpflichtungen hinweisen, die laut Contract der Pächter

übernommen hat. Auch hier kann die Grundsteuer darunter ver-

standen werden. lieber die Sr^(ji6c:a in Nr. 413 ff. vgl. unten § 74.

§ 31. TTisp hoixrpBißc,.

Wir erwähnen diesen in den Ostraka mehrfach begegnenden

Ausdruck hier nur, weil man leicht auf den Gedanken kommen
könnte, dass damit eine bestimmte Steuer gemeint sei. Das ist

aber nicht der Fall. Vielmehr bezeichnet er nur das Ressort, in

welches die betreffende Steuer abgeführt wird. Mit der SLotxYjacg ist

die weltliche, im Besonderen, wie es scheint, die Gemeindeverwaltung

gemeint, während mit dem Parallelausdruck bizep :£pax:xoü oder

iepöJv auf die Tempelverwaltung hingewiesen wird. Vgl. Kap. VI.

§ 32. TTisp S(,7iXü>v.

Für Syene—Elephantine belegt durch Nr. 85, 163, 164, 169,

für Theben durch 578, 600, 605, 610, 613, 622, 625, 633, 637,

1291, 1429, 1477, alle aus dem II. Jahrh. n. Chr.

Nur in 163 und 164 steht uTZBp [jL£p'.a[Jioü octtXwv, sonst

immer einfach uTisp ^itJmv (voll ausgeschrieben in 605, 613, 1291,

1477). Ich habe zur Zeit keine Vorstellung davon, was wir uns

unter den SiTrXä zu denken haben. Ich erinnere nur daran, dass

in den „Actenstücken zur kgl. Bank in Theben" IV 17 xd Y.xd^-

[xo^zoi.) SiTiXCä) begegnen. Da die Abgabe in 163 und 164 als

[iepia[JL65 bezeichnet ist, so wird sie, die Richtigkeit unserer Aus-

führungen in § 75 vorausgesetzt, kopfsteuerartig verteilt gewesen sein.

Dafür könnte man anführen, dass Nr. 633, 637, 1291, die alle für

dasselbe Jahr quittiren, dieselbe Summe (1 Drachme) nennen.

Andrerseits müsste in 164, verglichen mit 163, eine Ratenzahlung

•ingenommen werden.

12*
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§ 33. Tusp c'Mpuyoc,.

Für Elephantine belegt durch Nr. 259, für Theben durch 577,

628, 673, 1440, alle aus der Kaiserzeit.

In 259 ist von der Lesung <^[öp]c'j otopuyog nur das zweite

Wort sicher, das erste dagegen sehr unsicher. In 577 ziehen äizcci-

xr^xal {jL£pca|JLOü Biwpoyo? '^ccail'.y.'fjq die Steuer ein. Dieser „Königs-

kanal" begegnet auch in 1440, avo daneben der „Frauenkanal" genannt

wird. In 628 wird UTiep o'Mp\Jx(oq) quittirt, sowie in 673 unkp

bi6i{p\j^oq) OlXo)vo(?). Es ist schon im Text angemerkt worden,

dass dieser letztgenannte Philonkanal, der hier für die Kaiserzeit

bezeugt wird, auch im Pap. Paris. 66 begegnet, der, gleichfalls aus

Theben, dem III. Jahrh. vor Chr. angehört.^)

Zu dieser „Kanalsteuer" ist wenig zu bemerken. Für die

Wichtigkeit der Kanäle Aegyptens, dieser wahren Lebensadern des

Landes, Belege bringen zu wollen, hiesse Eulen nach Athen tragen.

Augustus konnte das römische Regiment gar nicht besser einführen,

als indem er das unter den letzten Ptolemäern verkommene Kanal-

netz restaurirte und erweiterte.^) Die KanalVerwaltung bildete

einen der wichtigsten Verwaltungszweige, und der Kanaletat wird im

Gesammtetat eine hervorragende Rolle gesjDielt haben. Zur Deckung

dieses Etats ist eben die „Kanalsteuer" bestimmt. Denn etwa an

eine Kanalgebühr, die für einmalige oder mehrmalige Benutzung

der Kanäle gezahlt würde, zu denken, wird dadurch ausgeschlossen,

dass die Abgabe für das ganze Jahr aufgelegt (628) und Monat

für Monat bezahlt wurde (673, 1440).

In welcher Weise diese Abgabe umgelegt wurde, nach welchem

Princip der Anteil des Einzelnen bemessen wurde, ist leider aus den

vorliegenden Fällen nicht mit Sicherheit zu ersehen. In 259 werden

von mehreren Personen zusammen 512 Drachmen gezahlt, doch ist

hier leider, wie oben bemerkt, der Zusammenhang nicht klar. In 577

zahlt eine Person 2 Drachmen 5 Obolen 2 Chalkus — offenbar eine

Rate, in 62S ein Anderer für das Jahr 145/6 22 Drachmen

^) Der Papyrus scheint zwei Philonkanäle zu unterscheiden, erstens (1. 41 f.)

-cr]v xaXoujjLEvrjV ^iXwvog, r^g tö az6\ioi. v.£lzixi ev z(ä'. Ii.a.%'\iplxr]i, und zweitens

(1. 46) TYiv $LXü)vog TYjv SV %%'. uöXsu Im Petr. Pap. (II) 6, 5 begegnet ein

Kleonkanal. Der ist offenbar nach seinem Erbauer, dem in diesen Texten mehr-

fach genannten Baumeister Kleon genannt.

2) Suet. Aug. 18. Dio Cass. LI 18,1. Aur. Vict. Epit. 1.



DIE KAXALSTEUER. — § 34. 181

3 Obolen; für dasselbe Jahr 145/6 werden in 1440 für den Königs-

und den Fraiienkanal pro Monat "ASpiavog 2 Drachmen 4 Obolen

gezahlt (bIq 6cpi%-\iriciv [xYjVOc; 'AoptavoO). Diese monatliche Be-

rechnung liegt auch in 673 vor.

Daraus, dass die einzelnen in Betracht kommenden Kanäle

meist mit Namen genannt -werden^), scheint mir zu folgen, dass nicht

alle Unterthanen zu einer allgemeinen „Kanalabgabe" herangezogen

wurden, sondern immer nur für den einzelnen Kanal die anwohnende

Bevölkerung, für die die Instandhaltung des betrefienden Kanales

eine Lebensfrage war. Ich lasse dahingestellt, ob daraus folgt, dass

die Bewohner in verschiedener Weise herangezogen wurden. Das

Material reicht einstweilen zur Beantwortung dieser Frage nicht aus.

Wir werden unten bei der Dammsteuer (§ 136) nochmals darauf

zurückkommen. — Die vorliegenden Urkunden stammen aus der

Kaiserzeit. Es ist aber wohl kein Zweifel, dass auch die Ptolemäer

diese Abgabe erhoben haben. Ihren Fortbestand in der byzantini-

schen Zeit bezeugt eine Quittung bei Wessely, Denkschr. Wien.

Akad. 1889, S. 247, wo gezahlt wird U7i(ep) MeyaXyj? Ata)p(u)Y(ci)r,.

Ausser dieser in Geld zu zahlenden Abgabe hören Avir von

einer Verpflichtung der Bevölkerung, ihre Arbeitskraft der Regierung

zur Instandhaltung der Kanäle zur Verfügung zu stellen. Da diese

Kanalarbeiten mit den Dammarbeiten eng zusammengehören, so

werden wir unten in § 136 beides gemeinsam behandeln.

§ 34. TTisp Spa)((|iY]e).

Für Theben belegt durch Nr. 408.

Nach diesem Ostrakon zahlen ein Vater und sein Sohn unip

Opax(lX'^S) M£(jLVo(v£cwv) für das Jahr 57/8 n. Chr. zusammen

2 Drachmen. Es wird also jeder 1 Drachme gezahlt haben, und das

wird eben die Drachme sein, nach der die Abgabe ihre Bezeichnung

hat. Zur Erklärung dieser Abgabe habe ich zur Zeit nichts bei-

zutragen. Ich verweise nur darauf, dass auch im Pap. Paris. 67, 13

(II. Jahrh. vor Chr.) neben verschiedenen anderen Steuern wie vcxpt-

/.fiq etc. auch op(xy^\ifiq geschrieben steht. Und in Pap. Par. 62 V 19

wird unter den Zuschlägen bei Zahlung der Biersteuer auch Er-

w^ähuung gethan zfiq ÖTCoxecjievTjs tlc, ty]v imo'/.eoi]^ hpo-yj^fic, a (|xtäc;).

*) Vgl. BGU 10, 17: Aitüpoxo? Bouß(äaxou). Auch hier ist die Steuer als

die für einen bestimmten Kanal bezeichnet.
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§ 35. Eloog oder TsXog sy/.uyXicw.

Für Theben belegt durch 1051, 1066, 1378, 1454, 1599.

Vgl. auch 473.

So unsicher auch die Erklärung des "Wortes iyy.üxXioq ist

(s. unten), so kann doch über das Wesen dieser Steuer kein Zweifel

l)estehen. Es ist eine Verkehrssteuer, die die Veränderungen im

Besitzstand der Bevölkerung belastet. Vor allem wurde der Kauf

{(hvrf) von Mobilien und Immobilien von dieser Abgabe betroffen.

Die TrevtyjXoaxYj wvcwv, die wir unten in § 138 besprechen werden,

ist daher ihrem Sinne nach nur eine spezielle Abart des allgemeinen

Begriffes des xiXoc, eyy.uy.Xioy. Immerhin möchte ich die Frage

offen lassen, ob thatsächlich nicht ein prinzipieller Unterschied zwischen

beiden bestanden hat. Das eyxuxXLOV ist uns, abgesehen von den

obigen Ostraka, sonst vielfach durch die Beischriften der griechischen

und demotischen Contracte überliefert, in denen eben über die Zahlung

dieser Abgabe von der königlichen Bank quittirt wird (die fälschlich

so genannten „trapezitischen Register"), und zwar wird sie — bisher

liegen derartige Beweise nur aus der Ptolemäerzeit vor — in der

Höhe von -^ oder ^ des Wertes erhoben (s. unten). Die Ver-

mutung liegt daher nahe, dass dieses '
, xu-'Xtov nur von solchen

Käufen erhoben wurde, die einer contractlichen Fixirung bedurften,

wonach sie etwa unserer heutigen Stempelsteuer entsprechen würde,

dass dagegen die r.evxr^yoozr] wviwv eintrat, wo ein solcher Contract

]iicht nötig war, wie z. B. in dem gewöhnlichen Marktverkehr. In

den erhalteneu Contracten handelt es sich meist um den Kauf von

Häusern oder Bauplätzen, auch von bestimmten Rechten.^) Die

Sklavenkäufe, die in 1066 und 1454 zum ersten Mal in Verbindung

mit dem eyy.uxXcov auftreten-), würden die Vermutung, dass es sich

beim iyxuxXioy um contractlich stijoulirte Käufe handelt, nur be-

stätigen. Sollte eine genauere Untersuchung dieser Verhältnisse, die

sehr nötig ist, zu dem Resultat führen, dass ein solcher Unter-

schied zwischen dem eyy.'jxXcov und der TZcVxyjXoaxY] wviwv nicht

liestand, so müsste man nach dem bisher vorliegenden Material an-

') Vgl. das Boispiel bei Droysen, Kl. Sehr. I, S. C.

'-) Auch iu Kyzikos war das Kaufen von Sklaven (dvSpaTioSwviYj ) mit

einer Steuer Ijelegt. Vgl. Dittenherger, Syll. u. 312.
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nehmen, dass die Kaufsteuer, die zur Ptolemäerzeit -^ oder .t\) be-

tragen hatte, von den Kaisern — oder einem der letzten Ptolemäer —
auf -jL herabgesetzt worden sei. Einstweilen ist mir diese Annahme

sehr unwahrscheinlich.

Das lyxuy.Xiov umfasst jedoch nicht ausschliesslich nur die Kauf-

steuer (xeXo; wvy]?). Wir haben ein Beispiel dafür, dass auch die

Abgabe für eine contractlich stipulirte Teilung (ö'.oäptaiq) unter das?

£Y%uxXiov fiel^), und auch dieses xilo:; Bcatpiaeo); beträgt ebenso wie

damals die Kaufsteuer y^. Ferner wird in der von Revillout-) be-

handelten Londoner Bilinguis auch für otopsa an das tsXtoviov^) toö

eyxuxXiO'J gezahlt. Auch die rätselhafte y^T.Xxiaioc fliesst eben dorthin

(vgl, § 155 u. 214). Freilich handelt es sich hier wohl nur um
Zuschlagszahlungen. Ich vermute, dass auch die nach Grenfell (I)

XXVII col. 3,10 für eine Tzocpocyi^pr^aic, an die Bank gezahlte Ab-

gabe zu den syx'jy.X'.a gehört. Wir können hiernach diese Steuer,

die den Wechsel des Eigentums trifft, zu den Verkehrssteuern zählen.

Zur Geschichte dieser Steuer verweise ich auf Revillout, Proceed.

Soc. Bib. Arch. XIV, S. 120 f. Hier seien nur die Hauptpunkte

hervorgehoben, — Schon Psammetich I. hat die Steuer eingeführt,

und zwar als oexaTY] (i^). Die Ptolemäer haben sie übernommen

und zunächst in dieser Höhe belassen, bis Ptolemaios V Epiphanes

sie auf gV herabsetzte. Wenn Revillout aber meint, dass Epiphanes

diese Reduction in seinem 9. Jahre (vgl. R'osettana!) vorgenommen

habe, so wird diese Annahme durch den inzwischen hinzugekommenen

Petr. Pap. (II) XLVI c als irrig erwiesen. Dieser Text zeigt viel-

mehr, dass die Steuer bereits im vierten Jahre des Epiphanes -:i^

M Vgl. Wieu. Pap. 2G bei Wessely, "'.Vien. Stml. III, S. 5 f.

-) Vgl. Proceed. Soc. Bibl. Arch. XIV, 181)2, S. Gl.

^) Es ist m.W. da.-^ cinzi^'c Mal, dass; liier auf dem Contract die Zahluni,'

an das tsXcöv.ov ~o~j iyy-uy./'.iou notirt wird. Saclilicli kommt dieser Stelle die

Suhscription des [i'.aO-cüxr,? im Pap. Paris. 1 7 am luielistcn. Sonst wird ge-

wöhnlich ein Meiteres Stadium des Geschäftsganges gebucht, nämlich die gemäs^s

der vom ävT'.ypa'.f£'j; gegengezeichneten Abrechnung (S'.aYpacpr;) des "sXcövYjC

an die Bank (TpäTie^a) vollzogene Zahlung. Wiewohl in diesen ßaukciuittungen

dem "Wortlaut nach der Contrahent es ist, der die Steuer an die Bank zahlt,

thut es in Wirklichkeit der Steuerpächter, nachdem er vorher von dem Con-

trahenten das Geld in seinem TcXwv.ov empfangen hat. Das Jlerkwürdigste ist,

dass hier nicht nur der Käufer, sondern auch der Verkäufer für das eyy.'Jy.X'.cv

zahlt. Es ist m. W. das einzige Beispiel.
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betrug.^) Wann die Reduction vorgenommen ist, lasse ich dahin-

gestellt. In dieser Höhe von -j^^ ist die Steuer dann geblieben, bis

Euergetes II. sie wieder auf -^ erhöhte. In der griechischen Tra-

dition begegnet diese SsxaxT] m. W. zum ersten Mal Avieder im

44. Jahre des Euergetes II (= 127/6 vor Chr.). 2)

Für die Kaiserzeit wird der Fortbestand der Steuer ausser

durch obige Ostraka auch durch einige Papyri bezeugt. Vgl. Pap.

Paris. 17,21: 'Ep[iO'(ivqq KatzoXtou [i-ia^toxy]? dbovc, eyxuywXwu xal

Ö7:ox£'.[X£V(i)v ßaadf/C^ Ypa[X|xaT£oa xiX. Er quittirt über den Em-
pfang von x6 Y£tv6{jL£vov teXoi; xfjs "poxEcjxEvr^^ (hvfiq. Die wvig

ist in dem vorhergehenden Kaufcontract spezialisirt. Vgl. ferner

Pap. Berl. Bibl. 21,9: eyy.vx'keK^oo) ^xx; Pap. Leipz. 5 Rect. 5: Ivxux-

Xeiou 5:(d) [xta^[wxü)v. Im Berliner Papyrus P. 6957 Col. I. (vom

J. 48 nach Chr.) wird das IvxuxXtov für einen Kauf von Haus und

Hof in der Stadt Arsinoe gezahlt. Doch über die Höhe der Abgabe

ist leider allen diesen Texten der Kaiserzeit nichts zu entnehmen

(s. oben).

Was bedeutet hier nun das Wort eyxuxXtog? Seit Boeckh ist

es üblich, es mit „gewöhnlich" zu übersetzen und diese „gewöhnliche"

Steuer sich im Gegensatz zu „ausserordentlichen, besonders aufer-

legten" Zehnten oder Zwanzigsten zu denken. 3) Allerdings wird

eYXUxXlos u. a. auch in der Bedeutung „gewöhnlich" überliefert.

Ich kann mir aber nicht denken, dass man diese Verkehrssteuer,

die doch um nichts gewöhnlicher war als die Kopfsteuer, die Grund-

steuer etc., speziell als die „gewöhnliche" bezeichnet haben sollte. Ich

*) Mahaffy liest hier in Z. 14: xoxe ?^cptg = xai zo . . t] e'.|j.og? tt/i

z'(vP v/- {= xr^^. syvtuxX'.W!. eixoaxrj'.?) txe P. Am Original las ich folgendermassen

:

tö -£ ~ - (ist oben übergeschrieben) cf'.g —c "xai xö y.vöjJLevov x^i iyy.UY.X{l(ü:)

'- X"X£ p. Die kühne Vermutung von Mahaffy (Empire S. 314) „the imposing of

this tax may have been one of the causes of Epiphanes' murder" hat nichts für sich.

'^) Im Pap. Turin, n. 236, wo ich am Original las: £[15] xr;v (. Für

3000 Dr. werden 300 Dr. Steuer gezahlt. Lumbroso's Edition in Atti della

R. Acad. d. Tor. 18G8/9, S. 691 ff. bedarf mancher Correcturen.

^) Vgl. Droysen, Kl. Schriften I, S. 17. Anders Revillout, der a. a. O.

S. 61 xeXcüviov xoD syv.ux7dQn übersetzt mit: „xeXwviOv de cette periode de

location de rimpot". Aehnlich Lumbroso, Rech. S. 322: „Le terme d'encyclion,

avec lequel on designait le droit du dixieme, du vingtiSme, donne en ferme,

en exprime bien l'annualite, la periodicite." Mit demselben Recht hätte jede

Steuer, die auf ein Jahr verpachtet wird, ivx'JxXiog genannt werden können.



§ 35— 37. 185

möchte von der Grundbedeutung des Wortes ausgehen und lyxu-

xXio; als das sich im Kreise bewegende fassen. Sollte man nicht

unter xd lyxuxXta die Verkehrsobjecte oder besser die sie repraesen-

tirenden und im Umlauf befindlichen "Werte als „die im Kreise

sich bewegenden" gemeint haben? TeXoc, eyxuxXiov würde dann im

Sinne von ziXoc, xöv lyx'JxXiwv stehen und nichts anderes als die

„Verkehrssteuer" bedeuten. Der Umlauf der "Werte ist es ja gerade,

der durch diese Steuer getroffen wird.

§ 36. Tö £?GxptTLx6v.

Für Syene-Elephantine belegt durch Nr. 136, [137].

Das £L5xp:x:x6v wird eine Abgabe sein, die fiir das ÜQY.pl'^s.od'oi.i,

für das Hineingewähltwerden
,

gezahlt wird. Den Schlüssel zu

dieser merkwürdigen Abgabe giebt wohl die Thatsache, dass die

Zahler in beiden Fällen ein priesterliches Amt bekleiden. Das zlq-

xptxtxov scheint danach eine Gebühr zu sein, die der König (der

Erheber ist ein Tipaxxwp) von demjenigen erhob, der in die

Reihe der xocoo-d-^pöpoi 'AixfJiwvo? (?) hineingewählt wurde. Es ist

a priori nicht unwahrscheinlich, dass auch von anderen Priestern

ein solches st^xptxixov eingefordert wurde. Es wäre zu untersuchen,

bei welchen Priestertümern ein £ti;xpiv£a^ac überhaupt statt fand.

— Es ist hervorzuheben, dass in beiden Fällen — von verschiedenen

Personen — dieselbe Summe, 8 Drachmen 3 Obolen, gezahlt wird.

§ 37. 'Excpopiov.

Für Theben belegt durch Nr. 898, 1024, 1027, 1237, 1262.

Ps. Aristoteles Oecon. II 1,4 bezeichnet als die wichtigste Einnahme

der satrapischen Oekonomie die ccTzb x^c, yfiq, aöxYj 51 laxiv, t^v oi [jl£V

IxipopLCV Ol Ze 5£xdxy]v T:pogaYOp£uouacv. "Wiewohl hier unzweifel-

haft mit dem Wort ex'^opio'^ die Grundsteuer bezeichnet wird, ist

mir doch kein einwandsfreies Zeugnis dafür bekannt, dass diese

Bedeutung auch in den Urkunden der Papyri und Ostraka begegne.

"Vielmehr bezeichnet es hier regelmässig, so weit ich das Material

überblicke, den Pachtzins, den der Grundeigentümer (xXY]poO)(os

oder yeoöyoc,) von dem Pachtbauern (yEwpYOs) erhält. Da die

Frage im Zusammenhang noch nicht behandelt ist, mögen einige

Beispiele hierher gestellt sein.
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1. Petr. Pap. (II) II, 1 (Zeit des Pliiladelphos). Mehrere

Pächter führen Klage gegen den exaxovxapoupo? Lysander, von

dem sie den y.X-^po? gepachtet haben ([jLca^ü)aa[Ji£VCüv Y,jiwv). Die

Pachturkunde hatte den Zeitpunkt für die Zahlung der i-K^popia

bestimmt. (Z. 10.) ^
2. Petr. Pap. (II) XXIX b, c, d (III. Jahrh. vor Chr.). Die

drei Urkunden handeln von -/.Xfipoi, die ihren Eigentümern (xXr^-

poüy^oC) abgenommen und sie, xö ßaaiXixov zurückgezogen sind.

Diese "/Iripoüy^oi hatten vorher ihre xXf;pot an yswpyoi verpachtet

(vgl. b, 6: auyyeypacp'ö'ac 'AX^exav npbc, 'HXooSwpov xov yetopyöv

xoö xlripou Mah.) und dabei im Contract die Höhe des Ixcpopiov

festgesetzt (vgl. b: excpoptou xaxxou). Nach meinen am Original

gewonnenen Lesungen beträgt das Ixcpopiov in b 1 Artabe (nicht

31, Mah.), in c pro Arure 3 Artaben (nicht 93, Mah.), in d gleich-

falls pro Arure 3 Artaben (nicht 93, Mah.). Diese Ixcpopca sollen

nun nach der Einziehung der xX'^poc an die königliche Kasse ge-

zahlt werden. 2)

3. Für die Kaiserzeit ist vor allem eine Stelle im Edict des

Ti. Julius Alexander von Bedeutung. CIGr. III 4957 Z. 31:

"AStxov yap eoxi zouc, d)vy]aa[X£vou5 xx^gfiaxa xal xt.\iO(.q auxwv octzo-

Sovxa? (I)? SyjfjLoaiou? yswpyoug exqjopca a.naizel.ad'a.i xwv Ihloiv

ISaifWV. Hiermit ist ausdrücklich hervorgehoben, dass die Grund-

^) Die Pächter haben nach dem Contract 500 Artaben Weizen zu zahlen.

Um diese enorme Summe zu begreifen, wird man anzunehmen haben, da.ss Ly-

sander ihnen seine sämmtlichen 100 Aruren in Pacht gegeben hat. Das würde

für die Arure ein excpöpcov von 5 Ai-taben ergeben — eine Summe, die zu den

oben angeführten Beispielen gut jiassen würde. Zu diesen Verpachtungen der

xlripoi vgl. Petr. Pap. (II) XXXVIII a, wo zwei Leute von einem xp'.av.ovxä-

poupoc; -| seines TtX'^pog, also 20 Aruren gepachtet haben. In Petr. Pap. (11)

XXIX d verpachtet Lysanias seine 25 Aruren an einen Bauer; Z. 8 ist zu lesen:

Qo]'Yy£ypd(f>%'a.\. Auaaviav npöc, • [ . . . xäv ysojpYÖv] tou xXi^pou /\ xs.

^) Anders fasst der Herausgeber Mahaffy die Texte auf. Ich construire

folgendermassen (z. B. b) : ,,An Acholpis (Name des Beamten, der den Befehl

erhält). Betreffs des v.Xfjpoc, des Alketas, der zur Domäne eingezogen worden

ist (lies: Tou 'AXy.dTOu . . . y.Xripou xoö dcvstXrjiJLiievou) hat uns der Urkunden-

bewahrer Apollonios einen Contract vorgelegt , den , wie er sagte , Alketas mit

Heliodoros, dem Pachtbauer des xXr^poj, unter Festsetzung von 1 Artabe Pacht-

zins geschlossen hat, und sie haben den üblichen Eid geschworen, dass die Pacht

auf so viel von ihnen festgesetzt sei. Dieser -Pachtzins soll nun in die könig-

lichen Magazine vermessen werden."
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eigentümer nicht zu den ex^op'.a herangezogen werden dürfen, sondern

nur Leute, wie beispielshalber die or^iioato'. '(ciü^^fcl, die nicht 'io:a.

eSaccYj bebauen. Die Grundeigentümer zahlten vielmehr Grundsteuer.

Folglich sind Grundsteuer und sv.cpöpca zwei verschiedene Dinge.

Letzteres bezeichnet eben den Pachtzins, den der Pachtbauer zahlt,

gleichviel ob er von einem Privaten oder vom König das Land in

Bebauung genommen hat.

4. Der AViener Papyrus 31^) (Zeit des Augustus) spricht von

yebip'fobz ö^eiXovTac r/.^opLa ßaaiX(txa). Das sind Bauern, die

die Bebauung königlicher Domäne übernommen haben. Ihre Ix-

cpcpia werden daher correct als ßaaiXixa bezeichnet.

5. Pap. Leipz. 6 Recto spricht in Z. 1 von iy.'^(öp:o'/), in Z. 2

von [jLtaO-fwa'.ci.

6. BGU 39 und 227 (vom J. 186 n. Chr. und 151 n. Chr.)

sind Pachtcontracte, in denen die vom Pächter zu zahlenden ly/f cpca

festgesetzt werden. In 39 werden für 5 Aruren 221 Artaben, also

pro Arure 4-J Artaben, in 227 für 1 Arure 6 Artaben gefordert. —
In BGL* 360 werden die yeo)p'(oi. die Paehtbauern, aufgefordert,

das iy,'^6p'.o'^ an die neuen Eigentümer, die das Grundstück gekauft

haben, zu zahlen. — in BGU 526 (Pachtcontract vom J. 86/7)

verpflichten sich die Pächter, im Voraus ty^v twv extpopLWV x:|Jir/,/

zu zahlen. — In BGL" 538 (vom J. 100 n. Chr.) werden gleich-

falls die Ix^opia für den Pächter festgesetzt.

7. BGÜ 408, 411, Pap. Genev. 13 sind Quittungen, die der

Grundeigentümer (ysou^wv) seinem Pachtbauer (ystopYG?) für Zahlung

der excpöpLa ausstellt. Ebenso Pap. Lond. CXXXIX vom J. 48

n. Chr., ausgestellt vom Kleruchen seinen YEwpyoi. Diese leiten zu

unseren Ostraka über.-)

Wir dürfen es hiernach wohl als ein gesichertes Resultat be-

trachten, dass das excpopLOV den Grundzins des Pächters bezeichnet.

Unsere Xr. 1027 und 1262 schliessen sich diesem Ergebnis ohne

Weiteres an, da hier ausdrücklich gesagt ist, dass der Zahler des

iy.'-föp'.oy der Pächter des Feldes ist, ebenso Xr. 898 (vgl. f^i syeiop-

y^joac p.ot yfj<;). In letzterer Xummer werden x6 EX'^Gpcov und xa

*) Wessely, Wien. Stud. IV. 1882. Derselbe, d. griech. Pap. d. Kais.

Samml. Wien 1885. S. 22.

-) Vgl. jetzt auch die Wiener Pachtverträge im CPE I, die unsere obigen

Ausfuhrungen bestätigen.
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SyjjJLoa'.a, die öffentliclien Lasten, unterschieden. Wir werden aber

auch berechtigt sein, in 1024 und 1237 die Zahler für Pächter zu

halten. So entsprechen sie ganz den oben unter Nr. 7 angeführten

Quittungen. 1) Da in den obigen Ostraka die Verpächter überall

Privatpersonen sind, so haben wir es hier nicht mit einer öffentlichen

Abgabe zu thun.

Dass ausser dem Wort Ixi^opiov auch cpopog in dieser Be-

deutung begegnet, haben wir unten in §§ 133 ausgeführt. Es ist daher

wohl nur ein Pleonasmus, wenn der Pachtcontract CPR CCXL 2, 6

von £xcpop:ou v.al t^cpou d7toxa[xxou] sjDricht.

§ 38. 'EXalxa.

Wir stellen in diesem Paragraphen diejenigen Ostraka zusammmen,

die sich auf das Oel beziehen. Im Allgemeinen verweisen wir auf

Grenfell's Revenue-Papyrus, der uns gelehrt hat, dass Oelfabrication

und Oelhandel vom König monopolisirt waren.-) In den Ostraka

geschieht des Oeles in verschiedenen Verbindungen Erwähnung.

Wer Pflanzen baute, die zur königlichen Oelfabrication ver-

wendet werden, musste natürlich, wie jeder andere Grundbesitzer,

eine Grundsteuer zahlen. Diese wird durch unsere Ostraka mehr-

fach bezeugt, und zwar für Krotonpflanzer durch 727, 729, 737,

741, 743, 1608, für Sesarapflanzer durch 763, 1520, für Knekos-

pflanzer durch 730, 1353. Diese Pflanzen treten auch im Revenue-

Papyrus als die für die Oelfabrication wichtigsten hervor.^) Wie

Mahaffy M vermutet, mag die Olive, die Strabo (XVII S. 809) im

Faijum und in den alexandrinischen Gärten — aber sonst nirgends

in Aegypten — kennt, erst durch die griechischen Colonisten

eingeführt sein.^) Diese Kroton-, »Sesam- und Knekoslieferungen

^) Der Schreiber von 1022 meint jedenfalls auch in erster Linie das

äXcpöp'.ov, wenn er sagt: ixco xä aiaS-svia Siä zr^c, |i'.a9-tt)a£cog cj ejiiaO-coaä oo:

•/.ÄTjpc'j. Vgl. anch 758 und 750. Letztere Xummer wird mir erst verständlich,

wenn ich annehme, dass <zo: in Z. 3 verschrieben ist für ^jlo'..

'^) Eine königliche Oelfabrik hatte ich schon in den ,,Actenstücken der

Kgl. Bank zu Theben" S. 59/GO nachgewiesen.

•|i Vgl. die Mitteilungen von E. P. "Wright bei Grenfell, Eev. Pap. S. 124/5.

*) Rev. Pap. S. XXXV f.

^) Oder sollte der König etwa nur die Fabrication von Sesamöl, Krotonöl etc.,

nicht aber die von Olivenöl monopolisirt haben? Vielleicht sind beide Ver-
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werden nun teils in den d'T^caupoQ, wo sie dann zunächst lagerten,

oder aber direet in die königlichen Oelfabriken ( sXa'.oupy^^a ) abge-

führt (so in 737, 741, 743, 1608). Dass diese Lieferungen nichts

anderes als die Grundsteuer darstellen, besagen die Texte aus-

drücklich. Vgl. 737: ÜQ iy]y zTziypia^Tiv), 743: uTzep x6kov. Vgl.

§ 46 und § 124. Selbstverständlich wurde diese Grundsteuer in na-

tura abgeliefert und nicht durch Geld abgelöst, da man eben zur

Fabrication die Naturalien brauchte, ein Anderer als der König

sie aber nicht verwenden durfte. Vgl. Rev. Pap. 39,19 f. Dass

diese Grundsteuer nach demselben Princip wie die anderen erhoben

wurde, zeigt Nr. 763, wonach für jede Arure 3 Artaben Sesam zu

liefern waren.

Weniger klar sind diejenigen Ostraka, in denen über die xijiY^

IXatou quittirt wird. Vgl. 318, 659, 1502, 1595. Hier handelt

es sich offenbar überall um Erlegung des Kaufpreises für Gel.

Nach dem Revenue-Papyrus können im Allgemeinen nur zwei Gruppen

von Käufern in Betracht kommen, einmal die xckizriXo'. etc., die den

königlichen Beamten das Gel .zum weiteren Betrieb abkauften^), und

dann das Publicum, das von diesen Zwischenhändlern sein Gel

bezog. In den obigen Gstraka ist es nicht immer klar, welches

Verhältnis vorliegt. In 318 wird einem XoysuxT^c, einem Beamten,

der auch im Rev. Papyrus eine Rolle spielt, die Zahlung von 3000

Kupferdrachmen elc, xi^yjv eXatou quittirt. Leider ist die Mitte des

Textes noch nicht genügend entziffert. Auch 659 und 1502 lassen

manche Frage offen. In 1502 (wohl Privatquittung) ist wenigstens

Eines klar, dass der Zahler das Gel empfangen hat (ou s-ytiq).

In 1595 findet sich der Zusatz: xwv evxaü'ö'a axpatsupLaxcov (vom

J. 258 n. Chr.). Der Zahler wird hier ein Militärbeamter sein,

der für die am Grt stationirten Truppen das Gel kauft. Da diese

Quittung ihrem Schema nach für eine Bankquittung zu halten ist

mutungen dahin zu combiniren, dass der König von der Monopolisirung des

Olivenöls Abstand nahm, um zur Einführung der Olivenkultur in Aegypten zu

ermuntern.

^) Ich glaube, dass dieser Zwischenhandel nicht freiwillig war, sondern

als XsiTOOpY^oc betrachtet wurde. Sonst hätte es ja leicht kommen können, dass

einmal keine Kauf leute da waren, die geneigt waren, dem König das Oel abzu-

kaufen. Es heisst auch Rev. Pap. 47,14, tiöoov äsi — ucüXstv. So haben wir

hier wohl die Verhältnisse vor uns, die in Dig. 50, 4, 18, 19 berührt werden:

claeemporin apud Alexandrinos patrivionii viunns existimatur.
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(ebenso wie 659), so folgt daraus, dass dieser ^Militärbeamte

nicht von den Zwischenhändlern kauft, sondern direct von der

königlichen Verwaltung. Dasselbe ergab sich in 341, wo Salz für

die Truppen gekauft wird (vgl. S. 145).

Ganz unbestimmt drücken sich Nr, 687, wo uT.zp eXa'!o(u), und

1230 aus, wo für SAaVxcüV quittirt wird. Eigenartig ist Nr. 333,

wo eine Zahlung si^ lo IXa'.oCupylov) für xpco{JL[a(Tü)v)] [xoö Oap-

{i,]o'j^t erwähnt wird.

Endlich sei erwähnt, dass in 1157 xeXwva: eXaVpäc begegnen.

Doch hat der Inhalt der Urkunde mit diesem ihrem Amt nichts

zu schaffen. Auch auf 1603—1605 sei hingewiesen, in denen ein

StocxYjTTjC die EAaccjpY^^c anweist, gewissen Personen so und so viel

Oel zu verabfolgen. Hieran ist interessant, dass noch in byzan-

tinischer Zeit eine staatliche Controlle über die Oelfabriken ausge-

übt wurde. 1) — In 1236 werden für Krotonöl 4 Obolen gezahlt.

§ 39. Tb i'jL.SacLxsv.

Für Theben belegt duix-h 1024, 1237, 1262, 1358, für Koptos

durch 1080, alle aus der Ptolemäerzeit.

In 1024, 1237 und 1262 wird das £|ij5as:7.6v neben dem

Ixifcp'.GV genannt. Daraus ergiebt sich (vgl. § 37), dass auch das

£{i.ßac:y.6v eine Abgabe ist, die von den Pächtern an die Grund-

eigentümer gezahlt wurde. Zu dieser Annahme passt, dass es in

1080 heisst: tb ivpao'.y.iv zf^c, yf,; ptou. Auch 1358 setzt dieser

Annahme kein Hindernis entgegen.

Aber was bedeutet ifjt^ao'.xcv? Ableitungen von xc £[Aßa56v

oder 6 £[xßaBGg, an die ich zuerst dachte, befriedigen in keiner

Weise. Die richtige Deutung gab Mommsen, der es als „eine Ab-

gabe des Pächters für den Eintritt in das Grundstück" auffasst.

Wir werden xo I{i,ßa5ix6v danach von f^ £pL,5ao:a ableiten, das im

Lexicon rhet. Bekk. An. p. 249, 18 folgendermassen erklärt wird:

'E[ißax£"jaat xal i\i'^xxt'.cc laxcv f^ vuvl Xt'fo\ivn, 2:d xg-j S £(jLßaS{a,

xö xöv 5av£:axyjv £!jLßax£'jca: xal £::cA^£lv elc, xd xxT^[iaxa xoö

•jTZoy^pio'j £V£)^up'.dI^ovxa xg cavs'.ov. Zu dem Wechsel von S und x

^) Dagegen werden in BGU 612 Oelfabriken erwähnt, die ohne Zweifel im

Privatbesitz sind (a. 56/7). Vielleicht erklärt es sich nach dem auf S. 188

Anm. 5 gesagten dadurch, dass hier Olivenöl producirt sein mag.
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vgl. übrigens Nr. 1358, wo c|Jij3axt[x]oO geschrieben ist. Andrer-

seits vgl. BGU 101, 16: evßaSsuecv. Diese Abgabe, durch welche

der Pächter für die Dauer der Pachtzeit sich in den Besitz des

Grundstückes setzt, wurde je nach den Bestimmungen des Contractes

in Geld oder in natura gezahlt. In 1237 (Gemüseland) wird Geld,

in 1358 Weizen geliefert.

Falls meine Ergänzung in 358 'ceX(os) £(x(j3a6ox6v) richtig ist,

so müsste der Zahler ein Pächter von königlicher Domäne sein, da

die Zahlung an die königliche Bank erfolgt. Doch ist die Ergänzung

nicht sicher.

M.zpiG\ibq lvXsc{JL|JLaTO(; teXwv^xoö.

Vgl. unten § 138.

§ 40. To lvv6[iiov.

Für Syene-Elephantine belegt durch 44, für Theben durch

325, 1510, 1540, für Hermonthis durch 319, 324, für Krokodüo-

polis durch 1620.

Das IvvofJLiov^) ist schon von Boeckh (CIGr. I 1569) als vecti-

gal pecuarium, als Weidegeld erklärt worden. In derselben Be-

deutung, also der römischen scriptura entsprechend, kehrt es in dem

Palmyrenischen Steuertarif wieder (vgl. Dessau, Hermes XIX S. 523).

Hier ist namentlich die Wendung [x]ö)V oe eul vofxrjv {letayo-

[i,£V(öV . . •0"p£[j,(iaTtüv öcpecXea^at . . von Interesse, weil hiermit aus-

drücklich darauf hingewiesen wird, dass eben die Benutzung der

Weide — natürlich der Gemeindeweide — durch das Vieh das

Steuerobject bildet.

Dem entsprechend heisst es in unserer Nr. 319: evvo^cov

xxY](v(i)v) — „Weidegeld für das Vieh". Von besonderer Bedeutung

aber ist 1540 (vom J. 14/3 vor Chr.),. wo angegeben wird, dass das

^) Das Weidegeld begegnet ausserdem in BGU 485. Erwähnt wird es bei

Mahafiy, Petr. Pap. (II) S. [132]. Auch BGU 478—480 berühren diese Ver-

hältnisse. Es sind Meldungen der STiixyjpYjTal vo[ic5v (so, nicht vöjicüv) $1X00-

xepLboc,, d. h. der Aufseher der Weiden des Dorfes Philoteris an die ßißX'.ocpü-

Xaxsg SYjiJioatcDv Xöyü)v. Sie melden, wie es scheint, dass in der und der Zeit

nichts eingekommen sei in ihrem Aufsichtsdistrict (IjiiTTQprjaig), „weil es kein

Vieh in dem Dorf gebe". Das zweimalige %-ip\iaza. muss ein Provinzialismus

des Schreibers für 9-pEiJ.iJiaTa sein. Vgl. das häufige v.opy.obe'.'koc, für xpoxöSsiXo^.
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svvoficov für 42 Schafe (T^pdßaxa) gezahlt wird. Daraus dürfte

folgen, dass die Höhe des £Vv6[xtov nach der Zahl der auf die

AVeide getriebenen Tiere berechnet wurde. Es braucht nur noch

hinzugefügt zu werden, dass es sich in den vorliegenden Fällen

überall um königliche Weidei")lätze handelt, denn die Zahlungen

erfolgen an die königliche Bank. Die Erhebung dieses AVeidegeldes

war an Pächter vergeben. Sicherlich gab es auch andere Weiden,

die im Besitz von Gemeinden oder von Privaten waren. Wir

werden also das obige £Vv6|J,i&v zu den privatwirtschaftlichen Ein-

nahmen des Königs zu rechnen haben.

§ 41. Tö ivoLXtov.

Für Elephantine belegt durch 292, für Theben durch 644,

654, 661, 671, 1420, 1469, 1580, alle aus der Kaiserzeit.

'EvotV.CGV l)czeichnet das Mietsgeld, das der Mieter (evotxog)

seinem Älietsherrn , dem Hausbesitzer, zahlt. Die Wendung uTisp

Ivor/.oo'J Hesse hiernach die Deutung zu, das in den obigen Quit-

tungen die Zahlung des Mietsgeldes bezeugt würde. Doch dann

müsste, da es von den staatlichen Organen eingetrieben wird, überall

der Staat der Hausbesitzer sein, was sehr unwahrscheinlich ist.

Gehen wir von ISTr. 292 aus. Da heisst es: uizep ivoivSou

olxi(bv Y-
Hier kann unmöglich das Mietsgeld gemeint sein, das

der Betreffende für seine Wohnung zahlt, denn durch drei Häuser

hindurch wird niemand zur Miete wohnen.^) Vielmehr kann nur

das Mietsgeld gemeint sein, das er aus den drei ihm gehörigen

Häusern bezieht. Und so werden wir auch in den übrigen Fällen

UTiep evoixcou deuten: für die Miete, die der Betreffende als Haus-

besitzer einnimmt. AVir haben es also mit einer Vermietssteuer zu

thuu, die auf den Hauseigentümern lastet. Oder mit anderen

Worten: es ist eine Gebäudesteuer, die nach dem Ertrag der Miete

erhoben wird. In welcher Weise die Steuer umgelegt wurde, lässt

sich aus unseren Texten leider nicht erkennen. Ich will nur er-

wähnen, dass derselbe Xaxaßoü? IlavapLeü); im J. 119 und im

Jahre 121 (vgl. 671 und 1420; je 8^ Drachmen zahlt. Daraus

folgt nur, dass sein Hausbesitz sich in dieser Zeit nicht verändert hat.

^) lieber die Verteiluug der Familien in den Häusern geben interessante

Aufschlüsse die kürzlich von mir edirten Urkunden BGÜ 493—510. Audi

die zahlreichen y.aT' cly.iav dTioypacfai bieten viel Material.
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§ 42. TTlSp S7l(. . . .).

Für Thebeu belegt durch N'o. 533 und 676.

In beiden Urkunden steht 6-(£p) £^, d. h. i%( ....), xal aXXwv.

Der Möglichkeiten, e^ zu ergänzen, sind so viele, dass ich auf einen

Vorschlag verzichten muss.

§ 43. ^EizoLpoupiov.

Für Theben belegt durch 332, 352, 1532, für Hermonthis

durch 350, für Koptos durch 1234, alle aus dem II. Jahrh. vor Chr.

Das Wort STcapoupiov, das sich voll ausgeschrieben in 350
findet, ist unseren Lexicis bisher unbekannt. Die Bedeutung^) kann

nicht zweifelhaft sein: wie i.TZ'.y.e^piXiov die Steuer bezeichnet, die

auf dem Kopfe lastet, so muss sTrapoupcov die sein, die auf der

Arure lastet. Wir haben also ein Wort vor uns, das so recht

geeignet ist, das, was wir Grundsteuer nennen, zu bezeichnen. Es

ist gewiss nur ein Zufall, dass das euapo'jptov in den obigen Fällen

immer mit Geld bezahlt wird, also in Anwendung auf Wein-,

Palmen-, Obst- und Olivenland steht. Ich wüsste nicht, Aveshalb

man nicht auch die in natura gezahlte Grundsteuer für Weizen-

und Gerstenland eTiapoupiov hätte nennen sollen. Zur Grundsteuer

im Allgemeinen vergl. § 46.

Das AVort begegnet mir auch in einem Berliner Papyrus

(P. 1422) aus der Zeit des Kaisers Marcus (s.[7z]ocpo'jplo'j fiT^Tj-

[a]av). Hier wird es in Beziehung auf TiapaSetaoc, auf Gartenland,

gesagt. Bei Grenfell (II) LXV (aus dem 11./ III. Jahrh. n. Chr.)

steht evapoup'.ov als Bezeichnung für eine Abgabe. Ich vermute,

dass £7:apo'jpiov zu lesen ist.

§ 44. TTisp s7T:i|3oX(7]g).

In 1472 (Theben) bezahlt ein gewisser Panameus uTüsp £;rt-

^oKjiq) \ (= xaXavxwv) ß xoö a(uTOö) ß L (= 254/5) 4 Drachmen.

'ETTtßoXig bezeichnet eine Abgabe, die als Zuschlag auferlegt wird.-)

^) 5 ETiäpoupo; ist als Gärtner oder ,,Landmann" überliefert. Wie hier

dvi^p , so ist bei e-apoüp'.ov etwa TsXsafia zu ergänzen. Daraus erklärt sich

die Verschiedenheit der Bedeutung.

^) In dieser Bedeutung als Zuschlag spielt die STiißoXr, im Justinianischen

Recht eine Rolle. Tgl. Zachariae v. Lingenthal, Gesch. d. Griech. Rom.
Rechts ^ S. 228f.

WiLCKEX, Ostraka. 13
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Vgl. BGU 519, 15 (IV. Jahrh. nach Chr.): xwv 5Y](JLoaiü)v xat, olvvovöv

•/.cd uavTOi'wv eTCißoXwv. Panameus zahlt also die 4 Drachmen

„für den Zweitalent-Zuschlag des Jahres 254/5". Die Art, wie das Jahr

angefügt ist, macht es wahrscheinlich, dass es sich nicht um eine

ausserordentliche, einmalige oder gar nur den Panameus betreffende

Abgabe handelt, sondern um eine allgemein und jährlich erhobene.^)

Im Uebrigen ist mir die Bedeutung dieses Zuschlages völlig dunkel.

Die geringe Summe von 2 Talenten legt den Gedanken nahe, dass

die Erhebung der Abgabe auf einen bestimmten Kreis, sagen wir

auf die Ortschaft, zu der Panameus gehört, beschränkt war. Voraus-

gesetzt, dass wir es hier mit einer Vollzahlung zu thun haben, und

dass jene 2 Talente, wie wahrscheinlich, kopfsteuerartig distribuirt

waren, so würden die 2 Talente oder 12000 Drachmen auf eine

Bevölkerung von 3000 Steuerpflichtigen für diese Ortschaft führen.

Doch die Praemissen sind ganz unsicher.

§ 45. To emysvYjjJLa.

In 1027 wird das eTi'.yevrjjia neben dem Ix^öpwv als eine

Abgabe erwähnt, die der Pächter eines Grundstückes dem Grund-

eigentümer zu liefern hat. Das Wort, das auch sonst, z. B. im

Revenue -Papyrus häufig gebraucht wird, begegnet in einem ähn-

lichen Zusammenhang wie hier auch in Petr. Pap. (II) II, I, wo in

Z. 19 iTOyevT^iJiaat (so auch Revillout, Melanges S. 272) statt ^tiI

yevTg^iaat (Mah.) zu lesen ist. Nur ist der Unterschied, dass die

ETctyevT^IxaTa dort dem Pächter zukommen. Es wäre denkbar, dass laut

Pachtcontract die £7i:Y£VTg(Jiaxa, d. h. der Ueberschuss, der über die

zu erwartende Ernte (yevrjii.ata) hinaus erzielt wird, an Pächter

und Verpächter geteilt würde. Doch können die Contracte darüber

sehr verschiedene Bestimmungen getroffen haben.

§ 46. 'H imypacpT^.

Für Syene belegt durch 295, für Theben durch 703, 709,

712, 722, 733, 735-737, 1253, 1489 (=1254), 1355, 1356,

1619, 1621, 1622, alle aus der Ptolemäerzeit.

^) Darum scheint mir die andere Bedeutung von eu'.ßoXv^ als „Geldstrafe'

hier nicht am Platz.
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Die angeführten Quittungen beziehen sich sämmtlich auf Na-

tu rallieferungen. In 712 werden Linsen vermessen, in 737 Kroton,

in 1489 Gerste, in allen übrigen Weizen. Die Steuer wird regel-

mässig mit der Wendung iiefxsxpyjxev de, xYjV ^TiLypa^^'^v toö x.

Exoug eingeführt. Der Ort der Ablieferung wird meist ausserdem

mit eIc, tov ö-yjaaupov oder einmal elc, xb Hoi.ioo^^(Xov bezeichnet.

'H iTziypcc^T] ist also der Name der Steuer, für welche die Natu-

ralien geliefert werden. In einigen Fällen ist hinzugefügt, dass

diese Steuer für einen bestimmten xötzoc, gilt. Das geschieht ent-

weder mit der Wendung uTzkp zoü tottou, wie z. B. in 735, oder

aber der Topos ist im Genetiv direct von dTicypai^T^ abhängig ge-

macht, so in 1253, 1619, 1620, 1622. Wir werden unten in § 124

nachweisen, dass hier in allen Fällen unter xonoc, die Toparchie zu

verstehen ist, der Steuerdistrikt. Dieser besondere Hinweis auf die

Toparchie ist aber an und für sich entbehrlich, und wir werden

ihn auch dort suppliren dürfen, wo die ini^pa.'^r] ohne zonoc, ge-

nannt wird. Wir haben es also in allen Fällen mit Natural-

lieferungen zu thun, die der Steuerzahler als Angfehöriger einer

bestimmten Toparchie zu leisten schuldig ist.

Was bedeutet nun ^TOypa^ig? Von den mannigfachen Be-

deutungen von iTitypa^etv kann hier nur eine in Betracht kommen:

ETiiypacpetv xivc xc = Jemandem etwas auferlegen. In der Gerichts-

sprache bezeichnet es das Auflegen von Strafsummen und dergleichen,

und so spricht auch unser Ostrakon 1615 von der l7T;typ(a(po[X£vyj)

^yj{xia. Im Besonderen aber, und das triffl für unseren Fall zu,

bezeichnet es das Auferlegen von Steuern, Abgaben und Lasten.

So sagt Ps. Aristoteles, Oecon. II 2,29: Me|jLVü)v — Serj^eli; XP*"]"

[jiaxwv iTcsypa^ie xolg TiXouaLtüxaxon; aüxwv TzXfid-cq xc dpyupiou.

So sagt Polybios XXV 2, 11 (ed. Hultsch): 'ETieypacpy] bkv.odM.i-

•ö-piSaxir]—xpcaxovxa xaXavxa. Die Beamten, die in Athen bestimmte

Abgaben zu berechnen und aufzulegen hatten, hiessen lucypa^eT?,

was Pollux VIII 103 so erklärt: ouxoc xd (5cp£tX6(ji£va Icp' ^xdaxou

lxdax({) iTziypacpov — iTieypa'fov Ze xal xa xc|jn^(Jiaxa Ixaaxoci; xaxa

a^c'av. Von diesem iTicypd'^etv ist "f] iniypoc^y] als „das Auferlegte,

die auferlegte Abgabe" abzuleiten. In dieser Bedeutung kommt

lucypacpT^ bei den attischen Rednern vor.^) Es ist aber auch,

^) Vgl. Isocrates, trapezit. § 41 : eigcp opdcg f,ntv npojraX'&'eta'irjg xal ixdpcov

%n'.ypacpü)v Yevo[idvü)v.

13*
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abgesehen von unseren Texten, in der ptolemäischen Kanzleisprache

nachweisbar. In dem Pariser Papyrus 63, der von der Liturgie

der Bestelhmg der königlichen Domäne handelt (II. Jahrh. vor Chr.),

heisst es z. B. Col. III. 70: '/.cd [xigx' ev(o:c y.axaSeeaxlpav xoO jjls-

ip'.ou XYjV s::cYpa'^Y]V '{e'^r^d"9\vo(.'., wo mit der ZTcr(po(.'^Yi eben die

Auflage dieses munus gemeint ist. Vgl. Z. 152 f: ex aujjicpwvou

b^kvAoxoic, [ji£p:a-9-Tj zaxa xf^v l-'.yp^'rV'' r^c, r/.avö? eaxai y-axa-

xpaxelv. In derselben Bedeutung steht das Verbum ebend. Col. VII 7

:

y.al xat; Scrzo'jy.zuoCiQ aüxwv ir.'.ytypd^pd-x: yf//, d. h. die Bebauung

des Landes ist ihnen auferlegt. Ebenso Z. 91, wo zu lesen ist: (hc, xoö

c:a xoO 7ipo5xaY[jLaxo? wpcafisvou Xo[cp]aXatou Tiaa: — eTiOY^TP^'P''

[X£vou (so auch Revillout, Melanges S. 255 für £VY£Ypa[i[j.£vou).

Endlich heisst es von den Beamten, die die Auflage besorgen, Z. 133

:

xav 7waxaXa[i,ßavY][x]£ xiva? xwv Tzpbc, xaT; 7rpaY|Jtax£cai? — £7:1-

Ypacp£:[v] [ayj oovajJiEVO'j^, wo Revillout's Aenderung (Melanges S. 256)

e-iypoc'^eilGd-ai] sprachlich und sachlich gleich unmöglich ist. Von

i-'.-^px'^a:. redet nach meiner Lesung auch die Stele von Assuän

Z 62: [djpYupLxai; £7tiYpa(^as, d. h. „in Geld zu zahlende Abgaben"

(Mahaffy, Hermathena IX S. 288 liest £7i::Ypa[^]aa[^aO. — In der

Kaiserzeit begegnet mir das Wort in BGU 563 I, 8: ic, iiz'.-

ax(£'-|^£a)(;) Y S TtjSEpLou rXstw £7t[c]Yp(a(^£vxa), avo es von der Auf-

lage der Grundsteuer gesagt wird. Denselben Sinn hat das Nomen

im Berliner Papyrus P. 1422 Z. 9 : wv a-6 £-lyp(ä9'^;) xxX.

Dagegen bleibt mir die spezielle Bedeutung unklar in der folgenden

Formel, die sich mehrfach am Schluss von yj.',p6ypce.'^0!. findet: To

Se yj.'.p6yp(x.'^oy zoüxo C'.aaov YP'^r^''' "/-cc'ö'apöv drcö sTLiypcc^f^c. y.al

dXii^aoo? (= alei'^azoQ) yuptov laxw xxL So im Pap. Lond. in

Pal. Soc. S. II PI. 149. Vgl. BGU 578 und 666. Hier mag die

iTZ'.ypoi.^y] sowie die Oelabgabe zu den Gebühren oder Sportelu ge-

hören, die eventuell für solche Contracte erhoben wurden.

Aus diesen Beispielen dürfte zur Genüge hervorgehen, dass

Yj £7iiYP^?^ ^i" ganz allgemeiner Ausdruck für das dem Bürger

vom Staat Auferlegte ist. Ich habe keinen Beleg dafür finden

können, dass mit diesem Worte speziell diejenigen Abgaben bezeichnet

wären, die als ausserordentliche zu den ordentlichen hinzugefugt

wurden. Eugene Revillout hat, wie ich noch in der zwölften Stunde

.-ehe, in den „Melanges", in denen er ein reiches Material zur et:'.-

Ypa'^T^ vorgelegt hat, auf dessen Verwertung ich zur Zeit leider
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verzichten muss, diese letztere Deutung aufgestellt und sieht, gestützt

auf seine demotischen Aequivalente , in der im^poc^iri „un impot

mpplementaire".^) In dem griechischen Worte liegt das jedenfalls nicht.

Das, was Revillout vorschwebt, würde griechisch etwa TTpo^STioypacp'i^

heissen (vgl. TrpogScaypacpeov, upocfiexpelv). Ich halte daher die

imyptx'^'l] unserer Texte nicht für eine Zusatzsteuer, sondern für

eine ordentliche und Hauptsteuer, die ganz allgemein als „die

Auflage" bezeichnet wird.-)

Ueber die spezielle Natur der Abgabe ist damit leider nichts

erschlossen. Ich glaube, die richtige' Deutung gewinnen wir lediglich

durch einen Ueberblick über die'gesammten Quittungen über Natural-

lieferungen der Ptolemäerzeit. Abgesehen von den wenigen Nummern,

die sich mit speziell genannten anderen Abgaben befassen (s. unten),

wird eine das Wesen der Naturallieferungen charakterisirende An-

gabe nirgends gemacht. Entweder wird das Getreide eIc, tyjv im-

Ypa'^Tgv vermessen, oder ÖTiep totcou, oder es steht beides beisammen,

oder aber es heisst statt dessen einfach e:^ xö x . zxoc,. Wenn ich

auch keinen stricten Beweis dafür erbringen kann, so halte ich es

doch für sicher, dass es sich in allen diesen Fällen um die Zahlung

der Grundsteuer handelt. Wo sollen die Grundsteuerquittungen,

die doch ohne Zweifel mit die wichtigste Rolle gespielt haben werden,

sonst stecken? Bei welcher anderen Naturallieferung hätte man die

Erwähnung der Steuer für überflüssig halten können als bei der

Grundsteuer? Ich gebe zu, dass der Wortlaut der Einzelurkunde

zu dieser Auffassung nicht zwingt. Aber, ich möchte sagen, der

Gesammtbefund unserer Urkunden rechtfertigt, ja fordert diese An-

nahme. Es kommt hinzu, dass ganz ähnlich, mit geringen Aus-

nahmen, auch die sämmtlichen Naturalquittungen der Kaiserzeit

*) Revillout liest das betreffende Wort /loito Iioti und erklärt es als „le

surplus de l'impöt". Er beruft sich S. 183 für dieselbe Bedeutung des griechischen

sraypacpT^ auf Lysias. Leider ist es mir nicht gelungen, das Wort bei Lysias

zu finden. Uebrigens bemerke ich, dass das Wort gerade wegen seiner völligen

Allgemeinheit natürlich auch auf Steuern augewendet werden konnte, die ihrem

Wesen nach als Zusatzsteuern zu betrachten sind. Aber das Wort selbst drückt

diese Nuance jedenfalls nicht aus.

^) Tu unseren Texten haben wir nur Belege für die Ptolemäerzeit. Aber

Revillout bringt in den ,,MeIanges" S. 186 ein Beispiel für das Vorkommen

dieser Steuer im 20. Jahre des Augustus, allerdings in einem demotischen Texte

(als houo hoti).
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einer speziellen Erwähnung der Steuer entbehren und sich meist

darauf beschränken, die Toparchie oder den speziellen Ort zu nennen.

Wir werden unten sehen, dass es auch hier sich überall um Grund-

steuer handelt.

Der alphabetischen Anordnung des Stoffes gemäss, haben wir

die einzelnen Varietäten der Grundsteuer an verschiedenen Stellen

besprechen müssen. Vgl. § 12 ur.kp ajJLTüeXwvwv, § 27 ÖTzep ytui-

|j,£-pta;, § 43 |-apo'jp'.ov, § 124 67:1p xo-ou, § 131 ÖTrep 90'.v:y.ü)V(DV.

Hier unter der allgemeinsten Bezeichnung der Steuer als iTitYpa^i^

wollen wir versuchen zusammenzustellen, was sich aus dem neuen

Material Neues fiir die Grundsteuer in Aegypten ergiebt.

Ich möchte kurz vorausschicken, was wir bisher darüber

wussten. Von dem allgemein verbreiteten Glauben, dass mau

in Aegj'pten, bis in die späte Kaiserzeit hinein, ein Fünftel der

Ernte habe zahlen müssen, hat uns Giacomo Lumbroso glücklich

befreit. Sein Nachweis (Recherches S. 94), dass Orosius I 8, 9 diese

Nachricht mitsammt dem „usque ad nunc" aus der Genesis 47, 24 ff.

abgeschrieben hat, ist eines seiner glänzendsten und sichersten Re-

sultate, das aber leider nicht überall beachtet worden ist.^) Zugleich

hat Lumbroso mit Recht darauf hingewiesen, dass es sich in der

Genesis nicht um Grundsteuer, sondern um Pachtzins handelt. Damit

fallt dieses Zeugnis für unsere Frage völlig fort. Lumbroso hat

dann auf S. 293 die Vermutung ausgesprochen, dass die Grundsteuer

(abgesehen von der der Tempelj vielleicht ein Zehntel der Ernte

betragen habe. Neuerdings hat Mommsen (R. G. V S. 573/4 A. 1)

sich folgendermassen zu der Frage geäussert: ..Ziffern besitzen wir

weder für die Domanial- noch für die Grundsteuerquote. — Die

Domanialrente kann nicht unter der Hälfte betragen haben, auch

für die Grundsteuer möchte der Zehnte (Lumbroso a. a. O.) kaum

genügen."

Wenden wir uns zunächst zu der Frage, welche Zahlungsmittel

der Staat bei der Grundsteuer angenommen hat. Auf Grund der

Ostraka und Papyri können wir zum ersten Male die wirtschafts-

geschichtlich so interessante Frage nach dem hierbei hervortretenden

V So findet sich die alte Auffassung noch in der 2. Auflage von Marquardt's

Staatsverw. II (1884) S. 234. Auch O. Seeck, Zeitschr. f. Soc. u. Wirtsch. IT

1895 S. 338 ff., scheint Lumbroso's Eesultat nicht zu kennen. Er operirt durch-

gehends mit dem ,,Fünften".
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Verhältnis der Naturalwirtschaft zur GeldWirtschaft schärfer an-

fassen. Es war bereits bekannt, dass man in Aegypten die Steuern,

im Besonderen die Grundsteuern, teils in natura, teils in Geld

zahlte. Das bezeugte die Rosettana Z. 28 ff, wo es von Ptole-

maios V Epiphanes heisst: icf-^y.ev Se xal xa £[v] zolc, ItpoZc, i'^v.-

X6{jLeva dq xb '^oloOj.v.o'^ — ovxa de, aixou xs xal dp^uplou TJ.f^^o;,

oöx öXiyov. Dafür sprach auch Z. 11 f. derselben Inschrift, wo es

vom König heisst: dvaxeO-eixsv £'.; xd ispd dp^upixa? xe xal

(Sixr/f.a.c, Tzpo^öoou?. Mit diesen 7:pöco5o: sind aber, wie uns z. B. die

Stele von Pithom lehrt, bestimmte „königliche" Einnahmen gemeint,

die er den Tempeln überwies. So hat nach dieser Stele Ptoleraaios II

Philadelphos im 21. Jahre seiner Regierung (265/4) den Tempeln

Aegyptens die Erträge der Häusersteuer und diverser anderer Steuern

des Jahres überwiesen (vgl. Zeitschr. f. Aeg. Spr. XXXII, S. 14).

Für die Kaiserzeit hatten wir ein entsprechendes Zeugnis in dem Edict

des Ti. Julius Alexander Z. 46,7, wo sich die yswpYoOvxs; über neue

xeXeaixaxa aixixd xal dpY'Jptxd beklagen. Diese Thatsachen

waren bekannt (vgl. Marquardt, Staatsverw. II"-, S. 193 A. ;>), Aber

in welchem Verhältnis die Natural- und die Geldleistungen zu einander

gestanden, nach welchem Gesichtspunkt die eine oder die andere

gefordert wurde, war uns unbekannt, und man hat sich wohl ver-

schiedene Gedanken darüber gemacht (vgl. z. B. Varges, de statu

Aeg. S. 56). Es scheint mir eines der wichtigsten Ergebnisse unserer

Ostraka und Papj-ri zu sein, dass wir jetzt in der Lage sind, diese

Frage mit grösserer Sicherheit zu beantworten. Die Urkunden

lehren uns nämlich, dass die Frage, ob in natura oder in Geld zu

zahlen sei, nicht etwa im Belieben des Steuerzahlers stand, auch

nicht im einzelnen Falle durch die besonderen wirtschaftlichen Verhält-

nisse bestimmt wurde, sondern durchgehends und regelmässig

von der Kulturart des besteuerten Bodens abhing. Das

Resultat, das wir im Einzelnen begründen wollen, lässt sich etwa

folgendermassen formuliren

:

I. Für Grundstücke, die Weizen, Gerste, Kroton,

Sesam, Knekos tragen, wird in natura gesteuert.

IL Für Grundstücke, die "Wein, Palmen, Oliven,

oder Obst tragen, wird Geld gezahlt. Gemüseland wird

bald in natura, bald in Geld besteuert.
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III. Für alle anderen Steuern als die Grundsteuer

(zu der in der Kaiserzeit die annona hinzutritt) wird in

der Regel Geld gezahlt.

Vergleicht man die beiden Klassen von Bodenarten, die wir

unter I und II aufgestellt haben , hinsichtlich ihrer, landwirtschaft-

lichen Bedeutung mit einander, so liegt auf der Hand, dass der bei

weitem grösste Teil der Grundsteuern in natura geliefert wurde.

Ob das aber auch der grösste Teil der gesammten in Aegypten er-

hobenen Steuern war, w^age ich nicht zu berechnen. Wenn ich

auch keine ziffernmässigen Nachweise aus dem Altertum bringen

kann, so ist doch darüber kein Zweifel, dass auch schon damals

wie jetzt der Weizenboden das grösste Kulturareal des Nilthals ein-

genommen hat. Ja, der Weizen muss damals noch eine viel weitere

Verbreitung gehabt haben, da er heute durch neueingeführte Pflanzen

wie Mais, Reis, Baumwolle, Tabak stellenweise zurückgedrängt ist.

Noch heute aber nimmt das Weizenland in Oberaegypten 50
*^;o,

im Delta (wegen des Mais) nur 30 °/o des Gesammtareais ein. Auch

die Gerste findet sich in der in natura besteuerten Klasse. Sie war

zwar lange nicht so verbreitet wie der Weizen, bedeckte aber

gleichfalls beträchtliche Strecken. Heute beträgt der Gerstenboden in

Oberaegypten 10 °/o , im Delta 14 ^/^ des Kulturlandes.^) Doch

auf diese unsicheren Vergleichungen mit dem Modernen brauchen

wir uns nicht zu beschränken. Die Ostraka selbst, und die Papyri

dazu, zeigen uns, wenn wir sie ins Gesammt überblicken, dass der

Weizen bei Weitem die erste Rolle gespielt hat. Ein klassisches

Zeugnis für die landwirtschaftlichen Verhältnisse im Faijüm (aus

dem J. 235/4 vor Chr.) könnten wir in einem der Flinders Petrie

Papyri besitzen, wenn er nur vollständiger erhalten wäre (vgl. Ma-

haffv II, XXX d). Es ist eine vom Nomarchen des arsinoitischen

Gaues eingesandte Uebersicht über das bis zum 30. Hathyr besäte

Land, ausgearbeitet nach den Einzelberichten der Toparchen oder

Topogrammateis. Da heisst es nach meiner Lesung: 'Ev zGii

'ApaivocxYjf TTupöL iJS'-ccel-, cpaxwt wtcL ccf Aß. Darauf folgen

xua[iü)'., y-pid-i]'., [(5Xup]?at, bei denen leider die Ziffern weggebrochen

sind. Auch die weiteren Posten sind verloren. Immerhin ist es

1) Bädeker, Unteraegypten 2. Aufl. i885. S. 86. Vgl. auch die Tabelle

bei V. Fircks, Aegypten 1894, I S. 206.
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interessant hier die Summe von 134315-J Aruren AVeizenland neben

880|Vb^ Aruren Linsenland zu finden. Rechnen wir die Arure

zu 275G Cm (vgl. Kap. X), so beträgt das besäte Weizenland über

370 Dkm und das Linsenland über 24 Dkm. Wie gross das anbau-

fähige Land im Faijüm damals geAvesen ist, Avissen wir leider nicht.

Mit der heutigen Summe (1277 Dkm, vgl. v. Fircks, Aegypten 1894,

II 8) ist natürlich nichts anzufangen, da gerade im Faijüm die Boden-

verhältnisse sich völlig geändert haben.

Sucht man nach dem Princip, nach dem bei den unter II auf-

geführten Bodenarten die Naturallieferung in eine Geldzahlung um-

gewandelt ist (denn das ist jedenfalls der Gang der historischen

Entwickelung), so kann man vielleicht darauf himveisen, dass unter

II solche Naturalien vereinigt sind, die vom Staat nicht in natura

verbraucht* wurden, z. T. sich auch schlecht speichern Hessen.

Weizen und Gerste dagegen verbrauchte man u. A. zur Verpflegung

des Heeres^) in natura, und in der Kaiserzeit brauchte es der Herr

Aegyptens ausserdem, um den hungrigen Pöbel von Rom zu be-

friedigen. Was nicht verbraucht wurde, w'urde thesaurirt, für die

mageren Jahre. Sesam, Kroton und Knekos verbrauchten die Ptole-

mäer gleichfalls in natura, denn sie hatten, wie uns Grenfell's

Revenue-Papyrus lehrt, die Geigewinnung aus diesen Pflanzen mono-

polisirt. Nach diesem Princip könnte man freilich auch Wein-

lieferungen in natura erwarten. Doch was der Hof an einheimischem

Gewächs überhaupt brauchte, das mögen die königlichen Domänen

reichlich gebracht haben. Das Schwanken gegenüber dem Gemüse-

land ist begreiflich genug. Man wird Gemüse nur so Aveit in

natura erhoben haben, als man es zur Verproviantirung gebrauchte

(vgl. 712, 858; vgl. auch 1013).

Wir sehen hieraus, dass die Naturahvirtschaft in Aegypten, soweit

sie bei der Besteuerung hervortritt, schon in der Ptolemäerzeit von der

GeldAvirtschaft AA'eiter zurückgedrängt war, als Avir bisher Avohl ge-

glaubt hatten. Die Naturalleistungen hafteten in der Regel überhaupt

') Vgl. meine „Actenstücke aus der kgl. Bank" S. 94 f. Die dort ange-

führten Texte zeigen, dass auch bei der Heeresverpflegung allmählich die Geld-

"wirtschaft die Naturahvirtschaft zurückdrängte. Von den drei Artaben Weizen,

die nach einem Londoner Papyrus der Soldat ursprünglich (neben dem GeldeJ

bekommen sollte, ^urde im IL Jahrh. vor Chr. nur noch eine iu natura geliefert!

Vgl. übrigens unsere Ostraka ans Pselkis.
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nur noch an der Grundsteuer, und auch hier hielten sie sich

nur bei bestimmten Bodenklassen. Es ist dies um so bemerkens-

werter, als Aegypten ja früher ausschliesslich die Naturalwirtschaft

gekannt hatte. ^) Freilich hatten schon die Perser Geld von Reichs-

wegen in Aegypten cursiren lassen und hatten bereits, wie uns

Herodot III 91 lehrt, die Steuern teils in Geld, teils in Naturalien

eingefordert. Ja, wenn wir Herodot's Worte auf die Wagschale

legen, so scheint es, als wenn schon sie das Princip gehabt hätten,

nur so viel in natura einzutreiben, als im Lande zu Zwecken der

Verwaltung verbraucht wurde. Denn zu der Erwähnung des Itcl-

|xeTp£0[JL£VOu atxou fügt er hinzu: olzou yap SuoxatSexa [jiupcaSa?

IlepasüJV T£ xdlai dv xö Asuxw xdy^e'C tw Iv M£|j,cpt xaxoixYj-

[Asvocat xaxaiiexpeouac xal xola: xouxwv luixoupoiac. Also diese

120000 Artaben^) Getreide wurden lediglich zur Verpflegung der

in Aegypten stationirten persischen Garnisonen verwendet. Alle

übrigen Abgaben wurden in Geld gezahlt. 3) Diesen Zustand fanden

die Ptolemäer schon vor,^) und es ist im Wesentlichen derselbe,

der uns aus unseren Ostraka und Papyri entgegentritt. Leider reichen

unsere Steuerquittungen nur bis in die Mitte des III. Jahrhunderts

nach Chr.; auch für die ersten Decennien dieses Jahrhunderts sind

sie nur sehr spärlich. Daher können sie uns keine Belege für die

bekannte Thatsache^) geben, dass vom Anfang des III. Jahrhunderts

an die Naturalwirtschaft wieder zu wachsen beginnt und die Geld-

wirtschaft immer stärker zurückdrängt. Auf die Gründe dieser

Erscheinung einzugehen, ist hier nicht der Ort; wir wollen nur

darauf hinweisen, dass auch für Aegypten diese Thatsache durch

die Papyrusliteratur bestätigt wird. Vgl. unten Kap. VII.

^) Vgl. z. B. Ed. Meyer, Die -n-irtscliaftliche Eutwickelung d. Altertums

S. 64 f.

^) Stein spricht in seinem Commentar irrtümlich von Medimnen. Die

Perser haben den Aegyptern die Artabe gebracht. Vgl. Kap. X.

') Nach Herodot's Worten ist anzunehmen, dass dieses Getreide nicht von

Aegypten allein, sondern auch von Kyrene und Barka geliefert wurde. Auch

die 700 Talente beziehen sich mit auf diese Nachbarländer, nicht auf Aegypten

allein, wie Mommsen R.G.V S. 560 anzunehmen scheint.

*) Ueber Hier^nymus' Angabe, dass sich unter Philadelphos die jährlichen

Abgaben auf 14800 Talente und 1^ Millionen Artaben Getreide belaufen haben,

vgl. den Schluss dieses Kapitels.

^) Ed. Meyer, die wirtsch. Entw. S. 63.
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Wir sind noch den Beweis für unsere obige Einteilung des

Bodens in die zwei Klassen schuldig geblieben. Wollten wir uns

nur auf die Ostraka beschränken, so könnten w'ir uns kurz fassen

und einfach auf die Texte verweisen, in denen eben zu lesen ist,

dass Weizen, Gerste etc. in natura geliefert werden, dass dagegen

für die Grundstücke der II. Klasse, soweit sie in den Ostraka vor-

kommen, in Geld gesteuert wird. Doch das Zufällige, das einer

solchen Urkundensammlung immer anhaftet und sich der Verall-

gemeinerung hindernd in den Weg stellt, möchte ich durch den

Hinweis auf den Londoner Papyrus CXIX (bei Kenyon S. 140 ff)

beseitigen. 1) Dieser Papyrus, eine der wichtigsten, bisher aber noch

nicht ausgenutzten Quellen für die Grundsteuern Aegyptens, ist

nicht nur durch seine positiven Angaben von grösstem Werte, sondern

auch dadurch, dass er gewisse Dinge mit Stillschweigen übergeht.

Es ist ein Rechnungsbuch, in dem über die staatlichen Einnahmen

aus dem Privatgrundbesitz in Theben (II. Jahrh. n. Chr.) in der

Weise Rechnung gelegt wird, dass die einzelnen Steuerzahler nach

den Stadtquartieren in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden,

und bei jedem Einzelnen notirt wird, wie viel er in dem betreffenden

Monat an Grundsteuer gezahlt hat. Vor allem muss hervorgehoben

werden, dass es sich hier lediglich um Geldzahlungen handelt. Es

ist also ein Xöycs dcpyupcxoi;, wie die Papyri derartige Bücher nennen,

dem ganz gewiss ein Xoyoc, aixiy.6c, oder ysvcxoi; (vgl. BGU 14 II 3)

zur Seite gestanden hat. Der letztere ist uns aber nicht erhalten.

In diesem Xöyoq &pyupi%6c, handelt es sich nun ausschliesslich um
folgende Boden- resp. Fruchtarten: 1) i5;{Ji7r£Xö)V£S, 2) (fotvcxwveg,

3) Xa)(avcat, 4) d>cp6§pua, 5) TiapaSecaoi, 6) [X'jpoßaXavoc. Dagegen

findet sich niemals Weizen- oder Gerstenboden oder einer der anderen

unserer Klasse I. Bei der gewaltigen Ausdehnung des Papyrus ist

dies ganz gewiss kein Zufall, vielmehr können wir mit Sicherheit

annehmen, dass über die Einnahmen aus diesen Arten iu einem be-

sonderen Xoyoq OLXiy.6q Buch gefiihi't worden ist, mit anderen Worten,

dass sie in natura besteuert wurden. Auch unsere Berliner Papyri

bieten weitere Bestätigungen. BGU 84 (a. 242/3 n. Chr.) handelt

von der Scuocizrioiq aixtxwv «^opwv. Wiewohl es sich hier um die

Abgaben der Syjjjioacoc yziopyol handelt, ist es doch von Interesse

*) Vgl. dazu meine Bemerkungen in den Gott. Gel. Anz. 1894, S. 733 ff
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ZU sehen, dass hier in natura Weizen, Gerste und Linsen geliefert

werden — also Arten der Klasse I. Dagegen handelt BGU 141

(vom J. 242 3 n. Chr.) von den xeX£a[jiaTa apyupixa. Hier begegnen

^Xacövcs, (yoivixwvec, Tzapiteiaoi, oc\iT.eX&'^s.q — also lauter Arten

der Klasse II. Die IXaiöves fehlen übrigens in den thebanischen

Rechnungen, weil in der Thebais keine Oliven wuchsen. Vgl. auch

BGU 572— 574 und dazu oben S. 174 Anm. In BGU 139 (vom

J. 202) wird Weizenland in natura besteuert, und so mögen sich

noch viele Bestätigungen finden lassen.

Es scheint mir hiernach ein sicheres Resultat zu sein, dass in

der oben angegebenen Weise die Wahl des Zahlungsmittels je nach

der Bodenart ein für alle Male bestimmt war. Dass im Einzelnen

unter ganz besonderen Verhältnissen auch einmal Ausnahmen davon

vorgekommen sein mögen, ist sehr wahrscheinlich. Man hat gemeint,

dass die Kaiser, weil sie mit dem aegyptischen Getreide die Stadt

Rom vier Monate hindurch verpflegen konnten (Joseph, b. i. II 386),

wohl weniger in Geld erhoben hätten als die Ptolemäer, also die

adaeratio, wie sie unter den Ptolemäern bestanden hatte, teilweise

aufgehoben hätten.^) Wir sehen jetzt, dass dem nicht so ist, dass

vielmehr die Kaiser an dem ptolemäischen System nichts geändert

haben. Da wirklich mehr Getreide in der Kaiserzeit als in der

Ptolemäerzeit erhoben worden ist (vgl. den Schluss dieses Kapitels),

so müssen wir nach anderen Erklärungen dafür suchen. Da wäre

vor allem auf die annona hinzuweisen (vgl. oben S. 155). Auch

würde die Annahme einer Erhöhung der Taxe für die einzelne

Arure (s, unten) nicht fern liegen. Im Uebrigen hat Mommsen

auf die Möglichkeit hingewiesen, dass ein Teil des nach Rom

gesandten Getreides „aus den eigentlichen Domänen geflossen, ein

anderer vielleicht gegen Entschädigung geliefert worden sei."-) Wie

dem auch sei, an dem ptolemäischen Princip, dass die Natural-

1) Vgl. Marquardt, R. Staatsver. 11^ S. 234. — Aurel. Victor (Epit. 1)

sieht den letzten Grund für den Eifer, den Oetavian für die wirtschaftliche

Hebung Aegyptens entwickelte, nicht mit Unrecht in seiner Fürsorge für die

„annona urbis" ("Vgl. Tac. bist. I 11: annonae fecundam) und berichtet, dass zu

Octavian's Zeit jährlich 20 Millionen (modii) Getreide von Aegypten nach Rom

geliefert wurden. Vgl. auch Plin. Panegyr. 30 ff.

«) Vgl. Mommsen, R. G. V S. 560.
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abgäbe auf ganz bestimmte Bodenarten beschränkt war, ist nicht

gerüttelt worden.

Wir haben noch ein Wort zu unserer Behauptung unter

in hinzuzufügen, dass alle anderen Steuern ausser der Grundsteuer

und der Annona in der Regel in Geld gezahlt seien. Ueber die

Ausnahmen, die unsere Sammlung bietet, sprechen wir an ihrem

Orte. Es sind ganz wenige Fälle zu notiren. So wurde in der

Ptolemäerzeit für den aTS^avo; 'wv xaTOixtov Weizen geliefert.

Dieser axe^avog ist aber eine halb freiwillige Spende, und wenn

die Katoeken sie in natura lieferten, so besagt das vielleicht nur,

dass ihnen diese Art der Zahlung bequemer war (_vgl. unten § 118).

Auch bei den in § 139, 170, 184, 212 behandelten Abgaben könnte

die Berechnung in natura damit zusammenhängen, dass sie von

griechisch -makedonischen Kleruchen erhoben werden. Sonst wüsste

ich für die Ptolemäerzeit als Ausnahme nur noch auf 1529 hin-

zuweisen, wo £Üc 10 Lg in Getreide gezahlt wird — eine Abgabe,

die mir leider völlig unvei-ständlich ist. Auch aus der Kaiser-

zeit liegen nur wenige Fälle vor, vgl. 296—301, 918 und 993,

1546. Halten wir aber diesen einzelnen Fällen, in denen meist

unbedeutendere Abgaben und Gebühren erscheinen, die Thatsache

gegenüber, dass alle wichtigen und grossen Steuern, die ausser

der Grundsteuer und der Annona Aegypten belasteten, wie die

Kopfsteuer, die Gewerbesteuer, die Badsteuer, die Dammsteuer

u. s. w. , alle regelmässig ohne Ausnahme in Geld gezahlt wurden,

so sind wir wohl zu der obigen Auffassung berechtigt. Auf die

Bedeutung dieses Ergebnisses für die Frage nach dem Verhältnis

der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft werden wir in Kapitel VII

eingehen.

Wir kommen nunmehr zu der zweiten wichtigen Frage, nach

welchem Modus diese in Naturalien resp. in Geld zahlbare Grund-

steuer umgelegt worden ist. Wie ich schon oben bemerkte, hat

man bisher immer angenommen, dass in Aegypten eine bestimmte

Ertragsquote geliefert worden sei, und nur über die Höhe derselben

gingen die Ansichten auseinander. Wir lernen jetzt, dass bei der

Grundsteuer dieser Modus überhaupt nicht in Anwendung kam,

dass vielmehr, sei es in Geld oder in natura, ein fixer

Satz, der nach der Ertragsfähigkeit des besteuerten Bodens

abzuschätzen war, pro Arure festgesetzt wurde. Das einzelne
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Grundstück zahlte also nicht -i oder -^ oder irgend einen anderen

Bruchteil des Ernteertrages, sondern pro Arure eine bestiromte Anzahl

Artaben der betreffenden Fruchtart, resp. einen entsprechenden fixen

Geldsatz. Die Verschiedenheit dieser beiden Systeme ist kurz und klar

von Appian in einer Rede behandelt worden, die er dem M. Antonius

bei seiner Ansprache an die kleinasiatischen Hellenen in Ephesos in

den Mund legt (b. c. V 4). Er sagt: 'EtceI §£ ioiy]aev (seil, cpopwv),

Ol) Tzpbc, xa Tipn^fAaxa u|j,Tv l7T:£'9"i^xa{X£V, <hc, av fi\ieic, dxtvSuvov (popov

e'jOIyo'.\i.tv, ocXXdc [xepv] cpspetv töv kv-tkaiois. y.(xpu{i)V l7i£Ta^a[i£v,

Iva xat Töv £vavT''tov xoivcovö)|a£V uijlIv. Danach hebt Antonius

es als eine besondere Milde und Gerechtigkeit der römischen Re-

gierung hervor, dass man in Asien Ertragsquoten eingefordert habe,

da sie bei diesem System an allen Schwankungen, auch an einem

unglücklichen Ausfall der Ernte teilnehme. Als Gegenstück dazu

bezeichnet er die Steuerumlage Tzpbc, xa zi\).r]\ia.za , bei der die Re-

gierung sich auf alle Fälle schadlos halte. Mit dem letzten Modus

kann nur der hier in unseren Urkunden befolgte gemeint sein. Die

Festsetzung der Artaben zahl oder des Geldsatzes für die Arure beruht

eben auf der Schätzung (zi\ir]\xoi) der Ertragsfahigkeit. Ob die Be-

urteilung der beiden Systeme bei Appian zutreffend ist, kann Zweifeln

unterliegen. Man darf nicht vergessen, in welcher Situation der

Staatsmann Antonius diese Darstellung gegeben hat. Als Regierungs-

vertreter vergisst er hinzuzufügen, dass bei dem Quotensystem der

Staat auch an den günstigen Ernten seinen entsprechenden Anteil

hat, und dass andrerseits bei dem Taxationssystem im Falle beson-

derer Missernten Steuernachlässe bewilligt wurden. In Aegypten

wenigstens ist dies der Fall gewesen, wie wir unten zeigen werden.

— Koch eine andere Klassikemachricht möchte ich hierher setzen,

damit sie im Zusammenhange mit unseren Ergebnissen betrachtet

werde. Ich meine die folgende Auseinandersetzung bei dem Gro-

matiker Hygin (ed. Lachmann p. 205): „Agri [autem'] vecügales

multas habent constitutiones. In quihusdam provindis fruchis partem

praestant certam, alii quintas, alii septimas, alii pecuniam, et hoc per

soll aesÜviationem. Certa [e?im] pretia agris constituta sunt, ut in

Pannonia arvi primi, arvi secundi, prati, silvae glandiferae, silvae

vulgaris, paseuae. His omnibus agris vedigal est ad modum uber-

iatis per singxda iugera coyiditutum". Hygin unterscheidet hier klar

das Quoten- und das Taxationssystem. Doch kennt er nur die
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Taxation in Geld. In Aegypten haben wir daneben bei bestimmten

Bodenarten auch die Taxation in natura. Wenn Seeck (Zeitschr.

f. Sog. u. Wirtsch. IV S. 341) meint, dass Hygin mit diesen Worten

„den aegyptischen Fruchtfünften" bezeuge, so ist das ein Irrtum,

der durch die Worte selbst widerlegt wird. Vgl. auch oben S. 198 Anm.

Zunächst gilt es, die Existenz dieses Systems nachzuweisen.

Es sei vorausgeschickt, dass das Quotensystem in Aegypten durchaus

nicht unbekannt war, nur wurde es nicht bei der Grundsteuer an-

gewendet. Wir finden es z. B. bei der 6cn6\ioipx, die eine TemiDel-

abgabe war, und manchen anderen Abgaben. Dass es gerade bei

der Grundsteuer anders war, hätte man vielleicht schon aus der

Rosettana schliessen können, wo ausdrücklich gesagt wird, dass die

Grundsteuer der aegyptischen Tempel eine Artabe Getreide für die

Arure und ein Keramion Wein für die Arure betragen habe (Z. 30/1).

Freilich unterliegt das Tempelland vielfach besonderen Massregeln. Da-

gegen bieten die „Actenstücke aus der königlichen Bank zu Theben"

Nr. III u. IV Beispiele dafür, dass auch bei profanen Grundstücken

die Ertragsfähigkeit des Bodens durch Angabe der der Arure auf-

erlegten Taxe bestimmt wurde. Da erscheinen Aruren, die zu je

7 Artaben -| j^ Choinikes besteuert waren, neben anderen Aruren, für

die je 5-| Artaben 2^ Choinikes oder aber 4^ Artaben eingefordert

wurden. Dasselbe System liegt vor in Petr. Pap. (II) XLIV 9,

wo es von einem Kürbisgarten (xo atxuT^paxov) heisst: äpoupav

lxaax[Yjv] Spa)([JLwv xeaaapaxo[vTa. Dass es sich um die Grund-

steuer handelt, wird durch den Zusammenhang wahrscheinlich. Für

dieses System spricht ferner auch der Ausdruck sTiapouptov, den wir

S. 193 als eine Bezeichnung der Grundsteuer nachgewiesen haben.

Mehr Beispiele bieten uns die Texte der Kaiserzeit. In Nr. 760

unserer Sammlung (aus dem J. 11/10 vor Chr.) werden Aruren zu

4-^ Artaben, zu 1 Artabe und zu 2^^j Artaben Weizen unterschieden.

In 761 (aus demselben Jahre) werden Aruren zu
6-J-

Artaben

1^ Choinikes erwähnt. In Nr. 763 steht zu lesen: Ixaaxirjc; Scpoüpri^q)

ay]aa(Jio(u) (dpxaßag) y« Auch hier dieselbe Veranlagungsmethode.

In einer Steuerprofession aus dem J. 202 n. Chr. deklarirt ein Grund-

besitzer ScpoupoLC, 5uo xeXouaa? Scva. nupoü |xiav i^'fxtab (Hermes XXVIII
S. 236). Hier ist klar und deutlich ausgesprochen, dass die Grund-

steuer für die Arure 1-J Artaben Weizen beträgt. Der Versuch Seeck's

(a. a. 0. S. 338), diese Angabe mit dem „Fünften" zu combiniren.
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fällt mit seiner falschen Praemisse. S. oben S. 198 Anm. Wir haben

ferner in ^ 12 und 131 nachgewiesen, dass die djAT^sXwvsi; und

'^o:v:7.(oVc; gleichfalls pro Arure mit einer festen Taxe belegt waren.

Dasselbe crgiel)t sich aus dem schon öfter citirten Londoner

l'aj)yrus ('XIX, und zwar lernen wir hier kennen: Palmenland

zu 20, 4U, 75, 1S(J Drachmen jiro Arure; Weinland zu 20, 40,

TT), I50, .');')() Drachmen pro Arure; Gemüseland (Xa^avoa) zu

20 und zu TT) Drachmen, Obstland (6(.y.po^) zu 20 Drachmen,

Garten- und Obstland zu '.]() Drachmen (vgl. CXIX. A 5) und

]\[yrobalaii()sland zu 30 Drachmen. Auch aus BGU 141 würde sich

eine feste Taxe jiro Arure berechnen lassen, wenn der Text besser

erhalten ^väre. Do(.'h auch schon so erscheint es nach I 10/1 und

II 14 als wahrscheinlich, dass hier für die in Frage kommenden

^otv'.xwvc^, a(X7icAwv£?, sXauövc; und Tzapaosiaot die Taxe von

1 (J Drachmen für die Arure bestanden habe (Mitte des III. Jahrhs. n. Chr.).

Die Art des Undagesystems kann nach all diesen Beispielen

nicht mehr zweifelhaft sein. Es fragt sich nur, wie war es möglich,

es durchzuführen, und mit welchen Manipulationen gelaug es, für

jedes einzelne Grundstück die Taxe zu bestinmien. Die Grund-

lage dieser Steuerumlegung bildete, ganz wie bei uns heute, die

genaue Katastrirung des gesammten Kulturbodens, worauf wir in

Kap. V genauer eingehen werden. Die Masseinheit war die Arure,

als deren Vielfaches oder als deren Bruchteil sich jeder steuerbare

Boden darstellen Hess. Wir sehen nun, dass auch bei einer und

derselben Kulturgattung sehr verschiedene Taxen möglich waren.

Bei dem Rebenland finden Avir die grössten Extreme: da schwanken

die Steuersätze zwischen 20 und 350 Drachmen, bei den Palmen

-

gärten zwischen 20 und 180, und dabei haben diese Taxen gleich-

zeitig nebeneinander bestanden, wie der Londoner Papyrus zeigt.

Auch für den Weizenboden haben wir oben recht verschiedene

Sätze nachgewiesen, freilich sind die Unterschiede hier lange nicht

so gross. Da die Grundsteuer eine Ertragssteuer ist, werden wir

anzunehmen haben, dass die Ertragsfähigkeit des Bodens den

]Massstab für die verschiedene Bemessung der Taxen abgegeben hat.

Diese Ertragsfähigkeit wiederum wird wesentlich davon abhängen,

in welchem Masse die Grundstücke an den Segnungen der Nilüber-

schweimnungen teilzunehmen durch ihre örtliche Lage in den Stand

gesetzt waren. Das ist damals wie heute die brennende Frage in
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Aegypten, ob und wie weit künstliche Bewässerung notwendig ist.

Der Unterschied der Rai-Felder, d. h. der von der Ueberschwemmung

in hinreichender Weise betroffenen, und der höher gelegenen, mehr oder

weniger auf die künstliche Bewässerung angewiesenen Scharäki-Felder

hat damals so wie heute bestanden (vgl. v. Fircks, Aegypten 1894,

I S. 209 ff). Schon nach diesem Gesichtspunkt lassen sich sehr

verschiedene Taxirungen der Grundrente und damit der Grundsteuer

denken, da die künstliche Bewässerung zu den bedeutendsten Pro-

ductionsunkosten gehörte, die bei der Berechnung der Taxe vom

Bruttoertrag abzuziehen war. Wenn man nun auch ausser der

Bewässerungsfrage die Verschiedenheiten in der absoluten Frucht-

barkeit des Bodens sowie in der Qualität der Fruchtsorten in Be-

tracht zieht, so wird es dennoch fraglich bleiben, ob hierdurch

allein die kolossalen Verschiedenheiten der Taxen, wie sie uns

namentlich bei dem Palmen- und Rebenland entgegentreten (zwischen

20 und 350 Drachmen), erklärt werden können. Ich weise auf

diese Schwierigkeit hin, ohne eine sichere Lösung bieten zu können.

Rein hypothetisch möchte ich die Vermutung wagen, dass vielleicht

auch die Intensität der Bewirtschaftung in der Weise in Frage

kam, dass z. B. die Zahl der Palmenbäume^) und dem entsprechend

die Ausnutzung des Bodens für den Rebenbau für die Steuer-

abschätzung mit in Rechnung gezogen wurde.

Daran schliesst sich eine andere schwierige Frage an, nämlich

ob für jedes einzelne Steuerobject, für jedes einzelne Grund-

stück die Taxe besonders berechnet wurde, oder aber ob man hier

wie auch sonst- im Altertum^) und wiederum heute bei uns feste

Bonitätsklassen gehabt hat, denen die Einzelgrundstücke nach

ungefährer Abschätzung zugewiesen wurden. Sehen wir, dass in

dem Londoner Papyrus und unseren Ostraka eine grosse Zahl

von Grundstücken, namentlich d|X7ieXü)V£? und cpoivcxwves, mit

derselben Summe besteuert werden, so liegt es allerdings nahe

^) Nach der forma censualis bei Ulpian Dig. L 15, 4 pr. musste in den

Professionen die Zahl der Weinstöcke und der Oelbäume angegeben werden.

Auch in den Distributionslieten von Thera und Astypalaea wird die Zahl der

Oelbäume nach den yüpol (den Gruben) angegeben. Vgl. Mommsen, Hermes

III S. 436 flf.

*) Vgl. Hygina. O. : arvi primi, arvi secundi. Weiteres bei Marquardt,

Staatsv. II* S. 227 f.

WiLCKEN, Ostraka. 14
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anzunehmen, dass hier feste Bonitätsklassen zu Grunde liegen. Denn

dass bei so vielen Grundstücken die Bodenrenten factisch bis

auf den Obolos übereingestimmt hätten, ist doch sehr unwahr-

scheinlich, und es liegt näher anzunehmen, dass die Grund-

stücke von annähernd gleicher Ertragsfähigkeit derselben Steuer-

klasse zugewiesen wurden. Betrachten wir aber andrerseits die

Steuersätze, die wir oben für den Weizenboden nachgewiesen haben,

so machen diese allerdings z. T. den Eindruck, dass sie durch

Abschätzung des einzelnen Grundstückes gewonnen seien. Ich meine

Taxen wie die zu 7 Artuben l -J
Choinikes oder zu 6^ Artaben 1-J Choi-

nikes. Sollten dies wirklich Normaltaxen für ganze Bonitätsklassen

sein? Sehen sie nicht vielmehr aus wie Taxen, die für einen ganz

bestimmten concreten Fall ausgerechnet sind? Vielleicht ist es nicht

unwichtig, darauf hinzuweisen, dass wir in mehreren Fällen, in denen

es sich um Weizenboden handelt, nachweisen können, dass immer gleich-

hoch besteuerte Stücke in einem und demselben Rayon (acppayi?)^)

gelegen haben. So in den „Actenstücken" a. a. O. zweimal und

in der Steuerprofession vom J. 202 n. Chr. Das hat zwar nichts

Verwunderliches, insofern, wie gesagt, die örtliche Lage das Ausschlag-

gebende für die Ertragsfähigkeit ist. Vielleicht darf man aber daraus den

Schluss ziehen, dass die Rayons auch eine steuertechnische Bedeutung

gehabt haben, in dem Sinne, dass sie immer gleich hoch besteuerte

Grundstücke zusammenfassten. Doch das bedarf weiterer Unter-

suchungen. Jedenfalls hat es nach dem Gesagten den Anschein,

als wenn es für den Getreideboden feste Bonitätsklassen in Aegypten

nicht gegeben hat. Nach der letzten Vermutung wäre es aber wohl

möglich, dass das Kulturland in verschieden besteuerte Rayons zer-

fallen wäre, denen die Einzeläcker angehörten. Andrerseits fanden wir,

dass bei dem Palmen- und Rebenland die Annahme von Bonitäts-

klassen viel für sich hatte. Sollte vielleicht ein verschiedenes

*) Wessely hat zuerst auf das Wort ocppayts hingewiesen (Mitth. PR III

S. 270), hat aber den Sinn nicht richtig erkannt. In CPR I S. 158 deutet

er es als ,,Siegel, gesiegelte Urkunde, Urkundung" und übersetzt iv 8uai

ocppayro!. mit ,,in 2 beurkundeten Losen". AVas man sich darunter vor-

stellen soll, -weiss ich nicht. Ich habe schon im Hermes XXVII S. 237 A. 2

darauf hingewiesen, dass Eratosthenes die Rayons seiner Erdkarte als acppaYiSe?

bezeichnet hat. Vgl. Strabo II p. 78 und 84. Als Rayons der Flurkartt

haben wir die ocppaY^Ssc; auch in unseren Urkunden aufzufassen.
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Verfahren eingeschlagen worden sein, je nachdem die Taxe in natura

oder in Geld zu berechnen war? Doch das sind Probleme, die

weiterer Untersuchung bedürfen.

Wir haben ferner noch die Frage aufzuwerfen, ob die Taxen

bewegliche oder unbewegliche waren, d. h. ob sie für jedes Jahr

neu berechnet wurden oder ein für alle Mal auf dem Grundstück

lasteten. Aus den \'ielbesprochenen "Worten Strabo's (XVII p. 817)

„od yap (lei^oui; dvaßaaeis ^ziCpuq xal xd^ uposöSoug uuayopeuouaiv"

könnte man folgern wollen, dass je nach dem Ausfall der Ueber-

schwemmung in jedem Jahre die Taxe neu aufgelegt worden sei.

Gegen diese Annahme scheint mir aber die Steuerprofession vom

J. 202 n. Chr. zu sprechen, in der die Grundbesitzerin Valeria

Paulina von den ihr gehörigen 2 Aruren Weizenboden aussagt

„xeXouaa? ävoi. TrupoO [x:av YJjxiau awfjtaxii^oixlvas de, OuaXeptav

UauXtvou (sie) f^ßpoxT/Xuca?" (vgl. Hermes XXVIII. 236). Denn

wenn die Taxe eine jährlich wechselnde wäre, so würde die Grund-

besitzerin nicht in der Lage sein, selbst die Höhe der Taxe in der

betreffenden Steuerprofession namhaft zu machen. So scheint diese

Urkunde dafür zu sprechen, dass die einmal für ein Grundstück

berechnete Taxe eine unbewegliche war. Dieselbe Urkunde giebt

uns zugleich einen Fingerzeig für die richtige Auffassung der

Strabonischen Worte. Die Deklarantin erklärt der Steuerbehörde

ausdrücklich, dass ihr so und so hoch taxirtes Grundstück in diesem

Jahre nicht von der Ueberschwemmung erreicht, nicht bewässert

worden sei (YjßpoxYjX'Jias). Ich habe schon im Hermes a. a. O. daraus

gefolgert, dass sie die Angabe gemacht habe, weil sie hiernach auf

Steuerermässigung oder Steuernachlass zu rechnen Anspruch hatte.

Dasselbe ergiebt sich aus den gleichfalls a. a. O. von mir schon

hervorgehobenen Worten des Edicts des Ti. Julius Alexander (CTGr.

III 4957 Z. 57): TtpoO-uixw^ y^^PT^^v zobc, dvö-ptoTioug [e^Soxa]!;

Sxt TTpo? x6 akr^%-tc, xyj; ouarj; dva|3da£tü? y-ai x"^; ß^ßpMyCl^^vrj?

Y%, o!Xk^']ob Trpö; ouxocpavxtav xöv xaxd a-jvotj'-v 7:apaYpa(po[n£]v(i)v

1^ dTiatxr^ai? eaxac. Der Praefect wendet sich hier mit scharfen

Worten gegen den Missbrauch Derjenigen, die nicht nach Maass-

gabe des wirklichen Ueberschwemmungsresultates, sondern xaxd

o^votj^iv, d. h. Trpös ouvxpiatv dpxaL[£a]x£pti)v xivwv dvaßdaEwv, die

Steuern und zwar die Grundsteuern (vgl. y£wpy£Tv, y"^^) ^^n-

irieben. Ich möchte in diesem Zusammenhange den Ton darauf

14*
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legen, dass der Präfect hier lediglich von der Steuereintreibung

(aTcaiXYjaC(;) spricht. Nur diese hängt nach seinen Worten von dem Aus-

fall der Ueberschwemmung ab, nicht aber die Steuerveranlagung.

Das Ergebnis, das sich hieraus in völliger Uebereinstimmung mit

der Berliner Steuerprofession ergiebt, möchte ich etwa folgender-

massen formuliren: die durch die Steuerumlage einmal fest-

gelegte Taxe ist eine unbewegliche. Aber die Erhebung

ist beweglich, und zwar nach unten hin, insofern bei mangelhafter

Ueberschwemmung xQu^oxileicx, oder dtIXeta zu gewähren ist,^)

Jetzt erst verstehen wir Strabo's allgemein gehaltene Worte: höhere

Einnahmen brachten die guten Ueberschwemmungen in der That,

aber nicht dadurch, dass etwa höhere Taxen berechnet wären,

*) Für Steuernachlässe, die bei der Steuereintreibung bewilligt werden,

lassen sich in unseren Urkunden noch weitere Belege nachweisen. So wird in

BGU 84, die von der duaixY]at,5 O'.xixwv cpöpwv handelt, zuerst die Gesammt-

summe der in Betracht kommenden Aruren genannt, worauf die unbewässerten

Aruren (äßpoxot) davon abgezogen werden. Hier tritt also für die vom Nil

nicht erreichten Felder völlige äzUB'.a. ein. In BGU 198, einer Steuerprofession

vom J. 1G2/3 n. Chr., macht der Grundbesitzer gleichfalls den Zusatz, dass

seine Felder v[ö]v ev äßpöxtp seien. Auch sonst begegnet mehrfach die Charak-

terisirung des Landes als ßpöxog, oder einmal ve'.Xößpoxog (vgl. Hermes XXVIII

S. 238), andrerseits als äßpoxo^. Vgl. Petr. Pap. (II) XXX b; Pap. Berl. Bibl. 50

(III. S. p. Chr). In diesem Zusammenhange findet vielleicht auch die merkwürdige

Urkunde BGU 145 ihre Erklärung. Es ist ein Bericht des Dorfschreibers von

Soknopaiu Nesos an den Strategen seines Bezirkes, enthaltend das xax' äv8pa

xöv eXäoaü) cpavdvctüv T:pa^i[iou bif e^ioö Tiapöc xä ^jiexaSoö-evxa bizd xoö x[^]g

p.sp{8oc ßaaiX(ixoö) '{pia,\i.\ia.ti(ü(;) xoö ev£axü)x[o]g xaS (a. 212/3). Es handelt sich

um ein minus von 8 Artaben Gerste, deren Spezialisirung auf die einzelnen

Personen folgt. Es ist wahrscheinlich, dass auch hier ein Steuernachlass, der

durch mangelhafte Bewässerung der betreffenden Grundstücke eingetreten sein

mag, gemeint ist. Es bliebe freilich auch die Möglichkeit, dass der Dorfschreiber

in diesem Falle einen fehlerhaften Anschlag des königlichen Schreibers corrigiren

will. Aber Ersteres hat mehr für sich. Vgl. auch das in der Rechnung ab-

gezogene iSacp'.xöv sXäaoiü^a in BGU 20,8. Das eXocoocüjia kommt gleichfalls

in Abrechnung in dem Berliner Papyrus P. 2294. — Aehnlich wie bei der

Grundsteuer trat auch beim Pachtzins eine Ermässigung ein, wenn die Ueber-

schwemmung mangelhaft war. So heisst es in einem Wiener Pachtcontract aus

Hermupolis vom J, 266 n. Chr. (CPß XXXIX 22): 'Eäv 8^, o (lYj yeivoiTO,

Sßpoxog Ydvrjxai anö xo[ö] IS'^c lxoü[g], ETtävay'xsg ejravxXT^oco xal zskiaoi

(xcBv 7ipo]xeip.^vti)v cpöpuv xö ^piiau. Die künstliche Bewässerung macht eben

80 viel Unkosten, dass der Pächter billiger Weise nur die Hälfte des Pachtzinses

erleeen kann.
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sondern dadurch, dass im besten Falle die Normaltaxen in voller

Höhe effektiv erhoben wurden. Wir dürfen wohl annehmen, dass

bei der Berechnung der Normaltaxe sehr gute Ernten voraus-

gesetzt waren.

Im weiteren Verfolg dieser Fragen wird man auch darauf zu

achten haben, ob sich vielleicht Indicien dafür finden, dass Grund-

stücke, deren Rente — von der einzelnen Ueberschwemmung un-

abhängig — etwa durch intensivere Bewirtschaftung andauernd

gestiegen war, auch dem entsprechend zu einer höheren Grundsteuer

herangezogen wurden. Wenn z. B. in einem Olivengarten durch den

Fleiss und die Unkosten des Besitzers der Bestand an Oelbäumen

sich allmählich verdoppelte, sollte dieser Garten nicht entsprechend

höher besteuert worden sein? Hiernach würde die Annahme der

Unbeweglichkeit der Taxe einzuschränken sein. Doch das bedarf

weiterer Untersuchungen, i) Andrerseits ist es sehr wahrschein-

lich, dass, wenn in Folge der Ueberschwemmungen neues Kulturland

angeschwemmt war, wie das häufig vorkam (damit rechnete z. B.

ein Erlass des Theodosius und Valentinian vom J. 440, Cod.

lust. VII 41, 3), dem entsprechend auch Erhöhung, nicht der Taxe,

wohl aber der Totalsumme eintrat. Darauf gehen wohl die Worte

in BGU 563,8: 1^ e7iicnc(e(]j£(0G) yS Ttßeptou tiXeiü) £7i[i]Yp(acp£VTa).

Endlich noch ein Wort über den Zahlungstermin. Wir werden

im V. Kapitel zu zeigen haben, dass die jüngst aufgestellte Be-

hauptung, dass „die Steuern in Aegypten nachträglich für das ab-

gelaufene Jahr gezahlt" wurden (Krall, CPR II S. 17), nicht zutreffend

ist. Hier sei schon jetzt hervorgehoben, dass der Gesammtbefund

unserer Ostrakasammlung zeigt, dass die in Naturalien zahlbare

Grundsteuer in der Regel von der Ernte des laufenden Jahres

für das laufende Jahr gezahlt wurde, dass aber auch bei dieser

Steuer wie bei anderen die Regierung spätere Nachtragszahlungen

erlaubte. Da die Ernte in der Thebais im Februar stattfindet, so

konnten natürlich die Zahlungen nur in den letzten Monaten des

1) Nach dem obigen Erlass des Theodosius und Valentinian trugen diese

Kaiser Bedenken, wenn Sumpf- und Weideland durch den Fleiss und die Un-

kosten des Besitzers zu Fruchtland umgeschaflfen waren, dieses dem entsprechend

zu belasten, ne doleant diligentes operam suam agri dedisse culturae nee dili-

gentiam suamsibi damnosam intellegant (Cod. lust. VII 41, 3, 1). — Vgl. zu der

Frage Max Weber, Rom. Agrargesch. S. 164 ff.
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aesyptischai Jahres erfolgen. Diese erscheinen denn auch in der

Regel in den Datirangen der Grundsteuerquittungen. In den zahl-

reichen Urkunden dieser Art aus der Ptolemäerzeit habe ich nur

folsiMide wenicre FäUe von Nachzahlungen, die im nächsten Jahre

erfolgten, gefunden: Xr. 712, 719. 723, 1313, 1350, 1356, 1498,

1533. Hier ist überall ausdrücklich gesagt, dass im Jahre x für

das Jahr x— 1 gezahlt worden ist. In allen anderen Fällen ist

für das laufende Jahr gezahlt.

Die Grundsteuerquittungen der Kaiserzeit unterscheiden sich

von denen der Ptolemäerzeit dadurch, dass sie ausdrücklich hinzu-

fägen, von welcher Ernte die Zahlung erfolgt Das geschieht mit

der Formel: Yevi^jiaxo? xoO x. exo'JZ. Diese b^egnet in unserer

Sammlnng mm ersten Mal im Jahre 12 n. Chr. '767), und da sie

in den ptolemäischen Urkimden niemals vorkommt, dürfte dieser

Zu^itz als eine Neuerung der römischen Verwaltung zu betrachten

sein. Nun wird zwar in anderen Urkunden, z. B. in den Rechntmgen

der Silologen (vgl. BGU 61, 64, 07, 188 u. s. w.), die Ernte, von

d« gezahlt wird, mit den Worten a-o "(Z^/t/jlxzcc toö x. exouc ein-

gefnhrL Da^ aber der blosse Genetiv in unseren Fällen nichts

anderes mänt, geht aas Nr. 995 hervor, wo ausnalmisweise steht:

Y(ev)ij(narco€) xoö :S (itöus) t7z(kp) -((evyiifiiazrKj ly- (Ixojc),

was nur heissen kann: von der Ernte des 14. Jahres für die

Ernte des 13. .Jahres. Zu dieser Nachtragszahlung vgl. unten.

Nebenbei bemerke ich, dass diese wichtige Stelle uns zugleich

den Beweis dafür liefert, dass, wie oben bemerkt, die Grund-

steoer als eine Ertragssteuer aa^eßisBt wurde. Sie wird „für die

Ernte" gezahlt.

Ueberblicken wir nun unsere Grundsteuerquittungen der Kaiser-

xeit, so sdien wir, dass in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle

das Getreide in den letzten Monaten desselben Jahres gdiefert wird,

von dessen Ernte gezahlt wird. Nirgends ist eine Hindeatung darauf,

^»ssst diese Zahlimgen etwa nachträglich für das verflossoie Jahr

erfolgten. Es ist kein Zweifel, dass wir es in all diesen Fällen

mit Zahltmgen für das laufoide Jahr zu thtm haben. In dem

fixen Kalender der Kaiserzeit sind es die Monate Pachon, Payni,

Epiph, Mesr>re, von Ende April bis Ende August, die am meisten

in diesen Quittungen beg^nen. Wie die Ptolemäer erlaubten aber

aodi die Kaiser eventuell Nachzahlungen im nächsten Jahre.
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Folgende wenige Beispiele ^) habe ich in unserer Sammlung gefunden

(vgl. Corrigenda) : Nachzahlungen im Thoth = Aug. September des

nächsten Jahres (817, 833, 840, 861, 896, 938, 975, 984, 1450,

1592), im Phaophi = Sept./ October (831, 855, 1367), im Hathyr

= Oct./ November (949, 950), im Choiak = Nov./December (1006,

1590), im Tybi = Dec,/ Januar (999), im Phamenoth = Febr./März

(925) und im Pharmuthi = März / April (1568). In allen diesen

Quittungen wird mit der Ernte des verflossenen Taegyptischen) Jahres

gezahlt, auch in den beiden letzten Fällen, in denen man vielleicht

schon die Verwendung der neuen Ernte hätte vermuten können.

Darum wird auch in 872 und 1003 eine Nachtragszahlung gemeint

sein, wiewohl der Phamenoth hier nicht ausdrücklich als Monat des

nächsten Jahres bezeichnet ist. S. unten Anmerkung. — Unsere

Sammlung bietet aber auch Beispiele von noch späterer Nachzahlung.

Vgl. Nr. 995. Hier wird von der Ernte des 14. Jahres für die Ernte

des 13. Jahres am 23. Thoth, natürlich des 15. Jahres gezahlt. Mit

anderen Worten, am 10. September 235 wird von der Ernte des

Jahres 234 5, die also im Februar 235 eingefahren ist, für das

Kechnungsjahr 233/4 gezahlt. Hier fällt also der Zahlungstag in

das übernächste Jahr. Während hier mit der neuen Ernte des

nächsten Jahres gezahlt wurde, wird in 976, wo sich eine ähnlich

späte Nachtragszuhlung findet, noch die alte Ernte des normalen

Zahlungsjahres verwendet: am 8. December 193 wird die Grund-

steuer mit der Ernte des Jahres 191,2 (also vom Februar 192)

beglichen. Wir werden unten in § 109 sehen, dass einige Urkunden

vielleicht die Deutung zulassen, dass im Falle späterer Nachzahlung

auch Geld statt der Naturalien in Zahlung genommen wiurde.

§ 47. Tö sTciBrxaxov.

In 232 (Elephantine) wird u. A. gezahlt für etcc: (Z. 8). Ist

die Lesung richtig, so wird man es in eTitcrxaxov auflösen müssen, wie-

wohl dies eigentlich s.izd hätte geschrieben werden sollen. Doch ist mir

die Lesung sehr unsicher. Vielleicht ist £vot(x:o'j) zu lesen. L'eber das

neben dem auvTJY0pt>t6v auftretende iTCtSIxaTOV vgl. unten § 119.

\) Nicht in allen Fällen ist beim Monat ausdrücklich hinzugefügt, dass

er dem nächsten Jahre angehört. Aber wenn z. B. im Thoth mit der Ernte des

.\. Jahres gezahlt wird, so kann natürlich frühestens der Thoth des Jahres

X -j- 1 gemeint sein.
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§ 48. 'Emi^T^ TravTOTTwXöv.

Für Theben belegt durch Nr. 347, 348 (IL Jahrh. v. Chr.).

Die Erklärung dieser Steuer hängt wesentlich davon ab, wie

man eutJ^^ ergänzen will. Entweder wird man an iv:i'Qr]xr]oiq, oder

aber an iTziC,r}\Liov , Synonymen von S^YJixca,^) denken. Aber was

soll das Aufspüren resp. das Strafgeld der „Trödler" (TiavxoTiwXai)

bedeuten? — Da beide Urkunden Bankquittungen siijd, die dem

Steuererheber ausgestellt sind, so ist für die Höhe der Abgabe

nichts daraus zu folgern.

§ 49. TTTsp imx( ).

Für Theben belegt durch Nr. 681, 686, 696.

Es bleibt einstweilen ganz unsicher, wie tno^ aufzulösen ist.

Im Text habe ich I7itx(ap7rcai;) vorgeschlagen. Ich dachte dabei

an die von Ps. Aristot. Oecou. II 1 erwähnte Abgabe: "fj dcnb xwv

ßoaywYjpLaxwv, STCtxapTiia te xac oexaiY] xaXou|jL£vyj. Aber ebenso

gut könnte man auch an £7itx(£cpaXatov) oder auch an das em-

x(apacov) des nächsten Paragraphen denken.

§ 50. Tti^p Imxapaoou.

Für Syene—^Elephantine belegt durch Nr. 64 und 67.

Bei der Revision der Londoner Texte habe ich mich im

Sommer 1895 nochmals von der Richtigkeit der Lesung eTTtxapatou

überzeugt. In welchem Sinne das Wort hier aufzufassen ist, bleibt

mir völlig dunkel. Zu 67 vgl. Corrigenda.

§ 51. TTlSp £TC(l)Vl(l)V.

Für Theben belegt durch Nr. 1506.

Td ^Tiwvta ist eine aus den Grammatikern bekannte allgemeine

Bezeichnung für die „Kaufsteuer". Vgl. Boeckh, Staatsh. Ath. I^

S. 395. Gilbert, Handb. d. gr. Staatsa. II S. 369. In unseren

Urkunden begegnet sie sonst noch im Pap. Paris, 67, 16, wo

Lumbroso (Recherches S. 307) mit Recht eTTtovtwv statt in wvt'wv

liest. Für die Kaufsteuer verweise ich auf § 35 und 138.

*) 'Eml^i^'JLtov findet sieh z. B. im Rev. Pap. 7,6.
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§ 52. TExaiptxov.

Für Svene—Elephantine belegt durch Nr. 83. Vgl. auch die

thebanischen Nr. 504 und 1030.

Wie das [[laxiCTtwXtxöv die von den t^axcoTiwXac erhobene

Gewerbesteuer ist, so ist das sxacptxov die Steuer, die von den

exaTpat/) den Prostituirten , erhoben wird. Diese Bezeichnung ist

mir neu, die Sache selbst ist bekannt genug. Für Athen vgl.

Boeckh, Staatshaush. I^ S. 404. In Syrakus bestand diese Huren-

steuer unter Dionys (Polyaen V 2,13), in Palmyra unter Hadrian

(Dessau, Hermes XIX S. 516 f.). In Rom wurde sie von Kaiser

Gaius eingeführt, und zwar in der Weise, dass der Normalertrag

von der einmaligen Ausübung des Gewerbes als Abgabe zu ent-

richten war. Vgl. Sueton, Gai. 40: ex ccqihiris prostitutaruvi

quanium qiiaeque \ino concuhitu mereretJ) Dieselbe Berechnungs-

methode hat Dessau a. a. O. für Palmyra nachge-wiesen.^) Fraglich

erschien ihm nur, „in welchen Intervallen die Steuer gezahlt

wurde". Ich denke, auch dieser Gewerbesteuer wird die monat-

liche Berechnung zu Grunde liegen, sodass also die Dirnen Roms

^) Ueber die Hetaeren in Aegypten vgl. jetzt Hogarth in ,,Koiitos" by

Flinders Petrie (1896) S. 31.

*) Vgl. auch Justin. Mart. apol. l,c. 27. Lamprid. vit. Alexand. Severi 24.

Gothofredus zum Cod. Theod. XIII 1,1. Weiteres bei Mommsen, CIL III S. 13750.

^) In der aramäischen Version des Steuertarifes, die hier allein vollständig

erhalten ist, heisst es nach Vogue's Uebersetzung: „Item e.vigct puhlicanus a

muliere: ab ea quae capit denarium aut plus, denarium unum a im ^iere; et ah

ea, quae capit asses acta, exiget asses octo; et ah ea quae capit asses sex, exirjet

asses sex." Danach scheint es drei Klassen von Hetaeren dort gegeben zu haben,

die sich durch die verschiedene Höhe des Normalpreises, den sie forderten,

unterschieden. Die Regelmässigkeit der Abstufung fuhrt notwendig zu der

Annahme, dass die Behörden bestimmten, welchen Preis die Einzelne zu fordern

habe, resp. zu welcher Klasse sie gehöre. Ich meine, die Art, wie in Rom
der Berechnung der Gewerbesteuer der einzelne concubitus zu Grunde gelegt wird,

führt zu demselben Resultat. Für Athen wird es uns ausdrücklich überliefert,

dass die Agoranomen den Preis, den jede Dirne nehmen durfte, bestimmten.

Vgl. Suidas s. v. S'.ocypaiijia- S'.sypacpov yäp ol äYopavöp,oi oao^ £§£'. Xa|jLßävs:v

^"caipav lxäaxy]v. Meier (att. Process, ed. Lips. I S. 103 f.) und Boeckh a. a. O.

haben daher mit Unrecht dies Zeugnis dahin verändert, dass die Agoranomen

nur die Höhe der Steuer bestimmten. Die palmyrenischen Klassen sprechen

dagegen. Aa|jLßäveiv in das Gegenteil xaxaßäXXELv zu ändern (s. Meier), heisst

aus schwarz weiss machen.
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und Palmyras zwölf Mal im Jahr die betreffende Summe zu zahlen

hatten. Aus Nr. 83 folgt nichts über die Höhe der Steuer.

Mommsen's Güte verdanke ich die Kenntnis der demnächst

im CIL III S. 13750 erscheinenden Inschrift vom Taurischen Cher-

sonnes aus Commodus' Zeit, in der unsere Steuer als xo ziXoc, xb

Tcopvtxov oder capitulum lenocini (also wohl von den Bordellwirten

für ihre Dirnen gezahlt) begegnet. Trotz unserer Ausführungen

auf S. 217 Anm. 3 dürfte es aus sprachlichen Gründen kaum mög-
lich sein, capitulum als Kopfsteuer zu fassen. Ich verweise auf

den Commentar von Mommsen a. a. O.

Vielleicht sind auch die thebanischen Quittungen 504 und

1030 auf dieses exaipixov zu beziehen. In beiden Fällen wird

einer Frau (oder Mädchen) eine Zahlung für bestimmte Monate

quittirt, ohne dass die Natur der Steuer angedeutet würde. Die

Form dieser Quittungen erinnert an die der Gewerbesteuerquittungen,

insofern die betreffenden Monate hervorgehoben werden. Doch
vielleicht thue ich den Damen Unrecht mit meinem Verdacht.*)

Nr. 1030, aus der Zeit des Tiberius, würde ein Beispiel sein, das

älter ist als Kaiser Gaiüs. Auch ohne dies liegt die Vermutung

nahe, dass Gaius diese Steuer aus Aeg}^ten entlehnt hat.

*) Ich Aveiss nicht, ob für diesen Verdacht vielleicht die Thatsache spricht,

dass in beiden Fällen die Frauennnamen ohne Hinzufügung des Vater- und

Mutternamens genannt werden. In Nr. 83, in der die Steuerzahlerin ja sicher

eine izaipa ist, wird nur der Muttername hinzugefügt. Das kommt, ohne Hin-

zufügung von a.Tzdx(üp, sehr selten vor, vgl. 654, 791, 954. War es etwa den

öffentlichen Dirnen versagt, sich auch nach dem Vater zu be-

nennen? Die Frage müsste in grösserem Umfange untersucht werden, als es

mir zur Zeit möglich ist. Hier will ich nur noch darauf hinweisen, dass auch

die Thinabdellah in 1157, die offenbar eine öffentliche Dirne ist, ohne Vater

und Mutter genannt wird. Natürlich folgt daraus nicht, dass alle Frauen, die

von den Beamten ohne Vater genannt werden, als Dirnen zu betrachten sind.

Im Uebrigen will ich doch besonders hervorheben, dass in den oben behandelten

Nr. 504 und 1030 das Fehlen einer Angabe über die Natur der Steuer, zu-

sammengehalten mit der Adresse an eine Frau, nicht als Beweis für das

l-ca'.pLxöv betrachtet werden kann. Man vergleiche z. B. Nr. 1049, in der

gleichfalls die Steuer nicht genannt wird. Trotzdem handelt es sich hier, wie

wir unten in § 57 nachweisen, um die Flickschneidersteuer. Vgl. auch 1048

und 1050. Auch in 1041 handelt es sich, wenn obige Vermutung betreffs der

Nomenclatur der Dirnen zutrifft, um eine andere Steuer. Denn die SevXü)(voic)

führt den Vatersnamen.
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Soeben ist von Grenfell und Hunt eine Urkunde edirt, die sich

auch mit dieser Steuer befasst. Vgl. Grenf. (II) XLI vom J. 46 n. Chr.

Der Text bietet noch manche Sch^vierigkeiten. Jedenfalls ist es

ein Steuerpacht - Angebot (Z. 9 dürfte ücpiaTajjiat statt £cpoaxa[Aat

zu lesen sein), und der Ausdruck ol £xa(t)pca|JiaTa [ita^(o6iJi£VoO

in Z. 26, den die Herausgeber richtig auf eine Hetaerensteuer bezogen

haben, zeigt uns, um welche Steuer es sich handelt.^) Der Text

lehrt uns, dass es Hetaeren nicht nur in den grossen Städten, sondern

auch in den Dörfern gab, denn die Pacht bezieht sich auf das am

Wüstenrande gelegene Dimeh, die alte SoxvoTiatou Ny]aog. Das Pacht-

angebot für das Jahr beträgt für das genannte Dorf 288 Drachmen,

zu denen noch allerlei Sportein hinzukommen.

§ 53. TTiep £U(ü(. . . .).

Für Theben belegt durch Nr. 1457.

Vorausgesetzt, dass wirklich su^ und nicht eu"'* zu lesen ist,

würde ich die Auflösung in euwCocwv) vorschlagen , im Sinne von

„Räucherwerk" (vgl. Diod. I 84). Dieselbe Abgabe begegnet in dem

Bei'liner Ostr. P. 1610, das ich nicht in die Sammlung aufgenommen

habe. Doch auch hier ist die Lesung des dritten Buchstabens nach

meiner Copie nicht ganz sicher.

§ 54. TiXoc, i^Euywv.

In 1028 wird quittirt über den Empfang von tö xaö"^xov xeXo;

^euywv TCevxaxoaca (1. uevxaxoatwv). Ob l,s.üYoc, hier, wie häufig,

ein Paar von Zugtieren resp. ein zweispänniges Fuhrwerk 2) bedeutet,

wird durch die hohe Zahl der ^euyvj zweifelhaft. Zeöyoq kann

aber auch allgemein ein Paar bedeuten (vgl. Kap. X). Der Text

^) In dem Paclitangebot selbst wird, wie mir scheint, mit dem Worte

TsXeo'.cpöpou auf die Hetaeren hingewiesen. In der Bedeutung von Hure findet

sich das Wort teXsatpöpog in LXX Deuteron. 23, 17: oOx saxai xsXsacpöpog

ctTiö ö'UYaTEpwv 'lopai^X,

^) Die Abgabe von den (^süyYj begegnet auch in der Inschrift von Cos

bei Reinaeh, Rev. d. Etud. grecqu. IV 1891 S. 359 (Z. 7). Eeinach deutet sie

hier als Abgabe von den voitures, da die Pferde und Ochsen schon vorher unter

den xetpaTioda als Steuerobjecte aufgeführt sind.
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bietet keinen Anhalt, die Art genauer zu bestimmen. Wenn Zug-

tiere oder Fuhrwerke gemeint sein sollten, so würde diese Abgabe

wie das xeXea^a xa|iY)X{i)V u. a. zu den Vermögenssteuern zu

zählen sein.

§ 55. ZY)|jLLa.

In 1615 (Hermonthis) wird st; tyjv l7iiYp(a90|AevY]v) ^"yjiiiav

gezahlt, also für ein auferlegtes Strafgeld. Auferlegt ist es von

Atovöacos, dem Scotxr^Tigi;. Der Zahler ist ein xw^AOYpajiixaxeu^.

Ehe nicht der Schluss von Z. 4 entziffert ist, wage ich keine Er-

klärung des Textes.

§ 56. 'H|ii6Xlov.

In 1546 (Theben) liefern zwei Brüder unter anderem zwei Ar-

taben Weizen für T^jj^oXCtou). Dieses Wort bezeichnet das Ganze und

die Hälfte dazu. Worauf das '^\ii6Xiov hier zu beziehen ist, bleibt

dunkel.

TTilp ypzzipoM \irf:poTz6Xz(üc,.

Vgl. § 21 (Nr. 1431, 1433, 1475, 1582).

§ 57. Tekoq t^tiyjtwv.

Für Theben belegt durch Nr. 464, 1039, 1049, 1069—1072, 1282

(alle aus der Kaiserzeit). Dazu kommt Berl. Ostr. P. 228 (a. 40

des Augustus).

Das Wort rjur^x-^? bezeichnet den Flicker, den Flickschneider.

Das ziXoc, f^Tryjtiüv ist also die Gewerbesteuer, die diese Arbeiter

für die Ausübung ihres Gewerbes zu zahlen hatten. Ueber die

Gewerbesteuer im Allgemeinen vgl. § 135. Wie die anderen Gewerbe-

steuern war auch diese pro Monat berechnet und wurde ordnungs-

gemäss auch monatlich bezahlt. Die Erhebung geschah durch xeXövai

(vgl. 464) oder iTCLXTrjpYjxal xeXou?. Die angeführten Nummern sind

ausser 1282 und P. 228 (Bankquittungen) lauter Erheberquittungen,

in denen die gezahlte Summe nicht genannt wird. Nur in 464 geben

die Steuerpächter an, dass noch 2 Drachmen an der vollständigen
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JahreSzahlung 1) fehlen: X^oCjual 5pa)([xai 5uo /t-ß de, uXVjpcüatv.

In den Bankquittungen 1282 und P. 228 werden verschiedene Raten

angegeben. Doch lässt sich über die Höhe der Steuer nichts Be-

stimmtes daraus entnehmen.

In 1049 wird die Steuer überhaupt nicht mit Namen genannt.

Nur die Vergleicliung mit 464 macht es mehr als wahrscheinlich,

dass es sich auch hier um die Flicksteuer handelt.

§ 58. Ttop '9'7]a(ai)poö).

Für Theben belegt durch Nr. 503, 918, 993.

In 918 und 993 steht uTiep 9^a(aupoO) an der Stelle^ an der

eigentlich die Angabe des Ortes zu erwarten wäre, wie 'Ka.pocxoc,

oder ähnlich. Jedenfalls handelt es sich in beiden Fällen um Grund-

steuer. In 503 wird über eine Geldzahlung uTi^p 9'Yjaaupoö lepGiv

quittirt. Da der ö-Yjaaupoi; in der Regel nur Naturalien annimmt,

liegt wohl eine adaeratio vor.

§ 59. TTisp Tt({xfj(;) 9'p£[ji|jLdT(i)v.

In Nr. 653 zahlt ein Petemenophis UTuep Tt([xy](;) 8'p£[i(xax(i)v

aL 40 Drachmen. Das lässt zweierlei Deutungen zu: entweder, er

zahlt den Preis für Vieh, das er bekommen hat, dann müsste er es

vom Staat erhalten haben, denn an den zahlt er. Oder aber, er

zahlt den Geldwert für das Vieh, das er eigentlich in natura hätte

liefern sollen (adaeratio). Letztere Annahme ist wegen des Trpwxou

tzouc, vorzuziehen. Für welche Abgabe das Vieh, resp. das Geld-

aequivalent, zu liefern war, ist aus dem Text nicht zu ersehen.

§ 60. Ispoö (Tiupoö) und bpa^ (xpL'ö"^^).

Für Theben belegt durch Nr. 710, 736, 740, 746, 747, 749,

1341, 1343, 1521, alle aus dem II. Jahrh. vor Chr.

Die angeführten Thesaurosquittungen über Grundsteuer tragen

am oberen Rande der Scherbe, über der ersten Urkundenzeile, eine

Randbemerkung, deren Entzifferung mich lange gefoltert hat. Bei

der Herausgabe der Bonner Ostraka 2) , wo sie mir nur einmal

^) Sie sagen: än^x^l^sv — ^"'S MsoopYj X. Die 5 Epagomenentage sind

unberücksichtigt geblieben. Vgl. 1084: exto xö {x)iXoQ äuö ööux §ü)g Meoopr) X.

'^) Jahrb. d. Ver. v. Alterthsfr. i. Rheinl. LXXXVI S. 243.
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begegnete, glaubte ich eine Zahl darin zu erkennen (ce'-c' = 15-J ^).

Als mir dann weitere Beispiele in der Berliner Sammlung entgegen-

traten, die immer mit te begannen, wurde ich schwankend. Die

Lösung des Rätsels ergab sich mir aber erst im Sommer 1895,

als ich in einem Ostrakon der Sammlung des Herrn Flinders Petrie

(Nr. 1521) an der betreffenden Stelle klar und deutlich die Worte

tepoO d fand. Nun waren mit einem Schlage auch die anderen Fälle

verständlich. Es zeigte sich, dass die Schreiber meist der Kürze zu

Liebe nur te" oder is.aq geschrieben hatten, worauf dann ein Bruch

folgte. Es ergab sich weitei-, dass is" steht, wenn es sich um Lieferung

von nupoc, handelt, während leaq, wenn von v.p'.d-ri die Rede ist. In

meiner Bleistiftcopie von 740 aber fand ich nachträglich, dass das

bisher unerklärte Zeichen zwischen iBocq und d ein yC war, das nun in

Uebereinstimmung mit der Urkunde als x(pt^^s) zu lesen ist. Dem-

nach ist sicher, dass wir überall l&poü, seil, nupoö, oder hpötq, seil.

xpid-fii^, ZU lesen haben. Dies halte ich auch gegenüber der in-

zwischen von Eugene Revillout in den Melanges vorgeschlagenen

Lösung aufrecht, der in seinen Louvre-Ostraka überall Itpoxi ac('rou)

lesen will (und zwar ohne Bruch).

Auf das Wort Itpoü oder IzpöLq folgt in den mir vorliegenden

Texten überall ein Bruch, der natürlich als Bruchteil der Artabe

aufzufassen ist. Mir ist aufgefallen, dass dieser Bruch in allen Fällen

zu der in der Urkunde quittirten Summe in demselben oder wenig-

stens annähernd demselben Verhältnis steht. Man vergleiche:

Nr. 7361
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Hieraus scheint mir zu folgen, dass der ?epö? TZDpöq (resp. die

t£pa v.pid"ff) im Durchschnitt, nach oben oder unten abgerundet^),

1
*^/o

der gezahlten Grundsteuer beträgt. Aus dem Ausdruck Izpoq

dürfen wir Tveiter folgern, dass dieses eine Procent für die Tempel-

verwaltung abgeführt wurde. Wir haben es danach mit einer Tempel-

abgabe zu thun, die aber nicht als solche vom Steuerzahler eingefordert,

sondern von der eingegangenen Grundsteuer erst von den Thesauros-

beamten abgezweigt zu sein scheint.-)

Sollen wir nun glauben, dass nur in den einzelnen Fällen, in

denen sich jene Randbemerkung vorfindet, dieses eine Procent für

die TempelVerwaltung reser\'irt worden sei? Die obigen neun Quit-

tungen sind durchaus den anderen Grundsteuerquittungen conform,

sodass sich gar kein Grund finden Hesse, weshalb gerade hier und

nicht auch in den anderen Fällen das Procent berechnet worden sei.

Ich meine daher, dass von jeder Grundsteuerlieferung, die von dem

Steuerpächter an den Thesauros abgeführt wurde, 1 °/,j für die Götter

separirt worden ist, dass aber nur gelegentlich diese Manipulation

von den Thesaurosbeamten in jener — wohl meist nachträglich

gescliriebenen — Randbemerkung auf der Quittung, die sie dem

Pächter gaben, notirt worden ist.

Auffallig ist, dass auch in 1341, wo die gesammte Lieferung

(50 Artaben) für den Ammonstempel auf der Insel Poanemunis

bestimmt ist, trotzdem 1 °/q (-^ Artabe) abgezweigt wird. Man wird

annehmen müssen, dass dieser tcpöi; uupoi; eben fiir einen anderen

Tempel, wohl den Haupttempel des Ortes, bestimmt war.

§ 61. [TTisp] "laiSos.

In 1361 (Theben) wird über eine Zahlung von 300 Drachmen

„für die Isis" quittirt. Also eine Tempelabgabe.

"lyß'Uiy.oL.

Vgl. § 7 (Nr. 343).

*) Die Rechnung in 710 ist nicht ganz durchsichtig. In der Subscription

wird erst 70^^ wiederholt, dann aber geschrieben: /p = das macht 100. Für

100 würden wir nach Obigem tepoO a erwarten, für 70 ^|^ aber etwa tspoö ^q.

Vielleicht steckt ein Fehler in meinen Lesungen von Z. 6.

*) Das etwa 1 "/^ ausserdem als Zuschlag gefordert wäre , wird dadurch

unwahrscheinlich, dass dann auch in allen Fällen über diesen Zuschlag hätte

Quittung ausgestellt werden müssen.
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§ 62. ES$ xfjv xa xwv y.TJi.

Für Theben belegt durch Nr. 1496 und 1534.

In 1496 ist mir die Lesung xä wahrscheinlich, in 1534 dagegen

zweifelhaft. An letzterer Stelle fehlt jedenfalls der Abkürzungsstrich

über den Buchstaben. KX^ kann entweder in xXigpouj^wv, resp.

xXi^pwv, oder in xXYjpov6|xtov aufgelöst werden. Hier ist alles unsicher.

§ 63. Tskoc, xaaaoTroLaiv xal yvacpaXXoXoywv.

Für Koptos belegt durch Nr. 1081, 1082, 1084—1090, 1616,

alle aus dem II. Jahrh. vor Chr.

Das Wort xaaaoTioco^, auch xaaoTCOCOi; geschrieben (vgl. 1085,

1087), begegnet in letzterer Form auch in Petr. Pap. (II) XXXII
(1) Z. 10, einem Text aus dem Ende des III. Jahrh. vor Chr.

MahafFy leitet es von xa? ab, das Hesychios mit Mp\iix erklärt. Ich

möchte es lieber mit xaaaov in Verbindung bringen , das derselbe

Hesychios als t{xaxtov Tca)(u xal xpccyu TreptßoXaiov erklärt, also als

ein dickes und rauhes Obergewand. Dies Kleidungsstück wird seinen

Namen eben von dem dicken, rauhen Stoff haben, aus dem es ge-

fertigt wird. Die xaaaoTiotoo sind danach die Fabrikanten solcher

Rauhstoffe. ^)

Der Name der zweiten Handwerkerkategorie (in 1081, 1082,

1086) erscheint in verschiedenen Verschreibungen als yvafpaXXoyot

(1082, 1086) oder yvacpoXXoXoyoc (1081). Wie weit hier etwa

Verlesungen des editor princeps vorliegen, kann ich nicht sagen,

da ich die Originale nicht gesehen habe. ,
Jedenfalls wird überall

yvacpaXXoXoyot herzustellen sein, was von yvatpaXXov abzuleiten ist.

Letzteres erklärt Blümner (Technologie I S. 206, vgl. 168) als die

*) Möglich, dass die v.a.aao'KOioi aus den von ihnen hergestellten Stoffen

auch Kleider verfertigt haben. Aber die Nebeneinanderstellung mit den yvacpaX-

XoXöyof. sowie der in der nächsten Anmerkung angeführte Text legen es nahe,

dass wir in erster Linie in ihnen die Stofffabrikanten zu sehen haben. Es ist

übrigens für die Entwickelung der Gewerbe in Aegypten lehrreich zu sehen,

dass die Fabrikation von Rauhstoffen als ein selbstständiges Gewerbe betrachtet

wurde. — Unsere Museen haben sich in den letzten Jahren mit zahlreichen

Kleiderüberresten aus den aegyptischen Gräbern gefüllt. Sollten die von

G. Schweinfurt (Zeitschr. Ges. Erdk. Berl. 1887 S. 19) erwähnten Rubberstoffe

vielleicht zu unseren xccooa gehören? Vgl. auch A. Riegl, d. aeg. Textilfunde

im Oestr. Mus. Wien 1889.
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Wollflocken, die beim Kratzen und Scheren der Tücher entstehen.

Da hier die yvatpaXXoXoyoc neben den "/.ocacoTZOiol erscheinen, werden

wir beide Thätigkeiten mit einander in Verbindung zu setzen und

in den yvacpa.XkoX6'(Oi wohl diejenigen Leute zu sehen haben, die

die Wollenflocken, ^) die bei der Fabrikation der Rauhstoffe entstanden,

zusammenlasen (Xeyetv), wobei natürlich anzunehmen ist, dass ihre

Handlangerdienste sich nicht auf dies X^yetv allein beschränkt haben

werden.

Die Gewerbesteuer, die diese beiden Klassen von Handwerkern

zu zahlen hatten, war in Koptos, woher unsere Ostraka stammen,

an Pächter vergeben, an die e^e'.Xyj^oxe? tyjv wvigv. lieber die Höhe

der Steuer lässt sich nichts ermitteln, da, wie meist in den Gewerbe-

steuerquittungen, nur angegeben ist, für welchen Monat gezahlt worden

ist, nicht aber wie viel. In 1088, wo die Summe einmal genannt

ist (einstweilen unsicher, ob 6 oder 200 Drachmen), ist die Angabe

der Monate nicht erhalten.

§ 64. KXsivcv^.

In 185 und 187 quittirt ein x£Xü)y7](; xXeivevt, resp. £t5o(us)

xXe'.vev"^. Die Bedeutung des letzten Wortes ist mir völlig rätselhaft.

In dem kürzlich vom Berliner Museum erworbenen Ostrakon P. 8598

quittirt derselbe Pächter demselben Steuerzahler für dasselbe Jahr

den Empfang dieser rätselhaften Abgabe. In 185 wird für den

Hathyr, in P, 8598 für den Pharmuthi und in 187 für den Pachon

des 5. Jahres des Antouinus Pius quittirt. Aus den beiden letzten

folgt, dass die Steuer für den betreffenden Mann pro Monat 1 Dr.

1 Ob., also für das Jahr 14 Drachmen betrug.

§ 65. TiXoq xX(i)aTY]pi(ov (??).

In 1525 (a. 124/3 vor Chr.) schreibt Apollonides, wie es scheint

ein Steuerpächter, au einen gewissen Didymos: Du schuldest mir

^) Dass die in Frage stehenden xocoaa aus Schafwolle gearbeitet wurden,

geht aus dem oben angeführten Text bei Mahaffy hervor. Ein Gerbermeister

spricht hier von der Bearbeitung der Xü)t,5'.a (der Schaffelle), & xlXXovxe^ [....]

xä [[iev epi]8'.a (so möchte ich ergänzen statt Grenfells xüiS'.a) xorg xaoonoiofg,

xä 5^ iE, a'j[x(üv 5sp]|JLaxa TiapaSiSoiisv elg xö ßaa!,A['.xöv] xxX. Die Schaffelle

werden also vom Gerber gerupft, und die Wolle wird unseren RauhstoflFfabri-

kanten übergeben.

WiLCKKN, Ostraka. 15
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für das xiXoc, des Monats Phaophi 115 %'Xo)oxr]pei(a). Das letztere

Wort ist mehrfach corrigirt, ist überdies ohne Abkürzungsstrich

geschrieben , ebenso X£(= xeXo? ?) , das ausserdem über der Linie

nachgetragen ist. Ganz ungewöhnlich ist ferner, dass der Pächter

dem Zahler notirt, wieviel dieser ihm noch schuldet. Das alles

sind Schwierigkeiten, die bei der Erklärung des Textes zur Vorsicht

mahnen. Wenn die obige Deutung richtig sein sollte, so würden

wir ein xiXoc, vor uns haben, das in natura, in xXwaxi^pta, d. h. in

gesponnenen Fäden, zahlbar war. Doch hier ist alles unsicher.

§ 66. "H xvacpixT^.

Die xvatpeis (oft auch yvacpeci; genannt) sind die Tuchwalker,

die im Altertum dadurch eine besondere Rolle spielten, dass sie

nicht nur die neuen Fabrikate walkten etc., sondern auch die Reini-

gung von getragenen Kleidungsstücken und anderen gebrauchten Woll-

stoffen besorgten (vgl. Büchsenschütz, die Hauptstätt. d. Gewerbfleiss.

S. 89). Die xva^tx'^ ist also die von den Tuchwalkern erhobene

Gewerbesteuer. Das einzige Ostrakon, das uns diese Steuer bezeugt

(1487), giebt glücklicherweise über die Höhe derselben Auskunft.

Es heisst da: [exw] — ty]v xva9cx[yjv xoö [i.Y]]vög 'A^up ^ ß.

Also betrug die Gewerbesteuer der Tuchwalker 2 Drachmen pro

Monat. Die Annahme, dass diese 2 Drachmen hier nur eine Raten-

zahlung bezeichneten, ist unwahrscheinlich.

Bemerkenswert ist, dass die Quittung von einem activen römischen

Soldaten, dem Aurelius Heronianus, aus der Centurie des Hierax,

ausgestellt ist. Dieser sagt: äyjio nccpa aoü zlc, Xcyo[y ] xyjv

xva^LXTjv xxX. Wahrscheinlich wird man den Soldaten hier als

den Erheber der Steuer zu fassen haben, denn die Annahme, dass

es sich um eine Privatquittung handele, führt zu unlösbaren Wider-

sprüchen. Hinter X&yov könnte wohl der Adressat selbst (aoö) oder

der Name eines ihm nahestehenden gestanden haben. Vgl. Nr. 1083:

e^w Tiapd aoü dq xöv "Opou xoO \uloü aou> Xoyov, d. h. auf

Rechnung deines Sohnes. Doch ist es mir wahrscheinlicher, dass

hinter Xöyov der Name des Steuerpächters gestanden, für den der

Soldat hier eintritt. Auf die Verwendung des Militärs bei Ein-

treibung der Steuern werden wir in Kap. VI zurückkommen.
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SoxvoTiatoi» Xy;ao^ bezeugt. '^) Die Priesterschaft erklärt, so und so

viel für die Walker (Yva^eT;) des Dorfes an die Verwaltung des

Epistrategen gezahlt zu haben. Kach einem anderen Text, dessen

Publication mir nicht zusteht, ist es wahrscheinlich, dass die Erhebung

dieser so wie der anderen dort aufgeführten Steuern der Priester-

schaft des Soknopaios übertragen war.

§ 67. TsXog xopjJLwv.

In 1055 wird über den Empfang von xo -(V^6[i.s.'vov xeXo; xopfjiwv

zp'MV quittirt. Kop\i6c, bedeutet Klotz, Stamm, Stück vom Stamm.

Im Festzug des Philadelphos erschienen Aethiopen, die 2000 eßevou

xopfio'JS brachten (Athenae. Y 201 a). Was für ein tsXo? im Ostrakon

vorliegt, lässt sich nicht bestimmen.

% 6S. TTilp xo'jpsojv.

Für Theben belegt durch Nr. 380—382, 1377, 1555 (I. Jahrh.

n. Chr.).

Diese Urkunden, die uns wohl zum ersten Mal über die Gewerbe-

steuer der Barbiere (xoupslc) Aufschluss geben,-) sind sämmtlich Bank-

quittungen. Darum nennen sie uns auch die gezahlten Summen,

was die Erheberquittungen vielfach verschweigen. Ferner ist es ein

glücklicher Zufall, dass sie sämmtlich für eine und dieselbe Person

ausgestellt sind, für IXicXic, den Sohn des ^'evevoOqjc^, der zur Zeit

der Kaiser Gaius und Claudius in Theben das Barbiergeschäft betrieb.^)

Nach Nr. 380 zahlte er im Mechir 38 n. Chr. ftir das Jahr 37,8

3 Drachmen 4 Obolen; nach 381 im Mesore 3'J für 38 U 2 Drachmen

1 Obol; nach 382 im Mechir 40 für 39/40 3 Drachmen 4 Obolen.

Hiernach könnte man geneigt sein, die Summe von 3 Drachmen

4 Obolen als Normalsumme zu nehmen ; doch bleibt es hiernach noch

unentschieden, ob sie für das Jahr oder für den ]\Ionat Geltung hat.

Für die Beziehung auf das Jahr scheint der Text zu sprechen, wenn

^) Für die byzantinische Zeit vgl. Wessely, Denkschr. Wien. Akad. "Wiss. 1889

S. 232. Damals stand ein STT'.OTäTVjg als Zunftmeister au der Spitze der Walker

(ebenso der anderen Gewerbe). Vgl. auch ebend. S. 217.

^) Mommsen erinnert mich an das tonstrinion der lex metalli A'ij^ascensis.

Bruns, font.^ S. 268.

^) Nach der Charta Borgiana befanden sich in dem faijümischen Dorfe

Ptolemais Hormos im J. 191 n. Chr. mindestens 2 Barbiere. Vgl. III 26, IX 5.

15*



228 IV. KAPITEL.

er sagt: uTiep xoupewv ß ^ (= Seuxepou exou?) oder ähnlich. Um so

lehrreicher ist es, dass die beiden folgenden Nummern uns zeigen, dass

trotzdem die Zahlung nur auf den betreffenden Monat zu beziehen

ist. Nach 1377 zahlt nämlich derselbe IItoXcs für 41/2 3 Drachmen

3 Obolen, und zwar nachträglich im ersten Monat des folgenden

Jahres, also Aug. Sept. 42. Nach 1555 hat er aber bereits vorher

im März (?) 42 gleichfalls für das Jahr 41/2 3 Drachmen 4 Obolen

gezahlt. Daraus ergiebt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass

die Summe nicht auf das Jahr, sondern auf den Monat zu beziehen

ist.^) Die Vergleichung der Texte lehrt zugleich, dass sehr wahr-

scheinlich die Gewerbesteuer der Barbiere damals und an jenem Ort

3 Drachmen 4 Obolen für den Monat, also 44 Drachmen für's Jahr,

betragen hat. Im Allgemeinen vgl. unten § 135.

Sehr wahrscheinlich handelt auch BGU 9 IV 15— 19 von der

Barbiersteuer. Die Ueberschrift Kopaäxeg muss nach dem Zu-

sammenhang ein Gewerbe bezeichnen. Ich fasse v.opoä.c, als Hypo-

koristikon von xopawngp (Pollux 2, 32) oder xopawxYj^ (Athenae. XII

p. 520 e), die wieder Synomyma von xoupeu? sind. Dass sich nach

dieser Annahme auch eine Frau (mit dem klassischen Namen

Euterpe) unter den Barbieren von Arsinoe befindet, ist bemerkens-

wert, kann aber die obige Deutung nicht erschüttern. Die gezahlten

Summen sind in dem Papyrus weggebrochen.

§ 69. KuvYj(YSTt,xü)v) Bopdc(Twv).

Für Theben belegt durch Nr. 579, 1247, 1248, aus der Zeit

Hadrians.

In 579 wird quittirt U7i(lp) |X£pia({JLOö) xuVl 5op^, in 1247

für xuvn 5op">. In 1248 ist nur xuv^ Sop// erhalten. Der Haken

über oop in 579 steht gewöhnlich für a. Hält man hop^ und hop^

zusammen, so ist wohl nicht zweifelhaft, dass in beiden Fällen Sopaxwv

zu lesen ist. KuV"! löse ich demgemäss adjektivisch in xuvy](Y£Xix(i)v)

auf. Damit sind also Spiesse zum Jagen, Jagdspiesse bezeichnet.

^) Noch vorsichtiger ist, einfach zu constatiren, dass Ptolis für das Jahr

41/2 3,3-]- 3,4, d. h. 7 Drachmen 1 Obol gezahlt hat, und die Frage offen

zu lassen, ob dies eine Rate ist. Aber die Thatsache, dass die monatsweise Be-

rechnung der Gewerbesteuern in den thebanischen Erheberquittungen uns vielfach

entgegentritt, sowie die häufige Wiederkehr des Satzes von 3 Drachmen 4 Obolen

uiachen es sehr wahrscheinlich, dass dieser Satz eben die Monatssteuer ist.
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Die Abgabe, die die thebanischen Bewohner für diese Jagdspiesse

zu zahlen haben, wird in 579 als [xepiajAO? bezeichnet. Das besagt

nach § 75, dass diese Abgabe kopfsteuerartig in gleichen Raten

verteilt war. Kähere Aufschlüsse über diese merkwürdige Abgabe

erhalten wir durch den nächsten Paragraphen.

§ 70. KuvYjyic(wv).

Für Theben belegt durch Nr. 468, 479, 1408, 1564, 1565,

alle aus der Zeit des Domitian.

Die Erklärung dieser Texte bietet grosse Schwierigkeiten. In

479 ist das Steuerobjekt xuv"> geschrieben. Das Nächstliegende

war, dies in 7.uvw(v) aufzulösen und so eine „Hundesteuer" zu con-

struiren. Das ist denn auch in dem „Ausführlichen Verzeichnis

der Aegyptischen Altertümer" S. oXS^) geschehen. Auch ich habe

früher an diese Lösung gedacht. Die anderen Texte, die diesem

ganz analog sind, erfordern jedoch eine andere Lösung. Li 468,

1408 und 1565 steht xuv^i geschrieben, in 1664 xuvy;y-^. Hält

man diese drei Schreibungen neben einander, so ist es wohl nicht

zweifelhaft, dass überall xuvYj-pSwv zu lesen ist. In dem un-

publicirten Ostrakon Louvre 8531 glaube ich jetzt in meiner Copie

xuvr^yiSo; zu erkennen. 2) Aber was soll das heisseu? Die Bedeutung

„Jägerin" ist ausgeschlossen. Durch die Analogie der TTOxajJiocpuAaxios;,

die in 1408 und dem Louvreostrakon daneben genannt werden, bin

ich auf die Vermutung gekommen, auch hinter 'Aurq^iq ein vaö? zu

suppliren und darin ein „JagdschifF" zu erkennen.

Wenn die Unterthanen Beiträge für diese Jagdschiffe ebensogut

wie für die Flusswachtschiffe zu zahlen haben, so werden auch diese

Jagdschiife im öffentlichen Dienst stehen, mit anderen Worten, es wird

*) Herausgegeben von der Generalyerwaltung der kgl. Museen zu Berlin, 1894.

^) Ich lese den Text folgendermassen

:

noxap.ocpu?.(ax:5cov) xou ßC?)*- Ao|jl'.x'.-

avoö Tou xupcou |jiY](vög) ^?) Ilaxüjv

x^ Cp Iltxws neTe'4jä!.xo(g)

5 x(al) ]i.(izo)xioi)

1 meine Copie hatte am Anfang KaiiYjxi. . . g. — 2 die Jahreszahl ist corrigirt.

Lesung unsicher. — 4 vor v.^ ist ausgestrichen X^ ^ Xä(paxoc). — 5 ist am

Original zu vervollständigen. Am Schlnss scheint dieselbe Subscription zu stehen

wie in 468.
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sich um eiue Jagd handeln, die von der Regierung betrieben wird,

und zwar zum Besten der Bevölkerung — denn darin muss der

Rechtstitel für die Erhebung der Abgabe liegen, i) Halten wir damit

zusammen, dass nach dem vorhergehenden Paragraphen dieselbe Be-

völkerung auch für die ,,Jagdspiesse" Beiträge zu zahlen hatte, so

kommen wir der Frage, was denn das für eine Jagd geAvesen sein

mag, schon näher. Ich vermute, dass es sich um die Jagd auf

das geföhrliche Nilpferd — vielleicht auch auf das Krokodil —
handelt. Alte aegyptische Bilder, die uns diese Jagd veranschau-

lichen, zeigen, dass sie vom Schiff aus betrieben wurde, und dass

die Hauptwaffe die lange Harpune war. Man vergleiche die

interessante Darstellung aus einem thebanischen"-) Grabe des mittleren

Reiches bei Wilkinson „Manners and customs of the ancient Egyp-

tians" 2. Aufl. (Birch) II S. 128.^) Im Wesentlichen übereinstimmend

hiermit beschreibt Diodor I 35, 10 die Jagd folgendermassen

:

,/AXtay.exa'. 5e xal xoOtc (seil, das Nilpferd) TZoXoy^eipicc twv

T'jTixovxwv zolq o'.OYipolc, £[ißoX(o'.?. "Otiou ydp av (pav|j, auva-

rouaiv in auxo TiXoTa u. s. w. Jene a'.orjpa £[JLß6X'.a sind mit unseren

X'jvr;Y£Xtxd oopaxa, und jene TiXoIa mit unseren xuvYjycSe? zu iden-

tificiren. Aber während hier und in den thebanischen Gräbern die

Jäger Privatleute sind, wird die Jagd, auf die unsere Ostraka

hinweisen, nach obiger Deutung von der Regierung ausgeübt: dafür,

dass sie den Nil nach Möglichkeit von diesen gefährlichen Tieren

säubert, lässt sie sich von der anwohnenden Bevölkerung Beiträge

für die Jagdschiffe und gar für die Harpunen zahlen. Dass auch

die Beiträge für den Oberjagdmeister vielleicht in diesen Kreis

hineingeboren, erwähnten wir schon oben (§ 20).

§ 71. Trcsp Xaoypacpcag.

Für Syene-Elephantine belegt durch 3—8, 10—12, 18, 20,

21, 24—2G, 20—31, 33, 34, 36—39, 41, 46, 47, 49, 51— 65,

68—76, 79, 81, 82, 85, 86, 102—104, 106, 113—119, 121, 123,

^) Die an sich zulässige Deutung auf eine Besteuerung des Privatsportes

wird mir durch die Analogie der T:oTap.ocpuXaxt5ss unwahrscheinlich.

^) Nach Wilkinson's Angabe finden sich gerade in thebanischen Gräbern

mehrfach solche Jagddarstellungen.

^) Vgl. auch Erman, Aegypten u. aeg. Leb. S. 328. Dies beliebte Sujet

ist auch in dem Mosaik von Palaestrina dargestellt. Vgl. Maspero - Steindorff,

Aeg. Kunstgeschichte 1889 S. 180.
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125, 128—130, 140, 141, 144, 14S, 151, 152, 154— 15G, 158,

160, 1G5, 1G7, 168, 176, 1^2, 183, 18X— HU, 2ul, 211, 223,

226, 229, 234, 236, 237, 245, 251, 252, 2(50, 264, 260, 270,

280, 200, 1260, 1271, 1272, 1322, alle aus der Kaiserzeit.

Für Theben belegt durch ,357, 3()3, 366, 367, 3)70, 372—374,

383, 384, 387—380, 303, 308, 300, 401, 403, 411, 410, 422,

424, 425, 429, 431, 432, 434, 436—438, 444, 446, 44H, 450,

452—454, 457, 460—463, 465, 466, 460, 471, 472, 474, 475,

477, 480—482, 486, 487, 400, 402, 403, 50S, 516, 525, 530,

536, 543, 548, 563, 567, 560, 575, 582, 584, 600, 610, 626,

634, 630, 641, 645, 656, 66s, 660, 1052, 1238, 1230, 1242,

1246, 1270, 1283—1285, 1324, 13.65, 136(5, 1378, 1380, 1384,

1300, 1401, 1402, 1414, 1425, 1441, 1541, 1542, 1540, 1562,

1613, alle aus der Kaiserzeit.

Wilhelm Fröhner hat in seinem bahnbrechenden Aufsatz über

die Ostraka zuerst erkannt, dass mit der Abgabe uTiep Xaoypacp-'as

eine Kopfsteuer gemeint ist. Auf Grund des ihm vorliegenden

Materials, das damals noch unbedeutend war, z. T. auch durch

irrige Lesungen verführt, hat er geglaubt nachweisen zu köuuen,

dass die Höhe dieses Kopfgeldes in jedem Jahre nach dem

jedesmaligen Ausfall der Ernte bestimmt sei und daher gewissen

Schwankungen unterlegen habe. Mit ihm haben wir Alle bisher

angenommen, dass die von ihm berechnete Höhe des Kopfgeldes

für ganz Aegypten massgebend gewesen sei. Durch das grosse jetzt

vorliegende Material werden wir die letzten Punkte seiner Dcduction

nicht bestätigt finden. Dagegen hat seine Grundauffassung von dieser

Steuer als einer Kopfsteuer durch das neue Material nur neue Stützen

erhalten. Zumal, Avie wir sehen werden, die Bezeichnung der

Kopfsteuer als Xaoypa'f'a nicht leicht zu erklären ist, möchte ich

gleich hier an der Spitze dieser Untersuchung darauf hinweisen,

dass unabhängig von dem Ostrakonmaterial auch die Papyri einen

stricten Beweis dafür erbringen, dass die Xaoypa^^ia eine Kopf-^tcuer

ist. In BGU 1, einer Tempelrechnung aus dem Faijüm (vgl. jetzt

BGU 337), etwa um 200 u. Chi*, geschrieben, heisst es, nachdem

die Einnahmen des Jahres mit den Worten Xonzal Ari\i\iO!.ioc, <^yX5^^^

gebucht sind, folgendermassen (Z. 15): A['l] xal o[:a]Ypa(f6[JLeva'.

tlQ xov x'jpcaxöv Xöyov unep £7rLX£'>fay*io[u] tü)v UTicpacpovTWV cspecov.

Diese etwas dunklen Worte erhalten helles Licht durch den Londoner
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Papyrus CCCXLVII (aus dem J. 201 n. Chr.), in welchem es nach

dem von der Palaeographical Society (Ser. II Taf. 185) publicirten

Facsimile folgeudermassen heisst (Z. 5 f.): Aieyfpa^'av) TeaevoOtpci;

Ilaxuaecö^ xal Hixoxofizic, 'Ovvwcfpswg xal ol Xoin[ol) hpelq Xao-

Yp(acp(ai;) [t]G)v uiispatpouvTWV (sie) xov dpi'9'[x6(v) twv Eepewv -9-^

(= 200/1) [xeJTpaxoai'ai; • eßSoiJLi^xovxa iuia —/ \uol, — . Es

unterliegt für mich keinem Zweifel, dass an beiden Stellen ein und

derselbe Vorgaug gemeint ist, nämlich das Zahlen einer Abgabe für

die „überzähligen" (s. unten) Priester an die kaiserliche Kasse. Diese

Abgabe heisst nun im Berolinensis iuixecpaXcov, im Lon-

dinensis Xaoypacpca! Das erstere Wort bezeichnet aber das,

was wir eine Kopfsteuer im eigentlichen Sinne nennen, d. h. eine

Abgabe, die Kopf für Kopf in gleicher Höhe erhoben wird (vgl.

Mommsen bei Hirschfeld, RVG 14 A. 2). Damit ist die Bedeutung

des Wortes Xaoypacpta, sofern es eine Steuer bezeichnet, gesichert.

In demselben Jahre, in dem Fröhner aus den Ostraka von

Elephantine eine Kopfsteuer von durchschnittlich etwa 17 Drachmen

pro Kopf nachwies, veröffentlichte Rodbertus seine Studien „zur Ge-

schichte der römischen Tributsteuern seit Augustus", in denen er u. a.

den Versuch machte, durch Combination verschiedener Schriftsteller-

nachrichten die Höhe des Kopfgeldes bei den Aegyptern zu berechnen.^)

Doch das INIaterial war einerseits zu dürftig, andrerseits wurde es

z. T. missverständlich von ihm aufgefasst, und da er auch sonst

von falschen Prämissen ausging, so konnte es nicht anders sein,

als dass sein Resultat, die Aegypter hätten pro Kopf 1^ Drachmen

gezahlt, ein völlig verfehltes war. Wir wollen nun an der Hand

des grossen neuen Materials versuchen, die wirkliche Höhe der Kopf-

steuer für Aegy})ten zu berechnen. .

Wir beginnen mit den Ostraka aus Svene -Elephantine.

Während wir sonst bei den Ostraka in der üblen Lage sind, nicht

wissen zu können, ob die quittirfe Summe die Gesammthöhe der

jährlichen Abgabe oder aber eine Rate bezeichnet, geben uns die

Schreiber von Syene und Ele})hantine gerade bei der Xaoypai^ia die

Möglichkeit, diese Kardinalfrage mit Sichei'heit zu beantworten, indem

sie die Schlussrate häufig ausdrücklich als sokne bezeichnen. Das

') Hildebrand's Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik IV 1865,

S. 373 f.
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geschieht dadurch, dass sie die vorläufigen Raten gern mit etüI Xoyou

einführen, die Sclilussraten aber mit Wendungen wie xoil xäc, Xomac,

xoö auTOÖ Eiouq opocy^iiac, oder ähnlieh eben als Restzahlungen

charakterisiren. Wir stehen hier also auf ganz festem Boden.

Folgende Resultate ergeben sich demnach aus den Ostraka:

1. Von Augustus an, oder sagen wir vorsichtiger, da für Augustus'

Zeit hier zufällig keine Belege sind, von Tiberius an bis mindes-

tens zum J. 92/3 (spätestens 95/6) betrug das Kopfgeld in

Syene-Elephantine 16 Drachmen. Man vergleiche die Nummern

3^39 der obigen Tabelle, dazu 1322. Wohl wird hier meistens die

Summe nur mit 16 Drachmen angegeben, ohne uns eine Gewissheit zu

verschaffen, dass dies wirklich die jährliche Höhe sei. Nr. 2.") nimmt

uns aber allen Zweifel (von J. 73/4), in der erst ird 16yo\) S Drachmen

quittirt werden, und darauf die zweite Rate von wieder f-i Drachmen

bezeichnet wird als ,,xac; dpyupcou Spayjxa? dxxti)". Durch den

Artikel wird die Summe als der noch ausstehende Rest bezeichnet.

Sehen wir nun, dass in den anderen Fällen auch meist l(^) Drachmen

bezahlt werden, auf einmal oder in Raten wie 15-|-1 (33) oder

12 -|- 4 (39) oder in den beliebten Halbraten (3 und 4), so unterliegt

es keinem Zweifel, dass 16 Drachmen damals die Jahressumme war.

2. Von mindestens 96/7 (frühestens 93/4) bis mindes-

tens 112/3 (spätestens 113/4) betrug das Kopfgeld in Syene-

Elepantine 17 Drachmen.

Man vergleiche die Nummern 46— 8<') der obigen Tabelle, dazu

1269. Dass in diesem Zeitraum die Jahreshöhe Avirklich 17 Drachmen

betrug, erhellt aus folgenden Fällen. In 03 wird von den Raten

4-j-4-[-7-|-2 die letzte 2 bezeichnet als xac lo'.niq. Ebenso wird

in 81, wo S-|-8-[~l gezahlt werden, die letzte Drachme als tyjv

XotTC'yjv bezeichnet. Vgl. auch 56 mit 57. Im Uebrigen findet sich

niemals eine höhere Summe als 17, sondern meistens 17 selbst oder

Raten wie S-f 9, 8+ 8+1, .S+4+5, 12+ 5.

3. Von mindestens 114/5 (frühestens 113/4) bis mindes-

tens 170/1 betrug das Kopfgeld in Syene-Elephantine

17 Drachmen und 1 Obol, resp. 17 Dr. i Obol + 0£a[ioO

I Obol. Vgl. 102—264 der obigen Tabelle, dazu 1271, 1272. Wenn
wir hier auch zufällig keinen directen Beweis wie oben haben, so

unterliegt es doch angesichts der überwiegenden Mehrzahl der Fälle,

in denen gerade diese Summe genannt wird, und der Thatsachp
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dass wohl kleinere, aber niemals grössere Summen erscheinen, keinem

Zweifel, dass diese Summe eben der Jahresbetrag gewesen ist. Wir

haben diese Periode nur deshalb mit dem Jahre 170/1 begrenzt, Aveil

in unserer Sammlung kein späteres Beispiel dieser oder einer höheren

Summe vorliegt. Uelier 198 9 (Nr. 2S()) gehen hier zufällig unsere

Ostraka nicht hinaus.

Für alle drei Perioden gilt, dass innerhalb derselben alle Kopf-

steuerpflichtigen von Svene -Elephantine dieselbe Summe zahlten.

Man braucht nur die citirteu Nummern zu vergleichen, um dies

bestätigt zu finden. Wir sind somit in der glücklichen Lage, für

die Gemeinden Svene -Elephantine durch die beiden ersten Jahr-

hunderte unserer Zeitrechnung hindurch die Höhe der Kopfsteuer

mit Sicherheit constatiren zu können.

Nach allem, was wir uns bisher von der Kopfsteuer vorstellten,

würde man versucht sein, dieses Resultat auf ganz Aegypten auszu-

dehnen. Es ist eine der überraschendsten Lehren, die wir den

Ostraka entnehmen dürfen, dass, was für Syene-Elephantine gilt, nicht

auch für ganz Aegypten gilt, sondern dass für eine jede Gemeinde
die Höhe der Kopfsteuer besonders und in verschiedener

Höhe bestimmt war. Zu diesem Resultat kommen wir, wenn

wir die thebanischen Quittungen mit denen aus Syene-Elephan-

tine vergleichen. Die Angaben jener lassen sich in keiner Weise

mit diesen vereinigen. Ja, wir werden zu unserer Ueberraschung

sehen, dass sogar die verschiedenen kleinen Ortschaften,

die in der Kaiserzeit auf dem Boden des alten Theben
lagen, Kopfsteuern von verschiedener Höhe hatten. Anfangs

glaubte ich, aus dem Wirrwarr der widersprechendsten Summen,

die die thebanischen Quittungen zeigen, überhaupt keine festen Sätze

abstrahiren zu können. Zur Klarheit kam ich erst, als ich durch

die Abweichung von den elephantinischen Summen auf das lokale

Moment aufmerksam gemacht, die Summen nach den einzelnen Ort-

schaften gruppirte. Da ergab sich das Resultat, dass auch hier

für die einzelnen Gemeinden feste, für alle Bewohner gleiche Kopf-

steuersummen anzunehmen sind, dass aber die Höhe in den ver-

schiedenen Gemeinden eine verschiedene ist oder doch sein kann.

Die Untersuchung wird bei den thebanischen Quittungen dadurch

sehr erschwert, dass die Schreiber hier niemals eine Schluss-

zahlung als solche charakterisiren, sodass wir zunächst nie wissen



§71. HÖHE DER KOPFSTEUER. 2'6b

können, ob die quittirte Summe eine Rate oder den ganzen Jahres-

betrag darstellt. AVir können hier nicht anders operiren, als dass wir

diejenige höchste Summe, die sich für einen Ort bei verschiedenen

Individuen besonders häufig nachweisen lässt, als den Jahresbetrag

annehmen. Wir müssen uns allerdings dabei sagen, dass dieser Schluss

zwar äusserst wahrscheinlich ist, ein stricter Beweis aber nicht erbracht

werden kann. — Die Untersuchung wird ferner dadurch erschwert,

dass es in den ersten Decennien der Kaiserzeit nicht Sitte war, die

spezielle Ortschaft namhaft zu machen. Erst vom Jahre 42,3 n. Chr.

an findet sich die Erwähnung des Lokals hin und wieder, regelmässig

begegnet sie erst von (51/2 an (Nr. 411). Lassen wir die Ostraka

ohne Ortsnamen als für unsere Frage nicht beweiskräftig bei Seite,

so lassen sich aus der übrigen Masse folgende Gruppen herausschälen:

1. Die Quittungen des Ortes Xapa^ nennen fast regelmässig die

Summe von 10 Drachmen. Vgl. 411, 424, 4.3G, 453, 402, 401»,

474, 475, 481, 482, 486, 487, 492. Nur ein einziges Mal (457)

findet sich eine Teilzahlung von 74 -j-2|^ Drachmen. Zumal auch

hier die Summe 10 ist, möchte ich es für mehr als wahrscheinlich

halten, dass die Kopfsteuer in Charax eben 10 Drachmen jährlich

betragen hat. Vom Jahre 113/4 an haben wir für Charax nur

Erheberquittungen, in denen es Sitte ist, die Xaoypacpta mit dem

ßaXavtxov ohne Spezificirung zusammenzuaddiren, sodass wir nicht

ohne Weiteres das Einzelne erkennen können. Es scheint aber,

dass damals auch eine materielle Veränderung eingetreten ist, denn

die Summe der beiden Abgaben, die bis dahin 11 Drachmen l^ Obolen

ergab, wovon 10 Drachmen auf die Xo(.oypai:ploc, 1 Drachme li Obolen

auf das ßaXavLXOv fielen, beträgt von jetzt an regelmässig 12 Drachmen,

also 4i Obolen mehr (vgl, Nr. 508 ff), i) Es ist für uns zunächst

nicht auszumachen, ob diese 4^ Obolen auf die XaoypacpLa oder auf

das ßaXavoxov oder auf beide zu verteilen sind. Jedenfalls müssen

wir es bis auf Weiteres als möglich bezeichnen, dass im J. 113/4

in Charax eine Erhöhung der Kopfsteuer um einige Obolen statt-

gefunden hat. Hierbei erinnern wir uns, dass auch in Syene-

Elephantine im J. 113/4 oder 114/5 eine Erhöhung des Kopfgeldes

um ^ Obol nachweisbar war. Es könnte nahe liegen, diese beiden

*) Es ist offenbar ein Versehen, wenn in Nr. 1242 für die Xctoypa.<^i<x

allein 12 Drachmen gebucht werden. Da ist die Erwähnung des ßaXav.xöv

ausgelassen.
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Erscheinungen mit einander in Verbindung zu bringen. Doch sei

darauf hingewiesen, dass Anfangs der 90er Jahre in Charax nicht

wie in Syene-Elephantine eine Erhöhung statt gefunden hat. Eine

Erhöhung in dem einen Ort hat also nicht notwendig eine Erhöhung

in den anderen Orten zur Folge.

2. Für die Ortschaft Memnonia sind uns überhaupt nur vier

Quittungen über Kopfgeld überliefert. In 1378 (a. 42/3) wird über

16 Drachmen quittirt, in 366 (a. 51/2) über 8 Drachmen, in 1623

(a. 63) über mindestens 4-f-4-|-4 und in 1613 (a. 108/9) über

4-|-8-j-4. Wir können hiernach nur sagen, dass das Kopfgeld

in den Memnonia in dieser Zeit mindestens 16 Drachmen, vielleicht

gerade 16 Drachmen betragen hat.

3. Aus Ophi liegen uns für die ältere Zeit nur zwei Quittungen

vor: in 446 (a. 77/8) wird über 10 Drachmen, in 454 (a. 81/2) über

74 -|- 2-J (= 10) Drachmen quittirt. Wollen wir hiernach für diese

Zeit die Kopfsteuer von Ophi auf 10 Drachmen jährlich ansetzen,

so müssen wir für die spätere Zeit, von mindestens 133/4 an, eine

Erhöhung von 4 Obolen annehmen. Diese Summe wird nämlich für

Ophi bezeugt durch 563 (a. 133/4), 575 (a. 135/6), 609 (a. 141/2).

Es würde also auch für Ophi wie für Syene, Elephantine und Charax

eine Erhöhung des Kopfgeldes am Anfang des II. Jahrhunderts

anzunehmen sein.

4. Aus dem Orte 'Ayopa ^o^Gi'j) liegt eine Quittung aus dem

J. 68/9 vor, die 10 Drachmen nennt. In 1425 dagegen, aus dem J. 130/1

werden fiir Xaoypa^ia und ßaXavLV.ov zusammen 12 Drachmen gezahlt.

Es scheint hier also dasselbe Verhältnis wie in Charax vorzuliegen

(s. oben).

5. Für die Kepa[Ji£ta werden in den beiden Nummern, die uns

aus diesem Ort erhalten sind, je 5 Drachmen 2 Obolen genannt

(vgl. 639 vom J. 148/9 und das nicht publicirte Ostrakon Brit.

Mus. 12696 vom J. 128/9). Es liegt nahe, daran zu erinnern,

dass in Ophi zur selben Zeit 10 Drachmen 4 Obolen, also das Doppelte

gefordert wurde, und daraus den Schluss zu ziehen, dass wir in jenen

Quittungen aus Kerameia Halbratenzahlungen vor uns haben. Doch

muss weiteres Material abgewartet werden.

6. Für die Ortschaft Noxog xal Al<\) liegt uns eine ansehnliche

Zahl von Quittungen vor, in denen meist über viele kleine Katen

quittirt wird. Wiewohl auch hier nirgends die Schlussraten als



§ 71. DIE KOPFSTEUER IN THEBEN, 237

solche charakterisirt werden, glaube ich doch mit Sicherheit annehmen

zu dürfen, dass die Kopfsteuer dieses Ortes 24 Drachmen betragen

hat. Denn dies ist die höchste Summe, auf die in vielen Fällen

die einzelnen Raten sich addiren lassen. Die Untersuchung wird

dadurch erschwert, dass diese Quittungen von Noxoi; xal Accj; in

sofern vielfach ungenau abgefasst sind, als die Schreiber, die die

Raten in ein und derselben Urkunde häuften, es gelegentlich ver-

säumten, das Eintreten einer neuen Abgabe besonders hervorzuheben.

Um hier nicht zu sehr in's Detail zu gehen, will ich nur erwähnen,

dass nach Vergleichung der Texte die am Schluss vielfach für

einen der ersten Monate des neuen Jahres genannten Raten ohne

Zweifel sich auf das )(W[AaTCx6v beziehen, auch wenn dies nicht

besonders gesagt ist. Man vergleiche z. B. Nr, 429, wo das )(">

correct genannt ist, mit 434, wo ohne Zweifel hinter Qbid- %%• ein

)("> zu ergänzen ist, ebenso 438, wo es hinter Oaw^t, 5 ergänzt

werden muss u. s. av. Mit Berücksichtigung dieser Besonderheiten

ergiebt sich für die Kopfsteuer durch Addirung der Raten die

Summe von 24 Drachmen in folgenden Fällen: 419, 431, 434, 438,

444 (12-f-8+ 3Dr.-f 24-4 0b,), 448, 450, 452, 461,465,472.

Diese Beispiele erstrecken sich vom J, 66/7 bis 86/7. In zahlreichen

anderen Fällen sind kleinere Summen genannt, die als Raten auf-

zufassen sind.

Dies Resultat, dass man in Notou xal At4' pro Kopf und pro

Jahr 24 Drachmen zahlte, ist in einer Hinsicht von grösster Wichtig-

keit. Von den oben unter 1— 5 nachgewiesenen Summen könnte

man, da sie sämmtlich kleiner sind als die gleichzeitigen Summen

in Syene-Elephantine, behaupten, sie seien nur als Raten aufzufassen,

und man habe in Theben eben so viel gezahlt wie am Katarakt.

Diese Einwendung wird gegenüber der Ortschaft Noto^ xal At(]j

hinfällig, denn von ihr ist es über allen Zweifel erhaben, dass

sie eine höhere Kopfsteuer als Syene zahlen musste. Damit ist auf

alle Fälle unsere alte vorgefasste Meinung von der Gleichheit der

Kopfsteuer innerhalb des ganzen Landes widerlegt.

7. Endlich habe ich auf Nr. 477, 493, 668, 669 hinzuweisen.

Diese Nummern gehören dem Schema nach eng zusammen, und wir

haben schon im Kap. III (S.96) daraufhingewiesen, dass die Besonder-

heiten des Schemas darauf schliessen lassen, dass sie alle einem

und demselben Lokal angehören. Wenn wir nun sehen, dass die
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XaoYpa(fia in diesen formell so gleichartigen Urkunden regelmässig

8 Drachmen beträgt, so dürfen wir es wohl als wahrscheinlich hin-

stellen, dass in diesem uns zunächst noch unbekannten Orte die

Kopfsteuer pro Jahr wirklich auf 8 Drachmen normirt gewesen ist.

8. Es erübrigt noch, ein Wort über diejenigen Quittungen zu

sagen, in denen der Ort nicht genannt ist. Das sind namentlich, mit

wenigen Ausnahmen, die Xummern 357—403, von der Zeit des

Augustus bis in die Zeit des Claudius. Irgend etwas Sicheres über

die Zugehörigkeit dieser Quittungen lässt sich nicht ausmachen;

man könnte höchstens sagen, dass die grosse Mehrzahl dieser Urkunden,

in denen 10 Drachmen genannt werden, wohl nach Charax oder Ophi

gehören, denn nach Analogie von Syene-Elephantine dürfen wir an-

nehmen, dass auch hier in den thebanischen Ortschaften die Kopf-

steuer nicht allzugrossen Schwankungen unterlegen haben wird. Doch

können wir hier einstweilen zu festen Ergebnissen nicht kommen.

Stellen wir unsere Resultate zusammen, so ergeben sich für die

Kopfsteuer folgende Sätze pro Jahr und pro Kopf:

Syene-Elephantine . . 16 Dr., dann 17 Dr., dann 17 Dr. 1 Ob.

Charax 10 Dr. Von 113/4 an etwas mehr.

Ophi 10 Dr. Später 10 Dr. 4 Ob.

'Ayopa ßo(wv) .... 10 Dr.

KepajjteTa 10 Dr. 4 Ob.

Memnonia Iß Dr. .

NoTo; xal Ai'l) ... 24 Dr.

In einem noch nicht publicirten Papyrus, der wohl aus dem

Faijüm stammte, las ich die Worte XaoYp(a',po'j[ievoL) ava ^ \i. Danach

betrug an dem betreffenden Orte die Kopfsteuer 40 Drachmen pro Kopf
So klar die Thatsache der verschiedenen Besteuerung der

Communen vor uns liegt, so unklar bleibt mir der Ursprung dieser

Verschiedenartigkeit. ^) Betrachten wir nun gegenüber diesen neuen

Thatsachen die einzige Klassikerstelle, aus der wir bis auf Fröhner's

Arbeit die Kopfsteuer für Aegypten erschlossen hatten. Es ist Joseph.

b. i. II §385: {^ AVfUTzzoc,) TievTi^xovxa Tipo; laXc, sTitaxoacacc eyou^oi.

\U)pidbccq dvO-pcüTiwv Uy^a. xöjv 'AAsEavSpetav xaxoixoovxwv, thc, Ivsaxiv

M Mommsen vermutet, dass die ursprünglich für alle Communen gleiche

Summe' je nach dem Wohlverhalten der einzelnen Ortschaften allmählich modi-

Icirt worden sei.
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£x xfic, xaO-' exaaxYjv xe^aXrjv e^^cpopä? x£y.[ji,Ti^paa'9"ac. Josephus

stützt also seine Angabe über die Bevölkerungszahl durch den

Hinweis auf die Kopfsteuer. Wenn letztere ihm geradezu als

Beweis gilt, so geht er offenbar von der Annahme aus, dass diese

Steuer von Allen in gleicher Höhe erhoben wurde, denn nur dann

kann durch einfache Division die Bevölkerungszahl sich ergeben.

Aus dieser Josephusstelle hat man bisher geschlossen, dass die Kopf-

steuer in Aegypten auf alle Unterthanen in gleicher Höhe verteilt

gewesen sei. Unsere Ostraka lehren jetzt, dass diese Annahme falsch

ist. Was ergiebt sich daraus für Josephus? Beloch hat in seiner

„Bevölkerung der griechisch-römischen Welt" (S. 258) mit Recht

hervorgehoben, dass Josephus in seiner Quelle wohl nur den Ertrag

der Kopfsteuer angegeben fand, nicht aber eine directe Angabe

über die Zahl der Bevölkerung. Er fährt fort: „Und bei der

notorischen Unzuverlässigkeit des Josephus in statistischen Dingen

muss es sehr zweifelhaft erscheinen, ob er die Berechnung der Volks-

zahl nach dem Steuerertrage nach richtiger Methode ausgeführt hat.

Diese Angabe ist also nur mit grosser Vorsicht zu benutzen."

Die Skepsis Belochs hat sich hier glänzend bewährt. Wir können

auf Grund der obigen Resultate jetzt mit Sicherheit behaupten

:

Josephus hat eine falsche Methode bei der Berechnung befolgt, da

durch eine einfache Division die Kopfzahl nicht gefunden werden

konnte. Der unten gegebene Nachweis, dass nicht nur die Personen

unter 14 (resp. 12) und über (35 Jahren, sondern auch gewisse Klassen,

die nicht zu den 'AXe^avSpEl^ gehörten, von dieser Kopfsteuer frei

waren, zeigt gleichfalls die Unzulänglichkeit dieser jNIethode. Folglich

hat die von ihm berechnete Summe von 74 Millionen Einwohnern

(ausser den Alexandrinern) absolut keinen Anspruch auf Glaub-

würdigkeit. Sein Zeugnis über die Bevölkerungszahl ist für uns

also völlig wertlos. Vgl. unten Kap. V.

Dass innerhalb der einzelnen Communen alle Steuerpflichtigen

dieselbe Summe zahlten, geht, wie schon bemerkt, aus unseren Ostraka

hervor. Doch geben sie uns keinen Aufschluss darüber, wer

denn steuerpflichtig war, resp. wer frei von dieser Abgabe war.

Glücklicherweise haben wir von anderer Seite Nachrichten oder

wenigstens Andeutungen darüber. Wir werden für Aegypten wie für

die anderen Länder des Altertums anzunehmen haben, dass von dieser

Kopfsteuer, die nach griechisch-römischer Auffassung als etwas
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Schimpfliches galt, nur die unterworfene Bevölkerung des Landes

betroffen war. Wurde doch durch die Kopfsteuer nach der Auffassung

des Alterturas die Person, der Kopf als Steuerobject herangezogen, wie

durch die Grundsteuer der Grund und Boden, und wie man durch

Zahlung der Grundsteuer sich die Erlaubnis erwarb, Grund und Boden

zu haben, so erkaufte man sich durch die Kopfsteuer das Recht, seinen

Kopf zu tragen, der eigentlich dem König gehörte.^) Danach kämen

hier also die eingeborenen Aegypter in Betracht, und ausser ihnen

dürfen wir Avohl eine gewisse Schicht von nicht privilegirten, nicht mit

dem alexandrinischen Bürgerrecht beschenkten Griechen hinzufügen,

die in der X^P'^ lebend, z, T. auch durch verwandtschaftliche Ver-

bindungen, sich mit den Aegyptern allmählich verschmolzen hatten.

Zu dieser Annahme passt es, dass fast ausnahmslos die Zahler der

Kopfsteuer in unseren Ostraka acht aegyptische Namen tragen. Ich

habe nur in Theben zwei Ausnahmen gefunden: in 399 zahlt ein

'AvxccpcXoi; 'Avxc^tXou und in 634 ein ©ewv Baaaou. Doch bei dem

völligen Ineinandergehen der aegyptischen und griechischen, eventuell

auch römischen Eigennamen in der Kaiserzeit bieten uns "^^iese

Namen allein keine Gewähr dafür, dass wir es wirklich hier örit

reinen Griechen zu thun hätten. Sollte es aber der Fall sein, so

würden sie eben zu jener niederen griechisch-aegj^tischen Bevölkerung

gehören. Diese allgemeinen Betrachtungen fand ich nachträglich

durch ein Ostrakon des Herrn Flinders Petrie (Nr. 1438) bestätigt,

nach dem der Grossvater jenes Theon einen aegyptischen Namen
trug (WevoalpK;). Hier haben wir ein interessantes Beispiel für

die Mischung der Namen: der Grossvater führt einen aegyptischen

Namen, der Vater einen römischen (Bassus), der Zahler selbst einen

griechischen (Theon).

Wir werden uns hiernach folgende Klassen als ausgeschlossen

und befreit von dieser Steuer zu denken haben:

1. Die in Aegypten lebenden Römer.

2. Die Alexandriner und alle Griechen und Aegypter, die

alexandrinisches Bürgerrecht hatten. Das ergiebt sich aus der ge-

sammten Stellung der Alexandriner, und wird ausserdem in der oben

^) Diese Vorstellung kommt zum Ausdruck z. B. bei Josephus ant. XII § 142 :

(Lv bnkp z9jg xe^aX^g tsXoüoiv. Vgl. auch Dio Cass. LXII 3 : xecpaXäg uTtoTeXsig
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behandelten Josephusstelle sowie im. III. Makkab. 2, 30 (s. unten)

vorausgesetzt. ^)

3. Ich habe schon in Hermes XXVIII 248 f. darauf hingewiesen,

dass es ausserdem wohl auch noch andere privilegirte Klassen gegeben

habe, so z. B. die xaxotxoc. Für letztere kann angeführt werden,

dass in den dTToypacpai der xaxocxoc der Zusatz XaoypafpoujJ-evoc;,

d. h. kopfsteuerpflichtig, regelmässig fehlt. In BGU LQ2, 15 ff.

scheint der Fall vorzuliegen, dass ein uibc, xaxoixou irrtümlich zur

Kopfsteuer herangezogen war (elq Xaoypa^tav dv£iXy][jL[i£VOi;). Es

fand darauf nach Meldung des Königlichen Schreibers eine e^exaaig

statt, wobei Beweismaterialien (aTioSec'^eti;) für sein Katökentum von

ihm vorgelegt wurden. Daraufhin entschied dann die Behörde, aw^ecv

xa upbq xouc, y.ixxoi'/.(ouq) St'xaca. Unter diesen Gerechtsamen der

Katöken wird mau nach dem Zusammenhang im Besonderen an

die Befreiung von der Kopfsteuer zu denken haben. 2)

4. Eine wichtige Frage, auf die ich a. a. O. noch nicht ein-

ging, ist die, ob die aegyptischen Priesterschaften zu dieser Abgabe

herangezogen wurden. 3) Darüber geben uns jetzt die beiden Texte

in Berlin und London Aufschluss, auf die ich im Eingang dieses

Paragraphen hingewiesen habe. Danach zahlten die Priesterschaften

eines aegyptischen Tempels UTclp Xo!.oypa<^lac, resp. imxecpoiXiou

für diejenigen Priester, „welche die Zahl der Priester überschritten"

(ÖTiepacpovxe?). Es war also einem jeden Tempel nur eine be-

stimmte Anzahl von Priestern zu halten erlaubt. Diese, ich

') Es war ein schwerer Eingriff in die alexandrinischen Privilegien, als

Vespasian im J. 70 im Zorn über die spottlustigen Alexandriner den Befehl

gab, es solle ihnen eine Kopfsteuer auferlegt werden. Vgl. Die Cass. LXVI 8, 5

:

xeXeSaa'. [lev xal xoüg 'iE, ö^oXoug xax' ävSpa etgTipax^-^va'.. Der Befehl wurde

übrigens dank dem Dazwischentreten des Titus nicht ausgeführt. Es handelt

sich hier um eine für Alexandrien ganz neue Steuer. Dem vorhergehenden

Ig ößoXo'JC upogaixstg wird ein Sprichwort zu Grunde liegen.

2) Vgl. jetzt den Aufsatz von P. Meyer (Philolog. LVI N. F. X 2. S; 193 ff.),

der mir erst während der Correctur zuging.

^) Nach Joseph, ant. XII § 142 waren in Jerusalem zur Zeit Antiochos'

des Grossen die yepouaia xal cl lepsig xal ot -fpa\i\i.a.zBlc, xoö tepou y.cd ol

[epocJjocXxai kopfsteuerpflichtig und wurden erst durch ihn davon befreit. —
Marquardt RStV IP S. 198, Anm. 1 irrt, wenn er auch in den Worten des

Josephus ant. XII 155 ,,xal auva'9'poi^ovTei; xö npcgxexaYiisvov xecpäXaiov toi?

ßao'.Xsuaiv exdAouv" einen Beleg für die Kopfsteuer bei den Juden findet.

Es^äXaiov heisst Capital, Summe. Die Kopfsteuer aber heisst STt'.xecpaXaiov.

WiLCKEN, Ostraka. 16
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möchte sagen, etatsmässigen Priester waren nach den citirten

Texten oöenbar frei von der Kopfsteuer. Dagegen mussten die

„überzähligen" Priester, die vielleicht durch besondere kaiserliche

Gnade zu halten den Tempeln erlaubt werden rausste, wie jeder

gewöhnliche Unterthan das Kopfgeld zahlen, und wir dürfen

wohl weiter annehmen, dass sie auch sonst an den finanziellen

Privilegien der ordentlichen Priester keinen Anteil hatten.^) Wir

gewinnen so einen ganz neuen Einblick in die Behandlung der

Priesterschaften seitens der Regierung. Durch die gesetzmässige

Begrenzung der Priesterstellen sollte offenbar dem allzu grossen An-

drang zu den durch ihre Privilegien äusserst verlockenden Posten

ein Riegel vorgeschoben Averden. Mit anderen Worten, die Staats-

kasse sollte durch allzu grosse Ausdehnung der axeXeta nicht zu

sehr geschädigt w'erden. In unseren Ostraka wird diese Frage nur

einmal gestreift: in 1365 zahlt ein Kixazo(<:p6poq) Kopfsteuer. Da
die Pastophoren zu den niederen Priesterklassen gehörten, so wird

man daraus schliessen müssen, dass diese nicht von der Kopfsteuer

befreit waren. Das ist mir wahrscheinlicher als in diesem Falle

anzunehmen, dass der Zahler zu den „Ueberzähligen" gehört habe.

Auch für die Frage, welche Altersstufen dieser Steuer unter-

worfen waren, müssen wir uns von den Ostraka zu den sonstigen

Quellen wenden. Ich kann zur Zeit nichts anderes darüber bei-

bringen als was ich schon im Hermes XXVIII S. 248 aufgestellt

habe, dass nämlich wahrscheinlich in Aegypten dieselben Bestim-

mungen gegolten haben, die uns für Syrien durch Ulpian (Dig^50, 15,3)

überliefert sind.-) Danach wären auch in Aegypten die Männer

vom 14., die Frauen vom 12. Jahre an, beide bis zum 65. Jahre

kopfsteuerpflichtig gewesen. Es lässt sich hierfür bis jetzt nur an-

führen, dass das ziemlich umfangreiche Material an Censuseingaben

(xax' oIkIocv dTTOypacpac) dieser Annahme in keinem Punkte wider-

spricht. Ja, Einzelnes kann als besonders übereinstimmend damit

') Einen ähnlichen Unterschied zwischen ordentlichen und ,,überzähligen"

Mitgliedern finden wir bei den llatsherren griechischer Gemeinden. Ich erinnere

an Plinius ep. ad Trai. CXII: ii quos indulgentia tua quibusdam civitatibus

super legitinium nmaerum adicere ]>ermisit et singula milia denariorum

et bina intulerunt. Hier zahlen die Ueberzähligen ein Eintrittsgeld (i^ro iutroitu).

h Viereck, Philolog. LH (N. F. VI) S. 244 f. (vgl. Anm. 27) hat diese

Vermutung acceptirt. Marquardt StV 11^ 20ü denkt irrig an eine Gewerbesteuer.
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hervorgehoben werden, so jener 76jährige Hausbesitzer, der in BGU
95,13 sich ausdrücklich als auoXeXufxevoi; xriq Xaoypatfca? bezeichnet.

Im Uebrigen verweise ich auf Hermes a. a. O.

Betreffs der Zahlung dieser Steuer erfahren wir eine meiic-

würdige Einzelheit aus dem Berliner Papyrus P. 7097. In dieser

Eingabe eines evoiv.oc, zu der xax' oixtav dTCoypacpr^ des Jahres

173/4 n. Chr. heisst es Z. 15: Ilapwv 5s 6 7:poY£Yp(a[jL|i£vo;)

axa^([jLoO)(o??) ['I]ac5ü)p[os] evyo&xai "fiiildc,] x(i)[v] sTicywEcpaXctov.

Der Hauseigentümer bürgt also dafür, dass seine Mieter ihre Kopf-

steuern zahlen. Ich möchte auch hier wie oben in dem STC'.xe^aXtov

unsere Abgabe uuep Xaoypa^iag erkennen. Auf die grosse AVichtig-

keit dieses Passus für die Bedeutung der xax' oixi'av aixoypacpat

werde ich in Kapitel V einzugehen haben. Auch eine dunkle Stelle

in BGU 350, 9 erhält hierdurch Licht. Der Verkäufer eines Hauses

garantirt wie üblich dem Käufer ^e^ocloicsic, ocKÖ X£ 5r^[xoa''ü)v xal

eiSioxixwv ;:avx(i)V, erklärt darauf aber die 5r|[j.ca'.a genauer mit

aTio |Ji£V Xaoypa^cöv uaawv a.r.b xwv [Lücke von ca. 30 Buch-

staben £]os (=£(!)$) £X£pou ?xovca[ioö xax' otxcav aTioYpacpy}?. Vgl.

CPR 206 I 12: ocko Xaoypaqjcag xwv Iv auxols (favr^aoixlvwv drco-

[Yleypdf^^ac |i.£XP^ exepocc, dTToypacpYjs £txovta[JLOö. Der Verkäufer

übernimmt also noch bis zum nächsten Census die Bürgschaft für

die Kopfsteuerzahlung der im letzten Census aus diesem Hause Ein-

geschriebenen. Letztere sind nicht nur der Verkäufer und seine

Familie, sondern auch die eyoiY.oi. Die Kopfsteuer Jenes kann den

neuen Eigentümer des Hauses natürlich nicht tangiren, wohl aber,

nach Obigem, die der Ivotxot. Anders P. Meyer a. a. O. S. 199.

Nachdem wir die sachliche Bedeutung der Kopfsteuer zu fassen

versucht haben, müssen wir noch ein Wort zu ihrer Bezeichnung

als Xaoypacpca sagen. Dass „Kopfsteuer" nicht die ursprüngliche

Bedeutung dieses Wortes ist, liegt auf der Hand. Aaoypacpta

kann nichts anderes bedeuten als die Aufzeichnung des Xocöc,, des

Volkes. Dass solche Volkszählungen stattfanden, war von jeher

bekannt. Dass sie in der Kaiserzeit in 14jährigen Perioden erneuert

wurden, ward gleichzeitig von Kenyon, Viereck und mir nachgewiesen.

Wir werden in Kap. V auf die zu diesem Zweck alle 14 Jahre her-

gestellten xax' oüxiav dTToypa^at genauer einzugehen haben. Diese

periodische Volkszählung wurde offenbar als Xaoypacpia bezeichnet, denn

vir sehen, dass diejenigen Beamten, die speziell mit der Entgegennahme

10«
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und Weiterbeförderung der Einzeleingaben betraut waren, Xaoypacpot,

d. h. „Volkszähler" genannt wurden (vgl. Hermes XXVIII S. 247).

Es liegt nun auf der Hand, dass die Xaoypai^ca der Ostraka von

dieser Art von Xaoypacpia verschieden ist. In den Ostraka kann

nur von einer bestimmten Steuerart die Rede sein, wie schon der

"Wechsel mit imv.f^ciX'.ov über allen Zweifel erhebt. Wie erklärt sich

nun der Ausdruck? Ich habe im Hermes a. a. 0. S. 251 die Ver-

mutung ausgesprochen, vielleicht habe die Regierung den Ertrag dieser

Kopfsteuer dafür verwendet, um die gewiss nicht unerheblichen

Unkosten, die die periodischen Volkszählungen verursachten, zu

decken, und daher habe man diese Kopfsteuer uTcep Xaoypacpiai;,

wie unsere Quittungen sagen, gezahlt. ISTach dieser Erklärung würde

die Laographie-Abgabe einrücken in die Reihe der zahlreichen

Steuern, die zur Befriedigung eines bestimmten Zweckes erhoben

wurden, wie die UTiep Siwpuywv, y^W[j.a-wv u. s. w. Ich halte diese

Erklärung nicht mehr für richtig, denn unter dieser Voraussetzung

wäre notwendig zu erwarten, dass die XaGyp^c^ta, für die man zahlt,

nicht als die des laufenden Jahres bezeichnet würde, wie es that-

sächlich geschieht, sondern als die des nächsten (re>p. des letzten)

Periodenjahres. Wir werden vielmehr den Zusammenhang zwischen

der Kopfsteuer-Laographie und der Volkszählungs-Laographie doch

eher in der inneren Verkettung suchen müssen, die thatsächlich

zwischen diesen beiden Begriffen besteht, in sofern die Volks-

zählung gerade den Zweck hat, wenn auch nicht ausschliesslich, die

Auflage der Kopfsteuer zu ermöglichen (vgl. Kap. V). Ich finde

nun auf dem entsprechenden römischen Gebiet eine ganz ähnliche

sprachliche Metathese: das Wort census wird auch für die auf

einem Vermögensstück ruhende Steuer angewendet, die durch den

census ermittelt ist. In dieser Bedeutung findet sich das Wort

Cod. Just. IV 47,2: nee licere cuidam rem sine censu comparare vel

vendere. Hier steht, wie auch die Juristen erklären, census für die

durch den census ermittelte Steuer. Denselben Bedeutungsübergang

haben wir nun auch im Griechischen, wenn mit Xaoypacpicx, diejenige

Steuer bezeichnet wird, die durch den aegyptischen Census (=Xao-

Ypa^ca) vornehmlich ermittelt wird, eben die Kopfsteuer. Für die

anderen Steuern wurden, wie wir in Kap. V sehen werden, alljährlich

noch spezielle <i7ioypa(yat eingereicht. Für die Kopfsteuer aber ge-

nügte die alle 14 Jahre wiederholte Xaoypacpta. Dieser selbe
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Bedeutungsübergang liegt auch bei Hesychius und Suidas vor, wenn

sie das Wort xfjvao? oder y.ivaoc, u. a. als Iraxsi^aXaiov erklären.

Ich verweise auch auf die obige Deutung von uTiep Y£a)|j.£xptai;

(S. 176). Ich glaube daher, dass man die Kopfsteuer die „Volks-

zählungssteuer" genannt hat, weil die Volkszählung in der Hauptsache

die Kopfsteuer feststellen sollte.

Wir haben endlich die wichtige Thatsache zu besprechen,

dass die sämmtlichen Beispiele, die unsere zahlreichen Ostraka für

die Laographie bieten, der römischen Kaiserzeit angehören, und

dass sich bis jetzt nicht ein einziges Beispiel aus der Ptolemäerzeit

gefunden hat. Die älteste Erwähnung geschieht in Nr. 357 aus

dem J. 18/7 vor Chr. Auch in den mehrere Hundert Nummern
betragenden Ostraka, die ich zwar gesehen und gelesen, aber nicht

in dieses Buch aufgenommen habe, ist mir nirgends eine Erwähnung

der Xaoypa^ca aus der Ptolemäerzeit begegnet. Ebenso ist mir auch

in den Papyri die Xaoypai^La bisher nur in Texten der römischen

Zeit begegnet. Haben wir hieraus den Schluss zu ziehen,

dass diese Kopfsteuer erst von Augustus in Aegypten ein-

geführt sei? Noch im Hermes XXVIII S. 248 wies ich darauf

hin, dass Lumbroso (Recherches S. 297) gezeigt habe, dass diese

Xaoypacpca als Kopfsteuer auch schon in der Ptolemäerzeit bestanden

habe. Die von Lumbroso herangezogenen Belege waren einige

Stellen aus dem III. INIakkabäerbuch (2, 28, 30. 3, 21. 4, 14.

6, 38. 7, 22). Da diese Stellen die einzige Erwähnung der Xao-

Ypacpia in vorrömischer Zeit in unserer gesammten handschriftlichen

und urkundlichen Tradition darstellen, so haben frühere Gelehrte,

ehe Lumbroso diese Belege brachte, nur vermutungsweise es aus-

gesprochen, dass wohl auch die Ptolemäerzeit eine Kopfsteuer

gekannt habe. Vgl. Droysen, Kl. Schrift. II S. 395. Franz CIGr.

III S. 297 \ Die Frage scheint nun zunächst durch das Makkabäer-

buch entschieden zu sein; namentlich kommt die erste Stelle in

Betracht, wo von Ptolemaios IV Philopator gesagt wird, er habe

in seinem Grimme gegen die Juden befohlen „Tiavxai; xobc, 'louSatou?

el(; Xao-^pcc^iixv xal ocxetoxriv ota-O-eatv ay^^y]vac". Dass }.o(.oypo(.cpioc.

hier nicht etwa die Volkszählung, sondern die in klingendem Gelde

zu zahlende Kopfsteuer bezeichnet, geht aus dem Zusammenhang

unzweifelhaft hervor (vgl. namentlich v. 32). Philopator fügt weiter

hinzu (v. 30), diejenigen Juden, die ihren Gott verliessen, sollter
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looTioXizüLi 'A/s^avopeöacv sein. Letzteres steht hier geradezu im

Gegensatz zum XaoYpacpeTaö-ac, und es ist kein Zweifel, dass der

Autor dieser Erzählung dieselben Verhältnisse vor Augen gehabt

hat, die wir oben aus Ostraka und Papyri für die Kaiserzeit nach-

gewiesen haben. Bisher hat man, soweit ich sehe, keinen Anstand

genommen, mit Lumbroso in dieser Erzählung einen stricten Beweis

dafür zu sehen, dass dieselben Verhältnisse schon in der Ptolemäer-

zeit bestanden haben. Aber hat man ein Recht dazu? Es ist von

den Bibelkritikern längst erkannt worden, dass dieses sogenannte

III. Makkabäerbuch nichts anderes ist als eine jüdische Tendenzschrift,

die mit der historischen Wahrheit frei schaltend, bestimmt war,

in einer gegebenen politischen Situation ihre Wirkung auszuüben.

Männer wie Ewald, Hausrat und Reuss setzen die Abfassung der

Schrift in die Zeit der alexandrinischen Judenverfolgungen unter

Kaiser Gaius.^ Schürer (Gesch. d. jüd. Volk. II S. 745) bezeichnet

vorsichtiger das I. Jahrhundert vor Chr. und das I. nach Chr. als

die Periode, innerhalb deren das Buch geschrieben sein müsse.

Wir sehen somit, dass irgend ein Zwang, dieses Buch in die

Ptolemäerzeit zu verlegen, nicht besteht. Denken wir es uns aber

im I. Jahrh. nach Chr. entstanden, so entbehrt die Erwähnung der

Xoco^pcc^fia., wenn auch der Autor sie in die Zeit des Philopator

verlegt, jeder Beweiskraft für die Ptolemäerzeit. Denn man braucht

dieses traurige Machwerk nur durchzulesen, um zu sehen, dass

Anachronismen von diesem Autor nicht empfunden wurden. Ich

komme somit zu dem Resultat, dass das III. Makkabäerbuch keinen

Beweis dafür liefert, dass es in der Ptolemäerzeit eine Xaoypa^oa

gegeben habe. Ja, vielleicht sind wir nicht im Unrecht, wenn wir

den Spiess umdrehen und sagen: Weil das III. Makkabäerbuch
die Aaoypatpta als Kopfsteuer kennt, kann es erst in der

Kaiserzeit geschrieben sein. Mit völliger Sicherheit möchte

ich dies freilich heute noch nicht behaupten, da die Möglichkeit,

dass neue Ostraka oder andere Urkunden doch noch einmal die

Xaoypacpta für die Ptolemäerzeit bezeugen, offen zu lassen ist. Aber

so viel dürfen wir schon heute sagen, dass nach dem jetzt vorliegenden

Material — zumal wenn wir bedenken, dass von Augustus an die

*) So auch Hugo Willricb , Juden und Griechen vor der makkabäischen

Erhebung. 1895 S. 143.
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Belege fast Jahr für Jahr vorliegen — die Präsumption dafür

spricht, dass wir es bei der Xaoypacpta mit einer neuen, erst von

Augustus eingeführten Steuer zu thun haben. Immerhin können

wir einstweilen nichts weiter thun, als beide Möglichkeiten in ihren

Consequenzeu zu verfolgen. Wenn Augustus das tributum capitis

in Aegypten eingeführt hat, so hat er damit nur dasselbe gethan,

was die Römer nach der Eroberung Karthagos in der neuen Provinz

Africa einführten. Vgl. Appian Libyc. 135: xolc, he XoinoZc, i^opov

wptaav lul TT^ yfj xal iizl zolc, awfjiaatv dvopl v,al yuvatxl

6\ioi(ß<;. Ebenso in Britannien. Vgl. Dio Cass. LXII 3, wo die

muthige Britin Buduica sagt: o'j — xal xwv awjJiaxwv auxwv

5aa|ji6v Ixvjatov cpepojxsv; vgl. ebenda: y.E^aldt.c, hnoxtXeic, 7i£pc(f£p£tv.^)

*) Was Appian Syr. 50 von der Kopfsteuer bei den Juden sagt, ist nicht

eindeutig, und hat daher zu verschiedenen Interpretationen geführt. Die Worte

lauten: Kai S'.ä xaux' eaiiv 'louSaioii; anaaiv 6 cpöpoj xöv atüjiäxtüv ßapüxepog

zrig (3cXXr]$ nsp'.ouoloiQ. Leider hat die Musgrev-Bekkcr'sehe Schlimmbesserung

TiepiOLXÖag für Tcsptouocag viel Unglück angerichtet, wie denn die Ausführungen

von Rodbertus a. a. O. S. 367 f. auf dieser Lesung basiren und mit ihr fallen.

Aehnlich auch Marquardt, RStV II * S. 202. Vgl. dagegen Mendelssohn in

seiner Ausgabe. Das Wort nspiouaia ^= Vermögen findet sich in ganz ähnlichem

Zusammenhang z. B. bei Theophil. Paraphr. Inst. 1 , 5 , 4 : aavt^ iqxoi xäpxvjg,

evO-a 'PiO[JLaio'. öi.r.BYP'y-fowzo zäq oixelag T^epiouatai;. Soviel scheint mir sicher,

dass Appian die Höhe und Schwere des jüdischen Kopfgeldes (cpöpog ocop-äxwv)

aus dem hartnäckigen und wiederholten Widerstand erklären will, den sie den

Römern geleistet haben, erst dem Pompeius, dann Vespasian, dann Hadrian.

Der Ton liegt also auf dem 5:ä xaux'. Damit ist die Auffassung ausgedrückt, dass

die Kopfsteuer gewissermassen als Strafe für den heftigen Widerstand auferlegt,

resj). erhöht worden ist. Durch die Hinzufügung des Aufstandes des Vespasian

und Hadrian scheint mir angedeutet zu sein, dass die Kopfsteuer der Juden

allmählich derartig angewachsen ist, dass sie zu Appian's Zeiten die Abgaben

von ihrem sonstigen Vermögen (Ttepiouaia) überstieg. Aus dem Gesagten geht

zugleich hervor, dass das 5tSpaxp.ov, das die Juden erst dem Jehova, dann

seit dem Jahre 70 dem Jupiter Capitolinus zahlen mussten, mit dieser Kopfsteuer

nichts zu thun hatte, denn dieser Appianische (fopog xwv aü)|JLäxü)v ist, wie der

Zusammenhang lehrt, bereits von Pompeius eingeführt worden. Dass Pompeius die

Besteuerung des Landes regelte, zeigt Joseph, ant. XIV § 74; b. i. I § 154. Das

SiSpaxiJLOv ist vielmehr eine Tempelabgabe, die wie so manche aegyptische nur kopf-

steuerartig aufgelegt worden ist. Daher kann ich auch Mommsen nicht beistimmen,

wenn er dieses jüdische Didrachmon als Parallele zu unserer aegyptischen Kopf-

steuer hinstellt (bei Hirschfeld RVG S. 14, Anm. 2). Das Analoge ist vielmehr

der Appianische cpöpog xwv otoiiäxtüv. — Wenn Appian fortfahrt „laxi. 8fe v.a.i

Iiüpoiq xal KiX'.|i.v exyjoioj, ixaxooxi^ xou X'.jiYjpaxo? Ixäaxq»", so braucht man
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Angenommen, dass Augustus diese Kopfsteuer in Aegypten neu

eingeführt habe, so erklärt sich ferner damit vielleicht die Nachricht,

dass sogleich der erste Präfect Aegyptens, Cornelius Gallus, einen

Aufstand in der Thebais niederzuwerfen hatte, der 5ta xoüi; (popou?

entstanden war (so Strabo XVII p. 819). Dass dieser grössere

Steuerdruck des neuen Regiments lediglich durch schärfere Erhebung

der schon bestehenden Steuern ausgeübt sei, ist wenig wahrschein-

lich, denn wenn die letzten Ptolemäer auch sonst nicht viel vom

Regieren verstanden, so konnten sie es doch im Schröpfen mit

Jedem aufnehmen. Die Worte Strabo's legen also die Annahme
nahe, dass Augustus neue Steuern in Aegypten eingeführt habe.

Ueberblicken wir die gesammten in diesem Kapitel aufgeführten

Steuern, Zölle und Abgaben der verschiedensten Art, so wüsste ich

keine zu nennen, die von Augustus eingeführt, zugleich in dem

Maasse wie die Kopfsteuer geeignet gewesen wäre, den Zorn der

sonst viel ertragenden Aegypter zu entfachen.

Auf der anderen Seite ist darauf hinzuweisen, dass die Vor-

bedingungen der Erhebung einer Kopfsteuer, nämlich die Conscription

der Volksmassen, in der Ptolemäerzeit vorhanden waren. Dass man
auch damals schon Personenlisten über die gesammte Bevölkerung

geführt hat, werden wir in Kap. V nachweisen. Danach wird es

uns schwer, die Annahme zurückzudrängen, dass auf Grund dieser

Personenlisten auch eine Personensteuer erhoben sei. Doch fehlt

es uns bisher an jedem Zeugnis dafür. Die Angabe des Ps. Aristoteles

(Oecon. II 2, 25), dass Chabrias dem Könige Taos (XXX Dynastie,

IV. Jahrh. v. Chr.), als er Geld für die Kriegsführung brauchte,

geraten habe, eine Kopfsteuer einzuführen a;iö xoö aü)p,aTO?, spricht

eher dagegen als dafür. Denn einmal tritt diese Kopfsteuer als

eine ausserordentliche, lediglich zu Kriegszwecken erhol)ene Abgabe

auf, die also auch sachlich von unserer Xaoypacpta verschieden ist.

ihm nicht zuzumuten, dass er eine einprocentise Vermögenssteuer für eine

Kopfsteuer gelialten habe. Nichts zwingt, liinter sxv^a'.og ein (fopoc, xdjv owiiocTtöv

hinzuzudenken (vgl. Marquardt a. a. O.). Vielmehr ist lediglich cpöpog zu ergänzen.

Der Gedankengang ist folgender: ,,Die Cilicier und .v-yrier haben sich ohne

Widerstand (äp.axi!) den Römern unterworfen. Darum ist auch diese (leichte) ein-

procentige Vermögenssteuer über sie verhängt worden. Die Juden allein haben

sich widersetzt, und zwar wiederholentlich; darum ist ihnen die schwer drückende

Kopfsteuer auferlegt."
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Ferner ergiebt die Stelle gerade mit Sicherheit, dass die persische

Regierung vor König Taos keine Kopfsteuer in Aegypten erhoben

hatte, denn sonst hätte er es nicht nötig gehabt, sich diesen Rat

vom klugen Athener geben zu lassen. Diese Angabe macht es also

eher wahrscheinlich, dass Ptolemaios, als er in's Land kam, keine

Kopfsteuer dort vorfand.^) Immerhin bleibt ja die Möglichkeit, dass

er oder einer seiner Nachfolger sie in Aegypten eingeführt hätte.*)

^) Das bleibt bestehen, obwohl derselbe Ps. Aristot. 11 1, 4 das imxscpd-

Xaiov zu den Einkünften der Satrapenwirtschaft zählt: Sxtiq Ü (seil. nptSgpSog)

f} ämö xßv äXXtüv, e::ixeq)äXaLÖv xe xal xe^pf^vd^iov 7tpogaYop£00|j.dvy^. Es ist

eine falsche Interpretation, wenn Marquardt RStV II* S. 202 hieraus folgert,

dass das x^'-P^'^'^^'-^'^ auch sK'.xscptxXaiov genannt worden sei. Vielmehr werden

Kopfsteuer und Gewerbesteuer deutlich als zwei verschiedene Einnahmen neben-

einander gestellt. Für das Ptolemäerreich ist dieses Zeugnis für keinen Fall

massgebend, zumal der Verfasser diesen Ptolemäerstaat nicht gekannt zu haben

scheint. Aber auch ob für das Perserreich eine Kopfsteuer aus dieser Stelle ab-

geleitet werden kann, ist zweifelhaft. Denn an der einzigen Stelle, an der derselbe

Verfasser das Kopfgeld für das Perserreich erwähnt (II 2, 1, 4), erscheint es nicht

als ordentliche von Reichswegen erhobene Steuer, sondern als eine ausserordentliche

Abgabe, die lediglich durch die Willkür des Satrapen in einem einzelnen Falle

aufgelegt wird. Man könnte geradezu aus dieser Stelle den Schluss ziehen, zu

dem wir auch oben auf Grund der anderen Stelle kamen, dass im Perserreich

keine Kopfsteuer erhoben wurde. Wenn Ps. Aristot. II 1,4 in der Liste der

satrapischen Einnahmen, bei denen er natürlich das Perserreich vor Augen

gehabt hat, dennoch das E7iixeq;äXaiov aufführt, so hat er wohl damit nicht

mehr sagen wollen, als dass unter Umständen aiich ein solches Kopfgeld er-

hoben werden konnte, wie z. B. von jenem Kondalos.

^) Ich möchte hier ausdrücklich hervorheben, dass die hieroglyphische

Pithomstele, aus der Zeit des Ptolemaios II. Philadelphos, nicht als Beweis für

eine ptolemäische Kopfsteuer angeführt werden darf. Nach der von Brugsch

und Erman in der Zeitschr. f. Aeg. Sprache XXXII jüngst gegebenen Ueber-

setzung heisst es zwar (Abschnitt R) : „Verzeichnis dessen, was seine Majestät

— gab: was man von den Häusern dieser Stadt einzieht und was man von

den Menschen einzieht als jährliche Steuer, Silber 950." Aehnlich in Ab-

schnitt S. Man könnte hierin leicht den Gegensatz einer Häusersteuer und

einer Personen- oder Kopfsteuer erblicken woll«n. Aber der hieroglyphische Text,

in dem die Häuser und die Menschen durch verschiedene Präpositionen mit dem

Verbum des Einziehens verbunden sind, legte mir den Gedanken nahe, dass

die Häuser als Steuerobject, die Menschen aber als Steuersubject zu verstehen

sind. Adolf Erman, dem ich diese Frage vorlegte, hatte die grosse Freund-

lichkeit, sie in folgender Weise zu beantworten: „Es steht wörtlich in Z. 26:

Eingezogenes der Häuser dieser Stadrund Eingezogenes von den Menschen als

jährliche Abgabe — Silber 950. Ich denke mir, dass hier unterschieden
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§ 72. TiXoc, Xa)((avr/c6.v).

In Nr. 787 (Theben, a. 95/6) quittiren die X£X(ü)vaO Xa)((avcxoö)

oder Xa)((avy]päi;)^) einem gewissen üexüacg den Empfang des

xiX{oQ) xf^q Xay^ixviccc,. Man kann hier schwanken, ob man Xa.y^jx'^iac,

(= Gemüsebau) oder lay^oi-vidic, (= Gemüsegarten) lesen soll. Noch

dunkler sind die folgenden Worte, zumal sie durch fehlerhafte

Sprache entstellt sind. Nur soviel scheint mir sieher, dass Pekysis

den Gemüsegarten, der auf einer Insel zu liegen scheint, in Pacht

hat, und zwar von einem gewissen 'AxGJi;.-) Dass der Pächter

und nicht der Eigentümer das liXoc, an den Staat zahlt, wird in

dem Pachtcontract festgesetzt worden sein.

Dieses xeXoc, lässt sich aus dem Text nicht genauer be-

stimmen. Der Pap. Lond. CXIX lehrt uns, dass die Grundsteuer

von Gemüseland in derselben Weise berechnet wurde wie von

Wein- und Palmenland, d. h. nicht als Fruchtquote, sondern als

feste Geldtaxe für die Arure. In Z. 70 des genannten Papyrus heisst

es: XoLyJyOLViS.q) av(a) \v.. In unserem Ostrakon ist nicht angegeben,

ob es sich um Geld- oder Naturallieferungen handelt.^) Nach dem

Londinensis ist anzunehmen, dass eine Geldzahlung gemeint ist.

Auch das £[i,ßaScx6v und iv.^6piov von einem Xa[)(avY]pö(; (seil. xXyj-

pO!q^'] in 1237 werden mit Geld gezahlt.

Im Pap. Berl. Biblioth. 50 steht neben der Erwähnung anderer

Fruchtarten, wie Gerste, Linsen etc.: \(v/^(ccnS.q) h— o*-:- y. Also

von 1 Arure Gemüseland 3 Artaben. Hier bleibt mir völlig unklar,

worauf sich diese Rechnung bezieht.

Endlich sei erwähnt, dass das noch unedirte Berliner Ostrakon

P. 4620 nach meiner bisherigen Copie folgendermassen beginnt:

Toß('.) X'ö" avSCpe?) ß 7capax£x(o{Ji:xaa'.v) t'.c, xö Xa)((avtx6v) (seil. xeXo?)

sind: 1) eine Häusersteuer, 2) diverse Steuern, die man von den Menschen

einzieht. — — Ihr Unterschied zwischen Steuersubject und -object mag wohl

das Richtige treffen." Hiernach wird man die Pithomstele nicht als Zeugnis

für eine 2>tolemäische Kopfsteuer anführen können.

*) Diese Auflösungen sind besser als Xa/Cocviag), wie ich im Textdruck

vorschlug.

"^) Diese Erklärung ziehe ich der im Textdruck zu Z. 5 gegebenen vor.

Wie TtpogTaA zu deuten ist, lasse ich dahingestellt.

^) Es M'ärc daher besser unter die
,,
Quittungen mit ungenanntem Zahlungs-

mittel" gestellt worden.
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IxCaoto?) a p ? Y p. Die Anwendung des Wortes Tcapaxo|x{^ecv,

das sonst immer in Beziehung auf Naturallieferungen gebraucht wird,

deutet wohl darauf hin, dass die Geldzahlung hier eine Natural-

lieferung vertritt.

Dass die Gemüsehändler eine Gewerbesteuer zahlten, ist a priori

anzunehmen und wird durch BGU 337, 22 bezeugt (Xa^^avoTiwXwv).

Diese wird natürlich in Geld gezahlt.

§ 73. Tiiep >.Y]pL[JLaTODv.

A-^jilJia bezeichnet das Einkommen, die Einkünfte, im Gegen-

satz zu ÄvaXw{xa, den Ausgaben,^) In Nr. 270 (Syene-Elephantine)

wird zwei Männern quittirt: uuep [Ji£p:a[x[ü)v] XYj{ji[ia(xü)v) t£^

(174/5) ex(aaxo?) ^ß . Auf den ersten Blick könnte es so

scheinen, als hätten wir eine reguläre Einkommensteuer vor uns,

wenn wir uns nämlich Xrj[X[jiaxwv abhängig denken von (xeptafJiwv.

Sachlich erscheint mir das aber dadurch ausgeschlossen, dass beide

Männer genau dieselbe Summe zahlen. Bei einer Einkommensteuer

würde dies voraussetzen, dass sie auch genau dasselbe Einkommen

gehabt hätten. Selbst wenn man diese Unwahrscheinlichkeit für

den einzelnen Fall zugeben wollte, würde doch das Wort \iep:a\i6c,

dagegen sprechen, denn dieses bezeichnet, wie wir in § 75 wahr-

scheinlich zu machen suchen werden, solche Steuern, die auf Alle

in gleicher Höhe kopfsteuerartig verteilt waren. Da dies für die

Einkommensteuer ausgeschlossen ist, so bleibt nur übrig, Xy]{i[xax(i)V

von ^eptajJLWV zu trennen, es in dem Sinne von äuo AyjiijJLaTWV zu

nehmen und darin lediglich einen Hinweis darauf zu sehen, dass

die ungenannte Steuer — denn \izpio\i6q deutet nur den Charakter

an — von den Einkünften des betreffenden Jahres bezahlt werden

sollte, resp. worden ist. 2) Wie ich mir 1895 am Original notirt

habe, wäre es sogar möglich, in der Lücke hinter |jL£pca|Ji[ü)V noch

ein duö] zu ergänzen. Ich sehe in dieser Bemerkung XYj|jL[jiaTOL>v

Toö X exoug ein Analogon zu dem in den Naturalquittungen fast

regelmässigen Zusatz ^zvr]\iccxoc, xoö x. exoui;, wofür auch dTii

1) Vgl. BGU 1, 14; 14 II 2; 21 II 1; 34 I 1.

'^) Ebenso ist auch in BGU 8 II das mehrmalige Xri\i.\j.dxo)\ e^ oder 8^

von dem vorhergehenden cpöpof zu trennen.
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Y£VT^|JLa~G; stehen kann.^) Man begreift, dass in den Natural-

quittungeu der Zusatz so regelmässig gemacht svird, da das Ge-

treide oder der Wein etc. verschiedener Jahre verschiedenen Wert

haben kann. Darum begegnet der Zusatz sogar dann, wenn die

Naturalien nicht in natura geliefert, sondern durch Geld abgelöst

werden. Vgl. ^ S7 und 109. Andrerseits ist es begreiflich, dass

bei reinen Geldzahlungen der Zusatz Är,[i,[J.aT(jL)V ToO x etoui; so un-

gemein selten begegnet, denn ob das Geld aus dem Einkommen

dieses oder jenes Jahres genommen wird, war für den Staat gleich-

gültig. Ich finde den Zusatz nur noch einmal, in 290, wo quittirt

wird 'jTzkp XoLQ^(p(oL'^[oLz) AY;((jL[idxü)v) isL. Auch hier kann nur

gemeint sein, dass das G^ld für diese Kopfsteuer von dem Ein-

kommen des 15. Jahres zu entnehmen war, resp. entnommen worden

ist. Mit anderen Worten, es ist garnichts anderes als wenn einfach

dastünde: XaoYpacpia; '.cL, „für die Kopfsteuer des 15. Jahres",

denn das ist eben die Kopfsteuer, die von dem Einkommen des

15. Jahres bestritten werden soll. Nach dieser Auffassung ist

also Xyj|i,[iaxü)v eigentlich überflüssig, und daraus erklärt sich, dass

es so selten gesagt wird.

Es sei hier besonders hervorgehoben, dass es eine einheitliche

Einkommensteuer im modernen Sinne ebenso wenig gegeben hat wie

eine einheitliche Vermögenssteuer. Wie die einzelnen Vermögens-

objecte einzelnen Steuern unterworfen wurden, so sind auch die

einzelnen Einkommensquellen besteuert worden, wofür dieses Kapitel

mehrere Beweise bringt.-) An die Besteuerung solcher Einkommens-

quellen wird man wohl auch in BGU 475 (II. Jahrh. n. Chr.) zu

denken haben, wo es im Hinblick auf Steuereingänge an das

ispwTaxov Ta|X£lov heisst: iz, wv dz,^~pi.y%^r^(STf bTzkp Ar^[jL[jiaTü)v xoO

aOxoO Z^ d. h. ,,von dieser Summe wurden eingetrieben für die

Einkünfte desselben 7. Jahres" so und so viel. Wenn in dem

kürzlich vom Berliner Museum erworbenen Ostrakon P. 8597 u-(ep)

Y£ü)^i cxpiac I 90tv£:yJcovoci 'Apa^cac ö-i£p) Ar^^([ia-ü)v) a^ quittirt

^) Vgl. BGU 61 I 8: ir.t Yevr(jiaxo(s) to5 aO-oö STOug. Aehnlicb

BGU 64, 5: 67, 8 u. sonst.

*! Ich bemerke, dass die zweimalige Erwähnung der Är,iijiaTa in BGU 485

mit einer Besteuerung derselben nichts zu thun hat. Hier sind es die Einkünfte,

die der Staat oder die Gemeinde aus den dort spezialisirten Steuern und Ab-

gaben bezieht.



§ 73— 74. 253

wird, so soll damit wohl nur gesagt sein, dass diese Abgabe für

den Ertrag des betreffenden Palmenlandes im ersten Jahre erhoben

wird. Vgl. dazu § 131.

§ 74. Eig t9jv Xoys^av.

Für Theben belegt durch Nr. 360, 402, 412—418, 420, alle

aus der Kaiserzeit.

Nr. 360, aus dem J. 8 vor Chr., die nur teilweise erhalten

ist, steht für sich. Dagegen sind die anderen Nummern, die

vom J. 52/3 bis 67/8 'n. Chr. sich erstrecken, zusammen zu be-

trachten, denn sie sind sämmtlich an dieselbe Person, einen gewissen

Hi^QÖy^LC, HexeyjOEtjx;'^), gerichtet und sind auch sämmtlich, abgesehen

von 402, von derselben Person ausgestellt, von einem gewissen

WevafJiouvti; Uey-üoioc,. Wir müssen diese Persönlichkeiten etwas ge-

nauer betrachten, da dies für die Auffassung der Abgabe entscheidend

ist. Der Quittungsaussteller Wcva[JLoOvc5 bezeichnet sich bald als

Trpoaxaxyjig xoO ö-eoü (412, 414, 418), bald als cpevv^at? oder

cpevv^at^) (413, [415], 416, 417), bald als ^svv^ac? xal Trpoaxaxyjg

xoö d-BOü (420). Ich habe schon im Text unter Nr. 413 mit

Revillout's Hilfe das merkwürdige Wort cpevvYjaci; als griechische

Transcription der aegyptischen Gruppe p hn n ese, d. i. „der

Priester der Isis" erklärt. Mit dem Titel „Vorsteher des Gottes"

muss etwas anderes gemeint sein, da in 420 beide Titel neben

einander erscheinen, durch xal verbunden.^) Wevafioövci; wird also

Priester an einem Tempel gewesen sein, in welchem Isis und

daneben ein männlicher Gott gemeinsam — wahrscheinlich noch

mit Anderen zusammwi — verehrt wurden. Vor dem Namen des

Adressaten steht mehrmals 0[A0^ oder o^oXoyw, das ich schon im

Textdruck als öjioXoYq)*) erklärt habe. Es ist dies die bei weitem

^) Nur in 412 erscheint er mit seinem vollen Namen: IIsTeapvou^tg

üexei^oiog oz v.oi.1 nißoux'-g. Er trug also einen Doppelnamen.

^) cpevv^ai ist die nicht gräcisirte Form.

*) Bei dem schlechten Griechisch, das dieser aegyptische Priester schreibt,

hätte man sonst denken können, dass toö S-eoü für x^g d-eou oder t^g S-eäg

gesagt wäre, — Beachte übrigens die Dialectform Xo^Yetav (= lojeian) in 412

und 415.

*) Nach 420, wo die Quittung beginnt: b\ioXoym exetv, könnte man auf

die Idee kommen, das Verbum &\ioXo'(& darin zu sehen, statt SjJioXÖYtp. Man

müsste dann annehmen, dass das Verbum an eine ganz falsche Stelle gekommen
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älteste Erwähnung jener 6\i6Aoyo'. genannten Klasse von ländlichen

Arbeitern, die uns bisher nur durch Cod. Theod. XI 24, 6 vom

J. 415 n. Chr. bekannt Avar.i) Unser IIcßoüxL?, der also ein solcher

wäre. Das halte ich aber, trotz des schlechten Griechisch, für unmöglich.

Auch paläographisch wäre es höchst unwahrscheinlich, dass das verbum finitum

mit o|j.o^v abgekürzt wäre, zumal hier sonst kaum Abkürzungen vorkommen.

Bei einem Titel hat es dagegen nichts Auffälliges.

*) In diesem speziell auf Aegypten bezüglichen Erlass des Honorius und

Theodo.sius heisst es in § 3 : ki sane, qui vicis, guibus adscripti sunt, derelictis,

et qui hoinoloffi more gentilicio nuncupantur, ad alios seu vicos seu dominos

transierunt etc. Ebenda pr. werden sie als homologi coloni bezeichnet. Die

angeführten Worte lassen darüber keinen Zweifel, dass man im V. Jahrhundert

die an die Scholle gefesselten adscripticii darunter verstanden hat. Könnte man
feststellen, was man im Anfang der Kaiserzeit, aus dem unsere Ostraka stammen,

mit SfiöXoyo^ bezeichnet hat, so würde das für die Geschichte des Colonats ein

wichtiger Beitrag sein. Die Osti-aka geben keine Auskunft über die Bedeutung;

so müssen wir uns an die Etymologie halten. Zachariae von LLngenthal (Gesch.

d. Griech.-Eöm. Rechts, 3. Aufl. S. 227) meint: ,,Homologi heissen sie, weil sie

in den Professionen (dfioXoyiai) beim Census angegeben werden mussten." Aber

6p.o/.oyta heisst nicht Profession, sondern Vertrag. Profession ist dTroypacpi^.

Das Richtige hat schon Gothofredus .im Commentar zu der Codexstelle : t\i.oXo'(ol

conditionales, dediticii, qui videl. sese dedentes ex p actione quadam hanc

in conditionem venerant et recepti fuerant. '0|j.öäoyo- sind also Leute, deren

Stellung auf einer SfioXoyia, einem Vertrage, basirt. Das ist wenigstens die

ursprüngliche Bedeutung. Dass nun unter diesen öaöXoyoi auch schon in der

frühen Kaiserzeit ebenso wie im V. Jahrhundert ländliche Arbeiter verstanden

wurden, zeigt BGU 560 (II. Jahrh. n. Chr.):

20 . . . ] . yswpYOÖvis; ip.cÄOYOi dtvSipsj) p|a5

21 . . ] Yeü)pY[ou]vT[£]s STjuoa-av xal o'joia-/.Y]v y^/-' ^vSCpeg) pü
22 ... ]v8p(. . .) a syyp(aTCTO',?) ly eva'.vTj^ a

23 . . . ] . Xsv -rTjv y.tt)p.r,v ßaa-.X'.XT^g yv); 5'.i gr]u.oa:ü)(v)

2-t Lyswpycöv ....

Dies steht unmittelbar hinter einer grossen Personenliste (mit Altersangabe).

Ich vermute, dass die Zahl in Z. 20 die Gesammtsumme der vorher aufgeführten

Personen giebt, während die nächsten Zeilen die Spezificirung enthalten. So

die üldiche Formel: yivovxai .... wv slaiv . . . Danach sind im Ganzen 144

. . . y£ü)ypoDv"Ec; 6|jLÖXoyo!. aufgeführt worden (bis zum Alter von 15 Jahren

herab). Von diesen 144 haben 115 Gemeindeland (5Y;[ioaiav) und kaiserliches

Privatland (ouaiaxi^v) bestellt. Die nächsten Posten sind unklar, teils ver-

stümmelt, teils unsicher gelesen. Die 14 Fehlenden sind in einer der grossen

Lücken im Anfang der Zeilen zu ergänzen. In £yyp(auTO'.) oder eyyp(a(fO'.)

könnte man versucht sein, ein Aequivalent für adscripticii zu sehen. Jedenfalls

scheint &[j.öXoyog hier noch ein weiter Begriff zu sein, der verschiedene Arten

von ländlichen Arbeitern umfasst. Allen gemeinsam wird nur sein, dass sie auf
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öixoXoyos ist, hat nach den obigen Quittungen mehrfach Beiträge

für die Xoyeia. geliefert. Das Wort Xoyeta, desselben Stammes wie

Xoyeuetv = „einsammeln", ist schon aus der Ptolemäerzeit als

Bezeichnung für „Sammlung, Collecte" bekannt. i) In den obigen

Ostraka begegnen wir zum ersten Mal einer Collecte, die für Götter

erhoben wird. Pibuchis zahlt sowohl für die Collecte der Isis

(413, 415) als auch für die des ungenannten d'eöc, (412, 414).

Beide Collecteu stehen selbstständig nebeneinander, denn im J. 63

zahlt Pibuchis für beide, für Isis 4 Dr. 1 Ob., für „den Gott"

4 Dr. 2 Ob. (413, 414). Nicht immer (vgl. 412), aber meist

findet sich der Zusatz uTzkp xwv 5r^[xoa((j)v.-) Dieselbe Wendung

steht in 417 und 418 und zwar allein. Ausserdem steht in 416

und 420 ÖTiep xwv 67|[JLoaia)v zfic, ^tvvqolixq. Der Ausdruck xa

5y](i6aca ist als eine allgemeine Bezeichnung für die öffentlichen

Leistungen oder Abgaben bekannt (vgl. § 30). Das Wort (yevvr^aia

muss nach den obigen Bemerkungen das „Priestertum der Isis"

bezeichnen. Die Zahlungen werden also damit als Beitrag zu den

öffentlichen Leistungen der Isispriester bezeichnet. Mir scheint,

dass der Kern der Sache hier besser ausgedrückt ist als oben:

nicht für die Isis, sondern für die Isispriester wird die Collecte

erhoben. Es muss hervorgehoben werden, dass diese Abgabe von

den Priestern selbst eingezogen wird.

Ein Unicum bildet 402: UTisp Xo^ioLC, ev^iXac,. Im Textdruck

Hess ich das Schlusswort noch unerklärt. Ich möchte meinen, dass

Grund einer dixoXoyia (wohl eines Pachtvertrages?) arbeiten. Wenn man die

Bedingungen dieser Verträge kennte, Hesse sich das Verhältnis dieser tiiöloyo:

des II. Jahrhunderts zu denen des V. genauer tixiren. Hier müssen wir uns

auf diese Andeutungen beschränken.

*) Vgl. die Zusammenstellung von Beweisstellen in dem dankenswerten

Buche von Deissinann ,,Bibelstudien" Marb. 1895, S. ]39fF. , der mit Recht

die Xoyia im I. Korintherbriefe 16 damit erklärt. Das Wort Xoyta habe

ich auch in BGU 515 7/8 vom J. 19.^ n. Chr. hergestellt. Hier erscheint die

Xoyia, als Zuschlag (dTTißXrj^dvca) zu den a'.X'.xa ST]iiöo!,a, gleichfalls in Getreide

zahlbar. — Irrtümlich hält Rudorflf (Rhein. Mus. 1828, S. 137) XoystJsiv für

synonym mit Xoyi^eoO-ai (= Steuern repartiren). Für ihn sind die exXoy'.a-cad

daher auch Steuererheber. Vgl. dagegen unten Kap. VI.

*) Der aegyptische Priester kämpft mit den griechischen Präpositionen wie

ein Tertianer — heut zu Tage muss man wohl sagen, wie ein Primaner. Er

sclireibt bald Tiepl bald unepl und meint offenbar br.ip.
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ev9iXa«; für e^i; ^IXaq steht und damit gesagt ist, dass diese CoUecte

für Philae, vermutlich für den berühmten Isistempel von Philae

bestimmt war.

§ 75. TTTEp {ji£pia{jLoö oder [Ji£pta[i(öv.

Für Syene-Elephantine belegt durch Nr. 95—99, [170], 173,

174, 178—180, 186, 196—198, 200, 202—205, 208, 209,

212—222, 224, 225, 228, 235, 241, 242, 246—248, 253, 256,

258, 270 (vgl. § 73), 283(?), 289, für Theben durch 545, 549—552,

561, 615, 637, 652, 655, 1443.

Es gilt zunächst den Begriff [iepio\).6q, der in den Ostraka

vielfach in Verbindung mit den verschiedensten Abgaben begegnet,

in den obigen Nummern aber ohne jede Zusatzbestimmung auftritt,

möglichst scharf zu fassen. Die Belege stammen sämmtlich aus

der Kaiserzeit. Aus der Ptolemäerzeit ist mir das Wort nicht

erinnerlich.

Fröhner^) hat die \is.pia\iol als Zahlungen d comptes, als

payefnienis partiels, als Ratenzahlungen erklärt. Ich möchte eine

andere Auffassung proponiren. Ich leite das Wort von fieptS^stv in der

Bedeutung „verteilen, zuteilen, repartiren" ab und nehme \iepia\L6c,

in dem Sinne von x6 uejiepcajxevov als „das Zugeteilte", als den

Teil, der durch die Repartition der Gesammtsteuer auf den Einzelnen

entfällt. Ich verweise auf BGU 21, Col. I, vom J. 340 n. Chr.,

wo die Dorfbeamten dem Praepositus pagi unter dem Eide ver-

sichern „[i,£|jL£pca^ai xal ds.nirpxfiod'a.i inl xyjc, Vjfiexepai; x(i)|xy]s elc,

xouQ kE,fiq iy(Bypa\i[iho\jc, dcvSpa? zobc, kE,fic, i^"(eypcx.ii.\iho\j(;

Hepia\iobc, icp" ky.(xaxou |jly]v6(;". Die \izpia\).ol sind hier also von

der zuständigen Behörde an die unten genannten Männer verteilt

und dem entsprechend erhoben worden. Wie man auch über

das Wesen der hier vorliegenden Abgabe urteilen will, so viel ist

sicher, dass sie (in jedem Monat) kopfsteuerartig in gleichen Raten

auf die einzelnen Personen repartirt wurde. Vgl. Col. 11 4: „für

Monat Payni 100 Männer zu 15 Talenten, macht 1500 Talente". 2)

^) Rev. archeolog. XII, S. 41.

2) Merkwürdig ist die Angabe der vorhergehenden Zeile ävSpeg pxe*^,

d. h. 125J Männer. Das kann nur bedeuten, dass der eine Mann die Steuer

nur in halber Höhe zu zahlen hatte. Es Hessen sich verschiedene Gründe
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Hiernach scheint mir klar zu sein, dass das Wort (xeptafJios nicht die

Teilzahlung, die Ratenzahlung bezeichnet, die der Einzelne als Teil

der gesammten ihm zufallenden Abgabe leistete, denn die Höhe

dieser Raten wird nicht von den Behörden, sondern je räch den

Verhältnissen von dem Zahler selbst bestimmt. Vielmehr wird

durch dieses Wort der auf den Einzelnen entfallende Steuerbetrag

als ein Teil der gesammten von der betreffenden Gemeinde auf-

zubringenden Steuersumme charakterisirt.

Ueber den Inhalt der Steuer ist durch das Wort nichts aus-

gesagt. So finden wir es denn in den verschiedensten Verbindungen

wie \i£p'.a\ibq ÖLVoi^ (§ 13), {i. av (§ 14), [x. dvSptavxwv (§ 15),

|x. a7r6pw(v) (§ 18), ^. ßaX(avcxoö) (§ 22), \i.. SiuXwv (§ 32),

[i. 5cti)puY(wv) (§ 33), fx. xuv''^ (§ 69), [i. iioxajiO'-puXaxiSwv (§ 99),

|A. oJxoS(o[i(a?) ay.0TC(eX(i)v) (§ 113), {x. axouCeXwv) (§ 113),

[ji. axaxiwvoi; (§ 116), [x. x£X(ou?) (§ 122), [x. xeXoo? wvctov (§ 138).

Vielleicht sind mir noch einige Verbindungen entgangen.

Wiewohl durch das Wort [XEpcv^scv oder ixspiajxo^ an sich in

keiner Weise eine Teilung in gleiche Teile indicirt ist, scheint es

mir doch, als wenn man von [xspiajxo'' doch nur bei solchen Abgaben

sprach, Avelche kopfsteuerartig in gleichen Teilen auf die Be-

völkerung repartirt waren. Dass in dem obigen Papyrus der Fall

so liegt, hob ich schon hervor. Aber auch bei den oben angeführten

Verbindungen der Ostraka haben wir, soweit das Material über-

haupt eine Berechnung zuliess, den kopfsteuerartigen Charakter

aus den erhaltenen Summen erweisen können, so bei {X£p:a[x6$

dvSpiavxwv, ßaXavixoO, TtOxajxocp'jXaxcSwv, axoTieXwv, axaxcwvo?,

xeXous (I)vt(Dv. Auch in den obigen Ostraka, in denen jX£pta(x6(;

ohne Hinzufügung der betreffenden Steuer gebraucht ist, scheint

dieses Verhältnis vorzuliegen. So wird für 114/5 n. Chr. in 2 Fällen

je 2 Dr. 1 Ob. gezahlt (96, 97), für 140/1 in 2 Fällen je 2\ Ob.

dafür denken. — Inzwischen ist mir die eingehende Behandlung dieser Urkunde

durch Seeck in der Zeitschr. f. Social- und Wirtschaftsgesch. IV S. 295 ff. be-

kannt geworden. Den kopfsteuerartigen Charakter der Abgabe hebt auch er

hervor. Im Uebrigen bleibt mir auch jetzt in diesem schwierigen Document

noch vieles dunkel. Dass der halbe Mann damit zu erklären sei, dass auch

Frauen (2=1 Mann gerechnet) unter den 5v5psf seien, glaube ich nicht.

Listen wie unsere Nr. 1169 und 1170 sprechen dagegen. 'AvSpes heisst Männer,

Licht „Köpfe". Letzteres hätte man etwa mit awiiaxoc ausgedrückt.

WiLCKEN, Ostraka. 1^
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(178, 179), für 144/5 in 3 Fällen je 3 Dr. J
Ob. (200, 202; in

letzter Nummer heist es bei der zweiten Zahlung ausdrücklich: xac,

loa?), für 146/7 in 5 Fällen je 4 Dr. (208, 209, 212, 213,

215) u. s. w. In 242 wird zwei Männern quittirt: exaaxou ocvbpbq

^ ac'. Ebenso in 253. Die Ausnahmen, die sich dieser Auffassung

entgegenzustellen scheinen, lassen sich durch die Annahme von

Ratenzahlungen beseitigen.^) Ich halte es nach dem Gesagten für

mehr als wahrscheinlich, dass als [JLepia|xot diejenigen Abgaben

charakterisirt wurden, die zu gleichen Teilen auf die Köpfe der

Bevölkerung repartirt waren. Es sind das meist — nicht immer —
solche Abgaben, die wir am Ende dieses Kapitels als Zwangsbeiträge

zu gemeinnützigen Zwecken charakterisirt haben.

§ 76. T::£p y sixaajJLoö [jiupojj(aXdv(ov).

Für Syene belegt durch Nr. 1460.

Ich wage keine Erklärung für das Wort eSxaaiiog, dessen be-

kannte Bedeutungen hier nicht am Platze zu sein scheinen. Im

Uebrigen entspricht diese Quittung in jeder Hinsicht den im fol-

genden Paragraijhen behandelten.

§ 77. 'Ynlp Tp''TO)v vo!^ [jLupop(aXav(ov).

Für Syene belegt durch Nr. 296—300.

Mit [xupoßaXavo? wird ein Nutzbaum bezeichnet, dessen Früchte

zur Herstellung von Oelen und Salben verwendet wurden. Aus

den mir zugänglichen Hilfsmitteln war es mir nicht möglich, den

Baum botanisch zu bestimmen.-)

In den obigen Texten handelt es sich um eine Abgabe, die

in natura, in Früchten, von den Besitzern solcher Bäume gezahlt

wurde. Ich schicke voraus, dass der Pap. Lond. CXIX (Theben,

IL Jahrh. n. Chr.) zeigt, dass die Grundsteuer von |iupoßdXavo?-Land

ebenso wie von AVein- und Palmenland in Geld, und zwar nach

*) Meistens sind die abweichenden Zahlen kleiner. Wepn in 205 5 Dr.

^ Ob. 3 Ch. gezahlt werden, während in 203 und 204 für dasselbe Jahr nur

je 4 Dr., so folgt daraus nur, dass die 4 Dr. trotz der Uebereinstimmung

Raten sind.

^) Ist etwa die Balanites aegyptiaea bei Woenig, die Pflanzen im alt. Aeg.

S. 319, damit gemeint?
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eiuem festen Satz für die Arure berechnet wurde. Vgl. Z. 80: (lupo^

(5:v(a) ^ X. In diesem Falle betrug also die Grundsteuer 30 Dr. für

die Arure. Daraus geht soviel mit Sicherheit hervor, dass die obigen

Ostraka nicht von der Grundsteuer handeln.

Im Einzelnen bleibt alles dunkel. In 297 steht: U7i(ep) y
VojX {iupo^. Das Y wird nach 296 (uTiep xpcTü)[v]) als ^ zu fassen

sein. Aber was soll vojl? Die Ableitungen von vo\iri, vo\i6',

vofAOi; befriedigen mich nicht. Ist vielleicht vo|x(ap}(cxwv) zu lesen?

Eine andere Schwierigkeit liegt darin, dass in 297 trotz des vor-

hergehenden Y doch x6 2xt[ov] geliefert wird. An eine Raten-

zahlung ist kaum zu denken; dann würde exxov, ohne Artikel,

gesagt sein. — Wenn es in 299 heisst a7i(6) |Jiax(iou) ay xö

iTiißaXXov aoc \iepoc,, so kann das nur bedeuten, dass der betreffende

Zahler eine Ernte (yiyri\i.a) von 1^ Matien (s. Kap. X) gehabt hat,

und davon den betreffenden Procentsatz abliefert. Vgl. 297: d7:(o)

Hax(c(i)v) t, xö £Xx[ov]. Das würde voraussetzen, dass die Eigen-

tümer den Ertrag ihrer Ernte deklariren — vielleicht schon im

Voraus auf Grund einer auvxcjjiyjatg, wie das bei der a7i6[JiOLpa

vorgeschrieben war und durch Petr. Pap. (II) XXVII, 1 veranschau-

licht wird. Bei obigen Ostraka an die an6\iQip(x selbst zu denken,

wird dadurch ausgeschlossen, dass in diesem Falle in Geld zu zahlen

wäre. Vgl. § 5.

§ 78. TTisp vauß(iou).

Für Theben belegt durch Nr. 1396.

Das Wort vaußtov ist trotz mannigfacher Bemühungen noch

immer eine crux interpretum. Wohl zuerst begegnete es im

Pap. Paris. 66. Der Herausgeber Brunet de Presle, der zwischen

der Lesung vaußta und vauoia schwankte, vermutete, qu'il exprime

wie fraction du tulent Mahaffy, der das Wort in den Petrie Papyri

wiederfand, vermutete darin a Macedonian word, meaning sum total

or in gross. Er ging hierbei von der irrigen Annahme aus, dass

die darauf folgende Summe eine Geldsumme sei, während sie die

Zahl der Naubien bezeichnet.

Unsere Ostraka bieten nun zunächst zur Erklärung des Wortes

ein Factum, das auf alle Fälle von Interesse ist, wenn es auch das

"Rätsel nicht löst. In 1025 heisst es: dTreipyaaxac el<; xö 5caxo|JL|Jt,a

17*
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va(uß'.a) X. Als ich vor Jahren diesen Text mit E. Revillout in

der Revue Egyptologique VI S. 1 1 herausgab, hatte ich statt v"' irrig

Y"'
gelesen und konnte daher nicht merken, dass der demotische

Text ein fast gleichlautendes Wort für vaußtov bietet. Nach Revil-

lout's Lesung heisst es nämlich in der demotischen Beischrift: a

ecrit . . . sur 30 nebt'. Auf alle Fälle entsprechen diese 30 nebt —
oder genauer nbt, denn die Schrift giebt den Vokal nicht an — den

30 vaußia des griechischen Textes. Mein erster Gedanke war, dass

vaußcov die Transscription des aegyptischen Wortes nbt sei (das finale t

schwindet früh). Da die Hieroglyphe nb einen geflochtenen Korb

darstellt (SZIP), vermutete ich, auch im Hinblick auf das koptische

NOyBT „flechten", dass 7ibt= vaußtov einen Korb bezeichne, und

da die Naubien regelmässig im Zusammenhang mit Erdarbeiten stehen,

vermutete ich weiter, dass sie die Körbe seien, in denen die Erde

abgetragen wird, und dass nach der Anzahl der Körbe die Arbeit

berechnet sei. Gegen diese Hypothese wies Mahaffy (Petr. Pap. II

S. 40) mit Recht auf die Thatsache hin, dass mehrfach Brüche, auch

kleinere Brüche von vaußta begegnen.^) Andrerseits wurde mir

von aegyptologischer Seite mitgeteilt, dass die Form vaußcov so

wenig aegyptisch aussehe, dass eher das demotische 7ibt als Trans-

scription des Fremdwortes vaußcov aufzufassen sei.

Bei dieser Sachlage wird es besser sein, auf die Etymologie

einstweilen zu verzichten-) und eine Sacherklärung zu versuchen. Ich

stelle im Folgenden die Punkte zusammen, die für die Auffassung

von vaußcov von Bedeutung sind. Vor allem ist hervorzuheben, dass

die Naubien regelmässig in Beziehung zu Erdarbeiten (epya) stehen.

Betrachten wir, zu welchen Verben vaußiov in ein Objectsverhältnis tritt:

^) So kleine Brüche, wie Mahaöy in Pap. (I) XXIII las, kommen dort aller-

dings nicht vor. In Z. 14, wo er liest und erklärt, vauß'.a AwXSaa (4834 . .

perhaps Ö5 — y\), steht in Wirklichkeit vaüß'.a cJcdXSCAj d.h. 1834 ^i (also 5)

Naubien. Derselbe Bruch begegnet in Z. 21 , wo ich lese infC^ = 5490 ^ J

(statt ucp). In Z. 4 las ich zum Schluss den Bruch ri^^. Z. IC äu5 Y=1404^
(statt SunS |- = 4484|). In Z. 8 ist ein zweistelliger Bruch, wie iß', zu ergänzen.

Die auf der folgenden Seite mitgeteilten Fragmente habe ich nicht am Original

vergleichen können. Doch bezweifle ich, dass dort der Bruch J^ vorkommt.

"^) Eigenartig ist Wessely's Versuch, das Wort aus dem Griechischen ab-

zuleiten. CPR I S. 8 vermutet er, „dass vaußiov die vulgäre Form des home-

rischen Wortes vi^tov, attisch vaiov, von vaug gebildet ist, Holz zu Wasserbauten

und die Holzsteuer dazu"

!
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1. dTCSpyaJ^ea'ö-ac. Vgl. 1023: "ATZzipya.oxoci . . . Hoczocnfic, . . .

vaußca X. „Patapes hat fertig gearbeitet so und so \äele Naubien".

Aehnlich in 1025. Vgl. auch 1222: vaußtwv (iry aTtspyaa^Ivtwv,

auch Petrie Pap. I S. [66] unten.

2. IpYaCeaO-ac. Vgl. 1043— 1047: „Du hast gearbeitet —
yjpy= yjpyCaao) für eTpyCaao) — an dem 7i£pt)(0)[Jia KXoucptoi;

1 Naubion".

3. dvaßaXXetv. Vgl. 1399: „Ihr habt aufgeworfen — dcvs,^a,-

Xexe — für den neuen Damm 15 Naubien". Aehnlich 1410:

'Avaß£ßX(Yjxa$) tö iTr-.jjdXXov aoi vocü^y.ov. Vgl. 1411. In 1567

heisst es: 'AvajBCeßXVjxaxe) elq )(ö([ia) 'Aö'r^v(aitJL)v) vCaußiov) rJ|jLiau.

Vgl. 1058.

Nur einmal begegnete mir der Ausdruck ÄvaX(ax£:v vaußcov.

Vgl. Pap. Paris. 66 IV Z. 68 f: v.cd elc ty^v axpaxTjytxyiv OLxr^aiv

dvYjXwxao vaußta da. „Für die Wohnung — wohl für die Wälle

zum Schutz der Wohnung? — des Strategen sind 1200 Xaubien

aufgewendet worden". Darin liegt wohl nur ein Hinweis auf die

Arbeitskraft, die dazu verwendet worden ist. In 1034 ist die Lesung

inoi'qiaxxo) unsicher.

Andrerseits lehren uns die Petrie Papyri (I ) XXII 2 und XXIII,

wie ich schon in den Gott. Gel. Anz. 1895 S. 148/9 dargelegt habe,

dass der Lohn für die Arbeiter an den Dämmen und Kanälen nach

der Zahl der Xaubien, und zwar unter Zugrundelegung des Satzes

von 1 Tetradrachme für 60 Xaubia, berechnet wurde. Um diese

Berechnung auszuführen, fand, wie der Papyrus sagt, eine [lexpr/acc;

epywv statt. Wie die hiernach aufgestellten Listen aussahen, zeigt

der Papyrus XXIII, der die unmittelbare Fortsetzung von XXII 2

bildet. Da wird zunächst der betreffende Damm nach seiner Lage

und Richtung gekennzeichnet, darauf die Zahl der vaußta angegeben

(ohne Verbum), endlich der Lohn berechnet nach der Formel zlq E,

xöv 5 h (s. oben).

Diese selbe Formel begegnet nun auch gleichzeitig bei der

Berechnung des Lohnes für die dwtXta oder Xwta. Vgl. Petrie

Pap. (II) IV 11 und XXXVI 2. Auch diese Wörter sind bisher

völlig unerklärt. Der Papyrus XXXVI 1 zeigt uns andrerseits, in

welcher Weise die \iizpriOic, epyiov stattfand. Nach meiner am Ori-

ginal vorgenommenen Revision des Textes lautet die Ueberschrift •
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*-$ <I>a|X£V(b^ IQ Tzapa. 'IfJtouO-ou

Xwca ix xwv ji£xpYi'9'£VT[w]y

£V x"^: Stwpuyc zfii izpöq Aij3a "H'^ataxi-

aSos Tzpbc, yoxov xfj? EXecovo?

ö [5]tü)puY0(; atj[XTcap6vxO(; Te&zoc,

' £a£[x\)'£ü)s xoö Tiapa T£ö)xo(;

[ßa]acXcx[o]ü YP(ap.[Aax£ü)c) xal . uataouxtos

xoO uap' 'ApixoSiou y£ü)[ji£xpou.

Also der königliche Schreiber uud ein Geometer, resp. ihre

Unterbeamten, vermessen die Erdarbeiten zusammen mit dem

'IlüLOud-Yis, und auf Grund der Vermessung wird die Zahl der fertig-

gestellten Xwia constatirt. Das Vermessungsresultat wird in fol-

gender Weise gebucht (Z. 13 f.): axoivta £ TzMzoq y ßa^og a /
ib)iX'.<x xX^. Vgl. Z. 31 : ayoiVicc iz -KkoLzoc, y ^<x%-oq cc dwtXca w^C*"-

Ich überlasse es den Mathematikern, hiernach den Umfang der

dwt'Xca zu berechnen. So viel aber dürfte hiernach sicher sein, dass,

Avie auch Mahaffy bereits bemerkt hat, sie als Mass aufzufassen sind,

und da drei Dimensionen angegeben werden, Länge, Breite und Tiefe,

so handelt es sich um ein Raummass, mit dem die aufgetragenen

oder abgetragenen Erdmassen gemessen wurden. Da wir nun sehen,

dass für 1 vaußcov derselbe Lohnsatz besteht wie für 1 dwc'Xcov, so

dürfen Avir wohl annehmen, dass mit diesen beiden Wörtern ein und

dieselbe Sache bezeichnet ist, vielleicht von verschiedenen Gesichts-

punkten aus aufgefasst, und da auch die oben nachgewiesenen Ver-

bindungen mit d7r£pydC£a'9'ac und dvaßdXXsiv sich dieser Deutung

fügen, ist es mir das wahrscheinlichste, dass auch das vaußiov ein

Raummass ist, mit dem die Erdarbeiten gemessen werden.^)

Was bedeutet es hiernach, wenn ein Steuerzahler wie in 1396

uTOp vaußco'j Geld zahlt? In BGÜ 572, CPR I 16, CCXL 30

schliesst der Zusammenhang es aus, vaußiov als Mass zu fassen.

Vielmehr ist hier ohne Zweifel eine Abgabe oder eine Xfitxoupyca

gemeint, und zwar eine solche, die auf dem Boden lastet. Ich

vermute, dass wir hier einen ganz ähnlichen Bedeutungswechsel vor

uns haben, wie oben bei y£ü){X£xpLa und Xaoypa^ca: vaußtov wird

^) Die Aegyptologen mögen prüfen, ob nicht ein Zusammenhang zwischen

diesem vaüßiov und dem koptischen NXyBGN möglich ist, das in Psalm XVI 5,

XVII 37, CXYIII, 133 den 5iaßr;|j.aTa der LXX entspricht.
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auch die Abgabe oder Liturgie bezeichnen, die durch das Raum-
mass vauß'.ov ermittelt und bestimmt wird. Hier kann es sich nur

um die Verpflichtung handeln, bei öffentlichen Erdarbeiten (für

Deiche, Kanäle etc.) Frohndienste zu leisten (vgl. unten § 136).

Wo nun UTiep vaußtou Geld gezahlt wird, da wird der Fall vor-

liegen, dass der Steuerzahler sich durch das Geld von der Frohn-

arbeit loskauft — also eine Art adaeratio. In BGU GG2 wird

uTilp vaußtou xaxotxwv gezahlt. Auch im Pap. Lond. CCCLXXX
(III. Jahrh. n. Chr.), wo Jemand vaußtou )(aXx:v(ouc) p zahlt, handelt

es sich, wie das vorhergehende d(>t^[irjT(cxoO) xax(ocxü)v) zeigt, um
einen xaxocxoi;. Dass die Katoeken nicht persönlich die Frohn-

dienste leisteten, passt zu dem, was wir sonst von ihrer Stellung

wissen. Im Pap. Lond, CCCLXXXIII (II. III. Jahrh.) wird das

vaußoov zu den „Einnahmen der Dörfer" gezählt: X7j[ip,axü)v X(ji)[A(i)v

^^ vaußcou eoa^wv xaxaxX7jpou)(Y]'9'£VXtov 'Avxivo£öa[t] xxX.

§ 79, Tizep vauXo56x(i)v.

Das Wort vauXoSoxo?, das unsere Lexica nicht kennen, muss

den bezeichnen, der vaOXov, Fährgeld, empfangt. Vielleicht ist

damit dasselbe gemeint wie mit 7^op^{ji£'j(; und Tzopeuxriq. In 1477

wird zugleich für die (fuXaxi^, für StTcXwv und für vauXoSoxwv

gezahlt (4 Dr.). Ueber die Höhe der einzelnen Steuer lässt sich

daher nichts ausmachen,

§ 80. TeXog vaüTir^ywv.

Für Theben belegt durch Nr. G72 (II/IH Jahrh. n. Chr.).

NauTryjyö; bezeichnet den Schiffszimmerraann. Das xsXo?

vauTtyjywv ist also die Gewerbesteuer, die diese Arbeiter zu zahlen

hatten.^) Ueber die Gewerbesteuer im Allgemeinen vgl. § 135. Das

eigenartige Formular der vorliegenden L^rkunde haben wir oben

S. 95 erklärt. Wir haben es danach mit einer Bankquittung zu

thun. Ueber die Höhe der Steuer lässt sich aus diesem einen Zeugnis

nichts gewinnen.

^) Anders die Abgabe vau[Kr,Yi]o[u] in Kyzikos bei Dittenberger, SylL;^^.

Das muss ein Beitrag für die Schiffswerften sein.
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§ 81. 'H VCXpiXY] TCX'JVOU.

Für Theben belegt durch 329 (III Jahrh. v. Chr.) und 1497

(II Jahrh. v. Chr.).

Eine Abgabe mit Namen v^xpixi^ war uns bisher durch mehrere

Zeugnisse bekannt. Vgl. 1) Petr. Pap. (II) XXVII 3, eine Ab-

rechnung über Eingänge aus verschiedeneu Dörfern des Faijüm

für die vizprAY}, aus dem III. Jahrh. v. Chr. 2) die Zoispapyri,

aus dem J. 151/0 und 149/8 v. Chr. aus Memphis i), in denen

die i-^Xrif\)iQ ific, voxpix'^^ eine Rolle spielt. 3) Pap. Paris. 67, 14,

Verzeichnis verschiedener Steuern aus dem II. Jahrh. v. Chr., darunter

auch der vizpixi}-).

Während die Früheren sich meist damit begnügten, von einer

„Natronsteuer" zu sprechen, hat Mahaffy a. a. 0. zuerst eine genauere

Erklärung gewagt, indem er sie als an impost on postash or soap

bezeichnete. Dass er das Richtige damit getroffen, zeigen unsere

Ostraka, in denen sich zum ersten Ätale der Zusatz uXuvou findet.

Die gewöhnliche Bedeutung von 6 tzXuvoc, = Waschtrog, Waschgrube

ist hier nicht am Platze. Uns hilft Suidas, der sagt: nXuvöq

d^uxovwg t6 dYY^^ov auxo, Tiapo^uTovo)? öe x6 TrXuv6[i,£vov. Ich

lese daher ttA'jvo'j, nicht TiXuvoö, und fasse es als „das Gewaschene,

die Wäsche". Es handelt sich also um eine Steuer, die auf dem

für die Wäsche gebrauchten Natron lag, also Waschnatron. Dass

im Altertum das Natron als Reinigungsmittel verwendet wurde

und daher namentlich bei Walkern und Färbern eine grosse Rolle

spielte, ist mehrfach bezeugt. Vgl. H. Blümner, Technologie etc. I

S. 162. Wenn es daneben natürlich auch zu anderen Zwecken

brauchbar war — so zum Einpöckelu von Fleisch (Plin. h. n.

XXXI 111) und daher auch zur Mumisirung von Leichen (Herodot

II 86), — so mag doch die Verwendung als Seife die grösste Be-

deutung gehabt haben. Das Natron, das schon in den altaegyptischen

Texten als hsinn eine Rolle spielt, fand und findet sich noch heute an

*) Die Zoispapyri sind aus dem 31. und 33. Jahre datirt. "Will man diese

Zahlen auf Euergetes II beziehen, so Avürde das 140/39 uüd 138/7 ergeben, nicht

138 und 13G, wie Wessely {Gr. Pap. Kais. Samml. Wiens S. 14) sagt. Doch

Mehreres spricht dafür, dass die Daten auf Philometor gehen.

*) Ich erinnere hier wiederum daran, dass die Ueberschrift nicht u)ve[t(i)]v,

sondern t&v e[Jo]'.v, zu lesen ist.
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verschiedeuen Stellen Aegyptens, im Besonderen in dem südwestlich

vom Delta gelegenen Natrongau NnrpiwxYji; mit seinen Natronseen

(vgl. Strabo XVII p. 803), wo der Name noch heute am Wadi Natrün

haftet. Vgl. Baedeker, Oberaegypten - S. 383. Wie heute die

Gewinnung des Natron auf Kosten der Regierung dort betrieben

wird, so mag sie auch im Altertum ähnlich Avie die Salzgewinnung

monopolisirt gewesen sein.^) Die Einkünfte, die der König aus der

vtxpiXTg bezog, waren nicht unbedeutende. Vgl. Pap. Paris. 67.

Wie hoch die Natronsteuer im Memphitisehen Gau im J. 153/2

verpachtet war, lässt sich aus den Zoispapyri nicht ersehen. Denn

die 11 Talente 4000 Drachmen (I 18) sind nicht die Gesammt-

summe, deren Erhebung Dorion gepachtet hat (so Wessely S. IG),

sondern, wie schon Peyron-) richtig erkannt hat, nur derjenige

Teil der Gesammtsumme, für den Thanubis die Bürgschaft über-

nommen hatte (verbinde Kpöq yjxXY.o\J oh dXXayv] Txia 5' mit

oia. 10 SeSoaO-a'. £V O'.eyyui^ixax'., nicht mit auveyXaßovxo?). Aus

den Ratenzahlungen unserer Ostraka lässt sich nichts über die

Höhe der Pacht folgern.

§ 82. E^g Tac vojjia?.

Für Theben belegt durch No. 338, 1257, 1531 (IL Jahrh. v.Chr.).

Vgl. auch 244.

'H vo|Jii^ wird in diesem Zusammenhang den Weideplatz, die

Weide bezeichnen. Eine Zahlung v.q xd? V0[id5 ist also eine Ab-

gabe für die Benutzung der Weideplätze, und ist identisch mit dem

£Vv6[xtov (vgl. § 40).^) In 1257 hat der erste Schreiber dxeXscac

geschrieben, der zweite (Ptolemaios) hat dann zlc, xdg vojidi; darüber

geschrieben. Ich meine, dass damit das erste Wort völlig beseitigt

^) Ueber die Ausnutzung des Natrons durch die arabische Regierung vgl.

Calcaschandi, übersetzt von Wüstenfekl S. IGl. Die Monopolisirung wurde hier

von dem Stellvertreter des Ahmed ben Tülün eingeführt.

^) Ebenso auch Lumbroso , Recherches S. 304. Dagegen scheint er auf

S. 323 zu meinen, dass die 11 Tal. 4000 Drachmen zwar ein Teil der Gesammt-

pachtsumme, aber doch die ganze Summe sei, für die Dorion sich verpflichtet

habe, während seine p.sxoxot andere Summen übernommen hätten. Für diese

Deutung bietet der Text keinen Anhalt.

^) Ich hätte oben noch darauf Jiinweisen sollen, dass auch der Eev.-Pap.

Col. 72/3 von dem £vv6(j.'.ov handelt.
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sein soll. Wenigstens wüsste ich keine Verbindung zwischen den

beiden Begriffen herzustellen. Dasselbe Ostrakon 1257 legt den

Gedanken nahe, dass diese Abgabe je nach der Anzahl der Stücke

Vieh, die man auf die Weide trieb, berechnet wurde. Denn das

~p^ 5 wird kaum anders denn als 7rpo(ßaT(öv) 5 aufzulösen sein.

Dasselbe Resultat ergab sich oben für das £vv6|j.cov. Vielleicht ist

auch Nr. 244 anzureihen, falls man in Z. 4 [67^(ep) vo[i](I)v ergänzt.

Vgl. unten § 102.

Als !f6poz, vojJLWV begegnet die Abgabe auch in BGU 199

Verso 10 und .345, 11.

§ 83. 'O^oviTjpa.

Für Theben belegt durch 1499 (II. Jahrh. vor Chr.).

'OO-oviy^pa, ein Wort, das unsere Lexica nicht kennen, be-

zeichnet die Abgabe, die auf den öO-ovca lastet. Aehnliche Bildungen

sind l-/d"jyipx, eXatpa, ^uxr^pa u. s. w.

Die alten Glossatoren erklären dö-ovr] oder dd-OY.ov als ein

„feines, zartes Gewebe" (z. B. Suidas: XsTiia uffaafjiaxa). Wenn
auch unter dem öd-ÖY.Q'J 'IvS'.xov des Periplus maris erythr.

Baumwolleustoffe zu verstehen sind, so haben Avir doch in dem

d'ö'dviov Aegyptens ohne Zweifel vor allem an feine Linnen- oder

Byssosstoffe zu denken^), auch wenn der Zusatz ßuaaivov^) nicht

gemacht ist. Mit öd'GVio^^ kann sowohl ein verarbeitetes Stück

bezeichnet werden^), als auch der unverarbeitete Rohstoff. In

letzterer Bedeutung liegt es ohne Zweifel vor bei Ps. Aristeas (ed.

M. Schmidt p. 69, 16), avo unter den Geschenken an den Ober-

priester Eleazar auch genannt werden: ßuaatvwv ö^oviwv taxo'j^*)

ixatcv, denn hier ist der iozoq, d. h. das Stück, das 1 Webstuhl

1) Vgl. Marquardt, Privatleb. d. Rom. II'^ S. 489. Vgl. 481.

^) Dieser Zusatz begegnet im Beeret von Rosette Z. 17 u. 29. Ferner

bei Ps. Aristeas ed. Schmidt (Merx' Archiv f. "Wiss. Erforsch. AT) p. 69, 16 =
Joseph, ant. XII 117. Auch in BGU 1, 3: c9-ovicüv ß'joaivwv. Xach dem Rev.

Pap. 103, 1 ff. scheint es allerdings, als wenn auch die OTUTiTielva und ipwA

in die Verwaltung der öS-ov.Tjpä hineingezogen waren.

^) Vgl. z. B. Pap. Paris. 53, 8: öS'övtov i'{y.o:\i.riZp'Jo)w. Lumbroso,

Recherches S. 14, fasst sie aber zu einseitig als les vitements, non les etoß'es.

Siehe oben.

*) So ist mit Lumbroso, Recherches S. 109, 7, auf Grund von Joseph,

ant. XII 117 statt sig loug zu emendiren.
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liefert („die Webe"), das Mass, nach dem die Stoffmasse gemessen

ist. Letronne (Recueil des Inscr. I S. 283) hat die Behauptung

aufgestellt, dass ces dd'O^ia etaient des pieces d'etoffe d\me grandeur

connue, aidrement on aurait dit quelle etait leur dimension. Lum-

broso (Recherches S. 109 „d'une dimension connue'^) hat sich ihm

angeschlossen, doch mit Unrecht. Denn Letronne's Einwand wird

durch den Pap. Paris. 32 widerlegt, wo ausdrücklich um An-

gabe der Masse der 6%-6vi(x gebeten wird.^) So werden sich auch

die sehr verschiedenen Preise, die im Pap. Paris. 52 f von 6d-6vta

notirt werden (vgl. Lumbroso, Rech. S. 14), nicht so sehr durch

die verschiedene Qualität, als durch den verschiedenen Umfang der

Stücke erklären.

Nach unserer Urkunde wird die auf den ö^ovia lastende Steuer

in Geld gezahlt. Am 16. Tybi hat der Steuerpächter Apollonios

6 Talente abgeliefert, am 2. Pharmuthi weitere 6 Talente und am
26. desselben Monats wiederum 5 Talente, in summa 17 Talente. Wenn
der Trapezit die Randbemerkung hinzufügt „Tal. 17 Drach. 2080",

so kann das in diesem Zusammenhang nur die Summirung dessen

sein, was er im Lauf des ganzen Jahres von Apollonios erhalten

hat. Das ist eine Ausnahme von jener Regel, die wir auf S. 76

erörtert haben. Die 2080 Drachmen muss Apollonios vor dem

16. Tybi gezahlt haben. Es ist sehr auffallig, dass hier offenbar

keine monatliche Abrechnung mit der Bank stattgefunden hat. Auch

der Berliner Papyrus P. 1364, der den Fortbestand der Abgabe

für das IL Jahrh. n. Chr. bezeugt, lässt auf Bezahlung der Steuer

in Geld schliessen.

Wofür wurde nun diese Steuer gezahlt? Wer war der Zahler?

Wenn ich auch eine definitive Antwort nicht zu geben vermag, so

glaube ich doch die Frage durch den Hinweis auf den Revenue-

Papyrus fordern zu können. Dieser handelt von Col. 87— 107 von

der öd-ovcYjpa. Diese Columnen sind allerdings derartig zerfetzt,

dass es unmöglich ist, eine sichere Deutung zu geben. Grenfell

hat sich daher auch darauf beschränkt, auf die beiden unten zu

behandelnden Citate aus der Rosettana hinzuweisen. Ich möchte

die Vermutung wagen, dass die Othonionfabrikation ebenso

*) Vgl. Z. 11 f.: eniXeX'^aO-ai tä {x^Tpa xwv ö9-ovio)v und 22: 'Au6ax£iX[6v]

jjLOi, xa p.sxpa xwv öS-ovicov, oTxwg ouvxöjjitos äTiooxaX'^ Ofiiv.
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wie die Oelfabrikation (Rev. Pap. 38—72) vom König mouo-

polisirt Avar. Folgende Momente sprechen dafür,

1. Wie der Anbau der Oelpflanzen von der Regierung auf

das genaueste controllirt wird (41 f.), so hier der des Flachses, des

Xivoc,. Mir scheint wenigstens, dass die Bestimmungen in Col. 87

(das rechte Fragment gehört nicht dahin) sich mit dem Flachsbau

beschäftigen und den Verordnungen in 41 parallel stehen. Vgl. 87, 6

äpoüpac. xaT[£a7iap^£va$ (?); 8 lav 5s 6 v[o[xap)(Y](; xxX [iyj] octzo-

bdc,ri'.[y.xX, d7roTi]v£TW tlc, xb [ßaatXixov. Vgl. damit 41, 3 ff.

2. Mehrere Bestimmungen betreffen den Verkauf. Vgl. 87, 14;

88, 8; 91, 2: [itj (?) uwjXstxwaav dq tyjv x^[pav. Vgl. damit

39, 19; 40, 8.

3. Col. 93 scheint von dem Verbot der Einfuhr nach Alexandrien

und anderen Plätzen hin zu handeln und wäre etwa mit 52 zu

vergleichen. Z. 6/7 ist etwa folgenderraassen aufzufassen: „Wenn

Einer dawider handelt, so wird der König über ihn entscheiden

(ebenso 49, 19); axepeaj'9-ü) Se x[(I)v 6ö"0v:ti)]v xal Tzpoc,ei.qT:[pa.o-

aeod-(]i xxX. Vgl. 52, 10: 'Edv öi xtve? dvdycoatv, xoü x£ iloäou

axEpEa'ö-waav xod 7ipo(;£t57rpaaa£a^a)aav xxX.

4. Für ein Monopol spricht auch 96, 1 : "Oao[u] o' dy xpd(x,y

£)(ü)[[X£v Xcv.ou oder 69"OVcou, verglichen mit 53, 27: "Oa[ou] 5'dv

Xp£cav £y^ti)[x£v eXac'ou xxX.

5. Desgleichen die Festsetzung der Preise. Vgl. 94,2 und 5:

xöv laxov h X£, 1 Webe zu 25 Drachmen. In 98 werden für ver-

schiedene aus dd'OViov gefertigte Kleider (yizGi^zc, und andere) die

Preise festgesetzt. Neben den Kleidern begegnen auch Polster

(xuXsla) und Kopfkissen (7ipoi;x£«pdXata) , offenbar auch aus feinen

Linnen hergestellt.

Ich vermute hiernach, dass der Flachsbau in Aegypten unter

königlicher Controlle stand, ebenso wie der Oelpflanzenbau, dass

die Fabrikation von Linnen und ebenso auch die weitere Ver-

arbeitung derselben ausschliesslich in königlichen Werkstätten statt-

fand, und dass der Verkauf an die Consumenten in ähnlicher Weise

wie beim Oelmonopol geregelt war. Vgl. Deutsch. Litteratz. 1897.

Nr. 26 Sp. 1020. Danach spielten die Xtvoupyo'' und Xivufpoc dieselbe

Rolle wie dort die EXatoupyoi, und die XcvoTitüXac werden sich wie

jene xaTir^Xo: gestanden haben, von denen Rev. Pap. 47, 10 ff. handelt.
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Diese Annahme einer Monopolisirung lässt uns nun auch noch

tiefer in die schon oft behandelten Worte der Rosettana Z. 17 ein-

dringen: „xwv x' de, t6 ßaatXcxöv a'JVX£Xou[i£Vü)v ev zdlc, iepoXq

ßuaacvcov ö'ö-ovtwv aTieXuaev (seil. Ptolemaios V Epiphanes) xd Suo

filpyj." Die Tempel nahmen offenbar auch diesem Monopol gegen-

über eine privilegirte Stellung ein. Wie ihnen erlaubt war, Oel

für ihren eignen Bedarf zu produciren (Eev. Pap. 50, 20—52, o),

so durften sie offenbar auch d^ovca für ihre eigenen Zwecke in ihren

Tempelfabriken herstellen, mussten dafür aber ein bestimmtes Quantum

in natura, oder falls sie so viel nicht herstellen konnten, den Preis

dafür (Rosettana Z. 29) an den König abliefern. BGU 1, 3 aus

dem Ende des II. Jahrh. n. Chr. zeigt uns, dass in dem Tempel in

Soknopaiu Nesos die Othonionfabrikation damals darniederlag. Denn

der Tempel musste sogar die für die Bekleidung der Götterstatuen

nötigen Stoffe käuflich erstehen: elc, xet^yjv (S-S-ovcwv ßuaatvwv azo-

Xca{jLü)(v) xpiöv xöiv •O-swv ... ^p.

In neuem Lichte erscheinen nun die Worte bei Treb. PoU. vit.

Gallien. 6, 4: nam cum ei nnntiatwn esset, Aegyptum deseivisse, dixisse

fertur: „qidd, sine Uno Aegyptio esse non possumusf"

§ 84. Ttop OLXo5(6[iü)v?).

Für Theben belegt durch Nr. 385 (a. 39 n. Chr.).

Man könnte schwanken, ob otxo in oixo5(o[Jt.:a?) oder

oSxo5(ö[iü)v) aufzulösen sei. Bedenkt man, dass hinter 'jTzep civ-o

unmittelbar 51- folgt, Avodurch die Steuer nicht als eine einmalig

erhobene, sondern als regelmässige alljährlich wiederkehrende

charakterisirt wird, so ergiebt sich die Lesung ocy.o5(^6|Jiwv) als die

richtige, und wenn man damit Verbindungen wie bnkp xoupetov yL

(vgl. 381) vergleicht, so ergiebt sich weiter, dass vnr es mit der

Gewerbesteuer zu thun haben, die die Baumeister oder Zimmer-

meister (otxo56{i,oi) zu zahlen hatten.

§ 85. 'Tnkp olvoXoyioLc,.

In 711, einer Urkunde aus dem III. Jahrh. v. Chr., wird über

eine Lieferung von 10 Keramien Wein für d(,T:o\ioip(XC, xal olvoXoY^aq

quittirt. Das Wort otvoXoyia, das unsere Lexica nicht kennen,

kann hier nichts anderes als das „Eintreiben von Wein(lieferungen)"^)

^) Auf das Verbura olvoXoysfv im Sinne von „Wein eintreiben" scheint

mir bei Athenaeus II 40 f. eine latente Anspielung vorzuliegen. Athenaeus sagt
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bedeuten. Es hat seine Analogieen in aaoXoyia, dpYupoXoyta,

5aa|j,oXoYca, yopxoko'^lo:.^ xpfO-oXoyca^) u. s. w. Da für die oSvoXoyta

hier zusammen mit der dTr6[i,0'.pa gezahlt und quittirt wird, so

werden wir darin keine selbständige Steuer zu sehen haben, sondern

wohl nur eine Gebühr für die ocvo^oyot, die den Wein der duojjiocpa

einforderten.

§ 86. Ol'vou TSAog.

Für Theben belegt durch No. 327, 397, 404.

Aus 327, einer Bankquittung der Ptolemäerzeit, ist für das

Wesen der Steuer nichts zu lernen. Dagegen ergiebt sich aus 397

und 404 (I. Jahrh. n. Chr.), dass diese „Weinsteuer" von denjenigen

erhoben wird, die Weinland (d(Ji7i£Xö)V£5) besitzen, also Wein pro-

duciren. In beiden Fällen wird den Zahlern zugleich über die

Weinberg -Grundsteuer quittirt, und aus dieser Veranlassung ist

angegeben, wieviel Aruren Rebenland der Betreffende besitzt. Damit

ist die alte Auffassung von Franz 2), dass mit ol'vou ziXoc, der

Ausfuhr- und Einfuhrzoll für Weine gemeint sei, als irrtümlich

erwiesen. Viehnehr wird man diese Abgabe, die von den Weinberg-

besitzern ausser der Grundsteuer — auch ausser der dTCOjJLOipa

(vgl. § 17j — erhoben wird, als Ertragssteuer zu fassen haben.

Vielleicht könnte man sie auch als Verbrauchssteuer fassen, die

indirect von den Producenten erhoben wurde, um auf die Consu-

menten überwälzt zu werden.

Es ist bemerkenswert, dass in den beiden vorliegenden Fällen

die Höhe der Weiusteuer nicht in demselben Verhältnis zum Um-
fang des Weingartens steht. Während der Grundsteuer in beiden

Fällen derselbe Satz von 40 Dr. für die Arure zu Grunde liegt, zahlt

in 397 der Besitzer von l Arure 5 Dr. 2 Ob. Weinsteuer, in 404

aber der Besitzer von ^ Arure nicht etwa die Hälfte hiervon,

da: ToaauTa olvoXoyrjaavxog y^ioi Tispi oivwv etTiövxoi;. Er hält es für nötig,

das Wort oEvoXoYstv in der Bedeutung „über Weine sprechen" zu paraphrasiren.

Also kannte er die andere Bedeutung und setzte ihre Bekanntschaft bei den

Lesern voraus.

.

^) Auf dies Wort xpiO'oXoyia, das unsere Lexica gleichfalls nicht kennen,

stiess ich im Cod. Theod. 14, 2G, 1 (vom J. 412 n. Chr.), in der Schreibung

,,crithologIa".

2) Franz im ClGr. III S. 297 b. .Vgl. Lumbroso, Recherches S. 307.'
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sondern 1 Dr. 1 Ob. Nun ist die Möglichkeit zuzugeben, dass wir

es mit Ratenzahlungen zu thun haben, und diese Möglichkeit

scheint durch den Pap. Lond. CXIX nähergerückt. In dieser

gleichfalls thebanischen Urkunde (II. Jahrh. n, Chr.) besteht ein

fester Satz für die Weinsteuer, nämlich 8 Dr. für die Arure.^)

Man vergleiche:

In Z. 46 werden gezahlt 1 Dr. für
-J-
Arure

„ ,, DO/ ( ,, ,, o „ ,, 1 ,,

>> >j iUD „ ,, -j ,,

„ „ 120 „ „ 2 „

Danach dürfte es nicht unwahrscheinlich sein, zumal hier und

dort sonst dasselbe System ist, dass in obigen Ostraka, oder

wenigstens in 404, nur Ratenzahlungen vorliegen. Immerhin müssen

wir auch die andere Möglichkeit offen lassen, dass doch die beiden

Ostraka Vollzahlungen bieten. Dann würde die verschiedene Höhe

der Steuer sich vielleicht durch die verschiedene Qualität der Trauben

erklären. An eine Verschiedenheit der Qualität des Bodens zu

denken scheint dadurch ausgeschlossen, dass in beiden Fällen der

Boden gleich hoch besteuert ist.

Das olvo\i xkXoc, begegnet uns sonst noch im Pap. Paris. 67, 12

(II. Jahrh. v. Chr.), wo zu lesen ist: oZvou xeXoui; Txcy £, d. h. für

Weinsteuer 13 Tal. 5000 Dr. 2). Für die Kaiserzeit bezeugen sie

ferner der Pap. Leipz. 5 Recto Z. 6 und der oben erwähnte Pap.

Lond. CXIX passim.

§ 87. TTlSp Tl|JLYjg oX\o\j.

Für Theben belegt durch Nr. 662, 691, 697, 1264, 1574,

1575, 1576, alle aus der Kaiserzeit. Vgl. 502.

Mit dem Ausdruck unkp Tt[i'^c werden in unseren Urkunden

zwei ganz verschiedene Arten von Zahlungen charakterisirt

:

1) Zahlungen für den Preis eines Naturalobjectes, das eigentlich in

^) In 397, wo 5 Dr. 2 Ob. für ^ Arure gezahlt werden, liegt also ein

höherer Satz vor.

*) Dass die Ueberschrift nicht a)vei[(ü]v heisst, sondern a»v s[lo]iv, erwähnte

ich schon öfter.
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natura zu liefern war. Dies ist die übliche Bezeichnung der

adaeratio. 2) Zahlungen für den Preis einer Sache, die man

erhalten oder gekauft hat. Vgl. unten § 109. In den obigen

Ostraka scheint mir der erste Fall vorzuliegen. Es handelt sich

danach um Geldzahlungen, die an die Stelle von Weinlieferungen

treten. Nur in 1264 ist ausgesprochen, für welche Abgabe diese

Leistung stattfindet: de, avv(I)v(av). Vgl. S, 156. In den anderen

Texten ist die Steuer nicht genannt, und wir haben kein Mittel,

sie zu bestimmen. Es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass es sich

auch hier überall um annona adaerata handelt.

In 502 ist Ö7i(lp) Ti(iifiQ) ol'vou durch das darübergeschriebene

ÖTc(^p) xi(iifiq) cpoc(v:x(i)v) annullirt.

§ 88. TeXoQ övYjXaxwv.

Für Theben bezeugt durch No. 392, 395, 684, 1054.

Die nahe Verbindung, in der diese Steuer mit der Wagen-

steuer (s. oben § 10) auftritt, könnte es nahe legen hier nicht

an die eigentliche Bedeutung von övYjXaxrjs^), d. h. Eseltreiber,

zu denken, sondern an eine Lieferung der Eselbespannung für

die Wagen. Es ist mir aber nicht bekannt, dass man in

Aegypten die Esel als Zugtier benutzt habe, vielmehr zeigen die

bildlichen Darstellungen den Esel immer nur als Lasttier. Ebenso

die Urkunden. Das übliche Zugtier für Lastwagen ist vielmehr

der Ochse (vgl. Erman, Aegypten S. 650). Man wird daher

doch wohl diese Eseltreibersteuer von jener Wagensteuer trennen

müssen. In 684, wo nur uTc(kp) xeXCoui;) (5v7]X(aT(i)v) quittirt wird,

wird man darin wohl nichts anderes als die Gewerbesteuer der

Eseltreiber zu sehen haben. Schwierigkeiten machen 392 und 395, wo

ein und dieselben Personen bnep öv')r]X(axwv) und biz(ip) a[i,a^(ü)v)

zahlen. Dass diese Fuhrwerksbesitzer (es tritt hier eine Association

von solchen auf) selbst als Treiber hinter den Eseln herliefen, ist

*) Im Pap. Lond. CXXXI, 321 (ed. Kenyon S. 179) begegnet ein

dkpXovTjXCäxYjc). Diese Bezeichnung lässt auf eine gewisse Gliederung, auf eine

Organisation der övYjXctxai schliessen. Vermutlich schlössen sich auch die

Eseltreiber wie wohl die meisten Gewerbetreibenden zu einem Verein oder

einer Gilde zusammen. Ein collegium mul{ionum) et asinar(iorum) begegnet

in CIL X 143 (aus Potentia). Vgl. unten § 135.
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wenig wahrscheinlich. Es liegt näher anzunehmen, dass sie Esel

zum Vermieten besassen • und eben für dieses Vermietungsgeschäft

die Steuer zahlten. Oder hielten sie sich Eselti-eiber und zahlten

dafür die Steuer?

§ 89. 'OpfiocpuXaxia.

Für Syene belegt durch Nr. 262, 263, 274, 277, 302—304, 1276,

alle aus der Kaiserzeit.

Diese Texte belehren uns, dass es in Syene eine „Hafenwache"

gab, die von einem ß(.ay^oXo()\ievoq xf^v öpjaoi^uXaxcav oder [jita'ö-wx'^^

sZSoug öpiJtocpuAaxtai; verwaltet wurde. Zur Zeit des Trajan (von

107— 115 nachweisbar) war sie in der Hand eines 'Avtcüviog

MaX)(aTos, offenbar eines Juden mit römischem Bürgerrecht. Von
dieser Hafenwache wurde ein dv6p|x:ov erhoben, d. h. ein Hafenzoll,

der nach der Zahl (und gewiss auch Bedeutung) der Befrachtungen,

die man im Hafen von Syene vornahm, bemessen wurde. Denn das

wird das ev6p}i:ov dywy^^'^ bedeuten. Gestützt auf 262, wo die Zahl

der dytoyttJüV angegeben ist (dy^y^wv y), möchte ich in dytoytov die

„Schiffslast", die „Fracht" sehen, (ähnlich bei Xenoph., Cyr. 6, 1, 54).

Bei dywyca Tzoitlad-cci würde man zunächst an „Frachten machen",

d. h. an das Befrachten von Schiffen denken, und danach würde

es sich nicht um den Import, sondern nur um den Export handeln.

Doch mag dywyca uoceTa-ö-at ein allgemeiner Ausdruck sein, der auch

das „Frachten ausladen" ebenso gut wie das „einladen" bezeichnet.

Bei der commerziellen Bedeutung Syene's als Verbindungsplatz zwi-

schen Aegypten und Nubien würde man wenigstens erwarten, dass

Import und Export in gleicher AVeise in Betracht kämen. Ich

sehe hiernach in dem £v6p|j,iov eine Gebühr für die Benutzung der

Hafenanlagen, berechnet nach der Zahl der Frachtgeschäfte.

Nur in einem Falle ist uns die Summe erhalten: in 262 werden

für 3 Frachten im Monat Thoth 2 Drachmen und 1 Obol gezahlt.

Da die Zahl der Frachten zu der Summe in keinem einfachen

Bruchverhältnis steht, so bestätigt dies die Auffassung, dass Umfang

und Qualität der Frachten auf die jedesmalige Höhe der Steuer

von Einfluss waren.

Eine abweichende Erklärung hat Fröhner, der nur auf Nr. 304

angewiesen war, vorgeschlagen (Rev. Arch. XII S. 43 ff.). Er sieht

in dem iw6p\iio'^ ein Stationsgeld, das man für jeden Tag, den man
WiLCKEN, Ostraka. 18
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im Hafen lag, zu zahlen hatte. Diese Auffassung, die auch in die

2. Auflage von Marquardt's Rom. Staatsverwaltung (11. S. 247, 7

und 275) übergegangen ist, wird jetzt durch Nr. 262 widerlegt, in

der ausdrücklich gesagt wird, dass mau den Zoll für die 3 äyü'fia,

zahle. Auch scheint mir die Deutung, die Fröhner dem dytüYtÄ

TCOieTo^at giebt, nicht haltbar. Er übersetzt: pour les marchandises

importees qiie tu y as laissee^. Auch bezeichnet der in der Urkunde

genannte Zeitraum nicht le nombre des Jours passes en rade, sondern

nur die Zeit, innerhalb deren die einzelnen Frachtgeschäfte ge-

macht sind.

Man hat unsere öpjiotpuXaxia auch mit der für Leuke-Kome

überlieferten TETapir; twv e!;^£po(Jievü)v (popxiwv in Parallele gesetzt

und hat in unseren Urkunden die Erwähnung eines Einfuhrzolles

für die aethiopischen Waren finden wollen. Vgl. Lumbroso, Recherches

S. 312. Aus Obigem geht hervor, dass unser iv6p[j,cov von den

Einfuhi"- und Ausfuhrzöllen ebenso zu trennen ist, wie der für Athen

überlieferte Hafenzoll (IXX:[1£v:gv genannt) von den dortigen Ein-

fuhr- und Ausfuhrzöllen. Vgl. Boeckh, Staatsh. I^ S. 388 ff.

Die Zahler in den vorliegenden Quittungen' sind nicht durch-

reisende Handelsleute, sondern solche, die in Syene-Elephantine

oder nächster Umgegend ansässig waren. Das geht meines Erachtens

aus Wendungen hen^or wie: wv iTTOiigaou xa äizb Xoc'ax X Iw?

OapixoöO-t X (Dezember bis April), Die Anwesenheit der Leute wird

vorausgesetzt, und sie haben so zu sagen ihr stehendes Conto im

Hafenamt,^) Daher kann auch monatlich mit ihnen abgerechnet

werden. Doch wird das IvopjjLiov auch von ephemeren Besuchern

des Hafens erhoben worden sein,

§ 90. Ef^ Trapoua^av.

Die Anwesenheit, der Besuch (Tüapouota) von Beamten oder

Truppen, auch vom Staatsoberhaupt, legte der Bevölkerung grosse

^) Dass in 304 ein yr^^o-^^öiioq,, d. h. ein Gänsezüchter (für XTIvoTpö^oj),

den Hafenzoll bezahlt, scheint mir nicht anstössig. Er -wird die Gänsezüchterei

im Grossen betrieben und Exportgeschäfte von Svene aus gemacht haben. Fröh-

ner's Erklärung S. 44 ist jedenfalls zurückzuweisen: er sieht darin einen muni-

cipalen Ehrentitel ; der Inhaber soll die heiligen Gänse von Svene gefüttert haben.

Doch von solchen heiligen Gänsen in Svene ist nichts bekannt, auch sehe ich

sonst nichts, was diese Hypothese einigermassen plausibel machen könnte.
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finanzielle Opfer auf. Bekannt ist die Bittschrift der Isispriester

von Philae (Ende des II. Jahrh. vor Chr.), in der sie sich beklagen,

dass oi uapeuiSyjixoüvce? sie, xac, ^iXccc, axpanrjyol xal iTicaxaxac xal

•9nr]ßap)^at xal ßaatXixol ypa|Ji[i.aTe'C(g xal ^TTtaxatai (fuXax'.xwv xal

oi &Xkoi. 7ipa[Y]{xaxtxol uavxs? xal ai dxoXouö-oüaac Suva^ec? xal

tI) Xocu-^ ÖTngpeota dvayxa^ouai "fni&c, Tcapouafa? aöxocg Tcoiela'ö'ai

oö)( Ixovxai;.^) Von Beiträgen für die Tcapouaia spricht ferner

Petr. Pap. (II) XXXIX e 18 (III. Jahrh. vor Chr.). Nachdem dort

die Kranzspende, der axe^avo? (vgl. § 118), für das erste Jahr des

Königs aufgeführt ist, heisst es weiter nach Mahafiy's Lesung:

aXXouTtapouaoaa? cß (seil. Artaben). Ich habe bereits in den Gott,

Gel. Anz. 1895 S. 160 vorgeschlagen, statt des mir unverständlichen

aXkorjTzapoooiac, vielmehr ' äXXou (seil, axetpivou) Tixpoualocc, zu lesen

und es zu deuten: ferner „für einen anderen Kranz, der anlässlich

der Anwesenheit des Königs geschenkt wurde". Ich halte auch

jetzt diese Interpretation aufrecht, wiewohl soeben der Versuch ge-

macht ist, jenes Compositum zu retten. Stan. Witkowski schreibt in

seinem „Prodromus grammaticae papyrorum graecarum aetatis Lagi-

darum" (Krakau 1897) S. 56: „in iuxtaposita quae dicitur voce fj

dXXouTiapouaia ocurrit idein genetivus loci äXXou, qiiem habemus in

pap. Taur. I 1, 26 xaxayvovxei; ivX xöv (wohl verdruckt für xw:)

äXXou XT]V xaxocxcav Ix^tv [le." Ein Beispiel für ein Compositum

mit diesem localen äXXou wird nicht gebracht. Aber selbst ange-

nommen, die Composition wäre möglich, was soll hier, wo lediglich

der Name einer Steuer oder eines Steuerobjectes stehen kann, „der

Aufenthalt an einem anderen Ort"? Gerade dieser Versuch, Maha^'s

Lesung, die er selbst mit einem Fragezeichen versehen hatte, zu

halten, zeigt, dass sie unhaltbar ist. Pap. Grenf. (II) XIV b

(III. Jahrh. v. Chr.) handelt von den Lieferungen für die Trapouota

eines Scoixyjxt^i; (vgl. unten § 192 und 193). In der Kaiserzeit

wurde, um den Missbräuchen zu steuern, vom Präfecten Maximus

(Manius Maximus aus Augustus' Zeit?) durch Edict genau geregelt,

was und wie viel für die durchziehenden Truppen zu leisten war.

"Dies erhellt aus dem Edict des Cn. Vergilius Capito^) Z. 26:

67tox£C{xevov [5]^ (jiYjSeva (iirj5äv Tipixxetv e^to xöv 6716 Ma^ifiou

1) CIGr III 4896.

*) CIGr III 4956.

18*
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axa^evtwv. Dasselbe Edict lehrt aber, dass trotz dieser Verfügung

bald wieder Ueberschreitungen vorgekommen waren. Gegen diese

wendet sich eben das Edict des Capito vom Jahre 49 nach Chr.

Von einem Besuch, den der Statthalter Aegyptens Avillius

Flaccus, derselbe, dessen Zerrbild uns der Jude Philo hinterlassen

hat, im J. 33 n. Chr. in Theben abstattete, berichtet unser Ostrakon

1372. Die richtige Deutung dieser Urkunde verdanke ich Mommsen.

Der Text, wie ich ihn im II. Buch S. 366 auf Grund meiner

Revision vom Jahre 1895 gedruckt habe, führt zu unlösbaren

Schwierigkeiten. Mommsen beseitigte sie, indem er vorschlug, eXaße?

in eXaße(v) zu ändern. Die Richtigkeit dieser Conjectur ergab mir

meine Copie vom Jahre 1886, und hier gebe ich der älteren Copie

um so eher den Vorzug, als das Ostrakon seit 1886 durch die

Salzkrystalle sehr stark gelitten hat. Damals hatte ich eXaßei;

gelesen, nicht eXaßei; . Was Mommsen verlangte, hat also der

Schreiber selbst gethan, indem er eXaßs? nachträglich zu IXaßev

verändert hat (vgl. Corrigenda). Nun ist alles klar: „ich habe von

Dir so und so viel Drachmen erhalten für den Preis einer Artabe

Weizen für den Thesauros, den der Statthalter Flaccus für seinen

Besuch empfangen hat."

Von einer uapouaca XYJi; ßaatXtaaYj? handelt die Rechnung

Nr. 1481, aus dem II. Jahrh. vor Chr.

§ 91. IIsvTYjxooTi^ (l^aywyYjg).

Für Syene belegt durch Nr. 43, 150, für Hermonthis durch

801, 806, alle aus der Kaiserzeit. Vgl. Ostr. Louvre 7292.
i)

Dass an den Grenzen Aegyptens Einfuhr- und Ausfuhrzölle er-

hoben wurden, ist bekannt genügt) und ist auch selbstverständlich.

*) Durch ein Versehen ist diese Nummer nicht in meine Sammlung auf-

genommen. Sie lautet nach meiner Copie von 1886/7:

[ ? ] lay liYjvöe 'ASpiavou ^

[ ] V bitkp eSaY(o)YfJs) uupoo äpxaßcSv

[Ixajxöv TTEvTr/Xovca 6vÖ4J.(aT0g)

[Sapa]ui,'ü)vo; ILax///////

5 [xal] cpaxoö -r- /////////a

In 2 kann auch ii(x.f((ü'(iv.Oü) gelesen werden. Das Ostrakon stammt wohl

uns dem Ende des II. Jahrhunderts n. Chr.

2) Vgl. Lumbroso, Rech. S. 312. Marquardt, KStV IP S. 274 flF.
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Wir wissen ferner aus Agatharchides (in Phot. Bibl. p. 447^ ed.

Bekker) und Strabo XVII p. 813, dass im mittelaegyptischen Her-

mupolis Durchfuhrzölle von denjenigen Waren erhoben wurden, die

aus der Thebais stromabwärts gingen. In unseren Ostraka handelt

es sich, wofern ich sie recht verstehe, weder um jene Grenzzölle

noch um diese Binnendurchgangszölle, vielmehr um Ausfuhrzölle,

die in den (inländischen) Häfen Aegyptens von denjenigen zu zahlen

waren, die nach auswärts, d. h. wohl über die Grenzen der Stadt

hinaus, Waren exportirten. Betrachten Avir die einzelnen Fälle.

In Syene wird der Zoll erhoben von den TsXcovai Ttevajxoaxfj?

oder TC£VT7]xoa(TtovaO Xi(|ji£VO?) SoVivr^?. Die Lesung \ö hatte Birch

(zu Nr. 150, die ich nicht im Original gesehen habe) als „obscure"

bezeichnet, doch wird sie durch die Schriftspuren in Nr. 43 gestützt.

Die Zöllner bezeichnen sich also als Pächter der uevxrjxoaTYj des

Hafens von Syene.^) Sie quittiren den Empfang des xeXo? wv

l^-^Yaye? xou'^wv Xayuvwv x. Es handelt sich in beiden Fällen um

die Besteuerung des Exportes von Kufen^), deren Inhalt nach der

Zahl der Flaschen (Xayuvoc), die sie enthalten, bestimmt ist. Der

Stoff ist nicht geuanut, doch handelt es sich vermutlich um Wein.

Der Zoll beträgt 5V vom Wert der exportirten AVaaren. Der Zoll-

betrag ist nicht angegeben. Vermutlich ist er in Geld, nicht in

natura gezahlt.

In den anderen Fällen handelt es sich um Ausfuhr von Weizen

und Linsen aus Hermonthis. Die Zöllner nennen sich in 801

und 806 xeXwvat v (^Ttevxyjxoax^;) 'Ep[A(jDv9-(ixou).3) In 801 hat

ein römischer Veteran dafür, dass er 150 Artaben Weizen und

8 Artaben Linsen exportirt (lEaywv, vgl. Corrigenda), 5V vom

Wert der Ausfuhr zu entrichten. Dass er es in Geld, nicht in

natura zahlt, macht die Anwendung des Wortes xeXsIv sehr wahr-

scheinlich.

Da in Hermonthis ebenso wie in Syene der Zoll ^^ beträgt,

ist anzunehmen, dass in allen Häfen derselbe Satz bestanden hat*)

^) Das svöpiiiov Ton Syene hat hiermit nichts zu thun. Vgl. § 89.

«) Vgl. Kap. X.

3) Ich löse hier 'Ep!J.ü)v9-(iTou) und nicht 'Ep{i(i)vS-(e(«)g) auf nach Analogie

von Nr. 1569.

*) Ueber die Ttevxr/XoaT^ als Einfuhr- und Ausfuhrzoll im attischen Reiche

vgl. Boeckh, Staatshaush. I^ S. 38'? f.
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Hätten wir nur die Beispiele aus Syene, so würde man viel-

leicht die TcevTTjxoaxT^ für den aegyptischen Grenzzoll halten. Doch

die herraonthitischen Texte belehren uns eines besseren. Auch

weiss ich nicht, ob überhaupt damals in Syene ein Grenzzoll gegen

Nubien erhoben werden konnte, da doch auch der südlich angrenzende

Dodekaschoinos römisches Gebiet war. Bei unserer Auffassung bleibt

nur noch fraglich, wo die Zollgrenze anzusetzen ist. Auch wenn

wir in 801 und 806 nach 1569 'Epiidivd-^iTOX)) und nicht 'EpfJLWV-

8'(£Cö(;) auflösen, folgt daraus keineswegs, dass etwa die Gaugrenze

die Zollgrenze gewesen, denn es besagt nur, dass diese Pächter die

Abgabe des ganzen Gaues gepachtet hatten. Die Bezeichnung der

Pächter von Syene als TsXwvai tc. Xi(\ihoq) Sot^vy]!; spricht viel-

mehr dafür, dass die Stadtgrenze oder noch genauer die Hafengrenze

die Zollgrenze war, für deren Ueberschreitung der Zoll zu entrichten

war. Diese Annahme findet ihre Bestätigung durch die in § 151

behandelten Urkunden, die uns zeigen werden, dass auch für die

auf dem Landwege exportirten Waren beim Verlassen der einzelnen

Stadt oder des einzelnen Dorfes ein Zoll, ein Thorgeld, zu entrichten

war. Ich halte es hiernach für wahrscheinlich, dass auch in solchen

Fällen, wo innerhalb des Gaues von einer Ortschaft zur anderen

exportirt wurde, dieser Ausfuhrzoll erhoben wurde. Dass es einen

ganz entsprechenden Einfuhrzoll gegeben hat, zeigt der nächste

Paragraph.

§ 92. nsvTYjxoaTY] (elc,(X'^ii)yfj(;).

Für Theben belegt durch Nr. 1569, vom J. 119 n. Chr.

Die Zöllner, die sich xeXwvat v (= TtsvxYjxoaxf]?) Ilepl ©(igßa?)

nennen, quittiren über den Empfang des xiXoc, lQ<xyix)yfiq elc, T£c([iYjv)

"TvY £. Wenn die Lesung x®'' richtig ist, würde das bedeuten, dass

die Zollzahler Waren im Werte von 3 Tal. 5000 Dr. eingeführt

haben und dafür nun -5^ (das wäre 460 Dr.) zu zahlen haben.

Es ist wohl kein Zweifel, dass dieser zweiprocentige Einfuhrzoll in

jeder Hinsicht das Pendant zu dem im vorigen Paragraphen be-

handelten Ausftihrzoll ist. Das dort Gesagte gilt auch hier.

Combinirt man diese neuen Daten mit den oben angeführten

schon bekannten Nachrichten, so ergiebt sich, dass der Warenverkehr

innerhalb Aegyptens ausserordentlich mit Zöllen belastet war. Wenn
man z. B. von Theben aus Waren nach Arsinoe importiren wollte,
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so zahlte man zunächst in Theben einen lokalen Ausfuhrzoll von 2*^/0,

darauf bei der Hermopolitischen Zollstation, die man zu passiren

hatte, einen Durchgangszoll, dessen Höhe nicht bekannt ist, end-

lich in Arsinoe einen lokalen Einfuhrzoll von wiederum 2^1^. Brachte

man aber gar Waren aus Indien nach Arsinoe, so hatte man

ausser dem Hermopolitischen Durchgangszoll und dem Arsinoitischen

Einfuhrzoll vorher in dem Hafen am Roten Meer, in dem man

gelandet war, eine xexapxYj, also 25*^/0 vom Wert der Waren zu

zahlen (vgl. § 205).

IIsVTTjXOaT'?] (bVlCOV.

Vgl. unten § 138.

§ 93. TpCTTj 7l£ptaT£p(l)VÜL)V.

Für Theben belegt durch Nr. 1228 (ptol. Zeit). Vgl. 1362.

IleptaTepwv bedeutet „Taubenschlag, Taubenhaus". Wenn

Pap. Grenf. (I) XXI 11 einen 4'^'*'^^ xottov zlc, [7r]£pcaT£pG)va

dTToSeSecy^evov nennt, so lässt das wohl darauf schliessen, dass

solche Taubenhäuser eventuell einen grösseren Raum einnehmen

konnten. Die xpivq Tceptaxepwvwv ist also eine Abgabe, die in

einem Drittel vom Ertrage solcher Taubenhäuser besteht.

Der Text von 1228 bietet eine Schwierigkeit. Wollte man xoö

nXaxwvo? von xoö HivopiOQ abhängen lassen, so würde der Gross-

vater des Alexandros genannt sein, was mehr als unwahrscheinlich

ist, auch würde der Genetiv Tisptaxepwvo? nach dem vorhergehenden

f uepiaxspwvwv unverständlich sein. Wir werden daher xoö IlXaxwvog

Tieptaxepövos zu verbinden haben und müssen darin die spezielle

Veranlassung der Zahlung erblicken, mit anderen Worten, Piaton

muss der Steuerzahler sein. Also zahlen die Pächter dieser Steuer,

denen hier quittirt wird, die 800 Kupferdrachmen speziell für das

Taubenhaus des Piaton. In einem soeben in Berlin erworbenen

Ostrakon, P. 8622, zahlen zwei Frauen für dieselbe Abgabe

1475 Kupferdrachmen.

§ 94. TiXoc, Töv TcsTstvöv.

Für Theben belegt durch Nr. 1523 (II. Jahrh. vor Chr.).

Diese Geflügelsteuer ist eine Vermögenssteuer, die auf den

Besitzern von Geflügel lastet. Meine VermutMug, dass in 1026, 3

uexyjvöv zu lesen sei, hat sich am Original nicht bestätigt.
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§ 95. ICfzkp 7tX£ovaa[JLoö.

In 777 (a. 86 n. Chr.) quittirt der Verwalter eines Grund-

besitzers einem gewissen Wev|JLü)v8-Y]i;, 1^ Artaben Weizen öctco Xoyou

TtXeovaofioO erhalten zu haben. Wir haben hier keine öffentliche,

sondern eine private Leistung vor uns, denn der Zusammenhang legt

den Gedanken nahe, dass W£V(xa)v^r;S der Pächter des Grund-

besitzers ist ' (vgl. z. B. 898). IlXeov(x.a\i6g mag den Ueberschuss

bezeichnen, der über den im Pachtcontract vorausgesehenen Ernte-

ertrag erzielt ist. Vgl. Rev. Pap. 57, 13. So mag diese Zahlung

einen Zuschlag zum excpoptov bedeuten.

§ 96. Tt^^p 7iAiV'9-(. . .).

Für Theben belegt durch Nr. 512, 572, 592, 1421, alle aus

dem II. Jahrh. n. Chr.

Die Abgabe bnip uXtv wird von den dtTratTYjxat |Jiep'.a[xoö

TtXtv^ erhoben. In 1421 scheint die Abgabe pro Arure berechnet

zu sein. Vgl. (hq zfiq, V- so und so viel. Wie diese Abgabe auf-

zufassen ist, bleibt völlig unklar. Ich will nur daran erinnern,

dass wir oben S. 163 Spreulieferungen tlc, TiX(tvO'oXxiav) kennen

lernten. Es gab also kaiserliche Ziegeleien. Vielleicht handelt es

sich auch hier um Leistungen für diese Ziegeleien. Die Abgabe

wird regelmässig in Kupfer gezahlt.

§ 97. TTlSp TZkoiOU TlpSTWpLOU.

In Nr. 293 (Ende des II. Jahrh. n. Chr.) wird neben den

TCOxafiocpuXaxiSei; und der axaxtwv das TiXotov Tipexwptov als Steuer-

object genannt. Damit kann, wie schon Fröhner^) gesagt hat, wohl

nur ein Schiff im Dienst des Statthalters gemeint sein. Für die

Instandhaltung dieses Schiffes wurden diese Zwangsbeiträge erhoben.

§ 98.' T7l£p TlOpcUXWV.

Für Theben belegt durch 335, 345, 1351, 1354, 1357, 1504,

1507, 1508, 1517, alle aus dem II. Jahrh. ve: Chr.

Der Genetiv uopeuxöv, dessen Lesung zu finden mir nur mit

vieler Mühe schliesslich gelungen ist (vgl. Corrigenda), wird von

*) Kev. Archeol. XII S. 42/3.
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einem Nominativ Tzopeu-oj? abzuleiten sein. Das ist wieder eine der

zahlreichen Vocabeln, die unsere Lexica nicht kennen. Da wir hier

sehr wahrscheinlich die Bezeichnung eines Standes oder Gewerbes

zu erwarten haben, so leite ich das Wort von dem Aktivura Tiops-jecv

in der Bedeutung „überfahren, übersetzen" ab. '0 7:op£'JTYj? ist da-

mit Synonymon von 5 Tiopeoc, was Hesychios als uop^fieu? erklärt.

Wir haben es also mit der Gewerbesteuer der „Uebersetzenden", d. h.

der Fährleute zu thun. Vgl. § 197.

Da die angeführten Urkunden sämmtlich Bankquittungen sind,

die an den Steuererheber ausgestellt sind, so ist über die Höhe der

Gewerbesteuer für den einzelnen Fährman nichts zu gewinnen. Doch

sind die angefiihrten Summen für die Beurteilung der Bedeutung

dieser Steuer nicht ohne Interesse. Es ist ein glücklicher Zufall,

dass wir nicht weniger als fünf Quittungen aus einem und demselben

Jahre haben. Der Jude Sambathaios, der die Erhebung dieser Steuer

für das Jahr 144/3 vor Chr. gepachtet hat, hat in diesem Jahre

folgende Summen erhoben und an die Bank gezahlt:

1. 10 Tybi Dr. 867, (im Ganzen) Dr. 1000 (Nr. 1351).

2. 25 Tybi Dr. 867, [ ] (Nr. 1504).

3. 17 Phamenoth Dr. 867, [ ] O^"-'- 335).

4. 10 Payni Tal. 1 Dr. 4434, (im Ganzen) Tal. 2 (Nr. 1507).

5. 19 Epiph Dr. 890, (im Ganzen) Dr. 1040 (Nr. 1508).

Diese Tabelle ist nach mehreren Seiten hin von Interesse.

Zunächst sehen wir hier einmal deutlich, dass die in den Quittungen

genannten Summen auch dann als Ratenzahlung gefasst werden

können resp. müssen, wenn auch der Wortlaut der Urkunde es in

keiner Weise indicirt. Es heisst überall nur UTiep TTopeuxcov io'j x.

exo'j;. Dies gilt im Allgemeinen von den Bankquittungen, die an

die Erheber ausgestellt sind. Die Erheber zahlen natürlich immer

in Raten und haben monatliche Abrechnung mit der Bank. Die

Tabelle ist zugleich ein Beweis dafür, dass unsere oben S. 76 gegebene

Erklärung der Marginalsummen die richtige ist: sie sind nichts

anderes als die Gesammtsummen dessen, was der Trapezit im Laute

des Monats bis zu dem in der Urkunde genannten Datum von dem

betreffenden Steuererheber erhalten hat. Dass die Summirung nicht

auf das Jahr geht, sondern auf den Monat, ergiebt deutlich die

Vergleichung von Nr. 1508 mit 1507. Die Marginalsumme ist
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hier im Epiph kleiner als im vorhergehenden Monat Payni. Ich

weise aber darauf hin, dass wir in § 83 eine Ausnahme hiervon

constatirt haben.

Trotz des verhältnismässig grossen Materials lässt sich nicht

berechnen, zu welchem Preise die Steuer pro Jahr verpachtet

war. Wir müssen bedenken, dass, wie der Steuerzahler in freien

Raten zahlte, so in Folge dessen auch der Steuerpächter die fällige

Summe in entsprechenden Raten an die Bank weiter zahlte. Wenn also

Sambathaios bereits am 10. Payni (also im Laufe der ersten zehn

Tage des Payni) laut Marginalbemerkung zwei Talente abgeliefert hat,

so folgt daraus nicht, dass etwa monatlich mindestens zwei Talente

abzuliefern waren, mit anderen Worten, dass die Steuer für mindes-

tens 24 Talente pro Jahr vergeben war, sondern die Normalhöhe

des Monatsbetrages kann eine kleinere gewesen sein, ebensogut wie

eine grössere. Der Steuerpächter kann in diesem Monat factisch

mehr als die Normalsumme gezahlt haben, ebensogut, wie er in

anderen Monaten weniger zahlt. Da er am 29. Hathyr z. B. laut

Marginalbemerkung erst 1000 Drachmen gezahlt hat, wird er in

diesem Monat sehr wahrscheinlich weit unter der Normalhöhe ge-

blieben sein, wenn er auch noch am 30. Nachträge geliefert

haben sollte.

Merkwürdig ist, dass Sambathaios vier Mal eine Rate von

867 Drachmen zahlt (335, 1351, 1354, 1504), davon zwei in

einem und demselben Monat.

§ 99. TTTsp 7i;oTa|iocpi)Xaxß(ov.

Für Syene-Elephantine belegt durch Nr. 48, 87, 89—92, 104,

108, 112, 120, 122, 124, 127, 131, 132, 134, 139, 142, 143,

145— 147, 162, 169, 287, 293, 1274, 1573, für Theben durch

Nr. 439, 440, 507, 1241, 1408, 1413, alle aus dem I/II. Jahrh.

nach Chr.

Die Texte bieten meist uoxa^o^u^ oder eine andere Abkürzung,

die uns über die Wortform im Unklaren lässt. Ausgeschrieben finden

sich folgende Formen: [7rota[io]<:puXaxi[5o](; in 48, was in 104 zu

TC0xaiiocf)uX(a)xt5ou verschrieben ist. Der Plural findet sich in 293:

7COTa[JLO(puXaxi5wv, und merkwürdig verschrieben in 134: Tcoxanov-

(puXaxiSei; (für Tzoza[i(bv (f.?).
In Theben findet sich statt dessen
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einmal TroTajJLWV cpuXax'^(?), in 440. Für letzteres sagt eine latei-

nische Inschrift (Henzen €928 = CIL II 1970) potavwphylacia. Die

Bedeutung ist klar. 'H TioxaiJLO^uXaxtg, ein Wort, das unsere

Lexica nicht kennen, bedeutet „Flusswachtschiff' (seil, vaö?), und

potamophylacia die Flusswache. Bemerkenswert ist der Plural Troia^Jiwv

in dem thebanischen Ostrakon. Danach wurde nicht nur auf

dem Nil, sondern auch auf seinen Armen und Kanälen Wache

gehalten.

Die Einrichtung dieser Flusswache ist bekannt genug. Ich

verweise im Allgemeinen auf die Ausführungen von Lumbroso

(L' Egitto 2. Aufl. S. 29 f). Für die Ptolemäerzeit sind die Wacht-

schifTe auf dem Nil durch Pap. Paris. 63 I 22 bezeugt: „xwv eto

Tü)v cpuXaxcSwv \zex](xy\iivDiy vauxXYjpo|iaxt'li.wv" (II. Jahrh. vor Chr.).

Der Text ergiebt zugleich, dass diese SchiflTsbemannungen sich teils

in Alexandrien (vgl. Z. 20: ol uape^sop.suovxe? ev 'AXe^avSpeiat),

teils in den Gauen befanden. Vgl. Z. 24: „zoulq] rcap' auxwv ano-

XeXzi[i[iivo\jq (so las ich am Original statt 7ioX£|j,:yjjJi£Vou5) IttI twv

TÖTiwv", wo unter den xouo: die Toparchien der Gaue zu verstehen

sind. Für die Kaiserzeit bezeugen unsere Ostraka dieselbe Einrichtung,

und zwar von Vespasian bis Antoninus Pius. Die eben erwähnte latei-

nische Inschrift^) fällt in die Zeit Hadrians (vgl. Hirschfeld R. V.

S. 127). Auch Josephus bestätigt diese Einrichtung, indem er erzählt,

dass, wie die Ptolemäer, so auch die Kaiser den alexandrinischen

Juden die Flusswache (ßuminis custodiam) ^) anvertraut hätten. Es

bleibt mir freilich zweifelhaft, ob unter dieser den Juden anvertrauten

custodia die militärische Leitung und Bemannung der WachtschifFe

zu verstehen ist. Man denkt unwillkürlich an die kurz vorher

(§ 44) von demselben Josephus (vgl. Aristeas) aufgestellte Be-

hauptung, dass Ptolemaios I. die Castelle Aegyptens den Juden

zur Bewachung anvertraut habe! Die Flusswache war aber, wie

Lumbroso richtig hervorhebt, nicht nur da, um die Ordnung auf-

recht zu erhalten und den Handel und Wandel auf den Wasserwegen

*) CIL II 1970: L. Valerio L. f. Quir, Proculo .... praef. classis

Alexandrin. et potamophylaciae.

*) Joseph, c. Apion. II 5 §64: Maximam vero eis [Judaeis in Alexandria

commorantibus) fidem olini a regibus daiam conservaverunt (imperutores), id est

ßuminis custodiam totiusque custodiae nequaqxiam his rebus indignoS esse indi-

cantes. Was soll totiusque custodiae

f
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2U beschützen/) sondern auch um die ordnungsgemässe Eintreibung

der auf den Wasserstrassen fälligen Zölle und Abgaben zu control-

liren, resp. durchzuführen. Hierzu wird man Juden verwendet

haben, die ja schon in der Ptoleraäerzeit eine besondere Veranlagung

zu solchen Geldgeschäften documentirten.^) Ob freilich sie allein

zugelassen wurden, wie Josephus glauben machen will, lasse ich

dahingestellt. — Ich denke mir, dass bei den Standquartieren der

Flusswache sich Zollbuden befanden, in denen diese Geschäfte ab-

gewickelt wurden. Vgl. Strabo XVII p. 813: ,'E^y]c, 5' laxlv 'Ep|jio-

uoXctiXY] (puXaxT^, xeXwvtov zi twv ex x-^i; OyjßatSo? xaxa^epo-

[xevwv. Auf die äussere Anlage dieser Stationen wirft die Bezeichnung

ay^eUa, Licht, die abwechselnd neben <puXaxT^ begegnet.^) Es sei

hier auch darauf hingewiesen, dass in unseren Quittungen über

TioxafAOiyuAaxiSei; manchmal daneben auch die axaxtwv derselben

erwähnt wird. Vgl. § 116.

Unsere Ostraka lehren uns nun, dass für die Instandhaltung

dieser Flusswache eine Abgabe von den Unterthanen erhoben wurde,

denn so werden wir mit Fröhner (Rev. Archeol. XII S, 42) diese

Quittungen zu deuten haben. Meistens wird quittirt uTiep [X£pia[xoö

7ioxa(Ji09uXax(So(; , womit über die Bedeutung der Zahlung nichts

ausgesagt ist. Einmal heisst es ÖTiep ö']^ü)vcou TCOxa[AO(fuXaxtSoi;

(104), und in vier Quittungen, die alle aus dem J. 113/4 stammen,

heisst es bizkp [itaO-oö 7ioxa[xocpuXaxt5oi; (89—92). Die letzteren Aus-

drücke weisen darauf hin, dass die Abgabe auch für die Verpflegung und

Besoldung der Mannschaften auf den Wachtschiffen verwendet wurde.

Vergleicht man die gezahlten Summen, so fallt auf, dass die

Beträge für ein und dasselbe Jahr meist gleich hoch sind. So zahlen.

') Ueber die Bewachung des alexandrinischen Hafens giebt Strabo II p.

101 interessante Auskünfte: a.XX' ouS' e^öv ^v ävsu TipootäyjiaTOg s^ 'AXs^av-

8pe£«g ä.wdfea^'ai, xal xauxa vevoo^iofxivcp ßaciXwä XP'>i|J-'^'^oc (seil. Eudoxos).

Oübi ye XaO'eiv exuXeüoavxa SveS^XSiO) xoaaüx^ cppoup^ xs>cXsio|ievou tou Xi|jieyog

xal Twv äXXcüv dgöStüv, Sotjv xal vuv exl 5i.a|j,dvouaav äyvcüiisv •fjiiels sui5Y)|jioövxei;

x^ 'AXe^avSpstqp TtoXüv xpövov, y.aixoi xä vuv uoXü dveixa'., 'Pcüiiattov ^xövxwv

al ßaoiXtxal 8i (fpoupal noXu '^aav mv.pöxepa.i. Man durfte also aus Alexandrien

nicht ohne spezielles 7i:pögxaYp.a, nicht ohne Pass in See stechen.

^) Zahlreiche Juden unter den thebanischen Steuerpächtern des II. Jahrh.

vor Chr., vgl. Kap. VI. Ein Jude auch an der Spitze der Spjjio^uXaxJa in

Syene. Vgl. § 89.

') Vgl. Agatharchid. bei Phot. p. 447 b ed. Bekker. Dazu Henzen 6928.
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für 75/6 zwei Leute je 4 Obolen (439, 440), fiir 124/5 zwei Leute

je 10 Obolen (131, 132), für 128/9 zwei Leute je 1 Drachme 4 Obolen

(145, 146). In 1573 (für dasselbe Jahr) ist die Summe nicht

erkennbar, doch Vater und Sohn zahlen dasselbe (l'xaaxoi; . .). Für

113/4 zahlen zwei Leute je 6 Drachmen 5 Obolen (89, 91), einer

nur 5 Drachmen 3 Obolen. Letzeres kann Rate sein. Auch in dem

soeben in Berlin erworbenen Ostrakon P. 8620 zahlen zwei Leute

für das Jahr 119/20 je 1 Drachme 5 Obolen. Daraus scheint

sich zu ergeben, dass der Betrag alljährlich festgesetzt wurde, und

zwar pro Kopf in gleicher Höhe. Dass auch für diesen kopfsteuer-

artig aufgelegten Zwangsbeitrag die Bezeichnung |xep:a{Ji6? so häufig

wiederkehrt, stützt unsere Ausführungen in § 75.

§ 100. Mepiajicg TipaxTopcou.

Das TtpaxTopiov ist das Bureau der Tipay.Tope?, der Steuer-

erheber. Aus dem Edict des Tib. Julius Alexander wissen wir, dass

im Praktorion diejenigen gefangen gehalten wurden, die der kaiser-

lichen Kasse verschuldet waren. Vgl. CIGr. III 4957, Z. 17 f:

fiY/S' Dmq xaTaxXeteaO-at Tcvai; iltuMpouq . . . de, t6 jrpaxxopetov

1^(1) Twv d^etXivTWV £?$ xov xuptaxov Xoyov. Es war also zugleich

ein Geföngnis für die Steuerschuldner. Um so bitterer mag es die

Bevölkerung empfunden haben, dass sie zur Herrichtung oder In-

standhaltung dieser Schuldgefängnisse aus ihrer Tasche beizutragen

gezwungen wurde. In Nr. 517 (Theben, a. 118) werden für diesen

Zweck 3-| Obolen von den d7racT(Y]Tal) [JL£p:a|j,(oO) upaxxwpbu (sie)

erhoben. Auch dieser Zwangsbeitrag wird kopfsteuerartig aufgelegt

sein (vgl. [iBpianöq).

§ 101. Mspta[x6g TipsatSfoi).

In 621 (Theben, a. 145 n. Chr.) quittiren die (iTratxYjxal (iepta-

[ioO 7ipea:5t(oi>). Ich lasse dahingestellt, ob man praesidium hier

im Sinne von Besatzung oder von Lager, Schanze oder dgl. fassen

soll. Jedenfalls scheint hier eine Abgabe vorzuliegen, die mit der

militärischen Besatzung des Ortes in irgend welcher Beziehung steht.

Auch sie wird kopfsteuerartig aufgelegt sein.
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§ 102. Ttop Tipoßdxwv.

In 1369 (Theben, vom J. 10 n. Chr.) wird für den Monat

Choiak eine Abgabe für 15 Schafe gezahlt. Der Betrag ist nicht

angegeben. Diese Steuer, die von den Schafbesitzern erhoben wird,

ist als Vermögenssteuer aufzufassen. Um die Besteuerung der Schafe

zu ermöglichen, mussten die Herdenbesitzer alljährlich eine dTiOYpa^i^

einreichen (vgl. Kap. Y). Speziell über den Besitz an Schafen handeln

BGU 133 und ein Wiener Papyrus bei Hartel, Griech. Pap. Erzh.

Rain. S. 74.^) In den Faijümer Papyri begegnet die Schafsteuer

unter dem Namen cpopoc Trpoßaxwv mehrfach. Vgl. BGU 41, 12;

63, 6; 199, 16; 292, 3. Es sei hervorgehoben, dass die Erhebung

dieser Schafsteuer (ebenso wohl der verwandten Viehsteuern) in

besonderer Weise der Oberaufsicht des Strategen überwiesen gewesen

zu sein scheint. In dem noch unpublicirten Berliner Papyrus

P. 1394 findet sich bei cpopou Tipoßatwv — und nur hier — der

Zusatz U7i6 cppov[TtSa axpaxYjYOö].") Bemerkenswert ist auch, dass

nach dem Pap. Lond. CCLV der Ertrag des ^popog Tcpoßaxwv nicht

wie der der Biersteuer (^uxYjpd) an die or^jioata roim^oc, sondern

eli XY]V £Tcl xouxois xpd7r£^a(v) abgeführt wird, also an ein spe-

zielles Ressort.

Auch in 244 (Syeue) handelt es sich um Besteuerung von

Schafen. Hier ist vor Tcpo[3dxo3V freilich eine Lücke, die noch ihrer

Füllung harrt. Vielleicht Hesse sich hier [u7r(£p) vo(ji](i)v ergänzen.

Dann würde es sich vielmehr um Weidegeld handeln. Vgl. § 40

und 82.

*) In dem Berliner Text erklärt der Declarant, dass von 104 TCpößa'ca,

6 alys? und 10 äpve^ des vorigen Jahres 14 TipößaTa zu Grunde gegangen seien,

sodass er nur noch 100 anzeige. Die Rechaung ist sehr einfach, wenn man,

wie Mommsen vorgeschlagen hatte, die 10 Lämmer des vorigen Jahres still-

schweigend als Schafe dieses Jahres mitzählt. Die 6 Ziegen wird er in einem

besonderen uns verloren gegangenen Satze — die Urkunde ist unvollständig —
angezeigt haben. Es ist mir nicht klar geworden, wie Hartel a. a. O. zu

115 Stück kommt, die übrig geblieben seien. Vielleicht liegt hier ein Druck-

fehler vor. npößaxov aber, wie er will, als „Kleinvieh" zu nehmen, verbietet

sich dadurch, dass derselbe Text die arysc von den Ttpößaxa unterscheidet.

'^) Ergänzt nach P. t397.
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§ 103. To: 7ip05Bt,aypacp6{JLSva.

Es wird kaum nötig sein, alle die Nummern zu citiren, in

denen für xcc TcpogStaypacpoiieva gezahlt wird. Ueber das Auftreten

dieser Zahlungen in unseren Ostraka habe ich Folgendes beobachtet:

1) Sie fehlen regelmässig in den (briefartigen) Quittungen, die

die Erheber den Zahlern ausstellen, und kommen nur in den Bank-

quittungen vor,

2) Sie fehlen (bisher) regelmässig in den Texten der Ptolemäer-

zeit und begegnen nur in denen der Kaiserzeit. Am Ende des II.

und im III. Jahrh. nach Chr. werden sie nicht erwähnt.

3) Sie fehlen in Syene-Elephantine und begegnen in Theben,

aber nicht regelmässig. Fast immer werden sie in den Quittungen

aus Xapa^, '^Qtpc und 'AY°ß erwähnt, dagegen fehlen sie mit einer

Ausnahme (489) in denen aus Noxo? xal Ac(j;.

Ich füge hinzu, dass sie auch in den Quittungen aus dem Faijüm

vorkommen, und zwar in Urkunden, die nach meiner Auffassung

wiederum Bankquittungen sind. Vgl. BGU 99, 219, 337, 342.

Vgl. auch Pap. Grenf. .(II) XLI, 10; XLVIII; LH. Auch für

Panopolis sind sie bezeugt. Vgl. Hermes XXIII S. 593.

So viel über das Vorkommen der 7rpog5taYpa96{ieva. Was
liaben wir uns nun darunter vorzustellen? Aiaypat^etv heisst „zahlen".

Also ist xa Tipoc,hi(xypa<p6\iS.va, das, was zu etwas anderem hinzu-

gezahlt wird. Vgl. auch Pap. Paris. 62 V 5. In der That begegnet

xd TzpocP niemals selbstständig, sondern immer im Anschluss an eine

vorhergehende Zahlung (vgl. xd xouxwv Tzpoc,'5icc(pa.cp6[i£'^a.). Ich habe

schon im Rhein. Jahrb. LXXXVI S. 249 die Deutung vorgeschlagen,

dass man an Schreibgebühren oder Aehnliches zu denken habe. Diese

Auffassung wird jetzt durch die Faijümer Urkunden bestätigt. In

BGU 99 steht: xal xd 7rp[0(;]S(LaYpa96jieva) au[iß6X(ou) oder au[ji-

ßoX(txd), „das, was hinzugezahlt wird für die Quittung",^) wo mit dem

au{JißoXov eben die vorliegende Quittung gemeint ist. Ich verweise auf

Revenue-Pap. 20, 14 ff: ["Oaa hk ajuyypd^ovxaL oi ofxov6|xoc xxX . . .,

y.^ TCpaaa^aO-waav ol upayfia[x£uö[i£vot] ^x xwv auyypa^pGiv [irj^k

xwv au[ißöX(Ov [i[Yj5£v]. Es wird hier den Oekonomen und anderen

*) Zu oi5p.ßoXov als Quittung vgl. Actenstücke aus der kgl. Bank v. Theben

V, VI, VII.
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königlichen Beamten ausdrücklich verboten, für die Contracte und

Quittungen, die sie in den näher bezeichneten, aber durch eine

Lücke uns unverständlichen Angelegenheiten ausstellen, eine Gebühr

zu erheben. Wenn Philadelphos es für diesen speziellen Fall ver-

bietet, muss es sonst üblich gewesen sein. Wir würden aber xd

7ipO(;ScaYpacp6|JL£Va zu eng fassen, wenn wir es nur auf die Quittungs-

gebühren beschränken wollten. Es muss ein Aveiterer Begriff gewesen

sein, der auch andere Bureaugebühren in sich schloss. Denn in

Pap. Grenf (II) XLI, 10 werden xd 7i;poi;5caypacf;6[X£va und xd au[Aßo-

Atxd neben einander genannt. Der Text lehrt zugleich, dass der

Steuerpächter schon in seinem Pachtangebot der Regierung eine

bestimmte Summe für diese beiden Posten in Aussicht stellte. Auf-

fällig bleibt nur, dass wir keine Quittungen haben, in denen der

Pächter den Empfang dieser 7T;pO(;SiaYpa(f6|X£va vom Steuerzahler

bezeugt. Und doch hat er das Geld von der Bevölkerung erhoben,

wie ja auch die Bankquittungen besagen. Weshalb uns diese Gebühr

nur in den oben gezeichneten Grenzen, und nicht überall begegnet,

weiss ich nicht zu erklären.

§ 104. 'Klc, Tcp6^'9'(s[ia).

Für Theben belegt durch Nr. 834, 839, 841, 973. Vgl. P. 4229.

np6?'8'(£|xa) bedeutet „Zugabe, Zusatz". In allen Fällen handelt

es sich um Naturallieferungen, teils von Weizen teils von Bohnen

(834, 973). Nur in P. 4229 ist adaeratio eingetreten. i) Man fragt,

zu welcher anderen Abgabe wird dieses TCp6(;'9'£|jLa hinzugefügt? Die

Antwort dürfen wir wohl dem Pap.Lond. XCIX (ed. Kenyon S, 158 ff.)

entnehmen. In dieser Urkunde aus dem IV. Jahrh. nach Chr., die

Abrechnungen über eingegangene Getreidelieferungen enthält, werden

durchgehends die Lieferungen für den xavwv und für das Tzp6i^e\i(x

unterschieden. Der Canon ist nach dem Sprachgebrauch dieser Zeit

die ständige, jährliche Naturalabgabe (vgl. § 175), das 7rp6(;'9'£|Jia

also ein Zuschlag zu dieser. So werden wir das Tzp6(;d-B\i.a, unserer

Texte (II. Jahrh. n. Chr.) für den Zuschlag der damals üblichen

Naturalabgaben, also vor allem für Grundsteuern und annona, zu

*) In dieser Quittung, die nicht in unsere Sammlung aufgenommen ist,

wird gezahlt elc, 7ipö(g)S-(£p.a) z:{\Lyiq) -l-'-(?) Spax(liäs) öxxö /' ^yj. Hier wird

nicht Weizen geliefert, sondern der Preis für ^ Artabe Weizen mit 8 Dr. bezalilt.
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betrachten haben. Daher heisst es auch in 839, wie sonst bei den

Grundsteuerquittungen, bnep Y£vyi([jLaTo?) xoO Setvo^ ixouq. — Die

Erheber, die das Getreide einfordern, nennen sich TTpaxTOpes atTix'^s?

einmal (973) d:iaixyjX"^5 x'j(a[x(ji)v).

Mommsen erinnert mit Recht an die römische superindidio.

§ 105. Ta 7:pO(;{JL£TpoujjL£va.

Dieser Ausdruck besagt auf dem Gebiet der Getreidelieferungen

gewiss dasselbe, Avas xd 7tpo?5:aypa(fojxeva auf dem der Geldzahlungen

(vgl. § 103). Er kommt aber sehr viel seltener vor, vgl. 716, 1405

(beide aus der Kaiserzeit). Aehnliche Zuschläge bei Marquardt,

RStV. 112 s. 190 Anm. 4.

§ 106. TTisp Tzpogzi[\io\jt).

Für Herraonthis und Theben belegt durch Nr. 342, 351,

1232, 1515, alle aus dem II. Jahrhundert v. Chr.

Eine andere Auflösung für Tzpoc,zi als TZp6qv.\xo'/ dürfte kaum

zu finden sein. Das Wort bezeichnet gewöhnlich das Straf- oder

Bussgeld. Da es sich hier in allen vier Fällen um Zahlungen

an die königliche Bank handelt, werden es Strafgelder sein, die

an den König fielen. Daneben wird die Zahlung von xa xaö-T^-

xovxa riXt] bezeugt, ohne dass die Höhe derselben angegeben würde.

Bisher war es mir nicht möglich, in 1232 die Gruppe hinter

T:poc,x zu lesen. Ich erkannte nur r.poqi ... yi]q. Zu den Buss-

geldern vgl, unten § 164.

TTiep 7ipOTO|JLÖ)V.

Vgl. § 15.

§ 107. T7:sp TTpoupiou.

In 271 (aus Elephantine) wird quittirt bizep npouplou (sie)

Tzepl Ootvi^ xaXo[u][JL£vov (sie) SavSavxrjv. Die Lesung 7ipoup:oD

ist sicher. Fröhner (Rev. Arch. XII S. 33) hat vorgeschlagen, es zu

7ip(a'.x)Gup[oi> zu vervollständigen, und übersetzt: „pour le navire

pretorien stationnant en Phenicie (et) appele Sendantexi" ^). Ich halte

eine derartige Vervollständigung des Wortes aus palaeographischen

^) Wessely (Denkschr. Wien. Akad. 1889, S. 184), der Fröhner folgt,

druckt zpaiTouplou ohne Klammern ab, als wenn es so überliefert wäre.

WiLCKEN, Ostraka. 19
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Gründen principiell für unrichtig. Es ist zwar behauptet worden, dass

auch in dieser Weise abgekürzt worden sei, d'och sind überzeugende

Beispiele noch nicht erbracht worden. Man müsste es höchstens

als ein Versehen des Schreibers auffassen. Aber auch das ou

spricht dagegen, da w, schlimmsten Falls o, zu erwarten wäre.

Vgl. uXotou Tipetwpiou in 293. Ein Wort Tcpoupiov giebt es nun

allerdings nicht. Ich spreche die Vermutung aus, dass Ttpoupio'j

für cppoupiou steht. Solche Vertauschung der Tenuis mit der Aspirata

kommt in vulgärer Dialectorthographie vor^). Dann würde die

Abgabe erhoben für ein Castell mit Namen Sandanten (?). Freilich

wäre es nun sehr merkwürdig, wenn ein Bürger von Elephantine

im Jahre 179 n. Chr. für ein phönicisches Castell zahlen sollte. Ist

denn aber die Auflösung <I>o'.viy.(r^v) notwendig? Ich habe in den

Corrigenda vielmehr die Lesung OoLv:x((I)va) vorgeschlagen, und

denke dabei an einen Ort im unteren Nubien, dem Nachbargebiet

Elephantines (vgl. Kap. EXj. Dann hätte man in Elephantine bei-

gesteuert zu der Befestigung des Castells bei Phoinikön. Dies würde

ganz verständlich sein.

§ 108. TTisp 7rpox( ....).

Vgl. 648, 1577.

In 648 werden 20 Drachmen u-£p Tzpo^ xoO (aüxoO) x^ für

den Monat Payni gezahlt, in 1577 3 Dr. 3 Ob. UTiep iiepiö\iOü itpo^^.

In beiden Fällen muss Tcpo^^- eine Abgabe bezeichnen. Ich weiss

keinen befriedigenden Vorschlag zur Erklärung zu machen. An den

Ortsnamen IIpo'^ (vgl. Kap. IX) kann hier nicht gedacht werden.

§ 109. TTXSp U\i.fiC, TC'jpOÖ.

Für Theben belegt durch 359, 063, 694, 1325, 1371, 1388,

1391, 1558, 1587. Vgl. 1535.

Es sind Quittungen über Geldzahlungen, die UTiep ziiirjc, nopoi)

erfolgen, also IsTaturallieferungen vertreten sollen. Mit den an-

geführten Worten ist über die Art der Steuer, für welche die

*) Vgl. Pap. Leipz. 4 ß. 15 TraorjAkov für cpaarjXitüv. Pap. Grenf. (I) XLV
^ave^i'.dü):; neben navs|j.£ir(0'j$ in XLVI, wo dieselbe Person geraeint ist.

BGU 71, 19 ff. x^pöypaTiov, IgoxpaTtov, •jnoypäTiovxoj für xs'-pöypacpov, iS'.ÖYpaffov,

uTToypäcpciVTOs. Vgl. andrerseits BGU 458, 7 cfj^G-.pf|Tig für T^pocpvjxrj^.
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Zahlung geschieht, nichts ausgesagt. Wir haben jedenfalls an solche

Steuern zu denken , die eigentlich in natura zu zahlen waren,

d. h. namentlich an die Grundsteuer und die annona. In § 104

haben wir ein Beispiel solcher adaeratio auch für das Tipo^'ö-ep-a

gegeben (P. 4229). Dass die Steuer in den obigen Urkunden nicht

genannt wird, haben sie gemein mit den meisten Quittungen über

Katurallieferungen, in denen gleichfalls gewöhnlich nur der Ort,

für den die Zahlung erfolgt (Uizep Xapaxo? oder ähnlich), genannt

wird (vgl. § 124). Wie dort wird auch in den obigen Texten

gelegentlich das Erntejahr angegeben, aus dem der Weizen zu ent-

nehmen war. Wie dort wird auch hier gelegentlich das Ressort

genannt, für welches die Lieferung erfolgt. Vgl. Bio'.xYJaeo)? in 359,

1325. Nach alledem ist wahrscheinlich, dass wir es mit einer

adaeratio der Grundsteuer resp. der annona zu thun haben. Während

bei letzterer die adaeratio sehr häufig eintrat (vgl. § 16 und § 87),

scheint sie bei der Grundsteuer nur in Frage zu kommen, wenn

es sich um Nachtragszahlungen handelt. Wenigstens in den vor-

liegenden Fällen sind die Zahlungen, soweit wir diesen Punkt über-

haupt controlliren können, immer Nachtragszahlungen. Vgl. 359,

1371, 1388, 1558, 1587, wo überall für die Ernte des verflossenen

Jahres gezahlt wird. Eine sehr verspätete Zahlung liegt in 1325

vor: da wird für das 11. Jahr im 14. Jahr gezahlt. Vgl. S. 215.

In 1535 scheint mir eine adaeratio des Pachtzinses (exf^optov)

vorzuliegen, denn es heisst: biooiy.ac, uTzkp ob yswpyeli; xXrjpou.

Der Grundeigentümer, der xXripo'jy^oc, lässt seinen Pächter ('AXeEav-

Spo^) einen Teil {änö) des ihm schuldigen Pachtzinses in Geld an

seine Commilitonen (auvatpaxiwxai)^) de, xb 7:£[pLa?]x£X[Jia(?) zahlen.

§ 110. Tt^S TZp&XfjC, £^a|JLf|VOU.

In 336 (Theben, vom J. 259/8 v. Chr.) wird die Zahlung

lediglich durch die Worte ty]^ TcpwxYj«; ex^ajxevou ^''^ begründet.

Ebenso heisst es in 1339 (aus demselben Jahre) zf^c, tBuxipocc,, wozu

man gewiss ein e^apL-j^vou zu ergänzen hat. In beiden Fällen ist

*) Ein neuer Beweis dafür, dass wir in den xXrjpouxo'. der Petrie Papyri

nicht mit Mahafly pensionirte Veteranen, sondern active Soldaten zu sehen

haben. Vgl. Gott. Gel. Anz. 1895, S. 132. Bestätigt wurde meine Ansicht

luch von Grenfell, Eev. Pap. S. 93.

19»
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lediglich der Zeitraum angegeben, für den die Zahlung gilt. Um
welche Abgaben es sich handelt, ist nicht gesagt. Ich möchte

vermuten, dass es sich um die aXcxig handelt. Vgl. § 8.

§ 111. Saxxo(cp6p(ov?).

Für Theben belegt durch Nr. 1563.

Gleichviel, ob man im Text Hixiöq nxoXXc5(os) xal [i^iioyoi)

aaxxo(cp6poO oder aaxxo(90pca(;) oder aaxxo(9opwv) ergänzen will,

jedenfalls handelt es sich um eine Gewerbesteuer, die die betreffenden

Arbeiter — nach meinem Vorschlag Sackträger — zu zahlen haben.

Die Sackträger ^) sind für Aegypten als eigenes, selbständiges Gewerbe

mehrfach bezeugt. Vgl. BGU 141 II 8: N£tXa{ji(ji(bv aaxxo9(6pos)

;

ebend. 286, 4 f.: AupyjXtq) Ueyjoöxi— aaxxo^öpw. Vgl. auch Pap.

Lond. ed. Kenyon S. 34, Z. 34: Stoto-^xk; aaxxocpopo? (II. Jahr-

hundert V. Chr.). Man könnte freilich auch an eine andere Bildung

wie aay.X0TZ0i6c, denken. Auch diese Sackfabrikanten bildeten ein

eigenes Gewerbe. Vgl. Wessely, Denkschr. Ak. Wien 1889, S. 216:

(ificp6xepot oaxxoTcotoL

In Rom wurde die Besteuerung der geruli durch Kaiser

Gaius eingeführt. Sie mussten ^ des täglichen Verdienstes abliefern.

Vgl. Sueton Gai. 40.

§ 112. TiXoc, at,xu(Yj)pc£Tou.

Tö acxu-^paxov bedeutet das „Gurken- oder Melonenbeet". In

Nr. 1075 wird ein xeXo^ erwähnt, das von solchen Beeten erhoben

wird. Bei der Lückenhaftigkeit des Textes sind keine Schlüsse über

die Art dieser Steuer zu ziehen. Vgl. Petr. Pap. (IIj XLIV.

§ 113. Ttt^p axoTisXwv.

Für Syene-Elephantine belegt durch Nr. 249, 286, für Theben

durch 495, 497, 505, 506, 509, 511, 514, 515, 520—524, 529,

541, 545, 547, 551, 566, 571, 585, 610, 616, 618, 625, 629,

632, 640, 1286, 1287, 1422, 1424, 1429, 1570.

^) Das Ton oavcxo^öpog gebildete Hypokoristikon oavcxÄg ist dadurch

namentlich bekannt geworden, dass der Neuplatoniker Ammonios, weil er sich

seinen Lebensunterhalt ursprünglich als Sackträger verdiente, Ammonios Sakkas

L'iiiantit wurde.
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In 497 findet sich die Verbindung uu(£p) ay.o~(iXou) cpuX(axü)v).

Dies fiihrt uns auf die richtige Deutung des Wortes oxoTceXog.

Wir werden es in seinem ursprünglichen Sinne als „Warte" (vgl.

oxoTretv) aufzufassen haben, und zwar als die Warte, von der die

Wächter (cpuXaxei;) über das Flachland hin Ausschau hielten. Wir

werden unten in § 134 zeigen, dass die Bevölkerung für die

Besoldung dieser (p()Xcx.v.E<; besteuert wurde. Die vorliegenden Texte

zeigen, dass sie ebenso auch für die Instandhaltung der „Warten"

ihren Zwangsbeitrag zu zahlen hatten. In 240 heisst es: U7i(£p)

[upio\i(pu) ol'Koh(o\ila.(;) ax(o)7i(£Xou). Da handelt es sich offenbar

um Neubau oder Ausbesserung einer solchen Warte.

Wiewohl diese Abgabe in den Quittungen meist mit einer

anderen zusammengezogen ist, sodass man die auf den ay.6mXoc,

entfallende Summe nicht mit Sicherheit erweisen kann, genügt doch

das Material, um zu zeigen, dass auch diese Abgabe kopfsteuerartig

auf alle Bewohner in gleicher Höhe repartirt war, dass aber die

Höhe in den verschiedenen Jahren, wohl entsprechend den wechselnden

Bedürfnissen, eine verschiedene sein konnte. So zahlen 2 verschiedene

Personen für das Jahr 112/3 dieselbe Summe von 4 Dr. 4 Ob.

(505, 506), 3 verschiedene Personen die gleiche Summe für 1 19/20,

nämlich 3 Dr. 4J Ob. (521, 522, 1287), 3 Personen dieselbe Summe
von 3 Dr. 2 Ob. für 120/1 (523, 524, 1570), 2 Personen dieselbe

Summe von 3 Dr. 4^ Ob. für 131/2 (547, 551). In allen diesen

Fällen ist noch eine andere Abgabe mit eingeschlossen in die

Summe (meist xal aXXwv). Auch hier bewährt sich unsere Auf-

fassung von \is.pio\i6q.

§ 114. TiXoc, awjxsoiv.

Für Theben belegt durch Nr. 334 und 1359, beide aus dem

n. Jahrh. v. Chr.

In beiden Fällen handelt es sich um die Gewerbesteuer der

axuxeli;. Mit diesem Wort bezeichneten die Griechen den Leder-

arbeiter im Allgemeinen, häufiger noch den Schuster im Besonderen^).

Diese Weite des Ausdrucks erklärt sich wohl dadurch, dass die

Schuster nicht ausschliesslich bei ihren Leisten blieben, sondern

*) Vgl. Blümner, Te'chnologie I, S. 268.
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vielfach daneben auch andere Lederarbeiten, im Besonderen auch

die Gerberei mit betrieben i). Welche spezielle Nuancen hier vor-

liegen, lässt sich nach dem Wortlaut nicht ausmachen. Zur

Gewerbesteuer im Allgemeinen vgl. § 135.

§ 115. a\

In Nr. 760, 761, 1539, 1546 begegnet die Gruppe a^, wie

es scheint, als Bezeichnung einer Abgabe. In allen Fällen handelt

es sich um Naturallieferungen. Hängt es mit aizoXoyioc zusammen?

Das würde parallel stehen der Abgabe UTzep clvoXoyla.c, in 711 und

würde als eine Abgabe für die Mühewaltung der atxoXoyoc auf-

zufassen sein.

§ 116. 'Tizkp azoLzidivoc, 7ioTa[JLOcpuXaxiScov.

Für Syene-Elephantine belegt durch Nr. 145—147, 273, 278,

287, 293.

Nur in 278 findet sich der Zusatz 7ioTa[xo^uXaxt5(ü)v), wozu

ausserdem noch xal aXXwv spywv tritt. Aber auch in den anderen

Nummern (ausser in 273) werden die Wachtschiffe unmittelbar

vor oder hinter der statio^) genannt. Wenn auch der Ausdruck

^) Büchsenschütz, Die Hauptstätten des Gewerbefleisses 1869, S. 91, Anm. 7,

führt aus den Schollen zu Platon's Apologie d. Sokr. S. 18'' ein Beispiel dafür

an, dass ein und derselbe Mann erst als TtXoüo'.og—ex ßupaoSscJ^ix^s, und dann

als oxu-reüg bezeichnet wird. Ich finde denselben Fall bei MahafiFy, Flind. Petr.

Pap. (II) XXXII (1), aus dem Ende des III. Jahrh. v. Chr. Die Eingabe, die von

einem ßupoo8d4/r,5, d. h. einem Gerber, geschrieben ist, trägt auf der Rückseite

einen amtlichen Vermerk , den ich , z. T. abweichend von Mahaffy, folgender-

massen lese: Tä itpög xov axuxea

ävaxa}.iaao9-a!. -cöv upög

xfii 5£piJiaxYjpä['.].

Der iiz:\jisXy]xr,z Dorotheos, an den die Klagschrift gerichtet ist, entscheidet

damit, dass der Beamte der Sepp-a-CYipä, d. h. der Fellabgabe, die Angelegen-

heit mit dem oxuxeüg an sich ziehen und untersuchen soll. Hier wird also

der ßupooS^'jiY)? , wie auch Mahaffy hervorhebt, als axuxetj^ bezeichnet. Ueber

die depiiKXTjpä vgl. § 149.

2) Zu dem Gebrauch von oxaxlwv vgl. BGU 326 II 10: ev x'^ oxaxicav.

zriz sixoaxfjS xoiv x?.r)povo[i'.ä)v xal eXeoÖ-sp'.wv (a. 194 n. Chr.). Auch die

Stationen der Wachtschiffe waren, wie wir oben § 99 sahen, zugleich Zoll-

stationen.
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aXXwv epycüv mehrdeutig ist, so zeigt er doch, dass hier unter der

statio, denn zu dieser steht er parallel, die baulichen Anlagen der

Station zu verstehen sind. Mit anderen "Worten, für die Instand-

haltung der Stationsanlagen Avird der Zwangsbeitrag erhoben.

Diese Abgabe scheint ebenso wie die für Tzoxa\ioi:p\jXoi.y.ibec,

selbst aufgelegt zu sein, d. h. kopfsteuerartig für Alle gleich, aber

in jährlich wechselnder Höhe. Vgl. 145— 147.

§ 117. Hiscpaviov.

Sxe^avcov ist das Diminutivum von oxecpavo?. Was der

„Kranz" für den König ist (vgl. den nächsten Paragraphen), das

ist das „Kränzchen" für den gewöhnlichen Sterblichen. Beides

bezeichnet ein Geschenk, eine Dotation. Im Pap. Paris. 42 erhält

ein Mann, der Verbrecher angezeigt hat, zur Belohnung ein Praesent,

ein axE^avcov von 3 Talenten (vgl. Lunibroso, Rech. S. 285). In

unserem Ostrakon 1530 quittirt ein gewisser Ne^cö-^apoüs , dass er

als Oberjäger sein axs^aviov vom Adressaten erhalten habe und

keine weiteren AnsjDrüche an ihn habe. Er sagt correct xo ycvo-

[isvov \iOi — axe^aviov, nicht x6 xa^fjxov oder ähnlich. Freilich,

in dem Zusatz xou^ev aoi eyxaXö) liegt doch, dass diese Gratification

nicht so ganz freiwillig erfolgt ist. "Wahrscheinlich handelte es sich

um eine alte eingebürgerte Gewohnheit, dem Oberjäger ein gewisses

Praesent zukommen zu lassen.

§ 118. Sxs'^avcg.

Für Theben belegt durch Nr. 320, 330, 353, 675, 683, 690,

701, 1298, 1311, 1334, 1360, 1376, 1512, 1528, 1556.

Der axecpavo? ist eine in der hellenistischen "Welt seit Alexander

dem Grossen weit verbreitete Institution. Man versteht darunter

Geschenke, die den Machthabern in Gestalt goldener Kränze —
oder auch nur unter dem Namen derselben — von der Bevölkerung

bei bestimmten Veranlassungen gespendet wurden^). Lumbroso, der

^) Auch „Geschenke" an auswärtige Mächte wurden so bezeichnet. Vgl.

Suidas s. v. a'scpav.xov : T£A£3|jia zapä 'Fobio'.c, o-kwi; iy.oi.Xslzo, stteiStj aüxdvop.o!.

rjaav ol Tö5:o',, ßpa^'J Ss -. iJ.£po; To^iJLaio'.g iiii -'.iifj KB\iKO\x=c, £Tr,aicv, wj

Toig 'Ayxupavois iTzv/ßipitxC^Z'. xh Xcy'.ov oxscpav.y.öv yäp Äeyoua'. Ttxv tö iv

'fj-j.^'.zoc^ Äöyco 5'.Sö[i£vov.
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in seinen Recherches S. 315 Belege für Alexander wie für die

Seleukiden^) zusammengestellt hat, konnte damals noch kein Zeugnis

dafür vorbringen, dass auch im Ptolemäerreich diese Sitte bestand.

Inzwischen haben die Petrie Papyri diese Lücke gefüllt. Neben

verschiedenen anderen Abgaben begegnet im Petr. Pap. (II) XXXIX e

eine Naturalleistung für a^ ateffiavou, was Mahaffy zutreifend als

a national present to the hing on his accession erklärt. Die

nächste Zeile, die Mahaffy „aXXouTiapouatas?" las, haben wir oben

S. 275 in ocAXou T.apQ\>c5lo(.c, getrennt und dahin gedeutet, dass hiermit

ein zweiter Ki-anz gemeint sei, der aus Veranlassung eines Besuches

des Königs im Faijüm ihm gestiftet war. Schon diese beiden

Fälle zeigen, dass die Widmung eines „Kranzes" immer einer be-

sonderen Veranlassung bedurfte; im ersteren Falle liegt sie in dem

Tipwtov ixoc,, im zweiten in der Trapouaia. Weiteres Material-)

bieten nun unsere Ostraka.

Aus der Ptolemäerzeit stammen Nr. 320, 330, 353, 701, 1311,

1360, 1512, 1528. In 320 begegnen wir einer interessanten Charakte-

risirung solcher Stiftungen. Die Männer, an die die Zahlung erfolgt,

heissen hier ol izapa, IlaTpwvos xoO Tzpbq x"^ auvxa^et. Das Wort

cüvxa^K; wurde bekanntlich, wie auch die Geschichte des zweiten

attischen Seebundes lehrt, als ein milderer Ausdruck anstatt des ge-

hässigen cpopo? betrachtet und bezeichnete nicht mehr als einen „Bei-

trag". Rechtlich sind denn auch diese „Kränze" als freiwillige Gaben

aufzufassen. Doch liegt es in der Natur der Dinge, dass thatsäch-

lich derartige „freiwillige Gaben", von denen man sich anstands-

halber nicht ausschliessen kann, sich allmählich zu Zwangsleistungen

umwandeln, und dass die Machthaber, die ursprünglich die Gaben

nur anzunehmen haben, schliesslich sie wie ein gutes Recht fordern^).

*) Die von ihm angeführten Stellen sprechen allerdings z. T, nur von der

Besehenkung der Freunde mit goldenen Kränzen durch Alexander. Wichtiger

ist z. B. Arrian. Anab. VII 15, 4, wo erzählt wird, dass die Libyer kommen und

den Alexander mit einem solchen Kranz beschenken (oxscpavoüvxwv). — Für die

Seleukiden ist ausser Makk. I 10, 29— 31; 11, 34. 35; 13, 37.39 auch Joseph.

b. i. XII § 142 zu berücksichtigen.

') Vgl. auch Pap. Grenf. (I) XLI, aus dem II. Jahrh. vor Chr. : TTtapget

ooi eis otd^avov xo'^'toü täXavta 8sxa UEvxe.

') Im letzteren Sinne erscheinen die oxscpavo'. in den Makkabäerbüchem

und bei Josephus.
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Unsere Ostraka lehren uns nun, zunächst für die Ptolemäer-

zeit, dass diese „Beiträge" sich wesentlich von den Staatssteuern

dadurch unterschieden, dass ihre Erhebung nicht an xeXwvai ver-

pachtet war. Die Bank- und Thesaurosquittungen geben uns freilich

auf diese Frage keine Aiitwort, da sie den Stand des Zahlers nicht

nennen; aber aus 320, der einzigen Erheberquittung (in Briefform)

geht hervor, dass die Erhebung in diesem Falle jenem Manne anvertraut

war, der den schlichten Titel eines „6 Tcpbc, t^ auvxa^et" führte. Ich ver-

mute, dass die Competenz eines solchen Commissionärs sich auf den Gau

erstreckte (vgl. 353: axei^avou xaxotxwv Ilepl Brj'^aq), vielleicht aber

auch nur auf eine Ortschaft innerhalb desselben. Da es nicht rätlich war,

dass dieser Vertrauensmann die oft recht bedeutenden Summen bei sich

bewahrte, und er auch das Getreide vielleicht nicht gut speichern konnte,

so lieferte er, vermutlich allmonatlich^), die an ihn eingegangenen Bei-

träge an die königlichen Institute der Bank resp. des Thesauros ab.

Die Beiträge konnten nämlich sowohl in Geld (320, 330, 353,

1528) als auch in Getreide, und zwar in Weizen (701, 1311, 1360,

1512), bestehen. Namentlich angesichts dieser Naturallieferungen —
vgl. auch die oben angeführten Petrie Papyri — ist es mir sehr

zweifelhaft, ob die Stiftung wirklich immer schliesslich in Gestalt

eines goldenen Kranzes dem König überreicht wurde. Es wäre

sehr denkbar, dass man schliesslich nur den alten Namen dafür

beibehielt und sich darauf beschränkte, dem Könige zu melden, dass

das getreue Volk in seine Bank so und so viele Talente oder in

seine Magazine so und so viele Artaben Getreide abgeliefert habe.

Es ist bemerkenswert, dass die oben angeführten Ostraka aus

der Ptolemäerzeit sämmtlich, mit zwei Ausnahmen, die xaxo:xoc

(einmal xaxocxoi Ilepl Oi^ßa^) als die Geber nennen. In 1528

werden die y.Xr]poüy^oi statt dessen genannt. In 320 dagegen ist

der Stand des Gebers überhaupt nicht angegeben, was sich daraus

erklärt, dass hier der Zahler angeredet wird. So bleibt die Mög-

lichkeit, dass dieser 'HpaxXetSyj? 'At^oXXwviou nicht zu jener Be-

völkerungsklasse gehört, offen. Andrerseits macht der rein griechische

Name, auch die Höhe des Beitrages^) es nicht unwahrscheinlich,

*) Vgl. Nr. 1360: eJg töv xoö \i.-q{\oq) axecp(avov).

*) Der Adressat Apion zahlt „für" 'HpaxXeiSrjs 'AtioaXcovüou 4400 Drach-

men. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als dass diese Summe von Herakleides

aufgebracht ist. Allerdings ist zu bedenken, dass es nur Kupferdrachmen sind.
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dass auch er ein v.öcxoiv.oc, oder Y.Xripoöy^oc. war. Auch jene Männer,

die in dem Petrie Papyrus fiir den axecpavo? zahlen, sind offenbar

'/Xripoij'/^oi. Wenn wir sehen, dass gerade diese privilegirten Klassen

in der Ptolemäerzeit dem Könige Kränze stiften, so liegt die Ver-

mutung nahe, dass diese halb freiwilligen, halb gezwungenen Beiträge

geWissermassen ein Aequivalent dafür darstellten, dass sie von

manchen Lasten befreit waren. So mögen sie sie vielleicht weniger

aus reiner Loyalität als aus dem Wunsche, den König in guter

Laune zu erhalten, dargebracht haben, oder auch, um mit den

Worten Gratian's zu reden, weniger ainore proprio als indulgentiarum

laetitia eommoti (s. unten).

Ueber die Höhe der Beiträge, über die Art der Verteilung

geben unsere Texte keine Auskunft. Die Höhe wird natürlich bei

den verschiedenen Kränzen eine verschiedene gewesen sein. Ebenso

wenig vermag ich mit Sicherheit zu erweisen , bei welchen Ver-

anlassungen die axecpavoc dargebracht worden sind.

Welche grosse Rolle die goldenen Kränze im ptolemäischen

Aegypten gespielt haben, zeigt die berühmte Darstellung des phila-

delphischen Festzuges bei Kallixenos (Athenae. V 196 a— 203 b).

Uns interessiren hier namentlich die Worte 203 b: xac xaOx' iipid"-

[iYj^y] Tiavxa xölc, olY.o^6[ioic, 5cd xyjv xwv axecpavouvxwv 7ipo^u|jLcav

Tzpb xoO zac, d-iocc, TiapeX^cIv. Die kolossale Summe, um die es

sich hier handelt, 2239 Talente 50 Minen (und zwar in Silber,

vgl. Schluss dieses Kapitels und Kap. X), ist also an die ßaaiXtxol

otxov6[JiOL, denn an diese wird hier zu denken sein, ausgezahlt worden,

und dies wegen der Bereitwilligkeit der axetyavoövxsi; schon V^or dem

Feste (anders Droysen, Kl. Schrift. H S. 293). Mit Recht hat Rühl

(Jahn's Jahrbb. 49. 1879 S, 627) gegenüber Droysen (Hellenism. HI
1. S. 53) hervorgehoben, dass es sich hier um ein nationales Ehren-

geschenk handelt. Mit Tipo^ujxca ist auf den freiwilligen Charakter

der Gabe hingewiesen. Es ist bemerkenswert, dass man auch von

axccpavo'jv spricht, w'enn es sich um Stiftung von Statuen handelt.

Endlich sei darauf hingewiesen, dass nach einer freundlichen

Mitteilung Adolf Erman's auch in der hieroglyphischen Pithomstele

^gleichfalls aus der Zeit des Philadelphos) der axecpavo»; genannt wird.

Erman ül^ersetzt jetzt den Abschnitt Q, der besagten Lischrift folgender-

massen: „Verzeichnis alles dessen, was seine Majestät that als

Wohlthat in den Tempeln Aegyptens, als jährliche Steuer und
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Goldkranz, der seiner Majestät gegeben wurde: Silber 10,050000".

^

Hier ist einmal von Interesse, dass der goldene Kranz ausdrücklich

von den alljährlich einlaufenden Steuern unterschieden wird, und

ferner, dass er als Geldsumme (nach Silberpfunden gerechnet) be-

handelt wird. In Lepsius' Denkmälern kann man Ueberreichungen

goldener Kränze dargestellt sehen. So bringt in IV 26 Ptolemaios VI.

Philometor der Isis von Philae einen Kranz dar, und dabei stehen die

Worte: „Er bringt einen Kranz (oder Diadem) von Gold seiner

Mutter".

Aus der Kaiserzeit stammen Nr. 675, 683, 690, 1298, 1334,

1376, 1556. Während der ax£(favo? in den ptolemäischen Urkunden

zufallig nur einmal als )(puaoOg bezeichnet wurde (320), ist die Gabe

hier regelmässig mit axecp' Xpua' bezeichnet, was in ate^avtxoi; y^puaoq

aufzulösen sein wird. Das ist ein genaues Aequivalent für den

römischen Ausdruck aurum coronarium. Schon den Römern der

Republik war diese, wie Momrasen betont, rein griechische Kranz-

spende bekannt geworden, und zwar zunächst in Form von Ge-

schenken , die speziell den siegreichen Feldherren zur Verherr-

lichung ihres Triumphes von den Besiegten oder auch von den

Provinzialen dargebracht wurden. 2) Auch noch in dem Falle des

L. Antonius, ja auch noch bei Augustus und Claudius steht das

aurura coronarium mit dem Triumph in Verbindung.^) Allmählich

aber wurde es, ganz wie unser ptolemäischer axe^avo?, zu einer

Gratification, die die Bevölkerung nicht nur bei Triumphen, sondern

aus den verschiedensten Anlässen dem Kaiser darbrachte. In unserer

Tradition finde ich dafür den ersten Beleg für Kaiser Hadrian, von

dem es in Spartian's vita c. 6, 5 heisst: aurum coronarium Italiae

remi-nt, in provlnciis minuit. Da dies unmittelbar nach Uebernahme

der Regierung geschah, so sollte dieses aurum coronarium ihm

offenbar anlässlich seines Regierungsantrittes überreicht werden. Die

') Vgl. die Publicatioa von Brugsch-Eruian in Zeitschr. f. Aeg. Spr. XXXII
1895 S. 13. Vielleicht triflFt man den Sinn noch genauer, wenn man übersetzt

„von der jährlichen Steuer und dem Goldkranz", denn es kann sich doch wohl

nur um eine einmalige Schenkung handeln.

'^) Ueber das aurum coronarium vgl. Gothofredus zum Cod. Theod. XII 13.

Marquardt, Staatsv. II 2 S. 295 f.

^) L. Antonius: Dio Cass. XLVIII 4, 6. Augustus: Mon. Ancyran. ed.

Mommsen2 S. 89. Claudius: Plin. h. n. XXXIII 54.
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Verbindung mit der früheren Auffassung Ijietet hier und in ahn

liehen Fällen, wie Mommsen bemerkt, die den Triumphen correlate

imperatorische Acclamation. Die angeführten Worte machen es

sehr wahrscheinlich, dass auch schon früher diese Consequenz ge-

zogen war. Denn die Sammlung der Beiträge wird nicht so schnell

von statten gegangen sein, dass man das remittere und minuere auf

eingegangene Gelder zu beziehen hätte. Hadrian erwartete vielmehr

nach den Präcedenzfallen der Vergangenheit, dass man ihm ein aurum

coronarium stiften werde. ^) Für eine noch weitere Ausdehnung dieser

Sitte spricht, dass dem Antoninus Pius anlässlich seiner Adoption ein

aurum coronarium von den Italikern und Provinzialen angeboten

wurde (vit. Ant. Pi. c. 4, 10). Andere Beispiele dieser späteren Ent-

wickelung bei Marquardt a. a. O. Hier sei nur noch hervorgehoben,

dass als allgemeine Motive für die Stiftung eines aurum coronarium in

einer Constitution des Gratianus, Valentinianus und Theodosius vom

J. 379 ") amor projjrius, indulgentiarwn laetiiia und res prosjiere

gestae namhaft gemacht werden, Motive, die ebenso auch von der

ptolemäischen Regierung als massgebend für die Darbringung der

axecpavot aufgefasst sein werden. Dass auch in der Kaiserzeit der

freiwillige Charakter dieser Gaben allmählich schwand, braucht kaum

gesagt zu werden. Kaiser Julian musste im J. 362 ausdrücklich

einschärfen: aurum coronarium munus est voluntatis.^)

In Aegypten hat die alte ptolemäische Institution selbstverständ-

lich auch nach der Occupation durch Octavian in der alten Weise

fortbestanden. Einen directen Beleg für die Continuität dieser

ateipavot finde ich in einem bisher noch nicht richtig verwerteten

Passus eines Papyrus der Berliner Bibliothek.'*) In Nr. 21 Recto

Z. 7f lese und ergänze ich folgendermassen

:

Sxeiyavou toö ey7ip[oa]^£V ßa[a[Xt7vO0, vuvl 5^ elc,}

TÖv (^taxov dv[aXa](xß(avo[Jievou)

Dieser Text, in dem dann noch weitere Einkünfte aufgezählt

werden, ist im III. Jahrh. n.Chr. geschrieben. Wenn man noch

damals mit evTipoa^ev und vuvc den Gegensatz des königlichen und

*) Schiller, Gesch. d. Rom. Kaiserz. I 2 S. 621 nennt die Gabe mit Recht eine

„herkömmliche". Doch ihre Charakterisirung als ,,Thronsteuer" ist nicht zutrefiend.

>) Cod. Theod. XII 13, 4.

«) Cod. Theod. XII 13, 1.

*) Edirt von G. Parthey in „Nuove Memorie d. Istituto Arch." II S. 440 ff.
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des kaiserlichen Regiments hervorzuheben für gut findet, so zeigt

das nur, dass man eine alte Formel benutzte, die in den ersten

Zeiten der römischen Occupation geprägt sein mag und seitdem

in den axecpavo^-Acten fortgeführt wurde. So klar wie hier ist es

übrigens sonst wohl selten ausgesprochen, dass an die Stelle der

alten Königskasse der fiscus Caesaris trat. Uns interessirt hier vor

allem, dass die Continuität der Kranzspenden durch jene Worte auf

das schärfste hervorgehoben wird, dass also auch unter den ersten

Kaisern in Aegypten der alte ozi<^a.wc, fortbestanden hat. Die

urkundlichen Zeugnisse für den kaiserlichen axe^avo? stammen

zufallig alle erst aus dem Ende des zweiten und dem Anfang des

dritten Jahrhunderts nach Chr.

Betrachten wir nun die Ostraka, so fallt uns auf, dass wir

für die Kaiserzeit kein Beispiel einer Naturalleistung für den

axecpavo? haben. Ob das Zufall ist oder nicht, muss dahingestellt

bleiben. Nur in wenigen Fällen lässt sich der Anlass zu der

Stiftung des axscpavos erraten. In 1376 und 1556 werden uTi^p

axecpavou Üaloocpoc, je 2 Drachmen 3 Obolen gezahlt. Die eine

Quittung ist am 9. Juni 42 n. Chr., die andere am 4. September

desselben Jahres geschrieben. Mit dem KaTaap, für den der Kranz

bestimmt ist, kann hier nur Claudius gemeint sein,^) dessen voller

Name in der Datirung erscheint. Wiewohl Claudius, als diese Quit-

tung geschrieben wurde, schon 1| Jahre auf dem Thron sass, wird

der ax£(favo? dieser Ostraka ihm doch aus Anlass seines Regierungs-

antrittes bestimmt gewesen sein. Denn dass die Einsammlung der

Beiträge eine längere Zeit erforderte, ja mehr Zeit als die der regel-

mässigen Staatssteueri- wäre sehr begreiflich. Doch vielleicht ist

mit Mommsen an Imperator III, das in diesem Jahre beginnt, zu

denken. Da in den beide . Fällen verschiedene Männer dieselbe

Summe zahlen (2 Drachmen 3 Obolen), so ist es sehr wahrscheinlich,

dass dieser axei^avo? kopfsteuerartig in gleicher Höhe repartirt war.

Ich lasse dahingestellt, wie Aveit man dies verallgemeinern darf.

Die angeführten Ostraka sind sämmtlich Bankquittungen, 2)

bis auf Nr. 1298, die von den Erhebern ausgestellt ist. Wir sahen,

*) Wäre Augustus gemeint, hätte das vorgesetzte ^eoD nicht fehlen dürfen.

Vgl. Kap. XI.

*) In 1376 und 1556 wird die Bank als ^ Wev({j.ü)vO-ou) KoX(Xoü9-oo)

xpärts^a bezeichnet. Unsere obigen Betrachtungen über Mersis und Comp.
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dass in der Ptoleraäerzeit ol TZpoc, zf;'- auvxa^ei die Beiträge ein

kassirten. In 1298 (vom J. 171 n. Chr.) nennen sich die Erheber,

nach meiner jetzigen Lesung (vgl. Corrigenda): Mipaiq xal \i.{izoy^oCj

int xwv Tiapa^. Ich weiss für Ttapa^ keinen anderen Ergänzungs-

vorschlag als 7T:apax(axa'97]xwv) , im Sinne von Depositum. Dass

die Beiträge zum OTSCpavoi; als Deposita bezeichnet würden, ist nicht

gerade unmöglich, aber denkbar wäre auch, dass Mersis und Comp,

eine Depositenba'ik gehabt hätten, und dass man daher sie, die als

vertrauenswürdige Männer in der Stadt bekannt waren, mit der

EintreiDung der Beiträge betraut hätte. In diesem einzelnen Falle

wäre, ähnlich wie in jenem Beispiele aus der Ptolemäerzeit, die

Eintreibung des axs^avoi; an Privatleute übertragen. Die griechischen

Papyri zeigen uns aber, dass wir diesen einzelnen Fall nicht

verallgemeinern, jedenfalls nicht auf die späteren Zeiten über-

tragen dürfen. In BGU 62 wird der Beitrag von den upaxxope?

ax£(pavixoö x,w|jly]i; U.ToXt\iathoQ Nea? erhoben (a. 199 n. Chr.).

Ebenso heisst es in den arsinoitischen Tempelrechnungen (BGU

362 I 23): 7üpax(xop0 ax£cp[avcxä)v], (a. 213,4 n. Chr.). Hier wird

also auch das axecpavtxov von den gewöhnlichen Steuererhebern

eingefordert. Ebenso in BGU 452, 458, 518, die zugleich zeigen,

dass unter Elagabal das Kranzgeld, seinem eigentlichen Charakter

entgegen, Jahr für Jahr, ja Monat für Monat erhoben wurde. Das

entspricht ganz der allmählichen Entwickelung dieser ursprünglich

freiwilligen „Gabe" zu einer unfreiwilligen „Abgabe".

§ 119. SuvYjyopixöv y.od sra^sxaTov.

Als ich im Sommer 1895 in Leiden den Papyrus F nochmals

collationirte
,

gelang es mir, in Z. 3 statt der bisherigen, oft be-

sprochenen Lesung [w]vrjxptx6v die Lesung O'Jvr^yopi'AÖ'^ festzustellen,

sodass der Anfang des Textes nunmehr lautet:

'AXe^avSpo? xal ol [xexo-

)(oc Ol 7ipaY{xa[x]£u6[i,£voi

x6 o['j]vrjYopixöv xa[l x6]

iTiiSexaxov.

könnten den Gedanken nahe legen, hierin eine Privatbank zu erkennen und zu

lesen: -^ Wev(jJiü)vO-Gü) xoX(Xt)ßiaiiH7|) xpäne^a. Die Möglichkeit ist zuzugeben

Vgl. jedoch oben S. 92.
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Meine Ueberraschung war nicht gering, als ich gleich daraui

in Oxford unter den Ostraka von Sayce eines fand (1537), welches

beginnt: "HpaxXeixos b 7:paY[Aax£u6[ji£VO(; ^[6] ouvrjyopcxöv xal

£7:'.(6£xaxov).

Tö ouvTjYOp'.xov ist das Geld, das der auvr^yopos, der juristische

Verteidiger, für seine Verteidigung erhält. Vgl. Aristoph. Vesp. 691.

Das einzige Merkwürdige an den vorliegenden Texten ist, dass dieses

auvr^Y^P'^^^ ^^^^ nicht etwa an die Rechtsanwälte direct gezahlt

wird, sondern dass die Erhebung dieses Geldes vom Staat an Pächter

vergeben ist. Ueber 7rpaY[iaT£u6[i£VO? im Sinne von Pächter vgl.

Kap. VI. Das legt den Gedanken nahe, dass der Staat die Rechts-

anwälte anstellte und besoldete, wie er auch die Aerzte salarirte

(vgl. § 170). Wie er als Beihilfe zu der Besoldung der Aerzte

ein laxpixdv erhob, so hier ein auvr^Y^P-^-^'*' ^ür die der Anwälte.

Doch ein Unterschied ist zu beachten: zu dem caxpixöv wurden,

wie es scheint. Alle, ob krank oder gesund herangezogen, zum

auvr^Y'^P'^-^^ ^^^^ wahrscheinlich nur diejenigen, die im einzelnen

Falle eines Anwaltes bedurften. Dafür spricht wenigstens Leidensis F,

wo die Zahlung des fSMvrf^Qpiy.öy ganz deutlich mit einem bestimmten

juristischen Falle in A'erbindung steht. Daher werden wir das

amri'^opiv.o^^ nicht zu jenen auf Alle gleichmässig verteilten Zwangs-

beiträgen zählen, sondern werden es für eine Gebühr halten, die

nur im Falle der Inanspruchnahme des staatlichen Instituts der

ooyriyopoi erhoben wurde. Sind diese Folgerungen richtig, so fällt

auf die Stellung der Anwälte im ptolemäischen Aegypten ein ganz

neues Licht. Es bleibt zu untersuchen, ob damals vielleicht ein

Zwang bestanden hat, sich vor Gericht durch einen Rechtsanwalt

vertreten zu lassen. Ich kann diese Frage zur Zeit nicht verfolgen.^)

Der Gedanke, in dem a'Jvr^yop'.y.ö'^ etwa eine auf dem Advocaten-

gewerbe ruhende Steuer zu sehen, wird durch den Leidener Papyrus

abgewiesen, in welchem aegyptische Choachyten die Zahler sind.

Wie das ^7ii6£xaxov zu fassen ist, ist schwer zu sagen. Das

Wort bezeichnet ein Ganzes und ein Zehntel dazu, aber auch ein

^) Vgl. Mitteis, Reiehsrecht und Yolksrecht S. 48. Zu seinen Ausführungen

auf S. 47 bemerke ich, dass der Gerichtshof der Dreissig (Diod. I 75), vor dem

kein Anwalt auftreten darf, nicht in die Ptolemäerzeit, sondern in die alte

Pharaonenzeit gehört. Vgl. meine Observationes ad bist. Aeg. p. 10.
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Zehntel, dass zu etwas Anderem hinzugethan wird (vgl. Ps. Aristot.

Oec. II 2, 3). Im Leidensis heisst es von ihm in Z. 17 f.:

TTSpl [xoO sraSjexaxou x[fiq]

y.p''a[£ci)c au ? ?]xfj<; ou^ö-ev

u[i.T[v £YxaXoö][ji£v.

Diese Worte zeigen so viel mit Sicherheit, dass auch das

eraSexaxov zu den Unkosten des Gerichtsverfahrens gehört.

§ 120. SwjJiaxLXov.

In 1052 wird [uTiCep)] owjxaxoxwv xoü 5 L (=100/1) quittirt.

Die Erheber nennen sich, wenn unsere Ergänzung in den Corrigenda

richtig ist, [ol ß] XaoYpa(cpoc), sind also „Volkszähler". !S(I)[ia

bezeichnet die Person; awjxaxtxov wäre also eine Personensteuer.

Sollten die Volkszähler, die die awjAaxa festzustellen hatten, dafür

eine Gebühr unter dem Namen awjxaxtxöv erhoben haben? Wenn

nicht die Xaoypoc<:poi daständen, würde das nächstliegende sein,

awpiaxixov als Sklavensteuer zu fassen, d. h. als Steuer, die von

den Herren für den Besitz der Sklaven zu zahlen Avar (Vermögens-

steuer). Von dieser Besteuerung der Sklaven (awjxaxa) handelt

Petr. Pap. (II) XXXIX b und c (III. Jahrh. vor Chr.). Für die

Kaiserzeit vgl. Pap. Leipz. 25, wo für zwei verschiedene Sklaven

(hoüXoC) dieselbe Summe (22 Dr. 2^ Obolen) gezahlt werden. Ebenda

29 Recto ist überall, wo Wessely SouXyj? liest, vielmehr 5c(d) zfiq,

zu lesen. Auch in Z. 9 ist statt xou houX vielmehr xoö a(uxoO)

5:(a) zu lesen. Dieses Stück handelt also nicht von Sklaven.

§ 121. TEkoq xacpwv.

Für Theben belegt durch 658, 1062, 1065, 1462, 1585, 1591,

alle aus dem II. Jahrh. nach Chr.

Die Erklärung dieser Urkunden bietet ganz besondere Schwierig-

keiten. Die Beamten, die die Steuer erheben, heissen iTicxYjpvjxal

xeXou? fjJiaicoTCW^wv oder xeXwva: tp[,axio7tü)Xü)v.^) Danach müsste

*) In 1062 steht, TeX(ü)va'.) IjiaT.oraüXwv. Nach correctem Sprachgebrauch

könnte von TeAwvV;^ nur der Name der Steuer, nicht die Bezeichnung der ISe-

steuerten abhängen. Diese Nachlässigkeit ist charakteristisch für den Jartion

unserer Ostraka.
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man annehmen, dass es sich um die von den „Kleiderhändlern"

erhobene Gewerbesteuer handelte. Ganz entgegen den sonstigen Ge-

werbesteuerquittungen wird hier aber nicht eine regelmässige, für

den Monat berechnete Abgabe für die Ausübung des Betriebes erhoben,

sondern es wird eine einzelne Spezialleistung der Kleiderhändler

besteuert. Die Zahlungen erfolgen nämlich „für die Steuer einer

oder mehrerer xacpa:" (uuep xeAou? zoccpfic, oder bizep xacpfJ!;), und

zwar werden für eine xacpig 2 Drachmen erhoben. Ich habe in der

Deutschen Literaturzeitung 1889, Nr. 37, S. 1353/4 die Erklärung

vorgeschlagen, dass den Kleiderhändlern die Einkleidung der Leichen

zwecks der Bestattung übertragen war, und dass von diesem Verdienst

der Staat für jede costümirte Leiche eine bestimmte Taxe erhoben

habe.^) Ich weiss auch heute noch nichts Besseres vorzuschlagen.

Dass abgesehen von der Gewerbesteuer ein Teil des Gesararat-

betriebes auch noch einer Spezialsteuer unterliegt, bleibt freilich

sehr auffallig.

Besondere Schwierigkeiten macht Nr. 1463. Da wird einer

Frau TEp\iä\iiQ (Femininum von I[Bp\iä.^'.(;) quittirt bnkp xa^yjg

n£X£X(. . . .) dvSpös ^ß, also über eine Zahlung der Steuer für

das Begräbnis oder die Bestattung ihres Mannes (denn das muss

a,vrip hier bedeuten) Petel( .,..). Man könnte hiernach auf den

Gedanken kommen, dass die Steuer nicht von den Kleiderhändlern,

sondern von den Leidtragenden erhoben wäre, dass also Jeder,

der eine Leiche costümiren liess, dem Staate ein Didrachmon zu zahlen

gehabt hätte. Doch das führt zu neuen Schwierigkeiten. Warum

sollte denn eine solche „Begräbnissteuer" regelmässig von denjenigen

Steuererhebern eingezogen werden, die das t[j.axi07iü3Xox6v erheben?

Nach Nr. 1462 müsste unter dieser Annahme üaxaeßaK; drei Todes-

fälle auf einmal in seiner Familie gehabt haben. Das ist zwar

^) Wenn man diese Erklärung zulässt, so ist damit erwiesen, wie ich schon

a. a. O. hervorhob, dass es schon im II. Jahrh. n. Chr., dem unsere Urkunden

angehören, vorgekommen ist, dass die Leichen nicht nacli altaegyptischer Sitte

in Binden eingewickelt, sondern in Kleider gehüllt wurden. Dies Ergebnis

ist für die Datirung der zahlreichen Kleiderreste, die neuerdings aus den

aegyptischen Gräbern hervorgekommen sind, von grossem Interesse. Vgl. zu

diesen Ueberresten Alois Riegl, die aegyptischen Textilfunde im K. K. oester-

reich. Museum, Wien 1889 und dazu meine Anzeige in der Deutsch. Literaturz.

a. a. O.

WiLCKEN, Ostrak.1. 20
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nicht unmöglich, spricht aber doch eher gegen als für diese An-

nahme. So ist vielleicht vorzuziehen, doch auch in der Tep\iöt\iic, eine

Kleiderhändlerin zu sehen, die vielleicht nach dem eben erfolgten

Tod ihres Mannes das Geschäft übernommen hat und nun für die

Einkleidung seiner Leiche, die sie natürlich von ihrem Geschäft aus

übernimmt, besteuert wird. Doch gebe ich zu, dass die Deutung

auf die Leidtragenden nicht ausgeschlossen ist. Non liquet.

§ 122. TsXos.

In Nr. 328, 504, 1030, 1048, 1050, 1078, 1314, 1335,

1386. 1394, 1412, 1490 wird über den Empfang eines zkXoc, (meist

für den und den Monat) quittirt, aber nicht gesagt was für ein

ikXoc, es ist. In den meisten Fällen würde ich zuerst an eine

Gewerbesteuer denken. In 1394 ist sie sicher anzunehmen, falls

meine Ergänzung in 1395 U7i(£p) Sau(t5uiy(i)v) richtig ist (vgl. § 28).

In 328 steht: äizb xoO §aTa[ievou xeXoug.

Ebenso wenig weiss ich zu sagen, was mit dem [xepiojxos xiXo\jq

gemeint ist, über den in 554, 624, 670 und 1586 quittirt wird.

Nach dem Titel der Erheber möchte man vielleicht an das xiXoc,

(I)VCü)V denken. Aber das ist ganz ungewiss.

§ 123. TsXoi; TYJG TSXapTTjg.

In 1363 quittirt der Unterbeamte des Agoranomos einer Frau

Thermuthis den Empfang dieses xiXoc,. Die Summe stellt den

Betrag für die Zeit vom Tybi bis zum Pharmuthi, also für 4 Monate,

dar. Die Abgabe ist enorm hoch — 25°/o. Wofür sie gezahlt

wird, ist nicht gesagt. Da sie vom Agoranomos erhoben wird, ist

sie vielleicht ein Marktgefäll.

§ 124. TtlSP TOTIOU.

Für Syene belegt durch 295, für Theben durch 723— 725,

734—736, 740, 742, 743, 745—750, 754, 1253, 1312, 1336,

1342, 1350, 1521, 1524, alle aus der Ptolemäerzeit.

Mit uTiep xÖTCOU oder UTcep xoö xotiou ist nicht die Steuer selbst

bezeichnet, sondern nur der Distrikt, für welchen sie erhoben und aul

welchen sie distribuirt ist. Während in den meisten Fällen die
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Steuer selbst ungenannt bleibt, zeigen uns Nr, 295, 735, 736 und

1253, wie wir den elliptischen Ausdruck zu fassen haben. Da
findet sich die Wendung bIc, xyjv iniypa'^riy xoO x. Ixomq bukp

x6nou oder, wie es in 1253 noch deutlicher heisst: sie, xyjv im-

Ypacp^v xoö Ilepl Sripac, xÖttod. Wir werden nicht fehlen gehen,

wenn wir hiernach in allen Fällen, in denen uTiep xotiou quittirt

wird, ein eli; x-^v Iraypa^T^v hinzudenken. Unter iKr(pa^)ri aber

ist, wie wir oben S. 194 flf. gezeigt haben, die Grundsteuer zu ver-

stehen. In den oben angeführten Fällen wird regelmässig in Weizen,

Gerste oder Kroton gezahlt.

Was bedeutet nun der, wi<^ '^'v a. a. O. sahen, entbehrliche Zusatz

unkp XOTIOU? Glücklicherweise lässt uns die älteste unter den ange-

führten Nummern, 1253 (aus der Zeit des Philadelphos) , keinen

Zweifel darüber, dass xotzoq hier nicht eine allgemeine Bezeichnung

für den „Ort" ist, an dem der Zahlende sich befindet, sondern dass

ZÖTIOQ hier wie häufig, im technischen Sinne als Aequivalent für

TOTzcx.pjia, zu fassen ist. Vgl. auch 1336, gleichfalls aus der Zeit

des Philadelphos, wo bizkp xoö Ilepl 0T^(ßas) seil, xotiou, gesagt

ist. Ueber die Toparchien vgl. Kap. V. Ich habe schon in den

„Actenstücken aus der kgl. Bank v. Theben" S. 33, A. 2 nachgewiesen,

dass zur Zeit des Philadelphos die Landschaft Ilepl Sr^'^ac, noch

nicht, wie im II. Jahrh. v. Chr., ein vo\i6q, sondern noch ein zonoc,

war. Vgl. auch auf den oben S. 65 AT. mitgeteilten Holztafeln: Ato-

piiüvoq xoö xoTtap)(T^aavxoi; xov Ilepl B'q'^a.q xöttov. Somit sind wir

berechtigt, unter dem zönoq unserer Ostraka die X0Trap)((a zu ver-

stehen.

Nr. 1253 ist aber auch in anderer Hinsicht lehrreich. Es

heisst da sie, x"r^v eTCtypa^TjV xoü Ilepl 6Y)ßai; xotiou, während die

anderen alle die lose Verbindung mit uTiep xotiou wählen. Damit

ist die Sicherheit gegeben, dass die imypa^y] oder Grundsteuer be-

zeichnet wurde als die Steuer des und des xotto?. Mit anderen

Worten, unsere Ostraka lehren uns, dass die Grundsteuer in Aegypten

nach den Toparchien des Landes distribuirt war.

Wir wollen auch auf diejenigen ptolemäischen Ostraka hin-

weisen, die mit den hier behandelten im Wesentlichen identisch sind,

nur dass uTiep xotiou und d;, xf;V iTicypaifigv fehlen, also Nummern

wie 708, 710, 713, 717, 718, 730, 732, 741, 756, 1255, 1343,

1367, 1509, 1533. In diesen ist nur über die Lieferung von Getreide

20*
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quittirt, ohne dass gesagt wäre, zu weichem Zweck es erhoben sei.

Ich glaube, dass wir es hier lediglich mit einem elliptischen For-

mular zu thun haben, und dass auch diese Quittungen die Grund-

steuer betreffen. Dasselbe glaube ich auch von denjenigen Nummern

behaupten zu müssen, die sonst mit den eben genannten überein-

stimmen, nur dass sie den speziellen Ortsnamen nennen, für den

die Steuer erhoben wird. Vgl. 706, 727, 729, 731, 753, 1505.

Wenn z. B. in 706 v^aou nxoX(£[iac5oi;) steht, so ist damit, meine

ich, der Distrikt bezeichnet, für welchen die (ungenannte) Grund-

steuer erhoben wurde. Statt des ganzen zonoc, ist hier der einzelne

Ort hervorgehoben.

Wir sind damit zu dem Resultat gekommen, dass fast alle

Quittungen über Naturallieferungen aus der Ptolemäerzeit die Grund-

steuer betreffen, soweit sie nicht ausdrücklich andere Abgaben nennen,

wie den axecpavoi; xwv xaxotxwv (§ 118) und anderes. Auszuschliessen

sind natürlich auch die Quittungen über Spreulieferungen , die für

sich zu betrachten sind (§ 21).

Nicht anders liegt es, wie mir scheint, in der Kaiserzeit. Aus-

drücklich genannt wird die Grundsteuer nur ein einziges Mal, in

767 mit buep 5y]|atw(v). Vgl. § 30. Aber gemeint ist die Grund-

steuer auch hier in allen Thesaurosquittungeu , soweit sie nicht

ausdrücklich eine andere Steuer nennen. Die Toparchie ist auch

in der Kaiserzeit der Steuerbezirk, der der Auflage und Erhebung

der Grundsteuer zu Grunde liegt. So finden wir auch die Toparchie

gelegentlich erwähnt, und zwar in der Weise, dass gesagt ist, in

das Magazin dieser oder jener Toparchie sei das Getreide abgeliefert:

|ie[A£xpY]X£v de, d-rjCxupbv avo) oder xaxto xoTz^ocpylccq) oder ähnlich.

Vgl. 761, 778, 783, 799, 800, 805, 1009, 1328, 1596. In

1009 (aus der Zeit des Augustus) heisst es ähnlich wie in den

ptolemäischen Texten: [i.e[i£xpY]xa(; ävw xo7i(apxtaig). Während

dort die Form zoTioq, vielfach ausgeschrieben, überliefert war, finden

wir für die Kaiserzeit in 1596 die Form xo7rapx(ta) bezeugt. Was

ich in den Observationes ad bist. Aeg. prov. Rom. p. 26 f. über

die Gleichwertigkeit der beiden Ausdrücke gesagt habe, findet durch

das hier vorgelegte Material eine neue Stütze.

Doch die Fälle, in denen in der Kaiserzeit die Toparchie an-

gegeben wird, sind im Ganzen selten. Weit häufiger ist es, dass,

ganz wie wir es oben für die Ptolemäerzeit kennen lernten, keinerlei
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nähere Angabe über die Art der Steuer gemacht wird. Vgl. 762,

768, 771— 773, 779, 790, 792—794 u. s. w. Dies ist bis auf

Hadrian die vorherrschende Form. Von da an wird es Sitte,

zwar nicht die Toparchie, wohl aber das Dorf zu nennen, für

welches die Grundsteuer erhoben wurde — wie wir es gleichfalls

für die Ptolemäerzeit in einigen Fällen oben kennen lernten. In

unserer Sammlung begegnet ein derartiger Zusatz zuerst im Jahre

125 n. Chr. (Nr. 820). Von da an wird es immer häufiger, ja

schliesslich zur Regel. Wir meinen Zusätze wie bnlp 'Kdpocv.oc,

(oder auch bloss Xapaxog), üuep Noxou xal Ai^öq, unep Kepaiae^wv,

UTiep Nirjatov u. s. w. Kurz die meisten Oertlichkeiten , die wir auf

dem alten thebanischen Boden nachgewiesen haben, begegnen hier

als die Bezirke, für die die Grundsteuer erhoben ist. Es steht hier

der Einzelort an Stelle der gesammten Toparchie. Auf eine Aende-

rung in der Steuerpraxis möchte ich daraus für die Kaiserzeit

ebensowenig wie aus denselben Verhältnissen für die Ptolemäerzeit

schliessen. Dass die Toparchie auch in der Kaiserzeit die Grund-

lage der Steuerverteilung blieb, lehrt eine Gruppe von Berliner

Papyri, auf die ich schon in den Observationes p. 24 f. kurz hin-

gewiesen habe (BGU 552—557). Es sind Berichte der SexccTiptoxo'.

über die eingegangenen Weizenlieferungen, aus dem Herakleopoli-

tischen Gau^), aus dem 10. Jahre des Kaisers Gallienus. Da sind

die Eingänge nach den Dörfern zusammengestellt, die Dörfer aber

sind nach den Toparchien, in denen sie liegen, gruppirt. Zum
Schluss einer jeden Toparchie-Abrechnung heisst es dann: yt^vexat)

zon^apylocQ) + -=- x, d.^h. „das macht für die Toparchie so und

so viele Artaben Weizen". Wir können somit die Toparchie als

Steuerdistrikt von den Zeiten des Philadelphos bis auf Kaiser

Gallien, also durch sechs Jahrhunderte verfolgen. Mit dieser Be-

deutung der Toparchie hängt es zusammen, dass in einem noch

unpublicirten Londoner Papyrus aus dem 2. Jahre des Hadrian,

den ich durch Kenyon's Güte einsehen durfte, die Thesauros-

beamten geradezu als die Sitologen der und der Toparchie be-

zeichnet werden. Es heisst da: üxoXXtS: xal [).ex6-/^oiq oixoXö-

Y(ocs) TOTcap)((ca(;) ALOvi)aca5o[(; y1zvri\i(ocxoc) ßL. Vgl. Kenyon,

^) Dass sie nicht zum arsinoitischen Gau gehören, bemerkte ich schon

Hermes XXVII S. 299 A. 6.
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Catalogue of additions to the department of Mss. 1888— 1894

S. 426 Pap. CCXCV.
lieber die Grundsteuer, die nach diesen Toparchien distribuirt

und erhoben wurde, ist oben in § 46 gehandelt worden,

125. Tpocpwv 5£X(cpdxü)v?).

In 265, 4 (Elephantine) scheint mir nach nochmaliger Revision

des Originals folgendes zu stehen: xal xpocpov (für xpo'^pGiv) SeX-

(cpaxwv) xal aXX(wv) dys^wv. Die Lesung bedarf noch weiterer

Nachprüfung. Wie diese Abgabe aufzufassen ist, lasse ich dahingestellt.

§ 126. Tlxr^.

In 1031 (aus dem Jahre 31 n. Chr.) quittirt der TeXwvy]?

b'ixfic, einer Frau Sevapceu^, dass er das ziloq beX'-^av.i(b)oq \iiac,

von ihr empfangen habe. Die Abgabe wird als uVxt^, d. h. als

„Sehweinesteuer" bezeichnet, und wird im gegebenen Fall „für

1 Ferkel" erhoben. Diese Schweinesteuer ist zu den Vermögens-

steuern zu zählen.

§ 127. TTisp Tipogoowv cpoivLx((Ov).

Für Syene durch Nr. 276 (vom J. 186/7 n. Chr.) belegt.

Es kommt sachlich auf dasselbe hinaus, ob man (^ocv(x((OV)

oder cpocvix(ü)V{i)v) auflöst. Unter dieser TTpogoSos kann wohl nur

die Einnahme verstanden werden, die dem Besitzer der «^otvcxei;

oder ^oivixwve? aus dem Verkauf der Früchte (Datteln) und aus

der sonstigen vielseitigen Nutzbarmachung der Palmen erwächst.

Eine Abgabe, die bnep Tzpoqöotüv ^otVLx((i)v) erhoben wird, trifft

also dieses Einkommen und ist zu den Einkommensteuern zu zählen.

Genaueres lässt sich über diese Abgabe nicht ermitteln, da der

Schluss der Urkunde nicht vollständig erhalten ist. Nur so viel

sieht man, dass sie in Geld gezahlt wird (vgl. Scaypaqjetv).

§ 128. TTisp v.\ifiq 5r^{jLoaiou cpotvixo^ und U7:lp Ti\ifjC, cpowxo?.

Ersteres für Syene— Elephantine belegt durch 84, 93, 111,

126, 159, 161, 172, 227, 232, 243, 254, 255, 257, 266, 281,

285, 288, 12G8, 1273, 1609, Letzteres für Theben durch 502,

692, 693, 697, 1466, alle aus dem IL und III. Jahrhundert nach Chr.
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In Elephantine quittirt man uuep Ttix-^s 5rjfJioatou cpotvtxo?.

Das Wort zpovAXOC, findet sich in 266 voll ausgeschrieben, eben

so OTjiJLoatou in 84, 111, 161, 243. Dass damit auf kaiserliche

Palmengärten hingewiesen wird, scheint mir daraus hervorzugehen,

dass die xi\iri von den kaiserlichen Praktoren erhoben wird, den-

selben, die auch die kaiserlichen Steuern eintreiben. TtjiYj bezeichnet

hier den Kaufpreis, denn der Gedanke an eine Adaeratio wird durch

hri\ioaiou ausgeschlossen. Es handelt sich hier also nicht um Abgaben

irgend welcher Art, sondern lediglich um den Kaufpreis von Ob-

jecten, die aus der kaiserlichen Domäne gekauft sind. Was ist nun

dieses Kaufobject? Das Nächstliegende scheint zu sein, i^ocvc^ als

„Palmenbaum" zu fassen. Sieht man aber, dass in der Regel hinzu-

gefügt Avird „yzvr]\ia.xoc, xoö x. exous", so wird man vielmehr auf

das hingewiesen, Avas die Bäume in dem betreffenden Jahre getragen

haben, also die Früchte, die Datteln. Spi'achlich ist diese Deutung

durchaus erlaubt, denn Hesychios sagt unter- cpotvc^: tö SevSpov . . .

xal 6 y-apTiÖQ. Ich glaube daher annehmen zu dürfen, dass in

den vorliegenden Texten denjenigen Leuten quittirt wird, die aus

der kaiserlichen Domäne Datteln gekauft haben. Ueber die Höhe

des Preises lässt sich nichts eruiren. Die quittirten Summen sind

von sehr verschiedener Höhe, was zu unserer Auffassung passt.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass die meisten Quittungen aus dem

Oetober und November stammen. Die Dattelernte findet in Aegypten

im August und September statt. In diesen Fällen handelt es sich

also um den Ankauf von frischen Datteln aus der neuen Ernte.

Dem widerspricht nicht, dass die Früchte regelmässig als zu dem

yevYjfAa des verflossenen Jahres gehörig bezeichnet werdei.. Auch

die Früchte, deren Ernte in den Anfang des aegyptischen Jahres

hineinfallt, sind doch gewachsen und geAvorden in dem vorher-

gehenden Jahre. Sie sind das yevYJiia des Jahres, das kalendarisch

mit dem 28. August abschliesst.

Bei den thebanischen Quittungen, in denen die f^OLVCX£(; nicht

als 5yj[i6a:oi bezeichnet werden, kann man schAvanken, ob Tt[jn^

als Kaufpreis zu fassen ist. Die Möglichkeit, dass es sich auch

hier um den Verkauf kaiserlicher Datteln handelt, ist nicht aus-

geschlossen, und man könnte auf die durch Strabo XVII p. 818

bezeugten kaiserlichen Palmengärten der Thebais hinweisen. Andrer-

seits besteht aber auch die Möglichkeit, dass mit '^"r Formel bnkp
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xi\ific, auf eine Adaeratio hingewiesen wird (vgl. § 87). Dann würde

in diesen Fällen Geld gezahlt werden, während eigentlich Datteln

als Abgabe zu entrichten waren. Wie in § 87 würde man auch

hier zunächst an die Annona denken. Diese zweite Deutung ist

mir wahrscheinlicher, doch muss ich die Frage offen lassen.

§ 129. [Tusp .... cpo]ivox((i)v) 5£a[i(a)v) \iL,.

Vgl. Nr. 35 aus Syene vom J. 89 n. Chr.

Schon in der Revue Egyptologique VI S. 11 erklärte ich

5eai-i als bio\i<xi. im Sinne von „Bündel". Ich halte an dieser Er-

klärung fest, zumal uns inzwischen auch in den Flinders Petrie Papyri

die hic5\iri als Mass (für Heu) entgegengetreten ist (vgl. Kap. X).

In diesem Zusammenhange kann (pocvc^ nicht die Palme, auch nicht

die Palmfrucht, sondern nur den Palmzweig bedeuten. Dass das

Wort diese Bedeutung haben kann, bezeugt Pollux I 244: xaXeTxat

§£ y.al 6 xlähoc, auxoO 6(i,wvu(JL0)(; cpotvo^.^) Wie die vorliegende

Zahlung aufzufassen ist, bleibt mir dunkel. Verbindet man cpotvixcov

direct mit UTzep, so würden die 47 Bündel Palmzweige (im Besitz

der Zahler) das Steuerobject darstellen. Man könnte aber auch

UTcfep) Tt([XY](;) (pocvtxwv ergänzen, und da die Zahlung von Steuer-

pächtern erhoben wird, w^ürde man hier wohl eher an eine Adaeratio,

als an den Kaufpreis denken (vgl. den vorigen Paragraphen).

§ 130. Oopog — CpOLVCXCOV.

Wenn unsere Ergänzung von 1536 (II. Jahrh. vor Chr.) richtig

ist, wird dort über den cpopog xwv [ji[£^taö-(oj(X£va)v) aot] (fotvcxoiv

quittirt. Oopo; steht dann in dem Sinne von ex^optov für den Pachtzins

(vgl. § 133), denn die Quittung macht durchaus den Eindruck einer

Privaturkunde. Dies wäre wohl das älteste Beispiel dieses Sprach-

gebrauches.

Vielleicht liegt dieselbe Abgabe in 1446 vor, wo duö cp6p(ou)

1 Artabe Datteln gezahlt wird (vgl. Corrig.). Doch ist die Lesung

cp6p(ou) hier nicht sicher. Die Quittung ist ausgestellt von ir^i-

TYjpYj(xat) xxy](|xaxü)v), etwa Güterinspectoren, Man könnte sich

*) Ueber mannigfache Verwendungen der Palmenzweige vgl. Wönig, die

Pflanzen i, alt. Aeg. S. 313. Als ßäi; spielen sie auch im Haushalt des

Jupiter Capitolinus in Arsinoe eine Kolle. Vgl. Hermes XX. S. 458.
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hier als den Grundeigentümer wohl den Kaiser, aber auch einen

reichen Privatmann denken. Dass in dem einen Falle mit Geld,

in dem anderen in natura gezahlt wird, wird in den betreffenden

Pachtcontracten so festgesetzt sein.

§ 131. TTisp cpoivixwvwv und UTisp Ysco[i£Tpias cpoLvixwvwv/)

Ersteres für Theben belegt durch Nr. 356, 369, 379, 396,

397, 400, 407, 494, 540, 649, 1323, 1326, 1327, 1364, 1382,

1383, 1385, 1389, 1398, 1548, 1554, Letzteres für Syene-Ele-

phantine durch Nr. 13—15, 17, 22, 88, 157, 184, 210, 238, 267,

268, 275, 284, 1610, alle aus der Kaiserzeit.

Dass mit dem Ausdruck unkp cpotvixwvwv die Grundsteuer

bezeichnet wird, die auf dem Palmenboden 2) lastet, kann sachlich

und sprachlich kaum in Zweifel gezogen werden. Dass aber auch

mit dem Ausdruck uTiep yEWjjisxpLa? ^ocvixwvwv nichts anderes ge-

meint ist, haben wir oben in § 27 nachzuweisen und zu erklären

versucht. In dem vorliegenden Material ist die erstere Formel in

^) Der Singular cpoivtxwvos ist ausgeschrieben in 184. Dagegen steht in

275 lojv a(ijxtüv) cpGL(vLy.tövü)v). Unter einem cpoivixwv ist ein Grundstück zu ver-

stehen, das ganz oder Avenigstens vorwiegend mit Palmen bestanden ist. Nur

von solchen handeln die hier vorgelegten Quittungen. Dagegen kommen hier

solche Grundstücke nicht in Betracht, in denen vereinzelt Palmen stehen, wie

das namentlich in den Kcupäbeiooi vorkommt. So heisst es in BGU 348

(vom J. 156): KaXög TCoiYjG'.g xobc, cpoivixas xcbc, ev i&'. (1. x'^i) uapa§iawi TioXVjaag

(1. THüXrjOixc,.) In einem anderen Falle finden wir Palmen auf einem Weizenacker

erwähnt (BGU 227). Wohl wird hier das sxcpöptov, wie billig, nach Artaben

Weizen festgesetzt, doch auch von den vereinzelten Palmen scheint eine Abgabe

festgesetzt zu sein. Denn das ist wohl der Sinn der beiden noch nicht sicher her-

gestellten Worte über Z. 16. So wii-d bei gemischten Anpflanzungen die Be-

zeichnung immer a potior! genommen. Im Faijüm, wo auch die Olive gedieh,

finden wir nach BGU 141 Grundstücke, in denen Olive und Palme neben-

einander und, wie es scheint, in etwa gleichem Verhältnis wuchsen. Ein solches

Grundstück heisst eXa-.wv xaL cpo'.vixtöv und wird mit einer einheitlichen Grund-

steuer belastet (vgl. I Z. 10, 12, wo auch eXatwvog vor xal (poLvixwvof zu

ergänzen sein wird, und II. Z, 9). — Eine interessante Illustration zu solchen

gemischten Anpflanzungen bietet ein aus Theben stammender Grundriss eines

altaegyptischen Gartens, aus der Zeit der XVIII. Dynastie. Vgl. Erman,

Aegypten u. aeg. Leben S. 274.

*) Für die aegyptischen Palmen verweise ich auf Wönig, Die Pflanzen im

alten Aegypten, S. 304 ff.
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Theben üblich, während für Syene— Elephantine bis jetzt nur die

andere bezeugt ist. Die Identität ist hier nicht so evident wie bei

den d[iTC£Xö)V£5 , weil wir nicht in der Lage sind, wie dort den-

selben Steuersatz für Beide nachzuweisen (S, 147 f). Das kommt
daher, dass in den elephantinischen Texten niemals der Flächen-

inhalt angegeben ist. Aber was für die a\iTZt'k(bVEq gilt, muss auch

für die cpocvcxwvei; gelten. Man könnte auf 1301 hinweisen, wo

unter der Ueberschrift r£o({JLexpia<;) nicht nur für afjLTieXwve?, sondern

auch für (^ocvtxwveg Grundsteuer berechnet wird. Auch in 407

liegt es sehr nahe, vor 9o(cvcxa)Vü)v) aus der vorhergehenden Zeile

ein Y£W[X£xpcai; zu suppliren (vgl. 6[j,ocü)5).

Die Grundsteuer für Palmenland wird regelmässig nicht in

natura, sondern in Geld gezahlt. Aus den Elephantiner Ostraka

lässt sich über die Höhe der Steuer nichts feststellen, da sie, wie

gesagt, sich darauf beschränken, nur die Geldsumme zu nennen.

Es begegnen die verschiedensten Summen, entsprechend dem ver-

schiedeneu Umfang der besteuerten Ländereien. Dass die zahlenden

Personen die Eigentümer der Grundstücke sind, kann nicht bezweifelt

werden; auch Frauen begegnen darunter (vgl. 210). Meistens ist

zu der Steuer nur die Jahreszahl hinzugefügt, wobei zu bemerken

ist, dass (ausser in 157) immer das verflossene Jahr genannt wird.

In einigen Fällen steht statt der einfachen Jahreszahl yEVi^ixaxoi;

Toö X. ezovq (vgl. 88, 184, 267, 268, 275), einmal Xyj([jLtAaxojv)

xoö X. IxQuq (1610). Dass die Grundsteuer für Palmenland für das

verflossene Jahr gezahlt zu werden pflegte und nicht wie beim Körner-

boden für das laufende Jahr (vgl. S. 213 £), hängt mit dem Termin

der aegyptischen Dattelernte zusammen. Diese fällt in den August

und September, also gerade in die Wende des aegyptischen Jahres.

Ich hob schon oben S. 311 hervor, dass die Datteln, die in den ersten

Tagen oder Wochen des neuen Jahres geerntet wurden, mit Recht

als "^ivriiio., als Wachstum des verflossenen Jahres bezeichnet werden

konnten. Da es sich hier nirgends um Naturallieferungen handelt,

so kann mit yevYiiiaxoQ xoö x. exouQ nicht die Ernte gemeint sein,

von welcher die Zahlung erfolgt (vgl. S. 214), sondern für welche

gezahlt wird. Die Richtigkeit dieser Auffassung wird durch ein

soeben in Berlin erworbenes Ostrakon, P. 8597, erwiesen, in welchem

quittirt wird: U7r(£p) yeo)\i(ezpia^) 90cv£Lx(wva)v) 'Apaßta? 67i:(^p)

'kri\i(\i<xz(jiv) a^. Es ist von denselben Pächtern ausgestellt, die in



§131. GRUNDSTEUER VOM PALMENLAND. 315

IGIO einfach XY](|i,|JiaTü)v) sagen. Es zeigt sich hierin wiederum,

dass die Grundsteuer als Ertragssteuer aufgefasst wurde (vgl. S. 214).

Eine Besonderheit findet sich in 275: da wird xö 5', d. h. xö texap-

xov gezahlt. Ich erwähne es nur, um davor zu warnen, etwa eine

Angabe über die Höhe der Steuer darin zu sehen. Es kann in dem

Zusammenhang nichts anderes bedeuten, als dass der Zahler eine Rate

im Betrage von einem Viertel der auf ihn fallenden Gesammtsumme

entrichtet hat.

Weiter kommen wir mit den thebanischen Urkunden. Wie

bei den dfiTieXwvsi; werden wir auch hier den grossen Londoner

Papyrus CXIX zur Ergänzung heranziehen (vgl. oben S. 148).

Aus diesem Papyrus lernen wir, dass in Theben (II. Jahrh. n. Chr.)

die Palmenländereien, soweit sie in Privatbesitz waren, in sehr ver-

schiedener Höhe zur Grundsteuer herangezogen wurden. Es lassen

sich folgende Sätze erkennen: 1. 20 Drachmen für die Arure (Z. 8,

11, 18, 27, 41, 50, 51, 56, 59, 61, 74, 76, 77, 78, 79, 102,

108, 109, 114, 115, 124, 126, 132, 148). 2. 40 Dr. (Z. 57,

60, 73). 3. 75 Dr. (Z. 119) und 4. 180 Dr. (Z. 101). Auch

hier wird die Verschiedenheit des Steuersatzes namentlich in der

verschiedenen Qualität des Bodens ihren Grund haben. Bei den

a.\iTzeXGivec, sahen wir, dass die höher besteuerten Grundstücke an

die lepd, die niedriger besteuerten an die Scocxr^acg zahlten. Das

trifft auf die Palmenländereien nicht in demselben Masse zu. Wohl

gehen die Summen, die nach dem Satz von 20 und 40 Drachmen

für die Arure gezahlt werden, auch hier regelmässig an die biob/.y]aiq,

während der zu 75 Drachmen Besteuerte an die Upd, zahlt. Aber

der höchste Satz, der zu 180 Drachmen, geht nicht an die [spa,

sondern an die hiolxriaic,.

Auch in den Ostraka können wir Zahlungen an das Staats-

ressort und solche an das Tempelressort unterscheiden. In mehreren

Fällen werden nämlich die ^oivix&vec, als tepaxcxoi bezeichnet (369,

379, 397, 494, 1323, 1548). Nach dem Wortlaut sollte man meinen,

es seien Palmengärten, die den Tempeln gehörten. Diese Deutung

ist hier aber völlig ausgeschlossen. Es kann kein Zweifel bestehen,

dass es sich hier überall um Privatbesitz handelt. Die Steuerzahler,

unter denen sich auch Frauen befinden, sind die Eigentümer der

betreffenden Ländereien. Ich sehe in dem Zusatz tepaxtxoi lediglich

einen Hinweis darauf, dass die Grundsteuer an die [epa, nicht an
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die hiolv-Yiaic, geht. Andrerseits halte ich dafür, dass diejenigen

(f
otvcxwve?, die nicht jenen Zusatz haben, an die Scotxyjat? steuern.

Dass in dieser Weise die Steuererträge auf die beiden Ressorts re-

partirt wurden, dafür bürgt der Londoner Papyrus, der geradezu

auf diesem Grundsatz basirt. Dass es sich in ihm aber um Privat-

eigentum handelt, unterliegt keinem Zweifel; werden die Grundstücke

doch mehrfach ausdrücklich als JScöxTYjtoc bezeichnet.

Ehe wir versuchen, aus den überlieferten Summen die Höhe

des Steuersatzes zu berechnen, sei ein Wort über die Ratenzahlungen

vorangeschickt. Ich habe schon in den Göttinger Gel. Anz, 1894

S. 734 darauf hingewiesen, dass in dem Londoner Papyrus die ein-

zelne Rate nicht als Bruchteil der zu zahlenden Gesammtsumme aufge-

fasst wird, sondern als Vollzahlung für den betreffenden Bruchteil

des Grundstückes. Vgl. z.B.Z. 79: Wevixiov'ö-rj? 'ATiaO-ou cpot(viXü)vo?)

f5tox(xrjTou) dv(a) ^x xß (seil, xoü bBlvoc, |jiy]VÖs) Sctiö drf xo'»! L-

dXß 5totx('^a£tO(;) ^ ^Pc/^X.- -^^^ besagt: Psenmonthes besitzt im

Ganzen ^ ^ Aruren Palmenland (die Arure zu 20 Drachmen Grund-

steuer). Er zahlt aber zur Zeit (am 22. des betreffenden Monats)

nur für | davon, d. h. nur für ^ ^g Arure. Das macht 5 Drachmen

3J Obolen 2 Chalkus. Dieselbe Art der Ratenberechuung liegt nun

auch in unseren Ostraka vor, nur dass hier nicht ausdrücklich an-

gegeben ist, ob die gezahlte Summe eine Rate oder der volle Betrag

ist. Wir dürfen daher, auch unter der Annahme von Raten, doch

immer die Geldsumme als den vollen Betrag für das angegebene

Stück Land betrachten und sind daher in der Lage, den Steuersatz

für die Arure zu berechnen. Ich stelle zunächst diejenigen Num-

mern zusammen, in denen der Betrag nach obiger Deutung an

die 5coLXY]at5 geht.

356 (19/8 V. Chr.) wird gezahlt für ^ i -gi^ ^ Arure— 8 Dr. 3 Obol.

1364 (16/5 „
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In Nr.
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1 Arure — 20 Drachmen.

— 5

— 2 „3 Obolen.

— 1 „ 1 „ 4 Chalkus.

— 3 „ 6 „

— 1 „ 7 „

Hieraus ergiebt sich, dass auch in den anderen in der Tabelle

aufgeführten Fällen der Satz von 20 Drachmen für die Arure zu

Grunde liegt, dass hier aber Abrundungen, bald nach oben (356, 407,

1398), bald nach unten (396, 1364, 1382, 1389, 1554) vorliegen.

Die Differenz zwischen der normalen und der effektiven Summe

beträgt 1, 2, auch 3 Chalkus. Nur einmal (1364) begegnet ein

Nachlass von 6 Chalkus. Ich wünschte, dass das Original nochmals

daraufhin verglichen würde, ob wirklich ^eP dasteht, wie ich ge-

lesen habe, und ob nicht vielmehr ^sP zu lesen ist. Dann würde

auch hier nur eine Abrundung um 2 Chalkus (und zwar nach

oben) vorliegen.

Bei denjenigen Summen, die für «^oivtxwve? tepaiLXOC gezahlt

werden, sind wir nicht in der Lage, in ähnlicher Weise den

Steuersatz zu berechnen, da hier, wohl nur zufälliger Weise, die

Angabe des Flächenraasses fehlt (369, 379, 400, 494, 1323,

1548). Nur in 397 ist es angegeben. Hier werden für -gig Arure

41 Obolen gezahlt. Nach d,em Satze von 20 Dr. für die Arure

müssten aber 3 Obolen und 6 Chalkus gezahlt werden, und es

wäre sehr merkwürdig, wenn man dies ohne Not nicht etwa auf

4 Obolen, sondern sogar auf 4 Obolen und 4 Chalkus erhöht

hätte. Ich lasse es dahingestellt, ob daher hier vielleicht ein an-

derer Steuersatz anzunehmen ist. Die gezahlte Summe würde correct

sein bei der Annahme eines Steuersatzes von 24 Dr. für die Arure.

Es ist nicht uninteressant, einige Steuerzahler zu betrachten,

die zu wiederholten Malen begegnen. So zahlt 'Ep\ilocq ZwtXou

(nach 1382) im J. 43/4 für ^ -g^ Aruren, und im J. 54/5 (nach

P. 4434) für -^. Ich möchte daraus nicht den Schluss ziehen,

dass sein Grundbesitz sich etwa in der Zwischenzeit um -^\ ver-

mindert hätte, wiewohl die Möglichkeit natürlich besteht. Nach

dem, was wir oben über die Ratenzahlungen sagten, ist es vielmehr

näherliegend anzunehmen, dass in der zweiten Quittung nur e-
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Ratenzahlung, die den Steuerbetrag von -jig- deckte, vorliegt. Ja,

auch die -i\ -^ brauchten nur einen Bruchteil des Ganzen aus-

zumachen. So erklärt es sich auch, wenn Ilexejjievwcpti; üafitüvO-ou

als Grundsteuer für sein Palraenland im J. 31/2 3 Dr. 4.V Ob. zahlt

(1548), im J. 36/7 44 Obolen (379) und im J. 49/50 8 Dr. 4 Ob.

(1323). Die beiden ersten Zahlungen sind sicher Ratenzahlungen,

vielleicht auch die letzte. Es ist übrigens bemerkenswert, dass diese

Palraenländereien des Petemenophis in allen drei Fällen, durch

18 Jahre hindurch, immer zu den lepaxtxol ^ocvcxwvsi; gehören.

Wir haben somit den Nachweis geführt, dass in der Kaiserzeit

(I/II. Jahrh. n. Chr.) die Palmengärten sowohl in Syene-Elephantine

wie in Theben, genau so wie die Weingärten, nicht in natura, sondern

in Geld besteuert wurden, und dass diese Geldsteuer als ein fixer

Satz für die Arure, in verschiedener Höhe, je nach der Qualität des

Bodens, aufgelegt war. Dass sich in unserer Sammlung keine

Quittung über diese Steuer aus der Ptolemäerzeit findet, kann nur

ein Zufall sein. Auch die Papyri bieten so gut wie nichts. Die

cpoivtxü)V£(; in Petr. Pap. (II) XLIIIb glaube ich hier ausscheiden

zu müssen, weil es nach der Ueberschrift sich um die extyj xod

SexaxYj, d. h. die Aporaoira handelt (s. oben S. 157 A. 2). Vielleicht

wird man XXXIX i auf die Grundsteuer beziehen dürfen. Doch ist

der Beweis nicht zu führen.

§ 132. ^opi-niov).

In 1546 scheint das Wort cpoptx(oö) eine Abgabenart zu be-

zeichnen, wie die Gegenüberstellung mit § nahelegt. Es mag wohl

von <^6poc, abzuleiten sein. Doch wage ich keine genauere Erklärung.

§ 133. ^opoq.

Für Elephantine^) belegt durch Xr. 657. Vgl. 1167, 1177.

Der ^opoc, ;{fic, in 657 wird von einem Manne gezahlt, der

das betreffende Grundstück in Pacht hat (fjq l'x^'S ^^ [xia^wat).

^) Mit Unrecht habe ich die Nummer in die thebanischen Ostraka ein-

gereiht. Die Eigennamen (Hax^iiX^/lit-S? Iloi-!ipe\}.i%-y]<;, IIsTsxvo'Jp.Lg) weisen deutlich

nach Elephantine. Sollte der unterzeiclinende 'Pov^iAXoc, Niypou vielleicht

identisch sein mit dem gleichnamigen Agoranomos Elephantines, der durch den

Pap. Paris. 17 für das Jahr 153 n. Chr. bezeugt ist? Dann würde die vorliegende

Quittung in der Agoranomie ausgestellt sein. In diesem Falle wäre allerdings

anzunehmen, dass wir nur eine Copie vor uns haben, nicht das Original (vgl. S. 12).
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Wir werden daher in dem cfopo^ den Pachtzins sehen, den der

Pächter dem Grundeigentümer zahlt. Dieser Pächter erhält Quittung

von drei Männern, die sich als iTCitYjpyjTal y"^? Tfjtouaavewc bezeichnen,

vermutlich die Verwalter des Grundeigentümers, und zwar legt

ihr Titel die Vermutung nahe, dass es sich um kaiserliches Do-

maniallaud handelt, das eben an den Zahler in Pacht gegeben ist.

Wie wir in § 37 gezeigt haben, ist nun zwar die übliche Bezeich-

nung fiir den Pachtzins ey.'^öpio'/. Aber auch '>fQpoc, kommt daneben

in dieser Bedeutung vor. In BGU 409 (a. 313 n. Chr.) wird einem

Pächter der Empfang des cfipo;, quittirt. Dabei wird die Urkunde

bezeichnet als [iiaö-a-c/Vj. Oopo^ an der Stelle, wo wir nach

Obigem excfop'.ov erwarten würden, begegnet ferner: BGU 303,16

(a. 586 n. Chr. unep dTroxaxxou cfopo'j); 307/8 (byz. Zeit); 349,8

(a. 313 n. Chr.); 364,12 (a. 553 n. Chr. ÖTiep a.Koxäy.xou cpopou);

396, 7 und 13 (byz. arab. Zeit); Pap. Genev. 10 (a. 323, wo

in Z. 13 [cpcpo'j] zu ergänzen sein wird); Pap. Grenf. (I) LIV, 12

(a. 378), LVI 11. Die Beispiele stammen sämmtlich aus der jüngeren

Zeit. Vergleiche jedoch das Beispiel in § loO aus dem II. Jahrh. v. Chr.

Auch im Pap. Lond. CCXVI vom J. 94 n. Chr. steht cföpoc, für

Pachtzins. Ebenso scheint in BGU 487 (11. Jahrh. n. Chr.) cpöpoc

in Verbindung mit der [icaö-coat? vorzukommen, und vermutlich

sind die ^opc in unserer Nr. 1167 ebenso zu deuten: Abydenos wird

der Grundeigentümer sein, und die anderen Männer, die ihm Weizen

liefern, werden seine Pächter sein. Vgl. Nr. 1177. Weitere Bei-

spiele für ^iöpoc, als Pachtzins bringt jetzt CPR I (vgl. S. 153;.

Andrerseits kann aber ^opo^ auch in dieser Urkundensprache eine

staatliche Steuer bezeichnen. Vgl. z. B. <^6poc, ßowv in § 144 u. a.

§ 134. Tivsp cfuX(axf)?) oder cp'jA(d"/.wvj und O-sp oitovioD

cp'jAraxwv).

a) Ersteres für Theben belegt durch Nr. 451, 460, 463, 467,

472, 478, 480, 529, 581, 616, 1283, 1285, 1429, 1477.

b) Letzteres für Theben belegt durch Nr. 422, 427, 428, 430,

433, 435, 437, 441, 442, 445, 447, 449, 455, 461, 465, 1281, 1284.

Die Vergleichung der Texte lehrt, dass mit den beiden ver-

schiedenen Ausdrücken ein und dieselbe Abgabe bezeichnet wird.

Drei Quittungen stammen aus Xapo^ (581, 616, 1477), drei aus



§133— 135. 321

einem anderen nicht genannten Orte (451, 467, 478), alle anderen

aus Notoi; xal Aic];.

Es scheint, dass diese Abgabe, die für die „Besoldung der

Wächter" erhoben wurde, in jedem Jahre neu aufgelegt wurde, und

zwar für alle Steuerpflichtigen immer in derselben Höhe, also kopf-

steuerartig. Das ergiebt sich aus den Fällen, in denen wir mehrere

Quittungen für ein Jahr haben. Für 75/6 zahlt sowohl Kapi-^xtS

(441) als Wevaevxt^o-^? (442) je 1 Dr. 1^ Ob. Für 79/80 zahlt

sowohl 'AtioXXw? (451) als Ka[xfjTC? (1281) je 1 Dr. Für 83/4

zahlt sowohl Ka\ifixic, (461) als li'svaevxt^o'^? (460) je 1 Dr.

Ebenso stellt es sich für 84/5 (vgl. 463 und P. 1787) und 86/7

(vgl. 472 und 1284) heraus. Diese Regelmässigkeit scheint mir dafür

zu sprechen, dass wir es hier nicht mit Raten zu thun haben.

Andrerseits sehen wir, dass ein und dieselbe Person in ver-

schiedenen Jahren in verschiedener Höhe bezahlt. So zahlt Kafxfjxt?

nsteapTcpyious für 67/8 (422) 1 Dr. 4 Ob., für 69/70, 70/1 und

72/3 (428, 430, 433) je 2 Dr., für 75/6 (441) 1 Dr. 1^ Ob., für

77/8 (447) 1 Dr.

An was für (^uXaxeg hier im Speziellen zu denken ist, ist schwer

zu sagen. Denn es gab (puXaxe? der verschiedensten Art. Eine

Zusammenstellung des Materiales findet man bei O, Hirschfeld, Die

aeg. Polizei in der Kaiserzeit nach Papyrusurkunden (Sitzungsb.

Berl. Akad. 1892. 28. Juli). Doch wenn hier von cpuXaxeg schlankweg

geredet wird, so ist es mir am wahrscheinlichsten, dass damit die

Dorfpolizei der betreffenden Ortschaften gemeint ist, die, wie ich

bei Hirschfeld a. a. O. S. 2 bemerkt habe, zu den hri\i6ot.oi der

Dörfer gehören. Für das Kostgeld dieser „Wächter" hatten also

die Gemeindeangehörigen alljährlich einen Zwangsbeitrag in der oben

bezeichneten Art beizusteuern. Ueber das ^uXaxcxixov vgl. § 212.

§ 135. Xstpü3V(£^iov.

Für Syene-Elephantine belegt durch Nr. 16, 19, 23, 27, 28,

32, 40, 45, 50, 66, 67, 77, 78, 80, 107, 109, 110, 133, 153,

166—168, 175, 181, 193—195, 199, 206, 207, 250, 291, alle

aus dem I. und H. Jahrh. n. Chr. Für Theben vgl. Nr. 527.

^s-ipidw^iow ist die Steuer, die die ^^etpwvaxte?, die Hand-

werker, für die Ausübung ihres Gewerbes zu zahlen haben, also äie

WiLCKEN, Ostraka. '- ^
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,
.Gewerbesteuer". In der Literatur begegnet der Ausdruck nur bei

Ps. Aristot. Oeconom. II 1,4, wo neben der Kopfsteuer, dem Itilxc-

cpaXtov, das )r£'.pü)vd^'.ov unter den Tzpöqohoi der Satrapenwirtschaft

aufgezählt wird

Untersuchen wir, ob sich aus dem vorliegenden Material ein

Einblick in das System gewinnen lässt. nach welchem die Gewerbe-

treibenden zur Steuer herangezogen wurden. Wir werden unten

sehen, dass man, wie heute, auch im Altertum verschiedene Arten,

diese Steuer aufzulegen, gekannt hat. Für das ptolemäische und

römische Aegypten liegt uns in der Literatur kein Zeugnis vor. Aus den

kurzen aber inhaltschweren Worten Strabo's (XVII. p. 787) .,TOug

5' oaa £V etpi^v^j yfjv xe '/.cd xiyyac, ipyoc^onhouc,, (icp' wvTiep xal

ai TZp6<;o^oi auvYJyovto xw ßaacXel", durch die die Gewerbesteuer

für die Ptolemäerzeit bezeugt wird, hatte bereits Lurabroso (Re-

cherches S. 297) mit Recht geschlossen, dass wohl alle die ver-

schiedenen Gewerbe, die er auf S. 104 f zusammenstellt, einer Ab-

gabe unterworfen gewesen seien. Doch über die Art dieser Gewerbe-

steuer geben Strabo's Worte keinen Aufschi uss. Diese Lücke füllen

nun die Ostraka und Papyri.

Betrachten wir zunächst die Ostraka. In den obigen Nummern

wird nur zwei Mal das Gewerbe des Zahlenden ausdrücklich

genannt, in No. 23 und 45.^) In 23 zahlt ein gewisser Phenopis

für das Jahr 71(2 am 30. Mesore 72 U7i(£p) xt( pwva^t'ou) Xivu(p(ö(v)

'EX£a5(avxtvr^(;) 12 Drachmen. Hier könnte man noch schwanken,

ob die 12 Drachmen Vollzahlung oder Rate sind. Die Zweifel

werden durch Nr. 27 gehoben, wonach derselbe Phenopis für die

Gewerbesteuer des Jahres 75/6 am 30. Mesore 76 zahlt xd? X^oinäq)

dc.pyu(piou) 5pa(x[JLds) wyxxiw / ^ iß, d, h. „er zahlt die noch

restirenden 8 Drachmen, das macht in Summa 12 Drachmen". Damit

scheint mir erwiesen, dass der Leinweber Phenopis 12 Drachmen

zu zahlen hatte, und offenbar für's Jahr. 2) Dabei ist die Frage

*) Das von Marquardt (RStV IP S. 199 A. 5) aus Fröhner citirte xetpwvägiov

—xan7)Xe((ou) ist aufzugeben. Es ist statt dessen zu lesen: Xa.o(ypa.rfia.z) — xatä

\i.ipoq. Vgl. Nr. 104. Natürlich zahlten auch die xäuvjXoi eine Gewerbesteuer.

*) Nachträglich waren mir allerlei Bedenken gekommen, ob die Zalilungen

nicht auf den Monat statt auf das Jahr zu beziehen seien. Es würde mich zu

weit führen, wollte ich die sehr verwickelten und verschlungenen Wege, auf

denen sich meine Bedenken und dann meine Gegengründe, die mich an der
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noch unentschieden, ob diese Summe als Quote des jährlichen Ge-

wiunstes oder aber als Fixum, das auf das Gewerbe als solches gelegt

war, aufzufassen ist. In ersterem Falle wäre anzunehmen, dass

Phenopis im J. 75/6 genau so viel verdient hätte wie im J. 71/2.

In Nr. 45 zahlt ein XcvotiwXt]^ Peteyris für das )(£tpwva^cov

des Jahres 96/7 erst iid Xoyou, also als Rate, 4 Drachmen, darauf

xdg Xunocc, xoö a L ^ öxtw. Dies ergiebt mit Sicherheit, dass auch

der XcvoTiwXyjg Peteyris 12 Drachmen für das Jahr zu zahlen hatte.

No. 50 zeigt, dass derselbe Peteyris für 98 wiederum 12 Dr. zahlt.

In Nr, 66 wird ihm für 101/2 die Ratenzahlung (etiI Xoyou) von

4 Dr. quittirt, während 67 die Generalquittung ^) für dasselbe

Jahr 101/2 ist, wonach er auch für dieses Jahr 12 Drachmen gezahlt

hat. Auch dieser Peteyris zahlt also in drei verschiedenen Jahren

immer dieselbe Summe. So werden wir schon hiernach der Meinung

zuneigen, dass die Gewerbesteuer nicht als Quote des Jahresgewinnes

berechnet war. — AcvotküXyj? ist der Leinenhändler, während Xivucpog^)

der Leinweber ist. Das sind zwei verschiedene Gewerbe, die somit

gleich hoch besteuert waren.

Weitere Gewerbe werden in den obigen Ostraka nicht genannt.

Wohl aber zeigen sie uns, dass andere, ungenannte Gewerbe, in

anderer Höhe besteuert waren. In Nr. 16 zahlt eine Frau Thaesis

für 60/1 unkp /eipQyaE,io(i)) \ir]{viaio\j) (?) I^L ©^x Oaw^t "AO-up

alten Ansicht festhalten Hessen, bewegten, hier in extenso vorführen. Nur Eines

will ich hervorheben. Wenn der Schreiber (z. B. von Nr. 45) sagt „6 aOiöj; TÖcg

XotTiäg Toö aL (^=7tpü)T0ü STOUg)" xxX, ist es da wahrscheinlich, dass man an

eine Restzahlung für einen bestimmten Monat zu denken habe, während doch

kein Monat in dem Ostrakon erwähnt wird? Aehnlich liegt es in 7 7 und sonst.

Sollten die Summen auf den Monat zu beziehen sein, so köimte man wohl er-

warten, dass bei den Restzahlungen einmal auch grössere als die Normalsummen

vorkämen, dass also einmal für zwei Monate nachgezahlt würde. Wer sich die

Mühe giebt, die Frage nachzuprüfen, wird, denke ich, auch zu meinem Resultat

kommen.

^) Es ist oflFenbar nur eine nachlässige Kürze, wenn der Schreiber hier

einfach die Gesammtsumme nennt, anstatt die Restzahlung hervorzuheben und

dann die Summe zu ziehen.

^) Die hier gebräuchliche Form Xivucpog (nicht Xivöücpog) ist in's Lateinische

als linyphus übergegangen. Vgl. Blümner, Technologie I. S. 184. Uebrigens

begegnet in Papyri auch die Form Xivöüiyog, z. B. im Berliner Papyrus P. 1364.

Ueber die aegyptischen Leinweber vgl. Büchsenschütz, die Hauptstätten d. Ge-

werbfleiss. S. 62. Vgl. auch oben S. 268.
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u,Y)(va)v) Y 4 Drachmen. Angenommen, dass dies Ostrakon wirk-

lich aus Elephantine stammt/) ist es das einzige Beispiel für

diesen Ort, in dem eine monatliche Berechnung der Gewerbe-

steuer zu Tage tritt, so wie es in Theben üblich war (s. unten).

Sonst tritt uns hier immer die Jahressumme entgegen. Ob die

Ergänzung (JiYj(vtatou), wonach die Gewerbesteuer geradezu als

Monatssteuer bezeichnet würde, richtig ist, lasse ich dahingestellt.-)

Jedenfalls hatte Thaesis, Avenn sie für die drei ersten Monate des

Jahres 4 Dr. zahlt, für's ganze Jahr 16 Dr. zu zahlen. Ihr Gewerbe

wird also anders als das der Leinweber und Leinenhändler besteuert.

In derselben Höhe wie die Letzteren wird dagegen ein gewisser

Harpaesis, Sohn des Phauophis, besteuert. Der zahlt für's Jahr 103/4

nach Nr. 77 erst 8 Dr., und dann „die übrigen 4 Dr." also 12 Dr.

im Jahr. Das bestätigt Nr. 80 für 107/8, Nr. 109 für 116/7 (hier

wird die zweite Rate von 4 Dr. ungenau mit äXXtxq, statt mit zäq

XocTia? bezeichnet) und Nr. 110 für 117/8. Welches Gewerbe

er trieb, bleibt unbekannt.

Mehrere Personen zahlen ferner 20 Dr. 2 Ob. für's Jahr. Es

giebt hier zwar bis jetzt zufällig keinen Fall, in dem es sich, etwa

durch Bezeichnung der XoiTZoi, nachrechnen Hesse, dass dies

wirklich der volle Jahresbetrag und nicht eine Rate sei. Die

Summe begegnet aber so ausserordentlich häufig, dass sich wohl

nicht daran zweifeln lässt, dass dies wirklich der jährliche Betrag ist.

Folgende Personen zahlen 20 Dr. 2 Ob. als Gewerbesteuer: 1. Na-

cpepaäVs (Nr. 32). 2. Wavavw? (40). 3. KaXaalpt? (133).

4. IIsxexvoüßtG (153). 5. IlexopCiJf^O-t? (166). 6. IlaxacßScs (167,

175, 181, 195, 199, 206, 250). 7. Z[ievnGiq (168). 8. &oxo-

[Jtoö; (193, hier ist )(£Lp(i)va^cov ergänzt). 9. Käati; (194). 10. Ein

^) Nachträglich kommen mir Bedenken, ob dies Ostrakon nicht vielleicht

aus Theben stamme. Die Quittung steht formell den thebanischen viel näher

als denen aus Elephantine. Auch könnte der Name des Mannes dieser

Frau, WsviitüvS-rji; , dafür angeführt werden. Month ist ein thebanischer Gott,

und die Zusammensetzungen mit seinem Namen sind dort ungemein häufig.

Aus Elephantine wüsste ich sonst keine anzuführen. Aber beweisend ist der-

gleichen natürlich nicht.

^) Nach Analogie von Nr. 527 könnte man vermuten, dass in dem \i.'fl

vielmehr die Bezeichnung des Gewerbes stecke. Man könnte an ii.Y]Xov6|jiog oder

[lYjXoxpöcpcg denken. Dass eine ,,Schafliirtin" aber höher besteuert wäre als ein

Leinweber, ist wenig wahrscheinlich.
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anderer IleTop^jjLf^^ts (207). Das sind 10 verschiedene Personen,

die dieselbe Gewerbesteuer zahlen, vielleicht auch dasselbe Ge-

werbe treiben.

Endlich sei auf Xr. 19 hingewiesen, wo über 20 Dr., und auf

291, wo über 8 Dr. 2 Ob. quittirt wird. In beiden Fällen ist

unklar, ob eine Rate vorliegt.

Aus dem Angeführten ergiebt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit,

dass in Elephantine-Syene die verschiedenen Gewerbe in verschiedener

Höhe besteuert wurden, in der Weise, dass jedes einzelne Ge-

werbe mit einem bestimmten, für Jeden, der das Gewerbe

trieb, gleichen Fixum behaftet war. Der Gedanke an eine

Berechnung der Gewerbesteuer als Gewinnstquote wird m. E. schon

durch die Tabelle jener Personen, die sämmtlich 20 Dr. 2 Ob. zahlen,

ausgeschlossen. Im Einzelnen haben wir für Elephantine-Syene

folgende Jahresfixa gewonnen: die Leinweber zahlten 12 Dr., eben-

soviel die Leinenhändler, desgleichen ein ungenanntes Gewerbe; ein

anderes ungenanntes Gewerbe, von einer Frau ausgeübt, war mit

16 Dr. belastet, ein anderes mit 20 Dr. 2 Ob.

Diese Auffassung findet durch einen Papyrus der Berliner

Sammlung (BGU 9) ihre volle Bestätigung. Ich habe schon im

„Rheinischen Jahrbuch" S. 254 kurz darauf hingewiesen. Diese

Urkunde steht auf der Rückseite eines Textes aus dem J. 248 n. Chr.,

ist also jünger; wieviel jünger, ist schwer zu sagen. Ich denke, wir

können sie etwa rund um 300 ansetzen, wobei es auf ein paar Decen-

nien mehr oder weniger nicht ankommt. Diese Urkunde enthält nun

Listen von Gewerbetreibenden aus Arsinoe, der Hauptstadt des Faijüm.

Den Namen ist die Wohnung („in der und der Strasse") und eine (offen-

bar von ihnen gezahlte) Geldsumme hinzugefügt. Sie sind nach ihren

Gewerben geordnet, und die Angehörigen ein und desselben Gewerbes

zahlen dieselbe Summe. Die einzige Ausnahme I 13 wird als

Ratenzahlung zu fassen sein. Ich habe schon a. a. 0. die Erklärung

aufgestellt, dass diese Summen als Gewerbesteuerzahlungen aufzufassen

sind. Danach zahlten die xpuTtOTCwXat = ypuiOTröXai, die Trödler,

12 Drachmen, die jxupwuwXac = [iupwTiöXa: , die Salbenhändler,

60 Dr., die ßa^sTi;, die Färber, 24 Dr., andere Gewerbe, deren

Ueberschrift verloren ist, 8 Dr. und 8 Dr. und 16 Dr. Bei den

xopaöcxe^, den Barbieren (vgl. S. 228), sind keine Summen erhalten.

Zum Glück lässt sich noch mit Sicherheit feststellen, für welchen
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Zeitraum diese Summen fällig waren. In II 11 zahlt ein Färber

das Doppelte von dem, was die Anderen zahlen, und da heisst es:

unep [iYjvwv ß. Folglich waren jene Summen monatlich zu zahlen.

Danach können wir für Arsinoe für die Zeit um 300 n. Chr. folgende

Tabelle aufstellen

:

Zwei ungenannte Gewerbe zahlten pro Jahr je 12 X 8 = 9G Dr.

Die Trödler „ „ „ „12X12= 144 Dr.

Ein ungenanntes Gewerbe „ „ „ „ 12 X 16 = 192 Dr.

Die Färber „ „ „ „ 12 X 24 = 288 Dr.

Die Salbenhändler „ „ „ „ 12 X 60 = 720 Dr.

Vergleicht man diese Zahlen mit denen aus Elephantine, so

fällt ihre gewaltige Höhe auf Wir werden die Erklärung hierfüi

in dem rapiden Sinken des Geldwertes am Ausgang des III. Jahr-

hunderts, in der bekannten Verschlechterung der Münze dieser und der

folgenden Zeit zu suchen haben, ^) und sehen uns somit ausser Stande,

über das positive Verhältnis dieser GcAverbesteuersummen zu jenen

etwas zu eruiren. Indessen wird man nicht fehl gehen, wenn man
annimmt, dass das relative Verhältnis, dass in diesem Papyrus unter

den verschiedenen Gewerben hinsichtlich ihrer Besteuerung besteht,

in den früheren Zeiten, denen die Ostraka angehören, im Grossen

und Ganzen dasselbe gewesen sein Avird, dass also die Gewerbesteuer

der Trödler, der Färber, der Salbenhändler sich auch früher wie

1:2:5 verhalten haben wird. Als Hauptergebnis dieses Textes

möchte ich aber die Bestätigung betrachten, die sie unserem obigen aus

den Ostraka geschöpften Resultat gewährt, dass alle Angehörigen

desselben Gewerbes dieselbe Steuer zu zahlen hatten.

Betrachten wir nunmehr die Gewerbesteuerquittungen aus Theben.

Der Ausdruck yetpojva^cov begegnet hier nur einmal (Ni*. 527).

Vgl. oben § 23. Im Uebrigen ist es hier Sitte, das Gewerbe selbst

in der Quittung zu nennen, meist in der Form bnkp ßa'^ewv

oder ähnlich. Wir haben die einzelnen Fälle in diesem Kapitel

an ihrem Orte behandelt, und haben folgende verschiedene Ge-

werbe als der Gewerbesteuer unterworfen nachgewiesen: 1. die

Fischhändler (§ 6). 2. die Bademeister (§ 23). 3. die Färber

^) Vgl. Wessely, XXII Jahresbericht d. K. K. Staatsgyninas. III. Bezirk

Wien 1890/1. S. 14. Nach BGU 13 kostete übrigens im J. 289 n. Chr. ein

Kamel nicht G Tal. 3000 Dr., wie Wessely a. a. O. S. 2 liest, sondern sogar

16 Tal. 3000 Dr.
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(§ 24). 4. die Weber (§ 26). 5. die Teppichweber (§ 28). (5. die

öffentlichen Dirnen (§ 52). 7. die Flickschneider (§ 57). 8. die

Rauhstoffikbrikanten (§ 63). 9. die Walker (§ 66). 10. die Barbiere

(§68). 11. die Fährleute (§79, vgl. 98, 197). 12. die Schiffs-

zimmerer (§ 80). 13. die Zimmerleute (§ 84). 14. die Eseltreiber

(§88). '15. die Sack[träger] (§ 111). 16. die Schuster (§ 114).

So umfangreich auch bereits das Material ist, so würde es uns

doch, wenn wir auf diese thebanischen Quittungen angewiesen

wären, über die wichtigsten Punkte im Unklaren lassen. Auf

die Frage, nach welchem Princip diese Gewerbesteuer berechnet

und aufgelegt war, geben sie uns keine Antwort. Aus ihm allein

könnten wir nicht entscheiden, ob die Gewerbesteuer wie sonst

vielfach im Altertum als Gewinnstquote berechnet wairde, also für

jeden einzelnen Gewerbetreibenden individuell bemessen war, oder

aber ob jene andere Methode, die wir oben für Syene-Elephantine

und Arsinoe nachgewiesen haben, bestanden hat, wonach alle An-

gehörigen desselben Gewerbes in gleicher Höhe steuerten. Andrerseits

ist hervorzuheben, dass in dem bis jetzt vorliegenden Material kein

Moment zu finden ist, das dagegen spräche, diese zweite Methode

auch für Theben zu supponiren, und da a priori eine gleichmässige

Behandlung innerhalb Aegyptens wahrscheinlich ist, so werden wir

wohl mit Recht auch für Theben annehmen, dass alle Angehörigen

desselben Gewerbes dieselbe Steuer zu zahlen hatten.^)

Bessere Auskunft geben die thebanischen Ostraka für eine

andere Frage. Wir haben oben gesehen, dass nach dem Faijümer

Papyrus die Gewerbesteuern für den IMonat berechnet waren und

ordnungsgemäss auch monatlich zahlbar waren. Während dies in

den Elephantiner Quittungen sich nur ein einziges Mal fand, liegt

für Theben eine grosse Reihe von Belegen dafür vor, dass es hier

ebenso gehalten wurde. Man braucht nur die Erheberquittungen

durchzusehen, um zu finden, dass fast überall gesagt ist: Du hast

für den und den Monat die fällige Steuer (x6 xa'ö-f^xov teXo?) gezahlt.

^) Das gilt auch von den Dirnen, wenn wir annehmen, dass sie ähnlich

Avie in Palmyra zur Steuer herangezogen wurden. Gab es auch in Aegypten

verschiedene Klassen mit amtlich vorgeschriebenem Tarif, so zahlten eben alle

Dirnen, die zur selben Klasse gehörten, dieselbe Steuer. Immerhin ist dies

der einzige Fall, wo nach der Höhe des Einkommens Unterschiede

gemacht werden.
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In den meisten Fällen bleibt es uugewiss, wie hoch ein jedes

einzelne Gewerbe besteuert war. Nur bei der Walkersteuer ist es

wahrscheinlich, dass sie 12 X 2 = 24 Dr. im Jahr, ebenso bei der

Barbiersteuer, dass sie 44 Dr. betrug (vgl. § 66 und 68). Diese

Unsicherheit beruht auf folgenden Gründen. Soweit unsere Urkunden

Erheberquittungen sind, beschränken sie sich meist darauf anzugeben,

dass der Adressat — es sind immer briefartige Quittungen —
für den und den Monat die fällige Steuer gezahlt hat, ohne dass

sie die. Summe nennten. Nur selten findet sie sich einmal hinzu-

gefügt. Das mochte überflüssig erscheinen, weil ja das Gewerbe

in der Quittung genannt wurde, die Fixa der einzelnen Gewerbe

aber in den Steuerbureaus bekannt genug waren. Wenn alle

Schneider x Drachmen zu zahlen hatten, so genügte es, wenn in

der Quittung gesagt wurde, dass die Zahlung für die Schneidersteuer

erfolge. — Bei den Bankquittungen müssen wir die Königs- und

die Kaiserzeit scheiden. Unter den Ptolemäern sind sie regelmässig

auf den Namen des Erhebers ausgestellt, nennen nur die Summen, die

diese an die Bank abliefern, ohne die Beiträge der einzelnen Steuer-

zahler zu spezificiren. Diese bieten also ebensowenig eine Antwort

auf unsere Frage. Sie können uns höchstens eine ungefähre Vor-

stellung davon geben, was für Summen durch die Erhebung der

betreffenden Steuer eingingen. Anders sind die Bankquittungen

der Kaiserzeit. Sie geben uns ziffernmässig an, wieviel der einzelne

Steuerzahler im gegebenen Fall (durch Vermittelung des Erhebers

an die Bank) gezahlt hat. Jedoch ist es meist ganz unsicher, ob

die srenannte Summe den Gesammtbetrao; des Jahres oder den eines

Monats oder aber eine Rate des Jahres- resp. Monatsbetrages dar-

stellt. Diese Schwierigkeit wird sich allerdings einmal beseitigen

lassen, wenn unser Material erst grösser ist. Wenn erst mehrere

Quittungen aus benachbarten Jahren, an dieselbe Person ausgestellt,

vorliegen, dann wird sich, so wie wir es schon in § 68 bei den

Y.oupelq thun konnten, zunächst im einzelnen Fall eine Entscheidung

treffen lassen, und sind erst mehrere Fälle entschieden, dann wird

man auch das Resultat verallgemeinern körnen, denn dass auch

in diesem Funkt ein fester Usus für die Quittuugsschreiber bestanden

hat, ist sehr wahrscheinlich.

Somit bleibt einstweilen, wenn wir auf die Ostraka und Papyri

zurückblicken, als Hauptresultat die Erkenntnis, dass diejenigen.
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die dasselbe Gewerbe ausübten, eine Gewerbesteuer iu gleicher Höhe

zu zahlen hatten. Ich habe noch hinzuzufügen, dass unsere Ur-

kunden keinen Anhalt dafür bieten, dass in der von den Ostraka

beleuchteten Periode — II. Jahrh. vor Chr. bis II. Jahrh. nach Chr.

— eine Aenderung in diesem Princip eingetreten sei. Dass die

einzelnen Fixa je nach der wirtschaftlichen Lage geändert werden

konnten, ist a priori wahrscheinlich, und wird durch jenen Faijümer

Papyrus aus der Zeit um 300 n. Chr. so gut wie sicher.

Dieser Einblick in die Gewerbesteuern ist um so wertvoller,

als wir bisher nur vereinzelte Notizen über diese wichtige Frage

besassen. Aber selbst diese wenigen genügen, um uns davor zu

warnen, das Resultat, das wir hier an der Hand der aegyptischen

Urkunden gewonnen haben, etwa ohne Weiteres verallgemeinern zu

wollen. Für Aegypten selbst ist durch Ps. Aristot. Oeconom. II

2,25 überliefert, dass der aegyptische König Taos auf den Rat

des Atheners Chabrias duö xwv TtXocwv xe xal epyaaxYjpcwv xal

xwv aXXvjv XLvd Ipyaaiav iy^övzoiv TfjQ epyaaiae \i.ipoc, x6 5exaxov

xeXsOaac dTcoxeXsTv. Danach musste jeder Gewerbetreibende ^
seines Gewinnstes dem Könige zahlen.^) Diese Bestimmung ist

natürlich ephemer gewesen, wie die Regierung des Taös selbst.

Aehnlich haben die Byzantier, als sie in Geldverlegenheit waren,

von den Wunderthätern (-9-au[iaxo7rotoi), Wahrsagern ([Advxet?),

Quacksalbern ((^ap^axoTiwXat) und anderen ähnlichen Leuten eine

Gewerbesteuer im Betrage von ^ des Gewinnstes erhoben (Ps. Aristot.

Oeconom. II, 2, 3: x6 xp:xov Se \i.ipoc, xoö Ipyal^onevou dTToxeXelv

exa^av). Ebenso hat Kaiser Gaius die Lastträger (geruli) in

der Weise besteuert, dass sie ^ ihrer täglichen Einnahme dem Staate

zu entrichten hatten (Suetou. Gai. 40). In allen diesen Fällen

wird also anders als im ptolemäischen und kaiserlichen

Aegypten eine bestimmte Quote vom Gewinnst als Ge-

werbesteuer abgeführt.

Andrerseits finde ich den aegyptischen Modus wieder in Pal-

myra, zur Zeit Hadrians. In dem Steuertarif der Stadt (ed. Dessau,

Hermes XIX. S. 501, vgl. 516) heisst es: fO ocuibq SirjixJoatwvYji;

7:p[d^]£c lpyaaxY]piü)v[ ] 7uavxo7i(i)X[£i]ü)v oxuxtxwv

*) Die Ansichten gehen darüber auseinander, ob dies als eine Gewerbesteuer

(so Marquardt, RStV 11'^ S. 199) oder aber als eine Einkommensteuer (so Boeckh,

Staatshaush. P S. G9C) zu fassen ist. Ersteres erscheint mir zutreffender.
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[ ] £x oDvrid-Biaq ixaoxou {XYjvö? xal Ipyaaxrjptou

ixaaio'J Sr^vapcov ä. "Wenn ich den Text recht verstehe, hat

man hinter spYaan^pcwv die Bezeichnung noch eines Gewerbes

(in adjectivischer Form) zu ergänzen. Von diesem, sowie von

den Trödlern und Schustern, wird sonach für den Monat und für

die Werkstatt 1 Denar erhoben. Hier sind also drei verschiedene Ge-

werbe zusammengestellt, die gleich hoch besteuert sind. Das Wichtigste

ist, dass auch hier wie in Aegypten innerhalb eines jeden Gewerbes

jedes Mitglied gleich viel zu zahlen hat, und zwar eine fixe Summe,

die unabhängig vom Jahresertrag tarifmässig für den Monat festgelegt

ist. Aehnlich stelle ich es mir für Aegypten vor. Der palmyrenische

Text lehrt uns aber "auch etwas Neues. Er hebt hervor, dass die

Steuer für jede Werkstatt (epyaan^pcov) zu zahlen ist.'^) Darin liegt,

wenn ich recht sehe, dass nur selbstständige Handwerker, die eine

eigene Werkstatt besitzen, zu dieser Steuer herangezogen werden,

nicht etwa auch die Lehrlinge und Handlanger, die in der Werkstatt

mit arbeiten, auch nicht — und daran ist in diesem palmyrenischen

Tarif wohl noch eher zu denken — die durchziehenden Kara-

wanenhändler, sondern die Ständigen und Ansässigen. Unsere

Ostraka geben auf diese Frage keine Antwort. Ich möchte aber

annehmen, dass auch die in ihnen genannten Handwerker als selbst-

ständige Arbeiter und, soweit die Natur des Gewerbes es verlangt,

Inhaber von Werkstätten zu betrachten sind.

Endlich sei die Frage untersucht, ob die Regierang bei der

Auflage oder Erhebung der Gewerbesteuern irgend welche Rück-

sicht auf die Vereinigungen der Gewerbetreibenden genommen, resp.

dieselben sich dienstbar gemacht hat. Zunächst ein Wort zu den

Vereinen selbst. Liebenam hat in seinem Buch „Zur Geschichte und

Organisation des römischen Vereinswesens" (1890) gezeigt, wie das

Zusammenschliessen der Gewerksgenossen zu Vereinen oder Gilden aller

Orten im römischen Reich — wenn auch in verschiedenem Grade —
verbreitet gewesen ist. 2) Speziell für Aegypten bringt er freilich

(S. 158) nur zwei Beispiele, die mercatores und die navicularii von

Alexandrien. Hierzu lässt sich noch Manches hinzufügen. In einer

') Auch nach der oben angeführten Erzählung von den Steuerreformen

des Königs Taos (Ps. Aristot. Oecon. II. 2,25) werden die epyaoxi^pia besteuert.

^) Die Arbeit von E. Ziebarth über die griechischen Vereine konnte ich

hierfür noch nicht benutzen.
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bei Lumbroso, Recherches S. 134, wiedergegebenen Inschrift aus

dem Faijüm (vom Jahre 3 nach Chr.) ehrt xö ttat^i^oj twv ^tto

TOö 'Apacvoetxou xa^apoupywv xal TiAaxouvxoTcocwv den Tzpaaxivqc,

des laufenden Jahres mit einer steinernen Bildsäule. Da tritt uns

deutlich die Organisation der Gilde entgegen, die hier als TzXfid'Oc,

bezeichnet wird.^) Für die Ptolemäerzeit glaube ich Spuren

des Vereinswesens in dem Pap. Paris. 5 zu finden, einem

thebanischen Contract aus dem Ende des II. Jahrh. vor Chr. Es

handelt sich hier im Wesentlichen um das Recht der Choachyten an

den Toten. In dem xax' av5pa xwv aw^iaxtov finden sich nun fol-

gende Bemerkungen (nach meinen Lesungen):

axuxewv xoö na-9'upix[ou]. Col. 3,3.

xapt)(£'JXü)V (corrigirt aus axuxewv) xwv Ix xoO Ko::(xixou). Col. 3, 9.

xocpiyeuxöiv Ko7r(x:xü)v). Col. 18. 1. 29,5.

Hiernach scheinen „die Schuster des Pathyritischen Gaues"

und ebenso „die Leichenbalsamirer des Koptitischen Gaues" in der

thebanischen Nekropole ihren besonderen Begräbnisplatz gehabt zu

haben. Ist diese AuflTassung richtig, so lässt das auf eine gilden-

artige Geschlossenheit der beiden Gewerke schliessen. Eines ver-

dient noch herv^orgehoben zu werden: weder die Kuchenbäcker im

Faijüm noch diese Schuster und Balsamirer in der Thebais werden

als Vereine einer Stadt oder eines Dorfes bezeichnet, vielmehr

als Vereine des Gaues. Vgl. namentlich die "Worte der Inschrift:

x6 nlfid-GC, xwv azö xoO 'Apa:vo£''xou xxX. Daraus ergiebt sich,

dass die Gilde als solche den ganzen Gau umfasste, nicht

eine einzelne Ortschaft. Das schliesst nicht aus, dass die Ge-

werke auch innerhalb der einzelnen Gemeinden ihre Organisation

hatten. So begegnet im Pap. Grenf. (II) XLIII 9 vom J. 92 n. Chr.

ein ^yo'j\i.E^cc, yepocwv xfjg a'jxfj? y.(Ji\ir^q, d. h. von Soknopaiu Xesos.

Einen kleinen Beitrag zur Organisation der Gewerke bieten

auch die Strassennamen. Wenn es z. B. in Arsinoe eine Salz-

händlerstrasse, eine Leinenweberstrasse, eine Fischerstrasse, eine

Pöklerstrasse, eine Linsenhändlerstrasse u. s. w. gab,-) so folgt

daraus doch wohl, dass auch hier wie anderwärts ursprünglich die

^) Vgl. hierzu auch Lumbroso, Recherches S. 106.

^) Vgl. meine Zusammenstellungen in der Zeitschr. Gesellsch. Erdk. Berlin

1887. 1. S. 28.
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Innungen bei einander wohnten und dadurch eben den Strassen

ihren Namen gaben. Diese ursprüngliche Sitte des Zusammenwohnens

hat sich auch in Aegypten mit der Zeit gelockert. So sehen wir

in der oben besprochenen Papyrusurkunde aus der Zeit um 300

n. Chr. die Mitglieder ein und desselben Gewerkes in ganz ver-

schiedenen Strassen wohnen. Aber die alten Strassennamen sind

natürlich bestehen geblieben, ebenso wie in unsern modernen Städten.

Auf die innere Gliederung der Vereine werfen Bezeichnungen

wie [axwvapyY]«; und dpj^ovyjXaxYjg ein Streiflicht. Ersteres, das in

unseren Ostraka, in Nr. 1154— 1156 begegnet, bezeichnet den Vor-

steher der Weberwerkstatt. Der di.pyovr^X6i.xr^q, der, wie oben S. 272

bemerkt, in dem grossen Wirtschaftsbuch von Hermupolis begegnet,

wird der Vorsteher des Eseltreiber -Vereins sein.

Die oben angeführten Beispiele, die durchaus nicht den An-

spruch auf Vollständigkeit machen wollen, legen den Gedanken

nahe, dass auch in Aegypten die gewerblichen Vereine oder Gilden

eine nicht unbedeutende Rolle gespielt haben, ja dass wohl in allen

Gauen solche Organisationen bestanden haben. Es ist jedoch her-

vorzuheben, dass in unseren Gewerbesteuerquittungen aus dem

II. Jahrh. vor Chr. bis zum II. Jahrh. nach Chr. immer der einzelne

GeAverbetreibende es ist, von dem durch die betreffenden staat-

lichen Behörden die Gewerbesteuer erhoben wird. Das hat sich später

bei der grossen Reorganisation des gesammten staatlichen Lebens

durch Diokletian geändert. Wie überhaupt die Tendenz dahin ging,

diese Handwerkervereine ebenso wie die sonstigen Genossenschaften

allmählich immer mehr in den Dienst des Staates zu stellen und sie

als Werkzeuge der Verwaltung zu benutzen^), so ist in der nach-

diokletianischen Zeit die Repartirung und Eintreibung der Gewerbe-

steuer (des chrysargyrum) der Gilde als solcher übertragen worden.

Die Genossenschaft hatte nunmehr für die Ablieferung der auf-

erlegten Pauschsumme einzustehen.-) Doch für diese Zeit versagen

unsere Ostraka völlig. Hier setzen die byzantinischen Papyri em.^\

') Vgl. Liebenam, Zur Geschichte und Organisat. d. Rom. Vereinswesens

1890. S. 50.

^) Vgl. hierzu: Marquardt, RStV IV S. 237. E. Kuhu, Städtische uud

Bürgerliche Verfassuug d. Rom. Reichs I 18G4. S. 281. Liebenam a. a. 0. S. 53/4.

'» Vgl. hierzu einstweilen Wessely, Denkschr. Akad. Wien 1889. S. 216 f.

auch 232,
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Zum Schluss möchte ich hervorheben, dass in den vier Jahr-

hunderten, über die sich unsere Gewerbesteuerquittungen erstrecken,

immer nur Geld, niemals Naturalien für diese Steuer geliefert

werden. Das entspricht ganz dem, was wir sonst über das Verhältnis

der Geldwirtschaft zur Naturalwirtschaft wissen. Die Letztere bricht

erst wieder mit dem III. Jahrh. n. Chr. herein. Das hat Bücher

ebenso verkannt wie er die Bedeutung des selbstständigen Hand-

werks im Altertum verkannt hat. Vgl. Kap. VII.

§ 136. 'Yizep )((j)|xaT(ov.

Für Theben belegt durch Nr. 371, 377, 378, 386, 391, 394,

405, 406, 408, 409, 419, 422, 423, 426, 429, 431, [434, 437,

438], 443, [444, 448], 452, 456, 458, 459, [461], 465, 466,

470, 480, 483—485, 488, 489, 496, 498, 518, 519, 526, 528,

531, 532, 534, 537—539, 542, 544, 546, 565, 573, 585, 586,

591, 623, 636, 667, 1021, 1058, 1243, 1245, 1247, 1280, 1281,

1283, 1288, 1289, 1373—1375, 1378, 1379, 1381, 1387, 1392,

1393, 1397, 1400, 1403, 1407, 1409, 1428, 1429, 1547, 1550,

1553, 1560, 1566, 1570, 1613.

Nur 1021 ist aus der Ptolemäerzeit, alle anderen Nummern

aus der Kaiserzeit (I.—II. Jahrb.),

Die yui^iaxoc, die Dämme oder Deiche, spielen im Leben

Aegyptens dieselbe Rolle, wie die Kanäle, über die wir oben § 33

gesprochen haben. Durch Dämme und Kanäle wird die elementare

Gewalt der Nilüberschwemmung zum Segen des Landes regulirt.^)

Darum waren sie auch der besonderen Fürsorge der Götter unter-

stellt. Eine von Miller in der Rev. Archeol. Sept. 1883 heraus-

gegebene Inschrift aus Koptos vom 8. Jahre des Kaisers Trajan

(No. 2) feiert Isis als die grosse „Dammgöttin": "latSt x"^ y^(ji\iaxoc,

d'e.öt (JLeyiaTY]. Um die Deiche in Stand zu halten oder nötigen-

falls neue aufzuführen, braucht der Staat einmal Geld und zweitens

Arbeitskräfte. Beides mussten die Bewohner Aegyptens liefern, und

nicht mit Unrecht, da ihre Existenz von den Deichen abhing.

^) Für diese Thatsache, die noch heute wie vor Tausenden von Jahren ihre

Bedeutung hat, Belege bringen zu wollen, wäre überflüssig. Wir wollen hier

nur auf Strabo XVII p. 7 88 verweisen, der mit der ihm eigenen Klarheit die

I'>(deutung der biibpu^sc, und uapaxcöiiaxa für die Ueberschwenimung darlegt.
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Ich lasse im Folgenden die Frage offen, ob man in der uns hier

interessirenden Periode ähnlieh wie später in der arabischen Zeit

zwischen „Regierungs- Deichen" und „städtischen Deichen" unter-

schieden hat.^) Der Ausdruck "/ßlioi. 5r/[Ji6a:ov, der sich z. B. im

Pap. Leipz. 13 R. zweimal findet, lässt allerdings auf verschiedene

Arten von Dämmen schliessen.^) Die oben angeführten Urkunden

sind sämratlich Quittungen, in denen Geldzahlungen 5~£p )^ü)[i,aTixo'J

oder üTcep )(^W[j.axwv bezeugt werden. Das Material ist so gross,

dass es einen Einblick in die Art der Steuerauflage gewährt. Ver-

gleicht mau die in den Urkunden quittirteu Zahlungen, so wird man

sehr verschiedene Summen finden. Doch eine kehrt mit auffallender

Häufigkeit wieder, sodass man geneigt ist, in dieser Wiederkehr

mehr als einen Zufall zu sehen. Das ist die Summe von 6 Drachmen

4 Obolen. Sie begegnet oben, wenn ich recht gesehen habe, nicht

weniger als 31 Mal. In 1378 ergiebt sie sich durch Summirung

der beiden Raten von 3 Drachmen 4-J Obolen und 2 Drachmen

5^ Obolen, in 443 durch Halbirung der 13 Drachmen 2 Obolen

an die zwei genannten Personen. Die sonstigen Summen sind, wenn

man die Texte richtig interpretirt,^) immer kleiner als 6 Drachmen

4 Obolen. In den Erheberquittungen herrscht die Unsitte, die ver-

schiedenen bezahlten Steuern nicht zu spezialisireu. So wird unser

)((ü[jiaxtXGV in den Erheberquittungen (meist aus dem II. Jahrh., nur

in 534 liegt eine Bankquittung aus dieser Zeit vor) gewöhnlich mit

dem ßaXavcxdv zusammenaddirt, sodass man nicht mit Sicherheit

den Betrag der einzelnen Steuer constatiren kann. Ich möchte nach

dem Gesagten die Vermutung aufstellen, dass im I. Jahrh. n. Chr.

*) Vgl. Calcaschandi, übersetzt von Wüstenfeld, Abb. Gesell. Gott. XXV
1879 S. 150.

*) Der Begriff 5Yi[iöaiog ist in unseren Urkunden nicht leicht zu fassen.

Wenn ich recht sehe, wird er nicht auf das kaiserliche, sondern auf das commii-

nale Gebiet angewendet. Das miisste noch genauer untersucht werden.

^) Die Quittungen aus Nöxog %al Aitj' zeigen manche Ungenauigkeiten.

So liegt in 419 gewiss ein Versehen vor. Das a.^ wird sich sicherlich erst auf

die zweite Zahlung vom 29. Thoth beziehen, und die 4 Drachmen vom 28. Thoth

werden für 66/7 gezahlt sein. Vgl. 422. Wir haben schon im Text aus der Jahres-

bezeichnuug a^- gefolgert, dass diese Quittung 419 eine erst später geschriebene

Gesammtquittung ist. Dadurch mag sich das Versehen erklären. — Ebenso beziehe

ich in 466 die 4 Drachmen vom 5. Phaophi auf's Jahr 85/6, die 6 Drachmen

4 Obolen dagegen aufs neue Jahr 86/7,
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und in der ersten Hälfte des II. — denn über diese Zeit erstrecken

sich unsere Urkunden — die Dammsteuer 6 Drachmen 4 Obolen

für den Kopf des Steuerpflichtigen, und zwar jährlich, betragen

habe. Ich finde eine Stütze für diese Annahme in BGU 99, wo

gleichfalls 6 Drachmen 4 Obolen für die )(d)[xaTa für's Jahr 166

n. Chr. quittirt werden, und dies im Faijüm. Ebenso werden im Pap.

Lond. CCXCVI für dieselbe Steuer 6 Drachmen 4 Obolen erhoben.^)

Der Satz von 6 Drachmen 4 Obolen gilt ebenso in Xapa^ wie in

Msfjtvovca, 'Q^tv^ov, und auch im Faijüm. Wenn nach BGU 359

für's Jahr 178/9 7 Drachmen 4 Obolen 2 Chalkus für dieselbe Ab-

gabe gezahlt werden, so lasse ich dahingestellt, ob hier inzwischen

eine Erhöhung eingetreten ist, oder ob, irrtümlich oder stillschweigend,

der Betrag einer anderen Abgabe dazugezählt ist.

Die kopfsteuerartige Auflage der Dammsteuer zeigt, dass keine

Rücksicht darauf genommen wurde, ob die Steuerpflichtigen etwa als

Grundbesitzer noch ein besonderes Interesse an der Instandhaltung

der Dämme hatten oder nicht. Eine solche Klarheit konnten wir

oben bei der Kanalsteuer (§ 33) nicht gewinnen. Insofern scheint aber

jedenfalls ein Unterschied zwischen den beiden Abgaben zu bestehen,

als jene Kaualsteuer immer für emen besonderen Kanal erhoben

wurde, während hier allgemein für die Dämme gezahlt wird. Auch

schien jene Steuer für den Monat berechnet zu sein, was hier nicht

der Fall ist. Eine Constitution des Honorius und Theodosius vom

J. 412 legt die Vermutung nahe, dass in späterer Zeit die Damm-
steuer in anderer Weise repartirt wurde. Es steht im Cod. Theod.

15, 3,5 geschrieben: „per Bithyniam ceterasque provincias possessores

et reparationi publici aggeris et ceteris eiusmodi muneribus pro iugorum

numero vel capitwn, quae possidere noscmitur, adstringi cogantur."

Möglich, dass damals die possessores auch zur Wiederherstellung oder

Instandhaltung öffentlicher Dämme nach Massgabe ihres Grund-

besitzes herangezogen wurden. 2)

*) Vgl. Kenyon, Catalogue of addit. to the departm. of Mss. 1888 f. Nach

meiner Lesung (Sommer 1895) stammt der Text übrigens nicht aus dem 4.,

sondern aus dem 24. J. des Antoninus Pius (= 160/1). Gleichfalls Faijüm.

'^) So war es jedenfalls zur Zeit der arabischen Herrschaft. Calcaschandi

erzählt in seiner Geographie und Verwaltung von Aegypten (deutsch von Wüsten-

feld, Abh. Kgl. Gesell. Gott. XXV 1879. S. 150/1) folgendermassen : „Die

städtischen Deiche. Dies sind solche, für welche einzelne Städte für sich zu



336 IV- KAPITEL.

Wenn uns nun in den Urkunden ausser dieser Geldsteuer

UTtep )(a)^ax(i)v auch noch die Verpflichtung der Unterthanen zu

persönlichen Frohndiensten an den Dämmen und Kanälen entgegen-

tritt, so entsteht die Frage, ob beide Lasten nebeneinander bestanden

haben, oder ob jene Geldsteuer vielleicht als Ablösung von den

Frohnarbeiten zu betrachten ist. Vergegenwärtigen wir uns zunächst,

was die Urkunden über diese Frohndienste lehren.

Wo die Urkunden von Arbeiten an Dämmen und Kanälen

sprechen, ist vor allem zu untersuchen, ob es sich um Lohn-

arbeiten handelt, für die der Staat die Arbeiter besoldet, oder aber

um pflichtmässige Leistungen oder Frohnarbeiten der Bevölkerung,

die als Xeixoupy^at oder munera zu betrachten wären, wie jene

Landarbeiten, von denen der Pap. Paris. 63 handelt. Ausserdem

hatte der Staat noch eine dritte Möglichkeit, um die notwendig

erscheinenden Erdarbeiten ausführen zu lassen: er konnte das

Militär dazu requiriren. Sueton (vit. Aug. 18) erzählt uns, dass der

junge Octavian nach der Eroberung Aegyptens im Jahre 30 die

Kanäle des Landes, die durch die Misswirtschaft der letzten Ptolemäer

verkommen waren, wiederhergestellt habe, und zwar militari opere.^)

Uns interessiren hier nur die ersten beiden Arten. Dass die

Regierung, soweit die gesetzmässig verfügbaren Kräfte nicht aus-

reichten, mit Lohnarbeitern Damm- und Kanalarbeiten hat ausführen

lassen, ist selbstverständlich und bedarf eigentlich keines Beleges.

Für die Zeit des Ptolemaios II. Philadelphos können wir noch aus

Petrie Papyri (I) XXII 2, XXIII, (U) XXXVI die Höhe des

Lohnes berechnen. Ich habe in den Gott. Gel. Anz. 1895 S. 149 den

Nachweis geführt, dass die Formel elc, ^ twv 5*- dahin zu verstehen

ist, dass für die Fertigstellung von 60 Naubia (oder Aoilia), sei es

bei Kanälen oder Dämmen, 4 Silberdrachmen bezahlt wurden. Nach

diesem Tarif wurde im einzelnen Falle das geleistete Arbeitsquantum

bezahlt. Vgl. oben S. 261.

sorgen haben, mit deren Instandhaltung die Stadtcommandanten mit ihren

Truppencorps nnd anderen Personen beauftragt sind, und wozu die Kosten aus

dem städtischen Vermögen bestritten werden, nachdem die Eigentümer nach

Verhältnis ihres Grundbesitzes ihre Beiträge abgeliefert haben.

Diese Beiträge werden für jedes Jahr besonders festgestellt."

1) Nach Calcaschandi (vgl. die yorige Anmerkung) hatte in arabischer Zeit

der Stadteommandant mit seinen Truppencorps für die städtischen Dämme zu sorgen.
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Während wir es hier sicher mit Lohnarbeiten zu thun haben —
Iläati; xal Ol \iixoy^oi und die anderen dort genannten Personen

scheinen die Unternehmer zu sein — ist der Charakter der Arbeit

in unseren Ostraka Nr. 1023, 1025, 1043— 1047, auch in der Gruppe

1058, 1399, 1410, 1411, 15G7 zunächst unklar. Es sind Quittungen,

in denen bezeugt wird, dass NN so und so viele Naubia fertig ge-

arbeitet hat (a.TiepycxL^zad'oa, epYa^eaO-ac, resjD. avaßaXXecv). Zu

Avelchem Zweck sind diese Quittungen ausgestellt? Mau könnte sich

denken, dass es Bescheinigungen wären, auf die hin die betreffenden

Arbeiter sich von der KassenVerwaltung ihren Lohn auszahlen lassen

sollten. Aber die andere Deutung scheint mir doch die richtigere zu

sein, dass es vielmehr Bescheinigungen von Leistungen sind, die,

ohne Gegenleistung seitens des Staates, pflichtmässig ausgeführt sind.

Ich möchte im Besonderen auf 1410 und 1411 hinweisen, avo es

heisst: dvaßeßXvjxa^ xb ETitßaXXov ooi vaußoov. Danach hat der

Adressat den ihm zukommenden, auf ihn entfallenden Teil der

Gesammtarbeit erledigt. Wenn es ferner in 1023 heisst: „dcndpyaa-

xac — dq xb ca^ IlaxaTifji; vaußca x", so spricht hier die Zeit-

bestimmung „für das 11. Jahr" m. E. gleichfalls dafür, dass es sich

um eine Liturgie handelt. Man bedenke auch, dass in keiner

dieser Quittungen irgendwie auf Geldaequivalente hingewiesen wird.

So ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass die Erdarbeiten,

die in diesen Quittungen bescheinigt werden , XsLxoupyiat oder

munera sind.

Von dieser Verpflichtung, dem Staate unentgeltlich, in bestimm-

ten Grenzen, bei den Dammarbeiten zu helfen, scheint mir der Ber-

liner Papyrus BGU 176 zu handeln. Wenn ich dies kleine Frag-

ment recht verstehe, beklagt sich eine Priesterschaft darüber, dass,

entgegen den Bestimmungen der Präfecten (?), die naloec, aus den

Tempeln fortgezogen würden zu den Danmiarbeiten {dcTzooKäta^ai

xobc, TzoCibccc, anb twv cepwv [Tipög xy^v aTiepyaacav xwv] )(W[iaxü)v),

denn sie seien durch Privileg befreit hiervon (uTreJ^Yjped-r^jxsv xyjs

a7i£pYaa[tai;).^) Auch der Pap. Paris. 66 (HL Jahrh. vor Chr.)

^) Unter den ualSsig sind hier wohl Sklaven zu verstehen. Dem gegenüber

hebe ich hervor, dass in der Charta Borgiana (s. unten) unter den Erdarbeitern

begegnet: Uptüidc, tobloc, Kpovtovog tspecüg. Freilich ist dieser nicht Eigentum

des Tempels, sondern speziell des Priesters Kpoviwv. Doch vielleicht ist die

Stelle ganz irrelevant für diese Frage. In VIT 13 lese ich nämlich 'Ispsü:

WiLCKEN, Ostraka. "^2



338 IV. KAPITEL.

scheint mir von solchen Frohnarbeiten zu handeln. In Col. I. 13

begegnet der Ausdruck Xjetxoupytac. In den darauf folgenden Listen

werden pro Kopf 30 Naubia gerechnet, von einer Gegenleistung aber

ist nicht die Rede. Ob die )(ü)[iaTixa epya in BGU 513 gleichfalls

als Frohnarbeiten, oder aber als Lohnarbeiten aufzufassen sind,

lasse ich dahingestellt.

Während in den obigen Ostraka die Liturgie nach Naubien

bemessen wird, d, h. der Umfang des zu leistenden Arbeitsquantums

festgestellt ist, zeigen uns mehrere Papyrusquittungen aus dem Faijüm,

dass die dortigen Quittungen die Arbeitszeit zu Grunde legen. Fr.Kenyon

hat in dem Catalogue of additions to the department of Mss. 1888

bis 1894 (British Museum) zuerst solche Quittungen erwähnt und

richtig gedeutet. Vgl. Nr. CCCXVI, CCCXXI, CCCXXV. Dazu

kommen BGU 264 und 593. Soeben haben Grenfell und Hunt

neue derartige Texte edirt. Vgl. Grenf. (II) LIII. In diesen

Quittungen wird bezeugt, dass NN von dem bis zu dem Tage (es

sind immer fünf Tage!) UTiep y^w([xdxci)v) gearbeitet habe (epya^eaO'at).

In CCCXXI c, das ich nebst den anderen Londoner Texten im

Sommer 1895 mit Kenyon's freundlicher Erlaubnis kennen lernte,

wird dieser Zeitraum ausdrücklich als xyjv xaX(oufJi£vrjv) 7i£V'9'(7j[X£piav)

bezeichnet. Aehnlich in den anderen.^) Kenyon spricht daher mit

Recht von the statufary five days. Danach bestand also die Ver-

pflichtung, fünf Tage lang in jedem Jahre an • den öffentlichen

Dammarbeiten teilzunehmen. Eigenartig ist der Zusatz „Itx' dya-S'W

SozvoTcaiou", der sich in mehreren Quittungen aus dem Dorf

SoxvoTiacou lsf\ooq findet.-) Wenn die Dammarbeiten „zum Besten

des Soknopaios" ausgeführt werden, so handelt es sich hier wohl

um Liturgieen oder Frohndienste, die nicht die Regierung, sondern

die Tempelverwaltung, die Priesterschaft des Soknopaios, des Haupt-

gottes des Dorfes, aufzulegen berechtigt war. Daneben giebt es

Kpoviiüvog, wo 'Ispsü; ohne Zweifel Eigeiiaine ist. Also kann auch dort gelesen

werden: Kpoviwvog 'lepscog.

^) In BGU 593, 4 fand ich die usvO'TjiJLSpLa in der Schreibung erj wieder.

Ebenso in Pap. Lond. CCCXXI a. Ich vermute, dass diese Schreibung auch in

den Grenfell'schen Texten vorkommt, z. B. in b und c statt svt( ). Doch habe

ich keine Facsimilia.

^) Auch in den Grenfell'schen Texten ist eti' dyaö-^tp) zu lesen statt

'ET:aYa9-( ), womit ich nichts anzufangen weiss. Vgl. b und c.
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andere Beispiele, die uns zeigen, dass auch die kaiserliche Regierung

die Bewohner Aegyptens in gleicher Weise zu fünftägigen Frohn-

arbeiten herangezogen hat. Vgl. z. B. bei Grenf. d und g. Es ist

bisher noch nicht bemerkt worden, dass diese selbe Ttsvö-Yjfjtepta, wenn
auch nicht dem Namen nach, so doch thatsächlich in jener berühmten

Charta Borgiana vorliegt, die vor mehr als hundert Jahren als erstes

Beispiel einer cursiven griechischen Urkunde bekannt wurde, i) Der
treffliche Herausgeber, Nicolaus Schow, hat richtig erkannt, dass diese

Urkunde Listen von Personen enthält, die an gewissen Erdarbeiten

im Gebiet von Ptolema'is Hormos im Faijüm thätig gewesen sind. 2)

Dass die Urkunde aus dem Jahre 191 stammt, habe ich früher

nachgewiesen. 3) Schow liess aber die Frage noch often (p. XXX sq.),

utrum sponte an mercede aut lege quadam obstridi haecce opera per-

fecerint. Ich glaube diese Frage jetzt beantworten zu können.

Die folgenden Lesungen, die von der editio princeps z. Th. abweichen,

habe ich mit Hilfe einer dem Berliner königlichen Museum ge-

hörigen, leider in sehr kleinem Massstabe angefertigten Photographie

gewonnen. Eine nochmalige Edition dieser historischen Urkunde

würde nicht ohne Interesse sein. Wir haben uns hier an die Ueber-

schriften der Listen zu halten. Die erste lautet:

I 1 ff, Kax' avSpa xwv dTiepyaaaiJievwv

de, xd xü)[jiaxcxd epya TsTiXuvewC?) Co
Aa^ Mzy^dp i eiüc, ih nxoX£|jiat5(o?) "Op[i(ou)

dvSCpöJv) pna, wv xö xax' dv5(pa).

') Charta papyracea graece scripta Musei Borgiani Velitris, edita a Nicoiao

Schow. Rom 1788.

2) Ich habe vor Jahren iu meiner Dissertation (Observationes ad bist.

Aeg. p. 5 A. 1) die Vermutung ausgesprochen, dass auch die Charta Borgiana

wie die neuen Faijümfunde aus dem Archiv der Hauptstadt Arsinoe stamme.

Nachdem die letzten Jalire uns mit den Archiven der Dörfer bekannt gemacht

haben — ich erinnere nur an Kapavt'g und Soxvouaiou N'^aog, — liegt kein

Grund mehr vor, speziell Arsinoe für den Fundort der Charta Borgiana zu halten.

Vielmehr ist es wahrscheinlicher, dass sie auf dem Boden der alten IlxoXeiJiatg

"OpiiOi; gefunden ist. Daran ist aber jedenfalls festzuhalten, dass sie nicht aus

Gizeh stammt, wie die Araber behaupteten.

3) Zeitschr. Aeg. Sprach. 1883. S. 163 A. 1. Vgl. Observat. ad bist. Aeg.

p. 52. Trotzdem halten Hartel (Griech. Pap. Erz. Rain. 1886 S. 11) und Watten-

bach (Anleitung z. griech. Palaeogr. 3. Aufl. 1895 S. 44) daran fest, dass sie

t.us dem III. Jahrb. n. Chr. stamme.

22*
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Diese 181 Männer, deren Namen im Folgenden genannt werden,

haben also vom 10.— 14. Mecliir, d. h. fünf Tage lang an den ge-

nannten Dammarbeiten gearbeitet.

Die nächste Ueberschrift lautet:

VII 2 f. 'Ofioiwj a.7zö iä. eco? iz

<1>oy'>^|X£(jo((;) SiwpuyjGc) ävoipzc,) ^•ö-.

Die 69 Männer, die an dem Kanal Phogemis gearbeitet haben,

sind -wiederum 5 Tage, vom. 11.— 15. (seil. Mechir) thätig gewesen.

IX.sf Oausvwi)' |j Eojc; r~ Ciwp'jyfoi;)^)

XII lÜf OaptXGÜ^l £ £(ÜC ^

avo(pc;; \z.

Für die Lesung der Fragmente stand mir keine Photographie

zur Seite. Doch erkennt man auch hier in fr. IV: T]'^ £ü)^ v.j3

avS(p£;) 5.

Aus dieser Uebersicht ergiebt sich, dass die sämmtlichen Männer,

die in der Charta Borgiana aufgeführt werden, sei es an den Dämmen
oder an den Kanälen immer fünf Tage gearbeitet haben. Auch

liier finden wir also jene 7:£V^r,[Ji£pta, die die Papyrusquittungen

erwähnen, und es ist wohl kein Zweifel, dass wir es auch hier mit

einer XECTO'jpyta zu thun haben. Die Frage ist nur noch, ob auch

diese im Interesse eines Tempels resp. eines Gottes zu leisten war.

Ausschlaggebend sind für uns die Subscriptionen der Listen, im

Besonderen IX 7 und XII 15. Schow las hier:

AiVxaTXopoc, IQ Ig'.o. xaxaa . . .

lind übersetzte dies: Diicattore, saccrdote Isidis, operxim rectore.

Das würde allerdings wieder auf die Tempelverwaltung hinweisen.

In Wirklichkeit glaube ich aber auf der Photographie Folgendes

zu erkennen:

St Kocoxopoc. £7ioi; xaxaa-^,

und das würde heissen: 5t(a) Kaaxopo? £7rtx(yjpY]xoO) xaxaa7r(opäc).

I )anach sind die Listen von einem ETtCXTjpYjxy;? "/.uxaCT.opöcQ, also dem

Aufseher über das Aussäen, dem Saatiuspector, geführt worden, und

') Das Wort ö'.wpuyog scheint nachträglich hinzugefügt zu sein. l'Jaher

nicht ^-.c'tpuyo?, wie vorher.
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dieser bisher unbekannte Titel bezeichnet gewiss eine staatliche Be-

hörde. Wenn ich nicht irre, ist von einem solchen iv:aripy]Tf]c, auch

die interessante Urkunde BGU 12 verfasst, ein amtlicher Bericht

über eine Inspectionsreise durch das Faijüm, in dem es sich besonders

um die Erdarbeiten (epya) an den Dämmen [und Kanälen] handelt.^)

Diese Saatinspectoren hatten also die Aufgabe, für die rechtzeitige

Herstellung resp. Instandhaltung der die Nilüberschwemmung regu-

lirenden und daher die Saat beschützenden Dämme und Kanäle zu

sorgen. Sie sind es auch, die die Bevölkerung zu dieser Liturgie

der 7i£v07j|i.£pta heranziehen und die nötigen Listen aufstellen.^)

Ohne auf interessante Fragen, die sich hieran anknüpfen, weiter

eingehen zu können, will ich hier nur noch hervorheben, dass nach

den Listen der Charta Borgiana alle Unterthanen ohne Unterschied

(natürlich ausser den Alexandrinern und sonstigen Privilegirten) in

den verschiedensten Berufsständen herangezogen wurden. Da finden

wir unter den Arbeitern Eseltreiber, Gemüsehändler, Weber (yepSio?),

Rinderhirten, Verwalter (S'.axwv), Maschinisten, Töpfer, Drescher

(das wird (SajSStaxTjS bedeuten, vgl. LXX Judd. 6, 11, Ruth 2, 17),

Walker, Maler (? ypai^sug), auch zahlreiche Sklaven (SoOXoc), deren

Herren genannt sind. Auch die Barbiere müssen das Messer bei

Seite legen und zu Hacke und Spaten greifen.

Kehren wir noch einmal zu unseren Ostraka zurück, so müssen

wir constatiren, dass während in den Faijumer Quittungen die Arbeit

einer bestimmten Zeit (fünf Tage) bezeugt wird, in unseren Ostraka

^) Ich möchte jetzt in Z. 14/5 ergänzen: IIsTpwvfcp zw Ti[pö e|ioö] [yevoji]-

dvcp Bm[xripr[\'z% (statt eu!.[iJieXY)?]xf;). Danach ist der Verfasser des Berichtes

selbst ein eTtixr^pYjxyjc;. Er macht die Inspectionsreise zusammen mit einem Stra-

tegen u. A. ä>ioXoö9-[io$ Totg] s7iL5o9-ei[aL] utzö töV dxdaxou xönou xaxa-

o[Kopeu?]6vxü)v otal y^(ü\i.oizzTZ<.\ieXr)X(ü'/ — XdyoLg. Auch nachher ist in Z. 19

wieder von den xaxaaTiopstg die Rede. So tritt uns auch in diesem Papyrus

ein Zusammenhang zwischen der Deichverwaltung und der xaxaoTtopä entgegen.

Es ist mir danach in der That sehr wahrscheinlich, dass auch der Verfasser des

Papyrus den Titel stcixyjpyjxt]^ -xaxaaTcopas führte.

•^) Auch BGU 618 vom Jahre 213/4 n. Chr. enthält eine Liste von Per-

sonen, die zu den Daramarbeiten herangezogen werden sollen: xax' 5v5pa xwv

c[cp]iXövxtov SYpäaao9-at xöc xwfiaxixä £p[Y]a xou evsaxßxog nßl-. Die 4 auf-

geführten Personen werden als 6|j,öA(oyoL) XaoYp(acpoüfisvoi) bezeichnet. Vgl.

zu diesen oben S. 254. Die vorliegende Liste ist von einem Dorfschreiber ein-

gtrciclil. Diese Lokalbehörden mussten natürlich jene Imxriprjxaf unterstützen.
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vielmehr über das Arbeitspensum, nach Naubien berechnet, quittirt

wird. Ich muss es dahingestellt sein lassen, ob wir es hier nur

mit formalen, oder auch mit sachlichen Verschiedenheiten zu thun

haben. Die Frage aber, die ich oben betreffs der Geldzahlungen

UTzep )(W[xaTWV aufwarf, wage ich auch jetzt nach diesem Ueberblick

über die Frohnarbeiten nicht mit Sicherheit zu beantworten. Mög-

lich, dass jene Geldzahlungen als Ablösung von den Frohnarbeiten,

also gewissermassen als adaerationes aufzufassen sind (vgl. oben

S. 263). In diesem Falle wäre Avohl anzunehmen, dass die 6 Drachmen

4 Obolen in jener Periode genügten, um dafür einen Lohnarbeiter

als Stellvertreter anzustellen. Vorausgesetzt, dass auch in Theben

fünf Tage hindurch zu arbeiten war, so würde das einen Tageslohn

von 1 Drachme 2 Obolen für den Erdarbeiter ergeben, was zu den

Lohnsätzen des Wirtschaftsbuches von Hermupolis vom Jahre 78/9

n. Chr. nicht schlecht passen würde. ^) Andrerseits ist aber die

Möglichkeit offen zu lassen, dass die Unterthanen ausser den Frohn-

arbeiten auch noch jene kopfsteuerartig aufgelegte „Dammsteuer" zu

zahlen hatten.

§ 137. Ei^ TÖv TYji; (bvfj^ Aoyov.

In 1495 (aus dem IL Jahrh. vor Chr.) wird einem Manne quittirt,

dass er dq xov xfiq wv^s löyo"^ av:b 0wux eoiq 'Ad-up )(a(XxoO) a^

gezahlt habe. Die (hvi] wird hier wie so häufig die Steuerpacht

bedeuten, und jener Passus wird nur besagen, dass der Adressat auf

Rechnung der von den Schreibern gepachteten Abgabe 1500 Kupfer-

drachmeu gezahlt habe.

§ 138. Tiisp wvLwv.

Die (jL)Vca (Kaufwaren) begegnen in unseren Texten in sehr

verschiedenen Verbindungen, die wir hier nach einander besprechen

wollen, ohne damit zu sagen, dass in allen eine und dieselbe Abgabe

gemeint sei.

*) Jedenfalls sind die Löhne hier nicht höher, nnd darauf kommt es an.

Vgl. z. B. Z. 45 : xw9opo(öot,) etg aOxö epY(äTaig) tj xU\ifii;) p ioiq [iearj|JLßpta(s).

Diese Arbeiter bekommen bis zum Mittag jeder 3 Obolen. Danach würde der

volle Tageslohn für derartige Arbeiten 1 Drachme betragen.
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a. Ilevxyjxoaxyj (üvc'cüv.

Für Theben belegt durch 1056, 1076.

Der Steuererheber in 1056 nennt sich TeX(a)vr,c) v (=7;£v-

Trjxoaxf^i;) (i)VL(^wv) u7iot£X(öv) xoö Ilepl Sr^^occ,. Danach habe ich

1076 ergänzt. Die Abgabe wird also als „^^ von den steuerbaren

Kaufwaren des Perithebischen Gaues" bezeichnet. Die Texte lassen

keinen Zweifel darüber, dass diese Abgabe von demjenigen zu zahlen

war, der eine solche „steuerbare" Ware käuflich erworben hatte. So

heisst es in 1056: . . . . ä r^y6pO!.y.(ol.)c T.ocpa. Tcvuwvö-ou. Aehnlich

in 1076, wo es sich um einen Holzankauf handelt. Wir haben

hier also deutlich eine „Kaufsteuer" vor uns, die zu den Yerkehrs-

steuern zu zählen ist. Der Kauf als solcher wird besteuert. Nicht

auf allen Waren scheint eine solche Abgabe zu lasten. Denn in

1056 werden im Titel ausdrücklich die wvca utxoxsX^ hervorgehoben.

Ich lasse dahingestellt, ob und in wie weit diese TievxyjxoaxYj

sich mit jenem in § 1 behandelten ziXoQ ocyop(xvc[i.ioc- berührt. Der

Ausdruck x£X(ü)vac) ayop(avo)[JL(ca5) wvfoDV in 1419 bildet die Brücke.

Ueber das Verhältnis dieser TwSVXYjxoaxT^ zu dem eyx'jxA'.ov vgl. oben

S. 182 f

Ich habe diese rcevxrjxoaxr^ vorangestellt, weil über ihre Be-

deutung dank der Ausführlichkeit der Texte kein Zweifel sein kann.

Ich wende mich nun zu den anderen Urkunden über wvta, die

weniger klar sind.

b. 'j~ip ci)v:wv. Vgl. 562.

c. uTiep [iepcafxoO wvcwv. Vgl. 560, 1445. P. 4469.

d. ((5:Tcacx7jxai) iizp:a\ioö xeao'j? wvicdv. Vgl. 553, 588, 589,

597, 607, 608, 611, 1439.

Die Urkunden unterscheiden sich von den unter a behandelten

vor allem darin, dass hier nicht auf einen bestimmten einzelnen

Kaufact Bezug genommen A^^rd, sondern vielmehr eine Abgabe für

das ganze Jahr erhoben Avird. So heisst es in 562: uuep wviwv

iC,^ und ähnlich in den anderen. Danach möchte man annehmen,

dass diese Abgabe solche Personen betrifft, die das ganze Jahr hin-

durch mit wv'.a zu schaffen haben, also Händler, Kaufleute. Ist

vielleicht an ein Standgeld für ihren Platz auf dem Markt zu

denken? Der Ausdruck \i.Ep:o\i6c, legt nach § 75 den Gedanken

nahe, dass diese Abgabe kopfsteuerartig auf die Betreffenden ver-

teilt war. In der That finden sich dieselben Summen für
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verschiedene Personen in 560 und 562 für 132/3 und in 588 und

589 für 137/8 belegt.

Ganz unklar sind mir die folgenden Verbindungen:

e. (dTüa'.xr^xal) [j.£pca|Jioö wvcwv evXetixfxaxo? xeXwvtxoö. Vgl. 558.

f. bnip {lepiGjxoü £vA£t[i|xaxo? xeXwvtxoö (oder ebenso im Titel

der dTiatxyjxal). Vgl. 568, 590, 596, 643, 646, 1249, 1250,

1438, 1442.

g. (aTracxTjXal) \iepio\io\j TievxYixCoaxfj?)- ^^g^- 1329.

In e tritt zu dem Vorigen der Ausdruck evXsifJtfJtaxo; xeXwvLxoö

hinzu. Ich weiss diesen nicht anders als mit „Zollrückstand" zu

übersetzen. Aber was soll das in diesem Zusammenhang? Wenn

wir nicht 558 (e) hätten, würden wir garnicht merken, dass die

unter f genannten Urkunden sich auch auf die wvta beziehen. Die

TTEVXYjxoax-^ in 1329 (g) stelle ich deshalb hierher, Aveil dieselbe

Erheberfirma, die sich hier als 'AaxXä^ xod \).kxoyoi duatx(Yjxal)

U£(v)x7]x(oax'^?) yS iiennt, in 596 für dasselbe Jahr als 'AaxXä;

xal [iixoy^oi a7iaix(yjxal) (ji£pca|xo(ö) lvXi|iaxo(?) x£Xwvix(oö) auftritt.

Ehe ich zur Klassificirung der aus den Ostraka gewonnenen

Abgaben übergehe, möchte ich kurz zusammenstellen, was mir in

der sonstigen Tradition, in Klassikern, Inschriften und Papyri an

Steuern, die in Aegypten erhoben sind, begegnet ist. Ich fürchte,

dass trotz eifrigen Bemühens mir noch manche Notiz entgangen sein

wird, da das Material kaum zu überblicken ist. Ich beschränke

mich im Folgenden auf eine kurze Mitteilung des Nötigsten.

Abgaben, die im Vorhergehenden zur Erklärung herangezogen sind,

werden der Uebersicht wegen hier noch einmal innerhalb der alpha-

betischen Folge augeführt. Zur Vereinfachung der Citate fahre ich

mit der Zählung der Paragraphen fort.

§ 189. "Aviniiiaq.

Vgl. Petr. Pap. (11) XXXIX e (III. Jahrh. vor Chr.).

Der Herausgeber Mahaffy bezeichnet es mit Recht als very

hold, diese Abgabe dahin zu deuten, dass sie gezahlt sei for
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havincf no horse. Diese Deutung wird sogar geradezu ausge-

schlossen dadurch, dass in einem Falle ein und derselbe Mann

für die dviTiTita und für den cpopo; tT^Titov, die Pferdesteuer, zahlt

(vgl. fr. 5, 2 und 6, 4). Dieser ist also Besitzer von Pferden

(vgl. §173). Da man mit der Bedeutung avcTZ-reo^= „unberitten,

ohne Pferd" nicht weiter kommt, liegt es nahe, die av:7v7:ta nicht

auf den Steuerzahler, sondern auf den Boden zu beziehen, wie es

Herodot II 108 thut: „AiyoTixo; eoöaa r^zt'.ocq r.oLoof. aviTTTio^ xal

dva(Jia^£UTog yeyovs". Man könnte äviizTzlcc hiernach etwa als „Unweg-

samkeit, Unbrauchbarkeit (des Terrains für Cavallerie)" fassen, und

wenn hierfür eine Steuer erhoben wird, so könnte man denken, dass sie

dafür gezahlt würde, dass die Regierung diese aviT.ma beseitigt oder

mildert. Freilich würde man bei dieser Sachlage erwarten, dass

die positive Leistung der Regieruug, nicht diese negative Eigen-

tümlichkeit des Terrains bei Bezeichnung der Steuer hevorgehoben

würde. Vielleicht klärt uns weiteres Material einmal darüber auf

Die Steuer wird in Getreide gezahlt. Die Zahler der vor-

liegenden Urkunde sind hellenische INIilitärcolonisten des Faijüm.

§ 140. 'H d-ap/Y].

Das mehrdeutige Wort T-TzapyJ]^) begegnet im Pap. Tur. I 7,

10 (IL Jahrh. vor Chr.) im speziellen Sinne von „Ei'bschaftssteuer",

wie schon A. Peyron (S. 164f) richtig erkannt hat.-) Vgl. auch

Lumbroso, Recherches S. 307 f, der Avohl nicht mit Unrecht vermutet,

dass diese ptolemäische Erbschaftssteuer auf die Einführung der

römischen durch Augustus nicht ohne Einfluss gewesen sei. Zur

letzteren vgl. unten § 157.

Der Ausdruck ccTzapyj] giebt die Vorstellung an die Hand, dass

von der Erbschaft ein Teil für den König vorweggenommen wurde.

^) Die alte Bedeutung der Ehrenspende für die Gottlieit hat sich bis in

die christliche Welt erhalten. Vgl. Berliner Papyrus P. 2701: u(TiEp) ä.[Tz]ot.pyJr,^}

xfl(z) aOT(^5) öi.yl(a.£) ex[xXr;aias, wo es sich um Weinlieferungen handelt. —
Für die frühere Zeit vgl. auch BGU 30.

^) Die Stelle lautet: Töv aOiöv de zpöitov xat y.aTÖc xcjg noX'.xixoü^ vö|iou;

xal lä diY)cp£a[iai:a läg aOiäj eTT'.Sstce'.g zo'.r,aaiievov xal Ta^äjisvov irjv öcTCapxYjv

xXrjpovo^ilav äTroypcciaaO-a'. r, iTioxiveiv aOtöv 5paX[iä$ iiuplaj xal äg äv Ttot-

r^oYjTai olxc;vo[i(a; äxüpoug elvai xal [ir, s^stva'. £t:1 xä töv TexeXsu-r,xdTü)v

eTt'.nope'Jeoö-a'..
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Wie gross dieser Teil gewesen ist, erfahren wir nicht. Der

Turiner Text lehrt aber, dass dieser ptolemäischen Erbschaftssteuer

auch die Söhne bei Antritt eines väterlichen Erbteils unterworfen

waren, während von der römischen vicesima bekanntlich die Tiavu

aüYyevcT^ befreit waren. Ausserdem lernen wir, dass für die Erben

die Verpflichtung bestand, die Erbschaft zu deklariren (vgl. Kap.V),

widrigenfalls sie eine hohe Strafsumme zu zahlen hatten und das

Erbe nicht antreten durften, i)

Neue Funde werden uns hoffentlich darüber Aufschluss geben,

ob alle Bevölkerungsklassen in derselben Weise dieser Erbschafts-

steuer unterworfen waren. Der Hermias, der im Turiner Papyrus

mit ihr in Verbindung gebracht wird, ist ein Grieche. Es ist an-

zunehmen, dass, als unter Augustus die in Aegypten lebenden Römer

der römischen Erbschaftssteuer unterworfen wurden, die Provincialen

nach wie vor zur ÖLizapyJ] herangezogen wurden. Der Papyrus

BGU 340 (vom J. 148^ 9 n. Chr.), der leider wegen seiner entsetzlichen

Orthographie schwer verständlich ist, spricht von Abgaben, die von

den xeXwvai „für die Erbschaft" (uTiep xXyjpovo[j.''as) eingezogen

werden. Die Zahlerin, die ToyjSoOs M£g[. . .]u heisst, ist jedenfalls

keine Römerin, wenn sie auch von einem Römer, Julius Chaeremo-

nianus, erbt; also ist hier nicht von der römischen vicesima, sondern

von der provincialen Erbschaftssteuer die Rede. Wenn hier, wie

ich glauben möchte, die Steuer selbst mit den Worten uuep xeXöv

xaxaXox[£c]a[i<((I)>v bezeichnet wird,^) wobei v.(x.xaXoyj.o]i.6c, die Ein-

tragung des Nam.ens in die Bücher etc. bedeuten mag, so w'ürde

sich für diese aegyptische Erbschaftssteuer die Auffassung ergeben,

dass sie eben für diese Uebertragung der Bücher und die damit

verbundenen Mühen und Unkosten erhoben wurde. Damit würde

sie den Charakter einer Gebühr erhalten, die ihr auch die modernen

Systematiker zuweisen. Doch ich gebe diese Vermutungen nur mit

Vorbehalt, da BGU 340, wie gesagt, eine unsichere Grundlage bietet.

*) Ob die 10 000 Drachmen, die der Papyrus als Strafsumme nennt, die

für den speziellen Fall berechnete Summe oder eine allgemeingültige fixe Summe
darstellt, oder ob endlich mit den Spaxp-al |iup£a'. ganz allgemein eine sehr hohe

Summe bezeichnet sein soll, lässt sich nicht mit Sicherheit ausmachen. Vgl.

Lumbroso S. 309 f.

*) Der Papyrus hat xaxaXox[£i-]oiAOv, wofür der Herausgeber Krebs xaxa-

XoYioiiöv zu lesen vorschlage — mit Unrecht, wie mir scheint. Ebenso Z. It).



§ 140. ERBSCHAFTSSTEUER. — § 141. GELEITGELD. 347

§ 141, Tg dTiooToXiov.

Von dieser Abgabe handelt der merkwürdige Tarif von Koptos,

der soeben von D. G. Hogarth herausgegeben worden ist.^) Ich

verweise im Allgemeinen auf seinen scharfsinnigen Commentar. Der

Stein von Koptos, dessen Inschrift auf Befehl des L. Antistius

Asiaticus, des praefectus Berenices im J. 90 n. Chr. eingemeisselt

worden ist, wurde gefunden halfway between Coptos and the desert

at the remains of a guard-hoicse {f) on the road across the piain.

Wahrscheinlich war hier die Grenze des Stadtgebietes. Die In-

schrift giebt einen Auszug aus dem Tarif (yvwjKöv),-) der die

Erhebung des aTToaxoXcov regelte. Im Grossen und Ganzen scheint

mir Hogarth das Richtige getroffen zu haben, wenn er hierin eine

Abgabe sieht, die für die Benutzung der von Koptos nach Berenike

am Roten Meer führenden "N^ üstenstrasse und für das Geleit, das die

Regierung den Reisenden dort gewährte, gezahlt wurde. Ich komme

zu demselben Resultat, indem ich von einer noch genaueren Ety-

mologie des uns sonst unbekannten Wortes ausgehe. Hogarth sagt

S. 30: its etymology suggests that it has reference to an anÖGToXog,

something despatsched und bald darauf anoarüliov must mean something

like a posting Service. So richtig die von ihm herangezogenen

^) Vgl. Flinders Petrie, Koptos, 1896. S. 27 ff. Die Publication von

Jouquet im Bullet, d. Corr. hell. 1896 habe ich noch nicht gesehen. Der Text

lautet nach Hogarth: (1) 'Eg eTtiiay^s (2) "Oaa Ssi xoüg

fi'.0'9-ü)(3)Tag Toö ev KÖTtxo)!, 'jTto7:ci7iTov-(4)xog x^i äpaßapxia änoaioXfou Tipoca-

(5)as'.v xaxä t(ö)v yvcüfiova x'^Se x'^ (6) <3xr\ky\i svxexäpaxxai 5ii Aouxiou (7)

'Avxiaxio'j 'Aacaxtxou STiäpxou (8)''Opo'Jg BspsvsixYjS" (9) Kußepvf/xou dpuO-paixou

8pa-(10)Xfiäg öxxü)'.- Ilpcopecos Spaxiiäts 5exa- (12) [. . .]axou SpaXfiäg Ssxa-

(13) [NaJ'jxou SpaXfiäg usvxe- (14) [esJpaTisuxoö vauKYjyou 5pax|J.ä5 (15) uevxe-

Xetpoxexvou SpaXfxäg (16) öxxwi* Tuva'.xwv upög äxai.p'.a-(17)|j,öv Spaxfiäg

ixaxöv öxxcü" (18) ruvaixcüv stgTrXsouamv 5pa-(19)XfJ.5tS si^^oa',* ruvaixiöv

oxpaxi,-(20)ü)xcüv 5pax|J.äs s'ixoo'.- (21) Il'.xxaxioi) xa|i.r;Xcov ößoXöv Iva* (22)

2^paY'.a|ioO utxxaxiou 6''^oXonc, 5üo" (23) üopciag e;£pxo|j,£VYjg Ixäaxou (24)

mxxax(ot) xcö dvSpög ävaßaivov-(25)xo5 5pax|J.^v |j.iav, '{wa.'.Y.G)^ (26) uaatöv

dvä SpaXfiis xeaaapas* (27) "Ovou ößoXoüj Süo* 'AiiägYjg £Xoü-(28)a7jg xsxpä-

ywvov 5pax|i.as xEaaapeg* (29) 'laxoö gpaXfxäg slxoai- Kdpaxog 8pa-(30)x|J.äg

xeaaapeg- Tacp'^; ävacp£po|i^-(31)vrjs xal xaxacp£pojadvr)j Spaxu.'^v |i,[i]-(32)av

xsxpcüßoXov. ("Exous) 'S- A'jxoxpäxopog (33) KaJoapog [Ao|iixiavoö] SEßaoxoO

[repiaav(txoö)] (34) naxü)(v) i£ (= 10 Mai 90 n.Chr.).

^) rvü)|J.ti)v in der Bedeutung „Tarif" belegt durch Lexic. rhet. p. 233, 28.
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sachlichen Vorstellungen sind, möchte ich doch betonen, dass das SuL-

stantivum tö dTioaxoXcov der Käme der Abgabe, nicht der Abgabeu-

quelle ist. Vgl. Z. 2: zouc, {xiO'ö'tOTac zoü Iv Kotltw 6-07::t:tovtc:1)

t^j dpaßap)(ta dTioaioXiou, Avomit die Abgabenpächter gemeint sind.

T6 dTToaxoXtov ist also die Abgabe für die octzogioIti, so wie tö yei-

pwvd^iov die für die )(£'.p(ji)va^ca, tö xaTaytoycov die für die xaza-^iayf],

das excpopiov die für die ey.<:pop<x u. s. av. Es fragt sich nur, Avessen

„Entsendung" besteuert AAÜrd. Die in dem Tarif genannten Personen,

wie der Steuermann, der Schiffer u. s. av., können nicht gemeint

sein, denn sie werden nicht entsendet, sondern ziehen freiwillig diese

Strasse. Ich glaube, yj a.v:ooxoXri muss ein technisches Wort für die

„Entsendung" der auch von Hogarth angenommenen Eskorte gewesen

sein, unter deren Schutz die Reisenden die gefährliche Wüstenstrasse

zurücklegten. In diesem Sinne finde ich das Verbum im Peripl.

mar. Erythr. p. 19, avo es in Bezug auf AeuxY] xwjjlyj am Roten

Meer heisst: 5tö xal zlc, auxYjV xal napaXriKxr^q XYjs Tsxdptyj? xwv

eii^iyspofJLevwv ^opxitov xal Tiapai^uXaxY]? y^oi.p^y exaxovxdpjcyji;

[i£xd axpaxeufiaxo? dTcoaxeXXexat. Wir haben uns den Her-

gang danach etwa folgendermassen vorzustellen : die Regierung rüstete

von Zeit zu Zeit — Avohl kaum in festen Intervallen, sondern so oft

Bedürfnis vorlag — militärische Eskorten aus. Wer unter ihrem

Schutze von Koptos nach Berenike oder in umgekehrter Richtung

zog, hatte für diese dTroaxoXi^ ein „Geleitgeld", AA'ie man es nennen

könnte, in der von dem Tarif vorgeschriebenen Höhe zu zahlen.

Man wird dies Geleitgeld zu den Gebühren zählen, da es als Gegen-

leistung für eine Mühewaltung der Regierung erhoben Avurde. Andrer-

seits ist nicht zu verkennen, dass diese Gebühr dadurch einen zollartigen

Charakter gCAvinnt, dass sie je nach dem Stande des Abgabenpflichtigen

in verschiedener Höhe fixirt wird, und das ist vielleicht das Merk-

Avürdigste an der Inschrift. Während eine Hetäre 108 Drachmen

zu zahlen hat, braucht ein Schiffer nur 5 Drachmen zu zahlen.

Die AusAvahl der hier genannten Stände ist in ihrer Beschränkung

sehr auffallend. Was zahlten z. B. die zahlreichen Handelsleute,

^) Der Ausdruck besagt, dass diese Steuer dem Arabarehen unterstand.

TuoTtimeiv steht hier synonym dem häufigeren unoxsiaS-au Vgl. Pap. Paris.

17, 12: |jiia9-ü)TT)i; s'tSoug eyxuvtXiou xal uTiox£t|jisvü)v ßaaiXix'^ ypafifjLaTeic):. Vgl.

auch BGU 337, 9: &7:oX£ifj,[evou x](i)|jioYpafi|iaT(£ia), Z. 18: &7ioxsi|i,ivou iTiioxpa-

tti[y(c|c].
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die ihre Waren diesen Weg führten? Das ocKoaxaliov kann un-

möglich auf die wenigen hier genannten Klassen beschränkt gewesen

sein. Nur SchifFspersonal und Weiber werden aufgeführt. Ich möchte

daher vermuten, dass der yvü)[ji,ü)V (Z. 5) sehr viel reichere Bestim-

mungen gehabt hat, dass also die Inschrift von Koptos nur einen

aus uns unbekannten Verhältnissen gebotenen Ausschnitt aus dem-

selben darstellt.

Der vorliegende Auszug giebt speziell an, was man in Koptos,

nicht was man event. in Berenike zu zahlen hatte (vgl. Z. 3: xoO

Iv KoTitw-aTTOOToXiou). Hogarth hat scharfsinnig erkannt, dass

die Sätze bis Z. 20 bei der Ankunft in Koptos, die späteren vor

der Abreise von Koptos ebendort zu entrichten waren. Ich meine,

dieselben Gebühren werden, vermutlich in derselben Höhe, auch in

Berenike zu zahlen gewesen sein, wo wohl gleichfalls ein entsprechen-

der Tarif publicirt gewesen sein mag. Mit anderen Worten, wer

von Koptos nach Berenike zog, hatte vorher in Koptos nach unserem

Tarif gemäss Z. 21 ff. zu zahlen, und nach seiner Ankunft in Bere-

nike gemäss demjenigen Teile des dortigen Tarifs, der unseren ersten

20 Zeilen entspricht, und so vice versa. Schon hieraus ergiebt sich,

dass die beiden Teile des Tarifs verschiedener Natur sind. Nur in

dem ersten Teil (bis Z. 20) möchte ich die Sätze des d7roa~6Xiov im

eigentlichen Sinne des Wortes, des Geleitgeldes, erkennen. Dagegen

sehe ich in der Abgabe, die in dem zweiten Teil spezialisirt wird,

vielmehr ein Wegegeld, eine Gebühr, die für die Benutzung der

von der Regierung in Ordnung gehaltenen und mit Cisternen ver-

sehenen Wüstenstrasse erhoben wurde. Die Sätze, die hier für ein

Kamel, einen Esel, einen Wagen festgesetzt werden, können unmöglich

etwa als Aequivalente für die Benutzung dieser Transportmittel be-

trachtet werden. 1) Dafür sind sie viel zu gering. Dass man z. B.

für die Benutzung eines Wagens von Koptos bis Berenike nur

4 Drachmen gezahlt habe, ist ganz undenkbar. Wir kennen ja den

Geldwert dieser Zeit aus dem Wirtschaftsbuch von Hermupolis recht

gut. Wir können daher in den 4 Drachmen nur das Wegegeld

sehen, das für den Wagen auf dieser Strecke zu zahlen war. Schwanken

^) Ich bekenne, aus Hogarth's Ausführungen auf S. 32 nicht klar ver-

standen zu haben, welcher Meinung er in diesem Punkte ist. Er spricht u. a.

von einem semi-ofßcial transport Service. Ich weiss nicht, ob er damit die oben

\oii mir zurücktrewiesene Meinung vertritt.
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kann man nur, wer in den einzelnen Fällen der Zahlungspflichtige

ist. Mir ist am wahrscheinlichsten die Annahme, dass die Besitzer

der Kamele, Esel, Wagen dieses Wegegeld zu zahlen hatten. So

verstehe ich wenigstens am besten die verwickelte Bestimmung über

die Kamele. Danach würde also der Kamelbesitzer zunächst für

die Benutzung der Strasse für jedes Kamel ein Billet (Kixzä.yj.ov) für

1 Obol gelöst haben (vgl. unten § 200), ferner für die Abstempelung

dieses Billetes noch 2 Obolen, und wenn er die Plätze auf seinem

Kamel an Reisende vermietete, weiter noch für jeden männlichen

Passagier 1 Drachme, für jeden weiblichen 4 Drachmen. Bei der

letzteren Zahlung könnte man freilich vielleicht noch lieber annehmen

Avollen, dass die Passagiere, die den Platz gemietet hatten, selbst sie

als Wegegeld gezahlt hätten. Bei der knappen Ausdrucksweise des

Tarifes bleibt hier eben manches unklar. Doch soviel scheint mir

sicher, dass dieser zweite Teil überhaupt von einem Wegegeld handelt.^)

Wenn unsere Inschrift auch diese Abgabe dem aTzoaxoXcov subsum.irt,

so ist das allerdings nicht ganz correct, aber Geleitgeld und Wegegeld

haben zu allen Zeiten eng zusammengehört. Daher ist es auch

begreiflich, dass ein und derselbe Pächter beide übernimmt.

Nebenbei sei hervorgehoben, dass diese Inschrift die alte Streit-

frage nach dem Verhältnis des Arabarchen zum Alabarchen endlich

definitiv entscheidet. Nachdem wir hier den Arabarchen als einen

Steuerbeamteu kennen lernen, dem u. a. die Erhebung unseres Wege-

und Geleitgeldes unterstellt war, kann es wohl nicht mehr zweifel-

haft sein, dass er mit dem gerade als Finanzbeamten uns bezeugten

Alabarchen identisch ist.-) Schürer's Ansicht hat sich also als die

richtige erwiesen. Nur dürfen wir den Arabarchen nicht mit ihm

als „Zollpächter", sondern als Beamten betrachten. Unter den vor-

liegenden Zeugnissen berührt sich mit unserem Tarif wohl am

nächsten die Constitution des Gratian, Valentinian und Theodosius

(Cod. Theod. 4, 12, 9, vgl. Cod. lust. 4, 61, 9), die im Hinblick auf

das vedigal alabarchiae resp. arabarehiae von der transdudio animalium

') Auch die Bestimmungen über den Mastbaum, die Segelstangen (xäpag)

und die Mumien lassen sieh damit vereinigen.

,
^) Vgl. zu der Frage Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes II S. 540. Während

les Druckes ging mir ein Aufsatz ,, Inschrift aus Coptos in Aegypten und

hivenal", unterzeichnet von M., in der Beilage z. Allg. Zeitg. vom 7. Mai 1897

II. in dem dieselbe Consequenz wie oben gezogen wird.
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spricht, quae sine praebitione solita minime permitienda eä. In diesei

praebitio solita kann man unser arroatoX'.ov wiedererkennen. Für

die Identität der beiden Titel möchte ich auch Folgendes hervor-

heben : in CIGr. III 5075 (vgl. Lepsius, Denkm. VI n. 392, 393)

tritt [dpaßap]yo"j uloz resp. uioc— ccpoc'^ocpyzu zu Personennamen

hinzu. In dem unpublicirten Berliner Ostrakon P. 8 las ich die

AVorte: dXaßap)(cu ucoö. Da eine derartige Erwähnung des Standes

des Vaters sonst sehr selten ist, so ist wohl kein Zweifel, dass in

beiden Fällen derselbe Piang bezeichnet worden ist.

§ 142. Tg dp'.^|jLY]xixov.

Vgl. BGU 94, 21; 236, 9; 330, 7; Pap. Lond. CCCLXXX;
CPR II, 16 und die noch unpublicirten Berliner Papyri P. 2308

und P. 2311, alle aus römischer Zeit.

To dpt^fjLYjTLXov wird man von 6 oi.p:d'[i.r,-r^i („der Zähler")

abzuleiten haben, wie etwa xö cpuXaxixr/.ov von 6 'fuXoi.y.ixric,. Man
könnte dabei an die amtlichen Zähler denken, die die zifFermässigen

Angaben der d-oyp^ct^a'! nachzuzählen hatten, wie z. B. die Zahlen

des Viehbestandes u. s. w. (vgl. Kapitel V). Freilich ist hier meist

von s^aptO-iüLsIv die Rede. Die Steuerzahler der obigen Urkunden

lassen sich z. T. als Grundbesitzer erkennen, im Loudinensis und in

P. 2311 speziell als y.ixGiy.Gi (dpiO-p-r^xL-zoO xax&:xü)v). Xach BGU
236 gehört das ^(.p'.^'lir^X'.^/.6'^ zu den Abgaben, die auf dem Grund

und Boden lasten. Der in Frage stehende y.Xfipoc wird ausdrücklich

als frei von dp:^[Jir,x:xoO xal Ttavxöc elSouc bezeichnet. Aehnlich

im CPR. Falls die obige Ableitung des Wortes zutreffend ist, würden

wir eine Abgabe darunter zu verstehen haben, die dafür erhoben

wurde, dass die Regierung solche Zähler zur Controlle bestellte.
i)

In BGU 342 habe ich dpcO-([jLyjxcxoö) y.G'.(voi}) aufzulösen vor-

geschlagen. Man könnte vielleicht eher an dpcö-dir^xcO) xo'.(voö)

oder dpi^(jir/xwv) xo'.(vü)v) denken. Das wäre eine Abgabe „für

die Gemeinde-Zähler", und man könnte annehmen, dass diese Zähler

von der Gemeinde Karanis angestellt wären. Doch Sicherheit ist

hier nicht zu erlangen.

^) Wesselv, CPR I S. 6 übersetzt es mit ,, Evidenzhaltungssteuer".



352 IV. KAPITEL.

§ 143. To ßsßaiojxcxov.

Vgl. BGU 156, 9, vom J. 201 n. Chr.

Ein Soldat, der von der kaiserlichen Domaine einen Acker

gekauft hat, lässt durch seinen Bankier dem kaiserlichen Oikonomen

ausser dem Kaufpreise (xi\ir]) und einem Zuschlag von 4''/u noch

TÖ jSsßacwTtxov auszahlen.!) Die ßsßacwatc ist Sache des Verkäufers,

hier also des Kaisers. Wenn der Käufer ihm ein j3£ßatO)Ttxöv zahlt,

so ist das wohl als Gegenleistung dafür zu fassen, dass der Kaiser ihm

gegenüber eben die ßsßatwac? übernommen hat. Mir ist sonst kein

Beispiel für eine solche Abgabe bekannt, und es bleibt zu unter-

suchen, ob sie auch beim Kauf zwischen Privaten in Frage kam.

§ 144. ^opoc, jjowv.

Vgl. BGU 25, 8, vom J. 200 n. Chr.

Die Rindersteuer Avurde jedenfalls von denen gezahlt, die Rinder

besassen und daher Rinder deklarirten. Sie gehört danach zu den

Vermögenssteuern.

§ 145. BopoYjs.

Vgl. Petr. Pap. (II) XXXIX e und S. 3G/7 (III. Jahrh. v. Chr.).

'H ßupaa bedeutet „das Fell". Wie diese Fellsteuer, die in

den vorliegenden Fällen von hellenischen Militärcolonisten erhoben

wird, genauer zu erklären ist, weiss ich nicht. Auf Vermutungen

will ich nicht eingehen.

§ 146. ^opoq ßwjJLcov.

Vgl. BGU 199, 13; 292, 1; 337, 3 (alle aus der Kaiserzeit).

Diese „Altarsteuer" wird in den vorliegenden Fällen immer von

Priestern gezahlt. In 337 wird spezialisirt unep ß(ji)|i.ö)V Suo, worauf

die Götter, denen die Altäre geweiht waren, genannt werden. Hier-

nach unterlagen also die einzelnen Altäre einer Steuer, die von den

^) Aus gewissen Gründen scliwankte ich, ob es sicli nicht nur um eine

Pacht handele. Aber es scheint hier doch ein Kauf vorzuliegen, und zwar ein

Kauf auf dem Wege der Auction (vgl. Z. 4: sxupcüö-Yjv). — Statt der irreleitenden

Lesung der Editio princeps am Schluss von Z. 5 ist nach Hunt 7Ai lesen : dpou[poiv

[i]täi; [Y]]iiiau diJLTisXwvog.
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betreffenden Priesterschaften an den Staat zu entrichten war. Ueber

die Bedeutung und Begründung dieser Steuer lassen sich nur Ver-

mutungen aufstellen. Wurde damit vielleicht indirect der Empfang

der Opfergaben besteuert, die an diesen Altären niedergelegt wurden

und der Priesterschaft zu Gute kamen? Man könnte auch an die

merkwürdige Urkunde Petr. Pap. (II) XII erinnern, aus der hervor-

geht, dass die Anwesenheit von Altären vor Einquartierungen beschützte.

Vgl. Z. 12: ßa)|xo6g TiposcöixoSojXT^xaatv. Toöxo Se TieTrotYJxaacv

§ 147. rpacpeioi).

Vgl. BGU 277 II 11 (aus römischer Zeit): [%]al wv ol ^)6(poi)

Iv ouacaxö Xoyü) dvaXa(Ji[3avovxac" ypacpetou xal y^ocpzYipäc. NecXou

Tz6X(eii><;) xal 2oxvo7ra(ou Nrjaou. Was bedeutet hier das ypacpelov?

Man denkt zunächst an die bekannten Bureaus dieses Namens,

bei denen z. B. die Contracte einregistrirt wurden (vgl. Mitteis, Reichsr,

u. Volksr. S. 52£). Aber die Nachbarschaft von j^apxyjpa (s. unten

§ 215) legt es nahe, ypaf^elov hier in dem auch sonst bezeugten Sinne

von „Schreibmaterial" zu fassen, wobei man wohl besonders an

Kalamoi und Tinte zu denken hätte. Danach könnte man in

dieser Abgabe einen Zwangsbeitrag sehen, der für die von den Be-

hörden im Dienste aufzuwendenden Schreibmaterialien erhoben wurde.

Doch Hessen sich auch andere Deutungen denken.

§ 148. T6 gsxavixov.

Vgl. BGU 1, 1 (aus röm. Zeit): Sexavixoö (5[jiocü)? twv aüxwv

TcXottov \ ^. Diese Worte weisen zurück auf die unmittelbar vorher-

gehende Zeile (BGU 337,26): ]7rpox£i[i,£Vü)v (iXteuxixwv 7T;X[otCDV ^]

xeP« Gezahlt wird die Abgabe von der Priesterschaft des Soknopaios.

Das Wort Sexavoc, das dem lateinischen decurio entspricht, hat die

mannigfachsten Bedeutungen.^) Welche derselben hier in Beziehung

zu den „Fischerböten" heranzuziehen ist, weiss ich nicht zu sagen.

Jedenfalls ist dies Sexavtxov von dem S£xav6(; abzuleiten, von dem

*) Vgl. verschiedene Bedeutungen in Cod. Just. I 2, 4 und 9; XI 18, 1;

XII 26 tit (=Cod. Theod.VI 33); vgl. auch I 5, 3. — Ein Sexavö^ z. B. in

CIGr. III 4716 d^s.

WiLCKEN, Ostraka. 23
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in einem Pariser Text der byzantinischen Zeit die Rede ist: napa.-

o'/^(o'j) OeoStopw Bsxavw unep [TiAoitov aTiepxofiejvwv ^v 'AXe^av-

5p(£ia) u(7X£p) avaX(ü)[JiaTO?) x(£patca) ic, (jL(6vaj. Vgl. Wessely,

Denksch. Akad. Wien 1889 S. 241.

§ 149. 'H Ssp|jtaTY]pa.

Die „Hautabgabe" (Oeppiar/jpa) wird für das III. Jahrh. vor Chr.

bezeugt durch Petr. Pap. (II) XXXII (1), auf dessen Verso, wie

schon oben auf S. 294 Anm. 1 bemerkt, folgende Worte stehen: Ta Tzpbc,

Tov axuxea avaxaXeaaaO-a^ xov r.pbq TY]t 5£p[iax'/]pä[t]. Aus dem

Streitfall, über den auf dem Eecto der Gerber (axut£Ui;) berichtet,

kann ich keine klare Vorstellung von dieser Abgabe gewinnen.

Für das III. Jahrh. nach Chr. wird dieselbe Abgabe durch Paj^.

Leipz. 5, 8 bezeugt, wo 5£p[jiaTr^pa;, nicht bep\icx.zriy. (Wessely) zu

lesen ist. Hier wird die Steuer in Geld bezahlt, denn in Z. 4 heisst

es nach meiner Ergänzung: "EaTtv xa 5taYp(ai^£VTa) £Tcl TYjy[6yj[ioatav?

xpaTie^av. In BGU 655, gleichfalls aus dem III. Jahrh. n. Chr.,

begegnen Tipdy.zopec, Ocp(Jidt(jL)(v) )(WpouvTü)v <(£)>^? xaxaax£UY]v öttXwv

xöJv (J^vcVvr^xwv axpaxoT:£Oü)v. Hier handelt es sich also speziell um

Häute, die zur Waffeni'abrikation für's römische Heer verwendet wurden.

Ueber das Wesen dieser Hautabgabe lassen sich nur Ver-

mutungen aufstellen. Dem athenischen S£p[jiaxcxöv, dem Hautgeld,

das der Staat von den grossen Opfern und Speisungen bezog

(Boeckh, Staatsh. I^ S. 4U5), scheint es nur dem Namen nach

zu ähneln.

§ 150. Tö Sia|jLiaO'(jL)iixöv.

Vgl. BGU 475 (aus röm. Zeit). Es ist dies eine allgemeine

Bezeichnung für die durch Verpachtung von kaiserlichen Ländereien

(vgl. x6 lEpwxaxov xa\ieloy) eingegangenen Pachtgelder. Wir haben

es hier also mit einer jn-ivatwirtschaftlichen Einnahme der kaiserlichen

Kasse zu thun.

§ 151. Tö BiaTioXiov.

Soeben haben Grenfell und Hunt 14 Quittungen (II/HI Jahrh.

n. Chr.) publicirt, die sich mit Thorzöllen befassen. Vgl. Grenf. (II) L.

Schon im Sommer 1895 hatte ich Dank dem freundlichen Entgegen

kommen von Friedrich Kenvon Gelegenheit, im British Museum



§ 148— 151. 355

4 derartige Texte kennen zu lernen, die nach genau demselben Formular

abgefasst sind wie diese 14 neuen Quittungen. Die Anfangsworte

der Londoner Texte ^) xeie^ Stauu''' hatte ich in T£t£X(ex£) ScaTiuX-

(tou) aufgelöst: „Bezahlt hat für den Thorzoll" 2) u. s. w., und hierauf

bezog ich mich oben S. 107. Jetzt zeigen die neuen Texte, dass

diese Auflösung nicht richtig war. In Lf steht ausgeschrieben:

TeieXeaxac 5cd TruXyj?. Sachlich ist damit nichts geändert, und ich

habe daher in der Ueberschrift an der allgemeinen Bezeichnung 5ca-

TiuXtov festgehalten, da, wie mir scheint, die sämratlichen Abgaben,

die hier begegnen, wenigstens formell unter den Begriff des Thor-

zolles zu subsummiren sind.

Das Formular TexeXeaxai — 6 Selva ist so auffällig, dass

niemand das Recht gehabt hätte, diese Auflösung zu wählen. Ent-

weder muss man das Verbum medial fassen, wie es die Herausgeber

zu thun scheinen, wenn sie übersetzen: he hos paid the tax. Hier-

gegen ist nur zu erinnern, dass bisher wenigstens ein derartiger

Gebrauch des Mediums im Sinne von „zahlen" absolut unbelegt ist.

Oder aber man fasst es passivisch auf Dann haben wir ein

Anakoluth vor uns, das in dem oben S. 65 besprochenen TiSTrxtoxev

6 Selva seine Analogie haben würde. Wie man sich auch ent-

scheidet, über die sachliche Bedeutung kann kein Zweifel sein.

Um zunächst eine Vorstellung von diesen merkwürdigen Quit-

tungen zu geben, stelle ich Lk als Beispiel hierher:

TexeXCeaxat,) Std 7züX('/]q) Soxv(oTcatou) Nigaou

Xi([i£VO?) Mejacpews 'A[ji(ji(j[)vt? i^dyCwv)

iid v.a\i.riX((i)) evl 7iü)X((p) Ivl dpoßou ap-

xd^xq Sexa c. ("Exoug) ß// OapixcOC-ö-c) §x-

5 xaiSexdxYj.

Die am Thor gezahlte Summe wird weder hier noch in den

anderen Quittungen genannt. Auch in den oben in § 91 und 92

besprochenen ähnlichen Quittungen fehlt diese Angabe beständig.

Vielmehr wird hier Avie dort nur spezialisirt, was der Zahler exportirt

oder importirt. Die einzige Schwierigkeit, die diese Texte bieten.

*) Nur CCCXVI c fängt anders an. Nach meiner flüchtigen Copie habe

ich damals riapaeo gelesen, was wohl für uapdo(X£v) stehen würde. Der Text

hat auch noch sonst orthographische Fehler.

^) Ueber das SiaTiüX'.ov in Athen vgl. Boeckh, Staatshaush. d. Ath. I' S. 394.

23*
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liegt in den Bemerkungen, die unmittelbar hinter dem Ortsnamen

sich finden. Es sind die folgenden: vo^apX Apa-, p xal v volJ- Apa'.vo,

p xal V, ^pYjjJLO^uXaxca? und Xiiaevo^ Msix^^ew^. Um eine Prüfung

meiner Auffassung zu erleichtern, gebe ich im Folgenden eine Ueber-

sicht über den Inhalt der 18 Texte, die mir jetzt zur Verfügung

stehen. Mehr als 40 ähnliche Quittungen, die Hogarth und Grenfell

in Bacchias fanden, sind noch nicht publicirt.

I. Beim Thor von Soknopaiu Nesos hat Zoll gezahlt:

a) für vo\iCcpy(i(hv) 'Apaivo(oTOu)^) — X, importirend 1 weibliches

Kamel (La).

b) für p xal v vo[xapx(tö)v) 'Apoiv. — X. exportirend (zur Oase)

auf 2 Kamelen 20 Art. Weizen (Lb).

c) für p xal V — X, exportirend Weizen auf 3 Kamelen und 2

jungen Kamelen (Lfl).

„ „ „ — X, importirend 6 Keramien Wein (Lf2).

„ „ „ ^ X, exportirend auf 1 Kamel 4^ [leipTjTalOel (Lg).

„ „ „ — X, exportirend auf 2 Eseln 6 Artab. Hülsen-

früchte (Lh).

„ „ „ — X, exportirend auf 2 Eseln 6 Artab. Kichererbsen

(Lond. CCVId).

d) für lp7]{iO(fuXaxia — X, exportirend (was?) 2) auf 4 Kamelen (Li).

„ „ „ — X, exportirend 5 Kamele mit Palmenzweigen

und 1 Esel mit Geräten (Lm).

„ „ „ — X, importirend 20 Keramien Wein zu je

8 Dr. 4 Ob. 3) (Lond. CCCXVIb).

*) Die Herausgeber lösen vc[j.apx(ta5) auf. Ich schlage den Plural vor,

da es mehrere Nomarchien innerhalb des Arsino'itischen Gaues gab. Im einzelnen

Falle kommt ja allerdings nur die eine Nomarchie in Betracht, zu der die

betreffende Ortschaft gehört. Aber der Zusatz von 'Apa'.(votTOU) zeigt, dass hier

das allgemeine Ressort angegeben werden soll.

^) Wegen des irzl möchte ich annehmen, dass der Schreiber die Angabe

der Fracht nur vergessen hat, nicht (wie Grenfell), da.ss überhaupt keine Fracht

hier gewesen sei.

^) Meine Copie bietet: igd.'{(ü(w) ttj Ttsvcey.a'.Sexccxrj oi^o{\)) xspä|ji('.a) eixoa'.

TtfiTjxä S'^r' ^'''l's ^^^ unsichere Lesung T'.[jLY]Tä richtig ist, wäre damit die

Taxirung des "Weines bezeichnet. Unmöglich können 20 Keramien Wein, und

sollte es der schlimmste Grüneberger sein, zusammen 8 Dr. 4 Ob. kosten. Da-

L'ogen ist dies für 1 "/.spocji'.ov ein annehmbarer Preis. Der Schreiber hat al>u au?

! hichtigkeii oder Bequemlichkeit ävä vor der Summe ausgelassen. — Schwei
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für epyjixo^uXaxLa — X, exportirend 1 Esel mit Geräten

(Lond. CCCXVIc).

e) für d. Xi[XY]V M.e[i'-^eo)q — X, exportirend auf 1 Kamel und 1

jungen Kamel 10 Art. Weizen (Ld).

„ „ „ — X, exportirend auf 2 Eseln 2 Metr. Oel,

und auf 1 Esel 1 Art. Weizen 1 Metr. Oel (Le).

„ „ „ — X, exportirend auf 1 Kamel und 1

jungen Kamel 10 Art. Kichererbsen (Lk).

II. Beim Thor von Philadelphia hat Zoll gezahlt:

für epy^piocpuXaxia — X, exportirend frische Palmenzweige auf 1 Esel

und Weizen auf 1 Esel (Lc).

für d. Ac[xr]v MejJiqPEWg — X, exportirend auf 1 Esel 4. Art. Hülsen-

früchte (LI).

III. Beim Thor von [. .]anis^) hat Zoll gezahlt:

für d. Xt(X7jv MefJK^ewi; — X, exportirend auf 3 Kam. und 1 jung.

Kam. 21 Art. Weiz. (Lond. CCVIc).

Ich möchte zunächst daraufhinweisen, dass überall sich e^aywv

resp. tiQixyiiiv findet. Also wird das Mass der Ausfuhr und Einfuhr

überall bei Bemessung der verschiedenen hier begegnenden Steuern

in Betracht gekommen sein.

Fangen wir mit p y.od v an. Die Herausgeber ziehen beides

zusammen und erklären: tIjtt ~^ sV =^ "^ P^^' ^^'^^' ^'^ ^^'^ ^^roc^itce

transported. Nachdem wir oben in § 91 und 92 aus den Ostraka

gelernt haben, dass in Syene sowohl wie in Hermonthis der Einfuhr-

und Ausfuhrzoll regelmässig 5V betrug, werden wir geneigt sein, auch

in dem vorliegenden Passus nur die TrevTYjxoaxig auf die transportirten

Waren zu beziehen, für die exaxoaxr^ aber eine andere Bestimmung

zu suchen. Ich vermute, dass dieser einprocentige Zoll für die zum

verständlich in seiner Kürze ist auch der Zusatz xfi T^svXcxaiSsxdTi;]. Kenyon

nennt im Catalogue of additions S. 430 unsere Urkunde ein receipt for winetax

{apparently described as J^-). Dies ist jedenfalls nicht zutreffend. Aber schwer

ist das Richtige zu sagen. Sollte es vielleicht heissen: der so und so viel

Wein einführt für ,,den 15." (seil, des laufenden Monates, an dessen 9. Tage

die Quittung ausgestellt ist)? Vielleicht war am 15. ein berühmtes Fest im Ort.

Doch über Vermutungen komme ich nicht hinaus.

*) Meine flüchtige Copie hat [..J.ävswj. Also ist Kapav{g (gen. L5oz)

ausgeschlossen.
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Transport benutzten Tiere zu zahlen war, also P/o vom Wert des

Kamels oder des Esels. Wenn der Thorzoll überhaupt die aus-

geführten und eingeführten Wertobjecte treffen sollte, so war es ja nur

consequent, schliesslich auch die Transporttiere selbst zu verzollen,

denn auch sie repräsentiren ebenso wie die Waren einen Wert,

der je nach Belieben des Besitzers jeden Augenblick durch Verkauf

in Geld umgesetzt Averden kann. Unter dieser Annahme erklärt

sich auch, weshalb überall so genau angegeben ist, auf Avas für

Tieren die Waren befördert worden sind. Dass in Lf2 und in

Lond. CCCXVI b kein Tier genannt wird, ist wohl nur der

Flüchtigkeit des Schreibers zuzumessen. Dass wirklich die Tiere

für sich, abgesehen von ihrer Fracht, verzollt wurden, zeigt, wie mir

scheint, La: d^iytüy xajxyjXov O-i^Xstav XcUxyjv SeuxepoßoXcv x£)(a-

paY|Ji.£V7]V 'ApaßtxoTg •/^apa.yiiacs'.. Dieses Kamel ist ohne Fracht

angekommen; es trat daher dem Thorschreiber noch deutlicher als

Zollobject entgegen, und darum mag er das ausführliche Signalement

beigefügt haben. ^) Nach meiner Ansicht hätte er hinter der Orts-

angabe den Zollsatz selbst mit p angeben können, doch hat er ihn

als selbstverständlich fortgelassen.

Neben diesen j5 xal v steht einmal der Zusatz vo[xap)((i(Ji)v)

'Apatvo(Ltou). Wie auch die Herausgeber richtig andeuten, besagt

dieser wohl nichts weiter, als dass diese Zölle den Arsinoitischen

Nomarchien unterstanden und an sie (zunächst) abgeführt wurden.

Diese ixazooTY] und diese Trevxyixoaxrj waren also, um den Ausdruck

des Tarifs von Koptos zu gebrauchen, UTZOTriTTTOuaa: xaT? '^o\iapyj.oaz

'Apatvotxou. Sowie dort die [iia^wxac ihre Einnahmen an den Ara-

barchen abzuliefern hatten und unter seiner Aufsicht standen, so hier

diese Thorzöllner unter der der betreffenden Nomarchen. Ich halte es

nur für eine Bequemlichkeit der Schreiber, dass nur einmal (Lb)

dieser Zusatz gemacht ist. Ich denke, wir haben ihn uns überall

hinter p xal v hinzuzudenken, ebenso wie andrerseits in La ein p

vor dem voi^ Apa' zu ergänzen war.

^) Die Herausgeber seheinen anzunehmen, dass nur die unbeladenen Kamele

als solche besteuert wurden. Das ist mir unwahrscheinlich, schon weil man
diese Steuer so leicht hätte umgehen können, indem man irgend einen gering-

wertigen aber zollbaren Gegenstand aufpackte. Der Hinweis auf die oüjißoXa

xajJi^Xwv ist nicht zutreffend. Diese Abgabe wird für die sp>jjiOcp'jXax£a gezahlt.

Siehe unten § 200.
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Anders steht es nun mit den Zusätzen IprjfAOCpuXaxtag und

Xi\iiyoc, MejjLcpstOi;. Diese Abgaben werden zwar auch am Thore

des Dorfes erhoben und können daher formell auch als Thorgelder

(ScaTTuXca) betrachtet werden. Sachlich sind sie aber von den eben

besprochenen Zöllen völlig zu trennen. Die Abgabe für die spri\i.o-

(^uXaxia wird offenbar dafür gezahlt, dass der die Wüstenstrasse^)

Dahinziehende den Schutz der Wüsteuwächter (Ipy^jxo^uXaxe^) ge-

niesst, und wir können hierin ein Pendant zu jenem „Geleitgelde"

des Tarifs von Koptos sehen (vgl. § 141 und § 200). Da auch in

diesen Quittungen über epyjjiocpuXaxca ganz so wie in den Zoll-

quittungen genau angegeben wird, welche Waren und welche Trans-

porttiere die Dorfgrenze passiren, so werden diese Ermittelungen für

die Bemessung dieser Abgabe massgebend gewesen sein. Einmal

wird hier sogar der Taxwert der Waren ausdrücklich hervorgehoben

(Lond. CCCXVIb). Ob hier ausserdem noch Unterschiede in der

Berechnung je nach dem Stande der Reisenden gemacht wurden,

wie in Koptos, können wir aus den vorliegenden Urkunden nicht

entnehmen. Die Zahler sind hier wohl sämmtlich Handelsleute.

Ich bin also der Ansicht, dass diese Abgabe für die £pY][iO(^uXaxta

von denselben Personen erhoben wurde, die ausserdem den Import-

oder Exportzoll zu zahlen hatten.

Ebenso betrachte ich als eine besondere noch ausserdem zu

zahlende Abgabe die „für den Hafen von Memphis", und hierfür kann

ich mich auf Grenfell's Nachricht aus den unpublicirten Bacchias-

papyri stützen, der sagt, dass these show that it was a tax addi-

tional io the tax of 3 per cent. (s. oben), levied at the same time and

upon ihe same loads, and — what is very remarkable — that it was

paid hy ^persans entering the Fayoum as well as by those leaving it.

Diese Abgabe ist hiernach also genau so- aufzufassen wie die für

die lpY][i,ocpuXaxta. Sie wurde von denjenigen erhoben, die von den

obengenannten Dörfern durch die Wüste nach Memphis zogen, oder

den umgekehrten Weg machten. Wer dagegen wie z. B. in Lb

^) Die hier genannten Dörfer lagen, wie die topographischen Untersuchungen

von Hogarth und Grenfeli uns gezeigt haben, am Nordost- und Ostrande des

Faijüm und grenzten an die Wüste. Soknopaiu Nesos ist Dimeh, nördlich vom

Birket el-Kurün. Bacchias fanden die genannten Gelehrten in Küm el Katl

wieder. Vgl. Egypt Exploration Fund. Archaeological Report 1895/6 S. 14 tf.

und dazu die erste Karte. Zur Lage von Philadelphia vgl. Grenfeli zu L.
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in die Oase zog, war selbstverständlich von dieser Abgabe frei.

Dass man „für den Hafen von Memphis" bereits beim Verlassen

des faijümischen Dorfes am Thore zahlte und andrerseits wieder

beim Eintreffen ebendort, ist merkwürdig genug. Vielleicht werden

neue Texte uns einmal diese Massregel verstehen lehren.

Zum Schluss möchte ich meine Auffassung durch ein Beispiel

illustriren. Wer von Soknopaiu Nesos, d. h. von Dimeh, aus durch

die Wüste auf Kamelen Weizen nach Memphis transportirte, musste

vorher am Thor des Dorfes folgende Zölle entrichten:

1. -gifj vom Wert des Getreides. 2. j^-^ vom Wert der Kamele.

3. Eine Summe für die „Wüstenwache", unter deren Schutz er sich

begab. 4. Eine Summe für den Hafen von Memphis.

§ 152. ""H Zicpoi.j\i.ioL TO'j Hou'/OM.

Kach dem unpublicirten Berliner Papyrus P. 6951 II (vom J. 48

n. Chr.) rauss ein Mann, der Haus und Hof in einer Strasse der

Metropole Arsinoe gekauft hat, dafür xf/v SLBpay(X''a(v) xoü So6)(OU

ö-eoö \ieyxXo(p) [X£YaXo(u) zahlen. Zufällig ist daneben die Quittung

erhalten, nach der er ausserdem für denselben Kauf das eyy,6'/.Aiov

entrichtet hat (s. oben § 35). Hieraus wird man folgern dürfen,

dass für jeden Häuserkauf, der innerhalb der Stadt Arsinoe perfect

wurde, 2 Drachmen an die Tempelkasse des alten „Herrn" der Stadt,

des Stadtgottes Suchos, abzuführen waren. ^) Vielleicht bezogen auch

die anderen Stadtgötter Aegyptens eine entsprechende Revenue. Ob

eine solche Tempelabgabe auch bei anderen Transactionen der Bürger-

schaft erhoben wurde als gerade beim Häuserkauf, müssen wir dahin-

gestellt sein lassen.

§ 153. Ac7:Xü)[ia ovwv.

Das Wort Sc7iXü)|i.a, das im Allgemeinen die Urkunde bezeichnet,

ist im Besonderen als technischer Ausdruck für den Erlaubnisschein,

der zu der Benutzung der kaiserlichen Post berechtigte, bekannt.

Solche diplomata wurden von den Kaisern odt. den Statthaltern im

*) Denkbar wäre es ja. dass Suchos eben gerade in der hier genannten

Strasse <I>pejie£ und event. einigen anderen dieses Eeeht gehabt hätte. Doch die

obige Beziehung auf die ganze Stadt ist mir wahrscheinlicher.
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Namen der Kaiser ausgestellt, i) Was soll man sich nun unter einem

St7rXü){xa ävtov vorstellen? Diese Verbindung begegnet in BGU 213

(vom J. 112/3 n. Chr.) in dem Titel des Steuerpächters: {xca^htoxY]?

hnzX(ji\i.ccxo(; ovwv KapavcSoi;. Dem Zahler aber quittirt die Bank unep

§C7rX(i)[iaT0g t£ (exous) '-:ep 5v(ou) £v(g?). Die Abgabe ist also als

eine regelmässige für das Jahr und zwar nach der Zahl der Esel be-

rechnet. Ich möchte hiernach folgende Erklärung proponiren: die

Eigentümer von Eseln mussten sich von der kaiserlichen Regierung

Erlaubnisscheine (StTrXwfxaxa) ausstellen lassen, um ihre Esel auch auf

den öffentlichen Wegen, die der kaiserlichen Aufsicht unterstanden,

treiben zu dürfen. Für ein solches Diploma zahlte man nach unserem

Text für den Esel 8 Drachmen, wobei es unklar bleibt, ob dieser Satz

für das Jahr oder nur für den Monat galt. Hiernach würde unsere

Abgabe den Charakter eines „Wegegeldes" gehabt haben, und sie

würde in dem T^txxaxiov xa[XY]Xo)V des Tarifs von Koptos (s. § 141)

und in den oufxßoXa xa[jf)^X(ov (s. unten § 200) sprachlich und sach-

lich ihre Parallelen finden, nur mit dem Unterschiede, dass die

letztgenannten Abgaben für einmalige Benutzung erhoben wurden.

Freilich ist diese Deutung zunächst nichts als eine Vermutung. 2)

§ 154. Tö SoxLpiaauxGv.

Im Pap. Leid Q, 12 (vom J. 260/259 vor Chr.) lese ich nach

dem Original aveu Soxcpiaaxcxoö (statt dveuSoxcpiaaxL- xal). Vgl. oben

S. 61 Anm. 1. Das 5oxt(iaaxtx6v muss eine Abgabe bezeichnen,

die für den öoxcixaaxigc; erhoben wird. Der in diesem Papyrus

genannte Beamte dieses Namens hatte, wie Lumbroso (Recherches

S. 294) richtig bemerkt, vermutlich die Aufgabe, die unter Umständen

(hier wegen der starken Verspätung) erforderliche Umrechnung der

gesetzmässig in natura zu liefernden Wein-drcofiOipa in Geld vorzu-

nehmen, resp. zu prüfen. Ich lasse dahingestellt, ob der in Frage

>) Vgl. Edict. d. Vcrgil. Capito, CIGr III 495G Z. 25: siJia 5:nXA\iixza..

Plinius Ep. X 45, 64, 120, 121 (121: diplomatibus, quae officio tuo dedi). Im

Uebrigen vgl. Marquardt, Staatsv. II'^ S. 5G1. Hirschfeld EVG S. 98 flf.

^) Nach Analogie der t:iiX6i\iazoi, die zur Benutzung der Posteinrichtungen

berechtigten, könnte man auf die Vermutung kommen, dass unser Diploma etwa

zur Benutzung von Eseln, die die Eegierung hielt, berechtigt habe. Doch ist

mir das wenig wahrscheinlich. Auch würde dann das SiTcXcD'J.a wohl kaum wie

eine feste Jahresabgabe berechnet sein.
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stehende Beamte lediglich für die Umrechnung der d7r6|j.ocpa oder

überhaupt für die Prüfung der adaerationes angestellt war. Der

vorliegende Fall zeigt, dass er aussei'dem sich auch bei der Ein-

treibung der Steuer selbst bethätigte.

Für den Unterhalt und die Besoldung dieses aderateur (Lumb.)

erhebt nun die Regierung neben der dTc6|aotpa noch eine besondere Ab-

gabe unter dem Namen xö 5oxL[i,aaTCx6v. Diese wird sicherlich nur von

denen zu zahlen gewesen sein, die eben die (5:7r6[iOipa nicht in natura,

sondern in Geld zahlten. Dieser Zuschlag zu der Hauptsteuer wird

in dem vorliegenden Falle garnicht erst an die Kasse des Trpaxxcop

abgeführt, sondern soll direct an den Soxijiaaxi^? abgeliefert werden.

Denn das bedeutet wohl der merkwürdige Schlusssatz, mit dem der

Quittungsschreiber aus der Construction fallt: toöxo SeaotTiapaSe^ovxat.

§ 155. Awp£a(;.

In der Londoner Bilinguis vom LS. Jahre des Philopator (Proceed.

Soc. Bibl. Arch. XIV S. 61) zahlen Käufer und Verkäufer eines Grund-

stückes ausser der üblichen Verkehrssteuer (cyxuxXcov) für die Swpea

1 Triobolon, also jeder 1-J Obol. Ich möchte in diesem „Geschenk"

eine Gebühr für die Mühewaltung des im Texte erwähnten xeXoJVLov

sehen. Der Ausdruck erinnert an das cpcXav^pwTiov (§ 211). Ganz

anders deutet es der Herausgeber Revillout (S. 125).

§ 156. 'H Bl^oaxi] iXsu-O-spiojv.

Vgl. BGU 96, 8; 326 II 10; 388 I 7 und 20, alle aus rö-

mischer Zeit.

Dies ist die vicesima (vgl. 388 I 7 ouixT^aipia) manumissionum

oder libertatis, die in Rom seit 357 v. Chr. als eine fünfprocentige

Abgabe vom Wert der freigelassenen Sklaven bestand, i) Diese Steuer

gehört zu denjenigen, die nur den römischen Bürgern auferlegt waren.

In Aegypten wurden also nur die dort wohnenden cives JRomani von

dieser Steuer betroffen. Ob es eine entsprechende Abgabe auch —
etwa schon seit der Ptolemäerzeit — für die griechisch-aegyptische

Bevölkerung gab, wissen wir nicht. Nach Dio's Darstellung (LXXVII, 9)

soll bekanntlich gerade die Beschränkung dieser und der Erbschaftssteuer

>) Vgl. Hirschfeld, RVG S. 68 ft". Marquardt RStV II* S. 281.
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auf die römischen Bürger für Caracalla mit ein Anlass gewesen sein,

die Civität auf die Provincialen auszudehnen (im J. 212\^) Der Er-

folg dieser Massregel war jedenfalls der, dass nach dem J. 212 alle

Provincialen Aegyptens, soweit sie römische Bürger wurden, 2) auch

dieser Steuer unterworfen wurden. Ein Beispiel dafür bietet BGU 96,

die wohl nicht allzu lange nach der Constitutio Antouina geschrieben

sein mag. Der Freilasser Maron (Z. 9 ff.) ist offenbar einer von den

neu geschaffenen römischen Bürgern. Am Anfang der Urkunde,

der nur verstümmelt vorliegt, ist er gewiss vollständig, Aupr^Xco«;

Mapwv, genannt worden. 3) — Nach BGU 326 II 10 befand sich in

der Metropole Arsinoe auf dem Forum Augustum (Seßaax'^ ocyopS.)

eine statio zfic, zlv.oazfic, iwv xXyjpovo|i.iü)v xal IXeu'S'epiwv. Die

so eng verwandten Steuern, viceshna manumissionuvi und vicesima

hereditatiuvi werden hier also zusammen verwaltet.

§ 157. 'H sJxoaxYj twv xXYjpovopiiöv.

Vgl. BGU 240, 10; 326 II 11.

Auch diese viceshna hereditatium lastete nur auf den römischen

Bürgern. Ueber ihre Einführung durch Augustus (im J. 6 n, Chr.)

vgl. oben § 140, wo die in Aegypten auf den Provincialen lastende

Erbschaftssteuer (^Tcap)(YJ) besprochen ist.

§ 158. 'H s^xoaiYJ.

In Petr. Pap. (II) XI (2) (III. Jahrh. vor Chr.) schreibt ein

gewisser Polykrates seinem Vater: av:oyiypo(.[iiio(.i ok IkI teXwviov

zb ocxÖTieBov (f£p6{ji£v[o]v bc^C, Iva Ix zoooüxou ^epwjjLEv xrjv stxoa-

xi^v. „Ich habe beim Zollamt die Hausstelle mit einem Ertrage von

17 J Drachmen (Silber) deklarirt, damit wir von dieser Summe den

Zwanzigsten zahlen". Der Brief setzt alles als bekannt voraus,

was uns eine klare Vorstellung von dem Wesen dieser Abgabe er-

möglichen würde. Das nächstliegende ist anzunehmen, dass eine

fünfprocentige Abgabe von dem Ertrage der Hausstellen (oSxoTCsSa)

*) Seine gleichzeitige Erhöhung der Freilassungssteuer auf ^ des Wertes

wurde schon von Macrinus wieder beseitigt (Dio LXXVIII, 12).

2) Vgl. Hermes XXVII S. 2 94 f.

^) Vgl. die Namen der Subscribenten. Es geschieht sehr häufig, dass

man im weiteren Verlauf der Urkunden den Gentilnamen fortlässt.
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gemeint ist, wobei man wohl an einen Ertrag durch Vermietung

oder Verpachtung zu denken hat. Diese Abgabe würde der von

den Tzpö^oooi otxoTieSwv gleichzusetzen sein, die für die römische

Zeit belegt ist (§ 194).

§ 159. 'ExaToaxac.

Nach BGiU 156, 8 (vom J. 201 n. Chr.) zahlt ein römischer

Soldat, der von der königlichen Domäne einen Acker gekauft hat

(vgl. § 143), ausser der u\iy] einen Zuschlag von 4^1^ : unep Ixaxoaxöv

xeaaapwv. Wie diese Zahlung motivirt ist, weiss ich nicht zu sagen.

Es mag wohl irgend eine Gebühr damit erledigt werden. An das

iyx'ü-K'XiQV ist hier nicht zu denken. Der Text nennt nur diejenigen

Zahlungen, die der Soldat an den Domänenverwalter, den Oikonomos,

direct abzuführen hat. Das lyxuxXtov geht vielmehr durch den

(jioa^totYji; elhouc, lyxuxXtou an die Bank; seine Erwähnung ist hier

also nicht zu erwarten. — Ebenso wenig ist über den einprocentigen

Zuschlag (IxaToaxT^) Sicheres bekannt, der in den Zoispapyri begegnet.

MeineVermutungen in „Actenstücken der Königlichen Bank" S. 40 sind

ebenso unsicher wie die neuerdings von Eug. Revillout vorgetragenen

(Proceed. Soc. Bibl. Arch. XIV S. 122 fF.). — Ganz andersartig ist

jedenfalls der einprocentige Zuschlag, der nach BGU 552 A I 9/10

zu den Naturallieferungen hinzukommt. Das mag ein eplmetrum

für die Erheber sein, wie es im Cod. Theod. XII 6^ 15 und 21 vor-

geschrieben wird.

§ 160. 'H ItißoXVj.

In BGU 15 II 3 (vom J. 197 n. Chr.) werden die Strategen

der Heptanomis ermahnt, künftig besser für die £|JLßoXi^ zu sorgen.

Der Brief beginnt mit den Worten: tyjv evßoXyjv xal acpoSpa u;^'

T^ixwv (lies: ujxwv) d[ji£Xou[X£VYjv öpGi. Da im Folgenden von den

Durchstechereien die Rede ist, die die Strategen mit den Eseltreibern

(övY^Xaiac) begangen haben sollen, und die zu unregelmässigen Ab-

lieferungen des Getreides geführt haben, so könnte man allerdings

daran denken, I{j,j3oXt^ hier in seiner eigentlichen Bedeutung als „Auf-

laden" zu nehmen. 1) Aber sollte dann in jenen Eingangsworten die

1) Vgl. BGU 14 III 20: £[ißoX£'jovxsg xac övTjXaxoövxsg xoij Tipoyeypaii-
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Art der IjjißoX")^ nicht etwas genauer charakterisirt worden sein?

Auch fi-agt es sich, ob man für schlechtes Aufladen die Strategen

verant:,-ertlich machen konnte. Ich habe daher im Philologus LIII

(N. F.VII) S. 93, 7 vorgeschlagen, in i\i^oXr^ vielmehr den tech-

nischen Ausdruck wiederzuerkennen, der aus der späteren Zeit als

Bezeichnung der für Constantinopel verladenen Xaturallieferungen,

des sogenannten canon frumentarius , bekannt ist. Als Abgabe, die

für den Kaiser bestimmt ist, heisst sie nach byzantinischem Sprach-

gebrauch die felix emhola (vgl. Cod. Just. XI 4, 2 vom J. 439)

oder in den griechischen Texten f^ IfJißoXf/ •/) euTu^ci^? oder f^ cdola.

(z. B. XIII Edict Justin, de dioecesi Aeg. passim). Vgl. hierzu

V. Hartel, Wien. Stud. V S. 20 f Wenn in unserem Papyrus i^'^dX-f]

wirklich so zu fassen ist, so ist dies die bei Weitem älteste Ver-

wendung des Wortes in dieser Bedeutung, die wir kennen. Xatürlich

kann im J. 197 nur die Xaturalabgabe für Rom — und wohl auch

für Alexandrien — damit gemeint sein.

Auch in BGU 8 III 4 (vom J. 248 n. Chr.) begegnet das Wort

offenbar in derselben Bedeutung.

§ 161. Tö Ivowtiov.

AVir haben oben in § 41 evoixcov als Mietssteuer oder Haussteuer

kennen gelernt. Hier wollen wir nur einige Beispiele für die ge-

wöhnliche Bedeutung des Wortes als „Mietsgeld, Wohnungsmiete"

anführen. Vgl. Petr. Pap. (II) XXXIII a 5 (III. Jahrh. vor Chr.);

Pap. Berl. Bibl. 25, 9; BGU 32, 3; 47, 1; 150, 2; 173, 1; 253, 15;

289, 2. Wessely, Denksch. Ak.Wien 1889 S. 235f. Ueberall han-

delt es sich nur um die rein private Leistung des Mieters gegenüber

dem Vermieter. Die Texte zeigen, dass die monatliche Berechnung

der Miete das Uebliche war.^) In dem Mietscontract BGU 289

wird die Miete für den Monat festgesetzt.

In der byzantinischen Zeit halten sich vornehme und reiche

Herren, wie der du.v Theodoracius (BGU 3) oder „die heilige Grosse

Kirche" (vgl. BGU 47 und 173) eigene Mietserheber: ho'.y.'.OA6yoi.

') In dem Text der Berliner Bibliothek lese icli: tö evoix'.ov v.7.<CxÖ!.y

H.fjva 2'.5öxü). — Die Berechnung für den Monat schliesst natürlich nicht aus, dass

die Zahlung event. für ein halbes oder ganzes Jahr erfolgte. Vgl. Beispiele bei

•.\'. «selv, a. a. O.
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§ 1G2. 'H s^TjXoaT-^.

Von dieser l^yjxoaxT^, die in den Zoispapyri begegnet, gilt das

oben § 159 über die ixoczoazy] gesagte. Auch das Wesen dieser

Abgabe ist noch nicht befriedigend erklärt.

§ 163. Tö ir.iaxaTixov.

Vgl. BGU 337,2 und 471,6 (aus römischer Zeit).

T6 £Ti;:aTaxi%6v wird eine Abgabe für den iTzioxoczViC, sein.

Es giebt Beamte dieses Namens in verschiedenen Ressorts. Da iü

beiden Fällen die Steuer von Priesterschaften erhoben wird, so mag

es sich hier um den inioxäxTjC, xoü Upoü oder xwv Eepwv handeln.

Die Abgabe würde also für den Unterhalt dieses iizLaxckxrjc, von

den betreffenden Priesterschaften gezahlt sein.

§ 164. To £Tcra[jLov.

Vgl. Pap. Tur. IV 25; VIII 35,87. Grenf. (II) XXV 21;

XXVI 20; XXVIII 19; XXX 23; XXXIII 12. Vgl. Grenf. (I)

XXVII col. 111,4 (aus Ptolemäerzeit) ; ferner BGU 193,26; 233,17;

350,16; CPR I 1,21; 2,9; 3,16 etc. (aus der Kaiserzeit).

Dieses „Bussgeld" wird für Uebertretung contractlicher Ab-

machungen erhoben. Betrachten wir zunächst die Ptolemäertexte. Der

achte Turiner Papyrus lässt keinen Zweifel darüber, dass der Ueber-

treter diese Summe an den geschädigten Contrahenten zu zahlen

hatte. Vgl. Z. 34: 7rpoi;a7rox[£Tjaat x6v 7rapaau[vY]pai^o0vxa x[ü)i]

^[ji(jL£vovxt xaO-' B av \iipoc, y) eltoq TcapaauvypacpigaYjt euixc^jlov

xxX. Aehnlich heisst es im Pap. Tur. IV 23: TipogaTCOxetaaxoj

zolc, Tcepl xöv 'J'evy^wvaiv xxX. Damit sind auch die anderen Ur-

kunden erklärt, in denen eine derartige Angabe fehlt.

In den vorliegenden Fällen wird für das iTzixi[iOV immer eine

bestimmte runde Summe fixirt: 5 Talente (Grenf. II. 26, 30, 33)

oder 10 Talente (Grenf. 25, 28, auch I 27, wo das Wort inlxi\iOV

fehlt) oder 20 Talente (Tur. 4) oder 30 Talente (Tur. 8). Weshalb

im einzelnen Falle gerade die betreffende Summe gewählt ist, lässt

sich aus den Texten nicht ersehen. Man könnte meinen, dass

die Höhe der Summe im Verhältnis zu dem Werte des im Contract

behandelten Objectes gestanden habe. Vielleicht ist richtiger zu
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sagen, dass die Contrahenten je uach dem Wert, den sie auf die

Einhaltung des Contractes legten, eine beliebig hohe Summe —
etwa in gewissen Grenzen — auszumachen die Freiheit hatten.

Nach dem Gesagten gehört dieses iTzni\iov nicht zu den öffent-

lichen, sondern zu den privaten Abgaben, doch wird sie von den

Agoranomen fixirt und der Staat wacht über die Einhaltung dieser

Bestimmungen. Der Ordnung gemäss soll der Uebertreter Tiapa-

)(pfj[Aa, d. h. sofort, ohne dass staatliche Behörden einzugreifen hätten,

das Bussgeld zahlen. Falls er sich aber weigert, so kann der

Geschädigte von den Behörden die zwangsAveise Einziehung verlangen.

Vgl. Pap. Tur. 8 Schluss.

Neben diesem ^TtiTtfAOV wird regelmässig — wir stehen noch

bei der Ptolemäerzeit — ein anderes Bussgeld fixirt, das nicht an

den geschädigten Contrahenten, sondern an den König zu zahlen

ist. Während den damaligen Münzverhältnissen entsprechend

(II. Jahrh. v. Chr.) das iTn'tcfjiov natürlich in Kupfer gezahlt wurde,

wird dieses Strafgeld an den König merkwürdigerweise regelmässig

in Silber gezahlt (vgl. Kap. X). Mit einer Ausnahme liegt in den

obigen Beispielen überall dasselbe Verhältnis zwischen den beiden

Bussgeldern vor: neben 5 Kupfertalenten begegnen 100 Silberdrachmen

(Grenf II 26, 30, 33), neben 10 Kupfertalenten 200 Silberdrachmen

(Grenf I 27, II 25, 28), neben 20 Kupfertalenten 400 Silberdrachmen

(Tur. 4). Nach dem damaligen Verhältnis der Kupferdrachme

zur Silberdrachme (1:120) würde sich hiernach das eTdxi\iGV für

den Contrahenten zu dem für den König wie 5 : 2 verhalten. Doch

scheint der 8. Turiner Papyrus vor einer Verallgemeinerung zu warnen,

in welchem neben 30 Talenten für den Contrahenten nicht 600, sondern

nur 300 Drachmen für den König erscheinen. Oder liegt hier nur

ein Schreibfehler vor? Da so viele Texte ein und dasselbe Verhältnis

zeigen, möchte man fast annehmen, dass das Bussgeld für den König

als ein fester Procentsatz von dem für den Contrahenten vor-

geschrieben war.

Ich habe noch hinzuzufügen, dass in Pap. Leid. C und O das

Bussgeld für den König erscheint, ohne dass das inixi[iov für die

Contrahenten daneben normirt würde. In C wird vielmehr event.

die Rückzahlung der TC[jn^ und zwar auv f^[iloXi(x. vorgesehen, in

neben anderem auch der Schaden (xö ßXa^o?). Als Grund für die

Zahlung an den König wird hier auf das TrapaauyYpa^sTv hingewiesen.
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Bussgelder, die nicht für Contraetbruch durch Contract bestimmt,

soudern für Gesetzesübertretung durch Gesetz vorgeschrieben sind,

begegnen im Revenue -Papyrus. Vgl. z. B. 43, 8; 85, 1 und 7.

Wenn eine solche Uebertretung die Beschädigung einer Person her-

beiführt, so wird auch hier ausser dem vom Gesetz vorgeschriebenen

festen Satz für den König noch ein Bussgeld zur Entschädigung

jener Person gefordert. Vgl. z. B. 40, 6 : et Se [lY], dTtoxtvexü) dq t6

ßaatXr/öv f- a xal Sic av "^ wvyj Sca xaOxa xaxaßXaßi^ Ti£v[x]a7iXoöv.

Auch in der Kaiserzeit begegnet das e.7ziu[i.ov mehrfach in den

Contracten in ganz ähnlichem Zusammenhange, wie in den obigen

ptolemäischen Contracten, bis in die späte byzantinische Zeit hinein.

Die Papyruspublicationen bieten viele Beispiele dafür. Die oben

angeführten mögen hier zur Vergleichung genügen. Manchmal findet

sich statt dessen der synonyme Ausdruck r.p6qxi\iOV. Vgl. z. B. BGU
282, 315, 404, 542; Pap. Paris 21,52; 21 bis 28. Vgl. oben § 106.

In einigen Kaufcontracten wird für den Fall, dass die vom Verkäufer

zu übernehmende ßsßaLwac? nicht genügend geleistet, oder sonstige

Verpflichtungen des Contractes nicht eingehalten werden, das Bussgeld

in einer den ptolemäischen Texten völlig analogen Weise fixirt. So wird

z. B. in BGU 193 ausser der Rückzahlung der xcjjlyj (Jie^' fj[iio)dac,

und der Unkosten (z. B. der gezahlten xeXyj, P. 7932) in doppeltem

Betrage (dvrjXwjAeva StTiXä) ein zweifaches inizi\iOv festgesetzt:

1) ein £7icxi[i.ov im Betrage von 700 Dr. 2) elc, xö Sr^^oatov xäq

loocQ, d. h. für die Staatskasse derselbe Posten von 700 Dr. Dieselbe

Formel findet sich auch in 350 und in CPR a. a. O. Diese Zwei-

teilung entspricht ganz dem, y{SiS wir oben aus den ptolemäischen

Urkunden gewonnen haben, nur steht dort der ßaatXeu?, wo hier

xö 57]|i,6acov steht.

Die vorliegenden römischen Urkunden bestätigen die Vermutung,

dass es im freien Ermessen der Contrahenten stand, die Höhe dieser

Strafgelder auszumachen. In 193 wird das irdx'.\iO'^ in der Höhe

des Kaufpreises selbst angesetzt, in 350 dagegen in der halben

Höhe desselben. Andrerseits wird, während in der Ptolemäerzeit

das £7iixc[JL0V für den Contrahenten fast immer um | höher war als das

für den König, hier in der Kaiserzeit beides in gleicher Höhe bemessen.

Zur Beantwortung der Frage, in welchen Fällen überhaupt

solche iKixi[).(x festgesetzt werden, bedarf es einer zusammenfassenden

Behandlung der Urkunden, auf die ich zur Zeit verzichten muss.
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'EpYjjxocpuXaztag. Vgl. §151 und 200.

§ 165. ZuyoaTaacoi).

Vgl. BGU 337,20 (Ende des II. Jahrh. n. Chr.).

Die Priester zahlen hier neben anderen Abgaben, die sie ein-

zuziehen und an den inioxpa.xrifoq abzuliefern haben, auch ^uyo-

axaatou xwfxrj? SoxvoTiawi) Nigaou. Dem C,'oyoax(xzy]c,^), dem „Wage-

meister", lag nicht nur die aestimatio frumenti (Cod. Theod.

14, 26,1), sondern auch die Prüfung der in Curs befindlichen

Münzsorten ob. Letzteres wird wenigstens für die spätere Zeit durch

einen Erlass des Kaisers Julian vom J. 363 bezeugt. Vgl. Cod.

Theod. 12, 7,2: Ideoque placet, quem sermo Graecus appellat per

dngulas eivitates constitui zygostaten, qui pro sua fide atque industria

neque fallat neque faUatur, ut ad eius arbitrium atque ad eius

fidern, si qua inter vendentem emptoremque in solidis exorta fuerit

contentio, dirimatur. Die Parallele, in der im Papyrus J^DyGaiaaiou

mit Tapi)(07rü)Xö)v, ßacpewv, Xa)(avo7rü)Xö)v, yvai^ewv steht, könnte

den Gedanken nahe legen, dass im II. Jahrh. n. Chr. die Zygostasie

noch nicht ein Amt, sondern ein Gewerbe gewesen, und die vor-

liegende Abgabe als Gewerbesteuer aufzufassen sei. Doch gebe ich

zu, dass die Parallele nicht zwingend ist. Es ist die Möglichkeit

offen zu lassen, dass es sich um Spesen für den ^uyoaxatYji; handelt,

wie sie im 11. Edict Justinians behandelt werden (a. 559).

Wer annimmt, dass die im Papyrus a. a. O. genannten Ge-

werbe für den Tempel arbeiteten, müsste annehmen, dass auch die

Zygostasie im Besitz des Tempels gewesen wäre, was an und für

sich sehr gut denkbar sein würde.

§ 166. 'H J^uTYjpd.

•Vgl. Pap. Paris. 62 IV 4, V 19; 63 IV 3 f; 67 II 10 (aus

Ptolemäerzeit). BGU 1,2; Pap. Leipz. 5,9; Eenyon, Catal. of addit.

S. 417 (aus römischer Zeit). — Vgl. auch Grenf (II) XXXIX.

Dass die Aegypter schon seit den ältesten Zeiten (vgl. die Pyra-

midentexte) ein Gerstenbier {hkt) zu brauen und zu trinken verstanden,

') Das Wort ^u^ooTaaLa begegnet bei Grenf. (II) XLVI a 8/9.

WiLCKKN, Ostraka. ^*
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lehren die einheimischen Texte. ^) Die obigen Urkunden zeigen uns,

dass dieses im Volk weit verbreitete Genussmittel, ^ud-o? oder ^6x0$

genannt,^) von den. Ptolemäern wie von den Kaisern einer Steuer

unterworfen wurde (CuxTipa, seil. wvTg). Lumbroso (Recherches S. 305)

lässt die Frage offen, ob diese Steuer die produdion oder die

consommation treffe. Ich glaube, so viel lässt sich aus den obigen

Texten erweisen, dass die Steuer, was ja auch a priori wahrscheinlich

ist, jedenfalls nicht von den Consumenten, sondern von den Produ-

centen erhoben wurde. Freilich ist dabei anzunehmen, dass die

Letzteren den grössten Teil der Steuer auf den Consumenten

als den Steuerträger überwälzten, dass wir also eine indirecte

Verbrauchssteuer im modernen Sinne vor uns haben. Dass die

^ur^pa wirklich von den Bierbrauern erhoben wurde, scheint mir

aus Pap. Paris. 63 IV 3 zu folgen. „Wer ist so thöricht", sagt der

Schreiber, „dass er nicht einsähe, dass auch zohc^ UTroieXeTg x'^ xt

lyß-xjr^py. y.al E^uxyjpa xal xaXc, aXlaic, wvaTs ev xolc, auvTiaatv dvO-pwTiOLi;

xaxapc{)"[Ji£la'9'at aupLßeßYjxe ;" Der Sinn ist, diese bizoxikelc, gehören

nicht zu den d5uvaxoOvx£?, im Sinne des Decretes, sondern zu den

Wohlhabenderen, die herangezogen werden sollen.^) Nun ist wohl

so viel klar, dass der ÖTioxeXyjs x"^ lyß-uripS. nicht etwa der ist, der

Fische consumirt, denn das thaten alle Aegypter, sondern der,

der Fische fängt (vgl. oben § 7). Also kann auch der uTcoxeX"^^ x*^

E^uxyjpa, d. h. der für die Biersteuer zu zahlen Verpflichtete, nicht

der Consument sein, sondern nur der Producent. Die Stelle lehrt

also, dass dieser ^uxr/pd die Bierbrauer unterworfen waren.

Die anderen Belegstellen sind von geringerer Bedeutung. Aus

Pap. Par. 62. V 19 erfahren wir, dass die Biersteuer damals

(II. Jahrh. v. Chr.) npbc, y^ixXv.bv Sa6vo|jiov verpachtet war, d. h. in

Kupfer ohne Agio zu zahlen war (vgl. Kap. X). — In demselben

Papyrus IV 4 steht die merkwürdige Bestimmung, dass die Pächter

*) Vgl. Wicdemann, Herodot II, S. 327. Varges, de statu Aeg. prov.

Rom. S. 72.

*) Vgl. Wessely, Zythos und Zythera (XIII. Jahresb. K. K. Staatsgym. in

Hernais 1887).

*j Das Gegenteil folgert Lumbroso, Recherches S. 92 (danach Wessely

a. a. O. S. 42), — nicht mit Recht, wie mir scheint. Die Aufzählung der

däuvaxoövxeg beginnt mit dem nächsten Satz; [K]al xoüj nXBiozo\)c, 5s xtJDv —
Xawv. Vgl. Z. 131 f: xiüv tJL[ev] xaLXa'.uwpwv Xaöv xxX.
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der ^UTTjpa — und zwar nur dieser Steuer — für ihre ccjot-'-^o^od.

den Monat im Winterhalbjahr zu 35 Tagen, im Sommerhalbjahr zu

25 Tagen rechnen sollten. Lumbroso (Recherches S. 306) meint,

das hänge damit zusammen, dass der Consum im Sommer ein

grösserer sei.^) Ich kann an diese Erklärung nicht glauben, weiss

aber keine andere vorzuschlagen. — Die Schlussfolgerungen, die

Wessely a. a. 0. S. 41 aus Pap. Paris. 67 II 10 gezogen hat, fallen

mit der falschen Ergänzung Brunet de Presle's von Z. 9, die er

übernommen hat. "Wessely liest a)V£:[(jL)v] , verbindet es mit dem

^UTTjpa^ der nächsten Zeile und übersetzt: Steuern bei Verkäufen

von Bier und spricht daher S. 42 von der Steuer der Bierver-

käufer. Natürlich hat es eine solche gegeben, die wird aber x6

^UTOTCwXtxov geheissen haben.-) In dem Parisinus ist vielmehr a)v

£[ca]:v statt ü)V£'.[o)v] zu lesen, wie ich schon öfter hervorhob, womit

einfach die Spezialisirung der vorhergehenden Gesammtsummen ein-

geleitet ist. Der Papyrus lehrt also nichts weiter, als dass in der

betreffenden Ortschaft für den betreffenden Zeitraum 45 Talente

5100 Dr. (sie) für die ^uxy^pa gebucht werden. In welchem Sinne

diese Buchung geschieht, ist nicht ganz klar. 3) — Wenn die Sokno-

paiospriester unter ihren Ausgaben u-cp ^uxyjpä^ 2oxvo~a(o'j Ni^aou

220 Drachmen notiren (BGU 1,2), so können wir schwanken, ob

die Priester als Bierbrauer diese Abgabe zahlen, was möglich

wäre — sie würden dann wohl die ältesten nachweisbaren Vorläufer

der mittelalterlichen Klosterbrauereien sein — oder aber, ob auch

hier, wie mehrfach (vgl. BGU 337), die Priester nur von der Abführung

einer Steuer sprechen, die sie vorher in dem ihrem Gotte gehörigen

Dorfe eingezogen haben. Für letztere Auffassung könnte der Zusatz

SoxvcTTaic'j Nirao'j sprechen. — Aus dem Leipziger Fragment ist

nichts Besonderes zu entnehmen.^)

*J Danach wiederholt bei Wessely, a. a. O. S. 43.

'^) Der Bierverkäufer hiess ^utctuüäTj^. Eine Bierverkäuferin (^utötcwXis)

in BGU 38,18.

^) Ich las den Anfang der Columne am Original folgendermassen

:

'EXä3Gü) r, ;/////// a /////// r,v XGÖ '.ß I-

S'.a Tag irpoSE8T]Xü)p.[evas a]ix£ag [ejxxög xwv tirjZCü S'.tüixr^iiiJvcüv xaS-öxi

y[epYa7xx]a'..

*) Wesselv's Betrachtungen S. 41/2 schweben völlig in der Luft. Er

ergänzt in der Lücke ohne jeden Grund Ttolstüg und versichert daraufhin (S. 42),

24*
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Dagegen fallt ein ganz neues Licht auf die schwebenden Fragen

durch einen soeben von Grenfell und Hunt publicirten Papyrus des

British Museum, aus dem I. Jahrh. v. Chr. Vgl. Grenf. (II) XXXIX.

Es sind 12 mehr oder weniger verstümmelte, aber einander ganz

analoge und daher sich gegenseitig ergänzende Steuerquittungen,

von denen die Herausgeber nur die erste in vollständigem Text

mitgeteilt haben. Sie lautet:

Wa[JL|jngx'.)(o? Ilaatwv (1. Ilaacwvt)

xal Sev^ew? (1. Sev^eT) Zp'zoTzoiolq

ycdptiv. 'Atc(£))(ü) töv

[cp]6pov [xoö Oaü)](^[c )(]aXxoü

[taXa]v[i:a tievte /tt] e.

["Etous ß OawcpO T;.

Hiernach haben zwei Bierbrauer, die offenbar associirt sind

und eine Firma repräsentiren, für den Monat Phaophi, und ebenso

nach den anderen Quittungen für jeden anderen Monat des Jahres,

5 Kupiertalente als cpopoi; gezahlt. Das macht im Jahre 60 Kupfer-

talente.. Wie ist nun dieser ^opoc, aufzufassen? Ist er die Gewerbe-

steuer, die die ^uxoTtowi für die Ausübung ihres Gewerbes zu zahlen

hatten? Bei der enormen Höhe dieser Steuer scheint mir das nach

dem in § 135 Gesagten kaum möglich. Jedenfalls würde, da

innerhalb des Gewerbes die Summen gleich hoch waren, die

Existenz kleinerer Bierbrauereien damit völlig ausgeschlossen sein,

und wir würden nur mit Grossbetrieben zu rechnen haben. Auch

will mir der Ausdruck ^^öpoc, schlecht zu dieser Deutung passen,

da sonst von ziXoc, in den Gewerbesteuerquittungen die Rede ist.

Vgl. § 13ö. Somit bliebe die andere Möglichkeit, in diesem (^opo?

eine Ertragssteuer zu sehen, die wohl gemäss der Deklaration im

speziellen Falle nach einem uns nicht bekannten Satze für den Monat

berechnet wäre. Eine Brauerei, die im Jahre 60 Talente allein

an Ertragssteuer zahlt, muss, wenn uns auch Vergleichungspunkte

fehlen, ganz kolossale Geschäfte gemacht haben. Warum sollen

wir durch die vorliegenden Quittungen in der Firma „Pasion und

dass die Steuer namentlich in der Stadt vorgekommen sei. Es ist vielmehr zu

lesen und zu ergänzen: 'Eax'.v xä §iaYp(acpevTa) eul tv]v [5r,{ioaiav? xpaTieJ^av v.zk-

.Vuch die Lesung 5'.a ^rjX[?Y]xü)v hinter I^uxripä^ halte ich für falsch.
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Sentheus" nicht zufällig einen faijümischen Sedlmayr des I. Jahrli.

V. Chr. kennen lernen?

Ist nun dieser cpöpoc, der Zpxo-noio'. identisch mit unserer i^uxrjpa?

Die Herausgeber nehmen es an, wenn sie vom Psammetichos sagen

prohably the Jartner of the ^vrtjQä or beer-tax. Nachdem wir oben

gesehen haben, dass auch die ^uxYjpa von den ^uxor.O'.ol aufzubringen

war, werden wir uns dieser Entscheidung nur anschliessen können.

Es sei nur noch hinzugefügt, dass die C^XYJpa in der Kaiserzeit

nicht mehr verpachtet wurde. Der noch unpublicirte Pap. Lond.

CCLV (vgl. Kenyon, Cat. of addit. S. 417) zeigt, dass diese Abgabe

im Dorfe Karanis von den upeaßuxepoc des Dorfes eingezogen wurde.

§ 167. ^opoc, Y£va)V t^wypacpixwv.

Vgl. BGU 10,11; 25,16; 199 Verso 4; 277 I 13; 652,12,

aus der Kaiserzeit.

Die yevy] ^wypacpixa sind den yevY] äXceuxcxa in BGU 277, 1

correlat. Mit Mommsen werden wir jene als Malerwaren, sowie

diese als Fischerwaren aufzufassen haben. Der Sinn der Abgabe

bleibt mir noch dunkel. — Die Urkunden stammen aus Dörfern

des Faijüm und bezeugen somit die Existenz von Malern (i^WYpacpoc)

in diesen Dörfern. Unwillkürlich denken wir dabei an die be-

kannten „hellenistischen Porträts", die meist solchen Dorfmalern ihr

Dasein verdanken.^)

§ 168. Tö ^swpixov.

Im Pap. Berl. Bibl. 23,10 (Anfang des III. Jahrh. n. Chr.)

findet sich der Posten: y {lepou? •ö-s« ^ [. .]. Die Auflösung von

ö-ew scheint mir ein Berliner Papyrus (III. Jahrh. n. Chr.) an die

Hand zu geben, den ich früher, mit der vorläufigen Signatur Inv.

VII 1658, flüchtig copirt habe. Ich las daselbst nach der ver-

stümmelten Adresse an die Trapeziten: Ateypatj'a ^Til xrjv SY][ioa[^av]

xpaTie^av elq dpcö-^rjatv |x[y]v6?] @ü)i> xoö ivsaxwxo; ß*^_67iep

Xöyou xptxcov •ö-ecopixwv [.], a (?) /jij.epcüv Sexa xöv äizb x swg

X xoö aux(oO) [ß's,]' dcpyupiou l, p • Wir werden hiernach auch

*) Vgl. hierzu meine Bemerkungen im Archaeol. Anzeig. 1889. S. 4.
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in dem ersten Papyrus xpcxou [iipoüc, 8'e(i)(pcxö)v) lesen. Das ö-ew-

ptocov als Abgabe kann wohl nur ein Beitrag zur -O-eiöpia, zum

Schauspiel, zum Festspiel sein. Zumal im ersten Papyrus vorher

von Tempelabgaben die Rede ist — vgl. Z. 8 ^pyj-tpioic, ^ xq und

Z. 9 hpGiv oze(f)(ay . .) XP^('^ • •) — werden wir hier wohl an religiöse

Feste zu denken haben. Dieses ö-ewptxov, zu dem die Bevölkerung

herangezogen wurde, ist also völlig verschieden von dem athenischen

'9'£ü)ptx6v, jener Spende, die das Volk seit Perikles erhielt.

Nicht ganz zweifellos ist, wie das y \i'ipoc, aufzufassen ist. Der

zweite Text könnte es nahelegen, das Drittel damit in Verbindung

zu bringen, dass die Zahlung hier für ein Drittel des Monats

(10 Tage) erfolgt. Ich denke aber, wir haben es hier eher zufallig

mit einem zehntägigen Fest zu thun (Scd?). Wenn die Abgabe also

als „das Drittel von den Theorika" bezeichnet wird, so wird eben

nur
-J

von den Schaugeldern von der Bevölkerung durch diese

Steuer aufgebracht sein. Möglich, dass die anderen zwei Drittel

von den respectiven Tempelkassen zu übernehmen waren.

§ 169. Tekoq ^ULÖv.

Diese Lesung habe ich, gestützt auf Pap. Lond. CCCXLVII
(Pal. Soc. II PI. 185), in BGU 199 Verso 1 und danach in 337,11

statt des xiXoQ O-uacwv der editio princeps hergestellt. Mit der Be-

deutung von 1^ 9'Uia als „Mörser" wird hier nichts anzufangen sein.

Vielmehr wird man an den d-uia oder •ö-ua genannten, im ganzen

Altertum hoch geschätzten und hoch bewerteten afrikanischen Baum

zu denken haben, der nach Plinius h. n. XIII 16, 102 in der

Ammonsoase und dem Hinterlande der Cyrenaica besonders schön

gedieh. Wir werden also xeXoi; ö-utwv als eine Abgabe für Thya-

bäume oder Thyahölzer aufzufassen haben. In 337 und im Lon-

doner Text sind die Priester von Soknopaiu Nesos die Zahler. Das

in 337 darauf folgende IXatoupYt[ ] weiss ich nicht zu

ergänzen, und so bleibt mir die Bedeutung der Abgabe unklar.

Das Nächstliegende wäre, an einen Einfuhrzoll^) zu denken, der auf

diesen in Aegypten offenbar nicht heimischen Baum gelegt wäre.

Dass man gerade in Soknopaiu Nesos solchen Einfuhrzoll zahlte,

^) Lumbroso, Recherches S. 312, wies schon darauf hin, dass die Ptolemäer

wahrscheinlich einen hohen Ausfuhrzoll auf das Thyaholz gelegt haben.
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würde zu seiner Lage gut passen. Dieses Dorf (Dimeh) lag am Rande

der Wüste und stand mit der Heimat des Thyabaumes im Kara-

waneuverkehr (vgl. oben § 151). Andrerseits ist zu bedenken, dass

diese Abgabe uns als eine ordentliche, für das ganze Jahr erhobene

entgegentritt. Denn im Londinensis heisst es: TsXou^ •ö-u'.wv ^^
(=200/1 n.Chr.).

§ 170. Tö ?aTpLx6v.

Vgl. Petr. Pap. (II) S. 36 und XXXIX e (III. Jahrh. v. Chr.).

Die „Aerztesteuer", die uns in Aegypten hier zum ersten MaH)
begegnet, wird in den vorliegenden Fällen in Getreide erhoben und

beträgt für die Person und für's Jahr 2 Artaben Weizen. Doch

ist zu bedenken, dass die Steuerzahler in den, obigen Urkunden

alle derselben Gesellschaftsklasse augehören: es sind griechische

Militärcolonisten. Man kann also Bedenken tragen, jene Summe
als die regelmässig für den Kopf erhobene zu betrachten, und wird

die Möglichkeit offen lassen, dass die verschiedenen Klassen in ver-

schiedener Höhe herangezogen wurden.

Die Erklärung für diese merkwürdige Steuer finde ich bei

Diod. I 82: Kaxä Se xocc, axpaxsta? xal zocq ini xfiq x^P'^:? £x5y]-

\iiccc, •O'spaTtSuovTac TiavTSS ouSeva [i-ta^O-ov tSta ScSovte^' oi '^ocp laxpol

xac, |Ji£V xpoqja^ iy, xoö y.oi\o\i Xa(JLßavoua:. Diese Worte finden

ihrerseits wieder die schönste Ergänzung durch die obigen Urkunden.

Die Aerzte empfingen ihren Lebensunterhalt von der Gemeinde,

sagt Diodor; aber die Gemeinde, so können wir jetzt fortfahren,

erhob zu diesem Zweck eine jährlich normirte Aerztesteuer von den

Gemeindemitgliedern. Das Diodorische xpocpai; stimmt gut zu der

Naturalabgabe unserer Texte. Es scheint übrigens, als ob auch

Diodor von dieser Aerztesteuer gewusst habe, denn darauf deuten

wohl seine Beschränkungen der kostenlosen Behandlung auf xaxd

xd? oxpaxeias xal xdg iizl xf;? X^P^? exZri\ilaQ. War man als

Soldat oder auch als Privatmann innerhalb Aegyptens auf der Reise,

^) Bezeugt ist sie, gleichfalls als laipixöv, für Delphi (Rev. Archeol. 1880

XXXIX S. 241 f.) und Teos (Athen. Milteil. XVI 1891 S. 292). Th. Reinach

hat in der Inschrift von Cos (R.ev. Etud. Grecq. IV S. 371) die Abgabe Tou ÄaxpLXOÜ

vermutungsweise in tou ta-cpixoD zu verändern vorgeschlagen. Da der Stein nach

der Publication ein deutliches A zeigt, wird man an Xaxp'.xoO festzuhalten haben.
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und wurde man in einem fremden Orte krank, so wurde man von

den dortigen Aerzten kostenfrei behandelt, da diese schon von ihrer

Gemeinde unterhalten wurden. Damit ist stillschweigend angedeutet,

dass man in seiner eigenen Gemeinde doch Ibicc etwas geben müsse

—
- nämlich das Jaxptxov. Andrerseits folgt aus Diodor's Worten,

dass die Aerzte weder von den Gemeindegenossen, noch von den

durchreisenden Patienten (im Besonderen auch vom Militär) im

einzelnen Falle eine Honorirung erhielten.

Da die aegyptischen Aerzte hiernach vom Staate ihren Lebens-

unterhalt bezogen, so müssen wir sie als staatliche Organe auffassen.

Daraus erklärt sich vielleicht auch, dass sie so streng an die Be-

obachtung der vorgeschriebenen Medicinal -Verordnungen gebunden

waren. Vgl. ausser Diodor a. a. 0.^) auch Aristot. Politik III 15, 1286a,12

:

xaL TTü)? Iv'AtyuTCxw |JL£Td T-yjv xpn^jJLspov xcveTv e^Eaxt xolc, loczpoiq,

eav 5e Txpoxepov, etiI xw auxoö xtv5uvw. — In der Kaiserzeit wird

sich kaum etwas in diesen Verhältnissen geändert haben. Ein soeben

von mir herausgegebener Text aus dem J. 130 u, Chr, (BGU 647)

zeigt uns, wie in einem einzelnen Falle ein Arzt zur Ausübung seines

Berufes wie ein Beamter zu einer Amtshandlung aufgefordert wird.

Einem gewissen G. Minucius Valerianus, ey^biv x6 laxpelov ev xü)[iyj

KapavtSc, war von dem ÖTiVjpexyj«; (wohl des Strategen) anbefohlen

worden (Tcapyjvye^V]), er solle den Zustand eines gewissen Mystharion

— der eine Schlägerei gehabt zu haben scheint — untersuchen.

Der -Arzt giebt nun in der uns vorliegenden Urkunde, unter dem

Schwur bei der Tu)(yj des Kaisers, zu Protokoll, dass er daraufhin

am fünften Tage nach der Schlägerei die Wunde, oberhalb der

linken Schläfe, untersucht — es fanden sich kleine Steinchen darin —
und behandelt habe. Selbstverständlich wird man diesen Fall nicht

dahin verallgemeinern dürfen, dass etwa in jedem Einzelfalle die

staatlichen Behörden den Arzt zur Ausübung seines Berufes aufzu-

fordern hatten. Da wären wohl die meisten gestorben, ehe die

ärztliche Hilfe gekommen wäre. Vielmehr wird die Aufforderung

in dem vorliegenden Fall wahrscheinlich damit zusammenhängen,

dass die Schlägerei wohl ein gerichtliches Nachspiel hatte und daher

ein ärztliches Gutachten eingeholt werden niusste. Immerhin lernen

*) Tag Se ^spa7i£(ac upooayouai xatä vöjjiov syypacpov, bnö uoXXöJv v.oii

5edo5aa|jisvü)v laxpöv äpxaicöv auyY£YpaiJi[iEvov.
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wir daraus, dass in solchen Fällen der Arzt ohne weiteres den An-

ordnungen der Behörde zu folgen hatte.

Der Staat, der die Salarirung der Aerzte übernommen hatte,

wii'd auch darüber gewacht haben, dass die Spezialisirung der Fächer,

wie sie seit alters bestand, eingehalten wurde. Ohne staatlichen Zwang

wäre kaum zu verstehen, dass es in Aegypten in der Praxis that-

sächlich nur Spezialisten gab. Bekannt sind die Worte Herodot's

(II 84): 'H Se Itxxp'.y.r] xaxa taSe a^i hihacxa'.' [iir^q vguoo'j exaaxo?

ir^xpäQ eoxi xal od TtXeovwv. Uav-a 5' IrfZpOi'^ eaxt TcXea* ol (jiev

yap (5'f'9'aX[iö)v Ir^xpol y.ocxeaxoLa: , oi 5e xe^aXf]?, ol Zk dSovxwv,

c[ 5s Twv xaxd vyj^'jv, ol 5c xöv d^avlwv vouawv. Auch jener

Berliner Papyrus bietet einen neuen Beleg dafür. Denn wenn der

Arzt seine Behandlung mit dem merkwürdigen Compositum xpaufjia-

<^xoO'£)>pa7t£'j£:v ausdrückt, so thut er es gewiss, weil er den Titel

eines xpaujxaxoO-epaTie'JXT^i;, eines „Wundarztes", geführt hat. Vgl.

auch den taxpoxa'jaxT];, „den Spezialisten für Brennen", den ich im

Pap. Lond. XLIII nachgewiesen habe (vgl. Gott. G. A. 1894. S. 725).

§ 171. Tukp iBpzioM.

In einem kleinen Fragment des Petrie Papyri aus dem III. Jahrh.

V. Chr. (Mahaffy, II S. 37 d) wird neben mehreren Steuereingängen

auch folgender Posten notirt: hpB'.ou x^, d. h. „für ein Opfertier

(tepelov) 20 Dr. 3. Obolen". Der Zusammenhang zeigt, dass auch

dies als ein Steuereingang zu betrachten ist. Die Vergleichung mit

§ 188 und 201 lehrt uns, dass diese Opfertiersteuer von den Priestern

zu zahlen war, die das Opfer vollzogen.

Im Petr. Pap. XXXEXd, 20 ff. findet sich zweimal der Posten

ispetwt X ^' ^- ^- "f"^ ^^^ Opfertier 4 Choiniken (Gerste)". Hier

wird es sich kaum um eine Steuer handeln (vgl. Dativ).

§ 172. Tb iiiaTioTiwXiotov.

Im Pap. Leipz. 5,7 wird neben anderen Steuern, die in Memphis

(III. Jahrh. n. Chr.) eingingen, auch das i'|xaxco7:coXcx(cv) erwähnt.

Vgl. oben § 121. Mit dieser „Kleiderhändlersteuer" ist die Gewerbe-

steuer bezeichnet, die die ifjiax'.o-wXa: für die Ausübung ihres Ge-

werbes zu zahlen hatten. Vgl. § 135.
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§ 173. ^6poq i'TüTKüv.

Im Petr. Pap. (11) XXXIXe (5) 2 wird von einem Militär-

colonisten des Faijüm (III. Jahrh. v. Chr.) ein ^opo? ?7i7«DV erhoben,

und zwar in Geld. Diese „Pferdesteuer" kann wohl nur denjenigen

auferlegt gewesen sein, die Pferde besassen^), wie der '^opoc, rcpo-

jSaTWV die Besitzer von Kleinvieh traf. Wir haben also eine Ver-

mögenssteuer vor uns. 2)

§ 174. TeXsaiia xajiTiXwv.

Für mehrere Faijümdörfer belegt durch BGU 41,10; 219,5;

461,4; 521,5; 654,6; Grenf. i^II) XLVIII, LII 7, alle aus dem

Hill. Jahrh. n. Chr.

Diese Steuer — einmal als leXo; bezeichnet (Grenf. XLVIII)
— wurde von denjenigen erhoben, die Kamele besassen. Es ist

also eine Vermögenssteuer wie die vorhergehende Abgabe. Wir

konnten schon bei der Schafsteuer (§ 102) nachweisen, dass für das

Stück ein bestimmter Satz auferlegt war. Dass auch die „Kamel-

steuer" in derselben Weise aufgelegt wurde, zeigt jetzt Pap. Grenf (II)

LII, wo es heisst: xeAeajjLaTOC l xa{xr^A(töv) — ^ elxoa:. Die Heraus-

geber haben mit Recht daraus geschlossen, dass für jedes Kamel

2 Drachmen zu zahlen war. Die Vergleichung mit XLVIII spricht

vielleicht dafür, dass dieser Satz für den Monat galt.

§ 175. '0 xavwv.

Das Wort y.avwv (canon) ist für die nachdiocletianische Zeit

namentlich aus den juristischen Quellen als eine allgemeine Bezeich-

nung für die ordentlichen Abgaben bekannt genug. Hier sei nur

hervorgehoben, dass das Wort in dieser Bedeutung auch in den aegyp-

tischen Urkunden dieser späten Zeit vielfach begegnet. Vgl. z. B. Pap.

*) In dem Testament Petr. Pap. i^I) XI 10 (III. Jahrh. v. Chr.) vermacht

ein Militärcolonist seinem Sohne sein Pferd.

*) Diese Pferdesteuer, Rindersteuer u. s. w. entspricht der auf Cos er-

hobenen Abgabe von den xsTpazöScüv. Th. Reinach (Rev. Etud. Grec. IV. S. 368)

sieht mit Unrecht darin eine Abgabe sur la vente des quadrupides; vielmehr

wird auch dies eine Vermögenssteuer sein. Auch die Abgabe für die iTCTWOviiQ,

die für Kyzikos belegt ist ( Dittenberger Nr. 312), hat nichts hiermit zu thun.

Diese Steuer traf vielmehr die Käufer von Pferden.
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Lond. XCIX (Kenyon S. 158 ff), wo der xavtov als ordentliche

Abgabe regelmässig von dem Zuschlag, dem T:pcc,d-(e[).oc) (vgl. § 104)

unterschieden wird. Vgl. auch Grenf. (II) LXXX, 14; LXXXI, 14;

XCV, 2; Pap. Lond. CCXXXIV (Pal. Soc. II. PL 188), aus der

Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr.: £ti; xYjv aTiacxYjacv xwv SeaTCOXixwv

xavovwv. Namentlich in den Steuerquittungen der byzantinischen

Zeit begegnet das Wort ungemein häufig, meist in der Verbindung:

„für den ersten resp. zweiten oder dritten Kanon der so und so vielten

Indiction". Vgl. meine „Tafeln z. alt. griech. Pal." XXc 2, wo xoö

f (xpixou) xav(6voi;) zu lesen ist^), nicht xoO ay(io\j) xxv(ovoq),

wie ich zuerst vorschlug. Zahlreiche Beispiele ferner bei Wessely,

Denkschr. Ak. Wien 1889, S. 218 ff.

§ 176. Tö xaTaywyiov.

Im Pap. Par. 62 V 17, aus dem II. Jahrh. v. Chr. (vgl. Grenf.

Rev. Pap. S. 179) wird für die Zahlungen TzpÖQ dpyupcov (vgl.

Kap. X) und für die ^uxYjpa unter anderem eine Zuschlags-

zahlung unter dem Namen xaxaywytov gefordert, im Betrage von

3 Obolen, beziehungsweise 2 Drachmen für die Mine. Das xaxaywywv

muss für die xaxaywYVj gezahlt sein, d. h. hier für den Transport

(stromabwärts) der eingegangenen Kupfermassen, wie Revillout

richtig sagt pour les frais de transport du cuivrey metal assez lourd

(Proceed. Soc. Bibl. Arch. XIV S. 127). Es fragt sich nur,

wohin die xaxaywyi^ führte? Ist an die Abführung der in den

Gaukassen eingegangenen Gelder an die Regierungs- Hauptkasse in

Alexandrien zu denken? Der Ausdruck xaxaywytov spricht für

diese AuflTassung, denn wenn es sich nur um den Transport aus

den Dorfkassen in die Metropolkasse handelte, so würde in vielen

Fällen ein dvaywytov zu erwarten sein.

TeXo? xaxaXo5(ca|x6)v. Vgl. § 140.

§ 177. Tusp xaxoLxwv.

In BGU 579 (vom J. 263 n. Chr.) quittiren die Sexaupwxoc

über den Empfang von 20 Artaben Weizen, die UTisp xaxoixwv

X(üfAyj5 Wevupewi; eingegangen sind. Vielleicht war eine genauere

^) So auch Wessely, XXII. Jahrb. K.K. Staatsgym. III. Bez. Wien 1891. S. 16.
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Charakterisirung der Abgabe in den voraufgehenden verstümmelter.

Worten [ ]. i-t'.y.<.\iivoic, (= £7iixet[Jt£Vocc) gegeben. Jeden-

falls kann nicht eine Abgabe gemeint sein, die etwa zum Besten der

xaTOCXOi von Anderen gezahlt war, sondern nur eine solche, die

von den xaxocxot selbst aufzubringen war. Eine andere Urkunde

legt den Gedanken nahe, dass wir es hier einfach mit der Grund-

steuer der Katoeken zu thun haben, die nur besonders gebucht

wurde wegen der besonderen Stellung der Katoeken (s. oben S. 241).

In BGU 64 quittiren nämlich die Sitologen über den Eingang von

87 1- Artaben Weizen. Darauf folgt die Spezialisirung der Summe:

von den 5r;(|JL6xac), wenn meine Ergänzung der Stelle richtig ist,

sind 68 Artaben eingegangen, von den xatotxot 19^ ; macht in

Summa 87 1. Mag man das br] in SyjjiooLOi oder Sy]|x6xac auflösen,

jedenfalls scheint damit der andere Bestandteil der Bevölkerung

bezeichnet zu sein, der den privilegirten xaxoixot gegenüberstand.

Hier handelt es sich nun offenbar um die Grundsteuer, und so

könnte man sie auch in dem obigen Text wiederfinden. Leider

verhindert die Lücke die Sicherheit der Auffassung.

§ 178. Kiapßaaai?.

In BGU 10,3 wird parallel anderen Steuerobjecten Kiapßaaatg

genannt, ebenso in BGU 277 I 7 Kepßäg:?. Ich glaube, dass an

beiden Stellen dieselbe Sache gemeint ist. Das Schwanken in der

Orthographie legt den Gedanken nahe, dass wir es mit einem fremden,

in Aegypten nicht heimischen Worte zu thun haben, Ist es etwa mit

xaoTtaaos, carbasus ^) zusammen zu bringen ?

§ 179. TTisp xXY]po6)(^ü)v.

Im Pap. Lond. CCXVII (vom J. 213 n, Chr.) quittiren die

Sitologen über Getreidelieferungen (jTikp xXrjpouxwv. Diese Abgabe

wird analog der oben in § 177 besprochenen uuep xaiotxwv als

Grundsteuer der Kleruchen zu deuten sein. Danach möchte ich in

BGU 61,9 auch xXyjpouxwv lesen, statt des xXyjpouxwv der editio

princeps.

*) Dig. 39, 4, 16, 7 werden vela tincta carbasea unter den species perti-

nentes ad vectigal aufgeführt.
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§ 180. KoUußou.

Bei Grenf. (II) LXV (II/III. Jahrh. n. Chr.) wird ausser für

die Hauptabgabe auch für die 7i:pog5LaYpacp6(Ji£va (§ 103) und endlieh

für den xoAXußo? gezahlt.^) Grenfell bemerkt hierzu: It also oceurs

frequently in the Bacchias papyri, always aßer the 7TQ()g8ia')'Qaq:6fi£vaj

and as a trifling charge, made prohably when the tax-payer did not

offer the exact amount of his tax, bid required change. JVith the ratio

bettveen silver and copper it has nothing to do. Ich erinnere noch daran,

dass eine Abgabe für das Wechseln, für den collybus, auch unter

den Sportein begegnet, die zu Cicero's Empörung Verres sich bei

der Steuererhebung berechnen liess. Vgl. Cicero, Veir. III. 78, 181.

§ 181. KoTiTjg Tpr/oQ.

In BGU 617 (vom J. 215 n. Chr.) wird gezahlt den (jita'9'((i)xali;)

xo7t;(y]$) rpiy^öc, xal )(£:pova^tou, ebenso in Pap. Grenf. (II) LV (vom

J. 193/4 n. Chr.) den £YX'i^(TCTopaO — denn so durfte statt sy Xyj-

(|X[i.a-Cü)v) aufzulösen sein 2) — ^t] ^po (?) -Konfic, ipix^c, y.od x^^pw-

(va^tou). Im ersteren Falle zahlt eine Weberin (yepScacva), im

zweiten ein Weber (ykpb'.oq). Ich weiss weder eine überzeugende

Auflösung von [jl^ upo^) noch eine Deutung \'on xottyj 'cpt)(6(;

vorzuschlagen. Wahrscheinlich haben wir einen termmus technicus

aus dem Webereigewerbe vor uns. Zu der Gewerbesteuer vgl. § 26

und 1 35.

§ 182. KpuTOTtwXwv.

In BGU 9 I 12 (Ende des HL Jahrh. n. Chr) wird neben

anderen Gewerbesteuern auch die für die xpuxwixwXa:, d. h. die

*) Wahrscheinlich ist xoX(Xüßou) auch in BGU 9 IV 2 und 3 herzustellen,

wie Grenfell a. a. O. vermutet. — Zahlungen für nöXXußog begegnen auch in

den Berliner Papyri P. 2465 und 2466 (Kaiserzeit).

'^) Man erwartet hinter den Eigennamen den Titel. 'E^Xi^Tixcop — vgl.

das ptolemäische s^eiXrjcprös — bedeutet den Pächter, ist also dem ^i'.a^-wxYjg des

Paralleltextes synonym.

^) Sollte vielleicht TCpo(gö5cüv) Hou'^g '^P'-X^i gemeini sein? |jl^ in iJ,Y]i:po-

TiöXewg aufzulösen, wird dadurch ausgeschlossen, dass der Zahler aus einem

Dorfe stammt. Aber vielleicht |j,Y)(vuxtü)v) ? Die Genannten wären dann Pächter

(der Abgabe von) den monatlichen Einkünften aus der xou'y) xpiX^S und ausserdem

der Gewerbesteuer.



382 IV. KAPITEL.

YpuTOTiwXat^), für die „Trödler" aufgeführt. Damals zahlte jeder

Trödler, wie es scheint, 12 Drachmen für den Monat an Gewerbe-

steuer. Vgl. § 135.

§ 183. Aa)(avo7ia)X(I)v.

Auch die Gemüsehändler haben ihre Gewerbesteuer zu zahlen.

Vgl. BGU 337,22 (II. Jahrh. n. Chr.).

§ 184. AstToupyLXov.

Im Petr. Pap. (II) XXXIX e (III. Jahrh. vor Chr.) begegnet

mehrfach neben anderen Abgaben das Aecxoupytxov, das regelmässig

in Getreide gezahlt wird. Der Name besagt, dass diese Abgabe

nichts anderes als eine Ablösung von den Xecxoupyiat war, und

wenn wir sehen, dass die Steuerzahler der vorliegenden Urkunde

sämmtlich griechisch-makedonische Militärcolonisten sind, so begreifen

wir, dass sie nicht persönlich zu den Frohnarbeiten herangezogen

wurden, sondern statt dessen ein XecxoupYCXov zu zahlen hatten.

Dass eine solche Substituirung zulässig war und auch sonst nach-

weisbar ist, haben wir oben S. 263 gesehen. Interessantes Material

für diese Frage bieten auch die soeben von Grenfell und Hunt

herausgegebenen Texte Grenf. (II) LXXX— LXXXII.

§ 185. TTOp XEaißVBiccq.

Dieser Posten findet sich unter den Ausgaben der Soknopaiu-

Priester in BGU 337,13 (IL Jahrh. n. Chr.) Auch in dem noch

unpublicirten Berliner Papyrus P. 2476 kehrt der Ausdruck wieder.

Was Xeawveoa bedeutet, weiss ich nicht zu sagen. Es dürfte aegyp-

tischen Ursprungs sein. Beide Belegstellen scheinen dafür zu sprechen,

dass die Xeawveta irgendwie mit dem Kult des krokodilköpfigen

Gaugottes Suchos zusammenhängt.

§ 186. TTisp [jLEp[i5]apx(...).

Vgl. Pap. Grenf. (II) LIV (vom J. 150 n. Chr.).

Der Titel jieptSap)(Yjg bezeichnet den Vorsteher einer [lepc?.

Da der vorliegende Text aus dem Faijum stammt, so ist der Titel

*) Vgl. Petr. Pap. (II) XXXII (1) 27: oxeuwv ypüxTjV.
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mit deu bekannten drei {lepiSe? des Gaues in Verbindung zu bringen.

Wie Grenfell mitteilt, begegnet der Titel, der uns bisher für

Aegypten nicht belegt war, auch in einem noch unpublicirten Petrie

Papyrus des III. Jahrh. vor Chr.i) J)q^ obige Text lehrt uns, dass

dieses Amt auch in die Kaiserzeit hinübergegangen ist.

Nach der obigen Quittung zahlt nun ein gewisser Ilaßoü?

20 Drachmen uTOp |X£p[t5]ap)((. . .) 7rpo§ t[o]ü auxoö (Ixouq). Grenfell

löst das auf: uTiep jj.ep[t5]apx(txf](;) 7ipo((;6)S(ou). Ich gestehe,

dass ich mir hierbei nicht recht etwas denken kann. Sein Hinweis

auf die tax for the vonaQi{ia) ^Aoaivoirov ist nach unseren Aus-

führungen in § 191 hinföllig. Auch ich möchte meinen, dass es

sich hier um eine Abgabe für den Meridarchen, für seinen Unter-

halt etc. handelt, wie wir ja auch Abgaben für andere Chargen

kennen gelernt haben. Aber das wird nicht ausgedrückt mit uuep

TcposoSwv Toü SeTvo?. Nach Analogie anderer Fälle würde ich diesen

Gedanken eher mit UTiep [i£pt5ap)(0u oder [JL£pc§ap)(ias oder aber

(jiepi5ap)(^cxoü ausgedrückt erwarten. Das Tcpo§ aber möchte ich

lieber auf die Tipö^oBot des Steuerzahlers beziehen und daher lesen:

7T;po(;6Sü)v xoO auxoQ lzo\Jc, „von seinen Einkünften desselben Jahres",

ein Zusatz, der z. B. in dem stereotypen -(tyi]\iOLZOc, xoO x. Ixou?

der Grundsteuerquittungen seine Parallele hat.

§ 187. Tusp [iovoosajjir^g )(opT(i)v.

In BGU 334,2 wird quittirt u^ep {xovo5£api(. .) yöpxiH'j xai

dXXwv cxü)v(= etöwv) , in BGU 528 uicep (xovoSea^y;? y6p{z{äv)

xal aXXwv £t[6öv]. Aehnlich in BGU 431. Diese Abgabe wird

nicht eher verständlich sein,, als bis das bisher unbekannte Wort

(JLOVoS£a|JLYj seine Erklärung gefunden hat. Man denkt unwillkürlich

an die 5£a[xac )(öpxü)V, die Heubündel (Kap. X) und an die

*) Ich wies schon in den Observ. ad bist. Aeg. p. 12, wo ich die 3 lasptSes

des FaijAm zum ersten Mal feststellte, darauf bin, dass der Titel /isptSäpx^;;

bei Joseph. Ant. XII § 261 und 264 für Samarien bezeugt ist (für das Jahr

167 V. Chr.) Nachdem meine a. a. O. aufgestellte Vermutung, dass diese Ein-

teilung des Gaues in fiepiSsg bis in die Ptolemäerzeit zurückgehe, durch die

Petrie Papyri bestätigt worden ist, liegt die Annahme nahe, dass die Ptolemäer,

die ja im III. Jahrh. v. Chr. über Palästina herrschten, die }iEp(8e$ und |J.spi-

Säpxai dort nach aegyptischem Muster eingeführt haben, wohl zugleich mit

den Touapxiai.
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Bestimmungen der Pachtcontracte betreffs der biaiq xoö )^6pT0u

(vgl. BGU 308, 9). Aber was soll mit dem fjiovo? angedeutet sein?

Was ist der Gegensatz dazu? In einem Pap. Erz. Rainer, von dem

Wessely^) ein Stückchen mitteilt, steht neben einander: ^uxyjpäg

xai [xovoSeaiJLWV xal dtXXwv eS5ö)V. Er übersetzt unser Wort mit:

„Garbeusteuer". Dabei vermisse ich die Berücksichtigung von [jlovoc.

Ich enthalte mich einstweilen der Vermutungen.

§ 188. TeXoq [x6a)(cov -S-uoijlsvwv.

Vgl. BGU 383 und 463.

Wir lernten in § 171 für das III. Jahrh. v. Chr. eine Steuer

„für das Opfertier" (lepdoo) kennen. Die vorliegenden Urkunden

zeigen, dass diese Steuer auch in der Kaiserzeit erhoben worden ist.

Diese [locr/^oi, die hier in Soknopaiu Nesos geopfert werden, können

Kälber sein, können aber auch junge ausgcAvachsene Ochsen sein,

wie z. B. der Apis von Herodot III 28 als [i,6a)(0(; bezeichnet wird.

Andrerseits scheidet derselbe II 41 xobc, ^oüc, und zobq [iocy^ouq.

Diese Steuer wird durch den Pächter (TcpayjiaxeuxYis), der unter dem

Nomarchen steht, an die Bank abgeliefert. Wenigstens spricht die

Form der Quittung 463 dafür, dass wir eine Bankquittung vor

uns haben. Es ist jedenfalls eine Abgabe, die in die kaiserliche

Kasse fliesst.

Wer ist nun der Steuerzahler? Die Knappheit der Quittungen

erschwert die Beantwortung dieser wichtigen Frage. In 383 wird

die Abgälte von einem Swxäe gezahlt, in 463 von Xlaxüac^ Ilaxu-

a£W$ xoö 'Epcew?, in 356, die gleichfalls auf ein Rinderopfer Bezug

nimmt, (s. § 201) eine verwandte Abgabe von einem Auprjhoq

Aito\xoc, 'AXe^avSpeui;. Da keinerlei Titel daneben stehen, scheinen

diese Männer auf den ersten Blick beliebige Privatpersonen zu sein.

Dennoch glaube ich es wahrscheinlich machen zu können, dass wir

vielmehr die Priester in ihnen zu sehen haben, die das betreffende

Opfer ausgeführt haben. Zunächst ist sprachlich das uTiö vor dem

Namen der Steuerzahler auffällig (383 und 356), das sich sonst

m. W. niemals in solchen Bankquittungen findet. Ich glaube daher,

dass UTCO in beiden Fällen nicht von 5t£Yp(a<^V]), sondern von O-uonevwv

*) Wossely, Zythos und Zythera S. 43.
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abhängig zu denken ist. Vgl. 383: \i6oy^iüv '9'U0[X£Vwv £V hp(b TiGy.vo-

Tcatou N'j^aou U7i6 Swxa? (sie). Zu dieser Auffassung passt, dass es

sich immer um ein bestimmtes einmaliges Opfer handelt. Vgl. 463:

ö-uofAeCviov) x"^ «(uT^) VjjJiepa. Es sind also nicht etwa Beiträge, die

für das Jahr fixirt sind. Wenn in 463 der Pakysis wie üblich im

Nominativ eingeführt wird, so zeigt das nur, dass der Opferer zu-

gleich der Steuerzahler ist.

Diese Ergebnisse finden darin ihre Bestätigung, dass der in

463 genannte Pakysis sich mit grosser Wahrscheinlichkeit als Priester

nachweisen lässt. Ich halte ihn für identisch mit dem Ilaxuati;

Ilaxuaewg toO 'Epiemc, \iy]zplbq] [. . .]t[o](; aus der Mitte der

dreissiger Jahre des II. Jahrh. n. Chr., der die 7rpo?cpci)V7]ais BGU
250 an den Strategen gerichtet hat. Ein Titel fehlt freilich auch

hier; aber schon die Anfangsworte Tzpoc, xo [iexaSo-O-Csv) tlc, e^sxaacv

xxX zeigen, dass der Mann in amtlicher Stellung war: der Strateg

hat ihm den vorliegenden Fall „zur Prüfung" überwiesen. Ganz

ähnlich beginnt die upo?cpwv7jatc; BGU 16 (vom J. 159/60), die

von den fünf Tipsaßuxepwv lepewv Tcsvxa^uXca? 9"£oö Soocvouacou

an den Strategen gerichtet wird. Es ist mir sehr wahrscheinlich,

dass der IlaxOatc; na/wOaewi;, der unter den fünf Presbytern auf-

geführt wird, wieder unser Pakysis ist. Jedenfalls beweist BGU 16,

dass auch BGU 250 von einem Priester abgefasst ist.

Dies Resultat werden wir gewiss verallgemeinern dürfen und

werden daher in Swxä^ und Abpiilioc, AcSufxog (356) gleichfalls

Priester erkennen. Wir kommen somit zu dem Ergebnis: die Priester,

die Rinderopfer vollziehen, bezahlen dafür ein xsXoi;, eine Steuer,

an den Staat — und zwar für jedes einzelne Opfer. Die Höhe

der Summe lässt sich auch aus 463 nicht ersehen, da nicht

feststeht, ob hier [x6a)((ou) oder [iooyiai'v') aufzulösen ist. Die Steuer

wird damit begründet sein, dass die Priester ja von jedem Opfertier,

das sie schlachteten, ihre Emolumente bezogen, und diese eben

werden damit besteuert.

§ 189. MupoTiwXüJv.

In BGU 9 I 17 wird die Steuer der [xupoTCWAac, der Salben-

händler, aufgeführt. Dass damit die Gewerbesteuer gemeint ist,

haben wir schon oben in § 135 besprochen. Sie betrug damals

:m 300 n. Chr.) für den Monat 60 Drachmen, also für's Jahr 720 Dr.

WiLCKEN, Ostraka. 25
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für den einzelnen Händler. Unter den in dieser Urkunde auf-

.jeführten Gewerben ist das der Salbenhändler bei Weitem am

höchsten besteuert. Ueber die grosse Bedeutung der SalbenIndustrie

in Aegypten vgl. Plinius h. n. XIII. 6, 2G: terrarum omnium Aerjyptus

accommodatissima wiffuentis.^)

Auch im Pap. Berl. Bibl. 21,8 begegnet dieselbe Steuer.

§ 190. XaöXov -Aoio'j.

Nach der Steuerquittung BGU 645^ (vom J. 157 n. Chr.) wird

für das vaOXov TiXotou, „das Fährgeld für das Fahrzeug", an den

TCpaxxwp dpyuptxwv Kapav'So? gezahlt. Daraus folgt, dass es sich

nicht um ein im Privatbesitz befindliches, sondern um ein staatliches

Boot handelt. Ich finde durch diese Quittung bestätigt, was ich

früher gelegentlich des XII. Actenstückes der königlichen Bank

von Theben (aus dem II. Jahrh. v. Chr.) ausgeführt habe. 2) Es

ergab sich mir aus dieser Urkunde, dass die Regierung TiXoia zum

Transport von Personen und Frachten bereit hielt, für deren Be-

nutzung ein vaOXov erhoben wurde, das natürlich namentlich zur

Zeit der Ueberschwemmung in beträchtlicher Höhe einging.^) Die

Erhebung dieses Fährgeldes, das wir als Gebühr charakterisiren

werden, war damal entsprechend der ptolemäischen Regel verpachtet

(Z. 6: xeXwvr^a- VT '. Taöxa a-oc:aYpa«|i[£LV x6 auvayJ97;a6[jL£vov

^^ocülo'^ £[7:1 xrß' ßaad'.xfjV xpa-s^av). In der obigen Quittung

aus der Kaiserze' t begegnet an Stelle des xeXwvyji; der Tcpaxxwp.

Dass der König, resp der Kaiser in dieser "Weise für den Transport

sorgten, versteht man gerade für Aegypten-*) gut, wenn man bedenkt,

dass zur Zeit der Ueberschwemmung die Ortschaften wie Inseln

^) Vgl. Büchseiischütz, Hauptstätt. d. Gewerbfleis. 1869. S. 95 ff. Vgl. auch

Petr. Pap. (II) XXXIV b und d.n Revenue -Papyrus.

2) Abhandl. Akad. Berl. 1886. S. 21 und 65 f.

^) Meine damalige Annahme, dass die Boote nur für die Ueberschwem-

mungszeit gestellt wären, ging zu weit. Der Beamte beklagt sich nur darüber,

dass nach der Ueberschwemmuncr weniger eingeht, da die Wege nun schon wieder

für die xxVjvy] gangbar werden.

*) Aehnliclie Vorrichtungen haben natürlich auch sonst im römischen Eeiche

bestanden, und so ist unsere Gebühr unter demselben Namen naulum in das

merovingische Steuersystem übergegangen. Vgl. F. Dahn, Könige d. German

VII 3. S. 126.
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aus dem Meere hervorragten, zu anderen Zeiten aber der Verkehr

durch die unzähligen Kanäle behindert wurde. So wurde durch

die Regierungsfahren Verkehrsstockungen vorgebeugt und zugleich

für die königliche Kasse eine ergiebige Einnahmequelle eröffnet.

Ganz andersartig ist das vaOXov, über das das XIII. Ediet

Justinians handelt (ed. Zachar. v. Lingenthal I § 7, IV § 2). Darunter

verstehe ich das durch eine Steuer erhobene Frachtgeld für den

Transport des aegyptischen Getreides von Alexandrien nach Con-

stantinopel. Nach I § 7 wird immer 1 Solidus für 100 Artaben

erhoben.

§ 191. ^opog vo|JLap)(tX(JL)v ' Apatvortixüjv da)(oA(7]|jLaT(ovy)

Vgl. BGU 8 II 17* und 23 (vom J. 248 n. Chr.).

P. Viereck, der diesen Text — unabhängig von meiner gleich-

zeitigen Publication in BGU — im Hermes XXVII herausgegeben

und erklärt hat, 2) bemerkt auf S. 522 über diese Steuer Folgendes:

„'Aa)(oXyi[xaxa 'ApatvoVxLxa sind Geschäfte oder Gewerbe innerhalb

des Arsinoitischen Gaues; durch das Adjectivum vo[i.(x,pj^ix6q kann

nur bezeichnet sein, dass diese Geschäfte speziell die Nomarchen

angehen, denen es zukam, diese bestimmte Kategorie von Abgaben

zu erheben. So hätten wir denn unter dem cp. v. A. a. die von

den Npmarchen des Arsinoitischen Gaues erhobene Gewerbesteuer

zu verstehen." Ich kann mich dieser Deutung weder im Ganzen

noch im Einzelnen anschliessen. Die Bedeutung von 6(.oy^o\y]\i(x.x(x,

als Gewerbe wird, glaube ich, nicht belegt werden können. Vielmehr

scheinen mir die da)(oXo6[ievoc, die „Beschäftigten", immer amtlichen

oder doch halbamtlichen Charakter zu haben. So verstehe ich in

einer Inschrift aus Dimeh^) unter xwv Std xfiq [ispcSo? aa)(oXou(Ji£Vü)V

U7i' auxou? ofificielle Organe, die unter den vorhergenannten Beamten

thätig waren. Wenn der Herausgeber Krebs (S. 535) vermutet,

dass „darunter vielleicht die Kaufmannschaft des Bezirkes zu ver-

stehen sei", so giebt er Viereck's Auffassung, auf den er sich auch

^) Die Auflösung daxo?.Y((|iäT(üv) stützt sich auf Z. 12, wo bn]sp 'Apai-

vo'txixiüv öcaxo?-'i']|jLäTü)v ausgeschrieben steht. Doch wäre trotzdem auch das gleich-

bedeutende aaxoX(ou|ji^vü)v) möglich.

^) Vgl. dazu meine Bemerkungen im Philol. LIII (N. F. VII) S. 93 Anm. 6.

Vgl. auch meine Correcturen in BGU I Index. S. 359.

') Krebs, Gott. Nachr. 1892. S. 533.

25*
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beruft, nur eine besondere Nuance. Mir ist es mehr als unwahr-

scheinlich, dass man die Kaufmannschaft eines Bezirkes kurzweg

die „unter dem Oikonomos und seinem Ypa|ji|JiaT£U5 Beschäftigten"

nennen könnte. Dass es sich wirklich um Untergebene dieser Be-

amten handelt, besagt noch deutlicher eine ganz analoge Inschrift

aus Dimeh,^) die an der betreffenden Stelle von xwv UTiaay^oXo'j-

}ievü)V £V z^i olv.oyo\iicc 5cd zfic, \itpiooc, spricht. Wir können die

Bedeutung aber noch schärfer fassen mit Hilfe des folgenden Passus

des Berliner Papyrus P. 6951 I 3: twl utiö Tißepiov KXau5[to]v

OlXo^svov vo^ap/^fr;v)^) da)(oXou[ji(£V(i)c) xb IvxuxXtov x(oö) 'Apai-

(vocTOU) Ttßeptw. KXau5iü)o Eupu^[iü)i. Dieser Eurythmos verwaltet

das IvxuxXtov unter der Oberleitung des Nomarchen. Ich verweise

auch auf den aus unseren Ostraka bekannten 'Avxwvtoi; MaX)(aIcs

6 da)(oXou[i,evos xr^v 6p[xo<:puXa%tav Sot^vyj? (vgl. Nr. 302—304).

In diesen beiden Fällen haben wir den „Beschäftigten" für den

Pächter der betreffenden Steuer zu halten. Allerdings ist hervor-

zuheben, dass das Wort an sich keinen speziellen Hinweis auf das

Pachtverhältnis enthält. Unter dem Nomarchen standen nicht nur

die Pächter, sondern auch die Praktoren. Beide werden unter den

dayoXo6[i£VOC zu verstehen sein. Für die Praktoren verweise ich auf

den Wiener Papyrus, dessen Anfang Wessely in „Zythos und Zythera"

S. 43 mitgeteilt hat. Ich deute ihn folgendermassen:'^) '"EpjioyEvr/

vo|Jidp7Y] 'Apa',vo£txo'j [7iap]d 'AyiXXa x{i)[X0Yp(a|jL|jLaxca)5) Ta . . . ;.

Elc, TtpaxxopLav vojxapxtxwv da)(oXyj[xdx(ov J^uxigpag xal |jLOVo5£a[JLü)v

xal aXXwv £t5ü)v §£i5o(X£vwv (oder 6i2ü)[jit?) xxX. Wiewohl es bedenklich

ist, eine Urkunde, deren erste Worte nur mitgeteilt sind, abweichend

vom Herausgeber, der den ganzen Text kennt, zu interpretiren, möchte

ich doch, gestützt auf BGU 194 vermuten, dass in dieser Urkunde

der Dorfschreiber dem Nomarchen Vorschläge betreffs neuer Besetzung

der Praktorenstellen macht. Wie es dort heisst sie, upaxxoptav

») Mahaffy, Hcrmathcna 1895. XXI, S. 162.

*) Man könnte hier auch daran denken wollen, vo|iapX(t'y-V) äaXoXou^(Evö))

herzustellen. Doch wegen des von doxo^oufisvcu abhängenden Objects halte ich

die obige Auflösung für die gegebene.

'j Wessely liest nach y.cüfioYps: "ca npoi; stjTtpax-op'.av. Doch hinter

xcüfioyps wird sicherlich der Dorfname gestanden haben, "poj muss verlesen sein.

Vielleicht Tävstüj? Die Eingabe beginnt erst mit slj 7ipax-cöp£av, wie ich trennen

möchte. Vgl. BGU 194.
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apyupixwv, so hier elc, Trpaxxcptav vo{Jiap)(txwv aa)(oXy][iax(öv Zuzripötc,

xxX. Ich sehe somit in den vo[iap)(txd aoy^oXr][iO(.xo(. eine allgemeine

Bezeichnung für die deniNomarcheu unterstehende (Steuer)verwaltung.^)

Wenden Avir uns endlich Avieder zu unserem ^öpoc, vo[xap)(ixti)v

'ApatvolTCxwv aa)(oAr^[JiaTü)v. Nach dem Obigen werden wir darin

eine allgemeine Bezeichnung für die Steuern sehen, die der Noraar-

chischen Verwaltung unterstellt waren.

§ 192. Ta liviOL.

Die ^£vca sind die Gastgeschenke, die die Bevölkerung den

durchziehenden Beamten und Truppen darzureichen verpflichtet war.

Ueber die Grösse dieser Last haben wir schon oben in § 90 ge-

legentlich der Tiapouata gesprochen. Ein anschauliches Bild von der

Art dieser ^evca giebt uns jetzt Pap. Grenf. (11) XIV b (III. Jahrh.

V. Chr.), wo genau aufgezählt wird, was dem durchreisenden oioiv.'QX'qc,

sowohl für seine Tiapouata wie für die äSca (§ 193) bereitgestellt

ist. Auf der Rückseite des Briefes wird sein Inhalt mit den Worten

^£Vi(i)v Twv Y^xoi[xaa|i,£va)v zusammengefasst. Der Ausdruck umfasst

also beides.

Von besonderem Interesse ist der Petr. Pap. (II.) X (1), gleich-

falls aus dem III. Jahrh. v. Chr., der uns lehrt, dass nicht nur die

Bevölkerung, sondern auch der König selbst sich an der Verpflegung

seiner reisenden Beamten mit ^evca beteiligte. Er zeigt aber auch

zugleich, dass diese Beamten gelegentlich sogar vor den Interessen

der königlichen Kasse mit ihren Ansprüchen nicht Halt machten.

Vier königliche Gänsehüter (ßaatXcxol )(rjvoßoaxo0 führen hier

Klage beim Oikonomos gegen einen anderen Oikonomos, der ge-

legentlich seines Besuches von ihnen 12 Gänse verlangt habe: otoovac

elq xa ^Ivia X^^a? cj3. Sie weisen nach, dass diese Forderung den

auf sie entfallenden Anteil an der Gesammtsumme der von dem

Gau zu stellenden Gänse weit überschreite, und verlangen Unter-

suchung durch die Rechnungskammer (Xoycaxi^ptov). Da die Gänse-

hüter sich als „königliche" bezeichnen, so müssen die von ihnen

gehüteten Herden Eigentum des Königs gewesen sein. Also steuert

auch der König zu den ^evca für die reisenden Beamten bei. Mir

^) Wessely trifft in der Hauptsache das Richtige, wenn er übersetzt : ,,Eln-

trcihiincr der in den amtlichen Wirkungskreis fallenden Biersteuer" etc.
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scheint wenigsteas diese Auffassung nach dem "Wortlaut geboten.^]

Mahaffy fasst es anders auf. Es bleibt hiernach ungevriss, ob die

in dem anderen Grenfell-Papyrus „bereitgestellten Gastgeschenke"

nicht vielleicht auch von der königlichen Verwaltung geliefert sind.

Nach dem Wortlaut können sie freilich ebensogut durch Er-

hebungen von der Bevölkerung eingezogen sein.

Dass die ^sv.a in der Kaiserzeit fortbestanden, lehrt das Ediet

des Vergilius Capito (CIGr. III. 4956). Die Majuskeln in Z. 20

SENIACAYTÖN möchte ich nicht mit Franz in ^cvia; auxwv,

sondern in ^£voa [ejauxwv auflösen. Danach wird Klage geführt

gegen die Beamten: apTia^ovxwv dSew? xwv ItüI Tat; ypt'.ct.:; ihz

UTrox£(|i£va zlc SaTcava? y.al Eevta lau-öv y.xX.

§ 193. fO]aa.

Im Pap. Grenf. (II) XlVb, 4 (III. Jahrb. v. Chr.) ergänzen

die Herausgeber [ojo'.a. Bei der Genauigkeit dieser Publication

nehme ich an, dass wirklich nur für einen Buchstaben in der Lücke

Platz ist. Sonst würde es näher liegen, das übliche [l^cjotov

herzustellen. Doch kann auch wohl das mir sonst unbekannte

öScov dasselbe bedeuten. Diese '6o:x machen, wie wir im vorher-

gehenden Paragraphen gesehen haben, einen Teil der Sev'.a aus: es

sind die Lebensmittel, die den durchreisenden Beamten bei ihrer

Abfahrt mit auf den Weg gegeben wurden."-) Der Dioiketes, von

dem der vorliegende Papyrus handelt, bekommt folgende Kleinigkeiten

mit auf den Weg: 50 Gänse, 200 Vögel (cpvi^s;), 100 junge Tauben

(Tzep'.ozpiotli für 7:£p:a-£p:c£T;).

§ 194. IIpocoBwv o:xG-(£Bü)v).

Vgl. BGU 41,11; 216; 652,14, alle aus der Kaiserzeit.

T6 oly.6TZS.bo'^ wird als die „Hausstelle" erklärt, auf der ein

Haus steht oder stehen kann.^j Die r.piqoooi oixoTzeSwv sind also

^) Auch der Schlusssatz spricht dafür: iva 8uv{b;is9-a za. iiy.0L:<x Tzo'.siw im
^aaiXsr. Wenn sie den Beamten zu viel Gänse liefern müssen, so beeinträchtigen

sie damit die Rechte des Königs.

*) Vgl. CIGr. 2058 (aus Olbia) Z. 9 : zapaysvoiJiEvou la.-acpäpvot) -zo'j

paai?.=a)s — xal ä-aiToDv-o; -ä Swpa t^c irapöSou.

^j BGU 83,5 und 6 zeigen, dass man &:y.ö-s5ov und oixia scharf unter-

schied. Dass ausser den oiy.ö-£3a auch die olv-ioL: besteuert wurden, ist selbst-

verständlich. Eine Form dieser Besteuening lernten wir in § 41 in dem ivoixiov
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die Einkünfte, die der Besitzer solcher Hausstellen bezieht. Dafür

wird eine „Hausstellen-Einkommensteuer"^) von ihm erhoben. Ich

lasse dahingestellt, ob man in den Fällen, wo kein Haus daraufstand,

diese Steuer vielleicht den Grundsteuern zuzuzählen hat. BGU 216
lehrt, das diese Steuer, wie natürlich, für das Jahr berechnet war:

7rpo((;6)5(tov) ocxo7:(£5ü)v) ccr (exou«;). Sie wird in Geld entrichtet.

In § 158 sahen wir, dass in der Ptolemäerzeit diese Steuer vermutlich

-gV der betreffenden upÖQoboi betragen hat. Ob dieser Satz noch

in der Kaiserzeit bestanden hat, können wir den obigen Urkunden

nicht entnehmen.

Eine Besteuerung der ocxorueoa ist auch für Cos bezeugt. Vgl.

Kev. Etud. Grecq. IV S. 368. Wir werden auch dies als eine Be-

steuerung der npoqoboi o^xotisSwv aufzufassen haben. Th. Reinach

fasst auch diese Steuer mit Unrecht als eine Verkaufssteuer auf

Der Text bietet dazu keinen Anhalt,

§ 195. nXoiwv aXtsuTixwv.

Vgl. BGU 10,14; 337,26.

Die TiXoTa aXtsuxixa — oder aXteuTixd nloia, wie es an der

zweiten Stelle heisst — sind die Schiffe der Fischer, die Fischer-

böte, von denen aus der Fischfang getrieben wird. Die Steuer,

die auf diesen lastete, traf die Eigentümer der Böte. Wir haben

also eine Vermögenssteuer vor uns.

Nach Ps. Aristot. Oecon, II 2, 25 hat schon König Taus in der

Perserzeit vorübergehend eine Besteuerung der TiXoTa eingeführt.

§ 196. Oopog TcXo''ü)v 'AvTwvLavfjS ougiolc,.

Vgl. BGU 199 Vers. 9; 212; 653, 11, aus der Kaiserzeit. In

199 und 563 steht 'Avxwviav^^ ooalaq voran. In 653 ist 'Avxw-

(vtvtavYJi;) Druckfehler.

kennen. Nach Pseud. Arist. Oec. II 2, 25 hat der König Taos in Aegypten eine

Haussteuer eingeführt: du' olv.(.a.c, Se IxäaxYjs xsXsDaai aTiavxag slgsvsYxai

Tä^avxa o Ssi.

^) In- 652 steht Ttpogo* oi Xvj ... Vielleicht ist statt oI{v.otzb5ivm\)

?.y)(|ifiäxü)v) aufzulösen oliv-OTCsgcov) XYj([xp.äxwv) seil, xoö x. sxo'jg, d. h. gezahlt

von dem Einkommen des und des Jahres.
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Wie diese Urkunden bezeugen, wird die Abgabe von den

kaiserlichen Tipa-^xope? erhoben, fliesst also in die kaiserliche Kasse.

Wenn trotzdem die besteuerten TiXoTa als zu einer 'AvTWVtavYj ouaca,

d. h. „zu dem Vermögen des Antonius" gehörig bezeichnet werden,

so bedarf dies einer Erklärung.

Solche ouai'ac, die offenbar einen Teil der allgemeinen kaiserlichen

ouai'a ausmachen, begegnen uns mehrfach in den Urkunden. In

BGU 181, 4 (vom J. 57 n. Chr.) erscheint ein |ji'.a^(jox"^5 tcvwv

t['^i;] Nepwvo? KXauotou Kalaapoq ^ejjaaxoö FepfjiavcxoO Auxoxpa-

Topoc, Ma'.xr^va^Tiav^s ouGiccq. Da hier der Kaiser ausdrücklich als

Eigentümer genannt wird, ist kein Zweifel, dass diese einst dem
Maecenas — wahrscheinlich dem berühmten Freunde des Augustus^)

— gehörige o'jaia in die kaiserliche ouata übergegangen ist. In

BGU 650, 1 heisst es: Twt 7ipo£[aT](I)x[t x]yj; ev xw 'A[p]aovotx'{]

[Nspwvos] K}.au5iou Kocioocpoc, SeßaaxoO FepjjiavcxoO Auxoxpdcxopoc;

Uexpwvtav^i; oua'.oc^. Hiernach ist das Vermögen eines Petronius in

das Vermögen des Kaisers übergegangen. Ebenso heisst es in der

Inschrift eines jüngst vom Berliner Museum erworbenen Bronce-

schildes (P. 10592)): 'AypiTiTütvtavf^s xal TouxtXXtavfj? ouata^ xoö

xupco'J Aüxoxpaxopo?.-) Auch hier ist ausdrücklich hervorgehoben,

dass die ohoicc der Agrippina — wohl einer der berühmten des

Kaiserhauses — und des Rutilius in den Besitz des Kaisers über-

gegangen ist. In anderen Fällen wird auf den früheren Besitzer

der ouata hingewiesen mit der Formel: Tipoxepcv [lev xoü Selvo?,

vuvl ok xoö ispwxaxou xa|jLO£to'j. Vgl. BGU 475 R 1/2; Pap. Lond.

in Pal. Sog. II 104: upovoyjxYj? obolac, a (= Tipoxspov) 'Avoußä

Y£vo[x£vou u7ro|jivrj[jLaxoYp(a(pou), vuvel Se xoö cspwxaxou xa|xt£:ou.

Oder auch kurz mit 7rp6x£pov xoö helwq. Vgl. BGU 8 II 18 und

24 : oöa(lccq) a (= 7ip6x£pov) "Aniuivoc, (s. meine Bemerkung in den

Corrigenda); 63,0: oua{iaq) a (= T:p6x£pov) 0£WV£tvou. In einem

Papyrus, dessen Publication mir nicht zusteht, fand ich eine Er-

wähnung xy]? TipoxEpov Napxiaaou ooaiac, (eine Oelfabrik, eXatoupyTov,

') "Wenn auch das obige Vermögen etwa dem Augustus zugefallen war,

so nennt doch die Urkunde vom Jahre 57 n. Chr. durchaus correct den regie-

renden Kaiser (Xero) als den Eigentümer. Vgl. Hirschfeld, ßVS. S. 2G.

'^) Der Text ist von der Direction publicirt in Zeitschr. Aeg. Spr. 1890. S. 59.

Ich erkläre sie nach einer analogen Inschrift in den „Papers of the American

School of class. stud. at Athens III. 1888. S. 5.
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gehört dazu), wo wahrscheinlich der berühmte Günstling des Claudius

gemeint ist.

Die letztere Ausdrucksweise bildet die Brücke zu unserer 'Avx(ü-

vcav?) ouata, die, wie oben bemerkt, auch kaiserlich sein muss, wenn es

auch nicht ausdrücklich gesagt ist. Ich denke, es ist so viel wie ouata

Tipoxepov 'AvTWVtou, seil, vjvl Se xoO leptoxatou xa\iie'.ou. Es ist ver-

lockend, hier an den Ti'iumvir Antonius zu denken, dessen reiche

Besitztümer in Aegypten ja gewiss dem Kaiser zugefallen waren.

Vgl. auch die ouaioL 'Avö-iavYJ in BGU 199 Vers. 10 und 277 I 17.

In allen Fällen handelt es sich, so viel scheint klar, um Vermögen,

die durch Confiscation oder Schenkung oder Testament oder Kauf

oder sonst wie aus dem Besitz Anderer in das kaiserliche Patrimonium

übergegangen waren. Die angeführten Stellen bestätigen, dass

diese Einzelbestandteile der gesammten kaiserlichen ouata auch nach

ihrer Einverleibung dauernd gesondert unter dem alten Titel und

unter besonderen Chefs, den 7ipo£aTü)T£(; der betreifenden ouaia,

verwaltet wurden. Bisher lagen uns über die kaiserliche oOaia

in Aegypten keine detaillirteren Nachrichten vor. Bei Hirschfeld,

der in RVG S. 24 A. 3 eine Zusammenstellung von Zeugnissen

über die kaiserlichen Patrimonialgüter giebt, findet sich kein Beispiel

aus Aegypten. Jetzt gewinnen wir auch eine klarere Vorstellung

von der Bestimmung und Thätigkeit des procurator usiacus

(inixpoxoc, twv ouacaxwv). Seine Hauptaufgabe, nach der er auch

seinen Titel führt, wird die gewesen sein, die aegyptischen Patri-

monialgüter des Kaisers zu verwalten. Jene Kpos.oz&xec, werden

unter seiner Aufsicht gestanden haben. Andrerseits begreifen wir

jetzt noch besser, dass er dem Idiologos unterstellt war (vgl. Hirsch-

feld, RVG S. 43, A. 5; Wilcken, Hermes XXIII S. 606).

Wie nun der ^opoc, tiXocwv mit dieser 'AvTWvcavY] ouaca zu

verbinden ist, darüber lassen sich die verschiedensten Vermutungen

aufstellen. Ich möchte folgende Hypothese w^ageu: (popoq mag hier

wie häufig (vgl. § 133) den Sinn von Pachtgeld haben. Dass diese

ouatac gerade durch Verpachtung vielfach nutzbar gemacht wurden,

zeigen die angeführten Beispiele, in denen mehrmals [ita^wxac xtvwv

xf]? . . . ouoiixQ''-) begegnen. So mögen zu dem Antonianischen

^) Das sind also Inhaber von jiiaS'Cüasii; oüaiaxaJ, von denen das Edict

des Alexander handelt (CIGr. 4957 Z. 11). Sie sind wohl identisch mit den

oOotaxol iiia9-ü)Ta'. in BGU 599.
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Vermögen auch Schiffe gehört haben, die der Kaiser verpachtete, und

für die er daher von den Pächtern einen jährlichen ^popoc, durch

seine ordentlichen Steuererheber einkassiren Hess. Zu der o5ata

'Av^cavYj gehören nach BGU 199 Vers. 10 Weideplätze, die gleich-

falls einen (popo? einbringen.

§ 197. nopO'[i£(i)v.

Im Pap. Par. 67 II 17 (II. Jahrh. v. Chr.) las ich am Original

[Tc]op'8'^[£]a)v statt des wv der editio princeps. Der Zu-

sammenhang zeigt, dass eine Steuer damit gemeint ist. Es kann

nur die Gewerbesteuer sein, die die Fährleute (7rop'8'|jielg) für die

Ausübung ihres Gewerbes zu zahlen hatten. Vgl. § 98 und 135.

§ 198. Tö TTpaxToptxov.

In BGU 471, 13 und 17 (IL Jahrh. n. Chr.) wird parallel

anderen Steuern auch ein Tipaxxoptxov erwähnt. Damit wird eine

Abgabe gemeint sein, die für die Praktoren, für ihre Salarirung

erhoben wurde. Die Praktorie war eine Liturgie. Unsere Steuer

zeigt, dass sie doch nicht ganz ohne Entgelt von den Bürgern über-

nommen wurde. Vgl. Kap. VI.

§ 199. Et? TiiJLY^v oTiupßwv.

Im Pap. Par. 62 V 17 und VI 3 (IL Jahrh. v. Chr.) wird eine

Zuschlagszahlung zu der eigentlichen Steuerzahlung für die xtii,*?]

aTiuptowv vorgeschrieben. Diese wird zu den dvaXwfxaxa der Steuer-

erhebung gerechnet. Es kann sich wohl nur um die Körbe handeln,

in denen das Geld in die Regierungshauptkasse nach Alexandrien

transportirt wurde. Vgl. § 176. Für die Anschaffung dieser Körbe

wurde jener Zuschlag erhoben.

§ 200. ^TTcsp Gu\i^ok(üv xaiJLT^Xwv.

Im Pap. Grenf (II) LVIII (vom J. 175 n. Chr.) quittirt der

[TipayJfjiaTeuTYji; Ipyjfjto^uXaxta^ IIpoawTtiTOU xal ['Apatvotxou?!^)

*) Abweichend von den Herausgebern vermute ich, dass in der Lücke

nicht der Name einer Persönlichkeit, — die könnte nicht ohne Titel sein —
sondern vielmehr der Name eines Gaues gestanden hat. Es müsste ein Gau sein,
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durch seinen Secretär Julianus über den Empfang von 24 Drachmen

uTcep au{jLß6Xü)v ywaji^Xwv. Nach einem ganz analogen Papyrus,

den ich vor Jahren im Privatbesitz sah, ist zu vermuten, dass hinter

xa^jfj^Xwv die Zahl der Kamele genannt war.^) Also für die auiJißoXa,

die tickets, wie die Herausgeber richtig erklären, von so und so

vielen Kamelen Averden 24 Drachmen gezahlt. Vorausgesetzt, dass

meine Ergänzung 'Apaivottou richtig ist, handelt es sich um die

Benutzung der Karawanenstrasse, die aus dem Pi'osopitischen Gau

durch die Wüste zum Faijüm führte. Wer seine Kamele diesen

Weg treiben wollte, musste für jedes ein Billet lösen. Dies Geld

wurde von den „Pächtern der Wüstenwacht" ^) erhoben, offenbar

weil man durch dieses aupißoXov sich den Schutz der epyjfxo^uXaxe^,

der Wüstenwächter, erkaufte. Mit Recht erinnern die Herausgeber

an das Ticxxayw'.ov xa|j.7^XoL)V, das bei Benutzung des Wüstenweges von

Koptos nach Berenike zu lösen war. Vgl. oben § 141, auch § 151.

§ 201. TTiep acpp(aYLa[jLoö) lioc/^Mv O-uojjlsvwv.

In BGU 350, einer Bankquittung vom J. 213 n. Chr., wird

quittirt für den acppCaytap-ö?)''') [x6a)(0i) evbc, -ö-uoiJtevou ev t^ xwijltt]

uTco AupyjXiou Aigu[jiou 'AXe^avopewi;. Ich habe schon in § 188

den Nachweis zu führen gesucht, dass dieser Didymos der Opfer-

priester war. Ebenda lernten wir eine „Opfertiersteuer" kennen, die

der im einzelnen Falle opfernde Priester zu zahlen hatte (vgl. § 171).

Die vorliegende Quittung lehrt nun, dass dieselben Priester ausserdem

noch für die Versiegelung des betreffenden Opfertieres eine andere

Steuer zu zahlen hatten. Was es mit dieser Versiegelung auf sich

hat, erzählt uns Herodot II 38: Tobe, ok ^oöq xobc, epaevac, xoO

'ETiatpou slvac yo[j,i^ouat, xal xouxou elvexa Soxcpia^ouat auxous

&)§£• xpi)(a y)v xod [ilocv lor/xat eTisoOaav (xeXatvav, ob xa^O-apov ecvao

der durch die "Wüste mit dem Prosopites verbunden war. Da der Papyrus im

Faijüm gefunden ist, liegt, es am nächsten, an den 'Apc.v&'iTYjg zu denken.

Der Raum würde passen. Ich lese daher Z. 2: ['Apaivotxou Sijöc 'louXiavoO.

^) Es heisst da: unep a'j|ißöXü)v vtcxl TcapoSio'j •/.a.ixrfAoiv xp'.tüv Spayjfxäj) 24.

Wiewohl hier auch noch von dem TiapöSiov die Rede ist, könnte doch auch in

unserem Text vielleicht [xpiwv äpY(upLOu) 5pax(|iäg) zu ergänzen sein.

^) In jenem Paralleltext las ich )jiLa9-ü)xYj5 spy]|iGcpuXax^(ag).

^) Mir scheint acpp(aYLO|iOÖ) jetzt besser als acppCaytSos). Vgl. Tarif von

Koptos Z. 22. Nicht unmöglich wäre auch die Auflösung acpp(ayioxoö) resp.

acpp(ayiaxü)v).



396 IV. KAPITEI,.

vo|jti!^£t. Ac^Yjxat tk xaöxa era toutw xexaYlJievog xwv xic, tpewv

xal dp'O-oO kaieCiXoc, xoö >tXT^V£0(; xal UTixbu xal xy]v yXwaaav

l^eipuaai;, e! xa^O-apYj xwv Tipoxeifievwv ayjfjiyjLWV— xaxopa Se xal xd?

xpi)(a? xriQ oupfjs sc xaxd ^uaiv lyti Tie^uxutai;, ^Hv §£ xouxwv

Tidvxwv
fj

xa'ö-apög, ayjjjiaivexac ßußXtp Tcspl xd xepea e^ta-

awv xal guetxa y'^jv aY][xavxpc5a sTTiTiXdaai; iui^dXXBi xöv

SaxxuXcov xal o'jxw dTiayouat. 'Aarjjxavxov Be ö-uaavxc •9'd-

v(xzoQ 'Q ^ri\).iy} iTür/Csexac. Aus Kastor (bei Plut. de Isid. Osir.

31) wissen wir sogar noch, welche Hieroglyphe das Siegel enthielt.^)

Plutarch a. a. O. nennt die priesterliche Behörde, die die Prüfung

und Versiegelung der Opfertiere vorzunehmen hatte, affpaycaxat,

während Chaeremon (FHG III fr. 4 S. 498) sie spezieller \).o(yy(_o-

acppayiaxac nennt. Nach Clemens Alexandrinus (Strom. VI 36

p. 758) enthielten die j3ißXca [jioaxoa<^payiaxcxd die Vorschriften

für diese Behörde. Diese Klassikeruotizen werden aufs Beste durch

BGU 250 bestätigt.-) Unsere obige Quittung aber ergänzt sie dahin,

dass der Opfei-priester für diese Versiegelung jedes einzelnen Opfer-

tieres eine besondere Abgabe an die kaiserliche Kasse zu zahlen hatte.

§ 202. Tap!,)(£'jxd)v.

Das Wort zocpiyeDzric, bezeichnet den, der das Gewerbe des

Einpökeins betreibt. In Aegypten hiessen so bekanntlich die Leichen-

balsamirer, doch konnten auch die Fischpökler u. s. w. damit be-

zeichnet werden. In welchem Sinne das Wort in BGU 337,21

steht, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist damit die betreffende

GcAverbesteuer gemeint. Vgl. § 135.

§ 203.- 'H TcTapiT] Toö xapr/ou.

Zum Petr. Pap. (I) 28 (2) habe ich bereits in Gott. GA 1895

S. 144 von Mahaffy und mir einige Correcturen mitgeteilt. Nach

^) Vgl. Parthey im Commentar seiner Ausgabe der Schrift. Vgl. auch

Wiedemann, Herodot II. Buch, S. 182.

2) Der Priester erklärt, dass die noöXO^'^poi.y'.axoi.i durch Untersuchung

des Opfertieres festgestellt hätten &c, sax-.v v.oi.^apöi; y.axä tö s9-og, xal eacppa-

Yta9-ai, 0[7re]p ou p,Yi eYS£8da'9'(ai) ixo: 'fpiniiot.z'x.. Für gewöhnlich erhielt

also der Opferpriester eine schriftliche Bescheinigung darüber, dass das Opfer-

tier ,,rein" sei. Der Anfang einer solchen Bescheinigung ist wohl das Fragment

bei Grenf. (II) LXIV: Soxvovcovsw^ Ispojioaxoa'^^paY'.axYjg eTisO-swpYjaa p.[ö]ox[o]v

ö'uöfj.svov SV T^ 2o[xvo7i]a{o'J N^aov (sie) und [ &c, eajx'.v x[aS-apög].
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nochmaliger Prüfung der Photographie glaube ich jetzt von Z. 8 au

folgendermassen lesen zu sollen:^)

8. "EyYuos £-S ixTsiaiv AiovuaJou xoü l^[£i]XY]iy6-

9. IOC, XY]V TETapxev (oder xetapxELv) xoö xapi)(_ou xr/^ y.o)-

10. [XY]? £:? x6 cßL (J. 236 v. Chr.) u. s. w.

Gleichvielj ob in 9 xexapxev oder xsxapxetv zu lesen ist,

jedenfalls hat der Schreiber es für xexapxYjv verschrieben. Diouysios,

für den die Bürgschaft gestellt wird, ist also der Pächter der

X£xapxYj xoö xapt)(ou.

Das Wort xdpLy^oc. ist eben so mehrdeutig, wie der zixpiyeuxriq

im vorigen Paragraphen. Es bezeichnet alles Gepökelte, wie Pökel-

fleisch, Pökelfisch, aber auch die Mumie. In dieser amtlichen

Titulatur möchte ich allerdings die erstere Bedeutung hier vorziehen,

und möchte es allgemein als „Pökeiware" fassen. Die xexapxr^

würde dann vielleicht als Abgabe von 25 °/o von dem Eitrage (?)

dieser Pökelwäre zu deuten sein. 2)

Auch in der Inschrift von Cos erscheint die Abgabe vom

xapo)(0(S. Vgl. Rev. Etud. Grecq, IV S. 371.

§ 204. TÖ TSXSOTLXOV.

Das Decret von Rosette erwähnt in Z. 16 unter den Wohlthaten

des Königs Epiphanes: upo^sxa^ev oe xod rcepl xwv lepecov, öttw;

(xYj'ö'ev TiXelov Scowatv tlc, xö xeXeax'.xov ob exaaaovxo ew? xoö

TTpwxou exouc, inl xoö nocxpoc, auxoö. Die Priester sollen also nicht

mehr für das xeXeaxixov zahlen, als sie unter seinem Vater, bis zu

seinem (des Epiphanes) erstem Jahr gezahlt haben. Dass diese

Worte auf eine Erhöhung der Abgabe bei Beginn der Regierung

des Epiphanes schliessen lassen, hat MahaflTy, Empire S. 319, richtig

bemerkt. Ueber die Bedeutung dieses xsXeaxoxov sind die mannig-

fachsten Hypothesen aufgestellt worden. Vgl. Lumbroso, Recherches

S. 299 ff". Der demotische Text der Rosettana lässt keinen Zweifel

darüber, dass die Abgabe gezahlt wurde, „um Priester zu werden".

Vgl. Revillout, Chrestomath. demot. S. 17. Es ist danach das AVort

xeXeoxixov von xeXeTv in dem Sinne von „weihen, pass. geweiht werden"

*) Anders liest Revillout, Melanges S. 351.

•*) Für den enormen Umfang der Pökeleien im Faijüm vgl. Diodor I 52.
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abzuleiten. Mit Recht bat scbon Lumbroso a. a. O. darauf hiuge-

wiesen, dass diese Steuer dadurch motivirt war, dass die Priester-

stellen den Inhabern mancherlei Privilegien und Vorteile brachten.

Irrtümlich habe ich im Hermes XXIII S. 595 An. 1 diese

Steuer damit in Verbindung gebracht, dass der König die Priester-

stellen meistbietend versteigerte. Ich bin jetzt vielmehr der Ansicht,

dass die Einnahmen aus dem xeXeaxcxov und ^ie aus den Versteige-

rungen neben einander herliefen. — Dass der Kaiser ihatsächlich die

Priesterstellen verauctionirte , habe ich a. a. O. zu zeigen versucht.

Für die Ptolemäerzeit bestätigen es z. B. die Holztafeln, die ich

oben auf S. 65 An. 1, 66 An. 1 und 2 mitgeteilt habe. In der

Berliner, Pariser und Londoner Holztafel sind es Ibiobosken, die

de, TfjV ToiifjV xoO ißioxa^ecou xal xfic, rpo^Yjteiai; xxX an den

König zahlen. Also diese Prophetie hat ihren Preis, sie wird ver-

kauft, d. h. da es natürlich auf Zeit ist, verpachtet. Auch in der Holz-

tafel von Hess a. a. O. wird über eine xt[i,Y] lzpc(,izl(xc, (==tepax£ta(;),

d, h. einer Priesterstelle, quittirt. Hier wird der Preis in natura

beglichen (mit 23^ ^ ^^ Artaben Weizen). Da alle diese xt(Jiac in

die königliche Bank fliessen, so ist kein Zweifel, dass der König

der Versteigerer ist.

Von diesen Einnahmen sind, wie gesagt, diejenigen sicherlich

zu trennen, die aus den „Weihegeldern" der Priester flössen.

§ 205. 'H TcTdpXYj TÖV £JsCf£pO|JL£VÜ)V CpOpTlWV.

Im Periplus mar. Eryth. S. 19 heisst es von dem Hafen

AeuxYj Xü)[JiYj am Roten Meer: tyei Se i\xnoplo\) xova xal auxrj xa^iv

xolc, &ub zfi<; 'Apaßta? I^apxc^o^lvot? de, <xhxr[^ TiXocotg ob |j,£YaXoc?.

Aco xal d-c, cdix^-^ xal TrapaXi^Tixy;? xYj? xexapxv]; xwv ec^^epofjLevwv

^opxl(üw- xal Ixaxovxap^Y]? [xexa oxpaxeupiaxo? ^TioaxeXXexat. Hier-

nach wurde im Hafenorte Leuke Kome ein Viertel, also 2b ^Jq, vom

Wert der importirten Waren als Zoll erhoben. Otto Hirschfeld (RVG

S. 20 A 2) hat den Vorschlag gemacht, xexxapaxoax"^? statt xsxdpxrj?

zu lesen. Ich möchte mich dem nicht anschliessen, ehe nicht zwingende

Gründe dafür vorgebracht sind. Dass der Binnenzoll in Aegj'pten

nur 3^^ betrug, kommt hier nicht in Betracht. Denn dass man

an der Grenze bedeutend höhere Zölle erhob, ist begreiflich genug.

Der arabische und indische Handel führte damals über Aegypten
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ZU den europäischen Häfen, i) Da man Concurrenz nicht zu be-

fürchten brauchte, konnte man einen so hohen Zoll wohl riskiren.

Ich möchte jetzt um so mehr an dem überlieferten Text fest-

halten, als wir im Rev. Pap. 52, 13 ff. ein neues Beispiel für einen

Grenzzoll von 25 ''j^ kennen gelernt haben. Wer ausländisches

Oel einführt, gleichviel ob über Alexandrien oder Pelusion, soll

12 Drachmen für den Metretes zahlen. Das ist aber, wie Grenfell

S. 149 richtig bemerkt, ^ des Preises. Immerhin besteht ein Unter-

schied. Die Zölle am Roten Meer sind reine Finanzzölle, dagegen

dieser Oelzoll, der das monopolisirte Oel schützen soll, hat den

Charakter eines Schutzzolles — wenigstens nach unseren Begriffen.

Auch Hogarth's Vermutung^) möchte ich nicht beistimmen, der

die Höhe des Zolles durch die Annahme zu erklären sucht, dass

die Römer zu Gunsten der Route Koptos-Berenike die Reisenden

von der Benutzung der südlicheren Route Leuke Kome-Syene hätten

abbringen wollen. Dagegen spricht schon die durch denselben

Text bezeugte Entsendung der Truppen, die doch ohne Zweifel

eine Fürsorge der römischen Regierung für diesen Hafen be-

zeugt. Ich möchte vielmehr aus der Art, wie die Steuer von dem

Autor erwähnt wird (mit dem directen Artikel!) die Vermutung

wagen, dass auch in den anderen Häfen, so auch in Berenike, der-

selbe Zoll von 25 ^Iq erhoben wurde. Wenn Hogarth übrigens

sagt, dass in Leuke Kome vom Import wie vom Export 25 "/q er-

hoben wurden, so ist das ein Irrtum. Der Text spricht nur vom
Import, und die Worte Strabo's XVII p. 798 dürfen damit nicht

vermengt werden. Natürlich ist dort auch ein Ausfuhrzoll erhoben

worden, aber über seine Höhe ist m. W. zur Zeit nichts bekannt.

Der TrapaA'^TiTY]?, der nach dem Periplus zur Erhebung des

Zolles nach Leuke Kome geschickt wird, ist offenbar kein Pächter,

sondern ein mit der Erhebung betrauter Beamter. Nach CIGr.

III 5075 (Anfang der Kaiserzeit) hat der dort genannte Strateg

von Ombos und Elephantine zugleich den Titel eines 7zap(xXr]\iTzxric,

[ty]? 'Eplu^pä? -ö-aXaaoYjs. Das kann wohl nur bedeuten, dass die

7rapaX'^[X7rxai in den einzelnen Küstenorten ihm unterstellt waren.

1) Vgl. Marquardt, RStV II'^ S. 2 75.

') Vgl. Flinders Petrie, Koptos, 1896. S. 32. — Ueber Lumbroso's Ver-

mutung in der Recherehes S. 306 vgl. oben S. 139.
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Unter Claudius ist ein Systemwechsel eingetreten, insofern die Zölle

des Roten Meeres damals verpachtet worden sind. Vgl. Plin. h. n.

VI 84: Anni Plocami, qui maris Ruhri vectigal a fisco redemerat.

§ 206. 'H TSTpaxaisixooTYJ.

Im Petr. Pap. (I) XXV (2) begegnet zweimal der Ausdruck

aizb xfiq, xexpaxatetxoax'^i; (Z. 2 und 4). Bei der Unvollständigkeit

des Textes ist es nicht sicher, ob es sich hier überhaupt um eine Ab-

gabe handelt. Doch ist es nicht unwahrscheinlich, wie denn auch Ma-

haffy es annimmt. Da von Getreidelieferungen die Rede ist (vgl. Z. 3.

•ö-yjaaupoc?, Z. 6 oaxxoug), so könnte der aufialleude Bruch ^^ sich

vielleicht dadurch erklären, dass er als Bruchteil der Artabe auf-

zufassen ist, denn ^ gehört zu den üblichen Teilmassen der Artabe

(vgl. Kap. X). Ueber die Bedeutung der eventuellen Steuer verlohnt

es sich nicht, Vermutungen aufzustellen.

§ 207. TpaTis^iTöv.

Im Pap. Berl. Bibl. 21,10 (III. Jahrh. n. Chr.) begegnet neben

anderen Steuern auch eine Abgabe xpaTre^eixwv. Jedenfalls ist

nicht au königliche, sondern an Privatbanquiers zu denken. Doch

über den Charakter der Steuer giebt die Urkunde keinen Aufschluss.

Zu den Trapeziten vgl. Kap. VI.

§ 208. Tö TpLYjpdp)(Y]|jLa.

Im Petr. Pap. XXXIX e (III. Jahrh. v. Chr.) begegnet neben

anderen Steuern auch das xpt'y]pap)(Yj[xa. Die Zahler sind Militär-

colonisten, ein Athener Pythagoras und ein Makedonier Adymos.

Ersterer zahlt 5 Drachmen für das Jahr. Hier wurde also nicht etwa

nach athenischer Weise dem Einzeluen die Ausrüstung einer Triere

als Liturgie überwiesen, sondern die Unkosten der Kriegsflotte

wurden durch eine besondere Steuer erhoben. Denn das scheint

mir der Sinn dieser Abgabe zu sein. Wie diese berechnet war, ob

sie nur auf einzelnen Klassen oder auf der gesammten Bevölkerung

gelastet hat, lässt sich aus den vorliegenden Texten nicht ersehen.

§ 209. Tpocp-^5.

Der Pap. Par. 67 II 11 (U. Jahrh. v. Chr.) erwähnt neben anderen

Steuern auch die für die xpocpi^ gezahlte. Die von Lumbro.^o,
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Recherches S. 306, zur Erklärung aufgestellte Hypothese hat für

mich wenig Wahrscheinlichkeit.^) Doch weiss ich keine sichere

Deutung zu geben, da der Text uns eben nur das eine Wort über-

liefert. Die Frage ist, für wessen Ernährung die Abgabe zu

zahlen ist? Sollte hier an die Ernährung Unbemittelter zu denken

sein? Etwa an Alimentationen, wie sie später die Kaiser eingeführt

haben? 2) Oder ist es eine Abgabe, die der Einzelne für 'seine

eigene Nahrung zu zahlen hatte? Kaum denkbar.

§ 210. Tu'\)l^f^q.

In BGU 471,15 (II. Jahrh. n. Chr.) wird neben anderen Steuern

auch über Zahlungen für die TU(]jtx")^ gebucht. Der Herausgeber

Hess die Möglichkeit offen, yutj'CXY]? zu lesen. Nachdem ich das

Original gesehen, glaube ich doch an der Lesung xo'])'.y.fic. festhalten

zu müssen. Eine Erklärung dafür habe ich nicht.

§ 211. Tjisp cpiXav^pwTiou.

Vgl. BGU 64,8 f.; 199 Vers. 7; 534, 12 f.; 652,15, Pap. Lond.

CCCXLVII (Pal. Soc. II PI. 185), alle aus der Kaiserzeit.

In 64 und 534 wird unter diesem Titel Getreide geliefert, und

zwar wird die Lieferung als Zuschlag zu der vorher erwähnten

Grundsteuer resp. Annona bezeichnet: xal zaöxaiq Tzpoc,avo(X{ri^d-eloa,C)

uTiep (^cXavö-pwTTOU xal läXXwv. Dagegen wird in 199 und 652

sowie im Londinensis nicht Getreide, sondern Geld für diesen Posten

gezahlt.

T6 cpcXavO-pWTüOV ist uns sonst aus der Papyrusliteratur in

dem Sinne von „Gnadenact, Gnadenerlass" (seil, des Königs) bekannt.

Vgl. A. Peyron, Tur, Pap. (I) S. 167. Mommsen erinnert mich

an Mon. Ancyr. (Gr.) 9, 10. Die obigen Stellen verlangen aber

einen anderen Sinn. Ich möchte von seiner ursprünglichen Be-

deutung als „Freundlichkeit, Erkenntlichkeit" ausgehen, und dieses

in dem übertragenen Sinne fassen wie etwa das entsprechende

französische douceur. In 199 und 652 und dem Londinensis^)

^) Völlig Verkehrtes bringt Wessely, Zythos etc. S. 41: „bei Verkäufen —
von Nahrungsmitteln". Vgl. oben S. 371.

^) Sprachlich werde ich daran erinnert durch Dio Cassius 08, 5,4 (Traian):

xatg nöXeai, targ i\ 'IiaX^qf tiqoc; t^v rtHv nuiöwv TQOifrji' noXXä x°'p'<3*<'9-ai,.

^) Auch hier lese ich: <fiXavO-pü)7:(ou) xio|i[o]Yp(a)ifiaTct).

WiLCKEN, Ostraka. 26
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wird dieses „Douceur" als für den y.(3)[ioypx\L[ioczE{)C, bestimmt be-

zeichnet. — Da diese (^tXav^pwTwa von den Sitologen resp. den

Praktoren einkassirt werden, so werden diese Liebesgaben den Steuer-

zahlern zwangSAveise auferlegt sein, wie eine ordentliche Abgabe,

§ 212. To cp'jXaxtxixov.

Diese Steuer begegnet mehrfach in den Petrie Papyri aus dem

III. Jahrh. V. Chr. Vgl. Mahaffy (II) S. 29 (dazu Appendix zu

den Petr. Pap. S. 3), S. 36/7, ferner XXXIX e und f. Manchmal

steht (fuXaxiXCy.öv allein, mehrfach aber finden sich spezialisirende

Zusätze wie Xeiac, Trpoßaxwv (S. 36) oder ls,l(xq (S. 37), yYJs (ebenda)

oder yyjc, &ii.('Ke)dxiooq) (ebenda), )(yjvöjv (ebenda). Im Appendix

a. a. 0. steht das mir unverständliche (pu(Xaxixcxöv) E'O'tvwv xal

pe(. . .). Diese Steuern werden bald in Geld bald in Getreide

gezahlt. Ja, eine und dieselbe Person zahlt gleichzeitig sowohl

Geld wie Getreide dafür (S. 36).

Das Wort (^uXax'.X'.xov kann nur von rpuXaxivTjC, abgeleitet

werden, nicht etwa von cpuXa^. Die cpuXaxctai aber sind uns als

die Gendarmerie, die Lokalpolizei Aegyptens bekannt. Vgl. Lum-

broso, Recherches S. 249 f.^) Der Herausgeber Mahafiy nennt

unsere Steuer daher mit Recht eine police-tax. Es ist offenbar

eine Abgabe, die für die Verpflegung und Salarirung des Gen-

darmeriecorps, durch welches der Staat das Eigentum der Unter-

thanen schützte, erhoben wurde. Die obigen Zusätze wie Xecas

Tipoßaxwv u. s. w. deuten an, auf Grund welches Besitztums der

Einzelne zu dieser Steuer herangezogen wurde. Denn so viel ist

wohl wahrscheinlich, dass nicht alle Unterthanen hiermit belastet

wurden, sondern nur diejenigen, die Güter besassen, die des Schutzes

bedurften und genossen. Dafür spricht auch jener Papyrus, den

Mahaffy im Appendix a. a. O. vollständiger als auf S. 29 publicirt

hat. Mit den Worten xou$ uuoxeXel^ xoO (f'jXax[cxt]xoO werden

hier diejenigen Personen hervorgehoben, die dieser Steuer unterlagen.

Sie bilden also einen bestimmt umgrenzten Kreis.

*) Seine Ausführungen werden durch die neuen Texte durchaus bestätigt.

Vgl. z. B. Petr. Pap. (II) XXXII. 2 b, wo ein Pänderhirt, der seine Heerden

in die Krotonpflanzungen getrieben hatte, den Phylakiten dafür übergeben

werden sollte.
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§ 213. TsXsojxa cpuiwv.

In dem Berliner Papyrus P. 1394, einer Abrechnung über

Steuereingänge, beginnt eine Rubrili mit den Worten xsXsaiidTWv

9UXÖV övTWV £V amx[. . Es ist also eine Abgabe von Pflanzen.

Sie wird in Geld gezahlt. Ueber den Charakter der Steuer weiss

ich nichts zu sagen,

§ 214. XaXx'.aia.

In der Londoner Bilinguis aus der Zeit des Philopator, die

Revillout in den Proceed. Soc. Bibl. Arch. XIV S. 61 publicirt hat,

heisst es in Z. 10 y^aXy.ia.iocv xeaaapac, d^oXäv, nicht )(aXx(oö) 7)

6i(XX(xyfiQ) zioGCcpo-c, oßoXou^, wie der- Herausgeber las. Die richtige

Lesung ist bereits in Palaeogr. Societ. II 143 und bei Grenfell,

Rev. Pap. S. 201 zu finden. Also für die yoCkv.icd(x werden 4 Drach-

men 1 Obol an das tsXwvtov gezahlt. Was die Abgabe bedeutet,

weiss ich nicht. Eine Vermutung bei Grenfell a. a. O.

§ 215. 'H )(apTYjpa.

In BGU 277 II 11 (IL Jahrh. n. Chr.) werden als Abgaben

angeführt: ypa^ELou xal yjxpxTipdLC,. Mit dem letzteren Wort muss

eine Steuer bezeichnet sein, die auf dem yjxpvr^q^ dem Papyrus,

lastete. Man könnte sich eine Papyrussteuer in verschiedener Weise

vorstellen. Die Verbindung mit ypai^etou legt, wie ich schon im

§ 147 angedeutet habe, die Vermutung nahe, dass hier eine Abgabe

für das Schreibmaterial und „Papier" gemeint ist, das die Behörden

im Interesse des Publicums verbrauchten. Freilich, auch dies ist

nur eine Hypothese.

§ 216. <l>6po(; '/ZGQV.

Eine Abgabe dieses Namens begegnet in BGU 652, 11. Ich

weiss damit nichts anzufangen.

§ 217. 'H '/^puooydi'/.rj.

Im Petr. Pap. (II) XLIIIb (III. Jahrh. v. Chr.) wird diese

„Goldschmiedesteuer" erwähnt, die gewiss als Gewerbesteuer auf-

zufassen ist. An dem Text ist noch interessant, dass es danach

auch in den Dörfern des Faijum Goldschmiede gab, so in dem Dorfe

Pelusion und 'AXe^avopou N-^aos.

20*
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Dieselbe Steuer scheint mir in BGU 434 (vom J. 169 n. Chr.)

vorzuliegen. Abweichend vom Herausgeber möchte ich daselbst

folgendermassen ergänzen: OiaY£Yp(a-.pr(Xev) 'Acp[pooio({ü?] 7rpax(TopO

dpY(upix(JL)v) xpiTOu dficpoSo'ji) Euoai^[wv ytv6(\i.tvoq)f'\ XaoypCd^o?)

)(puaox6(jL)(v) xtX. Also Eudaemon, der früher das Amt eines

Xaoypdcpo? bekleidet hatte, im Uebrigen aber seines Zeichens ein

Goldschmied war, bezahlt hier fiir die Gewerbesteuer der Gold-

schmiede so und so viel.

§ 218. WuY[ioi) xal oiol<\>z'1{. . .).

In BGU 10,8 steht, parallel anderen Abgaben, ^uy\iOö v,od

hiat^EiX- • • ••) ^ (=^ äpoupGiv) vo. In BGU 277 II 5 ist zu

lesen: Sia^'uyiJidTWv xal bioc'\)zlXiüv npbq IXacwC . .) Ir- vo. Mir

ist nur eines klar, dass an beiden Stellen dieselbe Abgabe gemeint

ist. Ihre Bedeutung ist mir dunkel. Für <hoy[i6q und 6td4>UY[JLa

wird man vielleicht an ZiO(.'\)^jyzt.v im Sinne von „austrocknen" anzu-

knüpfen haben, denn offenbar handelt es sich um irgendwelche

Behandlung der 54 Aruren.^) Analog möchte man in Sia^'eiXwv

eine Bezeichnung für das „ausroden" suchen. Doch sehe ich noch

nicht, wie die Form SiatjjetXwv grammatisch erklärt werden soll.

Man möchte eher Sta4'eiXw[AdTü)v vermuten, analog den bicx.t\)\)y\i!xx(j)V.

^) Vielleicht stammt der Text aus Memphis, denn dort numerirte man die

Strassen. Freilich mag es auch noch anderweitig Sitte gewesen sein. Aber in

Arsinoe z. B. war es nicht Brauch. Hinter E05a(iJi[a)v ist in der Lücke

Platz für noch etwa 4—5 Buchstaben. Danach ergänze ich vermutungsweise yev .

*) Der 4)UYjiö; im Petr. Pap. (II) XXXII wird von Mahaffy wohl mit

Eecht als drying erklärt. Vgl. auch die Inschrift bei Mahaffy, Bull. Corr. Hell.

1894. XVIII. S. 147, wo Icüj (|;UY|ioö als Grenzbestimmung steht.



SCHLUSSWORT.

Wir stehen am Ende.

Man wird nun von mir erwarten, dass ich nach der alphabe-

tischen Aufzählung des Materiales auch eine sachliche Gruppirung

der Steuern gebe. Ich Avill mich dieser Aufgabe nicht entziehen,

wiewohl ich mir der grossen Schwierigkeiten wohl bewusst bin. Das

Nächstliegende würde sein, die Steuern nach Art der Alten einzu-

teilen, d. h. Teilungsprincipieu zu Grunde zu legen, die dem antiken

Gesichtskreise angehören. Ich habe aber vergeblich nach solchen

Principien gesucht, die unserem Material gegenüber mit Erfolg, d. h.

so, dass sie Aufklärung schaffen, Anwendung finden könnten. Eine

Einteilung etwa in Steuern für römische Bürger und Nichtbürger wäre,

zwar logisch, nützte aber hier nicht viel, denn wir würden nur die Erb-

schafts- und Freilassungssteuer auf die eine Seite und die gesammten

anderen Steuern auf die andere Seite zu stellen haben. Von grösserem

Interesse ist schon die Einteilung in Natural- und Geldsteuern. Hier-

über haben wir bereits oben S. 199 ff. das Nötigste gesagt. Aus Mangel

an einem wirkungsvollen antiken Einteilungsprincip hat man denn

auch neuerdings gewöhnlich moderne Begriffe in die aegyptische

Steuergeschichte eingeführt. Alle Behandlungen der aegyptischen

Steuern, die mir zur Hand sind, begnügen sich mit der Scheidung

in directe und iudirecte Abgaben. Vgl. Varges, Franz, Lumbroso.

Dieser moderne Begriff der directen und indirecten Steuern unterliegt

jedoch sehr verschiedenen Deutungen. Gewöhnlich fasst man in der

Praxis unter den directen Abgaben die Ertrags- und Einkommen-

steuern, unter den indirecten alle anderen zusammen, und in diesem

oder ähnlichem Sinne haben auch die genannten Gelehrten jene Termi-

nologie angewendet. So rechnet Lumbroso zu den directen Steuern
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die Grund-, Gebäude-, Personen- und Gewerbesteuer sowie die Pro-

vinzialabgaben, zu den indireeten die Kauf-, Bier-, Fischerei-, Wein-,

Natronsteuern etc. sowie die Zölle und Strafgelder. An dieser Ein-

teilung ist nur auszusetzen, dass diese Fassung des Begriffes „direct"

und „indirect" willkürlich und unklar ist. Auch würde es schwer sein,

alle uns jetzt bekannten Abgaben in dieses Schema hineinzuzwingen.

Wenn ich im folgenden in der Lage bin, eine Einteilung der obigen

Steuern auf Grund der Anschauungen der modernen Finanzwissen-

schäft zu geben, so verdanke ich das meinem Collegen Ludwig
Elster, der mir manche Stunde geopfert hat, um die einzelnen

Steuern mit mir durchzugehen und in das von ihm mir proponirte

Schema einzuordnen. Manche der Abgaben ist mir erst im Gedanken-

austausch mit ihm klar geworden, sodass ich auch im Vorhergehenden

ihm manches verdanke, ohne es doch im Einzelnen angeben zu

können. Für die folgende Gruppirung aber bin ich ihm zu ganz

besonderem Dank verpflichtet. Dass sich natürlich auch andere

Systeme aufstellen Hessen, kann unserer Uebersicht keinen Abbruch

thun, denn es kommt nicht darauf an, eine alleinseligmachende

Einteilung zu finden, sondern eine solche aufzustellen, die sich logisch

begreifen lässt und zugleich geeignet ist, die Fülle des Materials

übersichtlich zu ordnen.

Zur Erklärung der folgenden Tabelle schicke ich einige Be-

merkungen voran. Wir scheiden zunächst nach dem Subject, für

welches in letzter Instanz die Abgaben entrichtet werden, in könig-

liche Abgaben, Tempelabgaben und Privatabgaben. Unter den könig-

lichen Abgaben unterscheiden wir die zu den öffentlichrechtlichen

Einnahmen und die zu den privatwii'tschaftlichen Einnahmen gehö-

rigen. Zu den letzteren rechnen wir diejenigen Abgaben, die der

König aus seinen landwirtschaftlichen und industriellen Besitzungen

(Domänen, Fabriken u. s. w.) erhebt. Die öffentlichrechtlichen

Abgaben zerfallen wieder in Gebühren und Steuern im engeren Sinne.

Unter Gebühren führen wir in Uebereinstimmung mit der allgemein

recipirten Terminologie diejenigen Abgaben auf, die als Entgeld für

die Inanspruchnahme einer Leistung der königlichen Regierung ein-

gefordert werden, die also nicht, wie die Steuern von Allen alljährlich

zu zahlen sind, sondern nur von denjenigen, die die betreffende

Einrichtung in Anspruch nehmen. Die Steuern scheiden wir ferner

in directe und indirecte, doch nicht in der oben besprochenen vulgären
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Bedeutung, vielmehr fassen wir in Uebereinstimmung mit der

heutigen wissenschaftlichen Terminologie unter den directen Steuern

die unmittelbar erhobenen und unter den indirecten die mittel-

bar erhobenen zusammen. Die directen sind also diejenigen, die

vom Steuerträger direct erhoben werden, während die indirecten von

Mittelspersonen gezahlt werden, denen es überlassen bleibt, die Steuer-

summe auf die Steuerträger zu überwälzen. Bei den directen sind

die Steuerzahler und Steuerträger identisch, während sie bei den

indirecten verschiedene Persönlichkeiten sind. Zu den directen Steuern

in diesem Sinne gehören die Vermögenssteuern, die Ertragssteuern,

die wieder die Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer umfassen, ferner

die Einkommen-, Verkehrs-, Verbrauchs- und Aufwandsteuern. Am
schwierigsten waren diejenigen — sehr zahlreichen — Steuern unter-

zubringen, die nach Angabe unserer Texte für die Befriedigung

bestimmt genannter Zwecke erhoben wurden, wie die Bad-, Damm-
und Kanalsteuer u. s. w. Wir haben sie als Zwangsbeiträge zu

bestimmten Zwecken bezeichnet und haben sie, da sie sämmtlich

direct erhoben werden, als besondere Rubrik zu den Einkommen-

steuern gestellt. Die indirecten Steuern haben wir in die an den

Grenzen und die im Inneren erhobenen Verbrauchssteuern getrennt.

"Was nun die Einordnung der einzelnen Steuern in dieses Schema

anlangt, so sind wir uns wohl bewusst, dass sie nur teilweise als

eine gesicherte betrachtet werden kann. Auszuschliessen waren

natürlich alle diejenigen Abgaben, deren Sinn uns überhaupt nicht

klar geworden war. Aber auch bei den anderen war es bei der

Mangelhaftigkeit der Nachrichten oft sehr schwer, manchmal un-

möglich, ihnen einen bestimmten Platz anzuweisen. Die Abgaben

folgender Paragraphen sind nicht in die Tabelle eingefügt worden:

§ 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 21, 29, 31, 32, 34, 3G, 42, 47, 48, 49,

50, 53, 55, 56, 59, G2, 64, 65, 67, 73, 75, 76, 77, 95, 96, 108,

110, 121, 122, 123, 125, 128, 129, 132, 137, 139, 145, 146,

148, 149, 160, 165, 167, 171, 178, 181, 185, 187, 188, 191,

203, 204, 206, 209, 210, 213, 216.
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Tal3elle.

A. Königliche Abgaben.

I. Oeffentlichreclitliche Einualimen.

1. Gebühren. § 1 liXoc, ocyopa.yo\i(J.(x,(;) (?). § 89 6p(iocpuXaxia.

§ 103 Trpo^Scaypa'f6{i£vov. § 105 Tzpoq\itxpQ\)\ievov. § 106 izpoc,-

Tifiov. §119 a-jvrjyoptxov. §140 dLTZOLpyJ] (als Erbschaftssteuer).

§ 141 oLT^OQXoX'.ov. § 143 ß£|3ac(i)Ttx6v(?). § 153 ScTrXwfjia

Svwv. § 155 Swpsäi;. § 157 xXr^povoiittbv. § 159 IxaToaxV].

§ 162 E^r^xoax^. § 164 eTictt[jiov. § 180 xoXXußou(?). § 190

vaOXov ^üXoi'ou. § 200 au[j.ßcXwv 7.a[jn^Xü)V. § 201 acppaycaiioQ

[ioaycu. § 204 -csXeax'.xövC?). § 214 )(aXxiata.

2, Steuern.

A. Directe Steuern.

a. Vermögenssteuern. § 54 ^suyöiv. § 94 Tiexecvwv.

§ 102 Tcpoßaxwv. § 120 aü)[i,ax'.x6v (als Sclavensteuer).

§ 126 öV/.i^. § 144 cpopo; ßoöv. § 173 ^löpoc, ctctcwv.

§ 174 xsXeaiJLa xajjn^Xwv. § 195 t^Xocwv dXicUxixwv.

b. Ertragssteuern.

a) Grundsteuer. § 12 djXTceXwvwv, § 16 aunona. § 27

yeto^expias. § 30 xd 5Yi[iGaia. § 38 Für Oelfrueht-

boden. § 43 euapoupiov. § 46 eTiiypacpT^. § 58 bizkp

^Yjaaupoö. § 72 Für Gemüseland. § 87 xtii-^«; olvou.

§ 104 7:pG;-9-£[xa(?). § 109 xi\i.f^q u'jpoO. § 112 acxu-

Yjpdxwv. § 124 hrJkp xotiou. § 131 (focv:xwvwv. § 175

xavwv. § 177 xaxoixwv. § 179 xXr;po6xwv.

ß) Gebäudesteuer. § 41 evoixiov. § 93 xptXTj 7:£pta-

X£p(jL)VCOV(?).

Y) Gewerbesteuern. § jji£xaß6Xcov dXcEtov. § 10 d|xa-

^wv(?) § 23 x(e'pwvd^'.ov?) ßaXav£'Jx(ü)v). § 24 ßacplwv.

§ 26 YEpScwv. § 28 5a7t(tou^ftov?). § 52 Exa-.pcxov.

§ 57 YjTrr^xcov. § 63 xaaaoTiocwv und yvafpaXXoXoywv.

§ 66 xva^'.x-^. § 68 xoupkov. § 79 vauXoScxwv.

§ 80 va'jTtYjYwv. § 84 otxooojjiwv. § 88 övrjXaxwv.

§ 98 Kopcjxwv. § 111 aaxxo'^opwv. § 114 axuxEcov.
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§ 135 yzipm^ck^ioy. § 172 t[jiaTtoTCü)Xcx6v. § 182 xpu-

xoTiwXwv. § 183 Xa)(avou{i)XG)v. § 189 tiupoTiwXwv.

§ 197 TropO-fiEWv. § 202 xaptj^euTWv. § 207 xpaTie^cTÖv.

§ 217 xpuaoxotxT^.

c. Einkommensteuern.

a) § 71 Xaoypacpca. § 127 7ipO(;65(ov (potvtx((j)v). § 158

Etxoang. § 194 Tipo^öSwv oixoTceocov.

(3) Zwangsbeiträge für bestimmte Zwecke. § 15

dvopcavTWv. § 18 dTxopwv. § 19 dp)(aiü)v itttowv.

§ 20 dpxcxuvYjywv. § 22 ßaXavLxov. § 25 ßoYj^oO.

§ 33 Stwpuyo^. § 44 eTTißoX-)^. § 69 xuvTjyextxwv 6o-

pdxwv. § 70 xuvYjycSwv. § 78 vaußcou. § 85 olvo-

Xoy'KXQ. § 90 Tiapouaca?. § 97 uXocou rcpetcopcou. § 99

7roxa[xo9uXaxt6wv. § 100 Tipaxxoptou, § 101 upsatSiou.

§ 107 Tipo'jpiou. § 113 axousXwv. § 115 aixoXoyia^C?).

§ IIG axaxtwvos uoxa{XGcpuXaxcoüJv. § 117 axecpav:ou

(halbfreiwillig). § 118 axe^dvou (halbfreiwillig). § 134

(5t];a)vtov cpuXdxwv. § 136 -/^oiinkziav. § 142 dptd-{i,Yjxt-

x6v(?). § 147 Ypa^Ecou. § 154 Soxi{i,aaxix6v. § 163

e7icaxaxix6v(?). § 168 O-ewpixov. § 170 ^axptxov.

§ 176 xaxaywYiov. § 184 Xetxouypcxov. § 186 (lepc-

Sdpxou. § 192 ^ev'.a. § 193 65:a. § 198 Tcpaxxoptxov.

§ 199 lili-fic, a7tUpcoo}v. § 2U8 xptYjpdp)(Vj|Jia. § 211 tpudv-

ö-pwTiov. §212 (^uXaxcxtxov. §215xapxy]pd. §218 ^\)y\ioü.

d. Verkehrssteuern. § 1 xsXog [iLaO-wasWi;. § 35 ^Y^'^^^^°'''-

§ 51 iTCWvca. § 138 wvc'wv.

e. Verbrauchssteuern.

a) Von Gen u SS- und Verbrauchsgegenständen.

§ 8 dXtxi^. § 81 vixpcx-/^.

(3) Von Luxusgegenständeu. §156 sXsuO'epcwv.

B. ludirecte Steuern.

a. An den Grenzen erhobene Verbrauchssteuern. §91

i^a.yiüyfiQ. § 92 eSsaywyYis. § 151 StaTtuXiov. §169 •9'Utwv(?).

§ 205 xexdpxY] xiov £i(;cp£po|JL£V(i)v.

b. Im Innern erhobene Verbrauchssteuern. §38 IXatxT^.

§ 83 dö-ovtr^pd(?). § 86 ol'vou xeXo?. § 166 f^uxrjpd.
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II. Privatwirtschaftliche Einnahmen.

§ 37 H^popiov. § 39 IfjißaScxov. § 40 lvv6{itov. § 82 voiiG)"^.

§ 133 <:p6po<;. § 150 StajJica^wxcxov. § 196 <:p6poc, TiXotwv 'Avxü)-

vtav^? ouacag.

B. Tempelabgaben.

§ 5 axpoSpucöv. § 11 Elq xb 'A|jl^(wv£Tov). § 17 dcn6\ioipa..

§ 60 hpoQ TTupoü. § 61 "laiSo?. § 74 Xoyeia. § 152 Si5paxtiia

S0U)(0U.

C. Privatabgaben.

§ 37 kv.<:p6pioy. § 39 etißaotxov. § 45 eTrtyevYjfia. § 130 <:p6po<;

lyoivcxwv. § 133 cpopo?. § 161 ^vocxtov.

Ein unendlich fein gegliedertes Steuersystem liegt in dieser

Tabelle vor uns. Man fragt sich unwillkürlich, ob es denn im da-

maligen Aegypten überhaupt ein steuerfahiges Object gegeben habe,

das unbesteuert geblieben wäre. Dass in einem solchen System

eine starke Belästigung der Steuerzahler lag, ist selbstverständlich.

Ob man aber auch von einer übermässigen Belastung reden darf,

dies zu beantworten, reicht das oben vorgelegte Material nicht aus.

Auch das finanzielle Ergebnis dieses Systems für die Regierung

lässt sich nach den obigen Urkunden nicht abschätzen. Gern

würde man erfahren, wie viel Avenigstens einige der Hauptsteuern

aus dem gesammten Aegypten der Regierung eingebracht haben.

Soweit ich sehe, kann aber auch nicht von einer einzigen der

oben besprochenen Steuern berechnet werden, wie viel sie im

Jahre der Regierung abgeworfen hat. üeberall findet sich min-

destens ein unberechenbarer Factor. Es ist schon viel, wenn wir

erfahren, wie viel eine Steuer für den einzelnen Gau eingebracht

hat. So betrug der jährliche Ertrag der Fischereisteuer im Peri-

thebischen Gau gegen Ende des II. Jahrhunderts v. Chr. im Durch-

schnitt 25 Kupfertalente (vgl. oben S. 139). Von dieser Summe aus

etwa weiter zu berechnen, wie viel diese Steuer aus dem gesammten

Aegypten eingebracht hat, dazu fehlen uns wieder die notwendigsten

Voraussetzungen. Unter diesen Verhältnissen beschränke ich mich

darauf, die aus den Klassikern uns bekannten Angaben über die



DIE EINNAHMEN AUS AEGYPTEN. 411

Gesammteinnahmen Aegyptens unter den Ptolemäern und Römern

zusammenzustellen und nochmals zu prüfen.^)

1) Nur im Vorübergehen will ich darauf hinweisen, was uns

Herodot III 91 über die Steuern Aegyptens zur Perserzeit berichtet.

Aegypteu bildete damals nach den Bestimmungen des Darius I zu-

sammen mit Libyen, Kyrene und Barka einen Steuerbezirk (yo\i6:;).

Dieser gesammte Bezirk hatte im Jahre 700 (babylonische) Talente

Silber und 120000 Artaben Getreide aufzubringen, die letzteren für

die Verproviantirung der in Aegypten stationirten persischen Truppen.

Ausserdem warf die Fischerei auf dem Moerissee noch 240 Talente

ab. Wie viel von den zuerst genannten Summen speciell auf

Aegypten kamen, lässt sich nicht berechnen.

2) Von Ptolemaios I berichtet Diod. XVIII 14, 1: Kaxa oe

TYjV 'Aatav Töv (Jie(X£pta|Ji£vwv xa<; oo-xpoctitiaq IlToXE\iodoq {jisv axiv-

Suvws TTapeXaße xyjv AlyoKxov y.cd xol; \ikv ijyjißpioig ^cXav^ptortw^

TipoQE^pipBXo , TiapaXaßtbv he 6xxa%i(;yl\ioi X!xkot.v\(x [xia^oi^opoos

f^%'pQiCz xxX. Sowohl Lumbroso (S. 318) wie auch Rühl (S. 621)

folgern hieraus, dass Ptolemaios 8000 Talente Revenuen gehabt habe.

Der Text spricht aber garnicht von Einkünften. Der König „über-

nahm" vielmehr einen Schatz von 8000 Talenten, eben so wie er

Aegypten „übernahm" (/gl. TcapeXajSe — TiapaXajBwv). Diese richtige

Deutung hat auch schon J. G. Droysen in seinem Aufsatz über das Finanz-

wesen der Ptolemäer gegeben (Sitzungsb. S. 212). Die 8000 Talente

fand also Ptolemaios vor, als er im J. 323 seine Satrapie antrat.

Dass Ptolemaios hier überhaupt einen Schatz vorfand, scheint mir

sehr bemerkenswert. In der Perserzeit Averden die Geldabgaben

gewiss zum grössten Teil, wenn nicht ganz, an den Hof abgeführt

worden sein. Auch Alexander wird wahrscheinlich die Einsendung

der Geldsteuern als Norm vorgeschrieben haben. Die 8000 Talente

mögen daher ganz oder zum Teil durch die unerhörten Schröpfungen des

berüchtigten Kleomenes von Naukratis zusammengebracht worden sein.

') Ueber dieses Thema haben gehandelt: Boeckh, Staatsh. I' S. 13.

Varges, de statu Aeg. S. 55. Franz, CIGr. III S. 300. Lumbroso, Re-

cherches S. 318. Droysen, Hellenism. III 1 S. 52. Derselbe, „Zum Finanz-

wesen der Ptolemäer" in Sitzungsber. Kgl. Akad. Berl. 1882 S. 207 ff = Kl.

Schrift. II S. 275 ff. Endlich F. Rühl, „Der Schatz des Ptolemaios II Phila-

delphos" in Jahn's Jahrbb. f. Phil. u. Paed. 119. 1879 S. 621 ff., wo auch auf

die ältere Literatur hingewiesen wird.
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3) Von Ptoleinaios II Philadelphos bezeugt Hieronymus ad

Daniel. XI 5 p. 1122 (Bened.): aiiri quoque et argenü grande pondus,

ita ut de Aegypto per singulos annos qucdtuordecim milia et odoginta

talenta argenü acceperit, et frumenii artabas, quae mensura tres modios

et tertiam modii partem habet, qumquies et decies centena milia. Danach

hatte Philadelphos speziell aus Aegypten eine jährliche Einnahme

von 14800 Silbertalenten und 1^ Millionen Artabeu. Die Berechnung

der Artabe auf 3^ römische Modii ist sehr auffällig, denn in diesem

Umfange ist die Artabe als Normalmass erst für die Kaiserzeit bezeugt,

während die normale ptolemäische Artabe von den Metrologen auf

4| römische Modii bestimmt wird. Nun gab es zwar, wie Avir in

Kapitel X zeigen werden, in der Ptolemäerzeit verschiedenartige

Artaben neben einander, sodass es an sich denkbar wäre, dass diese

Berechnung eben auf eine der anderen Artaben gestellt wäre. Das

müsste die Artabe zu 30 Choinikes sein, mit der nach dem Revenue-

Papyrus die Oelpflanzen gemessen wurden. Doch das ist nach dem

in Kapitel X Ausgeführten mehr als unwahrscheinlich. Ebenso

unwahrscheinlich ist es mir, dass etwa Hieronymus oder seine Quelle

die Artabensunmie, die sie nach altem ptolemäischen Mass (zu

4^ IModii) in ihrer Quelle vorfanden, nach dem Satze ihrer eigenen

Zeit umgerechnet haben sollten. Dann würden die Einnahmen des

Ptolemaios sich auf nur 1 110000 Artaben (zu 4^ Modii) belaufen.

Ich glaul)e vielmehr, dass sie die Summe 1500000 in ihrer Quelle

vorgefunden haben, und dass sie sie nur missverständlich auf die

Normalartabe ihrer Zeit (zu 3-^ Modii) bezogen haben. Wir werden

danach an der Summe von H Millionen Artaben für die Zeit des

Philadelphos festhalten, werden sie aber nicht mit Hieronymus auf

5 Millionen, sondern auf Q)\ Millionen Modii berechnen.

Bei den Angaben des Hieronymus, die allgemein, und wohl

mit Recht, als gut beglaubigt angenommen werden, ist nicht zu

vergessen, dass sie sich nur auf die jährlichen Einkünfte aus Aegypten

beziehen. Will man die Gesammtsumme der Einkünfte des Königs

berechnen, so sind die Einnahmen aus den übrigen Teilen seines

weiten Reiches hinzuzuzählen. Wie gross diese gewesen sind, das

zu bestimmen, fehlt uns jedes Hilfsmittel. Bedenkt man die ge-

waltige Ausdehnung des Reiches gerade unter diesem Ptolemäer,

so wird man annehmen müssen, dass auch die Revenuen aus diesen

Ländern sehr beträchtliche gewesen sind. Boeckh hat einmal
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vermutungsweise die jcährlichen Einuahmen des Philadelphos aus den

Nebenländern auf ca. 4170 Silbertalente angenommen (Staatsh. I^

S. 13). Rühl, der unter Boeckh's Voraussetzungen auf c. 4257 Silber-

talente kommt, hält diese Ansätze für sehr hoch (S. 624). Auch

ich verwerfe mit Kühl den Versuch Boeckh's, aus der Appianstelle

die Revenuen der Nebenländer zu berechnen (vgl. unten). Dass

aber die angegebenen Summen für diese Einkünfte sehr hoch seien,

ist wohl schwierig zu beweisen, und wenn ich behaupten wollte, dass

dieser Satz viel zu niedrig ist, wird man mich schwer Aviderlegeu

können. Mir scheint allerdings die Weltmachtstellung des Philadelphos

weit unterschätzt, wenn man annimmt, dass die Nebenländer nicht mehr

als etwas über 4000 Silbertalente, also noch nicht den dritten Teil der

aegyptischen Revenuen eingebracht hätten. Wir haben eine Notiz

über die Einkünfte aus Koelesyrien, Phoeuikien, Judaea und Samaria,

doch bezieht sie sich auf eine etwas spätere Zeit, und hat vor allem

eine so bedenkliche Umgebung, dass ich kein Gewicht darauf legen

will. Ich meine die Angabe der berüchtigten apokryphen Josephus-

legende (bei Joseph, ant. XII § 175), wonach zur Zeit des Ptolemäers,

unter dem Josephus die Legende spielen lässt, jährlich 8000 Talente

aus den gedachten Ländern eingekommen wären, die dann der

edle Tobiade sogar auf 16000 steigert. Damit können nur Silber-

talente gemeint sein , denn nach dem jetzt feststehenden Verhältnis

des Silbers zum Kupfer wie 120 : 1 (vgl. Kapitel X) würden

8000 Kupfertalente nur 66| Silbertalente ergeben, eine Summe, die

wohl a priori durch ihre Kleinheit ausgeschlossen ist.^) Dass diese

Zahl, 8000 (Silber-)Talente, trotz der verdächtigen Umgebung richtig

sein könnte, ist nicht ausgeschlossen. Ich verzichte jedoch darauf,

sie zu benutzen.

4) Endlich haben wir für die jährlichen Einnahmen des Königs

Auletes zwei von einander unabhängige Berichte. Nach Strabo XVII

p. 798 hat Cicero — wohl in der Rede de rege Alexandrino — gesagt,

dass Aegypten dem Ptolemaios Auletes jährlich 12500 Talente ein-

gebracht habe: xfic, AüyuTiTOU Se lac, Ttpo^oSou?, olz, ev x:v: AGyco

Ktxepwv cppa^ei ^riooLC, y.ax' sviauxöv tw tyjs KXeoTiaxpas Tiaxpl

^) Es ist wohl nur ein Versehen, wenn Droysen (Sitzungsb. S. 217) sagt,

dass nach Aristoas' Schrift über die LXX 8000 Talente Kupfer gezahlt seien.

Die Geschichte steht überhaupt nicht bei Aristeas, sondern nur bei Josephus

a. a. O. Das Metall aber wird dort nicht angegeben.
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i(b AbXriTfi Tzpoq'^kpead-a'. cpopou xaXavxwv jJLupiü)v ocay^cXtwv revxa-

xoacwv. Dass auch hier nur Silbertalente gemeint sein können, ist

nie bezweifelt worden. Diese Zahl, 12500 Talente, der hieronymia-

nischen Summe von 14800 Talenten entgegengehalten, veranschau-

licht uns den Niedergang der materiellen Blüte des Landes unter

den letzten Ptolemäern. Kühl (S. 622) hält in Anbetracht eben

dieses Verfalls die Summe Cicero's für „sehr hoch" und meint, dass

sie wohl thatsächlich übertrieben sei. Mir fehlt jede positive Unter-

lage, um diese Summe für zu hoch oder zu niedrig zu erklären.

Eine Differenz von jährlich 2300 Silbertalenten gegenüber den vor

200 Jahren eingegangen Revenuen, d. h. ein Rückgang um mehr

als ein Siebentel, ist auf alle Fälle recht beträchtlich, und ich möchte

nicht a priori behaupten, dass der Rückgang ein noch grösserer

gewesen sein müsse. Vielmehr möchte ich meinen, dass diese Zahlen

für uns die Grundlage für unsere Vorstellung von dem Grade des

Verfalles bilden müssen. Rühl scheint auch nur von einer Ueber-

treibung Cicero's zu sprechen, weil er bei Diodor für dieselbe Zeit

eine um die Hälfte geringere Summe bezeugt findet. „Denn", fährt

er fort, „Diodor XVII 52, 6 giebt für seine Zeit nach den Angaben

der zäq avaypa^di; 'iy^ovxec, den Betrag xä)V 7zpoc,6ou)v xwv xax'

Al'yuTixov auf TiXeiw xwv k^ay^iqyjJdiJiv xaXavxwv an". Und damit

kommen wir zu dem zweiten Zeugnis über die Zeit des Auletes.

Ebenso wie Rühl haben bisher alle anderen Forscher angenommen,

dass Diodor a. a. O. aussage, dass die jährlichen Einnahmen des

Königs aus Aegypten sich auf GOOO Talente beliefen. Man hat die

verschiedensten Versuche gemacht, um den Widerspruch mit Cicero

auszugleichen. Mannert (Tom. X part. I p. 311) nahm an, dass

Diodor sich geirrt oder aber nur den Reingewinn der Einkünfte

nach Abzug der Ausgaben gemeint habe. Varges (de statu Aeg.

S. 55), Boeckh (Staatsh. I^ S. 13) und v. Gutschmid (bei Sharpe 11^

S. 27 f.) halten beide Summen für identisch, indem sie annehmen,

dass Cicero und Diodor nach verschiedenem Münzfuss gerechnet

hätten. Anders wieder Rühl a. a. O., der Diodor den Vorzug giebt

und Cicero's Angabe für übertrieben hält. Eine Uebertreibung um

das Doppelte wäre allerdings sehr stark. Auch Momrasen (RG. V
S. 560) bezeichnet „reichlich 6000" als das Jahreseinkommen. Lum-

broso (Recherches S. 318) stellt beide Angaben unvermittelt neben

einander, Droysen endlich (Sitzungsb. a. a. O. S. 212) übergeht die
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Zahl des Diodor mit Stillschweigen. Der Einzige, der die 6000 Talente

Diodor's nicht für die Gesammteinnahme des Königs aus Aegypten

hielt, war Sharpe a, a. O., dessen Vorschlag, die Hafengelder Alexan-

driens darunter zu verstehen, allerdings völlig willkürlich war. Und

doch steckt ein Körnchen Wahrheit in seiner Auffassung.

Nach meiner Ansicht spricht Diodor a. a. O. überhaupt nicht von

den Gesammteinnahmen aus Aegypten. Liest man die angezogenen

Worte im Zusammenhange des ganzen Kapitels, so sieht man, dass

Diodor etwas total anderes hat sagen wollen. Im Anschluss an die

Gründung von Alexandrien spricht er von der späteren glänzenden

Entwickelung der Stadt, die geradezu die erste unter den Städten der

Welt genannt werde, v.al focp xaXkei xal (isyl'ö'ei v.al 7:po?65ü)v

TzXri^e'. xal xwv r.pbc, tpucpyjv dvYjxovxwv tioXu ccacpeps'. xöv aXXwv.

Zum Beweise spricht er von der grossen Einwohnerzahl, die sich

nach den avaypacpat auf mehr als 300000 Freie belaufe. Darauf

folgen die Worte: ex hk xwv upoigoowv xwv xax' Aly'jtixov Xajißave'.v

xöv ßaatXea tcXeiw xwv l^axt^xiXtwv xaXavxwv. iVuch dies hängt

ab von £«paaav oi xocq avaypacpdi; £)(ovx£i;. Ich frage, was soll in

diesem Zusammenhang eine Mitteilung darüber, wie viel Revenuen

der König aus Aeg}^ten bezogen habe? Das hat mit dem Thema

Diodor's, der Grösse Alexandriens, absolut nichts zu thun. Was soll

hier eine Mitteilung über die finanzielle Bedeutung der )(wpa, wo wir

lediglich Aufklärung über Alexandriens Reichtum, über das 'Tzpo<;6-

5(i)V Tzlfi^-oc, der Stadt erwarten? Nach meiner Ansicht können

daher mit den Tzpoqoboi, aus denen (vgl. ex) der König 6000 Ta-

lente bezieht, nur die der unmittelbar vorher genannten 300000 Freien

von Alexandrien gemeint sein. Ich fasse den Satz also folgender-

massen: die Stadt hat 300000 freie Einwohner, und von deren Ein-

künften aus Aegypten empfängt der König jährlich 6000 Talente

(Steuern). Diese Deutung, die der Zusammenhang gebieterisch fordert,

steht mit den überlieferten Worten durchaus im Einklang. Wir

brauchen uns nur hinter Tzpoc,6huiv das (selbstverständliche) auxwv

oder auxfj? hinzu zu denken. Was wir hiernach aus Diodor lernen,

ist ebenso überraschend wie wichtig. Die Alexandriner, so müssen

wir annehmen, hatten in der X^P* ^° viele Besitzungen an Land-

gütern, Fabriken, agrarischen und industriellen Unternehmungen der

verschiedensten Art, dass der König allein aus der Besteuerung ihrer

hieraus fliessenden Einkünfte jährlich 6000 Talente einnahm. Da
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derselbe König nach Cicero im Ganzen 12500 Talente aus Aegypten

herauswirtschaftete, so sehen wir, dass etwa die Hälfte aller besteuer-

ten Werte in Aegypten in den Händen der alexandrinischen Kapita-

listen war. Die andere Hälfte wurde von den Provinzialen der y^tüpa.

aufgebracht. Natürlich ist das nur ein Beispiel, das Diodor anführt,

um das vorher betonte Trpocoowv tiXt^x^os der Stadt zu illustriren.

Er wird dies Beispiel gewählt haben, weil die von ihm angegangenen

alexandrinischen Behörden — offenbar die Steuerbehörden — ihm

gerade über diesen Posten leicht Auskunft geben konnten; denn das

wird in dem Hauptsteueramt zu Alexandrien genau gebucht ge-

wesen sein, wie viel von den Gesammteinnahmen des Königs aus

Aegypten auf die alexandrinische Bürgerschaft fiel. Ob mau dort

über die sonstigen Einnahmen der Alexandriner in derselben Weise

orientirt war, kann zweifelhaft erscheinen, zumal diese nur z. T. be-

steuert wurden. Wir sind ja über die Steuerpfiicht der Alexandriner

nur ungenügend unterrichtet, aber das ist wohl sicher anzunehmen,

dass z. B. ihre Besitzungen innerhalb der Stadt steuerfrei waren.

So sagt das Edict des Tiberius Julius Alexander (CIGr 4957 Z. 59 f.),

dass in die äpyaia. yf^ der Stadt wie des Menelaites eine Messschnur

nie gekommen sei, d. h. eine Grundsteuer wurde dort nicht erhoben.

So hat sich Diodor darauf beschränkt, auf Grund der amtlichen Auf-

zeichnungen mitzuteilen, wie viel der König aus ihren besteuerten

Besitzungen in Aegypten einzog. Und das Beispiel ist gut geAvählt,

denn es führt uns die finanzielle Bedeutung der Hauptstadt gegen-

über dem flachen Lande deutlich vor Augen.

Hiermit sind die Nachrichten der Klassiker über die Einkünfte

der Ptolemäer erschöpft. Es bleibt noch übrig, den Bericht des

Appian (Proöm. 10) über den Bestand des Schatzes des Philadelphos

zu besprechen: y^pr/jiaxwv 5' Iv xocs ö^aaupol? xeaaape? xal k^oo^r^-

xovta piupiaoei; xaXavxwv AJyuirxtwv, 1? ydp 5yj xoaoOxo Tcapaaxeu-^^

xe xal axpax'.äs dx xwv ßaacXixöv di.V(xypcx.<:pO}'j cpat'vexao TipoaYaycov xe

xal xaxaXcuwv 6 Se'jxepo? AJyuTixou ßaatXeu? [itz 'AXeqavopov.

Diese Angabe hat die verschiedensten Commentare hervorgerufen.

Die kolossale Höhe der Summe hat manche Gelehrte zu der An-

nahme gebracht, dass es sich nicht um Silber-, sondern um Kupfer-

talente handele. Als Vermutung wurde es zuerst von Niebuhr (Kl.

Sehr. I S. 278 f.) geäussert. Auch Letronue (Recompense promise

1833 S. 20, vgl. Notic. et Extr. XVIII 2. S. 191) empfahl diese
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Annahme und, da er das Verhältnis des Kupfers zum Silber wie

1:60 sehätzte, kam er auf einen Schatz von 123334 Silbertalenten.

Auch Franz (CIGr III S. 300) schloss sieh dieser Hypothese an,

und neuerdings ist sie wieder von Rühl in der oben citirten Ab-

handlung verteidigt worden. Ich halte diese Vermutung nach

dem, was wir seit kurzem über die Miiuzverhültnisse zur Zeit

des Philadelphos wissen, für völlig ausgeschlossen. Das Material,

auf das ich mich stütze, — es sind namentlich Grenfell's Revenue-

Papyrus und Mahaffy's Petrie Papyri — waren den genannten Ge-

lehrten noch nicht bekannt, und ich zweifle, ob sie noch heute ihre

Ansicht aufrecht erhalten würden. Nach dem, was ich unten in

Kapitel X über die Geschichte des Münzwesens unter den Pt(jlemäern

kurz zusammengestellt habe, kann es wohl keinem Zweifel unterliegen,

dass die Regierung zur Zeit des Philadelphos lediglich mit Silbcrtalcnten

gerechnet hat. Man nimmt aber mit Recht an, dass das statistische

Material bei Appian wie bei Hieronymus auf eine alte gute Quelle

zurückzuführen ist, die gewiss aus gleichzeitigen Aufzeichnungen

geschöpft hat. Mit Recht hat daher auch Mahafty (Ptolemics S. 130

Anm.) auf Grund der neuen Urkunden angenommen, dass Appian

nur Silbertalente meinen kann. Gegen die obige Annahme spricht

aber auch noch ein zweites Moment. Wir wissen heute, dass

das Verhältnis von Kupfer zu Silber nicht wie 1:(^)0, sondern wie

1:120 war (vgl. Kapitel X), Danach würden 740000 Kupfertalente

nur 61C)6-| Silbertalente sein. Das wäre also noch nicht einmal die

Hälfte einer Jahreseinnahme aus Aegypten, also nur ein kleiner

Bruchteil der gesammten Jahreseinnahme! Wer will das

glauben ?

Einen anderen Ausweg hat Boeckh (Staatsh. I^ S. 13) vor-

geschlagen. Ausgehend von der Annahme, dass Philadelphos un-

möglich einen Schatz von 740000 Silbertalenten hinterlassen haben

könne, vermutet er, Appian habe irrtümlich den Gesammtbetrag der

Einkünfte seiner 38 jährigen Regierung mit dem hinterlassenen Schatz

verwechselt. Er raultiplicirt daher die 14800 Talente des Hierony-

mus mit 38, berechnet die 1-i- Millionen Artaben desselben auf

500 Talente und kommt so, indem er auch diese mit 38 multiplicirt,

auf 581 400 Talente als die Gesammteinnahmen aus Aegypten während

der 38 jährigen Regierung. Die Differenz gegen 740000 betrachtet

er als Gesammtsumme der Einnahmen aus den Nebenländern, wonach

WiLCKEN, Ostraka. 27
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fliese im Jahr, wie oben bemerkt, etwa 4170 Talente gezahlt hätten.

Ich halte diese Berechnung für durchaus verfehlt, vor allem weil

ich meine, dass man einem in der Praxis so bewanderten Mann wie

Appian einen derartigen kolossalen Fehler nicht zutrauen darf.

Niemand hat zutreflender die Unhaltbarkeit dieser Boeckh'schen

Berechnung charakterisirt als derjenige, der neuerdings den Grund-

gedanken Boeckh's neu variirt hat. J. G. Droysen (Sitzungsb. S. 213)

sagt zu dieser Berechnung: „Für die Einnahmen aus den Nebenländern

hatte er keine andere Grundlage, als dass ihm gerade 38X4170
Talente fehlten, um die gegebene Summe voll zu machen". Was

Droysen an die Stelle jener H^-pothese gesetzt hat^), scheint mir

freilich ebenso in der Luft zu schweben. Mit Recht hebt er zwar

hervor, dass x\.ppian und Hieronymus in ihren statistischen Angaben

wohl auf dieselbe Urquelle zurückgehen. Wenn er aber darum meint,

dass es kein Zufall sein könne, dass 740000 gerade das 50 fache

von 14800 sei, die erstere Zahl sei also eine gemachte, durch Multipli-

cation der hierou^nnianischen Zahl mit 50 entstanden, so kann ich

ihm nicht folgen. Wie unwahrscheinlich diese Hypothese ist, zeigt

schon der Umstand, dass Droysen annehmen muss, dass man bei

der Berechnung auf die Jahre des Vaters, des Ptolemaios I, zurück-

gegriffen habe. Trotzdem findet er auch so nicht einmal eine glatte

50 jährige Periode und er sieht sich daher zu der Annahme genötigt,

dass auch die Zahl der Jahre — etwa von Ipsos bis zum Tode

des Philadelphos (301—247) — auf 50 abgerundet sei! Vor Allem

hat Droysen Eines übersehen: Hieronymus giebt ja nur die Einnahmen

aus Aegypten an, nicht auch die aus den Nebenländern. Man müsste

also nunmehr dem Appian sogar zutrauen, dass er jenem ersten

Hauptfehler, der Verkennung des Problems, auch noch diesen zweiten

ganz unglaublichen Fehler einer Verwechselung der aegyptischen

Einnahmen mit denen aus dem gesammten Reich hinzugefügt habe.

Ich halte es somit trotz Droysen für einen reinen Zufall, dass

50X14800= 740000 ist, zumal er die 50 uns nicht glaubwürdig

erklären kann. Endlich beweist die Gemeinsamkeit der Quelle für

Hieronymus und Appian durchaus nicht, dass ihre Zahlen dasselbe

bedeuten müssen. Warum soll denn diese gemeinsame Quelle nicht

^) Im ,,Hellenismus" nahm Droysen noch an, dass Philadelphos 740 O^C

Silbertalente hinterlassen habe.
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erst die jährlichen Einkünfte und dann den hinterlassenen Schatz

aufgeführt haben?

Wie werden wir uns nun Appian gegenüber stellen? Kupfer-

talente kann er nicht gemeint haben. Durch künstliche Berechnung

ist die Zahl gleichfalls nicht zu erklären. Die Frage ist demnach

nur die, ob Avir triftige Gründe haben, daran zu zweifeln, dass

Philadelphos 740000 Silbertalente aufgespeichert und hinterlassen

haben könnte. Nach meiner Ansicht sind wir nicht in der Lage, diese

Frage zuversichtlich mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten.

Es sind uns zu viele Factoren in der Rechnung unbekannt. Wir
wissen garnicht, welchen Schatz ihm sein Vater bereits hinterlassen

hatte. Wir wissen auch nicht, welche Hilfsquellen ihm zur Ver-

fügung standen. Wohl kennen wir aus Hieronymus jene 14800
Silbertalente als die jährlichen Einnahmen aus Aegypten , aber wie

gross die aus den Nebenländern gewesen sind, ist uns völlig unbekannt.

Noch unberechenbarer ist für uns ein Erwerbsfactor in den

königlichen Einnahmen, der bisher in diesem Zusammenhang völlig

übersehen worden ist. Man nimmt allgemein an, dass der Schatz des

Philadelphos ein totes Kapital gewesen sei. „In welchem Zustande",

fragt Rühl S. G2lj, „müsste sich wohl eine Volkswirtschaft befinden,

der man in verhältnismässig wenigen Jahren ein solches Kapital

entzogen hätte, um es müssig liegen zu lassen?" Und er vergleicht

dann weiter den Schatz des Philadelphos mit dem des Juliusturmes

zu Spandau. Ich halte diese Vorstellung für durchaus irrig. Mag
der Schatz gross oder klein gewesen sein, totes Kapital war er nicht,

vielmehr hat der König ganz sicherlich Geldgeschäfte mit ihm ge-

macht. Ja, diese Geldgeschäfte werden im Laufe seiner

langjährigen Regierung sehr dazu beigetragen haben, den

Schatz zu mehren und auf die Höhe zu bringen. Schon

Lumbroso (Recherches S. 316) hat hervorgehoben, dass die Könige

durch Ausleihegeschäfte ihre Revenuen zu erhöhen bemüht gewesen

seien. Er verweist auf Diod. I 84, 8, wonach Ptolemaios I den

Priestern von Memphis zur Bestattung des Apisstieres 50 Silbertalente

vorschoss. Dass er Zinsen dafür bekam, ist selbstverständlich. Er ver-

weist ferner aufAppian ScxeX. 1, wonach die Karthager den Philadelphos

um ein Darlehen von 2000 Talenten (natürlich Silber) baten. Aus

politischen Gründen musste der König auf dies Geschäft verzichten,

vas ihm sauer genug geworden sein mag. An der dritten Stelle,

27*
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auf die Lumbroso verweist (Pap. Paris. 63 VI 171), scheint mir eher

von dem Vorsehuss von Aussaat als von Kapitalien die Rede zu sein.

So spärlich auch diese Notizen sind, lassen sie uns doch, zusammen-

gehalten mit dem, was wir sonst über die Darlehengeschäfte der alten

Staaten wissen (vgl. Lumbroso a. a. 0.), keinen Zweifel darüber, dass

die Ptolemäer im Inlande wie im Auslande Geldgeschäfte durch

Ausleihung von Kaj^italien auf Zinsen gemacht haben. Die Geschäfte

mit dem Auslande wird die Hauptbank in Alexandrien vollzogen

haben. Im Inlande werden es die durch das ganze Nilthal ver-

streuten Banken gethan haben, und wir Averden unten in Kapitel VI

sehen, dass gerade die Ausleihegeschäfte der vom König verpachteten

Banken eine wichtige Rolle in den vom König monopolisirten Bank-

geschäften gespielt haben. Hiernach dürfen wir annehmen, dass

der Schatz des Philadelphos, wie gross oder klein er auch gewesen

sein mag, abgesehen von den Ueberschüssen der regelmässigen jähr-

lichen Einkünfte, auch durch Verzinsung eines Teiles von Jahr zu

Jahr angewachsen ist.

Angesichts dieser zahlreichen ganz unberechenbaren Factoren

enthalte ich mich einer Entscheidung über den Wert der Appianischen

Nachricht. Dass es absolut unmöglich gewesen sei, dass Phila-

delphos im Laufe seiner Regierung einen Schatz von 740000 Silber-

talenten aufgehäuft habe, wage ich nicht zu behaupten. Will man

diese Möglichkeit leugnen, so bleibt nichts übrig als anzunehmen,

dass die Zahl des Appian falsch ist, gleichviel, ob er eine irrige Zahl

in seiner Quelle vorfand, oder ob seine richtige Zahl durch die Ab-

schreiber verdorben worden ist. Hoffen wir, dass neues Material

uns die nötigen Unterlagen giebt, um die Frage definitiv beantworten

zu können.

Aus der Kaiserzeit liegen uns meines Wissens keine Nachrichten

über die Einkünfte aus Aegypten vor. Nur über die Getreideausfuhr

giebt es einige Notizen. Nach Josephus bell. i. II § 386 wurde Rom
vier Monate hindurch mit aegyptischem Getreide verpflegt^), und

nach Aurel. Victor Epit. 1 schickte Aegypten unter Augustus all-

jährlich 20 Millionen (Modii) nach dorthin. Rechnen wir wie oben

^) Bcloch, Zur Bevölkerungsgeschichtc des Altertums (Hildebrand's Jahr-

l.iioher III F. XIII (LXVIII) S. 331/2 bezieht diese Angabe im Hinblick auf

i 3ö3, wie mir scheint mit Recht, nur auf die Getreidespendeu.
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S. 412 die 1-|^ Millionen Artaben des Hieronymus zu 4^ Modii, so

stehen diesen 20 Millionen Modii aus der Zeit des Augustus nur

6f Millionen Modii aus der Zeit des Philadelphos gegenüber, und

dabei bezeichnet die letztere Summe die gesammten Naturalsteuern

Aegyptens, während die erstere nur die Ausfuhr nach Rom bedeutet.

Ueber die Gründe dieses enormen Anwachsens haben wir oben

S. 204 einige Vermutungen vorgetragen. Noch höher war später

die Zufuhr, die nach Constantinopel zu liefern war. Nach Justi-

nian's 13 Edict c. 8 gingen unter Justinian jährlich 8 Millionen Ar-

taben =26| Millionen römischer Modii nach Constantinopel.
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Die Steuerveranlagung*.

§1.

Die Steuerbezirke.

Nachdem wir im vorhergehenden Kapitel die einzelnen Steuern

betrachtet haben, soll in diesem und dem folgenden Kapitel der

Versuch gemacht werden, von den Aufgaben der aegyptischen Steuer-

verwaltung in griechisch-römischer Zeit und von den zur Lösung

dieser Aufgaben angewendeten Methoden ein möglichst anschauliches

Bild zu entwerfen. In Kapitel V soll die Steuerveranlagung, in

Kapitel VI die Steuererhebung zur Darstellung kommen. Betrachten

wir zunächst in diesem ersten Paragraphen einleitungsweise die

örtlichen Steuerbezirke. ^)

*) An zusammenfassendeu Arbeiten über die Geschichte Aegyptens in

dieser Zeit sind folgende zu nennen:

a) Ptolemäerzeit : J. G. Droysen, De Lagidarum regno Ptolemaeo VI Philo-

metore rege, Berlin 1831 = Klein. Schrift. II S. 351 ff. Derselbe im „Hellenismus"

Ijassim. Franz, CIGr. III S. 281 ff. Letronne, Recueil des inscriptions grecq.

et lat. de l'Egypte I II, Paris 1842. R. Lepsius, Ueber einige Ergebnisse d. aeg.

Denkmäler für die Kenntnis der Ptolemäergeschichte, in Abh. Akad. Berlin 1852

S. 455 ff. S. S/iarpe, Geschichte Egyptens, deutsch v. Jolowiez, 2. Aufl. (mit

Anmerkungen von A. v. Gutschmidj, Leipz. 18G2. G. Lumbroso, Recherches sur

Teconomie politique de l'Egypte sous les Lagides, Turin 1870. Derselbe, L'Egitto

dei Greci e dei Romani, 2. Aufl., Rom 1895. Robiou, Memoire sur l'economie

politique etc. de l'Egypte au temps des Lagides, Paris 1875. Eug. Revillout,

Revue Egyptologique I—VII passim. Derselbe, Mclanges sur la metrologie,

l'economie politique et l'histoire de l'ancienne Egypte, Paris 1895. Ed. Meyer,

Geschichte d. alten Aegyptens (in Oncken's Sammlung, I), Berl. 1887 S. 397 ff.

A. Holm, Griechische Geschichte IV Band, Berl. 1894. 3Iahaffy, The Empire of

the Ptolemies, Lond. 1895. 31. L. Strack, Die Dynastie der Ptolemäer, Berlin 1897.
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Aegypten war schon seit den ältesten Zeiten in eine grössere Zahl

von Steuerbezirken, den sogenannten Gauen (vo[j.oO) geteilt, oder richtiger

gesagt, man verwendete die Gaue, die vielleicht einst, ehe der

„Einiger der Länder" kam, selbständige politische Einheiten gebildet

hatten 1), schon früh für die Zwecke der Steuerverwaltung. Dass

Umfang und Zahl der Gaue im Laufe der Jahrhunderte sehr

geschwankt haben, indem bald mehrere Gaue zu einem zusammen-

gelegt, bald ein Gau in zwei zerschlagen wurde, sei hier nur nebenbei

hervorgehoben. Hinsichtlich der Bedeutung der Gaue als Yerwalt.ungs-

einheiten hat sich in der makedonischen und römischen Zeit nichts

verändert. Sie entsprachen auch damals genau dem, was wir heute

Steuerbezirke nennen, und bildeten die Grundlage für die gesammte

Steuerverwaltung.

Gleichfalls schon seit alten Zeiten waren die Gaue des Xordeus

und die des Südens wiederum zu grösseren Steuergebieten zusammen-

geschlossen. Diese alte Scheidung in Ober- und L'nteraegypten ist,

wie ich glaube, auch während der Ptolemäerzeit die allein massgebende

gewesen und ist auch noch in die Kaiserzeit mit hinübergegangen.

Es ist ein alter, allgemein verbreiteter Aberglaube, dass schon die

Ptolemäerzeit die Dreiteilung — in Delta, Heptanomis und Thebais —
kenne. Ich habe mich schon in einer meiner Doctorthesen dagegen

gewendet: Heptanomis Auf/usti aetate nondum instituta erat. Kürzlich

ist auch Simaika mit guten Gründen dafür eingetreten, dass die

Heptanomis erst im Laufe der Kaiserzeit abgezweigt worden ist.-)

b) Kaiserzeit: C. E. Varges, De statu Aegypti prov. Romauae I et II p. Chr.

n. saeculis, Gütt. 1842. Franz a. a. O. S. 308 &. Sharpe a. a. 0. Emil Kuhn,

Die Stadt, u. büigerl. Verfassung d. Eöm. Reiches bis auf Justinian II, Leipz. 1865.

J. Marquardt, Rom. Staatsverwaltxiug I-, Leipz. 1881 S. 438 ff. Wilcken, Obser-

vationes ad hist. Aegypti prov. Rom. Diss. Berl. 1885. Mommsen, Rom. Ge-

schichte V, 1885 S. 553 ff. Abdallah Si^naika, Essai sur la proviuce Rom. d'Egypte,

Paris 1892.

Zahlreiche Einzelarbeiteu werden ausserdem aufgeführt in dem Anhang zu

Lumbroso's TEgitto'^ S. 243 (progressi della Egittologia greco-romana dal 1868

al 1895) und in den Anmerkungen meines Vortrages ,,Die giiech. Papyrus-

urkunden", Berlin 18ü7 (^Reimer).

') Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums I S. 53.

*) Sonst hat nur noch Lumbroso iRech. S. 237) richtig hervorgehoben,

dass die Dreiteilung römisch sei. Aber er meini irrig, dass Strabo schon die

Heptanomis bezeuge.
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Inzwischen sind die Flinders Petrie Papyri und der Revenue-Papyrus

erschienen, die uns einen neuen Einblick in die Verwaltung des

ptolemäischen Aegyptens gewährt haben. Auch sie haben mich in

meiner früheren Ansicht nur bestärkt.

Schon in den Anordnungen Alexanders des Grossen, wie sie

uns von Arrian (Anab. III 5) sachkundig mitgeteilt werden, spricht

nichts für eine Dreiteilung. Vielmehr liegt offenbar eine Zweiteilung

voi-, wenn Alexander den Doloaspis und Petisis als Verwalter des

Landes zurückliess.i) Dass Letzterer nachher zurücktrat, ändert

nichts an der Thatsache, dass Alexander die alte Teilung in Ober-

und Unteraegypten aufrecht hielt.

Aus dem Revenue-Papyrus habe ich den Eindruck gewonnen,

dass auch im III. Jahrh. v. Chr. hierin keine Aenderung eingetreten

ist. Diese Urkunde enthält zwei Gaulisten, in col. 31, wo gewisse

Bussen für die einzelnen Gaue festgesetzt werden, und in col. 60—72,

wo die Saatverhältnisse der einzelnen Gaue geregelt werden. Beiden

Listen ist — trotz sonstiger Abweichungen-) — gemeinsam, dass

sie zum Schluss die sämmtlichen südlichen Gaue als ©yjßat? zusammen-

fassen, die nördlichen dagegen, vom Hermopolitischen an, einzeln

aufführen. Dass die südlichen nicht gleichfalls spezialisirt werden,

liegt nach meiner Ansicht einfach daran, dass das vorliegende

Exemplar der königlichen Verordnung für Unteraegypten (Faijüm)

ausgestellt war. In dem Exemplar für Oberaegypten werden wenig-

stens die Bestimmungen über die Saatverhältnisse^) für die einzelnen

^) Aüo (isv vojiccpxas AlyÜTiTou xaxeaxrjasv xxX. Dieser „Nomarch" ist nicht

mit den in Aegypten sonst üblichen Nomarchen, den Vorstehern der einzelnen

Gaue, zu verwechseln. Der voiaog, der dem Arrianischen Titel zu Grunde liegt,

ist das gesammte Aegypten in seiner Eigenschaft als Steuerbezirk des persischen

Reiches, resp. des Alexanderreiches. Vgl. Herodot III 90 flf., wo die 20 Satrapien

des Darius als Steuerbezirke vo|JLoi genannt werden.

^) Dass die Gaue in verschiedener Reihenfolge aufgezählt werden, finde ich

nicht so seltsam, da sie doch in col. 31 mit Rücksicht auf die Höhe der Bussen

zusammengestellt sind. Aber dass in col. 60 ff. z. T. andere Namen erscheinen,

ist allerdings auffällig. Das wird sich mit Grenfell dadurch erklären , dass die

zweite Liste aus viel älteren Documenten herübergenommen ist. Vgl. auch

Deutsche Literaturz. 1897, No. 26, Sp. 1017. — Dass Sirabo in seiner Periegese

nicht die Namen der thebanischen Gaue nennt, sondern nur die Metropolen auf-

führt, halte ich für Zufall. Mahaffy übersieht, dass Strabo p. 787 sagt: Sexa

[lev (seil, vofioug) i] Or/ßat^.

^) Die Bussen stimmten dort überein.
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Gaue gewiss spezialisirt gewesen sein. Aber dass überhaupt die

Thebais, und zwar als das Land südlich vom Hermopolitischen Gau,

in dieser AVeise von den Xordgauen geschieden wird, ohne dass unter

diesen wiederum, etwa bei Memphis, ein Einschnitt gemacht wäre,

zeigt meines Erachtens deutlich, dass die Regierung damals nur zwei

Verwaltungsbezirke kannte: Ober- und Unteraegypten.

Auch für das II. Jahrh. v. Chr. liegt kein Zeugnis für die Drei-

teilung vor. Agatharchides bezeugt uns die Zollgrenze zwischen

dem Hermopolitischen Gau und der Thebais (Geogr. Gr. min. ed.

C. Mueller § 22).

Auch die Gauliste des Strabo^), der in den Anfangen der neuen

römischen Herrschaft Aegypten bereiste, spricht nicht für die Drei-

teilung. Zwar sagt er p. 787 C.: "^ be yßpoL xriv [jlsv TrpwT/]v Stacpeacv

tlq vo\iobc, eaye, Sexa (Jiev yj Oyjßat?, Sexa 6'
y) Iv xCo AeXta, Ixxaioexa

6' V) [jiexa^u. Aber Strabo hat hier, wie auch Simaika S. 35 richtig

gesehen hat, lediglich eine geographische Einteilung im Auge.

Unter AeXxa versteht er hier —• übrigens dem Artemidoros folgend^) —
das Land zwischen dem Kanobischen und dem Pelusischeu Nilarm,

Da die Thebais eine gegebene Grösse war, musste er so zur Aufstellung

eines Zwischenlandes (y] [xsxa^u) kommen. Eine politische oder

administrative Bedeutung hat aber diese aus rein geographischen

Gesichtspunkten gewonnene Einteilung absolut nicht. Somit kann

Strabo nicht als Zeuge für die administrative Dreiteilung des Landes

angeführt werden.

Auch nach Plinius' Bericht hat sich, wie Simaika mit Recht

hervorhebt, noch nichts geändert. Er zählt die Gaue der Thebais auf,

als deren nördlichsten er den Lycopolites nennt (h. n. V 49, vgl, 61),

kennt also dieselbe Grenze wie die vorhergenannten Autoren, Die

nördlicheren Gaue werden lediglich nach ihrer geographischen Lage

vorgeführt, ohne irgend eine administrative Scheidung oder Gruj^pirung.

— Dieselbe Anschauung liegt auch noch im Edict des Ti. Julius

Alexander vor in den Worten (CT Gr. III 4957, 47f): oux iid xf^v

0Y]ßai6a [i6v[ov, oujSe im zobq Tioppw vofJLOUs x"^? xaxw yiiipoc^.

^) Die Aufzählung der Gaue nach Strabo bei Mahaflfy (Rev. Pap. p. L f.)

ist voller Missverständnisse. Völlig correct gab sie G. Parthey, ,,Zur Erdkunde

des alten Aegyptens" in Abh. Akad. Berl. 1857 S. 513.

-) Vgl.p. 804: Iva 8e xwv 5exa tcüv £v xS> AeXxa 8tapi9-|istxa'. (Artemidoros)

xal Touxov (seil, xöv -sO'pcütxYjv).



426 V, KAPITEL.

dXXa xal xa npooi.ox[i]i<x zf^c, ttoXsü)?. Hier Averden die an die

Thebais angrenzenden Gaue (xobq izopptj) v.) zur xaxw yßpoc, zu

ünteraegypten, gerechnet.

Wenn der fjyeiJiwv dfxcpoxepwv in P. Oxyr. I 39, 6 mit Grenfell-

Hunt als Statthalter von Ober- und Ünteraegypten zu fassen Aväre,

so würde dieser Text aus dem J. 52 n. Chr. eine neue Stütze unserer

obigen Darlegungen sein. Aber es ist mir im Hinblick auf den

Titel praefectus Alexandreae et Aegypii, den Gaius Cornelius Gallus

in der Inschrift von Philae führt, fraglich, ob nicht auch mit dem

d[jicpox£pü)v vielmehr auf Alexandrien und Aegypten hingewiesen

wird, zumal die Urkunde in Alexandrien selbst aufgesetzt ist.

So ist der erste Autor, der die Abtrennung der Heptanomis

kennt, Claudius Ptolemaeus (Mitte des IL Jahrh. n. Chr.). Für ihn

ist die xaxü) yjüipoi. nur noch das Delta (Arabia und Libya mit

eingeschlossen). Die Gaue südwärts, vom Memphites an bis zur

alten Zollgrenze, den Hermopolitischen cp'jXaxai, fasst er als die

'ETwXa vo^ol y) 'E7ixavo[i''s zusammen (IV 5, 55). Auch die 5uo

'OaalTai rechnet er dazu (IV 5, 61).^) Wann ist diese Neuerung

eingeführt? Nach den überzeugenden Ausführungen von Schwarz

(Rhein. Mus. 1896. 51. S. 637) hat Hadrian, als er im J. 130 Antinoe

gründete und den Antinoitischen Gau absonderte, den mittelaegyptischen

Provinzen die Bezeichnung 'Etixä vofxol y.al 'Apacvotxr^? gegeben,

indem er dem abseits liegenden Faijüm in der Titulatur eine Sonder-

stellung gab. 2) Dies setzt notwendig voraus, dass er die Heptanomis

^) An die grosse Oase el-Chargeh darf dabei nicht gedacht weiden, wie

Kuhn II S. 482 thut, denn die gehörte sicher zur Thebais, vielmehr an die

beiden nördlicheren el-Beharie und Faräfra. Die gehören auch heute zur Ver-

waltung des Faijüm, während Diichel und el-Chargeh zu Siut zählen. Vgl.

V. Fircks II S. 7.

^) Daher nniss auch Orelli 51 G jünger als 130 n. Chr. sein (anders Simaika

S. 39). Von den anderen Texten, die jenen Titel bringen, ist es bezeugt: CIL III

6575 (aus Commodus' Zeiti; BGU 8 II 26 (J. 248 n. Chr.); 15 II 1 (J. 197?);

646 (J. 193). — Wenn es in BGU 15 II 1 heisst ,,'Euxä vo]j.öv xal 'Apo'.vot-

Tou X"5p^S Audastü^", so bedeutet das nicht mit P. Meyer (Philol. LVI S. 211

A. 26) ,,eine nach der hadrianischen Neuordnung nochmals eingetretene Aenderung

der Bezeichnung", sondern es will nur besagen, dass der vorliegende Erlass nicht

auch für die Oase gültig ist. Ebenso ist aufzufassen BGU 484 (J. 201/2):

imaxp(aT7jY(ag) ^ vo[iwv v.aX 'Apai(votTOU) X">PM 'H[pa]xXeo7ioX(iTOU), denn

die nächsten Worte zeigen, dass der Präfect an die Beamten des Herakleo-

politischen Gaues ein besonderes Schreiben gerichtet hat.
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als festen Begriff bereits vorfand, denn sonst hätte er gewiss eine

'OxTavo|ic^ geschaffen. Wir kommen also zu dem Resultat, dass die

Abtrennung der Heptanomis zwischen dem Jahre des Edicts des Jul.

Alexander, d. h. 68 n. Chr., und 130 n, Chr. vollzogen worden ist.

Die Selbstständigkeit dieser grossen Verwaltungsgebiete docu-

mentirt sich darin, dass besondere Oberbeamte an ihre Spitze gestellt

waren, die Epistrategen, die über den Strategen der Einzelgaue standen.

Ob das schon von Anfang an geschehen, ist jedoch zweifelhaft. In

den zahlreichen Urkunden des III. Jahrh. v. Chr. hat sich bisher

kein Epistrateg gefunden. Das kann freilich Zufall sein.^) Für

das II. Jahrh. v. Chr. ist der Epistrateg der Thebais bezeugt. Ob

es aber neben ihm auch einen Epistrategen von Unteraegypten gab,

wissen wir nicht. Notwendig folgt nicht der Eine aus dem Anderen,

denn die grössere Entfernung der Thebais von der Hauptstadt und

ihre militärische Bedeutung (nach Süden hin) würde auch besondere

Massregeln begreiflich machen.-) Für Augustus' Zeit scheint Strabo

p. 798 zwei Epistrategen, für Ober- und Unteraegypten, zu bezeugen,

wenn er sagt, die Römer schickten in die )(ü)pa „imaxpocxYjyo'jq

Ttvas". Aber die Stelle ist, wie schon oft bemerkt, nicht unbe-

denklich, ^j "Während die griechischen Zeugnisse der Kaiserzeit

die alten griechischen Titel auch für diesen römischen Beamten

beibehalten, zeigen die lateinischen, dass die Kaiser dies Amt mit

der Procuratur verknüpften.^) Dem entsprechend charakterisiren ihn

auch die griechischen Texte als y.pdv.axoc, d. h. als vir egregius.

Urkundlich sind für's I. Jahrh. n. Chr. Epistrategen der Thebais

mehrfach bezeugt, aber meines Wissens keiner für Unteraegypten.

Auch dies kann Zufall sein. Dagegen liegen mehrere Belege dafür

vor, dass die Heptanomis seit ihrer Begründung einen besonderen

^) Vgl. Grenfell, Rev. Paji. S. 117. Hier wäre er allerdings zu erwarten.

^) Sowohl in den ganz alten wie auch wiederum in modernen Zeiten hat

die Thebais vielfach besondere Massregcln erfordert.

') Mommsen, Hermes XXVII S.525, vermisst dahinter ein xat aTpaxr/yoiJj.

Ausserdem kann man vom Epistrategen nicht gut sagen ,,7ipaY|iaTü)v oO [lEyäXcüv

eTtioxaxsIv rj^'.cüjidvov. Letronne wollte unoaxpan^YOUs lesen.

*) Vgl. z. B. Orelli 516: j^'''^'^- ^"-S- epistrategiae Septem nomorum et

Arsinoitae, daneben auch kurz epistruteyns, vgl. Orelli 3881. Die Identität beider

ergiebt sich z. B. aus BGU 1C8, wo der e7:iaxpäxYjyog in Z. 3 als enixponoj

bezeichnet wird.
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Epistrategen gehabt hat^), und daraus folgt wohl notwendig, dass

auch das davon abgetrennte Delta seinen eigenen Epistrategen erhielt.

Trotz Simaika (S. 189 f.) halte ich mit den Früheren daran fest, dass

der AouxxYJco? 'OcpsXXcavo? in CIGr. III 4701 (vom J. 165/6 n. Chr.)

Epistrateg des Delta ist, denn der Letopolitische Gau, in dem dies

Denkmal gesetzt ist, gehört zum Delta.

Wie die Verwaltungspraxis auf der einen Seite zur Zusammen-

fassung mehrerer Gaue zu grösseren Steuergebieten drängte, so erheischte

sie andrerseits eine grössere Zergliederung der einzelnen Gaue und

Bildung noch kleinerer Steuerbezirke. So wiederholt sich dasselbe

Bild, das das gesammte Land im Grossen uns bietet, innerhalb des

Gaues noch einmal e?i miniature. Der Gau zerfallt in Unterbezirke,

die sogenannten Toparchien (oder tottoc), je nach der Grösse des

Gaues in verschiedener Zahl. "Welche wichtige Rolle die Toparchie

als Steuerbezirk spielte, darauf ist schon oben S. 306 ff. hingewiesen

worden (vgl. auch 309). Jede Toparchie aber zerfel wieder in einen

südlichen und einen nördlichen Bezirk: ai ävü) und aS xaxü) T07iap)(tat.

Ich wies schon in den Observationes ad hist. Aeg. p. 25 darauf hin, dass

die Hieroglyphe für „Gau", die bereits in der Unainschrift (ca. 2500

V. Chr.) begegnet, uns ein deutliches Bild eben dieser Einteilung

giebt: H5B5. Hier ist der Gau in der Mitte durch eine Linie,

wohl den Hauptkanal, in zwei Hälften geteilt (lävü) und xaxw).

Rechtwinkelig wird diese Linie von anderen geschnitten, die die

Toparchien von einander trennen. Wir sehen deutlich in dem Bilde

die sich gegenüberliegenden nördlichen und südlichen Hälften der

Toparchien vor uns. Mit der Gaueinteilung, wie sie sich uns aus

den griechischen Papyri ergeben hat-), stimmt dieses schematische

Bild in seinem Grundgedanken durchaus überein.

Nach Strabo p. 787 wären nur „die meisten" Gaue in solche

Toparchien zerlegt worden. Die Geschichte des Perithebischen Gaues,

wie ich sie in den „Acteustücken aus der kgl. Bank" S. 33 A. 2 dargelegt

habe, giebt uns einen Wink für die richtige Auffassung dieser Nach-

richt: Strabo wird diejenigen ausgeschlossen haben, die, wie der Ilepl

0yjßas, selbst aus einer Toparchie hervorgegangen waren. Zwar

wurden auch diese Gaue durch eine Mittellinie in einen nördlichen

1) Vgl. ausser den alten Citaten bei Kuhn II S. 482, Marquardt I^ S.445 etc.

die neuen Belege in den Indices zu BGU.

^) Vg^- Observationes ad hist. Aeg. p. 20 flf.
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und einen südlichen Distrikt geteilt, aber diese führten keine besonderen,

von dem Gaunamen abweichenden Namen, da hier ja Toparchie und

Gau zusammenfiel. Man nannte sie einfach: fj avw resp. yj xaTco

xoTZcapylcc. ^)

Am genauesten kennen wir die Toparchieeinteilung des Hera-

kleopolitischen Gaues.-) Eine Besonderheit zeigt der Arsinoitische

Gau, wohl der umfangreichste von allen, der zwar auch, wie wir

jetzt wissen^), aus Toparchien bestand, ausserdem aber in drei |Ji£p:S£5

geteilt war — die 'HpaxXeiGOD, 0£|JitaTO'j und IloXejiWvo^ [jispig.^)

Meine Vermutung, dass diese drei Bezirke, die ich zunächst nur für

die Kaiserzeit nachweisen konnte (Observationes p. 12), auch schon

in der Ptolemäerzeit bestanden, fand durch Inschriften und Papyri

inzwischen ihre Bestätigung.^) In der Kaiserzeit war die oberste

Leitung des Polemon- und Themistesbezirkes in einer Hand vereinigt,

so dass der Arsinoitische Gau zwei Strategen hatte. Dagegen hatte

jede der drei jxeptSe^ ihren eigenen „königlichen Schi-eiber". Ausser-

dem gab es spezielle „Meris -Vorsteher" oder jx£pc5ap)(at. Zu den

schon oben S. 382 f angeführten Zeugnissen kommt jetzt P. 7459

hinzu, wo ein |X£pc6(ap)(Yj(;) 'HpaxX(£iSou) [lEptSog erwähnt wird

(III. Jahrh. n. Chr.).

In diesen Toparchien, den Landbezirken des Gaues, lagen nun ein-

mal die Metropole, die meist uralte Hauptstadt des Gaues, die sich an

das Gauheiligtum anschloss, und dann die zahlreichen Dörfer (x(I)[xai).

^) Das geschieht auch bei anderen kleineren Gauen. Vgl. Pap. Grenf. (II)

24, 3: T^c; ävü) xo7t(apxiag) xoQ Had-upiTCU. Pap. Grenf. (I) 33, 18: ev x^ xäxo)

xoTiapX'-'ci: xou AaxoTTo(X(xou).

'^) Die Urkunden, auf die ich mich in den Observationes p. 24 f. stützte,

sind jetzt als BGU 552—557 publicirt. Dass sie nicht aus dem Arsinoitischen,

sondern dem Herakleopolitischen Gau stammen, habe ich im Hermes XXVII
S. 299 A. 6 bemerkt.

^) Vgl. BGU 579, 4: 8£[x](X7:pü)xoi ß xal f xonapx'.öv 'HpaxX£i[Sou [jispJiSog.

Ebenso in P. 8794. Vgl. auch Pap. Lond. CCXCV, 1 : xonapxlta^) Ai.ovuaiäSo[s].

Im Hermes XXVII a. O. kannte ich diese Texte noch nicht.

*) Irrig ist es, wenn Grenfell (Gr. Pap. II S. 107j meint, dass die [lepiSsg

des Faijüm den Toparchien der anderen Gaue entsprächen. Vielmehr bestehen die

fisplSeg aus Toparchien. Vgl. die vorige Anmerkung. — Der Mann, nach dem
die zweite (iepl's benannt war, heisst Ss^iJaxYjg, nicht Themistos oder Themistios,

wie man vielfach zu lesen bekommt.

5) Vgl. Krebs, Nachr. Gott. Ges. 1892, Nr. 15, S. 535. In den Flinders

Petrie Papyri begegnen die tispiSeg passim.
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Diese Metropolen, die, ohne Autonomie, staatsreehtlich bekanntlich

nicht TZÖXzic., sondern */vto[j.ac waren, bildeten den Centralpunkt für

die gerammte Steucrverwaltung des Gaues. Hier war der Sitz der

obersten Steuerbehörde, des Strategen und des königliehen Schreibers,

hier war das Gau-Arehiv, die OYj[ioa''a [jtßX'.o-O'rjXyj, die, wie wir sehen

werden, u. A. auch die Steuerl)üeher und Kataster des gesamraten

Gaues vereinigte, hier war die Ilauptrcchnungskammer des Gaues,

das XoYiaxvjpoov, in dem, wie wir gleichfalls unten zeigen werden, die

Steuerveranlagung sowie die Steuerabreehnung vorgenommen wurde.

Dieser INIetropole unterstanden die Dörfer, die wiederum ihre eigene,

weitverzweigte Beamtenschaft hatten, von der speziell für die Steuer-

verwaltung die xwjjLapyac, die x.w[XGYpa[i[i.aTeT$ und die Tzpea^üxEpoi

in erster Linie in Betracht kommen.

Au diesen Grundzügen, wie sie hier nur mit wenigen Strichen

skizzirt werden können i), scheint sich nicht allzuviel geändert zu

haben, als die Metropolen mit der Decurionatsverfassung beglückt

wurden. Dass dies nicht nach der Constitutio Antonina vom J. 212

erfolgte, wie Marquardt (St.V. I- S. 212) annahm, auch nicht nach

der Zeit der Philipp! (Kuhn II S. 240) oder gar erst „durch die

allgemeinen Vorschriften des Theodosischen Codex", wie RudorfF

meinte-), sondern bereits in den ersten Jahren des III. Jahrh. n. Chr.,

haben uns die Papyri gelehrt. Direct bezeugt ist die Decurionen-

ordnung zwar erst für einzelne Metropolen 3), aber dass die Ver-

leihung eine generelle war, wie ich es im Hermes XXVII S. 295/6

vermutungsweise aussprach, ist soeben durch P. Oxyr. I 58, 13 sehr

walu'scheinlich gemacht Avorden. In diesem Schreiben an die Strategen

der Heptanomis (vom J. 288) Avird von xcvouvw exaaTYj? ßQU^-^i;

gesprochen. Der Schreiber setzt also in jeder Metropole der 7 resp.

8 Gaue eine jjouX*^ voraus. Meine Vermutung, dass dies gleichzeitig

mit der Schaffung der alexandrinischen [jOuXy], also 202 n. Chr.,

') Eine neue Dar;<telluiig der gesammten Guuverwaltung wäre dringend

erwünscht. Was ich in den Observationes gegeben liabe, ist durch die grossen

Papyruspuhlicationcn der letzton Jahre weit überholt, wenn auch in allen wesent-

lichen Punkten bestätigt.

2) Rhein. Mus. 1828 S. 145.

*) Für Arsinoe (Observationes p. 14), Herakleopolis (Ilartel, Griech. Pap.

S. Gfi), Hermupolis (Wessely, Mitt. Pap. Rain. IV S. 57), Oxyrhynchos (P. Oxyr. I

iiassini), Memphis (Pap. Derl. Bibl. 18 Verso 1).
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geschehen sei, ist durch das inzwischen hinzugekommene Material

nicht entkräftet worden.^) Es ist bezeichnend für die Stellung der

Aegypter im römischen Reiche, dass erst damals, als das Decurionat

nichts mehr galt und in den anderen Provinzen eher gemieden als

erstrebt wuixle, dies Danaergeschenk ihnen zu teil ward. Für die

Steuerverwaltung trat jetzt insofern eine Aenderung ein, als manche

Aufgaben, die bis dahin den königlichen Beamten obgelegen hatten,

nunmehr, wie unten darzuthun sein wird, auf den neuen Rat abgewälzt

werden konnten. Es ist mir sehr wahrscheinlich, dass diese Aus-

nutzung der Decurionen ein Hauptmotiv des Severus für ihre

Schaffung gewesen ist. Im Uebrigen blieben die Metropolen nach

wie vor der Sitz der königlichen Beamten, das Centrum der gesammten

Gauverwaltung. Ob und in wie weit durch die Verleihung der ßouXi^

die Competenz der königlichen Beamten gegenüber der Metropole

beschränkt worden ist, bedarf noch weiterer Untersuchungen.-) Die

Bewohner der Metropolen werden sich nach der Verleihung recht-

lich kaum anders gestanden haben als vorher, und wenn wirklich,

wie es nach P. Oxyr. I 8G, 11 jetzt den Anschein hat^), eine

Gliederung des Volkes nach Phylen gleichzeitig mit dem Rat ein-

geführt ist, so kann darum doch an eine Beteiligung des „of^\iOC,"

^) Wessely bringt zwar in CPE. 34 einen Faijiimer Papyrus, der einen

ßo'jXsUTT^g nennt und dabei aus dem II. Jahrh. n. Chr. stammen soll. Aber

diese Datirung Wessely's, die auf einer vagen palaeographischen Schätzung be-

ruht, ist ganz gewiss verkehrt. Der Umstand, dass die beiden Contrahenten, im

Besonderen auch der Dörfler Ammonäs, als AuprjX'.oi. bezeichnet werden, spricht

dafür, dass der Text jünger als 212 ist (vgl. Hermes XXVII S. 294 fl'.). —
Dem von mir vermuteten Datum der Einsetzung der ßouXVj (202) kommt zur

Zeit wohl am nächsten Pap. Lond. CCCXLVIII, der aus dem J. 205/6 stammt

und einen ßouXsuxT^g von Arsinoe nennt (Kenyon, Cat. of add. S. 436).

^) Ich habe in den Observationes p. 15 angenommen, dass Arsinoe, die

Stadt, nach 202 nicht mehr zum vo|j,ög gezählt sei. Ich folgerte das aus einer

Abrechnung aus der Mitte des III. Jahrhunderts, in der nach der Rubrik

lir^TpoTtöXstüg die Rubrik vO|iou i\ioi(ö^ folgt (jetzt BGU 753). Diese Teilung

kann jedoch in den vorliegenden Fällen lediglich aus rechnerischen Gründen

der Buchführung durchgefülirt sein. Man konnte schliesslich auch vor 202 die

Steuereingänge aus der Metropole und die aus den Dörfern für sich gruppiren.

") Tfjg vuvl X'.toupYOÜaYjs cpuXfic,. An Priesterphylen kann hier nicht

gedacht Averden. Es handelt sich um einen vaüxYjg, den die uöÄig für ein

8r([iGaiöv TiXolow zu stellen hatte. Aber ehe nicht ein zweiter Beleg hinzukommt,

bleibt die Annahme einer Phylenordnung unsicher.
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an der Leitung der communalen Angelegenheiten nicht gedacht werden.

Man wird diese Phylen vor Allem benutzt haben, wie auch der

angeführte Text es an die Hand giebt, um nach dieser Gruppirung

der Bevölkerung die Liturgien aufzulegen. So war es eine ganz

eigenartige Zwitterbildung, zu der sich Severus entschlossen hat.^)

Aber wir stehen noch nicht am Ende der Steuerbezirkseinteilungen.

Wenn Strabo p. 787 von den Gauen sagt „de, ydp xor^ccpyiy-c, oi

TzXdoxoi 5:y|pr;VX0 xal auxat 5' dq älXy.Q xo[idc,- ilckyiaxa'. o' ccl

apoupai (i,epi5es, so giebt er uns freilich mit den Aruren keine weiteren

Steuerbezirke an, denn die Arure ist einfach das Flächenmass, nach

dem in Aegypten der Boden vermessen wird (vgl. Kap. X). Sie ist

für die Grundsteuer die Steuereinheit. Auch von weiteren Einteilungen

der Toparchien wüsste ich, abgesehen von den beiden Hälften avw

und xaxü), aus den Urkunden nichts zu melden, man müsste denn

die verschiedenen Dorfmarken, die die Toparchie ausmachen, als

solche auffassen. 2) Dagegen lehren uns die Urkunden, dass die

Metropole, und wahrscheinlich auch jede einzelne Ivome, wiederum in

Untersteuerbezirke zerfiel, die sogenannten a{xcpooap)(Lac.^) T6

a[x(fooov ist die in Aegypten übliche Bezeichnung für die Strasse.

Eine Amphodarchie wird also mehrere, vermutlich lokal zusammen-

gehörige Strassen umfasst haben, die als Verwaltungseinheit einem

d[xcpooap/Yj5 untei'stellt waren. Wir können ihn etwa den „Quartier-

vorsteher" nennen. Wir werden unten sehen, dass nach diesen Quar-

tieren die Bewohner eingeschrieben und zur Steuer herangezogen wurden.

So war das weite Land Aegypten in eine Unmasse kleinster Steuer-

bezirke zergliedert. Sie bildeten die Vorbedingung, um jeden Steuer-

pflichtigen fassen zu können. Ein engmaschiges Netz war über

*) Vgl. Hermes XX S. 440.

^) Wie sich die durch die Petrie Papyri erwiesenen vojaapxiai des Faijum

zu den ^iEpiSsj und zoKot.pX'-^' verhalten, bleibt noch zu untersuchen. Vgl. einst-

weilen Grenfell, Rev. Pap. S. 133.

^) Vgl. Hartel, Griech. Pap. S. 73. Weitere Aufschlüsse wird wohl Pap.

Lond. CCLX bringen, in welchem Personenlisten mitgeteilt werden, die der

äiiCfoSäpx"^? zusammengestellt hat. Vgl. einstweilen Keuyon, Cat. of Add. S. 419.

Wichtig ist auch Pap. Genev. 4. Auch ein noch unpublicirter Papyrus, den ich

flüchtig sah, enthielt einen sehr ausführlichen Xoyoc, x.£-pwvagio'J, der von einem

öciJLcpoSäpxvjS aufgestellt war. — In BGU 059 II 1 möchte ich ä[i-4;oga[px(rjaavxo;i

xü)]|ioYp(afiiJ.aTew5) statt ä[j.cpo5ä[px(ou) >cü)]p.0Yp(afiiiax£ü)j) lesen. Denn >i

dürfte kaum beide Aemter gleichzeitig verwaltet haben.
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Aegypten ausgespannt, durch das so leicht Niemand hindurch-

schlüpfen konnte.

Von dieser Gauverwaltung, die wir bisher in's Auge gefasst

haben, waren nun völlig eximirt die wenigen Griechenstädte, die,

wie in allen anderen Zweigen der Verwaltung, so auch im Steuerwesen,

als Hauptcentren der Eroberer gegenüber dem flachen Lande der

Unterworfenen eine ganz singulare Rolle spielten. Das sind für die

Ptolemäerzeit Alexandrien und das von Ptolemaios ' I. in Oberaegypten

begründete Ptolemais {el-Menshieh). Dazu kommt noch die älteste

griechische Ansiedelung in Aegypten, Naukratis im Delta, über deren

Verfassung sich freilich nur Vermutungen aufstellen lassen.^) Auch

von einem griechischen Quartier der 'EXX7jV0[ie|JicplTai in Memphis

haben wir nur dunkle Kunde. 2) Als Enclaven des herrschenden

Volkes bildeten jene Griechenstädte notwendig besondere Steuerbezirke

für sich. Wer in eine der Phylen und Deraen von Alexandrien oder

Ptolemais eingeschrieben war^), genoss damit die Privilegien, die

auf dem Gebiet der Steuern und Liturgien den Griechen von dem

') Der für die Zeit des Ptolemaios IV jüngst erwiesene olv.ovöfxog twv xaToc

Nauxpaxiv (Americ. Journ. of areh. 1886, S. 151) zeigt wohl, dass Naukratis im

Finanzwesen einen eigenen Bezirk bildete, aber ob dieser Oikonomos ein städtischer

oder ein königlicher Beamter Avar, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. —
Im ßev. Pap. 60 heisst es: sv TWi üatxrjt aüv Nauxpäxei. Hier ist die Stadt

deutlich vom Gau eximirt. — Ueber die Münzen von Naukratis zur Zeit Alexanders

des Grossen vgl. Head, Numismat. Chronicle VI 3. Ser. S. 11 und Denselben bei

Petrie, Naucratis I S. 66 f. — Alles in Allem glaube ich nicht, dass Mahaffy

Recht hat, wenn er sagt, Naukratis sei in der Ptolemäerzeit „a mere Egyptian

town" gewesen. — Ueber Sitten in Naukratis spricht Hermeias (FHG II S. 80). —
Im Pap. Genev. 10, 9 vom J. 323 n. Chr. begegnet ein '{B^6\iBvoz ßouXsuxTjg

zfjZ NauxpaT'.[xä)v 7iö]Xeu)g. — An Naukratis und das MiXTjofoiv "zei^oq, ist zu

denken, wenn Milet sich noch im J. 195 n. Chr. als [JiYjxpoKoXig ,,7toXXwv xal

lisyciXcov uoAstov ev xs xw IIövxm xal x^ AlyÜTixcp" rühmt (CIGr. 2878).

^) Diese Hellenomemphiten für's III. Jahrh. vor Chr. bezeugt durch Pap.

Lond. L (Kenyon, Cat. Gr. P. S. 49). In Gott. GA. 1894, No. 9, S. 725 wies ich

daraufhin, dass hierdurch eine Nachricht des Aristagoras von Milet (FHG II

S. 98 Nr. 5) bestätigt wird. Vielleicht hängt es mit der Stellung des Deklaranten

als Hellenomemphit zusammen, dass er seine Eingabe nicht etwa an den axpa-

XTjYÖg oder den ßaoiXiHÖg ypa,[Hi(x,T:eüc, des memphitischen Gaues richtet, sondern

an einen eui[i£XTr]XT^s. "Wenn wir nur wüssten, was das für ein e7Xi,|i,eX7jXi^5 war!

Ist der unter dem Oikonomos stehende Finauzbeamte gemeint?

^) Vgl. Lumbroso, l'EgittO'^ S. 74. Demotica in den Petrie Papyri constatirte

ich inGött. GA 1895, No. 2, S.136, 138, 141 f. Jetzt hat Jouguet neue Demotica für

WiLCKEK, Ostraka. 2^



434 V. KAPITEL.

Aegypter schieden. Betreffs der Steuerprivilegien macht es keinen

Unterschied, ob damals Alexandrien und Ptolemais nach Art der

sonstigen Griechenstädte einen stcädtischen Eat gehabt haben oder

nicht, wohl aber ist diese Frage für die Steuerverwaltung von \yichtig-

keit. Bekanntlich gehen die Ansichten darüber bisher sehr aus-

einander.^) Jetzt ist die Frage — wenigstens für Ptolemais —

-

durch einen glücklichen Fund endgültig entschieden. Pierre Jouguet

hat soeben im Bull. corr. hell. XXI 1897 S. 184 ff. mehrere neu-

gefundene Inschriften aus Ptolemais publicirt, die uns endlich die

Sicherheit geben, dass diese Stadt schon im III. Jahrh. v. Chr. eine

^O'jlrf] gehabt hat. Ich verweise auf den sachkundigen Commentar

von Jouguet. Gewiss lässt sich aus dieser Thatsache kein bindender

Schluss auf die Verfassung Alexandriens ziehen. Est ist möglich,

dass Alexandrien anders organisirt war, aber die AVahrscheinlichkeit

dafür, dass auch Alexandrien damals einen Eat hatte, dürfte durch

den neuen Fund eher gewachsen sein.

Für die Kaiserzeit steht fest, dass AJexandrien von Augustus

an keine ßouX")^ gehabt hat, bis ihm Severus im J. 202 — wie auch

den Metropolen der Gaue — einen Rat verliehen hat. Die Phylen-

und Demenordnung der Alexandriner hat auch in dieser Zeit von

Augustus bis Severus fortbestanden. 2) Ueber die Verfassung von

Ptolemais in dieser Periode haben wir keine Kunde. Dass es im

III. Jahrh. n. Chr. Buleuten gehabt hat (CIGr. m 5000, 5032,

vgl. 49'^9, 4996), ist nach dem oben Gesagten selbstverständlich.

Schon vorher aber hatte Hadrian im J. 130 in Antinoe eine rein

griechische Stadt mit Rat, Prytanen, Phylen und Demen geschaffen.

In welcher Weise die Steuerverwaltung in diesen Griechenstädten aus-

geübt wurde, wird unten besprochen werden. Hier sollte nur auf die

Sonderstelluno; dieser Gemeinden als Steuerbezirke hingewiesen werden.

Ptolemais publicirt. Vgl. Bull. corr. hell. XXI S. 184 ff. Ich habe zu seiner

Sammlung noch Folgendes nachzutragen: IloXuSeüxetos (Strack, Dyn. Ptol. Nr. 4).

Kaaxöpsios (Petr. Pap. unpublicirt). Äiax'.Ssü^ (Petr. Pap. I, XXI 14). Vielleicht

auch XpuaaopEÜs (Strack, Nr. 95, von dem Kultnamen Xpuadopoq abgeleitet).

Vgl. jedoch CIGr. II S. 473. Le Bas n. 399.

^) Vgl. Observationes S. 17 flf. Mommsen E.G. V S. 557. Lumbroso, l'Egitto*

S. 73 ff. Mahaffy, Emp. Ptol. S. 76.

^) Wofern wir mit Recht das Demoticon Sua'.xöojiios & xal 'AXO-a'i'eug

Alexandrien und nicht Antinoe zugewiesen haben. Vgl. die Indices zu BGU.
Vgl. auch P. Oxyr. I 95, 15 (vom J. 129).
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Eine genauere Darlegung der durch Diocletian inaugurirten und

von Constantin weitergeführten Neuordnung Aegyptens würde die

Grenzen unseres Ostrakoncommentars überschreiten, da von dieser

Zeit an, wie wir oben S. 13 sahen, Steuerquittungen nur noch ganz

ausnahmsweise auf Ostraka geschrieben wurden. Es sei nur zur

Abrundung der obigen Skizze darauf hingewiesen, dass, wie die

anderen Provinzen des Reiches, so auch Aegypten in mehrere kleinere

Provinzen (enapyicx.C) zerschlagen wurde, deren Zahl im Laufe der

Zeit gewechselt hat.^) Die vo[).oi aber, die bis in die arabische

Zeit hinein sich erhalten haben, wurden gleichfalls in kleinere Unter-

abteilungen, die par/i oder uayo: geteilt, die unter dem praepositus

pagi (jipix'.TiQOiXQz, Tiayou) oder pagarchiis (Tzdyapyoq) standen. 2)

Mit der neuen Gliederung des Landes geht die Umgestaltung der

Beamtenhierarchie Hand in Hand.^l

§2.

Die Steuersubjects -Deklarationen.

Wir unterscheiden in der Steuergeschichte der modernen Staaten

drei verschiedene Methoden zur Feststellung der Steuersubjecte und

Steuerobjecte: die amtliche Nachforschung, die Verpflichtung dritter

Personen, gewisse Steuerpflichtige bei der Steuerbehörde behufs Steuer-

veranlagung anzumelden, und die Verpflichtung der Steuersubjecte selbst,

sich oder ihre Habe anzumelden.^) Aus den Urkunden, die in letzter

Zeit aus dem Schutt der aegyptischen Städte und Dörfer an's Tages-

licht gekommen sind, lässt sich erweisen, dass dieselben drei Methoden

auch in der griechisch-römischen Periode Aegyptens zur Anwendung

gekommen sind. Wir sehen zunächst von der amtlichen Nach-

forschung ab und stellen in diesem Paragraphen zusammen, was wir

1) Vgl. Marquardt, St.V. I^ S. 450.

^) Vgl. Hermes XXVII S. 299f. Noch höher hinauf führt PER I 233

vom J. 314. Vgl. jetzt auch P. Oxyr. I G7, 5.

^) Auch für diese Fragen liegt jetzt ein reiches neues ^laterial vor, das

dringend nach Bearbeitung verlangt. — Der letzte Stratege als Gaubeamter, der

uns zur Zeit bekannt ist, ist der in P. Oxyr. I 60, 1 (vom J. 323) genannte.

Vgl. Hermes XXVII S. 297 f.

*) Vgl. Adolf Wiigner, Finanzwissenschaf't IV^ 1800 S. 717 flF.

28*
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Über die Steuersubjects-Deklarationen, im nächsten, was wir über

die Steuerobjects- Deklarationen erfahren.

Unter den Urkunden aus der Ptolemäerzeit hat sich bisher nur

eine einzige gefunden, die uns hierüber Auskunft giebt. Dies un-

schätzbare Document verdanken wir dem Spürsinn Mahaffy's, der es

im Museum zu Alexandrien jüngst aus einem pedoral d'iine momie

herausgelöst hat. Vgl. Bull. corr. hell. XVIII (1894) S. 145 ff.

Revision am Original vorbehalten, möchte ich etwa folgender-

massen lesen^j:

("ETOug) ^ Oaw'-p 5 (?). 'AaxXyjTTiaSyjS. Tuvt] IlaxpocpcXa.

116$ 'ATioXXocpavYi? w<; (exwv) te, 'ATioXXoSwpos cog (exwv) cy,

'ApxeixtSwpOt (hq (exwv) i, ILxoXe\i.a~.oc, w; (£xwv)[.]. Tpo^o;

Koa[xia. Tswpyol [i:aO'(wxol) yj l'/a^apo^, TayeaßaXa,

5 'leaß, Kpdcxepos, SixaXxe?, Na[x]avßaXa, 'HXc|JLrjv,

noxa[iü)v. BouxoXos ^Qpos / aü)([Jiaxa) te.

Die Urkunde ist mit MahafFy wahrscheinlich in das 7. Jahr

des Euergetes I, also 240/39 v. Chr. zu setzen. In knapper, ich

möchte sagen archaischer Kürze, wie sie dem Actenstil des III. Jahr-

hunderts im Gegensatz zu den späteren Jahrhunderten eigentümlich

ist (vgl. Kap. III), zählt hier der Ilausvorstand Asklepiades seine

Familie und sein Hausgesinde auf: ausser der Frau und den vier

Kindern, deren Alter angegeben wird, eine Amme, acht Feldarbeiter,

die sich ihm contractlich verdungen haben und wohl bei ihm wohnen

(meist Semiten), und ein Rinderhirt. „Das macht 15 Personen".

Bei dieser Zählung wäre Asklepiades selbst nicht mitgezählt. Wahr-

scheinlicher ist mir, dass tc=16 statt ce zu lesen ist.

Das ist eine Deklaration des Personenbestandes eines Haus-

haltes. Die Objectsdeklaration, die sich auf demselben Blatte un-

mittelbar daran anschliesst, wird uns erst im nächsten Paragraphen

beschäftigen. 2) Es ist sehr zu bedauern, dass wir nicht wenigstens

noch eine zweite Subjectsdeklaration aus ptolemäischer Zeit besitzen.

Manches bleibt daher dunkel. So können wir die Frage, ob damals

— wie in der Kaiserzeit (s. unten) — die Hauseigentümer oder

1) Vgl. Gott. G. A. 1895 No. 2 S. 14G A. 1.

2) ]»IahaÖy S. 14G scheint mir den Charakter der Gesammturkunde nicht

richtig zu bestimmen, wenn er sie als ,,une declaration de propriete^' erklärt.

Ks ist vielmehr eine Zusammenfassung von Subjects- und Objectsdeklaration

:mf einem Blatte.
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aber die Haushaltungsvorstände zu deklariren hatten, nicht beant-

worten. Im vorliegenden Falle gehören die Personen offenbar alle

zum eignen Hausstand, aber es kann Zufall sein, dass Asklepiades

keine evoixoi aufzuzählen hatte.

Das Deklarationssystem ist nicht erst von den Ptolemäern in

Aegypten eingeführt "worden, sondern war auch schon den Pharaonen

bekannt, vielleicht ist es aber weiter von jenen entwickelt worden.

Herodot II 177 erzählt, dass Amasis angeordnet habe a.TZoZzi'/.vuvoci

ezeoc, ky.da~Q\j xw vo[Aap/y] Tiavta xcva Aiy^Tcxctov o^bv ß'.oOxat.

Danach Diodor I 77. 5: (^iTioypa^ea^a: Tzpbq zouq SipyovTxc, änb

xtvwv exaaxo? TropcJ^exat xov j3tov. Hier ist lediglich von Objects-

deklarationen die Rede. Aber gewiss ist, dass jeder Mann, der sein

Einkommen angab, auch seinen Namen dabei nennen musste, und

ich zweifle nicht, dass schon damals Steuerzahlerlisten auf Grund

dieser Deklarationen geführt worden sind. Darum bleibt es aber

doch eine Neuerung — wenigstens dieser Nachricht gegenüber —

,

dass in der obigen Urkunde der Deklarant zugleich den Bestand

seiner Familie und seines Gesindes angiebt. Wenn jeder Hausvor-

stand wie unser Asklepiades berichtete, so hatte damit die Regierung

die sämmtlichen Namen der Bevölkerung in der Hand.

In unserer Urkunde spricht nichts dafür, dass derartige Suh-

jectsdeklaratiouen in grösseren, mehrjährigen Perioden eingereicht

werden mussten, vielmehr steht nichts der Annahme entgegen, dass

in jedem Jahre wie die Objecte (s. § 3), so auch die Subjecte

deklarirt werden mussten. Irgend welche Conscriptionsperioden lassen

sich für die Ptolemäerzeit bisher nicht nachweisen.

Weitere Zeugnisse über Steuersubjectsermittelungen sind mir

für die Ptolemäerzeit nicht bekannt. Dass die aus Makk. III ge-

schöpften Angaben über Xaoypa^iac und duoypacpac bei Lumbroso,

Rech. S. 297 für diese Periode keine Gültigkeit haben, ist oben S. 245 f

gezeigt worden. Verzeichnisse von Geburten und Todesfallen, die

Bei och, Bevölkerung S. 255, annimmt, sind mir für die Ptolemäerzeit

und die noch älteren Zeiten nicht bekannt. Ich glaube gern, dass

man sie geführt hat, aber ein Zeugnis liegt m. W. nicht vor. Man

könnte für die Pharaonenzeit vielleicht auf Diod. I 53, 2 verweisen:

FevvYjO'evxog yap xoö ^zoobioioq inolyiaev 6 uaxvjp auxcö [isyaXo-

izptniq xt xod j3aaoXcx6v ' xou; yocp %axd xyjv auxr^v T^|i,£pav y^vv/j-

•9-£vxa; ixalSa? 1^ öXyj? x"^.; AIy6tzxou auvayaywv xxX. NotwondlL--
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wird jedoch auch hierdux'ch nicht die Annahme von Geburtslisten.

Ein Ediet des Königs hätte auch ohne sie für den einzelnen Fall

die Geburten des bestimmten Tages eruiren können, zumal den sich

Meldenden eine glänzende Aussicht eröffnet wurde. ^)

Ein reicheres Material über Subjectsdeklarationen besitzen wir

für die Kaiser zeit. Was ich im Hermes XXVIII S. 240 ff. und

Philologus LH S. 564 über diese gesagt habe, ist durch die inzwischen

hinzugekommenen Texte in allen wesentlichen Punkten bestätigt

worden. Was dort bereits erledigt ist, kann hier in Kürze vor-

geführt werden; ausführlicher werden einige neue Beobachtungen zu

begründen sein. 2)

Die Papyri haben ergeben, dass im kaiserlichen Aegypten alle

vierzehn Jahre neue Subjectsdeklarationen eingereicht worden sind.

Ich gebe zunächst eine tabellarische Uebersicht über die mir zur

Zeit bekannten Eingaben dieser Art. Die fett gedruckten Zahlen

bezeichnen Urkunden, die selbst solche Deklarationen sind; die

Zahlen in gewöhnlichem Druck dagegen beziehen sich auf Texte,

in denen der betreffende Census nur erwähnt wird. Von Pap.

Grenf (I) 45 und 46 ist in dieser Liste abgesehen-, da sie nachher

einer besonderen Prüfung unterworfen werden sollen.

Tabelle.

8. Jahr des Nero = 61/2. Pap. Lond. CCLX (2), 5 (vgl. Kenyon,

Cat. Add. S. 419).

8. Jahr des Vespasian = 75/6. BGU 109, 19. Pap. Lond. CCLIX
(vgl. Kenyon a. 0.).

9. Jahr des Domitian = 89/90. BGU 109, 11 und 13. Pap. Lond.

CCLIX (a. 0.).

^) E. Engel, Die Volkszählungen (Zeitschr. d. Kgl. pr. statist. Bureaus II)

1862 S. 27 findet diese Nachricht Herodot's „in sofern beschämend für unsere

Zeit, als der Sesostris des 19. Jahrhunderts bei der Geburt des Königs vom Rom

im J. 1811 wohl einen ähnlichen Befehl erliess, sein Minister des Innern ihm

aber nur von 50 Departements die Anzahl der Geborenen, jedoch nicht nach

Geschlecht geordnet, anzugeben vermochte". Sein weiterer Schluss, dass jene

Erzählung die Führung von Civilstandsregistern voraussetze, ist nicht zwingend,

wenn diese Vorstellung an sich auch nicht unwahrscheinlich ist. Ebenso entscheidet

sich W. Levison, Die Beurkundung des Civilstandes im Altertum. Diss. Bonn 1808.

2) Vgl. auch Kenyon, Classical Review VII 1893 S. 110. Viereck,

Philol. LH S. 219 ff.
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7. Jahr des Trajan = 103/4. BGU 109, 1 1 und 14. Pap. Grenf.(II)

49,7 und 12.

2. Jahr des Hadrian = 117/8. BGU 109, 15; 182, 21/2; 706 (?).

Pap.Grenf.(II)49, 7 und 10. [Pap.Lond.CCCXXIV(Kenyou,

Cat. Add. S. 431)].

16. Jahr des Hadrian = 131/2. BGU 53; 111, 13; 137, 5 und 8

und 1 1 ; 132; 182, 16 tf. Pap.Grenf. (II) 49, 8 und 10 und 11.

9. Jahr des Antoninus Pius = 145/6. BGU 55 II, 5; 95; 137;

154, 11; 324, 14. Pap. Lond. CCCXXIV (Kenyon a. O.

S. 431).

23. Jahr des Antoninus Pius = 159/60. BGU 54; 55 II bis Z. 10;

55 II, 16 und 18; 57; 58; 90; 123,10; 154; 224; 225;

324, 14; 410; 524; 537. Pap. Grenf. (II) 55. Pap.Lond.

CLXXXII (b) (Kenyon a. O. S. 404).

14. Jahr des Marcus = 173/4. BGU [26=] 447; 55 II 11 ff.; 59;

115 I, 23; 115 II, 16; 116 I, 11; 116 II, 22; 118 II, 8;

118 III, 5; 119; 120, 3; 123; 126, 10; 127; 128 11,8;

138,6 und 13; 298; 302. Pap. Berl.P.7097. Pap. Genev.

18, 14 und 17.

28. Jahr des Commodus = 187/8. BGU 60; 115 I, II; 116 I, II;

117; 118 1, II, III; 120; 124; 126; 128; 129; 138; 430.

10. Jahr des Severus = 201/2. BGU 97; 484,2; 577.

Nicht genau datirbar sind die Eingaben BGU 122, 125,

130-132, 182,1-15.
Hiernach liegen uns bis jetzt Deklarationen im Wortlaut nur

für die Zeit von Hadrian bis Severus vor. Sie stammen säramtlicli

aus dem Faijüm, bis auf P. 7097, die nach Memphis gehört. Nach

Andeutungen von Wessely^) giebt es ferner in Wien, Avie es scheint,

auch Deklarationen aus den beiden nächsten Censusjahren, von 215^6

und 229/30. Diese Urkunden sind heute jedoch noch eben so wenig

zugänglich 2) wie der Wiener Papyrus, durch welchen nach Wessely'.s

Ansicht (a. a. O.) eine
,
.sorgfältige Volkszählung" für das Jahr 242

n. Chr. bezeugt wird. Da dies nach dem 14jährigen Turnus viel-

mehr für das Jahr 243/4 zu erwarten wäre, so muss inzAvischen

*) Bericht. Sachs. Ges. Wiss. 1885 S. 270.

^) Gerade diese würden für manche Fragen von besonderem Interesse sein,

da sie nach der Erteilung der Decurionatsordnung an Arsinoe (s. oben S. 430)

und nach der Constitutio Antonina (212) abgefasst sind.
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dieser Turnus aufgegeben sein, oder aber — was mir wahrschein-

licher ist — es liegt nur eine missverständliche Auffassung von

Wessely vor.

Da es fest vorgeschriebene Formulare für ganz Aegypten nicht

gegeben hat, so zeigen die obigen Eingaben mancherlei lokale Ver-

schiedenheiten im Schema. Die Deklarationen aus der Metropole,

die unter sich im Wesentlichen übereinstimmen, weichen formell

von denen aus den Dörfern in einzelnen Punkten ab. Auch die

dörfischen haben nicht alle dasselbe Formular, ja in einem und

demselben Dorf begegnen — und nicht nur zu verschiedenen Zeiten

(vgl. BGU 58 mit 154) — Abweichungen formeller Art. Doch

diese formalen Unterschiede innerhalb des Faijüm sind im Ganzen

belanglos. Viel wesentlicher sind die Eigenheiten, die die einzige

meraphitische Urkunde zeigt. Auf diese soll daher besonders nach

der Besprechung der Faijümer Texte zurückgekommen werden.

Abgesehen von den lokalen Verschiedenheiten haben wir auch

mit zeitlichen zu rechnen. Wenn in obigen Deklarationen der

Metropole sich keine wesentlichen Unterschiede zeigen, so ist nicht

zu vergessen, dass sie sich nur über siebenzig Jahre — von 117/8

bis 187/8 — erstrecken. A priori ist die Möglichkeit zuzugeben, dass

die Formulare im I. Jahrh. n. Chr. vielleicht einige Abweichungen

gezeigt haben. Auf diesen Gesichtspunkt werden wir unten bei

Besprechung von Pap. Grenf (I) 45 und 46 zurückkommen.

Die Hauptrubriken der Subjectsdeklarationen sind folgende:

1. die Adresse.

2. Angabe des Besitzes an Haus und Zubehör.

3. Erklärung, dass der Deklarant die Hausbewohner hiermit

in die xax' otxiav Si.Tzoypoi.^p'f] des verflossenen Jahres einschreibe.

4. Aufzählung der Hausbewohner.

5. Schlussformel (bib in'Mb(£>[ii) , eventuell mit nachfolgender

Unterschrift des Deklaranten.

ad 1. Die Eingabe hat stets die Form des UTrojxvYjjxa (xq) 5elvc

TTapd xoü Selvos). Vgl. Hermes XXII S. 5. Die am Schluss des

UTiöfivyjfxa zu erwartende Grussformel fehlt regelmässig.

Die Metropoliten richten ihre Eingaben an den Strategen des

Gaues, den königlichen Schreiber und die beiden Stadtschreiber

(ypoc[i\xocTdc, x-qq {jir^xpoTioXsü);). Manche der Eingaben nennen in

der Adresse nur den Strategen, andere nur den königlichen Schreiber,
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wieder andere alle drei gleichzeitig (BGU 55, 12; 182). Nennung

der Stadtschreiber allein liegt bis jetzt nicht vor. Nach Analogie

der dörfischen Eingaben möchte ich jetzt annehmen, dass jeder De-

klarant an jede dieser Instanzen je zwei Exemplare einzureichen

hatte, wobei es ihm überlassen war, ob er in der Adresse alle drei

oder nur den, für den speziell das Exemplar bestimmt war, nennen

wollte.

Die Dörfler hatten ausser an den Strategen und den königlichen

Schreiber, die ja für den ganzen Gau zuständig waren, au den Dorf-

schreiber und an die Volkszähler (XaoypacpoO ihres Dorfes einzu-

reichen. Ob die letztere Behörde nur zufällig in den Eingaben der

Metropoliten nicht genannt wird, lasse ich dahingestellt. Wegen

BGU 55, 12 und 182 ist es Avahrscheinlicher, dass dieser Beamte

für die Metropole nicht in Betracht kam. Die Dörfler hatten also

jedenfalls an vier Instanzen zu schreiben. Auch ihnen war es über-

lassen, ob sie in der Adresse alle vier hintereinander oder nur den

betreffenden Einzelnen nennen wollten. Die obigen Urkunden lehren

uns ferner, dass jede einzelne der vier Eingaben zweimal auszufertigen

war. So besitzen wir von einem ]Manue 'AxpfiQ SaTaßoöto? folgende

gleichlautende Eingaben, die er sämmtlich am 28. Juli 161 n. Chr.

geschrieben hat: zwei an den Strategen (BGU 224 und 410); eine

an den königlichen Schreiber (Pap. Grenf II 55); zwei an den Dorf-

schreiber (BGU 90 und 537); eine an die Volkszähler (BGU 225).

Danach ist wohl nicht zweifelhaft, dass er im Ganzen — mindestens —
acht Exemplare derselben Deklaration anzufertigen hatte.

Der Deklarant giebt in der Adresse ausser seinem vollständigen

Namen (mit Vater, Grossvater und Mutter) seine Ortsangehörigkeit

an, vielfach auch die Strasse, in welche er „eingeschi-ieben" ist (ava-

ypai^ojiEvou ettI toö x. dp-^^oSou oder ähnlich). Die letztere Be-

merkung fehlt, wenn ich recht gesehen habe, bei den Dörflern an

dieser Stelle überall. Da die hier in der Adresse genannte Strasse

vielfach eine andere ist, als diejenige, in der das nachher genannte

Haus liegt, so habe ich daraus gefolgert (Hermes a. 0. S. 241), dass

mit der ersteren die Amphodarchie bezeichnet ist, zu welcher

die zweite gehört.^) — Ist seit dem letzten Census (vor 14 Jahren)

^) Danach gehören zu dem nach der Gymnasionstrasse benannten Kevier

folgende Strassen: 'Sptovog 'Ispaxefo'J (BGU 123), Bi^-uvcüv 'lotovo? ("116 1),

'AnoXXwvfo'j IlapsfißoA'^i; (116 II). Zum Tameionrevier gehören Bi^ovcöv 'AXXwv
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Wohnungswechsel eingetreten ([xexaßaai?), so wird gelegentlich schon

an dieser Stelle daraufhingewiesen, dass man vor 14 Jahren in einem

anderen Revier eingeschrieben war.

Unter den Deklaranten begegnen uns Personen der verschiedensten

Nationalitäten — Römer, Griechen, Aegypter. Männer in privi-

legirten Stellungen heben die Sonderstellung manchmal schon an

dieser Stelle hervor, so Katoeken und Priester (vgl. BGU 706).

Deklarirende Frauen, die nicht Römerinnen sind, treten mit ihrem

Tutor auf ((lexa xupcou). Vgl. dagegen die Römerin in BGU 131:

5(ü)plc; xupiou •/jpYi\iixx'Z,o{)aric, xaxaj xd Twfxacwv e[d^ xexvwv ScxaLO)].

Gelegentlich sind Frauen, auch solche mit römischen Namen, durch

ihren cppovxcaxT^; vertreten (vgl. BGU 53). Das geschah z. B.,

wenn die Frau zur Zeit der Deklaration ortsabwesend war. Vgl.

BGU 493, 15: olxi(aQ) . . KXau5ia$[. . .] anoöcqq iE, bno\i(yfi[ioczoq)

'A7coXXü)(vtou) . . . cppovxca(xoQ).

Die Deklaranten der Faijümer Texte sind sämmtlich Haus-

eigentümer.^) Die Mieter (evotxot) deklariren nicht für sich selbst,

sondern werden von ihren Wirten angezeigt. Die obigen Urkunden

sind daher, soweit sie die Namen des Hauseigentümers und seiner

Familie enthalten, Selbsteingaben, soweit sie die Mieter nennen, Ein-

gaben dritter Personen, die zur Anzeige dieser verpflichtet sind

(vgl. oben S. 435). Diese Methode, die Bevölkerung mit Hilfe der

Hauseigentümer festzustellen , erinnert an die vom Dictator Caesar

in Rom befolgte Censirung: recensnm populi nee more nee loco solito,

sed vicaiim per dominos insularum egit (Suet. div. Jul. 41), und ähnlich

wird auch der kürzere Bericht über Augustus zu fassen sein: ptopxdi

recensum vicatim egit (Suet. Aug. 40). Die viel dürften etwa unseren

Töncüv (115 I), Morjpew; ijXrjOtov x'^c tiüXyji; (115 II 6). Bei letzterem ist das

uXvjaiov z. n. zum Strassennamen zu ziehen, oder in BGU 57 ist [Mo]r,pEü)c

falschlich ergänzt. Zum Bezirk Aiovoo£ou Töntüv gehört öpaxwv (138). Weitere

Amphodarchien sind Xr]voßoax(J5v IIpcDKüv (137), A'.vjcpefcüv (137) — der Zusammen-

hang zeigt deutlich, dass in 137, 7 Aivucpetcov ein Schreibfehler ist, — 'EXXvjvtou

(55), 'A7toXXü)v£ou 'Ispaxiou (55), [Mo'JT^pöCüc (57), [M]ep(I)(v) Q£[.]\i.i~ (HC I),

<E>pe|i.e( (117), 'ATtoXXwvJou 'lepaxCou Boußaoteiou (118), 'lepäg IIüXyjs (126).

Dies alles gehört nach Arsinoe.

') Ob der Deklarant in demselben Haus, oder überhaupt in demselben

Orte wohnt, ist gleichgültig. Er muss auf alle Fälle die Deklaration machen.

So berichten in BGU 57 zwei Schwestern, die in der Metropole wohnen, über

ein — zur Zeit unbewohntes — Haus im Dorfe Neilupolis.
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Revieren (d|xi:po5ap)(cac), die domini insularum wohl jedenfalls unseren

Hauseigentümern entsprechen.

ad 2. Der Hinweis auf das Haus, für welches die Eingabe

gemacht wird, fehlt nirgends. Bald geschieht es in einem besonderen

Satze (uTzdpyj.'. \i.oi olxia xal ocuXr} oder ähnlich), i) bald ist es mit

der nächsten Angabe verknüpft (aTioypaipojJLat — elc, xy]v u7iÄp)(ouadv

[iOi ol'Kiav'). In letzterem Falle (in manchen Dörfern) pflegt dann

nachträglich (an vierter Stelle) mit bnapyti Se noch eine Spezialisirung

zu folgen. 2) Ferner wird gesagt, in welcher Strasse das Haus

liegt. — Auch Bemerkungen über die Art des Erwerbs finden sich

gelegentlich, so z. B. von wem es geerbt ist (uaTiTCCXT^
,

[Jta[x|JLCXi^,

na.xpiv.'f}, \ir]Tpixri). Seltener wird hinzugefügt, ob das Haus alt

oder neu ist (xacv)^: BGU 115 II 7), oder wieviel Stockwerke es

hat (ploxBYOC,: BGU 130). Auch über die unbeweglichen Pertinenzen

wird manchmal mit auffallender Ausführlichkeit berichtet. So wird

in BGU 117,5 ausser den Gebäuden ein uoplov genannt, in 97 eine

Xopxod"l]y.y} xal exepa y^priozript.a, in 447 mehrmals <\)iXqI xqtzoi und

5(pYjaxrjpca. Trotzdem ist daran festzuhalten, dass wir Subjects- und

nicht Objectserklärungen vor uns haben. ^) Die Annahme, dass etwa

in diesen Periodenjahren anstatt der besonderen Hausdeklarationen

(s, unten) dieser Hinweis in den Subjectsdeklarationen genügt hätte,

möchte ich ablehnen. Eine solche Unterbrechung der jährlich zu

liefernden Hausdeklarationen ist mir sehr unwahrscheinlich. Viel-

mehr möchte ich annehmen, dass in den obigen Fällen der Schreiber

redseliger gewesen ist, als für den vorliegenden Zweck erforderlich

war. Vielleicht ist ihm unwillkürlich die Beschreibung seiner Liegen-

schaften in die Feder gekommen, wie er sie alljährlich für die

Objectsdeklarationen aufzusetzen hatte. Im Uebrigen sind die Letzteren

in mancher Hinsicht denn doch noch ausführlicher (s. unten).

Wenn der Schreiber in dem bezeichneten Hause selbst wohnt,

pflegt er hinzuzufügen: Iv "^ xaxocxö) oder ähnlich.

^) Mir ist aufgefallen, dass der Zusatz v.ot.i al9-piov sich — bis jetzt —
nur in Eingaben aus der Metropole findet.

^) Gelegentlich werden hier auch Besitzungen von Familienmitgliedern

angegeben. Vgl. BGU 58, 25: [uTiäpxei S^ x'^] [lYjxpC [jiou xxX. Vgl. 57 Schluss, 97.

^) Auch BGU 53, das Viereck a. 0. S. 231 als Beispiel einer Objects-

deklaration vorführte, ist nichts als eine mangelhaft stilisirte Subjectsdeklaration.

Vgl. Philol. LH S. 566.
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ad 3. Die übliche Inscriptionsformel lautet: a7roYpacpop.at i\ia.iizbv

v.od Tobc, Ifxou? — resp. toOi; evoLxo'J(;, oder Beides — de, ty]v toö

hizlYjXuxl-oxoQ X. eiQuc, xax' o:xtav a.Tzoypa^ffjV. Hierdurch unter-

scheiden sich diese Censu seingaben auf das deutlichste von den all-

jährlich einzureichenden Objectsdeklarationen. Erstere werden stets

für das verflossene Jahr ausgestellt, Avährend Letztere imraer für

das laufende Jahr gejten. Vgl. meine Bemerkungen im Philologus

a. a. 0. Der Ausdruck xax' oJxcav ixTzoyp<x.cpr] — der gleichfalls

ein ausschliessliches Charakteristicum dieser Subjectsdeklarationen ist—
bezeichnet eine „(Einwohner -)Deklaration Haus für Haus". In dem

obigen Zusammenhange ist damit wohl die auf Grund der Einzel-

eingaben von der Regierung herzustellende Gesammtliste gemeint.
i)

In dieser Bedeutung steht es auch in BGU 484, 2 (npoc, Irct'xptacv

xax' ocxtav aTToypa^'^i;), wo nicht die Einzeleingabe, sondern das

Schlussresultat, die Gesammtliste gemeint ist. Dennoch möchte ich

glauben, dass man auch die Einzeleingabe dieser Art als xax' ocxcav

dTToypa^"^ bezeichnet hat. Für uns Avird sich jedenfalls diese Ter-

minologie praktisch empfehlen.

Dass diese Censuseingaben immer erst in dem Jahr nach dem

Periodenjahr, für welches die Zahlung gilt, gemacht worden, wird

so zu erklären sein (vgl. Hermes a. O. S. 243), dass der letzte Tag

des Periodenjahres als tenninus post quem für die Abfassung fest-

gesetzt war — wohl damit alle in diesem Jahre Geborenen in das

Verzeichnis hineinkämen. Wenn die Faijümer Eingaben meist erst

aus den letzten Tagen des folgenden Jahres stammen, so zeigt das

nichts weiter, als dass man auch damals schon eingeforderte Dekla-

rationen aus Trägheit gern auf den letzten Termin hinausschob, wie

schon Aristoteles, 'A^.tioX. 40 sagt: dvaßaXXofJievwv 5e xy]v dvaypa^YjV

tlq xdg eay^dxag i^iiepa?, ömp etwO-aaiv Tioielv dTcavxee.^)

*) Die Beziehung auf die Gesammtliste richtig bei Viereck a. O. S. 232

A. 18. und 240. Nur irrt er, wenn er sich unter dieser xax' otXLav äTioypacpr)

„das auf dem Archiv befindliche Grundbuch" vorstellt, „in welchem die Häuser

und Bauplätze des Dorfes oder der Stadt verzeichnet standen". Zur Anfertigung

dieses dienten vielmehr die (Haus-) Objectsdeklarationen (s. unten). Die obigen

Eingaben führen zu Personallisten, in denen Haus für Haus die Bewohner ver-

zeichnet sind.

2) In BGU 447, 28 wird sogar erst im Anfang des übernächsten Jahres

deklarirt. — Der Memphitische Papyrus macht auch hierin eine Ausnahme,

vielleicht zufällig: er ist schon am 4. Phaophi des folgenden Jahres geschrieben.
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Vielfach wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, in welches

Revier der Deklarant sich in der letzten Apographe (vor 14 Jahren)

eingeschrieben hat: eul xou autoö (5:jxcp65ou, £9' ou xal x-^ xoö x.

exouc, xax' ocxtav a.Koypa<^'^ dTC£Ypa4ja|ji,Y]v, oder es wird auf den

inzwischen erfolgten Umzug ([xsxaßaoK;) hingewiesen, mit Angabe

des früheren Reviers. In den vorliegenden Dorfacten finden sich

bisher keine solche Notizen, auch in der Metropole sind sie nicht

obligatorisch. Diese Beziehungen auf den letzten Census waren es,

die uns zuerst den periodenhaften Charakter dieser Eingaben offen-

barten (vgl. Sitzungsber. Ak. a. O. S. 906). Dass die Periode vierzehn

volle Jahre umfasste, wurde von Kenyon, Viereck und mir a. a. O.

gleichzeitig erwiesen.

ad 4. Den eigentlichen Kern der Eingabe bildet die Aufzählung

aller in den vorher genannten Baulichkeiten wohnenden Personen.

Man unterscheidet die Angehörigen (xobc, i\io()qy) und die Mieter

(evotxoc). Ist das Haus zur Zeit unbewohnt, so pflegt man den

Zusatz zu machen: ev w ouoel? dTtoypdi^exat (vgl. 57, 118 II), doch

ist er nicht notwendig (vgl. Philol. LH S. 566). Dass auch un-

bewohnte Häuser angemeldet werden, spricht nicht gegen den Charakter

der Eingaben als Subjectsdeklarationen. Für die Censusbehörden

war auch die Erklärung, dass die und die Häuser unbewohnt seien,

von Wert.

Wir sahen oben, dass das Eigentumsrecht an dem Hause über

die Frage, wer die Deklaration zu machen habe, entscheidet. Daran

hat man zu denken, wenn z. B. einerseits eine 74jährige Mutter

ihren 56jährigen Sohn (BGU 577), andrerseits eine 16jährige

Tochter ihre Eltern mit anzeigt (BGU 154). Soweit ging man

jedoch nicht, dass etwa eine hausbesitzende Frau ihren Mann anzeigte.

In diesem Fall macht vielmehr der Mann die Deklaration (BGU 54, 1)5).

Sind zwei Personen zusammen Eigentümer zu gleichen Teilen, so

reichen sie auch gemeinsam die Deklaration ein (vgl. 118 II: U7idp)(£c

fjfilv xoivwg £^ l'aou und xac lajjiev). Doch genügte es in solchen

Fällen auch wohl, dass einer die Eingabe machte. 2)

*) Dass die iiioL in dem Hause wolinen, wird nicht ausdrücklich gesagt,

ist aber selbstverständlicli. Dass der Hauseigentümer etwa die sämmtlichen Ver-

wandten, gleichviel wo sie wohnten, aufgezählt hätte, ist undenkbar.

^) Vgl. BGU öl, von zwei Schwestern eingereicht, wiewohl sie das Haus

z\i.<ammen mit zwei Brüdern besasscn. Freilich i<teh{ hier nicht sE "iaou.
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Die Aufzählung der Familie beginnt mit xa( el\ii oder etjjil Se,

die der Mieter mit xac eloiv oder tlal Ss. In den vorliegen Ur-

kunden begegnen folgende Familienglieder: die Frau des Deklaranten,

ihre gemeinsamen Söhne und Töchter (die Söhne immer voran),

die Frauen dieser Söhne und deren Kinder, sowie auch die Kinder

der eigenen Töchter, ferner Brüder und deren Söhne und Töchter,

sowie die Frauen und Kinder dieser Söhne. Auch Vater und Mutter

(vgl. BGU 154, 302, 447, 524), Bruder der Mutter (302, 17), sowie

Vaterbruders -Sohn (524, 20) werden genannt.

Eigenartig ist die Behandlung der verheirateten Töchter und

ihrer Männer. In 115 II sagt der Deklarant, dass seine Tochter

mit ihren Kindern von ihrem Manne angezeigt werde. Das ist

begreiflich, denn die Tochter wohnt offenbar bei ihrem Manne.

Allerdings ist dieser Hinweis im Munde des Vaters überflüssig; er

macht ihn wohl, weil er in der letzten Apographe vor 14 Jahren

sie noch als Unverheiratete in seinem Hause aufgeführt hatte.

Anders BGU 95. Da zeigt der Deklarant seine Tochter in der

üblichen Weise an und fährt dann fort: y.cd xa iE, auxfic, T[£Xva]

9'[Y]X]ux(i xp:a, äiiep dTceypa(|^aTO 6 nazrip [• • • •]? n[£]'0'£ü)i; 5td

kxepo'J xoXXi^[Jiax[oG]. Also der Schwiegersohn hat seine Kinder

auf einem anderen Blatte angezeigt.^) Nach unserer Auffassung der

Urkunden folgt daraus, dass diese verheiratete Tochter bei den Eltern

wohnt, ihre Kinder aber im Hause ihres Mannes. Der Gedanke

an eine Scheidung, der nahe liegt, wird durch BGU 97 und 577

abgewiesen. In der ersteren Urkunde meldet eine Frau ihre Tochter

und deren Töchterchen an, nicht aber den Schwiegersohn. Und doch

lebt dieser nicht etwa in Feindschaft mit seiner Frau, auch ist er

nicht tot, denn er vertritt, wie derselbe Text besagt, seine Schwieger-

mutter als xupioc,. Zufallig besitzen wir die Urkunde, in der eben

dieser Schwiegersohn für denselben Census (201/2) angezeigt wird:

in 577 meldet ihn zusammen mit seinem Töchterchen aus erster

Ehe seine Grossmutter an. Hier wohnt also die Ehefrau mit ihrem

Kinde bei der jNIutter, der Ehemann bei seiner Grossrautter, resp.

seinem Vater, den diese gleichfalls anzeigt.

*) In den citirten Worten liegt in sofern eine Ungenauigkeit vor, als xal

xä xsxva von a.r.oypd<^oiia,i abhängt, während er sie doch thatsächlich garnicht

anmeldet, sondern nur auf sie hinweist (vgl. das Fehlen der Namen und Alters-

angabe).
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Ich trage Bedenken, aus diesen Einzelfällen verallgemeinernde

Schlüsse zu ziehen. Dass die Frau nicht etwa bei Lebzeiten der

Eltern in das Elternhaus gehörte, dagegen spricht das erste Beispiel

(115 II). So können wir nur sagen, dass gelegentlich die Begründung

eines neuen Hausstandes — wohl aus Sparsamkeitsrücksichten —
dadurch umgangen wurde, dass Mann und Frau, auch nach der

Eheschliessung, bei ihren respectiven Eltern wohnen blieben, i)

Zu den i[ioi gehören auch die Sklaven. Da diese als Sache

zum Vermögen gehören, müssen sie ausserdem alljährlich in Objects-

deklarationen angezeigt worden sein. In unseren Urkunden aber

werden sie als Personen, als Teile der Bevölkerung aufgezählt.

Gelegentlich kommt dem Herrn wohl jenes andere Verhältnis in den

Sinn und er schreibt: UTZxpy^ei ^^
"^Xl [•^'^Yatpl] iraiSioxr] 5o6Xy]

(95, 19). Sonst aber werden die Sklaven meist ganz wie die Ver-

wandten (nach diesen und vor den Mietern) aufgezählt: dTToypacpouai

xal TÖv SoöXöv [i.o\j oder ähnlich (BGU 137,10. 115 II 13). 2)

Bemerkenswert ist BGU 115 IL Der Herr des zu deklarirenden

Sklaven giebt an, dass er ihn zu einem Drittel von X., zu zwei

Drittel von Y. gekauft habe. Da so der Sklave zu zwei Häusern

gehört hatte — wahrscheinlich hat er bald hier bald dort gearbeitet —

,

so war er bei der letzten Apographe von beiden Herren deklarirt

worden, von dem einen für das Tameionrevier, von dem anderen

für das Gymnasionrevier,

Die eyai-Koi werden in den Faijümer Urkunden, wie gesagt,

regelmässig von ihren Wirten angezeigt. Wohnt der Wirt selbst

in einem anderen Hause als dem vermieteten, so sagt er manchmal

ausdrücklich, dass er sich selbst auf einem anderen Bogen anmelde:

a7:oYeYP(a|x[ji£vou) 5i' ixepou [y.o'kXrj\iax]oc, (125, 3; vgl. 182, 4).

*) Was Viereck a. 0. S. 235/6 aus BGU 55 über das Getrenntleben der

Ehegatten schliesst, beruht auf einer irrigen Interpretation von Z. 5. Mit exi ev

&uoxäy|j,aTi o'joav ist nur gesagt, dass sie damals vor 14 Jahren, da sie noch
Sklavin war, mit ihrer Herrin in das Hellenionrevier eingeschrieben gewesen

sei. Dass sie bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei jener Herrin in Dienst

stand, ist nirgends gesagt. Damit fallen alle Folgerungen.

*) In 447, 23 zeigt der Aceusativ der Sklavennamen, dass sie nicht mit

dem vorhergehenden 'juäpxs-, sondern mit dem wieder aufzunehmenden duoypäcpo-

|j.at zu verbinden sind. Die Kinder der Sklavin KoKpta (so ist zu ergänzen)

werden von dem Deklaranten selbst gezeugt sein. — Bezeichnung als SouX'.xi

aibiJLaTa in BGU 128 19 und 447 23.
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Eine Eingabe, in der nur Mieter genannt sind, wird in 119,4 als

eine xax' o!x(av dixoypa^Y] £V0cx(ü)v) bezeichnet.

Angemeldet wurde nicht die thatsächlich ortsanwesende Be-

völkerung, sondern die Wohnbevölkerung, die gewöhnlich im Orte lebte,

mit Zurechnung der vorübergehend Abwesenden und Abrechnung der

vorübergehend Anwesenden. So wird in 447, 6 ein Mann angezeigt,

der zur Zeit auf der Wanderschaft war (övxa ev dva^topTf^a'.). Vgl.

auch 493, 15 (oben S. 442). Dass die vorübergehend Anwesenden

abgerechnet wurden, lässt sich freilich nicht im einzelnen nach-

weisen, ist aber die natürliche Kehrseite jener Anrechnung der Ab-

wesenden. Jedenfalls haben sich bis jetzt keine 7cap£7iiorj|x&uvx£s

in den Apographai gezeigt.

Von sämmtlichen Personen werden Name, Alter und äussere

Merkmale angegeben. In letzterer Hinsicht steht meist nur äa'q\iOC„

d. h. „ohne besondere Merkmale". Vgl. jedoch 577, 10: ouX(7])

oaxt(6X(i)) 7ip(I)(x({)) yj-po^i) oe^i&c,. Das angegebene Alter gilt für

das Datum der Eingabe, nicht für das „verflossene" Jahr, für das

sie gemacht wird (Hermes a. 0. S. 243). Vgl. 120, 10: Y£v[6{i,£-

vov x]w £V£axw[xt (£X£[,)]. Vgl. Dig. 50, 15, 3: aetas autem spedatur

censendl tempore^) Die angefangenen Jahre werden für voll gezählt.

Vgl. BGU 111, 18, wo ein Knabe, der im 1. Jahr des Antoniuus

geboren ist, im 2. Jahr bereits als £Xö)V oüo genannt wird. 2)

Ausserdem wird eventuell das Gewerbe und das Verhältnis zur

Kopfsteuer, sowie zu den militärischen Pflichten hervorgehoben. Die

Nennung des Gewerbes dient zur Unterlage für die Berechnung der

Gewerbesteuer, sowie der Zusatz lc(.oypa.(^o\)\iewoc, zur Heranziehung

zur Kopfsteuer.^) 'E7rix£xpt[JL£V0(; aber besagt, dass der Betreffende

die militärische Epikrisis bereits durchgemacht und in die Epikrisis-

listen eingetragen ist.^) So sind es gerade diese Zusätze, die uns

die mannigfaltige Verwendbarkeit dieser Subjectsdeklarationen vor

Augen führen. Sie dienen den bürgerlichen, im Besonderen den

^) So erkläre ich auch BGU 132 II 5: yevvY]9-(£t£) i^ (exsi), d. i. in dem

Jahr nach dem Periodenjahr.

2) Eine genauere Angabe finde ich nur bei einem zweimonatlichen Kinde

(447, 27: (j.Y|v(i)v büo).

^) Der Gegensatz ist: anoXsXujidvos x'^g XaoYpaqjiag. Vgl. Hermes XXVIII

S. 249. Dort auch über die Frage, wann AaoYpa90tJ|j,£VOg gesetzt ist.

) Vgl. Hermes a. O. S. 249 f. P. Meyer, Philol. LVI S. 212.
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Steuerbehörden ebenso ^vie den militärischen Behörden als Unterlagt

für die Heranziehung der Bevölkerung zu den Staatsleistungen. In

diesen alle 14 Jahre wiederholten Aufzeichnungen der gesammten

Bevölkerung, die nach andrer Seite durch die alljährlichen Objects-

deklarationen ihre Ergänzung finden, haben wir somit den aegyp-

tischen Provinzialcensus vor uns (Hermes XXVIH S.24I^). Xach

Mommsens Ausführungen im Staatsrecht H^ S. 417 sind wir nicht

berechtigt, aus unserer Kenntnis dieses aegyptischen Census auf die ent-

sprechenden Organisationen in den anderen Reichsteilen Rückschlüsse

zu machen, zumal Aegypten streng genommen nicht Provinz war.

ad 5. Zur Schlussformel hib £7r:5i5tO[it habe ich nur zu

bemerken, dass, falls die Eingabe von fremder Hand geschrieben

ist, der Deklarant mit eigener Hand subscribirt, wobei er sich des

Perfectums lutSsoioxa bedient.

Von diesen faijümischen Urkunden unterscheidet sich die einzige

memphitische, die wir bisher kennen (P. 7097), vor Allem dadurch,

dass hier der Mieter (evocxo^) für sich und die Seinen selbst deklarirt:

a7ioYp(ai^o[jiac) £iJ.aux(6v) xe xal xouc, e\i.ohc„ £volx(ou5), eiq y^v ocxw

ev MsjjLiyet £[7^1 to]ö aöioö ß d|ji(p6S(oi)) i) [o'xjcav 'lacStopou

'Avoußcwvo? xxX. Das heisst nicht „ich melde mich und meine

Mieter an", sondern „mich und die Meinen, die wir Mieter sind",

denn das Haus, in dem er wohnt, Avird ja als Eigentum eines

Anderen bezeichnet. — Nicht minder interessant ist der originelle

Schlusssatz. Nachdem der Deklarant sich und zwei Töchter auf-

gezählt hat, fährt er fort : Ilaptov he 6 7ip0Y£yp(a|j.|i.£V05) axa^([JLOö)(os)

['I]aL5ü)p[oc;] evyuäxat- fj[x[äg] x(I)[v] £7T;tx£(faXta)v. Vgl. oben S. 243.

Der Mieter schreibt also in Gegenwart seines Wirtes, und der Wirt

übernimmt die Bürgschaft für die Zahlung der Kopfsteuern seiner

Mieter. Damit wird meine schon in den Sitzungsberichten a. O.

S. 902 und noch schärfer im Hermes XXVIII S. 248 aufgestellte

Ansicht, dass unsere Eingaben auch für die Veranlagung der Kopf-

steuern dienten, unwiderleglich bestätigt. Diese Subjectsdeklarationen

sind eben för die Kopfsteuer gleichzeitig die Objectsdeklarationen.^)

Völlig verschieden von den bisher behandelten Subjectsdekla-

rationen, die wie gesagt sämmtlich aus dem II. Jahrh. n. Chr. stammen,

*) In Memphis waren also die Strassen nicht benannt, sondern numerirt.

Vgl. BGU 434.

^) Die Einwendungen von Viereck, Philol. a. O. S.240, sind nicht stichhaltig.

WiLCKEN, Ostraka. 29
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sind zwei Eingaben aus dem 11. und 12. Jahr des Augustus (=20/19
and 19/8 vor Chr.), die Grenfell jüngst edirt hat als (I) 45 und 46.

Der erstere Text sei hierher gestellt: "AnolXiüiy'nüi) X03[X0Ypa([x[AaTet)

@BocbzX(<:pi(xq) Tzapä ]lyezpepG)(zoq) xou Oav£[i,t£ii)(; 5Yj[xoaiou Y£w(pyoü)

(Itwv) ^y M-s^'^^XP^^ azpoyyDXi>Tzp6a(3}(T:o<;) ouXr] Ö7i^aX[i(5 Se^cö.

'ATtoYpa^ofiac £|JLax6v zlc, xo ta (lioq) KataaCpo(;) O-eXwv auvxa^iv (?),

£V Se X'^ [. .]£aYp£{J.cpc''l xaxaYcvo[iaL A'.ö eTucStow^t xo uTc6[iv'y]([ia),

ÖTZiüc, xazay^iüpiad-^. {"ExoMq) la Kaia(x(poq) Mty^ilp) y. (2. Hand:)

'EraSESoxai (exou?) ca Kacaa(pO(;) na)(ü)(v) p. Der zweite Text,

von demselben nv£cp£pö)i;, ist knapper, stimmt aber in der Haupt-

sache überein.

Die Unterschiede gegenüber den früher behandelten Urkunden

liegen auf der Hand. Der Staatspächter Pnepherös nennt zwar auch

seinen Namen, sein Alter, seine Wohnung und giebt sein Signalement.

Aber die Eingaben sind nicht für das verflossene, sondern für das

laufende Jahr gemacht, nicht in 14jährigen Perioden, sondern in zwei

Jahren hinter einander, also als alljährliche gemacht. Das ist so

völlig anders, dass ich anfangs meinte, diese Eingaben hätten mit den

xax' olxiav ano^pa^ai überhaupt nichts zu thun — vielleicht könnte

der Schlüssel in dem rätselhaften O-IXwv auvia^iv liegen — und

Grenfell meinte, speziell die 5Yj[Ji6acoc Y^wpYOi hätten vielleicht die

Verpflichtung gehabt, sich in dieser Weise zu melden. Vergleichen

wir sie aber mit der Urkunde aus dem III. Jahrh. vor Chr., so

nähert sie sich ihr durch den Mangel an Periodicität und die Gültig-

keit für das laufende Jahr. Auch fehlt hier wie dort der Terminus

xax' oixcav öcTiOYpa^V). Andrerseits nähert sie sich, im Gegensatz

zu jener, den Eingaben aus dem II. Jahrh. n. Chr. durch die Angabe

der Wohnung und die Schlussformel bib £7ic5(§ü)[ic, auch das Signale-

ment. Wiewohl eine sichere Lösung hier nur durch neues Material

gebracht werden kann, möchte ich doch auf die Möglichkeit hin-

weisen, dass diese Eingaben aus augusteischer Zeit vielleicht das

Bindeglied zwischen der ptolemäischen Urkunde und denen des

II. Jahrh. n. Chr. darstellen. Aus dieser Prämisse würde folgen, dass

im Jahre 18 vor Chr. die 14jährige Censusperiode noch nicht ein-

geführt war, was an sich ganz gut möglich wäre.^)

*) Bis jetzt ist das früheste Periodenjahr, das bezeugt ist, das 8. J. des

Xero = 61/2 n. Chr. Die Neuerung müsste dann also eingeführt sein im 21. J.
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Zum Schluss sei darauf hingewiesen, dass wir in der Tcevxaexca

im Edict des Julius Alexander Z. 49 nunmehr eine fünfjährige

Schätzungsperiode nicht mehr erkennen dürfen, da zur Zeit des

Edicts die 14jährige Periode bereits bestand. i) Auf eine fünf-

jährige Periode der Katasterrevision, wie Gardthausen, Augustus I

S. 921 annimmt, kann es um so weniger bezogen werden, als an

jener Stelle vom Kataster garnicht gesprochen wird. 2) Wenn man

hier überhaupt eine Periode annehmen will, so könnte höchstens

eine Steuerumlageperiode gemeint sein, sodass alle fünf Jahre eine

Revision der Besteuerung stattgefunden hätte. ^) Ich möchte aber

doch darauf hinweisen, dass eine Notwendigkeit, eine Periode anzu-

nehmen, überhaupt nicht vorliegt. Der Präfect konnte auch aus

anderen Gründen die Revision der letzten fünf Jahre anordnen.*)

Ausser den bisher behandelten Apographai giebt es nun auch

noch andersartige Eingaben, die zur Feststellung der Bevölkerung

dienten, das sind die Geburtsanzeigen und die Todesanzeigen.

Von ersteren sind bis jetzt drei gefunden: BGU 28, 110,

111, die erste aus dem J. 183/4, die beiden anderen aus dem

J. 138,9 n. Chr. No. 111 bezeichnet sich selbst als u7r6[AVY]jj.a xfj^

iTOYEVVi^aetös. Das Schema ist in allen das gleiche: die Eltern

des Augustus = 10/9 v. Chr., oder in seinem 35. J. ^= 5/6 n. Chr. oder im 7. J.

des Tiberius ^ 19/20 oder im 21. .T. desselben = 33/4 oder im 8. J. des Clau-

dius = 47/8 oder endlich im J. 61/2 selbst.

^) Als Schatzungsjjeriode, verbunden mit Katasterrevisionen, deutete es

Eudorff, Kh. Mus. 1828 S. 187. Ihm schliesst sich Marixuardt, St. V. Il'^ S. 244

an. — Die letzte Schätzung war nach Obigen im J. 61 vorgenommen, das Edict

stammt aus dem J. 68.

^) Die Kataster wurden, wie wir unten sehen werden, wahrscheinlich

alljährlich revidirt. Gardthausen's Worte sind auch nur ein ungeschickter Auszug

aus den oben citirten Worten von Rudorflf, die er in der Anmerkung z. T. an-

führt. Rudorif selbst legt das Hauptgewicht vielmehr auf die Schätzung.

^) Da die Steuern für jedes Jahr festgesetzt werden, könnte höchstens

an eine fünfjährige Revision gedacht werden, nicht an eine „Fixirung der Steuer-

quoten" auf 5 Jahre, wie Wessely, Mitt. ER S. 99 anniumit. Die Urkunde, in

der er dies Quinquennium wiederfindet, ist anders zu deuten. Es handelt sich

wohl um Verpachtung auf so und so viele Jahre. In einer ähnlichen Urkunde

BGU 734 ist die Pachtzeit um ein Jahr geringer.

*) Es wäre z. B. möglich, dass das letzte hierauf bezügliche Edict gerade

vor fünf Jahren erlassen war. Mommsen schreibt mir zu Obigem: „Das ist

wohl richtig; das lustrum lag ja so nahe".

29*
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erklären (d7:oYpai^6|Ji£'9-a), dass ihr Sohn, der in dem und dem Jahre

— der Tag wird nicht angegeben! — geboren sei, jetzt im laufenden

Jahre so und so viele Jahre zähle. Die angezeigten Kinder sind

bereits 2, 4 und 7 Jahre alt. Also bestand nicht ein Zwang, die

Kinder unmittelbar nach der Geburt anzuzeigen. Vielmehr nehme

ich an, dass die Kegierung von Zeit zu Zeit den Befehl erliess, dass

alle Kinder, die seit der letzten Anzeige hinzugeboren seien (vgl.

das eTii in iTZiyivvTfOiql)'^), mit ihrem Geburtsjahr und ihrem augen-

blicklichen Alter angezeigt würden. Da BGU 110 und 111 aus

demselben Jahre stammen, wird der Befehl ein genereller gCAvesen

sein, zum mindesten für den ganzen Ort oder den Gau.

Es liegt auf der Hand, dass diese aegyptische Einrichtung mit

jenen Geburtsbeurkundungen, wie sie Kaiser Marcus nach Capit. vit.

Marc. 9, 7—9 zuerst eingeführt hat, nichts zu schaffen hat. Jene

sollten innerhalb von 30 Tagen nach der Geburt geliefert werden,

und zwar handelt es sich nur um cives, um römische Bürger.^) In

den obigen Urkunden werden aegyptische Kinder angemeldet, und

zwar 2 resp. 4 oder 7 Jahre nach ihrer Geburt. AVilhelm Levison,

der jüngst versucht hat, durch eine ungemein fleissige, aber meines

Erachtens doch nicht völlig beweiskräftige Statistik die Nachwirkung

jenes Kaisererlasses in den Altersangaben der Steine nachzuweisen^),

hat mit Recht auf diesen fundamentalen Unterschied hingewiesen und

hat zugleich die Meinung aufgestellt (S. 70/1), dass diese aegyptischen

Geburtsanzeigen zur Ergänzung unserer alle 14 Jahre stattfindenden

xax' olyloLV dTioypa'^ac dienen sollten. Das ist gewiss richtig, heisst

es doch in 111 ausdrücklich: d7roYpa(po|JL£'8'a xobc, Yevvvj'ö'CEVta?)

fj[i£lv [xexd TYjV ToO ccf fsTOu;) 9'SoO' 'A^ptavoö xax' otxtav cctzo-

Ypaf^YjV £^ dXX-/;A((üv) u^cus. Wenn er aber sagt, „ob die AnmekUuig

im ersten Lebensjahr erfolgte oder später, war unwesentlich, wenn

sie nur so früh erstattet wurde, dass der Fiscus zu seinem Recht

') Aehnlich heissen in den Vielideklarationen die Fohlen, die seit dem

letzten Jahr „Hinzuireljorcnen" (£:i'.Y3VY;9-sic, ir.'.'fovii). Siehe unten.

^) Capitolinus 1. c : inier hacc libcroles causKS itu munivit, nt primus iuberet

apitd praefectus aerarii Saturni. uninnquemque civium natns liberos j^'t'oßtei'i intra

tt icensimuia diem nomine imposito. Per prorincias tabulariorum publicorum

usum inftituit, apud quos idem de orifjinibiis ßeret, qnod Romae apud prae-

frctos aerarii . . .

^) „Die Beurkundung des Civilstandes im Altertum. Ein Beitrag zur

' iisehichte der Bevölkerungsstatistik." Bonn. Diss. 1898.
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kam", und wenn er weiter sagt, die aegyptischen Geburtsanzeigen

stünden im Dienste der Steuerverwaltung, so ist das nicht ganz

zutreffend. Der Fiscus war auf alle Fälle durch die xax' olxiav

a^OYpacpac gesichert. Darum war ja gerade, wie ich im Hermes a. O.

S. 250 vermutet habe, die Censusperiode 14jiihrig gemacht, weil so

die Vierzehnjährigen, für die die Kopfsteuerpfiieht begann, auf alle

Fälle im nächsten Census genannt wurden. Hätte die Kopfsteuer-

pflicht etwa mit sieben Jahren angefangen, so würde man wahr-

scheinlich siebenjährige Censusperioden geschaffen haben. Auch

glaube ich nicht, wie Levison anzunehmen scheint, dass es den

Eltern überlassen war, wann sie die Geburten anzeigen wollten.

Dann hätte es gewiss Niemand gethan, denn der Papyrus kostet

Geld, und Kefmachen ist besser als Eingaben aufsetzen. Ich nehme

daher, wie oben, besondere Befehle der Regierung an.

Doch davon abgesehen, scheint mir, dass diese Geburtsanzeigen

weniger im Interesse des Fiscus, als der Militärverwaltung eingefordert

wurden. Mir ist aufgefallen, dass nur die Knaben, nicht auch die

Mädchen durch solche UKO\ivy]\i<xxa, iT^cyevvi^aea)? angezeigt wurden.

Wir müssen da, um auf breiterem Boden zu stehen, zu jenen 3 Ori-

ginalen noch gewisse Bemerkungen in den xax' olx'.ocy aTToypacpa'!

hinzunehmen. Ich habe schon im Hermes XXVIII S. 245 darauf

hingewiesen, dass bei Kindern unter 14 Jahren, aber nicht mehr bei

denen von 14 Jahren an, sich der Zusatz findet: ptTj avaysypaiJLjAevos

Iv emye^zvr][ihoiq, d. h. „nicht aufgezeichnet unter den Hinzu-

geborenen". Dass damit auf unsere uTTOptvrjixaxa eTiiy^wf^'^eü)? hin-

gewiesen wird, ist klar. In mindestens zwei Fällen steht statt dessen

die positive Mitteilung: dcy(xyE^{p<x.\ii-i.iyoc, ev s7::Y£Y£VYj[A£vot;. Vgl.

BGU 132 II 2, wo meine Correctur des Textes unnötig und daher

falsch war, und 115 I 9, wo der Gegensatz der folgenden Kinder,

die nicht angemeldet sind, dafür spricht, dass Z. 9 Anfang kein jj.-;^

zu ergänzen ist. Hier ist also vorher eine Geburtsanzeige erfolgt.

In allen diesen Fällen sind es nun ausschliesslich Knaben, zu

denen dieser positive und negative Zusatz gemacht wird. In den

Dorfeingaben habe ich ihn nirgends gefunden, weder bei Knaben

noch bei Mädchen i), wiewohl auch in den Dörfern Geburtsanzeigen

^) Auch in Memphis war es wohl nicht Sitte, beim Census auf die

(ii I in vt '^anzeigen hinzuweisen. Vgl. P. 7097.
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erstattet wurden (vgl. BGU 28). In den städtischen Eingaben aus

Arsinoe dagegen findet sich jener Hinweis auf die ÖTiojJivi^iJtaxa Iki-

yevvT^asws bei den Knaben unter 14 Jahren regelmässig (vgl. 55,

8; 55, 20; 115 I 9 ff.; 182, 14; 132 II 2), dagegen bei den Mädchen

dieses Alters niemals (vgl. 55, 21; 115117; 117,20; 118 II 13).

Dass hier nicht ein Zufall spielt, zeigt folgendes. In 115117 steht

•ö-uyaTepa 21upav (ßxo'jc,) a, während in derselben Urkunde bei sämmt-

licheu Knaben sich jener Zusatz findet. Noch deutlicher aber redet

55,20. Da steht bei dem ältesten Knaben (11 jährig) [xy] dvaye-

Ypafx[X£VOs £V lircyeyEvyjixevoti;; bei seinen Brüdern (10 und 9 jährig)

wird diese Bemerkung durch ein oixo'mc, aufgenommen. Darauf folgt

xal 9'UY(ax£pa) 'lacowpav (exwv) yj. Hier fehlt 6{xoo(i)<;, also der

Hinweis auf die Geburtsanzeige I Ausschliesslich um Söhne handelt

es sich, soweit ich bei flüchtiger Durchsicht des Originals sehen konnte,

in dem noch unpublicirten Pap. Lond. CCLX (2), der einen ano-

Xoyiaixos a^yjXtxwv u[cä)]v und unter Anderem ein Verzeichnis der

ariiiavd-hxbiv s.nrftyvniod'oci giebt (J. 4 des Vespasian). Namentlich

auf Grund der vorher angeführten Thatsachen zweifele ich nicht,

dass in der Geburtsanzeige B G ü 28 in dem auf alle Fälle fehler-

haften Passus a.noypo(.cp6\ie%-ix yeyovoxa—i)'uya[x£p]a—yevrjO-evxa

—

xal Gvxa das Masculinum der Participien zu Rechte besteht, und

-ö-'jyaxepa verschrieben ist für uiov. Der verstümmelte Eigenname

. . C'QXOC, trägt nichts zur Lösung bei.

Wenn weiteres Material dieses Resultat bestätigen sollte, dass

nur die Knaben, nicht auch die Mädchen durch besondere Geburts-

anzeigen obiger Art anzumelden waren, so wird man wohl der Ansicht

zuneigen, dass weniger die Steuerbehörden, für die das Geschlecht

der nicht steuerpflichtigen Kinder gleichgültig war, als die Militär-

behörden^) ein Interesse an diesen u7ro[xvi^[i.axa gehabt haben. Denn

die Epikrisiseingaben zeigen uns, dass die Militärbehörden sich auch

schon mit Knaben unter 14 Jahren beschäftigten, so in BGU 324 mit

einem 11jährigen, in 109 und Pap. Genev. 18 mit einem 13 jährigen,

Engeren Zusammenhang mit der Steuerverwaltung haben

dagegen die Todesanzeigen. Davon sind bis jetzt neun gefunden

^) Dass die Eingaben an die üblichen Gaubeamten gerichtet waren, sj^richt

nicht dagegen. Diese Ganbeamtcn führten eben die gesammten Personalacten,

gleichviel ob die Einzelangabe für ihr spezielles oder für ein anderes Ressort

von Wichtigkeit war.
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(IL und III. Jahrh. n. Chr.): BGU 17, 79, 254. P. Oxyr. I 79.

PER n. 1410, 1412, 2026, Anzeiger d. Wien. Akad. XXXI 1895

S. 7.1) Noch unpublicirt ist Pap. Lond. CCVIII a (Kenyou, Cat.

of. Add. S. 409). Für diese Todesanzeigen kann ich auf Levisou's

Ausführungen verweisen. Die Anverwandten melden den Tod des

Gestorbenen dem königlichen Schreiber oder den Stadtschreibern

resp. dem Dorfschreiber und bitten ihn, den Verstoi'benen in die

Sterbeliste zu setzen (a^tö TaaaeaO-ai auxov ev x"^ xwv xexeXeuxTixöxoiv

xa^et) oder, wie es im III. Jahrh. heisst, seinen Namen zu löschen

(d^tö ae ueptacps'ö'f^va: xoöxo xö övo(j,a). Da das eigene Interesse

der Verwandten im Hinblick auf die Besteuerung möglichst baldige

Anzeige erheischte, so sind die vorliegenden Urkunden sämmtlich

noch in demselben Jahre, meist noch in demselben Monat eingereicht.

Dass auch der Tod der Frauen angezeigt wurde, ist selbstverständlich.

Diese Todesanzeigen dienten den Behörden zur Evidenzhaltung der

Bevölkerungslisten, waren aber von besonders actuellem Interesse für

die Steuerbehörden. Levison bezweifelt, ob eigentliche Sterbelisten

auf Grund der eingereichten Einzelurkunden angefertigt wurden

(S. 79f.). Mir scheint PER n. 1410 diese Frage zu entscheiden:

in der Adresse fehlt der Name des Adressaten, also haben wir eine

Abschrift vor uns (vgl. Hermes XXII S. 5). Unmittelbar darüber

steht die Paginazahl „92". Folglich ist dies Stück ein Blatt aus

den amtlicherseits zusammengestellten Sterbelisten. Ebenso scheint

es mit P. Oxyr. I 79 zu stehen, über dem sich die Zahl „80"

befindet.

Unsere Uebersicht hat ergeben, dass hinsichtlich der Subjects-

deklarationen zwischen der Praxis der ptolemäischeu und der kaiser-

lichen Regierung nicht unwichtige Unterschiede bestanden. Zwar

war das Material für die Ptolemäerzeit so gering, dass ein Erfassen

der damaligen Einrichtungen im Einzelnen nicht möglich war. Aber

Eines hat sich doch mit Wahrscheinlichkeit ergeben, nämlich dass

die alle 14 Jahre sich wiederholenden y.ax' ccxt'av a,Koypo!.<f)al mit

ihren oben hervorgehobenen Eigentümlichkeiten erst in der Kaiser-

zeit — genauer wohl zwischen 18 v. Chr. und Gl n. Chr. — an die

Stelle der alten jährlichen Deklarationen getreten sind.

^) Die Wiener Texte nach Wessely's Lesungen mitgeteilt bei Levison,

a. O. S. 75 ff.
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§3.

Die Steuerobjects-Deklarationen.

Wir haben oben in Kapitel IV gesehen, dass mau in Aegypten

von dem modernen Ideal der „einen" Steuer so weit entfernt war,

dass man nicht einmal einheitliche Bezeichnungen für die Haupt-

steuerarten hatte, sondern nur die Besteuerung der einzelnen Steuer-

objectsgruppen kannte. Man hatte z. B. nicht eine einheitliche Ver-

mögenssteuer, sondern nur eine Besteuerung der Einzelobjecte, die

das Vermögen ausmachten. Es herrschten dort also Zustände, ähnlich

denen, die in den älteren sechs bayerischen Gebietsteilen noch um
das J. 1800 bestanden, wo man unter 607 Benennungen zahllose

directe Steuern erhob, darunter allein 144 verschiedene Grund-

steuern."^) Ebenso erklärt sich die grosse Mannigfaltigkeit unserer

Steuertabelle auf S. 408 ff.

Diesem Zustande entspricht nun die starke Spezialisirung der

Steuerprofessionen oder, wie wir sie im Gegensatz zu den Subjects-

deklarationen nennen wollen, der Objectsdeklarationen. Für jede

Gruppe von Steuerobjecten, die einer gemeinsamen Besteuerung unter-

lag, musste eine besondere Deklaration ausgestellt werden.

Dass das System der Selbstanzeige, das bekanntlich im Alter-

tum überhaupt weit verbreitet war, in Aegypten sich schon seit den

Zeiten des Amasis nachweisen lässt, wurde schon oben S. 437 bemerkt.

Der Ausdruck Herodot's (II 177) dcTiooecxvuvai exeoc, sxaaxou

Xfo vo[J,ap)("(] — SO-ev ßcoCixat würde den Gedanken an eine münd-

liche Erklärung vor dem Nomarchen zulassen. Diodor (I 77, 5) hat

aber gewiss das Richtige getroffen, wenn er dafür den terminus

technicus für die schriftliche Fassion, aizoypdrptod'ixi, einsetzt. Es

soll in diesem Paragraphen meine Aufgabe sein, zusammenzustellen,

was wir an solchen dTCoypa'^aL besitzen.

A. Ptolemäerzeit.

1. In dem auf S. 436 erwähnten Papyrus des Alexandrinischen

Museums aus dem J. 240/39 vor Chr. folgt auf die Subjects-

deklaration die Angabe der Getreide- und Fruchtvorräte: dTtoypa^ojxa'.

*) Vgl. Handwörterbuch der Staatswiss.W S. 94.
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Tov brA^yovzx [Jioi altov xxX. Es Avird genau nach Artaben ange-

führt, wie viel der Deklarant von den verschiedenen Fruchtarten

— Weizen, Gerste, Spelt, Bohnen, Terebinthen, Linsen u. s. w. —
besitzt. Es versteht sich von selbst, dass eine solche Deklaration

von Naturalien nicht für eine mehrjährige Periode, sondern nur für

das laufende Jahr von Wert sein kann. Da der Schluss der Urkunde

fehlt (etwa 2

—

?> Zeilen j, so bleiben manche Fragen offen. Weshalb

gerade diese Erklärung auf einem Blatte mit der Subjectsdeklaration

steht, lässt sich nicht sagen. Sicher ist, dass dieser Deklarant auch

noch eine ganze Reihe anderer Fassionen einzureichen hatte, denn

wer solche Getreidevorräte besitzt, der hat auch Haus und Hof,

Scheunen, Aecker, Ackergerät u. s. w. Auf sein Vieh weist er in

Z. 8 f. nebenbei hin. Wahrscheinlich wird auch dies in einer be-

sonderen Eingabe deklarirt gewesen sein.

2. Pap. Lond. L. Vgl. Hermes XXVIII S. 231. Kenyon, Cat.

Gr. Pap. S. 49 (vgl. Gott. G. A. 1894 S. 725). Eine Deklaration

über Haus und Hof aus dem III. Jahrh. vor Chr.^), auf Grund

eines königlichen 7:pÖ5xaY[i.a eingereicht an den i7Z'.\xt/:rixi]c, (s. oben

S. 433 A. 2). Der Deklarant giebt die Masse des Hauses und Hofes

(oüxi'a und axA-i]) nach Ellen an {iir^yv.c), orientirt sie genau nach

den vier Himmelsrichtungen durch Xennung der Xach1)arn und

äussert sich über die Zweckbestimmung des Hauses. Es werden

zwei Gebäude angezeigt: in dem einen ist eine Bäckerei (iv r^ oixo-

TZO'.yj'j'.v, vgl. a'.torroelov [jlo'j Z. 12;; das andere, dessen Bestimmung

nicht besonders angegeben wird, ist wohl das Wohnhaus. Diese

Unterscheidung war notwendig, weil die Besteuerung jedenfalls eine

verschiedene war, je nachdem es sich um ein Wohnhaus oder ein

Gebäude zu gewerblichen Zwecken handelte. Das oben S. 192 von

uns nachgewiesene evoixiov konnte natürlich nur von ersterem

erhoben werden. Wie gewerbliche Gebäude besteuert wurden, wissen

wir nicht. Wahrscheinlich wurden sie niedriger belastet, da sie ja nicht

selbstständig, wie die Mietshäuser, ertraggebend sind — wie auch

heute bei uns von Wohnhäusern 4'',o'
"^'°^ gewerblichen Gebäuden

2*^,Q des Xutzungswertes erhoben wird. In diesem Zusammenhange

ist bemerkenswert, dass der Wert des Bäckereigebäudes, wiewohl es

') Wegen der Kechuung nach Kupfer möchte ich sie eher an das Ende

als in die Mitte des Jahrhunderts rücken. Vgl. Kap. X.
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genau dieselben Masse hat wie das Wohnhaus, nur halb so hoch

taxirt wird wie jenes.

Dass überhaupt eine Schätzung durch den Deklaranten vor-

genommen wird, ist von grosser Bedeutung: xauxTjv o5v v.\i(b\ioci

Spa)([iä)v x£xpaxti;)(tXtü)V. Es sei schon hier hervorgehoben, dass

in dieser Selbstschätzung ein wesentlicher Unterschied

gegenüber der Praxis der Kaiserzeit besteht. Der Deklarant

der Ptolemäerzeit zählt nicht nur seine Vermögensobjecte auf, sondern

er schätzt sie auch ein. Unser Text unterscheidet diese beiden

Handlungen deutlich als xnoypa'^ead-ai und xt[xaa'9'ac. Es ist der-

selbe Sprachgebrauch wie bei Dionys. Hai. IV 15: exsXeuae auavxai;

Ta)|JLacou(; aTioypaipea-ö'ai xe xod xtfiaa-ö-aL xa? ouaiaq npoc, dcpyupcov.

Hierdurch werden Rodbertus' Bemerkungen in Hillebrand's Jahrbb.V

S. 155 f. vollauf bestätigt: von einer „Schätzung" ist im Evang.

Luc. 2, 1 in der That nicht die Rede, sondern nur von dTioypacpea'S'ac.

Da die folgenden Beispiele aus der Ptolemäerzeit sämmtlich die

Verbindung von Anzeige und Schätzung aufweisen, so könnte die

Vermutung nahe liegen, dass auch in dem verlorenen Schluss der

unter 1 genannten Urkunde eine Taxirung der gesammten Natural-

vorräte gestanden habe. Das halte ich jedoch für irrig. Denn diese

Getreidevorräte wurden jedenfalls auch in natura besteuert; in Geld

taxirt wurden aber wohl nur diejenigen Objecte, für die auch Geld-

steuern erhoben wurden.

Wie oft solche Hausbesitzdeklarationen einzureichen waren, geht

aus dem Text nicht hervor. Nach Analogie der anderen Urkunden

wird man auch hierfür wie überhaupt für die Objectsdeklarationen

die alljährliche Erneuerung anzunehmen haben, wie sie auch schon

Amasis eingeführt hatte. Die Erwähnung des königlichen Erlasses

spricht nicht etwa für eine einmalige oder aussergewöhnliche Anord-

nung der Schätzung (vgl. BGU 139 und dazu unten), vielmehr

wird der König alljährlich die Einsendung der Deklarationen

angeordnet haben. — Sicher ist, dass auch dieser Schreiber ausser-

dem noch andere aTTOypacpai eingereicht haben wird, denn wer zwei

Häuser, darunter eine Bäckerei besitzt, der hat auch noch mehr zu

deklariren.

3. Petr. Pap. (II) XI (2). Ein gewisser Polykrates (III. Jahrh.

V. Chr.) schreibt seinem Vater: änoyhfpo!.[i\ix: ob ird xeXtov.ov xö

o^xöueSov i^£p6|X£v[o]v Hi^c, Iva Ix xoaouxou (pepwiisv x'^jV eJxoaxi^v
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xxl. Der Brief enthält also einen Hinweis auf die Deklarirung einer

Hausstelle (vgl. Kap. IV § 158). Im Einzelnen bleibt manches unklar.

Wichtig ist, dass auch hier die Taxirung neben der Anzeige hergeht.

4. Für eine Deklaration halte ich auch das Fragment bei

MahafTy, Petr. Pap. (II) S. 36 oben (III. Jahrh. v. Chr.). Vgl. Gott.

G. A. 1895 S. 145/6. Ein ^ccailrAOC, yetopyG^ schreibt in der Form

des U7i6|i,v7j[xa dem ßaacXixös Ypa{X[JLaxeus seines Bezirkes unter

Angabe des Datums: d7roYpacpo|j,ac xaxd x6 TrposCxayixa. Da das

Weitere fehlt, lässt sich mit Sicherheit nicht einmal sagen, ob die

Urkunde eine Subjects- oder Objectsdeklaration Avar.

5. MahafTy, Petr. Pap. (II) S. 33 (III. Jahrh. v. Chr.) Auch

dies Fragment halte ich für eine Deklaration. Z. 1 lese und ergänze

ich nach meiner Revision des Originals: L-xo [xyjvoi; 'A-ö-up d[TCOYpa'sprj.

Hier wird allerlei Hausgerät angezeigt: ein Schöpfgefäss oder Werk-

zeug (oxanpriou für axa^etou), ein Kleid ()(ixa)v), ein Bett oder Lade

(xocxY] oder xoTxo?)^) und Körbe. 2) Auch hier folgt der Anzeige

die Schätzung: a xi[xG)\i.o(.i. Das axacpyjov wird zu 14 Drachmen,

der Chiton zu 3 Drachmen taxirt. Das Uebrige ist weggebrochen.

6. Der Revenue -Papyrus (aus Philadelphos' Zeit) zeigt uns,

dass der Deklarationszwang geradezu zu den Grundprincipien der

Steuerverwaltung gehörte. Die verschiedensten Verhältnisse wurden

durch Einführung der obligatorischen Deklaration geregelt. Hier

seien nur solche Beispiele hervorgehoben, die sich mit unseren

Steuerprofessionen berühren. Als der König die Aporaoira von den

alten Göttern Aegypten's auf seine vergötterte Schwester Arsinoe

Philadelphos übertrug, bestimmte er durch Decret, dass — abgesehen

von der copcurrirenden Deklaration der Beamten (darüber im

nächsten Paragraphen) — die Besitzer von Wein- und Nutzgärten

Umfang und Ertrag ihrer Ländereien deklariren sollten (36, 17:

dTCoypdcpecv x6 xe TiXfjö-o? X7]s y'^? '^-'^'^ '^'^ y£V%axa). Aus dem

Grundgesetz, das für die neue Steuer erlassen wurde, sind uns in

Bezug auf die Nutzgärten folgende Worte erhalten (24, 11): Twv

5e uapaSeiawv l^uvxcjjngaews (= ex auvx^iiYjaewi;) xyj[? xax' exoq

yiv]o[A£VYj5^) Tipöc, dpyupcov xy]V sxxtjV xxX. Also das Sechstel vom

*) Z. 5 Schluss las ich am Original xo'.- (für au'j?[p'.§LO'j).

^) Lies ouup{Tü)v (== ouuptScüvj statt oTiup'.Scou.

^) Grenfell vermutete x^[s uTtoYSYpajiJfJLSvr); oder uJioxE'.][i£vv)g. Bei meiner

Revision (Herbst 1897) sah ich vor |i.EV7i5 Spuren des rechten Halbkreises von o
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Ertrag der Nutzgärten soll auf Grund einer alljährlich zu wieder-

holenden Abschätzung des Ertrages in Silber^) gezahlt werden

(vgl, oben S. 135). Dass vorher eine ähnliche Bestimmung auch

für die in natura besteuerten Weingärten gestanden hat, zeigen uns

zwei Deklarationen (III. Jahrh. v. Chr.), die auf Grund eben dieses

Paragraphen gemacht sind. Vgl. Petr. Pap. (II) XXVII (1)2) und

XXX e. Vgl. auch XXX c. Da die Wein - Aporaoira in natura

geliefert wurde, so genügte hier eine Abschätzung des jährlichen

Ertrages nach Keramien — eine auvxtfiyjats Tzpbc, yevYJiJLaxa. Vgl.

auch Rev. Pap. 29: die Besitzer von TiapaSeiao: sollen den Pächtern

deklariren (aTToypa^'aaO'waav) — [x6 xe] auxwv ovojia xal ev "^

xa)[jiy]c oSxoüatv xal 7r[6aou xt[Jiwv]xac xyjv Ttpo^oSov xy]v Iv xwc

7T;apa[Seta(i)c]. Vgl. col. 26.^) — Auch bei der Verwaltung des Oel-

monopols spielen die aTToypacpat eine grosse Rolle. Vgl. Rev. Pap.

42, 11: Ol he [Xaol] xal ol lonzol yewpyol x:|xaa'9'Waav xoc a[ux(i)]v

yevr^iJLaxa exaaxa xaxd ysvo^ xxX— ypaiylxwaav Se ot Xaol xöv

anöpov — xal Tioaou exaaxo? xcjxaxa'.. Vgl. auch 49, 10 ff. Eine

Zolldeklaration wird in 52, 13 ff. vorgeschrieben: wer ausländisches

Oel von Alexandrien aus in Aegypten einführt, muss es in Alexandrien

deklariren (auoypai^ea^waav) und dann für den Metretes 12 Drachmen

zahlen (vgl. oben S. 399). Eine genaue Deklaration wird auch von

den im Tempelbesitz befindlichen Oelfabriken verlangt, die trotz des

Monopols für den eigenen Bedarf Sesamöl herstellen dürfen. Hier

muss der Umfang des Betriebes nach der Zahl der Mörser (SXjiOi)

und Pressen (iKiatripicx.) angegeben werden (vgl. 50, 20 ff.).

7. Endlich lehrt uns Pap. Tur. I 7, 10 (II. Jahrh. v. Chr.),

dass die Erben verpflichtet waren, die Erbschaft zu deklariren

^) Vgl. Petr. Pap. XXX (c) .3 f. : xwv Ttpög äpytjpiov oüvtEXi|iYjjidvü)v.

^) Diese Urkunde ist zu lesen: 'OfioXoyei A'.owoioc, 'Ao>iXY)7i[iä8ou] ouvx'.-

p.äaS'ai, TÖv 67iäpx[ovT(x fioi] äjiTieXcSva stg xö xy^ 7:spi x[ö] !![. .] euoixiov x^g

'HpaxAsJSou [i£pl5[o$] iv. fiexpTjxtüv 5exa 5'Jo, wv i] §xxy] [lexpYjxal 8üo xal xwv [?]

äxpo5pü(ov xal ax£cpävü)v[?äx] 6paxfiwv Sexa 8üo, wv fj §xx[r)] Spaxiial 50o.

'Eäv Se x['.] xo[üxo'.c upogJY^vvjxai, upcgavotaco tJL[sx(x X£0poYP°'9^°'S Sp^ou

ßaaiXixoö.

^) Nebenbei sei erwähnt, dass dieselben Gartenbesitzer, die für die Apomoira

die vorliegenden Deklarationen eingereicht haben, gewiss ausserdem für die

Grundsteuer zu deklariren hatten. Diese Apographai werden genauere Angaben

über den Umfang der Gärten gehabt haben, denn die Grundsteuer wurde nicht

als Quote, sondern als Fixum für die Arure erhoben (s. oben S. 147 ff.).
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(xXr^povo(jiiav dTC0Ypac{;aa9"ac). Vgl. oben S. 345 f. Ueber die hierfür

bestehenden Zwaugsmassregeln vgl. den nächsten Paragraphen.

B. Kaiserzeit.

1. Deklarationen über Haus und Hof: BGU 112, 420,

459, 536. P. Oxyr. I 72. Vgl. Hermes XXVIII S. 233.i)

Diese Eingaben, die aus verschiedenen Dörfern stammen, sind

säramtlich an die „Bücherbewahrer" in der Metropole Arsiuoe, resp,

Oxyrhynchos gerichtet. In 112 heissen sie ßoßXcocpuXaxe? x-^^ Iv

'ApaivoVxwy tzoXzi 5rj(Jioatac; ,3ißX:o^rf/Y;;, in den übrigen ßißXioiyuXaxeg

eyxxT^aewv 'Apacvoi-ou. Der letztere Titel ist der Spezialtitel, der

das im vorliegenden Fall in Betracht kommende Departement des

Gauarchivs hervorhebt.-) Es sind dies die Archivbeamten des Gaues,

die u. A. die Häuserlisten zu führen hatten, woraus sich ihre Erwähnung

an dieser Stelle erklärt (vgl. Hermes a. 0.). Ich halte es für einen

Zufall, dass nur solche Eingaben erhalten sind, die an diese j3ißXto-

(^uAaxs^ gerichtet sind. Sehr wahrscheinlich mussten gleichzeitig-

entsprechende Exemplare auch an die anderen Gaubeamten, den

Strategen und den königlichen Schreiber, sowie an die Ortsbehörden,

die Stadt- resp. Dorfschreiber eingereicht werden. Von den -/.Xfipo:

Y.XTOiv.'.v.oi, die in 420 und 536 neben den Häusern genannt werden,

wissen wir es, dass sie auch bei diesen anderen Beamten angezeigt

wurden. Vgl. unten.

Gemäss dem Befehl des jedesmaligen Präfecten werden die

einzelnen Objecte aufgeführt: xaxd xd utcö xoü xpaxcaxou f^ye[i6yoq

— upoexexay^sva d-oypdcpofia: — xd uTidpxovxd \i.o: xxX oder

ähnlich. Angemeldet werden oJxiai, auXat und ^iXol xoTtot. Wenn
in 420 und 536 daneben auch -/.Xfipoi xaxoLxtxot angezeigt werden,

so scheint das eine Abweichung von dem Princip zu sein, immer

nur gleichartige Gegenstände in einer und derselben Apographe zu

nennen. Doch liegt hier wohl der Begriff der „Immobilien" als

Einheit zu Grunde.

In einer fragmentarischen Urkunde (BGU 243) meldet der

Käufer eines Hauses an, dass er in der nächsten Steuerprofession

^) Die von Viereck Pliilol. LH S. 231 als Beispiel einer Hausbesitzanzeige

verwertete Urkunde gehört vielmehr, wie oben bemerkt, zu den xai' ol%{av

-^) Vgl. Philolog. LUX S. 99 A. 1.
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den Nachweis dafür erbringen werde, dass das Haus ihm gehöre,

und dass es schuldenfrei sei, von Niemandem belastet: ÖTioxav "{ä.p

xfiv aTüoypCa't'Yjv) a'jtoü 7:oi6y\xa.'., (^TioSei^w, ü)[5] uTzdpyti xai lax:

y,ad-ccpby [jiYjoevl xpaxo'j([i£vov).^) Dem entsprechend wird auch in

den vorliegenden Eingaben hervorgehoben, auf Grund welches Rechts-

titels der Deklarant die genannten Objecte besitzt. Endweder hat

er sie geerbt (uaxpoxa, [jiYjxpcxa, izocnnr/A, [Jia[i[xixa), oder aber er

hat sie gekauft. In letzterem Falle wird der frühere Besitzer genannt,

bald in der kurzen Formel -pözepo"^ xoö osTvos (vgl. 536), bald

ausführlicher, zugleich mit Angabe des Datums des Kaufes (112)

oder auch unter Hinweis auf die auf ihn, den Käufer, über-

gegangenen Rechte (Oxyr.: dxoXouö'WS xolq bIq auxov Sixaioc?). Jenem

xa^apov [iYjSevl xpaxoufievov entsprechend wird aber auch noch hinzu-

gefügt, ob das Haus pfandfrei ist oder nicht. Im ersteren Falle

nennt man es xa^apa aizo xe ^cpcXfji; xal uuo^rjXY]? xal Travxöi;

^iB'(yo"fi\i.txxQC, (112; 536,6). Der andere Fall liegt vor in 536,8:

xal oixcwv [ev u'jnod'riy.-Q (rj[Ji:au) fAepo(s) oIySxq xal auXfj?, £V "^

£^£S(av£:aa[JLYjv) [ujapa na7r£T[xo]5 xoö I[ccr,€izoq. Hier wird also

gar der Name des Gläubigers genannt, dem das Haus verpfändet

war. Die Ansicht von Mitteis (Hermes XXX S. 601), dass die

d^oYpacpac die Hypotheken nicht zum Gegenstand hätten, wird durch

diesen inzwischen hinzugekommenen Text berichtigt.

Bemerkenswert ist die Schlussformel in 112: 5xc 5' av omb

xouxwv £^otxovo[jngaü) "q xal npoqayopdoiß, Tipox&pov 7ipo;aYY£XtI),

<hq £X£).£ua'9"Y]. Es war also vorgeschrieben, jede Immobiliar- Besitz-

veränderung vor dem Vollzug dem Archivbeamten anzuzeigen^).

Dass überhaupt eine solche Anzeige erfolgte, war für die Evidenz-

haltung der Steuerbücher, die den ßoßXcocpuXaxe? oblag (s. unten),

durchaus notwendig. Weshalb es aber schon vor dem Vollzug der

*) So möchte ich hier das [lY] xpaxoufisvov, durch welches das xaO-apöv

genauer bestimmt wird, fassen, nicht als „nicht occupirt". Vgl. 379, 22: uTi'

0'j5£vÖ5 xpaxoUfisvTjS, von einem Hause gesagt, das einen Besitzer hat, aber

nicht verschuldet ist. Auch im Edict des Jul. Alexander Z. 23 wird mit dem

uTiapxövxtüv xpocTouii.evtüv auf Vermögen hingewiesen, die als verschuldet mit

Beschlag belegt sind. Vgl. vorher: yj ptepir] xwv -jTiapXÖv-cwv aOxoS xaxexs'-v ev

Toig 5Y]fioa(oLg ypajifiaxocfuXaxio'.s Txpög ccfeiXYjtia. — Mommsen denkt ausser-

dem an den Gegensatz von praedium liberum und praedium servum in Beziehung

auf die Servituten (Dig. 8, 4, G, 3 a. 19, 1, 8).

^) Vgl. Hermes XXVIII S. 235 f. Mitteis, Hermes XXX S. 602.
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Transaction angemeldet werden musste, geht aus den uns erhaltenen

Anmeldungen dieser Art hervor. Vgl. BGU 184 (Haus und Hof),

379 (y.Xfjpoc, xaiotxtxcg) und PER bei Hartel, Griech. Pap. S. 64

(unvollständig mitgeteilt). Der Schreiber thut kund, dass er sein

Grundstück, das er bei derselben Behörde deklarirt habe^), ganz

oder z. T. an N. N. für den und den Preis veräussern wolle:

8 dTreyparj'ajiYjv — ßo'jXopia: £^otxovo[xf|aac xw Selvc zi[).ffC, x. oder

ähnlich. Nur eine der drei Urkunden liegt uns vollständig vor,

BGU 379, und darin fährt der Schreiber fort: 5l6 Tzpoi;(x-^yiXXo[\i.e'^],

6tziüq £7iiax£iXy]X£ xw xo yp(x.<:f)elov^) Kapav[c5o;] auvxpYj[xaxc^£(tv)

"fllizlv (hq xaö"T^X£c. Daraufhin hat einer der beiden Archivare die

Eingabe an den Graphionbeamten weitergeschickt mit der Bemerkung

:

Tw: xo Ypa^Tov KapavcSo?. Ka^ fjV 7r£7rot'y]vxac 7r£[pl] x[6] xptx[ov]

\iipoq XYjg xoö yl-fipo'j apo[6p]Yj[g] \i<.äq x[y]s] uu' ouBevö? xpaxou-

\iivf]c, xeXdod-ui (oder yB'^i<^iyod'iJi Hunt) w? xa^Y;x£C. Was folgt

daraus? Die Graphionbeamten, von denen der Kauf vollzogen

werden soll, dürfen erst dann mit den Verkäufern in amtlichen

Verkehr treten (so fasse ich ouy/^prj\i/xxi'C,e:v) , wenn sie von den

Archivaren auf Gesuch Jener hih dazu ermächtigt sind, und vor

Allem, laut Grundbuch, von ihnen erfahren haben, ob das zu ver-

äussernde Grundstück hypothekarisch belastet sei (Ott 'oü5£v6i; xpaxou-

jAEVYj?, s. oben). In dem letzten Passus liegt offenbar der Schwerpunkt

der Anweisung.^) Wir lernen also, dass in Aegypten Immobilien

erst verkauft werden durften, nachdem von den Grundbuchführern

constatirt war, dass das Kaufobject unverschuldet war — resp., so

dürfen wir ergänzen, in welchem Masse es verschuldet war. Denn

*) Mitteis a. 0. übersetzt das ä7:sYp(a(j;ä[JL7]v) des Wiener Textes mit „sich

zuschreiben lassen". Diese Bedeutung dürfte nicht zu belegen sein. "Vielmehr

hat der Betreffende das Land deklarirt, und zwar dcTiö övö[iaTog xoö dSeXcpoö —
xexeX(suTTjxÖTOg) xxX, d. h. unter Nennung des Namens seines verstorbenen

Bruders, der es ihm vermacht hat. Da ist eine duoypacprj gemeint wie P.Oxyr.I 75.

— In diesem Wiener Text möchte ich Einiges anders auflösen als bei Hartel

geschehen. Z. 7 und 14 wird uapa-X£Xü)(p''iTat,,^, als Medium, zu lesen sein, denn

der Zusammenhang verlangt die Bedeutung „kaufen". Z. 10 1. ä7ieYp(ad;äiJ.Yjv)

statt iTZBfp[±'^cx.xo}. Z. 12 1. ä7isXcua-(^pog) statt äu£XEu9-(epou).

^) Hier wird etwa ein [iSxaX£'-pi.So|i^v(i) hinzuzudenken sein.

') Mitteis a. O., der diese Lesungen noch nicht kannte, giebt dem Text

eine andere Deutung. Auch die von P. Meyer im Philol. LVI S. 199 halte ich

für irriir.
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dass Grundstücke, auf denen Hypotheken lasteten, nicht verkauft

werden durften, ist wohl undenkbar. i) Durch diese Ordnung der

Dinge war zugleich der im Interesse der Grundbuchfübrung erforder-

liche Zwang zur Anzeige von Besitzveränderungen geschaffen, denn

es lag nun auch im Interesse der Contrahenten , die Anzeige zu

erstatten, da ohne sie die Graphionbeamten ihnen den Contract nicht

vollziehen durften. •— Ein Beispiel für eine Anzeige eines Häuser-

ankaufes scheint mir in dem Fragment BGU 243 vorzuliegen.-)

Die angeführten Beispiele zeigen uns, dass bei Veränderungen

des Immobiliar- Besitzes dafür gesorgt war, dass die Steuerbehöx'den

rechtzeitig in Kenntnis gesetzt wurden, um bei der nächstjährigen

Besteuerung den neuen Herrn statt des alten heranzuziehen.

Wie oft solche Hausbesitzdeklarationen wie die oben besprochenen

eingereicht werden mussten, geht aus den vorliegenden Texten nicht

hervor. Nichts spricht aber gegen die Annahme, dass auch diese

wie alle anderen Objectsdeklarationen alljährlich einzureichen

waren. Da sich dreimal die Bemerkung aTioypa^oiJiac tlc tr^v

eveaxwaav y]\iepav findet (112, 536 und P. Oxyr.), so ist es nicht

unwahrscheinlich, dass der Präfect einen bestimmten Tag als

Ablieferungstermin oder auch als letzten Termin anzukünden pflegte.

Die Eingabe aus Oxyrhynchos ist an Stelle des zur Zeit

abwesenden Eigentümers von einer anderen Person abgefasst und

eingereicht worden.

Vergleichen wir diese römischen Hausdeklarationen mit dem

Beispiel aus dem III. Jahrh. vor Chr. (oben S. 457), so treten wesent-

liche Unterschiede hervor. In der Ptolemäerzeit wurde der Umfang

(nach Ellen) und der Wert (in Geld) angegeben. Beides fehlt in

der Kaiserzeit. Dafür bieten wieder die Einoaben aus der Kaiserzeit

*) In den Kaufcontracten wird freilich regelmässig die ßsßattoais dafür

geleistet, dass das Haus resp. Grundstück frei sei von allen öffentlichen und

privaten Verpflichtungen.

2) Diese Anzeige, die allerdings nach vollzogener Transaction gemacht zu

sein scheint, soll beim Adressaten deponirt werden (Siö £7ii§:5(tiii'. elg tö tyjv

uaptx^-eoLv '(B\ia^a.:). Es wird auf die nächste Apographe hingewiesen, in der

der Schreiber ihnen beweisen werde, dass das Object ihm gehöre und unver-

schuldet sei (s. oben S. 462). Da solche Apographai aber an die ßLßX'.ocpüXaxs;

gerichtet werden, so glaube ich, dass auch diese Urkunde an sie gerichtet war,

nicht an das Graphion, wie ilitteis (Hermes XXX S. 600) meint.
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den Ausweis über die Verschuldung oder NichtVerschuldung, der

in der Ptolemäerzeit fehlte,

2. Deklarationen über Ackerland: BGU 108 Recto, 139,

198. Pap. Grenf. (II) 56. Vgl. Hermes XXVIII S. 236. Viereck,

Philolog. LH S. 230.

Diese Urkunden sind nicht an die ßißXiocpuXaxsc: gerichtet,

sondern 139 an den Strategen, den königlichen Schreiber und den

Dorfschreiber, der Grenfell - Text an den königlichen Schreiber;

108 ist vom königlichen und vom Dorfschreiber unterzeichnet. Nach

dem, was wir oben über die Subjectsdeklarationen nachgewiesen

haben, ist es wahrscheinlich, dass auch hier jeder der drei Beamten

ein, resp. zwei Exemplare empfangen hat. Da die gemischten Ein-

gaben 420 und 536, in denen y.Xfipoi xazcixiKol neben den Häusern

genannt werden, an die jStßXcot^uXaxs? gerichtet waren, Avird ferner

anzunehmen sein, dass auch von den vorliegenden Urkunden — in

198 handelt es sich gleichfalls um einen y.i.xoiy.oc, — ein resp.

zwei Exemplare an die ßißXtocpuXaxsi; gingen. Wir Averden vielleicht

verallgemeinern dürfen und sagen: die Eingaben über Immobilien

gingen nicht nur au die für alle Deklarationen zuständigen Gau-

und Ortsbeamten, sondern auch an die ßtj3X:oi^uXax£g der Metropole

— wahrscheinlich deshalb, weil sie mit der Führung der Grund-

bücher betraut waren.

„Gemäss dem Befehl des Präfecten" werden die in Frage

stehenden Aecker deklarirt.^) Dabei wird angegeben die örtliche

Lage des Ackers, der Umfang nach Aruren (fehlt in 198) und die

Steuerkraft (139: xeXouaag dva nupoü jitav yjfjitau). Auch wird

nicht versäumt zu melden, ob der Acker von der Ueberschwemmung

erreicht ist oder nicht. Vgl. oben S. 211. Unklar sind mir noch

die Bemerkungen über den 0i3)\i!xxia\i6q.'^)

*) Nach 198 könnte es scheinen, als oh Tipög zö evsoxög etog mit Ano-

Ypoccpo[iai zu verbinden wäre. Man sagt aber öcTioYpäcpsjO-a'. slg exo;. Also

geht es doch auf das 5.^poxo\. So auch Hermes a. a. < ).

^1 139: acüp.aTi,^oiidvas sie, OuaXspiav IlauXtvo'j (Name der Deklarantin).

198: §'.ä Sä atO[iaT!.a|jioö zig, Zü)'.[5joöv IlETsao'JXcu. Diese ist nicht die Dekla-

rantin. Auch bei (n-enfell a. O. folgt ein anderer Name. Vgl. BGU 141:

acüjJLaTiaiJiög xsct" ävSpa. Vgl. auch Ostr. 1204. Kann otijjiaxi^s'.v heissen „auf

einen Namen eintragen"? Aber warum folgen zweimal andere Namen als der

des Deklai-antt'u?

Wu.rKKN. Ostiaka. '-i"
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Während wir bei den Hausdeklaratiouen nur vermuteten, dass

sie alljährlich eingereicht wurden, lässt es sich hier beweisen.

BGU 139 stammt aus dem J. 201/2, BGU 108 aus dem J. 203/4.

Also grössere mehrjährige Perioden bestanden hier jedenfalls nicht.

Man beachte auch die Schlussworte von 108: Sic, xal a.v:o'(p{a.(po\ia.C)

x[ä) Iveaxwxt] cß (etet). Vergleicht man damit die Eingaben der

nächsten Rubrik, so liegt es nahe, etwa zu ergänzen: „Im vorigen

Jahre habe ich x Aruren angezeigt, und diese zeige ich auch für

das laufende Jahr an". Aber allein schon der Hinweis auf die

Ueberschwemmung des laufenden Jahres zeigt uns, dass wir es mit

jährlichen Eingaben zu thun haben.

InP.Oxyr,I78, 14— 18 wird aufeine solcheApographe hingewiesen.

3. Deklarationen über Viehbesitz (Kamele, Schafe, Ziegen):

BGU 51, 52, 89, 133, 192, 266, 352—355, 357, 358, 421, 629.

Pap. Grenf. (II) 45 und 45 a. PER bei Hartel, Griech. Pap. S. 74.

Pap. Lond. CCCXXVIII (ed. Kenvon, Rev. de philol. XXI 1897

S. 4 fr.). Pap. Lond. CCCIX, CCCXXVII. P. Oxyr. I 74. Vgl.

Hermes XXVIII S. 238 f Viereck, Philolog. LH S. 226 f.

Die Eingaben sind fast sämmtlich zugleich an den Strategen

und den königlichen Schreiber gerichtet, nur 133 lediglich an den

Ersteren, 89 und der Wiener Text an den Letzteren. Der Schreiber

von P. Oxyr. I 74 macht es sich bequem, indem er schreibt: 'ATCoXXwvtq)

[a]tp(aTy]YV) ^^' °-? /caO-i^xs:. Nach den obigen Erfahrungen werden

wir daraus schliessen, dass immer jeder der beiden Beamten je ein,

wenn nicht zwei Exemplare erhielt. Nach dem, was ich oben

S. 286 über die besondere Aufsicht des Strategen über die Heerden

gesagt liabe, halte ich es nicht für einen Zufall, dass in keiner der

Adressen der Dorfschreiber begegnet.^)

Die Eingaben sind meist nach folgendem Schema abgefasst:

„Von den x Tieren, die ich im vorigen Jahre deklarirt habe, sind y
crepirt oder verkauft oder von der Regierung requirirt (vgl. 266
und Kenyon a. O.). Die übrigbleibenden x—y deklarire ich^)

') Andrerseits scheinen die ß'.ßX'.ocpiiXaxsf; 5Yj|ioatü)v Xöywv bei der Heerden-

verwaltung beteiligt zu sein. Vgl. die an sie eingesandten Berichte der Weide-

inspectoren BGU 478— 480 (dazu oben S. 191 Anm. 1).

^) Hier wo es sich lediglich um die Aufzählung der vorhandenen Stücke

Vieh handelt, begegnet neben änoYpacpV) auch ir.oXcy.adxöc,) (BGU 89, 1). Vgl.

266,6: äcp' &y ä7:sXoY<i>oä|J.''iV'
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mitsammt den neugeborenen Jungen (xou; e^ euiyQVi]q aöxwv ZTZiyzyzri-

(i,£Vou? TioiXouq oder ähnlich) ^) für das laufende Jahr". Bei Anderen

hat sich der Viehbestand durch Kauf erweitert (354)^), wieder bei

Anderen ist er sich gleich geblieben (352; Pap. Lond. CCCXXVII).

Immer aber wird der augenblickliche Besitzstand mit dem des ver-

flossenen Jahres verglichen. Daraus folgt notwendig, dass auch diese

Deklarationen alljährlich einzureichen waren.

4. Deklarationen über Schiffe. Im Pap. Grenf. (I) 49

(vom J. 220/1) deklarirt ein Bürger der griechischen Stadt Antinoe

ein seinem minorennen Sohne gehöriges Schiff, dessen Steuermann

er selbst, der Deklarant, ist. Das Schiff, das als tcXoIov ['EX]Xyjvcx6v

bezeichnet wird, ist ein Lastschiff, das zum Korntransport benutzt

zu sein scheint. Seine Grösse wird durch die Angabe bestimmt,

dass es 250 Artaben tragen könne (aY^yv]? apxaßöv Siaxcaicov

uevT-^xo^i/Ta). Vgl. P. Oxyr. I 86, 6. Zur Identificirung wird auf das

Abzeichen hingewiesen, das es am Bug trägt (ou TiapaaYjiJiov TiaVTO-

jxop^o?)- Vgl. übrigens oben S. 391. — Diese Eingabe ist an den

Epistrategen, nicht an den Strategen gerichtet, weil Antinoe von

der Gewalt des Letzteren eximirt war (vgl. oben S. 434).

5. Eine Deklaration über Sklaven ist uns nicht erhalten,

denn P. Oxyr. I 73 ist nicht, wie die Herausgeber meinen, eine

Si.TZoyp(X<pri, sondern die Bescheinigung einer solchen vor den Agora-

nomen. Vgl. Z. 10, wo Scne^pa.'^iaxo steht, nicht äuoYpa^ofxac. Auf

die vorhergegangene Apographe wird hingewiesen in Z. 23 {hC ou

iTTtSeSwxev UTroixvYjjiaxo;;), wo sie nach ihrer formalen Seite ganz

correct als ÖTc6[JiVYj[ia bezeichnet ist. Aus dem daraus folgenden

Auszug kann man sich die Hauptpunkte der duoYpa'^i^ i^och

^) In dem Oxyrhynchos-Text sagt der Schreiber xoüs euaxoXou9-oövx(as)

auö Yov^g äpv[ag. — Die Lämmer (äpv£$) des verflossenen Jahres werden still-

schweigend im laufenden Jahre als Trpößaxa gezählt. Vgl. oben S. 286 A. 1. Diese

von Mommsen für 133 vorgeschlagene Erklärung wird jetzt durch den Kenyon'-

schen Text bestätigt : uwXou i\ÖQ lofi^oiiiwon vuvsl ev -ceXefo'.s.

*) In den Kaufcontracten wird gelegentlich hervorgehoben , dass von nun

an der Käufer die aTzo'fpa^ri zu machen habe. "Vgl. BGU 87, 153, 427. In

dem letzteren Text werden diese Deklarationen als d'pstitiä-ctüv anoypci<:fa.i

bezeichnet. — Wenn es in 388 II 6 heisst, der Tote habe gehabt x Schafe sv

anoYpatpf; x[al &\X]a. 9 dvauöypacpa, so ist vielleicht anzunehmen, dass er diese

500 Schafe kurz vor seinem Tode gekauft hat, so dass sie nicht mehr auf seinen

.Samen angemeldet wurden (?).

30*
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reconstruiren. Sie enthielt [den Namen] des Sklaven, sein Alter,

das Signalement und einen Hinweis auf die 6jioXoyia, durch welche

der Sklave erworben war.

6. Wie eine Erbschaftsdeklaration sieht P. Oxyr. I 75 aus.

Ein gewisser Theon deklarirt im Jahre 129 n. Chr. vor den ßißXto-

qjuXaxss von dem durch testamentarische Verfügung seiner Eltern

vom Jahre 84 auf ihn entfallenen Erbteil (auö xwv xaxyjvnrjxÖTWV

elc, |X£) ein dreistöckiges Haus (nebst Erdgeschoss und Hof) und

einen ^iXbc, zoKOC,.'^) Er fügt hinzu, dass seine Schwester Biogenis,

der in jenem Testament eine Mitgift von 1000 Drachmen und das

Recht, in dem Hause (frei) zu wohnen (Ivotxyjai?) bestimmt war,

kinderlos noch vor den Eltern gestorben sei. Die Erklärung dieser

merkwürdigen Apographe richtet sich danach, ob die Eltern in dem

laufenden Jahre gestorben sind oder schon früher. Die Worte Icp' "^

(seil. S^aO-^x"^) ä[i£Ta^eT(i) d[i(^6x£poc exeXeuTyjaav geben darüber

keine klare Auskunft. Sind die Eltern im laufenden Jahre gestorben,

so haben wir eine Erbschaftsdeklaration vor uns, und wir lernen

dann, dass man nicht die ganze Erbschaft auf einem Blatte als

solche deklarirte, sondern die einzelnen zu derselben Steuergruppe

gehörigen Objecte — so hier Haus und Hof — in besonderen Ein-

gaben anzeigte (vgl. dCTTÖ xwv xaxYjvxyjxoxwv). Für diese Deutung

könnte angeführt werden, dass der Deklarant sich nicht auf den

Befehl des Präfecten bezieht, sondern ganz allgemein inl xoö

Tiapövxos sagt. Sollten die Eltern aber schon früher gestorben sein

— und der Wortlaut ist hiermit durchaus vereinbar, — so haben

wir eine Hausdeklaration vor uns, die sich von den unter 1 auf-

geführten nur dadurch unterscheidet, dass der Schreiber merkwürdiger

Weise statt des kurzen uaxptxig die Details der testamentarischen

Verfügungen angiebt. Man könnte es auch so auffassen, dass dieser

Schreiber sich alljährlich wieder des alten Formulars bedient, dass

er zuerst im Jahre der Erbschaft aufgesetzt hatte. Welche von den

beiden Deutungen die richtige ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Dies sind die Objectsdeklarationen, die mir aus der Ptolemäer-

zeit und der Kaiserzeit bekannt sind. Es ist bis jetzt nur eine

^) Genauer: ein Drittel von dem, was sein Vater von dem Hanse und

'\)iXöZ TÖnog besessen hatte. Von dem Hause hatte dem Vater aber nur

>
-f- ^ = ^ gehört. Also hat der Sohn .p^ des gesammten Hauses geerbt.
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kleine Anzahl von Rubriken, die uns durch erhaltene Urkunden

bezeugt wird. Denken wir an unsere Steuertabelle auf S. 408 ff., so

sehen wir, dass bei der völligen Separirung der einzelnen Objects-

gruppen auch schon für einen massig wohlhabenden Mann die Zahl

der jährlich in mehrfachen Exemplaren einzureichenden Deklarationen

eine recht bedeutende gewesen sein muss.

In Hinsicht der Periodicität besteht zwischen den Objects-

deklarationen und den Subjectsdeklarationen ursprünglich kein

Unterschied, In der Ptolemäerzeit wurden beide, wie es uns schien,

alljährlich eingefordert, und in einem Falle fanden wir beide auf

einem Blatte vereinigt. Freilich gemahnte uns die Dürftigkeit des

Materials zur Vorsicht. Auch die beiden Subjectsdeklarationen aus

der Zeit des Augustus waren jährlich eingereichte Urkunden.

Dagegen mindestens von 61/2 an sind die Unterschiede sehr be-

deutende: von da an wurden die Subjectsdeklarationen alle 14 Jahre

für das verflossene Jahr eingereicht, die Objectsdeklarationen dagegen

in jedem Jahre für das laufende Jahr.^)

Vergleichen wir andrerseits die Objectsdeklarationen der Kaiser-

zeit mit den Objectsdeklarationen der Ptolemäerzeit, so liegen auch

hier grosse Unterschiede vor. Das Charakteristische der ptolemäischen

Eingaben war, dass immer neben dem ocTzo^pa^ead-oci das xi[ia.Gd'a'.

stand, neben der Anzeige die Schätzung. Für die Kaiserzeit giebt

es dagegen kein Beispiel, dass eine Schätzung (Tt[iY]at?) von den

Steuerzahlern selbst vorgenommen wäre. Es ist daher nicht zutreffend,

wenn Viereck (Philol. LH S. 233) gegenüber diesen Urkunden

von „Selbsteinschätzung" spricht. Vielmehr sind sie ausschliesslich

„Selbstanzeigen", duoypaqjat. Das ist eine fundamentale Neuerung,

die wir, wenn auch kein Urkundenmaterial aus dem I. Jahrh. v. Chr.

vorliegt, doch Avohl der römischen Regierung zuschreiben dürfen.

Darin liegt ein wichtiger SystemWechsel, dem gegenüber die sonstigen

Unterschiede zurücktreten. Dieser Wechsel ist um so bemerkens-

werter, als im römischen Census der Deklarant selbst einzuschätzen

hatte.2) Dies spricht von Neuem dafür, dass — wie Mommsen

mehrfach hervorgehoben hat — der römische Bürgercensus und der

Provinzialcensus völlig getrennte Institutionen sind.

*) Vgl. meine Ausführungen im Piiilologus LH S. 565 f.

*) Mommsen, Staatsrecht IP S. 394 f.
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§4.

Die Controle der Deklarationen.

Die bisher behandelten Deklarationen konnten der Regierung

nur unter der Voraussetzung zur Grundlage der Steuerveranlagung

dienen, dass einmal sich Niemand der Deklarationspflicht entzog,

und dass ferner die Angaben der Wirklichkeit entsprachen. Die

Erfüllung dieser beiden Bedingungen konnte nicht dem guten

Willen der Bevölkerung überlassen bleiben. Wenn schon heute in

hochentwickelten Kulturländern selbst solche Personen, die sonst

rechtlich gesonnen sind, den Steuerdefraudationen gegenüber vielfach

ein weites Gewissen zeigen, so wird das im Altertum nicht besser

gewesen sein, und speziell für Aegypten haben wir ein klassisches

Zeugnis in den bekannten Worten des Ammianus Marcellinus

(XXII 16,23): erubescit apud eos (seil. Aegyptios) si qui non

infttiando tributa plurimas in corpore vibices ostendat^) Wir können

es daher als selbstverständlich betrachten, dass der Deklarations-

zwang durch gesetzliche Bestimmungen gesichert wurde. Von Amasis

berichtet Herodot II 177 (im Anschluss an die oben S. 437 citirten

Worte), dass er auf die Unterlassung der Deklaration die Todes-

strafe gesetzt habe: [xy] 5e uoieövxa xaOxa — t-^-uveaö-ai ö-avaxtp.^)

Ob diese Angabe richtig ist, wird wohl mit Recht bezweifelt. Für

die griechisch-römische Periode "ist eine derartige Bestimmung jeden-

falls abzulehnen. Das beweist die einzige Notiz, die wir über eine

Bestrafung im Falle der Deklarationsunterlassung für diese Zeit

kennen. Nach Pap. Tur. I 7, 10 f. verlor derjenige, der eine Erb-

schaft nicht deklarirte, nicht den Kopf, wohl aber sein Recht auf die

Erbschaft und musste ausserdem ein sehr hohes Strafgeld zahlen

(s. oben S. 345 £). In ähnlicher Weise mögen auch für die anderen

Steuern Strafgelder festgesetzt gewesen sein, avozu wahrscheinlich

eventuell auch körperliche Züchtigungen hinzugekommen sind.

Nicht minder wichtig war die Frage, Avie die Richtigkeit der

Deklaration controlirt werden sollte. Hierzu liegt uns ein reicheres

^) Aehnliche Zustände dort noch heute. Vgl. v. Fircks, Aegypten 1894 I

S. 145/6.

*) Schief wiedergegeben von Diod. I 77, 5.



§ 4. DIE CONTROLE DER DEKLARATIONEN. 471

Material vor, das uns zeigt, dass die Regierung sich wohl bewusst

war, dass Deklaration ohne Controle wertlos ist. Zunächst wurde

— in manchen Fällen — das Gewissen der Deklaranten dadurch

geschärft, dass man sie die Richtigkeit ihrer Angaben durch einen

Eid beschwören liess — wie das ja auch im römischen Bürgercensus

regelmässig der Fall war.^) Nach aegyptischer Landessitte wurde

der schriftliche Eid beim König verlangt. Dieser Eid begegnet

mehrfach in den vom Revenue-Papyrus vorgeschriebenen Deklarationen

(s. oben S. 459). So heisst es col. 27, 13 ff. von dem Winzer, der

dem Apomoirapächter zu deklariren hat: 5(£tpoy[pai^Yja]axü) [5e] 6

yewpY^S "^ov j3aaiXtx6v Spx[o]v [7ü]av x6 yevyjiJia duoSeSec/evac —
xal TYjV

(5:710
fJiotp[av] xfjV yeyevYjjievYjV (Hunt) [Sjixatws Si,vayt[ypa,']-

cpyjxevat. Einen entsprechenden Eid hat auch der Pächter dem

Winzer zu leisten (col. 27, 5 ff.). Vgl. auch col. 42, 17: (i£^' Spxou.

Ebenso heisst es im Petr. Pap. (II) XXVII (1) von dem Steuer-

deklaranten , der eventuelle Veränderungen im Besitzstande alsbald

anzuzeigen verspricht: TzpoQOcvolaisi |i,[£xa y^ttpolypucpiac, Spxou ßaac-

Xtxoö. Der Wortlaut eines Eides, der für Deklaranten vorgeschrieben

wird, scheint mir in einem zerfetzten Passus. des Revenue-Papyrus

erhalten zu sein. Col. 86, 10 f möchte ich folgendermassen ergänzen:

'0|j.vuü) (3aaL[X£a IlxoXe\ialoy (^y) fi [i'^v Stxaiw]; xyjv (ä;7iOYpa(f[Yjv

Töv Y£VYj[Ji]axü)v xwv u[7cap)(6vxo)v \i.oi Sc^noyBypa^riv.i'^ai xxX. Die

angeführten Beispiele stammen aus dem III. Jahrh. v. Chr. Auch

aus der Kaiserzeit liegen einige Beispiele für die Anwendung des

Königseides vor. In der oben besprochenen Subjectsdeklaration aus

JVIemphis (vom J. 173/4) heisst es zum Schluss: x[al] öjjlvuw xyjv xoO

xupiou [AuJpYjXiou 'AvxcDvtvou Kataapo? [tu])(V/V dcXrid-fi tlvtxi xd

7rpox(ei[j,£va). Während hier beim Genius des Kaisers geschworen

wird, lautet der Eid am Schluss der Objectsdeklarationen P. Oxyr. I

74 und 75, wie in alten Zeiten, auf den Herrscher selbst: öfivuti)

Auxoxpaxopa Kacaapa Tpaiavöv 'A5pcav6v S£ßaax6v [jtY] ^4'^'^^'^'^^-

Eine solche eidliche Versicherung findet sich in keiner der zahl-

reichen entsprechenden Deklarationen aus dem Faijüm! Dagegen

*) Vgl. Mommsen, R. Staatsr. II^ S. 373 f.

^) Vielleicht ohne Namen. Viel umständlicher ist der Königseid in Petr.

Pap. (II) XLVI a (vgl. Gott. GA 1895 S. 161). Meine am Original vorgenommene

Revision stimmt mit Witkowski, Prodromus gramm. pap. gr. (1897) S. 56 überein.
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wird in einer der oben besprochenen faijümiscben Todesanzeigen

(BGU 17) wie auch in P. Oxyr. I 79 die Aussage durch einen

Eid bekräftigt. Desgleichen begegnet der Eid in den unten zu

besprechenden Urkunden BGU 92, 649, 730 (aus dem Pharbaithites).

Aber eben so Avenig, wie sich heute unsere Regierung bei der

„nach bestem Wissen und Gewissen" ausgefertigten Deklaration

beruhigen kann, genügte damals die beschworene Eingabe. So trat

neben die Deklaration der Steuerpflichtigen die amtliche Nach-
forschung. Wir lernen verschiedene Arten dieser Controle kennen.

In einem Falle sehen wir, wie gleichzeitig mit den Steuerzahlern

die „königlichen Schreiber" aufgefordert werden, concurrirend mit

Jenen über Umfang und Ertrag der betreffenden Steuerobjecte zu

deklariren. Dies befahl Philadelphos, als er die Apomoira neu

regelte. Vgl. Rev. Pap. 36, 3 ff., ähnlich auch in dem zweiten Erlass

37, 10 ff. Hier werden also zwei selbstständige, von einander unab-

hängige Eingaben gemacht, von den Steuerzahlern und von den

Regierungsbeamten. Beide werden der Steuerveranlagungscommission

überwiesen (36, 10).

Dieses umständliche, aber allerdings auch sichere Controle-

system mag wohl nur in Ausnahmefällen, wie hier bei Einführung

einer neuen Steuer, befolgt worden sein. Für gewöhnlich wird man

sich darauf beschränkt haben, die von den Steuerpflichtigen ein-

gereichten Deklarationen nachträglich auf ihre Zuverlässigkeit hin

zu prüfen. So ergiebt sich aus Rev. Pap. 29 folgendes Bild. Die

Besitzer von Nutzgärten sollen den Steuerpächtern und den Regierungs-

beamten gegenüber deklariren und zugleich den Ertrag abschätzen.

Wenn der Steuerpächter der Schätzung zustimmt, so soll er mit

dem Besitzer die vorgeschriebenen contractlichen Abmachungen voll-

ziehen. Wenn er aber Widerspruch erhebt, so soll der thatsächliche

Ertrag dadurch festgestellt werden, dass der Steuerpächter selbst

den Verkauf der Früchte übernimmt. Hat der Besitzer zu niedrig

geschätzt, so ist das Plus, das sich durch den Verkauf ergiebt, Profit

des Steuerpächters, der Staat aber bekommt seine Quote von dem

wirklichen Ertrage. Hat der Besitzer jedoch höher eingeschätzt, als

der Verkauf ergiebt, so trägt der Pächter den Schaden, indem der

Staat die Differenz von ihm erhebt, die Regierung aber macht einen

Profit, insofern sie mehr erhält, als sie von dem positiven Ertrag

allein bekommen hätte.
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Hier scheint mir vor Allem bemerkenswert, dass die Prüfung

der zl[iYioiq — denn die liegt in dem ebbov-tl^ oder dvxcXeysiv —
nicht von den Regierungsbeamten, sondern von den Steuerpächtern

vorgenommen wird. Da nun alle Steuern, wie wir sehen werden,

in der Ptolemäerzeit verpachtet waren, liegt der Schluss nahe, dass

auch bei den übrigen Steuern die Prüfung der Deklarationen und

der in jener Zeit damit verbundenen Schätzungen den Steuerpächtern,

die ihrerseits wieder unter der Controle der Regierungsbeamten

standen, übertragen war. In col. 28 des Revenue-Papyrus, in der es sich

um die Abmachungen zwischen Winzern und Steuerpächtern handelt,

ist die Controle der Deklarationen gleichfalls den Letzteren über-

wiesen. Hier wird für den Fall, dass der Pächter sein Veto ein-

legt, die Entscheidung den Regierungsbeamten als zweiter Instanz

(iTTtxpLvecv) zugeschoben.!) Vgl. auch col. 89, 2 und fragm. 2, e. In

wie weit diese Einzelangaben zu verallgemeinern sind, lasse ich

dahingestellt. Dass die ptolemäische Regierung im Princip die

Prüfung der Deklarationen den Pächtern überlassen und selbst nur

eventuell im Streitfall die letzte Entscheidung sich vorbehalten habe,

ist mir nicht unwahrscheinlich. Sie würde die Arbeit damit auf

andere Schultern abgewälzt und sich selbst dabei, wie obiges Bei-

spiel zeigt, finanziell auf alle Fälle gesichert haben, denn damit,

dass im Falle einer zu niedrigen Schätzung dem Pächter ein Profit

zufiel, war die Sicherheit gegeben, dass er, wo irgend der Verdacht

einer Steuerhinterziehung vorliegen konnte, sein Veto erheben würde.

Andrerseits war der Steuerzahler dadurch, dass im Falle eines

ungerechten Veto der Pächter in seine eigene Tasche greifen musste,

vor leichtfertigen Beanstandungen seiner Schätzung geschützt, während

der Staat ein Plus machte. Man wird zugeben, dass dieses Controle-

system ausserordentlich fein ersonnen war.

Aus dem Gesagten erklärt sich auch, weshalb die oben ange-

führten Beispiele von Objectsdeklarationen — denn nur für diese

können die Steuerpächter herangezogen werden, nicht auch für die

Subjectsdeklarationen — teils an Regierungsbeamte, teils an Steuer-

pächter adressirt sind. So ist No. 2 (S. 457) an einen ini\itXY]Tf}c,

gerichtet, No. 4 an den ßaaiXtxo? -(p(x.\i\iazt{)Q, dagegen No. 3 an

^) ['Eav 8' ävT]iX^Yü)ai.v &c, TzXiov tj IXa[oaov Yijvexai, Snixpiv^TO) 6 oExovöjiOc;

xal 6 [ävcilYpacpEüs xal xaS-oii av dntxpl'!)"?)!,, ocpp[aYL^^]o^cüoav.



474 V. KAPITEL.

das xeXwviov. Man deklarirte also wohl gleichzeitig, wie es der

Revenue-Papyrus für einzelne Fälle vorschreibt, an die Regierungs-

organe und das betreffende Zollbureau.

Wenden wir uns nun zur Kaiserzeit und zunächst zu den

Subjectsdeklarationen. Wir haben oben gesehen, dass diese in

doppelten Exemplaren an die Gaubeamten — den Strategen und

den königlichen Schreiber, eventuell auch die Archivare — sowie an

die zuständigen Ortsbeamten — die Stadtschreiber, bezw. den Dorf-

schreiber und die Volkszähler — zu richten waren. A priori wird

man annehmen, dass diese Instanzen auch mit der Nachprüfung der

Eingaben betraut gewesen sind. Gewisse Subscriptionen in einigen

der uns erhaltenen Exemplare bestätigen diese Annahme. Mehrfach

findet sich die Unterschrift: 6 oeTva a£ayj|X£iü)[xai. Vgl. BGU 53, 95,

447, 524. Ebenso wie in den Quittungen durch diese Formel die

Richtigkeit der Urkunde bezeugt wird (s. S. 83), so wird auch hier

der subscribirende Beamte die Richtigkeit der Deklaration damit

bestätigen Avollen. In 53 subscribirt der Dorfschreiber. In 95

scheinen die beiden Subscribenten zu den Volkszählern zu gehören.

In 447 kann man zwischen dem Dorfschreiber und einem Volks-

zähler schwanken. Auch in 524 ist die Person unklar.

Eine andere Formel begegnet in 97 und 447, in denen es

beide Male gleichlautend heisst: Swxpaxyji; laxov l'aov de, l^etaacv.

Xa:prj|jL(i)v auvea)(OV. Hier bezeugen die Beamten — es mögen zwei

Volkszähler sein oder der Dorfschreiber und ein Volkszähler, —
dass sie eine Copie von dem Vorliegenden „zur Prüfung" erhalten

haben. Das vorliegende Exemplar mag mit dieser Subscription

der nächst höheren Instanz übergeben sein. In welcher Weise

die Exemplare von unten nach oben weiter gegeben wurden, darüber

bleibt noch manches unklar, aber soviel scheint sich aus den ange-

führten Fällen mit Sicherheit zu ergeben, dass es speziell die Orts-

beamten waren, die mit der Nachprüfung der Eingaben betraut

waren. Auch die höheren Instanzen mögen sie mit ihren Personal-

büchern verglichen und so eine Controle ausgeübt haben, aber die

Ortsbeamten waren naturgemäss die zur Controle Geeignetsten, denn

sie hatten nicht nur wie Jene ihre Bücher zum Nachschlagen,

sondern sie konnten vor Allem an Ort und Stelle durch Nach-

forschungen in den Haushaltungen selbst sich von der Richtigkeit

überzeugen.
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Aehnliche Controlevermerke tragen nun auch die Objects-

deklarationen. Ich beginne mit denen über Viehbesitz, weil hier

die Sachlage am klarsten ist. Die Lesung und Ergänzung der

betreffenden Subscriptionen steht zwar noch nicht überall fest, aber

über die Bedeutung kann kein Zweifel mehr sein. Vgl. Hermes XXVIII

S. 240. Als Beispiel gebe ich die Subscription von BGU 358, die

besonders gut erhalten ist:

19 (2. Hand) 'A7l£Yp(a!^Y]aav) OXp<Xx(riy&) xd|JLYjX(OL) ' Z,

20 M-zylp e. (3. iiand) Ilapd jjaad(cxw) &(|xoctos)

21 xd[X7]X(oO ^ M£y^(lp) £,

22 (4. Haud) Mdpwv dcnob(ehei.'X\iiyoQ) •^\j\i.(y(x,Gidpyriq) ^^Yj(p('ö'[jLYjaa)

xa|i,(T^Xoui;) Z, uwX(ou5) j3.

23 (S.Hand) Ilapd ßaa:X(cxw) 6\i(oi(j)c,) <hc, Ti(p6y.zizoa).

24 (6. Hand) Acovuat(o)s £^Yjpc'9'([i,7jaa) 5c(d) Toü ßo(rjd-oO)

25 xal d^Y]pf9'((X7]xo)(;) au(Ji(yü)(vö)).

Zunächst wird vom Strategen bezeugt, dass die in der Eingabe

aufgezählten Tiere an dem und dem Datum in seine Bücher ein-

getragen sind, denn das bedeutet hier d7i;£Yp(di^y]aav), wie die Variante

xaxEXwpiO'ö'Yjaav (vgl. BGU 352) zeigt. ^) Darauf folgt ein ent-

sprechender Vermerk des königlichen Schreibers. Hiermit ist noch •

nichts über die Richtigkeit der Eingabe ausgesagt. Das geschieht

erst mit den folgenden Unterschriften, die besagen, dass die Tiere

von aratswegen nachgezählt sind, und zwar wiederum einmal beim

Strategenamt und ein zweites Mal beim königlichen Schreiber.

Gewöhnlich folgt noch eine dritte Auszählung, wie hier die des

Atovuato?. Wer das ist, ist aus dem Text nicht zu ersehen.

Von besonderem Interesse ist der MdpcDV, der für das Strategen-

amt die Auszählung übernommen hat. Wir sehen hier einen ange-

sehenen Bürger, der zum Gymnasiarchen designirt ist, mit der Aus-

zählung von Kamelen beschäftigt! Also gehörte das £^apr/9'|X£Tv

wohl zu den Liturgien, die auf der Bürgerschaft lasteten. 2)

Dieses amtliche Auszählen oder Nachzählen des Viehes bildet

also die notwendige Ergänzung zu den Selbsteingaben der Vieh-

besitzer. Daher sagt der Deklarant in 266: SyjXw [JL£Td duoYp(a9'y]v)

xal l^[apc-9'(XYjacv].

^) Nicht „eingereicht", wie Viereck, Philol. LH S. 227 meint.

^) Vgl. oben S. 351. Die Auffassung dieses Anitas als einer Liturgie würde

gegen eine Salarirung nicht sjDrechen. Vgl. S. 394 § 198.
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Viereck (Philol.LII S. 229) sieht auch in BGU 92 eine Urkunde,

die der Controle der Steuererklärung diente. Das ist nicht ganz

unrichtig, und dennoch möchte ich eine andere Pointe in dieser

Eingabe finden (ebenso in den ähnlichen BGU 649 und 730). Der

Schwerpunkt liegt nicht sowohl in der von der Regierung extrahirten

Angabe (7rpoc;cpa)vyjat<;), dass der Schreiber zur Zeit so und so viele

Schweine habe, als vielmehr in der weiteren Erklärung, dass er

jederzeit bereit sei, diese Schweine auf Wunsch vorzuführen, d. h.

wohl auf den Markt zu treiben, für den er sie grossziehe.^) In 92

wird auf den Markt von WevxoXXfjX'?, in 649 auf den von

Alexandrien hingewiesen. Wir sehen also die Regierung darüber

wachen, dass die Viehmärkte genügende Zufuhr erhielten. 2) Es ist

mir übrigens fraglich, ob die Schreiber dieser Eingaben wirklich die

Besitzer der Schweine sind und nicht vielmehr Beamte der könig-

lichen DomanialVerwaltung. 3)

In ähnlicher Weise werden auch die übrigen Objectsdeklarationen

controlirt sein, wiewohl die Controle nicht überall so einfach aus-

zuführen war wie gerade bei den Viehdeklarationen. So finden sich

Controlevermerke auch bei einigen der oben angeführten Deklara-

tionen über Haus und Hof und Ackerland. Vgl. 108 R, 139, 459, 536.

Im Einzelnen bleibt hier noch manches fraglich, so in 459 und 536.

Den oben besprochenen Subscriptionen der Viehdeklarationen ent-

sprechen am meisten 108 R und 139. In letzterer heisst es:

(2. Hand) 'A7r£Ypa((^Yj) 7T:(apd) aTp(at'/]yä)) i^ ^<x[i(tvb)d') ä.

(S.Hand) 'ATCsypCa^Y]) 7r(apd) ßaatX(cxw) Yp(a[jL[jLax£T) t^ OajjLCevwO") ä.

*) Die Wendung xal Suöxav ini^YjT^g, uapaaxT^aü) (92, 16) ist formelhaft.

Vgl. Pap. Grenf. (II) 79 I 8. In 649, das leider verstümmelt ist, scheint es

daneben ausführlicher ausgedrückt gewesen zu sein. In 92 ist der Gedanke

ungeschickt mit der ersten Aussage verknüpft: ouoTisp xpscptov bIc, zö xaxayaysiv

sJg zoLC, zric, WsvxoXXt^x.-"^? ÖL^opdi;. — Die obige Auffassung wurde soeben durch

P. Oxyr. I 81 bestätigt, eine ganz ähnliche Eingabe eines Eierhändlers. Hier

fällt die Zählung natürlich ganz fort, und dadurch tritt die Hauptsache, die

Bereiterklärung, den Markt von Oxyrhynchos mit Eiern zu versehen, noch deut-

licher hervor. Der Eierhändler fügt die Versicherung hinzu, nicht heimlich und

auch nicht im eigenen Hause zu verkaufen.

^) Die vorliegenden Eingaben sind an den Strategen gerichtet.

*) Der Eine sagt exsiv uap' eiiauxw, der Andere exeiv ; keiner sagt ÖTtccpxetv

jioi. Der Schreiber von 92 nennt sich '\v.(x.zci.y<üyz6c,, was nach dem Vorhergehenden

vielleicht zu 5rj(|iöaios) -xxTrjvoxpöcpog (vgl. BGU 638) xal] xaxaYwysüc zu ergänzen
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(4. Hand) 'Epceu? %(D(ji,OYpa([X{iaT£Ü?) zayo'^ xouto(u)

xö l'aov slq l^exaaiv.

Auch hier Avird zunächst die Buchung bei den beiden Gau-

ämtern constatirt, darauf folgt — wie bei den Subjectsdeklarationen —
die Aussage des Dorfschreibers (auch in 108 R), dass er eine Copie

hiervon „zur Prüfung" erhalten habe. So erscheint auch hier, wie

bei den Subjectsdeklarationen, der Ortsbeamte als derjenige, der die

Controle thatsächlich auszuüben hat. Während die sonstigen An-

gaben dieser Deklarationen auch von den Gaubeamten in ihren

Büchern verglichen werden konnten, war der Dorfschreiber speziell

in der Lage, zu controliren, ob die Angabe über das Mass der

Bewässerung durch die Nilschwelle zu Recht bestand.^)

So sehen wir in der Kaiserzeit die Gaubeamten und namentlich

die Ortsbeamten die Controle über die Deklarationen ausüben,

während sie in der Ptolemäerzeit auf die von den Beamten con-

trolirten Steuerpächter abgewälzt war. Diese directe Controle durch

die Regierungsbeamten ist nichts als eine selbstverständliche Conse-

quenz der von der römischen Regierung in weitem Umfang durch-

geführten Ersetzung der Steuerpacht durch die directe Erhebung

(vgl. Kap. VI). Es bleibt abzuwarten, ob bei denjenigen Abgaben,

die auch in der Kaiserzeit noch verpachtet wurden, die Controle

durch die Pächter ausgeübt worden ist. P. Oxyr. I 36 scheint für

diese Annahme zu sprechen. 2) Die oben angeführten Deklarationen

sind' sämmtlich für Steuern eingereicht, die nicht verpachtet waren,

sondern in directer Regie standen.

ist. Das wäre ein Beamter, der die (kaiserlichen oder Gemeinde-?) Schweine

aufzuziehen und auf den Markt zu treiben hätte. Aber es ist nicht aus-

geschlossen, dass es sich um Privatleute handelt. Vgl. P. Oxyr. I 81.

^) Nicht zu den eigentlichen Controlevermerken gehört die Notiz bei

P. Grenf. (II) 56. Die Herausgeber meinen, dass die zwischen der Deklaration

und dem Datum von dritter Hand eingeschobenen Zeilen 15— 18 in keiner

Beziehung zu der Urkunde stünden. Aber wie sollte sie dann dorthin gekommen

sein? Ich glaube vielmehr, dass diese Worte "-ß ijis §p ^ besagen sollen, dass

die Deklarantin im vergangenen Jahr 7 Drachmen Steuern für das betreffende

Object gezahlt habe. So erklärt sich auch, dass in dieser Quittung der Name

des Zahlers fehlt. Diese Bemerkung mag sich also ein Beamter notirt haben, der

mit der Steuerveranlagung beschäftigt war.

^) Es handelt sich hier allerdings nicht um eine periodische äizoypcccffi,

sondern um eine einmalige Zolldeklaration bei der Zollbude.
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§ 5.

Die Steuerbücher.

Waren die Deklarationen eingereicht und auf ihre Richtigkeit

hin geprüft, so galt es, sie übersichtlich zusammenzustellen und zu

Listen oder Büchern der verschiedensten Art zu verarbeiten, um für

die Steuerberechnung eine bequeme Unterlage zu schaffen. Diese

Arbeit wurde nicht nur an einer Stelle vorgenommen, sondern

— unabhängig von einander — von all denjenigen Ressorts, an

welche die Deklarationen adressirt waren, also sowohl von den Gau-

beamten wie von den Ortsbehörden. Eben zu diesem Zweck waren

wohl die doppelten Exemplare eingefordert, damit, wenn das eine

Exemplar an die oberen Instanzen weitergegeben wäre, das andere

die Grundlage für die Buchführung bilden könne.

Zunächst wurden die im Bureau verbleibenden Deklarationen

selbst zu einem Buche, d. h, nach damaligen Verhältnissen, zu einer

Rolle zusammengestellt. Das geschah in der Weise, dass man die

Originaleingaben in derjenigen Ordnung, die für das betreifende

Amt von Wert war^), aneinander klebte. Erhaltene Rollenfragmente

führen uns dies deutlich vor Augen. 2) Diese zeigen zugleich, dass

innerhalb der so hergestellten Rolle die Einzeleingaben mit fort-

laufenden Nummern versehen wurden, um das Citiren zu erleichtern.

Die Einzeleingabe war nun Columne x in Rolle y, oder xöXXrjjxa x

in x6\i.0(; j. Aehnlich wie hier die Subjectsdeklarationen, sind gewiss

auch die Objectsdeklarationen aneinander geklebt worden.

Da solche Rollen für die verschiedensten Zwecke gebraucht

wurden, sah man sich eventuell genötigt, auch Abschriften (avitypoci^a)

der Originaleingaben zu solchen Rollen zu vereinigen. Hierfür

brachten wir oben bei Besprechung der Sterbelisten ein Beispiel.

*) Die Subjectsdeklarationen sind nach den Strassen, resp. den Ampho-

darchien, auf die sie sich beziehen, geordnet.

*) Man betrachte z. B. die Photographien, die ich in den Sitzungsberichten

d. Berl. Akad. 1883 als Beigabe zu den „Steuerprofessionen vom J. 189" bei-

fügen durfte: da sieht man auf Taf. IX—XII, wie die Originaleingaben, die durch

die verschiedenen Hände sich deutlieh als solche documentiren, immer mit dem

linken Rand unter den rechten Rand der vorhergehenden Urkunde geklebt

sind — also in derselben Weise, wie die in der Fabrik hergestellten Papyrus-

blätter zu Rollen aneinander gefügt werden.
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Für die mannigfachen Zwecke, denen die Deklarationen dienten,

genügte aber dieses einfache Aneinanderkleben nicht. Vielmehr wurden

ausserdem nach den verschiedenen massgebenden Gesichtspunkten

Auszüge angefertigt.^) Da die Bücher, die so entstanden, in erster

Reihe der Steuerverwaltung, im Besonderen der Steuerberechnung

dienten, können wir sie als Steuerbücher bezeichnen. In dem

Schutt der Städte und Dörfer haben sich noch manche Reste von

solchen Büchern erhalten.

Am klarsten erkennbar sind die Auszüge aus den Subjects-

deklarationen. Vgl. BGU 185, 493—510, 533. Die Anlage ist

folgende. Voran steht der Name der Strasse. Darauf werden die

einzelnen Häuser, resp. die Hausteile, die ein Eigentum für sich

ausmachten, aufgeführt, und zwar bezeichnet nach dem Namen der

Eigentümer, denn Hausnummern kannte man nicht. Darauf werden

die Mieter (evocxoi) aufgezählt, erst die männlichen, dann die weib-

lichen. Letztere durch vorgesetztes 8'i^X(ecac) abgetrennt. Von jeder

Person ist in der Regel — ganz wie in der Deklaration selbst —
Vater, Grossvater und Mutter angegeben, der Stand und das Alter.

Auch finden sich die oben besprochenen Zusätze wie Xaoypacpoufxevoi;,

iTCtxexpcjxevos u. a. Wenn in den vorliegenden Beispielen, wie es

scheint, nur evoiv.oi aufgezählt werden, so waren entweder diese

Häuser nur Mietshäuser, oder aber diese Listen sollten speziell die

Mieter zusammenstellen, nicht auch die Hauseigentümer mit ihrer

Familie. Ersteres ist mir wahrscheinlicher, zumal es in BGU 504

in der Ueberschrift heisst: xal xwv ix^yx^^iy oly.i(x.c, I9' Ixepwv

d{Ji(yöSü)V, vgl. 503, 2. In dem obigen Schema waren alle wesent-

lichen Punkte der Deklaration berücksichtigt und in übersichtlicher

Weise zum weiteren Gebrauch zusammengestellt. Dass solche Listen

direct aus den Subjectsdeklarationen excerpirt waren, erhebt eine

sorgsame Vergleichung über allen Zweifel (vgl. z. B. 506, 9 X(p

Iveaxwxi x^L = 188/9).

^) Darauf beziehen sich z. B. die oben besprochenen Subscriptionen dTis-

YpotcpT^oav oder xaTSXwpiaS-Tjaav, die bedeuteten, dass der Inhalt eingetragen sei

in die Bücher des betreflFenden Beamten. — Ueber slxovf^etv in der Bedeutung

„Auszüge machen", ,,den Hauptinhalt skizziren", vgl. Mitteis, Hermes XXX S. 597.

Jetzt tritt uns die Bedeutung der slxoviaTai in P. Oxyr. I 34 Verso 12 ff. noch

deutlicher entgegen. Es handelt sich hier freilich um Einregistrirung von

Contracten, aber der Geschäftsgang wird bei den Deklarationen nicht viel anders

gewesen sein.
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Nicht so klar liegen die Dinge bei denjenigen Listen, die die

Steuere bjecte zusammenfassen. Hier wird man vielfach schwanken,

ob man es mit Auszügen aus den Deklarationen zu thun hat, oder

aber aus Steuerbüchern, die ganz oder vorwiegend auf Grund amt-

licher Nachforschung — parallel jenen — geführt wurden. Ich

möchte wenigstens annehmen, dass es für gewisse Steuern solche auf

amtlicher Nachforschung begründeten Steuerbücher gegeben hat, die

zur Controle der betreffenden Deklarationen dienten, wie sie selbst

wieder mit Unterstützung jener evident gehalten wurden. Ich denke

namentlich an die Besteuerung der Immobiliarobjecte, also nament-

lich der Grundstücke und Häuser. Das Controleverfahren , das bei

den Mobiliai'objecten wie z. B. bei den Viehheerden durch einfaches

Auszählen leicht zu üben war, konnte gegenüber den Grundstücken

und Häusern nicht mit derselben Leichtigkeit angewendet werden.

Dieser Controle dienten vielmehr Grund- und Gebäudesteuerbücher

oder, um sie mit dem gebräuchlicheren Namen zu nennen, Grund-

und Gebäudekataster. Es sind schon oben S. 174ff. Klassiker-

und Urkundenzeugnisse zusammengestellt worden, aus denen hervor-

geht, dass in Aegypten schon seit den ältesten Zeiten — wie Herodot

sich ausdrückt, seit Sesostris' Zeiten — der Grund und Boden aufs

Genaueste vermessen und in Katastern aufgezeichnet war. Diese

Kataster waren jedenfalls nicht auf die Deklaration der Grundeigen-

tümer, sondern auf die Vermessungen der königlichen Geometer

basirt; sie unterlagen, wie wir gleichfalls a. a. 0. schon belegten,

namentlich wegen der durch die Nilüberschwemmungen hervor-

gerufenen Veränderungen einer häufigen Revision. Dass diese Ver-

messung des gesammten Kulturbodens auch graphisch in Flurkarten

zur Darstellung gelangte, lässt sich nur vermuten. In diesem Kataster

waren nicht nur die Grösse der Einzelgrundstücke, sondern auch die

sonstigen den Ertrag beeinflussenden Verhältnisse, wie namentlich

die Art der Bewirtschaftung, die Kulturgattung gebucht, und end-

lich der Ertrag selbst, resp. der Wert, dessen Feststellung der Haupt-

zweck des Katasters ist, notirt.

Zur Erleichterung eben dieser Ermittelungen liess sich die

Regierung alljährlich die Deklarationen einreichen, ja, die Ver-

änderungen in den Immobiliar-Besitzverhältnissen mussten sogar, wie

wir oben sahen, ausserdem schon vor dem rechtlichen Vollzug der-

selben bei den ßißXtoifuXaxss angemeldet werden. Zu den directen
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Beweisen für die Existenz von Katastern lässt sich noch ein indirecter

aus der Vergleichung der Deklarationen selbst ableiten. Das einzige

hierher gehörige Beispiel einer Immobiliardeklaration aus der Ptole-

mäerzeit (Pap. Lond. L, s. oben S. 457) ist nach allen Richtungen

hin so vollständig, dass es für die sämmtlichen Rubriken des

Katasters verglichen werden konnte. Da giebt der Hausbesitzer

nicht nur den Umfang von Haus und Hof genau in Ellen an,

sondern er bestimmt auch genau die Lage durch Angabe der

Nachbarn nach den vier Windrichtungen und giebt endlich auch

den Wert des Hauses — nach seiner Schätzung — an. Das ent-

spricht durchaus den Rubriken des Katasters: Name des Eigen-

tümers — Object — Lage desselben — Grösse — Zweck-

bestimmung — Wert. Im Kataster wird ausserdem wohl noch

die auf Grund dieser Angaben ermittelte Steuersumme notirt gewesen

sein. Sehr viel mangelhafter sind nun, wie wir schon oben S. 469

hervorhoben, die entsprechenden Deklarationen der Kaiserzeit. Da

fehlt überall die Orientiruug nach den Nachbarn, die Angabe des

Umfanges nach Ellen und die Taxirung des Wertes. Da diese

Punkte aber zur Feststellung der Steuersumme unentbehrlich sind,

so folgt daraus, wie ich schon im Hermes XXVIII S. 235 ver-

mutete, das& die Beamten, an die diese Deklarationen gerichtet

sind, unabhängig hiervon über diese Daten verfügten, d. h. dass

sie Gebäudekataster besassen, in denen die hier übergangenen

Punkte auf Grund amtlicher Nachforschung eingezeichnet waren.

Der Schwerpunkt dieser Deklarationen liegt wohl in den Mit-

teilungen über den augenblicklichen Eigentümer und die augen-

blickliche Verschuldung oder NichtVerschuldung des Gebäudes,

während die anderen Daten wohl mehr das Aufschlagen im Kataster

erleichtem sollten. Dass auch in den Gebäudekatastern der römischen

Zeit der Umfang der Häuser nach Ellen angegeben war, ist selbst-

verständlich, und wird durch den Kaufvertrag BGU 667, 7 ff. bezeugt,

nach welchem ein Haus unter Hinweis auf die 5r||i6ata ßißXia, d. h.

den Gebäudekataster, iizl zolq [oulai aux^? \Lixpoic, xal Tzriy(ia\i.oXc,

verkauft wird.^)

Aehnlich steht es mit den Deklarationen über Grund und

Boden. Wie diese in der Ptolemäerzeit ausgesehen haben, wissen

') Vgl. Z. 9 Anfang: xal d)? S'.ä Srjfiooicov ßißXttüv [xpr^iaxC^S'.?]. Vgl.

auch BGU 94, 8.

WiLCKEN, Ostraka. 31
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wir noch nicht. Sehr wahrscheinlich waren sie eben so ausführlich

wie die damaligen Gebäudedeklarationen, jedenfalls enthielten sie die

Werttaxe. In den Deklarationen der Kaiserzeit wird zwar das

Mass nach Aruren angegeben, einmal auch der Steuersatz (BGU 139),

aber es fehlt auch hier wieder die Orientirung und die Werttaxe.

Ein Kataster war also auch hier daneben notwendig. Die Haupt-

pointe dieser Eingaben aber war offenbar die Mitteilung über den

Erfolg der derzeitigen Ueberschwemmung; die anderen dürftigen

Angaben sollten vielleicht auch hier mehr das Aufschlagen und

Identificiren im Kataster erleichtern.

Wir haben somit für die Immobiliarobjecte neben den Dekla-

rationen selbstständige Kataster anzunehmen, die durch amtliche

Nachforschung eingerichtet waren und auch ferner durch solche

Nachforschungen, natürlich unter Verwertung der Deklarationen,

evident gehalten wurden.

Hiernach wird sich die Frage, woher die uns erhaltenen Listen

und Auszüge stammen, leichter beantworten lassen. Wenn sich z. B.

in BGU 83 ausser dem Namen des Hauseigentümers und dem Object

selbst auch noch die Orientirung nach den Nachbarn findet, so geht

dieser Auszug wahrscheinlich nicht auf eine Deklaration, sondern auf

einen Gebäudekataster zurück. Dasselbe gilt von der grösseren Liste

BGU 186, in der sich folgende Rubriken finden: Name des Haus-

eigentümers — Object — Orientirung nach den Nachbarn — Steuer-

summe für das betreffende Jahr (vgl. Z. 12: xe^ ^iß). Auch dies

wird aus dem Kataster stammen. Ebenso werden BGU 563—566

zu beurteilen sein. Wenn hier auch nur der Name des Eigentümers

und Umfang und Kulturgattung des Grundstücks excerpirt sind, so

weisen doch die Bemerkungen über die früheren imay.i'lis.LC, auf den

Kataster hin. Andere Listen wie BGU 217 (Schema: Name —
Steuersatz nach Artaben für die Arure — Umfang nach Aruren)

und 426 (Schema: Name — Umfang nach Aruren) könnten an

sich ebenso gut aus Deklarationen excerpirt sein. Doch da nach

Obigem das Kataster erst d^s Definitivum ist, wird es vielleicht

richtiger sein, auch diese Listen aus den Katastern abzuleiten. Das-

selbe ist wohl auch für die Listen aus dem HI. Jahrh. vor Chr.

anzunehmen, nämlich Petr. Pap. (H) XXX b (Schema: Name —
Qualität des Bodens — Grösse — Steuersatz — Steuersumme) und

XXXEX i (Schema: Name — Kulturgattung— Ort— Steuersumme).
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Doch ist diese Frage, woher die uns erhaltenen Listen stammen,

an sich von geringerem Interesse.^)

Die hier besprochenen Steuerbücher dienten in erster Reihe

der Steuerberechnung, doch wurden sie auch zu den verschiedensten

anderen Zwecken, und zwar nicht nur im amtlichen Interesse, sondern

— was besondere Beachtung verdient — auch im Interesse des

Publicums verwendet. Letzteres war nur möglich, wenn ihnen eine

gewisse Publicität eigen war, und dass dies der Fall gewesen, wird

durch folgende Beispiele wahrscheinlich gemacht.

In dem Kaufcontract BGU 94, 7 (vom J. 289) sagt der Ver-

käufer, er verkaufe die Aruren ^tiI xoIq o5ai a6T(Ji)[v] öpioic, xal

TiOTcaxpaci; xxX [xaxa x-^jv e^ °^PX^'^ ^"'^ P-^lXP- '^°'^ ^^^ auvig^cav

xal (&? Sca SYjtAoaitDv ßtßXto)[v )(pY](JLaxt^ouat(?)]. Ebenso in 667, 7

(vom J. 221/2): o?xcav Ittc xoZc. [o'j]ai a.'jxi]q [iexpot^ xal uy])(ta|xoti;

xal 9'£[ieXioci; xxX xal Scxaiot? 7iä[a]t xaxa [xy]]v iE, &px^i ^«'^

{Aexpt Toü vöv auvTQ^oav [xal ihc, 5cd Srjjjioacwv ßißXiwv xp>][Aaxi^ec(?)].

In beiden Fällen, deren formelhafter Charakter klar zu Tage liegt,

beruft sich der Verkäufer für die Grenzen resp. die Masse des Kauf-

objectes sowie für die Pertinenzen — oben ist detaillirt, was sonst

xd auyxupovxa udvxa heisst — und die mit dem Object verbundenen

Kechte einmal auf das alte Gewohnheitsrecht, zweitens aber auf die

Aufzeichnungen der SrjfAoaca ßtßXca. Dass mit den Letzteren die

Grund- resp. Gebäudekataster gemeint sind, liegt auf der Hand.

Jeder Zweifel wird dadurch ausgeschlossen, dass unmittelbar vorher

die Verkäufer sich nicht nur auf den vorliegenden Verkaufscontract,

sondern auch auf die Vermittlung der xöv iyKTyjOttßV ßtßXtO'O^xr]

stützen. 2) Diese ist aber nichts anderes als dasjenige Ressort des

grossen Gauarchivs (ßri\ioda, ßißXic^i^xr]) , das speziell die Besitz-

veränderungen zu buchen hatte, also das Katasteramt. Die Ver-

*) Wieder andere Listen, die äusserlich den oben genannten ähneln, sind

überhaupt nicht zu Zwecken der Steuerberechnung aufgestellt, sondern bieten

vielmehr Abrechnungen über bereits gezahlte Steuern. Vgl. Petr. Pap. (II)

S. 36, 37, VII, XXVII (3), XXVIII, XXIX (a), XXXIX e, XLIII (a.b.).

Pap. Lond. CXIX ed. Kenyon S. 140 flf., CIX A und B, S. ISOflf. Hierhin gehören

auch mehrere unserer Ostraka, die Personenlisten nebst den gezahlten Beträgen

enthalten. Vgl. Nr. 1180—1184, 1188, 1189, wohl auch 1190—1192, 1194—1196.

2) 94, 5 : xaT« xi^vSs XYjv SiioXoyiav xal 8iä zriz xcöv [eyxTi^asiüv ß'.ßXto-

d-T^XYjs]. Ebenso ergänze ich 667,6: nsTtpaxdvai — [xaTÖc xi^v8e xtjv b\ioXoylaiv

xal 8'.a x^g xcSv E]vxxr,o£Wv ßißX'.oS-r^xYjs.

31*



484 V. KAPITEL.

mittelung dieses Amtes wird darin bestanden haben, dass — wie

wir oben S. 463 sahen — erst auf Anweisung dieser ßtßXto^T^xYj

hin das Notariat die Vollziehung der vorliegenden Contracte über-

nommen hatte. Wenn also in obigen Fällen die Contrahenten in

der Lage sind, sich für die Description des Objectes auf die Kataster

zu berufen, so zeigt dies, dass diese Steuerbücher öffentlichen

Charakter hatten.

Dasselbe geht aus P. Oxyr. I 100, 10 (vom Jahre 133 n. Chr.)

hervor, einer Kaufurkunde, in der der Verkäufer für die geographische

Lage der verkauften ^iXol zonoi und ihre Orientirung nach den

Nachbarn auf die xaxaypai^T^ verweist: wv yj zoTZod'eola, xal xö

xat' dcvefiov Scdb tyjs xaxaYpa(^Y]s SeSi^Xwxat. Diesen Ausdruck

xaxaypa^"^ wird man geradezu als termimis technicus für das Kataster

fassen dürfen.

Ergänzend tritt P. Oxyr. I 78 hinzu. Da führt ein Mann, der

ein Grundstück gekauft und es darauf ordnungsgemäss deklarirt hat,

Beschwerde darüber, dass er in den Listen, die danach publicirt

seien, gesehen habe, dass das Grundstück noch auf den Namen des

früheren Besitzers eingetragen sei: ev xtp vöv Tipoxe^evxL xax'

avSpa ßtßXtw eupov xaüxac, in dv6\iaxoc, xy]? Ttpoxxyjxpcag Tiposye-

Ypa[i[Jt£va(;. Damit es nun nicht scheine, als ob er mit der Nach-

lässigkeit des Beamten einverstanden sei, fordert er Remedur. Wir

sehen daraus, dass die unter Verwendung der eingereichten Objects-

deklarationen angelegten Listen (ßoßXcov) öffentlich ausgelegt wurden,

sodass das Publicum selbst eventuelle Versehen melden konnte.

Die hier gemeinten Listen waren xax' ävhpa angelegt, also nicht

nach den Grundstücken, sondern nach den Eigentümern geordnet.

Im Hinblick auf die vorher gegebenen Beispiele können wir

noch einen Schritt weiter gehen und sagen: die mit Publicität aus-

gestatteten Steuerbücher oder Kataster spielten im Verkehrsleben

der Privaten eine ganz ähnliche Rolle, wie heute die ausschliess-

lich im Interesse des Publicums geführten Grundbücher. „Dass

eine officielle Grundbuchführung im Interesse des privaten Besitz-

standes, so wie wir sie heute haben," damals bestanden, hat Mitteis

(Hermes XXX S. 601) gewiss mit Recht geleugnet. Vielmehr „war

die Evidenz der Besitzveränderungen lediglich im Interesse der Steuer-

erhebung gewährleistet" (ebenda). Aber auch Mitteis kommt dann

Nsciter zu dem Schluss, dass die Aufzeichnungen der Steuerbehörden
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„eine gewisse Publicität der BesitzVerhältnisse im Gefolge hatten"

(S. 605). Wir können geradezu sagen: die oben erwiesene Publicität

der Steuerbücher machte die Schaffung eines besonderen für private

Zwecke angelegten Grundbuches überflüssig. Nach Mitteis würde

zwar doch ein sehr wichtiger Unterschied zwischen jenen Steuerbüchern

und unseren Grundbüchern darin bestanden haben, dass erstere, wie

er meint, „die Hypotheken nicht zum Gegenstand hatten" (S. 601).

Dies halte ich jedoch nach dem oben S. 462 f. zusammengestellten

Material nicht für zutreffend. Die Immobiliardeklarationen geben ganz

genaue Daten über Hypotheken und Schulden, und dass die Kataster-

fiihrer, die ßcßXtocpuXaxsi;, in der Lage waren, über diese Hypotheken-

und Schuldverhältnisse Auskunft zu geben, ist danach selbstver-

ständlich, wird aber auch durch BGU 379 ausdrücklich bezeugt

(s. S. 463). Hiernach können wir jetzt mit noch grösserem Rechte

sagen, dass die Immobiliar-Steuerbücher oder Kataster neben

ihrem eigentlichen Zweck die Rolle der heutigen Grund-

bücher gespielt haben.

Während in den obigen Fällen die ßcßXiO(puXax£S als die

Katasterfuhrer erscheinen, zeigen andere Beispiele, dass ausser ihnen

auch die anderen Behörden, an welche die Deklarationen gerichtet

waren, im Besonderen die betreffenden Ortsbehörden, im Besitz von

Katastern waren und daher Auskunft zu erteilen in der Lage waren.

Lehrreiche Beispiele für die Ptolemäerzeit bieten die „Actenstücke

aus der königlichen Bank" I—IV. Das Angebot, das beim Thebarchen

für die bevorstehende Versteigerung von Grundstücken eingelaufen ist,

wird an den Bezirksschreiber (xoTroypatxiJtaxeug) weiter gegeben mit

der Marginalbemerkung „Nachprüfen und Bericht erstatten, auch den

Wert (der Grundstücke) beifügen". i) Darauf giebt der Bezirks-

schreiber es weiter an den Dorfschreiber, und dieser antwortet^)

(IV, 13): 'EmoxoTZOüvzBC, eupcaxojxev Sca xwv [(puXaaac?]|ievü)v '/j|aIv

[ßt]ßXc(i)v £u. plll.q dSsaTioTou; [xal (JivalYpa^o^eva? de, zouq Tcpoye-

Ypaii|jL£vous. A£o[v] datlv [xi|XY]]^'^vat ä^iag H (Spaxfiwv uevxa-

xtiJXtXiwv). Er schlägt also in dem vop ihm geführten Kataster

nach und giebt danach die gewünschte Auskunft — diesmal im

i)IV, 12: enioxstjjanivouc ÄvsveY^siv, 7ta[p]a9'4vxa [xal tyiv] d^tav.

Vgl. I 2, 9.

"^) In I 2 in demotischer Sprache, was der Bezirksschreiber dann übersetzen

lassen miiss.
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fiscalischen Interesse.^) Hierdurch wird übrigens bezeugt, dass in

den Katastern der Wert der Grundstücke in einen Geldsatz ab-

geschätzt war. — Auch der Hermiasprocess bietet ein Beispiel, dass

man vom xo7iOYpa|X[AaT£US und xü)}JiOYpa(Jt|JLaT£6i; Auskunft darüber

verlangte, auf welchen Namen ein Grundstück (im Kataster) ein-

geschrieben sei. Vgl. Pap. Tur. I 4, 5fF.

In ähnlicher Weise werden in BGU 5 und 11 (II. Jahrh. n, Chr.)

die ßtßXtocpuXaxes und der Dorfschreiber um Auskunft über Besitz-

verhältnisse angegangen (vgl. Hermes XXVIII S. 234). In 11 weist

der Dorfschreiber, nachdem die ßtßXio^uXaxes sich über die Zeit des

Erwerbes geäussert haben, nach, dass das strittige Haus resp. Grund-

stück einem gleichnamigen jüngeren Bruder des Genannten gehöre.

Die Behörde, die sich bei Beiden erkundigt hatte^), weist dann die

Sache von sich mit dem Bemerken: AYjX(oö[i£v) [xov z]fiq Kepxe-

aou)(ü)(v) "Opoui; ywW[iOYp(a[ji{xax£a) öqjEiXecv 7r£pl touto[u Tz]poq<^iü-

vCeiyad'a.i Sta xö xö uizdpy^ov ey.el S£Sr]X(wa'8'aO. Hier ist ein

deutlicher Hinweis auf die vom Dorfschreiber geführten Kataster,

und wir sehen zugleich, dass der Dorfschreiber zur Auskunft ver-

pflichtet war.^)

In ähnlicher Weise wurden auch die Steuersubjectsdeklarationen

und die aus ihnen gewonnenen Personallisten öffentlichen und privaten

Zwecken der verschiedensten Art dienstbar gemacht. In einem vor

dem Präfecten geführten Process, sagt der Tipo^oSoTiocc?, da es

zweifelhaft ist, wem der Sklave gehört hat (BGU 388 II 19): iv.

xfic, xax' oSxc'av dTioypa^y]? a7ioS£(xvuxaL, xlvo«; iaxh SoOXo?. Hier

beruft man sich also auf die Personallisten als sichersten Beweis

für die Zugehörigkeit des Sklaven.

^) Wenn einige Tage darauf der Bezirksschreiber — für die Anweisung an

die königliche Bank — nochmals aufgefordert wird, die Eichtigkeit der Angaben

zu bestätigen und Masse und Nachbarn der Grundstücke beizufügen, so möchte

ich daraus nicht folgern, dass der Bezirksschreiber noch wieder ein besonderes

Kataster geführt habe, denn dann hätte er die erstere Auskunft nicht an den

Dorfschreiber abgeschoben. Vielmehr wird er diesmal die Daten selbst aus dem

Dorfkataster entnommen haben.

^) Mit Unrecht bezog ich diese Unterschrift früher auf die ß'.ßXio9tjXaxes.

^) Die Person, die den ungenannten Beamten um Auskunft bat, — wohl

ein Privatmann — , mag wohl in diesem Dorfe gewohnt haben. Darum wird

er an das Dorfkataster verwiesen und nicht an die ßißXioO-igxYj, die sich in der

Metropole befand.
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Von dem impublicirten Pap. Lond. CCCXXIY sagt Kenvon

(Cat. Add. S. 431): „Copy of extrads from the public record ofßce

(Stjuoaia ^iß).io&}]xri) , containing the cen&us lists of the [ßnd] year of

Hadriamis Caesar and of the 9th year of Äntoninus Caesar, sent hy

Änicus, son of Chenenuphis, to his sister Tamystha, as evidence that

he is her hrother" Wenn ich dies recht verstehe, lässt sich ein

Privatmann, um der Schwester zu beweisen, dass er der Bruder ist,

von der 5y;|j,oaia ßtßXto-ö-i^XTj Auszüge aus den xax' oixtav dT^oypaiya''

machen. So hatten also auch diese Personallisten Publicität, und

konnten im amtlichen wie im privaten Interesse benutzt werden.

Das sind Beispiele von Anwendungen, die mit dem ursprüng-

lichen Zweck der Personallisten nichts zu thun haben. Zum Schluss

sei noch auf eine andere Verwendung hingewiesen, die ein grösseres

Interesse hat als die angeführten Einzelfalle. Betrachtet man die

Personallisten der Ptolemäer- und Kaiserzeit in ikrer oben dargelegten

Anordnung, so ist klar, dass der Regierung, wenn sie die Zahl der

Bevölkerung Aegyptens wissen wollte, in ihnen jedenfalls die beste

Unterlage zu einer Volkszählung gegeben war. Dass die Volkszählung

als solche nicht der Zweck der Personalerhebungen gewesen, vielmehr

die Aufgaben der Steuer- und Militärverwaltung in erster Linie

massgebend gewesen, ist unbestreitbar. Aber dass das so gewonnene

Material dann auch gelegentlich zu Volkszählungen verwendet worden

ist, wird uns anderweitig nahegelegt.

Beispiele für Zählungen in der Ptolemäerzeit bietet Diodor an

zwei Stellen. Einmal sagt er (XVII 52, 6): xad"' 5v y^p '^i^^-i

uapeßaXojxev yjpovov de, Aly^TtTOV l(paaav oi xa? dvaypa'^d;

e^ovie? xwv xaxocxouvxwv elvai xou; ev auxf^ (in Alexandrien)

5:axptßovxa; IXsu^epou^ tzXzIo'jc, twv xpiaxovxa [iDpidStüv. Es gab

also in Alexandrien eine Behörde, welche „die Listen der Bevölke-

rung" führte, oder vorsichtiger gesagt, aufbewahrte (l^^ovxs?) und auf

die Frage Diodors die Zahl der Freien, die sich in Alexandrien

aufhielt (Siaxptßovxai;), anzugeben im Staude war. Leider lässt dies

erste Zeugnis manche Fragen offen. Sind mit den SAEuO-epoi nur

die Männer oder auch die Frauen und Kinder gemeint? Beloch^)

und Eduard Meyer-) nehmen das letztere an, Marquardt^) das

^) Bevölkerung d. Griech. Eöiii. Welt 1886. S. 5.

*) Artikel „Bevölkerung" im Handwört. Staatsw. S. 444.

") Rom. Staatsrerw. 11« S. 120, auch I* S. 455.
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erstere. Eine sichere Entscheidung scheint mir nicht möglich, da

wir nicht wissen, wie Diodor gefragt hat. Hatte diese Behörde

ferner auch Listen über die Nichtfreien in Alexandrien? auch über

die Bewohner der aegyptischen •/ßpa,? Ich möchte es glauben. Auf

die Mitteilung dieser letzteren Zahl konnte Diodor an dieser Stelle

verzichten, wo er nur von der Grösse Alexandriens spricht.

Weiter fuhrt uns eine andere, viel umstrittene Stelle desselben

Autors. Diodor I 36, 6 spricht von der ausserordentlich starken

Bevölkerung, durch die Aegypten in der Pharaonenzeit — denn das ist

zö TcaXacov — alle Länder der Erde weit übertroffen habe. Auch zu

seiner Zeit, fügt er hinzu, stehe es hierin keinem Lande nach (xod

v.a.d'^ "^[lötc, hk ouhevbc, xwv aXXwv Soxel Xzimod-ai). Zum Beleg

fährt er zweierlei an.

1. In der Pharaonenzeit gab es in Aegypten 18000 Städte und

grössere (d^töXoyot) Dörfer, wie man in den heiligen Aufzeichnungen

(ev Tat? iepodc, Si,^aypa(paX<;y) sehen könne. Zur Zeit des Ptolemaios I.

aber seien 30000 gezählt worden (YjpC'9'[jn^'ö'V]aav)^), und diese Zahl

sei auch bis auf seine Zeit geblieben. Die Angabe über die Pharaonen-

zeit und die des Ptolemaios I. hat Diodor, wie allgemein mit Recht

angenommen wird, seiner Hauptquelle, Hekataios von Abdera, dem

Zeitgenossen dieses Ptolemaios, entnommen. Dagegen die Kenntnis

der Verhältnisse seiner eigenen Zeit (5ca[Ji£[Ji£VYjx£V ew? xöv xad'^

il\iöic, )(p6v(i)v) muss er einer zeitgenössischen Quelle verdanken —
vielleicht jener Obersteuerbehörde von Alexandrien, die er auch über

die Bevölkerung Alexandriens befragt hatte. Nach Diodors Erkundi-

gungen hatte sich also seit den Tagen des ersten Ptolemäers bis auf

seine Zeit die Dichtigkeit der Besiedelung des Landes — im wesent-

lichen — nicht verändert. Das ist wichtig auch für die folgende

Untersuchung! Ueber den absoluten Wert der beiden Zahlen —
18000 und 30000 — ist es schwer, ein bestimmtes Urteil zu fällen.

Sehr möglich ist, dass eine von beiden oder auch beide corrumpirt sind. 3)

^) Ich vermute, dasa er diese Listen nur darum ,,heilige" nennt, weil sie,

wie natürlich, in hieratischer Schrift geschrieben waren. Eine Führung durch

die Priester ist daraus nicht zu folgern.

'^) Ich constatire, dass hier eine Zählung der Ortschaften zur Zeit des

ersten Ptolemäers bezeugt wird. Darum braucht freilich die angeführte Zahl

nicht richtig zu sein.

3) Beloch, Bevölkerung S. 256, will mit CF 3O0O statt 30 000 lesen.



§ 5. DIE STEUERBÜCHER. 480

Nach dem ZusammeuKang sollte man eine so grosse DTerenz

nicht erwarten.

2. Diodor fährt fort: toö 5e aujiTiavio? XaoO xö ^£y TcaXaiov

cpaa: ye^ovivai mp\ hnzoi.'/.oaixc, liopidbo^q, xal xaO*' f^fiäc Se pOx

tXatxoui; slvai xptaxoaiwv. So in sämmtlichen Handschriften ausser

dem unbedeutenden Cod. Venetus (M Dind.), der xptaxoatwv am

Schluss fortlässt. Danach hätte also die Gesammtbevölkerung

Aegyptens zur Pharaonenzeit 7 Millionen betragen, „zu unserer Zeit"

aber 3 Millionen, Schon Stephanus hat die letzte Zahl xpcaxoatwv

verdächtigt, und seit Dindorf wird in den neueren Ausgaben das

Wort eingeklammert oder ganz aus dem Text entfernt. Danach

würden auch „zu unserer Zeit" 7 Millionen gewesen sein.

Neuerdings hat xp'.axoatwv einen Verteidiger gefunden in Julius

Beloch (Bevölkerung S. 256). Mich haben seine Gründe nicht über-

zeugt, vielmehr beanstande auch ich das xpiaxoaiwv und zwar auf

Grund einer sprachlichen Beobachtung, die bisher m. W. nicht

hervorgehoben ist. Ich behaupte, dass Diodor, wenn er nach kXaxxo'JC,

überhaupt eine Zahl genannt hätte, sicher den bestimmten Artikel

davorgesetzt haben würde: er würde xwv xpcaxoaicüv gesagt haben, i)

Also corrupt ist die Ueberlieferung jedenfalls. Sachlich spricht aber

gegen die Zahl 3 Millionen ausser anderen Gründen, die schon von

anderer Seite vorgebracht sind-), auch Folgendes. Kai xad-' "^[läc,

Ss heisst nicht „und zu unserer Zeit", sondern „und auch zu unserer

Zeit". Unser „und" ist durch ok gegeben. Ebenso kurz vorher in

§ 6: xal xa-8-' fiiiätc, Se ouSevo? xwv aXXwv SoxeT XeiTzead-oci. Damit

ist auf die (annähernde) Gleichheit der Bevölkerungsverhältnisse zu

den beiden Zeiten hingewiesen. Folglich kann unmöglich an zweiter

Stelle eine Zahl genannt sein, die um mehr als die Hälfte kleiner

ist als die erstere, mit der sie verglichen wird. Es kann also nur

heissen: „und auch zu unserer Zeit waren nicht weniger".^)

^) Ich habe das XVII. Buch Diodors (über Alexander) , das besonders

reich an Zahlenangaben ist, auf diese Frage durchgesehen. Mit einer Ausnahme

steht hier in sämmtlichen Fällen hinter TzXzioDg, und sXaTXOUS der bestimmte

Artikel. Vgl. 9,3; 19,4; 31,2; 36,6; 46,4; 52,6; 53,3; 61, 3; 62, 7; 64, 4

;

66,1; 87,2. Vgl. auch 40,1; 65,1; 91,7. Diesen Fällen gegenüber möchte

ich auch das eXdx'zooq S'-gX-^^t^v in 21, 6 für corrumpirt halten.

2) A. V. Gutschmid bei Sharpe, Gesch. Aeg. II* S. 28 A. 2.

3) Man darf meines Erachtens den Unterschied zwischen noXü Tzpoiox^

und o'Jdsvög XslusaS-ai in § 6 nicht zu stark urgireu. Es ist nicht viel mehr
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Trotzdem bin ich nicht für einfache Streichung des xptaxootwv,

denn die Entstehung dieser falschen Lesart bliebe so unerklärt. Ich

vermute, dass der Text ursprünglich lautete: oux IXaxxoui; elvat

TOUTWV. Das xpiaxoatwv — als Ziffer x — mag durch Missverständnis

einer Abbreviatur von xouxwv entstanden sein.^)

Noch in einem anderen Punkte muss ich Beloch widersprechen.

Er bezieht die zweite Zahl auf die Zeit des Hekataios von Abdera,

denn das xad-' i^|xccs habe Diodor aus ihm herübergenommen

(S. 257). Ich halte es für unmöglich, dass Diodor, der unmittelbar,

zwei und neun Zeilen vorher, zwei Mal mit xa^' ii\i&c, deutlich auf

seine eigene Zeit hinweist, hier plötzlich die Zeit des Hekataies

meinen soll, die er doch vorher durch Erwähnung des Ptolemaios

Lagu davon geschieden hat. Allerdings ist anzunehmen, dass er

auch bei Hekataios eine Bevölkerungszahl gefunden hat, aber diese

hat wohl wieder (wie bei den Dörfern) übereingestimmt mit der, die

er in Alexandrien von den Steuerbehörden für seine Zeit erfahren

hat, und anstatt nochmals, wie vorher, Ptolemaios' Zeit und seine

Zeit zu unterscheiden, beschränkt er sich auf die Hervorhebung

der eigenen.

Ich bin also der Ansicht, dass Diodor uns hier sowohl für die

Pharaonenzeit wie für die Zeit des ersten Ptolemäers und seine eigene

eine Bevölkerung von 7 Millionen bezeugt. Für die beiden ersteren

stützt er sich auf Hekataios^), für die letztere auf eine zeitgenössische

Quelle — vielleicht jene alexandrinische Steuerbehörde. Mit dem

als eine stilistische Variante. Er will offenbar sagen, dass die TioXuavO'ptOTtCa zu

seiner Zeit im Wesentlichen dieselbe sei wie in der Pharaonenzeit. Wenn er

in § 9 nur die epY« \iByd'ko(. xai d-auiaaoTä der Pharaonen hervorhebt, so geschieht

das, weil er in diesem Buche die alte Geschichte Aegyptens erzählen will. In

XVII 52, 4 sagt er ganz ebenso von Alexander, er habe in Alexandrien ßaotXeia

xaxaaxeuäoai ^a.\}\ia.azä xatä xö jisysö-oc ^^^i ßapo? twv IpYtöv, und die

Nachfolger bis auf seine Zeit hätten es weiter ausgebaut, Alexandrien aber sei

die erste Stadt der Welt geworden.

^) Wurde x, etwa in xoux (vgl. Aristoteles' Ath. Pol.), als xpiaxootiov auf-

gefasst, so mochte xou als unverständlich fallen gelassen werden. — Auch

Ed. Meyer nimmt gegen Beloch an, dass eine Corruptel vorliege (Artikel

„Bevölkerung" a. a. O. S. 448).

^) Dieselben sieben Millionen stehen auch in einem contusen Fragment

des Baton, Frag. bist. Gr. IV S. 348. Dass in ihm der Bematist Baeton zu sehen

ist, wie Meyer (a. a. O. S. 444) vermutet, glaube ich nicht.
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au[X7ra<; Xocoq, der gezählt wird, ist sicherlich die Gesammtbevölkerung

Aegyptens gemeint.^)

Für die Kaiserzeit haben wir nur die Notiz des Josephus, der

aus der Kopfsteuer die Bevölkerung auf 74 INIillionen — ausser den

Alexandrinern — berechnet hat. Dass seine Berechnungsart Be-

denken unterliegt, und ihr Resultat kein Testimonium für uns ist,

haben wir oben S. 239 zu zeigen versucht. Sachlich mag sein

Ergebnis von der Wirklichkeit nicht allzuweit sich entfernt haben,

denn dass bei dem Aufblühen Aegyptens unter den Kaisern die

Kopfzahl noch etwas gestiegen ist, ist nicht unwahrscheinlich.^)

Die Diodorstellen zeigen uns also, dass amtliche Auskunft über

die Bevölkerung Aegyptens erteilt werden konnte. Wenn auch die

Zahlen rund sind, so kann doch die Abrundung durch Diodor oder

seine Quelle erfolgt sein. Dass also auf Grund des oben besprochenen

Materials gelegentlich Volkszählungen von der Regierung vor-

genommen wurden, ist nicht unwahrscheinlich. Aber eine genaue

Nachricht über ein Volkszählungsergebnis liegt uns nicht vor, und

wir wissen auch nicht, in welcher Weise die Volkszählung vor-

genommen wurde. Für die Kaiserzeit fehlt uns überhaupt jedes

Zeugnis, dass eine amtliche Zählung vorgenommen sei.^)

Zum Schluss sei noch auf die merkwürdige Inschrift bei Flinders

Petrie, Illahun Kahun und Gurob 1891, PL XXXII hingewiesen,

nach der "^ tiöXic, fj IlxoXeiJ-ailwv 5cd tö)[v] §^axti;)(tXcü)V T£Tp[a>co]-

at(i)V lßSo{x')^x[ovxa] dem Kaiser Nero eine Weihung darbringt. Da
mir die Publication zur Zeit nicht zugänglich ist, kann ich auf die

Berechnungen des Herausgebers nicht eingehen.

^) Beloch (S. 257) weist irrig auf die Möglichkeit bin, dass darin viel-

leicht nur Freie zu sehen seien — wohl weil seine Zahl (3 Millionen) ihm doch

etwas zu klein erscheint.

^) Nach der Zählung von 1894 hat Aegypten — Unter- und Oberaegypten

mit dem Isthmusgebiet und den Oasen — 7,739000 Einwohner. Sie ergiebt eine

durchschnittliche Bevölkerungsdichtigkeit für Oberaegypten von 270, für Unter-

aegypten von 273 Menschen auf den Quadrat-Kilometer. Das ist eine ungeheure

Dichtigkeit, wie sie in Europa nur speziell in Industriebezirken ausnahmsweise

erreicht wird. Vgl. v. Fircks, Aegypten 1894 I S. 134 fi'. Die bedeutend kleine-

ren Zahlen aus dem Anfang des Jahrhunderts erklären sich z. T. aus der mangel-

haften Handhabung der Volkszählung, z. T. aber aus der Mamlukenwirtschaft. —
Ueber die Volkszählungen in der arabischen Zeit vgl. Karabacek bei Hartel,

Griech. Pap., S. 58.

'^) Vgl. Mommsen, Staatsr. IP S. 417.
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§6.

Die Steuerberechnung.

Wie die Steuersubjecte und die Steuerobjecte ermittelt wurden,

haben wir im Vorhergehenden zu zeigen versucht. Es bleibt nun

noch übrig, auf die letzte Etappe des Steuerveranlagungsprocesses

einzugehen, die Ermittelung der Steuersätze und die Berechnung der

Steuersumme für die einzelnen Steuerzahler.

Wir müssen zu dieser Frage die Einzelgaue, in denen wir uns

bisher bewegt haben, zunächst verlassen und unsere Blicke nach

Alexandrien wenden, denn dort war der Sitz der Centralsteuerbehörde,

nach deren Instructionen die zuständigen Gaubeamten die Steuer-

berechnung vornahmen. Es bedarf keines Wortes, dass in der

Ptolemäerzeit der König selbst die oberste Spitze dieser Behörde

darstellte. Durch seine Gesetze und Erlasse war, wie die gesammte

Steuerverwaltung, so auch die Steuerveranlagung in ihren Grund-

zügen bestimmt. Er decretirte, ob die Steuern in Geld oder in natura

angesetzt werden sollten (vgl. Kev. Pap. 24), er bestimmte, auf welche

Klassen von Unterthanen die Steuer sich erstrecken, welche Klassen

mit einem höheren, welche mit einem niedrigeren Satz belegt werden

sollten (ebendort), und verfügte bis in's Detail, nach welchem Modus

etwa neue oder neugeordnete Steuern veranlagt werden sollten (Rev.

Pap. 36.37). Darum sind auch die Steuern durchweg „königliche" —
wie es denn auch in den Quittungen gelegentlich ausdrücklich hervor-

gehoben wird, dass der Betrag „dem Könige" (ßaacXel) gezahlt werde

(vgl. S. 71). Auch die Tempelabgaben stehen nicht etwa selbst-

ständig neben den königlichen, sondern werden in gleicher Weise

vom König durch Gesetz geregelt (vgl. Rev. Pap.).

Zur Ausführung seines Willens stand dem König ein grosses

und wohlorganisirtes Beamtenheer zur Verfügung. In Alexandrien

war seine rechte Hand der Chef der gesamraten Finanzverwaltung,

dessen Titel uns durch Cicero pro Rab. 10, 28 und durch Urkunden

als StocxY]T% (dioecetes) oder auch 6 IkI xy]? Scocxi^aew^ (Rev.

Pap. 19, 7) bezeugt wird.^) Neue Funde haben gezeigt, dass mit

1) An letzterer Stelle ist freilich der Lokalbeamte gemeint. Dieser

Titel erinnert an den ird xyj Sto'.XT^aec, der etwa zu derselben Zeit, als die
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demselben Titel Slocxyjtt^i; auch im Nilthal mehrere Finanzbeamt«

fungirten, die, Jenem unterstellt, die Lokalchefs dieses Ressorts für die

)(wpa waren. 1) Mir ist es trotz Grenfell's Bedenken am wahrschein-

lichsten, dass jeder Gau seinen eigenen Dioeketen gehabt habe. Im

einzelnen Fall ist es allerdings oft schwer zu sagen, ob der Oberdioeket

oder der Lokaldioeket gemeint ist. 2) Unter diesen Lokaldioeketen

standen wiederum der UTroStotxvjTi^^, der i7Z'.\izXrivf]<; , die ßaac-

Xcxol otxov6{jiot mit ihren äyziypa^f^s.^ und andere Unterbeamte (vgl.

Lumbroso, Rech. S. 339 ff.). Innerhalb dieser Beamtenhierarchie

glaube ich nun einen Spezialbeamten nachweisen zu können, der im

Besonderen mit den Steuerveraulagungsgeschäften, und wie ich sogleich

hinzufügen muss, auch mit der Nachrechnung der eingegangenen

Steuern betraut war, das ist der ixloyioxric,. Diese Eklogisten werden

meist falsch aufgefasst. Buttmann hat in seiner „Erklärung der grie-

chischen Beischrift auf einem aegyptischen Papyrus" (Abh. Akad.

Berlin 1824 S. 99) das Tipöiov 4'eö5oi; geschaffen, indem er Aoysuecv

als „in einem Xöyo?, Rechnung, Berechnung aufführen" erklärte und

auf „seinen mit Xoyi'i^eod-ai übereinstimmenden Gebrauch" hinwies.

Daraufhin hat Rudorff in seinem Commentar zum Edict des Ti.

Julius Alexander (Rh. Mus. 1828 S. 137) die Eklogisten für Beamte

erklärt, denen nicht nur die Ausmittelung der Beträge, sondern auch

die Einforderung derselben (exTipaaaeLv) oblag. Es bedarf kaum
eines Wortes, dass Xoye'JStv „sammeln, einfordern", XoyiJ^eaö-ai dagegen

Ptolemäerherrschaft sich iu Aegypten constituirte , in Athen eingeführt wurde.

Vgl. Gilbert Gr. St.A. P S. 276. Von ihm sagt Pollux VIII 113: '0 8e srd xfj;

Sioixi^aswg odpBXÖQ ri'j ent töv TTpogiövccöv xal dvaXiaxo[idvü)v. — Die Form
SioixsTYjg, die von Viereck in Berl. Phil. "Woch. 1896 Sp. 1649 ff. beständig

gebraucht wird, beruht nur auf einem Versehen Viereck's.

») Vgl. Mahaffy, Petr. Pap. (II) S. 9. Grenfell, Rev. Pap. S. 123.

'*) Sicher ist der Oberdioeket gemeint in der von Hiller von Gärtringen

auf Thera gefundenen Inschrift, in der der König Euergetes I. schreibt: npoqzä-

Tdxafisv Aioysvsi twi Sioixyjtyji 8oöva'. auTotg (den petitionirenden Truppen auf

Thera) xa dveiXY]|j,[idva und xoö oixovöfiou sl; tö ßaaiXixöv X'^^p'"'' Danach

unterstanden auch die auswärtigen Besitzungen dem alexandrinischen SioixrjXT^g.

Oberdioeket ist wohl auch der Xp'JaiTiTiog dpxiocoiiaxo^üXa^ xal SiotxijXT^g in

Pap. Grenf. (II) 14 (b) 2 (III. Jahrh. v. Chr.). Aber wie steht es z. B. mit dem
IlxoXsiiaios & ODYTS^'*^? xal SioiXYjxi^g in Pap. Grenf. (II) 23 vom J. 108 v. Chr.?

Wahrscheinlich ist mir, dass er Lokaldioeket ist, aber auch das andere wäre

möglich.
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„berechnen" heisst (vgl. oben S. 255).
i) Dennoch sind Rudorff bis

heute in der Doppelauffassung der Eklogisten Alle gefolgt. Vgl.

Varges, S. 60, 62; Franz CIGr. III S. 319; Kuhn II S. 498; Simaika

S. 15G; Grenfell, Rev. Pap. S. 87/8. Nach der richtigen Etymologie

sind die Eklogisten vielmehr ausschliesslich die Berechner xax' e^ojc^v,

nicht auch Steuererheber,

Die wenigen Stellen, an denen die Eklogisten genannt werden,

bestätigen diese Auffassung. In dem Erlass des Philadelphos vom

J. 263 (Rev. Pap. 37, 11) werden die Besitzer von Wein- und Nutz-

gärten aufgefordert, ihre Deklarationen einzureichen zolq xe nocpoc

SaxupoD 7rpaYpLax[£uo[jL£vocg xal xojl? Tzapoc AiovuaoSwpou zs.x<x.y[iivoic,

eyXoYi[GXalq]. Grenfell hat schon richtig erkannt, das Satyros der

alexandrinische Oberdioeket (vgl. 36, 11), Dionysodoros der alexan-

drinische Obereklogist ist. Diesem alexandrinischen Paare entsprechen

die ihnen unterstellten (oi uapd) Paare von je einem Dioiketen und

einem Eklogisten in den Bezirken des Landes, wie ich glaube, in

jedem Gau. Vgl. 18,7: npbq xov im lzfi<; Stocxi^aewG xjexayiJievov

xal xov SYX[oYca]x[i^v]. Ebenso ergänze ich 19, 6/7. Nach jenem

königlichen Erlass werden also bei der Neuordnung der Apomoira

die ersten grundlegenden Deklarationen, die den Ertrag der letzten

vier Jahre bieten, an den Dioeketen und den Eklogisten des Gaues

eingereicht — offenbar, damit diese die rechnungsmässigen Unterlagen

für die neue Apomoira schaffen. An der zweiten Stelle (Rev. Pap.

18 und 19) wird bestimmt, dass Copien von den Abrechnungen der

Oekonomen mit den Steuerpächtern (StaXoycafJiot) an die Dioeketen

und Eklogisten eingesandt werden sollen — offenbar zur Nachrechnung

und Eintragung in die Bücher. In beiden Fällen treten uns also

die Eklogisten klar als Rechnungsbeamte entgegen, und während

der vorgesetzte Dioeket das gesammte Finanzwesen unter sich hat,

werden wir den Eklogisten als seinen Spezialbeamten für das Rechnungs-

wesen auffassen dürfen.

Weitere Erwähnungen der Eklogisten aus der Ptolemäerzeit sind

mir nicht bekannt.^) Dagegen wird ihr Bureau, das Xoytaxi^pcov oder

*) Das XsXoYsuiAEvov 75 nsTTpayjjievov im Edict des Capito Z. 37, auf das

Buttmann sich stützt, kann daran nichts ändern. Damit wird lediglich da.s

[elZJTtinpa.v.xa.i in Z. 33 aufgenommen und spezialisirt.

^) Auf den oben S. 65 ff. publicirten Holztafeln ist überall XoYsux^t, nicht

XoYi.aT^'. zu lesen.
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ixXoyioxy]piov , also die Steuerrechnungskammer, mehrfach erwähnt.

So im III. Jahrh. v. Chr. im Petr. Pap. (II) X (1) und (2). In dem

ersteren Text, in dem die königlichen Gänsehirten sich über die über-

mässigen Forderungen des Oekonomen Ischyrias beim Oekonomeu

Phaies beschweren (s. oben S. 389), bitten sie den Letzteren, ihre Be-

schwerde an das Xoyicxr]piov zur Untersuchung (inioy.i<\)(Xöd'(xC) zu

schicken. Hier erscheinen die Eklogisten — denn das sind die Beamten

des XoyiaxYjpioy — als diejenige Behörde, die über die dem Oekonomen

zukommenden ^evca, also über die Höhe einer Abgabe Auskunft zu

erteilen haben. An sie wenden sich die anderen Beamten im Streitfalle.

Sie führen also die Bücher, aus denen zu ersehen ist, wieviel dem
Einzelnen zukommt, resp. wieviel der Einzelne zu leisten hat. Der zweite

Text ist die Beschwerde eines Schreibers, der im Logisterion mit „Ab-

rechnungen" beschäftigt war: TrapayevoiJievou [iou elc, zb XoyiaT'^pcov

dTioXoyiaaa'ö'at. Die correctere Form lyXoyian^ptov finde ich in

einem Text des II. Jahrh. v. Chr., Pap. Lond. XXIII (Kenyon S. 41)

Z. 110: [lYjxrjvexa (= {xexT^veyxa) elc, xo 'yXoycaxTgpcov (= xb eyXo-

ycaxi^ptov) AtoaxoupiSifj xw ypajAjJiaxsT. Dass dem Eklogisten eine

grössere Zahl von Schreibern zur Verfügung stand, ist selbstverständlich.

War es uns auch möglich, die Behörde zu bezeichnen, die

speziell mit der Steuerberechnung betraut war, so fehlen uns für die

Frage, in welcher Weise die Steuern für den einzelnen Steuerzahler

berechnet wurden, zur Zeit so gut wie alle Unterlagen. A priori ist

anzunehmen, dass sehr verschiedene Veranlagungsmodi in Anwendung

kamen, je nach der Natur der Steuer. Wir haben schon oben in

Kapitel IV bei Besprechung der einzelnen Abgaben versucht, das

Princip ihrer Umlage zu erkennen, aber nur in den wenigsten Fällen

war es möglich, über Hypothesen hinauszukommen. Ich muss hier

für das Einzelne auf die früheren Ausführungen verweisen. Im
Allgemeinen sei nur Folgendes bemerkt. Bei den Steuern, die als

Quoten eingefordert wurden, wie die Apomoira
(-J-

oder ^i^), das

Enkyklion (^i^ oder -^W die Fischereisteuer (|) u. s. w. ist der

Gang der Geschäfte klar: da ist die Höhe der Quote durch könig-

liches Gesetz bestimmt, und es gilt nur noch, die Summe, von der

die Quote zu erheben ist, zu berechnen, wofür die detaillirtesten

Vorschriften bestanden (vgl. Rev. Pap.). Wie es aber bei den

Steuern gemacht wurde, die nicht als Quoten aufgelegt waren,

bei denen vielmehr ein bestimmter Steuersatz für die Steuereinheit
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ZU berechnen war, wüsste ich nicht mit Sicherheit im Allgemeinen

anzugeben. Manche andere Avichtige Frage knüpft sich hieran an,

die sich zur Zeit wohl stellen, aber, soweit ich sehe, nicht beant-

worten lässt. Standen diese Steuersätze in einem festen Verhältnis

zu dem von der Regierung gewollten Gesammtertrag jeder Steuer-

gattung? "Wurden sie also durch das, was wir Repartitionssystem

nennen, gewonnen? Gab es überhaupt einen festen Etat im Ptole-

mäerreich? Wenn man bedenkt, dass damals die Erhebung der

einzelnen Steuern in jedem Jahre von Neuem an den Meistbietenden

versteigert wurde, so möchte man die letztere Frage eher verneinen

als bejahen.^) Wohl wird die Regierung sich einen gewissen Durch-

schnitt als Minimum für jede Steuer festgelegt haben (vgl. Kap. VI),

aber das mit der Steuerverpachtung betriebene Handelsgeschäft mag

zu sehr wechselnden Ergebnissen geführt haben. Man wird also —
wenn man überhaupt an das Repartitionssystem denkt — nur

von einem Verhältnis des Steuersatzes zu dem durch die jedesmalige

Versteigerung zufallig sich ergebenden Gesammtertrag der Steuer

sprechen können. Doch die hier aufgeworfenen Fragen bedürfen

noch gründlichst der Aufklärung.

Etwas klarer liegen die Dinge in der Kaiserzeit. Betrachten

wir auch hier zunächst das Beamtenpersonal. Für die allgemeine von

Augustus begründete Neuordnung Aeg}^tens kann ich auf die licht-

volle Darstellung bei Mommsen, Rom. Gesch. V S. 553 ff.^) verweisen

und beschränke mich darauf, nur die speziell die Steuerberechnung

betreffenden Punkte hervorzuheben. Durch die Eroberung im J. 30

V. Chr. ist Aegypten bekanntlich nicht in die Reihe der römischen

„Provinzen" eingetreten, sondern ist als „das grösste der kaiserlichen

Landgüter"^) unter die spezielle Disposition des Kaisers gestellt worden.

^) Boeckh (Staatsh. I* S. 253) sagt wohl mit Recht, dass ,,ein richtiger

Ueberschlag der Ausgaben und Einnahmen" „schwerlich in irgend einem Helle-

nischen Staate regelmässig und im Voraus angefertigt" sei. „Durch Erfahrung

indess und durch die Eechnungeu musste sich bald ergeben, wie hoch die regel-

mässigen Ausgaben und Einkünfte sich beliefen, und inwiefern diese zureichend

oder nicht, jene notwendig oder überflüssig wären." An mehr als eine solche

praktische Erfahrung wird wohl auch im Ptolemäerstaat nicht zu denken sein.

— Ueber das „Budget" der römischen Eepublik vgl. Mommsen, Staatsr. 11^ S. 432.

2) Vgl. auch Mommsen, Staatsr. 11^ S. 859 und 1004.

^j Philo ad Flacc. 2, 19: xö [isytoTOv auTOU xtöv v.zr)\idziii\. Vgl. Taeit.

bist. 1, 11: domi retinere.
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Kraft dieser eigenartigen Ordnung spielt der Kaiser, der ja auch von

den Aegyptern ganz >vie seine Vorgänger als ilir König verehrt wurde,

in der Verwaltung dieselbe Rolle wie vorher die Ptolemäer. Die

äusseren Verschiedenheiten in der Verwaltung der beiden Perioden sind

vorwiegend darin begründet, dass der römische König nicht mehr in

Alexandrien, sondern im fernen Rom residirte und daher einen Stell-

vertreter, einen Vice-König, in Alexandrien nötig hatte. Das ist

der 2^raefectus Alexandreae et Aegypti.'^) Doch dieser Unterschied ist

mehr ein äusserlicher. Nach wie vor hat der König, jetzt also der

Kaiser, die gesammte Steuerverwaltung in seiner Hand. Das Budget

für Aegypten wird in der kaiserlichen Kanzlei in Rom festgesetzt,

und sein Mandatar in Alexandrien hat auch auf dem Steuergebiete nur

den Willen seines Herrn auszuführen. Wie die Ediete des Capito

und Julius Alexander zeigen, können Uebelstände im Steuerwesen

wohl durch Statthalteredict geregelt werden, kraft der vom Kaiser

ihnen mandirten Vollmacht, aber schwierigere Fragen wagt der Präfect

doch nicht zu erledigen, ohne sich spezielle Instructionen vom Kaiser

zu erbitten-). Die Steuergesetzgebung war durchaus in den Händen

des Kaisers. Das Recht, Veränderungen an schon bestehenden

Steuern vorzunehmen oder neue Steuern einzuführen, stand im

Princip dem Kaiser zu.^)

Im Besonderen nun für die Frage der Steuerveranlagung ist

es von Wichtigkeit, dass der Kaiser den aus Aegypten herauszu-

wirtschaftenden Gesammtbetrag — wie es scheint, alljährlich — fest-

setzte. Das ergiebt sich aus dem bekannten Bonmot des Tiberius

^) So wird C. Cornelius Gallus bezeichnet. Vgl. Sitzungsber. Berl. Akad.

XX 1896 S. 469flF. Vgl. dazu meine Ausführungen in der Zeitschrift f. Aeg.

Sprache XXXV 1897.

'^) Ed. Jul. Alex. 8 : TzpoiypoL'hx — 5aa sgsaxi fio*. xpsivs'.v xac noisiv

xi Ss [xst^ova xal 8sö|isva i^ig loö A'j-coxpäxopos Suvocjiscog xal iivfxXB'.özTjXoz

auxö Si^Xdäaco [Jtsxä uäaYjs äÄYjö-siag. Vgl. Z. 62 ff.

^) Zu den schon von Eudorff (Ehein. Mus. 1828 S. 18G) beigebrachten

Zeugnissen, unter denen namentlich Cod. Just. IV G2 hervorzuheben ist,

möchte ich noch Dig. 39, 4, 10 hinzufügen: vectigalia sine imperatorum prae-

cepto neque praesidi neque curatori neque curiae constituere nee praecedentia

reformare et his vel addere vel deminuere licet. Mommsen verweiset mich ferner

auf Dig. 48, G, 10. — Zu Dlo 53, 15 vgl. Mommsen, Staatsr. IP S. 1014 A. 2.

Dass für AegyiDlen der Senat selbstverständich nicht in Betracht kommt, braucht

nicht gesagt zu werden.

WiLCKEN, Ostraka. 32
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bei Dio 57, 10, 5: Ai|JicALcp yc'Qv Ttjxxo) xpi^|jiaxa nozs. auxw TiXecw

Tapd TÖ TSxaytJLevov ex xfj? AiyuTcxou f^? fjp)(£ TC£|xt|;avxi dvxsTieaxecXev

5xc xecpsa^a'' [jlou xd Tcpcßaxa, dXX' oux dTxo^upeaö-ac ßouXo[Aat.

Danach war dem Statthalter die Ablieferung einer bestimmten Summe

vorgeschrieben, die er weder nach unten, noch — wenigstens bei

guten Kaisern wie hier — nach oben hin überschreiten durfte.

Dieser Gesammtposten , der gewiss spezialisirt war in Steuererträge

und Domanialerträge, musste den Zielpunkt für die gesammte Steuer-

veranlagung bilden.

Diese Veranlagungsarbeiten ruhten in letzter Instanz in der

Hand des Präfecten. Wenn Philo ad Flacc. 16 auf den ungeheuren

Umfang der Rechnungsgeschäfte des Präfecten mit den Worten

hinweist: Xoyia\),oi>c, xwv 7ipog65ü)v xal 6aa[i,ö)v Xa[j.ßdvovx£s, wv y)

e^exaatg xöv uXeiova xoO Ivcauxoö y^povov dvigXtaxsv, so ist damit

wohl nicht nur die Abrechnung über die erhobenen Steuern, sondern

auch die der Erhebung vorangehende Berechnung der Steuern ge-

meint. Dem Präfecten stand ein grosses Beamtenpersonal zur Ver-

fügung, das in Alexandrien wie im Lande mit der Steuerberechnung

und Steuerabrechnung betraut war. Hier kommen zunächst die

verschiedenen kaiserlichen Procuratoren (iTCixpOTiot) in Betracht, die

überhaupt der Finanzverwaltung dienten und je nach ihrem Ressort

Spezialtitel führten. Diese kaiserlichen Procuratoren ersetzten sachlich

und auch titular die höheren Finanzbeamten der Ptolemäerzeit. So

verwandeln sich die Stoixr^xai (oder eul xfic, Siotxi^aews) in iKizpoizoi

inl Scocxirjasws^), und wenn noch in Urkunden aus dem HL Jahrh.

n. Chr. von einem SiocxyjxVjs die Rede ist, so ist das wohl nur eine

bequeme Verkürzung für jenen officiellen römischen Titel. ^) So

*) Biül. corr. hell. III S. 257: snizpoTzo^ äTd Sioixi^oecüg ['AXsgavSpeCag].

Vgl. CIL III 431: proc. ad dioecesim Alexandreae. Vgl. hierzu Philolog. LIII.

S. 93 A. 6.

-) BGU 8 II 29; P. Oxyr. I 61, 15. An beiden Stellen wird der Sioixrjx^g

als xpäx'.oxo^ bezeichnet. — Erst nach meinen Bemerkungen im Philol. a. a. O.

sah ich, dass SiotxvjxT^g xcu [spwxccxou xajj,efou garnicht im Text steht, sondern

nur eine Construetion von Viereck ist (Hermes XXVII S. 526). — Auch Strabo

XVII p. 840 meint mit den Sioixvjxat kaiserliche Procuratoren. — Ein später

Nachfolger der ptolemäischen Lokaldioeketen ist wohl der <I>X. Myjväs 6 XajiTCpö-

xaxog SiotXYjXYjg x% 'A7t:o>.Xü)vo7IÖX(sü)c;) im Pap. Grenf. (I) 63, 3 (VI. oder

VII. Jahrh. n. Chr.). Vgl. Z. 4.
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wurde ferner der alte ptolemäisehe^) Finanzbeamte „6 ~p6; lö
tStcp Xöytü" jetzt zu einem eTz'.xpoTZOC, xo'j cStoi) Xo-^oo, doch wurde

gelegentlich auch hier aus Bequemlichkeit die Procuratur unerwähnt

gelassen.-) Dass ähnlich auch der Epistrateg ein procundor epistra-

tegiae wurde, erwähnten wir schon oben (S. 427). Mommseu trennt

freilich diese beiden. Das Verhältnis der verschiedenen Procuratoren

zu einander bedarf noch vielfach der Aufklärung.^) Die alten rein

griechischen Titel haben sich nur bei den niederen Chargen erhalten,

die unter jenen xpaTiaTo: standen, so die g:xov6|xo'.^) und, was uns

hier besonders interessirt, die ex^oy-^J^^ct.^)

lieber die Thätigkeit der Letzteren in römischer Zeit geben

die Edicte des Capito und Julius Alexander (CIGr. III 4956, 4957)

genauere Auskunft. Beide hat man missverstanden, wenn man aus

ihnen zu erweisen suchte, dass die Eklogisten Steuererheber gewesen

seien. Betrachten wir zunächst das Edict des Alexander. In Z. 36

heisst es: wenn zwei Präfecten übereinstimmend in einer Frage der

Steuerfreiheit absolutorisch entschieden haben (drroX'JSiv), so soll der

Eklogist, der trotzdem die Sache nochmals zur Revision vorbringt,

strafföllig sein: xoXaaxso? eatlv 6 i^^\o^•.oxr^l 6 ta autd v-c, 5:aXo-

YitJfAÖv xycov. Mit diesem 5'.aXoY^a|i65 Avird die Abrechnung oder

Revision gemeint sein, der die Präfecten auf ihren Inspectionsreisen,

*) Dass dieser Beamte schon im Ptolemäerreich existirt hat, zeigte zuerst

Wescher. Vgl, Marquardt R. St.V. IP S. 310. „Actenstücke" S. 40.

^) Vgl. die Belege bei Marquardt E.St.V. 11"^ S. 311 A. 1. Sogar in einer

lateinischen Inschrift (CIL X 4862) steht kurz idiologus. Auch der Präfect

selbst unterdrückt die Procuratur in CIGr. 4957, 39.

3) Vgl. O. Hirschfeld, RVG S. 263. Wilckeu, Hermes XXIII S. 592 ff.

*) Vgl. Ed. Jul. Alex. (CIGr. 4957) Z. 21: coi'.g av ev9-ä8£ STiiTpoTrog

Tou xopiou y] oixovöjic;. In BGU 156, 3 ein Satuminus als Kaiaäpcüv oixovö|ios

vom J. 201. Ka'.aäpwv st€ht hier für Kaiaocptov 5o'jX«). Vgl. unten Kap. VI

§ 4. Im Hermes XXIII S. 593 Z. 13 brachte ich einen Mr,T(oxog oixov6|i05

toü X'jpio'J vom J. 196. Von diesen oixovöjio'. spricht Strabo XVII p. 797.

Inwieweit sie sachlich den ptolemäischen oixovöfiC. entsprechen, bleibt zu

untersuchen.

^) Man nimmt gewöhnlich an, dass durch CIGr. 5085 die Form XoY'.aTr,^

bezeugt sei. Veberliefert ist X6IHCTHC- I^as könnte auch X£-P-3X">i; oder

sonst etwas sein. Die Verbindung Y?3c;i[iax£'j; xxl Xo^iOTi^g ist jedenfalls anstössig.

Welche Eolle später, nach der diokletianisch-constantinischen Reform, die XoY'.OTaf

(im Sinne von curatores) in den aegyptischen Städten gespielt haben, lernen

vir jetzt aus den Papyri von Oxyrhynchos.

32*
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wenn sie Convent abhielten, die gesammten Gauangelegenheiten unter-

warfen.^) Der Eklogist erscheint hier also als ein Beamter, der

in Fragen der Steuerpflichtigkeit oder Steuerfreiheit das Material für

diesen ZiocXoyiO[i.6c, vorzulegen hatte, also als ein Rechnungs- oder

Veranlagungsbeamter. Wenn der Text fortfährt: xal |Jiy^S^v &X)^.o

710 iwv uXyjV äpyup'.o\ioü Tipocpaaiv xataXecTitov lauiö xal xölc, cckXoi<;

7ipaY[J.aTtxoIg5 so wird daraus nur zu folgern sein, dass dem Eklogist

irgend welche Procente von den von ihm ausgeschriebenen Steuern

als Sportein zukamen — freilich eine gefährliche Bestimmung.-)

Dass diese denn auch thatsächlich oft gemissbraucht worden ist,

indem die Eklogisten, um sich zu bereichern, neue Steuern aus-

schrieben , zeigt dasselbe Edict Z. 46 ff. , im besonderen 5 1 ff". Der

Präfect beklagt sich über die a|X£tpoi; l^ouaia twv eyXoycaxwv „Sid

xö Ttavxas auxwv xaxajjoäv inl xö 7iapaYpa(f)£LV auxoix; uXstaxa —
kq ou auvißaivev auxoug [iev dpYupt^ea-9-ai, xyjv 6e Al'yuTüxov a.vd-

ozoczov yelvead-oci^^. Ich betone, dass hier nur vom Tiapaypdi^etv,

nicht vom uapaupdaastv die Rede ist.^) Der Präfect schärft

darauf ein, dass ohne vorhergehende Entscheidung des Präfecten

die Eklogisten überhaupt keine prinzipielle Aenderung in der Steuer-

umlage einführen dürften.*) Darauf werden die Strategen ermahnt,

von den Eklogisten nichts anzunehmen ohne Erlaubnis des Präfecten

([iYjoev 7T;apd eyXoytaxöv tJi£xaXa[i,ßdvecv). Offenbar waren hier ähn-

liche Durchstechereien vorgekommen, wie sie durch BGU 15 II

*) Vgl. BGU 22G, 21: ci5 säv 6 xpaTioxog iiyeixüw üoiiTti^tos IlXävxag

töv Toö vojjioD SiaXoyioiaöv izoiriiai. Vgl. Mitteis, Hermes XXX S. 574, der

auch auf 168, 18f. hinweist. Auch BGU 195, 36: Snöxav 8iaXa|i[ßäv]'ir) mag

sich auf den Convent beziehen.

"^) Als Analogie könnte man auf die an den ^j?-af/. annonae Alexandriae

gerichtete Verfügung des Constantius und Constans vom J. 349 verweisen, Cod.

Theod. XII G, 3 : siosceptores centesimae dimidium, annotatores vero ceterorumque

officiorum diversos homines, quos rationibus constat ohnoxios esse, alterum

dimidium habere censuimus.

^) IlapaYpäcpsiv kann freilich auch von dem Erheber gesagt werden,

der widerrechtlich einen Steuerzahler mit einer zu grossen Summe anschreibt

oder notirt. Vgl. Petr. Pap. (II) XIII (17) 2: Tiapayäypafiiiai xcJöi upäxxopi,, wo

x(ö'. Txpccxxop'. doch wohl in dena Sinne von uTtö xoö Tipocxxopog steht. Aber es

bleibt wichtig, dass das eindeutige Ttapaupocaaetv weder im Edict noch sonst wo

auf den Eklogisten angewendet wird.

*) Das ist wohl mit dem noch nicht geheilten Passus Z. 52/3. gemeint.
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zwischen Strategen und Eseltreibern constatirt werden.^) Was aber

auf Grund unerlaubter Steuerausschreibungen der Eklogisten und

ihres Personals^) erhoben war, das sollen diese — offenbar soweit

es ihnen zugefallen war — den Steuerzahlern zurückerstatten, und

ausserdem ein Vielfaches als Strafe an die Staatskasse zahlen. Man

beachte duoSwaouacv oaov ^Tnrjtyj'Q'Yjaav — nicht auTgTYjaav, was so

nahe gelegen hätte, wenn die Steuerveranlager auch die Erheber

gewesen wären.

Noch weniger kann ich der bisher allgemein acceptirten

Deutung des Edicts des Capito zustimmen. Der Präfect setzt zu-

nächst hohe Strafen fest gegen diejenigen durchreisenden Soldaten,-

die sich unerlaubter Weise ^evca und sonstige Abgaben von der

Bevölkerung erpressten (vgl. oben S. 389). 0[t [ilv ouv (3]aatXtxol

Ypafiiiaxelg , so fährt der Text mit den üblichen Ergänzungen fort,

xal xw[jioYpa[Ji[iaT£Ti; xal TOT:oYpa|Ji[|ia'c]£Ts xaxa vc|x6v Tiavta Saa

SaTraväxai ex xoö vo\ioü, el' xcva [£ti;Tü]£7rpaxxai TiapaXoywi; t) SXko

xc, avaY[p]a9[£a]'9'ü)[a]av xai l[v f,[i£pais] l^i^xovxa £7zi5öxo)aav

oi 5' £[v]x6s 6y]ßat5og Sia x£xpa{XT^vou [ax]o[7i]£[cx(i)aav (oder

ecpopaxwaav Letronne) xd] Xoytax-^pta xal npbc, BaatX£cSy]v xiv

KaiaapoG d7T:£A£ud'£pov x[d] £[^ exdajxou (oder xd iy xoO Letr.)

XoyioxYipioö xal xou? ixXoYtaxds 7r£|ji7r£xtoaav, l'v' idv xi (vgl. Addit.)

Txapd xb Stxatov X£Xoy£U[jl£Vov yj u£7tpaYti£Vov f^c, xoüxo Scop'9-a)a[ci)][iat.

Unter dem Eindruck des anderen Edicts ist man davon ausgegangen,

dass auch hier von Uebergriffen der Eklogisten die Rede sei. Die

königlichen, die Dorf- und Bezirksschreiber, so nimmt man an, sollten

Controle üben über die Eklogisten; die in der Thebais sollten alle

vier Monate die Logisterien revidiren und, was sie da fänden, mit-

sammt den Eklogisten selbst an den Basileides schicken. Ich fasse den

Text anders auf. Die Uebelthäter, deren unerlaubte Erhebungen

(vgl. [£i(;7i]e7rpaxxai und nachher X£Xoy£UJX£VOV und 7r£7rpaY[JL£VOv)

von den genannten Schreibern notirt werden sollen, sind nicht die

Eklogisten, sondern wie im Vorhergehenden die Soldaten. Die

Aufzeichnungen der Schreiber sollen vielmehr zur rechnungsmässigen

Prüfung an Basileides und die Eklogisten eingereicht werden,

^) Z. 11: ouvxaxoupYOÜvxeg xotg övYjXocxaig.

'^) Ich glaube, dass unter den fScÄÄo'. npaYjjLaxixof in Z. 54 die Eklogisten

mit zu verstehen sind, denn sonst würde gerade für die Hauptschuldigen, die

Eklogisten, keine Strafe bestimmt sein.
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worauf dann der Präfect Remedur verspricht. Die Dinge liegen hier

also genau so, wie im Pet. Pap. (II) X (I) aus dem III. Jahrh, v. Chr.

:

auch da wird die Anzeige der UebergrifTe des durchreisenden Be-

amten, der zu grosse ^evia in Anspruch nahm, an das XoYtoiigpiov

zur Prüfung eingereicht. Dass dies auch der Sinn des Edictes ist, ist

mir nicht zweifelhaft; die Ergänzung des Textes im Einzelnen muss

freilich bei der schlechten Tradition^) dunkel bleiben. So nament-

lich der Schluss von Z. 34, wo das überlieferte 0EOIEN weder

zu oxoTieixwaav xa, noch zu e^opaxwaav xa ergänzt werden darf.

Die vorhergehenden Worte oi 5' iyzbc, BvjßatSos Std xfixpafAi^vou

fasse ich als Parenthese: die anderen Beamten sollen alle 60 Tage,

die in der Thebais aber alle vier Monate die Aufzeichnungen (seil.

die aus dem dvaypa^ea^toaav herauszuholenden dvaypa^a?) ein-

reichen. Danach wird loyioxripia mit eucSoxwaav in irgend welcher

Verbindung stehen. 2) Die folgende Zeile wird so zu emendiren

sein: xal Tipö^ BaatXetSrjV xov Kaiaocpoc, dTieXeuO-spov x[öv] £[7lI]

xoü Xoyiaxripiou^) v.od zouc, IxXoycaxd? TisjXTisxwaav. In diesem

Basileides sehe ich den Obereklogisten in Alexandrien, den Vorsteher

der Hauptrechnungskammer des Landes, für den der sonst nicht

belegte Titel 6 £7tl xoö XoyiaxYjptou durchaus angemessen wäre.

Basileides würde also die Stelle einnehmen, die im Rev. Pap, 37, 12

Dionysodoros einnimmt.

Nach unserer Auffassung der Edicte hat sich in der Organisation

und der Bedeutung der Eklogisten in der Kaiserzeit gegenüber der

Ptolemäerzeit nichts geändert. Diese Auffassung findet nachträglich

durch P. Oxyr. I 57 ihre volle Bestätigung. Hier tritt uns „der

Eklogist des Gaues" (Z. 9) deutlich als der Rechnungsbeamte ent-

gegen, der die Einnahmen der StotXYjat? berechnet, während die

Erhebung der betreffenden Steuern dem Strategen zufiel: ßouXr^^sc?

*) Eine neue Revision der beiden Edicte am Original wäre dringend zu

wünschen. Da die Inschriften nicht etwa auf Steinen stehen, die leicht ver-

schleppt oder zerstört sein könnten, sondern „am ersten Pylon des grossen Tempels"

der Oase el-Chargeh, so müssten die Texte auch heute noch leicht aufzu-

finden sein.

^) Ist TTpög xä oder sie, xä zu lesen? oder xoig xä? Vgl. zu letzterem

xqj 10 Ypa^etov in BGU 379. Das würde freilich die Schwierigkeit ergeben,

dass die Logisterion-Beamten und die Eklogisten getrennt würden.

3) Ueberliefert ist TA€r-
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(6 e-^Xoyiazriq) {jl£ (tcv axpoi.rff^o''^) xr// to-j-cov d7:ai'nja'.v 7:oiy]aa-

{levov xxX.

In Bezug auf die Logisterien der Kaiserzeit will ich nur noch

auf meine Bemerkungen im Piiilologus LIII S. 89 ver\yeisen. Mit

dem Pap. Petersburg 14^, den ich daselbst erwähnte, ist jetzt noch

BGU 466 zu vergleichen. Die Uebe;rschrift des letzteren: AÖyoc,

5a7t(av(Jäv) xoö Xoy('Laxr^pio'o) dürfte auch für den Petersburger Text

passen. Sie sind wohl beide Abrechnungen über Ausgaben eines

Logisterien. So lernen wir einige Subalternbeamte der Logisterien

kennen, die hier ihren Sold erhalten, so in BGU 466 zwei cp'jAaxe^,

einen a.p-/^vJivf}pirr]i , im Petersburger Text die ßor^^oc.^) — Das

für Hermupolis bezeugte tioaix'.xöv Acytaxf^pcov (vgl. PER I S. 110)

scheint dem Zusammenhange nach die „städtische Rechnungskammer"

zu sein. Eine Abteilung des allgemeinen Logisterion war wohl

das xaxotxtXGV XoyL^svqpiO'^ inPERIl,ll. In ihm werden u. a.

die Besitzveränderungen der Katoeken gebucht.-) P. Oxjr. I 57

erwähnt x6 xy^; 5:ocx7^a£a); /.oy-oxr^piov.

So stehen auch in der Kaiserzeit die Eklogisten als die speziell

mit der Berechnung und Ausschreibung der Steuern sowie mit der

Steuerabrechnung betrauten Beamten vor uns. 3) Es ist daher nicht

ganz zutreffend, die in den Steuerdeklarationen genannten Gau- und

Ortsbeamten — die Strategen, königlichen Schreiber, Stadt- und Dorf-

schreiber und Volkszähler — als die „Steuereinschätzungscommission"

zu bezeichnen. ''') Xach unserer obigen Deutung der Adressen dieser

Eingaben wird man überhaupt Bedenken tragen, diese Beamten darum,

weil sie neben einander genannt werden, sich auch in einer Gsmmission

thätig vorzustellen. Doch von dieser formalen Frage abgesehen,

glaube ich auf Grund der obigen Ausführungen annehmen zu müssen,

dass diese in den Deklarationen genannten Beamten, zum mindesten

vorwiegend, mit der Entgegennahme, Prüfung uud Zusammenstellung

^) Vgl. Z. 1: vaÖAov zÄcicu utxö ^or,d-o'Jc, d. h. Fährgeld für das Boot,

das die ^iiar^^yot übersetzte. Z. 7: c-jitüvicüv ßor^O-ci; ?.OY'.axY)ptoü. — In beiden

Texten findet sich auch ein Posten über Papyrus; 4G6, 12 y^OLpzoi.c'.^i {i Obolen),

Petersb. 5 x'.ji'^s xap-f7'v.

2) Vgl. Mitteis, Hermes XXX S. C03. P. Meyer, Philol. S. 199.

*) Mommsen verweist auf Corp.gloss. 2, 291 Götz {iy.Xo^(:'^XYfg-=diipi'.nctor)

und Ulpian, Dig. 50, 16, ÖG i)r.

*) Vgl. Viereck, Philolog. LH S. 219 ff.
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der Deklarationen zu Steuerbüchern betraut waren, dass dagegen die

auf Grund dieser Unterlagen zu führende Berechnung der Steuer-

schuldigkeiten der einzelnen Steuerindividuen in erster Linie von

den Eklogisten in den Logisterien ausgeführt wurden. Höchstens

könnte man annehmen, dass mit der Controle der Ortsbehörden

auch eine gewisse Mitwirkung bei Taxirung der Objecto verbunden

gewesen wäre. Aber die eigentliche Steuerberechnung hat gewiss

in der Hand der Eklogisten gelegen.

Nur einer der genannten Beamten, der Stratege des Gaues,

scheint auch bei dieser Steuerberechnung, sei es mitarbeitend oder

controlirend, thätig gewesen zu sein. Das entspricht seiner gesammten

Stellung innerhalb des Gaues, und das folgt wohl auch aus dem

Edict des Ti. Julius Alexander, wo es in Z. 49 ff. heisst, die Strategen

sollen, wenn in den letzten fünf Jahren unerlaubter Weise neue

Steuern ausgeschrieben sind (xaxexpi'O"/]), diese wieder abschaffen —
Ttapevxec, auxwv f9jv (^TiacT/jatv. Zwar wird hier nur gesagt, dass

die Strategen die „Erhebung" sistiren sollen, aber dieser Befehl zur

Sistirung setzt doch notwendig voraus, dass sie vorher bei der Revision

constatiren, dass unrechtmässige Ausschreibungen vorliegen. Hier-

nach wird man zum mindesten annehmen müssen, dass sie ein Controle-

recht über die Steuerberechnungen der Eklogisten besassen.

lieber die Frage, inwieweit im HI. Jahrh. n. Chr. die ßouXi^ an

der Steuerveranlagung beteiligt worden ist, vgl. unten Kap. VI § 2 G.

Soviel von dem Bearatenpersonal. Leider gilt auch für die

Kaiserzeit, dass wir von der Thätigkeit dieser Beamten im Einzelnen

sehr wenig wissen. In einem Punkte stehen wir für die Kaiserzeit

auf festerem Boden: wir wissen, dass der Kaiser die alljährlich zu

erhebende Gesammtsumme der Steuern Aegyptens festsetzte (s. oben

S. 497 f.). Wahrscheinlich war die Steuerveranlagung im Grossen

und Ganzen betrachtet eine Repartition dieser Gesammtsumme auf

die einzelnen Steuersubjecte. Eine solche Repartition war in der

Kaiserzeit dadurch erleichtert, dass, wie wir im nächsten Kapitel

sehen werden, die Erhebung durch kaiserliche Regie in weitem

Umfange an die Stelle der ptolemäischen Steuerpacht getreten war.

Ein zusammenhängendes Bild von dem Modus zu geben, nach dem

nun praktisch die Steuersummen berechnet und ausgeschrieben

wurden, ist mir nicht möglich. Sicherlich wird er bei den

verschiedenen Steuerarten ein verschiedener gewesen sein. Was ich
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auf Grund der Ostraka und Papjri über die Veranlagung der einzelnen

Steuern erschliessen konnte, habe ich schon in Kapitel IV angemerkt

und ich muss hier auf diese Einzeluntersuchungen verweisen. Was
Ti. Julius Alexander in seinem Edict Z. 57 f. für die Grund-

steuer verlangt, dass näralieh die Erhebung nach Massgabe der

wirklichen Ueberschwemmung, und nicht xaxd ouvo^j^tv, d. h. nach

Vergleichung mit der vorhergehenden Zeit zu erfolgen habe^),

das wird mutatis mutandis auch für die Veranlagung aller übrigen

Steuern der massgebende Gesichtspunkt gewesen sein. Ich beschränke

mich hier darauf, einige Einzelheiten, die uns überliefert sind, zu

besprechen.

1. Wir haben es oben als charakteristisch für die Kaiserzeit

hervorgehoben, dass die Deklarationen keine Wertschätzungen der

deklarirten Steuerobjecte enthielten, dass diese Taxationen also von

den Behörden herzustellen waren. Wir werden hier zunächst an die

Eklogisten denken, aber auch die Möglichkeit zugeben, dass die Orts-

behörden sie irgendwie mit Angaben unterstützten (s. oben). Es giebt

nun eine Urkunde, die uns ausserdem an die Mitwirkung angesehener

Bürger denken lässt. In BGU 18 (vom J. 169 n. Chr.) werden

sechs Bürger, die zu den „Wohlhabenden" (e'jay^yjjxoveig) gehören,

durch Erlass des Strategen aufgefordert, eine Liturgie zu übernehmen,

die mit den schwer verständlichen Worten elc, xö auvxoijn^aaaO-ac xa

ev aupaxotg bTzdpyovzoi. genauer bezeichnet wird. Was mit Iv dTtpdxoc?

gemeint ist, ist nicht leicht zu sagen. Jedenfalls sollen die Bürger

diese besondere Klasse von „Vermögen" (6-dp)<ovxa) taxiren (auvxc-

[ir^aocad'oc:). Ich bemerke noch, dass diese Sechsmännercommission

offenbar eine dauernde Institution war, denn die neuen Mitglieder

werden ernannt, weil bei vieren von den früheren die vorgeschriebene

Amtszeit abgelaufen ist (TCe-Xrjpwxoxwv xöv (I)pca|Ji£VOV y^pövov'),

zwei andere gestorben sind. Die in der Uebernahme dieser

^) Ich sehe, dass meine Interpretation dieser Worte oben auf S. 212

leicht missverstanden werden könnte. Ich meine auch jetzt, wie ich dort aus-

einandersetzte, dass die Durchschnittstaxe der Grundsteuer eine unbewegliche,

die Erhebung eine bewegliche war. Aber diese eventuelle Herabminderung der

Taxe musste doch vorher von den Steuerveranlagern berechnet werden, und

darauf weist auch das TCapaYpacpofxevcüv hin. Ich hätte daher S. 212 Z. 3 statt

,, SteuerVeranlagung" vielmehr „Durchschnittstaxe" sagen sollen. — Für die

Bedeutung von ouvo'^^ig ist folgender Passus in einem noch unedirten Papyrus

von Interesse: Xöyo; XSipo)va?tou toö t^ . . . ayvo'-J^'.onsvoCg itpöjj zö b^.
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Commissionsmitgliedschaft bestehende Liturgie wurde also immer fiir

einen feststehenden Zeitraum auferlegt, und die Commission war eine

perpetuirliche. Wir haben hier eine Einrichtung vor uns, die in

unsern modernen Steuercommissionen durchaus ihr Analogon findet.

2. Der angeführte Text leitet zu einer anderen Frage über : gab es

eine Taxirung des Gesammtvermögens, resp. Gesaramteinkommens der

Steuerzahler? Wir sahen, dass in den Deklarationen nur die einzelnen

Klassen von Vermögensobjecten und die einzelnen Einnahmequellen

vorgeführt wurden, nirgends aber der Gesammtwert in Geld auf einem

Blatte. Auch wiesen wir oben S. 252 darauf hin, dass es eine ein-

heitliche Vermögens- oder Einkommensteuer damals nicht gegeben hat.

Dennoch konnte für mancherlei Zwecke, z. B. für die Liturgienfrage,

eine Abschätzung des Gesammtvermögens erwünscht sein. Dass sie

wirklich stattfand, lässt sich noch erweisen. Man könnte es vielleicht

schon aus Plinius' Epist. ad Traj. 6 (22) folgern. Als Plinius den

Kaiser gebeten hatte, dem Aeg}'pter Harpocras das römische Bürger-

recht zu verleihen, hatte er die Antwort erhalten, er solle dem Kaiser

das Alter und das Vermögen des Mannes angeben, und Plinius war

ohne Weiteres in der Lage gewesen, über beides zu berichten: sed

cum annos eius et censum, sicut praeceperas, ederem. Vgl. den Schluss

des Briefes. Hier kann nach dem üblichen Sprachgebrauch unter

census nur das Gesammtvermögen, auf das Harpocras von den Steuer-

behörden taxirt war, gemeint sein. Dieses zu berechnen, war nach

den oben dargestellten Vorarbeiten nicht allzu schwierig: es brauchten

nur die deklarirten einzelnen Vermögensobjecte in Geldsätzen abge-

schätzt, und darauf diese zusammengezählt zu werden.

An diese Klassikerstelle wurde ich durch gewisse Urkunden

erinnert, in denen der nopoc, von Personen in Geldsätzen angegeben

wird. In allen Fällen handelt es sich um die Führung oder Ueber-

nahme von munera oder honores. Vgl. BGU 6, 18, 91, 194, 235,

Pap. Lond. CICIX (Kenyon, Add. S. 408), Pap. Paris Bibl. bei

Hirschfeld (Sitzungsb. Berl. Akad. 39. 1892 S. 817 ff.). In BGU
6, 18, 91 wird die Geldsumme ausdrücklich von ej^wv Tcöpov abhängig

gemacht. Dies ist daher auch in den anderen analogen Fällen, wo

nur die Geldsumme steht, zu ergänzen.^) ILöpoq bezeichnet nach

^) In dem Pariser Text bei Hirschfeld a. a. 0. hatte Wessely die Summen

als Gehalt aufgefasst. Ich habe schon damals die obige Erklärung dem gegen-

übergestellt (bei Hirschfeld, S. 823).
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dem gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht das Vermögen, sondern das

Einkommen. In den Urkunden -wechselt jedoch r,6po^ gelegentlich

mit urapyov (^Vermögen). So wird in BGU 11, 7 auf ein vorher-

genanntes Haus und Zubehör^) mit xov -po5C£i[jL£vov "opov hin-

gewiesen, während vier Zeilen darauf ein anderer Beamter dasselbe

mit zb 6T:as)(0V bezeichnet. Auch in BGU 8 11 29 f wechseln

7:cpo; und xjTzipyoyzx. Wenn das Haus in dem ersteren Beispiel

als Tiöpzz bezeichnet wird, so ist es wohl dabei als Einnahmequelle

vorgestellt, und so könnte auch in den obigen Texten das einkommen-

fahigp Vermögen gemeint sein. Gleichviel ob dies oder das Einkommen

selbst gemeint ist, was ich nicht zu entscheiden wage, jedenfalls lehren

die obigen Urkunden, dass von jedem Steuerzahler ein Gesammt-Tcopoc

in einem Geldsatz berechnet wurde. Die Texte lehren zugleich, dass

nur eine ungefähre Schätzung auf Hunderte von Drachmen

stattfand; die überlieferten Zahlen sind sämmtlich runde Hunderte.

Man kann auch sagen, es bestanden Schätzungsklassen von 100, 200,

3r»0 Drachmen u, s. w., denen die einzelnen Individuen nach approxi-

mativer Schätzung zugewiesen wurden.

Diese Vermögens- resp. Einkommensschätzung bildete die Grund-

lage für die Heranziehung zu den öffentlichen Leistungen, und wurde

dem entsprechend auch, wie Plinius' Bericht bestätigt, bei Erteilung

von Privilegien berücksichtigt. Denn dass der rzipo;. der Urkunden

jenem ce)i^u.s des Plinius entspricht, liegt auf der Hand, wenigstens

wird man dem Plinius, als er sich von der tr^\LO'J'.OL ßtßX:oO-r;xy; des

memphitischen Graues den census des Harpocras ausschreiben Hess,

nichts anderes gegeben haben als seinen Tzopoz. der in den Büchern

stand. Dass die beiden Begriffe sich völlig deckten, würde freilich

noch nicht einmal notwendig daraus folgen.

Es ist nicht ohne Interesse, die Geldsätze zu betrachten. Im

Dorfe Muchis (Faijüm) haben im J. 158/9 n. Chr. die aufgeführten

Tzptoyj-tpc: einen "cpo; von 400 oder 500 Drachmen -BGU 6).

"V\'enn die -pespuTtpc: von Soknopaiu Nesos am Ende des IL Jahrh.-)

einen izopog von 800 Drachmen aufweisen (Kenyon a. a. 0.), so könnte

man darin eine grössere Wohlhabenheit dieses Dorfes bezeugt finden.

Vielleicht ist aber auch die Wertminderung des aeg^-ptischen

') Ergänze: olxia. (?) [xaL xi ouyxujpov-a -xv-a.

*) a-S wohl = 200 1.
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Billongeldes am Ende des II. Jahrh. in Betracht zu ziehen, i) Im

J. 170/1 werden ferner zur XijjLvaaxeta^) Männer mit einem icöpog

von 800 oder 700 Drachmen vorgeschlagen. 3) Für die relative Wert-

schätzung dieser Summe ist von Interesse, dass sie ausdrücklich als

eÖTCOpot bezeichnet werden. Im J. 177 werden zu Steuererhebern

(Trpaxxope?) Männer mit je 1000 Drachmen (nöpoq) vorgeschlagen, die

gleichfalls als eÜTTopot bezeichnet werden (BGU 194). Bedeutend höher

ist der Tzöpoc, jener Bürger, die im J. 169 n. Chr. elq zb auvTt{Ji"i^aaa'8'aL

xa ev aTzpaxoic, Ö7rap)(ovxa zur Schätzungscommission berufen wurden:

sie haben 4000 Drachmen, einer sogar ein Talent (BGU 18).

Natürlich gehören auch sie zu den euTiopoc. Mehrere dieser Personen

sind Grundbesitzer (Yeou)^oövx£s), aus verschiedenen Dörfern. Dass

man auch deren nopoq, wenn auch nur annäherungsAveise, hat

feststellen können, ist bei dem verwickelten landwirtschaftlichen

Betriebe sehr bemerkenswert. In derselben Urkunde, in der die

Tipsaßuxspot von Soknopaiu Nesos mit je 800 Drachmen aufgeführt

werden (Ende des II. Jahrb.), wird der TzöpQQ eines ap^ecpoSo?

und mehrerer eLpYjvocp6X(ax£?) mit je 600 Drachmen angegeben,

während die gewöhnlichen (^uX(ax£(;) nur 300 Drachmen haben.

Die letztere Summe ist auch der Durchschnitt bei den niederen

Polizeiorganen in der Pariser Urkunde bei Hirschfeld a. a. O. Die

Tzopoi schwanken hier zwischen 200, 300 und 400 Drachmen.*)

In BGU 235 sind die Zahlen weggebrochen. Hier finden sich die

merkwürdigen, für die Geschichte der Liturgien wie für die Bedeutung

der Dorfgemeinden gleich wichtigen Worte (Z. 12): [ava§LOW{Jic xou?]

bTzoys,yp(cc[i[iho\)(;) ovxxc, ebnopouQ xal l7rt5Yj5(o[u?] (1. iTccxYjSecous,

seil. £1? hr]\x6aia, vgl. BGU 18, 13) yvwfiirj xal xtv§u[v]wv (1. xiv-

5uv(i)) xwv anb zfiq x(i)|iyjs xwv xal ^vyuc(ji£[vo]u(; (1. EYyuwuevwv).

Der Dorfschreiber schlägt also zur Liturgie vor auf Beschluss

der Dorfgemeinde 5) und auf die Gefahr der Dorfgemeinde, die

') Vgl. Hultsch, Metrologie^ S. 650/1.

^) BGU 91. In einem unpublicirten Papyrus der Pariser Bibliothek (Suppl.

Gr. 910) fand ich einen [X!.]|ivaa[xY]]s xal xaxaauops-Js.

3) Wenn in BGU 619, 8 gefragt wird, etiI tzo'.oic, unäpxouai eIseSöS-y],

so ist auch wieder uuocpXövxa für Tiöpo; gesetzt.

*) Hier steht bei jeder Person Alter und TZÖpo;, ganz wie bei Plinius:

ix(5v X, 5pax|JLü)v x u. s. w.

5) Hiernach möchte ich die Subscription des Pariser Textes bei Hirsch-

feld S. 820 etwa folgenderraassen ergänzen:
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die Bürgschaft übernimmt. Also nicht nur der Porös des Einzelnen,

der die Liturgie übernahm, sondern — in zweiter Linie? — auch

der Gesammtporos der Dorfbewohner bürgte dem Staat für die richtige

Führung der Liturgie. Dass die Dorfbewohner als Gemeinde be-

rechtigt sind, einen derartigen Beschluss zu fassen, ist nicht minder

interessant. 1) Gewiss gilt dies nicht nur von der speziellen Liturgie

des vorliegenden Falles, sondern wir haben hier einen Schlüssel für

das Verständnis der Liturgien überhaupt. Der Dorfschreiber ist nur

der vermittelnde Beamte; die Gemeinde selbst hatte das Vor-

schlagsrecht.2)

War der Tiopoc, berechnet — vermutlich von den Eklogisten,

die vielleicht von den Ortsbehörden unterstützt wurden, oder auch

von Schätzungscommissionen (s. oben), — so wurde er in allen zu-

ständigen Bureaus in die Personallisten eingetragen. Meist sind es

die Dorfschreiber, die in den obigen Texten Auskunft über den Ttopo^

geben, vgl. BGU 5 II 4; G; 11; 18; 91; 194; 235. Aber auch

in die Bücher der 6r;[ji,oata ßtiSXtO'O'T^xYj war der iiopoc, eingetragen.

Vgl. B GU 1 1 und namentlich den Londoner Text, dessen Verso ich

folgendermassen lesen möchte: 'Ex ßcßX(cO'8-)gxy]5) 5Yj[jLoacü)(v) Xöywv

[l]x YpCaqjf/O 5Yj[jioatw(v) 9-^.^)

3. In den Bureaus der Eklogisten muss eine rastlose Thätigkeit

entwickelt worden sein. Während sie noch mit den Abrechnungen

[K(DfiOYpa|i|jiax£iJs •{'j<i>iiri] xwv änö x^g ^ü>liT]S

[ävaSsSwxsv? xö svsajxöxi s^ <J>a(J5cpi.

Darnach würde sich erklären, dass meist so viele Namen für jeden einzelnen

Posten genannt werden. Vielleicht wurden so viele Namen vorgeschlagen, wie

Stellen frei waren, vielleicht aber auch nj*hr.

*) Dass sie Beschlüsse über Ehrungen fassen durften, wussten wir schon

aus CIGr. III 4699: £§o?£ zoijg aTtö X(i)|j,r]c BouaeJpetog — xal xoig iv aüx[f)]

v.a.zayB'.woiJ.ivo'.q xouoYpa|i|JiqiiX£5oi y.ot.i xcüp,oypafi|jLaxsuaL c|)Yj[cp(a]aa9-ai %xX.

^) Wie es in den Metropolen zuging, zeigt P. Oxyr. I 54, 10: £lg8o9-£vxü)v

unö xou xY)s nölBtüc, ypoi.ii\ia.zBiöc, f^o^iiri xotJ xcivou xöiv dpxövxcöv. Der Text

stammt aus dem Jahre 201, also vor der Decurionatserteilung. Wer sind die

äpXovx£g? Man denkt zunächst an Gynmasiarchen , Exegeten u. s. w. Aber

gerade an diese ist das Schreiben gerichtet. Und bildeten diese ein xoivöv?

Darf man hier unter den S.pxoy'^BZ vielleicht die zur Teilnahme an der Ver-

waltung qualificirten e^nopoi verstehen? Man denkt unwillkürlich an die oben

S. 491 erwähnten 6470 Personen, die die Stadt Ptolemais repräsentirten.

ä) Kenyon a. a. O. schlug vor: ix ßißXtou 8yj|jioaiou und £X ypa^s.io\)
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Über die eingegangenen Steuern des verflossenen Jahres beschäftigt

waren, liefen schon wieder die neuen Deklarationen und die sonstigen

voluminösen Scripturen ein, auf Grund deren sie für das laufende

Jahr jedem Steuerzahler sein Steuersoll zu berechnen hatten. Und

es musste schnell gearbeitet werden, wenn rechtzeitig den Erhebern

die nötigen Anweisungen gegeben werden sollten. Freilich, wenn

die von Krall (CPR II S. 17) jüngst geäusserte Meinung, „dass die

Steuern in Aegypten nachträglich für das abgelaufene Jahr gezahlt

seien", dass man also „im Jahre 14 die Steuern für das Jahr 13"

zahlte, richtig wäre, dann hätten sie gemächlicher arbeiten können.

Prüfen wir diese Ansicht genauer. Man wird mir zugeben,

dass die Streitfrage entschieden ist, wenn sich Zahlungen für das

laufende Jahr positiv nachweisen lassen. Denn wenn die Steuern

für das 13. Jahr, um bei Krall's Beispiel zu bleiben, schon im 13.

gezahlt werden konnten, so ist ausgeschlossen, dass ihre Zahlung

normaler Weise im 14. Jahre zu erfolgen hätte, denn dass man

ein Jahr zu früh Steuern zahlte, ist undenkbar. Die Zahlungen

aber, die sich etwa für das 14., 15. oder noch spätere Jahre

nachweisen lassen, sind dann nichts anderes als Nachtragszahlungen.

Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich schon oben S. 213 f den

Nachweis geführt, dass die Grundsteuer im Princip für das laufende

Jahr während des laufenden Jahres gezahlt wurde, dass aber bereit-

Avillig auch spätere Zahlungen zugelassen wurden. Es wird kaum

nötig sein, für sämmtliche Steuern den speziellen Nachweis zu

erbringen. Ist er für einige der wichtigeren Steuern gegeben, so

ist das System klargelegt.

In den Kopfsteuerquittungen (vgl. S. 230 ff.) ist das Jahr der

Zahlung vielfach nicht ausdrücklich genannt, wenn es mit dem Jahr,

für welches gezahlt wurde, identisch war. Aber in zahlreichen Fällen

ist ausdrücklich hervorgehoben, dass die Kopfsteuer für das Jahr X
auch im Jahre X gezahlt ist.^) Damit ist die Frage auch für die

1) Ostr. 144, 156, 1G8, 182, 189, 223, 229, 234, 236, 237, 251, 252,

2G4, 269, 270, 280, 357, 363, 366, 370, 373, 374, 383, 384, 387, 388, 389,

393, 399, 401, 403, 411, 419, 422, 424, 425, 429, 431, 432, 434, 436—438,

444, 446, 450, 452— 454, 457, 460— 463, 465, 466, 469, 472, 474, 475,

480—482, 486, 487, 490, 492, 493, 508, 516, 525, 530, 536, 548, 563, 569,

575, 584, 609, 619, 626, 634, 639, 645, 656, 668, 1238, 1242, 1246, 1283—1285,

1324, 13G5, 1366, 1378, 1380, 1384, 1390, 1401, 1402, 1414, 1425, 1441,

1542, 1549, 1562, 1613.
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Kopfsteuer entschieden. Der früheste Zahlungstermin ist, wenn ich

recht gesehen habe, der Phaophi, der zweite Monat des aegyptisehen

Jahres (450, 463). In anderen Fällen dagegen ist hervorgehoben,

dass die Zahlung erst im nächsten Jahre erfolgte.^) Das sind nach

Obigem Nachtragszahlungen. Einmal erfolgt die Zahlung sogar erst

zwei Jahre später (118). Manchmal beginnen die Ratenzahlungen

im laufenden Jahr und werden im folgenden fortgeführt. Vgl. 102,

128, 234 u. s. w.

Die XBxdpxf} aXiewv (vgl. S. 137) wird fast in allen Fällen für

das laufende Jahr gezahlt. 2) Nur in 1233 und 1347 lässt es sich

nicht direct erweisen. Die früheste Zahlung fällt in den Hathyr,

den dritten Monat, des laufenden Jahres.

Bei der in Geld zu zahlenden Grundsteuer für Weinland (S. 147 ff.)

liegen viele Nachtragszahlungen vor (397, 404, 407, 580, 1543),

aber auch hier wird durch 375 bezeugt, dass die Zahlung principiell

im laufenden Jahre zu erfolgen hatte.

Unter den Quittungen über a.Ti6\iO'.po(, (vgl. S. 157) ist nur eine

Nachtragszahlung (1518). Die anderen bezeugen sämmtlich, dass

sie für das laufende Jahr zu zahlen war. Hier begegnet sogar schon

eine Zahlung aus dem Thoth, dem ersten Monat.

Doch diese Beispiele mögen genügen. Hiernach ist anzunehmen,

dass die Steuerberechnung bereits in den ersten Monaten des Jahres

stattzufinden hatte. Damit hängt zusammen, dass die Objectsdekla-

rationen sämmtlich, soweit sie ein Datum tragen, in der ersten Hälfte

des Jahres eingereicht sind. BGU 139 (über Grundbesitz) ist

am 1. Phamenoth (25. Februar) vom Strategen und königlichen

Schreiber einregistrirt. Die Deklarationen über Kamelbesitz sind

sämmtlich in merkwürdiger Uebereinstimmung am 3., 4. oder 5. Mechir

(= 28.—30. Januar) einregistrirt.

4. War die Steuerveranlagung beendet, so wurde in jedem

Bezirk für jede Steuer für sich die zu erhebende Gesammtsumme,

sowie die Spezialisirung für die einzelnen Steuerzahler aufgeschrieben,

und diese Listen wurden dann als „Einforderungsanweisungen" —
aTcacxYJaciJia — durch die zuständigen Steuerbehörden den für die

betreffende Steuer in Betracht kommenden Erhebern ausgehändigt,

^) Ostr. 33, 47, 73, 79, 85, 113—115, 119, 125, 129, 130, 155, 168,

176, 183, 188, 191, 201, 226, 290, 372, 448, 1269, 1541.

2) Ostr. 326, 331, 337, 339, 340, 34G, 349, 1029, 1348, 1522.
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die dann auf Grund dieser Anweisung ihr Erhebungsgeschäft aus-

zuführen hatten. Solche äTZ<xixr]Gi[).cx, werden genannt in BGU 175,

259, 299, 457, 598, 659, PER I 33. Auch in der or,\ioda ßcßXco-

•8"^XYj wurde ein Exemplar dieser d7racTTgac|jia bewahrt (vgl. 175).

Meistens erscheinen die Dorfschreiber als diejenigen Beamten, die

den Steuererhebern die Anweisungen zustellen. Vgl. BGU 457, wo

der Dorfschreiber dem Praktor eine nachträglich nötig gewordene

Aenderung der Anweisung mitteilt. Vgl. auch 659. Doch diese

&naix'fioi\i(x, führen uns schon zum nächsten Kapitel hinüber.



VI. KAPITEL.

§1.

Die Steuererhebung in der Ptolemäerzeit.^)

A. Die gesetzliche Grundlage.

Die Steuererhebung im Ptolemäerreicli war durch königliche

Gesetze (v6|JL0t) geregelt. Die Grundlage der ptolemäischeu Steuer-

gesetze wird von Ptolemaios I. geschaffen sein, der vielleicht auch

hierbei sich des Rates des erfahrenen Demetrios von Phaleron be-

dient hat.-) Wiewohl mir genauere Details über die Steuererhebung

der vorgriechischen Zeit nicht bekannt sind-^), ist es mir doch wahr-

scheinlich, dass dieser Teil der Verwaltung, der in seinen Grund-

zügen so grosse Uebereinstimmung mit den griechischen Ein-

richtungen aufweist, nach griechischen Mustern geregelt worden ist.

Die Grundgesetze wurden je nach Bedürfnis durch königliche Ver-

^) Grundlegend ist Lumbroso, Recherches S. 320 ff. Seine Darstellung

beruhte auf den Zoispapyri, den ,,trapezitischen Registern", Pap. Paris. G2, Pap.

Leid. F, Q, und Josephus ant. XII § 160 ff. Seitdem ist, abgesehen von unseren

Ostraka, der Revenue-Papyrus mit dem vortrefflichen Comnientar von Grenfell

dazugekommen (vgl. Deutsch. Literaturzeit. 1897 S.Juli Sp. 1015 ff.), ferner

Petr. Pap. (II) XXXII (1) und XLVI und die „Actenstücke aus der kgl. Bank

zu Theben" (Abh. Berl. Akad. 1886). Weiteres Matei-ial bringt ferner Revillout,

Melanges S. 280 ff. Soweit mir meine Augen die Leetüre dieses autographirten

Buches erlaubten, fand ich viele anregende und zutreffende Ausführungen darin,

aber auch vieles, worin ich dem Verfasser nicht folgen kann. Die dort mit-

geteilten neuen Texte der königlichen Bank habe ich nur mit grosser Vorsicht

herangezogen, da eine Revision am Original offenbar unerlässlich ist.

^) Vgl. Aelian, Var. bist. III 17: (Ay]|ngTp'.os) ev AlyÖTizta 5s auvwv tw

nToXstiattp vo|j,o9-£oöag Y)p^s.

^) Erman schreibt mir auf eine Anfrage: ,, lieber Steuereinziehung im alten

Aegypten wissen wir nur, dass sie von Soldaten ausgeübt wird".

WiLCKEX, Ostraka. 3;^
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fügungen — KpoqzÖLy\i<x.xc(., 5'.aYpaM,|i,aTaj 7zpoypi\i\iixza., ')(^p'fi\Lce.v.a\iol,

>:cp^w|Jtc^xa^) — erweitert und verändert. Ich wies schon in der

Deutschen Literaturzeitung 1897 (3. Juli) Sp. 1017 darauf hin, dass

wohl in jedem Jahre, anlässlich der Verpachtung der Steuern, die

bestehenden Verordnungen von Neuem publicirt und dabei eventuell

entsprechend den augenblicklichen Verhältnissen abgeändert worden

sind. So werden namentlich die eventuellen Preisbestimmungen in

jedem Jahre je nach der wirtschaftlichen Lage von Neuem fixirt

worden sein. Vgl. Rev. Pap. 53, 10: xal xoO ayjaajJiou xal y.p6z(}iyoc,

xal xvr^x[ou] Tt[{x]yiv tyjy yeypcx.[i.\iivril'^ h xöi] Staypajjijiau xwc

^xx£['8'e]vxt d<; x6 x^ (exo?). Da dieses 27. Jahr des Philadelphos

unseres Wissens in keiner Hinsicht irgendwie ein besonderes Jahr

gewesen ist, so wird in jedem Jahre durch königliches ScaypafAfJia

der betreffende Preis festgesetzt sein. Danach möchte ich jetzt Pap.

Paris. 62 I 6 ff. folgendermassen ergänzen: die Steuerpächter werden

ermahnt, ihr Geschäft auszuüben xaxa xobc, vojjloui; xal xd 5ta-

[Ypa[jL{iaxa xal xd TipJo^xdyfAaxa xal xd 5cop^w[Ji£^a (1. 5'.op^a)|Jiaxa)

[xd xax' 'izoc, exxed-j-^aofAeva ecp' ^xdaxvjg wv^g. Hiernach

würden alljährlich die Pachtregulative für eine jede Steuer von

Neuem revidirt worden sein. Der Revenue -Papyrus, aus dem

27. Jahre des Ptolemaios II., ist ein beredtes Zeugnis für die Richtig-

keit dieser Auffassung. Er enthielt in Abschnitt A — ebenso wie

Pap. Paris. 62 — die generellen Bestimmungen über die Steuerpacht,

in den folgenden Abschnitten die Spezialgesetze für die einzelnen

Steuern (1^' Ixdaxrjs wvy]?). Schon Grenfell (S. 123) hat darauf

hingewiesen, dass die in A gegebenen Bestimmungen in ihrem Kern

vielleicht auf Ptolemaios I. zurückgehen, wiewohl die vorliegende

Formulirung dem 27. Jahr des Philadelphos angehört. Dasselbe

wird man auch für die anderen Abschnitte annehmen dürfen,

ausser B, der auf die von Philadelphos selbst in seinem 23. Jahre

gegebenen Verordnungen zurückgeht. 2) Die jährliche Revision aber

tritt uns am deutlichsten in Abschnitt C (über das Oelmonopol)

entgegen, dessen Haupttext durchweg nach dem für das laufende

27. Jahr erlassenen Stdypa^iJia (53, 11) im Bureau des Lokal-

^) Vgl. Pap. Paris. 62 I 6 ff. npÖYpa(i[jia : Rev. Pap. 37, 6. Xprifiatiaiioi:

Piip. Paris. 62 V 2.

^) Dieses Gesetz ist also auf alle Fälle die Wiederholung eines früheren.
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dioeketen von zweiter Hand durchcorrigirt ist.^) So war die ptole-

mäische Steuergesetzgebung in einer beständigen Entwickelung be-

griffen, die mit den wirtschaftlichen AVandlungen gewiss gleichen

Schritt hielt. 2)

Diese ptolemäischen Gesetze, die die Erhebung der Steuern

regulirten, kann man in ihrer Zweckbestimmung den yc\ioi XcXwvixoi

der Athener^) und auch den leges censoriae der Romer^) vergleichen.

Eine noch treffendere Parallele bietet vielleicht, nicht nur als

Gesammterscheinung, als Ausfluss eines königlichen Willens, sondern

auch — worauf ich in der Deutschen Literaturzeitung a. a. O. hin-

wies — nach dem Charakter der Bestimmungen selbst, die lex

Hieronica, die die Römer auf Sicilien vorfanden und als gültiges

Recht beibehielten (vgl. Cic. Yerr. III 6, 14 ff.). Auch diese lex

Hieronica ist früher gcAviss durch königliche Verordnungen weiter-

gebildet worden, wie sie später durch römische Statthalteredicte weiter

ausgebaut worden ist.^)

B. Die Steuerpacht.

Wir unterscheiden heute drei verschiedene Steuererhebungs-

systeme: die Erhebung durch Steuerpächter, die Erhebung durch Ver-

mittelung der Selbstverwaltungskörper und die directe Selbsterhebung

oder Staatsregie. '^) Was Boeckh (Staatshaush. I^ S. 188) vom Steuer-

wesen der Athener sagt: „alle regelmässigen Gefälle waren an Staats-

pächter verpachtet", das gilt, wie es neuerdings sich auch für die

anderen griechischen Gemeinwesen mit immer grösserer Deutlichkeit

als das herrschende System herausstellt, so in vollstem Umfange

\

*) Vgl. Deutsch. Literaturzeit, a. a. O. Die Veränderungen sind in diesem

Falle in das alte Exemplar vom vorigen Jahre, soweit Raum war, zwischen den

Zeilen des alten Textes oder am Rande eingetragen, wo der Raum nicht aus-

reichte, auf der leeren Rückseite des Papyrus an der betreffenden Stelle. Auf

diese Aussenbemerkungen wird mit I^ü) 5pa verwiesen. Vgl. Grenfell.

*) Lehrreich ist in dieser Hinsicht die Vergleichung des Revenue-Papyrus

mit dem über 100 Jahre jüngeren Pap. Paris. G2. In den Grundzügen ist übrigens

die Differenz nicht so gross, wie ich in der Deutsch. Literaturzeit, a. a. 0. annahm.

ä) Vgl. Demosth. c. Timocrat. 96 p. "30; 101 p. 731.

*) Vgl. Mommsen, Staatsr. 11^ S. 430.

^) Vgl. H. Degenkolb, die lex Hieronica und das Pfändungsrecht der

Steuerpächter. Berlin 1861.

^) Vgl. Adolf Wagner, Finanzwissenschaft IL'* (1890) S. 746 ff.

33*



516 VI. KAPITEL.

auch vom Ptolemäerreiche. Ich kenne zwar keine Stelle, an der

dies im Allgemeinen ausgesprochen wäre, aber andrerseits giebt es

meines Wissens auch kein Testimonium, das gegen die Ver-

allgemeinerung der uns überlieferten Einzelfälle^) sprechen würde.

Der Gedanke an eine Vermittelung von Selbstverwaltungskörpem

ist dadurch ausgeschlossen, dass — abgesehen von den wenigen oben

S.433f. erwähntenAusnahmen— autonome Gemeinden dem Ptolemäer-

reiche fremd waren, und ebenso fehlt für die Ausübung der Staats-

regie in dieser Zeit jeder Anhaltspunkt. Die einzige Ausnahme

nach dieser Richtung, die directe Erhebung der Strafgelder und

Steuerrückstände durch staatliche Beamte (s. unten), bestätigt um so

mehr die Regel, als auch in Athen diese irregulären Einnahmen von

staatlichen Organen erhoben wurden. Dagegen ist es vielleicht eine

Eigenart der aegj^atischen Verwaltung, dass die königlichen Beamten

in weitgehendem Masse controlirend neben den Pächtern in die

Erhebung eingriffen.

Es soll hier zusammengestellt werden, was sich aus unserer

lückenhaften Tradition über das ptolemäische Pachtsystem ergiebt.

Wenn der Revenue-Papyrus nicht in so zerfetztem Zustande auf uns

gekommen wäre, würden wir klarer sehen. So aber bleibt vieles

dunkel, und eine abschliessende Behandlung ist zur Zeit unmöglich.

Grenfell (Rev. Pap. S. 83) hat mit Recht darauf hingewiesen,

dass es in Aegypten einen den athenischen uwX'i'jxao entsprechenden

Spezialbeamten für die Verpachtungen nicht gegeben hat. Je nach

dem Gegenstande der Pacht scheinen die verschiedenen ordentlichen

Beamten zuständig gewesen zu sein. In den „Actenstücken" I—IV

^) Der Revenue-Papyrus bezeugt das Paehtsystem für die anöiioipa. (24— 37),

die iXoCC-K-q (38— 72), die ö^ow'.-qpd (87 bis mindestens 106), das evvö[iiov (fr. 4flF.,

vielleicht schon von fr. 1 an); der Pap. Paris. 62 für die ^OTTjpä (IV 4, V 19);

die „trapezitischen Register" für das SYXÜxXtov (passim), die Zoispapyri für die

vixpwT^, Pap. Leid. F für das ouvr^yopixäv xal emSsxaTOv, Joseph, ant. XII § 175

für die sämmtlichen tdXv] von Coelesyrien, Phoenicien, Judaea, Samaria. In den

Ostraka wird nur selten die Pacht ausdrücklich hervorgehoben. Da meist nur

die Namen der Erheber genannt werden, so könnten diese an sich ebenso gut

llegierungsbeamte wie Pächter sein. Die Erwähnung von iiixoxo^ ist nicht

beweisend. Ausdrücklich bezeugt ist in ihnen die Pacht nur für das xdXoj töv

xaaoouoiwv xal yvacpaXXoXÖYcov (1081— 1090, 1616), da hier der Erhebor als

irE'.Xr^cpci); bezeichnet wird, ferner aus demselben Grunde für die xsTäpxYj xwv

//.ifov (r2:i3, V'J. auch 1029) und die Grundsteuer (1255).
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wird die Verpachtung von Domanialland (s. unten) vom Stellvertreter

des Thebarchen vorgenommen i), in den Zoispapyri von dem

imiieXrizriq genannten Fiuanzbeamten.^) Die Verpachtung der

Abgabenerhebung scheint, wie gleichfalls Grenfell hervorhebt, regel-

mässig Sache des königlichen o^xovojJio? gewesen zu sein, wenn auch

natürlich die ihm übergeordneten Finanzbeamten, vom ScocxTjxyj^

abwärts, dabei mitzureden hatten. Entscheidend sind die Worte des

Rev. Pap. 20, 12: [ScajXoyti^ea^waav Se Tcavtsc; xaxd xauxa, 8ao:

xc [xwv ßaatXJcxwv 7i[ü)X]'i^aouaLV. Da vorher der StaXoycapto? des

Oikonomos dargestellt ist, so folgt daraus, dass er auch in dem

vorliegendem Falle, also der Steuerpacht, der uwXyjxyj^ gewesen ist.

Zugleich zeigen die Worte aber auch, dass andere königliche Ver-

pachtungen von anderen Beamten vorgenommen wurden oder werden

konnten. In Uebereinstimmung hiermit tritt im Pap. Louvre bei

Revillout, Rev. Egyptol. VII S. 39 = Melanges S.302f. der oly.ov6\ioq

uns unzweideutig — nicht blos prohably (Grenfell) — als der die

Steuer verpachtende Beamte entgegen.^) Nach Analogie der Zois-

papyri und der „Actenstücke aus der königlichen Bank" ist anzu-

nehmen, dass nicht der Oikonomos allein die Verpachtung vornahm,

sondern den Vorsitz in einer Verpachtungscommission führte. Die

Verantwortung aber hatte er allein, denn derselbe Louvre-Text lehrt

uns, dass der Oekonom mit seinem eigenen Vermögen für eventuelle

Ausfalle haftete.*) In der Josephslegende bei Joseph, ant. XII

§ 176 -— einem späten Ableger der alten Josephslegende der

^) In IV 2,5 las ich inzwischen: A'.ovuaiwi xtBi SiaSsXO|J.£vtoi -cä xaxä ty)v

9-y)ßapxiav.

^) Mit Unrecht ist bisher eui.fieXY)TY]5 npö? xrjv eyXyj^^iv xf/g viTpix^g xoö

"xS- sxoug (I 13) — auch von mir (Actenst. S. 2 7) — als zusammenhängender

Titel aufgefasst worden. Der hätte e7ii[j,sXY]xrj; x^g i-^Xrfi^ztäc, oder zum mindesten

srap,EXY]xrjg 6 npoc, i% s'^Xri'i^s.i heissen müssen. Vielmehr sind die Worte upög

%xX mit dem vorhergehenden xwv 7:pa0-evxü)v zu verbinden. Es ist also von

dem bekannten Finanzbeamten eTcijxsXYjxiQS die Eede. Danach wird man den

Theodoros und Heliodoros der Zoispapyri, der diesem eKtjieXvjXT^g wohl eher

über- als untergeordnet war (Actenst. a. a. O.j, nunmehr mit grosser Wahrschein-

lichkeit als den olv.ovö\i.oc, erklären dürfen.

^) Der königliche Schreiber macht ihm Vorwürfe, dass er die Fischorei-

steiier zu niedrig verpachtet habe (dTtoy.ouyjv — TtsTtoivjaai).

*) Z. 22: "Iva güv |jlyi auiißaivr/. ae ex xoö I5(ou \xzzv. ripoc,-zl\i.on irpocaaea^-a'.,

TipovoVjd'Tjxi ü)g liäX'.axa ^jl^v auvT:XT|pü)9i^asxa'. xä xou uapsXO'Ovxog exoug xecpi-

Xaix, äl 5^ \>-'fi'{^ ^^"^ eXäaoü) xcJiJv V.Z, -^ |~
' S'.oixri&viosxa'. >caxä x6 T:apdv, xx?.
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Genesis — leitet der König Ptolemaios persönlich die Verpachtung

der syrischen Abgaben. Das gehört wohl zu den märchenhaften

Zügen der Erzählung. Da bei dieser in Alexandrien vorzu-

nehmenden Versteigerung die syrischen Lokalbeamten nicht in

Betracht kamen, so mag der Oberdioeket, dem die auswärtigen

Besitzungen, wie wir sahen, unterstellt waren, selbst oder durch

seine Untergebenen die Verpachtung vorgenommen haben.

Solche Steuerverpachtungen fanden in jedem Jahre statt, denn

die Pachtzeit war ein Jahr.i) Die von Lumbroso Rech. S. 321

gegebenen Beispiele könnten heute leicht vermehrt werden. Wir

wollen nur auf die ausführliche Zeitbestimmung am Eingang des

Pap. Paris. 62 hinweisen, wo die Pachtzeit umschrieben ist mit den

Worten: eIc, 5ü)5£xa[jiy]vov [xal xäc, eTcayojJievas] i^iiipocq e. Von

dieser Regel macht scheinbar eine Ausnahme die Verpachtung der

ila.Xy.'q auf zwei Jahre (Rev. Pap. 57, 5; 59,4). Doch hier wird

nicht eine Steuer, .sondern der Betrieb eines Monopols verpachtet.

Da die Steuerpacht für ein volles Jahr galt, muss sie mit dem

Neujahrstage begonnen haben, denn sonst könnte man nicht sagen

— wie es so oft heisst — , dass Jemand die Pacht „für das Jahr x"

habe. 2) Wenn die Pacht in irgend einem anderen Monat einsetzte,

müsste man sagen „für das Jahr x und y", denn sie würde mit so

und so vielen Monaten in das nächste Jahr hineinragen. 3) Daraus

folgt nicht notwendig (vgl. Grenfell Rev. Pap. S. 182), dass die Ver-

pachtung vor dem Neujahrstage vorgenommen werden musste. Fand

^) Vgl. Joseph, ant. XII § 169: v.o.-:'' exog 5e aütöc (xä tsXtj) — iTitapaoxev

6 ßaaiXsug. — Auch in Athen wurden die Abgaben auf ein Jahr verpachtet,

ebenso auch in Sicilien nach der lex Hieronica (vgl. Cic. Yen-. III 51, 120).

In Rom dagegen verpachtete der Censor damals auf ein lustrum.

*) Ein Beispiel für viele: 6 '^LXrjcpü)? tö 5eXog xwv xaaoTTOiwv (Ixous) Xs

(Ostr. 1085).

^) Darum glaube ich auch nicht, dass im Pap. Paris. 62 I 2 elg tö

aL
[ (XTcö [iTjvjö; MeaopTj zu ergänzen ist. Grenfell, der dies Rev.

Pap. S. 182 vorschlägt, beugt zwar dem obigen Einwand damit vor, dass er

meint, vielleicht sei davor das 2. Jahr erwähnt worden. Er stützt seinen Vor-

schlag auf Eev. Pap. 57, wo allerdings das Oelmonopol vom Mesore - Gorpiaios

an verpachtet wird. Aber ich betone auch hier wieder, dass diese Monopol-

verpachtung keine zwingende Parallele für die Steuerverpachtung abgiebt. Dass

die letztere vielmehr im ersten Monat des Jahres stattfand, im Thoth, wird oben

gezeigt.
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sie, wie wir sogleich zeigen werden, bald nach dem Neujahrstage,

im Laufe des ersten Monats statt, so galt die Pacht darum doch

schon vom Neujahrstage an, d. h. der Pächter war berechtigt und

verpflichtet, die von diesem Tage an fällige Abgabe zu erheben.

Die Pacht wirkte also rückwirkend vom Neujahrstage an. Darum

heisst es gelegentlich in unseren Quittungen : "Aniy^ii) uapa aoö xo

Ytv6[X£V0V xeXoc, Stno Böyd- Yjw? Meaopvj xoü auxoö tjxos (Ostr. 1085,

ähnlich 1084). Er hat also die Steuer erhalten vom ersten bis zum

letzten Monat des Jahres. Den Zeitpunkt der Verpachtung können

wir dem oben erwähnten Louvre-Text entnehmen (Kevillout, Mölanges

8. o02). Die dem Oekonomos wegen zu niedriger Verpachtung

erteilte Rüge soll in das Journal des Monats Thoth eingetragen

werden; also war auch das Schreiben in diesem Monat an ihn

gerichtet worden. Dass er es aber während der Verpachtungsgeschäfte

erhielt und zwar noch vor Abschluss derselben, zeigt der Zusammen-

hang. Also fand die Verpachtung im Thoth statt. ^)

Die angeführten Beispiele stammen aus der zweiten Hälfte des

II. Jahrh. v. Chr., also aus der Zeit, in der der aegyptische und

der makedonische Kalender in der Weise ausgeglichen waren, dass

der 1, Thoth mit dem 1, Dios zusammenfiel (vgl. Kap. XI). Wie

war es aber vorher, als noch die beiden Kalender neben einander

hergingen? A priori sollte man denken, dass damals der makedonische

Kalender als der des herrschenden Volkes vorgegangen sei, dass

also das Pachtjahr nicht vom Thoth bis Mesore, sondern vom Dios

bis zum Hyperberetaios gelaufen sei, und diese Annahme scheint

auch eine Stütze im Rev. Pap. 34, 5 zu finden, wo das Gesetz

bestimmt, dass die Apomoira-Pächter die monatlichen Einzahlungen

an die Bank machen sollen Scnb Aiou 'iaiQ [TTcepßepsxacou xax]a

[jf^va (s. unten). Dennoch wird es mir schwer zu glauben, dass

im III, Jahrh. und in der ersten Hälfte des II. Jahrh. v. Chr.

das aegyptische Pachtjahr je nach der augenblicklichen Congruenz

des aegyptischen Sonnenjahres mit dem makedonischen Mondjahr

bald mit dem Choiak, bald mit dem Mechir u. s. w. und nicht

vielmehr regelmässig mit dem aegyptischen Thoth angefangen habe.

Nach den obigen Worten des Rev. Pap. hätte es damals mit dem

Phaophi anfangen müssen (vgl. Rev. Pap. 57, 4 und Frg. 6). Die

1) So auch Revillout a. a. O. Vgl. andi P. Par. 62 IT 11.
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Beweiskraft jener Worte (34,5) wird aber dadurch abgeschwächt,

dass die makedonischen Monate hier nicht den damals entsprechenden

aegyptischen Monaten ausdrücklich gleichgesetzt sind, wie das im

Rev. Pap. sonst immer geschieht, wenn ein bestimmtes Datum an-

gegeben werden soll. Vgl. 57, 4 und Frag. 6. Es wäre daher wohl

möglich, dass a7i6 Atou etüc, TTiepßspsTaiou als etwas Formelhaftes

— im Sinne von „durch's ganze Jahr hindurch" — in dem Gesetz

stehen gelassen wurde, in der yjiJipoc aber ohne weiteres darunter

ocTib ©wu^" iwq Meaopy] verstanden wurde. Ich stehe hier vor einer

Schwierigkeit, die ich nicht sicher zu lösen weiss.

Räumlich konnte der Erhebungsdistrict der zu verpachtenden

Steuer verschieden begrenzt werden. Es hing das z. T. vielleicht

von den vorliegenden Angeboten mit ab. Möglich ist, dass bei der

Versteigerung Derjenige, der für einen grösseren Bezirk die Steuer

zu übernehmen versprach, den Vorzug erhielt vor dem, der sich

nur für einen kleineren bereithielt. Ueberliefert ist uns, dass die

Pacht vergeben werden konnte für ein einzelnes Dorf^) oder für

eine iitpic,^) oder für einen ganzen Gau. Letzteres tritt uns häufiger

entgegen, so im Rev. Pap. 60, 23: 6 xov Sacxyjv äyopaaccc, und

ebenso im folgenden in Verbindung mit den anderen Gauen; in

P. Leid. F: ol 7ipaY|i.aT£'j6jx£voc x6 a[u]vY]Yopcxöv xa[l to] iTTiSexaxov

arcö xoö K[o]7ixcxou^); Ostr. 1087: 6 '^tXyjcpw? x6 heXoc, xöv xaao-

Tcoiwv xoO KoTixcxou, ebenso in 1088— lOOO.'*) In der Josephs-

legende (Joseph, ant. XII § 160 ff.) pachtet der schlaue Joseph sogar

die sämmtlichen Abgaben von Coeles}Tien, Phoenicien, Judaea und

^) Vgl. Rev. Pap. 54, 12: xcov |jL£{n.oO-(i)}ievü)v T'/jv xü)|i,7]v; Petr. Pap. (II)

XLVI : Pachtung der Apomoira von Philadelphia und Bubastos im Faijüm. Der

Ausdruck löv Ttspl $. xöncov d^jiTceXwvcüv xal TiapaSefotov hat mit den Toparchien

nichts zu thun. Vgl. b 4, -wo xÖTitüv fehlt. Die Abgabe war für jedes der beiden

Dörfer einzeln verpachtet, wie die beigegebenen Summen nahe legen.

^) Vgl. Mahafiy, Appendix Petr. Pap. S. 3 : zoö fiöT^xovxöc \iOi -C7]v {ispdSa

(seil. 0e[i£aTOU).

ä) So nach dem Original, statt [Ilaja-uptToo.

*) Grenfell meint, es sei überhaupt nur gauweise verpachtet worden, die

Pachtgesellschaften hätten dann die Dörfer unter einan'ler verteilt. Weshalb ich

ihm nicht zustimmen kann, wird unten gezeigt werden. Pap. Paris. 62 I 1

;

[UcöXouiiev xa.q ev z]G)<. 'OcupuyX^'C'']- t"''*? besagt nur, dass die Steuern dieses

Gaues so und so, nicht dass die einzelnen Steuern notwendig für den ganzen

Gau auf einmal verpachtet werden sollen. Auch wenn das Gesetz von 6 töv
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Samaria zusammen auf ein einziges Generalangebot. Dass dergleichen

möglich war, ist mir nicht unwahrscheinlich. Aber es war sicher-

lich etwas Ungewöhnliches, und vor Allem scheint mir dies General-

angebot viele Einzelangebote für die einzelnen Steuerbezirke zurück-

gedrängt zu haben. liumbroso. Rech. S. 321, resumirt zwar

folgendermassen : pour les provinces tributaires, VEtat fixait le montant

du revenu, et les personnages plus importants de ces pays subdivisaient

la ferme generale entre eux en autant de fermes particulieres qu'il

y avait de villes. Ich glaube umgekehrt, dass die Steuern der einzelnen

Bezirke, d. h. für diese syrischen Länder wohl der einzelnen Stadt-

gebiete, einzeln verpachtet wurden, und dass nur im vorliegenden

Ausnahmefall, der freilich der Legende angehört, eine Generalpacht

herauskam. Dass sich die Kapitalisten aus den sämmtlichen Städten

Syriens als Publicanengesellschaft zu einem einzigen Angebot ver-

einigt hätten, wie Lumbroso anzunehmen scheint, wäre zwar an sich

möglich, aber mir scheint Josephus' Darstellung vielmehr dahin zu

führen, dass — nach seiner Auffassung — ein Jeder für die Steuern

seiner Heimat bot. Das liegt meines Erachtens in den Worten:

elq öy.zccy,ic,-/l'ki(x, Se xaXavxa auva^poc!^o[X£vwv xwv XYJs KoiXy]^

liXjplxc, xeXwv xxX. Das auvax^poc^ea^ac weist wohl auf eine

Addition der Einzelgebote hin.i) Auch würde es unter der An-

nahme einer Pächtergesellschaft auffallig sein, dass, wie Josephus

sagt, aus jedem Stadtgebiet die Reichsten herbeikamen, § 169: xax'

£xo? 5£ a5xa zoXc, Suvaxol; xwv Iv kxdax'Q tzoXbi iTitTipaaxev 6

ßaaiXeu?.

Wenn Josephus ferner seinen Helden diese Generalpacht

22 Jahre hindurch führen lässt (§ 186), so kommt in dieser Er-

zählung ganz i-ichtig zum Ausdruck, dass die räumlichen und zeit-

lichen Grenzen für den Einzelnen durch Cumulation und Iteration

aufgehoben werden konnten. Im Pap. Paris. 62 VI 4 wird ausdrück-

lich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass mehrere Steuern von

einer Person gleichzeitig gepachtet werden konnten: edcj 5e xiVEc,

2atTy]v ayopccaag spricht, so folgt daraus noch nicht, dass die ganze Pacht wirk-

lich immer einer Person übergeben werden musste. Der Gesetzgeber fasst der

Kürze wegen diesen einen Fall in's Auge.

^) Die folgenden Worte S'.eßaX?.£v ü)? auva-£(xevoug bedeuten nur, dass

sie sich im Geheimen verabredet hätten, niedrig zu bieten.
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Twv xeXwvwv TzXeiouq d)v[as ey^aßwac].^) Einen Beleg bietet z. B.

der Jude Sc{xtov 'la^apou, der für dasselbe 28. Jahr die Fischerei-

steuer (1233) und die Grundsteuer (1255) gepachtet hat. Andrer-

seits war es in Aegypten eben so wenig wie in Athen 2) verboten,

mehrere Jahre hinter einander dieselbe Pacht zu übernehmen. Nur

musste in jedem Jahre ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen werden.

Der Index unserer Steuerpächter zeigt, dass häufig eine und dieselbe

Person mehrere Jahre hindurch dieselbe Pacht gehabt hat.

Ueber die Qualification zur Pachtübernahme hat uns der Revenue-

Papyrus 15 wertvolle Kunde gebracht:

2 [Ol'JBs [iTj (bveC^jaO-waav {xyjoe xo[cva)v]£txwaav |JL'i'i5[^]

3 [|]YYU'^ax>-w[aa]v

4 l6Tz]6aoi Tc Töv ßaatXtxwv 5totxo[öat of]

5 [5(py][AaTca]xal xal 6 £[S]?aY0i)Y[£U5 ...

Allen, welche zur königlichen Verwaltung gehören, wie den

Chrematisten , dem dc,0(.y(ßyE{)c, der Chrematisten u. s. w. — die

weitere Liste ist nicht erhalten — ist es untersagt, sich an den

Steuerpachtungen zu beteiligen. 3) Das ist eine für die Auffassung

der ptolemäischen Steuerpacht grundlegende Thatsache! Der König

hält seine Beamten fern von der Pacht, wohl weil er ihrer gerade

zur Controle der Pächter bedarf. Diese Bestimmung in dem Gesetz

des Philadelphos, die gewiss schon auf Soter zurückgeht, erinnert

uns an die später, am Ende des III. Jahrhunderts v. Chr., in Rom ein-

geführte Massregel, dass die Senatoren sich von allen Geldgeschäften

— und so auch von der Steuerpacht — fern zu halten hatten.*)

Derselbe Gesetzesparagraph scheint auch die Bestimmung ent-

halten zu haben, dass Sklaven zur Steuerpacht disqualificirt waren,

oder vielleicht, dass die königlichen Beamten nicht auf Umwegen

durch ihre Sklaven an den Pachten teilnahmen, 5) Die Stelle ist

aber zu lückenhaft, um etwas Sicheres sagen zu können.

>) Vgl. Lumbroso Rech. S. 324.

2) Vgl. Plut. Alcib. 5: eicüO-öxes y^P «el -raig Ssu-cdpaig (ivai? Xpew^-uts^v

xag «pw-cag. Vgl. auch Andocid. de myster. § 134: IcovoSvxo näXiv.

3) Grenfell liest ot 8e und will das auf di"i in col. 14 genannten Personen

zurückbeziehen. Aber da sind gar keine genannt, die hier in Betracht kommen

könnten. Auch würde das [Snjöooi v.x\ dann völlig in der Luft schweben. Ich

fasse Z. 2—3 vielmehr als Ueberschrift zu der folgenden Liste auf.

) Lex Claudia vom J. 218 bei Liv. XXI 63, 3/4. Vgl. Cic. Verr. V 18, 45.

5) Vgl. Mahaffy, Rev. Pap. Introd. p. XXXI. Grenf. S. 84.
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Die K'ationalität war für die Frage der Qualification indifferent.

„Dam une affaire de finance oü iout consistait ä trouver un plus-offrant,

les Ptolemees nefaisaient pas distindion de nationalite."^) Im III. Jahrh.

V. Chr. scheinen zwar nach dem uns zufällig vorliegenden Material

die Griechen überwogen zu haben, was an sich begreiflich wäre.

Aber daneben erscheinen auch Aegvpter, wie üiXtavoö; (Ostr. 312,

316), We^filv'.s ÜÄ-atTo; (329), Iltxwg (331). Dies seltene Vor-

kommen aegyptischer Namen kann ein Zufall sein. Jedenfalls

möchte ich nicht mit Grenfell (Rev. Pap. S. 79) in den "Worten

7iaTp6-9'£V xal naxpihoc, (Rev. Pap. 7,3) einen Hinweis darauf

sehen, „that most, ij not all, tax-farmers in the third Century B. C.

were foreigners". Das Wort nixxpic, weist in diesem Zusammenhang

durchaus nicht auf das Ausland hin: auch Aegypten ist eine Tiatpcc.-)

Im II. Jahrh. v. Chr., aus dem uns ein viel reicheres Material

vorliegt, erscheinen Griechen und Aegypter in gleicher Weise neben

einander. Von besonderem Interesse ist das starke Auftreten von

Juden neben ihnen. Wiewohl schon für das III. Jahrh. v. Chr. eine

jüdische Diaspora nachweisbar ist^), sind mir doch jüdische Steuer-

pächter aus dieser Zeit noch nicht begegnet. Für das II. Jahrh.

nennen unsere Ostraka folgende Juden (resp, Semiten) als Steuer-

pächter :

'Aßi-^Xos = bx-iDi^ (Ostr. 334).

'A7ro( ) iaXäiiiQ (1359).

'ApiaxoßoDXög Sa[iivou (753). 2a[xIvo; vielleicht= ^lyÖ (wohlbeleibt) ?

'Aßacoü? (?) (1231).^)

öeoxpYjaxos SaXa^ivco^ (1350). Osoypvjaxos, nach Delitzsch vielleicht

Uebersetzuug von IH^iTü (Tobia). SaXa|Jitvc; (vgl. oben SaXä[iti;)

vielleicht verwandt mit Salomon.

'IwaYjTTO? 'AßStou (721).

Uud-ixy^s.Xoq 'l(})<Tf]TzioQ (729).

Sa|ißa^aTo; (1507) oder 21a(ißaTaIo? (1508) oder hypokoristisch

2a|xj3ag (1503). Auflösung unbestimmt: Sajjijja(. . . .) in 355,

') Lumbroso, Rech. S. 332.

^) Dass mit uaiptg das Heimatsland, nicht der Heimatsort gemeint ist,

zeigt Rev. Pap. 104,4: TcaxpöO-sv x]a'. TZOLzplto^ [>ial s]x Tcofag TiöXecüg xiX.

3) Vgl. Berl. phil. Wochenschr. 21. Nov. 189G Sp. 1492 flf. und jetzt Well-

hausen, Israel, und jüd. Geschichte 3. Aufl.

*) Ein Jude ist wohl avich der Adressat 'lastpYjg.
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1351, 1354, 1504. Ueberall derselbe Mann. Sa[ißaO-ato? ist

eine Erweichung von Saßj3aO*aTo? = "'fiSlD (am Sabbath geboren) in

Esr. 10, 15, Nehem. 8,7. 11, 16. LXX: Saßßa^ai und Soßßa-

ö-aco^. Auch in der Liste der 72 Uebersetzer findet sich zweimal

ein Saßßaxalos (Aristeas).

Sa[i{3aTa!os 'Aß:i^Xou (1505). Eine andere Person.

1ia\i^o!.d-ixloc, 2joXXou|xcog (Ostr. Ashmol. 566).

2:[jiwv 'lal^apou (1233, 1255). Meine Vermutung, 'la^apou zu lesen

statt 'IX^apou (Sayce), fand ich nachträglich am Original bestätigt,

'la^apo? = nT5!^ = 'la^^p (Makk.).

2i|x(bv 'Epfjicou (728).

2]i|X(bv 'ßpatou (1511).

Stfiwv 'Aßt^Xou (1513).

2i(jiwv (337, 339, 340). Wohl ein Anderer.

SoXoxTo? (?) S'.fiwvos (718).

Hier sind die ursprünglichen semitischen Namen meist mit

griechischen Buchstaben transcribirt. Daneben finden sich aber —
entsprechend dem schon damals starken Einfluss des Hellenismus —
auch griechische Namen, die z. T. Uebersetzungen semitischer Ori-

ginale zu sein scheinen, z. T. aber auch, wie der Vatername "Epfitai;,

rein griechischen Ursprungs sind.^) Es ist daher nicht unmöglich,

dass unter den griechischen Namen unserer Pächterliste dieser Zeit

sich noch manche Juden verbergen.'^)

Wir kommen also zu dem Schluss, dass abgesehen von den

königlichen Beamten und den Sklaven Jeder, der dem Staate finan-

ziell die genügende Sicherheit bot und sonst, so dürfen wir wohl

hinzufügen, unbescholten war, zur Steuerpacht zugelassen wurde.

*) Interessant ist eine Vergleichung mit der Liste der 72 Dolmetscher bei

Aristeas. Auch hier begegnen neben den vorherrschenden jüdischen Namen

griechische Uebersetzungen wie 0so5öaiog, 0sö5oxog, Aoaid-sog, und auch rein

griechische Namen wie Xaßpiag, 'ASaios, 'läotov. Diese Mischung, die unserer

obigen Pächterliste ziemlich genau entspricht, dürfte ein Argument dafür sein,

wenn es dessen noch bedürfte, dass jene Dolmetscherliste nicht zur Zeit

des Philadelphos, sondern während der späteren Ptolemäerzeit construirt Avorden ist.

*) Namentlich bei den mit S-sög zusammengesetzten liegt der Gedanke

nahe, z. B. bei AooodO'eog IIüppou (724), SsöScopog (1231), der mit 'AßatoSg

associirt erscheint u. s. w. Doch lässt sich hier nichts erweisen ; sie können eben

so gut Griechen sein. — Ueber jüdische Steuerpächter in Judaea vgl. Schürer,

Gesch. d. jüd. Volkes I S. 399.
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War in Aegypten selbst die Nationalität irrelevant, so ist es ver-

ständlich, dass auch in den Provinzen die reichen Provinzialen, wie

Josephus uns erzählt, Zutritt hatten. Dass der Steuerpächter

schreiben könne, war nicht erforderlich. So stellt für den Juden

2c|jiü)V 'Ia!^apou ein gewisser AeXXoug die Quittung aus, „weil

Jener nicht schreiben kann" (5ca xö (xy)' eiSevat auxiv yp(X^)S,iv,

1233).

Ueber den Act der Steuerverpachtung haben wir — von der

Josephslegende abgesehen — keinen zusammenhängenden Bericht.

Die Einzelangaben sprechen aber dafür, dass er sich — ähnlich wie

in Athen und Rom — im Wesentlichen in denselben Formen vollzog

wie die Verpachtung der öffentlichen Arbeiten^), der königlichen

Domänen u. s. w.^) Beispiele für Verpachtungen letzterer Art bieten

die Zoispapyri und die „Actenstücke aus der königlichen Bank zu

Theben" I— IV, die, wie ich jetzt nach langem Schwanken annehme,

beide nicht vom Verkauf, sondern von der Verpachtung von Domanial-

land handeln.^) Nach diesen Urkunden vollzog sich die Verpachtung

von Domanialland in folgender Weise. Stand eine Verpachtung bevor,

^) Von den Pächtern öffentlicher Arbeiten sprechen oft die Petrie Papyri

aus dem III. Jahrh. v. Chr. Vgl. (II) IV (12) 2: sgsXaßov iö Ipyov. XIII (1) 5:

xa'S-ä E^eiXi^cpaiJLöv, woraus folgt, dass die eXsüO-spO'. XaxöfiOt die Bearbeitung

der Steinbrüche in Pacht genommen haben. XIV (lb)2: e^eikrmiQ'zi tyjv ßaai-

Xswvjv xaxccXua'.v xa^S-eXsiv xxX. Hier wird der Pachtvertrag als spyoXaßta

bezeichnet (vgl. auch XIII 18 b). XIV (1 c) 3: nXivd-oöXxoi ol e^eiXirj^ötsg

IXxiiaa!. u[Xiv-9-ou] jjL(upLd8ag) ß xxX. XIV (1 d) 1 : ol i^tiXvjcpözsc, — xöv uapa-

(ppuyavtaiJLÖv xou (isyocXou x^'^V-'^'^^'i- Dasselbe Verhältnis liegt auch in den

Quittungen XXVI vor. Vgl. (5) 6, wo zu lesen ist: xifiYjv xaXa[i[ou |jL(upiä8oi;) a,

t&v] Yj[p]YoXdßr)xev [Tcpogägsiv] xxX. Aehnlich in (6).

*) Das wird mit Recht auch von Revillout, Melanges S. 316 hervor-

gehoben. !Er hält freilich, wie wir alle bisher, daran fest, dass die Zoispapyri

und die „thebanischen Actenstücke" vom Verkauf handeln. Siehe nächste

Anmerkung.

^) Die Zweideutigkeit ist dadurch gegeben, dass die Griechen bekanntlich

für Kauf und Pacht dieselben Ausdrücke gebrauchen. IltTipäaxs'.v , TicüXetv,

duoSi5oa9-ai heissen sowohl verkaufen wie verpachten, und äyopd^eiv und

7ipiaa9-ai bezeichnen sowohl das Kaufen wie dss Pachten. Zu der obigen Deutung

der Actenstücke bestimmen mich folgende Gründe. 1. Die Abgabe der Ländereien

wird als extpöpiov bezeichnet. Dies bedeutet aber regelmässig nicht die Grund-

steuer, sondern das Pachtgeld (s. oben S. 185 ff.). 2. Der Satz iav ZC 'Ep\iio\i

|j,£LOva xä r.poYSYpa(|j,[Jieva) [äxcpöpia . . . Y^vrjxa'., SuavanpaS'T^laExai. (III 1, 13,

vgl. I 24, IV 1,18) ist nur unter der Annahme einer Pacht verständlich. Ein
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HO mussten die Pachtlustigen schriftlich in Form eines u7iC[JLVYjp,a^) ihr

Angebot machen (ucp(axaa'9'a:, UTZ'.ayysXod'Ui).-) Nachdem hieraufhin

durch den TOUOYpa[X|JiaT£U(; Umfang und "Wert des Objects auch amtlich

festgestellt waren, wurde die bevorstehende Pacht, wahrscheinlich mit

Angabe der Pachtbedingungen, öffentlich angekündigt (EXifö-evac elq

Tcpccacv).^) War hiernach ein vorgeschriebener Zeitraum verflossen

(|ji£xa xocc, cxavag -fiixipac,, Actenst. II 12), während dessen alle Pacht-

lustigen Gelegenheit gehabt hatten, sich zu inforrairen, so wurde an

dem angekündigten Termin in Gegenwart der oben besprochenen Ver-

pachtungscommission durch Heroldsruf das Object zur Pacht aus-

geboten (Tipoxyjpuaas'-v). Nunmehr hatten die Pachtlustigen vorzu-

treten (upogeX-ö-Etv upö? tw: ayopaaiiwc)^) und zu bieten. Diese

Verhandlungen erfolgten natürlich mündlich. Dem Meistbietenden

wurde darauf das Object zugesprochen (xupoöv). Für den Fall,

dass die Pachtbedingungen nicht gehalten würden, wurde eine noch-

malige Versteigerung in Aussicht genommen (in(XViXKpad"/pez(Xi).

Kauf könnte unter dieser Bedingung nicht rückgängig gemacht werden. 3. Aus

den Worten: o5 xpaxsLv atj-cag [aexpt lou vuv in II 5 folgerte ich schon in der

Publication S. 31, dass eine Pacht damals abgelaufen sei. Es liegt viel näher,

an eine Erneuerung dieser Pacht zu denken, als anzunehmen, „dass sie wünschten,

nun in den dauernden Besitz zu gelangen". Auf andere Consequenzen dieser

veränderten Auffassung kann hier nicht eingegangen werden. Oben S. 207 sind

die aus IV mitgeteilten Sätze nunmehr als Belege für Grundsteuer zu streichen. —
In den Zoispapyri sind für mich entscheidend die Worte: xupco9-7iva'. 5^ x^i

Titii'.S: eli; -§ (= exYj Tscoapa). Seit Peyron pflegt man dies dahin zu verstehen,

dass es der Zois zugeschlagen sei um so imd so viel „in vier Jahresraten". Das

ist aber sprachlich ganz unmöglich. Es kann nur heissen: es wurde ihr zuge-

sprochen auf vier Jahre. Vgl. Rev. Pap. 57,3: ntüXoüixzw t[yiv eXaiXYjv] . . .

st? sx[y) ß]. Vgl. 59, 1 ff. Dann aber liegt kein Kauf, sondern eine Pacht vor.

Auffällig ist es ja, dass durch die Verpachtung fast dieselbe Summe (weniger

1 Talent) herauskommt, für welche das Grundstück verpfändet war. Aber jene

klaren Worte lassen meines Erachtens keine andere Deutung zu.

1) Actenst. I 2, II 2, III 2. Zoisp. I 20.

^) Actenst. a. a. O. Auch bei Joseph, ant. XII § 176 ucpiaiaa^ai und

üntoxvsiTO. Das Angebot ist ?) Ouöoxaois, Actenst. I 8; Revillout, Melanges

S. 322 oben.

8) Actenst. I 1, 8, II 11. Zoisp. I, 24.

*) Actenst. I 14, II 18. Josephus ant. XII § 176: npogsX^-cbv. Revillout,

Melanges S. 321: 5iä xö |j,vj8Eva 7:pogsX9'£iv. — Vgl. Andoc. de myster. § 134:

TiapsXd'cbv syw slg tyjv ßouXi^v. Plut. Alcib. 5 : Tzpoqek^m 6 iastdixo? etg

6t.~{opdiw Y.xX.
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Dann aber sollte, wie es scheint, mindestens um ^ über die

Summe hinaus gefordert werden, zu welcher vorher der Zuschlag

erfolgt war,^) Das endliche Ergebnis wird dann jedenfalls öffent-

lich bekannt gegeben worden sein.'^)

Mutatis mutandis scheint die Verpachtung der Steuern in ganz

ähnlicher Weise vor sich gegangen zu sein. 3) Auch hierfür waren

zunächst schriftliche Angebote erforderlich. Für die Kaiserzeit liegt

uns ein solches Schriftstück im Original vor (s. unten) ; darum möchte

ich sie auch für die Ptolemäerzeit annehmen. Die Worte Rev.

Pap, 14: 'ATioypa^Yj dp)(ü)[vü)v. "Oaot a]v wat oi ßouXojJievot

(5:p5(wv[£lv, ä7roY]pa9£a['9'tüaav] Tzpbc, xov 7i:ü)Xoüv[Ta] werden mit

Mommsen nur auf die Liste der Reflectirenden zu beziehen sein.

Worauf sich diese ersten Angebote gestützt haben, lässt sich

nur vermuten. Einmal konnte die Pachtsumme des verflossenen

Jahres in Rechnung gezogen sein, und je nach den wirtschaftlichen

Verhältnissen dieselbe Summe oder aber ein Mehr oder Weniger geboten

werden. Das würde — um mit Tiberius Julius Alexander zu reden —
ein Angebot xaxa auvo^^cv gewesen sein. Andrerseits ist aber gewiss

auch anzunehmen, dass die Pachtlustigen aus den oben beschriebenen

Steuerbüchern und Katastern einen Einblick in den that^ächlicheu Wert

der Steuerobjecte gewinnen und darauf ihr Angebot basiren konnten.

*) Actenst. III 15 möchte ich jetzt etwa folgendermassen ergänzen: sg]saxai 84

xal T[orJg ßouXojJtsvoLS u7i£pßäX?>£iv [ev aOxcu xö3 npaxYjpiw?, S7:e'.5äv 6 9-aXXög

SJod'^L, oöx eXaoaovog Ss xtöv sraSsxaxwv. Vgl. Pap. Paris. 62 III 14 f. Was
vorher über die „bisherigen Bieter" bestimmt wird, ist mir nicht klar. Vgl.

Actenst. III 14: xal xoCj {lev xö na[p]öv u7i:oaxr][aatievo'.s und danach wohl

auch I 25: e^iaxat 8i [xoig xö uapöv u7toaxYjoap,]evo'.; uir£pßäXX£i,v Icüg yifi[ . . .

(i^lieptüv?). Vielleicht hatten die bisherigen Bieter irgend welche Vorrechte; es

durfte aber auch jeder Beliebige bieten. — Der Zusammenhang scheint dafür

zu sprechen, dass ein solches Ueberbieten nicht nach jedem Zuschlag (ETtEiSav

6 d-aXXög 8o9-^0 möglich war, sondern nur, wenn eine inixwdizpaa'.^ vorgenommen

wurde. Vgl. auch Pap, Paris, a. a. O. und den unten zu besprechenden Louvretext,

^) Aus Aegypten ist mir kein Beleg bekannt. Aber z. B. aus Olymos und

Mylasa haben wir Steinurkunden, die die Pachtbedingungen und darauf die

Namen der Pächter nennen. Vgl. Le Bas n. 323 ff. Es handelt sich hier um
Verpachtung von Tempeldomänen,

*) Auch bei der Versteigerung öffentlicher Arbeiten kehren dieselben

termini technici wieder. Vgl. Petr. Pap. (II) XIII (18 b): lxd-£g oöv Ixö'SiJ.a xal

:ipoxrjpusov, et x['.]v£; ßo'JXovxat ixt. ^Xäaaovo; [£jpYoXaßr([aa]i uaxepov

•j-ipßoXYjv .... x'jptoö'f^va'..
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Dieses erste schriftliche Angebot wurde nun gewiss, ganz ähnlich

wie bei den Domanialverpachtungen, von den zuständigen Behörden

auf Grund der Yeranlagungsarbeiten geprüft, und daraufhin entschied

sich die Regierung, ob sie das Angebot als Minimalsatz gelten

lassen oder aber selbst eventuell mit einem höheren Minimalsatz

hervortreten wolle (s. unten). Dann wurden, wenn der Termin ge-

kommen war, die Pachtbedingungen für die einzelnen Steuern öffent-

lich ausgelegt (exTid-evac de, Ttpaaiv), wobei jedenfalls auch das

betreffende Minimalgebot mit publicirt wurde. Diese Ix^eati; dauerte

mehrere Tage, entsprechend jenen ixaval f^[iipol.l bei den Domanial-

verpachtungen. Nach dem Revenue-Papyrus wurde dieses Ausbieten

der Steuern in Stadt und Land bekannt gegeben, und die Steuer-

zahler wurden während dieser Zeit angewiesen, den Pachtlustigen

eventuell Einblick in ihre Verhältnisse zu gewähren. Das wird wenig-

stens für die d7i6[io:pa durch Rev. Pap. 26, 13 ff. bezeugt: oxav x6

TipöTov lx^£p,a :zapaY[Y£)v^£v 7iu^(ü]vtai Iv t'^[i] nöXs,: f^ xwjirj-,

£v y): £xa[ax]o['. xaxo'.xo]Oac, a7üOYpa[cp]£a^ü3aav ol yewpYol aud-'Q-

\i-lt]pol'> y) t-^'.] 6[a]T£pacac xal £7:tO£:xvjxü)aav xov oho'^ [xal xö]v

a^7i£Xwv[a] iE, [ou] TipoExpuYi^aav. Also die Winzer sollen sofort

an demselben Tage oder spätestens am folgenden Tage bezeichnen,

wie viel Wein sie vorher producirt haben, und sollen eventuell auf

Wunsch den Wein selbst und den Weingarten zeigen, i)

Nachdem so alle Pachtlustigen Gelegenheit gehabt hatten, sich

zu Orientiren, begann am festgesetzten Termin die eigentliche Auction

damit, dass die einzelnen Steuern mit den Pachtbedingungen und

dem von der Regierung festgesetzten Minimalsatz öffentlich von der

Verpachtungscommission durch Heroldsruf ausgerufen wurden. In

diesem 7:poxV)p'JY|J.a war nachweislich z. B. der von der Regierung

aufgestellte Minimalsatz-), ferner für das Oelmonopol die Angabe,

wieviel Oel für Alexandrien nötig sei (Rev. Pap. 54, 1), welchen

Gewinnanteil die Pächter haben sollten (55, 16), wieviel Aruren

mit der betreffenden Fruchtart besät seien (57, 8) und anderes

mehr enthalten. Vgl. 59, 16.

*) Grenfell S. 99 bezieht dies auf den ersten Tag der Auction selbst. Aber

das exT'.S-svai geht, wie die ,,Actenstücke" zeigen, der eigentlichen Auction, die

mit dem 7tpoxr(puY|j.a beginnt, um mehrere Tage vorauf.

"^) Falls meine Ergänzung 7:po["/.r(P'JJ5aa9-xt in dem Louvretext Z. 20

richtig ist.
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Dieser Heroldsruf gab nun das Zeichen zur Versteigerung selbst,

die wir uns ähnlich wie die Domanialverpachtung zu denken haben.

Hierbei mag es oft zu erregten Scenen gekommen sein, denn um

die Gegenbieter zu beseitigen, ist man oft vor den bedenklichsten

Mitteln, vor Verleumdung und Sykophantie oder auch vor Bestechung

nicht zurückgeschreckt. Für ersteres bietet uns Josephus ant. XH
§ 176 ein Beispiel, der erzählt, dass der schlaue Joseph bei der

Versteigerung die Concurrenten verleumdete, sie hätten sich heimlich

verschworen, dem König nur ein geringes Angebot zu machen: xcu^

6'^''aTaa9"ai xwv T£Xü)v.^) Für die Bestechung ist die Erzählung

bei Plut. Alcib. 5 lehrreich, wo der Günstling des Alcibiades sich

ftir ein Talent bewegen lässt, vom Bieten abzustehen (aTCoatfjva'.).

Vgl. auch Andoc. de myster. § 133: \iY; uTTEpßaAXwac XaßfiTv

apyupiov.

Die Analogie mit der Verpachtung von Domanialland tritt am

deutlichsten in den Schlussbestimmungen über die eventuelle Wieder-

holung der Verpachtung hervor. Ich setze am besten die beti'efFenden

Worte des Pap. Paris. 62 (IH 11— 16) hierher: 'Eav 61 xcve^

xwv xaxaa)(6vxü)v zxq wv««; {xrj hieyyoriaidoiv Iv xwt wpcajjilvcüc

Xpovtot, iTravaTipaO-rjaovxai auxöv at wval x[al £]av xi acf)£6p£[ia

Y£VY]xa'., r.pocyd-r^acvzoa -apa-/p^[Jia, xolc he ßo'jXo[JL£VOts uK£pßaXX£iv

[j.£xa xö xov ^aXXöv 5oO-^vac, £C£axa'. ev auxwc xGii Tpaxyjpiwt, oux

£[Xaa]aovGC ts xwv [£]T:tO£xaxcov. Also auch hier soll zu einer

neuen Verpachtung geschritten werden, wenn die Pächter die Pacht-

bedingungen nicht einhalten — denn zu diesen gehört das

S'.Eyyjäv. Wenn bei dieser zweiten Verpachtung eine niedrigere

Pachtsumme (d(p£up£[Jia) herauskommt, so sollen die zurück-

getretenen Pächter den Schaden tragen. 2) Auch hier soll es jedem

Beliebigen erlaubt sein, sich an der zweiten Auction zu beteiligen,

*) Lunibroso Rech. S. .'{23 bezieht auf diese Vorgänge bei den Auctionen

die Eingangsworte des Pap. Paris. C2, 3: d[Y]opiC;£xs Si [Adverbiuni xal fiTj]

liiXkzzs |ir|[9-]iva a'jy.ov^avxr^as'.v • [iy;5£] 5;.a]ßäXÄ£'.v , äXX' ind xoü

ßs/vTiaTou [7:pay)jLax£'J£a9-a]'. xax3c xoü; voiiO'j; v.xX. Wegen der letzten Worte

beziehe ich das vielmehr auf das Verhalten der Steuerpächter zu den Steuer-

zahlern während ihres Amtsjahrcs.

-) Ebenso VI 8flf. : xoü[xü)v |i£v] a: (ivai s-ava-pa5)-Vj30vxa'. xoü eOpiaxovxo;

/c[axä?xö öcp£iX?]r,|ia xal xö äcc£'jp£tia -pax&y,aovxa'..

WiLCKEX, Ostiak.i. 3^



530 VI. KAPITEL.

doch muss sein Angebot auch hier um -^ grösser sein als das

frühere. ^)

Eine Illustration zu diesen Gesetzesparagraphen bietet der

neue Louvretext bei Revillout, Melanges S. 302. Ich möchte ihn

etwa folgendermassen auffassen. Ein gewisser Ptolemaios hatte für

die Fischereisteuer des Perithebischen Gaues 25 Talente^) geboten

(ucpeaxaa^at). Seine daran geknüpften Bedingungen, die sich auf

die damalige Revolution und die durch die Kämpfe hervorgerufenen

Störungen im Fischereibetriebe beziehen, sind mir bei dem jetzigen

Zustand des Textes nicht klar geworden. Trotz jener Bedingungen

war dem Ptolemaios die Pacht zugesprochen worden. 3) Dieser Zu-

schlag wurde aber rückgängig gemacht -— weshalb, erfahren wir

nicht — und die Pacht wurde nunmehr, bei erneuter Versteigerung,

einem gewissen Agroitas für 22 Talente zugesprochen (auvx£)(wpY]o^ac).

Mit Recht erhielt der Oikonomos, der diese Verpachtung geleitet

hatte, vom königlichen Schreiber eine strenge Rüge dafür: xal [au]

oiovxoq Ixepcoc x'^[!;] wv^? |Ji£TaSioixou|Jt£VY]? 7tpo[xY]pu'?]^aa'8'at^')

[xr] ekäxxovoc, xoö enihexxxou, ö 5yj eaxcv Txß y, ex xöv Ivavxcwv

auoxoTCYjv Ixepiov Tvy TXSTCotyjaac. In der That hätte der Oikonom

nach den geltenden Steuergesetzen (Pap. Paris.) bei der Wi^der«-

holung der Auction, „da die Pacht einem Anderen gegeben werden

sollte", auf einem Mindestsatz von -^ mehr, als er bei der ersten

Versteigerung erhalten hatte, also von 25 -j- 2^ Tal. (== 27 J Tal.,

Z. 26), bestehen müssen. Statt dessen hat er gar 3 Talente weniger,

nämlich 22 Talente acceptirt. Der königliche Schreiber fordert ihn

daher — so scheint es — auf, nochmals eine Versteigerung vor-

zunehmen und die Steuer für nicht weniger als 27^ Talente zu ver-

geben, „gemäss den Verordnungen" {a.xoXoüd'iiiq zölc, laxa[X£VOt(;),

widrigenfalls er mit seinem eigenen Vermögen einstehen müsse

(s. oben S. 517). Hierin weicht der vorliegende Fall von den

^) Pap. Paris. 62 VIII giebt ausführliche Bestimmungen über die Behand-

lung des öuepßöXtov. Da die vorhergehende Columne VII bis auf wenige Worte

verloren ist, so ist mir nicht ganz klar, welche Eventualitäten hier in's Auge

gefasst sind.

*) Richtig ergänzt von Revillout in Z. 13.

^) Z. 13 xa-ceoToco^au Dadurch scheint mir Revillout's Auffassung S. 300,

Ptolemaios sei überhaupt gar nicht angenommen worden, weil er Bedingungen

gestellt habe, ausgeschlossen.

*) Revillout liest 7rpo;[8ä]§aa0-a'..
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Gesetzesparagraphen ab, als nach ihnen vielmehr der frühere Pächter

im Falle eines a^supeixa die Differenz tragen sollte.^)

Zugleich mit den Steuern wurde, wie uns Josephus ant. XII § 17G

erzählt, auch das Pfandungsrecht gegenüber den eventuellen Steuer-

schuldnern verpachtet.-) Joseph verspricht: xwv a[iapx6vTa)v eIc, xgv

01X0^ auxoö zocc. ouacag a.vaTzi\).^eiv auxw (xö ßaadet)- xat yap xoOxo

Tölc, xeXsai auvsTitTrpaaxexo. Ich kenne keine Urkunde aus der Ptole-

mäerzeit, die uns diese Mitteilung bestätigte, freilich auch keine, die

sie widerlegte. Dass die Steuerrückstände nach Ablauf des Jahres, wie

wir sehen werden, von königlichen Beamten erhoben wurden, schliesst

nicht aus, dass die Steuerpächter schon während ihres Geschäftsjahres

gegenüber zahlungsunfähigen oder zahlungsunlustigen Steuerzahlern

mit Pfändung vorgegangen wären. Trotz des legendarischen Charakters

der Erzählung wird diese Einzelheit gewiss zu Rechte bestehen, Avie

ja auch sonst der Verfasser sich mit dem Detail der Steuerverpachtung

als gut unterrichtet erwiesen hat. Der Pächter wird durch die Steuer-

pacht ohne weiteres auch das Pfändungsrecht erhalten haben.

Ein Handelsgeschäft, wie es die Verpachtung der Steuern war,

bedurfte einer contractlichen Formulirung. So wurde denn auch

zwischen der Regierung und dem Pächter ein Pachtcontract aufgesetzt,

in welchem die Rechte und die Pflichten der Contrahenten fixirt waren.

Dieser Vertrag wird nach seinem Inhalt als WVT^^) oder, von der

anderen Seite betrachtet, als Kpötoiq^) bezeichnet. Der Pächter ver-

pflichtete sich hierin, der Regierung die Pauschsumme, zu welcher

ihm die Pacht zugesprochen war, im Laufe des Jahres auszuzahlen.

Hatte er Ueberschüsse (dTnyevYjfia), so war es sein Vorteil 5), nahm
er weniger ein (eySeta), so war es sein Schaden."^) Das ist der

1) Die Erklärung bietet vielleicht der mir noch dunlile Mittelpassus. Der

Fall ist übrigens dadurch complicirt, dass auch Ausfälle des letzten Jahres

gedeckt werden sollen.

^) Vgl. die römische pignoris capio, Gaius 4, 28 (Mommsen).

^) Vgl. z. B. Rev. Pap. 17, 14: s.'^'{f{paL\i\i[i]vvd\i sul ifii dövfju

*) Vgl. z. B. Pap. Louvre bei Revillout, M61. S. 303, 12: Tvjg dzsoxaXjisvYjs

f\\iX\ — npäastog.

^) Vgl. Rev. Pap. 34, 14: xal säv fiev sraYevrifia 7T;[spi]'^L, [e::tS'.aYp]at{jäxw

(seil. 6 olxovöfios) iw, xs äpxwvTji — x[ö xou] STriYevTQiaaxo; — STOßäXXov.

•*) Vgl. Rev. Pap. 34, 17: säv 8' [sylSsia yevrjxa',, Trpaaasxco (seil, b olv.o-

vöp,og) Tcapöc xou äpxwvou xxX. Auch in den Eingangsworten des Pap. Paris. G2

wird der Steuerpächter daran gemahnt (I 11): wg xal xäg eySeiag 7T;pax^)">l[asa9'E].

34*
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Grundgedanke dieses Pachtgeschäftes — hier ganz so wie im griechi-

schen und römischen Pachtsystem. Im Einzelnen bleibt manches

unklar. Dass der Pächter ohne jede gesetzliche Schranke durch

übermässiges Eintreiben jeden beliebigen Ueberschuss hätte erzielen

können, ist undenkbar. In der lex Hieronica waren die Rechte

des decumanus so genau umschrieben, ut — ah invito aratore plus

decuma non possit auferri (Cic. Verr. III 8, 20). Derartige Bestimmun-

gen sind in unseren ptolemäischen Steuergesetzen nicht erhalten,

aber diese sind zerfetzt, und dass auch sie dahingehende Cautelen

gehabt haben, ist wohl sicher anzunehmen. So werden — unter

regulären Verhältnissen — Ueberschüsse nur dann erzielt worden

sein, wenn in Folge guter Ernte der allgemeine Wohlstand die bei

Abschluss der Pacht erwartete Höhe übertraf.

Der Pächter machte aber auch schon dann ein gutes Geschäft,

wenn er nur die bei der Pacht übernommene Summe ablieferte, denn

in diesem Falle erhielt er vom Staat bestimmte Procente als Tan-

tieme (o^üiy.ov). Im Revenue-Papyrus ist zwar in dem allgemeinen

Abschnitt (A) ein derartiger Passus zufällig nicht erhalten, dafür

aber im Pap. Paris. 62 V 3: Tolc, o' ava7iXr;pd)aouacv xäc, wvd^ 5o-

•ö-YjasTac 6'|wvca, lavTtsp exuXrjpwawa-.v xal xaO-eaxayvOxes xd oiojjio-

XoY^;^£Vxa 6c£YYur;[Jtaxa, xoö Tx l-X- Das kann nur heissen, dass

die Pächter, nachdem sie die contractlich festgesetzte Summe

voll ausgezahlt und alle Pachtbedingungen erfüllt, auch die ver-

sprochenen Bürgschaften gestellt haben ^), als d'jiwvcov vom Talent

000 Drachmen 2), also 10 Procent erhalten sollen. Diese Erklärung

') Dieser Zusatz erscheint hier als überflüssig. Es soll wohl nur betont

werden, dass eben alle Pachtbedingungen erfüllt sein müssen. Das xal xa^ea-

xaxöxsg tritt erklärend zu exuXr;pd)aü)a'.v. — Man könnte daran erinnern, dass

in Petr. Pap. (II) XIV (1 b— d) in den Anweisungen an die Bank, den egsi^T]-

cföxcS ihren Lohn auszuzahlen, hinzugefügt wird: sl 5'.rf|'Y'jr,xaaiv.

2) Es ist bemerkenswert, dass hier, wo von Naturalsteuern die Eede ist

— vgl. III 15 -cwv 5e Tzpöc, Y^vi^iiaxa — Auszahlungen in Geld in's Auge

gefasst werden. Auch andere Stellen sprechen dafür, dass, sobald es sich um

die Abrechnung der Xaturalsteuerpächter handelt, nicht die thatsächlich

erfolgten Lieferungen in natura, sondern die entsprechenden Geldsätze in Rechnung

jrezogen werden. Darum heisst es vorher IV 18: 6 5b Xoyoz zf,z TtpogöSou

Vpacf^asTai itpö; lobc, tcXwvag Tipöc, TpocTce^av. Vgl. Rev. Pap. 28, IG: -cyjv

-•.IiY,v UT) &r&XoYsixü)aav (es handelt sich um die in natura zu liefernde ätcö-

j -,.pa von äiiTieXcövs;) ; 34,8: •j7ioXoye'.a9-r,asxai fj T'.|ir/ (dito). Also Gewinn
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des avaTiAyjpoöv xocc, (hvac,, die auch Lumbroso Rech. S. 327 und

Revillout Mel. S. 285 aufstellen, ist kürzlich von Mahaffv und

Grenfell bestritten worden (Rev. Pap. S. 184). Sie meinen, .,ot ava-

TtXyjpoövxe? are those tvho offer to fill iij) the list qf fanners or

undertake to obtain xeXwvac and eyyuoi". und leugnen, dass die

Pächter ausser dem Ueberschuss (£7:tY£vy][xa) eine Tantieme erhalten

hätten. Vgl. auch Grenfell S. 82 und 128. Es sollen also Prämien

für diejenigen gezahlt sein, die die nötigen Pächter und Büi'gen

herbeischleppten. Diese Erklärung halte ich sprachlich für aus-

geschlossen. Wie kann dvaTiXyjpoOv xac, wva^ heissen, „die Pächter-

listen ausfüllen"? Was es bedeutet, zeigt derselbe Papyrus II 11 ff.

Da stehen sich gegenüber eav xi d7i[oXt]7:wa['., ,,wenn sie ein Deficit

haben" und (13) [eav 5'] dva7cX[Yjpwat xd^] o)v[ds^), „wenn sie aber

die Pachten erfüllen", d. h. „die Pachtsumme voll auszahlen", oder

allgemein, „die Pachtbedingungen voll erfüllen". Das dvaTiXyjpoöv

xac, tbvd^ ist das Gegenteil von ,,Deficit machen". Wir werden

also daran festhalten dürfen, dass die Pächter, die die Pachtbedin-

gungen erfüllten, zum Lohn eine Tantieme von 10°/^ erhielten."')

Diese 10 Procent sollen sie, wie der Text fortfahrt, „ausser der Pacht-

oder Verlust wurde auch den Naturalsteuerpächtern in Geld berechnet. Dahin

gehört wohl auch, wenn in Petr. Pap. (II) XLVI der Bürge für den Pächter

der aTZÖixoipv. von ä|j.7t£Xü)V£5 und TiapocSEiao'. die von ihm verbürgte Summe in

Geld anzugeben weiss, wiewohl der Pächter teils Geld, teils Wein abzuliefern

hatte. Dass die vorliegende Bürgschaft nur für die TtapocSs'.aoi gegolten habe,

widerspricht dem Wortlaut. Ich denke eher, dass für die Bürgschaften

auch die in natura zu liefernden Werte in Geld umgerechnet wurden. Vgl.

Kap. VII.

^) So ergänze ich statt [lolc, 5'] ävaTiX[r(poOai.

*) Einen Beweis für die Richtigkeit dieser Deutung finde ich auch im

Rev. Pap. 34,14: eäv fiev eTi'.ysvTjfjia r^[sp'.]fji, [eTnSiaypjacjjaTü). Zur Ergänzung

von 7tpo;3iaYpa'|i(XXü) ist nach Grenfell kein Platz. Sicher ist aber, dass nicht

blos SiaYpa4/at(0 dasteht. Folglich wird den Pächtern durch die königliche

Bank der Ueberschuss zu etwas anderem hinzu ausgezahlt. Dieses

andere kann aber wohl nur das ö4»a)viov sein, das sie für die Erfüllung des

Pachtcontractes, gleichfalls von der Bank, erhielten. — Mit den im Pap.

Paris. 62 V 8 ff. folgenden Worten £:$ X-P^ ^^ 0'j8-£vt oiJ9-£v Swaouaiv xxX soll

wohl nur gesagt sein, dass die genannten Beamten den Pächtern ihr ö'iie;viov

nicht in die Hand geben, und diese bei Strafe es nicht annehmen sollten —
offenbar, weil die Auszahlung vielmehr durch die königliche Bank zu erfolgen

hatte. Es sollten damit wohl Durchstechereien vermieden werden.
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summe hinzuzahlen", i) Sollte der Staat ungeschmälert die ganze

Pachtsumme behalten, so mussten diese lO^/o ausser der Pachtsumme

erhoben werden. Hiei'mit möchte ich die bisher unverständliche

Bestimmung erklären, dass die Bürgen nicht nur für die Pachtsumme,

sondern auch für lO^/o ausserdem bürgen mussten. Vgl. Pap. Paris.

02 I 15: xö)]v £7iiS[£xaxü)]v. Das wird eben dasselbe eTuSexaiov

sein, dass im Falle der Erfüllung die Pächter zu beanspruchen hatten.

Und wenn weiter nach Rev. Pap. 34, 3 und 56, 15 im III. Jahrh.

V. Chr. die Bürgen nicht xwv OT'.Ssxaxwv, sondern nur xöJv ei^eoxoaxwv

zu bürgen hatten, so ist vielleicht der Schluss nicht zu kühn, dass

im III. Jahrh. dem entsprechend auch die Pächter nicht y\j, sondern

nur -^Q als Tantieme erhielten.

Mit unserer Erklärung des avaicXyjpoöv xa.c, wva^ fällt aber

auch der einzige Beleg dafür fort, dass es in der Ptolemäerzeit —
wie Mahaffy und Grenfell annehmen — schwer gehalten habe, Pächter

zu finden (Rev. Pap. S. 114 und 185), und dass man nur „under

comjmhion" Pachten übernommen habe. Gelegentlich mag das vor-

gekommen sein, namentlich wenn Revolutionen die öffentliche Wohl-

fahrt störten, wie es in dem oben besprochenen Louvretext hervor-

gehoben wird. Aber im Allgemeinen spricht alles dafür, dass unter

dem Schutze der ptolemäischen Steuergesetze die Steuerpacht ein

gutes Geschäft war. Freilich stand dem eTCtyevyjjia und dem otLco-

vcov die Gefahr gegenüber, im Falle der Nichterfüllung der Pacht-

bedingungen mit dem eigenen Vermögen herangezogen zu werden.-)

Doch wurde diese Gefahr, wie wir sogleich sehen werden, dadurch

verringert, dass man sich mit Compagnons zusammenthat. Dass

die Steuerpacht im Allgemeinen ein lucratives Geschäft war, zeigt

wohl ein Blick auf unsere Pächterlisten, nach denen oft eine und

dieselbe Person längere Zeit hinter einander die Pacht wiederholt

hat. Soll man etwa annehmen, dass immer wieder dieselben

Personen zur Pacht gezwungen wären? Im Durchschnitt werden

^) "0 7:pog§'.aYpä'4^ouaiv sy-zöt; xfjs £yXri'\i£Oii;. Bei Mahafly's und GrenfeU's

Deutung bleibt dieser Satz unerklärt. Wer soll denn hier das Subject sein?

Auch Jene, die die Listen lullen?

-) Vgl. Rev. Pap. 34,17, auch Zoispap. I 19: fii^xe ton Acüpitüvo; S'.aypa-

cf ovxoj. Nach Pap. Paris. 62 VIII 15 sollen die Pächter, wenn sie gegen die

vorher genaniitcJi Verordnungen Verstössen, unter Bedeckung an den Dioikeics

geschickt, und ihre Güter confiscirt werden.
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die ungüustigen Ausfälle gewiss seltener eingetreten sein als

mindestens die Erfüllung des Pachtcontractes, die doch schon immer

den hübschen Gewinnst von IO'^/q brachte. Waren aber besonders

günstige Ueberschwemmungsjahre, so konnten die eTctyev^fia-ca sehr

bedeutende sein. Die Steuerpacht war also im Allgemeinen gewiss

kein schlechtes Geschäft. Auch auf die starke Beteiligung der

Fremden kann in diesem Zusammenhange hingewiesen werden (vgl.

S. 523 f). Es liegt aber auch ein literarisches Zeugnis dafür vor: die

ganze Josephslegende beruht auf der Vorstellung, dass man durch

Steuerpacht ein reicher Mann werden könne, und wenn Josephus

uns den Wettstreit bei der Auction vor Augen führt, so hat er damit

gewiss, wie in so manchem anderen Detail der Legende, einen

historischen Zug wiedergegeben. Von dem siegreichen Joseph wird

nachher ausdrücklich gesagt: auvayaywv 5e TCoXXd y^pr]\i(x,zoc xal

xepSyj pLeyaXa Tzoiriaac, iv, xfiq wvy]? twv xeXwv (§ 184).^) Die

Worte des Tiberius Julius Alexander, auf die Greufell S. 1 14 hin-

deutet, beweisen nichts für die Ptolemäerzeit.

Der Staat konnte oder wollte doch die Erhebung der Steuern

nur unter der Bedingung an Privatleute abgeben, dass diese auf

alle Fälle ihm die ausgemachte Pauschsumme garantirten. Da
hierzu grössere Kapitalien nötig waren, so ergab sich wie von selbst,

dass die Pachtlustigen auch andere Kapitalisten heranzogen und mit

ihnen zu Vermögensgesellschaften zusammentraten. Erich Ziebarth

hat soeben in einer gründlichen Untersuchung^) den Nachweis geführt,

dass solche Pachtgesellschaften nicht nur in Athen — über sie hat

schon Boeckh, Staatsh. I^ gehandelt — , sondern auch in manchen

anderen griechischen Gemeinden bestanden. AufDelos, auf Kos, in

Kyzikos und im fernen Olbia, überall finden wir dieselbe Insti-

tution, und mit Recht nennt Ziebarth die Vergebung der Steuer-

erhebung an Pachtgesellschaften „eine gemeingriechische Rechtssitte".

So werden wir die Pachtgesellschaften im Ptolemäerreich, wie oben

*) Auch in Athen war — von den römischen Pi'blicanen gar nicht zu

sprechen — die Steuerpacht ein lucratives Geschäft. Man braucht nur Andoc.

de myst. § 133 f. zu lesen. — Solche Parallelen beweisen allerdings nichts für

Aegypten. Denn es hängt in erster Reihe von den Steuergesetzen des Landes

ab, ob das Geschäft ein gutes ist oder nicht.

-) Das griechische Vereinswesen. Preisschrift d. Fiirstl. Jablonski'schen

Gesellschaft XXXIV Leipz. 1896.
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schon das Pachtsystem im Ganzen, zu den von Ptolemaios Öoter

nach griechischem Muster eingeführten Neuerungen zu zählen haben.

Unsere Hauptquelle für diese Gesellschaften ist jetzt der

Revenue -Papyrus, auf den auch schon Ziebarth hinweisen konnte.

War auch ursprünglich die Einzelpacht das Gegebene und in

älteren Zeiten vielleicht auch das lieblichere gewesen, so ist doch

in der uns beschäftigenden Periode, in der hellenistischen Zeit, die

Vergebung an Gesellschaften durchaus das herrschende System.

Ich möchte das zwar nicht mit Mahaffy und Grenfell (Rev. Pap. S. 1 83)

aus den Worten des Pap. Paris. 62 I 9 folgern: [xac; §' wva;

avajTiXy]pwaecv oO^sva (jnöXoyov [ xö] ßaacXcxöv

Tcapeupeaec 7jTlv[i]o0v, die bedeuten sollen: „the taxfarmers tvere to fill

up the list of [Ji£XO)(OC, not passijig over any person ivho was liable

(uizoloyoc) to he called lipon to serve as xeXwvY]^." Abgesehen von der

unrichtigen Vorstellung^ als wenn damals irgend jemand verpflichtet

gewesen wäre, eine Steuerpacht zu übernehmen, ist diese Deutung

der Worte unmöglich. Hier soll avaTrXyjpoOv xag wva? das Ausfüllen

der Gesel Ischafterlisten bedeuten, wie oben das Ausfüllen der Pächter-

listen, und doch kann es auch hier nur wieder das Erfüllen der

Pachtbedingungen bedeuten. AVie uTioXoyov zu fassen ist, macht

wegen der darauf folgenden Lücke Schwierigkeiten.^) Aber dass

man den Begriff" liable in diesem Zusammenhange nicht mit uTCoXoyo^

ausgedrückt hätte, scheint mir sicher.

Eher könnte man für den Zwang zur Bildung von Gesell-

schaften auf Rev. Pap. 14, 15 f. verweisen: ]y] \ir] 7tap[aS£ oder e?]

^Yjxat xoiv[ü)va5 . . . .]os [xy] StBwacv, a7:ox£i[a]£'. zIq xö ßaatXixov

[(i.v]äi; X. Die Stelle ist aber derartig zerfetzt und mehrdeutig, dass

es bedenklich ist, aus ihr allein eine so wichtige Folgerung zu ziehen.

So beschränke ich mich darauf, zu constatiren, dass der Revenue-

Papyrus im Allgemeinen die Präsentirung von \iixoy^oi als etwas

Selbstverständliches betrachtet, und lasse es zur Zeit unentschieden,

V) Etwa: „die Pächter sollen die Pachtbedingungen erfüllen, indem sie

Niemanden der königlichen Kasse gegenüber auf Rechnung setzen" (oOd'Sva

bnöXoyo^ 7io'.oü(i£vo', T^pöj xö ßaaiX'.y.ov?); das könnte heissen, sie sollen ein-

treiben, und nicht Kückstände auf Rechnung .setzen. Vgl. Rev. Pap. 75, 1: fi-'j

5itoX[oYstxü)aav , &W dc]va(fspsxo)aav sttL xYjV änoSeSe'.yjievrjv zpim^av. Von
oX 111 ur:o/. erkannte ich am Original noch schwache Spuren.
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ob damit ein thatsächliches oder ein rechtliches Verhältnis zum
Ausdruck kommt.

Pachtgesellschaften konnten in zweierlei Formen eine Pacht über-

nehmen. Entweder pachtete eine Person für sich allein und bildete

dann nachträglich mit anderen eine Gesellschaft, oder es bildete sich

vorher eine Gesellschaft und beauftragte Einen aus ihrer Mitte, als

ihr Stellvertreter oder Agent den Contract mit dem Staat zu

schliessen.^) Die erstere wohl relativ ältere Art der Gesellschafts-

bildung tritt uns z. B. bei Audoc. de rayst. 133 entgegen: o'i Std

TOÖTO i[ioiye 5oxoOa: auXXeyi^vat ixelot, l'v' aijxolq dfAcpoTspa r^

xal {XY] uuepßdXXwa'. Xaßelv dpyuptov xal öXiyou TrpaO-eiaYjg

ixexaaj^elv. Diese Personen Hessen sich also erst Geld von Agyrrhios

geben, damit sie ihn nicht überböten, und nachdem er dann die

Pacht für einen geringen Preis erhalten hatte, wurden sie seine

[iizo)(pi, seine Gesellschafter. Der Fortgang der Erzählung zeigt

uns, dass, wenn einmal auf diesem Wege eine Gesellschaft zustande

gekommen war, der gemeinsame geschäftliche Erfolg ihr leicht auch

über das Pachtjahr hinaus Dauer geben und so eventuell zum Abschluss

einer neuen Pacht nach der zweiten Methode führen konnte. Nachdem

nämlich die genannten Socii einen reinen Profit von mehreren Ta-

lenten gehabt hatten 2), merkten sie, dass das ein gutes Geschäft

sei und auvsaTr^aav Trdvxec;, d. h. sie traten nun alle zu einer Ge-

sellschaft zusammen, nämlich für das folgende Geschäftsjahr, und

beabsichtigten, die Pacht wieder für denselben Preis von 30 Talenten

zu gewinnen. Da trat ihnen Audokides entgegen und erhielt die

Pacht für 36 Talente. 2) Für das zweite Jahr hatte sich also die

*) Vgl. Dietrich, die rechtlichen Grundlagen der Genossenschaften der

römischen Staatspiichtcr, Meissen 1889, S. 18, der darauf hinweist, dass die

zweite Art namentlich in der späteren Entwickelung des römischen Publicanen-

wesens eine Kolle spielte. Vgl. Cagnat, les Irapöts indirects S. 86. Das Buch

von F. Kniep, Societas publicanorum I 189G, wurde mir erst während der

Correctur bekannt, so dass ich es nicht verwerten konnte.

^) Die Ueberlieferung schwankt zwischen 2 und 3 Talenten. Boeckh's

Vorschlag, 6 Talente zu lesen, weil Andokides G Talente mehr bietet, halte ich

nicht für zutreffend. Die anderen 4 resp. 3 Talente Profit wird der Haupt-

pächter Agyrrhios eingesteckt haben.

^) Ich halte ewvoövxo für Imperftctum de conatu. Ziebarth meint, sie

bekamen den Zuschlag, und Andokides habe sie das nächste Mal überboten. Das

scheint mir nicht richtig. Vgl. auch Boeckh, Staatsh. P S. 385.
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Gesellschaft schon vor der Auction gebildet. Wer für sie bieten

sollte, geht aus dem vorliegenden Text nicht hervor, i)

Die hier aufgeworfene Frage wird durch die Urkunden, soweit

ich sehe, für Aegypten nicht beleuchtet. Den Gesellschaften, die

uns hier begegnen, kann man die Art ihrer Entstehung nicht an-

sehen. Auch in den gesetzlichen Bestimmungen des Revenue-Papyrus

und des Pap. Paris. 62 ist nichts, was diese Frage berührte. Wir
werden wohl annehmen dürfen, dass auch im ptolemäischen Aegypten

beide Formen der Gesellschaftsbildung neben einander bestanden.

Wichtiger ist, dass uns der Revenue-Papyrus die volle Sicher-

heit giebt, dass der Staat das Pachtgeschäft nicht mit der

Pachtgesellschaft, sondern lediglich mit dem dp)( tov/ji; ab-

schloss-) — wie die römische Regierung mit dem vianceps. In

col. 34 wird der Hauptpächter und seine Gesellschafter dreimal

hintereinander mit beabsichtigtem Wechsel bezeichnet. Z. 11: xöv

YjY[opax]6xa x[yjv wjvrjV -Aod xobq [iBxojpuc, auxoö. Z. 13: tov xyjv

(i)vy|V [£X^]v'c[a xal xouq] (xsxoy^ouc. Z. 15: xwt xe apxwvyjt xal

xoZq l^£[x]6[)(oc]5. Daraus ergiebt sich, dass nur der Hauptpächter,

der apyjhv-qq, als 6 fjyopaxo)? bezeichnet wird, d. h. als derjenige,

welcher gepachtet hat, während die Gesellschafter als seine {X£XO)(OC,

seine Teilnehmer, von ihm unterschieden werden. Dieselbe klare

Distinction findet sich in 14, 12, wo ich ergänzen möchte: de, S' av

uapd x[aöxa y^ d]Yop[darjC] r^ (Ji£x[a6ö)t] yj \iexi-/r}i. Da ist der

acyopdaccq und der [xexaSou? der Hauptpächter, oder wie wir jetzt

schärfer sagen können, der Pächter^), während der |i,£xe)(ü)y den

^) Ich vermute Agyrrhios. In dem Passus auvsaxrjaav TtävTSg xai \xeza.-

8övc£g zolc, aXXotg ecüvoOvxo uäXiv xp'.äxovxa xaXävxcov sind die Worte xolg,

äXJ.o'.g unverständlich. Wer sollen „die Anderen" sein? Zieharth's Uebersetzung

,,sie unterstützten einander mit Geld" ist sprachlich nicht gerechtfertigt. Bakius

meinte dasselbe, als er äXXVjXois für xotg äXXo'.g vorschlug. Aber was nützte

es, wenn sie sich unter einander halfen? Dadurch wurde das Kapital der Gesell-

schaft ja nicht grösser. Zumal die Gesellschafter, die jetzt eben so hoch bieten

wie im vorigen Jahre mit Agyrrhios zusammen, sein Kapital doch kaum missen

konnten, vermute ich, dass zoiq, 5.X\o:c, corrumpirt ist aus xqj 'Ayuppitp: sie

gaben demnach dem Agyrrhios Anteil an ihrer Gesellschaft, nahmen ihn auf.

In demselben prägnanten Sinne steht fi£xa§'.3övai auch im Pap. Paris. 62 VI 13:

5 x£ [jisxaSoüg (s. unten). Vgl. auch Eev. Pap. 14, 12: fxcT[a5w',].

^) Auch von Ziebarth S. 26 richtig hervorgehoben.

') Der Ausdruck äpxcüvvjj ist also, im Gegensatz zu den \!iizoyoi gedacht,

nicht correct, d6nn diese sind überhaupt nicht tövoüiisvo'.. Eine andere Deutung
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Teilnehmer bezeichnet. Ich bin daher der Ansicht, dass sowohl im

Revenue -Papja-us Avie sonst der Yjyopaxcb^, a.'^opä.oac,^ Tcpta|ji£vo<;,

syXaßwv oder e^ecXr^q^wgO
'^'^i^

wvVjv, wohl auch der Ijinv, OioVKihv^

7rpaY[J,ax£u6[i.£VOs ty^v wvt^v überall den Pächter ausschliesslich, und

nicht auch den Gesellschafter bezeichnet. Ich kann daher Grenfell

nicht beistimmen, wenn er S. 97 sagt: where the sinyidar of any of

these expressions in used, the taxfanner, whether a.pyjis>V'f\c, or |i,exoy^O(;,

is generally meantJ) Nein, der \x,ixoyoc, ist genau genommen gar

nicht taxfarmer. '^) Auch der andere Titel, mit dem der Gesell-

schafter im Revenue -Papyrus erscheint, 6 xocvwv, bezeichnet ihn

ebenso wie \i.ixoyoc, lediglich als Teilnehmer an der Pacht.

Wenn wir auf Grund dieser Definition in den YjyopaxoTEi; u. s. w.

lediglich den Pächter erblicken, so ergiebt sich aus dem Revenue-

Papyrus wie aus dem Pap. Paris. {!)2, dass die gesammten mit der

Steuererhebung verbundenen Geschäfte ausschliesslich dem Pächter

zufielen. An und für sich konnte es ja nahe liegen, ausser dem

sogleich zu behandelnden Personal auch die (X£XO)(o: zu der Geschäfts-

führung mit heranzuziehen. Vielleicht liegt dieser Fall vor in Rev.

Pap. 10, 10, doch ist der Zusammenhang hier recht unsicher.^)

Nicht entscheidend ist auch der von Mahatfy, Petr. Pap. Appendix

S. 3 mitgeteilte Text. Ein e^ecXTgcpü)? xb cpuXaxcxcxov, also ein

„Pächter", führt erneute^) Klage gegen ^ikiiiyoc, xoö ^txiyovxoq-

s. unten. Es ist daher auch richtiger von Pachtgesellschaften, nicht von Piichter-

gesellschaften zu reden.

^) '£xXa|j,ßäv£iv ist ein terminus technicus für die Uebernahme einer Pacht.

Belege vgl. oben S. 525 A. 1. Wessely (Gr. Pap. d. Kais. Samml. Wiens S. 16) denkt

irrig an das ,,Einnehmen" der Steuer. Dass das falsch ist, zeigt, um nur ein

Beispiel zugeben, Petr. Pap. (II) XIV (Ic): i^siXrjcpöxeg SXxüaai TtXtv^ou xxX,

wo gar nicht Steuereinnehmen, sondern Ziegelstreichen verpachtet ist. Auch

Mahafiy verkennt den Sinn, wenn er Petr. Pap. (II) XIII (1) 5 xa9-ä egsLXT^cpajjisv

übersetzt „according as we have received [promises]'^ statt
,,
gemäss unserem

Pachtcontract." Darum ist auch passim yj eyX7jc|)'.g synonym mit y; cüvtj = Pacht.

Mommsen verweist auf Corp. gloss. 2, 291 Götz: zv,X-i^\y\llc, ixiaO-coaig conductio.

"-) Vgl. auch S. 155/6. Auch Viereck, Berl. phil. Wochenschr. 189G S. 1648

bezieht 7tpiä|ievog xäg (üväg auf Pächter und Pachtgesellschaften.

^) Nach dem jetzt vorliegenden Material kommt es erst in der Kaiserzeit

auf, dass auch die Teilnehmer an der Pacht (jjlstoXoO als xsXwvat, im weiteren

Sinne bezeichnet werden. S. unten.

*) Grenfell's Ergänzung von Z. 11/12 halte ich für sehr bedenklicli.

^) Ich vermute Z. 4: xal 7:[pc5x£pov |ie]v STtsSwxa xxX.
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\i.oi TYjv [xeptSa, ozi avcu yjpiwv y.od xwv [xex' 'Apcaxoxpcxoui; Xoyeucwv

[upoj^evel zobq. bTzoxeXelc, xoö !;5uXax[txo]xoö ec? x6 l'Scov %al e^

IXaxxovog (Grenfell) auvyj^prjoeic, uocelxac xaxaßXaixxwv xyjv wvigv.

Dieser Philon lud also hinter dem Rücken des Pächters u. s. w. die

Steuerzahler in sein Haus und machte ihnen Zugeständnisse — ver-

mutlich gegen persönliche Vorteile. Sieht man in diesem [i£xe)(wv

[iot xy^v |X£pt5a (seil. @£[Jttaxou) einen [iixoy^oc, in obigem Sinne, so

hat sich dieser zwar beteiligt an der Geschäftsführung, aber diese

Beteiligung wird als eine unerlaubte Einmischung Gegenstand einer

Klage. Man könnte also höchstens aus dem Text schliessen, dass

die {X£XO)(OL sich nur nach besonderer Weisung und Erlaubnis des

Pächters an den Geschäften beteiligen durften. Aber es ist mir nicht

ganz sicher, dass dieser {jl£X£)(ü)v \i.oi XYjV ^epioa. der \iixoyoc, ist.

Es könnte wohl auch ein zweiter „Pächter" sein — wie wir sogleich

besprechen werden — , der mit ihm zusammen die betreffende Abgabe

gepachtet hatte (= [Ji£x' auxoö ly^wv xy^v wvt^v).

Auch die zahlreichen Bank- und Thesaurosquittungen auf Ostraka,

in denen 6 5£lva xal ol [iixo'/^oi als Zahlende genannt werden

(s. unten), beweisen nichts für diese Frage. Denn dass der Pächter

und die gesammten Gesellschafter persönlich die einzelne Zahlung

effectuirt hätten, wird man gewiss nicht annehmen wollen. Das lässt

sich auch direct widerlegen durch Ostr. 319: 'A|jl|Iü)V10(; xal ol

\is(zoypi) 5id "Qpou xoö üa^wxou. Die Zahlung ist also erfolgt

durch Horos, einen Subalternbeamten des Pächters; dennoch wird

als Zahler die volle Firma aufgeführt.

Auch die Fälle, in denen die Steuererhebung eines einzelnen

Dorfes erwähnt wird (Petr. Pap. XLVI, Rev. Pap. 54, 12), beweisen

nichts. Grenfell (Rev. Pap. S. 89 und 155/6) glaubt zwar hieraus

schliessen zu sollen — und Ziebarth S. 26 stimmt ihm bei —, dass

die Gesellschaft, die sich den ganzen Gau gepachtet hatte, dann die

einzelnen Distrikte zur Erhebung unter sich verteilt hätte. Ein

Zeugnis liegt m. W. nicht vor. Ich sehe auch nicht ein, weshalb

nicht die Erhebung einzelner Dörfer direct an Pächter vergeben sein

sollte (s. oben S. 520). Höchstens könnten ausser ihnen noch After-

pächter in Betracht kommen (s. unten). Jedenfalls können m. E.

die beiden vorliegenden Fälle nicht auf die Mitwirkung der \iizoypi

bezogen werden, denn im Petr. Pap. handelt es sich um einen £^£iXyjiya)i;,

im Rev. Pap. um \is.\iiod-o)\iivoi. In beiden Fällen sind also nach
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unserer Auffassung des Sprachgebrauches Pächter, nicht Gesellschafter

gemeint.

Ich kenne somit zur Zeit keine völlig sicheren Beweise dafür,

dass die [iixoy^oi sich überhaupt oder gar regelmässig an den Geschäften

der Steuererhebung beteiligt hätten. Sehr möglich, dass neues JNIaterial

uns eines Tages davon überzeugt. Aber Avenn es vorkam, so war

es doch gewiss eine secundäre Erscheinung, und es bedurfte wohl

besonderer Abmachung. Von Haus aus bilden vielmehr die [ikxoyoi

mit dem Pächter zusammen lediglich eine Vermögensgenossenschaft,

die bezweckt, einmal dem Pächter durch Bereitstellung ihres Ver-

mögens die Uebernahme grösserer Pachten zu ermöglichen und ferner

vor allem den Gesellschaftern die Teilnahme an dem Gewinn des

Pachtgeschäftes zu eröffnen.^) Dass die Gewinnaussichten damals im

Allgemeinen für den Pächter günstige waren, haben wir oben

gezeigt. Dasselbe gilt dem entsprechend auch von den Aussichten

der Gesellschafter.

Das Geschäftsverhältnis des Pächters zu den Teilnehmern wurde

contractlich festgelegt. Der Revenue -Papyrus nennt einen solchen

Contract nach seinem Inhalt correct eine [le.zoyr] (34, IG; vgl. 14, 10).

In diesem Gesellschaftsvertrage müssen die Rechte und Pflichten der

beiden contrahirenden Teile genau fixirt gewesen sein. Vor allem

war hierin stipulirt, in welchem Masse der einzelne Gesellschafter

Anteil nahm an Gewinn und Verlust des Pachtgeschäftes. In Bezug

auf den Gewinn ist hervorzuheben, dass der Staat die oben nach-

gewiesene Tantieme von 10 ^/'q, zahlbar im Falle der Erfüllung der

Pachtbedingungen, wie natürlich nur dem Pächter auszahlte. Wahr-

scheinlich garantirte in dem Gesellschaftsvertrage der Pächter den

Teilnehmern einen Anteil daran. Dagegen erhielten die \iizoyoi

ebenso wie die Pächter selbst direct vom Staat den ihnen zukommenden

Anteil an dem eventuellen iTiiyevr^jia, dem Ueberschuss. Vgl.

Rev. Pap. 34, 14 ffl: der Oikonomos soll im Falle eines euiYevTjiia

dem Pächter und den Gesellschaftern, die gleichfalls persönlich zur

Abrechnung erscheinen, durch die Bank auszahlen lassen T[d toü]

*) Ebenso sagt Cagnat S. 86 von den römischen socii: „les associes qui ne

faisaient que fournir les fonds, les capitalistes qui plagaient leur urgent dans

Ventreprise". Nach Dietrich S. 21 hätten sich die socii auch an den Erhebungs-

arbeiten beteiligt.
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i'Kiy&yf]\ia.xoq Ixaaxw: xaxd tyjv [i.[£t]o[)(f]V^) euJtßaXXov, „das

was dem Einzelnen zukommt vom Ueberschuss gemäss dem Gesell-

schaftsvertrage." Diese Worte lassen die Frage offen, ob der Gesell-

schafter mit seinem ganzen Vermögen oder nur mit einem bestimmten,

von ihm fixirten Teil seines Vermögens an der Gesellschaft beteiligt

war. Man wird sich mit Mommsen wohl für die erstere Eventualität

entscheiden.

In demselben Verhältnis wie zum Profit wird der [lizo'/OQ auch

zum eventuellen Deficit herangezogen. Kev. Pap. 34, 17 fährt foi't:

lav S' [eyjSsca ysvTjxa!,, Tipaaaexo) %apa. xoO äpyihvou x[al] xwv

{jl[£]x6)(ü)[v] . . . uap' sxaaxou x[6] STiißaXXov. Auch hier ist gemeint:

TÖ xaxa XYjV [i£xo)(7jv lutßaXXov. Die betreffenden Anteile sollen

im ersten Viertel des Jahres nach der Pacht erhoben werden. Blieben

der Pächter oder einer der Gesellschafter im Falle des Deficits dem

Staate schuldig, so haftete nicht der betreffende Einzelne, sondern die

ganze Gesellschaft. Das scheint mir der Sinn von Pap. Paris. 62 VI 14

zu sein: iä"^ Se xcve?^) izpoc, xocc, ByX-q'^Bic, 6^£[iXwolv], i^ TzpS.'^ic,

eaxai iE, kvbc, xal Ix uavxtov. Anders Grenfell und Ziebarth S. 26.

Für die Bildung der Gesellschaften gab es besondere Vorschriften

und Bedingungen, wohl namentlich auch betreffs der zuzulassenden

Persönlichkeiten, die im Rev. Pap. 14 gestanden haben, aber bei

der Zerstörung der Columne nicht mehr verständlich sind. Der Text

fährt dann fort (Z. 12): „Wer entgegen diesen Bestimmungen pachtet

oder Anteil an der Gesellschaft giebt ([JiexfaSwi]) oder Anteil nimmt,

soll 30 Minen Strafe zahlen." Darauf folgt nach einem oben be-

sprochenen dunkeln Passus die Bestimmung, dass königliche Beamte —
und Sklaven (?) — zur Anteilnahme an Pachtgesellschaften dis-

qualificirt sind (15, 1: [xyjSs xo[tV(i)v]£cxwaav). Die Namen der

gewonnenen Teilnehmer wurden darauf — ebenso wie die der Bürgen

und des Erhebungspersonals (darüber später) — in den zwischen

Staat und Pächter abzuschliessenden Pachtcontract (thvf]) eingeschrie-

ben (vgl. Rev. Pap. 11, 17: xwv [Iyt]P<^?^vx[(i)v ettc zi]: (bvfjt],

^) MeioX'ilv corrigirt aus (üvt^v. Der Schreiber hatte zuerst an das Ver-

hältnis des dpxwvTjs gedacht.

^) Ueber xiveg steht von anderer Hand 9-eü)v, wohl 0e(i)v zu lesen — die

Randbemerkung eines Lesers. Unmittelbar vorher ist vom Pächter und von

den Gesellschaftern gesprochen, vom p,£TaSou; und p,e'caXaßü)v. Darauf bezieht

sich Tivsg.
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ergänzt nach 17, 13), und ausserdem mussten ihre Namen auch in

der Personenliste (ypacpT^) aufgeführt werden (Traxpo^ev xoCi TraxpiSog),

die der Pächter nach Abschluss seines Pachtcontractes dem Oikonomos

einzureichen hatte (Rev. Pap. 11, 11 iF.). Wenn der Oikonomos hinter-

her, nach Entgegennahme der Liste, noch Jemanden antraf, der sich

irgend wie im Interesse einer Pacht bethätigte, ohne in jene ypixcpri

eingetragen zu sein, so wurde dieser an den König zur Bestrafung

deportirt. Vgl. Rev. Pap. 12, 1—4: oi 5e otxov6[jiog xal 6 dvTC-

Ypa^eu? lav xiv[a] Xaßcoac TrpayixaxeuojAEVOv xod |jiy] uapaS£5o[ji£v[o]v

£V x-^c ypixcpfili, a]v[aY£]xwaav im xov ßa[a:X£a upjoxEpov fi

[ xi]va ÖTc' auxoO. Nach dem Zusammenhang ist dabei

auch an die \iexoy^oi zu denken.^) Hiermit berührt sich auf das

engste Pap. Paris. 62 VI 10 ff.: Tdlc, 5' dv[aXaßoOai]-) xdg tbvd?

oö['9']£l<; \i.t^i^Ei 7iXr]v xwv £7il x'^[g 7ipda£w? oder wvf]?] auvxaxa-

YpatpyjaojXEVWV. 'Edv Se Trapd xaöxa 7z\_oiriab)oiV], o xe [lExaSou?

dTTOXEtOEt £7itxi[iov "7^ Y, uol 6 [[JL£xa]Xaßwv "^xx. Also denjenigen,

welche die Pacht gewonnen haben, soll sich Niemand anschliessen

dürfen, der nicht in den Pachtcontract mit eingeschrieben ist.

Der Pächter, der dieser Bestimmung entgegen Eintritt in die Gesell-

schaft gewährt, soll 20 Talente zahlen, und ebensoviel derjenige,

der entgegen dieser Bestimmung in die Gesellschaft eintritt. Das

bedeutet, dass durch Eintragung der Namen der Gesellschafter

in den Pachtcontract die Gesellschaft als geschlossen galt,

so dass hinterher niemand mehr zugelassen werden durfte.

Diese Vorschrift ist hier speziell für den Fall gegeben, dass unter

ganz besonderen Verhältnissen eine nochmalige Versteigerung der

Pacht nötig wurde. Ich zweifle aber nicht, dass sie auch ebenso

gut auf die in col. III 12 vorgesehene Wiederholung der Auction

^) Das Tipayfiaxsuöfisvov auf sie bezogen ist kein Beweis für ihre Be-

teiligung an den Erhebungsgeschäften. Auch die EYyuYj'cat sind damit gemeint,

die ganz sieher nicht mit erhoben. In Bezug auf die iiizoxoi wird an die

Kapitalbeteiligung zu denken sein.

^) Mit dieser Ergänzung trifft Revillout, M§1. S. 286, wie mir scheint, das

Richtige. Das dva?.ap,ßäv£iv (man könnte auch ein ävsyXafißtxvsiv bilden, doch

kommt auch Xafißäv£i,v täj (uvocg vor) steht dem sravaniTcpäoxe'.v gegenüber. —
Grenfell's Ergänzung äv[aTiXY(pouai] giebt keinen guten Sinn, deun wenn die Pächter

ihre Pachtbedingungen erfüllt haben, wird niemand mehr in die Gesellschaft

eintreten wollen, da das Jahr dann abgelaufen ist. Auch wenn man das Wort

in seinem Sinne fasst (s. oben S. 533), bleibt die Stelle unverständlich.
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in Anwendung kam, ja, dass sie überhaupt eine ganz generelle

Bestimmung war, die auch für die erste Hauptverpachtung galt.

Dafür spricht die aus dem Revenue -Papyrus angezogene Parallele.

Durch diese Verfügungen ist wohl zugleich auf das Klarste

erwiesen, dass der Eintritt in die Pachtgesellschaft nicht eine er-

zwungene Leistung war, sondern im Gegenteil als Quelle guter

Geschäfte sehr begehrt wurde.

Aus dem obigen ergiebt sich, dass die Gesellschafter nur in

einem mittelbaren Verhältnis zur Regierung standen. Contractlich

war ihr Verhalten nur dem Pächter gegenüber geregelt, aber der

Pächter wieder hatte seinen Contract mit der Regierung geschlossen,

und in diesem Contract waren sie als seine Gesellschafter namhaft

gemacht. Ja, er wird auch, wie aus Rev. Pap. 34, 10 hervorgeht, den

Gesellschaftsvertrag der Regierung haben mitteilen müssen. Vielleicht

wurde dieser gar wie seine Abmachungen mit den Bürgen auf der Bank

deponirt. Daher konnte die Regierung, auf diesen Gesellschaftsvertrag

hin, in directen geschäftlichen Verkehr mit den Gesellschaftern ihres

Pächters treten, wie wir oben S. 541 gesehen haben. Die Rücksicht-

nahme auf die {j.£XO)(OL ging so weit, dass der Oikonomos angehalten

war, auch ihnen eine Abschrift der mit den Pächtern vollzogenen

Abrechnungen (ocaXoycajJtoc) einzuschicken. Vgl. Rev. Pap. 17, 17:

Twv Se SiaXoytanöv, ouc. a[v TtOd^jar^xac 6 oixov6l\i]oq Tipöc, t[o]u(;

xai; wva? lyovxoic, Tiavxwv a.vxi'(po!.<^a. £xaax(i)[c] xöv xotV(ov[ö)]v

TZ(xpoc-/^pfi\i(x ooxoi xxA. Damit war den Gesellschaftern die Sicherheit ge-

geben, dass sie nicht etwa von ihrem Pächter über's Ohr gehauen wurden.

Wir haben bisher die gesetzlichen VorscTiriften über die Gesell-

schaften betrachtet. Sehen wir nun, was die Ostraka aus der Praxis

lehren. Sie zeigen uns zunächst eines, das sich weder aus dem Revenue-

Papyrus noch aus dem Pap, Paris. 62 ersehen liess, nämlich dass auch

noch mehr als eine Person mit der Regierung in ein Pachtverhältnis

treten konnte, in der Weise, dass jeder von ihnen „Pächter" war, nicht

etwa [A£xo)(o<; im obigen Sinne. Das liegt z. B. in Ostr. 702 vor,

wo als zahlende Firma genannt wird: Hpöizoc, xal Kövwv xal ol

liixoy^oi. Vgl. dieselben in 1341. Hier scheint es mir zweifellos,

dass Kovwv nicht als (X£XO)(0? — etwa als erstes Beispiel derselben —
genannt ist, sondern ebenso wie Ilpolxoq von ihnen unterschieden

wird. IIpoTxog und Kovodv haben also zusammen die Steuer gepachtet

und haben ausserdem sich eine Gesellschaft gebildet. Dass das auch
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sonst in der griechischen Welt vorkam, zeigt eine Inschrift aus

Kyzikos aus dem I. vorchristlichen Jahrhundert (Athen. Mitt. X
1885 S. 205), die den Bestand einer Pachtgesellschaft angiebt. Da
stehen hinter dem Titel äpyoi'^riQ zwei Namen ^), SxouLai; 0ißpou

und ^Aydd-apj^oq N[£cxl]o[u]. Darauf folgen — abgesehen von den

beiden Buchführern (?) : ol £7ii xoö )(pyj[iaxta[xou — noch elf Personen,

die als [iixoy^oi bezeichnet sind. Hier haben ^xoraag und 'Aya^apxoS

offenbar gemeinsam gepachtet. Der Singular apyjthviqc, weist vielleicht

darauf hin, dass der Erstgenannte eine leitende Stellung hatte.

Vielleicht hatte er, wenn auch zugleich für den Anderen, bei der

Auction das Angebot gestellt. Und so dürfte der Titel dp)(a)VYj(;,

der im Gegensatz zu den [iixo'/^oi gedacht, wie wir oben sahen, un-

logisch ist, ursprünglich für die Stellung des ersten Pächters gegen-

über dem zweiten Pächter gebildet sein.

Sachlich werden sich diese Mitpächter von den Gesellschaftern

dadurch unterschieden haben, dass sie sich nicht nur mit dem Kapital

beteiligten, sondern wie der ap)((i)vy]<; selbst an dem Erhebungsgeschäft

beteiligt waren.

An solche gemeinsame Pächter — nicht an \xixoy^oi — ist auch

zu denken, wenn die Ostraka uns mehr als einen Namen nach ein-

ander als Erheber nennen. Vgl. 334: Ilatwv xal 'Aßf^Xo?, 349:

NcxoXaoi; xod BcYjpxäs, 1228: Haxpwv xal EüSto? 5c' 'AX£^av5poi>

xoö Iliwpioq. Diese Beispiele sind Bank- und Thesaurosquittungen

entnommen. Aber auch in ihren eigenen Quittungen, die die Pächter

den Steuerzahlern ausstellen, erscheinen gelegentlich mehr als ein Name.

Vgl. 328: SapaTitwv xal Stoxpaxvj^ xal 'AttoXXwvcos. Auch das sind

meines Erachtens drei gemeinsame Pächter, nicht [lixoy^oi. Ebenso

in 1231, 1344, 1495, 1616. Vgl. auch 1029: ^Qpoc, Auxou xal

Sc . . cpcXoug ol Tipbc, xfii (xexapxYjc) xwv aXtlwv. Das sind ganz

sicher beides Pächter. Andrerseits werden die [i,£xo)(Ot auch in diesen

Pächterquittungen ausdrücklich als solche bezeichnet. Vgl. 1258:

'HpaxX£c5Yjs xal ol \iixQypi äbzXcpoU)

Hierdurch erklärt sich nun auch, weshalb der Revenue-Papyrus

von dem Pächter bald im Plural, bald im Singular spricht. Man

*) Nicht einer, wie Ziebarth S. 24 wohl versehentlich sagt.

^) Hier haben die Brüder des Pächters eine Gesellschaft mit ihm begründet.

Anders in 1512 und 1520 (6 Sscva xal ol aSsXcpol), wo die Brüder gemeinsam mit

einander gepachtet haben, der Kürze wegen aber nur einer mit Namen genannt wird.

WiLCKEN, Ostraka. 35
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rauss zwar an und für sich der Gesetzessprache die Freiheit zugestehen,

dass sie von „den Pächtern" eben so gut wie von „dem Pächter"

spricht. Aber diese Nachlässigkeit gegenüber dem Numerus ist doch

noch begreiflicher, wenn wir wissen, dass auch mehr als eine Person

die Pacht übernehmen konnten. Auf alle Fälle ist es unrichtig,

den Plural Tiptafievoi im Revenue-Papyrus auf die \iexoyoi zu beziehen,

wie z. B. auch Ziebarth S. 26 A. 1 thut. Wenn in der Steuerinschrift

von Kos bald von 6 rcpca^ievo? , bald von xol 7rpta[xevoo die Rede

ist, so ist der Plural in den meisten Fällen auch dadurch gerecht-

fertigt, dass mehrere Steuern danach genannt werden. In den Fällen,

wo nur eine darauf folgt, möchte ich nicht daraus schliessen, dass

diese nun gerade „erfahrungsmässig", wie Ziebarth meint, von mehreren

übernommen sei, sondern möchte auch hier, da es sich um all-

gemeine Vorschriften handelt, auf den Numerus an und für sich kein

Gewicht legen; keinesfalls aber darf man, wie Ziebarth S. 23 zu thun

scheint, beim Plural an die \iixoypi denken, sondern höchstens an

mehrere gemeinsame Pächter wie oben.^)

Die Ostraka führen uns noch einmal auf die schon oben S. 536

aufgeworfene Frage zurück, ob es damals noch vorkam, dass Jemand

ohne Mithilfe einer Gesellschaft eine Pacht übernahm. Die Ostraka

scheinen auf den ersten Blick diese Frage zu bejahen, denn in den

Bank- und Thesaurosquittungen werden nur selten Mitpächter (s. obige

Beispiele) und auch nur selten ixixoyoi genannt 2), dagegen tritt

^) Dieser Fall liegt vielleicht auch in den Zoispapyri vor, in den viel

besprochenen Worten Z. 16: Atüpciüvog xou [auJveyXaßövtos aXXo'-s T'/jv auxYjv

syXtjcJ^iv. Lumbroso, Rech. S. 323, sieht in dem Dorion einen [ietoxos- Das

ist irrig, erstens weil man £yXa{ißäveiv nicht vom [xszoxoz sagt, zweitens, weil

ein [jisToxog, wie wir sehen werden, keine Bürgen stellt. Also hat Dorion mit

Anderen zusammen die vixpixig gepachtet. Möglich oder wahrscheinlich, dass

sie sich Gesellschafter hinzugezogen haben, aber Dorion ist sicher Pächter, und

wahrscheinlich auch die dcXXou — Vgl. auch Petr. Pap. (I) XXVIII (2) 10:

EuSö^ou xal 'Äpiaxeou xai öecövog xojv i^£!,?.yj(pöxa)v. Ebenso werden auch

öflFentliche Arbeiten an mehrere Personen zusammen verpachtet, ohne dass

eine |J,sxoX'>^ vorläge. Vgl. Petr. Pap. (II) XIV (Ic), wo 7 Ziegelstreicher

als ol eSeiXrjcpöxeg IXxüaai. xxX neben einander aufgezählt werden. Vgl.

auch 1 d.

^) Ausser den oben erwähnten Fällen vgl. 319, 326, 704, 715, 718, 744,

751, 1208, 1347, 1517. Die ol o(üv aüx^) genannten Genossen in 1519 sind

wohl eher fxsxoX'Ji als Mitpächter. Doch ist es fraglich.
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raeisteDS der Pächter allein auf.^) Es lässt sich aber nachweisen,

dass diese allein genannten Pächter nicht notwendig auch factiseh

allein die Pacht übernommen haben müssen. In 1522 wird B^YjpTa?

als Pächter der Fischereisteuer für das J. 130/29 v. Chr. allein genannt,

während in 349 für dasselbe Jahr NcxoXao^ xal Biyjp-a^ als Pächter

dieser Steuer erscheinen. Folglich hat der quittirende Bankbeamte

in 1522 aus Bequemlichkeit nur den wirklich zahlenden Pächter,

nicht die Firma genannt. Ebenso nennt 1517 Hopzic, xal oi [lexo'/^Q'.,

dagegen 345 für dasselbe Jahr nur Hopziq.-) Daraus ergiebt sich,

dass auch in jenen zahlreichen Fällen, wo nur ein Pächter genannt

ist, die Möglichkeit besteht, dass Mitpächter oder Gesellschafter resp.

Beides der Kürze wegen ausgelassen sind. So beweisen auch die

Ostraka nichts für den facultativen oder obligatorischen Charakter

der Gesellschaftsbildung.

Abgesehen von der Gewinnung von Mitpächtern oder Gesell-

schaftern gab es auch noch eine andere Art, die Pachtgeschäfte zu

erleichtern, nämlich durch Afterpacht. Vgl. Pap. Paris. 62 III 17:

\_oi 5'] lyXaßovTSi; xocc, wvag Tro'.i^aovxac xd d7i07rpd[jiaxa [(j.£]xd toO

[oSxovojxou] xal xoö jSaatXcxoö ypa(i,|jiax£(05. Lumbroso Rech. S. 324

hat mit Recht die d7i07ipd|JLaxa als Afterpacht erklärt. Der Steuer-

pächter konnte also — ebenso wie das auch die anderen Staatspächter

durften 3) — die Pacht unter Beihilfe und Controle des Oikonomos

und des königlichen Schreibers weiterverpachten. Ueber die auch

von den Afterpächtern zu stellenden Bürgen vgl. unten S. 555.

Wir wenden uns nunmehr zu den Bürgen (eyyuoc, eyYuyjxaO-

Mussten wir die Frage offen lassen, ob rechtlich die Bildung

einer Gesellschaft erforderlich war oder nicht, so ist diese Frage

gegenüber der Bürgschaft über allen Zweifel erhaben: die Stellung

*) Vgl. 1, 295, 305—317, 321, 322, 324, 325, 329—332, 335, 337, 339,

340, 342, 344—347, 350—355, 701, 703, 705—710, 712, 713, 717, 720—722,

724—738, 740—743, 745—750, 752— 754, 756, 1227, 1232, 1234, 1235, 1253,

1255, 1257, 1311—1313, 1315, 1337, 1338, 1342, 1343, 1345, 1346,

1348—1352, 1354— 1357, 1489, 1491—1494, 1496—1501, 1503—1509, 1511,

1513—1516, 1518, 1521, 1522, 1524, 1526, 1527, 1529, 1531—1534, 1537,

1608, 1624.

^) Kdvcöv Awpou in 1343, verglichen mit 702 und 1341 ist nicht voll

beweisend, da es sich um verschiedene Jahre handelt.

') "Vgl. z. B. P. Grenf. (II) LVII, wo ein oOaiaxös piiad'COXT^g weiter ver-

;)achtet.

35*
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von Bürgen von Seiten des Pächters war geradezu die condicio sine

qua non für das Zustandekommen des Pachtcontractes. Dass auch

die ]xixoyoi hätten Bürgen stellen müssen, wie Lumbroso Rech.

S. 324 glaubt, wird nirgends bezeugt, denn unter den teXyj Xa{JL-

ßavovxe? im Pap. Paris. 62 I 13 und den Tcpca[i£voi im Rev. Pap.

34, 2 und 56, 14 verstehen wu- wie oben nur die Pächter. Dass

die Regierung von den |i,£XO)(Oi keine Bürgen verlangte, versteht

sich eigentlich von selbst, da diese ja nur dem Pächter gegenüber

contractlich verpflichtet sind.^) Möglich, dass sie privatim dem

Pächter Bürgen stellten.-)

Der Revenue-Papyrus schreibt sowohl für die Apomoira wie

für das Oelmonopol vor, dass die Pächter innerhalb 30 Tagen nach

dem Zuschlag die Bürgen zu stellen haben (eyyuoug xaö-caxavaQ.^;

Dasselbe sagt Pap. Paris. 62 I 13

—

II 1 ganz generell, und zwar

sollen hiernach die Bürgschaften dem olv^ovö^oc, und dem ßaatXcxo?

Ypa[i,|i,ax£U(; gestellt werden.'*) Derselbe Text bestimmt ferner, dass,

wenn die Bürgschaften nicht bis zu dem vorgeschriebenen Terrain

gestellt sind, der Zuschlag ungültig ist und eine nochmalige Ver-

steigerung vorzunehmen ist. Vgl. III 1 1 : 'Eav 6e x'.V£<; xwv xaxa-

oyjivxiü^ lac, ü)vd? |i,Yj 5:£YYU")^aü)acv Iv xwc wpoajjiEvwc )(p6vwt,

iTiavaTipa-ö-i^aovxaL auxöv cd wvac. Vgl. VI 8 ff. Schärfer kann der

obligatorische Charakter der Bürgschaft nicht formulirt werden.

Wenn man die Bürgen auch erst binnen 30 Tagen nach dem

Zuschlag vorzuführen hatte, so kam es doch vor, dass man auch

schon bei der Auction eventuell auf Anfrage solche in Aussicht stellen

musste. Dafür spricht die Erzählung bei Joseph, ant. XII § 177,

die durch Plut. Alcib. 5 in dieser Grundfrage bestätigt wird. Dass

^) Auch von den römischen praedes sagt Polyb. VI 17, 4: ol S' i'^^^&'^za.i

xobc, yjyopaxÖTa^, und auch er unterscheidet die, welche äyopä^ouat, und die,

welche xo'.vtovoöau Also kennt auch er nur die Bürgschaft für die Pächter,

nicht für die Gesellschafter.

'^) Wenn zwei Pächter eine Pacht übernahmen, wird jeder seine eigenen

Bürgen gestellt haben. Oder sollte der äpxwvYj^ dies allein übernommen haben?

^) Rev. Pap. 34, 2 ff. ; 56,14. Dass an letzterer Stelle die Zeitbestimmung

fehlt, gehört zu den zahlreichen Liederlichkeiten des Textes.

*) Letzteres bestätigt der Louvretext bei Revillout, M^l. S. 302,27:

/.Tj'^O'SVTWv Ttüv xa9-Y)xövxü)v ^<.z'{^Mrf\i.'izW)^ T[a]uxY]c; xs xal xöv äXXtov wvcov,

y.aS-äTrep xal 8l' Ixepcüv ov. -(£yf,dL<foi.\izv. Dazu ermahnt hier der ßaotXixög

V,'.a|ifiaxs'J; den olxovofioj.
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der schlaue Joseph den König und die Königin selbst als Bürgen

proclamirt, ist eine ^vürdige Parallele zu der Erzählung, dass der König

ihn in seinen Wagen eingeladen habe. Letztere hält zwar Mahaffy

(Empire S. 219) für üredible, sie ist aber doch nur über den alten

Leisten von Genesis 41, 43 geschlagen. - Der Oikonomos und der

königliche Schreiber hatten darauf die Bürgschaften auf ihre Sicher-

heit und ihren Wert hin zu prüfen {ir^iavI^cccd^ccC). War alles in

Ordnung, so acceptirten sie sie CXa[Jißav£Cv) und bestätigten die

Richtigkeit durch Unterschrift des zwischen dem Pächter und den

Bürgen vereinbarten Contractes. So fasse und ergänze ich Pap.

Paris. 62 II 9: xal xöv £c[X]Yjq56[xa)v] xd 5c£YY^y]{xaxa xaq [utio]-

Ypacpds oxL £7r£axe[X|X£v[a]i) £?alv xa[i] £iaiv d^[ca . . .
.]^ou?.

Erfolgte die Bürgenstellung ohne die Coutrole der genannten

Beamten, so war sie ungenügend, und es mussten neue Bürgen gestellt

werden. Die einmal verbürgten Güter aber hafteten weiter für die

betreffende Steuer. Vgl. Pap. Paris. 62 III 3: £dv §£ v.vbq dv£U XYJ?

xwv upoY£TpatJL[Ji£VO)v yv^I^ly]? 5c£YY'jViao)aiv, xd XY]cp^£Vxa 67idp^£C

zk XY]V £YXrj'];cv xal dvaYxaad-;]a£xac 7ipocoi£YYuäv xoü Tzapo\ioXo^r^-

O-EVXOS.

Zur Uebernahme der Bürgschaft war Jeder, der die nötigen

Garantien bot, befähigt; nur die königlichen Beamten waren auch

hiervon ausgeschlossen. Vgl. Rev. Pap. 15, 2 ff.

Strittig ist, für welchen Betrag der Pächter Bürgen zu stellen

hatte. Lumbroso Rech. S. 325 meint, die Bürgen hätten nur für

den Teil der Pachtsumme gutgestanden, für welchen das eigene Ver-

mögen des Pächters nicht ausreichte (potir le reste). Hiergegen

sprechen die oben citirten Worte des Rev. Pap. 34, 2 und 56, 14,

auch Pap. Paris. 62 I 15, wonach die Pächter vielmehr Bürgen zu

stellen hatten xö)V £cp£txoaxö)V (HL Jahrh.)^), resp. xöv l7i:t5£xdxü)V

(IL Jahrb.), also nicht nur für den gesammten Betrag der Pacht-

summeS), sondern gar noch für .^„ resp. ^, ausserdem. Zu welchem

Zwecke dieser letztere Bruchteil noch extra erhoben wurde, ist oben

1) So auch Revillout.

•^) Das 87it]5sxaTOv im Key. Pap. 9, 3 steht damit nicht in Widerspruch.

Das bezieht sich notwendig auf Anderes.

3, Das siriSsxaxov bedeutet das Ganze und ^V d^^^i- Entsprechend das

scpeixoaxöv.
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S. 534 gezeigt worden.^) Dass im Ernstfälle die Regierung sich

zunächst an den Pächter und dann an die Bürgen hielt, diese also

pour le reste herangezogen wurden, mag im Allgemeinen richtig sein.

Aber bürgen mussten sie doch für das Ganze.

Diese Thatsache spricht a priori dafür, dass der Pächter, nament-

lich wenn es sich um grössere Pachten handelte, mehr als einen

Bürgen gestellt haben wird. Allerdings steht einmal (Rev. Pap. 19, 3)

Tiap' auTWV (seil, den Pächtern) y) xoö £y[yu]ou. Ich möchte daraus

aber nicht mit Grenfell S. 89 schliessen, dass jeder Pächter nur einen

Bürgen gehabt habe. Wollte man den Singular pressen, so würde

ja sogar herauskommen, dass alle Pächter zusammen nur einen

Bürgen gehabt hätten. Der Singular steht also in genereller Be-

deutung, wie so oft in derselben Urkunde bei 6 ayopaaag u. ä.

Das beständige Wechseln zwischen Plural und Singular spricht nur

für die schlechte Stilisirung der Urkunde. Dass wirklich mehrere

Bürgen zugelassen, ja sogar vorausgesetzt waren, dafür spricht Rev.

Pap. 11, 15: Toö apj(a)]vou xo övo[xa xal tJwv eyyuTjxwv, denn hier

ist von der Einzelliste des einzelnen dp)({j[)VYjS die Rede. Vgl. auch

Demosth. c. Timocr. 39 (p. 712, 27), wo es innerhalb eines Gesetzes

heisst: xtb 6e xaxaaxi^aavx: zobq eyyuyjxa^.

Die Summe, für die der Einzelne die Bürgschaft übernahm,

wurde in dem mit dem Pächter vereinbarten Contract genau fixirt.

Waren mehrere Bürgen, so übernahm wohl jeder einen Teil der

Gesammtsumme. Gerade durch diese Repartirung unter

mehrere wurde es auch den kleineren Kapitalisten ermög-

licht, sich an den Pachtgeschäften als Bürgen zu beteiligen.

Uns ist eine Bürgschaftsurkunde ßyyxjYj, formell aujißoXov) aus dem

2. Jahre des Epiphanes erhalten (Petr. Pap. II XLVI). Man hat

bisher angenommen"^), dass der Bürge sich hier für die Gesammt-

summe verbürge, für die der Pächter die Pacht übernommen habe.

Die Möglichkeit ist zuzugeben, aber der Wortlaut besagt nur, dass

der Bürge für den Pächter die Bürgschaft übernehme für 2 Talente.

Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Pachtsumme eine sehr viel

*) Darum kann ich Grenfell S. 86 nicht zustimmen, wenn er zur Erklärung

des rätselhaften äSidyyuov [lipoc, iffC, wvYjg in 17, 3 meint, dass das Deficit so

gross sein konnte, dass die Bürgschaft nicht ausreichte, es zu decken. Nach

den Gesetzesvorscliriften ging das jedenfalls nicht.

^) Grenfell, Rev. Pap. S. 113; auch ich noch in Gott. GA 1895 S. 162.
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grössere gewesen, und der vorliegende Bürge eben nur für die 2 Talente

haftet. Darum verbinde ich die Geldangaben in (b) 3 ff. nicht mit

e^S'.Xrjt^OTog, was an und für sich möglich wäre, sondern mit

eyyuäa^at tlq exxcaiv.

Ebenso liegt es in dem zweiten Beispiel, das wir haben, den

Zoispapyri. AVie schon oben S. 265 bemerkt wurde, ist Tzpbc, yjxXy.oü

ou ocXXixyr^ 7v ca 5' (Z, 17 f) nicht mit auveYXajSovxoc, sondern mit

SeSoa-ö-a: ev Zi£yy\jri\i(xxi zu verbinden. Auch hier kann die Pacht-

summe des Doriou eine viel grössere gewesen sein. Sicher ist nur,

dass Thanubis speziell für die genannte Summe die Bürgschaft

übernommen hatte. Damit erledigen sich die Betrachtungen Gren-

fell's S. 113 ff. (Rev. Pap.), die ihn nebst anderen Punkten zu der

Auffassung führen, dass die Bürgschaft für einen Steuerpächter

mnst have been an extremely hurdensome IstTovQp'a, and ü is surprismg

ihat any one coxdd have been found to undertake the duty except under

compulsion. Diese Vorstellung ist meines Erachtens für den Bürgen

ebenso wenig zutreffend wie für den Pächter und Gesellschafter

(s. oben). Nichts spricht dafür, dass die Bürgschaft zu den Aetxoup-

ytai gehörte. Sie war vielmehr ein rein privates Geschäftsunternehmen,

ebenso gut wie die Teilnahme an einer Pachtgesellschaft.

Dass sich Leute für ein solches Geschäft fanden, wäre aller-

dings unglaublich, wenn wir wirklich annehmen müssten, dass

die Bürgen nicht auch irgend welchen Anteil am Profit gehabt hätten,

sondern nur am Verlust. Der Hauptzweck der Bürgschaft war ja

allerdings, dass der Bürge einzutreten hatte im Falle des Deficits.

Das schliesst aber nicht aus, dass im Falle der Ei-füllung der Pacht

ihnen irgend welche Emolumente zugewiesen wurden. Auch für die

athenischen Bürgen nimmt man einen Gewinnanteil an; Beweise

scheinen allerdings nicht vorzuliegen.^)

Betrachten wir zunächst die Deckung des Deficits. Im Rev.

Pap. 34, 19 heisst es: „Wenn ein Deficit ist, soll der Oikonomos

') Boeckh, Staatshaush. I^ S. 407 : „vermutlich gehörten sie häufig zu deu

Teilnehmern am Gewinn". Noch allgemeiner Gilbert I^ S. 395. Boeckh scheint

daran zu denken, dass die Bürgen in die Pachtgesellschaft eintraten und dadurch

sich einen Gewinn zu sichern suchten. Dasselbe wird für die römischen praedes

angenommen (Dietrich S. 10). Mir erscheint es sehr auffällig, dass der Staat

darauf eingegangen sein sollte, ein und dasselbe Vermögen zweimal als Sicherheit

anzunehmen, denn auch die fxsxoxoo wurden, -wie wir sahen, zur Deckung def

Deficits herangezogen.
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es eintreiben von den Pächtern und den Gesellschaftern und den

Bürgen, von einem Jeden den auf ihn entfallenden Betrag" (xö

STTCJjaXXov). Dies steht in dem Abschnitt über die Apomoira.

Danach ist die alleinige ISTennung der Bürgen in dem allgemeinen

Teil 17, 13 auffallig. Ich bemerke aber, dass die Ergänzung

£[YYUü)v] twv £YY£Ypa[i(X£VCüV iizl zfii wv^c nicht notwendig ist.

Ich erwarte eher einen allgemeinen Ausdruck für Alle, die haften,

etwa £[y6xwv]. — Die Zoispapyri und Petr. Pap. (II) XLVI zeigen

uns, wie im Falle eines Deficits, Avenn der Pächter nicht zahlungs-

fähig war, und auch der Bürge kein baares Geld hatte ([j,yjT£ xoö

Awpitüvo; o:aYpacpovxoe [x-j^xe xfj? ©avoußoog 67ro[x£vouayig oiopd-oüo-

d-oci), die verpfändeten Grundstücke confiscirt und zur königlichen

Domäne geschlagen wurden. Sie werden dann wie jedes andere

Domanialgut nutzbar gemacht, d. h. verpachtet^) oder auch ver-

kauft. 2)

Auf die von mir vermuteten Emolumente der Bürgen glaube

ich in einem zerfetzten Passus des Pap. Paris. 62 einen Hinweis zu

finden. Nachdem die Hauptbestimmungen des Bürgschaftsvertrages

aufgezählt sind, heisst es II 11: <j)q £av xi d7i[oXt]7T;(Da[: ....'] y. . .fj

xai^yjxov x[ ]a)aiv [. . . d7ro]x£caov[. . .] [lav 5'] dva-

~X[T^pwa'.v xai;] wv[d;? ]. Ob Z. 14 noch dazu

gehört, ist schwer zu sagen. Hier waren die Pflichten und die

Rechte der Bürgen normirt. Der Text spricht aber nicht nur von

der Möglichkeit des Deficits, sondern auch von dem Falle, dass

die Pachtsumme in ihrem vollen Betrage eingehe. In letzterem

Falle Avird den Bürgen irgend welcher materieller Vorteil in

Aussicht gestellt sein — etwa ein Anteil an jenen zehnprocentigen

6'\)6iVi(x,, für die sie ja gleichfalls gebürgt hatten (s, oben).^) Hier-

mit steht durchaus im Einklang, dass die eyyuoi nach Rev. Pap.

34, 15 keinen Anteil an den e7ziyE^ri\i.(x.xa, den Ueberschüssen hatten,

^) So in den Zoispapyri. S. oben S. 52') An. 2.

^) In Petr. Pap. XLVI ist kein Hinweis auf eine Ueberlassung auf Zeit.

Hier scheint Verkauf vorzuliegen. Zum Text vgl. Gott. GA 1895 S. 161 ff. und

auch Kevillout, Melanges S. .306 ff.

') Die Versuchung liegt nahe zu ergänzen: [säv 5]' ävan?.[rjpcoa'.v, &(1j]ü)v[!. . . .

Dann stünde äva-}.-^pduv hier im prägnanten Sinn. — Wie diese Prämie bei

denen bemessen wurde, die nur einen Teil der Gesammtsumrae verbürgt hatten,

bleibt dunkel.

i
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die eventuell über die Pachtsumme und über jene 10 (resp. 5) Procent

hinaus erzielt Avurden. Sie konnten nur belohnt werden für die

Summen, die sie verbürgt hatten. Anteil an dem reinen Geschäfts-

gewinn verträgt sich allerdings nicht mit dem Wesen der Bürgschaft,

aber eine Prämiirung fiii* den Fall der Erreichung des vom Staat

erstrebten Zieles ist wohl nicht undenkbar. Eine solche Massregel

der Regierung wird man um so eher begreifen, wenn man bedenkt,

dass sie in jedem Jahre Bürgen für die gesammten Steuern Aegyptens

(-]- 10 resp. 5^/\)) brauchte.

Die Summe, für die die Bürgen hafteten, mussten sie hypo-

thekarisch sicherstellen. Vgl. Petr. Pap. (II) XLVI (b) 5: Tipoc, a

(seil, die 2 Tal.) \)noxid"fi\ii X7]v u7iap)(ouaav \ioi olvlcc^ xal ocuXriv

xod xa auvxupovxa £V EuEpysxcSc. Auch die Thanubis in den Zois-

papyri verpfändet ihr Grundstück,

In Petr. Pap. (II) XLVI wird die Sicherheit der Hypothek

durch den bekannten schriftlichen Eid beim König verstärkt, (b)

Z, 6: [xlac ö[xw[j,oxa [xov ^ß^ypaiiiiiyoy^) opxov ßaacXtxov xaxa

x6 au[ij3oXov xouxo. Der Eid selbst ist in (a) erhalten. Der Bürge

schwört (nach meiner Lesung): [xa]uxrjV xyjv utto^t^xyjv V]v bizoii-

9-etxa Tzpblc] x[dXa]vxa 5u[o £t]v[ac] IptYjv xa'O-apdv xal [jit] utio-

xelaö-ac iipbc, äXXo |j,y]^£V oclX" fj X7]v upoY£Ypa[j,[|jLevy]]v eyyüfjv.

Nach Pap. Paris. 62 II 7 ff. scheint mir ausserdem noch eine

andere Garantie verlangt zu sein. In den von den Bürgen den

Pächtern auszustellenden au(xßoAa-) soll nämlich nicht nur fixirt

sein, für welche Summe die Bürgen sich hypothekarisch ver-

pflichteten, [ö]aa [Ito? xöv ujTiod-yjxwv eaxcv, sondern auch

xivec, o['!] ß£ßaiü)x[al3) xal oaac, £xaa]xoo elc, xrjv |3£ßatü)acv

UKod-riy.ac, [ ] 6£5(üxaa:v, Es könnte nahe liegen, unter

den ß£ßaia)xac Avieder die Bürgen selbst zu verstehen. Mir ist ein

solcher Wechsel des sonst so constanten terminus technicus jedoch

^) [xöv 7ipoY]sypa|ijj,£vov schlug ich in GGA 1895 S. 162 für Mahaffy's

[xov 'j7tspY]eTpa|-iI-i£vov vor. Am Original sah ich aber, dass für npd oder

sonst etwas kein Platz ist. Es wird also nur die Schriftlichkeit hervorgehoben.

^) Diese au|ißoXa sind nicht gegenseitige Contracte, sondern einseitige

Erklärungen des Bürgen. Vgl. Petr. Pap. (II) XLVI (b) 7: xaxä xö g6ii^o7^o'/

10010. Es enthält hier nur die Verpflichtungen, die der Bürge auf sich nimmt.

3) Von Wessely hergestellt, Wochenschr. f. Klass. Phil. 1896 14. Oct. Nr. 42.
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bedenklich.^) Auch ist die Angabe des Namens bei diesen

einseitig vom Bürgen ausgestellten au[jLßoXa so selbstver-

ständlich, dass man sie kaum als besondere Rubrik, und noch

dazu an zweiter Stelle aufführen würde. Beßacwxat sind uns

sonst als diejenigen Gewährsmänner bekannt, die beim griechischen

Kauf die Evictionsgarantie für den Verkäufer leisteten.-) Es wäre

ganz verständlich, wenn hier ähnlich für den sich Verbürgenden die

ßeßatwxac die Sicherheit seiner Hypotheken gewährleisteten, auch

ihrerseits wieder durch Stellung von Hypotheken. Der Staat würde

sich so durch eine doppelte Reihe von Hypotheken auf alle Fälle

schadlos halten. Wenn ich Polyb. VI 17, 4 recht verstehe, sicherte

sich auch die römische Republik in derselben Weise: ol |xev ya.p

ar(opiXL,o\joi u/xpoc xwv xcfxr^xwv auxol xocc, exböceK;, ol Se xocvwvoöac

xouxots, ol o' lyyjwvxac xouc; riyopoi.xöza.c„ ol Ze xocc, ouoiixq ScSoaat

uepl xouxtov elc, x6 5yj[JL6acov. Da sind deutlich vier Klassen geschieden:

1. der manceps, 2. die socii, 3. die praedes, 4. diejenigen, welche

für diese praedes (jzBpl xouxwv) ihr Vermögen dem Staate an-

geben, d. h. mit ihm haften. Wie hier 5t5öaac, heisst es auch an

unserer Stelle SeSwxaacv. Es scheint mir daher nicht richtig, diese

vierte Klasse mit den Bürgen zusammen zu werfen, wie das wohl

meist geschehen ist — Cagnat S. 86 ff. scheidet sie z. B. nicht aus —

,

vielmehr dürften wir in ihr die den griechischen jSeßatwxac ent-

sprechenden Hintermänner der Bürgen erkennen.^)

Wenn in dem Symbolon vom 2. Jahre des Epiphanes (Petr,

Pap. XLVI) solche ßejBatwxai nicht genannt werden, so wurden sie

damals entweder noch nicht verlangt, oder die ßejiattoxai übernahmen

damals in einem besonderen au[ißoXov die Garantie für die Sicher-

heit der Hypotheken des Bürgen.*)

Diese aupißoXa der Bürgen wurden, wie es scheint, von ihnen

selbst^) und von dem Trapeziten unterzeichnet und versiegelt auf

^) In der nächsten Zeile werden die Bürgschaften des Bürgen wieder ganz

correet als 5i£YYur,[jiaTa bezeichnet.

'^) Vgl. Mitteis, ßeichsrecht u. Volksr. S. 503 flf.

**) Momuisen bestätigt mir dies durch Hinweis auf Corp. gloss. 2, 256, wo

ß£|3ai.ü)xrjg = auctor secundus, und auf Dig. 21, 2, 4 pr.

*) Oder der Bürge könnte auch in einer besonderen Urkunde darüber

berichtet haben.

^) Pap. Paris. 62 II 4/5: ea^payiotieva bnö [tüiv . . . .](üv %ai loö xpaTte-

^ixoD. Pievillout, Mel. S. 283 ergänzt xwv aOxwv, was auf den Oikonomos und
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der betreffenden Bank deponirt. Der Trapezit hatte dann in das

Monatsjournal die Hauptpunkte spezialisirt (xo xa'ö-ev) einzutragen

(Pap. Paris. 62 II). Nahmen die Pächter i) die aujaßoXa xfic,

SteYYUT^aecog entgegen, brachten sie aber nicht auf die Bank, so

mussten sie Jeder ein Talent Strafe zahlen und darauf die Depo-

nirung ausführen (Pap. Paris. 62 III 6— 10).

Die von den Afterpächtern dem Oikonomos und königlichen

Schreiber zu stellenden Bürgschaften unterlagen denselben Bedingungen

wie die der Pächter. Das Gesetz hebt ausdrücklich hervor, dass die

von den Afterpächtern gestellten Bürgen dem Pächter nicht an-

gerechnet werden sollen. Vgl. Pap. Paris. 62 III 17

—

IV 4. Die

letztere Bestimmung ist sehr bemerkenswert: die in Afterpacht ge-

gebenen Teile der Gesammtpacht waren dem Staate also dopj^elt

verbürgt.

Am Ende des Jahres erhielt jeder Bürge vom Oikonomos eine

Abrechnung (0'.ocXoyio\i6c,), worin ihm bestätigt wurde, dass alle seine

Verpflichtungen erfüllt seien (Rev. Pap. 20 7 ff.).

C. Die Steuererhebung'.

Die Hauptaufgabe des Steuerpächters war, die von ihm gepachtete

Steuer in vorgeschriebener Weise einzufordern, zu erheben und die

Pachtsumme an die königliche Kassen- resp. Magazinverwaltung ab-

zuführen.

Ebenso wie in Athen und Rom stand dem Pächter für die Er-

hebung ein grösseres Personal zur Verfügung. Erst der Revenue-

Papyrus hat uns in das Detail dieses Personals eingeführt. Die

betreffenden Columnen sind jedoch derartig zerstört und lückenhaft,

dass ein klarer Einblick in die Stellung dieses Personals ausgeschlossen

ist, und die erhaltenen Einzelangaben nur schwer verständlich sind.

So vermag ich die Hauptfrage, ob dies Personal vom Pächter oder

von der Regierung angestellt war, nicht mit völliger Sicherheit zu

beantworten. Man sollte denken, dass der Pächter sich selbst dieses

königlichen Schreiber gehen soll. Doch deren Nennung liegt etwas weit zurück.

Mir scheint Grenfell's Vorschlag tAv syyücüv den Vorzug zu verdienen. Vgl.

Rein bei Pauly, Eealencykl. VI 1 S. 20 über liraedia subsiynare.

^) Der vorhergehende Satz zeigt, dass niclxt etwa der Oikonom und könig-

liche Schreiber gemeint sind.
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Personal hielt, denn wenn der Staat es gethan hätte, so könnte man

fragen, worin denn überhaupt der Nutzen des Pachtsystems bestand,

wenn trotz des Pächters der Staat die zahllosen Steuereinnehmer zu

stellen und zu honoriren hatte. Die Fragmente des Revenue-Papyrus

lassen denn auch die Deutung zu, dass das Personal vom Pächter

zu stellen war, zeigen dann allerdings, dass das Verhältnis zwischen

Pächter und Personal einer eingehenden Controle durch die Regierung

unterlag. So bestimmt Rev. Pap. 13, 1 fF., dass der Oikonomos und

sein Secretär (der dvxcypacpeui;) gemeinsam mit dem Pächter ent-

scheiden sollten, ein wie grosses Personal für die betreffende Steuer

anzustellen sei: [öaoo'jc, §[£ 6]£c xaxaaxa^-^vac elc, exaaxvjv wvyjv

loylzjozdcq xal bnripezaq xod aufjtßoXo^uXaxa?, Siaypa'j'axü) o xe

o[i]x[o]v6[iO(; xal 6 dvCxtypa^su?] |jL£xd xoö dp)([wvou]. In den

Zeilen vorher Avird ferner von der Regierung bestimmt, mit welchem

Gehalt ([iia^oQ) diese Unterbeamten anzustellen waren. Angenommen,

der Pächter hielt dieses Personal, so wurde er hierdurch verpflichtet,

das Gehalt auszuzahlen und zwar von den eingehobenen Geldern —
öcTio xöv [XoyeuJ^dxwv (12, 13). Jedenfalls werden diese Beträge

ausser der Pachtsumme erhoben worden sein, falls sie nicht vorher

mit eingerechnet waren. Thatsächlich gezahlt haben sie also die

Steuerzahler. Die Annahme, dass der Pächter, nicht die Regierung,

diese Subalternen anstellte, erhält wohl dadurch eine Stütze, dass

der Pächter verpflichtet ist, sie ebenso wie seine Gesellschafter und

Bürgen im Pachtcontract und dann in der besonderen ypacpyj (s.

oben S. 542 f.) namhaft zu machen. Vgl. Rev. Pap. 11, 16 f. Das

würde doch kaum verständlich sein, wenn sie ihm von der Regierung

zugewiesen wären.

Betrachten wir die vom Revenue-Papyrus genannten Beamten

einzeln. Da sind zunächst die Xoysuxat^), die in Aegypten dieselbe

Rolle wie die exXoyeci; in Athen spielen. Von den letzteren sagt

Boeckh (Staatsh. I^ S. 406): „Bald werden damit öffentliche Beamte

bezeichnet, welche im Namen des Staates dessen Gelder einziehen,

daher auch die den Tribut erheben, der niemals verpachtet war, mit

diesem Namen genannt werden, bald bezieht er sich auf diejenigen,

welche im Namen der Generalpachter das Gefall erheben." Ebenso

kommen auch in Aegypten XoyeuxaL als staatliche Erheber von Ein-

^) Ein Xo^EUTT^g in Ostrak. 318.
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nahmen vor, die nicht verpachtet waren ^), daneben aber auch wie

oben als Erheber verpachteter Steuern. Die Zahl der bei der Einzel-

pacht anzustellenden XoysuTat wird, wie schon bemerkt, durch den

Oikonomos und seinen Secretär zusammen mit dem Pächter festgesetzt.

Die Namen dieser Logeuten hat der Pächter zusammen, mit denen

der anderen Subalternen der Regierung in der früher erwähnten Liste

(ypacpri) anzuzeigen (Rev. Pap. 11, 16).-) Einer von ihnen scheint

eine leitende Stellung gegenüber den anderen gehabt zu haben. Vgl.

Mahaffy, Petr. Pap. Appendix S. 3: xwv [xei:' 'Aptaxoxptxou<; Xoyeuxöiv.

Sie hatteu ein besonderes Amtslocal, das Xoyeuxrjptov (Rev. Pap. 11, 13)

und erhielten zur Zeit des Philadelphos einen monatlichen Lohn von

30 Silberdrachmen. ^)

Neben ihnen erscheinen a. a. O. die uTzrjpizai. Auch Beamte

dieses Titels begegnen als Erheber von nicht verpachteten"^) ebenso

wie von verpachteten Einnahmen. Im Rev. Pap. 55, 18 werden

bTiTipixoci speziell als Diener „des Pächters" genannt: ol riyopaxoxec,

TYjv ü)[vrjv] y) Ol xouxwv üTivjpexaL Sie waren niedrigeren Ranges

als die Logeuten und wurden daher auch von diesen bei der Steuer-

erhebung verwendet (vgl. vorige Anmerkung), Ihr Lohn betrug

monatlich 20 Silberdrachmen zur Zeit des Philadelphos. Vgl. Rev.

Pap. 12, 16.

An dritter Stelle werden die aujxßoXoifuXaxes aufgeführt. Das

waren Spezialbeamte, die mit der Aufbewahrung der Quittungen

^) So in den oben S. 65 ff. publicirten Holztafeln. Die Erhebung der xiinxi

von den königlichen Pachtungen (vgl. S. 398) war natürlich nicht verpachtet,

sondern wurde direct von königlichen Beamten erhoben. So hier von dem Xoysuxv^?.

Der XoYEUTT^g scheint die Summe an den Oikonomos abgeliefert und dieser erst

an die königliche Bank gezahlt zu haben. Vgl. den Text auf S. 07. Darum

erscheint auch in der Bankquittung der Zoispapyri (I 1— 4) kein te?.ü)vYj;. Das

hier Gesagte bestätigt unsere obige Vermutung (S. 517 An. 2), dass derTheodoros und

Heliodoros der Zoispapyri, auf deren Anweisung hin die Bank das Geld in Em-

pfang nahm (xaxöc tyjv uuo>iet,|Jisvyjv StaypacpT^v), Oikonomen war.

^) Rätselhaft sind mir noch o[ ev xöt efjLTiopitoi X[o]YSUTa£ (Eev. Pap. 9, 2).

^) Vielleicht ist zu ergänzen 12,14: XoYSUx[arg ly.ä]axov., 15: 'J7L[7jpsxa!.c;

[^xdoxtoi SpaxiJial xxX und 17: au|jißoXocp'j/la^i [^y.äaxwi 5paxfJ.]at- Dann

wird das eiyöSwt Ivt noch klarer.

*) Vgl. die Holztafeln S. 65. Die Zahlung der xifj.v] erfolgt an den

Xoyeiixv^j Theon, der vertreten ist durch Dionysodoros xwv Sxpäxtovo;

UTXTjpeXWV.
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(au|xßoXa) betraut waren. Diese erhielten damals 15 Drachmen in

Silber monatlieh.

Ausserdem gehörte zum Bureau des Pächters ein scpoSo?. Da
dieser bei weitem das grösste Gehalt bekam, nämlich 100 Drachmen

monatlich, so werden wir in diesem „Inspector" etwa den Bureau-

vorsteher des Pächters zu sehen haben.

Im II. Jahrh. v. Chr. begegnen uns ausserdem noch ßoyj'ö'Oi,

Hilfsbeamte, im Dienste des Pächters. Vgl. oben S. 171.

Endlich nennt der Revenue - Papyrus den avxcypacpsui; des

Pächters. Dazu ist der dvxtypa^OfAEVo? in der Inschrift aus Byzanz

bei Ziebarth Gr. Vercinsw. S. 24 zu vergleichen, auch die contra-

scriptores der römischen Publicani der Kaiserzeit (Cagnat S. 98).

Negativ sei hervorgehoben, dass sich für die Verwendung von

Sklaven zu den Erhebungsgeschäfteu , wie sie für Rom mehrfach

bezeugt ist und für Athen von Boeckh (Staatsh. I^ S. 407) ange-

nommen wird, in Aegypten keine Spur findet.

Mit Hilfe dieses im einzelnen Falle wohl oft recht umfang-

reichen Bureaupersonals betrieb der Pächter die Erhebung der von

ihm gepachteten Steuer. Der Revenue-Papyrus hat uns gezeigt, dass

der Pächter hierbei einer sehr weitgehenden Controle seitens der

königlichen Beamten, im Besonderen des Oikonomos und seines

Secretärs, unterstand, und dass diese Beamten vielfach concurrirend

mit dem Pächter oder doch subsidiär in den Gang der Erhebung

eingriffen. Grenfell vertritt in seinem grundlegenden Commentar

sogar die Ansicht, dass die Geldsteuern überhaupt nicht vom Pächter,

sondern vom Oikonomos erhoben seien; die Pächter seien oft nur

die Zuschauer und manchmal selbst das nicht gewesen (S. 105).

„Payments in money", sagt er ein ander Mal (S. 80), „did not pass

through the hands of the tax-farmers" und „the presence of a govern-

ment official, hut not the presence oj the tax-jarmer, was essential in

all payments of taxes." Ich habe schon in der Deutschen Literatur-

zeitung 1897 Sp. 1019 Widerspruch gegen diese Auffassung erhoben

und muss hier noch einmal genauer auf diese wichtige Frage eingehen.

Die angeführten Worte Grenfell's basiren vor Allem auf folgendem

Fetzen des Rev. Pap. (10, 10—11):

10 ']<; xal ol xotvwve? a)[

11 ]V |XYJ'9-£V (2V£U ^[Ö

Darauf fehlen einige Zeilen.
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Grenfell ergänzt^) und erklärt dies S. 80 folgendermassen : „The

chief farvier and his associates sliall not receive any payinents except

in the presence of the oeconomus and antir/rapheus." Formell kann

er sich dafür auf die Worte am Ende der Columne stützen (16):

["Qaautw? oe] xod oi i'^oooi xal ol Ac:7r[ol oi 7:paY|iaT£u6(xevo]:

zocQ wva? lav x: t[ ] [ ]xt ave-j xoO avxiypaf-^lwc]

Xaßwaiv r) Tcpa^avxc^ |i-?i a[v£V£Y"/.wai] ~pbc, xöv avx'.yptx'^kx, a-o-

[x'.vexwaav] de, xb ßaaiX'.y.6[v TisvJxYjxovfx ].

Ich bemerke zunächst, dass, wenn es auch nachher heisst, dass

das Erhebungspersonal nicht av£u xoCi dvxiypa^lo); Geld empfangen

soll, daraus noch nicht folgt, dass auch vorher von dem Geldempfangen

oder Erheben durch Pächter und Gesellschafter gesprochen sein muss.

Zumal hier auch die Gesellschafter genannt werden (s. oben S. 539 f.),

glaube ich viel eher, dass hier von irgend einer anderen Thätigkeit

die Rede ist. Ferner wird durch die Parallelstelle die Ergänzung

des Oikonomos auf keinen Fall gerechtfertigt.

Vor Allem aber scheint mir in beiden Fällen av£U falsch gefasst

zu sein. Dass das Erhebungspersonal und ebenso auch der Pächter

nur in Gegenwart jener Beamten hätten erheben dürfen, ist doch

ganz unglaublich. Man vergegenwärtige sich nur die zahllosen Raten-

zahlungen, die im Laufe eines Monats oder gar eines Jahres erhoben

wurden, und man wird die Ungeheuerlichkeit dieser Vorstellung

erkennen. Ich behaupte, dass av£u xcO oi.'^-'.'^poi.^iiüc, in diesem

Zusammenhang'^) nur heissen kann ,,ohne AVissen, ohne Willen",

wie es ausführlicher in Pap. Paris. 62 III 3 heisst: av£'j zf^c, xwv

7rpoY£ypa[i[i£va)v "('^(ß^LTjC, und stütze mich auf die schon öfter er-

wähnte Klagschrift bei Mahaify, Petr. Pap. Appendix S. 3. Da

klagt ein Pächter gegen seinen Mitpächter oder Gesellschafter (s. oben

S. 540), 6x1 av£i) r^jiwv xal xwv [jlex' 'ApoaxoxpLxo'j;; Xo^(VJzG)v [j^po'}-

^£V£T zouQ u7rox£X£T(; xoO (puAa7.[axc]7.oO tlc xo IScov. Das kann

nur heissen: „ohne unser Wissen und ohne Wissen jener Logeuten

*) 10 5 äpxtüvr^Jg y.al ol y.o'.vcüvss o>[. . .

11 ]v |j.r,9-sv ävE'j zo[iJ oixovönou]

12 [ri xoD ävT'.Ypatfewg Xa|aßavsxcoaav . . . .]

*) Es soll natürlich nicht geleugnet werden, dass mit ävsu auf die Abwesen-

heit hingewiesen werden kann. In diesem Sinne steht es vielleicht im Petr.

Pap. (U) XIII 18^1, 17. Doch ist es auch hier nicht nötig, an die Abwesenheit

zu denken.
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lädt er die Steuerzahler zu sich in's Haus." Hier ist durch die

Sachlage die Uebersetzung „in unserer Abwesenheit" ausgeschlossen,

denn er konnte unmöglich verlangen, dass in seiner Gegenwart oder

gar angesichts der Logeuten die Einladuug erging. Wohl aber konnte

er verlangen, dass ein solcher Verkehr mit den Steuerzahlern nicht

ohne sein Wissen erfolge. Und so besagt meines Erachtens auch

Rev. Pap. 10, 11 nur, dass Pächter und Gesellschatter nicht ohne

Wissen des [Antigrapheus] diese oder jene ^Massnahmen treffen sollten.

Es bleibt noch die andere Ansicht Grenfell's zu widerlegen,

dass die Geldsteuern nicht vom Pächter, sondern regelmässig vom

Oikonomos erhoben seien. Dagegen spricht zunächst Ilev. Pap. 15, 10 ff.

:

Ol -ptajicVOL zciz (i)[va; 7:paaa]£aö'ti)aa[v xouc]

\j-o-tA€iq 7:avx[ ]a cx, -w[v . .] . cov.')

Hier wird ganz allgemein angeordnet, dass der Pächter die

Steuern einzutreiben habe, ohne dass dies etwa auf die Natural-

steuern beschränkt wäre.

Noch deutlicher spricht Rev. Pap. 34, 2 ff.: [c: oa iip'.afiEvoi

xr^v wvr^v t('({)0'jq y.ocxccax-f]aouo'. twv £^ecy.]oaTG)v, y.z^ [f,c av v,[JL£pac

aY]cpaawa[:v] ev /j[jL£pa[:c] X, xa; oi y,ciz['x''^o\'X- T^oir^jaovxa: xwv

ypr^ixaxtov i-o A'.o'j ew; l'YT:tp^tpözxiou') y.ccz']oc [iyjva zb £-tßaÄAcv,

Grenfell ergänzt xa~[aYp3C'^a^ und übersetzt: „and the sureiies simll

register the property which they mortgage, in )nonthly instalments from

Dius to . . .
." Der Subjectswechsel wäre hart, kommt aber in. dieser

Urkunde vor. Aber das verpfändete jrropedy ist nicht y_pr^p.axa.

sondern br.ipyo'/zu oder ähnlich — Häuser oder Grundstücke. Und

was sollen die monatlichen Zahlungstermine bei der Registrirung der

Hypotheken? Ich ergänze wie oben und übersetze: „Die Pächter

sollen Bürgen stellen und sollen die Geldzahlungen (nämlich an die

königliche Bank) vom Dios bis Hyperberetaios , d. h. vom ersten

bis zum letzten Monat des Jahres, in monatlichen Raten abführen."

Im Gegensatz zu den Geldzahlungen, die sich auf die Besteuerung

*) Grenfell liest vö]|i(j)v. Am Original erschien mir das {i sehr unwahr-

scheinlich.

-) Nach Grenfell ist kein Platz für TnEplisps'aio'j. Es kann aber kaum

etwas anderes da gestanden haben. Vielleicht ist etwas corrigirt worden. Oder

es müsste der Begriflf „Jahresschluss" mit einem allgemeineren "Worte aus-

gedrückt sein.
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der —apaSe:ao: beziehen, handeln die nächsten Worte von der Erhebung

der Naturalabgabe von den ajiTCsXtbvsg : cac; 5' av Ar^z^'y. t.olo'

OL'JiGi'j g:v[cc xta.

Die Evidenz dieser Interpretation \vird durch die Parallelstelle

in dem Abschnitt über das Oelmonopol noch klarer. Vgl. Rev.

Pap. 5ü. 14 Ö'.
: ci Cc -p'.a|.t£vot tTjV [wjvYjV h(^('jo'oz xaTaa":r,ao'J3:

-(•)['/] £yi:xcT:ü)v xal 5:op9'ü)aov':a'. Tä [[-i]£v Xoy--J|J-^["]3: >'-3^i^

T^jilpav [£j~l TT// Tpa-sIZ'^av]. Auch Pap. Paris. (32 V 12 spricht

von den xaTapOAat des Pächters^), womit wie immer die Ablieferuug

der eingezogenen Gelder an die Eegierungskasse gemeint ist. Vgl.

auch Andoc. de myst. 134: xaTaan^aa; 6(xlv syyuYjTa^ iz,kXzioL -y.

ypr,\ix-x xa: xaxs^aXov rf^ ticas:. Hier sagt der athenische Steuer-

pächter Andokides ausdrücklich von sich, dass er die Gelder ein-

getrieben und an die Kasse abgeführt habe. Die citirten Worte

des Kevenue-Papyrus zeigen, dass es im ptolemäischen x\egypten nicht

anders gewesen ist.

Endlich treten unsere Ostraka beweiskräftig dafür ein, dass

entsprechend Lier obigen Interpretation des Revenue - Papyrus die

Pächter auch die Geldsteuern erhoben und an die königliche Kasse

abführten. Da haben wir einmal zahlreiche Beispiele dafür, dass

die Pächter den Steuerzahlern quittiren, so und so viel Geld von

ihnen empfangen zu haben (J'/oi oder diisyw Ttocpoc aoO xta. vgl.

oben S. ÜO—(i.'i), und andrei-seits noch mehr Quittungen, in denen

die Bankbeamten den Pächtern bescheinigen, dass sie so und so viel

Geld an die königliche Bank gezahlt haben (vgl. oben S. 03— 80,

S. 118 f.).

Nachdem wir so als Grundlage die Ansicht gewonnen haben,

dass in der Regel der Steuerpächter, mit Hilfe des ihm unter-

stellten Bureaupersonals, die Geldsteuern und die Naturalsteuern

erhoben und an die Bank abgetuhrt hat, betrachten wir die einzelnen

Fälle, in denen statt seiner Regierungsbeamte als Erheber erscheinen,

und versuchen, ob diese Ausnahmen sich unter gemeinsame Gesichts-

punkte fassen lassen.

') Twv 5s y.3c-apoXßv aüfi^oXa Xa.ußav£Tcoaav •/.-/.. — In dem allgeineinen

Abschnitt über den o-.aXoy.aiiö; (l\o\. Pap. 16—17) kommt zutallig kein directet

Hinweis auf die Zalilunjren der Pächter vor. Es felileu aber 2X7 Zeilen. "Wnlir

-clK-iiilifli war in 17, 5 ilavuu die Ptede, w'o etwa zu erir.inzrii ist: 'xata.is.iÄV'

WiLtKKN, Ostr.-ika. 30
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1. Rev. Pap. 18,17.0 Bei der Schlussrevision soll der Oekonom

feststellen, ob noch von den Afterpächtern oder sonst Jemandem

etwas geschuldet wird, was der Oekonom einziehen müsste: o S[£l

TOV o?]xov6fiOV Tzp&^ai. Hiernach werden Steuerrückstände (vgl.

IvocpeiXeiat) als Forderungen bezeichnet, deren Eintreibung in das

Ressort des Oikonomos gehört.

2. Nach Rev. Pap. 19, 11 wird der Oekonom vom Dioeket be-

auftragt, für den Fall eines Steuerdeficits^) die Eintreibung von

dem Steuerschuldner vorzunehmen und die eingehobenen Gelder dem

Pächter (so Witkowski) zu übergeben, wenn die emXoyeuaic, statt-

finde. Auch hier treibt der Oikonomos Steuerrückstände ein. Wenn

er nicht binnen drei Tagen erhoben und abgeliefert hat, so treibt

der Dioeket es ein, der Oekonom aber zahlt das Dreifache als

Strafe.

3. In Rev. Pap. 22, 5 scheint der Oikonomos Strafgelder zu

erheben. Doch die Stelle ist lückenhaft.

4. Rev. Pap. 28, 9 ff. Wenn der Pächter mit dem Winzer nicht

pactirt hat, darf er auch nicht die Apomoira von ihm erheben. In

diesem Falle soll der Oikonomos und sein Secretär den Pact machen

und den Wein einziehen und an die Staatskellereien abführen. Dem
Pächter aber soll zur Strafe der Betrag nicht angerechnet werden.

Hier ist klar, dass der Oikonomos subsidiär als Erheber eintritt,

wenn der Pächter nicht richtig functionirt.

5. Rev. Pap. 31, 14. Wenn die Winzer den Apomoirawein nicht

rechtzeitig an die Kellereien abführen (vgl. oben S. 159 A. 2), müssen

sie ein Strafgeld zu Gunsten der Pächter zahlen (Z. 2: a;i:oxt]v£Tü)).

Dies Strafgeld soll der Oikonomos einziehen und an die königliche

Bank abführen für das Conto der Apomoira (unep xfic, (hvfjC,).

6. Rev. Pap. 33, G. Wenn die Früchte der TtapaSecaoc sich nicht

verkaufen^), soll der Oikonomos zusammen mit dem Pächter den

^) Die KpöC^iz in Rev. Pap. 17, 12 und 34, 18 scheidet für uns aus, da es

sich hier nicht um Erhebung der Steuer von den Steuerzahlern handelt.

^) Genauer, wenn ein Stcuerpächter mehrere Steuern gepaclitet liat und

er kein £7:LY£vr(|ia erzielt hat, durcli das das Deficit in einer anderen Pacht

ausgeglichen werden könnte. In Z. 11 ist etwa i[7ttYSvy]9']'^'. oder Sinnverwandtes

zu ergänzen, nicht £[vocpetX]rj'w. Der Gegensatz ist: säv ^i Tispiyivöfisvöv Ti.

^) Ich ergänze 33, 2: öaog 5' äv fi[r) ucoXr]^'^'.] (seil. xapTLÖg) und Z. 6

wohl Tipäaatov xag [§xxag ävacpspjsiw.
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Verkauf vornehmen, darauf (allein) die Steuer einziehen und für

das Conto der Steuer an die Kasse abführen. Hier tritt der Oiko-

nomos ein, nachdem der reguläre Gang der Erhebung gestört ist.

7. Nach dem Louvretexte bei Revillout Mel. S. 302 haftete

der Oikonomos eventuell mit seinem eigenen Vermögen dafür, dass die

Steuerrückstände des verflossenen Jahres gedeckt wurden. Z. 24:

WC [xaXtaxa [xev auv7rXyjpo)'9'y;a£xat xd xoü Tzocptld-övioc, exouc, xe-

cpdXata.

Auf den Abschnitt über das Oelmonopol gehe ich nicht ein,

da es sich hier, wie Grenfell richtig hervorhebt, nicht um Pächter

einer Steuer, sondern eines ganzen Betriebes handelt.

Aus den angeführten Fällen ergiebt sich, dass der Oikonomos

und sein Secretär als Erheber einzutreten pflegten, wenn es sich

entweder um Steuerrückstände oder Strafgelder handelt, oder auch

wenn der Pächter nicht ordnungsmässig funetionirte, oder durch

andere Verhältnisse die reguläre Erhebung der Steuer gestört war.

Einen weiteren Beleg hierfür bieten die Turiner Papyri V, VI, VII,

in denen Pastophoren Klage führen gegen Uebergriffe des Tzpbq xfjc

oSxovojiiat xwv dpYUpLXü)(v) xoö Ila^upcxou, d. h. des Oikonomos

für die Geldverwaltung des Pathyritischen Gaues. Das updaasiv

dieses Oikonomos wird in VI und VII ausdrücklich als ein ^Yjfito-

Tipaxxelv charakterisirt, d. h. als ein Eintreiben von Strafgeldern.

Diesen Thatsachen gegenüber bleibt mir Rev. Pap. 29, 11 ein

Rätsel: die Besitzer von Nutzgärten sollen mit dem Pächter pactiren

und daraufhin soll der Oikonomos das Sechstel erheben (xal ix

Touxou xyjv [£x]xY]V upaaaexcü 6 oly.oy6\iOQ). Hier scheint von der

regulären Steuererhebung die Rede zu sein, und doch soll nicht

der Pächter, sondern der Oikonomos einziehen, und zwar auf Grund

des Pactes, den der Pächter mit den Steuerzahlern gemacht! Das

ist den angeführten Zeugnissen, im Besonderen den auf dieselbe ixTf]

bezüglichen Bestimmungen in 34, 4 (s. oben) so entgegen, dass man

sich zu einer anderen Erklärung gedrängt fühlt. Auch das Ostra-

kon 1344 bestärkt uns in dieser Annahme. Da wird über dieselbe

exvf] (dxpoSpuwv) quittirt, von der der Revenue-Papyrus an der

fraglichen Stelle handelt. Nun erscheinen hier aber zwei Personen

als Erheber: OiXoxX'^s xal Ilawg. Wenn man auch bei den anderen

Quittungen über dxpoSpua (s. oben S. 134) den Einwand, die er-

hebenden Personen könnten der Oikonomos resp. Unterbeamte
36*
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desselben sein, schwer direct widerlegen kann, so ist es doch hier mehr

als unwahrscheinlich, dass der Oikonomos zwei Unterbeamte zur

Erhebung der paar Drachmen abgesandt habe. Wir werden viel-

mehr nach S. 545 in (^iXo^Xfic, xod Ho-Gic, die Firma zweier assoeiirter

Pächter der zxzy] zu erkennen haben.

Danach möchte ich annehmen, dass entweder in Rev. Pap. 29,11

doch nicht eine reguläre Erhebung der Steuer gemeint ist, und

dann steckt die Lösung des Rätsels vielleicht in den 7 verlorenen

Zeilen am Anfang der Columne, oder aber, dass 6 oüxov6[Jioc; ver-

schrieben ist für 6 TeXiovyji;.

Dass in Z. 17 derselben Columne die sxxvj an den Oikonomos

abgeliefert werden soll, entspricht den obigen Ausnahmen (namentlich

unter G), denn hier handelt es sich nicht um die reguläre Erhebung.
i)

Wir halten demnach an dem Resultat fest, dass die Steuer-

erhebung — in Geld wie in natura — regelmässig dem Pächter

oblag, und dass die Regierungsbeamten nur unter den oben

charakterisirten Bedingungen, die gesetzlich fixirt waren, subsidiär

für sie eintraten.

Es hat sich aber auch ergeben, dass der Oikonomos und sein

Secrctär eventuell auch Steuerrückstände und Strafgelder einforderten.

Für derartige Erhebungen wird uns ausserdem eine Spezialbehörde

genannt, die hiernach ihren Namen führte, die Tipaxxopei;, „die Ein-

treiber" xax' i^oyr^v.-) Dass man in der Kaiserzeit etwas ganz

anderes darunter verstand, soll unten gezeigt werden. Von den

ptolemäischen Praktoren hat schon Revillout (Revue Egypt. II S. 140),

dem Grenfell (Rev. Pap. S. 78) mit Recht beistimmt, erwiesen, dass

er der huissier gewesen ist, der öftentlichc Schulden einzutreiben

liatte. Uns interessirt hier besonders, dass er auch mit der Ein-

treibung von Steuerschulden betraut war. So wird im Pap. Leid. Q
(vgl. den Text oben S. 61 A. Ij die rückständige Apomoira vom

J. 22 und 23 im J. 2() durch den ooxtfiaaxT^s an ihn gezahlt (vgl.

Grenfell, Rev. Pap. S. 115). So erfolgt ferner im Falle der Nicht-

erfüllung der Pachtbediugungen seitens des Steuerpächters die Ver-

steigerung der für sie verpfändeten Liegenschaften auf Grund der

^) Z. 14 ergänze icli [sy.^ä]?J.y,'.. Vgl. Z. 19: sy.7r[s]ay,:.

-) Der Titel Traktor erscheint yelcgentlieli in deinotisclicu Texten tians-

Nliirt nls p-r-a-g-t-o-r. Vgl. H. Brugscli, Thesaurus inscript. aegyjjt. V p. XV
'II- li.i|,iii'.s Zeit).
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vom Praktor im Verfolg seiner Abrechnung aufgestellten Schuldner-

liste. So erkläre ich Zoisp. 113: xax'ävSpa TipaxTop'.xoO ScaXoycajxoö.

So wird ferner nach Petr. Pap. (II) XIII 17 ein gewisser Kleon vom

Praktor — wie jener meint, fälschlich — als Steuerschuldner notirt:

Tzapa'xiypa\i\i.\iO!.'. xwc Trpaxxopc w? ö[(f)eiX(ü)v)] Tzpbc, xä djiusXcxa

xxX. Aber auch Straf- und Bussgelder werden von ihnen eingezogen.

So wird in einem Gesetzesfragment aus dem III. Jahrh. v. Chr.

(Petr. Pap. II XXII) der upaxxwp, der hier als 6 ItcI xwv ßaacXt-

x[6)v] upo^oSwv xexayfJLevos bezeichnet wird^), verpflichtet, gewisse

Bussgelder zu erheben.

So steht der ptolemäische Praktor im Wesentlichen mit denselben

Befugnissen vor uns wie der athenische Beamte gleichen Namens,

dem^'nach Boeckh (Staatsh. I^ S. 189) die Eintreibung der Gerichts-

und Strafgelder oblag. Da hiernach der Praktor mehrfach mit den-

selben Aufgaben betraut war wie der Oikonomos, so wird vielleicht

anzunehmen sein, dass er diesem unterstellt war, zu seinen Organen

gehörte.^)

Soviel über die Competenzen der Pächter und der Beamten. Im

Folgenden soll kurz das Wichtigste von dem, Avas wir über den Gang

der Steuererhebung selbst wissen, zusammengestellt werden. Dabei

müssen manche Fragen, die der zerfetzte Revenue-Papyrus an uns richtet,

bei Seite gelassen werden, andere können hier nur gestreift Averden.

Schon die Frage nach der Uebernahme der Geschäfte durch den

neuen Pächter bietet grosse SchAvierigkeiten. Pap. Paris <)2 IV 9 ff.

sagt: ZOK S' lyXajJtßavouaiv xa? wva; [JisxaSo^Yjaexai ötco xwv -zpo-

TxpaYtiaxeuofievwv xa ysvYJfiaxa xwv TipoeXyjXuO-uiwv Y^iiepwv [Asxa

Xeipoypacpta; '6pv.o'j ßaa'.XixoO. Also der Vorgänger des neuen Päch-

ters soll diesem die Erträgnisse der a orhergehenden Tage übergeben.

Was sind das ftir vorhergehende Tage? Ich denke, die Tage, die

im neuen Steuerjahr bis zu der definitiven Ueliernahme der Geschäfte^)

1) Vgl. Pap. Lfid. G 3, vom IG. .lalirc des Ptolemaios Alexander.

^) Immerliin scheint die Stelliui- des ::päxx(.)p damals eine verhältnis-

mässig holic gewesen zu sein. V-1. den eben erwälmten Titel o zt:-. Ttöv ^aai-X'.-

xwv -po;ö5c.)v. In Petr. Pap. (11) XVII (l) wird an den TtpäxTwp eine Klag-

schrift eingereicht (Z. 8). In Z. 14f. ebendort werden Untergebene des Tipäxxtop

erwähnt: xo'jc, :iapä . . . tou ripiv.iopo^.

3) Der Pachtcontract wurde ja erst 30 Tage nacli der Auetion abgeschlossen.

Inzwisi-hen waren die Abmachungen mit den Pürgt-n zu tn^ft^n
,

das Personal

aus/ii-nilicn u. s. w.
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durch den neuen Pächter verstrichen. Das würde voraussetzen, dass

der alte Pächter auch im neuen Jahr bis zu diesem Termin eintreiben

durfte, wenn auch auf Rechnung des neuen Jahres. Wie hier-

mit die Angaben über die eTZiX6yt\)0ic, von der der Revenue-Papyrus

in den ersten Columnen handelt, zu vereinigen sind, ist mir nicht

klar geworden.^)

Als Regel wird zu gelten haben, dass der Pächter nur für

das Jahr, für welches er die Pacht übernommen hatte, einziehen

durfte. Blieben Rückstände, so wurden diese, wie wir sahen, von

den Regierungsbeamten erhoben, eventuell hielt sich der Staat an

die vom Pächter gegebenen Sicherheiten. Daher quittiren unsere

Ostraka fast regelmässig nur über Zahlungen, die für das laufende

Jahr erhoben sind. Gegenüber der erdrückenden Fülle von Bei-

spielen können die wenigen Fälle, in denen die Zahlung einer rück-

ständigen Summe (vom vorigen Jahre) quittirt wird, nur als Ausnahme

gelten. Ich habe nur folgende Beispiele unter den ptolemäischen

Quittungen gefunden: 342, 712, 719, 723, 1313, 1350, 1356, 1360,

1498, 1512, 1518, 1532, 1533. Man könnte annehmen wollen, dass

die hier genannten Erheber, die immer ohne Titel genannt sind, nicht

die Pächter, sondern eben jene Regierungsorgane sind. Ich möchte

jedoch die Erklärung vorziehen, dass in diesen Fällen die Pächter

zur Erhebung des vorjährigen Rückstandes berechtigt waren, weil

sie auch damals Pächter gewesen waren und im laufenden Jahr die

Pacht des vorigen Jahres erneuert hatten. Wie bei einer solchen

Wiederholung der Pacht die Rückstände behandelt wurden, darüber

giebt uns, soweit ich sehe, weder der Revenue-Papyrus noch der

Pap. Paris. 62 irgend welche Auskunft. Ich will nur darauf hin-

weisen, dass es in Athen jedenfalls den Pächtern, die im folgenden

Jahre die Pacht erwarben, erlaubt war, selbst die Rückstände zu

erheben und so eventuell ihre Schulden zu begleichen. Vgl. Plut.

Alcib. 5: stcüO-otes yap del xali; Ssuxepai? wval^ y^pswXuxeTv tocq

') Waren die sTC'.XoysüaavTs; des Rev. Pap. etwa die alten Päcliter, bis

zum Antritt der neuen? Doch ich kann bei der Zerfetztheit des Textes zu

keinem zwingenden Resultat kommen. — In Rev. Pap. C, 1 muss vor e^eoTO)

wegen des folgenden |i.r,5£ ein [xv; ergänzt werden. Damit fällt Mahaffy's Er-

klärung bei Grcnf. S. 78. Aber die Schwierigkeiten weiss ich nicht zu lösen. —
Viereck (Berl. phil. Woch. 1890 Sp. 1649) vermutet, dass die i-'.Aoys'JaavxE;

identisoli -lud mit den -päy.xossc Grenfell trennt sie — wold mit Recht.
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Kp(3ixa,q. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das in Aegypten ähn-

lich geregelt war.

Wir haben schon oben in Kap. IV bei Besprechung der einzel-

nen Steuern mehrfach darauf hingewiesen, dass die auf den einzelnen

Steuerzahler entfallende Steuersumme nicht etwa an vorgeschriebenen

Terminen in gleich grossen Teilzahlungen, sondern vielmehr in völlig

ungebundenen Raten im Laufe des Jahres gezahlt wurde. Zwar

zerfiel die Jahressumme in Monatsraten, die normaler Weise auch

monatlich hätten gezahlt werden sollen (s. unten), aber thatsächlich

wurden diese Normalraten mit Rücksicht auf die Verhältnisse der

Zahler in ganz beliebigen Effektivraten entrichtet. Es kam nur

darauf an, dass am Ende des Jahres die ganze Summe gezahlt war,

und der Zahler nicht mit einer Schuld angeschrieben wurde (Pap.

Paris. 62 I 9— 10). Die Regierung nahm also weitgehende Rück-

sicht auf die wirtschaftliche Lage der steuerzahlenden Bevölke-

rung. Dass die Naturalien nur nach der betreffenden Ernte ent-

richtet werden konnten, versteht sich von selbst. Aber auch bei

den Geldsteuern wurde Rücksicht darauf genommen, wann der Steuer-

pflichtige zahlungsfähig war. Für jede Ratenzahlung, die der Steuer-

pflichtige dem Erheber übergab, erhielt er von diesem eine Quittung,

und zwar gewöhnlich auf einer Topfscherbe (vgl. oben S, 60 fr.).

Ueber die Zwangsmittel, die dem Erheber zu Gebote standen,

sind wir nur unvollständig unterrichtet. Dass er bei Zahlern, die

sich hartnäckig weigerten, zu körperlichen Züchtigungen schreiten

durfte, ist in diesem Lande, wo die Bastonade seit den ältesten

Zeiten zu den beliebten Regierungsmitteln gehörte, a priori sehr

wahrscheinlich und wird durch die oben S. 470 angeführten Worte des

Ammianus Marcellinus direct bezeugt. Viel schmerzhafter aber war

es dem Aegypter, wenn es an die Pfändung seines Eigentums ging.

AVir wiesen schon oben darauf hin, dass nach dem nicht unglaub-

würdigen Bericht des Josephus der Pächter zugleich auch das Recht

pachtete, enventuell durch Confiscation der ouata den Steuerbetrag

herauszubekommen. Einen urkundlichen Beleg dafür kenne ich für

diese Zeit nicht. Nach demselben Josephus ist anzunehmen, dass

der Pächter eventuell auf die Unterstützung durch das Militär rechnen

durfte. Für die Ptolemäerzeit kenne ich ausserdem nur noch einen

Hinweis darauf, die fragmentarische Stelle im Pap. Paris. 62 VI 21

:

y) ouva[X£i5 aTi[oaT]£LXavxo[s]. Auch könnte man darauf hinweisen,
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dass Ptolemaios Philadelphos das Edict über die Neuordnuug der

än6\ioipoc nicht nur den Civilbehörden , sondern auch den Spitzen

der Militärverwaltung mitteilte. Vgl. Rev. Pap. 37. An die Josephs-

legende dachte Boeckh, als er die im Allgemeinen doch zu schwarz

malenden Worte niederschrieb: „Uebrigens sogen die Ptolemäer die

Länder gänzlich aus, und die Steuvrn und Tribute wurden mit be-

waffneter Macht von den habsüchtigsten Generalpachtern eingezogen,

nicht durch Soldaten darf man sagen, sondern durch Räuberbanden."

Vgl. Staatshaush. I^ S. 13.

Was die cp^Xav-yj in Rev. Pap. 10, 1 zu bedeuten hat, ist nicht

ganz klar. Es ist an und für sich nicht unwahrscheinlich, dass mit

dem xeXwviov ein Wachtlokal verbunden war, das eventuell auch als

Schuldgefängnis dienen konnte. Dass auch schon damals das für die

römische Zeit bezeugte Tipaxxoptov bestand, ist wahrscheinlich (s. unten).

Gegen eventuelle Uebergriffe der Erheber stand dem Steuer-

zahler das Beschwerderecht zu. Im Pap. Tur. V—VII beklagen

sich Pastophoren beim Epistrategen der Thebais über die Uebergriffe

des Oikonomos, der Strafgelder von ihnen einforderte (s. oben S. 563).

Sie beriefen sich in ihrer Beschwerde auf das schon von früheren

Königen erlassene Gebot „{XYjO-ev xatvt^etv". Der Pap. Paris. 61

(IL Jahrh. v. Chr., aus Memphis) wirft ein grelles Licht auf die

damaligen Missstände. Die Drangsalirungen (oiocaBia[ioi) und uner-

laubten Schröpfungen (TrapaXoyelat) und Verleumdungen der Steuer-

pächter ( vgl. auxoiyavxsTai^ai) sowie auch Uebergriffe seitens der

Beamten hatten damals Viele derartig erbittert, dass sie die weite

Reise nach Alexandrien nicht scheuten, um hier vom König selbst

Schutz zu erbitten. Daraufhin erging da.- vorliegende Rundschreiben

an die höheren Beamten, in dem strengsten- verboten wird, irgend

Jemand zu schädigen ( XuTcelv). Ganz besonders ab^n- richtet sich der

Erlass gegen die Steuerpächter: [laXcaxa Ze xwv a'jy.c^avxslv iniyjci-

pouvxwv xeAtovö)v.i) Die detaillirten Bestimmungen der ptole-

mäi.schen Steuergesetze haben also doch nicht solche Uebergriffe

verhindern können, und auch in Aegypten haben die „Zöllner" —
wohl nicht nur zur Zeit diese.« Erlasses — den allgemeinen Hass

auf sich geladen.'^) Da.ss derartiges häufiger vorkam, dafür .spricht

^) Vgl. Z. .'^
: (läX'.Gta oi xxTa tcov Tipd; Tat; xsXfOV'a'.c svx'JYxavdvctov.

-) Vi,'], ausser Pollux VI 128, IX 33 jetzt audi Ileronclas VI r,4: xo'Jc; -'äp

zt'/M'rx- jiy.'jy. vjv (i"jpy) cpptaasi.
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auch, dass der Pap. Paris. 62 sogleich in seinen Eingangsworten

einschärft: '/.od [irj ] [jLsXXeTS ouxo^avxi^aetv [ [xr^Se]

5[:a]ßaXX£'.v, aXX' d~6 toO ßsXxta-o'j [7rpaY[JLaT£U£a^a]L y.axd tou?

v6{xo'J5 %xX (s. oben S. 529).

D. Die Rechnungslegung.

Das Geld, das der Pächter vom Steuerzahler erhalten hatte,

zahlte er weiter an die königliche Bank, die Naturalien aber über-

wies er dem betreffenden Ressort des Thesauros. Ueber den Modus

der Ablieferungen soll unten in § 3 und 4 bei der Darstellung der

Banken und Magazine gehandelt werden. Für jede Zahlung, resp.

Naturallieferung erhielt der Pächter von der betreffenden Verwaltung

eine Quittung, und zwar gewöhnlich auf einer Topfscherbe. Vgl.

oben S. 63— 80, 98—103, 118f., 125, 128f.

Feste Termine für die Ablieferung an Bank oder Thesauros

gab es nicht (vgl. z. B. oben S. 281). "Wohl aber gab es Termine

für die Abrechnung mit den Behörden: alle Monate fand ein 5:a-

XoY'-ap-CC statt. Der Pap. Paris. 62 IV 13 sagt kurz und bündig:

6 5£ S'.aXoytajjLO^ x-^? t(lr]f\)zii)c, aucxocd-ricsexai Tipo? auxou? xaxd

[jL7]va iv. xwv rrcTixovxwv iizl xtjv zpaizeZ^ocv. Detaillirte Bestimmungen

über diese monatliche Abrechnung enthielt der Rev. Pap. 16— 18.

Vgl. auch 54, 20 ff. Der Text ist jedoch derartig lückenhaft, dass

im Einzelnen Manches unklar bleibt. Danach hatte der Oikonomos

und sein Secretär über jeden Monat eine Abrechnung mit dem Steuer-

pächter abzuhalten, und zwar immer vor dem 10. Tage des nächsten

Monats (Tipo xfic CzyAxric, ca[xafi£Vou] 16, 4). Das, Avas in einem

Monat vom Pächter abgeliefert war. nannte man eine OL'/a.ixopi.

Auch die Pachtraten der Thanubis in den Zoispapyri werden so

genannt. Wiewohl nun die Steuerzahler in ganz freien Raten zahlten,

also die Einnahmen der Pächter sehr schwankende sein mussten,

gab es doch für die einzelne ocya'^opd eine Norm, denn sonst könnte •

in col. 17, Iff. nicht von einer Verrechnung des Plus und jNIinus

der einzelnen Monatszahlungeu die Rede sein (£7itY£'''^t^^ ^"'*^^ £YO£'.a >.

Ob die Normalraten etwa von vorn herein mit Rücksicht auf den

Zeitpunkt der betreuenden Ernte für die einzelnen jNlonate verschieden

i^'^messen waren, lasse ich dahingestellt; wegen der Schwierigkeit

der Berechnung ist es kaum Avahrscheinlich. Aber sicher ist,

dass bei einer Steuer die Termine verschieden normirt waren:
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nämlich bei der Biersteuer rechnete man im Winterhalbjahr den

Monat zu 35 Tagen, im Sommerhalbjahr zu 25 Tagen. Vgl. Pap.

Paris. 62 IV 4 ff.: olI 5' dvai^opal |i,epcad")^aovTaL zr\c, [Jiev ^UTY]pä?

xric, yj.i^zpmic, l^ajjngvou XoytCoiJievou xoö [Jir^vöc; 1^ v^fiepöv Xe, iric,

hi %'tpivfic, i^ T^fAepwv x£, Twv 5' dtXXwv wvwv £x Toö xaxa Xoyov

Twv xjTzccpyoMoGiV t^eXP^ "^^"^ "'S ^"^^ V"^
^^^' xcvwv äXXo xt Xuac-

xeXeaxepöV auv)(ü)pYj'9"^c IttI Tipaaewi;. Die letzteren Worte weisen

darauf hin, dass eventuell bei der Verpachtung besondere Bestimmun-

gen über die Normirung der dva^opat vereinbart werden konnten.

In welcher Weise nun und unter welchen Umständen das Plus

und Minus der auf einander folgenden dvacpopai gegen einander zu

verrechnen waren, darüber hat der Rev. Pap. 16— 17 genauere Vor-

schriften gebracht, von denen aber nur Bruchstücke vorliegen. Ab-

schriften des monatlichen StaXoytOfJiöi; erhielten nicht nur die Gesell-

schafter des Pächters, wie schon oben bemerkt, sondern auch der

Lokaldioeket und der Eklogist (Rev. Pap. 18, 70".).

Nach Schluss des Jahres fand dann die Generalabrechnung statt,

und zwar vor dem 10. Tage des ersten Monats des folgenden Jahres

(vgl. Rev. Pap. 18, 90"., 34, 8 ff".). Hier wurden nun die Monatsraten

zusammengezählt, das Ergebnis mit der Pachtsumme^), die abzu-

liefern war, verglichen und danach festgestellt, ob Deficit oder Ueber-

schuss da war, oder aber die Pachtsurame gerade erreicht war. Je

nachdem fand die Auszahlung des öcjjtovtov (s. oben S. 532 £) an die

Pächter oder die Verteilung des Ueberschusses an Pächter und

Gesellschafter statt, oder aber es wurden die oben beschriebenen

Schritte gethan, um die Staatskasse für das Deficit zu entschädigen.

§2.

Die Steuererhebung in der Kaiserzeit,

A. Die gesetzliche Grundlage.

Wie die Steuererhebung in der Ptolemäerzeit durch königliche

Gesetze und Erlasse geregelt war, so war sie in der römischen Periode

auf kaiserliche Verfügungen basirt. In letzter Linie wird die aegyp-

tische Steuererhebung der Kaiserzeit auf die Neuordnung zurück-

^) 18, 14 ergänze etwa: xtpTjv xfjc; [Tipäaetüc;.



DIE STEUERERHEBUNG IN DER KAISERZEIT. 571

gehen, die Augustus geschaffen hat. So beruft sich Ti. Julius

Alexander in seinem Steueredict mehrfach auf die Verfügungen des

^ebc, Seßaaxoi;. Dass sich schon der junge Octavian unmittelbar nach

der Niederwerfung Aegyptens im J. 30 v. Chr. mit dem Steuerwesen

Aegyptens eingehend beschäftigt hat, ist selbstverständlich; kaum ein

anderer Zweig der Verwaltung musste von solchem Interesse für den

neuen Herrn des Landes sein. Seine Verfügungen waren so durch-

greifend, dass noch in demselben ersten Jahre seiner Regierung in

der Thebais 5td xobq cpopou^ (Strabo XVII p. 819) ein Aufstand aus-

brach, der dann durch C. Cornelius Gallus mit Waffengewalt nieder-

geschlagen wurde. Die Steuergesetze, die Octavian vorfand, haben

wir oben, wenn auch in einer früheren Entwickelungsstufe, kennen

gelernt. Wahrscheinlich hat er im Anschluss an sie neue

Steuergesetze in seinem Namen verkündet. Wieweit er sich dabei

an die früheren Bestimmungen angeschlossen, wieweit er Neuerungen

eingeführt hat, ist nach dem jetzt vorliegenden Material schwer zu

sagen. Einige Einzelheiten, die sich schon jetzt erkennen lassen,

sollen unten behandelt werden. Ein winziger Rest eines Steuergesetzes

aus der Kaiserzeit ist soeben von Greufell-Hunt als P. Oxyr. I 36

publicirt worden. Er genügt nur gerade uns zu zeigen, dass die

Regulative in der Kaiserzeit genau so detaillirt waren wie in der

Ptolemäerzeit. Auf die formale Aehnlichkeit mit dem Revenue-

Papyrus haben schon die Herausgeber mit Recht hingewiesen.

Ebenso wie die Ptolemäer das Grundgesetz des Ptolemaios Soter

durch ihre TipogTayiJiaxa und §caYpa|Ji[iaxa und otop^wjjtaxa beständig

revidirten und mit den wechselnden wirtschaftlichen Verhältnissen

und Bedürfnissen in Einklang erhielten, so werden auch die Kaiser

durch die an die Statthalter Aegyptens gerichteten Rescripte an der

organischen Weiterentwickelung des augusteischen Grundgesetzes ge-

arbeitet haben. Auf ein solches Kaiserrescript bezieht sich z. B.

Julius Alexander in seinem Edict Z. 2G: ihc, 6 d'eö(; KXaüoioc, eypa.-

(];£V noax6|X(o. Ausserdem waren aber diese Statthalter selbst in den

oben S. 497 angedeuteten Grenzen befugt, durch Edict in demselben

Sinne zu wirken. Von solchen Statthaiteredicten , die sich speziell

oder doch vorwiegend mit der Steuerverwaltung beschäftigen, sind

uns in den oben schon oft citirten Edicten des Cn. Vergilius Capito

vom Jahre 49 und des Ti. Julius Alexander vom Jahre 6<S zwei

Beispiele erhalten. Ein Hinweis auf solche Edicte findet sich in
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BGU 340,24: xwv uspl xcbv tocouxwv utiö Tiavxwv t^y£[ji6vü)v 7ipoc,xe-

xayjilvwv, waxe {jly] Tcapaupaacv (= TcapaTipaaaetv).

Die Statthalter hatten auch für die nötige Publicität der

Steuerregulative zu sorgen. Dass auch in der Kaiserzeit wie in der

Ptolemäerzeit für die Verpachtung der Steuern alljährlich die be-

treffenden Regulative von Neuem veröffentlicht wurden (s. oben

S. 514), ist mir sehr wahrscheinlich. Aus Koptos (s. oben S. 347)

haben wir jüngst einen Steuertarif kennen gelernt, der auf Befehl

des Statthalters in eine Stele eingegraben und öffentlich zur all-

gemeinen Kenntnisnahme aufgestellt war.^) Die Edicte selbst aber

wurden zunächst in Alexandrien öffentlich angeschlagen und darauf in

Abschrift an sämmtliche Strategen verschickt mit der Weisung, sie

sowohl in der Metropole als auch in den Dörfern in deutlichen Buch-

staben zur Kenntnis zu bringen (CIGr. III 4956). Die Strategen

der grossen Oase kamen diesem Befehle nach, indem sie die Texte

an dem ersten Pylon des grossen Tempels einhauen Hessen.

B. Die Erhebuiigssysteme.

Während der Ptolemäerzeit waren sämmtliche Abgaben, die

directen wie die indirecten — im gewöhnlichen Sinne des Wortes —
nach einem System erhoben worden, dem Pachtsystem. In diesem

Punkte haben die Kaiser die Wege ihrer Vorgänger verlassen. In

Aegypten wie auch in den anderen Teilen des Reiches sind sie von

dem ausschliesslichen Pachtsystem, das ja auch in der römischen

Republik — völlig ausgebildet durch Gaius Gracchus — gegolten

hatte, zu einem gemischten System vorgeschritten, indem sie neben

der Pacht die Staatsregie einführten. Es soll hier zunächst kurz

zusammengefasst werden, was wir bisher über diesen Vorgang wussten.

Vorübergehend hatte schon der Dictator Caesar in das aus-

schliessliche Pachtsystem Bresche gelegt, indem er es nur noch für

die indirecten Abgaben bestehen liess, die directen aber z. T., wie

die afrikanischen und sardinischen Korn- und Oellieferungen, un-

mittelbar an den Staat abführen liess, z. T., wie die kleinasiatischen

^) Der Name des Statthalters miiss an der zerstörten Stelle hinter e^ STiiTaY'^g

gestanden haben. Ungenau sagte icli oben S. 347, dass der Stein auf Befelil des

Asiaticiis jinfjrpstellt sei. Dieser that es vielmehr auf Befelil des Stattlialters.
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Gefälle, in feste Geldabgaben verwandelte und die- Einziehung der

J]inzelbeträge den Steuerdistrikten selbst überliess.^) Was vom Dictator

angeordnet und dann während der Agonie der römischen Republik

wieder ausser Kraft getreten war, ist von den Kaisern nach und
4

nach als dauernde Institution eingeführt worden. Zwar unter Augustus

und im ersten Teil der Regierung des Tiberius scheint die Einhebung

im Allgemeinen dieselbe gewesen zu sein wie in der Republik. Aus
den Worten des Tacitus (anu. 4, 6) : at fnimenta et pecuniae vectigales,

cetera puhlicorum fruduum societatibm equituvi Romanorum agitabantur

folgert Mommsen (Staatsr. IP S. 1017 A. 1), „dass sowohl die directe

Steuer an Naturalien und an Geld wie auch die übrigen Gefalle

damals, wenn auch nicht durchaus, so doch in bedeutendem Umfang
verpachtet wurden. Dies muss aber, eben nach dieser Stelle, schon

in der späteren Zeit des Tiberius wesentlich eingeschränkt worden

sein, und dies bestätigen die Inschriften."-) Mehr und mehr scheint

dann die Erhebung der directen Abgaben „in die Hände der Ge-

meinden selbst übergegangen, zum Teil auch von Leuten aus dem
kaiserlichen Gesinde wenn nicht geradezu beschafft, so doch in den

einzelnen Gemeinden beaufsichtigt worden zu sein" (Mommsen a.a.O.).

Als Leute letzterer Art nennen die Inschriften mehrfach kaiserliche

,servi mit dem Titel von exadores.

Anders stand es mit der Erhebung der indirecten Abgaben.

Für diese blieb das Pachtsystem im Wesentlichen bestehen, so für

die Freilassungs-, Erbschafts- und Auctionssteuer, sowie für alle Zölle.

ßei den beiden ersteren ist freilich nach Trajan — wie Hirschfeld

wahrscheinlich gemacht hat, unter Hadrian — die Verpachtung mit

der directen Hebung vertauscht worden. Aber für die Zölle ist die

ganze Kaiserzeit hindurch im Wesentlichen das alte Pachtsystem

massgebend geblieben.-") Wie selbstverständlich dies für die Zölle

erschien, wird am besten durch Tac. ann. 13, 50 illustrirt. Als im

Jahre 58 die Klagen über die Unmässigkeit der Publicanen über-

hand nahmen, da dachte Kaiser Nero nicht etwa daran, die Pacht

») Mommsen, KG IIP S. 50G.

2) Vgl. Maniuardt, StV 11-' S. 313. Otto Hirschfeld dagegen schreibt schon

,dem Augustus ,,die Einführung des directen Abgabensystems im ganzen Eeiche"

/.V. (RVG S. 282).

^) Vgl. Mommsen, Staatsrecht a. a. O. S. 1018. Marquardt a. a. O. S. 312 tf.

V^r]. auch Cagnat, les inipüts indirects S. 87 ff.



574 VI. KAPITEL.

durch Regie zu ersetzen, sondern die Zölle selbst aufzuheben.

Er zog es dann freilich vor, lieber durch schärfere Controle

das Pachtsystem zu verbessern. In sofern unterscheidet sich

überhaupt das kaiserliche Pachtsystem von dem alten republi-

kanischen, als die Kaiser eine intensive Controle einführten, die

früher gemangelt hatte: teils wurden „den einzelnen Hebestellen

kaiserliche Beamte von Ritterrang vorgesetzt, teils ein Teil der

subalternen Stellen mit Freigelassenen und Sclaven des Kaisers

besetzt." 1) Ueber die Verbesserungen Nero's berichtet Tacitus a. a. O.

folgendes: ergo edixit princeps, ut leges cuinsque puhlici, oceultae

ad id temjnis, proscriberentur ; omissas petiüones non ultra amiwn resu-

merent; Romae praetor, pjer provindas, qui p)ro jrraetore aut consule

essent, iura adversus publicanos extra ordinem redderent; militihus

immunitas servaretur, nisi in iis, quae veno exercerent; aliaque ad-

modum aequa, quae brevi servata, dein Jrustra habita sunt. Manet

tarnen abolitio quadragesimae quinquagesimaeque, et quae alia exactionibus

illicitis nomina jmblicani invenerant. Temperata apud transmarinas

provincias frwnenti subvedio; et ne ceitsibus negotiator%mi naves ascribe-

rentur tributumque pro Ulis penderent, constitutum. Ob die hier an-

geordnete Publicirung der Pachtgesetze 2) auch für Aegypten etwas

Neues gebracht hat, ist sehr fraglich. Waren hier doch schon die

ganze Königszeit hindurch die betreffenden Gesetze stets öffentlich

kund gegeben worden.

Das wären etwa in kurzen Worten die Hauptdaten, die uns

bisher über das Erhebuugssystem der Kaiserzeit bekannt waren. Es

ist nun unsere Aufgabe zu untersuchen, wie sich unsere aegyptischen

Urkunden zu diesem Bilde verhalten.

1) Mommsen, Staatsr. IP S. 1019.

^) Diese leges cuiusque publici entsprechen den oben behandelten vöfiO'.

TsXwv'.xot, im Besonderen dem Eevenue-Papyrus, der von Abschnitt B an gleich-

falls für jede einzelne Abgabe das Regulativ enthielt. Für die Kaiserzeit ist

jetzt, wie oben bemerkt, P. Oxyr. I 36 zu vergleichen. — Aus dem übrigen

Reichsgebiet könnte man als Analogie etwa die lex meinlli Vipascensis (Ende

des I. Jahrh. n. Chr.) anführen (Bruns, fönt. iur. Rom.*' S. 266). Auch hier

sind die Bestimmungen nach den einzelnen Pachtobjecten geordnet. Auch die

„in einander greifende Geschäftsführung des procurator metallorum und der

pachtenden Gesellschafter", die Mommsen (Staatsr. IP S. 1019 A. 1) mit Recht

als „merkwürdig" hervorhebt, findet mutatis mutandis in der concurrirenden

Tliiitigkeit der Oekonomen und der Päcliter des Revenue-Papyrus ihre Parallele.
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Ich habe die sämmtlichen in Kapitel IV behandelten Steuern

auf die Erhebungsform hin untersucht und will hier das Ergebnis,

das auch für manche andere Fragen von Wert sein kann, in extenso

mitteilen. Für manche Steuern ist es zur Zeit unmöglich den Er-

hebungsmodus zu erkennen, denn Auskunft geben uns unter den

Ostraka nur die Erheberquittungen und auch von diesen nur die-

jenigen, die dem Namen des Erhebers den Titel hinzufügen, während

die Bank- und Thesaurosquittungen auf diese Frage keine Antwort

geben, da sie den Steuerzahler, nicht den Erheber nennen. Er-

gänzend treten die Papyri und Inschriften hinzu. Wir betrachten

als verpachtet diejenigen Abgaben, die durch xeXwvac, Sr^jjioacwvac,

^cod-wxat, eyXYjTi'cope?, e^ecXyjcpoTE?, TtpayfiaTsuiac oder da)(oXoujA£Voi

erhoben werden, dagegen als nicht verpachtet diejenigen, deren Er-

hebung den Tipaxxopss, aTcacxy^Tai oder den [i^ad'Wxal tepccs tiüXtiq

SoT^VYj«; oblag. Doch kommen dTtatxr/xac auch bei Einforderungen

von Rückständen verpachteter Steuern vor. Die iTicxYjpyjxat begegnen

in beiden Rubriken und entscheiden daher die Frage nicht, wo sie

allein nachweisbar sind. Die Begründung dieser Auffassungen wird

unten folgen. Wir geben zunächst die

Tabelle.^)

A. Verpachtete Steuern.

TeXoi; ayopavojiia? § 1. xeXwvr^^: 1053, 1419.

ijX(r}Tzxwp) .... V dYopa(vo[xia?):

P. 8953.

5Y]p,oac(i)vyj?: P. Oxyr. I 44 (Sf xoO xö

dyopavofxiov 5r;|xoaoü)vö)v.

daxoXou[jL£vo5: P.Oxyr.I 44 (23 xwv—
x6 ypacpclov da)(oXou{jL£VO)v).

e7itx7]pr;xrj<; xeXoue dyapavo[ji(ia(;)

:

1330, 1331.

^) Die §§ sind die des IV. Kapitels. Die Zahlen ohne nähere Bestimmung

sind Ostrakanummern. Was nach der Drucklegung von Kap. IV an Texten mir

bekannt wurde, ist hier mit aufgenommen. Die mit P. angeführten Nummern

sind noch unpublicirte Texte des Berliner Museums. Es sind oben nur die-

jenigen Belege aufgeführt, die für die Frage, ob die Steuern ver-

pachtet oder nicht verpachtet waren, in Betracht kommen.
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ly^ß-uripo!, § 7.

ßaX(avcx6v)§22.

§ 10.

Vgl. S. 168.

liloc, yspSciüv § 26.

syx'jxXtov § 35.

eXacpa ^ o8.

ixatptxov ä:? 52.

X£Ao; riTZYiZG)'^ § 57.

[xcaö-wxrj^: BGU 485.

xeXwvr^?: 1054, 1057, 1261.

xeXwvyjg O-yjaaupou [epwv: 782, 786,

789, 705— 708, 807, 815, 819,

842— 846, 857, 862, 871, 877,

882, 885, 1251, 1252, 1415, 1417.

emxY]prixy]c, •ö-r^aaupoö i'epwv: 780, 781,

784, 849, Sbi^, 857, S63, 916, 919,

924, 928, 932, 955, 1020, 1426,

1452.

|jLCc{)-ü)x% d7iocpo(pa;) jJaXavscou: BGU
362 IX 2 f.

xEXwvr;^: 650, 1040, 1059, 106U,

1063, 1064, 1067, lo77, 1416,

1551.

eTicxYjpvjxyjS xiXou; yepotwv: 574, 660,

664, 680, 1073, 1332.

[xiaT>wxYj$ doooc, syxuxXiou: P. Paris.

17. Vgl. P. Leipz. 5.

day^oXo'j[Ji£vo? x6 eyxuxXcov: BGU 748

II 5 und P. Oxyr. I 44.

6 £7il xfiQ eyy.'jv.Alou : P. Oxyr. I 96.^

)

sTitxYipyjXYj? zilouq syxuxXcou: 1066,

1454. P. Bibl. Nat. Par. Suppl. Gr.

910.-)

xeXwvr^?: 1157,.

xsXwvr;?: 83.

[[xia-ö-cüxr^c]: P. Grenf. (II) 41 (oi exa:-

poa[iaxa jjiLa^ou[i.cVoc).

xeXwvr^?: 464.

*) Die Herausgeber lesen Z. 2: Aioysvr,; 6 a'Jva/j>.a-/,TY,5?) sr.i Tf;(s)

svy.uy.A[tO'j]. Ich vermute 6 aüv 5.X{Xo'.^) xxA.

*) In diesem noch unpublicirteu Text las ich : [ys]vö[j,[e]vo5 r.pxy.zwp y.%\

ET^'.xrjpTjTCrj;) £v-/.uy.X£to(u), v^i'^i y.xK. Natürlich ist der Mann nicht zpax-'.op

und s-'.XTipTjXrj; zu gleicher Zeit gewesen, und so ist auch zpäxTwp nicht .
>

svx'JXÄto'J zu verbinden. Es ist etwa ein äpY'Jp-"/-öv hinter T^pay.Tiop

erLTMiizon.
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xXeivsvxf. .) § G4.

Aa.y^{ayiv.6y) § 72.

xeXos övr/A(aa(ac,) >; S-'^.

Tievxr^x&axY; (sL^aytoy/is) (^ 92.

TEÄo? xa-^wv >; 121.

•jVx-)^ 5j 12(3.

. . . q3o]cvtx(. .) § 129.

TievxYjxoax-/] wvttov § ir>8.

xeXo? xaxaAoxtajjtÖjv § 140.

aTToaxoXcov § 141.

Ypacpecou § 147.

6c;rXto{xaxo5 ovwv § 153.

WiLCKEN, Ostraka.

ETi^xr^pr^xal xsaguc YjTtr^xtijv: lu»;!') —
1072.

xcAwvr^s: ISf), IST. P. s598.

xEAwvYic;: 7<'^7.

xsÄwvr^s: l(jr)4, 10r)7, 1201.

|Jiia{h(üXYj(; E100U5 op(j.&'^'jAax'!ar: 20:^.

2G:5, 274, 277.

da)(oXou(Ji£VO$ XY/* 6p[jLC'fjÄax''av: ."JOi'

— 304, 1270.

xEAwvTjs: löO, 801, 806.

7r£vxr^xoax(d)vr;i; ?) : 43.

xeÄwvr^?: 1009.

xeXwvyjg: 1002, lUO;'), l.")Sr).

ETrcxripr^xy^? xsao'j? t[JLax'.o-toÄ( ö)v i: O;')^,

1402, 1091.

xsXwvr^;: 1031.

xeXwvyjg: 3;").

xeXtovr^^: ]05<>, 1(>7().

Der dTia'.xyjXT^c zieht RückstiuKii

ein für: [jiepiajjioü TzevxrfAcaxf^c: 1 329.

cbviwv resp. [xepiajjtoO wvi'wv: r)0<!, r)0:?

1445,

|Ji£pca|JLOö xeXou? wviwv: ;");").), r)8s, ;)S'.),

597, 607, 608, 6]1, 1439.

(jL£poa[Jioö £vX£i|jL[xaxcc x£Xwvixö)v (um-

(ovj: ööS, nOS, ;")90, r)9(;, 043. 040,

1249, 1200, 1438, 1442, Osi.-.

Ashmol. Mus. 480.

xe/Mvr,<;: BGÜ 340.

b-q[ioai6m^c, xIXou? xaxaX&/ic;[Ji(ov (im-

publ. Papyr.)

Staax&Xou[i.£VO? xou? xaxaXo/iaiJit'j;:

:

P. Oxyr. I 45—47.

[iiaö-ioxy^i;: Tarif von Kopto«.

da)(oXou(xevGc : P. Oxyr. I 44. Ygl.olxn

unter dyopav&iJitac.

[i'.a^toxr^c; Z:TZA(j)[iy.xoc ovwv: BGU 2 !
">.

;)7
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xoTziiq xptxo? ^a'^ xecpova- [X'.a^wxYji;: BGU 617.

^iou § 181.
I

^Y^CVjTTxwp): P. Greiif. (II) 60.

xiXoc, [loaypu § 188. Tzpoi.y\iazei>zr]Q: BGU 383.^)

au|iß6Xou xa[xy)Xü)v § 200. ' 7:paYtJtax£uxr^; epr^fjio^uXaxcai;: P.

;
Grenf. (II) 58.

[iiaO-WTY]? ip'f}\io<:p\jX<xxi(x<; (unpubl. Pa-

a9paY'.a|xoö jx6a)(ou § 201. Tzpocy\i(x.zeuzriq: BGU 356.

TexapxYj xwv s^gcpspofASVWV Verpachtet nach Plinius h. n. VI 84.

§ 205.
j

TzapaXi^liTrxYjs: Peripl. mar. Erythr.

S. 10.

B. Nicht

r£(i)[jL£xpta(; öcfjiTceXwvwv § 12.

[i,£pca[Jioö ava § 13.

[jL£pia(JioO av5 § 14.

dvSpcavxwv § 15.

dvvwva § 16.

[i,£pta|jioö ScKÖpiDv § 18.

&y(})pou § 21.

ßaXavcxov § 22.

') Der vo)j,äpxr;j in BGU

verpachtete Steuern.

7:paxxwp: 580.

upaxxwp: 101, 135, 556, 564, 570,

585 u. s. w.

£7:txr^pyjxfji; itpotc, tt'jXy]^ Soyjvy]?: 135.

aTcacxr^xT^g : 559, 603, 604.

Tüpaxxwp: 71, 72, 105, 178—180,

249, 254.

[X'.O'O'WXYj^ lep&c, TiöXr^c. SoT^vr^g: 182,

183, 201.

£TC'.x7]p7]xrj(; i. ::. IioriWic,: 151, 154 —
156, 171, 1272.

TCpaxxwp: 273.

iTzixrfprjZod zi(\ifiQ) oTvou xal (pot(vi-

xtov): 1264. Vgl. 662, 1574—1576.

Tipaxxwp: 613.

a)(upo7ipax(xü)p) : 036, 1012, 1015.

dcTZ(xizr}zric,: 1431.

I

KapalYjiinzYjc,: 1433.

I

ßaX(av£u;): 1368, 1370.

Tipaxxwp: 390 (vgl. 1032, 1033, 1035,

1036), 501, 516, 518—520, 525,

526, 532, 536, 542— 544, 546,

548, 555, 565—567 u. s. w.

4G3 wird unton erklärt.
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y£(ß[izxpia<; § 27.

biKX&v § 32.

Sct&puyos § 33.

£?(;xpcxtx6v § 36.

evotxtov § 41.

£' § 42.

iTcc(5£xaxov) § 47.

eucxapacou § 50.

xvaiytxig § G6.

xuvYjys'c^^öiv Sopaxwv § 69.

Xaoypaipta § 71.

Xa)(avoTCü)XG)V § 72.

Xoyec'a § 74.

fxeptafios § 75.

dTiatTT]!-)^?: 538, 539, 1061.

upaxTwp: 513, 576, 587, 593—595,

599, 1292, 1423, 1427, 1434, 1435,

1572, 1579, 1581.

upaxxwp: 163, 164, 169, 578, 600,

605, 610, 613, 622, 625, 633, 637,

1291, 1429, 1477.

iTTtxYjpyjxi^S: 85.

Tcpaxxwp: 259.

&Tzaixy]Vfic,: 577.

Tipaxxwp: 136.

Trpaxxwp: 292, 644, 1420, 1580.

iTULxyjpyjx^: BGU 293.

Tipaxxwp: 533.

Tipaxxwp: 232.

Tipaxxwp: 64, 67.

axpaxtwxYjig: 1487.

Priester (?): BGU 337,23.

upaxxojp: 579, 1247, 1248.

Tipaxxwp: 37—39, 41, 46, 49, 51—55,

57, 61—65 u. s. w. (Syene),

516, 525, 530, 536 u. s. w. (Theben),

BGU 41 (Faijüm).

^utxYjpvjxf;?: 85, [86].

[ica^wxYj? iBpäq tzüItjc, SoT^vrj?: 106,

113— 116, 118, 119, 129, 130,

140, 141 u. s. w.

ETitxYjpyjXY]? l. n\xk. EoigvYjs: 123, 125,

140, 141, 144, 148, 151, 152 u. s. w.

&.Tzaizr,zric,: Ostr. Brit. Mus. 12696,

12713.

Priester (?): BGU 337.

7rpoaTax7j(; •9'eoO oder (yevvyjaci;: 412 —
418, 420.

Ttpaxxwp aixcxtov: BGU 515.

Ttpaxxwp: 95—99, 170, 173, 174 u. s.w.

(iTracxTjXT^?: 549—551, 561, 615, 652,

1443.

37*
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Y £ixaa[i.oO p,upoß(aXavwv)

§ 70.

Y vo|j.f. .') [jL!jpoj3(aXava)v) § 77.

vauAocoxtov § 7'.*.

vauTCYjYWV § HO.

'^opo; vo[JiG)v § •'^2.

zX'.v{>-(. . .) § itO.

TiXocGu -psTtoptou § 07,

7:o":a[XG'^uAax:a? § 90.

Tipay.topiou § lOO.

jjiep'.ajjio'j Tipsaioiou § 101.

'^6poi 7:po|j7.-(jL)v § 102.

7rpdai'>-£[jLa § 104.

-poupio'j § 107.

-poyj. . .) § 108.

aXOTIEAtOV § 113.

§ ii<;.

^TEcpavo'j § 118.

ao)|Jiaxr/ov § 120.

teXos -^s TETapir^? § 123.

Tpocpwv OcXCcpaxow) § 125.

"pocioowv 9ocvix(o)v) i^ 127.

-.:\i.y^z Z-f,\i. '^oi^^ixoc, ^ 128.

iKi-'QpTfZ'iiq: 1460.

aTiaiTr;Trji;: 14G0.

[jiiaO-coTYji; lepäc, nölriQ Sor;vy^s: 290.

£7i'.Trjpr]Ty((; L tiuX. HorivTiQ: 297— 300.

duaiTYjTYis: 298—300.

Tipaxxwp: BGU 602. P. 7248, 7304.

P. Loud. CCCLXXX.
TipaxTWp: 1477.

TipdxTWp: 672.

Tzpea^üxepoi: BGU 345 b.

äTiaiTr^xr;?: 572, 592, 1421.

7ipax-(j)p: 293.

Tipaxxwp: 87, 89, 90, 108, 112, 120,

122, 124, 127, 131. 132, 134, 139,

142, 143, 145—147, 162, 169, 287,

293, 507, 1241, 1573.

iK'.xYjpYixriQ: 91 (?).

är.y.'.XTfXrjQ: 517.

omai-rfTQ:;: 621.

TrpaxTWp: BGU 41.

TTpsaßuxepot xü)(jng5: BGU 63, 199,

382. P. Loud. CCLV.

Tipaxxwp aix!,xwv: 834, 841, 1013.

ocTzai-rjXric, xu(a|Jiü)v): 973.

Tcpaxxwp: 271.

a-aoxr^xr^;: 1577.

-paxxojp: [249], 286, 497, 505, 514,

515, 520—524 u. s. w.

TTpaxxwp: 145—147, 273, 278, 287,

293.

6 £7x1 xwv 7rapa>^: 1298.

Tcpaxxwp: BGU 62, 362 I, 452, 458,

518.

XaoYpsccpot (?): 1052.

6 Tiapa xoü a-{opxv6[Loi>: 1363.

Tipaxxwp: [265].

Tipaxxwp: 276.

Tipaxxwp: 84, 93, 111 u. s. w.
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(fotvixwvwv § 131.

[§ 134.

tpuXaxwv oder ötjjwvcou cpuX.

5(£tpoi)va^cov § 135.

yw[jLaTü)v § 136.

aptO-iiYjX'.xov § 142.

<:{>6poc, ßowv ^ 144.

(föpoc, ßwjjiwv § 14(1.

5£p[iaT0)v § 141).

t^'jyoaxaato'j § 165.

^uTYjpa $ 166.

ycvtov Cwypa'^'.xwv ^ 167.

[j.ta'ö'toxYji; Upäq n6Xr]<; Sot^vy];: 255.

£7ltT7]py]Tyj; TiuX. SOT^VY]?: 159.

Tipaxxwp: 649.

{xiaO-wTYji; tepäe TiuXr]? Sovjvrji;: 88,

184, 210, 238, 1610.

£TT'.TYJpY]Xr;S i. TiuX. SoT^VY]?: 157, 267,

268.

Tipaxxwp: 581, 616, 1477. P. 8414.

Tipaxxwp: 40, 45, 50, 67, 77, 78, 80.

[xia^wxYjS oepä? tiuXyj? IlOf]vr^<;. 110,

133, 181, 193, 194, 206, 207, 250.

eTitxyjpyjxal t. tiuX. Sot^vvji;: 153, 166(?),

167, 168, 175, 194, 195, 199, 291.

Tipaxxwp: 498, 518, 519, 526, 528,

531, 532, 537, 542, 544, 546, u.s.w.

BGU 99, 214.

aTiaixYjXYJ^: 538, 539.

Tipeaß'jxspoi VM\iriq: BGU 214.

Tipaxxwp: BGU 330, 342 h. P. 7376.

P. Loud. CCCXXX.
aTiaixvjXYj?: BGU 342 a.

Tipaxxwp: BGU 25.

Tipaxxwp: BGU 199.

Tipaxxwp: BGU 655.

Pne;^tcr(?): BGU 3:57.

Tipaxxwp: Wessely, Zytlios etc. S. 43.

Vd. P. <S414.

r.pzop'j'tpo: -/.(ojjtr,:: P. Uoud. CCLV.

Tipaxxwp: BGU !'"•, 652.')

') Ju UGU 10 bugi'gnct dersell)e Posten unter der reliersr-lirift s-;-

1r^pY^Z'xl TcXoJv.xwv. Auch dass 5'.(öp'j/o; Bo'J.stäj-c-')) darunter ist, ])asst ni<lit

zu dem oben über S'.o'jp'j/o; eniiittellen. Fn-ilicli i>t dii'ser \\'ideis]»iirh niilit

so stark wie der andere, ueil ja vii'lli'i<-lit \erscliie(U'ne Kanäle \ er-.cliieden

behandelt sein könnten. Da sicli son>t keinerlei Widersprüehp linden, so i-t

hier vielleicht der Ausdruck tcÄov.xwv nicht ganz genau zu nehmen, idcht

ausschliesslich auf die verj)achteten Sti'uern zu beziehen. Sonst miisste man an-

nehmen, dass eine und dieselbe Steuer bald so bald so bchandcl» wäi'c. Ui.W '.'77,

eine äiinliche l rkiindr, iMit>clicidet dic-sc Fragi' nirbt.



582 VI. KAPITEL.

ziXea\icx. xa[jn^Xü)v § 174.
j

Trpaxxtop: BGU 41, 219.

[JiovoS£ajxca?i))(6pxou § 187. upaxxwp: BGU 711. Wessely, Zythos

;
etc. S. 43.

j

TipeaßuTepot xwjjiyj?: BGU 334, 431,

I
711.

Tcpäxxwp: BGU 645 b.

Tipaxxwp: BGU 41, 652.

TTpaxxwp: BGU 212, 653.

Priester (?): BGU 337.

7:paxxü)p: BGU 652.

Ttpaxxwp: BGU 652.

TTpaxxwp: P. 7197.

KccpoLypacpfiq IXatoupytou. upaxxwp: BGU 61. P. 7248. Vgl.

;
P. 7304.

vaOXov TzXoiou § 190.

TcpogoSwv ocxoTieSwv § 194.

^Opoq TlXoLWV 'AVXWV. QUO.

xapr/suxwv § 202. [§ 196.

'^iXav^pöiKou § 211.

^öpoc, -/^eaoV § 216.

auvxa^:?.

Gruppiren wir zur besseren Uebersicht die Einzelheiten

nach der auf S. 408 gegebenen x'Vbgabentabelle, so ergiebt sich

folgendes Bild.

Die Gebühren sind, soweit sich der Erhebungsmodus überhaupt

feststellen lässt, mit einer Ausnahme, sämmtlich verpachtet, nämlich

das xeXoc, ayopavofica? und yp^q^scou^), das elBoc, opfxoiyuXaxtai;,

das aTioaxöXcov, das zeXoq xaxaXo)(ca[Jiö3V (in § 140), das ScTiXwjia

ävwv, die au|jLßoXa xajJtigXwv und der acppaytafiog [iöoyoM. Dagegen

wird unmittelbar erhoben das vaöXov tcXolgu.

Von den Vermögen steuern wird die Schweinesteuer ver-

pachtet, dagegen die Schaf-, Rinder- und Kamelsteuer direct erhoben.

Die Grundsteuer wird in allen controlirbaren Fällen unmittel-

bar erhoben, so die von Wein- und Palmenland, auch die annona,

und das 7rp65^£|Jia. Wahrscheinlich wird man das Resultat auf alle

Arten von Grundsteuern verallgemeinern dürfen.

Desgleichen wird die Gebäudesteuer (evotxiov) direct erhoben.

Bei der Gewerbesteuer ist eine Mischung der Systeme zu

constatiren. In Svene- Elephantine zwar wird sie unter dem einheit-

lichen Namen y^e^pcova^tov regelmässig direct erhoben. Im Einzelnen

^) Diese an sich zu fordernde Form las icli jetzt am Original, nicht

)iovo5caiirj$.

-) Weshalb das ypacpsio'J Jetzt unter die Gebühren zu setzen ist, wird in

den „Zusätzen und Berichtigungen" mitgeteilt.
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erkennbar ist hier nur das Gewerbe der Acvucpoc und XtvoTiwXac

(vgl. S. 323 f.). Dagegen ist in Theben, wo jede Gewerbesteuer

unter ihrem speziellen Namen begegnet, die Erhebung der Wagen-

und Eseltreibersteuer, der Weber-, Flickschneider-, Kleiderhändler-

und Prostituirtensteuer verpachtet , während andrerseits die Steuern

der Fährleute (vauXoSoxoi), Schiffszimmerer und Gemüsehändler direct

erhoben werden. Das )(£cpcova^tov von der xoTiyj '^piyöc, (§ 181)

im Faijüm ist verpachtet. Da bei so vielen der uns bekannten

Gewerbesteuern der Erhebungsmodus nicht feststeht, so lässt sich

zur Zeit nicht sagen, ob bei der Gewerbesteuer in Theben die

Verpachtung oder die Regie stärker gewesen ist, Dass in Syene-

Elephantine alle Gewerbesteuern direct erhoben wurden, ist schon

wegen des allein üblichen Gebrauches der allgemeinen Bezeichnung

)(£tp(!)va^cov wahrscheinlich. Immerhin ist die Frage offen zu lassen, ob

wirklich in Svene dieselbe Steuer direct erhoben wurde, die in Theben

verpachtet war.^) Wir haben bis jetzt keinen directen Beweis dafür.

Einheitliche Behandlung tritt uns wieder bei den Einkommen-
steuern entgegen: die Kopfsteuer, die upoijoSwv (yoivtxwv und

Tipo^öSwv or/COTteBwv werden sämmtlich direct erhoben.

Dasselbe gilt von den zahlreichen Zwangsbeiträgen für be-

stimmmte Zwecke, die, soweit überhaupt controlirbar, sämmtlich

direct erhoben werden, nämlich die Statuen- und Armensteuer, die

Kanal- und Jagdspiesssteuer, die Abgabe für das Naubion, das

Statthalterschiff, die Flusswachtschiffe und ihre Stationen, für das

upoupcov, für die AVarten und Wächter, für den Kranz und die

Dämme, endlich für das apt9'[ji,r^xix6v und das cpiXav^pWTTOV. Auch

die Badsteuer wird direct erhoben, soweit es sich um kaiserliche

Bäder handelt; nur die Abgabe von den den Tempeln gehörigen

Bädern ist an TsXwvat ^yjaaupou [epwv verpachtet.

Die Verkehrssteuern sind sämmtlich verpachtet. Dass auch

die Abgabe für die wvta trotz des aTratxyjxi^s verpachtet war, soll

unten gezeigt Averden.

Welcher Modus bei den Verbrauchssteuern beobachtet Avurde,

lässt sich aus dem vorliegenden Material nicht erkennen.

Dagegen scheinen unter den indirecten Steuern die an den

Grenzen erhobenen Verbrauchssteuern, d. h. die Zölle sämmt-

*) Dass die Xivucf oi mit den yspSio'. nicht zu identiüciren sind , ist nach

S. 268 wahrscheinlich.
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lieh verpachtet gewesen zu sein. Die Binnenzölle, d. h. die lokalen

Au«- und Einfuhrzölle sind verpachtet. Dass auch die Thoraccise

\'eri>achtet war, ist sehr wahrscheinlich, lässt sich aber nicht erweisen.

Die Einfuhrzölle, die in den Häfen des roten Meeres erhoben wurden,

waren nach Plinius h. n. VI 84 zur Zeit des Claudius gleichfalls ver-

|)fK'htet. "Wenn ich oben S. 399 den TrapaXrjjjLTiTYji; des Periplus

iiiaris Ervthraei als Beamten erklärt habe, so ist das gewiss richtig.

Dagegen sind mir die weiter daran geknüpften Ausführungen zweifel-

liaft geworden. Vielleicht war der T:o(.pocXrj[inxriq der Beamte, der die

von den Pächtern erhobenen Zölle in Empfang zu nehmen hatte. ^)

Unter den im Innern erhobenen Verbrauchssteuern kennen

wu- nur von einer den Erhebungsmodus: die Biersteuer wurde direct

cflioben.

Von den Tempelabgaben der Kaiserzeit lässt sich der Modus

iinf für die Xoyzioc erkennen. Diese wurde teils von den beteiligten

i 'riestern selbst, teils von TrpaxTopec, also direct erhoben.

Fassen wir das Gesagte zusammen. Das Pachtsystem blieb

in der Kaiserzeit bestehen bei den Gebühren (ausser dem vaOXov

xAoi'c'j), den Verkehrssteuern und den Zöllen. Regie wurde ein-

geführt für die Vermögensteuern (ausser der Schweinesteuer, vgl.

jedoch unten S. 586\ für die Grund- und Gebäudesteuer, die Ein-

kouiniensteuer (darunter die Kopfsteuer) und die Zwangsbeiträge.

Gemischt war das System bei den Gewerbesteuern, wenigstens sicher

in 'l'heben.

Es darf hierbei nicht ausser Acht gelassen werden, dass die

l>ysteiufrage in zahlreichen Fällen durch das vorliegende Material

uiierhaupt nicht beantwortet wurde. Es bleibt daher abzuwarten,

ol) durch weiteres Material die obig-en Grundzütre sich verschieben.

Pur die Richtigkeit derselben dürfte vielleicht sprechen, dass

iiaiiz ungesucht sich ein Resultat ergeben hat, das im Grossen und

( ranzen durchaus mit dem übereinstimmt, das aus anderen Quellen

f'iii ilas gesannute Kaiserreich gewonnen war. Auch in Aegypten

-cheint das der Grundgedanke der Neuordnung gewesen zu sein, die

Pacht nur bei den indirecten Absahen •— im gewöhnlichen Sinne

'
I Vul. die j:x(3-apaÄr,;i7:xa'. unten in § 4. — So würde sieh aucli der

Stiulege von Onibos inid Elephantine, der zngleich T.o^py.Xriii~zr^^ x^S 'Epu^'pcxg

•(•aX'xarr,; ist, am zwanglosesteu erklären. Uebrigens ist der Periplus wohl eher

|iiiii;i'r als älter deim die Pliniusstelle.
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des Wortes — zu belassen, dagegen bei den directeu die kaiserliche

Regie an ihrer Stelle einzuführen. Wie die Ausnahmen zeigen, ist

dieser Grundgedanke freilieh nicht in völliger Reinheit zur Ausführung

gekommen.

Es bliebe endlich zu untersuchen, ob Avir auch in Aegypten

das allmähliche Vordringen der Regie beobachten können, wie es

oben nach Mommsen's Beobachtungen für das ganze Reich constatirt

werden konnte, im Besonderen, ob vielleicht auch hier erst unter

Tiberius die Regie zum Durchbruch gekommen ist. Zu einer sicheren

Beantwortung dieser Frage reicht unser JNIaterial nicht aus. Die

grössere Schlichtheit der Quittungsformulare gerade am Beginn der

Kaiserzeit tritt uns hier hindernd in den Weg. In dieser Zeit wird

nur selten der Titel dem Namen des Erhebei*s beigefügt. Das Fehlen

des Praktortitels darf daher nicht als argumentum a silentlo verwendet

werden. So gebe ich die folgenden Beobachtungen nur mit allem

Vorbehalt.

Unter August us kommt in unseren Urkunden der Praktortitel

noch nicht vor. Dass aber das ausschliessliche Pachtsystem nicht

mehr bestand, wird durch loGo, 1368, 1370 gezeigt. In 136-")

wird ein xiXoc, xf^c xzxdpzou (^'•^'), das wir unerklärt Hessen, von dem

Untergebenen des Agoranomen — 6 Tiocpoc xo'j ayopav6{JLO'J — er-

hoben. In 1368 und 1370 wird die Badabgabe von einem ßaX(a-

vs'jg) erhoben (vgl. S. 166). Im letzteren Falle ist ein Beamter aus

dem betreffenden Verwaltungskreise, ein Bademeister, nebenbei mit

der Erhebung betraut. Vielleicht gilt das auch von dem ersteren

Falle. Dürfen wir darin etwa ein vorbereitendes Uebergangs-

stadium zu der Regie erblicken V Es ist dabei zu bedenken, dass

die Badsteuer zu den von Augustus neu eingeführten Steuern gehört.

Dass er das Pachtsystem bei ihr nicht eingeführt hat, ist auf alle

Fälle bemerkenswert.

Unter Tiberius wird ein tsXwvyj^ für die Schweinesteuer erwähnt

(1031, aus dem 19. Jahre des Kaisers) und ein anderer für die Weber-

steuer (1551). Andrerseits wird auch unter Tiberius noch wie unter

Augustus die Badsteuer vom j3aXa(vs6c) erhoben (1263, aus dem

6. Jahr). Die anderen Ei'heberquittungen aus seiner Zeit nennen

keine Titel (vgl. 376, 1030, l032, 1033), sodass wir nicht wissen

können, ob sie Pächter oder kaiserliche Beamte sind. Wenn wir aber

sehen, dass der in 1032 und 1033 genannte U.xoXe\).aloc, 'AaxXac,
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der im 21. und 22. Jahre des Tiberius (ohne Titel) die Badsteuer

erhebt, nach 1307 im 4. Jahre des Claudius^) dieselbe Steuer als

TipaxTwp ßaX(av:xoö) erhob, so liegt die Vermutung nahe, dass er

es auch schon unter Tiberius als Praktor gethan hat. Nimmt man
dies an, so könnten wir thatsächlich während der Regierung des

Tiberius eine Veränderung constatiren : dann würde in seinem 6. Jahre

die Badsteuer noch vom ßaXaveug, im 22. Jahre aber bereits von

einem Praktor erhoben sein.

Alan könnte vielleicht noch eine weitere Vermutung wagen.

Die Schweinesteuer ist die einzige unter den Vermögensteuern, die

während der Kaiserzeit verpachtet war. Man könnte die Ausnahme

beseitigen wollen durch den Hinweis darauf, dass der einzige Beleg

dafür (1031) aus dem 19. Jahre des Tiberius stammt, und weiter

annehmen, dass auch hier die Pacht später, vielleicht noch unter

Tiberius, in Regie verwandelt wäre. Doch das bleibt freilich

Hypothese.

Unter Gaius wird die Badsteuer von den Trpaxxopsg ßaX(a-

V'.xoö) erhoben (1552, vielleicht 390, s. oben). Weitere Titel aus

seiner Zeit kommen nicht vor.

Unter Claudius begegnet der oben genannte IlToXsfxaTo? als

upaxxwp ßa>.(avixoö) in 1037, derselbe ohne Titel in 1035, 1036.

Andere Titel begegnen nicht.

Unter Nero wird ein xeXwvy^i; Ni^(aou?) genannt (410), ein

xeXwvY]? Y£p5:ü)v (1040) und ein aaxoXou|i,£VO(; xö eyxuxXLOv

(BGU 748 II 5). Die Xoyeta wird von den Interessenten, den Priestern

selbst erhoben. (412— 418, 420, 421). Andere Titel begegnen

nicht (vgl. 1041, 1394, 1395, 1399).

Die Texte aus der Zeit des Galba und Otho nennen keine

Titel. Unter den folgenden Kaisern wird es nun allmählich immer

mehr Brauch, dem Namen des Urhebers den Titel beizufügen. Doch

wir können hier abbrechen; eine vollständige Liste würde doch mehr

fiir die Entwickelung der Quittungsformulare von Wert sein. Hier

möge es genügen, gezeigt zu haben, dass die Urkunden für die

Beantwortung der aufgeworfenen Frage nicht ausreichen. Beachtens-

wert ist vielleicht das unter Augustus und Tiberius Angemerkte.

Vielleicht ist 390 auf Gaius dtatt auf Tiberius zu beziehen. Das würde

noch mehr für die obige Auffassung sprechen.
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Aber einen genaueren Einblick in das siegreiche Vordringen der

Regie gewähren uns die Urkunden nicht.

Es sollen /Ainächst nun die beiden Haupterhebungssysteme der

Kaiserzeit, die Pacht und die Regie, zur Darstellung kommen. Zum

Schluss werden wir den Nachweis führen, dass seit Einführung der

Decurionatsordnung auch das dritte System, die Erhebung durch die

Gemeinden, wenn auch nicht in reiner Form, in Aegypten Eingang

gefunden hat.

C. Die Steuerpacht.

Ausser dem oben S. 571 erwähnten kleinen Fragment besitzen

wir für die Kaiserzeit keine gesetzlichen Verfügungen über die Ver-

pachtung der Steuern, wie wir sie für die frühere Zeit in dem

Revenue-Papyrus und Pap. Paris. 62 hatten. Wohl aber können

wir aus einigen praktischen Fällen, die uns urkundlich vorliegen,

Rückschlüsse auf die Normen machen. Das gilt vor Allem von

P. Grenf (II) 41 vom Jahre 46 n. Chr., aus dem sich trotz des

vulgären Kauderwelsch manch wichtiger Zug entnehmen lässt. Bei

der grossen Wichtigkeit dieses Unicum sei der volle Wortlaut hierher-

gestellt. Mahaffy verdanke ich eine nochmalige Revision des in

Dublin bewahrten Originals.

[ ] . . po[xeyou xw xpa-

[xloxM ]ou SoxvoTiaco'j Ni^aou

[xf^;] "'Hpa[xX]£c5[ou]

:tapa [T£a£]vou^:[os xoO] Te[a]£vo6(ytoc; iniy^opr]-

3 Xo'JTwxpaxwv:. npotlyjx^ xoi)[iy](;

[2jOxvo7taco]i) NT|[ao]u xfic, ''HpaxX£txou \itplhoc,

de, xö ivtozbc, ißSofJiou £XOug Tcß£pcou

KXauoc'ou Kaloapoc, ]S£ßaaxoö r£p[xav'.xoö

AOxwxpaxopos ^6^cp''axa[jLac xzkioiiy) ^opou

10 xoO Txavxos w[5] xaO'T^xoa: xal upo^Sca-

Ypa'.po[JL£vou5 xal au[ij3oXcxu(; apy'Jptou

opay^ljtd^ O'.axouacag oxxwi^xovxa

öxxw: xal a7io[v]x7]? Oa|jL£Vü)^ oTvou x£pa[xta

5uwi xwv x£ 7ipO(;oiaYpa4'o xaxa [i-^va

15 £ji[xy]va xoO a . . ou . a£l x-^ 7i£{Ji7ixyj xal £t-

xaxY] xal xaxayopc^ü) aoo ota x£xpä|jLyj-



588 VI. KAPITEL.

va Tiavco; xob<^c,y oC £{i.o'j oiy.ovojxr^^yjac-

[xevoug y^pri\i!xxio\i0'jc, ev xofio'j a'JvxoX-

Xoatjjiou xal etpofisv: Ivl xal a.vot.-'fpcc-

i'o '^Tj {xiä xal cöao xou xaTay^op'.ajjioy

ßußXtwv 5pa-/pia5 öxtwi xal 56ao aou

£^/avöv aciwypov, Idv cpevat £U'.yopyia(a'.)

£7il xo<^T>5 7:poxe'.\iho<^'.yq tzöLo:. E'jT6y^£:.

(i.Hand.) "E^ü) ötc, e~'.v.t-/jüi{prfA'xc,) £7il Tai? 7rpox(£'w[ji£va'.;) dpYtj(piou)

25 ocaxoatats öySo'i^xovxa 6xx(bc xd xwv

dXXwv £^0 xal a xoü c (exoo^ ol £xap:a[xaxa [i.ia^(ou|i£VO'.?)

xa[xix . . y( ) T^avxl ypöviüL ("Exou?) Z, TcßEpiou

KXocub'.oD Kccioxpoq 2l£ßaaxoO r£p[i,avixoO

Au-oxpdxopo[5 {i,yj]vl SEßaaxcö :§.

3 von M. auf meine Anfrage jetzt gelesen. JVb s?yn o/ fispi5og. — 4 ztz:

yopr^ Gi'enf. Hunt. Es muss eine Form von S7:i)(ü)perv sein. — 9 auch

nach M. steht scpia-cafiai da. P3s kann aber nur u(^iaTaiJ,a'- gemeint sein. —

-

9 xt'kZQ'.zopo'i Gr. H. Danach oben S. '219 A. 1 irrig. — 10 die Ergänzung 105

nach M. palaeographisch possibly. — 13 a7io[v]Ty,g für oTiovSf;; von M.

ergänzt — 15 £jafjir,va für ä\i. ii-qvL Gr. H. — 15 -cou a05ou (sxou;) Gr. H.

TO'ja . . o'jv M. — 18 ivxöiio'j Gr. H. Gemeint ist sv zöino a'JvxoXXr,at|ii;). —
22 s:ii X'^P''^!?

"= ^~- X^P^S ^^J"- -f^- Gemeint ist eäv cpatvv; STi'.Xüjpfpa'..

Wie die Herausgeber Grenfell und Hunt schon richtig erkannt

haben , ist diese Urkunde ein Pachtangebot, das ein gewisser Tese-

nuphis, der die Hetärensteuer für das vergangene 6. Jahr gepachtet

hatte, für die bevorstehende neue Verpachtung derselben Steuer für

das laufende 7. Jahr einreicht. Hier ist vor Allem bemerkenswert,

dass das erste Angebot damals ebenso in Form eines schriftlichen

'j7c6[J.vr|[JLa übergeben wurde, wie es für die Ptolemäerzeit durch die

„Actenstücke der königlichen Bank" für die bevorstehende Ver-

pachtung von Domanialland erwiesen werden konnte. Vgl. oben

S. 020. Das Augebot selbst umfasst folgende Punkte:

1. Tesenuphis verspricht für die Steuer selbst sowie für die

nötigen Zuschläge, xd -pocSiaYpacpopiEva (s. oben S. 287 f.) und au|jL-

l'io'k'.y.i (ebenda), eine feste Pauschsumme von 28'*^ Drachmen zu zahlen,

ausserdem für die aizoyoy] des Monats Phamenoth^) zwei Keramien

Wein zu liefern. Unklar bleibt, was er am 25. eines jeden Monats

^) Mau vergleiclie die j-ovo// in P. Oxyr. I 101, 19 und 36. Was für eine

Libatiou oben gemeint ist, weiss ich nicht.
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zahlen will, ob nur die Zuschlagsgelder (vgl. Tipo$ocaYpa(J;(i)) oder

die monatlichen Raten der gesammten Pausehsumme. Trotz des npoc,

wird die letztere Annahme die richtige sein. "EiJijxYjva mag ein

terminii-s tecJuiicns für die monatlichen Raten sein.

2. Er verspricht alle vier Monate die von ihm zu führenden

)(pyj[Jiaxia[j,oc in einem Sammelbande und .... dem Beamten zur

Einregistrirung zu übergeben, i) Eine derartige Bestimmung ist uns

aus der Ptolemäerzeit nicht bekannt. Mit den •)(^pri\ia.zio\xoi mögen

die Bücher gemeint sein, die er über die empfangenen und weiter-

gezahlten Steuerraten zu führen hatte.-) Er soll sie an einander

kleben und die so entstandene Rolle einreichen: das ist der z6\ioc,

a'JvxoXXT^ai[JLOi;.^)

o. Für die Einregistrirung der Bücher verspricht er dem Beamten

eine Vergütigung von S Drachmen. Auch dies ist für die Ptolemäer-

zeit nicht bekannt.

4. Endlich verspricht er einen ausreichenden Bürgen (fxavov

dEc6)(peü)v)^) zu stellen, falls ihm der Beamte unter den vor-

stehenden Bedingungen den Zuschlag gebe (£TO)(ü)pfjaat),

Eine derartige Urkunde ist uns aus der Ptolemäerzeit nicht

erhalten. Aber das Bild, das wir hiernach von dem äusseren Her-

gang der Verpachtung gewinnen, entspricht in seinen Grundzügen

durchaus dem, das wir oben für die Ptolemäerzeit entwarfen. Die

Uebereinstimmung zeigt sich auch darin, dass hier wie dort die

Pacht auf ein Jahr erfolgt. Das ist in sofern von Wichtigkeit, als

es uns bestätigt, was wir* auch a priori annehmen würden, dass

die Kaiser nicht etwa das römische PublicaneuAvesen in

Aegypten eingeführt haben — denn diese Publicanen pach-

teten damals auf 5, später auf 3 Jahre — , sondern das

ptolemäische System in den Grundzügen unverändert fort-

bestehen Hessen.

') Kataxwpi^w in 16 heisst zwar, ,,icli will einregistriren". Aber das

Folgende zeigt wohl, dass es wie oben gemeint ist.

^) Wohl in demselben Sinne begegnen in der Pächtergenossensehaft von

Kyzikos drei Männer mit dem Titel ini tou xp^d^^'^'-'^f^o"* ^S^- Mitt. Arch.

Inst. Athen. X 1885 S. 205.

^) ^g^- i^tzt P. Oxyr. I 34 I 12: oxav xöv vö|iov [twv Tipjosayopsuoiisvtov

[auvxoXjXr^oLinüv npög y.axaxwp'.a|i6v ävE-[ä^]toou

*) Vgl. Le Bas n. 404 (Mylasa): syYÜ&us Ss xaxaOT[y;ajouaLV oi jji'.aO'ü)-

0'i|icVC!. ä5to[xpe]ous £is äxxs'.a'.[v].
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Nur der Beamte, an den das Angebot gerichtet ist, gemahnt

uns an die Kaiserzeit: es ist ein xpaTtaxoc, wahrscheinlich einer der

zahlreichen Procuratoren , die dem Steuerwesen vorgestellt waren. ^)

Dass die Eingabe am 14. Sebastos, d. h. am 14. Tage nach

Neujahr eingereicht wurde, stimmt gleichfalls zu dem, was wir oben

S. 518f. über den Termin der ptolemäischen Steuerverpachtuugen

ermittelt haben.

Wenn auch das schriftliche Angebot, wie es scheint, an den

Procurator zu richten war, so wurde doch die Verpachtung selbst

nachher vom Strategen des Gaues und dem königlichen Schreiber

vorgenommen. Das zeigt der soeben von Grenfell und Hunt edirte

Papyrus Oxyr. I 44 (Ende des I. Jahrb. n. Chr. ). Wie in der Ptole-

mäerzeit wurden auch damals die Steuern von einer grösseren

Commission versteigert (iul Tiapovxwv xal xwv etw^otwv). Auch

sonst kehren hier dieselben technischen Ausdrücke wieder. Vgl.

7rpo5ep)(0[x£Vü)v Z. 20, TZpov.y}puy^d-eioG)v Z. 21.

Für die Frage der Bürgsehaftsstellung, die oben für die Ptole-

mäerzeit so eingehend behandelt werden konnte, fehlt es uns für

die Kaiserzeit ausser jener Erwähnung des [xav6(; d^c6)(p£ti)c an jeder

urkundlichen Nachricht. Auch hierin dürfte sich nichts geändert haben.

Ebenso fehlen uns über die Pachtgesellschatten zusammen-

hängende Nachrichten. Dass die f<ocietates publicanorum im sonstigen

Reichsgebiet auch in der Kaiserzeit fortbestanden, ist bekannt. Für

Aegypten wird es uns durch die Ostraka bezeugt, die häufig neben

den TsXwvaL ihre [iixoy^oi erwähnen. Doch ein Unterschied ist mir

gegenüber der Ptolemäerzeit aufgefallen. Damals sagte man 6 SeTva

'/.od oi [iixoy^oi. Jetzt sagt man regelmässig: 6 oscva xai oi \iexoy^o'.

xeXövac'^), worauf eventuell die Angabe der speziellen Steuer folgt.

Vgl. die Beispiele der obigen Tabelle. Hier werden also auch die

{i£TO)(ot wie der a.py^6)^riq selbst als „Steuerpächter", xeXöJva:, bezeichnet.

Ich legte oben besonderes Gewicht darauf, dass in der Gesetzessprache

des Revcnue-Papyrus der Tip'.dfxevog xf^v covy^v und die [iixoyoi scharf

geschieden wurden. Auch in den geschäftlichen Urkunden fand sich

kein Beispiel, dass die \iixoyo', als Steuerpächter bezeichnet wären.

*) Auch in den übrigen Teilen des Reiches hatten die Procuratoren —
nach dem Aufliöron der censorischen Location — die Leitung der Steuerver-

pachtung. Vgl. Maniuardt, St. V. 11- S. 313.

-) Vielleicht noch correcter : 6 Sciva xal oi iiizoy_0'., TSÄcövat xxÄ.
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Bei dem Mangel jeder ausfiihrlicheren Nachricht über das aegyptische

Publicanenwesen der Kaiserzeit lasse ich die Frage unentschieden,

ob aus der obigen Bezeichnung der \iixoyoi als xikdvcci auf eine

prinzipielle Aenderung der Gesellschaftsverhältnisse zu schliessen ist,

oder ob lediglich eine formale Aenderung darin zu erkennen ist.

Wahrscheinlicher ist mir allerdings das letztere; lag es doch auch

für die populäre Auffassung nahe, diejenigen, die „Teilnehmer" an

einer Pacht waren, auch selbst als Pächter zu bezeichnen. Sollte

der Eevenue-Papyrus der Kaiserzeit gefunden werden, so dürfte der

Gesellschafter dort vielleicht ebenso scharf wie im ptolemäischen

Revenue -Papyrus von dem Pächter geschieden sein, wie es z. B.

auch in der kx metalli Vipascensis regelmässig heisst: condudor sociiu<t

actorve eius (Bruns fönt.*" S. 266 f).

Für die innere Gestaltung der Pachtgesellschaften dieser Zeit

wüsste ich aus unseren Urkunden nur eine Stelle von Interesse anzu-

führen. Im Pap. Paris. 17 (vom Jahre 153/4) wird die Zahlung der

Stempelsteuer quittirt von 'Ep|j.0Y£VY]5 KatxiXiou fJita^wxY]? sISou?

lyxuxXcou [xal] "A\i\i6)vioc, Swxpaxou^ xXTjpovo^iOg xoO [ievriHaxözoc,

a'jTOü Tiazpbc, v-oivia^oü |xou yevaiJilvou. Hier ist also ein Socius

während der Pachtzeit gestorben, und an seine Stelle ist sein Sohn,

sein Erbe, in die Gesellschaft eingetreten. Es ist bemerkenswert, dass

hier am Schluss des Kaufcontractes, wo offenbar eine correcte Be-

zeichnung der Firma beabsichtigt ist, der Socius nicht wie auf den

Ostraka gleichfalls als \iiöd-(ßxriq bezeichnet wird, sondern nur als

Gesellschafter, resp. als Erbe desselben. "Wenn wir den obigen Fall

verallgemeinern wollen, so würde sich ergeben, dass — wohl gemäss

dem Gesellschaftsvertrage — im Falle des Todes eines Gesellschafters

sein Erbe einzutreten hatte. Diese Bestimmung würde um so be-

greiflicher sein, wenn wir vne oben die Gesellschafter lediglich für

Kapitalisten halten, die sich an dem Pachtgeschäft beteiligen, ohne

selbst — notwendig — an den Erhebungsgeschäften beteiligt zu sein.

So kam es auf die Persönlichkeit nicht an, sondern auf das Kapital.

Dieses aber war unter obiger Annahme für die Dauer der Pacht,

auch im Falle des Todes, gewährleistet. Aus der Ptolemäerzeit ist

über die Regelung dieser Frage nichts überliefert.^)

^) Für die römischen Publicani behandelt diese Frage Dietrich, d. rechtl.

Grundlage d. Genoss. d. röm. Staatspächter a. a. O. S. 12 ff.
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AVie in der Ptolemäerzeit war aucli jetzt die Uebernaliiiie einer

Steuerpacht lediglich eine Geschäftssache, die zu unternehmen im

freien Ermessen eines Jeden stand. Trotzdem ist es gelegentlich

unerlaubter Weise vorgekommen, dass, wenn ^Mangel an Pachtlustigen

eintrat, die Regierung auch Pachtunlustige zur Ucbernahme des

Geschäftes zwang. So wendet sich im 2. Jahre des Galba ((>8) der

Präfect Ti. Julius Alexander, durch zahlreiche Beschwerden ver-

anlasst, im Anfang seines Edictes gegen den Missbrauch, dass Personen

gegen ihren Willen zur Uebernahme von Steuerpachten und anderen

fiscalischen Pachten gezwungen würden (Z. lOj: axovxac avö-pwTiouc;

de, xeXwveta? y) aXXac iiio^i-Maeic, ouaiaxdc — rcpoc: ßiav aysaS-ai.

Die Beschwerdeführer konnten sich darauf berufen, dass dies dem

allgemeinen Gewohnheitsrecht der Provinzen zuwiderlaufe (Tiapd

t6 'AO'.vbv eO-o^ xwv ETrap/^etcov). Der Präfect erklärt nun, dass

er Niemanden zu einer solchen Pacht gezwungen habe noch zwingen

werde, und stützt sich dabei, abgesehen von dem angegebenen Rechts-

standpunkt, namentlich auf den Erfahrungssatz, dass es dem Staate

grossen Schaden gebracht habe, dass viele in solchen Geschäften

unbewanderte Personen zur Pacht gezwungen wurden, und dass es

dem Staate nur nütze, wenn die finanziell Starken freiwillig und mit

Lust und Liebe das Geschäft übernähmen: oOy. &/[ly]o) l^k7.^t xd

Tipayfi-axa x6 tzoXaoijc ar^eipouc. ovxa^ if^c, xoiauxr^i; 7ipay|jiaxciac;

d^cö-Yjvat {xex' dvocy^r^; SKißXr^O-Evxojv auxoiz xwv xö/öjv, und Z. 12:

elbtoc, xoüzo a'jjjKflpe^v zal xalc, '/.'jpiav.odc, 'Ly^oic: x6 |i.£xd 7:pod-'j\i.iy.c,

exovxag upayiJiaxeueax^a'. xouc ouvaxcj?. Endlich spricht er die

P^rwartung aus, dass auch künftig Niemand einen Zwang nach dieser

Seite ausüben werde: 7xe-£ia[jta'. oe ox: ouo' zlc, x6 [i£Ä5.ov axovxd?

xic, d^£'. x£Xü)va$ 7^ [xtai^wxdc, älldc oiaiuad-öyaz; xolc [i(Julo[xivoic.

ky.oi)a'Mc npoepyzad-ot.iJ)

Ich möchte betonen, dass in allen diesen Sätzen niclit von

Uebergriffen der Unterbeamten, sondern der Präfecten selbst ge-

sprochen wird. Das geht auch deutlich aus den Schlussworten

hervor: [läXXov xr^v xwv TTpoxEpwv ETndpy^wv attoviov auv"/ji)-£iav

'fuXdaawv y) xy^v upo^xatpov xtvoc; dor/.iav |i£:|JLYj ad(X£Voc. Hier

stellt er die beständige gute Gewohnheit der früheren Präfecten der

vorübergehenden Ungerechtigkeit eines Einzelnen gegenüber. Nach

') Oder ist hier der tcrmimis ttehnicus -pojspxEaUa'. herzii^-ii'UcM'.''
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dem Zusammenhang kann meines Erachtens mit diesem etwas ver-

ächtlich angeführten Tic, nur auf seinen Amtsvorgänger hingewiesen

sein.^) Diese Interpretation ist nach zwei Seiten hin von Interesse.

Einmal bestätigt sie uns, dass der Präfect in letzter Instanz der-

jenige ist, der die Verpachtung der Steuern, wenn auch nicht im

Einzelnen vorzunehmen, so doch zu leiten hatte. Andrerseits zeigen

diese Worte, dass ein Missbrauch wohl nur ganz vorübergehend,

wohl nur unter seinem Vorgänger eingerissen war, während von den

früheren Präfecten ausdrücklich die accbvcoc Guvqd-eicc der freien

Pachtverdingung hervorgehoben wird.

Dieselben vernünftigen Grundsätze wie Alexander befolgt auch

ein anderer Präfect am Ende des Jahrhunderts (etwa aus der Zeit

des Domitian), von dem P. Oxyr. I 44 handelt. Auch damals befand

sich die Regierung in der Notlage, dass sie keine Pächter finden

konnte. Der Stratege und der königliche Schreiber hatten bei der

Auction sich vergeblich bemüht, die alten Pächter zur Uebernahme

der neuen Pacht zu überreden (ouaTceiö-ouvxwv^) twv — Syjfxoaiwvwv).

Diese hatten erklärt, sie seien schon genug geschädigt und kämen

sonst in Gefahr, Haus und Hof verlassen zu müssen (thc, oxavd

ßXa7rT0[J.£Vü)V xal yavouveuovxcov [xsxavaaxYjvat). Darauf hatte der

Stratege den Präfecten um Instructionen gebeten, und dieser schrieb

zurück, er solle nach Durchsicht der früheren Pachtcontracte, soweit

es irgend möglich sei, die Bedingungen erleichtern, damit die Leute

nicht zur Pacht gezwungen flüchtig werden müssten (jzBpl xoö i^ti-

56vTa xdg T:[_po']xipac, (xca^waecs xaxa xö Suvaxöv [dvajxoo^taac

zobq xeXbivocq UTisp xoü (xv] ffuy[_(xß'xc, yevia%-(xi x[o]u(g upöc, (3[tav]

d[Yo][i£VOU(;.^). Trotzdem hatten weder die alten Pächter die Pacht

^) Das war wohl der Caecina Tuscus, der kurz vorher von Nero abberufen

war. Vgl. Suet. Nero 35. Dio Cass. 63, 18. Nach Klebs, Prosopogr. I S. 257

wäre diese Abberufung des Caecina im J. 67 erfolgt, während nach Dessau,

Prosopogr. II S. 1C5 Alexander schon im J. 66 die Statthalterschaft empfangen

hätte. Man wird mit Dessau dem Bericht des Josephus, b. i. II § 309 den Vorzug

geben. Dio a. a. O. ist vielleicht in sofern damit zu vereinigen, als er ja nicht die

Abberufung, sondern die endliche Bestrafung (uTispopi^stv) des Caecina in'sJ. 67 setzt.

^) Dem SuaTis'.S-siv ist ein ttslO-siv der Regierungsbeamten voraufgegangen.

Vgl. Actenst. Kgl. Bank I 17: |j.öXis ouv 7ie7:£cxap,ev aÜTÖv eniSeiaaO'ai.

^) So möchte ich ergänzen nach dem Ed. Jul. Alex. Z. 1 1 : Tzpöc, ßiav äysa-

0-at. Die Ergänzung der Herausgeber 7:pogß[iß]a[^o]p,svou5 würde zwar auch

einen Sinn ergeben. Vgl. Plut. Cato min. 36.

WiLCKEN, Ostraka. 38
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a'igenomraen, noch waren Andere mit Angeboten hervorgetreten, so

' ft auch der Herold die Pachten ausrief (xwv wvwv [Jtv] £7rt5£S£Y[jL£Vü)V

UTTÖ Töv teXwviöv |JLrjO£ [XYjv (3cXXtov 7ipog£px[o[JL]£va)v auxol«;, TioXkocaig

Tzpo'/.Yipoyß'e'.aGy^). Der Stratege setzte seine Unterhandlungen mit

den Pächtern fort und nahm schriftliche Erklärungen von den alten

Pächtern entgegen. Leider bricht der Papyrus hier ab, so dass wir

die Lösung dieser interessanten Verwickelung nicht kennen.

Der Text lehrt uns, dass die Regierung es auch am Ende des

I. Jahi'hunderts als ungesetzlich und inopportun zurückwies, mit

Gewaltraassregeln Leute gegen ihren "Willen zur Steuerpacht zu

zwingen, und ferner, dass auch damals wie in der Mitte des Jahr-

hunderts ein Mangel an Pachtlustigen bestand. Aus den juristischen

Quellen Avissen wir, dass es auch ausserhalb der aegyptischen Grenzen,

im Reiche, nicht anders aussah. So sah sich Hadrian zu folgendem

Rescript veranlasst (Dig. 49, 14, 3, 6): Valcle inhumanus mos est

ide, quo retineutur condudores vedir/aliwn jmblicorum et agrorum, si

tantiJe»! locarl non pos^lnt. N<nn et facilkis invenientur condudores,

sl scierint fore id, sl jjerado lusfro'^') discedere voluerint, non teneantur.

Dies berührt sich um so enger mit dem Papyrus aus Oxyrhynchos, als

es auch dort sich um die Wiedergewinnung der alten Pächter handelte.^)

Das oben besprochene Pachtangebot vom Jahre 46 zeigt, dass

zu anderen Zeiten die Steuerpacht gern übernommen wurde. Dennoch

kann nach den obigen Angaben kein Zweifel sein, dass innerhalb wie

ausserhalb Aegyptens gelegentlich ein Pächtermangel eingetreten ist.

Dies bedarf um so mehr der Erklärung, als unter der Ptolemäer-

herrschaft ebenso wie in der römischen Republik die Steuerpacht

im Allgemeinen als ein gutes Geschäft von den Kapitalisten begehrt

worden war. Was mögen die Gründe sein, die diese Verschiebung

herbeigeführt haben? Die nächstliegende Annahme, dass ein all-

gemeiner wirtschaftlicher Niedergang zu jener Erscheinung geführt

habe, widerstreitet unseren Vorstellungen von dem Aufblühen der

*) Die Erwähnung des lustrum zeigt, dass dies Rescript nicht an den

Priifecten Aegyptens gerichtet war.

^) Für die spätere Zeit vgl. Dig. 39, 4, 9, 1. — Dig. 48, 19, 9, 9,

worin Iludorflf (Rh, Mus. 1828 S. 161) den Grundsatz ausgedrückt fand, „dass

Jemand zur Strafe zu einer Staatspachtung genötigt werden kann", ist nach

Mominsen viohnehr dahin zu deuten, dass ,,Jemand zur Strafe vom Bieten aus-

i,'o.s(:hlossen" werden kann.
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Provinzen unter der fürsorglichen Regierung der Kaiser, i) Man wird

die Gründe auch nicht in speziell aegyptischen Verhältnissen, Avie

etwa dem im Vergleich zur Ptolemäerzeit sehr wahrscheinlich grösse-

ren Steuerdruck 2) zu suchen haben, denn jene Erscheinung ist nicht

auf Aegypten beschränkt. Wahrscheinlich wird der Pächtermangel

auf ungünstigere Pachtbedingungen und auf die straffere Controle

der Kaiser zurückzuführen sein. Ueber die Pachtbedingungen sind

wir freilich nur sehr ungenügend unterrichtet. Immerhin begegneten

in dem oben besprochenen Pachtangebot vom Jahre 46 n. Chr.

einzelne belastende Bestimmungen, die in den ausführlichen Vor-

schriften der Ptolemäerzeit nicht erwähnt wurden. So erbot sich

der Pächter, dem Beamten eine Vergütigung von so und so vielen

Drachmen für die Einregistrirung zu zahlen und ausserdem für die

GTiovhri des Phamenoth zwei Keramien Wein zu liefern. Das sind

Kleinigkeiten, doch immerhin tritt darin eine grössere Belastung der

Pächter zu Tage. Wichtiger wäre zu wissen, wie damals die Emolu-

mente des Pächters bemessen waren. Hierfür lässt uns das obige

Pachtangebot im Stich, da es nur das iixirt, was der Pächter zu

übernehmen verspricht, nicht was die Regierung ihm zu gewähren

hat. Bekam der Pächter auch jetzt für die Erfüllung seines Con-

tractes eine Tantieme von so und so viel Procenten? Hatte er auch

jetzt denselben Anspruch auf die ^TrtysvT^^JiaTa wie früher? Ehe

wir hierauf keine Antwort erhalten, können wir uns auch von der

Lage der Pächter keine rechte Vorstellung machen.

Mit grösserer Sicherheit können wir dagegen behaupten, dass

die von den Kaisern ausgeübte Controle eine derartig scharfe und

') Es würde sich freilich verlohnen, die Berechtigung dieser Vorstellung

auf Grund des neuen Materials in weiterem Umfange zu prüfen. Es würde vor

Allem auf das I. und II. Jahrhundert ankommen. Ich verweise einstweilen auf

CIGr. III 4957, 40, BGU 159, 372, 475. Pap. Genev. IG.

^) Die Worte Mommsen's (RG.V S. 574): „sicher lastete der Steuerdruck,

sowohl an sich wie wegen der Verwendung des Ertrags im Ausland, schwerer

auf Aegypten unter der römischen Fremdherrschaft als unter dem keineswegs

schonenden Regiment der Ptolemäer" sind durch manche der in Kap. IV vor-

gebrachten Einzelheiten bestätigt worden. So ergab sich, dass die drückende

Kopfsteuer (Xaoypacpia) sehr wahrscheinlich erst von Augustus eingeführt ist,

und dasselbe galt z. B. von der Badsteuer. Drückender als diese Einzelheiten

mag freilich die andere Thatsache gewirkt haben, dass es jetzt nicht nur die

Verpflegung Alexandricn's, sondern auch Rom's galt.

38*
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belästigende gewesen ist, dass das Pachtgeschäft zum mindesten auf

alle diejenigen, die auf unerlaubten Profit ausgingen, die alte An-

ziehungskraft verloren haben mag.^)

Es soll hier, abgesehen von der obigen Frage, zusammengestellt

werden, was wir über die Controle der Pächter in der Kaiserzeit

wissen. Es ist vorauszuschicken, dass die Pächter, wie es scheint,

derselben Controle unterlagen, wie die kaiserlichen Erhebungsbeamten.

Die Controle wurde teils von den ordentlichen Beamten des

Landes, teils von speziell hierzu geschafienen Aufsichtsbeamten aus-

geübt. Dass die höheren Finanzbeamten, vom Präfecten selbst

abwärts, im Besonderen die verschiedenen Procuratoren die Er-

hebung der Pächter controlirt haben, ist nach Analogie der ptole-

mäischen Verhältnisse wahrscheinlich, und nicht minder, dass ihr

Controlerecht in den Steuergesetzen dieser Zeit ebenso genau

fixirt gewesen sein wird, wie das der ptolemäischen 6:ocxyjTat,

oSxovopio: u. s. w. im Revenue -Papyrus. Deutlicher tritt uns die

durch die Gau- und Ortsbeamten ausgeübte Controle entgegen.

Nicht nur hatten die Strategen innerhalb des Gaues die Ober-

aufsicht über die gesammte Steuererhebung — weshalb denn auch

der Präfect ihnen den Befehl giebt, die Erhebung zu sistiren,

falls ungerechter Weise neue Steuern ausgeschrieben seien^^ —

,

sondern die einzelnen Steuern waren geradezu an die ver-

schiedeneu Landes- und Gaubeamten zur Controle ver-

teilt, so dass jeder eine bestimmte Anzahl von Steuern in

seine Spezialverwaltung übernahm. Für ein derartiges

Controlesystem liegt meines AVissens aus der Ptolemäerzeit kein

Anzeichen vor. Für die Kaiserzeit stütze ich mich namentlich auf

solche Stellen, an denen einzelne Steuern als „unterstellt diesem

oder jenem Amte", als UTCOxetjieva oder u7T:oT:i7T;xovta bezeichnet

werden. In der folgenden Uebersicht sind die nichtverpachteten

Steuern ebenso berücksichtigt wie die verpachteten, da die Controle

*) Hogarth (bei Flinders Petrie, Koptos S. 28) will den im Ediet des

Alexander hervortretenden Päehtermangel speziell durch das Gesetz des Nero

erklären, wonach die Steuertarife publicirt werden sollten. Ich wies schon oben

darauf hin, dass gerade für Aegyi^ten hierin vielleicht keine Neuerung lag, da

doch schon die ptolemäischen Steuergesetze durchaus öffentlichen Charakter gehabt

hatten. Aber der Grundgedanke, dass überhauiit die schärfere Controle die

Steuerpacht unbeliebt gemacht habe, ist gewiss zu billigen.

*) CIGr. III 4957,50.
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in derselben Weise über beide Gruppen ausgeübt wird. Folgende

Beamte lassen sich als mit der Erhebungscontrole betraut erweisen.

1. Der Epistratege, also ein kaiserlicher Procurator. Vgl.

BGU 199,14 und 337,18: uTioxetpievou eTctaTp(aTyjY^'a).^) Ebenso

in P. Lond. CCCXLVII (Pal. Soc. II S. 185). An der zweiten

Stelle werden folgende Steuern unter dieser Rubrik genannt : [ß?]acp£0)v,

tl,i>yoai:(X<jiou , Tapixsuxwv, Xa)(avo7twXö)V, y^^*?^^"^ — sämmtlich

nicht verpachtete Steuern.

2. Der Arabarch oder Alabarch (s. oben S. 350). Ihm war

die Erhebung des a.TZOOx61'.ov unterstellt. Vgl. Tarif von Koptos:

liiod-iüzocq ToO £v KoTiTW uTroTrecTTTOVTog x-^ ocpa^apyicc aTioaxoXtou.

Der Ausdruck ÖTioTttTixovxoi; beseitigt jeden Zweifel über die Bedeutung

des blasseren ÖTioxetjJievov in den anderen Fällen. Vgl. oben S. 347fF.

und 358.

3. Der Stratege. Die Schafsteuer stand speziell utt;ö (ppovxcSa

oxpaTYjyoü. Vgl. oben S. 286.

4. Der Nomarch. Der Pächter des lyxuxXcov unterstand dem

Nomarchen. Vgl. oben S. 388: xwi uto TtßepLov KXa6S[co]v OiXo^evov

vo[iap5((Y]v) da)(oXou(x(£Vcp) x6 evxuxXtov (BGU 748 II). Nach dem

ebendort angeführten Wiener Text gehörten zu diesen vo[Jiap)((,xd

da)(oXYinaxa auch die Biersteuer und die Abgabe für |jLOVo5ea|Jita

5(öpxou, die beide direct von Praktoren erhoben wurden. Daher nennt

sich in BGU 7 LI ein Praktor, der über die letztere Abgabe quittirt,

geradezu 7rpdx(xü)p) vo[xap)((txö)v), seil. daxoXvjjAdxwv. Unter der

Controle des Nomarchen stand ferner die Erhebung der Abgabe für

den c<^po!.yio[iQC, |Jt6a)(ou, die verpachtet war (BGU 356, oben S. 395),

und das xeXog [loo^ou, die gleichfalls verpachtet Avar (BGU 463,

vgl. 383 und oben S. 384), ferner die Fischereisteuer (BGU 220,

221, s. oben S. 141) und die Weidesteuer (BGU 345b, s. oben

S. 266), die beide direct erhoben wurden. Auch, mit den Worten

xal elc, xöv zfiq yo\iocpyj.a,(; Xoyov in BGU 337, 25 wird auf die

Controle des Nomarchen hingewiesen. Es folgt hier die Abgabe von

den dXieuxcxd irXoTa sowie das Sexavcxöv — xöv auxwv ttXoiwv

(BGU 1, 1 schliesst unmittelbar an 337 an), darauf die Biersteuer.

Dies bestätigt, was wir oben dem Wiener Text entnahmen. Endlich

unterstanden ihm auch die als exaxoax"»^ und uevxvjxoaxi^ bezeichneten

*) Es wird regelmässig das Bureau genannt, nicht der Beamte.
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Thorzölle. Vgl. oben S. 358. Die gesammten, dem Nomarchen unter-

stellten Steuern wurden, gleichviel ob sie durch Pächter oder Prak-

toren erhoben wurden, als vo[Jiap)(tKd aa)(oXi^[xaxa zusammengefasst.

Vgl. oben S. 387fF. Die Nomarchen wurden ihrerseits als die rcpoe-

.ox&Tzq Tö)[v] vo{xap)(cx[(JL)V aa)(o(Xy](jiaTü)v)] bezeichnet (BGU8II3f.).

5. Der königliche Schreiber. Vgl. Pap. Paris. 17,22: [ica-

•ö'iöx'r]!; £l'5ou(; eyxuxXcou xal u7ioxeL|i£VWv ßaatXoxy] ypa[jL[j.aT£ta.

Welche Abgaben mit dem letzteren Ausdruck gemeint sind, ist

unbekannt. Man beachte, dass nicht gesagt ist: xal aXXwv utio-

xeifjievwv xxX, Das stimmt zu dem obigen Resultat, dass das iyy.üv.XiO'^

vielmehr dem Nomarchen unterstellt war.

6. Der Dorfschreiber. Vgl. BGU 337, 9: u7rox£L[x[evou

x]w[AOYpajJi[AaT(£ia). Welche Steuer gemeint ist, bleibt unbekannt.

Für die Beaufsichtigung der Steuererhebung durch die Dorfschreiber

spricht u. a. auch BGU 145.

Vielleicht wird man auch schon in dem publicirten Material

noch weitere Belege finden. Die obigen Beispiele mögen genügen,

zu zeigen, dass die Controleaufsicht über die Erhebung der einzelnen

Steuern an die verschiedensten Beamten verteilt war. Sie beauf-

sichtigten die Erhebung derart, dass es in den Quittungen manchmal

geradezu heisst, dass die Steuer ihnen gezahlt sei, die sie vertreten

gewesen seien durch den betreffenden Erheber. Vgl. BGU 220,

221, 345, 356 u. s. w.

Für eine derartige Verteilung der Steuern unter das reguläre

Beamtenpersonal liegt, wie bemerkt, aus der Ptolemäerzeit meines

Wissens kein Beleg vor. Es ist mir auch sehr fraglich, ob wir für

jene Zeit diese Einrichtung supponiren sollen. Dass freilich nicht

nur der im Revenue -Papyrus beständig genannte Oikonomos und

sein Secretär, sondern auch die anderen ordentlichen Behörden, und

zwar sowohl die INIilitär- wie die Civilbehörden irgend wie mit der

SteuerVerwaltung in Connex standen, geht aus der Thatsache hervor,

dass Philadelphos seine Verordnung über die neu geregelte Apomoira

mitteilte [xölc, axpjaxYjYoIg xal töI[c, cT^Tiapy^aci;] [xa]l zoZc, fjY£jx6a:

xal xo[I]s yoiKxpyccic, xal xolq To\jiocpy^o(.iq xod xo'Jlc, [o!x]ovö[JLOts xal

zolc, dvxtypai^Eöai xal xoic, ßaa:A[cxoI; Ypa[ji[i,]ax£öaL [x]al X0T5

Atßudp)(at(;^) xal xolc, a,pyy^'jXay.izcc[iQ]. Der König teilt ihnen

^) Ich vermute, dass davor oder dahinter durch Versehen des Abschreibers

y.al zolc, 'Apaßäpxat,s ausgefallen ist. Grenfell und Mahaffy wollen die Libyarchen
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sein 7T;p6Ypa|jL(ji,a mit und fügt hinzu: 'ETi[t|j,£Xe(; o'jv upiTjv Ytv£[ai)'(.o,

QTKßc, av yb'Q'^'^^ y.azdi. TaOxa. Sie alle werden also aufgefordert

mitzuwirken, dass der Erlass des Königs ausgeführt werde. ^) Aber

das ist doch etwas ganz anderes, als Avenn die einzelnen Steuern

einzelnen Beamten zur Controle und Verwaltung überwiesen werden.

Auch die dominirende Stellung, die der Oikonomos und sein Secretär

im Revenue-Papyrus einnehmen, spricht gegen jene Annahme. Den

Abschnitt B und C, über die Apomoira und das Oelmonopol, könnte

man freilich noch dahin deuten, dass eben diese beiden Steuern

speziell den Genannten unterstellt gewesen seien. Aber im Abschnitt

A und im Pap. Paris. 62, die ganz allgemein über die Steuern über-

haupt sprechen, spielen sie dieselbe Rolle, und damit scheint es mir

ausgeschlossen, dass damals wie in der Kaiserzeit die Verwaltung der

einzelnen Abgaben unter die einzelnen Beamten verteilt gewesen wäre.

Ebenso halte ich für eine Neuerung der Kaiserzeit die den

Pächtern — und ebenso auch den Praktoren u. s. w. — an die

Seite gesetzten „Aufpasser" oder £n;^iYjp7]xa(, Aus der Ptoleinäerzeit

ist mir die Nennung dieser Beamten, in dieser Bedeutung, nicht

erinnerlich.

Aus der obigen Tabelle auf S. 575 ist ersichtlich, für welche

Steuern bis jetzt iTtitr^prjxac nachgewiesen sind. Ich zweifle nicht,

dass wir verallgemeinern dürfen und annehmen, dass für jede Steuer

l-'.zr^pr^~ai eingesetzt waren. Die angeführten Ostraka und Papyri

zeigen uns, dass diese Controlebeamten nicht nur ihrem Titel ent-

sprechend „aufpassten", sondern auch in die Erhebung selbst thätig

mit eingriffen. Viele Quittungen sind von ihnen, nicht von den

betreffenden Erhebern ausgestellt. Die iTiLiyjpYjTat bedeuten also

zugleich eine Erweiterung des Erhebungspersonals. Manchmal er-

hoben und quittirten die sTTtxyjpYjxat in Stellvertretung der Pächter.

So in 844 und 845: n£X£X£a7t(o)(paxYj(;) xal (\ikzoy^oi) x£X((I)vat)

irrig als officials of the nome Libija auffassen. Nein, die AiiJ'j-/;, die in

diesem Titel steckt, umfasst den ganzen Wüstenrand auf dem Westufer von

Norden bis Süden , so wie die äpaßapx^'X das ganze östliche Wüstengebiet von

Norden bis Süden umfasst. Vgl. Pap. Lond. CCC'CI Verso, 10: ir.l xoü KdxXaxo;

T^S 'Apaßias Toö 5yjXouh£vo[u] üa^-up^io-j vo|i'-5. P. Tur. 8, 9: z%z Aißüyjg tou

HaS'UptXGU.

^) Im Besonderen handelt es sich um die nötigen Vorarbeiten zur Einführung

der Apomoira. Aber auch dieser Erlass wird geschlossen lialien, wie der in

36, 3— 19, nämlich mit dem Befehle, die äxxr; zu zahlen.
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•ö-YjaCaupoO) 5td <E>a([jtcvLo?) x(al [i£)x(6xwv) £Ti(tTYjpYjxwv). In

anderen Fällen wieder war die Erhebung gemeinsam, wie es scheint,

von sTTtxyjpVjTa: und Pächtern vorgenommen. So stellen in 857 die

eTziTTiprixai die Quittung aus, es unterschreibt aber der Pächter mit

den Worten: 6 SeTva X£X(ü)VV]c) £7rYjxoX(ou'0-7jxa). Vgl. auch 863,

wo der subscribirende 'Ep^E'ji; gleichfalls xelüvric, ist (nach 862).

Hier scheint sich durch die gemeinsame Thätigkeit das Verhältnis

zwischen ihnen so gestaltet zu haben, dass formell fast der xeXwvyjc

als der bestätigende Beamte erscheint, denn ena.xoXoud'S.lv wird sonst

gerade von den controlirenden Beamten gesagt. Vielleicht ist die

Deutung richtiger, dass in diesen beiden Fällen die Erhebung that-

sächlich nur vom Pächter ausgeübt ist, dass er aber in der

Quittung die Firma seiner ETitxrjpr^xat nennt.

Aus BGU 619 scheint zu folgen, dass diese e^zlx^flpr^alq zu den

Liturgien gehörte, die zwangsweise den (wohlhabenderen) Bürgern

auferlegt wurden. Da wird erzählt, dass ein gewisser ^eioc, für

dieses Amt präsentirt (Z. 20: £ii;5o9"^vac xov AeIov dq xrjv £7it-

ZT.pYiacj)^) und daraufhin eingezogen worden sei: xcx.zBoyfiad'ai^)

elc, £7icx-^pr^a[,v [o]u[a]:ay,(^s) {Jica^waEw^ nxoX(£[xaiou)''^) Kpovcou.

In diesem Falle handelte es sich also um die Beaufsichtigung einer

fiscalischen Domanialpacht, die ein gewisser Ptolemaios des Kronios

Sohn übernommen hatte. Ebenso werden auch die ETicxYjpigxat der

Steuerpächter bestellt worden sein.

Die für dieselben Steuern ernannten lutxrjpYjxat treten uns

meist als Collegium entgegen, denn das bedeutet wohl der Zu-

satz, der so häufig zu den Namen tritt: xal [iEXO^ot iTitxrjpYjxai

oder xal auv auxw eTitxyjpvjxat. An eine Gesellschaft in dem Sinne,

wie wir sie oben für die Steuerpächter kennen lernten, d. h. an ein

Consortium von Kapitalisten, das die sTitxr^pyjxat unterstützt hätte,

ist hier in keinem Fall zu denken. Die sämmtlichen iTitxyjpTjXat,

die für dieselbe Steuer ernannt sind, und das sind oft viele (vgl.

die Indices), sind eben {iexo)(OC, Teilnehmer an der kv:ixr]pYioiQ.

Nur um nicht alle Namen aufzuführen, nennt man einen oder zwei

und hängt die anderen als [iexo^oc an.

^) Es soll hier wegen eines Streitfalles untersucht werden (Z. 8), bnö xtvcDV

xal s:ri izolo'.c, 'JTtäpxo'JO'. siseSö^yj. Vgl. oben S. 506 f.

^) Z. 5: TTj; xaToxT,; xf/S £7it.XYjpYjae(i)g. Vgl. 7.

3) Viereck ergänzt nToX(£|iarov). Das scheint mir keinen Sinn zu ergeben.
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So sehen wir, dass in der Kaiserzeit die Steuerpächter sowohl

durch die regulären Behörden wie auch durch spezielle Controle-

beamte beaufsichtigt waren, Dass auch in anderen Provinzen Aehn-

liches eingeführt wurde, ist schon oben angedeutet worden. So stand

in Africa neben dem condudor IUI publicorum Africae (CIL VI

8588, Vni 997) ein 2^^'ocnrcdor IUI pubUcornm Africae (CIL III

3925, V 7547, X 6668).^ Es ist sehr wohl möglich, dass dies

römische Controleverfahren selbst in Aegypten, wo bereits die Ptole-

mäer eine so scharfe Aufsicht geführt hatten, doch noch verschärfend

gewirkt hat, wie ganz sicher im übrigen Reich, und es ist daher

nicht unwahrscheinlich, dass eben diese beständige Controle mit zu

den Momenten gehört hat, die die Aussicht auf den geschäftlichen

Gewinn der Pacht verringert und daher, wenigstens zeitweise, zu einem

Mangel an Pachtlustigen geführt haben.

D. Die kaiserliche Regie.

Es ist schon oben darauf hingewiesen worden, wie zu Beginn

der Kaiserzeit die Staatsregie nach und nach die Steuerpacht auf

ein kleines Gebiet beschränkt hat. Hier soll es unsere Aufgabe

sein, zu zeigen, mit welchem Personal die Regie ausgeübt wurde.

Die wichtigste Beamtenklasse, die durch ganz Aegypten mit

der directen Erhebung betraut ^Yar, sind die r^pd-Axopec,. Mit dem

alten ptolemäischen Tipaxxwp (s. oben S. 564) haben sie nur den Namen

gemein. Während jene als Executoreu Rückstände, Strafgelder u. s. w.

einkassirten , sind die kaiserlichen Praktoren, Avie die obige Tabelle

zeigt, reguläre Steuererheber. Je nachdem sie Geld- oder Natural-

steuern erhoben, nannte man sie Tipay.xope? dpyupixöv oder aixr/,ü)V.

Seltener wurden derselben Person beide Arten von Steuern gleich-

zeitig übertragen. Vgl. Ostr. 293: Tzpdxzopec, [dpYup]'.x((I)v) xal

acxcx(G)v) 'EXecpavTCvr^s- Ebenso in 294. Wir betrachten die Prak-

toren als kaiserliche Beamte, weil ihnen ihre Aufgabe nicht etwa

kraft eines Pachtvertrages, sondern von den kaiserlichen Oberbeamten

pflichtmässig übertragen wurde. Auch die üebernahme dieses Amtes

gehört zu den Liturgien, die auf den Schultern der djizopoi oder

£0a)(Y)[i0V£? lasteten. Ausführlichere Nachrichten über die Verleihung

dieses Amtes verdanken wir BGU 194 (vom Jahre 177), einer Ein-

') Vgl. Marquardt, St. V. IF S. 27G.
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gäbe des y.iii[ioyp<x.\i\iCii.zt()C, an den axpazriyoq, in der er ihm für

eine noch unbesetzte Praktorenstelle ^) zwei Personen nennt. Das

Vorschlagsrecht für solche Liturgien hatte, wie wir oben S. 508 f.

sahen, die Dorfgemeinde, oi ocnb xf/? VM\iriq, die zugleich die

Bürgschaft für den Vorgeschlagenen übernahm. Das überlieferte Bei-

spiel (BGU 235) spricht zwar von einer anderen Liturgie, doch

darf das wohl auf alle verallgemeinert werden. Diese Vorschlagsliste

übergab ((3;vaSi56yat, dqhioövai, oiSovat) der Dorfschreiber, unter

Angabe des Tzöpoq der Vorgeschlagenen, dem Strategen des Gaues,

damit dieser sie zur Auslosung an den Epistrategen schicke. Vgl.

194,23: 7i£|jicp'9'rjao[i£Voui; elq xXfipov xw xpaxcaxw inioxp(a.xriy(iL»).

Also ein römischer Procurator war es, der — nach Prüfung der

Acten — die Praktoren aus der präsentirten Liste ausloste. Die

Vorgeschlagenen mussten wohlhabend (eÜTiopoc) und auch sonst taug-

lich für das Amt sein (iv:ixr]bz<.0'.). Es sei noch hinzugefügt, dass

nach BGU 15 durch Statthaiteredict verfügt war, dass ein Jeder

nur für sein eigenes Dorf Liturgien zu leisten verpflichtet sein solle. 2)

Diese für die dörfischen Verhältnisse massgebenden Nachrichten

werden in manchen Punkten ergänzt durch P. Oxyr. I 81 (vom Jahi-e

244/5), der von einem für die Praktorie der Geldsteuern der Metro-

polis (Oxyrhynchos) vorgeschlagenen Manne geschrieben ist. Nach

Analogie wird man annehmen, dass er von ol anb xfiq [lyjxpoTiöXews

vorgeschlagen war. Wer den Vorschlag au den Strategen weiter-

gegeben hat, hat in Z. 7 gestanden, ist aber noch nicht entziffert

worden: utcö . . [x . . o^(pix\i[i.!X,xoQ. Man sollte erwarten, dass einer

der beiden ypaii.\i.oi.xeXc, xf]c, jxrjXpoTcdXewi; gemeint sei. Der Vor-

geschlagene schickt nun dem Strategen — wie es scheint noch vor

seiner Auslosung — den vorliegenden '6py.oc, ßaaiXtxo?, in welchem

er beim Genius des Kaisers Philippus schwört, sein eventuell ihm

übertragenes Amt getreulich zu führen. Das etwa wird in dem

*) Die Stelle war dadurch vacant geworden, dass der bereits Ausgeloste

sich nachträglich als Priester eines Tempels herausstellte, für den die Dörfler

die Liturgie zu leisten auf sich genommen hatten (ävaos^aiJLSvoi ex auvy.axa-

•ä'ESsü);). Der Irrtum scheint dadurch entstanden zu sein, dass in diesem Falle

der Epistratege ohne besondere Informirung, einfach aus der Liste der Wohl-

habenden einen ausgelost hatte (iv. t^; twv sOa^r^iiövcüv yp^^'^S)- Doch bleibt

diese Deutung zweifelhaft.

^) Vgl. hierzu meine Ausfiihrungon in der Zeitschr. Savignyst. f. Rechts-

gesch. XVII Eom. S. 159.
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verlorenen Schluss spezialisirt worden sein. Wenn man ihn nach

P. Oxyr. I 82^) noch weiter vervollständigen darf, so würde er am
Schluss noch angegeben haben, welchen Mitbürger er speziell als

seinen Bürgen nenne. 2)

Nach einem Wiener Text (stückweise mitgeteilt von Wessely,

Zythos S. 43 vgl. oben S. 388) scheint es fast, als wenn für die

dem Nomarchen unterstellten Steuern diesem, nicht dem Strategen

die Liste zu überreichen war. Doch eine Entscheidung ist erst

möglich, w'enn der Text vollständig mitgeteilt ist.^)

Was wir hier aus den Papyri mitteilten, wird in den Ostraka

gelegentlich gestreift. So erscheinen als Erheber in 271 ein Tipaxxwp

und zwei Männer, die charakterisirt werden als dva5o^(£VT£i;) e.l<;

y.Xfipo(y) dvxl 'Ap7:((x.r]0'.oc,).'^') Diese beiden sind also eingereicht an

Stelle des Harpaesis, dessen Platz vacant war. Es ist merkmürdig,

dass, wiewohl das Los noch nicht entschieden hat, wer von beiden

die Praktorie bekommen soll, sie doch beide functionieren. Die

Subscription leistet allerdings nur der active TtpdxTwp. Von denselben

beiden Personen heisst es in 272 (aus demselben Jahre): Ic, xXf^pov

r^pay.(zopiocc,) x^ dv£(56'8-Y]aav) oder dva(So'9'£VXc(;). Sie sind also

vorgeschlagen für das 20. Jahr, die Quittung datirt aber vom Pachon

des 19. Jahres. Unterschrieben hat auch hier wieder der active

TipdxTwp. — Statt dvaSo^els eIc, vSkfipov sagt man auch kürzer £v

xX'v^pw.^) Vgl. Ostr. 285: 'Attie/j/oöij.'.; na~p£[jiiö-ou £v Y.Xr^pi^ 7.01X

KopvY]Xi5 2]apa7ia|JLü)v Y£v6([j.£Voc) 7:pax-(ü)p) dpyCuptxwv) Soy)(v/]0-

^) Dies ist ein ganz ähnlicher Eid, den ein zur Strategie Vorgeschlagener

schwört. Dieser Eid mag an den Präfecten adressirt gewesen sein. "Vgl. Ed.

Alex. (CIGr. 4957) 34f.: \izKr^i=', 2s \io: xal xä; OTpaxrjytaj fisxa SiaÄoyiafiöv

upö; xp'.iXiav ev^sipi^siv xoig y.axaaxa9-r,aoji£vo!.5. Für die obigen Fragen ist

von Interesse, dass dieser künftige Stratege ausdrücklich beschwört: xäg äva-

Söasig x(J5v XeLxoupY'.öv Tioii^aaaO-ai uyitB; xal tcioxö;.

^) Das würde wohl nicht ausschliessen , dass ausserdem auch hier die

gesammte Metropolitengemeinde als solche für ihn bürgte. Vgl. übrigens oben

S. 509 A. 2.

^) Nach dem vorliegenden Fragment wäre es auch möglich, dass der Dorf-

schreiber in seinem Schreiben an den Nomarchen nur hinweist auf die — an

den Strategen — eingereichten Personen.

*) Im Pap. Bibl. Nat. Paris. Suppl. Gr. 910 las ich: vjvl TtEjicpö-sL; ei;

xX^pov 7rpay.x(op{ag) äpY'Jp'.x(cwv).

^) So auch in dem Text der vorigen Anmerkung ein paar Zeilen später:

vuvi ü)v £v xXr,pq).
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Das ist ein merkwürdiges Gespann: der eine Erheber ist noch nicht

ausgelost, also noch nicht definitiv angestellt, und der andere ist

Praktor gewesen, ist es nicht mehr. Dennoch stellen sie zusammen

die Quittung aus. Vgl. auch 645.

Die uns bekannten Praktoren (vgl. Indices) tragen römische,

griechische, aegyptische, auch jüdische^) Namen. Die mit römischen

Namen, die verhältnismässig selten sind, werden schwerlich als

cives Romani aufzufassen sein, denn dass solche zu dieser )(a)pcxY]

XeiTOupyta herangezogen wären, erscheint um so mehr aus-

geschlossen, als schon die cives Alexandrini von diesen befreit

waren (CIGr. 4957, 34). Wie die einzelnen Personen zu ihren

römischen Gentilnamen gekommen sind, ist schwer zu sagen.

Manche mögen als Freigelassene zu betrachten sein, wie z. B.

sicher jener OXaoutoi; Eutu)(t^? (140, 141), der sich gelegentlich

ausdrücklich als a.TZzktü^'tpoc, OXaoutou Ildvaa bezeichnet (129, 130).

Dass die Praktorie, wenigstens im Allgemeinen, den Eingeborenen

(IYX^P'°'^5 ^- ^- ^^^ griechisch-aegyptischen Mischbevölkerung dieser

Zeit auferlegt wurde, zeigt BGU 747. Da beschwert sich der Stra-

tege von Koptos beim Präfecten Avidius Heliodorus, dass die in

seinem Gau angestellten Römer, Alexandriner und Veteranen ihm

nicht pariren wollen: (I 7f) xdlc, ev xalc; hri^LOolaic, y^peloac, xo[ü V]o\ioü

ouat, Twjxatocg xal 'AXe[^a]v5p£öac xa[l] 7ia[Xa]t ozpaziüxtxic, avxta-

Taxoüac xxX. Sie behaupten — so scheint es später II 4fF. zu

heissen — , sie stünden nicht unter der Strategie und dürften nicht

auf eine Stufe mit den „einheimischen Praktoren" gestellt werden:

§auxo[u]s |i.y] elvac u~6 xvjv axpaxyjytav |iY]6e[7i?](i) xaxd xb Ica (sie)

xölc, £V)((i)pioL5 7rpd'/.xwpacy dcpeiXuv lox/xod-oci. Daraus scheinen sie

ihr Recht abgeleitet zu haben, den Praktoren und auch dem Stra-

tegen die Zahlung der Steuern zu verweigern.

Die Praktorie war lokal beschränkt auf einen Ort. So war

man Praktor von Syene oder Elephantine oder Charax u. s. av.

Werden Praktoren von zwei Gemeinden genannt, so sind diese

benachbart und bilden ein zusammenhängendes Steuergebiet. So

begegnen in 1609 7rpdx(xop£5) dpY(up:xü)v) 'Lor^(y^f]c,') -/.cd 'EX(£i^av-

xcvrjs). Dass Syene und Elephantine einen Bezirk bildeten, geht

auch daraus hervor, dass ein und derselbe Steuerzahler bald an die

>) Vgl. 1609: 'Aßouvä 'lafiXixou.
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Beamten von Syene, bald an die von Elephantine zahltet) Man
vgl, z. B. im Index die Belegstellen für Myjvo^etXo? [xei^wv 'OpßaeTSo^

oder naxacßxci; üeTOpE^p-rjO-ou u, A. Aehnlich ist auch der 7rpax(xo)p)

dpCyupcxwv) N6(tou) xal ~Q,^>i in 609 u. a, zu deuten.

Betreffs der Dauer der Praktorie scheint es keine festen Normen

gegeben zu haben. In P. Oxyr. I 81 wird das Amt auf 1 Jahr ver-

geben, ebenso in Ostr. 272. Andrerseits zeigt P. Lond. CCCVI
(s. unten), dass die Praktorie auch auf mehrere Jahre (ohne Iteration)

auferlegt wurde, denn hier überträgt ein Praktor einer anderen Person

sein Amt „auf 2 Jahre". Die Ostraka zeigen uns, dass eine und

dieselbe Person oft eine grössere Reihe von Jahren hintereinander

das Amt ausgeübt hat. So war mindestens 5 Jahre im Amt Sav{JLOÖi;

(vgl. 108 und 122), SwxT^p (vgl. 186 und 204), mindestens 6 Jahre

r£p{i,av6s (vgl, 213 und 224), mindestens 10 Jahre SwxpaxY]?

(vgl. 32 und 40) und AcSujicwv (?) (vgl. 101 und 128), mindestens

11 Jahre 'Ep[io^(ivric, 'A^i|JiwväxO(; (vgl. 45 und 77). Vgl. hierzu

die Indices. Ob hier Iterationen vorliegen, oder von vornherein

Ernennungen auf längere Zeit, lässt sich nach Obigem nicht ent-

scheiden.

Auch bei den Praktoren findet sich wie bei den luLxyjpYjxaL

sehr häufig der Zusatz xod ol [iixoy^oi npaxxope? oder xal oi auv

auxw 7rpaxxop£(;. Auch hier werden nur der Kürze wegen die

gesammten für dieselbe Steuer ernannten Praktoren zusamraengefasst

sein. Es ist nur eine formale Variante, wenn in anderen Fällen

die Namen selbst aufgezählt werden, worauf sie eventuell noch

zusammenaddirt werden. Vgl. 213: 'Epiioyevyji; xal Tepiiavbc, xal

"lepa^ xal Il<xnpz\ii%-(Yiq) °^ ^ 7rpax(xop£?) xxX. In demselben Jahre

schreibt dasselbe Collegium in einer anderen Quittung: 'Ep[jiOY£VY;[(;

xal Ttpiiaybq xal] ol auv a\)z(6lq) 7rpa[x(xop£s)]. Damit scheint

mir die Frage entschieden zu sein.

Die Regierung ernannte also mehrere Praktoren für eine und

dieselbe Steuer, und dass unter diesen die zu erhebende Gesammt-

summe in gleichen Teilen repartirt wurde, zeigt Pap. Lond. CCCVI, 12,

wonach einem einzelnen Praktor ein xptxov {Jtepos z'Qq Tipaxxopca;

zufiel. S, unten.

*) So schreibt auch Diocletian ein Rescript 'EXscfavxLvixaLj xal 2or,v[xai5

xoic, SV eT)ßat5i. Vgl. CIGr. III 4892.
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Von den Verpflichtungen des Praktor wissen wir nicht viel mehr,

als dass es seine Aufgabe war, die betreffende Steuer zu erheben

und die Summen einzuzahlen. Dass er mit seinem Vermögen für

die richtige Ablieferung haftete, ist sehr wahrscheinlich — die An-

gabe seines zcpoc bei der Präsentation mag sich darauf beziehen,

auch die Bürgenstellung (vgl. oben S. 603 » — , aber directe Belege

liegen nicht vor. Ebenso wenig wissen wir, ob er einen rechtlichen

Anspruch wie der Pächter auf eventuelle Ueberschüsse (iTZ'.'fV/r^iia.xa,')

hatte. Dass er thatsächlich trotz der Controle oft genug durch

Auspressung der Steuerzahler unerlaubte Ueberschüsse erzielte, kam
gewiss oft vor. Ueber einige Beschwerden hierüber s. unten. Da-

durch wird er sich schadlos gehalten haben für die Gefahren,

die er in finanzieller Hinsicht bei der Praktorie lief Auch für

die Geschäftsunkosten scheint er nach P. Lond. CCCVI (s. unten)

keine Vergütigung erhalten zu haben. Freilich ganz ohne Ent-

schädigung blieb er nicht. Wir erklärten schon oben S. 394 das

7ipaxTcp'//wOV als eine Abgabe, die für die Salarirung der Prak-

toren von den Steuerzahlern erhoben wurde. Wie diese Praktoren-

Remuneration bemessen war, Avissen wir nicht.

Dass alles in allem betrachtet die Praktorie nicht etwa ge-

fürchtet wurde, sondern — sei es auf Grund der rechtlich ihr zu-

stehenden Emolumente, sei es wegen der thatsächlich sich eröffnenden

Aussichten auf Gewinn — eventuell sogar gesucht und erstrebt

wurde, zeigt die Thatsache, dass sich Personen fanden, die freiwillig

durch private Abmachungen mit den Praktoren an ihrer Stelle zeit-

weise die praktorischen Geschäfte übernahmen. Das lehren uns zwei

merkwürdige Papyri des British Museum (CCLV und CCCVI), deren

Einsicht mir Kenyon 1895 freundlichst gestattete. Indem ich auf

die nahe bevorstehende Publication Kenyon's verweise, berichte ich

hier nach meinen flüchtig genommenen Abschriften des Originals.

P. Lond. CCCVI ist ein Contract, eine auaTaai; wie BGU 191

und 300, datirt vom letzten Tage des 8. Jahres des Antoninus

(28. Aug. 145), durch welchen der Tzpaxxwp apY'Jp'-xwv xw[iy;;

'HpayJ.sia? (Faijüm) Stotoetis einen gewissen Satornilos bevoll-

mächtigt, im 9. und 10. Jahre statt seiner die Praktorie auszuüben:

6[ioXoysX StoxoTj-::? — SaxopviXw — xöv 6[ic>Aoyoüyxoc aovsaxaxevat

(sie) XÖV SaxopvlXov -paxTopeuovxa (1. Trpaxxopsuao'/xa) ä-ö xcü

i?:6vxo<g 0- ^ — £9' £xr, O'jio xal 5'.a[Ypa]-90vxa H. S'.aypa'yovxa)
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elq zb 5Yj}icacov x6 iTrcjjaXXov xö ^xozcr^z'. xpc'xov {xspc? zf^q izpo-

xec{ievYjs Tipaxxwpca«;. \yenn Stotoetis den „auf ihn entfallenden

dritten Teil der Praktorie" vergiebt, so folgt daraus, dass ilim die

betreffende Steuer mit zwei Anderen zusammen übertragen war.^)

Der Bevollmächtigte soll also die Praktorengeschäfte auf zwei Jahre

übernehmen und die eingezogenen Gelder nicht etwa an den Voll-

machtgeber, sondern direct an die Staatskasse einzahlen. Er über-

nimmt also die volle Thätigkeit eines Praktoren. Die nächste Be-

stimmung ist mir unverständlich geblieben^); sie enthält noch eine

weitere Verpflichtung des Satornilos. Ferner soll dieser Bevollmäch-

tigte an den üblichen Terminen seine Bücher zur Einregistriruno-

(den Behörden) vorlegen, wobei er auch die Unkosten für Papvrus

und anderes zu tragen hat: ex: Se xal {yjxzocyjüiptl (1. xaxaywpieT)

& ZcczGp'/lAoq xa x-^^ xa^sw; ß['-]|3X''a xal? iE, l^ou? rpoO-ea^ica-.?,

xoO SaxopviXo'j xwpr.YoOvxo; yipzoc; xal zf^q ä.X).r,q SaTiavr,; O'jaY;^

Tzpoq auxdv. Das entspricht den oben besprochenen Worten des

Pachtangebotes (Grenf II 41, 16): xal xaxa/opc^w <30^ß) 5ca xsxpa-

(lYjva xxX. Die Rechnungslegung ist also bei den Pächtern und den

Praktoren übereinstimmend.

Endlich wird festgesetzt, dass der Praktor seinem Bevollmäch-

tigten in jedem der beiden Jahre 252 Drachmen geben solle, die

dieser ihm in 4 gleichen Raten zurückzuzahlen hat: auxoü (Saxop-

vc'Xo'j) Xafißavovxo; -apd xoO -xcxct^Xcw; xaxa xlxo; £•; Xoyov

. . . v'ou dpyupco'j Spayjia; Siaxoata; 7:£vxr//.GVxa ouw, wv xal

[zi]}/ d:ro5ü)a£cv (1. drcocoa'.v) Tzcri^zzoc. aOxo (1. auxw) Iv Tzpod-za-

\iicc'.q x£[a]aapc: 5id xp'.|jn^VG'j . . . poOv iq :ac'j. Kenyon (Cat

Add. S. 428) sah in diesen 252 Drachmen das jährliche salary, und

in der That sollte mau erwarten, dass der Bevollmächtigte, der die

gesammten Geschäftsunkosten übernahm, irgend ein Salär von dem

^) Kenyon (Cat. Add. S. 428 1 scheint zu meinen, dass er ihm den dritten

Teil seiner Praktorie überlassen habe. Das steht aber nicht da. Er überträgt

ihm das Ganze, was er hat — eben das Drittel der gesammten Praktorie.

*) [x]oü ZaxopvcXou :z[.]^o'J'tzo;, xati äpiO-fir.a-.v 5,lic:ü); xg s-ißäXXov

aOxw tpcxov fispo;. Das naheliegende -Xr^^o^^xo^ schien mir am Original mit

den Schriftspuren nicht vereinbar.

*) Aus diesem aou (für aoi) schliesse ich in beiden Fällen, dass es sich

nicht darum handelt, dass er selbst etwa die Quittungen für sich einregistrirt,

sondern dass er seine Bücher den Behörden vorlegt zwecks Einregistrirung in

ihre Acten.
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Praktor erhalten hätte. Da er ihm aber die 252 Drachmen in vor-

geschriebenen Raten zurückzahlen soll, so kann es sich doch nur um
ein Darlehen^) handeln, das er ihm vielleicht als Betriebskapital

vorschiesst. Zum Schluss wird hinzugefügt, dass der Vollmachtgeber

sich vorbehalte, nötigenfalls mit Jenem zusammen die Steuern ein-

zutreiben: auv-paxTü)p£uat Sl [. .Jxoj?-) SxoxofjTcg trJjit eav

[/^peJLa yevr^xai S'.a x6 ItiI xgux[o) xy^v] a6ax[aacv] '^v{oVz''J\jf.ir\.

Das sind merkwürdige Nachrichten, die wir ganz wohl

erst verstehen werden, wenn Paralleltexte gefunden sind. Man
fragt sich, welchen Vorteil hat der Praktor davon, in dieser

Weise sein Geschäft zu übertragen? oder verzichtete er auf

jeden Vorteil, um nur von der Arbeit frei zu sein? Und welche

Vorteile standen für den Anderen den obigen schweren Bedingungen

gegenüber? Aus den im Contract genannten Bedingungen ist dies

schlechterdings nicht zu ersehen. Vielleicht trägt zur Erklärung bei,

dass in dem mit der obigen Urkunde formell verwandten Voll-

machtsvertrag BGU 300, durch welchen ein Veteran dem anderen

seine ganze Geschäftsführung überträgt, gleichfalls nur die Pflichten

des Bevollmächtigten, nicht auch seine Rechte und Emolumente fixirt

werden. Auch wird man mit in Anschlag bringen müssen, dass ein

solches Vicariat — denn so darf man wohl das Verhältnis auffassen

— offenbar eine verbreitete Institution Avar, so dass man annehmen

kann, dass die allgemeinen Rechte des Praktor und seines Vicarius

gesetzlich geregelt waren, daher hier im Vertrag nicht aufgeführt zu

werden brauchten. Ausserdem bleibt immer noch die Möglichkeit,

dass die Beiden sich über die Verteilung der eventuellen Ueber-

schüsse, die sie durch Erpressung zu erzielen hofflen, sich privatim

— ohne Notar! — verständigt hatten.

Die andere Londoner Urkunde, CCLV, bestätigt einige der

obigen Angaben. Hiernach hatten die 7ip£aj3ux£poc 7wW|i,yiS Kapavc5oi;,

denen die Erhebung einiger Steuern auferlegt war (s. unten), einem

gewissen Horion diese Aufgabe — wohl gleichfalls durch einen Voll-

machtscontract — übertragen: £7tl auv£axa%a|X£V aoi (1. etwa luel

ouvsax-y^aaiiev a£) dvO-' u|ji(ji)v (1. "^[xöv) 7ipaxxop£6£:v xal yii^Vip^

^) Man möchte daher gern sig Xöyov Saviou ergänzen. Aber so weit ich

sehen konnte, j)assen die Spuren schlecht dazu.

*) OOtws passt nicht, auch övtoj; nicht. "Vielleicht 6|acog?



2. DIE STEUEREIIHEBUNG IN DER KAISERZEIT. 609

(1. yjc.ipiZ,Biv) xxX. Hier ist der Begriff der Stellvertretung, des

Vicariates, noch schärfer als in der ersten Urkunde ausgedrückt.

Die Presbyter quittiren darauf dem Horion, dass er die Steuern

richtig eingezogen und an die betreifenden Banken — vgl. oben

elq xb hri\i6aiov — abgeliefert habe, xal ooBev aoi £VxaXoö[JL£V Tispl

TOUTWV.

Auch die Praktoren standen, wie oben bemerkt, ebenso wie die

Pächter unter dauernder Controle. Die obige Tabelle (S. 575 ff.) zeigt,

dass die eTiiTYjpr^Tai auch bei den an Praktoren vergebenen Steuern

amtirten, also auch die Praktoren beaufsichtigten. Auch hier griffen

sie concurrirend in die Erhebung selbst mit ein. Dass die Praktoren

ausserdem unter der Aufsicht der regulären Landes- und Ortsbeamten

standen, ist gleichfalls oben S. 596 ff. ausgeführt worden. In letzterer

Hinsicht liegen uns für die Praktoren noch genauere Nachrichten

vor. Das Tagebuch des Strategen des Ombitischen und Elephan-

tinischen Gaues (Philolog. LIII S. 80 ff.) erwähnt mehrfach unter den

üblichen Geschäften des Strategen die Tipaxxopwv Scaxpcac?, die Prü-

fung oder Revision der Praktoren, resp. ihrer Bücher, und derselbe

Ausdruck kehrt in BGU 747 wieder, wo der Stratege von Koptos

dem Präfecten schreibt (I, 20): TipaxTopas o[L]axp£cva) 7r[p]öi; xov

£[c(;]i6v[x]a UTzep [yjfii t5:[a]; Tipaxx(i)pc[a](; loyolv xxX., und kurz

vorher bezeichnet er als die vornehmste Aufgabe [at a]7iacx')^[a£]cig

xwv 6cptXo[X£[v]ü)V xw xuptaxü) [^6]yV und fährt fort (Z. 17): hC

S[tc]£P £7T:a[Y]pu7ivö) 7:poscp[£]p6[Ji£vo? xyj exTipd^EL xxX. Hieraus

scheint sich mir zu ergeben, dass der Stratege nicht nur die Haupt-

controle über die gesammte Steuererhebung innerhalb seines Gaues

hatte (v^. oben S. 596), sondern auch selbst — d. h. durch seine

speziellen Organe — concurrirend mit den Praktoren sich an der

Erhebung beteiligt hat. Denn die Ibicc 7ipaxxop(a wird man nicht

auf die einzelnen Praktoren, die er prüft, sondern auf den Strategen

selbst beziehen müssen. Wenn er sagt: „ich prüfe die Praktoren

für die kommende Abrechnung meiner eigenen Steuererhebung", so

liegt andrerseits darin, dass er für die Praktoren seines Gaues den

höheren Beamten gegenüber verantwortlich war.

Zu den Organen der directen kaiserlichen Steuererhebung ge-

hören ferner die aTcaixvjxac. Für Syene-Elephantine sind sie nur

als Stellvertreter der £7icxY]prjxal lepöic, r.uXric, Sct^vyj? bezeugt.

Vgl. 297— 300, 1460. Sie werden hier mit der Formel Sia -
AViLCKEN, Ostraka.

^"
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aTcaoxTjToO eiugeführt. In Theben und im Faijüm^) begegnen sie als

selbstständige Erhebungsbeamte, die abwechselnd mit den Praktoren

mit der Einziehung der direct zu erhebenden Steuern betraut waren.

Vgl. die Tabelle auf S. 575 fF. Sie stellen selbstständig in ihrem eigenen

Namen Quittungen aus und bilden ganz wie die Praktoren mehr-

gliedrige Collegien. Bei verpachteten Steuern begegnen sie in dem

vorliegenden Material als ordnungsmässige Erheber niemals. Da-

gegen werden die aTcacxYjTat auch dazu verwendet, die Rückstände

der verpachteten Steuern einzutreiben. Dies geht mit völliger Sicher-

heit aus den oben S. PA4 noch unerklärt gelassenen Ostraka hervor,

in denen die aTiacr/]xac bezeichnet werden als Erheber des £vX£C|j,{xa

teXwvcxwv^), d. h. des Rückstandes verpachteter Steuern. Vgl. 558,

508, 590, 596, 643, 646, 1249, 1250, 1438, 1442. Wie die Texte

zeigen, handelt es sich hier in der That um Abgaben des ver-

flossenen Jahres (so meist) oder noch weiter zurückliegender Jahre

(vgl. 646, 1250). Auch die anderen Ostraka, die in demselben

§ 138 (wvt'ojv) aufgeführt sind, bieten sämmtlich Nachtragszahlungen,

von auacxyjxac erhoben. Wir haben daher die Abgabe UTiep wvtwv

u. ä. in der obigen Tabelle unter die verpachteten Steuern gestellt;

die dTcatTTTjxai aber sind damit als directe Erhebungsorgane er-

wiesen, die Rückstände eintrieben. Dass sie andrerseits auch, wie

oben bemerkt, als reguläre Erheber der für das laufende Jahr direct

zu erhebenden Steuern verwendet wurden, also ganz wie die Prak-

toren, zeigen z. B. 538 und 539, in denen sie die Damm- und Bad-

steuer des 13. Jahres im 13. Jahre erheben. Vgl. 512, ebenso

die noch unpublicirten Ostraka Brit. Mus. 12696 und 12713. Dass

sie auch von den direct erhobenen Steuern eventuell Rückstände

eintreiben konnten, versteht sich von selbst (vgl. 561, 615, 652,

973, 1443). Das konnten sie ebenso gut wie die Praktoren, da sie

gleichfalls meist mehrere Jahre im Amt waren. Vermutlich war auch

diese dTractyjat? eine Liturgie. Doch liegen sichere Zeugnisse nicht vor. 3)

*) Nur in P. (irenf. (I) 50 erscheint ein äTia'.xTjXr^g als Stellvertreter des

Exegeten.

^) Früher las ich £vÄ(£t|ji(iaxG:) T£Ätov'.x(oöi. Die obige Lösung wird

durch Ost. Ashmol. 480 an die Hand gegeben, das ich erst 1897 kennen lernte.

Hier heisst es: dl7ra!.T(r;'CY|;) fi£p'.a(|iü)v) £\X[£ip.iioi.ioc,) tsXwv.xcöv.

•') Vielleicht bezieht sich darauf P. Grenf. (I) 50, 4: S'.(ä) -/.Xr^pl Ka[. . .jwg

ä-aiXY/ToO). Es rnüsstc v.Xi^pw oder -/.Xy^poi) (?) in dem Sinne von £V xXv^pü) stehen.
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Wir wenden uns nun zu den [iiaO-wial hpäc, nuXrjq So-^vy]?.

Man hat sie bisher, was auch auf den ersten Blick als indicirt er-

scheint, als Steuerpächter erklärt. Letronne (Recueil II S. 192)

meinte, die porte sacree de Syene sei das Thor in der grossen Mauer,

die Aegypten hier gegen Süden abschloss, oder auch Syene selbst,

das gewissermassen die Pforte Aegyptens sei: o?i concoit qiiä cette

porte pouvait ttre etabli un bureau de peage, oü les marchandues venant

de rEthiopie payaient un droit dont le produit etait afferme; de la le

titre de \iicsd'Uixr^c,. Diese Erklärung, die von Fröhner (Rev. Archeol.XII

S. 46) und Marquardt (StV. II ^ S. 275 A. 5) acceptirt worden ist,

wird dadurch hinfällig, dass diese jJita9"W":ac nach den uns vorliegen-

den Quittungen niemals einen solchen Grenzzoll, sondern vielmehr

die üblichen Steuern der Bewohner von Syene -Elephantine, wie die

Kopfsteuer, Gewerbesteuer u. s. w., erhoben. Franz (CIGr 4867)

beschränkt sich auf die dunkeln Worte: haec lepoc 7:6 AYj SotjVYj^

fortasse pertinet ad celebrem lapicidinam Syenes. Hogarth (bei Flind.

Petrie, Koptos S. 28) schwankt zwischen beiden Ansichten (Janning —
dues on mining or eiiäoms at Syene). Folgende Gründe haben mich

dazu geführt, in den obigen liiad-iüzai nicht Steuerpächter zu sehen,

sondern sie den kaiserlichen Beamten der directen Erhebung an die

Seite zu stellen.

1. Diese Pächter nennen sich niemals Pächter einer Steuer,

wie der [jioa^wxT,? eiSo'j^ eyxuxaiou, der ixta^wir^^ ec^ous öpfiotpu-

Xax(a:, der [jtoaO-wrry; S'.-Xw^JLaTC^ cvwv, der [xia^tOTY;? xonfiC, Tp'.y^öc,

xal y^£'.pü)va^''o'j (vgl. die obige Tabelle), sondern sie nennen sich

regelmässig „Pächter des heiligen Thores^) von Syene", oder, falls

dies Thor schon vorher genannt ist, bloss |i,'.ax)-WTa{ (194).

2. Diese [xiaö-tOTal erheben dieselben Steuern, die gleichzeitig

in demselben Steuerbezirk auch von Praktoren erhoben werden, so

die Statuensteuer, die Kopfsteuer, die Palmengrundsteuer, die Ge-

werbesteuer u. s. w. (vgl. Tabelle). So wird z. B. die Kopfsteuer von

Syene -Elephantine im J. 5 des Hadrian bald vom TzpaxTwp (117),

bald von den [xtaQ-toxal hpöLc, tiuXyj^ Itor^vr,;, erhoben (118, 119).

Wenn man die obige Tabelle daraufhin durcharbeitet, wird man

finden, dass von Trajan an — im Jahre 114 erscheinen diese [i'.od-üixa.l

^) Was das für ein heiliges Thor ist, wissen wir nicht. Für Arsinoö ist

oine Strasse „vom heiligen Thore" bezeugt.

39*
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zum ersten Älal in unserer Sammlung (88) — die obengenannten

Abgaben beständig bald von Praktoren, bald von diesen [AtaO-wxat

erhoben wurden. Daneben begegnen auch hier iTitxyjpyjxat , die

sich speziell als die Aufpasser jener (iiaO-wiat meist als iizizripri"

xal lepötc, TruXyjg Sot^vyj^ bezeichnen.^) Es ist für unsere Frage

bemerkenswert, dass diese £Tc:xY;pYjxac l. 7i. S. gelegentlich nicht nur

zusammen mit den [iiod-MZOci l. tc. S. (vgl. 140,141), sondern auch

mit den Praktoren Steuern erhoben. Vgl. 135: SevTiptüVtog KeXep

xal [o[ auv auxo) £7T:ixy]pr;xal l. tz. S.]-) xal At5u[ito)v 7ipax(xwp).

Mir scheint es nun ganz undenkbar, dass eine und dieselbe

Steuer in demselben Bezirk gleichzeitig teils von Steuerpächtern,

teils von Trpaxxope? erhoben sein sollte. Das ist für mich der durch-

schlagende Grund um anzunehmen, dass die [i.W'ö'toxal l. tu. H. nicht

Steuerpächter, sondern kaiserliche Steuererheber waren oder doch —
was in der Hauptsache auf dasselbe hinauskommt — mit der directen

Erhebung von Abgaben (ohne Pachtverhältnis) beauftragt waren.

Es ist sehr gut möglich, dass sie als „Pächter des heiligen Thores" ^)

in erster Reihe irgend welche anderen uns unbekannten Functionen

hatten. Dann würde man sie etwa mit den Trpeaßuxepoi xwjjlyji; oder

den Priestern in Parallele setzen können, die, wie Avir sogleich sehen

werden, auch neben ihrem Hauptamt gelegentlich mit der Steuer-

erhebung (ohne Pachtverhältnis) betraut waren. Andrerseits wieder

werden wir sie mehr den Praktoren an die Seite stellen, insofern sie

(von Trajan au) mit derselben Regelraässigkeit wie die Praktoren die

Steuern erhoben.

Diese [ita^wxal c. ti. S. bildeten ganz wie die Tipaxxope^ und

die iTicxYjpyjxat mehrgliedrige Collegien. Vielleicht gab es bei ihnen

eine bestimmte Rangordnung, da in CIGr 4919 eines 5£u[x]£pou

[xt[a^{i)xoö h']p&c, ttuXy]^ Ilorivr^c, Erwähnung geschieht.^)

1) In 85 (vom .J. 113) fehlt noch der Zusatz L t:. S. Doch könnte hier

auch an einen eTnxr^pyjXT^g der upäxtops; gedacht werden.

2) Die Ergänzung steht durch andere Texte fest.

^) Das heilige Thor, resp. die mit seinem Besitz verbundenen Obliegen-

heiten sind das Pachtobject des |jn,a9-cüTT^s- Ich halte daher t. t:. S. nicht für

eine blosse Anfügung des Amtslokales, was formell ja möglich wäre. Vgl.

BGU 356: npaYdaatsuxvjg) ttüXyjs <i''.Xa5s>.(Cp . .). Dann würde liia^viirig ganz

in der Luft schweben.

*) Er wird als [x(3v sv 'EXs^javxivTj, als Bürger von Elephantine bezeichnet.

Trotzdem ist er fiiad-cüXY]^ i. t:. S. drüben in Assuan! Vgl. oben S. 604 f.
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Diese p.ta^'WXat — Avie oben gedeutet — leiten hinüber zu

denjenigen Beamten, die neben ihrer Hauptbeschäftigung auch mit

der Steuererhebung betraut waren. Da sind zunächst die Tzpza-

ßuxepoi %(0[X7]5. Diesen Dorfältesten, die, Avie es scheint, ein jälir-

lich wechselndes Collegium bildeten i), war die Eintreibung einiger

Steuern innerhalb ihres Dorfes übertragen. Belegt sind bis jetzt die

Schafsteuer, die Weideabgabe, die Biersteuer, die Dammsteuer und

die Abgabe für [iovooea^ica y^oprou. Doch wurden manche derselben

auch von Praktoren erhoben (vgl. die Tabelle). Da diese Dorfältesten

die Vertreter der Dorfgemeinde waren, so kann man hierin wohl

einen Ansatz zu jenem dritten Erhebungssystera finden, für das Avir

bisher kein Beispiel für Aegypten angeführt haben, nämlich die Er-

hebung durch die Communen selbst. Man darf es vielleicht so auf-

fassen, dass die Eintreibung der betreffenden Steuern den Dorf-

gemeinden überlassen war, und diese eben durch ihre Dorfultesten

die Erhebung ausführen Hessen.

Ich stelle diejenigen Beispiele an die Spitze, durch welche die

Dorfältesten ohne Zweifel als Erheber bezeugt werden. Das gilt vor

Allem von dem oben besprochenen P. Lond. CCLV. Er zeigt uns

zugleich, wie Avir sahen, dass die Dorfältesten das Geschäft gelegent-

lich von sich abAvälzten, indem sie einen Anderen bevollmächtigten,

statt ihrer (dv-S-' -^[iöv) die Steuern zu erheben und an die könig-

liche Bank abzuliefern. Da sie die Thätigkeit dieses Anderen als

TTpaxxopeuecv, nicht upaaaetv bezeichnen, so Avird er den Titel upazTcop

geführt haben ebenso wie die vom Epistrategen ausgelosten Erheber.

Solche vicarii treten freilich nicht immer ein. So Avird in BG (j 334

vom Steuerzahler direct an die Tcpsaßuxepot gezahlt, und in BGU431
quittirt die Bank, dass der Steuerzahler durch Vermittelung der Pres-

byter (5ia) gezahlt habe.

In anderen Fällen sehen Avir, dass die Trpsaßuxspoi die von ihnen

erhobenen Summen an den kaiserlichen updy.xwp Aveiterzahlen. So be-

richten in BGU 199 die Praktoren, die Schafsteuer oia. Trpeaßuxspwv

empfangen zu haben. Das 5ta zeigt uns deutlich, dass die Presbyter

nicht die Steuerzahler sind, sondern die Vermittler, die die Einzel-

Vgl. BGU 195,30: xo-jg v.ax' ixog zpsaßuxepo'j;; 345: Tipsaß tel-:

P. Lond. CCLV: Ttpsoßüxspot, xou v.\. — Zum Collegium vgl. BGU 85: xo)v

ß y.al xßv Xotntäv upeoßuxepwv.
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betrage von ihren Dorfgenossen erhoben haben. Dem entspricht

BGU711, wo der Tipaxtwp vop.ap)^(cxö)V) den Presbytern quittirt,

von ihnen für die [Aovoocajxia yopzoxy 16 Drachmen empfangen zu

haben. Dasselbe liegt in BGU 214 vor, wo die Bank bescheinigt,

dass durch Vermittelung des kaiserlichen Praktorencollegiums^) die

Dorfältesten die Dammsteuer gezahlt haben. Ebenso wird nach

BGU 345 die Weideabgabe durch Vermittelung (5ca) der Presbyter

an den Nomarchen gezahlt.

Andrerseits tritt uns das aus dem Londinensis erschlossene

Vicariat in BGU 382 entgegen. In dieser Bankquittung wird den

Presbytern bescheinigt, dass sie durch Vermittelung eines 7ipa>CTa)p

gezahlt haben: ot£Yp(a'|)av) 7:p£a,3(ux£po0 — Scd IlexaXou 7ipax(xo-

pog). Dieser einzeln stehende Praktor, der sich von den sonst üb-

lichen Praktorencollegien deutlich abhebt, ist wohl ohne Zweifel der

Vicarius des Londinensis, denn dadurch, dass er nachgestellt ist,

wird er als Stellvertreter charakterisirt. Diese Auflassung wird ge-

stützt durch BGU 63, wo über dieselbe Abgabe quittirt wird: hier

haben die TrpEajjUTepot selbst, ohne Vicarius, die Erhebung besorgt.

Eines ist noch bemerkenswert an den hier behandelten Urkunden.

Diese Bankquittungen nennen regelmässig den Steuerzahler, während

die Nennung des Erhebers nicht notwendig ist (vgl. mein Urkunden-

verzeichnis am Schluss von BGU II). Danach spielen in manchen

der Quittungen formell die Presbyter die Rolle der Steuerzahler,

so in BGU 63, wo sie allein genannt werden, in 214, wo die Prak-

toren als Erhel^er, sie als die Zahler erscheinen. Gerade diese Fälle

bestätigen die Auffassung, dass die Presbyter hier wie überall als

die Vertreter der Dorfgemeinde auftreten. Sie nehmen eben eine

Zwitterstellung ein als Mitglieder der steuerpflichtigen Gemeinde und

zugleich als Erheber der der Commune aufgelegten Abgabe.

Ueber die Controle dieser Dorfaltesten erfahren wir nichts.

Unter s-iTr^py^xaL scheinen sie nicht gestanden zu haben. Wahr-

scheinlich waren sie der Controle ihres xa)[ioypa[i[J.ax£Ui; unterstellt.

Neben den -psa^'jxepoL vM^yr^c, sind die upeaßuxepo: ispewv oder

allgemeiner die Priesterschaften als Organe zu nennen, die neben

ihren Hauptaufgaben gelegentlich mit der Steuererhebung betraut

^) Mit 'A-D-;/'.; xaL \ii-oyo'. -^dy.zopec, v.zX können nur die regulären

Praktoron gemeint sein, nicht etwa ricarii.
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wurden. Da ist zu unterscheiden ihre Stellung gegenüber den Temi^el-

steuern und gegenüber den Staatssteuern.

Die Tempelsteuern, die vom Staat den Tempeln zugewiesen

waren, w'urden, Avie es scheint, in der Regel von den gewöhnlichen staat-

lichen Erhebungsorganen eingezogen. So war es schon in der Ptole-

mäerzeit gewesen, wo z. B. die für die Göttin Philadelphos bestimmte

aTtojJLOipa, eine reine Kirchensteuer i), ganz wie die staatlichen Steuei'n

vom König verpachtet wurde und die für den Ammontempel be-

stimmte Naturalabgabe zunächst in die Staatsspeicher abgeführt wurde

(s. S. 147). Das scheint sich in der Kaiserzeit nicht geändert

zu haben. Die Naturalabgaben, die für die Tempel bestimmt waren,

wurden an das Tempelressort der kaiserlichen oSIagazine abgeliefert

und hier von den kaiserlichen 01x0X6^(01 entgegengenommen (vgl.

unten § 4).

Andrerseits gab es auch Tempelabgaben, deren directe Erhebung

den Priestern überlassen wurde. Dahin gehört die „Collecte für die

Isispriester", die Xoyda. für die cpevvyjota, die von dem TrpoaxaxYj^

•9-soö oder cpevvYjat^ selbst erhoben wurde (s. oben S. 253 ff.). Dass

dieser AVeg nicht immer eingeschlagen wurde, zeigt BGU 515, 7,

wo eine Xoyeca vielmehr vom Tipazitop a'.TCzwv erhoben wird. Wieder

anders war die Erhebung der Badabgabe geregelt, die die Tempel

für die von ihnen besessenen Bäder erhoben (s. S. 168). Diese Avar

an Steuerpächter, wie es scheint, von der TempelVerwaltung selbst

verpachtet, die sich daher teXwva: 9-y^aaupoü lepwv nennen. Ebenso

heissen die dazugehörigen Controlebeamten ETtiXYjpr^xal •9-r^aaupO'j

fepwv.^) Da dieses Badgeld nicht in natura, sondern in Geld

^) Nach Aviederholter Prüfung kann ich nicht mehr wie oben S, 158 Mahafiy

beistimmen, wenn er in der I'eberweisung der Apomoira an die 6sa <I>iXä5sXq;o5

eine Beeinträchtigung der Tempel zu Gunsten der königlichen Kasse sieht (Eev.

Pap. p. XXIX). Es handelt sich um die finanzielle Fundirung des neu eiu-

gerichteten Kultus jener Göttin. Etg xyjV -ö-uoiav y.olI ttjv G7iOVor,v (36, 19) wird

ihr die Apomoira überwiesen. Dass die Göttin zufallig als Mensch die Schwester

des Königs" war, kann doch nicht erweisen, dass die Erträgnisse der Steuer nicht

für diesen Zweck ausgegeben seien, resp. dass die Ueberschüsse nicht in ihrem

Tempel thesaurirt wären. Die Abgabe selbst ist übrigens durchaus geeignet für

den angegebenen Kultzweck: das Geld von den -xpäSsiaoi war für die d-uoiu.:

und der Apomoira-Wein für die OTiovSai. Dass der Wein, der nicht libirt wurde,

nicht umkam, dafür werden schon die Philadelphos-Priester gesorgt haben.

^) Dass in eTriTTjprjXYis te'^ 9-Y]aaupoü Isp&w (vgl. 916, 1252, 1452) nicht

xeXcDvdiv, sondern xeXo'jg aufzulösen ist, zeigt 1020.
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erhoben Avurde (S. 168/9X so wird man -^-yjaaupos in dieser Verbin-

dung als das „Schatzhaus" fassen müssen, das sowohl Geld als

Naturalien aufnahm (vgl. § 4).

Von besonderem Interesse ist nun aber, dass die Priester auch

zu der Erhebung der staatlichen Steuern mit herangezogen wur-

den.^) Das scheint mir aus BGU 392 und 039 hervorzugehen.

Diese Urkunden enthalten Berichte der Tcpaxxopsg dpyupixwv xwjjlt]?

liQxyor.aiou Xr;ao'j an den Strategen über die in dem Monat ein-

gegangenen Steuern, und zwar sind es xax' avopa, d. h. sie geben

die Namen der Steuerzahler nebst dem Steuerbetrag. Am Schluss

dieser Abrechnungen finden sich nun die Worte: xal Sta Twv

tepecDV Tipsaßuxepwv so und so viele Drachmen. In beiden Fällen

steht 5ta, nicht Tzapoc, was zweideutig wäre. Aca kann nur bedeuten,

dass die betreffenden Summen durch Vermitteluug dieser Priester-

ältesten an sie gezahlt seien. Daraus folgt aber, dass diese Aeltesten

die Summen erhoben haben. Um welche Abgabe es sich handelt,

wird nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass Abgaben gemeint sind, die

etwa die Priester als solche zu zahlen hatten. Es wird dieselbe staat-

liche Steuer sein, die auch die vorher genannten Personen zahlten.

Durch diese Texte gewinnt die Deutung, die ich oben S. 227

und 369 der Urkunde BGU 337, 18 ff. vermutungsweise gegeben

habe, an Wahrscheinlichkeit. Die Soknopaiospriester zählen hier unter

ihren Ausgaben folgende Posten auf: xal UTzep uTzoy.zi\i.ivou luLaxpa-

TYjY^s'j darauf die Spezialisirung: jj?]acpewv NscXou T.iXtinc,, Cpyoazaaloo

xa)[iy]5 Soxv[o7r(a''ou) Nt^coJu, Tapi5(£UTWv xw[i,yj5 6|j.o([ü)(;], XixyoLVO-

TTwXwv vM\i[r^z, 6{xotü)(;], yvacpsoiv xw^Ay]? 6[[j.otW5] und hinter jedem

den Betrag. Es könnte die Vermutung nahe liegen, dass die au-

geführten Gewerbe in diesen Dörfern dem Tempel gehörten, für ihn

arbeiteten, und dass daher der Tempel die Gewerbesteuer für sie zu

zahlen habe. Ich wies jedoch schon oben S. 227 darauf hin, dass

ein unpublicirter Papyrus, den ich einsehen durfte, vielmehr die

Deutung nahe legt, dass die Priester für den Staat die betreffende

Abgabe erhoben haben. 2) Es ist das eine ganz ähnliche Priester-

urkunde — wenn ich bei meiner flüchtigen Durchsicht recht gesehen

^) In BGU 598 übersendet ein tspsüg xwjiYjj Scßevvüxo'J dem oTpaxYjyds

ein ÄTiaitT^oiiJLOv. Der Zusammenhang ist nicht khir.

"-) Dass das unter den Ausgaben steht, ist ganz in der Ordnung. Sie werden

die eingegangenen Steuern auch unter ihre Einnahmen aufgenommen haben.



S 2. DIE STEUEREEIIEBUXG IN DER KAISERZEIT. 61'

habe, von derselben Priesterschaft ausgestellt. Da werden nach der

Ueberschrift br.öxzizoLi Se ^iCv xat'] exo? apyupixa [ib/ äizep

saxlv )(£[cpwva?t]wv änb y.L xoO zal aL 9-soO 'ASpiavoO (J. 116/7)

dieselben Steuern wie oben angeführt. Diesmal aber steht r.ccpa.

vor jedem einzelnen Titel. Also Tiapa, und nicht etwa uTOp! Damit

scheint mir entschieden zu sein, dass die Priester die betreffenden

Steuern von den genannten Gewerbetreibenden erhoben haben. In

diesem Sinne konnten sie sagen uTCOxecxat f||JiTv, wiewohl die Steuern

andrerseits zu den u7Zoy.ei\i.BV0c irj.oxpcczr;,d% gehörten. Doch auch

jetzt kann ich diese Deutung nur mit Vorbehalt geben, da meine

Kenntnis der Urkunde auf flüchtiger Durchsicht beruht. Hoffentlich

wird dies wichtige Stück bald edirt werden.

Zum Schluss noch ein Wort über den Aaoypa'^o?. AVir haben

diesen „Volkszähler" oben als einen Beamten kennen gelernt, der

bei der Herstellung der xax' o'.xcav droypa'^ai in den Dörfern be-

teiligt war.i) Paul Meyer (Philol. LVI S. 212) erklärt ihn als den

„mit der Erhebung der Kopfsteuer auf Grund der xax' otxiav aTto-

Ypacpac beauftragten Beamten" und ähnlich vermutet auch Viereck

(Philol. LH S. 245), dass er „auch Erheber der Kopfsteuer" ge-

wesen sei. Diese Ansicht wird durch unsere Urkunden nicht be-

stätigt. Die Kopfsteuer wird vielmehr regelmässig von Ttpaxxopss

oder piia^wxal hpötq Tzul-Qq Soyjvy]; resp. eraxYjpyjxai, niemals aber

durch Xaoypacpoi erhoben (vgl. die Tabelle). Dennoch wäre es nicht

unmöglich, dass auch dieser Verwaltungsbeamte neben seiner Haupt-

aufgabe gelegentlich auch bei der Steuereintreibung verwendet wäre.

Wenn unsere Ergänzung von Ostr. 1052 [ot ß] Xaoyp6i(^o{) richtig

ist, so würden diese beiden Volkszähler im Jahre 100/1 die Abgabe

ÖTcep aw|JiaxixG)V erhoben haben. Vgl. S. 304.

Ueber die Verwendung der stzI xöv 7iapax(axa^7]xG)V?) vgl.

oben S. 302. Ueber die ßaXavsT^ vg^- oben S. 585.

E. Die Steuererhebung.

Nach den vorhergehenden Ausfiihrungen können wir uns betreffs

der Erhebung selbst auf wenige Bemerkungen beschränken.

^) Vgl. auch BGU 484, 7, wo in Verbindung mit der xax' ocxiocv ärto-

YpacpT] die Rede ist von Tt5v dva5oO-£VTü)v e-[l] xa tfjc; xwiliYis) XaoypCacfüJV),

von den für die dörfischen Geschäfte vorgeschlagenen Volkszählern.
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Die Steuerpächter konnten nur während des Jahres, für welches

ihr Contract lief, Steuern erheben. Während wir für die Ptolemäer-

zeit einige Ausnahmen dieser Regel constatiren konnten (S. 566),

liegt für die Kaiserzeit in unserer Urkundensammlung nicht eine

einzige vor. In folgenden Fällen wird ausdrücklich hervorgehoben,

dass die Erhebung in demselben Jahre, für welches gezahlt w'ird,

erfolgt: 83, 187, 262, 263, 274, 392, 464, 476, 787, 1049, 1053,

1054, 1057, 1282, 1333, 1419, P. Grenf (11) 60. In den anderen

Quittungen über verpachtete Steuern wird meist nur gesagt, für

welches Jahr die Zahlung erfolgt, da es eben selbstverständlich war,

dass sie auch in demselben erfolgte. Nur im Pap. Paris. 17, 22 ff.

amtirt der Pächter auch noch am 16. Tlioth des folgenden Jahres.

Hieraus wird man schliessen dürfen, was auch für die Ptolemäerzeit

wahrscheinlich war, dass der alte Pächter bis zum Antritt des neuen

Pächters stellvertretend für ihn functionirte. Ob bei Wiederholung

der Pacht im nächsten Jahre es dem Pächter selbst erlaubt war,

eventuelle Rückstände aus dem vorhergehenden Pachtjahr einzutreiben

(vgl, oben S. 566), wissen wir nicht. Aber gut bezeugt ist, dass

regulär die Eintreibung rückständiger Steuern, die an Pächter ver-

geben gewesen waren, von den d-acxr^xa: executirt wurde (s. oben

S. 610).

Die kaiserlichen Beamten der directen Erhebung, die Trpaxxope?

u. s. w., konnten natürlich auch aus früheren Jahren Rückstände der

ihnen selbst übertragenen Steuern einkassiren, da sie ja mehrere Jahre

hindurch im Amt zu sein pflegten.

Alle die genannten Steuererheber, Pächter Avie Xichtpächter,

hatten für das Eintreibungsgeschäft ein Hilfspersonal zur Verfügung.

Von den AoysuTat und den anderen Subalternen, die der Revenue-

Papyrus uns für die Ptolemäerzeit nennt, hat sich in Texten der

Kaiserzeit bisher keine Spur gefunden. Nur der bra^pixTiq ist als

Untergebener der np(XY.xops.c, bezeugt. Vgl. BGU 515.^) Als Hilfs-

personal der directen Erheber nennen die Ostraka sehr häufig die

ßoVj'ö'Oi und Ypa[JL{xaT£ri;. Diese waren berechtigt, statt der Erheber

selbst die Steuern einzuziehen und Quittungen auszustellen. Ein

Beispiel für viele: OuaXeptwv xal ol Xoi7r(ol) [Ata'9'(ü)Tal) lepä? 7i6-

X(7]5) Hoii'^rjq 0'.{a,) Eapafrawvo?) Yp(ajX|aaT£ü)s) (Ostr, 110). Ausser-

') Er unterstützt hier zusammen mit dem Ypapi|iaTSUg den Praktor bei

einer Pfändung.
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dem nennen uns die Papyri auch noch ytipiQXcd im Dienste der

Praktoren (vgl. z. B. Pap. Genev. 17, 7)^) wie andrerseits im Dienste

der Nomarchen (vgl. BGU 345).

Das System der Ratenzahlung war dasselbe wie in der Ptole-

mäerzeit. Die Gesammtsumme, die der einzelne Steuerzahler für die

einzelne Steuer zu zahlen hatte, war — wenigstens bei vielen Steuern

— in 12 monatliche Normalraten geteilt.-) Diese wurden aber durch-

aus nicht immer rechtzeitig, d. h. spätestens am Ende des betreffen-

den Monats erhoben , vielmehr wurden die Summen je nach den

Verhältnissen der Steuerzahler in beliebigen Raten zu beliebigen

Terminen eingezogen. Ein Beispiel möge genügen : in 1067 wird

das zkXoc, <l>a[JL£vw^ xal OapfJLoOO". am 25. Payni gezahlt. Daraus

geht hervor, einmal dass es für die einzelnen Monate Normalraten

gab, andrerseits aber dass diese thatsächlich auch später erhoben

werden konnten. Ich betone ausdrücklich, dass auch für die ver-

pachteten Steuern solche monatlichen Normalraten vorgeschrieben

waren (vgl. dasselbe Beispiel).

Die Praktoren und ebenso gewiss auch die anderen directeu

Erheber — ob auch die Pächter, ist nicht bezeugt^) — erhoben

die einzelnen Beträge auf Grund der von den Regierungsbeamten

ihnen zugestellten „Erhebungsanweisungen", jener dTcaLXiga'.fj.a, mit

deren Erwähnung wir oben das Kapitel über die Steuerveranlagung-

beschlossen, ^j In diesen dT:a'.Tr^a:[j.a war von den Veranlagungs-

beamten genau berechnet, welche Steuersumme von jedem Erheber

zu zahlen war. Eine solche Anweisung enthielt die Namen der

Steuerzahler (xax' avopa), das Steuerobject — in BGU 175 und

659 sind es Aruren — und die zu erhebende Steuersumme. Von

besonderem Interesse ist BGU 457, wo ein xw[j,OYpa[i[j,ax£'j? dem

^) Vgl. auch P. Lond. CCLV, wo dem Vicarius der TtpsapÜTspo'. sowohl

das )(e'.pt^£'.v wie das -pax-iopc'Jt'.v übertragen ist.

*) Jeder Monat hatte seine eigene äpiO'tiYjcic:. Darum werden die Zahlungen

häufig ausdrücklieh als Zahlungen „zlc, ä^l%^\i.r^o'.^i des und des Monats" be-

zeichnet. Vgl. Kap. XI Schluss.

3) Da die Pächter nicht als Beamte, sondern als freiwillige Contrahenten

dem Staat gegenüberstanden, sollte man denken, dass sie auch bei der Erhebung

selbstständiger gewesen seien. Andrerseits spricht die eben erwähnte Thatsache,

dass auch ihnen monatliche Normalrateu festgesetzt waren, gegen diese Annahme.

*) BGU 175, 259, 299, 457, 598, G59, PER I 33. Vgl. auch P. Oxyr. I

13G, 17 vom .1. 583.
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Tipdcxxwp ait'.xwv mitteilt, dass das ihm übersandte aTcatx-^aiiJLOV in

einem Punkte zu verändern sei. Die auf den Namen des Sokrates

eingetragenen Aruren seien nach inzwischen eingelaufenen Mitteilungen

von Anderen in Besitz genommen {i7Z'.Y.p(x,xzlcd-ai), von diesen müsse

daher die Steuer erhoben werden: [XETaSeooxat eiq x6 zr^v upa^iv

lieber die Erhebung selbst bringt soeben P. Oxyr. I 36, das

oben erwähnte Fragment der Steuergesetzgebung, einige Einzelheiten.

Danach hatte der Zollpächter das Recht, falls er glaubte, dass der

Kaufmann mehr Waren auf seinem Schiffe habe als er deklarirt

hatte (aTieypa^^axo)^), die Ausladung des Schiffes zu verlangen.

Fand sich dann mehr als deklarirt war, so wurde das Plus confiscirt.

War aber der Verdacht des Zöllners ungerecht gewesen, so musste

er dem Kaufmann die Umladungskosten aus seiner Tasche bezahlen.

Diese Bestimmung^) war geeignet, sowohl die Interessen des Staates

als auch die des Steuerzahlers zu wahren. Durch die letztere

Bestimmung war der ungerechten Belästigung durch die Pächter

vorgebeugt.

Ueber die Zwangsmittel, die dem Erheber der Kaiserzeit zur

Verfügung standen, ist uns wenig bekannt. Im Allgemeinen mag

es damit geblieben sein wie in der Ptolemäerzeit (s. S. 567 f). Dass

die Erheber im Falle der Zahlungsverweigerung zur Pfändung des

Steuerzahlers schreiten konnten, ist bekannt. Ein Beispiel dafür bietet

BGU 515, eine an den Centurio gerichtete Klagschrift (vom Jahre

193), in der über die bei der Pfändung vorgekommenen UebergrifFe

der TTpaxxope? a'.xtxöv Beschwerde geführt wird. Da der Kläger

für die Xoyeia noch eine Artabe Weizen schuldete, so waren die

Praktoren, begleitet von ihrem Schreiber und ihrem bTzy]pivf]<;,

*) Aeholich scheint die Sachlage in BGU 330 zu sein. Im Einzelnen ist

hier manclies dunkel.

2) Diese äTioypa^i^ hat natürlich nichts mit den in Kap. V besprochenen

periodischen äTioypacpai (Objectsdeklarationen) zu thun. Es handelt sich hier

offenbar um Ein- oder Ausfuhrzoll. Wir lernen aus dem Te.xt, dass dieser Zoll

erhoben wurde auf Grund einer ad hoc gemachten Deklaration des Zollzahlers.

^) Vgl. hiermit die ^T^XYja'.g in Rev. Pap. 55, 18ff., andrerseits den Zolltarif

von Palmyra Z. 7 (Dessau, Hermes XIX S. 490): ouveßaivsv 5e TiXs'.axäxig

Tispl Toüxou ^r,zri3Z'.z yiv£a9-[ai fisjxa^O x(5v ev7:öpcov Tipö^ xobq XEXwvag. Vgl.

auch die von Friedländer, Sittengesch. II® S. 45 f. zusammengetragenen Nach-

richten.
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während er selbst auf dem Felde arbeitete, in sein Haus eingedrungen

und hatten ein Kleid seiner Mutter gepfändet. Soweit mögen die

Praktoreu — trotz des gehässigen dyyjpTcaaav — nach ihren

Instructionen verfahren sein. Dass sie dann aber die Mutter miss-

handelten, so dass sie bettlägerig (yJXivripr^z) wurde, ging jedenfalls

über ihr Recht hinaus und rechtfertigt die Klage. Nach P. Grenf.

(II) 66 wurden zwei andere 7zp!Xv.zopec, aizr/Sov von einem zaxa-

OTiopsug verklagt, weshalb sie von der Dorfpolizei ausgeliefert werden

sollen. Der Grund der Klage ist nicht angegeben.

So scheinen es die kaiserlichen Beamten nicht besser getrieben

zu haben als die vielverschrieenen „Zöllner". Das Treiben der letz-

teren beleuchtet BGU 340, eine Bittschrift, in der eine Frau beim

Epistrategen Klage führt gegen xöXwvac, die schon gezahlte Summen

nochmals einzufordern suchten, wiewohl sie die Quittung (a'jjJißoXov)

vorzeigen konnte.

Dass die Steuererheber gelegentlich, wenn ihnen besondere

Schwierigkeiten gemacht wurden, vom IMilitär unterstützt wurden,

ist sehr wahrscheinlich, wenn mir auch aus den ersten Jahrhunderten

der Kaiserzeit kein stricter Beleg erinnerlich ist.^) In BGU 8 II 9

vom Jahre 248 schickt ein Procurator einem Strategen, dem er eine

TZpöt^ic, aufträgt, einen Soldaten zu Hilfe, um ihm jeden „Vorwand"

zu nehmen. Deutlicher spricht P. Lond. CCXXXIV (vgl. Pal. Soc. II

Ser. 188) aus der Mitte des IV. Jahrhunderts, in dem der inlxpioTzoq)

S£a7T;oTtx(ü)v) xxrjaewv den Commaudanten der xaaxpa A'.ovuaiaoo^

auffordert, ihm gemäss dem Befehl des comes et diu militärische

Hilfe zur Eintreibung der canones zu schicken: T.poqixocqzv xy] i[i.ri

STTCfjteXsca ßorj9-:av axpaxiwxtxYjv uapaax.sO'Vjvat ei^ xyjv a-aixYjaiv

xwv BeaTioxcxwv xavovcov ex xöv utxo xyjv oyjv cpovxioa axpa-

xtwxwv.-)

Dass die Steuerschuldner eventuell in das upaxxopeoov geworfen

wurden, sagt Ti. Julius Alexander in seinem Edict Z. 17: [lr^Z' zlq

xö Tipaxxopecov . £^03 xwv öi^ccXovxwv zlc, xov xuptaxov Xöyov. Ich

habe dieses Tipaxxopsiov oben S. 285 mit den kaiserlichen Tipdxxopss

zusammengebracht. Vielleicht ist es zutreffender, an die Praktoren

^) Vgl. oben S. 226. Die Quittungen, in denen Soldaten über a/upov

quittiren, sind wohl nicht Steuerquittungen. Vgl. P. Oxyr. I 43.

^) Vgl. hiermit das Kaiserrescript an den präf. Augustalis Cod. Just. 1

37, 1 (vom J. 386).
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im Sinne der Ptolemäerzeit zu denken'^), d. h. an den Executor,

der mit der Eintreibung der Schulden betraut "war. Denn in das

Praktorion wurden, wie die Allgemeinheit der Worte des Edicts

nahe legt, gewiss nicht nur die Steuerschuldner geworfen, und unter

diesen sicherlich nicht bloss die Schuldner der T.pöi.v.xopEQ, sondern

auch der Pächter. Das Wort wird schon aus der Ptolemäerzeit her-

stammen.

F. Die Rechnuugslegung.

Entsprechend der straffen Controle der Kaiserzeit wird die

Rechnungslegung der Steuererheber durch Regulative auf das genaueste

geregelt gewesen sein. Von diesen Vorschriften ist uns nichts er-

halten. Im Revenue-Papyrus lernten Avir auf's genaueste den Sta-

AoYcajjLO^ -kennen, den in jedem Monat die Finanzbeamten mit den

Pächtern abzuhalten hatten. Wahrscheinlich wird das in der Kaiser-

zeit nicht anders gehandhabt worden sein."^) lieber die Abrech-

nungen der Pächter sind die oben S. 589 besprochenen Bestimmungen

des Pachtangebotes in P. Grenf. (II) 41 wohl die einzige Nachricht,

über die wir zur Zeit verfugen. Dass die Praktoren ausserdem

gelegentlich einer Superrevision (5caxp:aoc) durch den Strategen unter-

worfen wurden, haben wir oben S. 609 hervorgehoben. Hier sei nur

noch hinzugefügt, dass die Praktoren allmonatlich dem Strategen in

einem 67r6[j.vr^[i,a zu melden hatten, wieviel sie auf Rechnung des

verflossenen Monats an die königliche Bank, resp. an den Thesauros

abgeliefert hatten. Erhalten sind uns solche \)KC>\iWi\i.a.xa nur über

Zahlungen an die Bank, und zwar rausste jeder Praktor für jeden

Monat eine zwiefache Eingabe machen : in der einen meldete er, wieviel

für die einzelnen Steuern, die ihm überwiesen waren, in dem be-

treffenden Monat im Ganzen eingegangen war, in der anderen

meldete er, wieviel die einzelnen Steuerzahler, die ihm überwiesen

waren, in dem betreffenden Monat gezahlt hatten (xax' avSpa).

Urkunden der ersteren Art sind BGU 25, 41, 652, 653, der zweiten

^) In diesem alten Sinne steht Tipäv-xcop auch im Evang. Luc. 12, 58: 5

xpiTTi; 03 zapadcüasi xw r.pdi.y.zop: y.al -päxKop os ßaXsr sl- '~f'jXrx.y.riw.

'^) A'.aXoY'.ajiö; begegnet in der Kaiserzeit als terminus technicus für die

Revisionen, denen der Präfect, wenn er Convent hielt, die Gauverwaltung unter-

warf. Ein SiaXoYiofiög wurde auch mit dem abtretenden aTpaxYjyö; abgehalter

(vgl. CIGr. III 4957, 35).
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Art BGU 42, 199 R, 392, 639. Sie zeigen, dass die Abrechnungen

meist in der Mitte des nächsten Monats eingereicht wurden.

Eigenartig ist der Bericht der Praktoren an den Strategen in

P. Grenf. (II) 72 a: oy]Xoü[ji£V [JLYjoev ©[cayejypCa^'ö-at) •^[jiTv d7i6 la

swi; [.% xoö Meaopyj |xyjv6s [t]oö [eveaxJwTo; ce^. Hiernach scheint

es, als wenn auch innerhalb des Monats (vorläufige?) Berichte ein-

gesandt wurden. Oder liegt ein Ausnahmefall vor, dadurch veranlasst,

dass in dem angegebenen Zeitraum nichts gezahlt worden war?

Natürlich bedurften diese einseitigen Meldungen weiterer Con-

trole. Abgesehen von den oben erwähnten ZiocxpiaEic, wurde sie

dadurch geleistet, dass auch die Trapeziten wie die Thesaurosbeamten

ihrerseits w'ieder dem Strategen über die monatlichen Eingänge zu

berichten hatten (vgl. § 3 und 4).

Von den Strategen wurde dann weiter berichtet an die nächst

höheren Instanzen, und so fort, bis hinauf zur Oberrechnungskammer

in Alexandrien und zum Präfecten selbst. Dieser hatte dann das

Schlussergebnis dem Kaiser nach Rom zu melden (s. oben S. 498).

G. Die Steuererhebung im III, Jahrh. n. Chr.

Im Anfang des III. Jahrhunderts sind zwei Neuerungen von

einschneidender Wichtigkeit in Aegypten eingeführt worden. Im
Jahre 202 gab Kaiser Severus der Stadt Alexandrien und, wie

wir oben S. 430 f. wahrscheinlich zu machen suchten, auch den

sämmtlichen Metropolen der aegyptischen Gaue eine jSouXi^, und im

Jahre 212 gab Caracalla wie den Bewohnern der anderen Provinzen,

so auch den Aegyptern, mit gewissen Ausnahmen, das römische

Bürgerrecht. Es wäre von besonderem Interesse zu erkennen, welche

Einwirkungen diese beiden grundlegenden Neuerungen auf das öffent-

liche Leben in Aegypten, im Besonderen auf die Steuerordnung aus-

geübt haben. Die Urkunden geben aber über das III. Jahrhundert

bisher nur dürftige Kunde. Eine zusammenhängende Darstellung ist

daher zur Zeit unmöglich, und ich muss mich darauf beschränken, für

künftige Untersuchungen zusammenzustellen, was uns bisher vorliegt.

Ehe wir auf die neue Decurionenordnung Aegyptens eingehen,

wird es sich empfehlen zu fragen, wie denn bis zum Jahre 202 die

Steuerordnung in den Griechenstädten des kaiserlichen Aegyptens

gewesen war. Alexandrien hatte in dieser Zeit, wie uns Strabo XVII

p. 797 berichtet, vier städtische Beamte, die auch in der Königszeit
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functionirt hatten, den e^yjyyjTigi;, den uTiopLVTjiJiaTOYpaipos, den äpy^i-

ZivMOXTic, und den vuxTSptvoG axpair^yo?. Von diesen konnte für

die Steuerordnung höchstens der i^rf('ffzy]c, in Betracht kommen, aber

auch nur indirect, insofern ihm die ir^i^iXtici. xwv i~q uoXec y^grpl\y.(äv,

d. h. die cura annonae unterstellt war. Wer leitete also das

Steuerwesen der Stadt Alexandrien, wie es der Stratege für den Gau

that? In BGU 729 erscheint ein aTpaxTjyos x"^? nokziäq. Meine

a. a. O. vorgeschlagene Deutung, dass mit tiöXic, Alexandrien gemeint

sein müsse, findet nachträglich durch P. Oxyr. I 100, If. ihre Be-

stätigung: der Aslog '^tvö]xzvoc, axpa.zri'^bc, zfic, noXtißc, vom Jahre 144

(im Berliner Text) ist offenbar identisch mit dem Mätpxoc, 'Avxtovto?

Aeloc, xal <hc, xpy]{iaxc^^(i) oxpocxriyriaac, 'AXe^avSpeia? veoix6po(; xoö

IxeyaXo'j Sapautoo^ vom Jahre 133. Das ist eine überraschende

Nachricht, dass damals — seit wann, wissen wir nicht — Alexandrien

der Gewalt eines Strategen unterstellt war. Wir gehen wohl nicht

fehl in der Annahme, dass dieser Beamte, ähnlich den Gaustrategen,

unter anderem die Steuerverwaltung Alexandriens unter sich gehabt

hat. Dies zugegeben, Avürde man trotzdem anzunehmen haben, dass

es über ihm einen römischen Procurator gegeben habe, so wie

der Stratege des Gaues unter dem Procurator der Epistrategie stand.

Diesen Procurator könnte man vielleicht in dem procurator ad

dioecesin Alexandriae (s. oben S. 498) wiedererkennen.

Ueber die anderen Griechenstädte haben wir aus dieser Periode

(30 V. Chr. — 202 n. Chr.) keine Nachrichten. Für Antinoe ist uns

für 220/1 überliefert, dass die Steuerobjectsdeklaration eines Bürgers

dieser rein griechischen Gemeinde nicht an den Strategen, sondern

an den Epistrategen gerichtet war, worin wir eine Bestätigung dafür

fanden, dass die Stadt von der Gewalt des Strategen eximirt war

(s. oben S. 467). Für unsere Frage ist es vielleicht noch interessanter,

dass diese Deklaration nicht an den städtischen Rat oder

die städtischen Behörden adressirt war.

Geschah das in einer von ihren Anfängen an rein griechischen

Stadt, so ist es a priori um so wahrscheinlicher, dass auch in den

aegyptischen Städten, die seit 202 eine jSouXyj hatten, die Steuer-

deklarationen nicht dem Rat überwiesen wurden. Wir haben zwei

Subjectsdeklaratiouen für das Jahr 201/2, die also 202/3 ge-

schrieben sind, gerade in dem Jahre, in welchem nach unserer Ver-

mutung der Rat begründet wurde. Wenn sich in diesen gegenüber
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den früheren Eingaben keinerlei Veränderungen zeigen, so ist dies,

da es gerade das Uebergangsjahr war, nach keiner Seite beweisend.

Aber entscheidend ist, dass wir Objectsdeklarationen haben, die

jünger sind als 202 und doch an dieselben Beamten wie früher

adressirt sind. Vgl. BGU 108, 266. Trotzdem wird man annehmen

dürfen, dass der Rat — vielleicht concurrirend mit jenen Beamten —
sich an der Steuerveranlagung irgend wie beteiligt hat. Das folgt

zwar nicht, wie Viereck (Hermes XXVII S. 520) glaubte, aus

BGU 8 II 17 und 23, denn es ist dort sicher nicht '^xp(t|3o)x6xwv)

ßouX(£Uxä)v) zu lesen, was auch sprachlich anstössig wäre, sondern

T^ xp(aTtaxYj) ßoi)A(7i), was wir sogleich erklären werden. Es ergiebt

sich aber mit grosser "Wahrscheinlichkeit aus der Art und Weise,

wie dieser Rat an der Steuererhebung beteiligt wurde. Für

letztere Thatsache liegen zur Zeit folgende Indicien vor.

Zunächst ist daraufhinzuweisen, dass der Rat, wie manche andere

Beamte^), so auch solche zu erwählen hatte, die der Steuerverwaltung

vorstanden. So lehrt ein Papyrus vom Jahre 247 n. Chr., dass der

Prytan, der jedesmalige Geschäftsführer des Rates, die Nomarchen

erwählte. Welche wichtige Rolle diese bei der Steuererhebung spielten,

ist oben S. 597f. hervorgehoben worden. Vgl. BGU 8 II 5: to[ö yjs.'.-

potovigaavxoi; au[xoui; T^pujxavewi;. Diese vom Prytan erwählten

Nomarchen wurden geradezu als Organe des Rates betrachtet. Daher

heisst es in demselben Text II 17 und 23: yj xp(axLaxyi) ^ouKrj)

(s. oben) 6id xwv aLpeö-svxwv 'AaxXvjTitvou xal Xp[ t]^!^'

vaac(ap)(y]aavxwv) xal xwv auv auxol, vo{JLapxwv. Hier wird der Rat

als die eigentliche Steuererhebungsbehörde bezeichnet, deren aus-

führende Mandatare die Nomarchen sind. Für die Bedeutung des

Rates für die Steuererhebung ist es aber von besonderer Wichtigkeit,

dass nach demselben Papyrus der Prytan für die richtige Er-

hebung der Steuern mit seinem Vermögen haftete. Der an-

geredete Beamte — wohl der Stratege, wie Viereck vermutet-) —
wird von dem Schreiber, einem Procurator, angewiesen, das Vermögen

der Nomarchen und des Prytanen, der sie erwählt hatte, bis zur

^) Der ßat von Arsinoe wählte den imiJ.sX'qzric, des Jui^iter-Capitolinus-

Tempels der Stadt, der die Schatzverwaltung des Temjiels unter sich hatte. Vgl.

BGU 362 und dazu Hermes XX S. 430 f. So wählte er auch den qjpovxtaxT^;

des Tap,i£rov, und zwar auf seine Gefahr, wie soeben P. Oxyr. I 58, 12 ff. zeigt.

*^) Hermes XXVII S. 519. Vgl. zu dem Folgenden auch seinen Nachtrag S. 654.

WiLCKEN, Ostraka. ^-0
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Zahlung der Schuld mit Beschlag zu belegen (xaiaa^elv), und beruft

sich dafür auf die Verordnungen seiner Vorgänger: exTipä^a: x[ax]a

Tov auTov Tp6r.o[y töv £y]yu(i)v xd UTidpyovxa. Unter diesen lyyuot

sind hier einmal die Nomarchen gemeint, die ja als Steuererhebungs-

beamte für die richtigen Steuereingänge hafteten; aber auch der

Prytan muss nach dem Zusammenhang darunter verstanden werden.

Der Rat war nicht nur indirect durch Erwählung von

Erhebungsbeamten an der Steuereintreibung beteiligt, sondern es

wurde auch den Ratsherrn selbst das munus exigendi trihuti auferlegt,

und zwar in der Form des decemprimatus. Menadier^) hat zwar

geraeint, dass die SexdcTzpwxot in den griechischen Gemeinden nicht

aus den Ratsherrn, sondern aus allen Bürgern erwählt seien, und

ich habe ihm früher 2) auch für Aegypten darin beigestimmt, weil

ich einen A^prikioc, Kdaxwp dyopavo|i(i^aai;) Ssxd-Trpwxo? (jetzt

BGU 552 A III 6) anführen konnte, also einen decennprimus , der

sich nicht zugleich als Buleut bezeichnet. Ich bin jedoch zu der

Ansicht gekommen, dass aus dem Fehlen des Buleutentitels nicht

notwendig geschlossen Averden darf, dass der Betreffende nicht that-

sächlich doch Buleut gewesen wäre. khpr\kioc, 'AXe^avSpo(; 6 %al

'AvxwvTvo? xal 'AaxXyjixcdSTjs NscXafJifjLWVo? nennen sich in BGU 553

A III 11 ff. nur SexdTipwxoc, dagegen in 554, 16 — aus demselben

Jahre — d|jL!y6x£pot ßouXsuxal SexaTipoJxoi. Hiernach halte ich

das Vorhandensein .oder Fehlen des Ratsherrntitels neben Sexdupwxo^

für die Frage der Zugehörigkeit zur Bule für indifferent und meine,

dass man auf die besondere Hervorhebung des Buleuten verzichten

konnte, da der Titel hzY.a.Tzpii)XO;, an sich schon die Zugehörigkeit

involvirte.^) Wir schliessen uns daher der Ansicht Waddington's

an, dass die 5exd7:pa)xoc der griechischen Gemeinden aus der Zahl

der Buleuten auserwählt wurden.*) Daraus erklärt sich auch, dass

*) Qua condicione Ephesii usi sint inde ab Asia in formam provinciae

redacta. Berl. 1880.

^) Observationes ad bist. Aeg. p. 16 A. 2.

^) Asxaupwxo'., die sich zugleich als Buleuten bezeichnen in P. 1444:

xoo|a(r]XY];) ßoi)X(Ei)TTig) SexocTiptüTOS. Vgl. auch P. 8794. Ohne ßo'jXeuti^s in

556 II 11 f., wo aber ßou^ vielleicht in der Lücke zu ergänzen ist, und 579. Die

Männer werden beim Quittungsausstellen gern einige ihrer zahlreichen Titel unter-

drückt haben. In 579 nennen sie sich in der Subscription nicht einmal Ssv-äTTpiüTOi,.

*) Le Bas, Voyage Arch. IV S. 286. Die von Menadier dagegen angeführten

Worte der Dig. L 1, 17, 7 sind nicht beweiskräftig.
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die osxaTrpwTOt vor dem III. Jahrhundert in Aegypten nicht begeg-

nen. Wenn "Waddington ferner bemerkt, dass die griechischen Ssxa-

TTpwxot nicht wie die decemprimi der Städte römischer Ordnung die

zehn ersten Senatoren des Album waren, sondern aus der Gesammt-

zahl der Senatoren gewählt wurden, so ist dies gewiss auch für

Aegypten anzunehmen. Wenn man bedenkt, dass für jede Toparchie

meist zwei SexaTipwxoc bestimmt waren, so ergiebt sich schon hieraus

bei der grossen Zahl der Toparchien mancher Gaue, dass die Zehn-

zahl durchaus nicht eingehalten wurde, sondern ganz abgesehen von

der eigentlichen Bedeutung der Titel oexaTtpwxoc; den mit der

Steuererhebung betrauten Buleuten bezeichnete.

Nach Waddington sind die Dekaproten immer auf ein Jahr

gewählt worden. Marquardt (St. V. I- S. 214 A. 3) verweist da-

gegen auf den SsxaTtpioxeuoas exY] I in CIGr. 3490. Es bleibt hier

freilich unentschieden, ob nicht Iteration vorliegt, zumal nicht fest-

steht, ob die 10 Jahre hinter einander zu denken sind.^) Die

Papyri tragen zu dieser Frage, soweit ich sehe, nichts bei. Auch

über die Amtsführung der Dekaproten können wir ihnen nur wenig

entnehmen. In den oben angeführten Beispielen, die alle der Mitte

des III. Jahrhunderts angehören, sehen wir die SexaTrpwxoc den

monatlichen Bericht an die Strategen, die nach wie vor das

Haupt der Steuerverwaltung im Gau darstellten, nicht etwa

an den Rat erstatten. In den angezogenen Fällen handelt es sich

überall um den Eingang von Naturalsteuern. Der Gau war zu

diesem Zweck nach Toparchien unter die SexocTiptöxot verteilt (vgl.

auch BGU 579 und P. 8794). Eine andere Urkunde, vom Jahre 247,

(BGU 7) zeigt uns, dass die SexaTipwxoi über die dem Fiscus ver-

schuldeten Pächter (yecopyoO dem Strategen Bericht erstatteten. End-

lich zeigt P. Oxyr. I 62 (III. Jahrh. n. Chr.), dass die Ssxaupwxoc

mit der Ablieferung der £|JLßoX-^ (s. oben S. 364 f.) zu thun hatten.

Wenn hier der Brief an die xXY]povö{xot des Sexaupwxou xy)?

©fiotaacpo)? X0TCap)((ia(;) geschickt werden soll, so folgt daraus viel-

leicht, dass, falls ein SexdcTipwxos während seiner Amtszeit starb,

seine Erben für ihn aufzukommen hatten.

Aus diesen dürftigen Angaben allein würde man sich kein

klares Bild von den oexdcTipwxoc machen können. Man würde sie

*) Vielleicht währte auch das Buleutenamt nur ein Jahr. Dann wäre die

Frage in Waddington's Sinne erledigt.

40*
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vielleicht eher für Thesaurosbeamte als für Steuererheber halten. Die

Quittung BGU 579, die formell ganz den Sitologenquittungen ähnelt,

legt in der That den Gedanken nahe, dass die oexaTipwxoc damals

etwa die Stelle der Sitologen eingenommen hätten. Nun wissen wir

aber, dass die Sitologen auch nach Einführung der Decurionats-

ordnung die Thesaurosbeamten waren (s. § 4). Man könnte also

höchstens vermuten, dass die Dekaproten neben ihnen — oder wohl

richtiger, über ihnen — an der Thesaurosverwaltung irgend wie

beteiligt gewesen wären. Selbst wenn diese Annahme sich bestätigen

sollte, müssten wir doch auf Grund der juristischen Quellen daran

fest halten, dass die SexaTrpwxoc in erster Linie Steuererheber

waren. Einige Belege seien in der Anmerkung mitgeteilt.^)

Für die Stellung des Rates ist nun von grosser "Wichtigkeit,

dass nach wie vor die Tipdxzopec, dpyupixwv und atxtxöv, die Steuer-

pächter u. s. w., kurz das gesammte Erhebungspersonal ganz wie in

den ersten beiden Jahrhunderten fortbestanden 2), und vor Allem, dass

auch die Lokalbehörden wie die atpaTr^YOC, ßaacXcxol ypa.\i\xo(.z€ic„

voaapyac u. s. w. ebenso wie vorher fungirten. In welcher Weise

die Stellung des Rates, der mit dem Jahre 202 in ganz Aegypten

als ein neues Element in die Steuerverwaltung eintrat, gegenüber

jenen schon von früher her bestehenden Factoren geregelt worden ist,

bleibt uns im Einzelnen noch dunkel. Aber die Thatsache steht

fest, dass der Rat gewissermassen zwischen die alten Elemente ein-

geschoben worden ist und, wie auch in den Gemeinden ausserhalb

Aegyptens, die Hauptverantwortung für die Steuererhebung hat

übernehmen müssen. Dass Aegypten überhaupt nur darum seine

Decurionen bekommen hat, damit man sie für die Verwaltung aus-

nutzen könne, wurde schon oben S. 431 vermutet und wird durch

*) Dig. L 4, 1, 1 : patrimonii su7}t munera rei vehicularis, item navicularis,

deceinprimatus ; ab isiis enim periculo ipsorum e.ractiones sollemnium celehrantur.

Aehnlich 3, 10, und 11. Dagegen erklärte Herennius Modestinus die Decaprotie

für ein vt,unus mixtum. Vgl. Dig. L 4, 18, 2G: mixtu munera decaprotiae et

icosaprotiae, ut H. M. et notando et disputandn bene et optima ratione decrevit:

nam decaproti et icosaproti tributa exigentes et corporate ministerium gerunt et

pro [nominibus defectorum] fiscalia detrimenta resarciunt, ut merito iiiter mixta

hoc munus numerari debcat.

2) So erscheinen Praktoren in BGU 362 (vom J. 214/5); 452; Ostr. 281.

Praktoren auch noch im XIII. Ediet Justiniaus (prooemium). Vgl. auch Just.

Nov. XVII 8. Pächter in BGU 617.
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dies Detail — vgl. namentlich die Haftung des Prytanen — noch

wahrscheinlicher.

Wenn wir so zu dem Resultat kommen, dass in Aegypten seit

Anfang des III. Jahrhunderts, so wie es ausserhalb schon lange Sitte

war, die Steuererhebung^) und im Besonderen auch die Haftung auf

die Schultern der Decurionen abgewälzt wurde, so erhebt sich die

Frage, ob damit nicht auch ein Bruch in dem bis dahin gültigen

Erhebungssystem herbeigeführt wurde, d. h. ob nicht damals das

dritte System, von dem wir oben sprachen, die Erhebung durch

Selbstverwaltungskörper — wenn auch nicht in ganz reiner Form —
in Aegypten ihren Einzug gehalten hat. Theoretisch wäre es ja

nicht undenkbar, dass nach wie vor die Regierung für jeden einzelnen

Steuerzahler die Steuersumme berechnet hätte, und die SsxaTipWTOi

nur beauftragt worden wären, sie zu erheben. Aber die Analogie

der ausseraegyptischen Gemeinden spricht allerdings dafür, dass das

gesammte Steuersoll nunmehr auf die Gaue verteilt und die Beitreibung

diesen selbst übertragen wurde. Unter dieser Voraussetzung, deren

Berechtigung weiter zu prüfen ist, würden wir uns die Steuerverwaltung

seit Einführung des Rates etwa folgendermassen vorzustellen haben.

Die Gesammtsumme, die aus Aegypten zu erheben war, wurde

auf die einzelnen Metropolen, die als Centren ihres Gaues diesen

repräsentirten , repartirt. Die Gaubeamten, denen auch früher die

Berechnung der Steuersätze für den einzelnen Zahler zustand, also vor

Allem die Eklogisten, unterstützt nicht nur wie früher vom Strategen

u. s. w., sondern auch wohl von den Decurionen, berechneten darauf

— unter Benutzung der an die Strategen u. s. av. eingereichten Dekla-

rationen und der vorhandenen Steuerbücher — die Repartirung dieser

auf den Gau entfallenden Summe für den einzelnen Steuerzahler. Nach

wie vor wurden die Steuern zum grössten Teil direct erhoben, zum

kleinern Teil an Steuerpächter übergeben. An der Steuerpacht mögen

sich auch Ratsherrn beteiligt haben. Wenigstens aus der späteren Zeit

haben wir eine Verfügung, wonach es in Aegypten, aber auch nur

dort, den Decurionen erlaubt war, Steuerpächter zu werden (Cod.

^) In einer noch unpnblicirten Steuerquittung des Berliner ?>Iuseums

(P. 7459), aus dem III. Jahrli. n. Chr., heisst es: xaTsßa/.(sv) slg -cöv t^(s)

ßouX('^€) Xöy(ov) S'.öc AijpY]X({oui 'A|jiuü)v£ou |i£pi5(ocpxo»> 'HpaxX(eL5ou) ixzpl8(oc,).

Hier wird also vom Meridarchen (s. oben S. 382 f.) die Steuer auf Rechnug des

Rates erhoben.
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Theod. XII 1, 97, vom Jahre 383). Nach wie vor bildete der

Stratege die Spitze der Steuererhebung innerhalb seines Gaues^);

an ihn gingen nach wie vor die Berichte der Steuererheber wie auch

der Kassen- und Magazinbeamten ein, ihm mussten die Praktoren

den Eid leisten (P. Oxyr. 181). In der Erhebung selbst aber trat

nun der Rat dominirend hervor. Nicht nur, dass die Gaubeamten,

die mit der Erhebung betraut waren, wie die Nomarchen, vom

Prytanen gewählt und so vom Rat abhängig wurden, sondern auch

einem Teil der Ratsherrn selbst wurde der decemprimatus auferlegt.

Die obigen Fälle bezeugen ihre Thätigkeit auf dem flachen Lande.

Um so mehr werden sie auch in der Metropole selbst die Steuern

erhoben haben. Wenn wir neben ihnen nach wie vor die Praktoren

thätig sehen, so wird man annehmen müssen, dass entweder eine

Teilung der Geschäfte zwischen ihnen vorgenommen war, oder aber,

und dies hat mehr für sich, dass die Praktoren den SexccTipiöXOt

untergeordnet waren und von ihnen als Organe der Steuererhebung

benutzt wurden. Die Buleuten werden also mehr die Oberaufsicht

der ihnen übertragenen Reviere gehabt haben, sowie die Haftung

für die betreffende Summe, während die Praktoren das Eintreibungs-

geschäft selbst nach wie vor mit ihrem Personal auszuführen hatten.

So standen auch in den griechischen Gemeinden der Kaiserzeit die

exadores neben den decemjjrniii'^)

§3.

Die Kassen.

A. Ptolemäerzeit.

Wir haben im Vorhergehenden oft von den Banken und den

Magazinen als denjenigen Stellen gesprochen, an welche die Erheber

die eingezogenen Gelder resp. Naturalien abzuführen hatten. Es soll

^) In dem Tagebuch des Strategen von Elephantine und Ombos (Philol. LIII

S. 80 fF.) sieht man ihn in alter Weise funetioniren. Des Rates geschieht keine

Erwähnung.

^) Menadier a. a. O. S. 100. Vgl. Mommsen's Ausführungen zu CIL III n.

352 S. G7f. Nach Diocietian, wo ja überhaupt die griechischen Titel allmählich

den lateinischen weichen, begegnet der esäxxwp auch in Aegypten. Vgl. PER I

233 (J. 314), BGU 21 I 17, III 1 und 9 (.1. 340), PER I 247 (J. 346).
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1

in diesem und dem nächsten Paragraphen zusammengestellt werden,

was wir über das Kassen- und Magazinwesen Aegyptens erfahren.

Td ßaatXcxov ist der allgemeine Name für den Schatz der

Ptolemäer, Entsprechend dem Nebeneinander von Geld- und Natural-

wirtschaft besteht dieser Schatz — von Pretiosen und Aehnlichera

abgesehen — sowohl aus barem Geld wie aus Naturalien. So

bezeichnet xö j3aacXix6v bald die königliche Kasse, bald die könig-

lichen Magazine.^) Das ist derselbe Unterschied, der uns schon im

„alten Reich" der Pharaonen in dem „Silberhaus" und den „Korn-

speichern" als den beiden Hauptressorts der Schatzverwaltung ent-

gegentritt. 2)

Ohne Zweifel war das gesammte Kassenwesen der Ptolemäer

in Alexandrien in einer Reichshauptkasse centralisirt, Ueber die

Organisation dieser alexandrinischen Centralkasse liegen uns keine

Nachrichten vor.^) Wir wissen nur, dass als besonderes Ressort

von der allgemeinen Königskasse die „Privatkasse" des Königs,

6 l'Stos Aoyos, abgezweigt war (vgl. oben S. 499). Die Baulichkeiten,

in welchen die Baarbestände, die augenblicklich nicht cursirten,

deponirt waren , wird man nach griechischem Sprachgebrauch als

^fjoaupoc, — im weiteren Sinne'^) — bezeichnet haben. Einen Beleg

hierfür könnte man in der oben S. 416' besprochenen Nachricht des

Alexandriners Appian finden (Iv xoT? •ö-yjaaupolg). Im offiziellen

Sprachgebrauch wird ein ßaacXcxog hinzugetreten sein (vgl. unten

S. 650). Sicherlich wird dies Schatzhaus zu dem Königsquartier

Alexandriens, xd jjaatXeta, gehört haben. '^)

*) Im Revenue - Papyrus ist z. B. die Kasse gemeint iu 13, 12; 15, 1, 14;

20,3 und öfter. Ueber die Magazine vgl. § 4.

^) Vgl. Erman, Aeg. u. aeg. Leben S. 128 ff. und oft.

^) Bei Athenä. XI 493 f. erseheinen in Alexandrien Ta|iCai als diejenigen,

die — unter Philadelphos — Pensionen auszuzahlen hatten. Nach unseren ur-

kundlichen Zeugnissen aus der X'^'P'^ sollte man annehmen, dass dies Sache der

Trapeziten gewesen wäre. Der Ausdruck ist vielleicht nicht als terminus tech-

nicus hier zu fassen. Immerhin könnten xaficai in der Schatzverwaltung thätig

gewesen sein (vgl. unten S. G42).

*) Oviaaupög auf Geldvorräte bezogen z. B. bei Joseph, ant. XVIII § 158.

Für die spätere Zeit vgl. Cod. Theod. XIII 2, 1; Cod. lust. X 23, 1. Bekannt ist

auch •S-Yjaaupög als Opferkasse (für Geld).

^) Vielleicht mit Rücksicht darauf sagt JosejA. ant. XII § 176: bIc, xöv

OLXov auToö Tag ouatag exusfi'lis'.v aOxw.
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In engster Verbindung mit diesem königlichen Thesauros von

Alexandrien stelle ich mir dasjenige Institut vor, das die könig-

lichen Einnahmen in Empfang zu nehmen und die Ausgaben aus-

zAizahlen hatte: das ist die königliche Bank, rj ßaatXtXY] xpaTieJ^a.

Ich kenne zwar kein Zeugnis dafür, dass Alexandrien eine solche

xparcsl^a gehabt habe. Aber da wir diese Banken im ganzen Lande

ausgebreitet finden, so folgt schon aus dem gesammten Centralisirungs-

system der Ptolemäer notwendig, dass diese Einzelbanken in der

ywpa unter einer Hauptbauk in Alexandrien gestanden haben. Diese

Hauptbank wird die Jahresüberschüsse an den Thesauros abgeführt

und eventuelle Deficite — etwa in Jahren mangelhafter Ueber-

schwemmung — aus dem Thesauros gedeckt liaben. Sie wird aber

auch, "wie wir oben S. 419 vermuteten, bei gegebener Gelegenheit

Gelder aus dem Thesauros durch Ausleihen auf Zins wieder in Curs

gebracht haben.

Sind wir für Alexandrien auf Hypothesen und Rückschlüsse

angewiesen, so liegt uns für die königlichen Banken in der yjhpa.

ein reiches Material vor. Ein jeder Gau hatte in seiner Metropole

eine {jaatXr/.Y] xpaTteJ^a, die wir gewisserraassen als Filiale der

alexandrinischen Hauptbank auffassen können. Solche Gaubanken

waren uns schon seit Beginn dieses Jahrhunderts mehrfach bezeugt.

Lumbroso Rech. S. ooO erwähnt die von Memphis, Oxyrhynchos,

Diospolis Magna, Hermonthis, Syene. Inzwischen haben wir könig-

liche Banken kennen gelernt in Krokodilopolis im Faijüm (dem

späteren Arsinoe)^, in Letopolis-), Latopolis^) und Krokodilopolis

in Oberaegypten*). Dass thatsächlich jede Metropole ihre eigene

Trapeza hatte, wird durch Rev. Pap. 75, 1 bezeugt: [cd Iv xal?]

TioXeocv 7) xtoiJiate tpa-e^ai ßaacXi^at. Diese Worte bestätigen

zugleich, was ich in Gott. G. A. 1895 S. 155/G, abweichend von

Mahaffy, aus Petr. Pap. (II) XXVI gefolgert hatte, nämlich dass

auch die Dörfer ihre eigenen königlichen Banken gehabt haben.'')

1) Pctr. Pap. (II) XLVI c. 13.

') Pap. Leid. R. Vgl. meinen Vortrag über die ,,r;riech. Papyrusurkunden"

S. 43 A. 10.

') P. Grenf. (II) 15, :?, 1.

*) Ostr. lC17ff.

5) Ein weiteres Beispiel einer Dorfbank bietet P. Grenf. (II) 37,3, wenn

wirklich, wie mir der Text zu indiciren seheint, Ila9-Dpi5 damals eine xwiir) war.
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Jene Petrie - Papyri zeigen uns, dass diese Dorfbanken der Metropol-

bank in der Weise unterstellt waren, dass der Leiter der ersteren

als Untergebener — 6 Tzapx — des Leiters der letzteren bezeichnet

wurde. So möchte ich es erklären, dass in jenen Quittungen, die

aus verschiedenen Dörfern des Faijüra stammen, die Trapeziten

sämmtlich als 6 Tiapa Yi.'j\)-o)voc, bezeichnet werden.

Der Charakter der königlichen Bank ist bis in die neueste

Zeit hinein vielfach verkannt worden. Die „trapezitischen Register"

haben anfangs in ihrer Isolirtheit zu der irrigen Ansicht geführt,

dass die xpaTie^a ein Zollamt und die xpauet^lxac Zöllner seien.

So Amadeo Peyron (P. Tur. I S. 147 unten), J. G. Droysen (Klein.

Schrift. I S. 10 f.), C. Leemans (P. Leid. I S. 57). Dass die könig-

lichen Trapeziten vielmehr ausschliesslich Kassenbeamte sind, hat

bereits Franz (CIGr III S. 298) richtig erkannt, und Lumbroso

(Rech. S. 333) hat es dann genauer begründet. Trotz dieser Aus-

führungen nennt K. Wessely die Trapeziten wieder „Zollpächter"

und die Bank ein „Steueramt". ^) Dass die von Franz begründete

Ansicht die richtige ist, braucht hier, nachdem in den Ostraka (vgl.

oben Kap. III) ein so reiches Material vorgelegt ist, kaum

noch bewiesen zu Averden. War sie doch schon durch die „Acten-

stücke aus der königlichen Bank zu Theben" vollauf bestätigt

worden. Allerdings nahm die Trapeza unter anderem auch Steuern

entgegen, aber nicht aus der Hand der Steuerzahler, sondern aus

der Hand der Steuerpächter, die .sie vorher von den Steuerpflichtigen

erhoben hatten. Die Trapeza ist also lediglich die königliche Kasse,

an welche die Steuern abgeliefert werden.

Noch deutlicher spricht gegen den Charakter der Trapeziten

als Zollpächter die Thatsache, dass sie königliche Gelder nicht nur

in Empfang nahmen, sondern auch für die verschiedensten Zwecke

auszahlten. So empfangen von der Bank die Beamten ihr Gehalt^)

Vgl. Z. G T^g xcbfiYjg, ohne Nennung eines Namens. Damit kann nur das vor-

hergehende Pathyris gemeint sein. Der eTi'.oxäxyjs entspricht dann dem enioTä-

TYjg v.6i[iy]z in Pap. Leid. A. Auch der y.ü)|JLoypa|i|jiaTe'Jg in Z. 3 ist nur so

verständlich.

^) Bericht. Sachs. Ges. Wiss. 1885 S. 244. Die griech. Pap. der kais.

Samml. Wien's 1885 S. 16. — Vgl. auch Mitteis, Reichsrecht u. Volksr. S. 46.

2) P. Grenf. (II) 23: ein 7:pox£X£ip-a|i-evog sTil töv £7i!,a7rou5aa|j.dv xoü

Ttupoü mit Genossen. „Acteustück" IX : ein dpjir^ve'jg xtBv TpcoyoSuTÜv.
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und die Priester ihre auvxa^c?^) sowie die Truppen ihren Sold-)

und das Futtergeld für die Cavalleriepferde.^) Die Bank verabfolgt

ferner Gelder für die verschiedensten öffentlichen Ausgaben, so für

Ziegel zum Bau einer ßaacXtxYj xaxaX'jacs^), für Binsen (•9'pua) und

Rohr (xaXa|jiOi;) zu öffentlichen Arbeiten^), für die Krüge, die der

Staat den Winzern zu den Apomoira-Lieferungen giebt*^). Das sind

lauter Einzelheiten, die uns zufällig durch die Urkunden bezeugt

sind. Wir können ohne Bedenken verallgemeinern und sagen: die

königliche Bank ist die Staatskasse, welche die sämmt-

lichen Staatseinnahmen, soweit sie in Geld erfolgen,

annimmt und die sämmtlichen Staatsausgaben (in Geld)

auszahlt.') Sie führt überhaupt die sämmtlichen Geld-

geschäfte der Regierung.

Ist dies die Bedeutung der Banken, so würde es ganz unver-

ständlich sein, wenn wirklich diese Staatskassen, wie es auf den

ersten Blick aus Rev. Pap. 73 zu folgen scheint, alljährlich an den

Meistbietenden verpachtet worden wären. ^) Ist es denn überhaupt

denkbar, dass man die Staatsbank an wechselnde Geschäftsleute

meistbietend verpachtet hätte? Wir kennen auch in der griechischen

Welt einige Gemeinden, in denen die öffentliche Bank die Staats-

kasse war — und sicher ist, dass erst die Ptolemäer dies Bankwesen

aus Griechenland in Aegypten eingeführt haben — , aber in jenen

griechischen Gemeinden hat dann der Trapezit notwendig den

') P. Paris, bei Ptevillout, Melanges S. 327.

®) „Actenstück" V, VI, VII, X (vgl. zu letzterem die vortrefflichen Cor-

recturen von Revillout, Melanges S. 336). Vgl. ferner die Pariser Texte bei

Rcvillout, Melanges S. 329—335.

^) Vgl. Revillout, Melanges S. 332. Vgl. Actenstück VI 17 (inTioxpocpi-xöv).

*) Petr. Pap. (II) XIV l^ 1% auch 1"*. Vgl. Gott. GA 1895 S. 153.

5) Petr. Pap. (II) XXVI (3) bis (6). Vgl. Gott. GA 1895 S. 155. Mahafiy's

Lesungen sind hier sehr verbesserungsbedürftig, wie ich inzwischen am Original

sah. Das obige ergiebt sich aus folgenden Lesungen: (3) Z. 8: [xt^irjv •9-pü?]ou

elg. (4) Z. 5 hinter -cpaTis^Tj^: Tt[iY]v S-pü[ü)]v. (5) Z. 6: Tt|ji-riv xaXaji[Gu
^^

wv]

fjpLYjoXäßirjxev [uposägs'.vj [sjtg <'cä> xaxa n[xoXe[j.at5a epya xxX. (6) Z. 5

hinter Tpans^Yjs: Tt|j.7]v xaXä[|j.OjU xxX.

^) Rev. Pap. 32, 12. Vgl. auch 34, 17.

') In dieser Allgemeinheit fasste ich es schon in den ,,Actenstücken" S. 5.

") S. Grenfell, Rev. Pap. S. 174. Viereck, Berl. phil. Wochenschr. 1896

Sp. 1654 stimmt ihm bei.
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Charakter eines Beamten. i) Das hatten wir bisher mit Franz und

Lumbroso auch für die aegyptischen Trapeziten angenommen, und

dass wir hieran auch künftig festhalten sollen, habe ich in der

Deutschen Literaturzeitung 1807 Sp. 1020 f. zu zeigen versucht.

Allerdings redet der Revenue -Papyrus von einer Verpachtung der

Banken, vgl. 73,1: [TiwXoOfiJsv xocc, xpau[£^a5 xocc, ouaac, £V t£

'AXe^avopeca xal? xa]xa tyjv )(a)p[av; 75,4: [xwc xyj]v xpaTiSv^av

riyopa-KÖlxr^ 76,1: 6 Yjyopaxü)? xy^v [xpccTce^av. Vgl. 76, 3 und 6.

Aber diese verpachtete Bank wird niemals als die „königliche"

bezeichnet; sie steht vielmehr in 75, 1 in deutlichem Gegensatz

zu dieser: [ai ev xalg] TioXsatv r) xw[j,atg xpaTiei^ac ßaatXcxal |i.Y]

u7roX[oY£txü)aav, aXXa. d]vacp£p£xa)aav im xyjv änooE^s.iy\xivYiy xpa-

iX£j^av xxX,") Folglich sind die königlichen Banken, die in Acgypten

die Rolle der Staatskasse sj^ielen, von diesen verpachteten Banken

scharf zu trennen. Die letzteren haben offenbar nicht den Charakter

einer Staatskasse, sondern sind lediglich Banken, die Geldwechsel-

und Ausleihegeschäfte 3) betreiben, wie die Privatbanken in der

griechischen Welt, und da der König nur diesen Pachtbanken

— abgesehen natürlich von der Staatskasse — solche Bankgeschäfte

zu erlauben scheint^), so war danach das ganze Bankgeschäft im

III. Jahrhundert v. Chr. vom König monopolisirt. In der That hat

sich bisher aus der Ptolemäerzeit keine Spur einer Privatbank

gezeigt. '') Da von den Pachtvorschriften nur Fetzen erhalten sind,

') Tenos: CIGr. I 202— 200. Ilion: CIGr. II 3599, .3000 (= Fröhner,

Inscr. du Louvre 37, 35). Temnos: Cicero pro Flacc. 19. Kyzikos: CIGr. II

3G79. Vgl. Boeckh, Staatsh. IP S. .•J20. Maniuardt St.V. 11^ S. 04.

^) An und für sich ist es natürlich nicht nötig, dass die Staatsbank aus-

drücklich als ßaatXiXT^ bezeichnet werde. So fehlt das Adjectivum überall

in den Bankquittungen der Ostraka, die sicher von der königlichen ausgestellt

sind. Aber an obiger Stelle besteht ein deutlicher Unterschied zwisclien der könig-

lichen und der zur Pacht bezeichneten Bank.

^) Der König schreibt ihnen in 7 vor, welclios Agio sie nelnnon sollen.

In 76, 4 ist Tipog zu streichen, wie ich am Original sah. Er bestimmt auch

den Zinsfuss für die Darlehen; 1. 78,1: stiI x[6xü)t.i. Vgl. 75,5.

*) 74, 5 f. lese ich jetzt nach dem Original: S.Xktüi 5s [|JLrj9-£vLJ eS[äax(i)

[iT]TS cx7ioS(5oaO'at jj-Yj-ce dylopä^siv [|i>^xe %oÄXu]ßt^[st,v xxX.

^) Unklar ist noch 70, 5. Danach scheint es doch private Wechsler ge-

geben zu haben, sie mussten nur Verträge geschlossen haben mit den staatlich

autorisirten Banken (eäv {lYj auvxä^Y/xai).
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bleibt im Einzelnen das Meiste dunkel, und wir können über diese

Pachtbanken nur Hypothesen aufstellen. i) Aber die Hauptsache,

die uns hier interessirt, scheint mir sicher, nämlich dass der könig-

liche Trapezit von dem Bankpächter (6 XYjV xpaTie^av YjyopaxiOi;)

zu scheiden ist. Somit steht nichts im "Wege, die königlichen

Trapeziten Aegypteus nach wie vor für Beamte zu halten.

An der Spitze der einzelnen Gaubank in der Metropole stand

der xpaue^txyjs oder 6 T7]V xpaTtEi^av \xEzoc/s.ipi^6\ievoc, (Actenst.

S. 28), der für die Bank während seiner Amtsdauer gewissermassen

eponym war. Vgl. die häufige Wendung: erzl X'^jV xpaue^av, ecp'

Yj? 6 SeTvcc.2) Für die Einheit des Trapezitenamts in der Metropole

scheinen ferner die Petr. Pap. (H) XXVI zu sprechen, die, wiewohl

aus verschiedenen Dörfern stammend, immer denselben ÜU'O'WV als

Vorgesetzten der betreffenden Dorftrapeziten nennen. Auch der Pap.

Paris. 62 spricht beständig von 6 xpaTte^txYji;. Diese Argumente

sind aber beide nicht durchschlagend^), und so möchte ich doch

meine schon früher aufgestellte Ansicht, dass mehrere Trapeziten

an derselben Metropolbank neben einander thätig gewesen, als wahr-

scheinlich aufrecht erhalten-^), zumal sich inzwischen herausgestellt

hat, dass in der Kaiserzeit sicher mehrere Trapeziten als ein Collegiura

der Bank vorstanden. Vor Allem sind wichtig Ostr. 1228 und 1516,

^) Verpachtete der König mir das Ee cht, Bankgeschäfte zu führen? Dana

war es so wie in Byzanz und Olbia, vgl. Deutsche Literaturz. a. a. 0. Oder ver-

pachtete er die Banken selbst? Nach dem Wortlaut (utoXou|Jisv xäg xpane^ag)

ist letzteres wahrscheinlicher. Auch dann bleibt noch zweifelhaft, ob die Pächter

mit ihrem eigenen Kapital wirtschaften sollten oder etwa mit königlichen Kapi-

talien. Im ersterem Falle würde es in der Hauptsache auch noch mit den Zu-

ständen in Byzanz und Olbia übereinstimmen, dagegen im anderen Falle würden

wir ein völliges Novum vor uns haben.

2) "Wohl das älteste Beispiel ist Petr. Pap. (II) XLVIc 1.3, wo ich lese:

ecp' TjC, Eupwva^ — vom Jahre 200 v. Chr.

3) Für die Metropole würde dieses Argument fortfallen, wenn man an-

nimmt, dass Python etwa der Obertrapezit für das Faijüm oder für Unter-

aegypten wäre, so M^ie durch Pap. Berl. Parthey 12 ein Tpa(7i:£^iTr)5) T^g er)(ßatSog)

bezeugt wird (vgl. Actenst. S. 28). In dem letzteren Falle ist es sicher, dass

dieser Obertrapezit von dem Trapeziten von Diospolis Magna zu trennen ist.

Jener heisst 'Ep(j,t'ag, dieser 'Hpoixkeidriz.

*) "^gl- ,,A.ctenstücke" S. 28. Der Lysimachos in A. 3 stammt freilich,

was ich übersah, aus dem 36. Jahre des Philometor, der Diogenes aus dem

3G. Jahre des Euergetes II.
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WO die Bank als die eines Einzigen bezeichnet wird, und doclx in

der Subscription auch andere Personen, offenbar Trapeziten, daneben

erscheinen.

Für die Einheit des Trapezitenamtes in den Dörfern dagegen

zeugt P. Grenf (II) 37, der unter den Beamten einer xwjJiYj „den

xpaTrsJ^iXY]^" nennt — im Singuhir. Diese Dorfbanken unterstanden,

wie bemerkt, der Metropolbank, und diese wieder standen unter der

Aufsicht der höheren Finanzbeamten, des Sco'.7//ixr|;, unoolOl-/.r^zr^c,^

oly.ov6\ioc, u. s. w. Für die Thebais ist ein besonderer „Trapezit der

Thebais" überliefert, dem wohl die sämmtlichen Metropolbanken

unterstellt waren (vgl. vorige Seite An. 3).

Andrerseits werden die Trapeziten in der Metropole wie im

Dorf eine nicht geringe Schar von Unterbeamten zu ihrer Verfügung

gehabt haben. Den Untertrapeziten, der als 6 Tcapd bezeichnet wird,

nennt schon Lumbroso, Rech. S. 332. Ein neues Beispiel bringt

Ostr. 1277: Zwnupoc, 6 Tcapd Mevdvopou. Wenn daneben ein

XetptaxY]? 6 Tcapd xoö xpausi^LXOu erscheint (P. Loud. XXVII,

Kenyon S. 14), so ist das vielleicht nur der vollständigere Titel für

denselben Beamten. Dass sie ausserdem ypo^^iiccxzlc, zur Verfügung

hatten, ist bei dem Umfang ihrer Gescliäfte selbstverständlich, und

wird z. B. durch Ostr. 329, 331, 1338 bezeugt, wo für den anal-

phabeten(!) Trapeziten sein yptx\xixaxe{)C, unterzeichnet (s. oben S. 71),

Die Namen der uns erhaltenen Trapeziten zeigen uns, dass

man vor Allem Griechen zu diesem Posten genommen hat. Vgl.

Lumbroso Rech. S. 331 und unseren Index. Sehr selten kommen

aegyptische Namen vor. Vgl. P. Grenf. (IIj 15, 3, 1 in Latopolis

(139 v. Chr.) ein Xaxpeoös. Unsere Vermutung oben S. 08 A. 1

bedarf weiterer Prüfung, Dass die Amtsführung eventuell viele

Jahre hindurch währen konnte, zeigen die Indices, Der oben er-

wähnte Python (Petr. Pap. II 26) fungirt ebenso im Jahre 253 wie

im Jahre 240 v. Chr.

Dass ein so grosses Institut wie die Regierungskasse eines

Gaues seine verschiedenen Ressorts gehabt hat, ist a priori anzu-

nehmen. Die von mir in den „Actenstücken" S. 29^) auf Grund

einer Lesung Egger's vermutete xpaTie^a xöv cepöv ist zwar nach

Revillout's Revision der Lesung durch den angezogenen Pariser Text

^) Vgl, auch meine Besprechung der Bonner Ostraka S. 2C1,
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nicht bezeugt (Melanges S. 327). Aber dass die an die Tempel

abzuführenden Gelder eine besondere Kasse innerhalb der Trapeza

gel)ildet haben werden, ist darum doch wahrscheinlich. Der unten

zu besprechende Gegensatz zwischen den tepa und der Scocxr^ac? ist

freilich, wenn ich mich recht erinnere, mit diesen Ausdrücken für

die Ptolemäerzeit nicht nachweisbar.

Ueber den bei Ein- und Auszahlungen üblichen Geschäftsgang

der Trapeza geben uns Papyri und Ostraka manche Aufschlüsse. Aus-

zahlungen durften nicht erfolgen, ehe nicht die zuständigen Finanz-

und Controlebeamten den Posten geprüft und darauf den Trapeziten

zur Auszahlung angewiesen hatten. Wie es bei Soldzahlungen vor

sich ging, zeigen die „Actenstücke" V—VII. Der yp(x\i\iocx^{)C,

der Truppe schickt dem zuständigen Finanzbeamten die Soldforderung

(a.lzy]aiq) ein, mit genauer Spezialisirung der Einzelposten (hiocaToXy])

und eventuell unter Beilegung der Verfügung, auf die sich seine

Soldforderung stützt (so in VII). Unter Anschliessung einer Ab-

schrift dieser Eingabe fordert darauf der Finanzbeamte den Trape-

ziten auf, der Anlage gemäss den Sold auszuzahlen, nachdem auch der

X07i0Ypa[A(Jt,aT£6(; unterzeichnet habe, nämlich dass alles in Ordnung

sei.^) Die Empfänger der Gelder müssen ausserdem von ihren

Zahlmeistern legitimirt sein.^) Die Auszahlung wird darauf durch

a'j[i,ßoXa und dvTta6[JLßoXa beurkundet. Vgl. VI 11. Das au[ißoXov

mag die Quittung sein, die der Trapezit dem Empfanger ausstellt,

und das avTtau[x(3oXov die Quittung, die der Empfanger der Bank

ausstellt.^) Doch könnte es auch umgekehrt sein.

Ganz entsprechend ist der Geschäftsgang in P. Grenf. (II) 33, nur

dass hier der ßaadixög ypa\i.\iazE()<; die Anweisung mit unterschreibt.*)

^) So fasse ich jetzt, abweichend von meiner früheren Interpretation,

ouvu7iOYp(äcpovxoi;) toö TOUoypaiii-iaTewg. Der folgende Dativ ist nicht hiermit,

sondern mit xpr||j,äxioov zu verbinden. Vgl. V7: yp7]iJ.äx!.aov aOioig TOig dv-

[Späai, wie ich jetzt nach einem Paralleltext ergänze. Ebenso VI 7/8. — In VII

ist die demotische Zeile (23) die gewünschte Aufforderung des Topagrammateus

zur Auszahlung, die darauf folgende griechische wird die Uebersetzung davon sein.

2) So lese ich jetzt: yvwaTEUOjievoLg 'jtiö twv i5£ü)v i)7ir;pcTc5v inV 8, VII 6.

^) Von letzterer Art sind uns einige Beispiele erhalten. Vgl. Actenstücke

IX, X, Xa.

*) Hier fordert der SLOiXTjxyjg den u7io5!,oiXY)xii^$ auf, der letztere den Finanz-

beamten 'Epjitag, der zugleich die Banken und die Magazine unter sich hat,

und dieser weist dann den Trapeziten an.
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Mit denselben umständlichen Formalien vollzogen sich die

Einzahlungen an die Bank. Das klassische Beispiel hierfür

bieten die Zoispapyri. Hier -svird der Trapezit zur Entgegennahme

der dem König zugefallenen Summe zunächst durch den Finanz-

beamten Theodoros — wahrscheinlich den Oikonomos, wie wir oben

sahen — angewiesen, der ihm in einem ausführlichen Expose den

ganzen Hergang, der zu der Gewinnung der Summe geführt hat,

auseinandersetzt. Darauf unterzeichnet der avxcypatpsus und endlich

der T07roYpa|i.[xa':£'j;, beide durch ihre Anweisung die Richtigkeit

der Zahlung bescheinigend. Nun erst darf der Trapezit die Summe
in Empfang nehmen.

Ganz ähnlich ist der Geschäftsgang in den „Actenstücken"

I—IV. Vgl. auch oben S. 486 An. l.i)

Hiernach wird man annehmen müssen, dass auch die Entgegen-

nahme der Steuern aus den Händen der Steuerpächter sich in ähn-

licher Weise vollzogen hat. Die Ostraka lehren uns hierüber zwar

nichts, da die Bankquittungen, die sie uns bieten, auf die vor der

Zahlung erforderlich gewesenen Formalitäten nicht Bezug nehmen.

Aber die Steuerquittungen, die z. B. über die Verkehrssteuer bei

Immobiliarverkäufen auf die Contracte selbst geschrieben wurden

(vgl. oben S. 73 A. 1), die sogenannten „trapezitischen Register",

zeigen uns, dass der Hergang bei der Steuereinzahlung im Wesent-

lichen derselbe war. Der Steuerpächter, der die betreffende Summe
von dem Steuerzahler erhoben hatte, Avies die Bank an, das Geld

von ihm auf den Namen des Zahlers in Empfang zu nehmen. Erst

nachdem diese Anweisung vom avtiypaif S'jc geprüft und unterzeichnet

war, durfte die Bank das Geld annehmen: xata otaypai^Yjv xoO

xeXwvou, u(p' "J^v UT^oypa^et 6 dvxcYPÄ^^cU^. Für die Kaiserzeit liegt

uns eine solche Anweisung eines Steuererhebers vor (s. unten S. 647).

Dieser dvxtYpa<^£uc ist also der Controlebeamte, der die Anweisungen

der Steuerpächter gegenzuzeichnen hatte.-)

') Für Temnos, wo gleichfalls die Regierungskasse eine zpoiTit^x war, wird

uns eine ähnliche Umständlichkeit des Geschäftsganges bezeugt. Vgl. Cicero

pro Flacc. 19, 44: in qua nummus commoveri nullus potest sine quinque prae-

toribus, quaestoribus tribus, guattuor rnensariis, qui apud illos a populo creantur.

^) Sehr merkwürdig ist, dass im Pap. Leid. L II 7 das Amt des Trapeziten

und des Antigrapheus von einer Person bekleidet wird. Ich las daselbst am

Original: ü)v 5s Tiapi Awpitüvog toD ävT'.Ypia^sws) xal ß(aaiÄixoO) Tp(aT:s^i-:o'J.).
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Die Zahlungen selbst und zwar die Aus- wie die Einzahlungen

erfolgten in Gegenwart eines Bank-Controleurs. Wessely (Zoispap.

S. 21) identificirt diesen mit dem eben erwähnten dvtcypacpeui;, wenn

er meint, dass der Controleur in Oberaegypten dviiypi^c'^sui;, in

Unteraegypten 6 uapcov geheissen habe. Das ist irrig. Jener

dvitypa^e'j? controlirt die Pächter, dieser Tiaptbv aber den Trape-

ziten. Die Zoispapyri zeigen deutlich, dass es sich um zwei ver-

schiedene Personen handelt: Jener heisst hier Atöpttov, dieser

Ji-poOLKTZüq. Jenen können wir also als Anweisungscontroleur be-

zeichnen, diesen als Zahlungscontroleur. Der Letztere, der in den

Zoispap}Ti mit STTVjxoAou'ö'yjxa unterzeichnet, ist offenbar derselbe,

der im Pap. Paris. 62 V 12 als eTiaxoXou^cöv bezeichnet wird. Ich

wies schon oben S. 77 A. 1 darauf hin, dass die Vorschrift des

Pariser Textes, dass die a6[ißoXa der Trapeziten von den sTtaxoXou-

ö-oüVTSS gegengezeichnet werden sollen — wie es in den Zoispapyri

thatsächlich geschieht — in den Ostraka nicht befolgt wird. In

der Bankquittung P. Lond. XXVII (Kenyon, Cat. Gr. P. S. 14) wird

bei einer Auszahlung der STiaxoXou^wv als uapcibv erwähnt. Vgl.

Gott. G.A. 1894 S. 74 f.

War nun die Zahlung erfolgt, so stellte die Bank dem Pächter,

von dem sie das Geld des Steuerzahlers empfangen hatte, das

aufJtßoXov aus. Solche aujJLßoXa sind eben unsere Ostraka,

soweit sie von der Bank ausgestellt sind. Ueber ihre

Formen vgl. oben Kap. III. Darauf erfolgte die Einregistrirung

des Betrages in die Bücher. Auch hierzu war der Trapezit vorher

gleichzeitig angewiesen (xaxaj^wptaov).

Von der Buchführung der Trapeziten erfahren wir, dass sie

amtliche Tagebücher führten, wie das von Beamten jener Zeit a priori

anzunehmen ist.^) Mit dem Namen Ecpr^iaepiSei;, der auch für

die Bücher der Privatbankiers überliefert ist (Plut. de vit. aere

allen. 5, 3), werden sie uns durch Pap. Paris. 62 VIII 9 be-

zeugt.-) In diesen wird Tag für Tag Einnahme und Ausgabe

— gewiss getrennt nach Xi^ixjjLata und dvaXü){jLaTa — gebucht

worden sein. Nach Analogie eines unten zu besprechenden Docu-

mentes aus der Kaiserzeit ist es nicht unwahrscheinlich, dass hierin

^) Vgl. Philolog. LIII S. 80 ff.

*) Ol 5s xpxne^lzx: ävoiaouciv iji |j.sv TOfg [y.ja9-' YjiJ.äpav s(p[Yj^|JLspia'.v.
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auch Abschriften von den Quittungen, die die Bank bei Einzahhmgen

ausgestellt, resp. bei Auszahlungen empfangen hatte, beigefügt wurden.

Auch über den Geschäftsgang wurde darin berichtet, i) Am Ende

des Monats wurde dann die Monatsrechnung aufgestellt, xd [ivjvtala,

die dann den vorgesetzten Behörden — wahrscheinlich auch dem

IxXoycax'^ptov — zur Controle übermittelt wurden. Der Pariser

Text bei Revillout Mel. S. 301 ff. zeigt, dass auch wichtige ein-

gegangene Actenstücke, wie Verordnungen von vorgesetzten Behörden,

in diese \iriviaXix, wenn auch wohl nur im Auszug, aufgenommen

wurden: dvacpepea^w oüv ouzoc, eit' ea)(aTo[v] toö |jLy]vt[a]{ou toö

S&ud- XYic, SV Acö? TioXsc TY]'. \ie[ya.']Xy]i xpaTiei^Y]?- Ebenso wurden

von den au[i.ßoXa der Bürgen, die von den Steuerpächtern gestellt

waren, die Hauptpunkte in die jjirjVcaTa der Trapeza, auf der sie

deponirt waren, eingetragen. Vgl. Pap. Paris. 62 II 2 ff. Danach ent-

hielten also die Bücher der Trapeziten nicht nur die ziffermässigen

Abrechnungen, sondern auch die actenmässigen Belege für den

ganzen Betrieb im weitesten Umfange.

B. Kaiserzeit.

Das aegyptische Kassenwesen der Kaiserzeit ist erst durch

Mommsen's Staatsrecht klargelegt worden. Rudorff hatte die Ansicht

aufgestellt, dass ein wichtiger Teil der aegyptischen Staatseinnahmen

an das aerarium Saturni, also die Senatskasse, abgeführt sei

(Rh. Mus. 1828 S. 142 ff.). Ihm waren Varges (S. 66), Franz

(CIGr. III S. 320) und neuerdings noch — trotz Mommsen —
Wessely gefolgt. 2) Entsprechend der staatsrechtlichen Stellung des

Kaisers als des Landesherren von Aegypten floss vielmehr alles,

was an den König, „sei es als Steuer oder Zoll, sei es als Domanial-

nutzung, gezahlt worden war, in den kaiserlichen Fiscus."^) Der

Fiscus ist also der directe Rechtsnachfolger der alten Königskasse,

des ßaatXixov. Jedenfalls hatte auch er in Alexandrien seine Haupt-

filiale, die Generalkasse Aegyptens. Es ist mir nicht unwahrschein-

lich, dass man den fiscus Älexandrinus dafür halten darf ^)

^) So soll nach Pap. Paris. 62 VIII 10 darin notirt werden, wenn ein

Uebergebot für die Steuerpacht vorliege: öii exxsixat etg ump^olXfjV].

2) „Der Wien. Pap. Nr. 31" ("Wien. Stud. IV 1882) S. 4 (Separatabzug).

3) Mommsen, Staatsr. IP S. 1004.

*) Anders Mommsen bei Hirschfeld, RVG. S. 14 A. 2.

WiLCKEN, Ostraka. ^ ^
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Das lateinische Wort in griechischer Transcription, cplav.oq, hat

sich bisher nur selten gefunden, so im Edict des Julius Alexander

(CIGr. 4957, 21 und 25) und in dem oben S. 300 f. behandelten

Papyrus der Berliner Bibliothek aus dem III. Jahrh. n. Chr., der

die für unsere Frage wichtigen Worte enthält: axsqjavou xoö

evTi:p[oa]'9'£V j3a[acXcyvOÖ, vuvl Ss elq] lov cpiaxov (5:v[aXa][jiß(avo|jL£VOu).

Der griechische Ausdruck für den Fiscus ist to X(x\iielov oder x6

ceptoxairov xa\ii€iov. Nach dem mir vorliegenden Material scheint

die Verbindung mit tepwxaxov erst seit dem Ende des IL Jahrh.

n. Chr. üblich zu werden. i) Ich möchte nicht glauben, dass erst

in der späteren Zeit, als „fiscus und aerarium factisch zusammen-

fielen" -), der Fiscus als xajJLteTov bezeichnet worden ist. Das Wort

xa^icsTov, das in der Verbindung ßaatXLXov xafxceTov schon für die

Ptolemäerzeit bezeugt ist 3), bezeichnet ganz allgemein die Schatz-

verwaltung und hat von Hause aus zum aerarium kein näheres

Verhältnis als zum fiscus.^) So wird es in Aegypten, wo nur der

Fiscus in Betracht kam, von vornherein der griechische Ausdruck

für diesen gewesen sein, neben dem man vielleicht auch noch das alte

ßaacXtxov weiter gebraucht haben mag. Es sei schon hier hervor-

gehoben, dass xa{XC£lov an den angeführten Stellen bald auf die

Kassen-, bald auf die Magazinverwaltung geht.

Ebenso wie in der Ptolemäerzeit von dem ßaaiXcxöv eine könig-

liche Privatkasse als iBioc, Xoyog abgetrennt war, so ist auch in der

römischen Zeit von Anfang an von jener Generalkasse der Provinz

ein iStog Xo^oc, des Kaisers abgezweigt worden. Dass die Römer

hierin lediglich ein schon vorhandenes Institut übernahmen, spiegelt

sich äusserlich darin wieder, dass selbst in lateinischen Texten die

griechische Bezeichnung als idius logus wiederkehrt (s. oben S. 499).

») Tö xaiiisrov findet sich in BGU 15 II 16 (J. 197); 75 II 12 (II. Jahrh.);

106,5 (J. 199); 388 II 10 (II. Jahrh.); 462,13 (Pius); 482,7 (II. Jahrb.).

Dagegen xö leptbtaxov Tajxieiov in BGU 7 I 8 (J. 247); 8 II 30 (J. 248); 96, 8

(III. Jahrh.); 156,6 (J. 201); 475,2 (II./III. Jahrh., frühestens wohl 198);

P. Genev. 16 (J. 207); P. Lond. in Pal. Soc. II Ser. 164 (Aurelian).

2) Mommsen, Staatsr. 11» S. 999 A. 1.

^) Petr. Pap. (II) XXXII (1) 4. Es bezeichnet hier speziell die Natural-

verwaltung.

*) Daher nennt man z. B. in Aphrodisias das aerarium xafiterov io5 h-f]\ioM

•Pwfiaitov und den fiscus xaiiisrov xoö xupdou Auxoxpäxopog Ka£oapog oder

ähnlich. Vgl. CIGr. II 2830 0".
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Dagegen scheint eine neue Einrichtung der Kaiser zu sein, dass von

dem l'oto; Xoyos noch wieder ein oua:axö^ Xoyos unterschieden wurde.

Wenigstens ist dieser für die Ptoleniäerzeit bis jetzt nicht belegt.

Aus der Bezeichnung lässt sich der Unterschied der beiden Kassen

nicht erkennen, denn auch ouaicc bedeutet Privatvermögen, ebenso

wie xd l'6:a. Marquardt (St.V. II^ S. 311 A. 1) hat daher auch

den prociirator idiu logu und den proeurator ^ls^acus für denselben

Beamten erklärt. Dass Hirschfeld aber Recht hatte, ^venn er (RVG.
S. 43 A. 5) beide unterschied, geht u.a. jetzt aus BGU590 (II. Jahrh.)

hervor, wo erst der ouaiaxog [Xoyo;] (Z. 14) und dann der Xo'.oq

XofOQ (Z. 16) neben einander erwähnt werden. Auch gab es nur

einen Proeurator für den ISco^ '^^oyoc, dagegen mehrere, wie es scheint,

für den ouataxo; löyoq. Ueber die Bedeutung dieser beiden Kassen

liegen folgende Zeugnisse vor.

1. "15: 5 Xoyo?. Strabo XVII p. 797: oiXXoq S' (neben dem

iuridicus) eaxlv 6 7rpoi;ayop£u6[jL£vos lo'.oXoyog, de, xwv doeaTioxwv

xal xwv elc, Ka^'aapa tiitixelv öcpscXovxwv s^exaaxi^? eaxcv. Also die

bona vacantia und caduca und alles, was sonst an den Kaiser fällt,

ging an den Idiologos (vgl. Marquardt II-' S. 304). In BGU 106

(J. 199) wird ein cornicularius des inixpoTZoq eiSc'ou X[6you] auf-

gefordert, Auskunft zu geben über das Vermögen (TTÖpo^) eines

yevo[Ji£Vou [jica'9'WxoO ouaiag 'E[ißpY] xP^^axou xo[0] xa\ii.do\j, d. h.

nach den obigen Ausführungen auf S. 391 f, eines früheren Domanial-

pächters, der inzwischen zum dehitor fisci geworden war.^) Dieser

Text bestätigt, was Mommsen Staatsr. III S. 753 bemerkt, dass das

Domanialgut dem Idiologos unterstellt war, denn die Anfrage wird

offenbar darum an den Untergebenen des Idiologos gerichtet, weil

dieser über die Personalien der königlichen Doraanialpächter Buch

führte.

Wie die Verbindung dieser Aufgaben des Idiologos mit seiner

gleichzeitigen Amtsführung als dp)(t£p£U? und seiner Aufsicht über

die Tempel, und zwar nicht etwa bloss über die Tempelkassen, sondern

^) O'joloiC, 'Ejißp'^ steht kurz für o'joIolc, upöxspov 'E[ißp^, vuvl tk, xou

tafiistou. Da er früher (ysvoiisvou) Pächter gewesen, ist nicht nötig, dass er als

solcher ein Schuldner des xa^'.siov geworden. Wenn dies der Fall wäre, so

würde hier die Generalkasse (fiscusj statt des speziell in Frage kommenden

xCessorts genannt sein, Mas an sich unanstössig wäre.

41*
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auch über die inneren Angelegenheiten der Priesterschaften, zu deuten

ist, bedarf noch weiterer Untersuchungen. i)

2. Ouacaxos löyoQ. BGU 277, 10 (Il.Jahrh.): [x]al tbv

ot cp6(poi) iv o'jacaxw Xoyo) dvaXafißavovxat, .599, 14: xwv Se r^pbc,

Tov oöaiaxov [Xoyov öcpeiXo^JLSvwv?]. Es handelt sich hier um schuldig

gebliebene (?) ouataxol ptca-ö-wiac (Z. 9).

Dass mit den ouaiaxa speziell die Patrimonialgüter des Kaisers

bezeichnet wurden, versuchten wir oben S. 393 zu erweisen. In

sofern wird man den ouaiaxoc, Xoyoc, als Ressort des loioc, Xo^oc,

begreifen, und wird Hirschfeld's Aufstellung beistimmen, der die

procuratores usiaci zu Untergebenen des procurator idiu logu gemacht

hat (s. oben S. 393). 2)

Wir haben also in Aegypten eine allgemeine Generalkasse, den

fiscus, und von diesem abgezweigt die „Privatkasse", den cSio? Xo^o^,

von dem wiederum die Patrimonialkasse, der ouataxo? Xoyog, ab-

getrennt ist.

Ausser diesen officiellen termini technici begegnen noch einige

allgemeinere, umschreibende Bezeichnungen für die Kassen.

^) Diese im Hermes XXIII S. 600 f. von mir erwiesene Verbindung ist in-

zwischen bestätigt worden durch BGU 16,8 (J. 159/60) und 250,21 (J. 122/3).

An ersterer Stelle ist beim Idiologos Anklage erhoben worden gegen einen Priester,

der sich gegen die schon von Herodot II 37 und 81 bezeugte Kleiderordnung

der Priester vergangen hatte. An zweiter Stelle wird der Idiologos als Instanz

in Sachen der {loaXcacppayiaxai citirt. In dem "Wiener Text, den ich a.a.O.

benutzte (J. 231), wird dem Idiologos Anzeige darüber erstattet, dass keiner der

Priester seinen Dienst vernachlässigt habe. lieber ähnliche Urkunden der

Wiener Sammlung berichtet Mommsen, Zeitschr. Savigny-St. Rechtsg. XVI Rom.

S. 190 A. 1. Uebrigens ist in den Texten überall £7iiTp07L(fj) zu lesen, nicht

l7:LTp07i(sitf) (Wessely). — Die Stellung des Idiologos zum Kult scheint nach

Obigem doch eine andere zu sein als die des (xpxi5ixaaTr,s, der nebenbei auch

[spsüg heisst (tspsüg des Museums? Vgl. BGU 73 und 136). Jener führt that-

sächlich die Oberaufsicht über die sämmtlichen aegyptischen Tempel. Ich

habe ihn daher a. a. O. mit dem äp^iepsüj 'AXssavSpsias xal AIyütixo'j TraoYjg

identificirt.

^) Für die feinen Abstufungen im kaiserlichen Besitz ist bemerkenswert,

dass, wie auch P. Meyer, Philol. LVI S. 195 richtig hervorgehoben hat, in

BGU 560, 21 und 23 die oOa'.av.Y] y^ zur ßaaiXixY) y^ in Gegensatz gestellt wird.

War vielleicht die letztere die alte Domäne, die der Kaiser von den Ptolemäern

übernommen hatte, dagegen die oüa'.axr; yfj diejenige, die aus den oüofat der

früheren Privatbesitzer im Laufe der Zeit an ihn gefallen waren?
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1. 6 Kalaapoc, Xo^oq. CIGr. 4957, 29f.: unkp hk xwv iy.

toö Kalaapoc, Xoyou izpayß'ivxidv iv x(b [Aeato XP°^V' '^^P'^
^"^ ^^*

qjopta xaxexpc^V]. Mit dieser „Kaiserkasse" kann der Fiscus im

Allgemeinen bezeichnet sein. Doch da es sich speziell um iy.cfi6pi(x.,

Pachtgelder, handelt, ist hier vielleicht speziell an das Domanial-

ressort gedacht, also den Ihioc, Xoyoq oder noch spezieller den

obaiaxbc, Xoyoc,.

2. ö xupcaxÄ? loyoq. CIGr. 4957, 18: [Jirj5' oXw? xaxaxXet-

sa-O-ac tiva? eXz\jMpo\Jc, de, cpuXaxyjv y^vtivoüv . . . i^w xwv 6cp£tX6v-

T(OV de, TÖv xupoaxov Xoyov. Hier ist ganz allgemein von den

debitores fisci die Rede.^) Dasselbe gilt von BGU 1,15, wo das

priesterliche Kopfgeld gezahlt wird d.q xov xuptaxov Xoyov. Auch

hier ist der fiscus gemeint. Vgl. BGU 620, 15: Trpogexe'ö'Yj ev xoT?

xuptaxoT; \ö-^Q[iq]. Ebenso in BGU 747 I 16: xwv dcpiXojJievwv

xw x'jptaxw X[6]yw. Bei den xuptaxolg '^r\^o\.c, in CIGr. 4957, 13

kann gleichfalls an den fiscus gedacht sein, aber nach dem Zu-

sammenhang auch speziell an die Domanialkasse.

3. ö ^fWi.oQiQq Xoyoi;. CIGr. 4957,21: xcov Tzpo(;o<:ps.iXr]y.6-

xwv xö SY]{xoacü) Xoya). Auch hier scheint der fiscus gemeint zu

sein. Ebendort Z, 16 wird mit xa oy]{x6aia gleichfalls auf den

fiscus verwiesen. Vgl. BGU 193, 27 {bIq zb 5Y][x6acov), ebenso

350, 17; 650, 14 und öfter; P. Lond. CCCVI, 11.

Diese Ausdrücke sind alle so allgemein, dass sie unter Um-

ständen ebenso gut auf die Spezialressorts des Ibioc, und ouoiaxoi;

Xoyo; wie auf die Generalkasse, den fiscus, bezogen werden können.

Wie in der Ptolemäerzeit neben der Königskasse in Alexandrien

die königliche Bank mit ihren Filialen in den Metropolen und Dör-

fern als dasjenige Institut stand, welches die Ein- und Auszahlungen

effectuirte, so hat auch neben der Kaiserkasse die kaiserliche Bank

gestanden. Diese Thatsache ist erst seit Kurzem bekannt geworden

(vgl. oben S. 87), und auch jetzt ist das Material darüber noch ein

dürftiges. Der Ausdruck ßaatXtxYj xpaire^a hat sich meines Wissens

in Texten der Kaiserzeit noch nicht gefunden. Dass er aber lebendig

war, zeigt BGU 121, ein Bericht der ßaacXtxwv xpaTc(£j^ixwv) vom

Jahre 194 n. Chr. Verbreiteter scheint jetzt der Ausdruck Byjjxoata

xpaue^a und hy][i6aioi xpauel^aac gewesen zu sein, der in der

V) Vgl. CIGr. II 2842 (Aphrodisias) : Tcp xup'.axcTj cptaxtp.
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Ptolemäerzeit wohl noch nicht gebräuchlich war. Vgl. BGU 25;

41 ; 42 ; G52 ; G53 und Ostr. 062. Mit oriiioaioc, Avird zunächst nur

das Gegenteil von coitüTixog bezeichnet, wobei es an sich noch offen

bleibt, ob der Kaiser oder eine andere nicht private Instanz, etwa

die Commune, gemeint ist.^) Gelegentlich steht §Yj|Ji6acog im Gegen-

satz zum „Kaiserlichen".-) Aber sicher ist, dass in anderen Fällen

wieder hri\i6Gioc, gerade das „Kaiserliche" bezeichnet, so in der Ver-

bindung briiiöa'.oq loyoQ, wie wir sahen, in CIGr. 4957, 21, wo der

Gedanke an eine Communalkasse ausgeschlossen ist.^) In dieser

Bedeutung möchte ich das Wort auch in der Verbindung 5vj[JLoaia

TpdcTisE^a fassen, da die Steuern, welche an sie abgeführt werden,

von den kaiserlichen T^pdcxtcpe? erhoben werden und jedenfalls als

kaiserliche aufzufassen sind. Die Communalkassen der Metropolen

scheinen vielmehr als noXiTixbc, XöyoQ, resp. TzoXixiY.f^ xpaTieJ^a be-

zeichnet zu sein.^)

Die Existenz der kaiserlichen Banken wird ferner durch die

zahlreichen Bankquittungen aus der Kaiserzeit bezeugt, deren For-

mular oben S. 8 7 ff. behandelt ist.

Ueber die Organisation der kaiserlichen Banken erfahren wir

wenig. In einigen Ostraka aus dem I. Jahrh. n. Chr. wird die Bank,

die die Quittung ausstellt, als „die Bank des NN" bezeichnet, wie

^) So begegnen folgende Verbindungen: 5rj{ioata ß'.ßA.io9-r^xrj , S. 680$, 8.

yswpYOL (passim), 6. x-yjvoxpöcpos (BGU G38, 6), S. övYj^väTTjg (136, 15), §. Xst-

loopYta (159,4), 8. cpöpexpa (227, IG), 8. cppoupcc (255,7), 5. uupög (286, 8),

8. cpcrvig fs. oben S. 311) u. a.

-) Wenn in 560, 21 5y]|Jioaia yf, und o'ja'.axr) yr) unterschieden werden, so

wird man unter ersterem wohl das „Gemeindeland", das der betreffenden Com-

mune gehörte, zu verstehen haben (vgl. oben S. 254). Vgl. auch in BGU 285

den Gegensatz von gr,iioaiou und ßaoiX(ix^5) '(%i, auch in 188, 23. So auch

Viereck, Hermes XXX S. 119.

^) Vgl. auch BGU 560, 23: ßaaiXix^s y'^JS 5tä Sv/fioattüv [yewpYöv]. Ebenso

werden in P. Lond. CCLVI Sr;|jiöaio'. ys^^PTO''' genannt, die ßaaiXixvjv xal tspticv

xai iTEpav yfjv gepachtet haben. Hier sind also die 5vj}iöaiO'. yzoipyoi identisch

mit den ßaaiXixol 'fs.(Opyo!..

*) Vgl. Mitt. PER IV S. 58: zaiiiac, 7:oXi-ix(ou) X[öyoü]. Vgl. CPß I 39

und S. 110. Es lag nahe, diese Stadtkasse als eine Folge der Decurionatsordnung

anzusehen, da die angeführten Beispiele jünger sind. Aber in P. Oxyr. I 54, 16

wird gleichfalls dieser Kasse gedacht, und dieser Text stammt aus dem J. 201,

ist also älter als die Decurionatsordnung. — Die 7ioXiX!.xYj zpdntJ^a, begegnet in

P. Oxyr. I 84, 10, vom J. 316.
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sonst die Privatbanken der Kaiserzeit sich nennen (vgl. S. 92).^)

Wenn es hier heisst ItzI tyjv xoö oeTvog xpaTcet^av, so ist das offen-

bar nur eine andere Form für das ptolemäische eul tyjv xpccTiel^av,

^(^' 'Tjc, 6 Selva. Aber auch die alte Formel begegnet noch zur Zeit

des Claudius, wie jetzt P. Oxyr. I. 99, 14 zeigt: xpaTiel^Y]?, icp'' rjc,

Sapa[7ri]ü)V xal [JLexoj^oc. Während in den Ostraka, die jene Formel

bringen, immer nur eine Person genannt wird, finden wir hier ein

Collegium.-) Aber auch in jenen Ostraka finden sich gelegentlich

in der Subscription andere Namen (so in 1376 und 1556). Auch

sonst begegnet in der Kaiserzeit öfter ein Collegium von Trapeziten.

Vgl. BGU 121 (vom J. 194): twv ß] xal xwv X[ot]7r(ü)V) ßaaiXc-

xö)V zpiXTz(zL,(.TG)v) ; 707 (Ende des II. Jahrb.). Weitere Beispiele

bringen jetzt die Oxyrhynchos -Papyri. Vgl. I 50 (vom J. 100): x<xi

Ol {X£(xo)(oO xpa(7r£^Ixat) ; 61, 5: xal zoXq auv a(5xw) 67][ioat(oii;)

xpaTi(eJ^txat(g) ; ähnlich 96,3.

Verschiedene Bankressorts lassen sich auch für die Kaiserzeit

nachweisen. Nach P. Lond. CCLV wurde die Biersteuer IkI xtjV

SyjlJLoaiav xpaTie^av, die Schafsteuer aber elc, xfjV em xooxocg xpa.TzeC^a.v

abgeliefert. Auf die beiden grossen Ressorts der ococxTjati; und der

tepa soll in § 4 eingegangen werden.

Ueber den Geschäftsgang der Banken ist für die Kaiserzeit nur

wenig überliefert. Dass er in den Grundzügen derselbe geblieben

ist wie in der Ptolemäerzeit, zeigt P. Oxyr. I 96, in dem der Pächter

des iyv.ü'K'Xiov die Trapeziten brieflich auffordert, von dem und dem

die Kaufsteuer in Empfang zu nehmen: bi^aad'B uapd Xacpyj[xovc-

Sog — xeXos. Dabei ist genau angegeben, von wem die Chaeremonis

den Sklaven gekauft hat, und auch vor welcher Agoranomie der

Kauf vollzogen ist. Dieser Wortlaut wäre an und für sich mit der

Vorstellung vereinbar, dass die Käuferin selbst an die Bank gezahlt

habe. Aber Pap. Paris. 17 zeigt uns, dass sie vielmehr das Geld

au die Pächter zu zahlen und diese es weiter au die Bank zu liefern

hatten. In diesem Oxyrhynchos -Papyrus ist uns also eine jener An-

*) Konnten wir oben für die Ptolemäerzeit keine Privatbanken nacliweisen,

so begegnen sie in der Kaiserzeit desto lüiutiL,'er. Vgl. die Indices der Papyrus-

publicationen , auch CPR. Das Banknionopol bestand damals nicht mehr.

Eine Studie von Mitteis ül)er d'e Privatbanken der Kaiserzeit ist zu erwarten.

^) Ich erinnere an die quattuor mensarii in Temnos bei Cic. pro Place.

19, 44.
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Weisungen im Original erhalten, die in der Ptolemäerzeit so häufig

in der Formel xaxa ocaypa'^yjv xeXwvou begegneten (s. oben S. 639).

Dass diese O'.aYpa*^:^ auch jetzt von einem 6i,vz'.ypcc<^e6c, zu prüfen

und gegenzuzeichnen war, ist nicht überliefert, wird aber wohl an-

zunehmen sein.

Wenn die Bank nach diesen Formalitäten das Geld in Empfang

genommen hatte, so stellte sie dem Steuererheber die Quittung da-

rüber aus. Solche Quittungen sind unsere Ostraka, so weit

sie von der Bank ausgestellt sind. lieber die Formulare der-

selben ist oben S. 87 und 125 gehandelt worden. Dass im Faijüm

zu solchen Quittungen nicht Ostraka, sondern Papyrus verwendet

wurde, hoben wir oben S. 12 hervor^) (vgl. S. 22), und über ihr

Formular sprachen wir S. 69 A. 1. Es ist mir inzwischen durch

weiteres Material unwahrscheinlich geworden, dass diese Papyrus-

quittungen, wie ich dort vermutete, den Zahlern, nicht den Erhebern

ausgehändigt seien. Es giebt Fälle, in denen die Quittungen auf

mehr als einen Namen ausgestellt sind. Vgl. BGU 342. Wer von

ihnen sollte dann die Quittung empfangen haben? Dies führt doch

wohl zu der Annahme, dass diese Namen zwar den Zahler bedeuten,

dass der Empfänger aber jemand anders war, und das kann nach

dem ganzen Geschäftsgange nur der Erheber sein. Die Worte [at]

5(pTrjaa[ievo; kxipi\) a'jpißoXw, die mich a. a. O. zu der anderen

Ansicht führten, werden also wohl nur als schlechte Construction

an Stelle von [i-y] y^pT,o'Q i. a. zu fassen sein. Hiernach besteht

in der Hauptsache völlige Uebereinstimmung zwischen den Ostraka

und Papyri. Es bleibt nur der rein formale Unterschied, dass in

den Papyrusquittungen des Faijüm meist, wenn auch nicht immer,

auch die Erheber mitgenannt werden, während die Ostraka ^ausser

672) nur den Zahler nennen.

Die Buchführung der Trapeziten wird vermutlich dieselbe wie

in der Ptolemäerzeit gewesen sein. Ein Beispiel einer Monatsrechnung

bietet BGU 474 (II. Jahrb.). Vgl. die Aufschrift auf der Rückseite:

X x6{jl(ou) |jirjV',ai(i)v 'cpa[7:£^r]; JA^)''']^; $a[icV(i)[^]. Es ist

wenigstens nicht unwahrscheinlich, dass es sich hier um eine kaiser-

liche Bank handelt.

') Zu den in der Anmerkung 2 dort angeführten Beispielen sind inzwischen

weitere hinzugekommen. Vgl. BGU 382, 38.S, 386, 391, 431, 434, 452, 458,

4G1, 463, 518, 521, .j28, 535, 617, 645 (Randi, C55, 662, 704.
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Ueber die monatlichen Abrechnungen mit den Steuererhebern

wurde allmonatlich an die vorgesetzten Finanzbehörden Bericht er-

stattet. Vgl. BGU 121.

§ i-

Die Magazine.

A. Ptolemäerzeit.

!Neben der Kassenverwaltung stand die Magazinverwaltung, der

die gesammteu in natura erfolgenden Einnahmen und Ausgaben des

Staates unterstanden. ^Vir wiesen schon oben S. 031 darauf hin,

dass beide Ressorts mit dem Titel x6 ßaa'.Xcxov belegt wurden, i)

Zu dieser Magazinverwaltung gehörten die sämmtlichen Vorratshäuser

des Königs, mochten sie Kornspeicher oder Weinkeller-) oder Räume

für sonstige Naturaleinküufte sein. Jfach Petr. Pap, (II) XXXII
(1)4 gab es in Krokodilopolis im Faijüm ein ßaaiXcxov Ta[jic£Tov

xwv S£p[[ia]Tü)y (Wyse). Hier wurden die Felle nicht nur auf-

gespeichert, sondern auch von den Gerbern bearbeitet. In den Ostraka

spielen die Kornspeicher, in die die Getreideabgaben zu liefern waren,

die Hauptrolle. Für sie begegnet als terminus technicus der Aus-

druck 6 •ÖTjaaupcc. Vgl. Ostr. 702 ff. Dieses AVort bezeichnet zwar,

wie wir oben S. (jol gesehen haben, in seiner allgemeinen Bedeutung

auch das Schatzhaus, das die Geldvorräte barg. Aber im prägnanten

Sinne bezeichnet es die Vorratshäuser für Naturalien^), und in

diesem Sinne habe ich in Kap. III die Thesaurosverwaltung der

Kassenverwaltung gegenübergestellt.^) Von dem Thesauros in diesem

Sinne haben wir auch hier zu handeln.

In Ostr. 705 wird Spreu sig xi, ßaT.X-.y.öv vermessen. Auch in Eev,

Pap. 28, 14; 34, 7 und öfter ist die Magazinverwaltung gemeint. In Petr. Pap.

(II) XXXII (1) 10 f. werden Ssp^iaTa abgeliefert slg zö ßaoiX[ix6v].

'^) Vgl. die dcTioSöX'.a in Eev. Pap. 31, 18 ff. und dazu oben S. 99. Dass

die Weinkeller unter den Begriff des ö-rjoaupö; fielen, zeigt BGU 33, 13 ff., wo

die olvocp'.a (ausnahmsweise) fxr] sl; xöv ^-r^aaüpöv gebracht werden sollen.

'•') Ausser den Ostraka und Papyri vgl. Ps. Arist. Oecon. II 2,38: SKWAe;

Töc sx x(J5v 9-r,aaupcöv (im Perserreieht. Appiau. Lib. 95: S-rjOaupol napexeivxo

aOiois xü)v xpotfiüv (seil, in den Mauern von Karthagoj. Für die spätere Zeit

vgl. Cod. Theod. VIII 5,48, § 1.

*) So zuerst im Jahrb. Ver. Altcrtumsfr. i. Rheinl. LXXXVI S. 241.
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Aehnlich wie die CentralkassenVerwaltung in Alexandrieu durch

das ganze Land ihre Filialen hatte, so auch die Centralmagazin-

verwaltung, die wir für Alexandrien als selbstverständlich zu sup-

poniren haben. Bezeugt sind uns die Thesauren in den Metropolen^)

und den einzelnen Dörfern.^) Die dem Staat, d. h. dem Könige

gehörigen Thesauren werden gelegentlich — in den Ostraka niemals

— ßaadtxol ö-r^aaupoi genannt. So heisst es in dem von Mahaffy

edirten Papyrus des alexandrinischen Museums (s. oben S. 436) Z, 16:

Iv t[ü)]: £[JL Booßaaxtot ßaa^Xcxwi •O-yjaaupwc (III. Jahrh. v. Chr.),

und im P. Grenf. (I) 33, 52 wird ein 0'Yjaau(p6?) ^a(oiXiy.6^) als

Grenze angeführt. Daneben hatten natürlich auch die Tempel ihre

eigenen Thesauren. Vgl. Pap. Paris. 60 bis, 31: ex -ö-Tjoaupoö (über

durchgestrichenem x-^i; TCpoö-lasü)?) xoü hpoO, wobei zu bemerken

ist, dass T^-Yjaaupo, hier, da es sich um Geldsummen handelt, im all-

gemeinen Sinne zu fassen ist.^) Auch die Vorratshäuser der Pri-

vaten wurden S-Tjaaupoc genannt.

Von der Gestalt und Einrichtung solcher Thesauren können wir

uns noch genaue Vorstellungen machen. Im Besonderen sind es die

Kornspeicher, über die uns speziellere Nachrichten vorliegen. Mit

der Ausmessung von Kornspeichern beschäftigt sich der hieratisch

geschriebene mathematische Papyrus Rhind, der unter den Hyksos-

königen nach einem älteren Buche abgeschrieben worden ist*), sowie

der jüngst gefundene griechische mathematische Papyrus von Achmim,

der der byzantinischen Zeit angehört.^) In dem mehr als zwei-

tausendjährigen Zeitraum, der zwischen diesen beiden Endpunkten

liegt, hat sich an den Kornspeichern Aegyptens nichts geändert.

Der hieratische Text unterscheidet Speicher mit kreisrunder Basis

^) Vgl. z. B. das stereotype p.£p.£TprjX£v elg •rov £V Aio? uöXei, x^i ^is-

YocXvji 9'7)aaupöv in Ostr. 702 fl'., ebenso eig xöv sv SuCT^vr^i) 9-Y)(aaupöv) in 295.

"^) Dass jedes Dorf seinen eigenen Thesauros hatte, ist für die Kaiserzeit

vielfach bezeugt (s. unten). Auch für die Ptolemäerzeit mögen Belege vorliegen.

Anzunehmen ist es jedenfalls. Tgl. die "Weinkeller, die nach Rev. Pap. 31, 18 ff".

,,in jedem Dorf" vom Oikonomos angelegt werden sollen.

^) Revillout, Mel. S. 109 weist den Thesauros des Gottes neben dem The-

sauros des Königs in demotischen Texten nach.

*) Vgl. A.Eisenlohr, Ein mathematisches Handbuch der alten Aegypter, 1877.

^) Ed. J. Baillet , Mcmoires de la Mission archüol. franc. au Caire IX 1,

1892.
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(dbii) und solche mit viereckiger Basis (ijd). Die ersteren waren

bienenkorbförmige Gebäude, die meist oben eine Luke hatten, durch

welche, nachdem man auf Leitern oder Treppen von aussen hinauf-

gestiegen war, das Getreide hineingeworfen wurde, um im Bedarfs-

falle durch eine Luke am Erdboden wieder herausgezogen zu werden.

In den Gräbern sind uns mehrfach solche Bauten abgebildet.^)

Die Wände der viereckigen Speicher waren nach oben zu geneigt,

so dass das flache Dach kleiner war als die Basis. 2) Ebenso unter-

scheidet der byzantinische Text von Achmim den d'TjOOcupbc, xeipa-

ywvos (Exempel Nr. 2) von dem runden Speicher. Von letzterem

handeln die Exempel 47—49, wenn hier auch nur vom d-r]0(xop6q

die Rede ist. Das beigefügte Bild üüü, das in der Hauptsache

mit den Darstellungen der Pharaonenzeit übereinstimmt, zeigt deut-

lich den Aufriss des bienenkorbförmigen Gebäudes.

Weitere interessante Details über die Anlage der Thesauren

bietet P. Lond. CCXVI (Pal. Soc. II Ser. 162), dessen Original ich

mit Kenyon's freundlicher Erlaubnis einsehen durfte. Es gehört

zwar in die Zeit Domitians, doch da bei der Stabilität dieser Ein-

richtungen in Aegypten wesentliche Veränderungen in der Kaiserzeit

nicht anzunehmen sind, sei es schon hier vorweg behandelt. Zwei

Pächter eines dem Goite Soknopaios gehörigen Gehöftes^) verpachten

hier einen zu ihrer Pachtung gehörigen Thesauros weiter. Dies

Pachtobject wird folgendermassen in dem Contract beschrieben

:

8")gaaup6v evspyöv axeyvov xal T£'9'up[ü)][X£vov, iv wc Tiupyoc,

xal auXy] xal Ta[jil[a] uevxe xal voußaac xal aipoiQ xal xöic,

XonzölQ 5(pyjaxyjp[L]ots uäat. Abweichend von dem Achmiro. -Text

bezeichnet d-Yiaaiipoc, hier nicht das einzelne Vorratshaus, den Speicher,

sondern die gesaramte Anlage. In diesem Thesauros, der als im Ge-

brauch befindlich (?), dichthaltend oder festgefügt (?)^) und mit

Thüren versehen beschrieben wird, befindet sich ein Turm, ein

') Vgl. Wilkinson, Manners and customs I"^ S. 371.

^) Vgl. die Hieroglyphe: [y/ \^ . Natürlich gab es auch noch manche

andere Formen. Vgl. die merkwürdigen nicht zusammenhängenden Kammern,

die Naville in Pithom als Magazine erkannte. Wieder anders sind die mit einer

Plattform bedeckten runden Gewölbe hinter dem Ramesseum. Vgl. Maspero-

SteindorflF, Aeg. Kunstgeschichte 1889 S. 32 f.

^) Z. 2 1. eTZO\.v.iou (nicht svoixiou) Iliaaixo;. Ebenso Z. 8.

*) Vgl. E,ev. Pap. 32,3: y.epd|j.ia axeyvä [uiaaoxoJTioüpLsva.
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freier Hof und fünf xajjicsla. Es ist nicht leicht, die Schilderung

des Gesammtthesauros mit den Einzelheiten, die in ihm sein sollen,

in Einklang zu hringen. Am verständlichsten wäre es, wenn man

die Epitheta ivzpyby, axeyvov, xe'9'Upa)[X£V0V auf die die ganze An-

lage umschliessende Mauer beziehen dürfte. Innerhalb derselben

läge dann der Turm, der Hof und die fünf xajxteTa.^) Der Turm

mag zur eventuellen Verteidigung oder zum Auslug nach den

Räubern, mit denen wohl namentlich hier am Wüstenrande immer

zu rechnen war, gedient haben. Doch zeigt uns BGU 740, dass

ein solcher Tzup^oq auch Wirtschaftsräume umschloss. Vgl. Z. 5:

dTcö Twv aX[(i)]vc[(ov xjwv ovxwv ev zdlc, auxoZc, nlölp^oiq. Hier

befand sich also die Tenne in dem Turmgebäude. Mit xajiteTov kann

hier nicht die Kasse gemeint sein, denn Avas sollten fünf Kassen

für einen Thesauros? Vielmehr wird man unter den xa[Ji:£la hier die

einzelnen — viereckigen oder runden — Speicher zu verstehen

haben.-) Was mit voußaat gemeint ist, weiss ich nicht. •'^) Die

Gipoi sind als Getreidegruben bekannt. Vgl. Demosth. Philipp. IV 16,

de Cherson. 45.

Die Kassen und die Magazine bildeten nur verschiedene Ab-

teilungen einer und derselben Verwaltung. Die höchste Leitung

beider lag in einer Hand. Der StotXYjX")^?, den wir oben als höchsten

Beamten im Kassenwesen kennen lernten, war zugleich auch der

Chef der Magazine im gesammten Lande. In P. Grenf (II) 33 giebt

der 5[or/,y]xy](; IlxoXefxalo? Befehl zur Auszahlung sowohl von Geld

wie Getreide. Dieser Befehl wird durch den UTToScotxyjxyjs 'Epiiwva^

weitergegeben an einen 'Epfjicai;, dessen Amt unbekannt ist, der aber

auch noch für beide Zweige zuständig ist. Nun erst trennen sich

die beiden Aufträge, und Hermias schreibt gesondert zwei verschie-

dene Anweisungen an den Trapeziten — die liegt uns vor —

^) Eine Mauer umfasst die gesammten Vorratshäuser aiieh in der Dar-

stellung bei Erman, Aeg. S. 141, die überhaupt mit unserer Beschreibung ver-

glichen werden kann.

^) Vgl. das ßaaiXixöv taiiietov xwv Sspfiäxcov in Petr. Pap. (II) XXXII
(1) 5. Als Vorratshaus begegnet lajueiov auch bei Appian. Lib. 88: xa tcüv

oxöocüv xa|JLtera und ebendort 95: xal xajjiisra X'-^oö xs xal y.pi^fjc,. Vgl. auch

Evang. Luc. 12,24: „Sie säen nicht und sie ernten nicht, ol<; oOx eoxiv xa-

tiisCov oOSe anoö-i^xv]."

^) Etwa nubische Sklaven??
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und an den Thesaurosbeamten. Auch aus dem Revenue -Papyrus

geht hervor, dass die höheren Finanzbeamten in gleicher Weise für

die Kassen wie für die Magazine zuständig waren. So soll der

oly.oy6\ioq, der sonst überall auch die Geldsteuern beaufsichtigt, die

Weinkeller einrichten (31, 18 f.). Vgl. auch Petr. Pap. (II) XX.
Freilich am Ende des II. Jahrhunderts vor Chr. finden wir einen

oIy.ov6\xoc, aixixGiv^) und einen olv.ov6[ioq apyuptxwv.-)

Das untere Personal war von vornherein naturgemäss ein ver-

schiedenes für die beiden Abteilungen. So wie die Trapeziten aus-

schliesslich mit dem Geld zu thun hatten, so muss es auch Beamte

gegeben haben, die speziell Magazinbeamte waren. Als solche den

Trapeziten parallele Spezialbeamte möchte ich die Sitologen an-

sprechen. Das Wort aixoXöyoi;, ,,der Getreide sammelt", scheint zwar

eher auf einen Erheber hinzuweisen, und Franz (CIGr. III S. 299)

scheint auch dieser Ansicht zu huldigen, wenn er ihn mit der exaeiio

tributorum fnujum in Zusammenhang bringt. Auch ich selbst habe

es früher geglaubt (Philolog. LIII S. 92). Dass die Etymologie

allein hier aber irre führt, geht aus der Thatsache hervor, dass die

Sitologen sich auch als Getreideverteiler, nicht nur als Ge-

treideempfänger nachweisen lassen. Für die Ptolemäerzeit ist mir

nur ein Beispiel zur Hand: Petr. Pap. (II) XLVIII. Es sind Quit-

tungen 3), in denen ein vaux^r^po^ einem acroX&yo?^) den Empfang

von Weizen bescheinigt. Dies Beispiel allein ist vielleicht nicht

zwingend. Man könnte hier immer noch annehmen, dass der Steuer-

erheber das Getreide einem va'JxXrjpOi; übergeben habe, damit er es

ihm nach dem Thesauros transportire. Aber für die Kaiserzeit liegen

uns so viele Beweise vor, dass es ausser Zweifel steht, dass die

Sitologen auch Getreide austeilten. Sie spielen also in der Getreide-

verwaltung genau dieselbe Rolle wie die Trapeziten in der Geld-

verwaltung, die gleichfalls einnahmen und ausgaben.

Dies Resultat Avird durch die Ostraka bestätigt. Die früher be-

kannten Naturalquittungen konnte man wohl eben so gut dahin

^) Im Faijüm: Krebs, Nachr. Gott. GW. 1892 Nr. 15 S. 583.

'^) In der Thebais (P. Tur. V 8 und VI 9) : xou Tipög zf^i olxovo|jiiai löjv

dpYupiXü)(v) Tou IlaO-upixou.

^) Z. 9 I.: xaL o\)%-kv äwy.ixX& (für xai ad-rjVitov? y.aXwg).

*) Z. 5: r.[(x.pc(. A]ü)pccovo5 "^oö aiToXoyoi)vx[o; twv Tzepl] Boü-

ßaax[ov] xöucav.
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deuten, dass der unterzeichnende Sitologe der Erheber und der in

der Quittung genannte Lieferant der Steuerpflichtige sei. Seitdem

wir aber Ostr. 125.5 kennen, wissen wir, dass der Lieferant vielmehr

der Steuererheber war. Dann aber kann der unterzeichnende Sito-

loge nur der Magazinbeamte sein, der hier dem Steuererheber

quittirt wie in den Geldquittungen der Traj^ezit (vgl. oben S. 98 ff!).

Unter dieser Annahme gewinnt auch erst die Eingangsforrael ihre

richtige Bedeutung: [X£[X£xpyjX£V elc, zbv iv — ^yjaaupov. Der Sito-

loge bestätigt, dass das Getreide in dem von ihm verwalteten The-

sauros vermessen worden ist.

Die Thatsache, dass manche Thesaurosquittungen von mehreren

Personen in gleicher Weise unterzeichnet sind, wie 709, 724, 725, 727,

728, 731, 732 u. s. w., zeigt uns, dass — wenigstens in Metropolen

wie Aco«; tzÖXic, — mehrere Sitologen an einem Thesauros angestellt

waren. Vgl. namentlich 732: ^PiMiioyoq xal 'At^oXXwvco?. Damit

ist vereinbar, dass eventuell in einem Dorfe nur ein Sitologe

begegnet. Vgl. P. Grenf (II) 37, 3 (unter den Dorfbeamten von

Pathyris): xal aoToXoywc. Natürlich hatten diese Sitologen ein

grösseres Bureaupersonal zur Verfügung. Für die Ptolemäerzeit

liegen mir keine Belege vor.

Ueber den Geschäftsgang in den Thesauren sind wir sehr viel

schlechter unterrichtet als über den in den Banken. Dass auch dem

Sitologen Controlebeamten zur Seite standen, und dass die Entgegen-

nahme wie die Ablieferungen von Getreide einem ähnlichen Controle-

verfahren unterlag wie die Ein- und Auszahlungen der Bank, ist

a priori anzunehmen. Eine Andeutung giebt P. Grenf (II) 23, 12 f.

Danach soll die Auszahlung der Getreideraten eben so gut wie die

der Geldraten auf Anweisung des königlichen Schreibers erfolgen:

auvuuoypaqjovxog xal O^ßtos xoö ßaatXtxoö Ypa[Ji{xaT£[(Os]. Vgl.

oben S. 638 ff". Die Aufforderung an die Sitologen liegt uns nicht vor,

aber jedenfalls ist ein ganz ähnliches Docuraent wie das vorliegende

an die Sitologen ergangen, und das wird dann auch die Anweisung

des königlichen Schreibers enthalten haben (wie hier Z. 24).

Die Buchführung der Sitologen wird der der Trapeziten ganz

analog gewesen sein (vgl. oben S. 640). Auch die Sitologen machten

monatliche Abrechnungen mit den Steuererhebern. Darauf beziehen

sich die Randbemerkungen einiger Ostraka, die eine grössere Summe

nennen als die Quittung selbst. Wir erklärten sie oben S. 75/6 und
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100 als diejenigen Summen, die bisher im Monat im Ganzen von

dem betreffenden Steuererheber eingegangen waren. Monatliche

Abrechnungen djLYjvcaTa) werden auch sie an ihre Vorgesetzten ge-

richtet haben.

B. Kaiserzeit.

Die Magazinverwaltung blieb beim Uebergang Aegyptens in

die römische Herrschaft im Wesentlichen dieselbe. Nur hatten sich

ihre Aufgaben gesteigert, denn jetzt galt es nicht nur Alexandrien,

sondern auch Rom mit Zufuhr zu versehen.

Wie für die Kassen, so ist auch für die Magazine der Kaiserzeit

die alte zusammenfassende Bezeichnung als ßaacXLXOV bis jetzt nicht

erwiesen. Vielmehr wird das Magazinressort im Allgemeinen —
ebenso wie das Kassenressort — als zb xa^jiteiov^) oder xö tepw-

xaxov xa\i.isXov~) oder auch als x6 5yj|x6acov^) bezeichnet.

Ueber die Speicheranlagen in Alexandrien sind mir auch aus

dieser Zeit keine genaueren Angaben bekannt.*) A priori ist nicht

unwahrscheinlich, dass diese alexandrinischen Einrichtungen vorbild-

lich gewesen sind für die gewaltigen Anlagen, die unter der kaiser-

lichen Verwaltung in Rom und Ostia für die annona geschaffen wurden.

Dagegen werden die Thesauren sowohl in den Metropolen wie

in den Dörfern durch Ostraka und Papyri vielfach belegt. Dass

jedes Dorf seinen eigenen d^oaupöc, hatte, zeigen z. B. unser Ostr. 1306

:

•97](aaup(ij) x(i)[JLY]? 'lepä? NecxoXaou und BGU 67, 7: ev •ö'yjaaupw

xfic, 7tpox£C{X£VYjg xd)[iY](;. Ebenso 81, 25; 188,8 und oft. Nebenbei

sei erwähnt, dass auch die Speicher der Privaten 9'7]aaupot genannt

wurden. Vgl. BGU 644, 23.

In den thebanischen Ostraka finden sich verschiedenartige Be-

zeichnungen des Thesauros. Die Scheidung des ö"/]aa'jpö<; [XYjxpo-

uoXewg und des •ö-yjaaupos xwfiwv^) beginnt erst mit dem Anfang

des II. Jahrhunderts. Jener begegnet zuerst in 792 vom Jahre 101

(dann 802, 804 u. s. w.), dieser in 793 (mit dem Zusatz tepwv)

^) BGU 15 II 16.

2) BGU 7 18. Pap. Genev. 16 (J. 207): (sxcpdpiov) jisxpsixat xö lepco-

xäxü) xa|j.e(ü).

3) BGU 223, 8. 414, 4. Vgl. auch P. Oxyr. I 89 und 90.

*) Erwälmt werden sie bei Tac. ann. II 59: apertis horreis.

°) Die Lesung d-rjoaupög xcojiwv steht völlig fest durch 808 und 1592.
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vom Jahre 102 (dann 803, 822 u. s. w.). Von dieser Zeit an werden

in den Ostraka die Thesauren fast regelmässig auf die eine oder

andere Weise bezeichnet.

Im ersten Jahrhundert dagegen unterscheiden die Ostraka den

O-Tjaaupos ScocxT^aew? und den d-TiOocöpöc, lepwv. So heisst es: bIc,

xöv xriQ StotxT^aeo)? d-TjOaupov in 767, 770, 772, 773, 778, 794

(vom Jahre 2 n. Chr. bis 102) und zlc, xov xwv lepwv ö-vjaaupov

in 771, 790, 1367, 1546 (vom Jahre 3 n. Chr. bis 101) oder

de, 9-Yjaaupoy cspwv 'Epixwv-O-so)? in 768, 774, 779.^) Gelegentlich

wird auch hinzugefügt, zu welcher Toparchie der ö'yjaaupo^ gehört,

so •9"yj(aaupoö) hioi(y.rioeoic,) "Avw (zoTzo!,p-/iaq) in 799, 800, 1328

(vom Jahre 105 und 87) und zIq tov twv t£pö)(v) 9'y](aaup6v) "Avw

(zoTzapyJ-aq) in 783, 788 (vom Jahre 91 und 97) oder elc, 8"/jo(aup6v)

Kaxio (zoTiapyJ.a.c,) in 805 (vom Jahre 112).

Derselbe Gegensatz zwischen der öioixfiaic, und den tepa,

der für die Ptolemäerzeit meines Wissens bis jetzt nicht bezeugt

ist, findet sich auch in der grossen Londoner Steuerabrechnung

Pap. CXIX A (II. Jahrh. n. Chr.), worauf wir schon oben S. 149

hinwiesen. Dieser Text bezeugt zugleich, dass auch für die Geld-

steuern derselbe Unterschied bestand. Auch in P. Oxyr. I 57 ist

von Geldzahlungen die Rede, die de, xb zfic, bioixriaBiüq Xo-^iQvqpiov

einregistrirt werden sollen. Vorher werden sie als XT^[i,|i,axa 6:oiX'^-

aeto? bezeichnet. Man wird in diesem Gegensatz kaum einen anderen

als den zwischen der weltlichen oder kaiserlichen und der Tempel-

verwaltung finden können 2) und wird anzunehmen haben, dass die-

jenigen Posten, die de, O-Yjaaupöv cepwv abgeliefert wurden, der

Tempelverwaltung überwiesen wurden. Doch stand dieses Tempel-

magazin unter den gewöhnlichen kaiserlichen Beamten, wie denn in

Ostr. 1546 über eine Lieferung de, xov xwv cepwv ö-Yjaaupov der

Sitologe quittirt. Es bildete also dieser Thesauros das Tempelressort

innerhalb des Gesammtthesauros.

Dass das Wort StocxYjat; zu dieser prägnanten Bedeutung des

Gegensatzes zu tepa gekommen ist, ist um so auffälliger, als in

') In dem Titel der T£?.ü)vat und eTOXYjpYjTaL d-Yjoaopou tepöv begegnet

freilich der O-Tjoaupög lepciiv auch im II. und III. Jahrhundert. Wahrscheinlich

ist hier der Thesauros der Tempel selbst gemeint. Vgl. oben S. 583.

2) S. oben S. 149 (Staats- und Tempelressort). Die Hervorhebung der

Gemeindeverwaltung auf S. 179 ist wohl nicht glücklich.
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anderen gleichzeitigen Texten StotXYjats in seiner ursprünglichen

Bedeutung als „Verwaltungskreis" ^) sowohl auf die kaiserliche wie

auf die priesterliche Verwaltung bezogen wird. Vgl. BGU 20,3

(Jahr 140/1): Scocxigaews xriq xe ßaac>.cxyji; xal hpdtc, xal 7c[p]oG65ou.-)

Vgl. auch 512. In anderen Texten wiederum steht bioi'/.TfGic, im

Gegensatz zu den ouataxd. Vgl. BGU 84, 5.

Die Magazinverwaltung wurde von demselben oben be-

handelten römischen Beamtenpersonal — mit dem Präfecten an der

Spitze — geleitet, dem auch die Kassenleitung unterstand. Für die

Magazinverwaltung kamen ausserdem noch diejenigen Beamten in

Betracht, die speziell mit der Fürsorge für den Unterhalt der Städte

beauftragt waren. Für Alexandrien ist uns durch Strabo XVII p.

797 der eE,ri'^rixric, als ein Beamter bezeugt, dem die £Tcc(ieXeta xwv

x^ uoXec )(pY]ai[jLa)v übertragen war. In ihm hat Hirschfeld (RVG.

te. 143) mit Recht das Vorbild für den stadtrömischen praefectus

annonae erkannt. Dieselbe Rolle, die der letztere in dem Magazin-

wesen der Haup'tst^dt gespielt hat, wird auch dem Exegeten in

Alexandrien zuzusch'reiben sein. Exegeten sind uns auch für die

Metropolen im Lande vielfach bezeugt. Ob sie eine ähnliche Be-

fugnis für ihre Städte gehabt haben, kann zur Zeit nicht entschieden

werden. Es wäre nicht unmöglich, dass in Alexandrien die cura

annonae nur ein Accedens zu den ursprünglichen Competenzen des

Exegeten gewesen wä,re.

Für das Ende des II. Jahrhunderts wird uns durch BGU 578,

9

für Alexandrien ein anderer . Titel für dieselbe Sache überliefert

:

ö iid XYjg e\)d"f]''/iaq. Mir scheint wenigstens aus dem Zusammenhang

*j Im Rev. Pap. 19, 7 steht 6 e7:l xfjg §ioixr;a2(DS xsxayfxevog im Sinne

von 6 SiOLXYjxrjj.

^) Vgl. auch Demosth. c. Timocr. 96: XYjv S'.oixYjaiv — x^^v ^' Ispäv xai

XYjv 6otav. — Der dritte Begrifl' in BGU 20, TipoaöSou, ist schwer zu deuten.

Viereck denkt in seiner sachkundigen Behandlung der Saatquittungen (Hermes

XXX S. 119) bei der y^ TipogöSou an das „Privateigentum freier Bauern".

Hätte er sich die Frage "vorgelegt, von wem denn jene Quittungen ausgestellt

sind, so würde er kaum zu dieser Auflassung gekommen sein. Nach meiner

Ansicht sind sie von §Yj[iöa(.oi YStopYoi verfasst, wie mir nachträglich durch

P. Lond. CCLVI bestätigt wurde. Dann aber kann die yvj uposöSou, die mehr-

fach in diesen Quittungen begegnet, nicht Privatland sein, sondern muss gleich-

falls öfientliches Land, wahrscheinlich ein bestimmter Teil der königliehen Do-

mäne sein. — In BGU 485, 5 wird 5'.oixr,a£(üg 7ipogo5ix('^€) zu lesen sein.

WiLCKEN, Ostraka. 42
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deutlich hervorzugehen, dass hiermit ein alexandrinisches Amt gemeint

ist. Das erinnert direct an die gi'iechisohe Wiedergabe des praefedus

annonae: lTZO(.pyoc, ebd-tviac, (CIGr, III 5895, 5973). Danach scheint

diese Verwaltung vom Exegeten abgezweigt worden zu sein. Doch

ist weiteres Material abzuwarten. Auch für Arsinoe ist, zuerst für

das Jahr 187/8, ein £uO-7]viap)(Y]e bezeugt, was dasselbe besagen muss.

Vgl. BGU 556, 12 und 579, 8.i) Ebenso für Hermupolis für das

III. Jahrhundert; vgl. Mitt. PR IV S. 58: £U^Yjvtap)(T^aavxo? ßou-

Xeuxoö y,xX. Vermutlich gab es solche Beamte in allen Metropolen.

Neben diesen Spezialbearaten waren aber auch die ordentlichen Gau-

beamten nach derselben Richtung thätig. So zeigen BGU 92, 649

und 730, dass die Strategen dafür zu sorgen hatten, dass das nötige

Vieh auf die Märkte getrieben wurde. 2)

Während die höheren Verwaltungsposten wie bei den Kassen

nach römischer Weise umgestaltet wurden, blieben die unteren, die

eigentlichen Spezialbeamten der Thesauren, unverändert. So finden

wir auch in der Kaiserzeit die oizolo^oi wieder. Dass sie wirklich,

wie oben ausgeführt wurde, die Magazinbeamten und nicht etwa

die Naturalsteuererheber waren, wird für die Kaiserzeit durch mehrere

Documente erwiesen.

1. Es giebt zahlreiche Quittungen auf Papyrus 3), in welchen

den Sitologen der Empfang von vorgeschossenem Saatkorn bestätigt

wird — nach meiner Ansicht, von den 5rj[x6acot yewpyot (s. S. 657).

Wenn die Sitologen das Saatkorn verabfolgen, so functioniren sie

als Magazinverwalter, nicht als Steuererheber.

2. In BGU 621 (II. Jahrh.) bescheinigen vier uSpocpuXaxe? den

Sitologen von Karanis, den ihnen zustehenden Lohn (ötjjwvca) in

Naturalien von ihnen empfangen zu haben. Hier spielen die Sito-

logen dieselbe Rolle wie in den oben angeführten Bankquittungen

die Trapeziten.

^) In 556, 12 wird su8-V]viapX'»iaav'C0g zu schreiben sein.

2) S. oben S. 476. In 649, 16 schreibt der Schweinehirt, dass er so und

so viel Schweine habe: sie, tv]v sO^-eviav zfig Xa)ji7i[p]oTäxYjg TtöXswg xöv

'A[Xe^]av5pewv. — Im IV. Jahrhundert gingen diese Schreiben an den Logisten.

Vgl. die ähnliche Erklärung eines Eierhändlers in P. Oxyr. I 83.

*) Vgl. Viereck, Hermes XXX S. 107 ff. Inzwischen hat sich das Material

vermehrt. Vgl. die Indices von BGU.
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3. In P. Grenf. (II) 44 (Jahr 101) ^vird den §yj[ioaioi; 01X01(6-

yoiQ) <I>cXa6(eX^ta5) quittirt, dass sie die den ISTomarchen zustehenden

(popexpa in Gestalt von 2 Artaben Linsen verabfolgt haben.

4. In P. Lond. CCXCV quittirt ein xxiir^Xoxpö'^oc, den Sitologen,

die '^opexpa von ihnen empfangen zu haben. Vgl. BGU 607.

Diese Beispiele genügen, um zu zeigen, dass die Sitologen die

Thesaurosbeamten waren, die, Avie sie die Naturaleinnahmen des

Staates in Empfang nahmen, so auch die Naturalausgaben verab-

folgten. Dies Resultat findet jetzt seine Bestätigung durch P. Oxvr. I

63, 12 ff.: cSexü) xouc \)-r^aaupou? xal zobq [aijxoXoyous xal xouc,

aXAo'jg xou; TCpoc, xyjv xpsiav otxX. Dem entsprechend sind die

sämmtlichen Ostraka, in denen die Vermessung von Getreide an die

Thesauren bescheinigt wird, von Sitologen subscribirt. In manchen

Fällen ist der Titel in der Subscription ausdrücklich gegeben. Vgl.

oben Kap. III S. 109 ff. Vgl. jetzt auch P. Oxyr. I 90.

Unbedeutend sind die Abweichungen, die die faijümer Thesauros-

quittungen auf Papyrus gegenüber diesen Ostraka aufweisen. Vgl.

BGU 61 I, 67, 188, 218, 336. P. Lond. CCXVII, CLXXX (Pal.

Sog. II Ser. 150), CCCXLVI b, CCCLI. Wie die Ostraka, so nennen

auch diese Papyrusquittungen ^) nur den Sitologen und den Steuer-

zahler. Dass die Person, auf deren Namen die Quittung ausgestellt

ist, nicht etwa der Steuererheber, der upaxxwp O'.xixwv, sondern der

Steuerzahler ist, geht daraus hervor, dass oft mehrere Personen in

einer Quittung aufgeführt werden. Vgl. namentlich BGU 188, auch

61, 67. Wären das die Steuererheber, so müsste man fragen, wer

von ihnen denn die Quittung erhalten sollte. Diese Mehrheit von

Personen erklärt sich nur unter der Annahme, dass diese Personen

selbst die Steuerzahler sind, der Empfänger der Quittung aber —
ganz wie wir es auch für die Ostraka annahmen — der ungenannte

Steuererheber ist, in dessen Revier die betreffenden Zahler gehörten.

Das Schema dieser Papyrusquittungen lautet folgendermassen : „Datum

(Jahr) — die Sitologen (Name mit Titel, im Nominativ vgl.

BGU 67, Lond. CCXVII, CCCXLVI b, oder Genetiv, vgl. BGU

^) Dass die angeführten Texte überhaupt Quittungen und nicht etwa Be-

richte sind, wie man aus der Einführung der Sitologen mit Tiapä schliessen

könnte, geht deutlich aus der Subscription hervor, die einige von ihnen haben

:

BGUßl, 218, P. Lond. CCXVII. In letzterem steht z.B. ilapaTiafifiüJv ai-:o-

.\(öyo5) fi£[isxprj!i(aO wg 7i(pöxs'.Ta!.).

42*
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188, 336, oder in einer Mischung von Nominativ und Genetiv,

Lond.CCCLI, oder mit uapaBGU 61, Lond.CLXXX) — [X£(JL£xpYj-

IxeO-a — Tagesdatum — dTiö ysv^^axos xoü x. exou? — ev •ör^aau-

pö XTjig X. y.(j)\i.riC,
— (xexpw x. — vom Steuerzahler (Name im

Nominativ BGU 61, 67, 188, oder mit sc^, BGU 218 [wo er in

Z. 5 zu ergänzen ist] oder elq övo[ia, Lond. CLXXX, CCCLI,

CCCXLVI) — für Abgabe — Summe — Subscription (nicht

überall)". In der Praxis finden sich natürlich auch hier manche

Varianten.

Dem einzelnen Thesauros standen in der Regel mehrere Sito-

logen vor, die ein Collegium bildeten. So ist, um einige Beispiele

zu geben, BGU 61 ausgestellt Tiapd Kdaxopo? "Hpwvoi; xal

fA£x6x(o)v)^) aixoX(6yü)v) xü)[iYj? 'HpaxXeta?, 64 von 4 Personen:

xwv 5 xal xüJv Xo:(7iü)v) acxoX(6Ywv) xco((jnrj5) KapavtSo^. Wie hier

die Sitologen eines Dorfes, so werden anderwärts die einer Toparchie

zusammengefasst. Vgl. P. Lond. CCXCV: üxoXXtSc xal {i£xöx(ois)

acxoX(6yoi?) xoTzocpy^iiccc) AiovuaidSos.

Die Sitologie gehörte zu den XeLXOupytac, die von den wohl-

habenderen Bürgern zu leisten waren. Dafür spricht BGU 188, 6 f.:

xal xwv Xoot((I)v) atxoXÖY((i)v) [Iv XAligpo) (vgl. oben S. 603), auch

BGU 462, 15: eCyJx^^P^'^'^s^'^Ti") auxols acxoXoyia, Hatte man

die vorgeschriebene Zeit als aixoXoyos abgeleistet, so nannte man

sich yevojJLevos acxoXöyos (vgl. BGU 186 und öfter). 3)

Die den Sitologen unterstellten Schreiber werden für die Kaiser-

zeit bezeugt durch unser Ostr. 1159: ypa[JL^ax(£l) atxoXoy(cas) und

BGU 67, wo die ypa[i[iax£:s atxoX(oytas) statt der Sitologen selbst

die Quittung ausstellen, auch P. Lond. CCCLI. Zu ihrem Personal

gehörten auch die acxo[i£xpat, die vieiuoresJrumenti (BGU 399, 10;

509, 11).

Merkwürdig ist der ßoi)X(£uxr]s) atxoXoytov in P. Grenf. (II)

63, 9 (HL Jahrh.) Das kann kaum eine „comhination of ßouXEUxyj;

*) So wird auch in dem Wiener Text bei Hartel Gr. Pap. S. 75 zu lesen

sein: xat jisxöxwv (nicht 'hlezöx^^) oiToXöywv xxX.

2) Vgl. CIGr. 4957, 35: -ä; oxpaxYjYiaS — evxetpt^eiv -zoic, xaxaoxaaoQ-

=») In der Sitologenliste BGU 715 (J. 101/2) begegnen mehrere Juden:

4 'Icüoyjg 6 xal TsücfiXo? (= öeöcptXog), 7 Sxpdx'j)v ouxaXX-.u (?) 'loäxCeo)?),

II 2 'Aßpd|i[ioc, 9 z 'laäxecos, 11 Sajißad-Carog) 'laxoüßou.
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a7id aizoloyoc," sein, denn dann müsste es a'.xoliyoc, heissen.^)

Vielmehr scheint ein hervorragender Posten in dem Collegium der

Sitologen damit bezeichnet zu sein, wie es auch ßouXsuxal Eepewv

gab (Dekret von Kanopos 73).

Unklar bleibt die Stellung der cppovicatal aixoX(6yü)v) oder

oiToX^oyiccc,) in P. Grenf. (II) 44, die ihrerseits wieder ein Colle-

gium bildeten.

Für Thesaurosbeamte möchte ich ferner auch die atTOTcapaX'^[i,Ti'cat

halten. Ihrem Namen nach nahmen sie Getreide entgegen. Wir

haben aber Beweise, dass sie auch im Namen der Regierung

Getreide verabfolgten; sie sind also ganz ähnliche Beamte wie

die Sitologen. 2) BGU 81 (vom Jahre 188/9) ist eine Ab-

rechnung über Einnahmen und Ausgaben des Thesauros, die der

acxoTrapaXT^IXTiTYjg xwfXYj«; AOtoScxt;; an einen bev.(x.ha.pyric, einsendet.

Hier tritt er uns deutlich als Thesaurosbeamter entgegen. Nach

den Quittungen von Pselkis haben dort die Tzocpalfiinziai aixou den

Soldaten den Naturalsold ausgezahlt (vgl. Kap. VIII). Das Beamten-

verzeichnis BGU 425 (vgl. Viereck, Hermes XXX S. 109), in dem

nach einander der oixolöyoq^ der atxoTcapaXyjixTTXYjs und dann der

Tipaxxwp acxcxwv aufgezählt werden, zeigt vielleicht, dass der Sitologe

übergeordnet war.

Eine andere Spezialbehörde bilden die Bbayrnio'^zc, xal nocpa-

XfiiiTzxo(.i auvayopaaxcx"^? xpi'ö-fj? in BGU 381, die den TrpeajSuxepoc

von Soknopaiu Nesos den Empfang von Gerste quittiren. Dieser Text

wird erst verständlicher durch Heranziehung von P. Grenf (I) 48.^)

Dem Paraleptes verwandt war wohl der aixou ScKobiyixric, in

Ostr. 1217. Vgl. auch die aTcooexxac der Spreuverwaltung in P.

Oxyr. I 43 III. Diesen scheinen dort die ^Trt[X£XY]xal Scy(6poi> über-

geordnet zu sein.

Dass der Geschäftsgang in den Thesauren ein ebenso vorsichtiger

und umständlicher war wie der in den Banken, haben wir oben für

die Ptolemäerzeit schon dargelegt. Für die Kaiserzeit verweise ich

auf P. Lond. CCLVI, dessen Einsicht mir Kenyon freundlichst

*) An sich wäre die Verbindung natürlich sehr gut möglich. Vgl. die

ßouX(euxal) ä7ro§ex(Ta'.) in P. Oxyr. I 43.

^) Der dxüp(ou) TzapaX{ri\inzriq) in 1433 scheint allerdings Steuererheber

zu sein.

^) Ist in Z. 13 vielleicht awa.YCpot.av.y.rjv zu lesen statt vuv äyopaoiixi^v?
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gestattete. Vgl. Kenyon, Cat. of Add. S. 417. In diesem Papyrus

(aus dem 41. Jahr des Augustus) wird der Sitologe Akusilaos von

seinem Vorgesetzten, unter Berufung auf die Vorschriften des

Strategen und königlichen Schreibers, angewiesen, an hri\i6aioi

yewpYoi Aussaat zu verabfolgen, „auveuaxoXou-S-ouvTWV xoü xoTia[p-

yQoo xod zoü xa)|i,OYpa|X|jLax£a)s x-qg xü)[1"^(; xal xwv aX[Xü)v] y)you-

jj.£Vü)v". Also der Toparch, der Dorfschreiber und die anderen

Spitzen sollen bei der Vermessung zugegen sein und sie beglaubigen.

Bemerkenswert ist auch die Persönlichkeit des Vorgesetzten. Er

heisst Oaüato? üpcaxcu (1. üpcaxos) KociaocpoQ. Kenyon a. a. 0.

hält Kaiaapo? für sein Cognomen. Ich glaube vielmehr, dass Kacoapog

hier elliptisch für Kaiaxpoq hoüXoc, steht. Dass in lateinischen In-

schriften Caesaris nach einem Namen für Caesaris servus steht, ist

bekannt genug. Aber auch im Griechischen herrscht derselbe Ge-

brauch, wie Franz im CI Gr. III 4713 f richtig anmerkt.^) So sehen

wir hier einen kaiserlichen Sklaven über die Magazinverwaltung

gestellt. Der atToXoyos heisst 6 Tiap' a5xoö.

Auf die Buchführung der Thesauren wird durch P. Oxyr. I 43

(vom Jahre 295) neues Licht geworfen. In diesem Ausgabenbuch

der i-Ki^tkriiaX ayßpoo werden nicht nur die einzelnen Posten, die

ausgegeben sind, gebucht, sondern es werden auch die Quittungen,

die sie dafür erhalten haben, entweder erwähnt oder gar wörtlich

eingetragen. Vgl. namentlich III ff. Es ist nicht unwahrscheinlich,

dass die Sitologen in ihren Ephemeriden ähnlich verfahren haben.

Sicher ist, dass sie ebenso wie die Trapeziten allmonatlich Abrech-

nung mit den Steuererhebern hielten und darauf ihre [lyjvtala dem

Strategen einschickten. Vgl. BGU 64, 529, 534. Das Schema ist

etwa folgendes: „Dem Strategen von den Sitologen. Monatsrech-

nung (iiTjVLalos, seil. X&yos)^) in summarischer Uebersicht (dv

xe^aXacw) für den Monat x von der Ernte des Jahres x. Es

sind von uns vermessen worden in dem Thesauros des oben genannten

*) In 4713 'ETtacppöSnog Kataapog SiyiQpiavös, in 4713 f 'EnacppöSiTOg

SouXos S£iY7]p'.avÖ5. Franz hält Siyrjptavös für das Cognomen. Sollte Epaphroditos

sich wirklich einfach SouXoc, nennen, während er ein kaiserlicher booXoq war,

wenn nicht der Zusatz SiYYjpiavö; ihn als solchen kennzeichnete? Ich denke,

es gab eine kaiserliche oüoia ll'.yrip[.a.^rj (s. oben S. 392 f.), und zu dieser gehörte

der Sklave, der danach ein SouXog SiyTjpLavös war.

^) Vgl. auch Ostr. 1175: [lyjv.aiou 60)9-.
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H

Dorfes so und so viele Artaben. Es folgt die Spezialisirung nach

den verschiedenen Steuern. Darauf Angabe des eventuellen Ueber-

schusses (eyXoyoi;) vom verflossenen Monat. Schlusssumme. Datum."

Daneben hatten sie auch Abrechnungen einzuschicken, in denen die

Eingänge der einzelnen Steuerzahler spezialisirt waren. Dafür ist

ein Beispiel BGU 585. Vgl. Z. 4: Kax' avopa xwv [(ji£]xpyj^(,evx(Dv)

^^[ieTv xxX.



VII. KAPITEL.

Wirtschaftsgeschichtliche Beobachtungen.

Was die Ostraka für die Steuergeschichte bedeuten, haben wir

in den vorhergehenden Kapiteln darzulegen gesucht. Insofern die

Steuergeschichte selbst einen Teil der "Wirtschaftsgeschichte ausmacht,

haben die Urkunden auch diese erhellt. Aber auch für manche

andere Probleme der Wirtschaftsgeschichte bieten sie neues Älaterial.

Noch in viel höherem Masse gilt dies freilich von den Papyri,

und so sind auch hier wieder beide Urkundengruppen mit einander

zu verarbeiten. Wenn wir einige Probleme der antiken Wirtschafts-

geschichte, die augenblicklich im Mittelpunkt der Discussion stehen^),

*) Vgl. Karl Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft 1893 S. 3flF.

2. Aufl. 1898 S. 51 ff. Gegen die erste Auflage richtete sich Eduard Meyer,

Die wirtschaftliche Entwickelung des Altertums 1895. Ich habe aus Bücher's

scharfsinniger theoretischer Construction ebenso wie aus Meyer's glänzender histo-

rischer Skizze viel gelernt; in der Streitfrage aber hat mich Meyer überzeugt.

Bücher ist inzwischen in der zweiten Auflage — trotz seiner Polemik auf S. 65

A. 1 — Meyer ein gutes Stück entgegengekommen, indem er auf S. 58 folgenden

Satz der 1. Auflage (S. 15/6) stillschweigend entfernt hat: „Die Periode der

geschlossenen Hauswirtschaft reicht von den Anfängen der Kultur

bis in das Mittelalter hinein (etwa bis zum Beginn des zweiten Jahr-

tausends unserer Zeitrechnung)." Gerade gegen diese horrende Behauptung,

durch die das ganze Altertum mit Haut und Haaren der geschlossenen Haus-

wirtschaft zugewiesen war, hatte sich aber vor Allem Meyer's Schrift gerichtet —
nicht gegen eine ,,von Herrn Meyer construirte Windmühle". Wenn Bücher

jetzt in der 2. Auflage S. 05 A. 1 erklärt, er habe „lediglich ein Paradigma der

höchstentwickelten Hauswirtschaft, wie sie sich beim Sklavenbetrieb der Alten

findet", geben wollen, und dabei im Text die Worte ,,dieser Art war die Wirt-

schaft der Griechen, der Karthager, der Römer" stehen iässt, so verfährt er etwa

wie Einer, der die Hoplitentaktik darstellt und dabei behaupten wollte, das sei

,,die" Taktik der Griechen gewesen. Ich habe mich bemüht, das neue Material,

ohne in den Streit der Meinungen einzugreifen, durch sich selbst wirken zu lassen.

Möchte es von beiden Seiten vorurteilsfrei geprüft und weiter verfolgt werden.
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herausgreifen und durch Ostraka und Papyri zu beleuchten suchen,

so geschieht es, um die Aufmerksamkeit auf dieses für wirt-

schaftsgeschichtliche Untersuchungen bisher noch völlig unbenutzte

Urkundenmaterial zu lenken; an eine zusammenfassende Behandlung

dieser weit ausgreifenden Fragen kann hier im Ostrakoncommentar

nicht gedacht werden. Es braucht wohl nicht hervorgehoben zu

werden, dass die Resultate, die sich aus diesen Urkunden ergeben,

zunächst nur für Aegypten Gültigkeit haben. Bei den ganz eigen-

artigen wirtschaftlichen Verhältnissen des Nilthaies wird es erst

weiterer Untersuchungen bedürfen, inwieweit aus den aegyptischen

Zuständen Rückschlüsse auf die der anderen Länder der alten Welt

gezogen werden können.

1. Geld- und Naturalwirtschaft.

Wer da weiss, welche Rolle Alexandrien i) und auch Aegypten-)

in der hellenistischen Periode für den Welthandel gespielt haben,

dem werden die folgenden Zusammenstellungen nur Selbstverständ-

liches sagen. Angesichts der geringen Meinung, die Manche von

der Bedeutung der Geldwirtschaft im Altertum haben, ist es aber

vielleicht doch nicht zwecklos, die Urkunden einmal unter dem

Gesichtspunkt zu betrachten, ob sie für das Vorherrschen der Geld-

oder der Naturalwirtschaft Zeugnis ablegen; auch ist es immer ein

Gewinn, wenn wir Ansichten, die wir uns auf einzelne Schriftsteller-

nachrichten hin gebildet haben, an der Hand gleichzeitiger Urkunden

nachzuprüfen in die Lage kommen. Man erwarte aber von diesem

ersten Versuch keine vollständige Verwertung des schwer überseh-

baren Materials.

Es ist schon oben S. 202 aus Herodot (III 91) belegt worden,

dass mit der Naturalwirtschaft, wie sie zur Zeit der Pharaonen in

selten reiner Form durchgeführt war^), durch das Tributsystem des

Darius, des Schöpfers der persischen Reichsmünze, gebrochen war.

Während in den älteren Zeiten der Bedarf des Hof- und Staats-

haushaltes rein naturalwirtschaftlieh gedeckt war — Herodot III 89

drückt das mit den schlichten Worten Swpa dytveov aus — , wurden

^) Msyiaxov £|ji7töp'.ov -c-^g oixoyfievr,^ nennt es Strabo XVII p. 798. Vgl.

auch Diod. I 50, 7 und XVII 52, 5.

2) Vgl. Strabo a. a. O.

ä) Meyer, Wirt. Entw. S. G4ff. Vgl. z. B. auch Herodot II 168.



666 VII. KAPITEL.

jetzt aus Aegypten, zusammen mit Kyrene und Barka, alljährlich

700 Talente Silber erhoben, ausserdem, abgesehen von dem gleich-

falls in Silber berechneten Ertrage aus dem Moerissee^), 120000
Artaben Weizen, die für die Verpflegung der persischen Garnison

auf der Burg von Memphis bestimmt waren. 2) Als dann die Ptole-

mäer Aegypten zum ersten Mal eine eigene Landesmünze gaben,

hat die Geldwirtschaft, wie ich schon a. a. O. andeutete und hier

nun genauer dargelegt werden soll, im öffentlichen wie im privaten

Haushalt die Naturalwirtschaft immer mehr zurückgedrängt, so dass

die Geldwirtschaft die vorherrschende Wirtschaftsform wurde.

Betrachten wir zunächst den königlichen, resp. kaiserlichen

Haushalt. Für diesen ist vor Allem entscheidend, dass, wie wir

in § 46 des IV. Kapitels dargelegt haben, von den sämmtlichen

zahlreichen Steuern Aegyptens — mit verschwindenden Ausnahmen

(s. S. 205) — nur Grundsteuern in natura erhoben wurden,

alle übrigen in baarem Gelde. Aber auch von den Grundsteuern

waren die von Wein-, Palmen-, Oliven- und Obstland erhobenen in

Geldsteuern umgewandelt, so dass factisch nur Weizen und Gerste

sowie die zur königlichen Oelfabrikation verwendeten Fruchtsorten

wie Kroton, Sesam und Knekos in natura abgeliefert wurden. Es

ist noch hinzuzufügen, dass auch diese Naturalien bei späteren

Nachtragszahlungen durch ihr Geldäquivalent vertreten wurden. Ja,

es kam vor, dass die Tipaxxope? aixcxwv schon an den ordentlichen

Terminen statt des Getreides Geld erhoben und dafür die fallige

Naturalabgabe an die Magazine ablieferten. Vgl. BGU 223 (vom

Jahre 210/1) und 414 (vom Jahre 161 n. Chr.). Es ist weiter daran

zu erinnern, dass die Bürgschaften der Naturalsteuerpächter nicht

auf den Naturalbetrag, sondern auf die entsprechende Geldsumme

lauteten, und dass das Conto der Naturalsteuerpächter in Geld geführt

wurde (s. oben S. 532 An. 2). Wenn in Petr. Pap. (II) XXXIX e

(vgl. ebendort S. 36/7), aus der Mitte des III. Jahrh. v. Chr., auch

einige Nicht-Grundsteuern wie das taxpixov, (poXaxcxcxov, dvtTtutas,

Xcixoupytxov in Weizen erhoben werden, so wird man darin wohl ein

Residuum aus der Zeit der Naturalwirtschaft erblicken dürfen, das

sich wahrscheinlich nicht lange gehalten hat. Von dem ^uXaxcxtxov

*) Nach II 149 waren es jährlich 240 Talente Silber.

^) Ob auch diese Getreidelieferung, wie ich a. a. O. annahm, auf Barka

und Kyrene mit zu beziehen sind, kann nach dem Wortlaut doch zweifelhaft sein.
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bezeugt es derselbe Text (S. 36), dass es daneben — und zwar

von derselben Person — auch schon in Geld gezahlt wurde. Hierin

wird man ein Zeugnis für ein allmähliches Vorrücken der Geld-

wirtschaft sehen dürfen.

Wir haben schon oben a. a. 0. aus diesem Thatbestand den

Schluss gezogen, dass die Naturalforderungen nur insofern bei-

behalten wurden, als sie für die Verpflegung des Heeres und der

Beamten, sowie zur Production in den königlichen Betrieben oder

zu sonstigen Bedürfnissen consumirt^) oder aber für magere Jahre in

den königlichen Magazinen thesaurirt wurden. Ist diese Deutung

richtig, so wird man sagen dürfen, dass das Budget der Ptolemäer

im Wesentlichen geldwirtschaftlich gedeckt wurde.-)

Nun könnte man dagegen einwenden, dass trotz der starken

Beschränkung der Naturalabgaben thatsächlich der Wert der jährlich

abgelieferten Naturalien doch vielleicht den Wert der eingegangenen

Geldbeträge übertroffen habe. Es lässt sich jedoch noch nachweisen,

dass diese Annahme nicht zutreffend ist. Nach Hieronymus betrug

die jährliche Einnahme des Philadelphos aus Aegypten 14800 Silber-

talente und H Millionen Artaben Getreide (s. oben S. 412). Nun
ist es ja sehr schwer, diesen letzteren Betrag in Geld umzurechnen.

Die Getreidepreise schwankten natürlich, je nach dem Ausfall der

Ueberschwemmung; auch wüssen wir nicht, wieviel Weizen, wieviel

Gerste bei jener Summe gemeint ist, der Weizen aber wurde ge-

wöhnlich doppelt so hoch bewertet wie die Gerste. 2) Vgl. Ostr. 1529.

Die folgende Berechnung kann daher nur eine ganz approximative

sein, hat aber doch gegen die von anderer Seite aufgestellten das

voraus, dass sie von urkundlich überlieferten Preisen aus dem

HL Jahrh. ausgeht. Nach Petr. Pap. (II) XXXIII (a) 32, aus dem

III. Jahrh. v. Chr., kostete nach meiner Lesung des Originals^)

1 Artabe Gerste 4| Obolen. Also würde 1 Artabe Weizen auf

9 Obolen oder 1^ Drachmen anzusetzen sein. Etwa denselben Preis

') Auch die Wein-Apomoira (Tempelabgabe) erklärt sich dadurch, dass

der Wein für die Libationen consumirt werden sollte.

^) Das stark ausgebildete Liturgieenwesen hat den naturalwirtschaftlichen

Beigeschmack ohne Zweifel erhöht.

*) In der Apokalypse Joh. 6, 6 wird der Weizen sogar dreimal so hoch

angesetzt wie die Gerste.

*) Lies: xp'.(9-yj5) (äpiäßag) l^« ^^^^y p^ \-<.?fi-.



668 Vn, KAPITEL,

ergiebt eine noch unpublicirte Rechnung aus demselben III. Jahr-

hundert, die ich unter den Petrie- Papyri sah. Da heisst es: Tiupwv

f^i=. Wenn 10 Choinikes 2 Obolen kosten, so kostet die grosse

ptolemäische Artabe zu 40 Choinikes (vgl. Kap. X) 8 Obolen. Doch

bleiben wir, um ja keine zu niedrigen Zahlen zu erhalten, bei dem

Preis von 9 Obolen und legen wir aus demselben Motiv lediglich

diesen Weizenpreis der Rechnung zu Grunde, unter Beiseitelassung

der Gerste, dann Aviirden 14 Millionen Artaben Weizen 2^ Millionen

Silberdrachmen oder 375 Silbertalente kosten. Setzt man die

Artabe Weizen gar auf 2 Silberdrachmen an, so würden die

1^ Millionen Artaben immer nur einen Wert von 500 Talenten

Silber ausmachen. Auf diese Summe hat übrigens Boeckh, Staatsh. I^

S. 13, die H Millionen des Hieronymus geschätzt. Man sieht also,

auch bei hoher Ansetzung des Weizenpreises stehen immer nur

400—500 Talente, die in Naturalien eingingen, den 14800 Silber-

talenten, die in baarem Geld erhoben wurden, gegenüber! Diese

Thatsache ist meines Erachtens entscheidend für die Frage, in

welchem Verhältnis im Haushalt der Ptolemäer die Geld- und die

Naturalwirtschaft zu einander gestanden haben.

Für die Kaiserzeit können wir eine derartige Rechnung nicht

aufstellen. Das Eine ist sicher, dass Aegypten in der Kaiserzeit,

wo es auch die Hauptstadt Rom auf vier Monate mit Getreide ver-

sorgte, sehr viel mehr Getreide aufbringen musste als zur Zeit der

Ptolemäer. Wie wir schon oben S. 421 hervorhoben, stehen den

6f Millionen Modii des Hieronymus 20 Millionen bei Aurelius Victor

gegenüber, also das dreifache, wobei noch zu bedenken ist, dass

Victor nur von dem exportirten Getreide spricht. Nun pflegt man

anzunehmen, und vielleicht mit Recht, dass auch die Geldsteuern

in der Kaiserzeit erhöht worden sind.^) Aber ob diese Geldsteuern

in demselben Verhältnis gestiegen sind, ist uns unbekannt. 2) Ich

kann es nicht beweisen, aber es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass

») Vgl. Marquardt, St. V. 11^ S. 298.

^) Die Berechnungen von Ludwig Friedländer im Index lect. Acad. Albert.

(Königsb. 1880 S. S.) scheinen mir nicht auf völlig einwandsfreien Grundlagen

zu beruhen. So ist es mir sehr zweifelhaft, ob die bei Joseph, ant. XIX § 352

genannten Summen die jährlichen Einkünfte des Königs darstellen sollen. Ist

nicht vielmehr von der persönlichen Bereicherung des Agrippa die Eede? Be-

achte den Aorist und die folgenden Worte: tioXXöc jievcot npogeSaveioaxo.
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in der Kaiserzeit, wo Aegypten ja gerade als Kornkammer Roms,

später Constantinopels Bedeutung hatte, im Steuersystem thatsächlich

die Naturallieferungen wieder zu relativ grösserem Umfauge gekommen

sind als vorher.

Neben den Steuern kämen die Domänen in Betracht.^) Diese

haben ohne Zweifel die Naturaleinnahmen der Herrscher vermehrt

(s. oben S. 204). Aber ebenso wie die Güter der Priester und Privaten

(s. unten), werden auch sie zugleich durch Verkauf der Ueber-

schussproducte Gelderträge erzielt haben. — Von den königlichen

Monopolen kennen wir genauer das Oelmonopol (Rev. Pap.). Dies

erstrebt zwar auch die Production der für den öffentlichen Bedarf

erforderlichen Gele, führt aber vor Allem finanziell, wie die detaillirten

Bestimmungen über den Verschleiss der Gele zeigen, zur Gewinnung

von baarem Gelde.

Für die Bedeutung der Geldwirtschafl im königlichen Hause

scheint mir aber vor Allem von Bedeutung, was wir oben S. 419 f.

und 635 über die Geldgeschäfte der Könige nachzuweisen suchten.

Wenn wirklich die Könige selbst Geld auf Zinsen ausliehen und

den von ihnen verpachteten Banken vorschrieben, wieviel Agio sie

beim Geldwechseln, wieviel Zinsen sie beim Ausleihen von Kapitalien

nehmen durften, wenn also die Könige selbst ebenso, wie auch alle

anderen Kapitalisten im Lande, das Geheimnis kannten, „mit Geld Geld

zu erwerben"-), so zeigt dies wohl deutlicher als irgend etwas anderes,

dass mit der Naturalwirtschaft gründlich gebrochen war, und die

Geldwirtschaft in den Formen, die das Altertum überhaupt ent-

wickelt hat, auch im hellenistischen Aegypten dominirt hat.

Wenden wir uns zu den Staatsausgaben, so tritt auch hier

die Präponderanz der Geldwirtschaft deutlich zu Tage. Die Natural-

verpflegung des Heeres und der Beamtenschaft hat freilich

niemals aufgehört. Gerade für sie, so nahmen wir au, wurden die

Naturalsteuern beibehalten. Aber ein Fortschreiten der adaeratio

lässt sich doch sogar auf diesem Gebiet nachweisen (s. oben S. 201

A. 1), Nach Pap. Lond. XXIII (Kenyon S. 37) war für einen

Soldaten der Epigonentruppe in Memphis ein Sold von monatlich

^) Nicht unbedeutend waren auch die Einnahmen aus den Strafgeldern,

die immer in baarem Silber eingingen.

') Vgl. hiermit Bücher, Entst. d. Volksw. 2. Aufl. S. Ulf.
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150 Kupferdraehmen baar und o Artaben Weizen ausgesetzt. Aber

von diesen 3 Artaben wurde damals, im II. Jalirli. v. Chr., nur

noch eine in natura verabfolgt, die beiden anderen wurden in Geld

(atxwv'.ov), zu je 100 Kupferdraehmen gerechnet, ausgezahlt. Er

erhielt also thatsächlich 350 Drachrnen und 1 Artabe oder, mit

anderen Worten, etwa f des Soldes in Geld, ^ in Getreide. Dasselbe

Verhältnis und dieselbe Rechnungsweise hat sich auch für andere

Truppenteile in den „Actenstücken aus der königlichen Bank"

V—VII wiedergefunden (um 130 v. Chr.).^) Es liegt auf der Hand,

dass diese Rechnungsart nicht die ursprüngliche ist. Im Beginn der

Ptolemäerzeit Averden thatsächlich die drei Artaben in natura zuge-

messen worden sein, aber im II. Jahrh. v. Chr. Avar eben die Geld-

wirtschaft so weit vorgedrungen, dass für zwei von den Artaben die

adaeratio eingeführt wurde.-) Aus einem Text aus dem Jahre 108

V. Chr. (P. Grenf II 33) scheint zu folgen, dass die adaeratio bei

der Soldzahlung inzwischen noch weitere Fortschritte gemacht hatte.

Da erhalten die Mannschaften, die, wie es scheint, die militärische

Bedeckung eines Finanzbeamten auf einem Schiffe bildeten, zusammen

monatlich 8^ Kupfertalente und 25 Artaben Weizen. Rechnet man

auch hier den fiscalischen Preis von 100 Kupferdrachmen für die

Artabe, so beträgt der Geldsold das Zwanzigfache der Xatural-

lieferung.3) Aus Bankquittungen vom Jahre 135 v. Chr., die

Revillout, Melanges S. 333 ff. publicirt hat, geht hervor, dass der

für die Truppen bestimmte Wein nicht etwa aus den Staatskellereien

in natura geliefert wurde, sondern dass der zum Ankauf erforderliche

Geldbetrag von der königlichen Bank ausgezahlt Avurde. Ich erinnere

daran, dass das Rebenland auch in Geld besteuert Avurde. Ebenso

*) Militärisch ist offenbar der äpxu7:"iri(psx'irjs) aufzufassen, der in Ostr. 1538

(II. Jahrh. v. Chr.) die Anweisung giebt: Aod-T^xo) — zö xa9-^(xov) |ji,sipr/|JLa)

xal öidbv'.ov. Auf militärische }i£-pTi|iaxa und öiwv.a bezieht sich Avohl auch

Ostr. 714.

^) Dass die Ersetzung einer Artabe durch 100 Kupferdrachmen ein

sehr billiger Preis war, wie er wohl auf keinem Markt vorkam, dass also die

Regierung ihren Profit machte, sei nur nebenbei erwähnt. Vgl. Lumbroso,

Eecherches S. 1 ff.

') Pas Fragment P. Grenf. (I) 9 aus dem III. Jahrh. v. Chr. scheint von

Soldzahlungen an Flottensoldaten (von der Roten-Meer-Flotte) zu handeln. Da
begegnen "Weinlieferangen neben dem Geld. Z. 5 ergänze: yor,'sdi-::jow.
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1

zahlte die Bank baares Geld für das Pferdefutter (^TTTioxpotpcxov).

Vgl. „Actenstücke" V—VII und Kevillout, Melanges S. 332.

Die Verpflichtung der Bevölkerung, den durchziehenden Truppen

Quartier und Verpflegung zu geben, hat natürlich niemals aufgehört.

In CIGr. 4896 (II. Jahrh. v. Chr.) werden die Isispriester von Philae

ausdrücklich davon befreit, und das Edict des Cn. Vergilius Capito

richtet sich gegen die übermässigen Forderungen der durchziehenden

Truppen (CIGr. 4956).
i)

Dass auch in der Kaiserzeit die Verpflegung des Heeres in

Geld und in natura erfolgte, ist bekannt und wird durch unsere

Ostraka aus Pselkis (Anfang des III. Jahrh. n. Chr.) bestätigt. Da

erhält der Soldat ausser seinem ötjjwvtov, das ihm in Denaren und

aegyptischer Scheidemünze ausgezahlt wird (Ostr. 1128), regelmässig

1 Artabe Weizen für den Monat, d. h. wahrscheinlich eine Choinix

für den Tag (vgl. Kap. X), ausserdem auch Wein (1129) und gewiss

noch manches andere in natura. 2) Die Angaben sind nicht voll-

ständig genug, um das Wertverhältnis der Naturalien zum Gelde

zu berechnen.

Die Besoldung und Verpflegung der Beamten wird im Wesent-

lichen dieselbe Entwickelung genommen haben wie die der Soldaten,

werden sie doch in dieser Hinsicht gern auf eine Stufe gestellt

(vgl. CIGr. 4896). Es fehlt aber an genaueren Nachrichten.

Ueber die Naturalverpflegung der Beamten auf ihren Dienstreisen

vgl. oben S. 275 und 389 f. In der Kaiserzeit tritt uns die annona

als eine Abgabe entgegen, die im Besonderen zur Verpflegung von

Heer und Beamtenschaft bestimmt war. Wie wir oben S. 155 ff",

zu zeigen versuchten, wurde für die annona Weizen, Gerste, Wein

und Heu eingefordert, doch fand auch oft genug adaeratio statt.

Ueber das Verhältnis der in Geld zahlbaren Gehälter der Beamten

zu den ihnen verabfolgten Naturalien erlauben die dürftigen Notizen

keine Schlüsse.^)

^) Ueber den Druck der axpa-ci,(OXL>cal eüO-svtat, beklagt sich eine Frau

in P. Oxyr. 171, vom J. 303 n. Chr.

2) Vgl. Marquardt, St. V. II'^ S. 93 f.

^) Der Dolmetscher der Trogodyten erhält von der Bank sein Gehalt in

Geld. Vgl. „Actenstück" Nr. IX (II. Jahrh. v. Chr.). Andrerseits erhalten die

uSpo(püXaxeg in BGU 621 (II. Jahrh. n. Chr.) ihr monatliches ö^lxb^/iow in Ge-

treide. Nach P. Grenf. (II) 44 (J. 101 n. Chr.) bekommen die Nomarchen als
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Ebenso wie die Soldaten und Beamten bezogen auch die

Priester vom König ihre Pensionen (a'JVTags'.?)^) teils in Geld,

teils in natura. Vgl. CIGr. 4697: ouvxiqt'.q, acxcxa; xe xal &py\jpi-

xa;.2) Dass die Schenkungen der Könige an die Tempel nach

beiden Modi erfolgten, versteht sich von selbst.^)

Auch die Gelehrten des alexandrinischen Museums erhielten

neben einer festen Pension in Geld (vgl. Lumbroso, Rech. S. 277)

freie Verpflegung im ^Museum (a:TOU|jL£Voi £v xö) Mouaetw).

Wir können das Gesagte etwa dahin zusammenfassen, dass bei

der Besoldung des Heeres, der Beamtenschaft, der Priester u, s. w.

die einstige reine Naturalwirtschaft dem gemischten System gewichen

war, ja, dass bei der Besoldung des Heeres sich ein allmähliches

Vordringen der Geldwirtschaft nachweisen lässt.

Wir fragen weiter, wie sonstige Leistungen und Arbeiten vom

Staat bezahlt wurden. Aus dem IH. Jahrh. v. Chr. kenne ich ein

Beispiel, das uns völlig in die Zeiten der alten Naturalwirtschaft

zurückversetzt, das ist Petr. Pap. (H) XXV. Da wird ein Fuhrherr

(f^vcoy^os) nebst seinem Personal, der einen königlichen Beamten auf

seiner Dienstreise im Gau herumgefahren hatte (vgl. Gott. G. A. 1895

S. 155), vom Staat in der Weise bezahlt, dass er für jeden Tag so

und so viele Brote, Wein und Gel, ausserdem von Zeit zu Zeit ein

leckeres Ferkel, für die Pferde aber Heu bekam. Diese Rechnung

könnte ebensogut aus der Pharaonenzeit stammen. Etwas Aehnliches

ist mir in der späteren Zeit nicht begegnet, und ich bin geneigt,

in diesem Vorgang aus dem IH. Jahrh. v. Chr. ein Rudiment aus

den alten Zeiten zu erblicken. Jedenfalls steht fest, dass gleichzeitig,

cpöpexpov für die von ihnen geleisteten Transporte so und so viele Artaben

Linsen. Nach P. Lond. CCXCV (II. Jahrh. n. Chr.) erhält ein K<x.[ir,Xc-zpQtfog

als (föpexpov Getreide, dagegen nach BGU 607 (J. 163) und 697 (J. 140) Geld.

1) Vgl. Revillout, Rev. Egyptol. I S. 82 ff.

2) Von den Geldpensionen handelt der Text bei Revillout, Melanges S. 327.

Ueber den Empfang der äpY'jp'.xrj aiivia^i; quittiren die Priester in BGU 707

(II. Jahrh. n. Chr.). Von den Oel- und Speltforderungen der beiden Zwillings-

schwestern im Serapeum handeln bekanntlich viele Papyri.

') Vgl. CIGr. 4697, 11. Unter den gewaltigen Schenkungen, die Phila-

delphos dem Tempel von Pithom gestiftet hat, treten die in baarem Silber am

stärksten hervor. Aber es kommen auch hier daneben Schenkungen in Natura-

lien vor. Vgl. Abschnitt L in der Ausgabe Brugsch-Erman (Ae. Z. XXXII).

Naturalien stiften auch die Könige in der Stele von Assuän.
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im IIL Jahrh. v. Chr., andere Arbeitsleistungen mit baarem Gelde

bezahlt wurden. Ich erinnere nur daran, dass die Arbeiter, die bei

den Kanälen und Dämmen thätig waren, damals für 60 Naubia ein

Silbertetradrachmon erhielten (s. oben S. 261). Auch sonst liegen

mehrere Beispiele dafür vor, dass auch schon im III. Jahrhundert

der Staat seine Lieferanten mit baarem Gelde bezahlte. Vgl. Petr.

Pap. (II) XIV (Ib): für 10000 Ziegel 15 Drachmen. Vgl. auch

1 c und 1 d. Auch Lieferungen von Binsen und Rohr werden von

der Bank in Geld bezahlt (ebenda XXVI).

Wenden wir uns zum Haushalt der Tempel. Dass sie ihre

staatlichen Einnahmen teils in Geld, teils in natura bezogen, wurde

schon oben hervorgehoben. Die gewaltigen Latifundien, über die

die Tempel verfügten, brachten gleichfalls Geld wie Naturalien ein,

ebenso die Stiftungen der Privaten, i) Was die Ausgaben betrifft,

so scheint es zu den Privilegien der Priester gehört zu haben, dass

sie manche Abgaben, die die Privaten in Geld zahlen mussten, in

eigenen Producten liefern durften. So zahlten sie noch unter Ptole-

maios V. die Grundsteuer für Rebenland mit einem Keramion Wein

für die Arure, während sonst das Rebenlaud in Geld besteuert war

(s. oben S. 151). So zahlten sie auch die Abgabe für die in den

Tempeln hergestellten Byssosgewänder mit ihren eigenen Fabrikaten.

Aber die Inschrift von Rosette, die dies lehrt (Z. 17), zeigt zugleich

an einer anderen Stelle (Z. 29), dass gelegentlich hierfür adaeratio

eintrat, und statt der Byssosgewänder der Preis (x:[jn^) dafür ent-

richtet wurde. Vgl. oben S. 269. Hierin können wir wieder ein

Vorschreiten des geldwirtschaftlichen Princips erkennen.

Die Tendenz des priesterlichen Haushaltes wird, ähnlich wie

die des königlichen, dahin gegangen sein, mit Naturalien nur soweit

zu wirtschaften, wie es zur Verpflegung der Priesterschaften^) nötig

war, im Uebrigen aber auf möglichst grosse Ansammlung von Capi-

talien hinzuarbeiten. Dass sie mit den landwirtschaftlichen Producten

einen bedeutenden Handel getrieben haben, versteht sich bei dem

Umfang der Tempelländereien wohl von selbst, und wenn im Rev.

Pap. 51 den Priestern ausdrücklich verboten wird, mit dem von

ihnen producirten Gel Handel zu treiben, so zeigt dies nur, dass

^) Naturalstiftungen in den Inschriften bei Strack, Dyn. Ptol. 144, 145.

*) Zu dieser Verpflegung vgl. BGU 1, 149.

WiLCKEN, Ostraka. 43
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sie in anderen Productionszweigen, die nicht vom König
monopolisirt waren, als Handeltreibende bekannt waren.

Nicht minder beteiligten sie sich an den eigentlichen Geldgeschäften.

Wie es aus der griechischen Welt bekannt ist, so haben auch die

Götter Aegyptens in der hellenistischen Periode es nicht verschmäht,

durch verzinsliche Darlehen ihr Tempelgut zu mehren. Die Rech-

nungen aus dem Tempel des Jupiter Capitolinus in Arsinoe vom

Jahre 215 n, Chr. geben uns über diese priesterlichen Darlehens-

geschäfte ausführlichere Nachrichten. Vgl. Hermes XX S. 447. So

verwundert es uns nicht zu hören, dass die Priester Gelddeposita

(ß-eiifxxa) auf den königlichen Banken hatten und in einem lebhaften

geschäftlichen Verkehr mit den königlichen Bankiers standen, i)

Fragen wir endlich nach der Haushaltung der Privatleute,

so ist hier a priori mit grossen Verschiedenheiten, je nach der Be-

deutung der Einzelwirtschaften, je nachdem sie in die Städte oder

auf das flache Land gehören, zu rechnen; haben sich doch auch

bei uns noch auf dem Lande viele Residuen der Naturalwirtschaft

erhalten. Zumal unsere Urkunden zum nicht geringen Teil aus

Dörfern stammen, ist es um so bemerkenswerter, dass sich so ver-

schwindend wenige naturalwirtschaftliche Symptome finden. Wir

lernen so manches Hauswesen kennen, aber da ist keines, von dem

man sagen könnte, dass es uns „die reine Eigenproduction , die

tauschlose Wirtschaft" (Bücher^ S. 58) oder, um mit Rodbertus zu

reden, die „Oikenwirtschaft" zeige, und darum kann hier auch von

einer reinen Naturalwirtschaft, die eben nur in einer autonomen

Hauswirtschaft denkbar ist, nicht die Rede sein. Da, was zum Leben

erforderlich Avar, nicht oder doch nur zum Teil im Hause producirt

wurde, so brauchte man Geld, um es zu kaufen. Man brauchte

auch Geld, um die zahlreichen Geldsteuern zahlen zu können, und

darum ist denn auch die Wirtschaft der Privaten, wie die des Königs

und der Priester, vorwiegend auf Capitalgewinnung gerichtet.

Ich stelle die wenigen naturalwirtschaftlichen Symptome, die

mir begegnet sind, an die Spitze.-)

^) Von den hierauf bezüglichen „Actenstücken aiis der kgl. Bank" ist

bisher erst eines publicirt, von Parthey (Abh. Berl. Akad. 1869).

^) Ich habe mich auf die griechischen Urkunden beschränkt. Wenn man

die hier angeregten Themata gründlich behandeln will, müssen die demotischen
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Nach P. Grenf. (I) 29 vom Jahre 105 v. Chr. leiht eine Frau
einem Manne 6 Artaben Salz, ohne Zinsberechnung ((äxoxa). Wenn
er sie zum festgesetzten Termin nicht zurückgiebt, so soll er so und so

viel Artaben Weizen liefern. Das ist ein unverzinsliches Darlehens-

geschäft, wie es durchaus in eine Periode autonomer Hauswirtschaft

hineinpassen würde: für Salz soll eventuell Getreide zurückgeliefert

werden. Aber das ist ein Unicum^), dem andrerseits zahlreiche

Zeugnisse für eine hohe Entwickelung des verzinslichen Geldgeschäftes

gegenüberstehen (s. unten).

Ein naturalwirtschaftliches Residuum ist es ferner, wenn die

Paraschisten der thebanischen Nekropole noch im II. Jahrh. v. Chr.

für die Ausübung ihres Berufes sich mit Hülsenfrüchten und Wein
honoriren Hessen. Vgl. P. Tur. 8, 24.

In dem Wirtschaftsbuch aus Hermupolis (Kenyon S. 188 Z. 616),

aus der Zeit des Vespasian, wird einmal die Miete für einen Wagen
(a{ia^a) in Gerste bezahlt. Das ist ein Unicum, da sonst nach diesem

Wirtschaftsbuch die Wagenmiete regelmässig in Geld bezahlt wird.

Ein gemischtes System zeigt endlich P. Grenf (II) 67, vom
Jahre 237 n. Chr., wo die Miete für zwei Tänzerinnen zwar in Geld

festgesetzt ist, ausserdem aber 3 Artaben Weizen und c{;(i)(i,Cü)V

!^euyyj ce sowie die Stellung von Eseln für den Transport aus-

bedungen wird. 2)

Vielleicht habe ich manche Beispiele übersehen, und dass neues

Material auch noch viele bringen kann, ist selbstverständlich, aber

an dem Gesammteindruck , dass vom III. Jahrh. v. Chr. bis in's

III. Jahrh. n. Chr. auch im privaten Haushalt die Geldwirtschaft

dominirt hat, dürfte dadurch kaum etwas geändert werden, denn

Documente mit herangezogen werden. Vgl. einstweilen den Aufsatz von Heinrich

Brugsch, Die Kosten des Haushalts in alter Zeit (Volkswirtschaftl. Zeitfragen

Heft 89, Berlin 1890).

^) Am nächsten kommt P. Grenf. (II) 24, aus demselben Jahre 105, wo

6 Keramien Wein unverzinslich verliehen werden. Hier sollen aber im Falle,

dass der Termin der Rückgabe nicht eingehalten wird, 9 Keramien Wein zurück-

gezahlt werden, also das •^[itöXiov und zwar in demselben Stoff. Es ist übrigens

nicht ausgeschlossen, dass auch in dem anderen Beispiel der Wert des Getreides

gegenüber dem Salz das f/p,iöXtov darstellte. Aber hier wäre doch immer noch

der Wechsel des Stoffes urwüchsiger.

^) Z. 1 wird man jetzt nach P. Oxyr. I 88 etwa lesen: 7Tpovor]x('5) Y'^M'"

(vaaiapxwv).

43*
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die Fülle der Beispiele, die hierfür sprechen, ist geradezu erdrückend.

Es ist daher auch unmöglich, sie alle hier aufzuzählen, und ich

muss auf die Publicationen selbst verweisen. Nur einige wichtigere

Momente seien hier hervorgehoben.

Zunächst sei daran erinnert, dass das Geld in dieser Periode

der ausschliessliche Wertmesser ist. Die Objecte, die das Ver-

mögen des Einzelnen ausmachen, werden, wie wir oben S. 458 ff, sahen,

zwecks der Besteuerung, soweit überhaupt, in Geld taxirt. Dem
entsprechend wird der nopoc, jedes einzelnen Steuerzahlers in Geld

berechnet (s. oben S. 506 ff.). Mir ist kein Beispiel erinnerlich, dass

im öffentlichen oder privaten Leben irgend ein Object anders als in

Geld bewertet wäre.^)

So giebt es denn auch kein Beispiel für ein Tauschgeschäft,

bei dem ein Bedarfsartikel gegen einen anderen ausgetauscht würde,

vielmehr ist das Geld überall das alleinige Tauschmittel, und Kauf

und Verkauf gehören zu den alltäglichsten Geschäften.

Es sind einige private Wirtschaftsbücher erhalten, die für

unsere Frage von grossem Interesse sind. In das III. Jahrh. v. Chr.

gehört der Papyrus Sakkakini (Revillout, Rev. Egypt. III S. 118 ff.),

ein Fragment aus dem Ausgabebuch eines Privatmannes. Da wird

Tag für Tag Brot, Zukost, Pökelwaaren, Salz, Gewürze, Gemüse,

Kohl, Holz, gelegentlich auch Fleisch gebucht, und alles wird in

Geld bezahlt. Von einer Oikenwirtschaft ist hier also keine Spur.

Auch das Gehalt der Augestellten (dtjjtüvtov) wird in Geld bezahlt,

ebenso die Löhne (yjxXy.eX, IxßoXv] xoTtptwv); auch Posten für Wäsche

und Badebenutzung finden sich. In einem ganz ähnlichen Papyrus

des Berliner Museums (unpublicirt) kehrt ausser den genannten und

manchem anderen Posten wie Wein, Gel, Wasser, Natron mehrfach

auch TiziüyGii wieder. Also gar der Bettler bekam nicht ein Stück

Brot, sondern Geld!

In einen anderen Haushalt derselben Zeit führt Petr. Pap. (II)

XXXIII (a). Diese Urkunde ist dadurch besonders wertvoll, dass

neben dem loyoc, apyupcxog auch der Xöyoc, oiTiv.6c, erhalten ist,

wenn auch fragmentarisch. Unter den Naturalausgaben spielt das

Getreide für die Brote eine Hauptrolle. Ob diese darum im Hause

hergestellt sein müssen, kann zweifelhaft erscheinen, denn in der

Vgl. z. B. Petr. Pap. (II) XXXII (1) 17ff. BGU 4, 7 f.
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Geldrechnung steht der Arbeitslohn (xaxspyov) für das Brot, in Geld

gezahlt. Auch alle sonstigen Tagelöhne für die verschiedensten

Dienste werden in Geld entrichtet, ebenso das Gehalt der Angestellten

des Hauses, wie des Rinderhirten, des Sauhirten u. s. w. Die Ein-

nahmen stützen sich auf die cpopsxpa uuo^uycwv und die Wohnungs-

miete, die beide in Geld eingehen,

Aehnlich ist das Fragment eines Ausgabebuches in P. Paris ßO^is,

gleichfalls aus dem III. Jahrh. v. Chr. Auch hier werden die ver-

schiedensten Löhne in Geld bezahlt, und wo Wein oder Bier ausserdem

verabreicht werden, sind diese Posten mit ihrem Geldwert gebucht.

Also sind diese Getränke nicht im Hause producirt, sondern für

Geld gekauft. Bemerkenswert ist, dass unter den Ausgaben mehrfach

Saveta aufgezählt werden. Wir kommen sogleich darauf zurück.

In die Zeit des Vespasian führt das oft genannte Wirtschafts-

buch von Hermupolis (Kenyon S. 166 ff.). Hier haben wir es mit

einem landwirtschaftlichen Betriebe zu thun, mit einem kleinen Gut

in der Nähe von Hermupolis. Trotz der grossen Ausdehnung des

Textes ist er für unsere Frage nicht so sehr ergiebig, denn es fehlt uns

neben dem erhaltenen Xoyo^ dpyupixo? der Xoyog aiiixoq, so dass

wir einen klaren Einblick in den wirtschaftlichen Betrieb nicht ge-

winnen können. Auch erschwert es das Verständnis, dass der Guts-

verwalter Didymos unter den Einnahmen die Baarbestände mit

aufzählt, die ihm sein Gutsherr Epimachos aus Hermupolis, wo er

wohnte, zur Unterhaltung des Gutes zuschickte. Woher dieser aber

das Geld genommen hat, ob etwa von den seinerseits in Hermupolis

verkauften Producten des Gutes oder woher sonst, erfahren wir nicht. ^)

So ist es nur ein zufälliger Ausschnitt, den wir kennen lernen.

A priori ist anzunehmen, dass in einem solchen landwirtschaftlichen

Betriebe die Naturalwirtschaft vorgewaltet habe, und in der That

scheint das Gut seine naturalen Bedürfnisse meist selbst befriedigt

zu haben. Für Geld gekauft werden in dem vorliegenden Text nur

Linsen (als Vogelfutter), Gel (zum Braten der Tauben, 115) und

Papyrus (348). Aber wir wissen freilich nicht, was ausserdem der Guts-

herr in Hermupolis für das Gut eingekauft haben mag. Andrerseits

steht fest, dass das Gut nicht etwa nur für den eigenen Consum,

*) Gelegentlich schickt der Verwalter dem Herrn den Erlös vom Verkauf

der Producte. Vgl. Z. 248.
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sondern auch für den Verkauf producirte. Weizen, Wein und Gemüse

sind die Artikel, die auf dem Gute im Ueberschuss producirt und

zu Geld gemacht werden. Aber auch diese Uebersicht ist unvoll-

ständig, da auch der Gutsherr in Hermupolis verkauft zu haben

scheint (vgl. Z. 540). Für die Bedeutung der Geldwirtschaft in jener

Zeit ist aber von grösster Wichtigkeit, dass die Tagelöhne, die für

die verschiedensten Verrichtungen Tag für Tag zu zahlen waren, in

baarem Gelde ausgezahlt werden. Für das Bier, das gelegentlich

den Leuten bestimmt wurde, wurde ihnen extra Geld eingehändigt

(vgl. 262, 294).

Einen ähnlichen Eindruck gewinnen wir von der ländlichen

Wirtschaft in BGU 14 vom Jahre 255 n. Chr. Hier wird Weizen,

Wein und Essig zum Verkauf producirt, andrerseits werden Linsen,

Heu, Gel, Käse, Pökelwaaren u. a. für Geld gekauft. Die Tagelöhne

wie die Gehälter werden auch hier in Geld gezahlt. Der Xöyoc,

ycVixog (die Katuralrechnung), der dem vorliegenden Xoyoq äpyu-

p',y.6q folgte (69' ov), ist nicht erhalten.

Auch ausserhalb der angeführten Wirtschaften werden in der

uns beschäftigenden Periode die Tagelöhne in Geld gezahlt. Vgl.

BGU 699 (n. Jahrh. n. Chr.), 362 (vom Jahre 215), auch Ostr.

1169 und 1170. Doch Personen, die in den Haushalt aufgenommen

wurden, erhielten wohl ursprünglich meist Naturallohn. So Avurde den

Ammen von Hause aus „Lebensunterhalt, Gel, Kleidung und anderes"

verabfolgt. In der Kaiserzeit aber war dafiir bereits ein Geld-

äquivalent eingeführt, so dass wir auch hier wieder das Vorschreiten

der Geld Wirtschaft erkennen können. Vgl. P. Oxyr. I 37 (I 24) vom

Jahre 49 n. Chr., 91 vom Jahre 187 und P. Grenf (II) 75 vom

Jahre 305. Demnach ist auch BGU 297 vom Jahre 50 n. Chr.

zu ergänzen.

Für die Bedeutung der Geldwirtschaft im privaten Haushalt

spricht nun aber vor Allem, was wir über die Geldgeschäfte der

Privaten erfahren. Auch sie verstanden es, ebenso wie die Könige

und Priester, mit Geld Geld zu erwerben. Wir können noch ver-

folgen, wie die verzinslichen Darlehen nach und nach eine immer

grössere Bedeutung im Geschäftsleben der Bevölkerung gewonnen

haben. Ein merkwürdiges Beispiel unverzinslichen Naturaldarlehens

(vom Jahre 105 v. Chr.), kraft dessen eventuell Weizen für Salz

zurückgeliefert werden sollte, haben wir schon oben als natural-
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wirtschaftliches Rudiment hervorgehoben. Auch sonst begegnen noch

neben verzinslichen^) auch unverzinsliche Darlehen im II. Jahrh.

V. Chr., aber hier tritt wenigstens Zinsberechnung für die Zeit nach

dem verfallenen Rückgabetermin ein. So in den Gelddarlehens-

contracten P. Grenf. (II) 18 (Jahr 127 v. Chr.), 21 (Jahr 113), 27

(Jahr 103). Bei den unverzinslichen Naturaldarlehen in P. Paris. 7

und P. Grenf (I) 18 (beide aus dem II. Jahrh. v. Chr.) findet sich die

Bestimmung, dass im Falle der nicht rechtzeitigen Rückgabe das

ir;[ic6Xtov (150 7o) ^^ zahlen sei und zwar in Geld: tyjv eaojxevvjv

£V T"^ dyopa xijjli^v.^) Man rechnet hier also mit dem wechselnden

Marktpreise des Getreides. Aus der Kaiserzeit sind mir keine un-

verzinslichen Gelddarlehen bekannt.^) Mögen sie auch gelegentlich

vorgekommen sein, charakteristisch für diese Zeit bleibt doch, dass

die Bevölkerung in den weitesten Kreisen Zinsgeschäfte betrieben

hat. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die

Privatbanken in der Kaiserzeit eine grosse Rolle im Geschäftsleben

gespielt haben. Nicht nur die reichen Capitalisten , sondern auch

der kleine Mann, der sich etwas zurückgelegt hatte, deponirte es

auf einer der zahlreichen Banken, die über das ganze Land aus-

gebreitet waren (s. oben S. ()47 An. 1) und führte seine Geldgeschäfte

nicht mehr e^ ol'xou, sondern ccnb xpaTie^Yjg. Die zahlreichen Bank-

urkunden, die uns aus den ersten drei Jahrhunderten der Kaiserzeit

überliefert sind-^), zeigen uns, wie die verschiedensten Geldgeschäfte

durch Vermitfcelung der Banken geführt wurden.

Zum Schluss dieser Skizze sei noch darauf hingewiesen, dass

nach den hier behandelten Jahrhunderten der vorwiegenden Geld-

Avirtschaft sich im III. Jahrh. n. Chr. im ganzen römischen Reiche

eine Rückkehr zur Naturalwirtschaft angebahnt hat'), die

uns im IV. Jahrhundert auch in den aegyptischen Urkunden, wenn

1) Verzinsliche Darlehen z. B. in P. Grenf. (II) 19 (J. 118 v. Chr.), 22

(J. 110 V. Chr.).

2) In Mitt. Pß II S. 31 (J. 238 n. Chr.) heisst es: tyjv ir.l toö xa-.poö

l00|XSVir]V TtXsfoXYjV TSip.l^V.

^) Ein unverzinsliches Naturaldarlehen in Mitt. PR II 31. Vgl. vorige

Anmerkung. Zu BGU 101, 339 vgl. Gradenwitz, Hermes XXVIII S. 328.

*) Vgl. BGU 70, 88, 281, 415, 427, 468, 472 II, 607, 645. PER I

12— 17. Weiteres in den Indices der Publicationen.

5) Vgl. Eduard Meyer, Wirtsch. Eutu". S. 61 ff. Die Arbeit von Bücher

über „die diokletianische Ta.xordnung vom J. 301" war mir leider nicht zugänglich.
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auch nur sporadisch, entgegentritt.^) Nach den MitteilungenWessely's

im „Führer durch die Ausstellung PER" 1894 S. 87 ff. sind in der

Wiener Sammlung Texte, von der Zeit des Diokletian an, die nach

dieser Richtung von grossem Interesse zu sein versprechen. Aus

dem IV. Jahrh. selbst möchte ich namentlich auf P. Lond. CXXV
(Kenyon S. 192) hinweisen. 2) Gleichviel, ob dies eine öffentliche

oder private Abrechnung über Ausgaben ist^), die Zahlungen er-

folgen hier sämmtlich in Artaben Weizen. Darunter finden sich

Posten für den IpyaTTji;, den xsxxwv, den axscpavoTrXoxos u. A. Wie

das aufzufassen ist, zeigen andere Stellen, wo ausdrücklich bnkp

[iiad-oü hinzugefügt ist. Also die Löhne werden hier mit Weizen

bezahlt! Darin tritt uns deutlich der Umschwung gegenüber der

früheren Periode entgegen. So bietet dieser Text in wirtschafts-

geschichtlicher Hinsicht eine Parallele zu dem gleichzeitigen Sportel-

tarif aus Thamugadi in Numidien (Bruns, fönt. i. R.^ S. 257). In

das IV. Jahrh. n. Chr. gehören auch P. Oxyr. I 92 und 93, wo

Weinlieferungen an einen Rossarzt und Weizenlieferungen an einen

Wasserorgelspieler angeordnet werden — vielleicht als Salär. Wein-

lieferungen, die gleichfalls als Löhne aufzufassen sind, erwähnt

Ostr. 1485 (III/IV. Jahrh.), wo es in Z. 13 ausdrücklich Ö7:(£p)

^caO'(oO) heisst. Vgl. auch die Weinlieferungen in BGU 34, in

dem unpublicirten Ostr. Brit. Mus. 25660, dem unpublicirten Berliner

Ostr. P. 4820 u. a.

Es sind dies alles sehr unbedeutende Indicien eines sehr be-

deutenden Vorganges, der uns vor Augen führt, wie es gekommen ist,

dass das Mittelalter wieder mit der Naturalwii-tschaft einsetzt, nach-

^) Vielleicht könnte man schon in einzelnen Urkunden des III. Jahrh.

Spuren der hereinbrechenden Naturalwirtschaft sehen wollen, wie z. B. in jenem

Vertrag über die Tänzerinnen vom J. 237 (s. oben S. 675), oder dem Contract

über das unverzinsliche Naturaldarlehen vom J. 238 (s. oben S. 679 An. 2). Doch

ist diese Deutung nicht zwingend, denn aufgehört hat die Naturalwirtschaft ja

niemals. Es ist andrerseits für die Festigkeit der Geldwirtschaft von Interesse,

dass man selbst in diesem Jahrhundert des Staatsbankerotts und der entsetzlichsten

Münzverschlechterung doch im Allgemeinen an den Geldzahlungen festgehalten

hat, z. T. mit den wunderlichsten Mitteln. Dahin gehört das stärkere Cursiren

des alten ptolemäischen Kupfergeldes, das freilich niemals ganz verschwunden

war. Vgl. Kap. X.

2) Vgl. Gott. GA. 1894 S. 743 f.

^) Für ersieres spricht vielleicht Z. 57.
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dem das Altertum schon Jahrhunderte hindurch eine vorwiegende

Geldwirtschaft gehabt hatte.

2. Sklaverei und freie Arbeit.^)

"Wollen wir an der Hand der Urkunden die Frage nach dem

Verhältnis der Sklavenarbeit zur freien Arbeit in Aegypten unter-

suchen, so müssen wir von vornherein scheiden zwischen der grie-

chischen Welthandelsstadt Alexandrien und dem flachen Lande, der

)(ü)pa, in der völlig andere Verhältnisse massgebend waren.

Die positiven Zeugnisse für die Sklaverei in Alexandrien sind

äusserst unbedeutend. 2) Aber wenn man bedenkt, dass diese Stadt

lange Zeit hindurch der grösste griechische Handelsplatz gewesen ist,

so wird man a priori eine nicht unbedeutende Sklavenschaft an-

nehmen müssen. Beloch (Bevölkerung S. 259) schätzt sie für die

Zeit des Diodor auf gegen 200000 Sklaven, bei 300000 freien Ein-

wohnern. Mir fehlt jede Unterlage, um zu entscheiden, ob diese

Taxation zu hoch oder zu niedrig greift. Trotz der relativ hohen

Sklavenzahl hat aber auch die Arbeit der Freien einen bedeutenden

Factor in dem vielgeschäftigen und vielseitigen wirtschaftlichen Leben

Alexandriens gebildet. Ich verweise nur auf die oft citirten Worte

in dem angeblichen Brief Hadrian's (vita Saturnini 8,5): civitas

opulenta, dives, fecunda, in qua nemo vivat otiosus. alii vitrum conßant,

aliis Charta conficiiur, alii Unifiones, omnes certe uniuscumque artis et

videntur et habentur. podagrosi quod agant habent, habent caeci quod

faciant, ne chixagrici quidem aput eos otiosi vivunt. unus Ulis deus

nummus.^^ Hier ist sicher an Freie gedacht, denn Personen mit

diesen körperlichen Gebaechen würden als Sklaven gar nicht ange-

nommen sein.

Für die X^P'^ ^^^S^ ^^^ ^^ ^^^ Papyri und Ostraka ein reiches

Material vor. Tausende von Personen werden uns hier mit ihrem

Namen, ihrem Berufe genannt; in zahlreiche Haushaltungen können

wir hineinblicken. Da verlohnt es sich wohl, die Frage zu stellen.

^) Vgl. Eduard Meyer, Die wirtschaftliche Entwickelung des Altertums 1895.

Soeben erschien von demselben „Die Sklaverei im Altertum", Dresden 1898.

Von Früheren vgl. namentlich Julius Beloch, Die Bevölkerung d. griech.-

römischen Welt, 1886.

^) Vgl. Varges, de statu Aeg. S. 21. Lumbroso, Eech. S. 65.

^) Vgl. über die genannten Gewerbe die Ausführungen von Varges S. 74 ff.
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in welchem Verhältnis denn hier die Sklavenarbeit und die freie

Arbeit zu einander gestanden haben. Ich habe an folgenden Stellen

Sklaven erwähnt gefunden:

Ptolemäerzeit: Petr. Pap. (I) XV. (II) S. 22; 23 (III. Jahrh.

V. Chr.). Rev. Pap. 15, 17 (III. v. Chr.). Pap. Lond. CCCCI
(II. V. Chr.) P. Tur. 8, 12 und 17 (IL v. Chr.). P. Grenf. (I) 43

(II. V. Chr.).

Kaiserzeit: Ostr. 235. 1066. 1303. 1400. 1454. 1482.

BGU7II9. 55 II 5. 75 IL 95. 113,7. 115 IL 128 L 137,10.

146. 168. 176. 193. 297,16. 316,11. 324. 326. 361 IIL 388.

447,23. 467. 493. 495. 510. 532. 540. 617. 630. 706. Charta

Borgiaua: passim. P. Grenf (I) 47. (II) 59. 75. P. Genev. 5.

P.Oxyr.I38. 48. 49. 50. 73. 91. 94. 95. 96. 97. Pap. Edmonstone

(Young, Hierogl. 46). P. Leipz. 11. 25 (nicht auch 29).

Freigelassene werden u. a. an folgenden Stellen erwähnt:

BGU55 112, 4,18. 113,6. 131,9. 138,8. 185. 447,13. 493II6.

494. 505, 5. 510, 8. 567. 649, 4. 657 II 9. P. Grenf (II) 46 a. 63.

69. 71 II 29. P. Oxyr. I 98. 104, 4. 105, 5.

An einigen anderen Stellen kann man schwanken, ob es sich

um Freie oder Sklaven handelt.^) Bei der Unübersichtlichkeit des

Materials ist es sehr wahrscheinlich, dass mir mancher Beleg ent-

gangen ist. Aber wenn auch noch einige hinzukämen, so würde das

doch an dem Gesammteindruck, dass die Sklaven gegenüber den

Tausenden von Freien, die uns genannt werden, sehr selten begegnen,

nicht viel ändern. Nun wäre freilich nichts verkehrter, als die Ziffern

der Sklaven und der Freien gegenüber zu stellen und daraus das

Verhältnis der beiden Klassen zu einander zifFermässig belegen zu

wollen. Es könnte ja der reine Zufall sein, dass in den uns erhaltenen

Urkunden gerade wenig Gelegenheit gewesen wäre, von Sklaven zu

sprechen. Wir müssen daher suchen, innerhalb des vorliegenden

Materials solche Fälle herauszufinden, die uns gestatten, für ein

begrenztes Gebiet, etwa eine einzelne Gemeinde oder einen einzelnen

Haushalt, jene Frage in's Auge zu fassen.

*) So in Petr. Pap. (II) IV 2, wo die 7iai8äpia a«i)p.a'ca Sklaven sein

könnten, aber auch freie Knaben. Siijia'ca bezeichnet durchaus auch freie

Personen. Vgl. z. B. oben S. 436.
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Nach dieser Richtung scheint mir die Charta Borgiana, über

deren Bedeutung wir oben S. 339 ff. gehandelt haben, von Interesse

zu sein. Sie bietet uns, wie wir sahen, die Namen der Bewohner

des faijümischen Dorfes Ptolemais Hormos, die im Anfang des Jahres

192 n. Chr. zur Liturgie des „Fünftagewerkes" an Dämmen und

Kanälen abcommandirt waren. Diese amtliche Liste, die uns einige

Hunderte von Bewohnern des Dorfes kennen lehrt, scheidet gewissen-

haft die Sklaven von den Freien, erstere unter Nennung ihrer Herren.

Wenn wir nun alle lückenhaften Zeilen, in denen es nicht ganz

klar ist, ob Freie oder Sklaven gemeint sind, bei Seite lassen, so

ergiebt sich folgendes Resultat: vom 10. bis 14. Mechir arbeiteten

146 Freie und 9 Sklaven, vom 11. bis 15. 65 Freie und 4 Sklaven,

vom 2. bis 6. Phamenoth 90 Freie und 2 Sklaven. Das macht im

Ganzen 201 Freie und 15 Sklaven. Da alle Dorfbewohner, Freie

wie Unfreie, zu dieser Liturgie in gleicher Weise herangezogen wurden

und absolut nicht einzusehen ist, weshalb gerade in diesen Tagen

die Sklaven besonders geschont sein sollten, so ist es vielleicht nicht

zu kühn, aus dem hier hervortretenden Verhältnis — die Sklaven

machen etwas über 7 Procent aus — auf die Mischung der Bewohner-

schaft von Ptolemais Hormos Rückschlüsse zu ziehen.

Wie steht es ferner mit den Haushaltungen, in die uns die

Subjectsdeklarationen einen Einblick gewähren? Lassen wir auch

hier wieder alle Urkunden bei Seite, die unvollständig sind und

zu Zweifeln Anlass geben, so ergiebt sich folgendes Resultat: Haus-

haltungen mit Sklaven inBGU95, 115 H, 1281, 137, 447, 706;

Haushaltungen ohne Sklaven in BGU 54, 55, 90 (in mehreren

Exemplaren), 97, 1151, 116, 117, 118 H, 154, 302, 524, 577.

Ich bemerke, dass die Deklaranten, die meist aus Arsinoe, z. T. aus

Dörfern des Arsinoitischen Gaues stammen, sämmtlich dem Mittel-

stande angehören, Hausbesitzer sind und meist irgend ein Gewerbe

treiben. Von diesen Haushaltungen wirtschaften also 6 mit Sklaven,

12 ohne Sklaven. Und wie stark ist die Sklavenschaft in jenen

Häusern? In 95 hat die Tochter 1 Sklavin, in 115 II hat ein

xaxocxo? 1 Sklaven, ebenso der tStwxTj? in 137 (xöv SoöXov p.ou),

in 447 begegnet 1 Sklavin mit mehreren Nachkommen, in 706 hat

der Hausherr 1 Sklavin, desgleichen seine Mutter, in 1281 dagegen

scheinen mehrere Sklaven zu sein. Letzteres ist vielleicht ein grie-

chischer Haushalt, vgl. Z. 3: Toup]ßü)va "EXXrjva; aber der Text
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ist zu fragmentarisch, um Genaueres zu sagen. Das ist alles, was

sich in diesen 18 Haushaltungen des Mittelstandes von Sklaven

findet! Wollte man die Zahl dieser Sklaven auch nur der Zahl der

Erwachsenen in diesen Haushaltungen gegenüberstellen, so würde

sich ein noch viel kleinerer Procentsatz für die Sklaven als in jener

Rechnung über Ptolemais Hormos ergeben. Natürlich hatten die

reicheren Häuser entsprechend grössere Sklavenbestände aufzuweisen,

aber gerade dieser Mittelstand, wie er uns in diesen Deklarationen

entgegentritt, macht das Gros der aegyptischen Bevölkerung aus.

Doch verlassen wir diese statistischen Beobachtungen, die zwar

für einzelne Fälle wertvolle Aufschlüsse geben, deren Verallgemeine-

rung,aber doch grosse Bedenken entgegenstehen. Wir werden unserem

Problem näher kommen, wenn wir fragen, welchen Zwecken die hier

urkundlich nachgewiesenen Sklaven gedient haben. Zu einem domi-

nirenden Factor im wirtschaftlichen Leben wird die Sklaverei nur,

wenn sie die Landwirtschaft und die Industrie oder doch eine von

beiden beherrscht; dagegen ist die Haussklaverei selbst dann, wenn

sie verhältnismässig stark hervortritt, an sich nicht von durch-

schlagender Bedeutung. Wie stellen sich unsere Urkunden zu diesen

Fragen ?

In den oben zusammengestellten Belegen ist nur in vereinzelten

Fällen angegeben, in welcher Weise die Sklaven verwendet worden

sind. Prüft man die obigen Belegstellen im Zusammenhang mit

ihrer ganzen Umgebung, so wird man den Eindruck gewinnen, dass

mit wenigen Ausnahmen, auf die ich sogleich zu sprechen komme,

die angeführten Sklaven meist als Haussklaveu zu betrachten sind,

die zur persönlichen Bedienung der Familie da waren, Avie bei uns

die Dienstboten. So war die Sklavin, die die Tochter in BGU 95

besitzt, gewiss ihre Dienerin, sowie der Kelte Argutis, den der römi-

sche OfRcier in Askalon kaufte und in die aegyptische Garnison

mitbrachte, sein persönlicher Diener gewesen sein wird (BGU 316).

Dasselbe gilt von dem Sklaven Mekac,, wohl einem Schwarzen, der

für seine kranke Herrin eine Beschwerde überreicht (BGU 467).

Auch die Sklaven, die als 6 5td Xoywv, d. h. wohl als Rechnungs-

führer, bezeichnet werden, gehören zu den Haussklaven (BGU493,495).

Aufgefallen ist mir, dass die Sklavinnen im Allgemeinen

grösseres Ansehen zu geniessen scheinen als die Sklaven. Während

bei amtlichen und privaten Aufzählungen von Freien sonst regel-
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massig die Männer den Frauen, die Knaben den Mädchen voran-

gehen (vgl. oben S. 479), begegnet es mehrfach, dass bei Aufzählung

von Sklaven und Sklavenkindern erst die weiblichen, dann die

männlichen genannt werden. So zählt der Kyrenäer Phiion in seinem

Testament Petr. Pap. (ü) S. 23 ausdrücklich erst die [5ouXcxa

aci)(JL]axa ö-yjXuxa, dann die Ipaevixa (dorisch für (5;pa£Vtxa)^) auf

Dieser Urkunde aus dem III. Jahrh. v. Chr. stellt sich BGU 447

vom Jahre 175 n. Chr. an die Seite, wo bei Aufzählung der Sklaven-

kinder Z. 24 ff. erst die Mädchen, dann die Knaben genannt werden.

Dass diese Aufzählung vielleicht der Altersfolge entspricht, nimmt

dem Vorgang nicht seine Besonderheit, denn gerade in diesen öctto-

ypa(f)a( werden bei Freien ohne Rücksicht auf das Alter erst die

Knaben, dann die Mädchen genannt. Auch noch in einer Frei-

lassungsurkunde vom Jahre 354 n. Chr. (Young, Hierogl. 46)-) sagt

die Freilasserin in Bezug auf ihre Sklaven: etxe im. ö'TjXscoci; texvocs

elte inl kxipoic, Ixyövots (Z. 13). Diese Uebereinstimmung kann

nicht auf einem Zufall beruhen. Ich möchte die Erklärung für dies

merkwürdige Phänomen darin finden, dass die Sklavinnen als

Coneubinen des Hausherrn eine hervorragende Stellung

im Hauswesen eingenommen haben.

Letztere Thatsache tritt in den obigen Urkunden mehrfach

hervor. In Petr. Pap. (I) XV bestimmt ein griechischer Officier

(Jahr 237 v. Chr.), der Frau und Kinder hat, in seinem Testament

einer Sklavin und ihrem Sohn, den sie ihm geboren hat, für seinen

Todesfall die Freiheit, falls sie bei Lebzeiten treu bei ihm bleiben.

Ich lese daselbst nach dem Original Z. 17 ff.: MeXacvtSa Zk [xai

TÖv ULOV a.'jüXYiq xbv iE, i\iOü Y£Y£vrj[Ji£Vov ouaav(?) l^[ac]pe[xov^)

ärpiriiii iXjs.ud'ipoüc,^) , id\i. \ioi 7:apa[i,£cv[(i)atv], l'cos av lyw S^wi.

*) Vgl. Witkowski, Prodromus grammat. pap. graec. aet. Lagid. Krakau

1897 S. 3. Ihm stimmt bei Edwin Mayser, Grammatik d. griech. Pap. (Progr.

des Heilbronner Gymn. 1898) S. IX 8.

^) Hier findet sich übrigens in den Worten ÜTtö P'^v y.al Oüpavöv (Z. 7)

eine Parallele zu der Formel utto Aia P^v "HXiov der Freilassungsurkunden

P. Oxyr. I 48, 49, die von Wilamowitz (Gott. GA. 1898 S. 682) erkannt worden ist.

^) Vgl. P. Oxyr. I 73, 26: efJlaipsTOv 5ouX7)v. Das lässt auf verschiedene

Abstufungen unter den Sklavinnen schliessen.

*) Auch hier gilt der Satz: ex ancilla et libero iure gentium servus nas-

citur (Gaius, Inst. I 82).
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Während hier ausdrücklich gesagt ist, dass das Sklavenkind vom

Hausherrn gezeugt ist, ist es im Testament des Lykiers Peisias

Petr. P. (II) S. 22, 9 zwischen den Zeilen zu lesen: 7iai5LaxY]V 'Aß:-

aiXöcv xal xauxY]? d-uyaxipa ESpi^vrjv Supa?.^) Auch die andere

syrische Sklavin, die er seiner Frau hinterlässt, mag seine Concu-

bine gewesen sein. Dasselbe vermutet man in dem folgenden

Soldatentestament S. 23 bei den beiden vorangestellten Sklavinnen

Hapd-hiov und Mupatvv]. Für die hohe Stellung der Sklavin im

Hause spricht P. Grenf. (I) 43 (II. Jahrh. v. Chr.), wo in der üblichen

Begrüssungsformel auch das Wohlergehen der Sklavin und ihrer

Tochter neben dem der Frau vom Hausherrn erwähnt wird: ^ppw-

|i£'8'a 6e xal auxol xal 'A^poScata xal -f] ^uydxrip xal Vj TiatStaxy]

xal fj ö-uyaTYjp abzfic,. Auch die beiden Sklavinnen Marcella und

Cleopatra, die der durch sein Testament berühmt gewordene

Veteran Longinus Castor im Jahre 189 n. Chr. zu Erben ein-

setzt, sind ohne Zweifel, zumal er Junggeselle ist, als seine

Concubinen aufzufassen, und die ohne weitere Bestimmung auf-

geführten Personen Sarapion, Sokrates, Longus und Neilos, die

nach dem Tode der beiden Frauen in das Erbe eintreten sollen,

sind oiFenbar ihre Kinder, die sie ihm geboren haben. Vielleicht

tritt auch darin wieder die Bevorzugung der Sklavinnen hervor,

dass das einzige Mädchen, das ihm geboren ist, in dem Testament

schon für seinen Todesfall mit einem bedeutenden Legat resp, Erb-

teil bedacht wird.

Dass nicht nur in Soldatenkreisen, worauf die bisherigen Bei-

spiele führen könnten, sondern auch in anderen Schichten dieselben

Sitten bestanden, zeigt z. B. BGU 447, eine Subjectsdeklaration vom

Jahre 175. Die Sklavin Ko7ip[ca] (Z. 24), die mit mehreren Kindern

aufgeführt wird (eyyova auf^g), ist offenbar die Concubine des im

übrigen verheirateten Hausherrn Ptollas. Wenn die 20jährige Tochter

dieser Sklavin wiederum mit zwei unmündigen Kindern aufgeführt

wird (Z. 26), so entschliesst man sich nach unseren Anschauungen

nur ungern zu der Annahme, dass der Hausherr auch diese gezeugt

habe. Da aber die Sklavenkinder nicht als Kinder des Hausherrn,

sondern nur als eyyova der betreffenden Sklavin galten, so wird

jene Annahme doch das richtige treffen. An anderen Stellen werden

') Hier sind übrigens zwei syrische Sklaven vorher genannt.
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die vom Hausherrn^) mit der Sklavin gezeugten Kinder als oly.o'^tvr]

SouXtxa awixaxa bezeichnet, so in BGU 193 und P. Oxyr. I 48. In

BGU 297 wird für ein solches SouXcxov lyyovov 9-y]Xux6v eine

Amme in's Haus genommen.'-)

Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergiebt sich, dass die

meisten der in den Urkunden genannten Sklaven als Haussklaven

aufzufassen sind, die zur Erleichterung der Wirtschaft und zur

persönlichen Bedienung in geringer Zahl gehalten wurden, dass aber

die Sklavinnen unter ihnen, abgesehen davon, dass sie sich natürlich

auch in der Wirtschaft nützlich machten^), als Concubinen des

Hausherrn eine hervorragende Stellung einnahmen.

Es soll natürlich nicht geleugnet Averden, dass es auch Haus-

haltungen gegeben hat, die über grössere Sklavenbestände verfügten,

und das wird namentlich von den griechischen und römischen Fa-

milien gelten, die sich im Nilthal niederliessen. So spricht es für

eine luxuriösere Haushaltung, wenn man sich eine eigene Scyopaofh,

eine Einkäuferin^) halten konnte, wie sie in P. Oxyr. I 95 (J. 129)

begegnet. Bezeichnend ist, dass diese Sklavin, die früher einem

alexandrinischeu Vollbürger gehört hatte, von einem Griechen einem

Römer verkauft wird.

Wie steht es nun mit der Bedeutung der Sklaven im Hand-
werk und der Industrie? Unter den oben angeführten Fällen sind

einige wenige Beispiele von gewerblichen Sklaven.

1. In P. Grenf (II) 59 (J. 189 n. Chr.) vermietet eine Frau

ihren Sklaven (Trali;), der die Weberei gelernt hat^), auf 20 Monate.

Der Contract ist unvollständig. Dass in Griechenland und Rom die

Sklavenvermietung verbreitet war, ist bekannt.

2. In BGU 617 (J. 216 n. Chr.) wird der TaXel? 5o6Xyj 'Ept-

eOxog '(S.pbia.ivcc über Gewerbesteuer u. a. quittirt. Da sie und nicht

^) Nichts spricht dafür, dass diese Kinder etwa von einer Slslavin und

einem Sklaven im Hause gezeugt wären. Solche Sklavenehen kamen wohl nur

vor, wo grosse Sklavenmassen vorhanden waren. In den obigen Haushaltungen

sind meist neben der Sklavin gar keine Sklaven erwähnt.

*) Ebenso in P. Oxyr. I 37, 38, denn der Findling „vom Misthaufen"

wird offenbar Sklave.

^) Gelegentlich verdiente der Hausherr auch Geld durch sie, indem er sie

als Amme in ein anderes Haus vermietete. Vgl. P. Oxyr. I 91.

*) Vgl. z. B. Xenoph. Memorab. I 5, 2. Athenae. IV 171a.

^) Z. 10 ist etwa zu vervollständigen: i(§Tti,OTä(ievov i:t)v) Yep8iaxT]v tdxvYjv.
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ihr Herr die Steuer zahlt, so wird sie mit seiner Erlaubnis selbst-

ständig die Weberei ausgeübt haben, wie das gleichfalls in Griechen-

land und Rom vorkam.

3. Ebenso wird in unserem Ostr. 235 einem Aiogaopoc, SoüXo^

Ac5u|j,cü)voi; über Zahlung der Abgabe bnep (X£pta{xö)v quittirt. Auch

dieser mag irgend eine selbständige Thätigkeit gehabt haben. Vgl.

auch 1400.

4. In P. Leipz. 11 (Wessely, Ber. Sachs. Ges. 1885 S. 252)

begegnet ein •/^a.lxs.bc, 'AvxLa^Cevous) und ein aXiS-uc, — SoOXCo?)

'Avxta^£Vo(u;) 5:oaaxaX(ou). Schon Wessely hat dies richtig dahin

gedeutet, dass in beiden Fällen Sklaven gemeint sind, die als Kupfer-

schmied resp. Fischer ein selbständiges Gewerbe trieben. Es ist be-

merkenswert, dass ihr Herr Antisthenes, der als „Lehrer" bezeichnet

wird, offenbar ein Grieche ist.

Dies wären, soweit ich gesehen habe, die einzigen Fälle in

unseren Urkunden, in denen Sklaven sich am gewerblichen Leben

beteiligen. Die Urkunden warnen uns aber auf das eindringlichste

davor, dies etwa in weitem Umfang zu verallgemeinern und den

Sklaven irgend welche hervorragende Bedeutung im Handwerk oder

Gewerbe beizumessen, denn sie zeigen uns auf das unzweideutigste,

dass das Handwerk, wie die sonstigen Berufsarten, durchaus von der

freien Bevölkerung beherrscht wurde. Vor bald 30 Jahren hat

Lumbroso in seinen Eecherches S. 104 die Gewerbe zusammengestellt,

die ihm damals aus dem hellenistischen Aegypten bekannt waren.

Inzwischen hat das Material sich gewaltig vermehrt, und so ist es

vielleicht nicht ohne Interesse, eine neue Liste aufzustellen. Es

schien mir genügend, für jedes Gewerbe nur einige Belege zu bringen,

auch wo es viele giebt. In den Indices der Publicationen wird man

Genaueres finden. Ich habe die Berufsarten im weitesten Sinne ge-

fasst und habe nur diejenigen ausgeschlossen, die amtlichen Cha-

rakter haben.

'AXceu?, der Fischer: P. Par. 5, 41, 10 (IL v. Chr.), Grenf. (I) 60.

Oxyr. 141 (röm.)

'AXoTCwXrje, der Salzverkäufer. Eine 'AXoTiwXcwv-Strasse in Arsinoe:

BGU 9 (IIL n. Chr.).

'A[X7C£Xoupy6?, der Winzer: P. Lond. S. 182 (I. n. Chr.). BGU
308, 319, 50S.

'AotSog, der Sänger: Lepsius Denkm. VI n. 30.
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ApyupoTipaTY]?, der Wechsler, Bankier (vgl. Du Gange): P, Oxyr.

127, 144 (VI. n. Chr.).

'ApTOXOTio? , der Brotbäcker: P. Lond. S. 34 (II. v. Chr.) und oft.

'AptoTCpaxY]?, der Brothändler: BGU 304, 317 (byz.).

'ApxcyswpYO?, der Oberfeldarbeiter: Ostr. 1308. BGU 14 III 27

(III. n. Chr.).

'Ap^uaTpo?, der Oberarzt: P. Oxyr. 126, 23 (byz.).

'Ap)(txuß£pvyity]s , der Obersteuermann: P. Grenf. (II) 80, 81, 82

(V. n. Chr.).

'Ap)(iT£XXO)V , der Oberbaumeister: Petr. Pap. passim (III. v. Chr.).

'Ap)(0VY]Xax'y](;, der Obereseltreiber: P. Lond. S. 179, 180, 182 (I. n.

Chr.). Oben S. 272.

'AaiXXoiyopo?, der Lastenträger: P. Lond. S. 34 (II. v. Chr.).

'AaxpoXoyos, der Sternkundige: Pap. Berl. P. 1410 (II. n. Chr.).

AuXyjx'^i;, der Flötenspieler, resp, aüXyjxT]?, der Meier: P. Par. 5, 26, 6

(II. V. Chr.). Chart. Borg. VII 15. 19 (II. n. Chr.).

ßaXavsug, der Bademeister: P. Sakkakini (III. v. Chr.). Ostr. 1368,

1370, 1263 (L n. Chr.).

Bala.VBUXYiq, ^®^ Bademeister: Ostr. 527 (IL n. Chr.).

Bacpeu?, der Färber: Ostr. 1516 (IL v. Chr.). BGU 9 II 7. 676 und

oft. Oben S. 170 f.

BouxöXos, der Kinderhirt: Petr. P. (II) XXXVII (IIL v. Chr.).

und oft.

BupaoS£(];7]S, der Gerber: Petr. P. (II) XXXII (1) (IIL v. Chr.).

Oben S. 294 A.

FaXaxxocpopog, der Milchträger: P. Lond. S. 46, 22 (IL v. Chr.).

Feoüxo?, der Feldeigentümer, Grundbesitzer: BGU 283 (IL n. Chr.)

und oft.

FepSio?, der Weber: BGU 6. 115 I (IL n. Chr.) und oft. Oben

S. 172.

r£W[xexp7]?, der Feldmesser: Petr. P. (II) I (IIL v. Chr.). Leid. P 11.

Ostr. 1188.

TtiüpyoQ, der Feldarbeiter, resp. Pächter: passim.

FvaifaXXoXoYOS , der die Wollenflocken sammelt: oben S. 224

(IL V. Chr.).

rpa(X[iax£U(;, der Schreiber: BGU 117,8,10 und sonst oft.

Fpajjijiaxrjcpopo?, der Briefträger: P. Oxyr. I 156 (VI. n. Chr.).

TpacpeÜQ, der Maler oder Schreiber: Chart. Borg. VII 26 (IL n. Chr.).

WiLCKEN, Ostraka. ^*
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Aiaxwv, der Verwalter: Chart. Borg. IV 15. VII 16— 18. IX 23

(II. n. Chr.).

AcSaaxaXoe, der Lehrer: P. Leipz. 11. Ostr. 1188 (röra.).

Apo|JL£U5, der Läufer: BGU 141, 362 (röm.).

'EXacoTcpaxTjig, der Oelhändler: P. Lond. S. 221 (byz.).

'EXa'.OTCwXyji;, der Oelhändler: P. Oxyr. I S. 47.

'EXacoupyo?, der Oelarbeiter: P. Lond. S. 170 (I. n. Chr.). BGU 7.

Oxyr. I 43 Verso und oft.

'EXatoxpiaxYJs, der mit Oel salbt: BGU 576 (II/III. n. Chr.).

"EfXTtOpOi;, der Grosshändler: Rev. Pap. 52, 25; 77, 7 und oft (III. v.

Chr.). P. Oxyr. I 36 (röra.).

'EutaxoXo^opo?, der Briefträger: P. Petersburg 1.

'EpYaiYj?, der Arbeiter: Petr. Pap. (II) XXIII (a) (III. v. Chr.).

BGU 14, 115, 116, 146 und oft.

'EpyoScwxxyji;, der Arbeitervogt: Petr. P. (II) IV (1) (III. v. Chr.).

'Epexyjs, der Ruderer: P. Grenf. (II) 80 ff. (V. n. Chr.).

ZeuyvjXaxyj? xauptxo?, der Stiergespann treiber: BGU 624 (III/IV.

n. Chr.).

Zu^OTKoXy]?, der BierVerkäufer: P. Oxyr. I 85 (IV. n. Chr.).

Zud'OTZbiXiq, die Bierverkäuferin: BGU 38, 18 (I. n. Chr.).

ZuxoTcotog, der Bierbrauer: P. Grenf. (II) 39 (I. v. Chr.). Oben

S. 369 fr.

ZmyXucpoQ, der Bildhauer: P. Lond. S. 46, 15 (IL v. Chr.).

Zwypacpo?, der Maler: BGU 652 (IIL n.Chr.), 34, 371. Oben

S. 373.

'Evioxoq, der Fuhrmann: Petr. P. (II) XXV (III. v. Chr.).

"ÜTiriT-qc,, der Flickschneider: oben S. 220.

OpuoTiwXyji;, der Binsenverkäufer: P. Lond. 193 (IV. n. Chr.).

Oupwpo?, der Thürhüter: P. Oxyr. I 137, 141, 148. Grenf. (II) 91

(byz.).

'laxpoxauaxY]?, der Spezialarzt fiir Brennen: P. Lond. S. 48 (IL v.

Chr.).

'laxpoi;, der Arzt: passim. S. oben S. 375.

'lepoyXucpoi;, der Hieroglyphen -Steinmetz: P. Leid. U 4, 2. CIGr. III

4716 di9.

lepocjjaXxY]?, der Tempelsänger: BGU 630 IV 26 (II/'IIL n. Chr.).

l|JLaxi07ia)XY]s, der Kleiderhändler: P. Lond, S. 34 (IL v. Chr.) und

öfter. Vgl. die 'Ayopd lixaxLWV in Arsinoe (BGU 415, 27).
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['I[jiaTto?]7rXi)TY]?, der [Kleider]wäscher : BGU 118 (röm.).

'iTZTZOioixpoQ, der Eossarzt: P. Oxyr. 92 (IV, n. Chr.).

iTTTTOXOfiOS, der Pferdewärter: Petr. P. (II) XXV (III. v. Chr.).

'iTtnozpö^oq, der Pferdezüehter: BGU 151 (röm.).

"laxapxvj; (yepSto?), caxwvapx^S? <^e^ Webstuhlmeister, Vorsteher der

Weberwerkstatt: Ostr. 1155, 1154, 1156 (röm,).

'IxO-uoTrpaxYj?, der Fischhändler: P. Lond. S. 211 (VI, n. Chr.).

'IX^uoTiwXyj?, der Fischhändler: BGU 330, 344 (II. n. Chr.).

Kad-oc'.pivqq: BGU 14 V 12.

Ka-ö-apoupyo^, der Feinbrotbäcker: oben S. 331 (I, n. Chr,).

KaXluyxriQ: P. Par. 36, 5 (II. v. Chr.).

KaiLfiXdxrjc, (für xafiYjXyjXaxYj?), der Kameeltreiber: BGU 14 VI 12

(III. n. Chr.).

Koc\i.rilixr]Q, der Kameelwärter: BGU 34, 544 (Il.n.Chr.). Oxyr. 1 113.

Ka[AY]Xoxp6cpoc, der Kameelzüchter: BGU 607 (IL n. Chr.),

Ka[Ji:v£UX'i^(;, der Feuer- oder Ofenarbeiter: Pap,Berl.unedirt (III, v.Chr.).

KdcTi'irjXog . der Kleinhändler, Krämer: Rev. Pap, 47, 11; 48, 3, 7

(III, V. Chr.) und öfter,

Kaaconoioq, der RubberstofF- Arbeiter: oben S, 224,

KaxaßoX(euc): BGU 630 (II/III, n, Chr,),

Kaxaywyeug, der Viehtreiber: BGU 92 (II. n. Chr.).

Kepaiisug, der Töpfer: passim.

Kepa[i,07rXaaxr]$ (yspafiauTiXizaT/]!;), der Töpfer: BGU 668 (byz.).

KYjuoupö?, der Gärtner: P. Lond, S, 175 ff, (L n. Chr.). BGU 115 L

KcO-apcaxT^S, der Gtherspieler: BGU 377 (byz, arab,).

Ktxcoupyog, der Kikiöl -Arbeiter: P. Par. 11 (IL v. Chr.).

Kvai^euS (oder yvaipeu^), der Tuchwalker: oben S. 226, BGU 315.

KoyxtaxYjs: P. Grenf. (II) 87 (VIL n. Chr.),

Kovcaxil)?, der Kalkanstreicher: Ostr. 1485 (III/IV. n. Chr.).

Kon&uc,, der die Früchte zerschneidet (in der Oelfabrik): Rev. Pap.

45, 5 (IIL V. Chr.),

Kopo&Q, der Barbier: BGU 9 (III, n, Chr.). Oben S, 325.

Koupeus, der Barbier: P. Berl. uned. (IIL v, Chr,), Oben S, 227.

Koucpox£pa[ioupy6g, der Kufenmacher: BGU 368, P, 2923 (röm.).

KpofJLßuouwXyjs, der Zwiebelhändler: P. Par. 5, 20, 8 (für KpovSuoTiu))

(IL V. Chr.).

KpuxouwXyjs (oder ypuxoTrwXyjg), der Trödler: BGU 9 (III, n, Chr.).

Oben S. 381.

44*
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KxYjvoxpö^Oi;, der Viehzüchter: BGTJ 14, 46, 638 (röra.).

KujSspvTg'O]«; (oder yußspvTgxYj?) , der Steuermann: P. Par. 5, 36

(II. V. Chr.) und oft.

Aocx6\iOQ, der Steinbruch -Arbeiter: Petr. Pap. II pass. (eXeuO-epot X.)

(III. V. Chr.). P. Oxyr. I 134 (VI. n. Chr.).

Aa)(aveuxT^i;, der Gemüsegärtner: P. Oxyr. I 43 Verso III 12 (txuXyj X.)

(röm.).

AayjxyonpdzTiC,, der Gemüsehändler: P. Lond. S. 213 (VI. n. Chr.).

AaxavoTiwXyji;, der Gemüsehändler: Chart. Borg. II 21, VI 18 und

oft (II. n. Chr.).

Aid-oopyoQ, der Steinarbeiter: Petr. P. XIII 6 (III. v. Chr.).

Aid-ocpopoc,, der Steinträger: Pap. Berl. P. 8894 (byz.).

AcvoTTwXyji;, der Linnenhändler: Ostr. 45 (I. n. Chr.). Leipz, 11 (nicht

Xtvoupyoi;).

Aivoücpoc, oder Xivu^og, der Leinweber: Ostr. 23 (oben S. 322)

und oft.

Mayscpo?, der Koch: Rev. Pap. 50, 14 (IIL v. Chr.). BGU 6, 151.

Oxyr. I 108, 118.

MeXiaao'jpyog, der Imker, der Honigbereiter: P. Par. 5, 22,5. P.Leid.

P 19 (II. V. Chr.). BGU 690. Oxyr. I 85.

MexaßoXo?, der Krämer: Rev. Pap. 47, 12; 48, 3, 7 (III. v. Chr.).

Mfiy^avocpioQ, der Maschinenarbeiter: P. Lond. S. 171 ff. (I. n. Chr.).

BGU 213, 325 (röm.).

MoXußSoupyös, der Bleiarbeiter: Ostr. 1188, 1485. Oxyr. I 135.

M-UO^-ripaTriQ, der Mäusefänger: P. Lond. S. 193 (IV. n. Chr.).

M.'jpoTioi'Xriq, der Salbenhändler: BGU 9 (III. n. Chr.).

NauxXvjpo?, der Schiffsherr: Petr. P. (II) XXVII (2) (IIL v. Chr.)

und oft.

NauXo56xos, der Fährmann: Ostr. 1477 (IL n. Chr.).

NauTxyjyoSj ^^^ Schiffsbauer: Petr. P. (II) XX (III. v. Chr.). Oben

S. 263.

NauTYjs, der Schiffer: BGU 255 (VL n. Chr.). Oxyr. I 86 und oft.

Nexpoxa^os, der Leichenbestatter: BGU 34. Grenf. (II) 68 ff. oft

(röm.).

No|jiLx6i;, der Rechtsgelehrte, der Anwalt: BGU 388 und öfter.

EupTjxYJs, der Scheerer: BGU 630 V 10 (röm.).

'Oofjy6c,, der Karawanenfiihrer: CIGr. III 4716 d 12.

'Od-ovcoTwtoXrji;, Verkäufer feiner Stoffe: P. Leid. K 13 (IL v. Chr.).
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Olxoh6\iOi, der Zimmermann: Petr. P. (II) XIII (14) (HL v. Chr.)

und öfter.

Ob/i[i.Tzopoi j der Weingrosshändler: P. Oxyr. I 43. Grenf. (II) Gl

(röm.).

OfvoupaxY]?, der Weinhändler: BGU 34 (röm.) und öfter.

OtvoTCwXyjS, der AVeinhändler: Pap. Berl. P. 1410 (röm.).

Ol^^oyeipioxric, der Weinverweser: P. Oxyr. 141, 150 (byz.).

'Ovr^XaTYjg, der Eseltreiber: passim.

'OTCxaveug, der Brater: Pap. Berl. uned. (III. v. Chr.).

'OpveoTpocpo?, der Vogelzüchter: BGU 725, 7 (VII. n. Chr.).

UocXaiaz-qq, der Ringer: P. Par. 5, 24, ^ (IL v. Chr.). BGU 492,

596 (röm.).

IlaXtVTrpaxoövxes, die Verschleisser: Rev. Pap. 47, 16 (HL v. Chr.).

IlavxoTiwXYjc, der Trödler: Ostr. 347, 348 (IL v. Chr.).

UepiyüvQC,, der Badgehülfe (der das Wasser übergiesst): P. Lond.

S. 214, 215. P. Oxyr. I 148 (byz.).

UriXoTzoicq, der Lehmarbeiter: BGU 362 VIII 8 (HL n. Chr.).

nXaxouvTOTTOto?, der Kuchenbäcker: s. oben S. 331 (I. n. Chr.).

IIXiv^eutYjs, der Ziegelstreicher: P. Lond. S. 178 (L n. Chr.).

nXtvö'OuXxo?, der Ziegelstreicher: Petr. Pap. (II) XIV (1 c) (LEI. v.

Chr.).

nXiv^oupyo?, der Ziegelstreicher: P. Lond. S. 220 (byz.).

IIotiJLYiv, der Hirt: Ostr. 1191. Chart. Borg. V 2—4 und oft.

nope'JTYJ?, der Fährmann: s. oben S. 280 f. (IL v. Chr.).

IIop^lJisus, der Fährmann: P. Paris. 5, 42,5. Leid. P (IL v. Chr.).

nopcpupoTrwXyji;, der Purpurhändler: P. Schmidt (byz.).

noTa|i,tx7]g, der Wassersucher (Lex.) oder wohl eher der Kanalarbeiter:

BGU 14, 295 (röm.).

npiaxYj?, der Säger: Pap. Berl. uned. P. 8896 (byz.).

npwpsus, der Hauptbootsmann: Tarif von Koptos (oben S. 347).

nw^apixYj«;, der Obstgärtner: Wessely, Rev. Eg}T)t. HI S. 172. BGU
643 (byz.).

TaßScaxVjs, der Drescher (?): BGU 115. Chart. Borg. IV 11, 12

(röm.). S. oben S. 341.

TVjxwp, der Anwalt: BGU 15 L 19 II und oft (röm.). In Pap.

Berl. uned. P. 2540 ein ^i^xiop xal xpuaoxoo?.

Saxxocpopos, der Sackträger: P. Lond. S. 34 (IL v. Chr.). BGLI 141.

286. 370. Vgl. S. 292.
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StSyjpoupyo?, der Eisenarbeiter: P. Paris. 5, 34, 9 (II. n. Chr.).

ScSvjpoxaXxeus, der Eisenschmied: P. Oxyr. I 84 (IV. n. Chr.).

Hixoy.ä.'UYiXoq, der Getreidehändler: P. Lond. S. 34 (IL v. Chr.).

1iixo[iizpriq , der Getreidevermesser: Ostr. 1191. BGU 509 (röm.).

In P. 255: epyaoca atxofisxpwy.

SxXyjpoupyoi;, der Steiuhauer: CIGr. 4716 d. 20.

Sxuxeu?, der Schuster: s. oben S. 293.

Sxa^pioOxo?, der Wirt: Berl. Pap. uned. P. 7097,26 (IL n. Chr.).

Sxe^avoTrXoxos, der Kranzflechter: P. Lond. S. 193 (IV. n. Chr.).

SxOTUoupYÖs, der Wergarbeiter: BGU 682. Grenf. (II) 86

(röm.).

2)(OivcouX6xoi;, der Seilarbeiter: BGU 118 (IL n.Chr.).

TocTziho^oq (oder Zocmhu^ot;') , der Teppichweber: P. Paris. 5, 19, 1

(IL V. Chr.). S. oben S. 177.

T(x.piy(euzy]q, der Pökler, der Balsamirer: P. Par. 5, 26, 10 (IL v.

Chr.). BGU 337.

Tapc)(07iwXy3S, der Pökelhändler: Zeitschr. Gesell. Erdk. Berl. 1887

S. 28.

Tapacxapto?: BGU 34, 738 (byz.).

Tsxxwv, der Zimmermann: P. Par. 5 (IL v. Chr.) passim und oft.

TpaTie^txyjs, der Bankier: BGU passim (röm.).

Tu(X7iaviaxr|(;, der Paukenschläger: BGU 630 IV 1 (röm,).

TopauXr]?, der Wasserorgelspieler: P. Oxyr. I 93 (IV. n. Chr.).

'X^pOK<xpo-/pc„ der Wasserträger: BGU 14 WI 7 (III. n, Chr.).

TSpu^uXa^, der Wasserwächter: P. Lond. S. 176 (I. n. Chr.).

BGU 021.

'r7iap)^cx£XX0i)v, der Unterbaumeister: Petr. Pap. (II) VI (III. v. Chr.).

TTioxauaxY]?, der Heizer: P. Leid. T5 (IL v. Chr.).

Tcpopßo?, der Sauhirt: Petr. Pap. (II) XXXIIIa, 30 (III. v. Chr.).

OaxcvoTi;(i)XYj^, der Linsenhändler: BGU 9 («^axtvoTiwXiwv- Strasse)

(IIL n. Chr.).

OuXa^, der Wächter; passim.

XaXxeus, der Schmied: P. Par. 5. 42 (IL v. Chr.). Oxyr. I 113.

CIGr. 4716 d. 28, 59.

XaXxoxoXXr^XT^;, der Kupferlöther: P. Oxyr. I 85.

XaXxox'jTTo;, der Kupferschmied: CIGr. 4716d. 44. Gl.

XaXxo'jpyoi;, der Kupferarbeiter: BGU 3ü2 VII IG, 576 (röm.).

Xapxo7:pa-r,;, der Papyru^häi.d-er: BGU 319. P. 2749 (byz.).
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Xe:p6xe)(vos, der Handwerker: P. Oxyr. I 38, 17 (ein yipoioq nennt

sich so). Tarif V. Kopt. oben S. 347.

Xyjvoßoaxo?, der Gänseliüter: Petr. Pap. (II) X 1 (III. v. Chr.), Paris.

5, 25, 5 (IL V. Chr.). BGU 137, 138.

Xoa)(ux7](;: passim (IL v. Chr.j.

XotpO|jidY£tpo?, der Schweinekoch oder Schweinemetzger: BGI^ 3

(byz.).

Xpuaoxooq, der Goldschmied: Petr. Pap. (II) XLIIIb (III. v. Chr.).

Paris. 5, 12,2. BGU 115, 434, 574, 659 und öfter.

W(0a'9-O7iX6xoe, der Binsenmattenflechter: Chart. Borg. XI 8.

'QottwXyj?, der Eierhändler: P. Oxyr. I 83 (IV. n. Chr.).

Diese Liste ist nach mehreren Seiten hin von Wert. Zunächst

zeigt sie uns auf das Klarste, dass von irgend welcher Bedeutung

der Sklaverei für das Handwerk und die Industrie in Aegypten

keine Rede sein kann. Wir lernten einen Weber, eine Weberin,

einen Schmied und einen Fischer kennen, die Sklaven waren und

auch ausdrücklich als solche bezeichnet wurden^), und es mag

manche Avohlhabendere Häuser gegeben haben, die ihre Sklaven, wie

das ja in Griechenland und Rom sehr häufig vorkam, für ein be-

stimmtes Handwerk ausbilden Hessen. Aber eben jene Gewerbe

werden, wie die Liste zeigt, ausserdem — und offenbar für gewöhn-

lich — von Freien betrieben. Von den meisten der oben angeführten

Gewerbe wird es durch die Belege erwiesen, dass Freie es waren,

die sie ausübten. Bei Manchen fehlt der directe Beweis für den

einzelnen Fall, doch spricht auch nichts dafür, dass sie etwa von

Sklaven betrieben wären. Wir werden daher das Gcsammtergebnis

der Liste dahin zusammenfassen dürfen, dass die Gewerbe in erster

Linie in der Hand der freien Bevölkerung waren, wogt gen die Ver-

^) Vermutlich wird man aucli die Tänzerinnen, die von einem Hausiialt

zum anderen auf Zeit gegen Entgelt verliehen wurden (s. oben) , für Sklavinnen

halten dürfen. Waren die Tänzerinnen, wie M'ahrscheinlich , alle Sklavinnen,

so lag in dem Schreiben keine Nötigung vor, dies Sklavenverhältnis besonders

hervorzuheben. — In diesem Zusammenhange kommt mir die Vermutung, dass

vielleicht auch die Ixaifat. sämmtlich Sklavinnen waren. Was ich oben S. 218

An. 1 über ihre Nomenclatur, über das Fehlen des Vatornamens gesagt habe,

würde nur für diese Annahme sprechen. Wenn das Ixaip'.y.öv von ihnen, nicht

von den Bordellhaltern erhoben wird, so würde das oben so aufzufassen sein,

wie wenn jene fsp^ixivoi. So'jXyj selbst das ^(soptüväS'.ov zahlt.
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Wendung von Gewerbesklaven im Dienste wohlhabender Häuser

völlig zurücktritt.

Von entscheidender Bedeutung für unsere Frage ist meines Er-

achtens die Thatsache, dass auch die Grossindustrie, wie sie

vom König selbst in seinen Fabriken betrieben wurde,

nicht mit Sklavenmassen, sondern mit freien Lohn-

arbeitern wirtschaftete. Das geht wenigstens für die Oelfabri-

katlon, die ja vom König monopolisirt war, aus dem unschätzbaren

Revenue -Papyrus deutlich hervor. Die ausführlichen Bestimmungen,

die uns daselbst c. 44 fF. über die Rechte und Pflichten der in den

königlichen Oelfabriken angestellten eXatoupyoc erhalten sind, zeigen

auf das deutlichste, dass es freie Arbeiter sind, die da für Lohn

(xaxepyov, \iia^6<;) und für eine gewisse Tantieme am Gewinn (c. 45)

für den König arbeiten. Freilich sind diese Arbeiter — das hängt

ofienbar mit den Erfordernissen des Monopols zusammen — gewissen

Beschränkungen unterworfen: sie dürfen, wenn sie einmal in eine

königliche Oelfabrik eines Gaues eingestellt sind, nicht auf eigene

Faust in einen anderen Gau übersiedeln, also ihre Freizügigkeit ist

beschnitten (44, 18 AT.), aber diese Bestimmung, die Sklaven gegen-

über völlig überflüssig gewesen wäre, zeigt gerade, dass wir freie

Arbeiter vor uns haben. Dass sie täglich ein ganz bestimmtes Quan-

tum Arbeit erledigen mussten, spricht nur für die strafie Disciplin,

die in diesen Grossbetrieben herrschte.

Wie es in den grösseren industriellen Betrieben, die die Tempel
unterhielten, gehalten wurde, wissen wir nicht. Tempelsklaven hat

es gegeben^), aber nach dem, was wir sogleich über die Tempel-

domäne constatiren werden, ist es wenig wahrscheinlich, dass die

Tempelsklaverei überhaupt eine hervorragende Bedeutung gehabt

hat. Rev. Pap. 50, 20 AT. meint jedenfalls mit o^ IXacoupyoOv-

zec, dv zolc, lepoZc, nicht Sklaven, zumal man von denen kaum die

&.'KO^(pa''^(xi eingefordert haben würde. Also scheint auch die priester-

liche Oelfabrikation in der Hand freier Arbeiter gewesen zu sein.

Für die Kraft, die der Gedanke der freien Arbeit in Aegypten

hatte, sei endlich auf die Thatsache hingewiesen, dass sich sogar in

den Steinbrüchen, die sonst überall wohl in der Regel von Sklaven

*) Vgl. P. Tur. 8, 12 und 17 (II. Jahrh. v. Chr.). Vgl. auch BGÜ 176

(Hadrian's Zeit), wo Priester sich beklagen, dass ihre iraiScg zu den Damm-

arbeiten abcommandirt würden.
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(resp. Sträflingen) bearbeitet werden, IXsu^epot Xatöixo: finden.

Vgl. Petr. Pap. (II) XIII (1) und dazu oben S. 525 An. 1. Sie

sind übrigens ähnlich, wie sonst die Sklaven, in Decurien (unter

S£xaxap)(at) organisirt. Freilich lässt schon die Hervorhebung von

IXeud-epot darauf schliessen, dass es neben ihnen auch Unfreie

dort gab. Aber die Thatsache dieser „freien Steinbrucharbeiter"

bleibt darum doch sehr bemerkenswert.

Für die soziale Stellung der freien Handwerker sind die Ver-

eine von Interesse, auf die wir schon oben S. 330 ff. hingewiesen

haben. 1) Auch auf das ursprüngliche Beieinanderwohnen der

Vereinsgenossen In derselben Strasse, die dann nach ihnen den

Namen erhielt, haben wir schon a. a. O. aufmerksam gemacht.

Unsere obige Liste ist aber auch noch nach einer anderen Rich-

tung von Bedeutung. Es liegt wohl auf der Hand, dass bei einer

so fein gegliederten Arbeitsteilung, wie sie uns in der Liste ent-

gegentritt, von einer Oikenwirtschaft im Sinne von Rod-

bertus-Bücher im Aegypten dieser Zeit nicht die Rede sein

kann. Wenn man die einzelnen Berufsarten durchgeht, so wird

man weiter finden, dass diese verschiedenartigen Handwerke durch-

aus nicht immer direct für den Kunden arbeiteten, sondern dass

der Zwischenhandel voll entwickelt war. Ich will hier gar nicht

auf den alexandrinischen Export hinweisen 2), sondern halte mich

an unsere Liste. Da finden wir Zwischenhändler mit den ver-

schiedensten Bezeichnungen, i^inopoi, xaTTYjXoc, fjiexaßoXot, TiaXcv-

upaTOüvTe?. Auch der Handel mit Spezialartikeln ist entwickelt,

vgl. die tjjiaxcoTxwXac, ^u^oTtwXac, oiveixTiopoc, atxoxaTiYjXot u. s. w.

Dass die Töpfer von Koptos für den Export gearbeitet haben,

ist uns zufällig überliefert (Athenae. XI 464 b). Das Product

durchlief also noch andere Wirtschaften, ehe es vom Produ-

centen zum Consumenten gelangte, und damit war, wenn ich Bücher

^) Inzwischen sind noch weitere Belege hinzugekommen, so das xo'.vöv xwv

tSTCTÖvwv (Oxyr. I 53), das xo'.vöv töv aiSyjpoxaXxecov (Oxyr. 84), twv x^tx.Xv.o-

xoXXtjtwv und töv ^u%-0'K(üX&\ (Oxyr. 85). Diese gehören freilich alle dem

IV. Jahrh. n. Chr. an, wo das Zunftwesen ja einen neuen Aufschwung nahm.

Oben haben wir auch schon für die Ptolemäerzeit Belege gebracht. Zum Vereins-

wesen vgl. jetzt Ziebarth, Das griechische Vereinswesen.

2) Vgl. Strabo XVII S. 793.
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recht verstehe, die dritte Stufe seines Schema's, die volkswirt-

schaftliche, erreicht.

Fragen wir endlich nach der Bedeutung der Sklaverei in der

Landwirtschaft. Wir haben ein ausdrückliches Zeugnis dafür,

dass die Aecker Aegyptens nicht von Sklaven, sondern von Freien

bebaut wurden.^) Varro rer. rust. I 17 sagt: omnes agri coluntur

hominibus servis aut liheris aut utrisque: liberis, aut cum ipsi colunt,

ut plerique paujyercidi cum sua progenie, aut viercennariis cum con-

ducticiis liberorum operis res maiores, ut vindemias ac faemsicia ad-

ministrant, idque quos obaerarios (operariosf) nostri vocitarunt, ut etiam

nunc sunt in Äsia atque Aegypto et in Ulyrico complures. Er bezeugt

also für Aegypten die Bewirtschaftung durch die Freien selbst unter

Zuhilfenahme freier Tagelöhner. Durchblättert man unter diesem

Gesichtspunkt die Urkunden, so wird man das varronische Zeugnis

durchaus bestätigt finden. Ich wüsste nicht eine einzige Urkunde

zu nennen, die auf einen landwirtschaftlichen Sklavenbetrieb schliessen

Hesse. 2)

Da Varro von den Privatleuten spricht, die nur eine kleine

Parzelle ihr Eigen nennen, wollen wir zunächst die private Wirt-

schaft betrachten. Dass diese kleinen Parzellenbesitzer, die uns

zu Hunderten in den Texten entgegentreten, nicht mit Sklaven

wirtschaften, versteht sich eigentlich von selbst. Vielfach verfuhren

sie so, wie Varro auseinander setzt, d. h. sie beackerten mit Hilfe

ihrer meist sehr zahlreichen Familie ihr Stück Land im Schweisse

ihres Angesichtes und nahmen vielleicht bei der Weinlese oder Heu-

ernte freie Tagelöhner (epYaxac) zu Hilfe. Vielfach haben sie aber

auch durch Verpachtung die Wirtschaft auf Pächter abgewälzt, die

dann ihrerseits, wie oben beschrieben, das Land bearbeiteten oder auch

wiederum teilweise in Afterpacht gaben (vgl, z. B. P. Lond. CCXVI).

Die iitad-waci; spielt in unseren Texten neben der aötoupyia eine

grosse Rolle. Die eben geschilderte Wirtschaftsart findet sich aber

auch bei grösserem Grundbesitz. Nach Petr. Pap. (H) XXVIII (a)

wird ein makedonischer Soldat mit 30 Aruren (=82680Dm) bei

1) Vgl. RudorflF, Rhein. Mus. 1828 S. 180. Varges, de stat. Aeg. S. 21.

Lumbroso, Rech. S. 95. Marquardt, St. V. I"^ S. 440.

^) In P. Grenf. (I) 47 pachtet der Sklave eines früheren Gyiunasiarchen

4 Aruren. Der steht auf einer Stufe mit den Sklaven, die mit Erlaubnis ihres

Herrn ein Geschäft betrieben, wie etwa jene SoüXvj yepStatva.
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Lysimachis im Faijüm als Kleruch angesiedelt (III. Jahr. v. Chr.).

Von diesen 30 Aruren hat er | an zwei andere Soldaten verpachtet,

-J
behält er zu eigener Bewirtschaftung zurück (xaxa xö xptxov |Ji£po?

auvyewpYoOvxoi;). Ueber die Art der Bewirtschaftung selbst erfahren

wir aus diesem Text nichts. Nach dieser Richtung ist für das

III. Jahrh. v. Chr. die oben S. 436 besprochene Steuerdeklaration

des Asklepiades von Interesse. Gleichviel ob der Mann Grund-

eigentümer oder Pächter ist^), jedenfalls führte er seine Wirtschaft

nicht mit Sklaven, sondern mit yewpYol [na^(o)xoc), also Feld-

arbeitern, die sich ihm um Lohn verdungen hatten. Dass das Freie

waren, zeigt der Titel deutlich genug; auch hätten sie in einer

dTCoypacp-)^ notwendig sonst als hoüXoi bezeichnet werden müssen.

Hier haben wir solche mercennarii, wie Varro sie nennt, nur sin. sie

nicht Tagelöhner, die aushilfsweise für bestimmte Arbeiten engagirt

sind, sondern sie sind, wie es scheint, dauernd in Lohn genommen.

Doch ich kann hier nicht die einzelnen Wirtschaften durchgehen.

Nur auf den landwirtschaftlichen Betrieb, der uns durch das Wirt-

schaftsbuch von Hermupolis aus der Zeit des Vespasian (s. oben

S. 675) vor Augen geführt wird, sei mit ein paar Worten hingewiesen.

Dieses kleine Gut arbeitet mit zwei Arten von Arbeitern. Einmal

erscheinen da eine Reihe von Männern, fast tagtäglic' ,
die mit

Namen genannt offenbar dauernd zu dem Hauswesen gehören, etwa

wie die yewpyol [i,ca'8'(ü)xo() des Asklepiades^), ich meine die

'A|jij3puü)v, "QpoQ, 'Eni\iaxo<;, Oißt? u. A. Dass sie etwa Sklaven

wären, wird durch nichts indicirt. Ausserdem werden täglich, so

weit wir sehen können, wohl das ganze Jahr hindurch je nach

Bedarf Ipyaxac angenommen, die für Lohn ([jL'.a^-os) und zwar um

Geld, wie wir sahen, arbeiten. Das sind die mercennarii des Varro.

Neben diesen ip^xxai begegnen auch Tzodhec,, womit hier nicht

Sklaven, sondern Knaben gemeint sind, die als Eseljungen oder

*) Für letzteres spricht Z. 12: TCpög zä, exq!öpi.a S' öcp£i>.o|j.£v //// toü

Sy.ap,av8pou xXVjpou. Doch könnte er daneben auch eigenen Besitz haben.

2) Solche freien, dauernd mit dem Haus verbundenen Arbeiter begegnen

auch sonst. Vgl. BGU 146 (III. n. Chr.): SoöXog Sapancojvos 'Owtö^pscog y.[a.i

äjXXog gEvo[sj epYä[T:rj5 aujxoö. Dass der zweite kein Sklave ist, geht aus

dem Gegensatz klar hervor. Und doch heisst er „sein ipYOCTYjs". Vgl. auch

den epYätvjg, den der Priester 'Apnoxpäg dem Gutshof bei Hermupolis auf einen

Tag vermietet (Kenyon, S. 182 Z. 406).
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zum Ausjäten des Unkrautes und ähnlichen leichten Arbeiten ic

Lohn genommen werden. Wenn man sieht, wie diese freien länd-

lichen Tagelöhner beständig die notwendigsten Arbeiten verrichten,

so wird man die Annahme, dass etwa ausserdem ein grosses Sklaven-

heer bestanden habe, das nur in den Rechnungen nicht erwähnt

werde, als durchaus unwahrscheinlich zurückweisen. Dass da ein

paar Sklaven gewesen sind, ist ganz gut möglich. Aber die Arbeit

ruhte vor Allem auf den dauernd mit dem Hause verbundenen

Arbeitern sowie auf den freien Tagelöhnern, die Tag für Tag,

oft in grösserer Zahl, in Lohn genommen wurden. — Ganz ähn-

lich war die Wirtschaft auf dem Gut, dessen Ausgaben uns durch

BGU 14 (vom Jahre 255 n. Chr.) z. T. erhalten sind.

Wie stand es nun mit der Sklaverei in den königlichen und

heiligen Domänen? Diese Frage ist für das System noch wichtiger,

da es sich hier nicht um kleinere oder grössere Parzellen, sondern

um ganz gewaltige Latifundien handelt, die in ihrer Gesammtheit

den grössten Teil des Landes ausmachten, i) Die Urkunden sprechen

dafür, dass auch in diesen Domänen die Sklaverei sicherlich keine

hervorragende Rolle gespielt hat. Ja, wir können überhaupt nicht nach-

weisen, dass hier irgendwo Sklaven verwendet worden wären. Diod. I 74

berichtet folgendes: oi \iev ouv yewpyol [icxpoö zcjoc, tyjv xcup-KO^opov

Y'^v T-^v Tcapd xoö ßaacXewi; xal xwv cspewv y.al xwv [xaxtjxwv

[ito'ö'ouiievoc SiaxeXoöat xöv uavxa y^pövov Trepi xy]v Ipyaaiav ovxei;

zfic, yjbipaq. Das ist zwar kein Zeugnis pour l'epoque des Ptolemees

(Lumbroso, Rech. S. 94), denn Diodor spricht hier wie in dem ganzen

Abschnitt von der Pharaonenzeit, von den ol x6 TiaXaiov x'rjv Atyuu-

xov xaxotxoüvxe? (vgl. Observat. ad bist. Aeg. S. 10). Aber was

er hier über die königliche und heilige Domäne sagt, wird allerdings

durch die Urkunden auch für die Ptolemäerzeit noch als zu Rechte

bestehend erwiesen. Es scheint in der That, dass diese Domänen

in der Regel, in kleinere Parzellen zerlegt, an Pächter vergeben

und von diesen in der oben angedeuteten Weise bewirtschaftet wurden.

Solche Pächter nannte man, ebenso wie die Pächter von Privatland =*),

*) Varges S. 21 irrt, wenn er die Varronische Notiz über das Fehlen der

Sklaverei durch den Mangel an Latifundien erklären will. Auch die Besitzungen

der reichen Alexandriner im Lande mögen gelegentlich den Charakter von Lati-

fundien gehabt haben. Vgl. oben S. 415.

*) Vgl. oben S. 185 ff. Vgl. jetzt auch Paul Meyer, Philolog. LVI S. 203.
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"{tiüpyoi (= coloni), was an und für sich nur den Feldarbeiter be-

deutet, der fremdes, nicht eigenes Land bebaut.^) Die Pächter von

königlichem Domanialland hiessen speziell ßaacXuol Y£wpyot, vgl. Petr.

Pap. (II) S. 36 und Pap. Paris. 12 (III. und II. Jahrh. v. Chr.).

Auch in der Kaiserzeit hat sich dieselbe Institution erhalten, nur

nannte man die Pächter jetzt öfter SyjpLoatoc yewpYO^") als ßa'TcX'.xol

yewpYOC^), oder, wo es sich speziell um yy] o'jaiaxi^ handelte, auch

wohl [iiaO-wxal o'jacaxoc.*) Dass mit diesen ßaacXixol und 5Yj[x6acot

yewpyoi wirklich Pächter gemeint sind, ergiebt sich schon daraus,

dass sie excpopia zu zahlen hatten (s. oben S. 185 ff.). Dass die

heilige Domäne aber in derselben Weise von 5y^[xca'.oi yewpyoi be-

wirtschaftet wurde, zeigt z. B. P. Lond. CCLVI, aus der Zeit des

Augustus, wo folgende Worte begegnen: Sr;{JLoa(oC(; yewpyoTc, de, 7)v

yetöpyoöGL ßaaiXixYjv xal tepav xal l-epav y^v. Ebenso wie hier

handelt es sich um den Vorschuss der Aussaat^) an die Syjjioaiot

yewpyot auch in BGU 20 (vom Jahre 140/1), wo es heisst: [ispia-

\ioc, a7i£p[JiaTü)v StoixYjaew? x-^c; xe ßaacXtxfji; xal lepäs xal 7ipo;65ou.

Vgl. auch BGU 624. Für die Ptolemäerzeit vgl. P. Paris. 63,178:

xwv — XYjV hpoc'^j yecopyouvxwv.

Wir hören, dass der Staat gelegentlich Gewalt anwenden musste,

um die nötigen Pächter zu bekommen. Das war z. B. vor dem

Amtsantritt des Julius Alexander geschehen, und gegen diesen Miss-

brauch der staatlichen Macht wendet sich der Präfect in seinem Edict

(CIGr. 4957, 10: r^ (äXXa; ix'.a^wast? o'jataxa?). Allmählich scheint

die Vorstellung, dass man zur Pacht gezwungen werde könne, Fort-

schritte gemacht zu haben, denn in BGU 648 vom Jahre 164 oder

*) So wird man die yetopYGL |Ji'.aO-(tüxo{) des Asklepiades, die zu seinem

Hausstand gehören und ohne jeden Anhang sind, lieber für solche Feldarbeiter

als etwa für seine Pächter halten.

2) Vgl. P. Lond. CCLVI. Grenf. (Ij 45, 46. CIGr. 4957, 32. BGU 84;

471; 560,23; 589; 659 und öfter.

ä) So in P. Lond. CLXXVII aus dem I. Jahrh. n. Chr. Eine bei Ziebarth,

Griech. Vereinsw. S. 213, mitgeteilte Inschrift nennt einen Verein, eine auvoSog

Yetopytöv Kaiaapog (aus Tiberius Zeit).

*) Vgl. BGU 599, 9.

^) Von den ezcpöpia ßaoiXixä und der f|}i'.oX£a a7iep[iäxü)v solcher yswpyot

handelt der AVien. Pap. 31, aus der Zeit des Augustus. Vgl. AVessely, Wien. Stud.

1882. Die griech. Pap. d. kais. Samml. 1885 S. 23. Dazu Observat. ad. bist.

Aeg. S. 47 f.



702 VII. KAPITEL.

196 n. Chr. beruft sich eine Frau auf die Erlasse der Präfecten

und Procuratoren dafür, dass sie „als Frau" nicht zur Staatspacht

herangezogen werden könne: yeiopyias ßaacXcxYjg y^g, elg fiv yiivi]

O'jaa o'jx ötpscXw xa^eXxeaO-aL . . . e~zl xal äzzxvoc, tl\ii xal o'j5e

i[iTJXfii aTiapxelv 5uva|Jiac. Sie bezeichnet darauf der Behörde die-

jenigen Personen, die zur Pacht genomn. ,n werden könnten.

In der Ptolemäerzeit scheint unter besonderen Umständen, wohl

in schwierigen wirtschaftlichen Krisen, gelegentlich diese Vergewalti-

gung der Bevölkerung l^urch königlichen Erlass legalisirt worden

zu sein. Das ist meines Erachtens der Sinn des Pap. Paris. 63

aus dem II. Jahrh. v. Chr.^), der die Interpretation eines Tcpo^xayiJta

enthält, nach welchem alle finanziell Leistungsfähigen zur yeiopyia

der ßaacXcxY] yr] herangezogen werden sollten. 2) In Z. 163 ff. wird

darauf hingewiesen, dass auch früher schon einmal „unter ähnlichen

Verhältnissen" eine solche Massregel getroffen sei.^) Wie lange der

vorstehende Erlass in Gültigkeit gewesen ist, wissen wir nicht.

Wenn die Regierung in dieser Weise die Bevölkerung zur Ueber-

nahme der Domänenpacht zwang, so näherte sich damit allerdings

die Leistung der Bevölkerung stark der Fronarbeit.

Wir können hier nicht auf die Entwickelung dieser Pachten

eingehen.^) Für unsere Frage ist nur von Wichtigkeit, dass diese

Pächter der königlichen und heiligen Domäne aus der freien Bevölke-

rung entnommen wurden, wie sowohl aus dem Pap. Paris. 63 als

*) Vgl. Lumbroso, Rech. S. 89 flf. Revillout, Melanges S. 251 ff.

*) Man pflegte bisher aus diesem Text zu folgern, dass die gesammte

Bevölkerung, soweit sie finanziell leistungsfähig war, hierdurch zur Uebernahme

alljährlicher Fronarbeiten auf den königlichen Domänen gezwungen worden sei.

So Lumbroso, Eech. S. 89, der diese corvee de Vensemencement des terres royales

der Verpachtung [bau) auf S. 94 gegenüberstellt. Auch ich habe bisher diese

Meinung geteilt. Aber bei wiederholter Leetüre sind mir Bedenken gekommen,

ob es berechtigt ist, die hier behandelte ys.iüp'^l'x der ßaa'.XixT] yfj yon der

sonst überlieferten yetüpyta ßao'.Xixi^ (= Pacht) zu trennen. Mir scheint, dass die

obige Auffassung der Urkunde durchaus dem "Wortlaut entspricht. — Dass der

Erlass übrigens für damalige Zeit ein Novum brachte, zeigt schon die Thatsache,

dass er in allen Bureaus missverstanden wurde.

') "Ov "cpÖTcov xal -/.axä Tr;v 6|ioiav Trepiaxaotv 'IutiocXou to5 töts

npoxa-9-yj^dvou tvjs X'^P^'S 7cpoxp£c};a|ji.£vo'j xoüg axpaxrjYOÜg xal xcug Xaoug

iniSc^acö-ai xä x^; äa/oXla; xxX.

*) Vgl. P. Meyer, Philol. LVI S. 203 ff.
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auch aus den erhaltenen Pächterlisten der Kaiserzeit unzweideutig

hervorgeht. Vgl. z. B. 659 II. PER I 33. Vgl. auch den ßaatXi-

/.ÖQ ^zoypyoc, in P. Lond. CLXXVII.^)

Wir sind somit zu dem Resultat gekommen, dass weder in der

Industrie noch in der Landwirtschaft die Sklaverei einen hervor-

ragenden Factor dargestellt hat. Mögen auch, was wir nicht wissen,

aber anzunehmen nahe liegen könnte, auf den kaiserlichen und den

heiligen Domänen Sklaven beschäftigt worden sein, zu irgend welcher

dominirenden Bedeutung für das Wirtschaftsleben sind sie jedenfalls

nicht gekommen. Nachweisbar ist in Aegypten die Sklaverei in der

Hauptsache nur als Haussklaverei und auch hier in beschränktem

Umfang. Und wenn wir sehen, dass die Sklavinnen als Concubinen

des Hausherrn unter diesen Haussklaven die erste Rolle spielen,

so gewinnen wir, alles in allem betrachtet, den Eindruck, dass die

Sklaverei in dem Aegypten der griechischen und römischen Periode

über die Entwickelungsstufe , die sie in Griechenland etwa in der

homerischen Zeit erreicht hatte und im Orient mit wenigen Aus-

nahmen 2) zu allen Zeiten festgehalten hat^), trotz der griechischen

Besiedelung nicht gar zu weit hinausgekommen ist.^)

Fragen wir endlich nach den tieferen Gründen, weshalb

speziell in Aegypten sich keine bedeutende Sklaverei entwickelt hat,

so wird man auf die ungewöhnlich dichte Bevölkerung (s. oben

^) Dass die yswpyof in BGU 7, unter denen sich 2 Sklaven befinden,

SY]p.öaioi ys(üpyol sind, ist nicht ausdrücklich gesagt, ist aber doch nicht un-

wahrscheinlich.

^) Dahin gehört — abgesehen von Babylonien (Meyer, Sklav. S. 26) —
die Ueberführung grosser Sklavenmassen nach Aegypten im Verfolg der grossen

Eroberungskriege des neuen Reiches. Ramses III. hat während seiner langen Re-

gierung im Ganzen 113 433 Sklaven an Tempel verschenkt, davon allein 86 486

an den Ammon von Theben. Dass dies eine Ausnahme, hebt auch Meyer hervor.

War der Grund vielleicht der, dass die einheimische Bevölkerung durch die

Jahrhunderte hindurch geführten grossen Kämpfe zusammengeschmolzen war?

*) Vgl. Ed. Meyer, D. Sklaverei S. 25 ff. Ueber den Unterschied zwischen

den orientalischen und den klassischen Völkern sagt Meyer S. 28 zutreffend:

„Das intensive Sklavenbedürfnis, der Heisshunger nach Sklaven,

welcher für die spätere römische Republik so charakteristisch

ist, fehlt dem Orient durchaus, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse

ganz andere waren."

*) Vgl. Ed. Meyer, D. Sklaverei S. 18 ff. Als neu gegenüber den älteren

Zu.ständen wäre namentlich das starke Hervortreten der Kaufsklaven zu nennen.
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S. 490 f.), auf ihre ausserordentliche Bedürfnislosigkeit und auf ihre

sich ewig gleich bleibende politische Unmündigkeit hinweisen können.

Wenn bei den klassischen Völkern, bei dem Aufschwung von Handel

und Industrie, das Bedürfnis nach billigeren Arbeitskräften, als die

Freien sie liefern wollten, zum Anwachsen der Sklaverei geführt

hat, so bot hier in Aegypten die einheimische Bevölkerung selbst

das denkbar billigste und anspruchsloseste Arbeitsmaterial, das zu-

dem unter dem andauernd despotischen Regiment beliebig zu Fron-

arbeiten herangezogen werden konnte.^) Es fehlten hier somit die

wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bedingungen, die anderwärts

zur Entstehung einer starken Sklavenschaft geführt haben.

^) Es stellt fest, dass selbst die ersten Ptolemäer, die so glückliche Kriege

geführt haben, keine Sklavenmassen nach Aegypten gebracht haben. Dass die

Officiere, wie wir oben sahen, sich ihre Sklavinnen aus dem Felde heimbrachten,

spricht nicht dagegen. Was Pseudo-Aristeas über massenhafte Verschleppung von

Juden durch Ptolemaios I. fabelt, wird hoffentlich von Niemand mehr ge-

glaubt. Vgl. Hugo Willrich, Juden und Griechen S. 22flf. Dagegen ist über-

liefert, dass Ptolemaios I. nach der Schlacht von Gaza 8000 kriegsgefangene

Soldaten in die aegyptischen Nomen verteilt, d. h. angesiedelt hat (Diod. XIX
85, 4). Das bedeutet nur eine Verstärkung des Heeres. Ein solcher Kriegs-

gefangener begegnet in Petr. Pap. (II) XXIX b in dem 'AXxexas xwv dnö x^g

'Äoiag acxfJ.aXü)Tü)v (III. Jahrh. v. Chr.). Das Interessante an dem Texte ist,

dass der Mann nicht etwa Sklave geworden ist, sondern vom König einen xX^pog

bekommen hat, also freier xXT;pou)(o; geworden ist.
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Es sollen hier solche Ostraka unserer Sammlung, so weit

nötig, besprochen werden, die keine Steuerquittungen sind und in

den früheren Kapiteln nicht erläutert worden sind.

1. Die Ostraka aus Dakkeh-Pselkis.

Vgl. 1128-1146, 1220, 1223. Vgl. 1265.

Ueber den Fund ist bereits oben S. 20 gesprochen. Die Quittungs-

formulare sind auf S. 128 erklärt worden.

Ich habe diese Texte in den Anfang des III. Jahrh. n. Chr.

gesetzt, wie es auch schon Niebuhr gethan hat. Nur Nr. 1265, deren

Zugehörigkeit zu dieser Gruppe freilich nur auf Vermutung beruht,

gehört in die Zeit des Commodus. Den Jahreszahlen nach hätten

auch die anderen Texte auf Commodus bezogen werden können.

Wenn ich sie trotzdem auf Caracalla bezogen habe, so war für mich

bestimmend, dass uns bei dieser Ansetzung bei dem optio Askle-

piades die Wirkung der Constitutio Antonina vom J. 212 entgegen-

tritt.!) Dieser heisst in 1128—1132, 1134, 1135 'AaxXY]7tca§Y]s,

dagegen in 1137, 1139, 1140 AbpriXioc, 'AaxXYjutaSYjs. Bezieht

man die Daten auf Caracalla, so wird er mit dem Aureliernamen

von 215 an benannt.-)

Diese Scherben führen uns in das römische Lagerleben hinein.

Dass dieser Aü)§£xaa)(0iV0(; genannte südlichste Strich des römischen

Reiches^) seit Augustus von römischen Truppen besetzt gehalten

wurde, ist bekannt. Ruinen römischer Castelle und zahlreiche Soldaten-

1) Hermes XXVII S. 294.

*) Vgl. 1469, wo eine und dieselbe Person im J, 215 <E»|j.O'jO-Yjg, im J. 217

Ai)py]}-.ioc, ^iio6%-Yiz genannt wird.

3) Vgl. Hermes XXIII S. 596 A.

WiLCKEN, Ostraka. ^^
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inschriften aus deu drei ersten Jahrhunderten illustriren dieses Factum.

Unsere Ostraka nun sind mit wenigen Ausnahmen^) Quittungen, die

römische Soldaten über empfangenen Sold ausstellen. Dass er ihnen

teils in Geld, teils in natura verabfolgt wurde, haben wir schon

oben in Kapitel VII hervorgehoben. Hier sei noch hinzugefügt, dass

mehrere der Zahlungen als Vorschusszahlungen charakterisirt werden.

Vgl. £-• -poxpeca (1131, 1139, 1145), ä^P'. xoO 6d;(ovcou (1129),

äypi X6-^o'j ouvapacw; (1135).

Der Truppenteil, dem unsere Soldaten angehörten, wird nirgends

genannt. Es wird eine Cohorte gewesen sein und zwar eine cohors

equitata, denn neben den Fusstruppen werden auch Reiter genannt.

Vgl. 1130, 1140, 1144. Inschriftlich begegnen in der Dodekaschoinos

Soldaten verschiedener Cohorten, wie der aTtsTpa 'laTravwptüv (CIGr.

5043, 5046\ a-v.px ß iTo-jpaiwv (5080, 5081), yßp-r, ä 0r^ßat(wv)

(5052—5054). In Dakkeh selbst wird die an zweiter Stelle ge-

nannte Cohorte erwähnt (5081), ausserdem ein Arzt der legio XXII.

Aber über den Garnisonort scheint mir damit nichts Sicheres aus-

gevsagt zu sein, da solche -pocx'Jvr^jJLa'a auch auf dem Marsche oder

bei vorübergehenden Commandos gemacht werden konnten. 2)

Die Xamen der Soldaten sind römisch oder griechisch oder

aeg\-ptisch. Auch unter den 6 Centurionen, die genannt werden,

begegnet ein Mann mit aeg}'ptischem Xamen: Tt^of^s (1128, 1130).

Die Turmenführer, die erwähnt werden, haben beide aegyptische

Xämen: 'I[ji[o69t^;] (lUO; und KovoO['^:?] (1144).

Als optiones, die mit der Getreideverteilung betraut sind, be-

gegnen Mäpxo? Auprihoq, 'laiSwpo^ (1135) und der schon erwähnte

Asklepiades. Letzterer wird bald dTCXiwv genannt (1128, 1129,

1131, 1132, 1139, 1143), bald d-xi'wv TrapaAYjtiT-.tou aixou (1130,

1134, 1136), bald -apaATj-i-tTj? odou (1135, 1140). Mit letzterem

Titel allein begegnet neben ihm ein Ila^ßrixi? in 1135. An
militärischen Titeln treffen wir sonst noch den X'.j3apaxü)p (1142,

1265j und den Tsaaepapio; (1143, 114(1).

*) 1135 ist eine Auweisimg zur Auszahlung. 1138 ist von Praktoren

geschrieben.

-) P. Meyer, Jahrbb. Phil. 1897 S. 583, folgert vielmehr, dass in Dakkeh

ein ständiges Detachement der legio XXII gelegen habe. Die Möglichkeit soll

nicht bestritten werden.
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Es sei nochmals hervorgehoben, dass meine Lesungen, da sie

sich nicht auf die Originale, sondern auf Facsimilia stützen, viel-

fach unsicher sind.

2, Die Ostraka von Sedment.

Vgl. 1091—1125.

Ueber den Fund und den Fundort ist schon oben S. 22 und

namentlich S. 24 berichtet worden. Das Verständnis dieser Urkunden

wird dadurch sehr erschwert, dass ihre Schreiber in Knappheit und

Wortkargheit geradezu excelliren. Nirgends ist ein Verbum zu finden.

Die Schemata lassen sich in zwei Gruppen teilen.

1

.

Datum — oiTO^ eines Dorfes — y£VT^[iaxoi; eines Jahres —
5:a ovtov desselben oder eines anderen Dorfes — Säcke oder Esel

resp. Artaben so und soviel. Vgl. 1092, 1096, 1098, 1100, 1101,

1103, 1104—1110, 1116—1120. In 1091, 1093, 1094, 1095,

1097, 1099, 1102, 1113, 1115, 1121, 1122 ist a-.to?^ an die Spitze

gestellt. Mehrfach fehlt 5ca Svwv, so dass das zweite Dorf im Genetiv

für sich steht. In 1111 ist ye^Yinazoc, an die Spitze gestellt.

2. In der zweiten Gruppe fehlt acxo^. Vgl. 1112, 1114, 1123,

1124. Die anderen Elemente sind verschieden geordnet.

Es lassen sich mehrere Möglichkeiten denken, diese disiecta

membra mit einander zu verbinden. Ich schlage folgende vor.

Die Ostraka sind sämmtlich, wie wir oben S. 24 sahen, an

einem Platze gefunden. Die Schreiber dieser offenbar amtlichen

Beurkundungen werden dort ihr Bureau gehabt haben. Dies Bureau

lag nicht weit von dem Eingang zu dem schmalen Thal, das in

das Faijüm hineinführt. Die Dörfer, deren aizoXoyoi genannt werden,

liegen sämmtlich im Faijüm; von den meisten ist es nachweisbar,

von den anderen ist es anzunehmen. Dagegen liegen die Dörfer, die

an zweiter Stelle in Verbindung mit den Eseln genannt werden, nur

z. T. im Faijüm, z. T. aber, wie ausdrücklich hinzugefügt wird, in

den benachbarten Gauen der Heptanomis (s. nächstes Kapitel).

Ich vermute nun, dass unsere Ostraka besagen sollen, dass an

dem und dem Tage aus dem und dem Dorfe des Faijüm so und

so viele Artaben Getreide auf Eseln, die z. T. aus den Nachbargauen

requirirt waren, exportirt sind und die Controlestation von Sedment

passirt haben. Alle Einzelangabcn der Texte würden unter dieser

Annahme zu voller Wirkung kommen. Da die Scherben in Sedmen'

45*
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gefunden sind, so haben wir nicht Bescheinigungen vor uns, die

etwa den Getreidetransporteuren gegeben wären, sondern die Notizen,

die die Controleure von Sedmeut für ihre Bücher sich gemacht

haben. Daher die abrupte Sprache.

Ist diese Deutung richtig, so ergiebt sich, dass die Getreide-

lieferungen der Dörfer, soweit sie für die i^cc-^iayr], für die Abführung

nach Alexandrien bestimmt waren, nicht etwa erst an den Haupt-

thesauros von Arsinoe gingen, sondern direct von dem betreffenden

Dorfthesauros aus an den Nil und weiter nach Alexandrien abge-

führt wurden.^)

3. Varia.

Endlich seien hier diejenigen Ostraka, die zu keiner der bisher

behandelten Rubriken gehören, übersichtlich zusammengestellt.

Literarische Stücke: 1147, 1148, 1149, 1226, 1310, 1488.

Erlasse, Befehle, Anweisungen etc.: 1153, 1159,

1160—1162, 1164, 1165, 1217, 1218, 1538, 1597, 1603-1605.

Privatbriefe: 1151, 1152, 1154—1157, 1163, 1219, 1220,

1307.

Contracte: 1158, 1224.

Privatquittung: 1221.

Abrechnungen etc.: 1166—1203, 1205, 1207—1209, 1214,

1216, 1223, 1299, 1302, 1305, 1480, 1481, 1483 — 1485,

1598—1600, 1611.

Personenlisten: 1210— 1213, 1215, 1300, 1301, 1308,

1482, 1486.

Eid: 1150.

Horoskope: 1601, 1602.

Verschiedenes: 1204, 1309.

') Aus dem III. Jahrh. v. Chr. haben wir in Petr. Pap. (II) XX Urkunden,

die über den Transport des orxog ßaoiXixös aus dem Faijüm auf dem Wasser-

wege berichten. In Col. II (letzte Zeile) habe ich in GGA 1895 S. 154 Mahaflfj-'s

Druck missverstanden. Am Original sah ich, dass wirklich dasteht: uapä xäg

p C (= dpxäßag) £-. Bei der Lückenhaftigkeit des Textes bleibt mir diese

Bestimmung unklar.
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Die topographischen Angaben.

Es soll in diesem Kapitel besprochen -sverden, was in topo-

graphischer Hinsicht den Ostraka zu entnehmen ist.

Beginnen wir im Süden. In 271 wird nach meiner Ergänzung

(s. oben S. 289/90) ein Castell bei <I>otV'.x((i)v) in Nubien erwähnt.

Ich habe dabei an die Ortschaft gedacht, deren Olympiodor (FHG
IV S. 66 § 37) gedenkt. Er erwähnt sie zusammen mit npt[ia

(= npf|[jL'.s), Xlpti;, 0a7rt<; und TaXfiii;. Es liegt näher, an diese

zu denken, als an das Phoinikon auf dem AVege zwischen Koptos

und Berenike. Vgl. Kot. dign. or. XXXI 49 (foenicionis).

Die aus Dakkeh stammenden Texte enthalten keine topo-

graphischen Angaben.

Dagegen ist äussert häufig die Nennung von Syene und Ele-

phantine.^) Die erstere Stadt, das heutige Assuän, heisst in der

Ptolemäerzeit (1, 295, 1608, vgl. P. Leid. Q) und unter Augustus

(2) SuVjVT], dagegen in den späteren Texten wohl regelmässig Sot^vyj.^)

Das ist die Transcription des aegyptischen Namens Sivnt, der „Handel",

resp. „Handelsplatz" bedeutet. 3) Der Bewohner heisst SoYjVCTirji; in

CIGr. 4892, 33 (Diokletian). Welche Baulichkeit mit der itpx tcuXyj

So'i^VY](; gemeint ist, ist nicht klar. Vgl. oben S. 611.

'EXscpavxivyj kommt nur in dieser einen Schreibung vor. Der

Bewohner heisst 'EXecpavxtvinrj; in CIGr. 4892, 33 (Diokletian).

^) Nebenbei sei erwähnt, dass in dem unpublicirten Mumienetikett Brit.

Mus. 9892 c (röm. Zeit) Philae mit dem einheimischen Namen IlfXax begegnet.

*) So heisst es im III. Jahrh. v. Chr. Mu^pt^ (Petr. Pap. II. 28 VII 18),

dagegen in der Kaiserzeit Mo^p'.g.

^) Vgl. Erman, Aeg. und aeg. Leben S. 659.
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Doch scheint auch 'EXscpavxeuG in P. Paris. 5, 43 den Elephantiner

zu bezeichnen, da das in Z. 3 vorhergehende ts(xxü)v) die Deutung

als „Elfenbeinarbeiter" ausschliesst.^) 'EXe^avxiVY] ist die Ueber-

setzung des aegyptischen Namens Jeh (mit dem Elephanten deter-

minirt), „die Elfenbeinstadt", der offenbar in dem hier an der Süd-

grenze mit den Nachbarn eifrig gepflogenen Elfenbeinhandel seine

Begründung hat. 2) — Im Gebiet von Syene-Elephantine liegt die

y^ TpLouaavew? (657).

In dem unpublicirten Ostrakon Ashmolean Mus. 562 (Trajan)

glaubte ich 7i:pa/v(xü)p) dpy(upa'^s) ec^ zu erkennen. Dies ti^ könnte

ESXet^utasTXoXci; bedeuten — das heutige el-Käb, nördlich von Edfu.

Umstritten ist die Lage der KpoxooiXtov ttöXci;, die in

unseren Ostraka 1617 ff. begegnet. Diese Texte bezeugen, was auch

sonst bekannt ist (vgl. P. Grenf. I), dass die Stadt im II. Jahrh.

V. Chr. zum Pathyritischen Gau gezählt wurde. Der Lokalname

ny]t)((. . .), der in 1617, 1618 genannt wird, scheint eine Toparchie

zu bezeichnen. Nach Hess' freundlicher Mitteilung stammen diese

Texte aus Gebelen. Andrerseits kommen dorther aber auch Ur-

kunden, die ihrem Inhalt nach zu schliessen aus üa^öpii; stammen.

Vgl. die von Daressy herausgegebene Inschrift bei Jouguet, Bull,

corr. hell. 1897 S. 142. Dieses Xla^üpt? ist offenbar das Original

zu der griechischen Uebersetzung 'AcppoScTYji; TiöXcg (Hathorstadt).

Nach dem mir vorliegenden Material scheint die Annahme richtig

zu sein, dass Ila'ö'Opis = ''K<^pohlxric, izoXic, das heutige Gebelßn ist,

und dass die KpoxoScXwv uoXt?, übereinstimmend mit Strabo XVII

S. 817, nördlich davon zu suchen ist.^) Mir scheint manches

dafür zu sprechen, dass beide Orte in allernächster Nachbarschaft

bei einander gelegen haben. Es sieht fast so aus, als wenn

sie ein gemeinsames Hauptheiligtum oder doch gemeinsame Götter

gehabt haben. P. Grenf (I) 25 nennt in einem Contract aus Pathyris

einen Eepeui; Sou/^ou xal 'AippoScxy^s, 27 in einem Contract aus

Krokodilojiolis einen [epeu^ Sou)(Ou ö-eoO [leyc'axou xal 'A<ppo-

Stxv]?, 44 einen cepsus 'A<^po5''xY]5 xal Sou)(^ou. Suchos ist aber

') Das könnte neben eX£:yavTOUpYÖc stehen wie xa^>i£Üg neben 5(aXxoupyög.

^) So Erman a. a. O. Ebers, Cicerone II S. 118. Wiedemann (Herodot

II. Buch S. 118) erklärt den Namen vielmehr mit der „Gestalt der Insel, die

entfernt an einen Elephanten erinnert"

!

3) Vgl. P. Grenf. (II) S. 42.
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der Krokodilgott Sobk, der gegebene Gott für eine KpoxoStXwv

TZoXiq sowie 'A^poScxTj für Uad-üpiq. Es sei auch darauf hingewiesen,

dass der Coutract P. Grenf (I) 27 vor dem Agoranomos von Krokodilo-

polis aufgesetzt, die Kaufsteuer aber an die Bank von Pathyris be-

zahlt wird. Das Umgekehrte in P. Grenf (II) 35. Hiernach sollte

man meinen, dass die beiden Orte unmittelbar neben einander ge-

legen haben. 1)

Auf dem Ostufer, gegenüber von Rizagät liegt heute Tud, das

Tou^wv des Ptolemaios (IV 5 § 73). Hiermit möchte ich das

Oöcpiov in 901 und 1259 identificiren. Da der alte Stadtname

Hf („Schlangenstadt") bald mit bald ohne Artikel (t) steht, so er-

klärt sich daraus das Nebeneinander der beiden Formen Oucpiov und

Tou^tov. Dass hier im II. Jahrh. n. Chr. ein römisches Lager ge-

wesen (uape[i,ßoX")^), ist sonst wohl nicht bezeugt.

In Bezug auf Hermonthis (Erment), das häufig in den Ostraka

begegnet, hebe ich nur hervor, dass durch 324 eine Lokalität

T{j,ovts)((. . .) innerhalb dieses Gaues bezeugt wird.

Ergiebiger sind die Angaben der Ostraka über Theben. Die

Ostraka der Ptolemäerzeit, wie auch die sonstige urkundliche Tradi-

tion dieser Periode, kennen nur einen amtlichen Namen für diese

einstige Hauptstadt Aegyptens, nämlich Atög nöXiq ij ^B^aXf], die

„grosse Ammonstadt".^) Der Name begegnet auch noch im Jahre

19/20 n. Chr. in 362 und im Jahre 68 n. Chr. in 422. An letzterer

Stelle freilich steht Ac6((; TioXcg) in Verbindung mit dem sogleich zu

besprechenden Noxou otal Ai^oc,.

Etwa vom Jahre 100 n. Chr. an ist die übliche Bezeichnung

für die Gesammtstadt [XTrjxpoTcoXcs. Der Name Ai.ö<; tzöXlc, kommt
ausser jenen beiden Fällen in den Ostraka der Kaiserzeit nicht

mehr vor. Neben diesem zusammenfassenden Namen [iTjxpoTioXts

begegnen mehrere andere, die offenbar einzelne Teile darstellen, wie

^) Diese Vermutung wird mir nachträglich von Steindorff bestätigt. Aphro-

ditopolis erkennt er in dem am westlichen Fuss des Gebel Schech Musa ge-

legenen Dorfe Gebelen. Den Gebel Schech Musa selbst aber, der einst eine

Tnsel bildete und daher wie andere Nilinseln den Sobk zum Lokalgott hatte,

hält er für Krokodilopoiis, wofür die in der Nähe gefundenen Krokodilgräber

sprechen.

^) Die merkwürdige Verbindung dieses Ortes mit dem griechischen Stadt-

namen Theben tritt amtlich nur In Ilepi, Or^ßaj, 6-/jßatc; und Ov^ßapx'ss auf.

Die Stadt selbst beisst ,,Theben" nur im poetischen Gebrauch. Vgl. CIGr. 4961.
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Xapa^, NoTO?, Noxo? xal Atcjj, 'Ö^f^ov, 'Ayopat u. a. Ich habe

schon Rhein. Jahrb. LXXXVI S. 246 f. einige dieser Namen als

Oertlichkeiten auf dem Boden des alten Theben nachgewiesen.

Wenn ich daselbst, anknüpfend an die Worte Strabo's XVII

S. 816 „vuvl Se xwjjlyjSov ouvotxelxai" angenommen habe, dass diese

Oertlichkeiten als x(ö{xac aufzufassen seien, so kann ich diese An-

sicht heute nicht mehr aufrecht erhalten. In dem thebanischen

Papyrus Lond. CXIX rKenyon S. 147) findet sich die Ueberschrift

MrjXpoTiö'ks.iüc, 6\io'ni)<; Xaüpac, Xapaxo?. Ebendort S. 150 steht

Noxou Xaupai; o^oiisic,^ und in unserem Ostrakon 834 heisst es

7rp(axT(i)p) acxcx(ü)v) Xaup(ac) oder wohl besser Xaup(wv) XapCaxo?)

xal 'Ayopö)(v) ß. Kenyon hat bereits aus den beiden ersten Stellen

den richtigen Schluss gezogen, dass Charax und Notos Bezirke der

Metropole selbst darstellen, und durch das Ostrakon gewinnt diese

Ansicht eine neue Stütze. Diese Texte lassen in der That keinen

Zweifel daran, dass Xaupa die officielle Bezeichnung für die genannten

Lokalitäten ist.^) Freilich wird man Xaupa hier ungern in seiner

gewöhnlichen Bedeutung als „Strasse" fassen, wenn man sieht, welche

Massen von Personen für einzelne Namen wie Xapa^, Noxo? u. a. ge-

nannt werden. Es kommt dazu, dass die Strasse in Aegypten sonst

immer x6 (^[Ji^oSov oder j\ (56^'/] heisst.') Der Zusammenhang erfordert

für Xaupa eine weiter greifende Bedeutung, wie etwa „Quartier",^)

Diese Auffassung findet darin ihre Bestätigung, dass die Getreide-

lieferungen für die genannten Lokalitäten mit in den Thesauros der

{jiVjxpoTCoXi? abgeführt Averden, und dass die Erhebungsbeamten der

Metropole auch die Abgaben Jener erheben. Andrerseits ergiebt sich

aus dem Gesagten, dass die X(JL)[Jiat, die in der Verbindung %riocix>pbc,

xwfiwv häufig genannt werden (vgl. z. B. 979), nicht jene Quartiere

sind, wie ich früher annahm, sondern irgend welche Dörfer, die der

Metropole unterstehen. Betrachten wir uns die einzelnen Namen

dieser Stadtquartiere (XaüpaO-

') A. a. 0. meinte ich, da ich nur das erste Beispiel kannte, dass die

Strasse nach der von mir angenommenen Ortschaft ger.annt sei.

2) AVo in den byzantinischen Texten, wie in BGÜ 679, 681 und öfter,

Xaüpa begegnet, ist der Begriff „Quartier" durchaus am Platz. Doch deutlicher

spricht P. Oxyr. I 99, 55, wo man klar den Unterschied zwischen (5u^i7] und

Xaüpa ersehen kann. Vgl. Z. 7: ^'J|iy]s t^$ ^spoucyjS tlz tyjv . . . Xaöpav.

'') Aaupa heisst später auch die Klosterzelle. Vgl. Du Cange.
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XxpocE, begegnet voll ausgeschrieben in 411, 1192, 1577, sonst

in den verschiedensten Abkürzungen, meist nur )^^. Der Name
lässt auf eine Befestigung schliessen. Vgl. Rhein. Jahrb. LXXXVI
S. 246.

Andere Quartiere heissen nach ihrer örtlichen Lage Nöxou,

Notou xac Ai^oQ und Boppä Atßo?, wozu nach Obigem Xaupa zu

ergänzen ist, also Südquartier, Südwest- und Nordwestquartier. Das

Südwestquartier wird sehr verschieden geschrieben, Noxou xal At

(z. B. 429), NoTou^ (389), NoxouX (990), No xal Ac^ (419), Nox^

(388), No^ (602) u. s. w. Wo nur N^ geschrieben ist, nehme ich

jetzt an, dass Noxou allein gemeint ist. Boppa A:j36i; erscheint nur

einmal als ß° I^ in 510.

Weniger klar sind die mit ayopa zusammengesetzten Namen.

Voll ausgeschrieben finde ich ihn nur in dem noch unpublicirten

Ostrakon Ashraolean Mus. 178: 7rpax(x(i)p) acxtx((I)v) [ ] xal

'Ayopwv. Vgl. 1301: '{ei})(\i.Expi(x) 'Ayopöy(y). Dies einfache 'Ayo-

pwv ist oft bis zur Unkenntlichkeit durch Abkürzungen entstellt.

Es wird schliesslich zu V , was ayo heissen soll. Ausserdem begegnet

das Wort mit Zusätzen, und zwar findet sich manchmal ß (643, 834,

1008) oder ß (488, 857, 1425) oder aber v° (490 Corrig.). Der

Gegensatz giebt die richtige Deutung an die Hand: es ist oflfeubar

ßoppä (nicht ßowv, wie auf S. 236, 238) und vöxou (oder ähnlich)

aufzulösen. Danach gab es also ein Nordmarktquartier und ein Süd-

marktquartier, ausserdem ein Marktquartier schlechthin. Für letzteres

ist, wie wir sahen, die Bezeichnung Aaupa ausdrücklich überliefert.

Endlich begegnet auch 'Ayo(p . .) y (vgl. 1474).

Ein anderes Quartier hiess 'Qq^f^ov oder ''ßi^t. Ausgeschrieben

findet sich 'Q^cigou in 688, sonst ß^cyjo oder Q^'.vj, einmal "Q^ptz^ioo)

(1561). Die nicht gräcisirte Form ^Q<:pi steht in 609, 1. In der

verkürzten Form 'O^c^ov begegnet es in der Inschrift des Gallus,

der es grossspurig unter den eroberten urbes aufführt.^) Dieses

^Q'fi ist sicherlich nichts anderes als das aegyptische ipt= Ophi,

das z. B. in dem Namen des Gottes von Karnak 'AjxevGJcpi? auftritt.

Dass dies Quartier wirklich den Tempelbezirk umfasst, dafür scheint

mir die eigenartige Bildung auf Y]ov (für eiov) zu sprechen. Von

') Vgl. Sitzungsber. Berl. Akad. 1896 XX S. 482. Für die Identität spricht

namentlich auch die ungewöhnliche Endung rjov. S. unten.
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"Q^t wird abzuleiten sein 'ß(^cxo(. .) in 1458, dessen Auflösung

nicht klar ist.

Die Metropole mitsammt ihren Quartieren lag auf dem Ostufer,

Wenden wir uns nach Westen, so kommen wir zunächst zu den

Nilinseln, die mehrfach in den Ostraka begegnen. Zahlungen uTiep

v^a((i)v)^) werden öfter genannt. Vgl. 858, 872, 873 u. s. w. Vgl.

auch 1575, 1576: eto Ni^aou. Einzelne Inseln werden mit Namen
genannt: vT^aou nToX(£[xat6o5) 706 (ptol.), v^aou Tfio-^pews (727,

ptoL), VT^aou IItwoC. . .) (731, ptol), v^aou nca.|ji.ou (1053,

röm.), hpöLc, vqoou Iloaveixouveo)? (321, 702, 1341, 1505, vgl.

oben S. 146).

Jenseits auf dem Westufer werden uns die bekannten Me{xv6vta

mehrfach genannt, auch das xaaxpov M£[xvovt£ü)v (sie) (1224), und

das gleichfalls oft genannte Töpferviertel xa K.epa\i€ia,.^)

Ausserdem finden sich auf den thebanischen Ostraka noch

folgende topographische Angaben:

'Apa(ßiai;?) 501. Vgl, 1544. Auflösung unsicher. 'Apaj3ia

würde hier das thebanische Ostufer bezeichnen. Die 'Apaßta des

na^upiTTj? erwähnt in P. Lond, CCCCI Verso 10.

Kü))((Xaxoi;?) für K6yXav.0(;, Lesung und Auflösung unsicher.

Der thebanische KöyXaE, auch in P, Paris, 5 mehrfach genannt.

Der KöxXa^ des üa^upcxY]? in P. Lond. CCCCI Verso 10.

Ka)([iyj) "AnoXilmidq) 672.

TuvY] 842.

'A^e^ 423. Erinnert an das DorfAuig in P. Paris. 5, 7, 11;

13,6.

Atcox(. ..) oder MwxO . .) 847, 848.

Ilpoy(. . .) 913, Nicht ganz sicher, ob Ortsname, Vgl. S, 290.

Xwpt'ov Iltxepaiou 1166.

Ileocov 'Exxoy£ip£ü)$ 898.

Aiwpu^ |jiY]xpoTc6X£(i)(; 1222.

Atwpu^ ßaat[Xcxy]] xod Yuvatx((I)v) 1440.

Atwpu? OtXwvos 673. Vgl. S. 180.

*) Den Plural wähle ich jetzt nach einem Ostrakon, das ich bei Sayce

sah, wo uusp vYjo'" steht.

'^1 In dem unpublicirten Berliner Ostrakon P. 196 steht: änö xtbiir^f

KEpajjieCa(;.
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Hoptpupizfic, 951. Die Auflösung ergiebt das unpublicirte Ostr.

Brit. Mus. 25960: elq TiopjyupetXYjv. Vgl. oben S. 164. Ist an das

von Ptolemaeus IV 5,27 erwähnte Porphyr - Gebirge zu denken?

Vgl. CIGr. 4713.

T6 Ne^uxTov 1166. Ich habe es schon im Textdruck als

„Tempel des Gottes Nephotes" erklärt. Nephotes (nfr htp), das

sonst namentlich als Kultbeiname (z. B. bei dem Chöns in der berühmten

Bentreschstele) bekannt ist, kommt auch als selbstständiger Götter-

name vor. Speziell für Theben wird er belegt durch Leps. Denkm.

IV 15^: „Nfr hötp, der grosse Gott, lebend im Herzen von Theben".

Vgl. in einer von Sayce, Revue Et. Grec. 1895 S. 297/8 heraus-

gegebenen Inschrift aus Silsilis: At6g y.aXou[[i,£VOu] Ns^wxou xoü

ixeycaxou (aus Trajan's Zeit.)

Wir wenden uns nun zu den Ostraka von Sedment el-gehl,

die uns mancherlei Dorfuamen aus Mittelaegypten bieten (vgl. das

vorige Kapitel). Viele der hier für das III. Jahrh. n. Chr. bezeugten

Dörfer begegnen auch schon in den Petrie Papyri aus dem III. Jahrh.

V. Chr. mit denselben Namen. Ich habe einige Parallelstellen dazu-

geschrieben.

Dörfer des Arsino"iti?>chen Gaues (Faijüm).

'A^^va: 1093, 1094, 1099. Vgl. Petr. P. (II) 28 IX 38. BGU
141 Vs. 5.

'Avoußcag 1095, 1109, 1119, 1120. Vgl. Petr. P. (II) 28 V 25.

BGU 491, 4.

'AtioXXwvo; 7i6X(c(;) 1123.

Bepvcxlg 0£a(|io(^6po?) 1118. Vgl. Petr. P. (II) 6,15. 8, 7.

BGU 589, 5.

Oeoyovi; 1091, 1103, 1106, 1108. Vgl. Petr. P. (II) 21 (d);

28(11)24. BGU 311, 5.

'Ißcwvo? 'Apyatou 1098. Vgl. BGU 328 I 29.

'Ißttovos xr (= eixoacTüEvxapoupwv) 1113. Vgl. BGU 91,4;

286, 4.

lepa 1092. Vgl. BGU 540, 20.

'lalov 1113.

Ka|i£cvoc 1101, 1116, 1117. Vgl. Petr. P. (II) 28 X 9.

Ka{X£tvoc noX(e{X(üVos) , d. h. im Polemonbezirk 1105, 1107.

Vgl. Petr. P. (II) 28 IV 7 (corrig.).
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Kepxsuolpcs noX(£iJL(i)voO 1098, 1114. Vgl. Petr. P. (II) 28

VIII 22 (1. KepxsoatpyjwO-

Kspxco^cpc? 1100, 1124. Vgl. BGU 94.

KepxoaoOxa (für Kepxeaouxwv) 1110. Vgl. Petr. P. (II) 28,

I 28, II 13. BGU 31, 5 u. oft.

KepxYjxa.- 1115.

Aeßexp/// 1125.

AuacfJiaxcs 1118. Vgl. Petr. P. (II) 28 IX 30.

MaySwXa 1124. Vgl. BGU 328 II 12, 21. 474 II 15.

M£p[i£p^(i)v (gen.) 1122.

'0^up6YX(wv) 1096, 1104, 1122. Vgl. Petr. P. (II) 28 II 15.

nxoX(etiaf?) MeXG . .) 1102, 1123.

TexfjiYj. 1121.

TptaxoiJto? 1097, 1123.

Ausserdem soll 1306 aus dem Faijüm stammen, wo eine xwfiT]

Eepöt NetxoXaou genannt wird.

Dörfer des Memphitischen Gaues.

'laTov 1111.

KepxT^ 1092, 1105. Ueber dieses Dorf vgl. meine Bemerkungen

im Archaeol. Anzeiger 1889 S. 3.

Mea^ (gen.) 1102.

Moc^öfAc; 1092.

HsSco (?) 1107.

S6x«-c? 1112.

Dörfer des Aphroditopolitischen Gaues.

TwXts 1095, 1110.

Dörfer des Herakleopolitischen Gaues.

Bouacpts 1125. Vgl. BGU 552 II 4.

'Eeß^xt? 1104.

Kspxea'^i^ti; 1114.

'OvvT^ 1115.

not[i£Vü)v 1108.

Hots 1106, 1116. Vgl. BGU 553 B I 8.

S:v£§(?) 1099.
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Dörfer des Kynopolitischen Gaues.

'AtioXXwvos (TioXt?) 1093, 1121.

Ke //. //. a:a 1094.

Keöd-Ls 1110.

üepsa . V . . . 1109.

Dörfer des Oxyrhynchitischen Gaues.

'A^ . . . 1091.

Aypwv (?) (gen.) 1097.

Sapl^t? 1115. Vgl. P. Oxyr. I 97, 8: Sepu^ewi;.

Seaöcpc? (?) 1103.

//£vo//y 1120.

In den Ostraka aus Sakkara 1126 und 1127 ist vielleicht

TptTOTi^wv ein Dorfname.



X. KAPITEL.

I. Die Münzen.

A. Ptolemäerzeit.

Die ptolemäische Münzgeschichte ist bekanntlich eine der schwie-

rigsten Partieen der antiken Numismatik überhaupt. Die Münzen

selbst sind neuerdings am eingehendsten von R. Stuart Poole in seinem

Catalogue of Greek coins, The Ptolemies kings of Egypt (London

1883) behandelt worden. Die ägyptischen Urkunden, im Besonderen

die demotischen, sind von Heinrich Brugsch und Eugene Revillout

auf die Münzen hin durchgearbeitet worden, i) Soeben hat uns der

Revenue - Papyrus ganz neue und epochemachende Aufschlüsse, wie

über viele andere Zweige des öffentlichen Lebens, so auch über die

ptolemäischen Münzverhältnisse gebracht. Von diesem neuen Boden

aus hat Grenfell in Appendix III seiner musterhaften Edition

(S. 193—232) im grossen Zusammenhange die schwebenden Fragen

^) Vgl. E. Revillout, Lettres ä M. Lenormant sur les monnaies figyptiennes,

Rev. Egyptologique II S. 201 flf., als selbständige Schrift 1895 erschienen. Der-

selbe : Un papyrus bilingue du temps de Philopator, in Proceedings Society Bibl.

Arch. XIV 1891 S. 60 flF. Vgl. auch Revillout, Mfelanges 1895. Wesentlich

anders werden die demotischen Angaben gedeutet von Heinrich Brugsch, Die

Lösung der altägyptischen Münzfrage, Zeitschr. für Aeg. Spr. 1889 S. 1 ff. und

1892, S. 1 ff. Ohne in das Detail dieser unendlich verwickelten und für mich

nicht übersehbaren Fragen einzutreten, möchte ich nur darauf hinweisen, dass

ich den Londoner Text, auf dem Revillout's Arbeit in den Proceedings sich auf-

baut, nach dem in Palaeogr. Society II 14.3 publicirten Facsimile eben so ge-

lesen und gedeutet habe, wie es inzwischen auch Grenfell, Rev. P. S. 201, gethan

hat: in Z. 9 werden 8 Drachmen, 2 Obolen (SuoßöXoug oder 8u' ößoXoug) und

2 Chalkus genannt, in Z. 10 Schluss 4 Drachmen 1 Obol (vorher 1. xa^^t^aiav).

Damit werden die dortigen Ausführungen Revillout's, soweit sie diese Summen

berühren, gegenstandslos.
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einer durchgreifenden Revision unterzogen und ist dabei zu ganz neuen

Resultaten gekommen, die Revillout's Ergebnisse z. T. stark erschüttern

oder umstossen. Grenfell's Arbeit, auf die wir uns im Folgenden in

erster Linie stützen, wird gewiss den Anstoss zu einem neuen Auf-

schwung dieser Forschungen geben. Möchten vor Allem auch die

Numismatiker auf dem Plan erscheinen! Unsere Aufgabe hier soll

nur sein, die Münzangaben unserer Ostraka zu erklären.

Im III. Jahrhundert vor Chr. bis auf Ptolemaios V. Epiphanes

cursirten Silbergeld und Kupfergeld in festem Verhältnis neben

einander, und zwar konnten selbst grössere Beträge ebenso gut wie

in Silber auch in Kupferobolen gezahlt werden. Kupferdrachmen

gab es als Münze damals nicht (vgl. Grenfell S. 194 ff.). Ob bei

Zahlungen an den König Silbergeld oder Kupferobolen zu zahlen

waren, entschied das Gesetz, für die Steuern der v6|JtO(; xzXtdviv.oQ.

Die einen Steuern waren in Silber, die anderen in Kupfer zu

zahlen, und wurden daher dem entsprechend fipbc, apyupcov oder

Tzpbc, yjxXxov verpachtet. Im ersteren Falle musste ein Agio von

durchschnittlich 10 Procent dazugezahlt werden, wenn die Zahlung

nicht, wie vorgeschrieben, in Silber, sondern in Kupferobolen erfolgte

(vgl. Grenfell S. 199). War dagegen die Steuer von vornherein nicht

TCpö? apyöpcov, sondern Tipoc, yoLk-/.öv verpachtet, so wurde das

Kupfergeld vollwertig angenommen, d. h. ein Agio wurde nicht

gefordert. So war z. B. das Oelmonopol, wie uns der Revenue-Papyrus

in einer klassischen Stelle lehrt, upö? yjxX'/.öv verpachtet. Vgl. 60,

13-15: 7rü)Xoü[A£v TY]v wvYjv Tcpös •/olXv.ov xal X'y][ji'J;6|jL£'9'a de, xöv

GTaxTipa ößoXoug xS. Das bedeutet nach Grenfell's überzeugender

Erklärung (S. 195), dass in diesem Falle 24 Kupferobolen gleich

4 Silberdrachmen gerechnet, oder dass der Kupferobol als ^ Silber-

drachme angenommen werden sollte.

Die Ostraka, die dieser Periode angehören, nennen mit wenigen

Ausnahmen niemals das Metall, in dem die Zahlungen erfolgt sind.

Nur in 1338, aus der Zeit des Philadelphos oder Euergetes I,

ist das Geld deutlich als Silbergeld — dpY(uptou) — bezeichnet,

sowie in 1490 als Kupfergeld — yJ^oiXY.o\J). Wenn der letztere

Text wirklich, wie ich aus palaeographischen Gründen angenommen

habe, dieser frühen Zeit angehört, so ist die Zahlung der 1000 Drach-

men in Kupferobolen erfolgt; die 1000 Drachmen aber repräsentiren

einen Wert von 1000 Silberdrachraen. Ob das xkXoc., von dem das
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Ostrakon spricht, Tipbi; äpyupiov oder npbi; yaXv.6v verpachtet war,

lässt sich aus dem Text nicht ersehen. Falls das
J^

in Nr. 1277,

die sicher dieser Periode angehört, gleichfalls in yoLkxoxi aufzulösen

ist, was sehr fraglich bleibt, so würde es ebenso zu erklären sein.

Nr. 329 und 331, die beide von demselben Trapeziten Diodotos

ausgestellt sind (Mitte des III. Jahrb.), zeigen Besonderheiten, die

wir besprechen müssen. In 331 wird die Münze genauer bezeichnet

mit )(a(X%oö) üc, xq^L. Derselbe Ausdruck findet sich auch in dem

Zoispapyrus I 33 (II. Jahrh. vor Chr.). Grenfell hat ihn S. 199 ohne

Zweifel richtig erklärt, indem er ihn der oben citirten Stelle des

Eevenue- Papyrus entgegenstellt und sagt: das ist Kupfergeld, von

dem nicht, wie z. B. beim Oelmonopol 24, sondern 2Q\ Obolen auf

4 Silberdrachmen gerechnet werden, für das also ein Agio von

2\ Obolen pro Silber - Tetradrachmon erhoben wird. Das giebt

9^ Drachmen Aufgeld für die Mine oder 9-^ Procent. ^) Die xeTapxyj

SjC^-ulxöJv dXcewv, von der das Ostrakon handelt, war also eine Steuer,

die T^pbc, dpyupLOV vergeben war. Die 80 Drachmen, über die es

quittirt, sind Silberdrachmen, gezahlt in Kupferobolen nach dem

Curs „26:^ Kupferobolen auf 4 Drachmen". 2) Es sei schon hier

hervorgehoben, dass in den Zoispapyri der obige Ausdruck mit dem

im II. Jahrh. v. Chr. üblicheren jjxXxoxJ ou aXlayri gleichbedeutend

abwechselt.

In 329 steht vor der Summe: Tzpbc, dpyupcov. Ich habe im

Textdruck angenommen, dass dies für )^aXxoO Tzpbc, dpyup'.ov steht,

eine Bezeichnung, die ich früher für die Zeit des Epiphanes und

Euergetes II nachgewiesen habe. 3) Grenfell, der sich dieser Annahme

anschliesst (S. 200 f, 204), sieht in diesem y^ixlxbc, Tzpbc, dpyuptov

1) Grenfell S. 200 rechnet ll|7o heraus.

2) Von einem solchen Aufgeld handelt wohl auch Petr. P. (II) IV 3 , von

dem aber zu wenig erhalten ist, als dass ich Bestimmtes zu behaujiten wagte.

In Z. 9 heisst es: sivai xö 6iäcpopov Tiapä xäg 5 |- (= Spa^lJ-äg) 5üo ö^oXoi,

worauf eine grössere Lücke folgt. Das soll doch wohl bedeuten, dass auf je ein

Tetradrachmon (in Silber) 2 Kupferobolen [und vielleicht noch ein Bruchteil]

dazugereehnet werden. Vielleicht ist hier derselbe Curs wie oben gemeint. Vgl.

S. 721 Anmerk. 1.

3) Vgl. Actenstücke aus d. Kgl. Bank S. 39 und Gott. GA 1895 S. 162.

Die dort gegebene Erklärung wird durch obige Ausführungen umgestossen. Der

Ausdruck kehrt wieder in P. Oxyr. I 91, 19, vom J. 55 nach Chr., wo nach

ptolemäischem Kupfergeld gerechnet wird. S. unten.
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eine Bezeicnnung für Zahlungen mit Kupferobolen , bei denen ein

Aufgeld nicht genommen wurde, bei denen also 24 Kupferobolen

gleich 1 Tetadrachmon galten. Er sieht daher in diesem Ausdruck

ein Aequivalent für den y^ocXxbq io6\io\ioc, des II. Jahrb. vor Chr.^

Ich möchte ihm in dieser Annahme nicht folgen. Sachlich zwingt

nichts dazu. Sprachlich aber scheint es mir geboten, in dem yaXv.bQ

Tzpbc, dpyiJptov Kupfer zu sehen, das „gegen Silber" gezahlt wird,

d. h. das gezahlt wird, wo nach dem Gesetz Silber hätte gezahlt

werden sollen. Dann aber ist der Ausdruck äquivalent für y^akxbc,

o5 dXXay'^, nicht für y^aXxbc, la6vo\iO(;. Der Inhalt des Ostrakons

spricht, falls wir überhaupt mit Recht diese Frage mit ihm ver-

knüpfen, nicht für, sondern gegen Grenfell's Deutung. Es handelt

sich da um eine Zahlung für die vtxpcxY] tiXuvou. Nach Grenfell's

Voraussetzung müsste damals (III. Jahrh.) diese Steuer npbc, xaXxov

vergeben gewesen sein. Nun zeigt aber Petr. Pap. (II) XXVII

(gleichfalls aus dem III. Jahrh.), dass die vtipixi^, und das wird

dasselbe wie vixpcx9] tcXuvou sein (vgl. S. 264), vielmehr npbq

dpYuptov vergeben war. 2) Will man also ()(aXxoö) Tcpög apyupcov

ergänzen, so ist sicher, dass man darin ein Aequivalent für yaX'/.bc,

oh dXXay^ sehen muss, falls man nicht eine Aenderung des Ver-

pachtungssystemes annehmen will. Es ist mir aber sehr zweifelhaft

geworden, ob wir überhaupt mit Recht ein yjxky.o\i ergänzt haben.

Diese Ellipse wäre doch recht aufiallig. Mir ist es wahrscheinlich ge-

worden, dass wir hier in dem npbq apyupcov nichts anderes als den Hin-

^) In P. Oxyr. I 49 An. 17 neigen Grenfell-Hunt jetzt auch der oben von

mir vertretenen Auffassung zu.

*) Das ergiebt b, 3, wo ich am Original folgendcrmassen gelesen habe:

/ (xxva- p C e^(
)

(nicht si Mah.) po^ p 2-. Das heisst: für die viipiv-i]

sind eingegangen 1659 Dr. 4|^ Ob. Dazu sind als Agio hinzuzuzahlen — su wird

Sm8öat{iov oder ähnlich zu ergänzen sein — 172 Dr. 5^ Ob. Das ist ein Auf-

geld von etwas unter 10 "/q. Es kann kein Zweifel sein, dass die 1659 Dr.

4^ Ob. in Kupfer gezahlt sind, und dass der Zuschlag erfolgt, weil die Steuer

normal in Silber zu zahlen war. Also war die viTpi^Vj damals npög dpyüpiov

verpachtet. Sie war es auch noch unter Philometor im IL Jahrh., wie die Zois-

papyri zeigen. Denn die Zahlungen erfolgen hier gleichfalls in Kupfer mit

Agio. — Dieselbe Agioberechnung fand ich in Petr. P. (II) XXIX', wo in Z. 18

statt / pxr = V st iyY' (Mab.) vielmehr zu lesen ist: / pv.- = v e7:( )iY~>

d.h. „126 Dr. 2'- Ob., hinzuzuzahlen sind 13 Dr. 1 Ob.". Auch hier beträgt

das Agio etwas unter 10 "/o-

WiLCKEN, Ostraka. 46
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weis darauf, dass diese Steuer iipbc, dcpyuptov verpachtet war, zu sehen

haben. Man könnte die Worte mit dem vorhergehenden Namen des

Pächters in Verbindung bringen und den Passus etwa so inter-

pretiren: We\i.\iivic, (e^etXyjcpws) Tipbc, apyuptov. Wie man auch

verbinden will, die 60 Drachmen, die der Pächter an die Bank zahlt,

sind dann einfach Silberdrachmen, die er auch in Silber abliefert.

Ist diese Deutung richtig, so kennen wir bisher überhaupt kein Beispiel

für das Vorkommen des Ausdruckes yjxkxbq npbc, dpYupiov vor

Epiphanes. Ebenso wie y^jxX-abQ ou dXXayr/ und y^aXxbc, la6yo\ioc,

begegnet er dann erst in der zweiten Periode (s. unten). Für diese

erste Periode kennen wir dann einstweilen nur die zifFermässige An-

gabe des Agio (26:^), der die ziffermässige Charakterisirung des

Kupfers ohne Aufgeld, wie sie im Revenue -Papyrus gegeben wird,

entspricht.

Wie Revillout's und Grenfell's Studien gezeigt haben, ist wäh-

rend der Regierung des Ptolemaios V. Epiphanes — wenn nicht

schon zu Ende der seines Vorgängers Philopator — eine epoche-

machende Wandlung im Münzwesen eingetreten. Seit dieser Zeit

besteht in Aegypten eine KupferWährung, insofern im öffentlichen

wie im privaten Leben Zahlungen in Silber, wie es scheint i), nur

in bestimmten Ausnahmefällen vorkommen, während regelmässig die

^) Amadeo Peyron (Turin. Pap. II. Band S. 33) meint, dass das Kupfer-

geld damals im privaten Verkehr gebraucht sei, während Silber nur für Straf-

gelder und Steuern (multas et tributa) verwendet sei. Auch Grenfell S. 210

nimmt das Silber in dieser Periode für „fines and taxes" in Anspruch. Ich

erinnere mich nicht eines Beispiels dafür, dass in dieser II. Periode Steuern

wirklich mit Silbermünze gezahlt seien. Die ixpög apyiipiov wvat wurden viel-

mehr regelmässig in Kupferdrachmen (mit Agio) bezahlt (s. unten). Dagegen

ist richtig, dass die Strafgelder, die für Contractbruch an den König gezahlt

wurden, in baarem Silber entrichtet werden mussten. Vgl. Pap. Leid. C Rect. 14;

Pap. Turin. IV 26, VIII 36 f.; Grenfell (I) XXVII Col. III 4: Izpäq -zm ßaaaef

(oder ähnlich) dpYuptou eTCtai^iJLOU 5pax|J.ac x. Der übrigens nicht regelmässige

Zusatz dnior,p,ou (geprägt) zeigt, dass diese Zahlungen nicht in Kupfer umgerechnet

werden durften, sondern wirklich in geprägter Silbermünze zu zahlen waren.

Vgl. auch Leid. O, 24 f., wo zu lesen ist: v.al xou uapaauyYpai^erv elg zö ßa-

oiXixöv ETI äXXcüv dpYupiou Spa^fiäg ziaaapsc,. Zur Sache vgl. auch Kevillout,

Lettres S. 99 ff. — Wie weit Silbermünzen überhaupt im Privatverkehr cursirt

haben, ist noch zu untersuchen. Einstweilen vgl. z. B. Pap. Paris. 57 II 19, 59,3.

Pap. Lond. (Kenyon) S. 163. Pap. Leid. O und vor allem Pap. Tur. 13, der von

einem privaten Darlehen in Silber handelt.
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Zahlungen in Kupferdrachmen^) und ihren Teilen erfolgen,

Drachmen, von denen 120 einer Silbei-drachme im Werte gleich-

kommen.") Dennoch sind die gesetzmässigen Bestimmungen über

die Steuerzahlungen in dieser II. Periode im Wesentlichen dieselben

Avie in der I. Periode. Wie der Pap. Paris. G2 IV 15 ff. lehrt^),

werden auch im II. Jahrhundert v. Chr. die Steuern — abgesehen

von den Naturallieferungen (jzpöq yew^\iaxa) — teils in Silber (izpbc,

dpY'jptov) teils in Kupfer (jzpbc, )(aXxöv laovofiov) ausgeschrielien.

Die Silberzahlungen stehen aber — anders als im III. Jahrhundert!

— nur auf dem Papier. In Wirklichkeit werden auch sie gemäss

den bestehenden Verhältnissen zwischen Silber und Kupfer in Kupfer-

drachmen bezahlt, wobei, ganz wie bei den Kupferobolenzahlungen des

III. Jahrhunderts, ein Agio erhoben wird. Der Pariser Papyrus setzt

dies Agio auf 10 Drachmen, 2^ Obolen für die Mine fest, d. h, auf

etwas über 10 ^Z^.
Natürlich unterlag dieser Ansatz Cursschwan-

kungen. In den Zoispapyri, die dieser Periode angehören, aber älter

sind als der Parisinus, und aus einem anderen Gau stammen, wird,

^) Im III. Jahrh. hatte es Kupferdrachmen nur als Reehnungseinheiten

gegeben. X!X.Xv.o\) \- ß hiess: „in Kupfer 2 Drachmen", d. h. 2 X *5 = ^^ Kupfer-

obolen. Vgl. Belege bei Grenfell S. 19C. Dass die Drachme selbst als kupferne

bezeichnet wäre, kommt damals natürlich nicht vor, wohl aber, wenn auch selten,

im II. Jahrhundert. Vgl. Pap. Paris. 57, I 3, II 18. 59, 2.

^) Hier sei auf zwei Ostraka hingewiesen, die auf den ersten Blick eine

andere Gleichung zu ergeben scheinen. In 1496 (II. Jahrh. v. Chr.) ist über

"7^ (= xäXavxa) zpioc zwischen den Zeilen in kleinen Buchstaben nachgetragen:

TifiYjv dpyupiou L
jjL. Das Nächstliegende ist anzunehmen, dass die 3 Talente,

die ohne Zweifel Kupfertalente sind, als gleichwertig mit dem Werte (njiT^) von

40 Siberdrachmen bezeichnet werden sollen. Das würde die Gleichung 1 Silber-

drachme = 450 Kupferdrachraen ergeben. Merkwürdig ist, dass fast genau das-

selbe Verhältnis durch 1480, eine Abrechnung aus dem II. Jahrh. v. Chr. ge-

Avonnen werden kann. Da heisst es axaT^p(£g) ß YXI^ [']• Angenommen, dass

hinter
fj,
kein Zeichen mehr zu ergänzen ist, ergiebt das die Gleichung: 2 Stateres

= 3640 Dr. Nimmt man, M'as wieder das Nächstliegende ist, den Stater als

Silberstater, so ergiebt das 1 Silbcrstatcr ^= 1820 Kupferdrachmen und 1 Silber-

drachme = 455 Kupfordrachmcn ! Doch hier muss ein Spiel des Zufalls vor-

liegen. Die Gründe, die von verschiedenen Seiten für das Verhältnis 1 = 120

vorgebracht sind, sind zu gewichtig, als dass sie durch diese beiden Stellen be-

seitigt werden könnten. Ohne Zweifel sind beide Texte mehrdeutig. Welclie

Deutung zu wählen ist, lasse ich dahingestellt.

^) Vgl. die Neubearbeitung der I'rkunde bei Grenfell, Appendix I.

46*
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wie oben bemerkt, das Agio durch die alte Formel ya-X'/.oö eSg xq'2.,

die mit )(aXxoü ou aXkayf] abwechselt, auf 9^^Iq festgesetzt. Dies

ist derselbe Satz, den wir oben für das III. Jahrh. vor Chr. kennen

lernten. 1) Auch sonst hat sich die Höhe des Aufgeldes gegenüber

dem III. Jahrhundert nicht wesentlich verändert (vgl. Grenfeli S. 214).

Es verdient noch hervorgehoben zu werden, dass der Parisinus voraus-

setzt, dass die Silberzahlungen regelmässig in Kupferzahlungen

umgewandelt werden. Er sagt: xwv Se npbc, dpyupiov wvwv npoq-

5caYpa(];ouacv äX(X)aYrjV xxX. Da ist nicht eine Eventualität in's

Auge gefasst, sondern es wird als selbstverständlich betrachtet, dass

die Zahlungen in Kupfer erfolgen. Dies ist meines Wissens bisher

noch nicht scharf hervorgehoben worden.

Mit den Angaben des Parisinus stimmen unsere Ostraka auf's

Beste überein. In den zahlreichen Urkunden aus dem II./I. Jahrh.

vor Chr. begegnet nicht eine einzige Zahlung in Silber. 2) Vielmehr

finden sich folgende Charakterisirungen der Summen:

1) Vor der Summe steht )(aXxoö ou äXXayq. Vgl. 334, 335,

337, 339, 340, 342, 1228, 1351, 1354, 1504 u. s. w. Hier handelt

es sich nach Obigem um Steuern, die normal in Silber hätten ge-

zahlt werden müssen. Daher wird zu den Zahlungen in Kupfer-

drachmen ein Agio erhoben. Folgende Steuern waren hiernach

damals npbc, apy^ptov verpachtet: bnkp axuxewv, uopeuxöv, xexapxyj

dXtecov, 7ip6axt|jLOV, uTOp Tcepiaxspswviov.

2) Vor der Summe steht /aXxoO laoy6\iOU. Hier handelt es

sich um Steuern, die Tzpbc, )(aXxöv Sa6vo[Jiov vergeben sind, d. h. in

Kupferdrachmen ohne Agio gezahlt werden sollen. Dies begegnet

in unserer Sammlung nur einmal, in 1518, wo für die dTUOjJioipa

gezahlt wird. Schon Grenfell hat darauf hingewiesen, dass hiernach

bei dieser Abgabe eine Aenderung gegenüber dem Gesetz des Phila-

delphos eingetreten ist, insofern nach jenem die duofiocpa in Silber

*) Es ist auffällig, dass hier im II. Jahrh. der grosse Obol des III. Jahrh.

der Agioberechnung zu Grunde gelegt wird. Möglich, dass er auch damals noch

neben den kleinen Kupfertetradrachmen in Umlauf gewesen ist. Möglich aber

auch, dass sich hier nur die alte Formel erhalten hat, die modern zu deuten ist.

Die angeführte Stelle aus dem Pap. Paris. 62 zeigt, dass man sonst im II. Jahrh.

entsprechend der neuen Kupferdrachmenreohnung den Agioberechnungen die

Mine zu Grunde legte.

*) Das Wort apyiiptov begegnet überhaupt nur in 1496.
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(soweit nicht in natura) zu zahlen war. Wenn Grenfell (S. 204)

aber für die Annahme, dass diese Aenderung schon unter Epiphanes

eingetreten sei, sich auf Petr. Pap. (II) XLVI beruft, so kann ich

ihm nicht zustimmen. Er stützt sich hier auf die Gleichsetzung

des y^^ocXy-bc, npoc, dpyupiov mit )(aXx6c; la6vo\ioq, die ich oben als

vmwahrscheinlich zurückgewiesen habe. Nach unserer Deutung des

Ausdruckes ist die aTz6[ioipix auch noch im 4. Jahre des Epiphanes

wie unter Philadelphos „gegen Silber" verpachtet gewesen, falls wir

überhaupt, Avie ich mit Grenfell annehmen möchte, aus der Zahlung

für die confiscirte Hypothek auf die für die Abgabe selbst Rück-

schlüsse machen dürfen. Die Aenderung muss also später erfolgt sein.

3) Vor der Summe steht )(aXxoO, ohne weiteren Zusatz. Vgl.

317, 318, 320, 326, 328, 333, 338, 341, 350, 353, 355, 1083,

1229, 1231 u. s. w. Nur in einzelnen Fällen lässt sich entscheiden,

welche der beiden vorhergehenden Zahlungsarten gemeint ist. In 326

z. B. wird für die xeTapxYj aXcswv gezahlt. Diese ist aber, wie

327 u. a. zeigen, Tipog dpyuptov vergeben. Also ist das yjxX-KOü hier

als yocXy,oü ou aXXayf] zu fassen. Dasselbe gilt von 1359, wo unep

axoTEtov quittirt wird. Vgl. 334. Andrerseits ist mit dem y^ocXxoü

in 355 isonomes Kupfer gemeint, denn hier wird für die ocTz6\iO'.p(x

gezahlt, die damals iipbc, x^Xxov ia6vo|xov vergeben war.

4) In den meisten Fällen ist das Metall, in dem gezahlt wird,

überhaupt nicht genannt. Dass man hier nicht an Silber, sondern

nur an Kupfer denken kann, scheint mir sicher. Ob es sich aber

im einzelnen Falle um y^(xXv.bc, oh aXkayq oder um y^ocX-KÖc, la6vo\ioq

handelt, lässt sich nur entscheiden, wenn der Zahlungsmodus der

betreffenden Steuer schon anderweitig bezeugt ist. So handelt es

sich um yjxXxbc, ou dXXayV) z. B. in 345, wo uTcep Txopeuxtov (vgl. 335),

in 346, wo für die xetapTY] dXiewv (vgl. 337), in 351, wo für

TTpö^xi^ov (vgl. 342), in 1497, wo für die vixpcxY] tcXuvou gezahlt

wird (vgl. 329 und dazu oben S. 720 f ). Dagegen ist z. B. )(aXxöe

EaovojJiog in 322, 332 u. a. gemeint, wo für die dTc6{iotpa gezahlt wird.

B. Kaiserzeit.i)

Die staatsrechtliche Sonderstellung Aegyptens innerhalb des

römischen Reiches tritt auch im Münzwesen deutlich hervor. An

*) Vgl. Th. Mommsen, Geschichte des Rom. Münzwesens 1860. S. 722 ff.

A. V. Sallet, die Daten der alexandrin. Kaisermünzen. Berlin 1870. B. Pick,
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die Einführung der römischen Reichsmünze ist nicht gedacht worden.

Nach wie vor wurde in Alexandrien für Alexandrien und das Nil-

thal geprägt; Aegypten behielt seine eigene Münze. Nur waren es

nicht mehr die Ptolemäer, sondern der Sohn des göttlichen Caesar

und seine Nachfolger, auf deren Befehl die Münze arbeitete. Die

Numismatiker lehren, dass Augustus in Aegypten nur Kupfermünzen

geschlagen und sich auch in den Aeusserlichkeiten dieser Prägung

zunächst ganz nach dem Muster der letzten Ptolemäer gerichtet

habe.^) Augustus hat hier also gerade diejenige Prägung mit Vor-

liebe, ja ausschliesslich ausgeübt, die er im Reich — seit dem J. 15

V. Chr. — dem Senat überlassen hatte. Die Rechte, die er als

Herr Aegyptens, als Nachfolger der Ptolemäer ausübte, hatten eben

wenig oder nichts mit den Rechten des römischen Princeps zu thun.

Wenn Augustus sich in Aegypten auf die Kupferprägung beschränkte,

so setzt dies voraus, dass die im Lande cursirenden Ptolemäer-

münzen in Silber, und wohl auch die in Kupfer, in Curs blieben,

denn dass man damals nicht etwa nur mit Augusteischen Kupfer-

münzen gewirtschaftet hat, ist a priori einleuchtend, und wird zudem

durch Urkunden bestätigt. So spricht BGU 189 (vom 36. J. des

Augustus = 7 n. Chr.) von einem Darlehen von 72 Drachmen,

die als öcpyupiou ETLtayjfAOU xei^aXacou vo{Jicajxaxoig , also als Silber-

münzen bezeichnet werden. 2)

Es gab also Silber- und Kupfermünzen auch unter Augustus.

Aber welche Bestimmungen bestanden betreffs ihrer Verwendung bei

der Steuerzahlung? Hat Augustus hier Aenderungen eingeführt oder

hat er die Steuern nach denselben Grundsätzen einziehen lassen, wie

es seit dem II. Jahrh. vor Chr. Sitte war?

In unserer Sammlung ist ein Ostrakon, Nr. 1545, das für die

zweite Annahme zu sprechen scheint. Da entrichtet der Steuerzahler

Xa(XxoO) u/ J u, d. h. 400 Kupferdrachmen. Die Summe ist für

den einzelnen Steuerzahler, denn von dem ist die Rede, eine so hohe,

Zeitschr. f. Num. XIV S. 300 ff. R. Stuart Poole, Catalogue of the coins of

Alexandria and the noraes Lond. 1892.

^) Poole p. XXVIII.

^) Mojnnisen a. a. 0. S. 723 meint dagegen, dass ,,auch das im Umlauf
befindliche Silbergeld eingezogen sei, da das als

^J^
des goldenen Oktadrachmon

geschlagene Sill)ortctradrachmoü natürlich nicht als ^V ^^^ """ mehr als zwei

Drittel lei.-hteren Aureus umlaufen konnte". Das neue Material scheint nicht

für diese Aimahme zu sprechen.
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namentlich in Anbetracht der Steuer — es handelt sich um den

Beitrag für den äpyj.vjo'^'fi-^öc, (vgl. S. 162) — , dass gar kein Zweifel

ist, dass wir es hier mit einer Zahlung jener Kupferdrachraen zu

thun haben, mit denen, wie wir oben sahen, seit Epiphanes die Steuern

bezahlt zu werden pflegten, gleichviel ob die Steuern Tipo? apyj-

ptov oder Tipo? yoCkv-oy vergeben waren. Um welche der beiden

Eventualitäten es sich hier handelt, ist aus diesem Text ebensoAvenig

zu ersehen wie in den oben unter 3) angeführten Fällen.

Während es also nach diesem Ostrakon scheinen könnte, als

wenn alles beim Alten geblieben wäre, warnen uns die anderen Ostraka

aus der Zeit des Augustus (vgl. den Kaiserindex), dies Ergebnis zu

verallgemeinern. Zwar findet sich in diesen niemals eine Angabe

über das Metall, in dem die Zahlung erfolgt. Erwägt man aber

die Kleinheit der von den einzelnen Steuerzahlern entrichteten

Summen — es sind meist 1, 2, 3 etc. Drachmen sammt so und

so viel Obolen und Chalkus — , so erscheint es völlig ausgeschlossen,

dass es sich hier um jene ptolemäischen Kupferdrachmen handle wie

in Nr. 1545. Diese Summen sind vielmehr nur als Zahlungen in

Silber verständlich. Die Annahme wird dadurch zur Gewissheit,

dass, soweit controlirbar, für die einzelnen Steuern dieselben Summen

begegnen wie in der Zeit von Tiberius an, wo sie nachweislich als

Silberzahlungen aufzufassen sind. Wir kommen somit zu dem

Resultat, dass Augustus für gewisse Steuern, wie es scheint, nur

für wenige, die alte Zahlung in Kupferdrachmen zugelassen (vgl.

1545), im Uebrigen aber für alle wichtigeren Abgaben die Zahlung

in Silberdrachmen neu eingeführt hat. Diese Silberdrachmen müssen

dann aber, da er selbst keine geprägt hat, ptolemäische sein. Es

ist freilich die Möglichkeit offen zu lassen, dass schon am Ausgang

der Ptolemäerzeit (I. Jahrb. vor Chr.), aus dem uns keine Steuer-

urkunden vorliegen, diese wichtige Aenderung getroffen wäre. Aber

die Wahrscheinlichkeit spricht mehr dafür, dass Augustus der Neuerer

gewesen ist.

Bekanntlich hat Tiberius in Aegypten mit der Prägung von

Silbermünzen, oder genauer von Billonmünzen , begonnen. Das

früheste bisher bekannt gewordene Datum auf seinen Münzen ist

das 7. Jahr (= 19/20).^) Auch Tiberius schloss sich in dieser

1) Poole, p. XXVIII.
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Billonprägung, wie vor ihm Augustus in der Kupferprägung, an das

Vorbild der , letzten Ptolemäer an. Seine Billonmünze ist nichts als

eine Fortsetzung der letzten ptolemäischen Silbermünze, die schon

seit Ptolemaios XIII. Auletes sehr schlecht und minderwertig aus-

gebracht war. So konnten neben dem neuen kaiserlichen Biliongeld

die alten ptolemäischen Silberstücke in Curs bleiben. In unseren

Urkunden werden gelegentlich beide Arten ausdrücklich von einander

geschieden. Die Kaisermünzen werden vielfach durch den Zusatz

SeßaaxoO oder SeßaaTöv als solche charakterisirt, und zwar wird

man, da der Plural ^jsßaaxwv in Urkunden, die nach Sammtherr-

schaften datiren, begegnet, vielleicht mit Wessely anzunehmen haben,

dass im Besonderen Münzen dadurch bezeichnet wurden, die das

Bild des jeweilig regierenden Herrschers trugen.^) Andrerseits ist

durch Wessely aus Wiener Papyri der interessante Nachweis geführt

worden, dass auch noch in der Kaiserzeit Zahlungen in dpyupcou

TiaAaioO UToX£|JiaVxoO yo\iio\i7.xoq beurkundet werden. 2) Die von

Wessely citirten drei Beispiele gehören alle der zweiten Hälfte des

III. Jahrh. n. Chr. an, und da er keinen Beleg für den Zusatz Seßaaxoö

für diese Zeit kannte, so scheint er anzunehmen, dass die eine Art die

andere abgelöst habe. Wir kennen jetzt auch Fälle mit Ssßaaxöv

aus dieser selben Periode, so dass erwiesen ist, dass damals Kaiser-

geld und Ptolemäergeld neben einander in Curs waren. Wessely's

Vermutung, dass man gerade am Ende des III. Jahrhunderts

wegen der bekannten Verschlechterung der Kaisermünze zu den

alten ptolemäischen Stücken gegriffen habe, hat manches für sich.

Man wird doch aber höchstens von einer stärkeren Heranziehung

dieses ptolemäischen Geldes sprechen können. Jedenfalls wird es

auch vorher schon neben dem Kaisergeld beständig in Umlauf

gewesen sein. Denn an ein plötzliches Wiederauftauchen einer

^) Wessely, Mitth. Pap. Rain. IV S. 144 flF. Mit den von ihm vorgebrachten

Beispielen vergleiche noch BGU 69 (J. 120), 465 (J. 137), 87 (J. 144), 13 (J. 289).

Vgl. auch Pap. Genev. 9 aus der Zeit des Trebonianus und Volusianus; Pap.

Grenf. (II) LXXII, 6 (Dioelet. u. Maxim.); LXXIV, 8 (J. 302). Mir ist nur ein

Fall bekannt, in dem Scßaoxiöv steht, während nur ein Kaiser auf dem Thron

sass. Vgl. BGU 578, 12, aus der Zeit der Alleinherrschaft des Commodus. Hier

mögen aber Münzen aus der Zeit seiner gemeinsamen Regierung mit Marcus ge-

meint sein. Vielleicht wird man aber auch mit Pick in dem Zusatz SsßaoToiJ

oder SeßaoTWV nur den Gegensatz zu den ptolemäischen Münzen zu sehen haben.

2) Mitth. Pap. Rain. a. a. O.
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Münze, die seit 300 Jahren ausser Curs gewesen wäre, wird man

nicht leicht glauben wollen. Soeben hat Grenfell einen Papyrus aus

dem III./IV. Jahrh. n. Chr. publicirt, in dem nach Drachmen uaXacoü

vo[ita{i,aTOS oder 7iaX(a:al) bpayj^(x.i gerechnet wird (Grenf. II

LXXVII). Der Heraupgeber nimmt an, dass damit Geld prior to

the new coinage of Diocletian gemeint sei, weil in LXXFV das Dic-

cletianische Geld als xccivoc, bezeichnet wird. Ich halte es nicht für

unmöglich, dass mit den „alten Drachmen" auch hier Ptolemäer-

drachmen gemeint sind, zumal sie im Curs sehr hoch stehen.

Während der Correctur wurden mir BGU 713 und P. Oxyr. I

48—50 und 99 bekannt, die die obige Auffassung bestätigen. Nach

dem Berliner Text wird im J. 41/2 n. Chr. gerechnet nach dpYupio[u]

[i]7rtai^(jio[u] xati^aXatou xal nToXac|xeatxoö v[o[ica][jLaTO(;, und in

den Texten aus Oxyrhynchos vom J. 55, 86 und 100 n. Chr. wird

nach ya.Xv.oü^ resp. yjxkxoxt izpbc. dcpyuptov gerechnet, worin die

Herausgeber S. 78 offenbar mit Recht ptolemäisches Geld erkennen.

Ehe wir zur Erklärung der Münzbestimmungen in den Urkunden

übergehen, vergegenwärtigen wir uns, welche Nominale von Tiberius

an bis auf die Diocletianisch-Constantinische Reform in Aegypten

geprägt Avorden sind. Es wird sich empfehlen, von den erhaltenen

Münzstücken auszugehen, da die Beschreibungen in den Urkunden

vielfach zweideutig sind. Auf meine Frage, ob die Kaiser in

Aegypten Obolen, resp. Triobolen, Tetrobolen, Pentobolen in Billon

geprägt haben, wie es nach einzelnen Urkunden den Anschein hatte ^),

antwortete mir mein Freund Pick:

„Die Frage ist mit einem einfachen nein zu beantworten.

Die kaiserliche Billonprägung in Aegypten beschränkt sich auf die

sogenannten Tetradrachmen. Nur von Claudius giebt es aus

seinem dritten Jahre auch zwei kleinere Nominale, welche Hälften

^) CPR I 12: TÖxou z'q ^iv^ dpYopixtJöv ößoXöv Teaodptüv. BGU 362 XV4:
TÖvccp Tpi,ü)ßoXs£(p öcpyuptxcp. Dem Wortlaut nach würde sich ergeben, dass es

auch BUlonobolen, resp. Billontriobolen gegeben habe. Ich bin Grenfell sehr

dankbar, dass er mich auf die sachliche Unmöglichkeit dieser Deutung hin-

gewiesen und mich dadurch vor vielen Missverständnissen bewahrt hat. Seine

Einwendungen wurden mir von Pick bestätigt und weiter ausgeführt. Auch

meine flüchtige Durchsicht der alexandrinischen Münzen des Berliner Cabinets,

bei der Herr Dr. Gabler mich freundlichst unterstützte, bestätigte mir ihre Aus-

führungen. Die richtige Deutung der obigen Werte s. unten.
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und Viertel des gewöhnlichen Nominals sein dürften, also Didraehmen

und Drachmen. Ich kenne allerdings davon nur Beschreibungen

ohne Gewichtsangabe, aber nach dem Durchmesser scheint meine

Auffassung passend zu sein. Es sind die folgenden Stücke:

1) mit zwei Füllhörnern und den Köpfen der kaiserlichen

Kinder Antonia, Octavia und Britanniens (Feuardent, Cat. Dimitrio

656, pl. Xni; Brit. Mus. Cat. Alexandria 9,68; Mionnet 6, 56, 96).

2) mit dem Brustbild des Sarapis (Feuardent 609; Brit.

Mus. 10, 78; Mionnet 6, 56, 95; Fabretti Cat. Tur. Mus. 6107).

Fabretti giebt kein Gewicht an, bezeichnet das Stück aber wie ich

als „drachma".

Eine dauernde Bedeutung hat die Prägung dieser Didraehmen

und Drachmen nicht; es handelt sich wohl um einen Versuch des

Claudius, kleinere Nominale in Billon einzuführen, der aber nicht

wiederholt worden ist; man muss sich also anders geholfen haben.

Es ist ganz sicher, dass keine späteren Prägungen dieser Art bekannt

sind. Die Stücke des Claudius selbst sind ziemlich selten und

können nicht lange circulirt haben."

Hieran sei sogleich angeschlossen, was Pick mir auf die weitere

Frage, ob er Kupferdrachmen kaiserlicher Prägung nachweisen könne,

geantwortet hat:

„Die Frage kann ich nicht so bestimmt beantworten. Wenn

man unter den vorhandenen Münzen eine finden will, die als die

Kupferdrachme gegolten haben könnte, so bietet sich dafür meines

Erachtens nur ein Nominal, nämlich die ganz grosse Kupfermünze,

die von Vespasian eingeführt und bis Commodus geprägt wurde.

Ihr Vorbild ist offenbar der römische Kupfer- (oder vielmehr Messing-)

Sesterz, dessen Wert gleich ^ Denar war. Da nun der Silberwert des

aegyptischen Tetradrachmon in der besseren Zeit gleich 1 Denar war,

so könnte diese Kupfermünze im Werte von { Denar gleich ^ Tetra-

drachmon, d. h. also gleich 1 Drachme gesetzt werden." Nach einer

späteren Zuschrift Pick's ist ihm nach weiterer Prüfung die Ansetzung

jener grossen Kupfermünze als Kupferdrachme noch sicherer geworden.

Fragen wir auf Grund dieses numism.atischen Befundes, in

welchen Metallen thatsächlich die Zahlungen unserer Ostraka erfolgt

sind, so wird die Beantwortung dadurch sehr erschwert, dass die

Quittungsschreiber vielfach, ja meist das Metall nicht erwähnen.

Wollen sie eine Zahlung ausdrücklich als Billonzahlung charak-
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terisiren, so wird ap^upioo oder dpyuptou (5u7rapoO vor die Summe
gesetzt.

Die Obolen werden niemals ausdrücklich als „kupferne" be-

zeichnet. Da es nach Obigem nur Kupferobolen, nicht Billonobolen

gab, so war das Fortlassen der Metallbestimmung selbstverständlich.

Wenn in P. Lond. CCCLXXX )(aXxcv(. .) f gezahlt wird, so möchte

ich das daher nicht als •/^cd.'Av^ouq d^oXouQ Tcevxe, sondern lieber als

yjxkvlvriv f^oXobc, Tifvte = 1 Kupferdrachme 5 Obolen fassen.

Nicht selten werden die Obolen als Scheidemünze, xepjjia, be-

zeichnet. Vgl. 468, 505, 50G, 509, 517, 529, 553, 572, 581, 592,

1247. Wenn es in 505, 506, 529, 581 heisst: j5u7r(apoO) ^ xecaapas

X£p(|xaxO(;) 5 oder ähnlich, so wird damit gemeint sein, dass 1 Billon-

tetradrachmon und ausserdem so und so viele Obolen gezahlt sind.

In anderen Fällen steht auch vor Obolensummen ^UTiapoö. Vgl.

127, 131, 132 (je 10 Obolen), 164 (6 Obolen), 479 (40 Obolen),

1564 (55 Obolen), 1568 (8 Obolen). Gelegentlich werden auch die

Kupferdrachmen als x£p[xa bezeichnet. Vgl. 512, 568, 1413.

Damit sind die in der Ostraka vorkommenden Beispiele von

genaueren Angaben über die Art der Münzen im AVesentlichen

erschöpft. In den meisten Fällen fehlt, wie gesagt, eine genauere

Charakterisirung völlig.

Nach dem Münzbefund wissen wir nun, dass es Nominale in

Billon in der Regel nur im Betrage von 4 Drachmen gegeben hat.

Mir sind in unserer Sammlung nur zwei Fälle bekannt, wo Drachmen-

beträge unter dem Tetradrachmon ausdrücklich als in Billon gezahlt

bezeichnet werden. Vgl. 1391: apY(uptou) ^u7i:(apoö)
^ ^lav; 1556:

dpY(opto'j) ^ Suo Tpi6ßo(Xov). Da die erstere Urkunde in die Zeit

des Nero, die zweite in die des Claudius gehört, so wird man hierin

vielleicht jene kleineren Nominale wiedererkennen dürfen, die Pick

oben gerade als Claudische Prägung von vorübergehender Bedeutung

nachgewiesen hat.

Von diesen Ausnahmen abgesehen können die Beträge unter

4 Drachmen wohl nur auf folgende zwei Arten gezahlt worden sein.

Entweder gab man ein Billon -Tetradrachmon in Zahlung und er-

hielt die Differenz in Kupfer zurück, oder aber man zahlte von

vornherein in Kupfer, und zwar in Kupferobolen, resp. ihren Viel-

fachen. Nach Pick's Ausführungen wird man von Vespasian an

auch an Kupferdrachmen im Werte von 6 Obolen denken dürfen.
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Es waren also — wenigstens bis auf Vespasian — ganz ähn-

liche Zustände wiedergekehrt, wie sie im III. Jahrh. vor Chr. vor

Epiphanes bestanden hatten. Die Urkunden lehren uns nun, und

darin ergänzen sie die aus den Münzen zu gewinnenden Resultate,

dass ähnlich wie damals nur bei den Tzpbc, )(aXx6v vergebenen Steuern

24 Obolen für einen Stater angenommen wurden, sonst aber ein Agio

zu zahlen war, so auch in der Kaiserzeit ein Aufgeld erforderlich

war, wenn Kupferobolen statt Billon gezahlt wurde. Das ergab sich

mir schon aus dem Ostrakon 1302, wo sich folgende Gleichung

findet: für 14 Knaben je 5 Obolen = 10 Drachmen. Da 14 X 5

= 70, so sind hier 70 Obolen = 10 Dr. gesetzt, oder 1 Dr. = 7 Ob.

Hier wird also bei Zahlungen mit Kupferobolen statt Billon für die

Drachme 1 Kupferobol als Agio berechnet, so dass nicht 24, sondern

28 Obolen auf die Billontetradrachme gehen. Derselbe Satz liegt

auch in den anderen Posten dieser Rechnung zu Grunde. Für

3 Männer je 10 Obolen = 7 Dr. 2 Obolen. Für 2 Männer je

9 Ob. = 2 Dr. 4 Ob. Ueberall sind 7 Obolen auf 1 Drachme

gerechnet.

Etwa dasselbe Verhältnis liegt auch in den arsinoitischen Tempel-

rechnungen vom J. 215 vor. Da heisst es (BGU 362 p. VIII 4 ff.):

für 3 Zimmerleute je 18 Kupferobolen = 7 Dr. 4 Obol. Nach deni

Satz 1 Dr. = 7 Ob., würde es vielmehr 7 Dr. 5 Ob. ergeben (3X18
= 54). Ungefähr dasselbe Verhältnis liegt auch in dem darauf

folgenden Posten vor: für 6 Knaben je 10 Obolen = 8 Dr. 2 Ob.

Zu diesem dürftigen Material kam durch die sorgfältige Publi-

cation des Pap. Lond. CXXXI Recto durch Friedrich Kenyon eine

ausserordentlich wichtige Quelle hinzu. Es ist dies das berühmte

Wirtschaftsbuch aus dem Hermopolitischen Gau, vom J. 78 und 79

n. Chr., auf dessen Rückseite Aristoteles' 'AO-rjVaLWV TzoXnelx ge-

schrieben steht. 1) Was uns hier vorliegt, ist ein umfangreiches

Fragment (637 + 94 = 731 Zeilen) aus den vom Gutsverwalter

>) Vgl. dazu Gott. GA 1894 S. 742, -wo übrigens Z. 18 „Kupferdrachmen"

Druckfehler für „Kupferobolen" vr&r. Während der Arbeit erhielt ich durch

die Güte des Verfassers die wertvolle Arbeit von W. Kubitschek, Kundschau

über ein Quinquennium der antiken Numismatik (1890— 1894), Wien 1896, in

der auch er die wichtigen Aufschlüsse des Papyrus über das Verhältnis des

Kupfers zum Silber dargelegt hat. Was ich a. a. O. über die IgößoXoi gesagt

habe, muss ich zurücknehmen. Erneutes Studium der betreffenden Stellen sowie
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Didymos, dem Sohne des Aspasios, im Auftrage des Gutsherrn

Epimachos, des Polydeukes' Sohn, geführten Büchern über Ein-

nahmen und Ausgaben der ihm unterstellten Wirtschaft, soweit

sie in Geld erfolgt sind — also ein dpyuptxö? ^oyog (Z. 2). Da-

neben ist natürlich ein aiziy.bc, oder y^vcxö? Xöyo? geführt worden,

über Einnahmen und Ausgaben in Naturalien; dieser ist uns aber

nicht erhalten. 1) Das Wirtschaftsbuch ist in folgender Weise an-

gelegt. Zuerst werden die lri\i\iixza, dann die dvaX(i)[iaxa gebucht.

Am Ende einer jeden Columne werden die Einzelposten zusammen-

addirt. Am Schluss der Monatsrechnung findet dann die Schluss-

rechnung statt, in der die Einnahmen und Ausgaben gegen einander

verrechnet werden und der Ueberschuss (fi e'{Xoyoi) festgestellt wird.

Uns interessirt hier nur, was der Papyrus über das Münzwesen

lehrt. Der Hauptwert des Textes liegt darin, dass er uns zeigt, wie

im praktischen Leben Billon- und Kupfermünzen neben einander

verwendet und gegen einander verrechnet wurden.

Der Buchführer befolgt die Praxis, alle höheren Beträge von

Kupferobolen zunächst auf eine Kupferdrachme von 6 Kupferobolen

zu reduciren und sie in dieser Gestalt am Ende der einzelnen Posten

aufzuführen. 2) Am Schluss der Columnen, und ebenso am Schluss

der gesammten Monatsrechnung, zählt er zusammen, wieviel Billon-

drachmen und wieviel Kupferdrachmen vorher aufgeführt sind. Nach-

dem nach dieser Methode alle Obolen, die im Laufe des Monats

ausgegeben sind, zusammenaddirt sind, werden sie zum Schluss in

neues Material haben mich von der Irrigkeit überzeugt, und ich habe daher

bereits in den Corrigenda des II. Bandes unserer BGU bemerkt, dass die Hex-

obolen in dem dort angegebenen Sinne überall zu streichen sind. Es ist viel-

mehr an den betreffenden Stellen sg ößoXwv zu lesen. So in BGU 362 VIII 3;

P. Lond. CXXXI R. 530 und 531, auch in unserer Nr. 1302. In BGU 220, 14

ist g 5exa §g ößoX(ol) 8exa äg zu lesen. Jenes ex begegnet auch sonst sehr

häufig bei Preisangaben, Taxirungen u. s. w. Vgl. P. Grenf. (I) 22, 11, wo

150 Artaben sx 8paX|i.wv 1200 erwähnt werden.

*) So heisst es in BGU 14 II 2 : lofoi; dpyoptxoc Xy]p.\idz(ü'^ xal dvaXw-

jjiotxtov 5cp' Sv xal Yevixög. Letzteres bedeutet: ,,Nach dieser Abrechnung über

die Geldwirtschaft kommt die über die Naturalwirtschaft". Ein Hinweis auf

diesen XÖYOg oix'.xög findet sich in dem Londinensis 615 f , wo es von der Miete

für einen Wagen heisst: xöv 8e ^Ji'.ad-öv §§ei ev v.pi^{^i). "Vgl. Kap. VII.

^) Nur selten hat er diese ßeduction schon vorher vorgenommen. So

Z. 338 und 346, wo er beide Male nach seiner sonstigen Gewohnheit statt L, a ^
vielmehr öß(oXoÜ5) y] hätte sagen müssen.
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Billongeld umgerechnet. Dass der Buchfiihrer die Obolenbeträge

auf dem Umwege der Kupferdrachmen in Billongeld umrechnet, thut

er lediglich aus praktischen Gründen. Es ist ihm so bequemer, als

jeden einzelnen Kupferobolenbetrag in Billon umzurechnen, i)

Dass diese Umrechnung klar und deutlich vor unseren Augen

vollzogen wird, darin liegt der Hauptwert dieser Urkunde. Ich will

ein Beispiel hierher stellen. Z. 350 fF.:

/ dvy]Xd)[ia(Ta) xoO [xvjvö? Neou Seßaaxo(O)

apY(upcou) L aoß x(al) xa(^>^oö) 2- ptcf p, aü dpY(upiou) w? tü)(v)

2L S öß(oXü)v) XY] 2. p / ettI tö a(uTÖ) dvi^X(ü)[JLa) xoO [Jtr;(vös)

dpY(uptou) Z Toß.

„Das macht an Ausgaben für den Monat Neos Sebastos

(= Hathyr) in Billon Drachmen 272 und in Kupfer Drachmen 116

Obolen 4. Letztere sind in Billon, wenn man auf 4 (Billon)drachmen

28 Obolen rechnet, 100 Dr. Das macht zusammen — in Billon

372 Drachmen".

Dieser Umrechnung liegt der Satz zu Grunde: 1 Billon-Tetra-

drachmon = 28 Kupferobolen. Derselbe Curs ist auch beim Tybi

notirt (Z. 447). 2) Dagegen ist beim Monat Sebastos (Z. 167) und

Phamenoth (CXXXP 18) der Curs zu 29 Obolen für das Tetra-

drachmon berechnet. Im Pharmuthi aber begegnen beide Curse

neben einander. Da werden von der Gesammtsumme von 231 Dr.

und 3 Ob. 68 Drachmen und 4 Obolen zu 28, und 163 Dr. zu

29 Obolen gerechnet.

Es sei hervorgehoben, dass formell die Umrechnung aus dem

einen Metall in das andere hier nach derselben Methode erfolgt wie

im III. Jahrh. vor Chr. Im Revenue -Papyrus hiess es (s. oben):

wir nehmen auf 1 Stater (= 4 Silberdrachmen) 24 (Kupfer)obolen.

So heisst's auch hier: auf 4 Drachmen werden so und so viele Obolen

gerechnet.

Auch sachlich ist der Unterschied, was das Verhältnis der Me-

talle zu einander betrifit, nicht bedeutend. Für das III. und II. Jahrh.

vor Chr. haben wir oben einen Curs von 26| Kupferobolen für das

Tetradrachmon nachgewiesen. Hier zur Zeit Vespasian's beträgt er

^) Nur selten hat er diese Reduction schon vorher vorgenommen. So in

Z. 417, 420. Vgl. auch Z. 373 und dazu Kenyon's Anmerkung.

*) Auch sonst liegt es bei den einzelnen Umrechnungen vor. Vgl. Z. 373,

417, 554, 555, 558.
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28 oder 29 Obolen. Das Kupfergeld in der Kaiserzeit hat alsö

einen wenn auch nur unbedeutend geringeren Wert dem Silber gegen-

über als in der Ptolemäerzeit, oder mit anderen Worten, das Silber-

geld der Kaiserzeit, wiewohl es nur schlechtes Billon ist, hält sich

dem Kupfer gegenüber besser im Curs als das der Ptolemäerzeit. Aber

die Differenzen sind doch recht geringe. Der Curs von 28 Obolen liegt

auch in Nr. 1302 aus dem II. Jahrhundert vor, wo, wie wir oben

sahen, 7 Obolen auf 1 Drachme gerechnet wurde. Und auch noch

zur Zeit Caracalla's ist durch die arsinoitischen Tempelrechnungen

derselbe Curs bezeugt (s. oben). So lässt sich durch Jahrhunderte

hindurch eine grosse Stabilität constatiren.

Diese Ergebnisse wurden soeben durch die metrologischen Zu-

sammenstellungen aus Oxyrhynchos bestätigt, die Grenfell-Hunt als

P. Oxyr. I. IX Verso (III/IV Jahrh. n. Chr.) edirt haben. Da heisst

es: l^c xaXxetvy] dßoXoug q*
, . . £X£t 5pa)(|jiYj dßoXoiji; knidc ^. Die

)(aXxtVYj werden wir mit Pick wahrscheinlich als Münze, die 5pa)([Ji'i^

dagegen als Rechnungseinheit zu fassen haben. Auch hier werden

7 Obolen auf die Billondrachme gerechnet, während 6 Obolen auf

die Kupferdrachme gehen.

Nach dem Vorstehenden müssen auch die oben citirten Worte

x6y.oi) xfi (Jivä dpyuptxwv öjSoXwv xeaaapwv (CPR I 12) und Toxq)

Tptü)ßoXet(p dpyupixö (BGU 362) ihre Erklärung finden. Da es

Billonobolen nicht gegeben hat, kann wohl nur gemeint sein, dass

die Zahlung der Zinsen in Billon zu erfolgen habe, so dass also bei

eventuellen Kupferzahlungen 7, nicht 6 Obolen auf die Drachme ge-

zählt werden sollten.

Wenden wir uns zum Schluss wieder den Steuern zu. Es

drängt sich die Frage auf, ob auch in der Kaiserzeit wie in der

Ptolemäerzeit die einen Steuern upoi; (^ipyuptov, die anderen izpbc,

^aXxov erhoben wurden, mit anderen Worten, ob es Steuern gab,

die normal in Kupferobolen, für die dann kein Agio gefordert wurde,

zahlbar waren. Mir scheint unser Material noch zu gering, um auf

inductivem Wege diese Frage mit Sicherheit zu beantworten. Einige

Einzelheiten seien hervorgehoben. Aus 1247 geht vielleicht hervor,

dass die Abgabe für die y.\jvriyeziY.a, Sopaxa in Kupfer ohne Agio

(jipbc, )(aXxöv) zu zahlen war. Da werden die für diese Steuer ge-

zahlten xep([i.axoi;) öß(oXol) cf mit dem vorhergehenden Posten

^U7T:(apa^) tpoi.y^(\iccq) [xtav = c' zusammenaddirt zu L ß = (/, Hier
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sind also die 6 Obolen als 1 Drachme angesetzt. Andrerseits folgt

vielleicht aus 604, dass der [iepiojios dv8 „Tzpbg dpyupiov" vergeben

war, denn die 6ßoXol cf sind hier nicht zu den vorhergehenden

2 Drachmen als 1 Drachme hinzugezählt. Also machten hier erst

7 Obolen die Drachme aus. Endlich zeigt P. Oxyr. I 99, dass das

iyxuxXtov in der Kaiserzeit npöc, a.p'^'öpio'^ verpachtet war; die

Zahlung an die Bank erfolgt in )(aXx(oö) npöc, dpyCuptov), worunter

ptolemäisches Kupfergeld zu verstehen ist (vgl. oben S. 729). Dass

ich oben S. 721 diesen Ausdruck mit Recht auf Zahlungen bezogen

habe, die eigentlich in Silber erfolgen sollten, für die also ein Auf-

geld nötig war, bestätigt jetzt dieser neue Text. Denn wenn ausser

der Steuersumme gezahlt wird imhey.a.(zo .) gTa( ) (Spa)([JLas) [ . . .

(Gr. H.), so ist das doch wohl in ^7ic5exa(xou) oza,(zfipo<;) auf-

zulösen, und damit wird das für den Stater zu 10°/o berechnete

Aufgeld gemeint sein.

Dass die Kaiser ebenso wie die Ptolemäer den Zahlungsmodus

der Steuern bis in's Einzelne geregelt haben, unterliegt keinem

Zweifel. Man denke z. B. nur an die hierauf bezüglichen Be-

stimmungen im palmyrenischen Steuertarif. ^) Hoffentlich werden

wir durch weiteres Material einen Einblick in diese Regelung ge-

winnen.

Ich sagte oben, dass auch in der Kaiserzeit Aegypten seine

eigene Münze behalten habe. Nichts desto weniger hat natürlich auch

hier römische Reichsmünze cursirt, doch wird sie sich auf die rö-

mischen Kj-eise im Wesentlichen beschränkt haben. Einen interessan-

ten Beleg dafür bieten die Ostraka aus Pselkis, die einem römischen

Lager entstammen. In denjenigen Quittungen aus Pselkis, die nicht

von Natural-, sondern von Geldlieferungen handeln, Nr. 1128, 1142

und 1265, wird überall nicht nach Drachmen, sondern nach Denaren

gerechnet. In 1128 quittirt ein römischer Soldat über den Empfang

von Srjvapta knxa xal ößoXou? ecxoai, in 1265 ein eben solcher

über Syjvapca 5uo ößoXol öxxü). Hier ist also neben den römischen

Denaren, die bekanntlich den Tetradrachmen gleichstehen, die

provinziale Kupfermünze in Gebrauch.

') Dessau, Hermes XIX S. 519 f. So hatte Germanicus für Syrien be-

stimmt, dass die Steuern in italischen Assen (npög doaäpiov lxa[Xtxöv]) erhoben

und nur die Beträge unter einem Denar (evxös 8>]vap(ou) in der provinzialen

Scheidemünze (xipiia) eingefordert werden sollten.
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Ausserdem begegnet die Denarrechnung in unserer Sammlung

nurnoch in Nr. 1169 und 1170, Abrechnungen aus dem II./III. Jahrh.

n. Chr. (aus Theben), in denen Tagelöhne für Männer und Frauen

aufgezählt werden. Eine Erklärung dafür, weshalb hier römische

Rechnung ist, wird durch die Texte nicht an die Hand gegeben.

Ich möchte annehmen, dass der Arbeitsgeber ein Römer war, der

mit römischem Gelde zu wirtschaften gewohnt war. Der Denar ist

in beiden Texten durch die bekannte Sigle »< bezeichnet. Wie in Pselkis

auf die Denare Obolen folgen, so folgen auch hier weitere Summen,

doch steht davor nicht die Sigle für o^oloc, (—), sondern merkwürdiger

Weise die Sigle f, die uns sonst als T£xpw|3oXov bekannt ist. Wenn

man es nicht für glaublich hält, dass der Römer mit f dasselbe

gemeint habe, was in Pselkis die Soldaten als ö^oXol bezeichneten, d. h.

den Kupferobol, so wird man mit Mommsen annehmen müssen,

dass hier wirklich mit 4 Obolen (= ^ Denaren) gerechnet wird.

Für das Nebeneinander der Denar- und Drachmenrechnung in

römischen und griechischen Kreisen ist sehr lehrreich ein noch un-

publicirter Papyrus der Bibliotheque Nationale zu Paris, den ich

1887 mit M. Omont's freundlicher Erlaubnis copirte. Er stammt

aus Achmim (Panopolis) in Oberaegypteu und ist vom 5. Jahre

(des Septimius Severus) datirt. Hier wird ein Strafgeld für das

Nichterscheinen vor Gericht auf 250 Denare festgesetzt: aTC£9y]vd[xr;V

xfiq, [SclTzzid-iocq auxov eJgeveyxsTv Siaxoata TC£v[x'i^]xovxa ovjvapca.

Nach Obigem ist a priori anzunehmen, dass diese Bestimmung von

einem römischen Beamten getroffen ist. Und in der That spricht

Vieles dafür, dass dieser Text eine directe Fortsetzung des im

Hermes XXIH S. 593 von mir publicirten Textes ist, mit anderen

Worten, dass die oben angeführte Entscheidung von Claudius Diognetos,

dem procurator Augusti, getroffen ist. Es ist nun interessant zu sehen,

dass in der darauf folgenden Bemerkung, die von dem Strategos des

Gaues herzurühren scheint, statt von 250 Denaren vielmehr von

1000 Drachmen die Rede ist. Wir sehen also: die römischen Be-

amten rechneten mit Denaren, aber im praktischen Verkehr mit den

Griechen und Aegyptern wurden diese Denare nach dem bekannten

Satze 1 Denar = 4 Drachmen stillschweigend in die landesübliche

Drachmenrechnung umgesetzt.

Endlich bietet unsere Sammlung auch einige Beispiele für die

durch Constantin geschaffene Neuordnung des Münzwesens. Vgl.

WiLCKEN, Ostraka. 47
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Nr. 1224, 1225, 1606, 1607, die sämmtlich aus dem V.—VII. Jahrb.

n. Chr. stammen. Hier wird nach vo|iia{JLaxa (= Solidi) und xepaxia

(= Siliquae) gerechnet. Die Texte bieten für die Münzgeschichte

nichts, das nicht durch andere Urkunden bekannt wäre.

IL Die Masse.

A. Trockenmasse.

Als das übliche Getreidemass Aegyptens erscheint in den

Ostraka, übereinstimmend mit den Papyri, während der ptolemäischen,

römischen uud byzantinischen Zeit die Artabe. Von dem Medimnos,

den Hultsch^), gestützt auf Script, metr. I 258 § 5, als „das Haupt-

maass des Trocknen" für die Ptolemäerzeit constatirt, habe ich bis-

her urkundlich keine Spur finden können; vielmehr nennen auch die

Papyri und Inschriften immer nur die Artabe und ihre Teile. Den

Medimnos setzt der metrologische Autor a. a. O. auf 2 „alte ptole-

mäische" Artaben an. Vgl. auch P. Oxyr. I 9 Verso 9.

Vorausgeschickt sei ein Wort über den Namen dpxaßy]. Soweit

ich die metrologische Literatur überblicke, scheint man allgemein

die Artabe für ein altaegyptisches Mass zu halten, wenigstens

spricht man überall auch von „Artaben" der Pharaonenzeit. Man

stützt sich auf die Erklärung des Epiphanios (Script, metr. I 272)

:

d;pxaßYj 5e i-KXri%-Q änb xoO Tiap' AtyuTixcots «(e^pxoß, sowie darauf,

dass sich der Name im Koptischen als efTCJOB und efTOB er-

halten hat. 2) Dagegen ist zu sagen, dass das koptisclje Wort, auf

das sich Epiphanios bezieht, ein unaegyptisches Wort ist^), das nichts

als eine durch das Griechische vermittelte Transscription eines per-

sischen Wortes darstellt. Aus Herodot I 192 wissen wir, dass die

^) Griech. u. röm. Metrologie. 2. Aufl. 1882 S. 624, im Folgenden kurz

als „Metrologie" citirt. Ich brauche nicht zu sagen, dass auch ich, wie so Viele

vor mir, durch dieses verdienstvolle Werk in das schwierige Gebiet eingeführt

worden bin.

2) Metrologie S. 366 ff.

3) W. A. Schmidt (d. griech. Papyrusurk. 1842 S. 221) hat epTOn aus

dem Koptischen als ,,Kubikfuss" erklärt. Das schwebt ebenso in der Luft wie

seine anderen koptischen Etymologien.
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Artabe ein {jLexpov üepacxov war.^) Wir sehen ferner aus Polyän

IV 3, 32, dass diese medische Artabe, wie er sie nennt, in -|, ^, -|,

A> iV teilbar ist. Das ist aber genau dieselbe Gliederung, die wir

unten für die ptolemäische und römische Artabe nachweisen werden,

während die alten aegyptischen Fruchtmasse der Pharaonenzeit ent-

weder dekadisch oder aber dyadisch in -|, i, i, tV' "3^2) "bV ^tc. ge-

teilt waren.'') Ich möchte daher annehmen, dass die Artabe, d, h.

der Name dieses Masses und seine Gliederung, erst seit der per-

sischen Occupation in Aegypten heimisch war^), eine Ansicht, die

ich nachträglich auch von Eugene Revillout (Revue Egyptol. II

S. 197) durch andere Ueberlegungen bestätigt finde.*)

Was die Verwendung der Artabe betrifil, so werden in unseren

Ostraka folgende Naturalien damit gemessen: Weizen (nupoc,) und

Gerste (xpidog) passim, ferner Bohnen (xuajAOt), vgl. 834, 1013, Ge-

müse (Xax^vov), vgl. 858, Sesam (or^acciioq), vgl. 763, 1520, Saflor

(xvYjXoc), vgl. 730, 1353, Kroton (y.p6xoiy, die Frucht des Kiki-

baumes), vgl. 727, 729, 737, 743, 1194.^) Für die Annahme von

Hultsch (Metrologie S. 624), dass man mit der Artabe sowohl

Trockenes als Flüssiges gemessen habe, bieten weder die Ostraka

einen Beleg, noch die sonstige urkundliche Tradition, die sie gleich-

falls nur als Mass für Trockenes kennt. Wenn Viereck (Berl.

*) Weitere Belege bei Sturz, de dialecto Macedonica 1808. S. 87.

^) Vgl. Eisenlohr, Mathem. Handbuch d. alten Aeg. S. 11 f.

^) In den Hieroglyphen bezeichnete man die Artabe in der Ptolemäerzeit

mit demselben Wort, mit dem schon im Papyrus Rhind (II. Jahrtausend v. Chr.)

das Getreidemass benannt war, mit hkt. Vgl. H. Brugsch, Die Aegyptologie

S. 378 f.

*) Auch der alte Sturz a. a. 0. vertritt die richtige Auffassung.

^) Neben manchen anderen Producten wurde natürlich auch das Salz nach

Artaben vermessen. Vgl. Pap. Leipz. 11 Recto(sic), 2: äXög ~^ äcp ^ cp. Das

heisst: „Für Salz, Artaben 1500 — 500 Drachmen". Hier kostet also die Artabe

Salz 1 Drachme = 2 Obolen. Dieser Passus ist von Wessely (Ber. der Sachs.

Ges. Wiss. 1885, S. 253 f.) missverstanden worden. Er liest die Stelle: aXog

x'cp ^9 und bemerkt dazu: „Das Salz wird hier mit dem Kyphi gemessen. Als

die Römer dem ptolemäischen System der Hohlmasse ihren Sextar als Mass von

2 Kotylen hinzufügten, wurde auf diesen die Benennung Kyphi (oder Hin) über-

tragen". Das geht auf die verfehlten Ausführungen von W. A. Schmidt (die

griech. Papyrusurk. 1842 S. 257 ff.) zurück. Ein Mass Kyphi ist bisher nicht

erwiesen. — Vgl. auch Grenfell (I) 29 (vom J. 105 vor Chr.) Z. 6: äXög

.Ipxäßas Ig-

47*



740 X, KAPITEL.

phil Woch. 1896 Nr. 52 Sp. 1652) auf Grund von Rev. Pap. 39

Oel nach Artaben vermessen sein lässt, so ist das lediglich ein Irr-

tum, der auf der Verwechselung der Oele mit den respectiven Roh-

producten beruht. Der Text spricht, wie auch der Herausgeber

Grenfell nicht anders angenommen hat, lediglich von dei' Sesam-

frucht, der Krotonfrucht. Dagegen hat im Rev. Pap. 55, 7 ff. auch

Grenfell angenommen, dass die Artabe sich auf die Oele beziehe.

Mit Recht sträubt er sich gegen diese Annahme. Es liegt aber kein

Irrtum vor, wie er meint, vielmehr ist meines Erachtens dieser Stelle

zu entnehmen, wieviel Artaben der einzelnen Fruchtsorten dazu ge-

hörten, um einen Metretes (39,39 Liter) des betreffenden Oeles her-

zustellen. Danach wurde aus 5 Artaben Kroton, 8 Artaben Saflor,

7 Artaben Leinsamen, 12 Artaben Kolokynth je 1 Metretes des

betreffenden Oeles producirt. Dass diese Deutung auch sachlich

möglich ist, bestätigte mir mein verehrter College, Prof. von Rümcker,

auf Grund von Untersuchungen, die er zu diesem Zwecke in der

landwirtschaftlichen Versuchsstation hat ausführen lassen. Also

werden auch an dieser Stelle des Revenue -Papyrus die Früchte,

nicht die Oele nach Artaben gemessen.

Wenige Gebiete werden durch die neuerdings zu Tage ge-

kommenen Papyri sowie durch unsere Ostraka so bereichert, wie

gerade dieser Teil der Metrologie. Vergegenwärtigen wir uns, was

bis jetzt über die Artabe und ihre Teile bekannt war. Wir wussten,

dass die Ptolemäer die bis dahin in Aegypten gebräuchliche Artabe

von 36,45 Litern auf den Betrag des attischen Metretes von 39,39

Litern erhöht haben, und nahmen an, dass diese Artabe, die von

einem metrologischen Autor 4| römischen Modien gleichgesetzt wird,

bis auf die Kaiserzeit das übliche Getreidemass in Aegypten ge-

wesen sei. Es war ferner bekannt, dass die Römer eine neue Re-

duction vorgenommen haben, indem sie eine Artabe = 3-^ römischen

Modien = 29,18 Litern einführten.^) Während dies wohl ziemlich

allgemein angenommen wurde, gingen die Berechnungen der Unter-

abteilung der Artabe, der Choinix (j^oiviE,), weit auseinander. Manche

*) Vgl. Script, metrol. I S. 258,5 und dazu Hultsch, Metrologie S. 623 ff.

Die oben auf S. 412 behandelte Notiz des Hieronymus ad Dan. XI 5: artabas,

quae mensura tres modios et tertiam modii pariem habet scheint bisher über-

silu'u zu sein.
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setzten sie auf -^ Artabe fest, so Lumbroso (Recherches S. 5),

E, Revillout (Revue Egyptol. II S. 169), Brugsch (Aegyptologie

S. 381), Andere auf ^\, so Hultsch (Metrologie S. 105, 625). Für

alle Einzelheiten verweise ich auf Hultsch's Handbuch. Die neue

Offenbarung, die uns nun durch die Urkunden geworden ist, besteht

in der Erkenntnis, dass sowohl in der Ptolemäer- wie in der Kaiser-

zeit nicht nur je eine Artabe existirt hat, sondern dass mehrere, an

Umfang von einander verschiedene, neben einander in Gebrauch ge-

wesen sind. Für die Kaiserzeit wies ich in den Gott. GA. 1894

S. 743 f. drei verschiedene Artaben nach, die neben einander an

demselben Orte in Geltung waren, und Friedrich Hultsch errichtete

auf dieser Basis mit sicherer Hand ein metrologisches System.^)

Aber auch in der Ptolemäerzeit war es, wie wir sehen werden, nicht

anders; auch damals gab es mehrere Artaben verschiedener Grösse.

„Artabe" war also eine allgemeine Bezeichnung für ein

Trockenmass, das an der Spitze eines Systemes stand. Die

constante Grösse war nicht, wie man bisher glaubte, die

Artabe, sondern die Choinix. Die verschiedenen Artaben sind

meines Erachteus nichts als verschiedene Vielfache von so und so

vielen Choinikes. Es wird also nicht darauf ankommen zu zeigen,

der wievielste Bruchteil der Artabe die Choinix ist, sondern um-

gekehrt, wieviel Choinikes die verschiedenen Artaben fassen. So hat

sich das Problem völlig verschoben. Es soll zunächst unsere Auf-

gabe sein, die verschiedenen Artabensysteme aus den Urkunden zu

eruiren.

Für die Ptolemäerzeit lassen sich folgende Artaben nachweisen:

1) Eine Artabe von 40 Choinikes liegt den Rechnungen

in Petr. Pap. (II) XXV (vom J. 226 v. Chr.) zu Grunde. Aus der

Publication von Mahaffy ist dies allerdings nicht ersichtlich, da er

die entscheidenden Stellen fast sämratlich verlesen hat. Nach meiner

am Original vorgenommenen Revision des Textes ergeben sich fol-

gende Gleichungen:

XXVa 8f für 8 Personen je H Choinikes (y) = l Artabe

2 Choinikes (g.^). Da 8 )< 1 i
= 12, so ist ^ Artabe = 10 Choinikes

^) Vgl. Fleckeis. Jahrbb. 1895 Heft 2 S. SlJÖF.: „Drei Hohlmasse der

römischen Provinz Aegypten." Dazu kommt jetzt von demselben: „Ein Flüssig-

keitsmass der Provinz Hispania", in Ber. Sachs. Ges. Wiss. 4. Dec. 1897.
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gerechnet. Also 1 Artabe = 40 Choinikes. Dasselbe Resultat er-

giebt sich aus folgenden Gleichungen:

XXV a, 10 für 13 Personen je 2 Choi. (y) = l Art. 6 Choi. (Ly).

XXVb, 9:9X3 Choi. (J
in Z. 8) = | Art. 7 Choi. (L^).

Ebenda 1 1 f : 9X8 Choi. (^ = l \\ Art. 2 Choi. (C a L d y^.

Auch in den Rechnungen der nächsten Seite liegt, wenn sie richtig

gelesen werden, dieselbe Gleichung vor.

Von den angeführten Stellen ist b, 12 deshalb besonders wichtig,

weil sie uns die Gewissheit giebt, dass die Einheit, auf die die Choi-

nikes reducirt werden, eben die Artabe ist. Denn da heisst es

ausdrücklich r a'-dy , C aber ist die in den Petrie Papyri übliche

Sigle für apxaßv]. Ich hebe dies besonders hervor, da ich — in

letzter Stunde — sehe, dass diese Gruppe zu falschen Deutungen

geführt hat. Auch Eugene Revillout hat in seinen soeben erschienenen

„Melanges", die ich zu meinem lebhaften Bedauern auch für dieses

Kapitel nicht mehr genügend durcharbeiten konnte, auf S. 312 durch

Correctur des Mahaffy'schen Textes richtig erkannt, dass in diesem

Papyrus 40 Choinikes eine Einheit bilden. Er glaubt aber, dass diese

Einheit Metretes geheissen habe, da er in b, 9 und 12 p,
= (ji£('upY]TT^s)

zu sehen meint. An ersterer Stelle las ich am Original apxtov ^ '- y»

Das u^, das über der Zeile nachgetragen ist, kann nicht anders als

Tcu (. . .) oder U7i(. . . .) gelesen werden. Ich meine, dass 7iu(pö)v)

oder ähnlich zu lesen ist. Dieses u hat Revillout für m verlesen.

In 12 aber hat er den Exponenten, den Mahaffy irrig x gelesen

hatte, für ^ gehalten. Es steht vielmehr, wie gesagt, C= apiaßv]

da. Auch die Photographie bestätigt mir nochmals meine Lesungen.

Uebrigens fand ich dieselbe Artabensigle in demselben Zusammen-

hang auch in XXV e, 6, wo ich las: ^ cLd(2X löChoin. = 30Ch.

= \-\-^ Artabe). Die Einheit der 40 Choinikes heisst also nicht

Metretes, sondern Artabe. — Ich hebe hervor, dass die in Frage

stehenden Weizenlieferungen vom oIy.o^q^oc, des Arsino'itischen Gaues

geleistet werden. Die Artabe zu 40 Choinikes ist also ein Mass,

das von königlichen Beamten für Weizen gebraucht wurde. Wenn

ich Revillout, Melanges S. XXIX recht verstehe, will er seinen

„griechischen Metretes" von 40 Choinikes, den er der „aegyptischen

Artabe" von 36 Choinikes entgegenstellt, durch die griechischen Colo-

nien im Faijüm erklären: la metrete grecque usüee dans les colonies
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grecques du Faijüm. Wenn dies richtig wäre, würde damit nicht

erklärt sein, dass auch die Regierung das Mass verwendet. Doch

fällt diese Hypothese zugleich mit dem Namen Metretes.

2) Eine Artabe von 30 Choinikes wird gleichfalls für das

III. Jahrh. vor Chr. durch Rev. Pap. 39,2 und 4 bezeugt: xy]v Sup-

xaßr^v XYjV Tpcaxovxa)(Oivcxov. Mit diesem Masse w^erden hier die

Früchte gemessen, die zu der königlichen Oelfabrikation gebraucht

werden, d. h. Sesam, Kroton, Knekos, Kolokynth (Kürbis) und Lein-

samen. Der Zusammenhang zeigt, dass mit diesem Masse im ganzen

Lande gemessen Averden soll.

3) Eine Artabe von 29 Choinikes bezeugt ein Papyrus aus

dem oberaegyptischen Pathyris vom J. 132 vor Chr., bei Grenfell

(I) 18, 20. Es heisst da von einem Darlehen von 35 Artaben

Weizen: x6 Saveiov xoOxo dTioBoxwaav — [jiExpwc wt xal TiapeiXigcpav

Tzpbq x6 v.%'y^. Die Phrase „mit dem Masse, in dem sie es empfangen

haben", ist, wie wir sehen werden, in den Darlehenscontracteu dieser

Zeit äusserst häufig. Hier steht sie überflüssiger Weise, denn mit

Tzpbq x6 x^)( ist das Spezielle ausgedrückt. Ich meine, damit kann

nichts anderes als ,,7ip6i; x6 §vV£axat£txoac)(Oivtxov" (seil, \i.ixpov') ge-

meint sein. Danach ist hier im privaten Verkehr eine Artabe von

29 Choinikes gebraucht worden.

4) Eine Artabe von 26 Choinikes wird durch unser the-

banisches Ostrakon 706 (aus ptolemäischer Zeit) bezeugt. Ich lese

da nach nochmaliger Revision des Textes : + eiixa xpixov / "t" y
I^y.^) Da die Summe 7^ Artaben beträgt, kann das y nur als Ad-

jectivum zu dem hinter +, wie üblich, zu ergänzenden (^pxaßa?

gefasst werden und bedeuten: „Artaben zu je 26 Choinikes". Mit

diesem Masse wird hier Weizen vermessen, den ein Steuererheber

an den Thesauros abliefert. Das Drittel (y) ist hiernach ein Mass

von ^ = 8f Choinikes (s. unten).

5) Eine Artabe von 24 Choinikes glaube ich endlich aus

dem Pap. Lond. XVIII (Kenyon Cat. S. 22 f., Serapeum bei Memphis,

vom J. 161 vor Chr.) eruiren zu können. Die bekannten 5i6'j{jia:

erhalten nämlich nach dieser Rechnung monatlich, also für 30 Tage,

VI
^) Die Lessung y , die ich früher zu erkennen meinte, ist sachlich un-

wahrscheinlich, denn das gäbe eine Artabe Ton 20^ Ciioinikes. Auch palaeo-

graphisch spricht mir die Rundung mehr für ( = 6.
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8 Artaben Spelt (oXupa). Folglich müssen sie für die besonders ge-

rechneten 5 Epagomenen ^ davon , also |^ = 1^ Artaben erhalten,

wie auch Kenyon hervorhebt. Nach Z. 15 bekommen sie nun für

diese 5 Tage: Artaben ä 5' yoiivixai^ ß, also 1^ Artaben und 2 Choi-

nikes. Dies ist aber =1^ nur unter der Voraussetzung, dass die

2 Choinikes = -^ sind, denn \ -\- ^ = ^ =^ ^. Also ist hier

1 Choinix = gV gerechnet, oder 1 Artabe = 24 Choinikes. Ich hebe

hervor, dass mit diesem Masse die TempelVerwaltung den Spelt-

weizen vermisst.

Wir haben somit für die Ptolemäerzeit aus den Urkunden^)

fünf verschiedene Masseinheiten zu 40, 30, 29, 26 und 24 Choi-

nikes nachgewiesen, die alle als Artaben bezeichnet werden.

Für die Kaiserzeit kann ich nach Choinikes einstweilen nur

eine Artabe berechnen, nämlich die zu 24 Choinikes. In unserem

Ostrakon Nr. 761 (aus der Zeit des Augustus, Theben) stehen die

Worte: cazb 7x y ava cf cf '^i' ß^ a^ -h %-j. Von 3 Aruren, die je

6^ Artaben 1-^ Choinikes einbringen, ist der Betrag für 1\ Aruren

auf 9^ Artaben berechnet. Prüfen wir : 1 Arure = 6^ Art. 1-^ Choi.,

also \ Arure = "6-^.2 Art. -| Choi., folglich 1 1 Aruren = 9^ -^ Art.

2 Choi. = 9^ Art. 2 Choi. Da dies = 9^ Artaben sein soll, muss

auch hier die Choinix = -^ Artabe gerechnet sein. Denn ^ -\-

-gSj ^=^ ^8_ = 1^ Also liegt hier eine Artabe von 24 Choinikes vor.

Das metrologische Fragment P. Oxyr. I 9 Verso 8 enthält die

Worte: lyti apxaßr; [isipa l, tö Se [j.£Tpo<(v)> xuvtx<(a)>s 5, öate

dvoLi TYjv dpxaßyjV x^vcxiov {I. Hier ist eine Artabe von 40 Choinikes

bezeugt, die uns sonst nur für die Ptolemäerzeit bekannt ist. Der

Papyrus ist im III./IV. Jahrhundert nach Chr. geschrieben. Trotz-

dem könnte er die Masse der Ptolemäerzeit enthalten. Aber freilich

passen die Angaben über die Münzen für die Kaiserzeit (s. oben),

^) Ich lasse hier absichtlich diejenigen Artaben bei Seite, die lediglich

nach Angaben metrologischer Autoren zu berechnen sind. Ich hob schon oben

hervor, dass Manche die Choinix als J^ Artabe berechnet haben. Das beruht

auf der Angabe metrologischer Autoren, dass die Artabe = 4| röm. Modien und

der Modius = 8 Choinikes i^t. Will man auch die letztere Angabe (vgl. dazu

Hultsch, Metrol. S. 104) auf die ptolemäischen Masse beziehen, so hätten wir

danach noch eine Artabe von 36 Choinikes einzuschieben. Ausserdem müssten

wir nach Hultsch S. 105 und 625 auch noch eine Artabe von 48 Choinikes con-

struiren, da er die Choinix als A- Artabe berechnet.
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und so mag wohl auch die Artabe von 40 Choinikes damals bekannt

gewesen sein. Möglicherweise rechneten aber nur noch die Metro-

logen mit ihr.

Abgesehen hiervon lassen sich noch drei verschiedene Artaben

für die Kaiserzeit erweisen, von denen wir vorläufig nicht sagen

können, wie viel Choinikes sie gefasst haben. Das sind die Masse,

die ich in Gott. GA 1894 S. 743 f. aus dem Pap. Lond. CXXV (ed.

Kenyon S. 192 ff.), der dem IV. Jahrh. nach Chr. angehört und aus

der Gegend von Theben -Hermonthis stammt, nachgewiesen habe.

Dieser Text, ein Xoyoc, atxcxoc, unterscheidet: 1) ein -ö-yjoauptxov

[iixpov, 2) ein cpoptxöv [lixpov und 3) ein anderes unbenanntes

Mass. Nach diesen drei Massen werden die Weizenlieferungen in

Artaben bemessen. Es muss hervorgehoben werden, dass sie in

einer und derselben Urkunde neben einander stehen, also nicht

etwa nur lokale Bedeutung haben. Das thesaurische Mass muss

dasjenige sein, mit dem die ^yjoaupo:, die kaiserlichen Staatsmaga-

zine, wirtschafteten. Das <^opixöv \xixpov habe ich a. a. O. als „Steuer-

mass" bezeichnet. Ich möchte es jetzt anders fassen. Der cpopoc,

für den in Z. 37 mit diesem Masse gemessen wird, ist keine Steuer,

sondern kann nur ein Pachtzins sein, wie denn in dieser Zeit dies

die gewöhnliche Bedeutung des Wortes ist (vgl. oben S. 31 9 ff.).

Es ist zudem mehr als unwahrscheinlich, dass die Steuern, die doch

an den -O^aaupo; abgeführt wurden, mit einem anderen Masse als

dem thesaurischen vermessen wären. Das ^opcxöv \j.ixpov können

wir also zunächst nur als ein Mass fassen, mit dem die Pachtzinsen

gemessen zu werden pflegten.^) Nennen wir es einstweilen das

„Päehtermass". Das dritte Mass endlich, das ohne besondere Be-

nennung auftritt, erscheint in dieser Urkunde, was mir a. a. O. noch

entgangen war-), regelmässig und ausschliesslich da, wo es sich um

Lieferungen an Bäcker (apxoxoTro:) handelt. Vgl. Z. 1, 18, 19 (wo

ijiotw? auf apioxoTio) in 18 hinweist), 25, 26, 27. Nennen wir es

also, bis weitere Verwendungen bekannt werden, einstAveilen das

„Bäckermass". Ich habe nun a. a. O. nachgewiesen, dass

das Päehtermass : thesaurischem Mass = 9:7,

das Bäckermass : thesaurischem Mass = 25 : 24.

^) Dass sie nicht immer in diesem besonderen Masse, sondern gelegentlich

auch im thesaurisehen Masse bezalilt wurden, zeigen Z. 2 und 16.

^) Mein Hinweis auf das 5T,^öalov \iiTpO'j war verkehrt. Siehe unten.
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Versuchen wir jetzt den Wert dieser mannigfachen Artaben zu

berechnen. Friedrich Hultsch, auf dessen Ausführungen in Fleck-

eisen's Jahrbb. 1895. 2. S. 81 ff. ich im Allgemeinen verweise, ist

auf Grund der eben angeführten Thatsachen zu folgenden Ergebnissen

gelangt. Er erkennt — ohne Zweifel mit Recht — in dem thesau-

rischen Masse die jüngere Artabe wieder, von der der Autor des

Fragmentes ns.pl {xexpwv sagt: vüv Se 5ca ty]V TwjJiatXYjV XP'^^^^ "^

dpxaßy] XPW°'-'^'^^^^ f f • -^^ ^^^^^ daher die thesaurische Artabe =
3-^ römischen Modii = 53^ Sextaren = 29,18 Liter. Damit ist der

feste Punkt gewonnen, von dem bei der Berechnung der Artaben

von nun an auszugehen sein wird! Nach den im Londinensis ge-

gebenen Proportionen ist dann die Pächterartabe = 684" Sextaren=
37,52 Litern und die Bäckerartabe = 55 f Sextaren = 30,4 Litern.

Wir kennen somit 3 Artaben der Kaiserzeit nach ihrem thatsäch-

lichen Volumen, daneben eine Artabe nach ihrem Choinikengehalt

(= 24 Chol.). Ungewiss blieb jene Artabe von 40 Choinikes in dem

metrologischen Fragment aus Oxyrhynchos. Ausserdem kennen wir,

was Hultsch damals noch unbekannt war, 5 verschiedene Artaben

der Ptolemäerzeit nach ihrem Choinikengehalt, nämlich zu 40, 30, 29,

26 und 24 Choinikes. Es wird die Aufgabe der Metrologen sein,

nunmehr zu untersuchen, wie diese römischen Artaben sich zu den

ptolemäischen verhalten. Hultsch, der für die Pächter- und Bäcker-

artabe bereits Anknüpfungen in den früheren Systemen gesucht und

gefunden hat, nahm von der thesaurischen Artabe an, dass die Römer

sie neu geschaffen hatten (S. 91). Da wir jetzt eine solche Fülle von

ptolemäischen Artaben kennen, liegt die Vermutung nahe, dass eine

von ihnen durch die Römer zur thesaurischen, d, h. zur officiellen

Artabe gestempelt sei. Das Problem ist gelöst, sobald eruirt ist,

wie gross das Volumen der aegyptischen Choinix gewesen ist.

Nur sehr ungern gebe ich hier die Rolle des Materialsammlers

auf und begebe mich auf den Boden metrologischer Speculationen,

auf dem ich mich nicht zu Hause fühle. Eine Vermutung möchte

ich hier aber doch nicht unterdrücken. Ist sie falsch, so möge man

sie durch die richtige Auffassung ersetzen. — Durch den Autor der

Schrift Tcspl [jiexpwv ist überliefert, dass die ptolemäische Artabe auf

4J römische Modii = 39,39 Litern normirt war, Ist nun eine von

den fünf oben nachgewiesenen Artaben das Mass des Autors? Und

welche ist es? Auf den ersten Blick scheint die Artabe von
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30 Choinikes die meiste Anwartschaft darauf zu haben, denn ein könig-

liches Gesetz bestimmt sie als Mass für das ganze Land. Ich möchte

aber betonen, dass nach dem Gesetz, wie oben bemerkt, die zur Oel-

fabrikation bestimmten Früchte damit gemessen werden sollen. Dass

Weizen und Gerste damit vermessen seien, ist zur Zeit nicht über-

liefert. Ohne Zweifel aber wird die officielle Artabe, die der Autor

als die einzige ansehen konnte, eine solche sein, mit der die wich-

tigsten Körnerarten, also Weizen, Gerste etc. vermessen wurden. Als

Weizenmasse sind überliefert die zu 40, 29, 26 und 24. Dass für

verschiedene Producte auch verschiedene Masse üblich waren, werden

wir unten auch bei den Flüssigkeitsmassen bestätigt finden, und

ist auch sonst bekannt. Ich möchte nun von einer Thatsache aus-

gehen, auf die mich Friedrich Hultsch freundlichst hingewiesen hat,

nämlich, dass „das übliche Handmass für Körnermessung in ver-

schiedenen Systemen nicht allzuweit von einem modernen Liter sich

entfernt". Suchen wir nach diesem Princip die Choinix zu be-

stimmen, so ist klar, dass keine Annahme zu einem glatteren Re-

sultat führen kann, als die, dass die Artabe von 40 Choinikes die

des Autors sei, d. h. 39,39 Liter gefasst habe. Denn hiernach ist

die Choinix fast genau gleich einem Liter, nämlich = 0,984 Liter.

Ich überlasse die Prümng dieses Ansatzes den Metrologen und be-

schränke mich darauf, diese eine Möglichkeit in ihre Consequenzen

zu verfolgen. Es ergeben sich danach folgende Sätze:

Die Artabe von 40 Choinikes = 39,39 Litern.

,, ,, ,, OU ,, ZJ,0-, ,,

„ „ „ JJ „ = Jo,Oi „

„ „ „ JD „ = ZD,Do „

„ 24 „ =23,62 „

Fragen wir nun, ob die thesaurische Artabe der Römer, die

Hultsch auf 29,18 Liter berechnet hat, unter diesen ptolemäischen

Massen ihr Vorbild hat, so sieht man, dass die Artabe von

30 Choinikes, im Betrage von 29,52 Liter fast genau identisch mit

ihr ist. Es liegt die Vermutung daher nahe, dass die Römer die

alte ptolemäische Artabe von 30 Choinikes, von der der Revenue-

Papyrus handelt, zum officiellen Körnermass gemacht haben. Doch

ich will den Metrologen das Feld räumen. Nur auf eine Folgerung

der obigen Annahme will ich noch hinweisen. Nach den Ostraka

von Pselkis empfingen die römischen Soldaten daselbst monatlich
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eine Artabe Weizen zu ihrem Unterhalt. Nimmt man an, wie

wahrscheinlich ist, dass diese Artabe die thesaurische ist, und ferner,

dass diese 30 Choinikes fasste, so hat der Soldat hier für den Tag

1 Choinix erhalten. Eine Choinix aber ist, wie viele Autoren be-

zeugen, das gewöhnliche Mass der Tageskost fiir einen Menschen

gewesen, weshalb man sie geradezu als y]\iipoxpo<pii bezeichnet hat.^)

Kehren wir von den Speculationen wieder auf den festen Boden

der Thatsachen zurück und untersuchen wir, was für Teilmasse

der Artabe sich nachweisen lassen. In den Urkunden begegnen

zwei verschiedene Methoden der Bezeichnung der Teile: entweder

werden die Teile als Ganze von so und so vielen Choinikes oder

aber als Bruchteile der Artabe ausgedrückt. Die erstere Methode

ist in allen Fällen die sicherere, da, wie ich wenigstens annehme,

die Bewertung der Choinix constant war, während die Brüche nur

verständlich sind, wenn man weiss, welche der zahlreichen Artaben

gemeint ist. Schon seit dem III. Jahrh. vor Chr. erscheinen beide

Arten der Bezeichnung neben einander. Nach dem bis jetzt vor-

liegenden Material scheint mir die Angabe der Choinikenzahl in der

Ptolemäerzeit häufiger zu begegnen als in der Kaiserzeit, aber auch

hier tritt sie hinter der Bruchbezeichnung zurück. So begegnet sie

in Petr. Pap. (II) XXV (III. Jahrh. vor Chr.), wo, wie wir oben

sahen, die Artabe von 40 Choinikes vorliegt. Hier werden die

Werte von 10, 20 und 30 Choinikes bezeichnet als ^, | und | 4"

l Artabe. Was unter einem Viertel ist, wird in Choinikes aus-

gedrückt: y, ^ (IJ), y, y u. s. w. bis y. y kommt zufällig hier

nicht vor. Gelegentlich findet aber auch keine Reduction auf die

Bruchteile statt. Vgl. XXVg 8: ^l^ und 13 sogar: X 1^ (=
40 Choinikes). Das erklärt sich wohl dadurch, dass diese Beträge

die Suramirung kleinerer Choinikenbeträge darstellen. — Nach Choi-

nikes wird auch in Petr. Pap. (II) XXXIX d gerechnet, doch lässt sich

hier über die Methode nichts Genaueres sagen. — In den „Acten-

stücken aus der kgl. Bank" Nr. IV wird der Ertrag von Feldern

mit folgenden Artabensummen angegeben: C "J = ^^'^- "^ Choi. ^ ^;

e"- ^^' = Art. 5 ^ Choi. 2^; 5cf'=Art. 4i Auch hier wie oben

findet sich eine Mischung der beiden Methoden. Als Unterabteilung

der Choinix begegnen hier ^ und ^, andrerseits
-J.

Da wir nicht

>) Vgl. die Belege bei Hultsch, Metrol. S. 105 A. 3.
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mit Sicherheit sagen können, welche Artabe gemeint ist, können wir

die Brüche nicht berechnen. — Auch im Pap. Lond. XVIII (ed.

Kenyon S. 22 f.), gleichfalls aus dem IL Jahrh. vor Chr., wird neben

den Brüchen nach Choinikes gerechnet. Hier begegnet S' )(*ß =
Art. ^ Choi. 2. Vgl. Z. 29. In unseren Ostraka aus der Ptolemäer-

zeit ist nicht ein einziges Mal nach Choinikes gerechnet, falls nicht

Nr. 1201 noch in diese Zeit fällt. Da steht: " Xß f tß' y^, d. h.

Art. 32-|^ -^ Choi. 1^. Ausserdem bietet unsere Sammlung nur noch

ein Beispiel, Nr. 761 (aus der Zeit des Augustus), wo t;* cf '"T=
Art. 6^ Choi. 1-^ begegnet. Da wir oben die Artabe dieses Ostrakon

auf 24 Choinikes berechnet haben, so ist 1^ Choinikes r= .^l _|-

-7^2 Artabe.

Aus den angeführten Stellen gewinnen wir den Eindruck, dass

die Bezeichnung nach Choinikes nur subsidiär ist, nur da auftritt,

wo die Bruchberechnung unbequem ist. Wir werden in dieser Auf-

fassung bestärkt, wenn wir sehen, dass nur ganz bestimmte Artaben-

brüche üblich waren. Ich habe schon im Rheinischen Jahrbuch

(S. 238) aus griechischen Urkunden den Nachweis geführt, dass als

Artabenbrüche nur -|, ^ und -^ und andrerseits die Reihe
-J, ^, -j^,

^ etc. vorkommen. Dies Resultat ist auch durch das gesammte in-

zwischen hinzugekommene Material bestätigt worden.^) Auch in

unseren Ostraka begegnet nur 1) 4, ^, ^, und zwar wird auch hier

die Reihe niemals mit -^ etc. weitergeführt; 2) ^, ^, ^, -g^ und -^.

In den Petrie Papyri des III. Jahrh. vor Chr. treten dieselben Brüche

auf, nur -^ kommt darin zufällig nicht vor. In dem mathematischen

Handbuch von Achmim begegnet auch -gi^ Artabe (in Nr. 13). 2)

Da diese Bruchreihen ganz constant sind, wird man im Allgemeinen

die Choinikenbezeichnung immer für solche Artabenteile gewählt

haben, die sich durch einen dieser Brüche nicht ausdrücken Hessen.

') P. Viereck (Hermes XXX S. 114) hat meine Ausführungen im Rhei-

nischen Jahrbuch missverstanden, wenn er mir die Ansicht zuschreibt, dass die

Artaben, abgesehen von der Drittelung auch in J i- ^ J^ ^^ ^^ u. s. w. zerfielen.

Ich führe dort vielmehr ausdrücklich diese zweite Reihe nur bis ^ herab. Und
bis jetzt habe ich auch noch kein Beispiel einer Weiterführung dieser Reihe

kennen gelernt.

^) Vgl. Memoires de la Mission archeologique fran^aise au Caire IX:

J. Baillet. Le Papyrus mathematique d'Akhmim. Paris 1892. — Vgl. dazu Fr.

Hultsch, Das elfte Problem des mathematischen Papyrus von Akhmlm, in „Histor.

Untersuchungen, Ernst Förstemann zum 50 jährigen Doctorjubiläum". Leipz. 1894.
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So sahen wir oben in 761 den Bruch ^g umschrieben durch T, cl, h.

OL ^
^ Choinix; freilich wurde daneben auch -g^ mit y^ ausgedrückt, wie-

wohl man den Bruch x6 dafür hätte nehmen können. Natürlich

handelt es sich hier überall nicht um bindende Regeln, sondern um
den Usus der Schreiber.

Warum mögen gerade diese Bruchreihen auftreten? Die Teilung

in ^, -J-,
•! ist so selbstverständlich, dass sie keiner Erklärung bedarf.

Aber die Drittelung ist um so auffallender, als sie z. B. bei der

grossen Artabe von 40 Choinikes, ebenso bei der von 29 und 26

recht unbequem durchzuführen war. Ich glaube, diese Drittelung

haben die Aegypter zugleich mit der dpiaßv] von den Persern be-

kommen, denn auch diese persische zerfällt in
-J, -J-, j\, -^^j -^ (s. oben

S. 739), und haben sie dann consequent bei allen Systemen durch-

geführt, deren Spitze sie „Artabe" nannten.

Zur Erklärung der Constanz der obigen Reihen möchte ich aber

auf einen Punkt hinweisen, der bisher meines Wissens noch nicht

hervorgehoben ist: ich meine, den oben nachgewiesenen Brüchen
haben concrete Einzelmasse entsprochen. Natürlich muss

jedes der verschiedenen Artabensysteme seine eigenen concreten Unter-

masse gehabt haben: bei der Artabe von 40 Choinikes mass das

Viertelmass 10 Choinikes, bei dem von 30 Choinikes 7^ u. s. w.

Einige dieser Artabenteile werden nun durch die Urkunden aus-

drücklich als concrete Masse bezeugt. So begegnen, wie wir unten

zeigen werden, ein Texapxov, ein sxtov und ein oyBooy als concrete

Handmasse, mit denen die Vermessung grösserer Posten vorge-

nommen wird. Daneben Averden auch concrete Masse überliefert,

die die Choinix und einige Vielfache derselben darstellten. So

sprechen die Urkunden häufig von einem \iixpov zexpa,yoiviy.oy und

^^aj^otvcxov (s. unten S. 770 f.). Das waren concrete Handmasse von 4

und 6 Choinikes. Rechnet man die Choinix, wie ich vorschlug, zu

0,984 Liter, so beträgt das T£xpa)(otvcxov 3,94 Liter, das £^a)(o{vtxov

5,90 Liter. Diese beiden erscheinen in den Urkunden als die ge-

wöhnlichsten Handmasse und mögen im Verkehr etwa die Rolle ge-

spielt haben wie auf unseren Märkten das Fünflitermass. Das Vier-

choinikenmass kennt auch Hesychios^) als selbständiges Mass, das

*) Hesychios: Oicpiv, |j,expov xi •csTpc-Xoivrxov AiyiJUTiov. Da die aegyp-

tisclie Form das v nicht hat, wird o'icftv für o'i':f\.ow stehen und die graecisirte

Form darstellen.
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er mit dem einheimischen Namen ociptv benennt (= hierogl. Spt), und

eben dieses Vierchoinikenmass meint das metrologische Fragment von

Oxyrhynchos, wenn es die Artabe von 40 Choinikes in 10 Teile

teilt, die es kurzweg [ilxpa nennt. Heinrich Brugsch hat im The-

saurus inscriptionum Aegypt. V S. 1052 ein Beispiel dafür gebracht,

dass in demotischen Texten die Bestimmung „nach dem Maass mit

Oiphi" in demselben Sinne hervorgehoben wird wie [xetpo) xetpa-

)(Otvtxq) in den griechischen Urkunden, i) Wenn übrigens Brugsch

(Aegyptologie S. 381) und Andere das Oiphi auf ^ Artabe berechnen,

so führt das auf die Artabe von 6 X 4 = 24 Choinikes. 2)

Die Ostraka machen uns auch noch mit einem anderen con-

creten Teilmass der Artabe bekannt, das ist das {idcxcov und xpc-

[AaxLOV. In Nr. 296—300 und 1460 (Syene, Ende des IL Jahrh.

n. Chr.) werden [lupoßaXavot nach {Jiaxta vermessen. 3) Vgl. 296:

[iOizlou exxov 5[o)6£xaxov] fxa"^ cf cjj. Heinrich Brugsch, dem ich

vor Jahren von diesem bis dahin nirgends belegten Masse Mit-

teilung machte, identificirte es mit dem aegyptischen Hohlmass

mH'^. Vgl. jetzt seine „Aegyptologie" S. 381 (wo |i,axcav Druckfehler

ist für jiaxcov). Vgl. auch Brugsch, Thesaurus V S. 1501. Maxtov

ist danach eine Transscription dieses aegyptischen Wortes. Nach
E. Revillout, der in seinen „Melanges" neues Material für dieses

Mass bringt, wäre das aegyptische m't'^ wiederum Transscription des

balylonischen masihu (S. II). Nach Brugsch's Ansatz, den zu prüfen

^) Das Berliner Ostrakon (P. 4756), das Brugsch dort nach meiner Lesung

mitteilt, lese ich jetzt mit Benutzung einer von Herrn Dr. Krebs mir freund-

lichst übersandten Durchzeichnung der ersten Zeile folgendermassen

:

'Ap.aoöcpig ETOfjxoX(oü9-Y]xa)

Tcupou äpxäßag xeaapa v)|j.t,au Texpaxa(t,)-

\.Y.OQX<Xi X+ S L xS.

Soeben hat Krall, CPR II gezeigt, dass der von Brugsch im Demotischen

nachgewiesene Ausdruck sich ähnlich auch im Koptischen bis in die spätesten

Zeiten erhalten hat. So wird in einer Urkunde des VIII. Jahrh. „nach dem
kleinen Oipemasse" (TKOyT NOTne) gemessen (S. 74), in einer anderen aus

dem VII. Jahrh. „nach dem grossen Oipemasse" (TXNOCT NOTilH) (S. 137).

Daneben wird auch einfach vom ,,Oipemass" gesprochen. Wie der Unterschied

des grossen und des kleinen Olpe zu erklären ist, bleibt noch zu untersuchen.

^) In Eevillout's „Melanges" scheint ein reiches Material für diese Fragen

vorzuliegen. Doch war es mir noch nicht möglich, es zu verwerten.

^) Die Lesung (pop;ioö in 1460 ist unsicher. Vgl. Hultseh, Metro-

logie S. 106.
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ich nicht in der Lage bin, war dieses Mass = -^ Artabe. Es bleibt

zu untersuchen, auf welche der Artaben dieses Verhältnis anwendbar

ist, oder ob etwa dies Wort allgemeine Bezeichnung für das Sw-

Sexaxov geworden ist. — Durch Nr. 1018 wird uns bezeugt, dass

das Dreifache dieses [laxcoy ein concretes Handmass bildet, mit dem

auch Weizen vermessen wurde: [M£[Ji£TpTg(xaac) de, 8']Yjaaupöv [xyj-

xpo7r(6X£(i)s) xpc[JLaxtw |X£xpw.^) Dieses Mation wird für das III. Jahrh.

vor Chr. durch das in unsere Sammlung nicht aufgenommene Ostra-

kon Brit. Mus. 16510 bezeugt, wo ich (a. 1886) in Z. 4 las: ]xca-

[xaxoa 0. Zumal in der vorhergehenden Zeile von Artaben die Eede

ist, wird zu trennen sein: ]xc? [xaxca 5. Auch für die byzantinische

Zeit glaube ich das Mass nachweisen zu können. In einem Pariser

Papyrus dieser Zeit las Wessely (Denkschr. Wien. Akad. 1889 S. 131)

Z. 6: xo) awjiaxtaiw [i£xp(i) und bemerkte dazu: „vielleicht ist aw-

[iaxcacov mit corpus, Corporation in Zusammenhang zu bringen."

Ich schlage vor xw atj) |iaxtatq) |i£Xp(p zu lesen, d. h. „mit dem

Dir gehörigen Mationmass". S. unten S. 774.

Wenn ich nicht irre, begegnet dasselbe Mass in etwas anderer

Form auch in 1218 (aus römischer Zeit): xoxxou [iaxa? 5. Maxirj

oder [läxa scheint die genauere Transscription von m'^'^ zu sein;

{Jiaxtov ist davon eine Diminutivbildung. Diese xoxxoc werden hier

neben anderen Medicamenten verlangt. Das Mass scheint danach

auch bei den Medicinern in Gebrauch gewesen zu sein.

Ehe ich die Artabe verlasse, möchte ich auf die interessante

Gleichung hinweisen, die sich aus dem kürzlich publicirten mathe-

matischen Papyrus von Achmim (VII./VIII. Jahrh. n. Chr.) 2) ge-

winnen lässt. Zum grossen Schaden der Publication hat der ver-

dienstvolle Herausgeber Baillet durchgehends die Sigle für die Artabe

verkannt. Das Zeichen <r~:~, das er als „{jiovag, rutvite" fasst, ist

nichts anderes als die in der byzantinischen Zeit übliche Form der

Artabensigle.3) Damit fällt neues Licht auf mehrere der dort be-

handelten Probleme. Unter anderem ergiebt sich aus Nr. 2, 4, wo ß'«|>

dpxaßai; zu lesen ist:

^) Dies ist der einzige Fall in unseren Ostraka, dass das Handmass an-

gegeben wird. Vgl. oben S. 116.

'^) Siehe oben S. 749.

^) Vgl. meine Ausführungen im ,,Rhein. Jahrbuch" LXXXVI S. 236/7.

Dort wies ich auch schon auf die byzantinische Form a— hin.
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1 Kubikelle = 31 ^ = 3f Artaben,

oder: 1 Artabe = -^ Kubikelle.

Die Gleichung kann nur verwertet werden ,
• wenn man weiss,

welche Artabe gemeint ist. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass

die thesaurische Artabe vorliegt, da das Exerapel gerade den Zweck

hat, den Inhalt von Thesauren zu berechnen. Friedrich Hultsch,

dem ich die vorstehende Gleichung mitteilte, hatte die Freundlich-

keit, mir eine ausführliche metrologische Verwertung derselben ein-

zusenden. Ich bin ihm zu grossem Dank verpflichtet, dass er mir

erlaubt hat, dieselbe hier mitzuteilen, i)

*) Hultsch schrieb mir am 25. April 1895:

„In der von Ihnen mitgeteilten wichtigen Gleichung 1 Kubikelle = 3f Ar-

taben meinen Sie doch wohl „thesaurische Artaben". Ich will dies jetzt an-

nehmen, um nicht auf's Ungewisse andere immerhin zeitraubende Versuchs-^

rechnungen anzustellen. — Ist die Artabe, welche zu i^^ Kubikelle bestimmt

wird, die thesaurische = 53| Sextare = 29,18 Liter, so misst die dem Betrage
3

von 3| Artaben entsprechende Elle j/98,482 Kubikdecimeter = 4,618 Decimeter

r= 0,462 Meter. Das ist die Elle, die zur römischen sich wie 25 : 24 verhält,

die früher sogenannte attische, zugleich die Elle, welche dem ptolemäischen Fusse

der Provinz Cyrenaica zugehört. Eine solche Elle haben also die Römer zu der

Zeit, als sie die (vea) äp-cäßT] xaxoc xy]v T(i)|j,a'LXTjv XP^oiv fixirten, als übliches

Längenmass anerkannt. Dieses Längenmass hat aber auch zur kleineren alt-

aegyptischen Elle (= f königl. Elle, Metrol. S. 536) in einer systematischen Be-

ziehung gestanden, denn 3§ thesaurische Artaben ^= 91,19 Kubikdecimeter, führen
3

auf eine zu gründe liegende Elle von [/91,19 Kubikdecimeter = 4,501 Deci-

meter = 0,450 Meter. Das ist genau die kleinere aegyptische Elle, wie ich sie

festgestellt habe. Damit sind zugleich alle meine in diesen Ring eingeschlossenen

Evaluationen als richtig bestätigt und die abweichenden von Nissen u. A. wider-

legt. Hiernach verhält sich die kleinere aegyptische Elle zu der Elle, die zur
3 3 3

römischen wie 25 : 24 steht, wie (/^ : j/^ = j/25 : 3 = 2,92402 : 3. Das

letztere nach modemer Methode ausgerechnete Verhältnis muss nun auf eine

Annäherung in möglichst kleinen ganzen Zahlen gebracht werden. Ich setze

also 2,92 402 : 3 = 0,97 467 : 1. Dieses "Verhältnis ist so gut wie genau =
974| : 1000. Dafür setze ich das minimal abweichende Verhältnis 975 : 1000

= 39 : 40. So haben also die Römer das Verhältnis der kleinen aegyptischen

Elle zu der für die thesaurische Artabe massgebenden gesetzt, wie auch die

Nachrechnung bestätigt: 0,450 m X 40 = 18,000 m 18,000 m : 39 = 0,4616,

d. i. 0,462 m, wie ich für die Elle, die zur römischen sich wie 25:24 verhält, er-

mittelt habe (vgl. Metrol. S. 69 f. 651; es sind Millim. = 462 Milli-

meter)."

WiLCKEN, Ostraka. 48
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Zum Schluss seien noch einige Ausdrücke besprochen, die zwar

nicht eigentliche Masse bezeichnen, aber doch zu quantitativen Be-

stimmungen verwendet werden.

In den Ostraka von Sedment (s. oben Kap. VIII) finden wir

neben den Artaben die Rechnung nach Säcken (oaxxot) und Eseln

(övoc). In der Regel werden auf 1 Esel, resp. auf 1 Sack 3 Artaben

Weizen gerechnet.^) Nur einmal sind etwas mehr (Nr. 1108), ein

ander Mal etwas weniger (1099) als 3 Artaben verladen worden.

Diese Quantitätsverhältnisse wird man natürlich nicht verallgemeinern

dürfen; sie sind zunächst nur für den vorliegenden Fall bezeugt.

Vgl. oben S. 356 f.

Wie hier von Esellasten, so ist in anderen Fällen von Wagen-

lasten die Rede, und zwar handelt es sich überall um Spreulieferungen

(äynjpoy). Nur in 1208 sind die Lieferungen nicht genauer bezeichnet,

doch mag auch hier Spreu gemeint sein.^) In den Texten der

Ptolemäerzeit (vgl. 705, 707, 715, 738, 744 u. s. w.) und unter

Augustus (765) heissen diese Wagenlasten aywfai^), in den jün-

geren Texten yoiioc.^) Diese Unterscheidung tritt so regelmässig

auf, dass man au einen Zufall kaum glauben kann. Und doch sind

diese Worte sonst durchaus nicht auf die angegebenen Zeiträume

beschränkt. So wird von yo|xol auch im Petr. Pap. (II) XXXVII 2 c

(III. Jahrh. vor Chr.) und im Rev.-Pap. 54, 9 gesprochen. Andrer-

seits rechnet das Wirtschaftsbuch von Hermupolis, vom J. 78/9 nach

Chr., nach aytoyac. Vgl. Z. 501, 518 u. s. w. Liegt uns vielleicht

eine Eigentümlichkeit des thebanischen Sprachgebrauches vor? —
Der Zusammenhang zeigt, dass mit dywyat und '(oii.oi Fuhren von

ganz bestimmtem Umfang gemeint sind. Daher kommen denn auch

Bruchteile der y6\iOi vor; so | (914), f (906, 1476), i (1433, 1447),

^) Zu dem Rechnen nach Säcken vgl. auch Hultsch, Metrol. S. 107.

^) In P. Oxyr. I 43 vom J. 295 n. Chr. werden Spreulieferungen nach

Xizpa: bemessen. Auch in BGU 21 II 10 und 178, 12.

^) In 1011 ist mir das a in ä.['^(üydg einstweilen unsicher. Auch bleibt

zu untersuchen, in welche Zeit es genauer zu setzen ist. Revision nötig.

*) Töixog bezeichnet sonst meist die Schiflfslast. Im weitesten Sinne be-

gegnet es im Steuertarif von Palmyra vom J. 137 n. Chr., der den yöfios xap-

ptxög, xap,7iXt,xös und dvwög unterscheidet. Nach dem Inhalt der Lasten werden

ferner ^6\i.o', nnp:xol, olv.xoi, eXair^pod und axüpwv unterschieden. Vgl. Dessau,

Hermes XIX S. 486 ff.
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^ (1014, 1458), ^ (866), ja sogar -,\ (1453). Ueber den thatsäch-

lichen Umfang der Lasten geben die Ostraka keine Auskunft, i)

Ich will nur darauf hinweisen, dass in einem thebanischen Papyrus

aus dem II./I. Jahrh. vor Chr. (Grenfell I, XXXIX 1) 225 Wagen
(a^aSat) zu je 6 Artaben Gerste und 200 Wagen zu je 5 Artaben

Weizen genannt werden. In unserer Xr. 1168 wird 1 ayo^yf] Spreu

auf 400 Kupferdrachmen (II. Jahrh. vor Chr.) berechnet. In dem
unpublicirten Berliner Ostrakon P. 206, einer Rechnung aus dem
II./III. Jahrh., findet sich der Posten unikp) Ti[ific, Y6({jtü)v) dc-/6p(ou)

ß ^q:f. Danach kostete ein yofAOS hier 48 Drachmen.

In 1209 und 1216 wird verschiedenen Personen, darunter

Zimmerleuten, ihr Tagelohn in L^eü^r] zugemessen. Was sind ^sayv]?

Schon J. G. Droysen-) hat aus dem Pap. Lond. XIV (ed. Kenyon

S. 22f.) eruirt, dass 1 Artabe= „15 Paaren (^suyy])" gerechnet wurde.

Wessely^), der die Droysen'sche Arbeit nicht gekannt zu haben

scheint, sagt weniger glücklich, ein ^eGyc^ sei „ein Fünfzehnte! der

Artabe". Ebenso referirte auch ich im Rheinischen Jahrbuch S. 264

über Droysen's Ergebnis. Es ist jedoch nicht richtig, das l^zuyoc,

für ein festes Mass zu halten, und es als ^5 der Artabe zu er-

klären, verbietet sich schon dadurch, dass -^ nicht zu den üblichen

Bruchteilen der Artabe gehört (s. oben). Die richtige, vielleicht

auch von Droysen gemeinte Auffassung hat kürzlich Friedrich Kenyon

(S. 23 seiner Edition) zum Ausdruck gebracht, indem er X ^euyyj

übersetzt: „30 pairs of loaves". Folgende Gründe sprechen dafür.

Die Vergleichung von Z. 7 und 12 des Londoner Textes ergiebt

allerdings den Satz „30 ^eoyri = 2 Artaben". Nun lehrt der Pa-

pyrus aber vreiter, dass die Zwillinge für 1 Monat, also 30 Tage,

8 Artaben Spelt erhalten, also für den Tag -3% = -j^- Artaben, andrer-

seits, dass dies dieselbe Ration ist, als wenn sie für den Tag 8 Brote

^) In Nr. 810 findet sich nach meiner Lesung die Gleichung ^ Artabe =
3J fciioi. Das würde 1 Artabe = 5 YÖnoi ergeben. An welche Artabe man
auch denken mag, der "^öiioc,, die Wagenlast, muss sehr viel grösser gewesen sein.

Ich vermute, dass apTocßag in Z. 3 falsch ist. Entweder habe ich (im J. 1887)

fälschlich apxdßag statt yö({ious) xpsr^ gelesen, oder der Schreiber hat sich in

diesem Sinne verschrieben. Meine Recherchen blieben bis jetzt ohne Erfolg.

Eevision nötig.

2) Berlin. Literarische Zeitung 1840 Nr. 14 S. 270 (= Kl. Schrift.

I S. 41).

2) Berichte d. Sachs. Ges. Wiss. 1885 S. 250.

48*
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(äpxoi) erhalten. Hier werden also 8 Brote gleich ^ Artaben ge-

setzt, oder 1 Artabe gleich ^ = 30 Broten. Folglich sind 2 Artaben

so viel wie 30 „Paar" Brote, oder 30 ^cuyyj. Danach ist t,tüyog als

ein besonderes Mass im Werte von -^^ Artabe zu streichen, und

es folgt aus dem Londinensis weiter nichts, als dass von den Spelt-

broten, wie sie damals im Serapeum den Zwillingsschwestern ge-

liefert wurden, 15 Paar oder 30 Stück aus einer Artabe gemacht

wurden. Zufallig kennen wir die Artabe dieses Papyrus; wir haben

sie oben auf 24 Choinikes berechnet. Also wurde für jedes dieser

Brote ^i = i Choinix Spelt verwendet.

Nachträglich fand ich zu dieser Auffassung von Z^zü^oq eine

vortreffliche Bestätigung in einem Ostrakon der Sammlung Sayce,

jetzt Nr, 1597, in dem es heisst: Abc, lölc, xexxoac ^sayr; (äpxwv

biy.cc £V. Ebenso werden wir auch in 1209 und 1216 ^töyoc, als

„Paar Brote" auffassen, da der enge Zusammenhang zwischen diesen

drei Ostraka zweifellos ist. Nur wie gross diese Brote gewesen sind,

wieviel ^suyyj aus 1 Artabe gewonnen wurden, können wir hier nicht

sehen. — Im Pap. Grenf. (II) 67, 14/5 begegnen: (]jü)[jliü)V ^£[u]yv3

ie (vom J. 237 n. Chr.).

Das Ergebnis des Londinensis darf selbstverständlich nicht ver-

allgemeinert werden. So werden im Pap. Leipz. 8 (II./III. Jahrh.

n. Chr., aus Memphis) 60 Paar Brote auf 1 Artabe gerechnet. Dies

ist dem Herausgeber Wessely entgangen. Nachdem ganz wie in den

Ostraka eine Reihe von Personennamen mit Angabe der ^euyirj ge-

nannt ist, folgt die Summirung: yt t^euy ^, d. h. „das macht

205 J^suyYj". Die beiden folgenden Zeilen liest Wessely:

aTc" Y y^l^~ w? T/]? apxaß/

In Wirklichkeit steht Folgendes da, wie ich am Original sah^):

a + ~7-
Y Y^ß ^? '^'^S <^P'caß(7j(;)

^£uy(ü)v) ^, y(ivez<xC) iiiQ. xö a5x6) ~r r\{^/

Das heisst: „205 S^sayv] sind dasselbe wie 3-| -^ Artaben Weizen,

da auf 1 Artabe 60 ^zxi'^'fl gehen. Das macht in Summa 8-|- Ar-

taben". Die Rechnung stimmt: 60 ist ^\ -y^

^) Auch im Pap. Leipz. 32 Recto findet sich eine solche Umrechnung,

die Wessely gleichfalls entgangen ist. Ich lese in Z. 7: •^{L'^z-zolC) ^eÜY('»)) a^j

a'i •\- [—. Die Zahl fehlt leider.
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Das Leipziger Fragment spricht also von Broten, von denen 120 Stück

oder 60 Paare aus einer Artabe Weizen gemacht wurden.

Endlich sei noch erwähnt, dass in Nr. 35 Palmzweige ((poivtxsO

in hio\iai, in Bündeln, geliefert werden, denn so wird <po]tvi^ 5eaH'

jx C zu deuten sein. Diese Vermutung, die ich schon in der Revue

Eg}^tol. VI S. 11 A. 2 ausgesprochen hatte, fand ihre Bestätigung

durch die Petrie Papyri, in denen das Heu mehrfach nach Zia\iix:,

Bündeln, berechnet wird. Vgl. Petr. Pap. (II) XXV c und g: y^op-

Tou 5ea|jLai;.i)

B. Flüssigkeitsmasse.

Die Daten der Ostraka eignen sich zur Basis einer systema-

tischen Darstellung der Flüssigkeitsmasse noch weniger als zu einer

solchen der Trockenmasse. Viele Namen von Massen tauchen auf

— darunter manche bisher ganz unbekannte, aber meist ver-

einzelt und ohne erkennbaren Zusammenhang. Ich beschränke mich

im Wesentlichen auf die Zusammenstellung des Materials.

Auch über die Flüssigkeitsmasse hat der Revenue -Papyrus

neue Aufschlüsse gebracht. Das Gesetz des Philadelphos unter-

scheidet zwei verschiedene \i^xpr^X7.i. Es setzt den Metretes, mit

dem das Oel gemessen werden soll — nennen wir ihn den eXcciripöq

— auf 12 Choes fest. Vgl. 40,11; 45,4; 53,20: 6 iiexpr^T^ 6 5w-

Zey.xyo'jg. Dagegen wird der Metretes, mit dem der Wein gemessen

werden soll — nennen wir ihn den ocvYjpOi; — auf 8 Choes fest-

gesetzt. Vgl. 31,6; 32,19: 6 fxexpYjxYj^ 6 öxTa^ou?. Aus diesen An-

gaben scheint mir zu folgen, dass, wie beim Trockenmass die

Choinix, so hier der Chus, und zwar der Chus zu 12 Kotylen^),

die constante Grösse von bestimmtem Inhalte ist, während das Wort

[iSxpTjTY]?, ähnlich wie apxaßy], der allgemeine Name für ein Flüssig-

keitsmass ist, das an der Spitze eines Systemes steht. Nach Ana-

logie der Artaben möchte man vermuten, dass es ausser diesen beiden

hier bezeugten ixsTpr^xai vielleicht auch noch Masse anderen Chus-

inhalts gegeben hat, die gleichfalls den Namen [j.expyjx'i^s führten.

^) Ebenso werden im Wirtschaftsbuch von Hermupohs (Kenyon S. 181)

•/.iXoLiio'. nach Seajia". berechnet. Bei Krall, CPß II S. 20 begegnet die Form

§£ajiö;. Vgl. dazu Eustath. p. 818,32: ScJ|i6; X^p"^^^-

-) Das ergiebt sich aus 40, 13 und 15: tyjv 5s xoT'jÄrjV =.
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Zunächst ist durch den Revenue-Papyrus bezeugt, dass der IXatyjpog

sich zum ocvyjpo^ verhält wie 3 zu 2, da jener 12, dieser 8 Choes fasst.

Der Oelmetretes zu 12 Choes war uns auch sonst schon be-

kannt. Mit diesem Masse wurden den Zwillingsschwestern des

Serapeums ihre Oelrationen zugemessen. Vgl. Pap. Lond. XVII,

XXII u. sonst. Dass der [xsTpTjxi^? in XVII zwölf Choes fasst, ergiebt

sich aus Z. 16. Vgl. Gott. GA 1894 S. 720.

Der Weinmetretes von 8 Choes begegnet nicht häufig. Ich

kenne nur folgende Fälle. In Petr. Pap. (II) XXVII 1 und XXX e,

zwei Selbsteinschätzungsurkunden aus dem III. Jahrh. v. Chr., taxiren

die Eingeber ihre Weinproduction und danach das Sechstel für die

d7r6[xoopa gemäss den Vorschriften des Revenue-Papyrus nach [isxpr/-

xac. Dass dies der bxxoiyoxic, ist, ist nur aus dem Revenue-Papyrus

zu ersehen. Ferner wird Wein nach |j,£xpYjtat gemessen in einem

von Grenfell in Appendix II herausgegebenen Papyrus (gleichfalls

aus dem III, Jahrh. vor Chr.). Dass auch hier der Metretes zu

8 Choes gemeint ist, können wir gleichfalls nur dem Revenue-Papyrus

entnehmen. In dieser Urkunde erscheinen folgende Bruchteile des

Metretes: ^, \ und \ (|), ^, ^, -^. Letzterer Bruch ergiebt sich

durch Rechnung in c2, wo |xS' wohl nur Druckfehler für (It^ ist.

Nach dem Satze 1 Metretes = 8 Choes und 1 Chus = 12 Kotylen

repräsentiren diese Brüche folgende Werte:

l Metretes = 4 Choes.

i ,
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aegyptischen Tnidition das X£pa[xtov. Vgl. 711, wo für die äTZO-

jxotpa nach Keramien gemessen wird, wiewohl nach dem Revenue-

Papyrus hierfür in jxetpYjTat zu messen war, ferner Nr. 757, 1221,

alle aus der Ptolemäerzeit. In 1305 ist die Lesung nicht sicher.

In 1129 steht statt x£pa[xiov das synonyme 6 y.£pa[jios. Wiewohl

durch den Zusatz KoTixttLxög, d. h. aus dem koptischen Gau stammend

(s. oben S. 17), genauer auf die Fabrikation des Kruges selbst hin-

gewiesen wird, lässt der Zusammenhang doch keinen Zweifel daran,

dass der Krug ein bestimmtes Mass repräsentirt. Natürlich wird

das x£pa[j.tov gemeint sein, und es scheint danach, dass der kopti-

tische Keramos eine besondere Spielart des Keramion gewesen ist,

d. h. eine besondere Masseinheit gebildet hat. In einer unten noch

genauer zu besprechenden Stelle des Revenue -Papyrus setzt der

König lokale Verschiedenheiten der Flüssigkeitsmasse voraus. — Auch

das Doppelte des Keramion, das 5i7:Xoyv£pa[JLiov, oder wie bisher

allein überliefert ist, 6 ScTtXoxepaixo;, findet sich als Weinmass in

Ostraka, so in 1166, 1479, 1483, 1485 (alle aus römischer Zeit).

Sehen wir uns in der sonstigen urkundlichen Tradition um, so

begegnet auch da uns überall das Keramion als das übliche Haupt-

mass für "Wein. So bezeichnet das Decret von Rosette (Z. 29/30)

1 X£pa[iiov Wein als das Quantum, das die Priester bis auf Epi-

phanes als Grundsteuer für Weinland zu zahlen hatten (vgl. oben

S. 151). Nach Keramien wird der Wein im Pap. Leid. Q (aus Phila-

delphos' Zeit) gemessen, auch hier wie in unserer Nr. 711 für die

öt.Tz6\ioipa., für die nach dem Revenue-Papyrus in {iexpyjxai gemessen

werden müsste! Vgl. ferner Grenfell (I) 39 Verso 2, (II) 50 f, 2

ferner Petr. Pap. (II) XV 2. Hier begegnet als Teilmass des Ke-

ramion das TETapxov. Nach Keramien wird der Wein ferner in

dem Wirtschaftsbuch aus Hermupolis vom Jahre 78/9 nach Chr.

gemessen (ed. Kenyon S. 169 ff.). Vgl. Z. 190 und 483. Auch

^) Kenyon's Erklärung von Z. 19 scheint mir nicht zutreffend. Der Text

lautet: äuö xl|jl^(s) 5XXcü(v) oIvo(u) y.£(patiiü)v) i. ev. ^s ^xs. Kenyon erklärt

die Thatsache, dass für 10 Keramien zu 5 Drachmen nicht 50, sondern nur 25 Dr.

notirt werden, durch die Annahme, dass die Preisangabe nach dem {xsipr^xr^s

rechne, auf den nach seiner Ansicht 2 Keramien gehen. Das? Letzteres falsch

ist, werden wir unten darlegen. Aber auch davon abgesehen, die Preisangabe

r e kann sich nur auf die vorhergehenden Keramien beziehen. Das Rätsel löst

bich dadurch, dass wir es eben nur mit einer Teilzahlung zu thuu haben, worauf
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Bier, J^'Jto?, wird damit gemessen. Vgl. Z. 398. In das III. Jahrh.

nach Chr. führt BGU 14 II, wo neben Wein auch Essig nach Ke-

ramien vermessen wird. Ebenso Pap. Leipz. 27 Verso, wo mit den

Worten oT]vau x£p(aji,ta) octcXcc das „einfache" Keramion ausdrück-

lich dem hnzXov.ipa.iiOc, entgegengestellt ist. Vgl. auch Pap. Leipz. 34

Verso Z. 9 (s. unten). Dieses Doppelmass begegnet im Pap. Berl.

Bibl. 12 (III. Jahrh. n. Chr.), wo ich in Z. 6 lese: olvjou SmXo-

xepa^iov, ebenso in Z. 7. Bemerkenswert ist, dass in Z. 8 auch ein

Doppelkeramos als Oelmass begegnet: IXaiou hnzXoxepa\ioy. Bis

in die arabische Zeit lässt sich das Keramion und das Doppel-

keramion in Aegypten nachweisen. Das xepaficov begegnet bei

Crum^) S. 69, der bnzXo%epa.\).oc,' in der Abkürzung 5:'^ ebendort

S. 51 und 65.-) Auch in BGU 692 wird Zinl in ^nzX(oxip(X\io<;)

[ aufzulösen sein. Für die Allgemeingültigkeit des Keramion als Wein-

mass spricht, dass nach E. Revillout (Proceed. Soc. Bibl. Arch. XIV
1
1892 S. 67 und 235) der demotische Teil der Rosettana und ebenso

unsere Nr. 711 das Wort xepaiiiov mit irp (kopt. Hpn „Wein") wieder-

geben. Danach wäre das Keramion das „Weinmass" xax' i^oyriv.^)

Wie gross ist nun dieses Keramion gewesen? Die Ansichten

der Neueren darüber sind sehr auseinander gegangen. Hultsch

(Metrologie S. 624) folgert aus der angezogenen Stelle der Rosettana,

dass das Keramion gleich der Artabe sein müsse. Wenn aber 1 Ke-

ramion Wein für 1 Arure Weinland und 1 Artabe Weizen für

1 Arure Weizenland als Grundsteuer gefordert wird, so folgt daraus

keineswegs, dass 1 Keramion und 1 Artabe den gleichen Inhalt haben.

— Der Versuch Wessely's, aus dem Pap. Leipz. 34 Verso (S. 275)

das &TZÖ deutlich hinweist. Vgl. Lond. CXXXI* Z. 36; äizö z'.(p.ric,) oiv[oi)]

*) W. E. Crum, Coptic manuscripts brought from the Fayyum by Fiinders

Petrie. Lond. 1893.

^) Krall, der früher in einer ähnlichen Urkunde statt dessen at'^ = Aipi

(Oipi) gelesen hatte (Mitth. PR. Y S. 45), bestätigt jetzt auch die von Crum

und mir a. a. O. vorgeschlagene Lesung Si^. Vgl. CPR II S. 177. Wenn auch

daneben in koptischen Texten die Schreibung "^nAH oder Ä-IFIAX imd ähnlich

vorkommt, was auf fj tmXri führt, so möchte ich äovu meinen, dass dies nur

ein kürzerer Ausdruck für SiiiXoxepano; ist, da eben das xspäfiiov das alte

Hauptmass für "Wein ist.

') Ich bemerke übrigens, dass Brugsch, Aegyptologie S. 381 aus den

Hieroglyphen den Niimen st'i für das xepäjatov nachweist.
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die Gleichung 1 x£pa{Jitov = 4 ptexpYJTYJs zu gewinnen, beruht auf

einem Denk- und mehreren Lesefehlern. Der Text bietet nach

"Wessely's Lesung Folgendes:

V.BQ «x^T

WS VlJLi (D{X[.]

Er bemerkt dazu, „dass die Zahl 1693, nach welcher w? T^'[xiau

steht, das Doppelte der nach [ji£(TpY]xaO folgenden Zahl 84 sein

kann; wir können daher etwa die Vermutung aufstellen, dass ein

v.s.pd\iiov die Hälfte eines ^expr^TYJs war." Das wäre richtig, wenn

nicht die zweite Zeile die Hälfte der ersten (V) darstellen sollte.

Die Richtigkeit der Lesung vorausgesetzt, würde also nur daraus

folgen können, dass Keramion und Metretes identisch sind. Meine

Revision des Textes am Original ergab aber folgende Lesung:

Y(iv£Tat) xeX" a)(_ijY

{jt[£]pos S' x£X~w{i[g^].

Damit scheidet diese Stelle für unsere Frage überhaupt aus.

Leider hat Wessely's Behauptung vielen Anklang gefunden. So setzt

auch Kenyon (Cat. Greek Pap. S. 164 und 170 Anm. zu Z. 19)

1 Keramion = ^ Metretes, ohne weitere Gründe zu bringen. Ebenso

Grenfell (I) S. 72 und Mahaffy, Empire of the Ptolemies S. 323.

Neuerdings hat Heinrich Brugsch (Aegyptologie S. 381) aus

demotischen Heiratscontracten die Gleichung 1 %£patAWV = f Artabe

oder Metretes = 26,45 Liter = 1 röm. Amphora aufgestellt. Auf

einem anderen Wege bin ich zu demselben Resultat wie Brugsch

gelangt. Ich frage, wie kommt es, dass der Revenue-Papyrus das

Keramion gar nicht kennt, sondern Wein mit dem Metretes misst?

Nach Allem, was wir sonst wissen, müssten wir das Keramion da

erwarten, wo er den Metretes zu 8 Choes nennt. Die Lösung dieser

Schwierigkeit finde ich in der Annahme, dass die beiden

Worte nur verschiedene Bezeichnungen für ein und

dasselbe Mass sind, mit anderen Worten, dass das

Keramion mit dem iis.xpr}zric, ö^xa^ou? identisch ist.

Sprachlich wäre es leicht begreiflich, weshalb das Gesetz das

Wort Metretes bevorzugte. Tö x£pa(Ji:ov ist das Diminutivum

von 6 x£pa[ios, der Thonkrug, und könnte etwa mit „Thonkrügl"

übersetzt werden. So bezeichnet er das Gefäss selbst im Rev.

Pap. 55,4. Vgl. auch 32,3. Es ist oifenbar ein volkstümlicher Aus-

druck, gegen den sich die Gesetzessprache sträubt. Darum wird
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auch in den Selbsteinschätzungsurkunden (s. oben), die an die Re-

gierungsorgane eingereicht werden, gemäss der Vorschrift des Revenue-

Papyrus der Wein nach [xexpyjxac, nicht nach xepa|i.ia gemessen,

und jene Urkunde in Grenfell's Appendix II, die gleichfalls nach

[lexpYj'cai misst, ist offenbar, wie schon der Herausgeber mit Recht

hervorhob, von einem Beamten wie etwa dem Oikonomos ab-

gefasst. Für die weite Verbreitung des „volkstümlichen" Ausdruckes

xepa{i,cov spricht andrerseits, dass die niederen Steuerbeamten dieses

Wort im amtlichen Verkehr zu gebrauchen sich nicht scheuten

(vgl. 711 und Pap. Leid. Q). Vor Allem ist bemerkenswert, dass

die würdigen Prälaten in dem feierlichen Decret von Rosette vom

„Thonkrügl" sprachen, — ein Wort, das ihrem Ohr gewohnter und

lieblicher geklungen haben mag als das nüchterne, amtliche [xexpYj-

XYjS tvjioLyoxjz.

Ich setze hiernach 1 xepajitov = 1 ^expYjXYji; bv.zoi.yoxic, =
| [iExpYjXY]? SwSsxayou?. Bei der Berechnung des Inhalts dieser

Masse kann man schwanken, ob man den grossen Oelmetretes von

12 Choes auf 39,39 Liter festsetzen soll, d. h. auf den Betrag der

Artabe resp. des attischen Metretes, oder aber auf 36,47 Liter, den

Betrag, den Hultsch (Metrologie S. 634) für ein speziell als [xe-

xp'yjXYji; IXatYjpos überliefertes Mass berechnet hat. Nimmt man mit

Brugsch das Erstere an, wofür mir Manches zu sprechen scheint,

so ergiebt sich für das Keramion als f davon der Betrag von

26,45 Liter. Das ist aber, worauf Brugsch hingewiesen hat, bis auf

eine Kleinigkeit der Inhalt der römischen Amphora, die Hultsch

(Metrologie S. 125 f) auf 26,26 Liter berechnet hat. Für diese

These ist es vielleicht nicht ohne Bedeutung, dass auch die römische

Amphora gelegentlich als xepa|xtov bezeichnet wird. Vgl. Hultsch,

Metrologie S. 115.

Ausser diesem Hauptmass begegnet in den Ostraka noch eine

Reihe von Massen, teils bekannten, teils unbekannten, die ich kurz

hier zusammenstellen will.

Zu den bekannten gehört der ^koxr^c,^ der römische Sextarius,

den die Römer im Betrage von 2 Kotylen in Aegypten eingeführt

haben, und nach dem die metrologischen Autoren vielfach den Wert

der provinzialen aegyptischen Masse bestimmt haben, i) Dieser

») Hultsch, Metrol. S. 625. Vgl. 103.
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^iazrjc, erscheint in Nr. 1186 (aus den ersten Jahrhunderten n. Chr.)

als Weinmass, in 1603— 1605 (aus byzantinischer Zeit) als Oel-

mass. In 1186 und 1603 wird der Bruchteil {, in 1605 ^ er-

wähnt. Während das Wort in 1186 ganz oder zum Teil aus-

geschrieben ist, ist es in 1603— 1605 daneben mit einer Sigle ge-

schrieben, die bisher nicht richtig aufgefasst worden ist. Diese Sigle,

etwa y, begegnet auch sonst sehr häufig in den Oelrechnungen

der byzantinischen und arabischen Zeit. Vgl. Wessely, Denkschrift,

d. Wien. Akad. 1889 S. 182 ff. Vgl. auch Pap. Lond. CXIII 9 (e)

(ed. Kenyon, S. 221). Wessely meint a. a. O., die Sigle könne ausser

^iaiYic, auch einfach [jtExpov gelesen werden, und Kenyon ist ihm

gefolgt. Bis Belege dafür erbracht sind, möchte ich es bezweifeln.

Die Sigle ist nämlich, wie ich in 1603— 1605 deutlich erkannte,

nichts weiter als ein E,, durch das in schräger Richtung der Ab-

kürzungsstrich geführt ist. Also ist es sicher immer ^(eaxyjg) zu

lesen. Auch das durchstrichene ^ in BGU 21 II 9 ist weiter nichts

als E,(iovfii;). Es ist bemerkenswert, dass hier 720 ^saxa: aufgeführt

werden, also ohne Reduction auf eine höhere Einheit. Vgl. auch

BGU 178,8 fl., und Pap. Grenf (II) XCIX.

Zu den bekannten Massen gehört auch das v.oüpi, das in

1126 und 1127 (aus byzantinischer Zeit) begegnet. Dieses Wein-

mass hat sich neuerdings öfter in den Urkunden der byzantinischen

und arabischen Zeit gefunden. Vgl. BGU 693, 694; Wessely,

Denkschr. d. Wien. Akad. 1889 S. 239; Kenyon, Greek Pap. S. 217.

Auch in koptischen Urkunden steht es hei Crum, Nr. 11, 46, 51, 54.

Dieses Mass wird dem hebräischen Kor ("is) gleichgesetzt. Unsere

Ostraka schreiben das Wort abgekürzt xoup/. Neben dieser Ab-

kürzung findet sich auf Papyri auch die Schreibung v.oupi. Vgl. bei

Wessely a. a. 0. Da mir kein Fall bekannt ist, in dem dieses

xoup: ein Zeichen der Abbreviatur erhielte, so möchte ich diese

Schreibung für die volle halten und das Mass y.oi)pi nennen, wäh-

rend Wessely a. a. 0. xoupca (wie von xoup^ov) liest. Natürlich

wäre eine solche Graecisirung leicht denkbar.

Dasselbe Mass liegt wohl auch dem Tpt)(ü)pov (BGU 248, 26)

und dem §i)((i)pov (BGU 531 11 5 und 8) zu Grunde. Xöpov dürfte

nur eine andere Wiedergabe von *13 sein. Vgl. Epiphanios de

mens. (ed. Hultsch S. 260, 10): el'XvjTüxat xocvuv 6 xopoc, ex zfiQ

''Eppot::xr]q StaXexxou, 8g xaXelxat y^öp. Die beiden Berliner
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Papyri, die von derselben Hand geschrieben sind (IL Jahrb. n. Ciir.),

bezeugen also ein Handmass von 2 und 3 Chor, und zwar als

Weinmass.

Von den bisher unbekannten Massen stelle ich eines an die

Spitze, das in der Schreibung xo mich lange vexirt hat und mir

erst in letzter Stunde verständlich geworden ist. Das Mass xo^ er-

scheint in 1166, 1187, 1483 und 1600 (alle aus römischer Zeit).

In 1166 wird Wein und Essig damit gemessen, in 1187 Wein,

ebenso in 1483. Anfangs glaubte ich in y.o'^ die >co(xu)X(y]) zu er-

kennen. Da mir dies aus palaeographischen Gründen zweifelhaft

wurde, glaubte ich es v.6X(Xo(,d-ov) lesen zu sollen, ein syrisches

Mass^), dessen Gebrauch für Aegypten jüngst nachgewiesen war.

In koptischen Urkunden erschien es bei Crum, der S. 81 die Formen

KOAAXOi, KoyAAOG, und die Abkürzung KOAAxe notirt,^)

Auch in einem griechischen Text trat es zu Tage, in BGU 377

(VII. Jahrh. n. Chr.), wo ich 6^(oi>q) x6XX(a)'8-(a) lese. Aber es

ist mir zweifelhaft geworden, ob unsere Ostraka von diesem Masse

sprechen, da in den Urkunden der früheren römischen Zeit ein anderes

Mass begegnet, das mit xo^ beginnt, nämlich das KoXotpwvtov, von

dem wir bisher nichts wussten. In 1265 quittirt ein römischer Soldat:

01.710 zi\ii'ic, ol'vou [Ko]Xo9WV0ou Syjvapca x. Früher glaubte ich, dass

es sich hier um kolophonischen Wein handle, zumal dieser auch in

1166 erwähnt zu sein schien. Aber ist es wahrscheinlich, dass ein

Soldat an der südaegyptischen Grenze ausländischen kolophonischen

Wein geliefert bekommt, während doch Landweine der verschiedensten

Sorten in Aegypten producirt wurden? Ferner würde nach dieser

Deutung jegliche Massbestimmung in der Quittung fehlen. Vgl.

dagegen z. B. 1129. Das vermisste Mass möchte ich nun eben

in KoXo^wvcou sehen — das Fehlen des ä kann nicht dagegen

sprechen — und werde hierin dadurch bestärkt, dass in 1166 hinter

KoXocpwvLOU eine Zahl, ä, steht. Nimmt man aber hiernach ein Mass

KoXocpwvcov an, so wird man auch das xo'^ in derselben Nummer

1) Hultsch, Metrol. S. 587.
^

2) In der guten Schreibung KOAAAOON (abgekürzt i^ ) finde ich es

bei Krall, CPR II S. 183), der es allerdings mit dem griechischen xa/äS-iov

(kleiner Korb) zusammenbringt, was mir nicht richtig zu sein scheint (vgl.

Mitth. PR. V S. 32).
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1166 nicht anders als KoX(o(f(i)Vtov) auflösen wollen.^) Derselbe

Schreiber wechselt auch mit der Schreibung SlttXo^ und SiTrXoxspaH'. —
Nachträglich fand ich eine Bestätigung des Vorhergehenden in dem

noch unpublicirten Berliner Ostrakon P. 183. Die folgenden Worte

lehren zugleich den Umfang des Kolophonion: 'ATioXXwvtou Ato-

yevoui; Sc7:X(ox£pa|JLoO 4*5 ^i "^0)7 l KoXocpwvcwv ^y^l xaXaviov ä

^j3'u. Daraus folgt, dass das Kolophonische Mass und das Kera-

mion identisch waren.

So haben wir ein neues Mass, t6 KoXo^wvtov (seil, [lexpov),

erhalten, von dem bisher in der Metrologie nichts bekannt war. Der

Name kann nur heissen: Mass von Kolophon. Wenn hier in

Aegypten ein eigenes Weinmass unter diesem Namen existirt hat,

so lässt dies darauf schliessen, dass zwischen Kolophon und dem

aegyptischen Reiche im Besonderen auf dem Gebiete des Weinhandels

ein lebhafter Verkehr bestanden hat.

Es kann dieser Annahme eines kolophonischen Masses zur Stütze

dienen, dass ich in Ostraka und Papyri auch noch andere Wein-

masse gefunden habe, die nach ausländischen Städten ihren Namen

fuhren. In demselben Berliner Ostrakon P. 183, das mit einer

Weinrechnung beginnt, findet sich der Posten: pohicc so und so viel.

Auch in dem gleichfalls unpublicirten Berliner Ostrakon P. 4838

begegnet po^ mehrfach als Massbestimmung, hier neben xo^. Aus

P. 183 ergiebt sich der Singular j565cov. Ich weiss dies nicht anders

zu deuten als t6 ToSiov jiexpoVj das Rhodische Mass.

Aehnlich dürfte auch ein anderes Weinmass zu deuten sein,

das bisher nicht verstanden worden ist, das xvtStov. Danach wird

z. B. gemessen in BGU 21 II 12, III 4, in 34 passim und 549.

Ebenso in koptischen Texten, vgl. Krall, Führer d. d. Ausstellg.

P. Rainer S. 49 und jetzt CPR II S. 35, 132, 183 (wo auch die

Schreibung yvtStov). Ein xviSwv olvou fand ich citirt aus den

Apophthegm. Sisoes 8. Die mir bisher bekannten Beispiele stammen

alle aus jüngerer Zeit. Wessely, Denkschr. d. Wien. Akad. 1889

S. 245 löst xv^ in xav:5:a auf und liest auch einmal xaviStv. Ich

glaube an die letztere Lesung nicht recht, und möchte in dem

*) Darum halte ich auch die Auflösung in xoX(ößü)v) für unwahrscheinlich.

Ein Weinmass dieses Namens begegnet in Texten der byzantinischen Zeit. Vgl.

z. B. Grenf, (II) 90, 13.
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xvtSiov, nach Analogie der beiden vorhergehenden Fälle, ein Kvc-

5tov \iizpov, ein Knidisches Mass sehen. ^) — Ebenso habe ich

in den Corrigenda zu Band II unserer Berliner PapjTuspublication in

531,8 (II. Jahrh. n. Chr.) die Lesung Kwa hergestellt, wonach es

auch ein Weinmass von Kos in Aegypten gegeben hat. So waren

also neben den einheimischen Massen auch ein Kolophonisches, ein

Rhodisches, ein Knidisches und ein Kölsches "Weinmass im Gebrauch

— ein Resultat, das weit über seine metrologische Bedeutung hinaus

von Interesse ist.

Nr. 1 600 giebt uns das Verhältnis des Kolophonischen Masses zu

einem anderen unbekannten an. Hier werden aufgezählt 150 -[-119

= 269 a5po>^, ferner 350 + 103 + 9 = 462 KoXoq^wvia. Das soll

zusammen 1000 KoXo^wvta ausmachen. Da an 1000 269 fehlen,

müssen die 269 a5po^ so viel messen wie 2 X 269 KoXo^wvca. Also

ist 1 a§po>^ == 2 KoXoi^iovta. Wie aSpo^ aufzulösen ist, bleibt mir

unklar.

Noch ein anderes Weinmass, das bisher unbekannt war, möchte

ich hier erwähnen. In dem unpublicirten Ostrakon Louvre 7757

wird nach ämcc gerechnet. Da abwechselnd daneben nach Kotylen

gemessen wird, kann ämov hier unmöglich die „Birne" bedeuten.

Ich fasse es vielmehr als "Autov, das Apis -Mass. Das wird ein

Mass sein, das im Apistempel gebraucht wurde (s. unten).

Endlich will ich noch darauf hinweisen, dass bei Grenfell (I)

63 (VI./VII. Jahrh. nach Chr., aus ApoUinopolis Maior) Wein nach

dyyla (= dyyeca) gemessen wird. Das ist eine ähnlich allgemeine

Massbestimmung wie xepafitov: es bedeutet „das Gefäss".

ZumSchluss sei noch auf xoOcpov und Xayuvo? hingewiesen. KoOcpa

werden in Nr. 43, 150 und 1483 genannt (vgl. oben S. 277). Unter

diesen „Kufen" haben wir uns wohl grosse Weinbehälter oder Wein-

fasser vorzustellen. Dass auch sie aus Thon gefertigt wurden, dürfte aus

der Bezeichnung xoucpoxepajxoupyo? zu schliessen sein. 2) Die Kufen

begegnen auch in koptischen Texten bei Crum, Nr. 51 und 54, der

^) Den knidischen Wein rühmt Strabo XIV p. 637. Bei Hesychios fand

ich: InajacTpaiov, [le-cpov ti napöc KviSioij.

^) Vgl. Wessely, ßev. Egypt. III S. 178. Vgl. BGU 368. Der Name

für die Werkstatt xou9oxepa[ioupYiov begegnete mir auf einem unpublicirten

Papyrus der Bodleiana. In demselben findet sich auch das Compositum xaivo-

xoü^ov wie bei Wessely.
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nach Du Fresne xoö^a = dyyeTov citirt. Der Inhalt der Kufen,

d. h. die wirkliche Füllung derselben, wird in unseren Ostraka zwei

Mal nach Xayuvoc, Flaschen^), augegeben. Nach Nr. 43 fassen

die exportirten Kufen zusammen 1500 Flaschen, nach Nr. 150

2000 Flaschen. Da wir die Zahl der Kufen nicht kennen, lernen

wir über die Grösse der Kufen hieraus nichts. In 1483 dagegen

wird der Inhalt nach SiTrXoxepajJioc bemessen, so wie in einem un-

edirten Fragment der Bodleiana nach y.oöpi. Der Xdyuvoc,, die

Flasche, scheint hiernach auch ein bestimmtes Mass repräsentirt zu

haben, da die Zollbeamten den Inhalt der Kufen danach bestimmen.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal, was uns die Urkunden

über die Hohlmasse gelehrt haben. Es ist für den Historiker, der

sonst die Accuratesse der ptolemäischen Verwaltungsmaschine überall

mit Bewunderung betrachtet, eine überraschende Kunde, dass diese

selben Könige dem Lande nicht ein einheitlich geregeltes Mass ge-

geben, sondern eine Menge verschiedenster Systeme neben einander

geduldet haben. Vielleicht werden wir, wenn weitere Quellen uns

zufliessen, im Stande sein, in dieses scheinbar willkürliche Chaos

etwas Ordnung zu bringen. Manche Masse werden vielleicht nur

lokale Bedeutung gehabt haben. Aber ganz wird es nicht ver-

schwinden. Lehren doch auch die Texte, dass diese aus der Mannig-

faltigkeit der Masse entspringende Unsicherheit auf metrologischem

Gebiet von der Regierung wie von der Bevölkerung als solche

empfunden wurde, so dass allerlei umständliche Manipulationen und

Clausein zur Sicherung des Verkehrs erdacht wurden.

Wie die Regierung sich selbst bei den Lieferungen sicherte, die

sie zu empfangen hatte, lehrt ein interessanter Passus im Revenue-

Papyrus. Von dem yewpYO?, der Wein fabricirt hat, heisst es 25,8 f

:

|jL£Tpeixa) xöic, [iexpoc? zöic Iv ixaaxwt xwv xouwv u7rap[)(oua]c[v]

lEYjxaajxevois xal ea9paYta{jievoi[(;] [utio xoö oJJxovojjlou xal xoO

^) Nach Krall, Mitth. PR. V S. 32 begegnet Xäyuvog in koptischen Rech-

nungen in der Form AXg/HN. Vgl. CPR II S. 183, wo dies Wort (in der

Form AX^H) im Griechischen durch das oben besprochene KviSiov ersetzt

wird. Sollten Xocyuvos und Kv{5iov denselben Inhalt haben, dasselbe Mass dar-

stellen? Uebrigens wird man 22oeiX in der Verbindung OYXA?,N NSOGIT
nicht als Olive, sondern als Olivenöl zu fassen haben, wie Krall auch an an-

derer Stelle (Mitth. a. a. O.) thut.
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dvTiYpa(^£(i)[5 xal Ix] to[ö] y£vo|ji£VOu [lizpou xyjv d7i6ji,[otp]a[v

dJTToStSoxw. Von den geprüften Massen wird ähnlich auch 40,19

gesprochen, beim Oelverkauf. Das Gesetz bestimmt also, dass die

HVIasse, ehe die Lieferung an den Staat damit vermessen wird, im

einzelnen Falle von den genannten königlichen Beamten geprüft,

d. h. nachgemessen und besiegelt, d. h. geaicht werden sollen.^)

Mit dem geaichten Mass soll dann die Lieferung vermessen werden.

Das Gesetz wird hierbei nicht nur an ungenau gearbeitete Masse,

sondern auch an Masse verschiedenen Inhaltes gedacht haben.

Während wir als Trockenmasse fünf verschiedene Artaben für die

Ptolemäerzeit nachweisen konnten, reichte unser Material nicht aus,

uns etwa auch verschiedene Keramien zu zeigen, wenn man nicht

den KoTixcTCxog xepa^Jio? dahin rechnen will. Aber nach Analogie

der Artaben wäre es wohl denkbar, dass es auch hier Varietäten

gegeben hat. Die Thätigkeit der obigen Aichungscommission wird

hauptsächlich darin bestanden haben, auszumessen, wie viele Choes

das Mass enthielt, denn dies war auf alle Fälle die constante Grösse,

und nach Choes hatte das Gesetz auch die Abgabe der d7i6|xotpa

bemessen. Ueber die Aichung der Artaben liegt uns zur Zeit keine

Nachricht vor, aber man wird annehmen dürfen, dass hier dieselbe

Vorsicht geübt wurde. Freilich waren solche Nachmessungen und

Aichungen im einzelnen Falle, wie mir scheint, nur dann nötig, wenn

nicht die Masse des königlichen Thesauros selbst benutzt wurden,

also bei allen im Privatbesitz befindlichen Massen. Auch in dem

obigen Passus des Revenue-Papyrus scheint mir die letztere Situation

vorzuliegen: der yeoyp^öq bereitet den Wein auf seinem Grund und

Boden, die königlichen Beamten kommen zur Controle zu ihm (vgl.

7tapaY£V0|Ji£V0u). Also werden auch die Masse, die sie dann revidiren,

zu seiner Plantage gehören. Die thesaurischen Masse dagegen, die

von vornherein natürlich geaicht gewesen sein werden, werden kaum

einer regelmässigen Controle durch den Oikonomos vor jeder einzelnen

Messung unterworfen gewesen sein. Sie standen dafür unter Aufsicht

einer besonderen Behörde, die im Pap. Paris. 66 11 6 unter dem Titel

„Tzpbc, xoXc, Soytxoli; [ilxpotg xwv ö-yjaaupöv" begegnet (III. Jahrh.

^) So werden die eatfpayiaiieva |jiExpa zu fassen sein. Vgl. den äusserst

interessanten athenischen Volksbeschluss CIA II 476, wo am Schluss vom jiexpcj)

xexapayfiEvcü tüj X'^pa.v.zfipi fioXußStvq) und vom a^paYiaxqi fidxpq) die Rede ist.

Vgl. dazu Boeckh, Staatsh. d. Ath. IP S. 332 und Hultsch, Metrol. S. 100.
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vor Chr.). An dieser Stelle werden fünf Personen in diesem Amte

genannt. Diese Controlebehörde für „die Hohlraasse der Thesauren"

erinnert uns an die bekannten athenischen Metronomen, deren Thätig-

keit uns namentlich durch die attische Inschrift CIA II 476 deutlich

vor Augen tritt. Vgl. jetzt auch Aristot. Pol. Athen. 51, 2. Aber

die Vergleichung mit den Bestimmungen dieses Volksbeschlusses

zeigt uns zugleich, wieviel einheitlicher und praktischer diese Dinge

in Athen als in Aegypten geordnet waren.

Wie diese unsicheren Verhältnisse auf den privaten Verkehr

zurückgewirkt haben, zeigen uns die Darlehenscontracte. Da wird

gern hinzugefügt, dass das ausgeliehene Getreide nach demselben

Masse zurückgeliefert werden soll, mit dem man es empfangen hat:

[iexptoc 5)1 xal TrapstXYjcpev heisst die gewöhnliche Formel. Vgl.

Grenfell (I) X 14, XVIII 18, XXIII 13, XXVIII 2, XXXI 9;

(II) XXIX 18/9. Vgl. Grenfell, Rev. P. S. 97/8- Auch in Petr.

Pap. XLVIII 9 (18. J. des Epiphaues) ist zur Sicherheit auf die

Art des Masses hingewiesen.^)

In der Kaiserzeit hat diese Unsicherheit nicht minder fort-

bestanden. In den Ostraka freilich, soweit sie Steuerquittungen

sind, findet sich nirgends eine genauere Charakterisirung der be-

nutzten Masse. Wir dürfen daraus wohl den Schluss ziehen, dass

für die Steuern die Massfrage auf dem Wege des Gesetzes und der

Verordnungen so genau geregelt war, dass es im einzelnen Falle

überflüssig erscheinen konnte hervorzuheben, mit welchem Masse

gemessen war. Sehr wahrscheinlich werden die Getreidelieferungen,

die die Steuererheber an den Thesaurus ablieferten, dort nochmals

mit dem thesaurischen Masse nachgemessen worden sein. Wenn
aber auch in den Ostraka das Mass nicht besonders erwähnt wird, so

nennen es doch gelegentlich die ausführlichen Papyrusquittungen.

Wenn hier nun meist der Ausdruck [xsxpw 5r;|JLoaup ^uaxcp-)

^) In Z. 9 f. las ich am Original: (äpxäßa;) £vaxo[a(a;/] (TT) jisxptüt

[ ] xal oüO-sv svxaXcü.

^) In den Publicationen steht mehrfach ^eaxw. In den angeführten Lon-

doner Texten habe ich jedenfalls überall ^oaxw gesehen. Sprachlich wäre beides

denkbar, da ^su) und güü) synonym sind. Mit dem (jiexpov guaxöv kann wohl

nur das Mass gemeint sein, das glatt abgestrichen ist (äusc^rjijievov, rasum), im

Gegensatz zu dem übervoll gehäuften Mass (£7t£jj.£oxov, cumulatum). Vgl. Boeckh,

Staatsh. d. Ath. II* S. 324. In dem unpublicirten Berliner Papyrus P. 8794

WiLCKEN, Ostraka. 49
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begegnet, d. h. „mit dem glatt gestrichenen öffentlichen Mass", so

meine ich nach Obigem, dass damit kein anderes Mass gemeint

sein kann, als das, das der Londinensis (xsxpov ^aaupcxov nennt.

Vgl. BGU 67, 188, 579; ebenso in den noch unpublicirten Londoner

Texten CLXXX, CCXVU, CCCXLVI, CCCLI. Bemerkenswert ist

im Pap. Lond. CCVIIId, der, wie es scheint, von Lieferungen an

den Thesauros handelt: \iizp(ü Sr^|xoat(p [is.zpy]as.i x^ xeXeua-

•9'£c[aYj . .^) Hier wird ausdrücklich hervorgehoben, dass diese Art

der Vermessung von der Regierung vorgeschrieben ist.

Während die Staatsregierung sich durch solche Regulative

schützen konnte, gab es dergleichen im Privatverkehr nicht. Hier

finden wir die grösste Mannigfaltigkeit von Massen. Darauf weist

im Allgemeinen ein Privatbrief hin, in dem es heisst (BGU 48, 9)

:

ol5a vap aou t6 {xeipov fJtsT^ov xoö I[i0ö. Und in einem anderen

Privatbrief heisst es (BGU 249,22): [ypa^]a? [xot, 7i[o]tü): [lexpwi

eTZBii^aq (seil, xo atxaptov). In den Darlehenscontracten, Pacht-

contracten u. s. w. finden sich daher meist sehr genaue Angaben über

das Mass, mit dem die betreffenden Lieferungen gemessen werden

sollen. Wer ganz sicher gehen wollte, benutzte auch im privaten

Verkehr die thesaurischen Masse. Vgl. CPR (I) 41, 23: [isxpw

bri\iool(d , wo am Schluss vielleicht ^uaxw zu ergänzen ist.

Hier ist allerdings zu bedenken, dass es sich um Zahlung eines

Pachtzinses nicht an eine Privatperson, sondern an die Dorfgemeinde

(xö xocvöv zfic, yM\ir}q Z. 26) handelt. Zweifellos zwischen Privaten

ist dagegen der Pachtcontract Pap. Grenf (H) 57 (vom J. 168

nach Chr.) abgeschlossen, nach welchem (xexpw dyb6(d •9'yjaaupoö

X'^; x'üfiYjS geliefert werden soll, ebenso CPR (I) 31. In Letzterem

soll der Pachtzins geliefert werden (Z. 15): iJiexp[(ot] 5p6[|Jiü)v] xe-

xp[a)(]ocvc%w: -ö-y^aaupoö Tipöxepov Ilaatwvoi;. Aus Wessely's Ueber-

setzung geht nicht klar hervor, ob er Ilaacwvoi; von filxpwc oder

von ^aaupoö abhängig macht. Ich möchte meinen, das Ersteres

das Richtige ist. Pasion hiess der frühere Besitzer des Masses,

folgt g'joxcp: oxuxa enixeifl, vras etwa axuTäX(v)g) l7iixsi(|ievr)g) zw lesen ist.

DxuTäXv) ist nach Pollux 4, 170 das Abstreicheholz. Danach ist auch BGü 579

herzustellen, wo STtsixifisvoig wohl verschrieben ist.

*) Diese Lesung gewann ich erst nachträglich nach meiner Abzeichnung.

Die Publication von Kenyon ist abzuwarten. Eine Bestätigung bietet jetzt

P. Oxyr. I 89, 3.
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nicht des Thesauros.^) Wir werden sogleich sehen, dass man nicht

selten den Namen des Besitzers des M&sses zur Sicherheit mit angab.

Für uns ist die Hauptsache, dass dieser Thesauros ohne Zweifel ein

kaiserliches Staatsmagazin ist (so auch Wessely, Mitth. PR II S. 33).

Bei einem privaten Thesauros wäre gewiss auch der Name des gegen-

wärtigen Besitzers genannt worden. Hier liegt also ein Fall vor,

in dem Privatleute ein thesaurisches Mass (im Sinne des Londinensis)

benutzen. Was ist nun aber das fiexpov 5p6|i(j)v X£xpa)(otvtxov?

Der Ausdruck findet sich auch sonst öfters in Privaturkunden, so

in BGU 86, 16, einem Testament (hier 5p6[j,ou), in 290, 14, einem

Darlehenscontract, wo 5po[JL03 nicht 5p6[i,(p, sondern 5p6[Ji,w(v) zu

deuten ist, ferner in CPR (I) 45, 21, einem Pachtcontract. Unter bp6[iOC,

versteht man in Aegypten den steingepflasterten, vielfach mit Sphinx-

reihen geschmückten Platz vor dem ersten Pylonenpaar der Tempel.

Vgl. Strabo XVII p. 805. Dass diese Dromoi einen Mittelpunkt

des geschäftlichen Lebens bildeten, zeigten schon meine „Actenstücke",

die erzählten, dass auf dem 5p6[JLOS xou iieytaxou 9"£oö 'A[i[i,ö)VOS

die thebanischen königlichen Behörden die in den Texten beschrie-

bene Versteigerung vornahmen (vgl. S. 37). Ich lege nun Wert

darauf, dass die obigen Urkunden meist vom jjiexpov Sp6[i,Ci)V — im

Plural! — sprechen. Das ergiebt, dass nicht die Vermessung not-

wendig auf dem Dromos vorgenommen zu werden brauchte, wie

Wessely anzunehmen scheint, sondern dass das Mass ein „Dromos-

mass" sein soll, d. h. ein solches, wie es auf den Dromoi üblich

oder vorgeschrieben war. Gewiss standen die Masse, die bei den

Geschäften auf den Dromoi gebraucht wurden, unter der Controle

der zuständigen Behörden und waren geaicht. Ein solches Dromos-

mass nun, im Betrage von 4 Choinikes, hatte ein gewisser Pasion

besessen. Aus seinem Besitz war es — vielleicht durch Confiscation

— an den Staat gefallen und so in den Thesauros gekommen. So

erklärt sich die auffallende Thatsache, dass sich ein Dromosmass im

Thesauros befand.

*) Sprachlich scheint mir diese Deutung näher liegend, während sachlich

auch die andere möglich wäre, da auch die privaten Speicher S-Yjoaupof hiessen.

Hätte man aber im letzteren Falle nicht xou Ttpöxspov Haaicovog gesagt? Ich

sehe in dem Passus vielmehr eine Kürzung der üblichen Form : /jisxpwt — vuvl

;i£v d-Tjoaupoö, upöxspov 5e Ilaatwvog.

49*
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An den angeführten Stellen findet sich überall der Zusatz, dass

das Dromosmass 4 Choiniken messe. Daraus folgt nur, dass in dem

Kleinverkehr auf den Dromoi das kleine handliche Vier-Choiniken-

Mass besonders beliebt war. Wir verglichen es oben unserem Fünf-

litermass. Auch darin liegt eine Sicherheit, dass man bestimmte,

dass mit einem kleinen Handmass von so und so viel Choinikes

oder Choes vermessen werden solle, denn dies waren feste Grössen,

während Artabe und Metretes schwankende Begriffe waren. So wird

bald mit dem Vier-Choinikenmass, bald mit dem Sechs -Choiniken-

mass gemessen (s. unten). So wird in Pap. Grenf. (II) 24, 13

(vom J. 105 V. Chr.) die Rückzahlung von 6 Keramien Wein mit

dem [jL£Tpü)C x£xpa)(6ü)t angeordnet.

Wie bei dem Thesauros des Pasion, so wird auch sonst oft

der Besitzer des Masses genannt, mit dem man die Vermessung

vorgenommen zu sehen wünscht. Nichts zeigt deutlicher die Un-

sicherheit, die durch die mannigfachen Masse in den geschäftlichen

Verkehr gekommen war, als dass man sich nicht mehr mit der An-

gabe des Umfanges begnügte, sondern sich erst gesichert fühlte,

wenn man ein ganz bestimmtes concretes Mass angab, das dem oder

jenem gehörte. Der Begriff der Gattung hat damit auf-

gehört: nur das einzelne individuelle Mass gilt. So soll in

BGU 227 (einem Pachtcontract) gemessen werden [ilxpo) eE,ayoiyi'x.(^

kp\irive(3)c, xriQ xwfXYjg, d. h. mit dem Sechs-Choiniken-Mass, das dem

Dolmetscher des Dorfes gehört. In P. Oxyr. I 101, 40 soll der Pacht-

zins vermessen werden (jiexpw x£xpa)(0cvtxcp 5(aXxoax6[Jiw uapaXvjiJiTr-

Tixq) xfjq ^sfjitaö-wxutas, also mit dem Mass der Verpächterin. ^)

Durch 7iapaXY][i,TCxcx6v wird es als ein solches charakterisirt, wie

es die mx.po!Xfi\iKxa.i benutzten. In BGU 39, 14 (einem Pacht-

contract): [iexptp £^a)(oi[v]ixou SapaTiws (5(?) xoö Taßst. Mag die

Lesung auch z. Th. noch nicht einwandsfrei sein, so viel ist sicher,

dass hier die Person angegeben wird, in deren Besitz sich das Mass

befindet. Leider hat die unvollkommene Lesung des ersten Heraus-

gebers |X£xpü) £^a)(Ot[v]cxou aaparc . . aaoxou Eugene Revillout dazu

^) Die Herausgeber fahren fort [t)] tcüv Ttap' aOx^g iisxpouvxwv. Damit

wäre das individuelle Mass beseitigt, auch würde das Trap' (xuxrjc unverständlich

sein. Ich streiche das rj, das am Ausgang der Zeile ergänzt ist, dann heisst es:

,,die Lieferung soll erfolgen mit dem Mass der Verpächterin, und ihre Unter-

gibenen sollen die Vermessung ausführen."
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verleitet, ein Mass von „6 chenices de Serapis ou de Serapeum" an-

zunehmen (Melanges S. 1. Vgl. S. 85). Wenn auch dieses Tempel-

oder Gottesmass zugleich mit der irrigen Lesung aufzugeben ist, so

zeigen doch andere Texte, dass in der That die in den Tempeln

vorhandenen Masse auch von den Privatpersonen gebraucht wurden.

So steht in einem Wiener Pachtcontract, CPR (I) 38, 18:

Der Herausgeber Wessely übersetzt das: „gemessen mit dem

jedesmaligen Masse des Dorfes" und bemerkt dazu: „Z. 19 enthält

die Neubildung IxtGTEO? von IxTOxe sodannig", und auf S. 155 fügt

er zur Erklärung hinzu, dies Mass habe zur Zeit der Ernte in all-

gemeiner Verwendung gestanden. Wessely scheint also anzunehmen,

dass es zu verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Masse gegeben

habe! Ich denke, wir verzichten auf die griechische Neubildung

IxTOxeo? ebenso wie auf die deutsche Neubildung „sodannig" und

lesen: „|X£Xp(i) sxxa) •9-eoü i-^; xwiJiy]?", d. h. mit dem Sechstel-

Mass, das dem Gott des Dorfes gehört. Aehnlich heisst es im Pap.

Lond. CCXVI (= Pal. Soc. II Ser. 162) 15: \).ixp(ßi xsxaptwc ^£ou

SoxvoTiatou, d. h. „mit dem Viertelmass, das dem Gott Sokno-

paios gehört".!) Hunt hat in seiner vortrefflichen Recension des

CPR (Gott. GA 1897 S. 464) vermutet, dass ^eou für ^r^aaupou

verschrieben oder verlesen sei. Nach der angeführten Parallele ist

diese Annahme nicht nötig. Vgl. auch CPR (I) 39, 19, wo das Mass

des Athenatempels von Hermupolis genannt wird (s. unten), und in

byzantinischer Zeit heisst es einmal ganz entsprechend [xexpcp xoö

euayoü? (xovaaxvjptou d^ßä "Ayevoüq (Pap. Grenf II, 90, 13). In

einem anderen Pachtcontract (CPR I, 43) wird angemerkt, dass

der Pachtzins mit dem dem Verpächter gehörigen Masse gemessen

werden soll: „(xixpw aoü xoö yso'jxou." Wieder in einem anderen

Pachtcontract (CPR I, 35,9) heisst es: i5:oxcx-^ ^lexpigai. Wessely

übersetzt irrig „mit eigenem Masse", indem er an iSi'a denkt. 'ISiw-

xix^ kann nur von cStwxYjs abgeleitet werden und so heisst es „mit

privatem Masse", im Gegensatz zum öffentlichen, zum 07](i6atov [xexpov.

Unter den byzantinischen Kaisern scheinen sich die Verhältnisse

nicht geändert zu haben. Ich will nur auf Grenfell (I) 63 (aus

*) Auch das Achtelmass begegnet in ähnlichem Zusammenhang. Vgl.

BGÜ 603, 20 und 39: ndxptp gySöio. Ebenso 604, 17.
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dem VI. YII. Jahrh.) hinweisen, wo eine Lieferung von 50 Artaben

vermessen werden soll {jioSiw 'AuoXXwvoi; (seil. ttoXsü)?), d. h. mit

dem modius von Apollinopolis Maior, der Stadt, in der der Contract

abgeschlossen wird. Freilich könnte hier auch an den Gott gedacht

werden. In einem Pachtcontract aus Hermupolis (J. 561) sollen

120 Artaben vermessen werden 'A-ÖTrjvaiw \iizp(x), worunter man im

Hinblick auf CPR (I) 39, 19 und (U) S. 132 wohl nicht „the Äthenian

measure", sondern das Mass des Athenatempels der Stadt verstehen

muss. Vgl. Grenfell (ET) 57, 10. Hierhin gehört auch die oben S. 752

citirte Stelle: Tw aö [xaTiaiw (iSTpcp, und in Pap. Genev. 15,3 wird eine

Rückzahlung [iizpid Sixaiw versprochen. So ist auch in BGU 726, 3

zu lesen at'xw (f aixou) |ji£xpw Scxaiw, wo Krebs atT(i)|i£Tpa) las.

Wie es unter den Byzantinern war, so blieb es auch, wie es scheint,

unter der arabischen Herrschaft. In Calcaschandi's Geographie und

Verwaltung von Aegj^ten^) fand ich folgende Worte: „In Aegypten
giebt es Cadah von verschiedener Grösse eben so wie bei

den Ratl, da jede Gegend ihren besonderen Cadah hat

nach Verhältnis ihres Irdabb."

Flächenmasse.

Während die Hohlmasse, wie wir sahen, im Laufe der Jahr-

hunderte mannigfache Wandlungen durchmachten, blieb das Feld-

mass sich immer gleich. Die Arure, die schon seit den ältesten

Zeiten das Feldmass Aegyptens war-), blieb es auch in der Ptolemäer-

*) Nach der Uebersetzung von F. "Wüstenfeld in „Abh. Kgl. Ges. Wiss.

Gott." XXV 1879. S. 147. — Vgl. BGU 366, 14: ^ldTpcp xöv auTÖv 2apax7iv(5v.

^) Die Worte Herodot's II 6: Taüxr^g wv ino ol SgfjXovta oxoivod sias,.

°öaoi p.sv '(äp feiüTzel'ia.l elc. ävS-pw-cav, öpyu'.'gai fiefiexpi^xaot vrjy X'^P'']'^) ^oo^

8e Tjoaov Y£ü>7ictva'. cxaSioiai, oT 8s tcoXXtjv exouoi, napaoäyYTjoi, oi tk äcpO'Ovov

J.(y,v, aXo^/O'.o'. sind von Hultsch, Metrol. S. 358 in einer Weise interpretirt, der

ich nicht beistimmen kann. Er entnimmt daraus, dass die ärmsten Feld-

pächter in Aegypten ihr Land nach Klaftern vermessen, die minder armen

und die reichsten nach anderen grösseren Massen. Nach meiner Ansicht können

mit den 5v9-pü)UOL unmöglich die Aeeypter gemeint sein, sondern nur die Menschen

überhaupt. Herodot will in dieser Anmerkung nur erklären, weshalb er hier

die Entfernung in oxoivo'. angiebt. Die Aegypter rechnen nach oxoi'voi , sagt

er, weil sie so unendlich viel Land haben. Andere Völker, die weniger Land

haben, haben daher auch kleinere Längenmasse , so rechnen die Perser nach

Parasangen , die Griechen nach Stadien u. s. w. Ich sehe hierin also nur eine
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zeit wie in der römischen und byzantinischen Periode. Diese Arure

ist bekanntlich ein Quadrat, deren Seite 100 aegyptische Ellen be-

trägt, i) Legt man, wie mir mit Hultsch a. a. O. notwendig er-

scheint, die grosse königliche Elle von 0,525 m zu Grunde, so ist

1 Arure = 2756 Dm. Wer die „kleine" Elle zu Grunde legt, kommt

auf 2025 Dm. Der Name apoupa ist natürlich rein griechisch und

bedeutet „Ackerland". Genau so nannten auch die Aegypter in

ihrem Idiom dieses Mass, wie erst kürzlich erkannt und durch die

Tafel von Damanhur, die Copie der Tafel von Rosette, bestätigt

worden ist: sHt oder sH-^h, koptisch ceTeiCX>2,G, d. h. „der Saat-

acker". ^) Als Sigle für die Arure begegnet in den ptolemäischen

Texten, wie schon Peyron erkannt hat, das Zeichen P^, in den Texten

der römischen und byzantinischen Zeit aber Ir-, wie ich in den

„Actenstücken" S. 50 Anm. dargethan habe. 3) Die altertümlichen

Formen, wie sie uns jetzt in den Petrie Papyri vorliegen, lassen über

die Entstehung der Sigle keinen Zweifel: es ist ein a, über das zur

Distinction von a = ocipxd^rj) ein u gesetzt ist, also a = ä(po)u(pa).

Die römische Form l-, so verschieden sie aussieht, entsteht, Aveun

man oben beginnend das u mit dem a verbindet.

In welche Unterabteilungen wurde nun dieses Feldmass geteilt?

Ich habe im Rheinischen Jahrbuch S. 328 auf Grund des mir da-

mals bekannten Urkundenmaterials nachgewiesen, dass die Arure in

h i> "8' iV' "jV» "bV' t^¥ ^* ^- ^^* teilbar sei. Erst nachträglich fard

ich, dass dies lediglich aus den griechischen Texten gewonnene Re-

sultat durch die einheimische Literatur, sowohl durch die hierogly-

phischen wie durch die demotischen Urkunden, auf's genaueste be-

stätigt wird. Die alten Aegypter hatten eigene Wörter für die

allgemeine theoretische Betrachtung über den Eiufluss des Landumfanges auf die

Grösse des Längenmasses, durch die er eben begründen will, dass die Aegypter

ein so grosses Mass wie den axo^vog haben. Durch diese Interpretation schwinden

alle Schwierigkeiten, die man in dieser Stelle gefunden hat. Ausserdem möchte

ich Hultsch gegenüber betonen, dass Herodot hier gar nicht von Feldmassen,

sondern offenbar nur von Längenraassen handelt. Er begründet ja seine Angabe

über die Länge der aegyptischen Küste. Also ist Herodot hier aucli nicht Zeuge

für ein aegyptisches Feldmass öpyuiä.

^) Vgl. Hultsch, Metrolog. S. 356 f.

^) Vgl. Brugsch, Aegyptologie S. 373. Revillout, Proc. Soc. Bib. Arch.

XIV 1892 S. 64 ff.

3) Vgl. Rhein. Jahrb. S. 237 Anm. 3.
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Bruchteile der Arure. So hiess | Arure sp (?), \ hsp, ^ s^, -^ sw,

-g^ rm^.^) Bemerkenswert ist, dass alle diese Wörter mit der spitzen

Ecke <1 determinirt werden, die hinter Begriffe wie Acker, Land

u. s. w. gesetzt wird. Sie sind also nicht etwa allgemeine Bezeich-

nungen für die Brüche ^, ^ u. s. w., sondern bezeichnen ganz speziell

die Bruchteile der Arure. Der einzelne Bruchteil aber erscheint da-

durch als selbständige Grösse, als selbständiges Mass.

Unsere Ostraka bieten in voller Uebereinstimmung mit diesem

Ergebnis folgende Teilmasse: ^, l, ^ ^V' ^S> ^, ii»> luVi» tuVtt-

Vgl. No. 356, 375, 396, 407, 1151, 1201, 1301, 1326, 1364,

1382, 1383, 1385, 1389, 1398, 1421, 1543. Von besonderer

Wichtigkeit ist Nr. 1201, die die Brüche -^^-g, t^V4 und -^-q\-^ bietet.

Noch in einer seiner letzten Studien meinte Revillout, man sei über

•jij wohl nicht hinausgegangen, da doch mit -j-J^
=

'^'^X^? (^- unten)

eine neue Art der Teilung beginne (Proceed. a. a. 0. S. 79). Wir

sehen jetzt, dass diese Annahme nicht richtig ist, dass vielmehr das

Feldmass Arure rein dyadisch geteilt war.

Seit meiner Arbeit im Rheinischen Jahrbuch sind einige

ganz wenige Ausnahmen der obigen Regel bekannt geworden. Im

Rev. Pap. 60, 23 steht der Bruch i (vgl. 60, 20 : |) und in BGU
203 b<?gegnet der Bruch -g^, der in die duodecimale Reihe -j^, -g^j,

iV' T)V gehört. Auf diese letztere Ausnahme wies schon Viereck

im Hermes XXX S. 114 hin^) und folgerte hieraus sowie aus an-

deren Betrachtungen, dass entgegen meiner Theorie die Arure und

die Artabe (s. oben) dieselben Teilungen gehabt hätten, dass also

dieselben Bruchreihen sich bei Beiden fänden. Trotz der obigen

zwei Ausnahmen, die sich bisher in unserem äusserst umfangreichen

Material gefunden haben, möchte ich mich dieser Folgerung nicht

anschliessen. Viereck hat a. a, 0. an der Hand von Quittungen

über die Lieferung von Saatkorn gezeigt, dass für je 1 Arure Landes

1 Artabe Saatkorn geliefert wurde., Dass dieser Nachweis nur für

ij Vgl. Brugsch, Aegyptol. S. 373 f. Eevillout, Proceed. a. a. 0. S. 70 flf.

Vgl. auch Brugsch's Uebersetzung der Feldertexte von Edfu im Thesaurus III

S. 549 ff.

^) Was er sonst als Ausnahmen von meiner Theorie anführt, die Reihe

2 i i'ä-.ViVCBGU 181) und lU, Ux'si^Vs^ (^ap. Lond. CIX, B) für die

Artabe, ist keine Ausnahme, sondern vielmehr eine Bestätigung derselben. Gerade

dies hatte ich im ßhein. Jahrb. behauptet. Siehe oben S. 749.
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die ßaacXcxY] y"^ zutreffend ist, hat inzwischen BGU 512 gezeigt.^)

Doch gleichviel, aus dieser Thatsache glaubt Viereck folgern zu

sollen, dass Arure und Artabe dieselben Bruchreihen aufweisen

müssten, damit immer für einen bestimmten Bruchteil einer Arure

der gleiche Bruchteil der Artabe geliefert werden könne. Dies prak-

tische Bedürfnis ist ohne Zweifel zuzugeben. Aber folgt daraus,

dass die beiden Masse nach demselben System geteilt waren? Dann

müsste ja auch, weil ich 1 Elle Stoff für 1 Thaler verkaufe, Elle

und Thaler nach demselben System geteilt sein! Viereck hat, wie

mir scheint, die materielle Frage mit der formellen vermengt. Nur

die formelle Seite ist es aber, die uns hier angeht. Wir wollen

eruiren, ob das Feldmass dyadisch oder dekadisch oder duodecimal

oder wie sonst geteilt zu werden pflegte. — Ich möchte zunächst

darauf hinweisen, dass das von Viereck hingestellte Postulat, dass

jeder Bruchteil der Arure auch durch einen Bruchteil der Artabe

ausdrückbar sei, auch unter meiner Annahme eines z. T. ver-

schiedenen Systems für beide Masse durchaus erfüllbar ist. Die

Artabe zerfiel, wie wir sahen, in -^, ^, ^^ u. s. w. und in |, ^, -^

(nicht weiter). Ueber die Brüche 4, ^, ^, die beiden Massen ge-

mein sind, können wir hinweggehen. Aber auch -j\ lässt sich

durch Artabenbrüche ausdrücken, denn es ist -^ = -^^ -\- iV-

Ebenso ist -gV = ^V ~h eV» uV =^ aV ~{~ t^y ^- ^- "^'- Schwieriger ist

die Aufgabe, die duodecimalen Brüche der Artaben durch die dya-

dischen Brüche der Arure wiederzugeben. Wie die Aegypter sich

diesem mathematischen Problem gegenüber beholfen haben, lehrt die

inzwischen von mir herausgegebene Urkunde BGU 512. Dieser

Text behandelt denselben Gegenstand wie die von Viereck be-

sprochenen Quittungen, den [lepcafio? aTrepii.axwv — nur in der

Form eines Berichtes des Dorfschreibers. Hier finden sich nun

folgende Gleichungen, Z. 5: [ßaaCiXcx-^?) yr]? L- <x](^x?^\ig + -r-

acpxc^Y und Z. 16: |3aatX(coc'^c) y"^? l- y^:?^5 + — y^ iß'. Also:

für 1526 ^ i iV Aruren werden geliefert 1526 4 ^ Artaben, und für

3 i iV ^V Aruren werden geliefert 3 4 iV Artaben. Offenbar liegt

hier der schon von Viereck behandelte Satz von 1 Artabe für 1 Arure,

der, wie gesagt, zunächst nur für die ßao'.Xcxy] y^ belegt ist, zu

') Vgl. Z. 6, 7 und 17, wo für $iXa5(eX9oo) o'ja(ia5) und 7rpogöSo(u) y^

andere Verhältnisse zwischen den Aruren- und Artabensummen begegnen.
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Grunde. Folglich rechnet der Dorfschreiber ^ + iV (Arure) ==

^ (Artabe) und iV+ "bV (Arure) = -^^ (Artabe). Rechnet man nach,

so findet man eine kleine Diflferenz, die nicht berücksichtigt worden
5i

ist: i:-{-
^ig- sind nur ^-^, nicht ^ (= ^) und ^'-f /j sind nur -^,

5_i ^"

nicht -|(=yi-2). In beiden Fällen bleibt also der Arurenbruch

um eine Kleinigkeit hinter dem Artabenbruch zurück. Dass trotz-

dem aber in den Augen der aegyptischen Behörden eine Gleichung

damit geschaflfen war, kann keinem Zweifel unterliegen. Wir finden

hier nur bestätigt, was wir auch sonst schon aus der nationalen

Literatur der Aegypter, wie dem Papyrus Rhind, wussten, nämlich

dass sie ganz kleine Bruchteile unter Umständen unberücksichtigt

gelassen haben. ^)

Wir lernen also aus dem Papyrus, wie die Aegypter unbeküm-

mert um mathematische Accuratesse die duodecimalen Brüche, wie

die Artabe sie hatte, mit Hilfe der dyadischen Brüche der Arure

ausgedrückt haben. Wir können folgende Tabelle aufstellen:

i + tV gelten als | (belegt).

8 r 3? " " (}•

tV+ sh » >. T2 (belegt).

1 _i 1 1

A+ yIit " » tV u- s- w.

Doch kehren wir zu unserer Hauptfrage zurück. Die That-

sache, dass man auf so umständlichem Wege, dazu noch unter Dul-

dung einer kleinen XJngenauigkeit, die Bruchreihe -|, ^ u. s. w. bei

der Arure ausgedrückt hat, ist der sicherste Beweis dafür, dass

diese Bruchreihe der Arurenrechnung fremd war! Denn

sonst hätte man es so viel bequemer gehabt, statt dessen einfach

-g-, ^ u. s. w. zu schreiben. Nur den grössten dieser Brüche, -g-,

hat man, wie der Revenue -Papyrus zeigt, gelegentlich direct als

-J-
bezeichnet. Den Bruch ^\ aber (in BGU 203) bin ich einst-

^) Vgl. Erman, Aegypten S. 487. Von der kolossalen Umständlichkeit

und Schwerfälligkeit der aegyptischen Rechenkunst geben uns der Papyrus Ehind

(ed. Eisenlohrj und der mathematische Papyrus von Achmim (ed. Baillet) eine

deutliche Vorstellung. Das Auffallendste ist, dass die Aegypter, die von den

Griechen als die Erfinder der ,,Geometrie" gepriesen wurden, die Berechnung

der Flächen mittelst der Höhe nicht gekannt haben, wodurch genaue Ergebnisse

in vielen Fälle«, unmöglich gemacht wurden. Vgl. Eisenlohr, Pap. Rhind S. 122.
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weilen geneigt für ein Versehen des Schreibers zu halten. Neuer-

dings hat Viereck einen Text publicirt, der ihm Recht zu geben

scheint. Er liest in BGU 626, 4: h- ßL "g"^, d. h. Aruren 2\^S ^V-

Hier liegt aber nur eine falsche Lesung von Viereck vor. Der

Papyrus bietet vielmehr, wie ich in den Corrigenda zum II. Bande

mitteile: Ir-
ß"-

y] l? Xß, d.h. Aruren 2 ^ ^ -j^-g- -^^^ . Im Pap. Grenf.

(II) 42 ist vor den Brüchen y^^ gV ^V Glicht Arure, wie Grenfell

thut, sondern Artabe zu ergänzen. Alles in Allem müssen wir auf

Grund der obigen Ausführungen daran festhalten, dass die Arure

rechnungsmässig in der Regel dyadisch, d. h. in ^, ^, l, y^ etc. ge-

teilt wurde. Thatsächlich musste natürlich auch jeder beliebige andere

Bruchteil einer Arure ausgedrückt werden können, denn man kann

ein Feld ja in ganz beliebige Stücke zerteilen, aber es geschah

eben mit Hilfe jener dyadischen Reihe, wobei kleine Ungenauigkeiten

unvermeidlich waren. Ich bin überzeugt, dass man den siebenten

Teil einer Arure ungern mit ^ bezeichnet haben würde. Man schrieb

dafür vermutlich -^ -^-^ y|^, wobei ein minimaler Bruchteil unberück-

sichtigt blieb.

Zum Schluss habe ich nur zu erwähnen, dass auch das Flächen-

mass TzfiYJOC, in unsem Ostraka begegnet. In 1301 steht: äliloa;)

(potCvtxwvog) d:v(d) ^ [ ] tcy]^ mpio^ uyj^ a ß.-^ S[ ]•

Ganz ähnliche Verbindungen finden sich in dem Pap. Lond. CXIX
(ed. Kenyon S. 140 ff., gleichfalls aus dem II. Jahrh. n. Chr.), der

überhaupt zu diesem Ostrakon die treffendste Parallele bietet. Der

Ostrakontext ist offenbar ein Auszug, ein Citat aus einem derartigen

Schriftstück, wie der Londinensis ist. Völlig übereinstimmend mit

unserem Text heisst es z. B. Z. 133: äXXo ttyjX ueptaT: tiyjX ß yö-,

nachdem vorher auch hier von einem (pocvcxwv die Rede gewesen

ist. Die anderen Stellen sind von Kenyon zu Z. 44 zusammengestellt.

Unser Ostrakon trägt jedoch zur Erklärung dieser merkwürdigen Ver-

bindungen, die Kenyon als „obscure" bezeichnet, nichts bei. Nur so

viel ist klar, wie auch Kenyon hervorhob, dass Flächen damit

bezeichnet werden. Man denkt daher an jenen nfiyuc, oly.oneZix6q^

den Amadeo Peyron als ein Rechteck bestimmt hat, dessen Lang-

seite 100 Ellen und dessen Schmalseite 1 Elle beträgt, i) Nur ist

zu bemerken, dass in dem Ostrakon wie im Londinensis nicht

*) Vgl. meine Actenstücke S. 32. Revillout, Proceed. a. a. 0. S. 05 f.
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o^xoTceSa, t];tXol xoTiot und dgl., sondern (potvtxwve? geraessen werden.

Ich denke, dass durch mpio^ die Elle als Flächenmass im Gegen-

satz zum Längenmass bezeichnet werden soll. Man könnte etwa an

mpiazaXxiv.6c, denken — „die umschliessende Elle".^)

*) Merkwürdig ist der Ausdruck nrix^iq oxepsou 5 cpiXou xötiou in einem

Contraet vom J. 114 v. Chr. bei Grenfell (II) S. 52. Mit Recht weist Grenfell

auf das Flächenmass, den Ti^X^^S ohf.oTizbiv.6i;, Peyron's hin. Das Auffallende ist

nur, dass mit dem Worte axspsög sonst nicht auf die zweite, sondern auf die

dritte Dimension hingewiesen wird. Soll damit gesagt sein, dass der Grund und

Boden auch in die Tiefe dem Käufer gehören soll?
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Die Daten.

Es soll hier kurz dargelegt werden, auf welchem Wege die im

Textdruck gegebenen Umrechnungen der Daten der Ostraka gewonnen

sind, und welches Mass von Sicherheit diesen Umrechnungen zu-

kommt. Durch neue Urkunden ist in letzter Zeit manche neue

Frage aufgeworfen worden, manche Annahme, die früher gesichert

erschien, ist in ihrer Berechtigung bestritten worden, so dass auf dem

chronologischen Gebiet zur Zeit eine Unsicherheit herrscht, wie seit

Decennien nicht. Um den Rahmen des Ostrakoncommentars nicht

zu sprengen, soll hier nur auf diejenigen Fragen genauer eingegangen

werden, die durch die Daten der Ostraka berührt werden.

1. Die Jahxeszälilujig.

A. Ptolemäerzeit.

Es ist bekannt, dass das ptolemäische Aegypten, entsprechend

der Nationalitätenmischung im Nilthal, einen zwiefachen Kalender,

einen makedonischen und einen aegyptischen gehabt hat. Ersterer

war von den Eroberern aus der Heimat mitgebracht, letzterer wurde

auch unter der neuen Fremdherrschaft, wie seit alten Zeiten, fort-

geführt. Das makedonische Mondjahr und das aegyptische Sonneu-

jahr liefen zunächst incongruent neben einander her. Seit der zweiten

Hälfte des H. Jahrhunderts v. Chr. ist dann das aegyptische Jahr,

wie die makedonisch-aegyptischen Doppeldaten zeigen, in der Weise

siegreich aus der Concurrenz hervorgegangen, dass die makedonischen

Monate auf Grund der Gleichung 1. Thoth = 1. Dios, 1. Phaophi =
1. Apellaios u. s. w. nur noch pro forma neben den thatsächlich
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allein gültigen aegyptisehen Sonnenjahr-Monaten genannt wurden, i)

So sicher dieses Resultat ist, so unklar bleibt auch noch nach

den neueren Untersuchungen das Verhältnis, in dem vor diesem

Ausgleich der makedonische und der aegyptische Kalender zu ein-

ander gestanden haben. 2) Ehe nicht das Schaltsystem des make-

donischen Kalenders erkannt ist, werden wir hierüber nicht zur

Klarheit gelangen können. 3) Für die Erklärung der Ostrakondaten

können wir von diesen Fragen absehen, da sich nicht ein einziges

Datum nach makedonischem Kalender in unserer Sammlung befindet.

Auch auf den mir sonst noch bekannten unpublicirten Ostraka besinne

ich mich nicht, einem makedonischen Monat begegnet zu sein. Es

ist dies nicht ohne Interesse, dass also nicht nur die Steuerpächter

in ihren den Zahlern ausgestellten Quittungen, sondern auch die

Trapeziten, die doch königliche Beamte waren, im Verkehr mit den

Steuerpächtern schon im III. Jahrh. v. Chr. sich ausschliesslich des

aegyptisehen Kalenders bedient haben. Es hängt dies offenbar dpmit

zusammen, dass, wie wir schon oben S. 519 vermuteten, die Steuer-

verwaltung in der )(tüpa durchaus mit dem einheimischen Kalender

rechnete, dass also das aegyptische Jahr das officielle Steuerjahr

in diesem Gebiete war. Die Doppeldaten des Revenue-Papyrus und

namentlich die oben S. 519 besprochenen Worte ccnb A:ou sw? [TTiep-

ßepexat&u] in Rev. Pap. 34,5 führen uns vor Augen, dass das in

Alexandrien damals anders war.

Das im öffentlichen und privaten Leben gebrauchte aeg}'ptische

Jahr, mit dem auch unsere Ostraka allein rechnen, umfasste be-

kanntlich 12 Monate zu 30 Tagen und ausserdem am Ende die

^) Diese Thatsache, die sich auch Mahaffy, mir und wohl auch Anderen

ergeben hatte (vgl. z. B. Wessely, Mitt. PR. II S. 30), ist kürzlich zuerst von

Strack klar und überzeugend dargelegt und historisch - gewürdigt worden.

Vgl. Rhein. Mus. LIII S. 412 ff. Vgl. übrigens auch oben S. 519. Zu Strack's

Liste der Doppeldaten wäre noch Rev. Pap. fr. 6c, 9 und 10 nachzutragen,

wo ich lese: |Jiy;vös Aüo['cpo'J und tiTjvög Mex^P- Dass diese beiden im Doppel-

datum gegenüberzustellen sind, zeigt 57,2 und 59, 2, wo die Gleichung Gorpiaios =
Mesore derselben Congruenz entspricht. — Aus einem noch unpublicirten Berliner

Papyrus aus dem 5. Jahre des Philometor (= 177/G) füge ich noch hinzu:

7. Artcmisios = 7. Hathyr.

2) Vgl. Strack a. a. 0.

^) Nach brieflichen Mitteilungen Mahaffy's dürfen wir befriedigenden

Untersuchungen darüber von ihm und Smyly entgegensehen.
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5 Epagomenentage. Es war also ein Jahr von 365 Tagen, das um

\ Tag hinter dem wahren Sonnenjahr znrückblieb und daher, da es

ohne Schaltung war, alle vier Jahre um einen ganzen Tag von ihm

differirte. Dass die Aegypter ausser diesem im praktischen Leben

verwendeten Wandeljahr auch das Sonnenjahr von 365 -|- Tagen ge-

kannt haben, steht fest und wird im Besonderen für die Ptolemäerzeit

durch das Decret von Kanopos vom Jahre 238 v. Chr. bestätigt,

durch welches die vereinigten Priesterschaften Aegyptens dieses feste

Jahr (durch Hinzufügung eines sechsten Epagomenentages in jedem

vierten Jahre) für die Praxis einzuführen versucht haben, i) Wenn
man sich über das Misslingen dieses Versuches vielfach sehr wundert,

so darf dabei nicht übersehen werden, dass diese Kalenderreform

ja nur auf einem Priesterbeschluss, nicht etwa auf einem königlichen

Prostagma basirte.^) Die Daten des Decrets von Rosette zeigen,

dass sogar die Priester selbst sich nicht an jenen Beschluss gebunden

haben. Auch sonst ist die praktische Benutzung eines fixen Jahres

für die Ptolemäerzeit nicht erweislich 3), und so haben wir es auch

in den Ostraka der Ptolemäerzeit ohne jeden Zweifel ausschliesslich

mit dem Wandeljahr zu thun. Aus diesem Grunde habe ich im

Textdruck davon Abstand genommen, für jede einzelne Quittung

das julianische Datum je nach dem wechselnden Neujahrstage aus-

zurechnen.^)

Die Aegypter zählten bekanntlich nicht nach Acren, sondern

nach Regierungsjahren ihrer Könige. In der Ptolemäerzeit rechnete

man, ebenso wie in der Kaiserzeit, in der Weise, dass mit dem ersten

Neujahr, das der neue Herrscher auf dem Thron erlebte, sein zweites

Jahr begann, dass also das letzte angebrochene Jahr seines Vorgängers

als sein erstes gezählt wurde. Für die Zeit nach der Ausgleichung

des makedonischen und aegyptischen Kalenders in der zweiten Hälfte

des II. Jahrh. v. Chr. kann kein Zweifel bestehen, welcher Tag das

^) Eich. Lepsius, Das bilingue Dekret von Kanopos 1866. Vgl. nament-

lich S. 14.

*) So sprechen die Herausgeber in P. Grenf. (II) S. 102 davon, dass die

Ptolemäer das Volk nicht dazu gebracht hätten, das fixe Jahr anzunehmen.

^) Was Strack a. a. O. über die Ansetzung des 1. Dios auf den Sothistag

(20. Juli) sagt, hat mich nicht überzeugt.

*) Für die Berechnung verwende man Tabellen, wie sie Kubitschek bei

Pauly -Wissowa s. v. Aera und Unger in Iwan Müller's Handbuch I^ S. 824 geben.
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hierfür gültige Neujahr war, da ja der 1. Thoth und der 1. Dios

zusammenfielen, es also nur einen Neujahrstag gab. Vorher aber

waren zwei Neujahrstage gewesen, und wenn es wahrscheinlich ist,

dass man damals in Alexandrien und überall, wo man alexandrinisch

rechnete, die Königsjahre von Dios zu Dios zählte^), so ist es nicht

minder wahrscheinlich, dass man in der X^P'^ ^^^ Anwendung des

aegyptischen Jahres die Königsjahre von Thoth zu Thoth gezählt

hat. So ist auch in unseren Ostraka bei Berechnung der Königs-

jahre ohne Zweifel der 1. Thoth als Neujahr anzusetzen.

Während in ausführlicheren Texten der Ptolemäerzeit der König

mit Namen genannt zu werden pflegt und durch seinen göttlichen

Beinamen oder die Nennung seiner Eltern oder auch der eponymen

Priester für uns genau bestimmbar wird, findet sich in unseren

kurzen Ostrakontexten keine dieser Angaben. Die Trapeziten wie

die Steuerpächter datiren einfach „e.'zouc, x", was ja auch für den

Augenblick, für den die Quittung bestimmt war, völlig genügte.

Um diese Daten genauer zu bestimmen, haben wir palaeographische

und historische Hilfsmittel. Palaeographisch lassen sich die Texte,

die dem III. Jahrh. v. Chr. angehören, mit ziemlicher Sicherheit von

denen des II/I. Jahrh. v. Chr. scheiden. Sprachliche Indicien sowie

die Beobachtung der Quittungsformulare, eventuell auch die numis-

matischen Angaben, können unter Umständen diese allgemeine Schei-

dung mit unterstützen (vgl. die Bemerkungen zu Ostr. 305). Inner-

halb dieser beiden Gruppen kann eventuell die Höhe der Jahreszahl

den König, der gemeint ist, indiciren. Im III. Jahrh. v. Chr. haben

Philadelphos mit 39 und Euergetes I. mit 26 Jahren die höchsten

Regierungsjahre erreicht.-) Die Ostraka des III. Jahrhunderts, die

mehr als 26 Jahre nennen, sind daher mit Sicherheit dem Phila-

delphos zuzuweisen. Im II. Jahrhundert erreichen Philometor mit

36 und Euergetes II. mit 54 Jahren die höchsten Zahlen. Die

Ostraka des II. Jahrhunderts, die mehr als 36 Jahre nennen,

gehören daher mit Sicherheit der Regierung des Euergetes II. an.

Durch ein bedauerliches Versehen in meinen Aufzeichnungen habe

ich im Textdruck schon die vom 27. Jahre an dem Euergetes IL

1) Vgl. Strack a. a. O. S. 422 flF.

"^) Zur Chronologie der Ptolemäer vgl. jetzt die sorgfältigen Untersuchungen

von Strack, Dynastie der Ptolemäer, denen ich in den meisten Punkten zustimme.

Weniger glücklich ist der nichtchronologische Teil des Buches.



DIE DATEN. 785

zugewiesen (vgl. 334), während man thatsächlich auch noch bei

denen zwischen 27 und 36 Jahren zwischen den beiden Brüdern

schwanken kann. Es ist übrigens nur eine Differenz von 11 Jahren,

da Philometor von 181, Euergetes von 170 an zählt. Ausserdem

lassen sich mit Sicherheit nur noch diejenigen Ostraka datiren, die

Doppeldaten der gemeinsamen Regierung der Kleopatra III. und des

Alexander (^^/^ bis ^^/la) aufweisen (vgl. Ostr. 354, 757— 759,

1235). Bei allen anderen Ostraka müssen sachliche Momente ver-

schiedener Art dazukommen, wenn eine Berechnung auf ein bestimmtes

Jahr ausführbar sein soll. Es ist zu hoffen, dass, wenn erst mehr

Ostraka aus der Ptolemäerzeit bekannt sind, eine genauere Datirung

der einzelnen Stücke möglich sein wird.^)

Für die Chronologie der Ptolemäer ist wenig Keues aus unserer

Sammlung zu entnehmen. Ich möchte nur auf 349 und 1522 hin-

weisen, die uns ermöglichen, die Alleinherrschaft der Kleopatra II.

für Theben noch genauer als bisher zu bestimmen. Bisher waren

für Theben (Diospolis Magna) die letzten für Euergetes II. aus der

kritischen Zeit nachweisbaren Daten der 19. und 30. Mesore des

Jahres 40 (= Sept. 130). Daraufhin hatte Strack (Dyn. Ptol. S. 45)

angenommen, dass das 41. Jahr identisch sei mit jenem 2. .Jahr der

Kleopatra Philometor Soteira, deren richtige Beziehung auf Kleo-

patra IL wir Revillout verdanken. 2) Jetzt zeigen die genannten

Osti'aka, dass man auch noch am 24. Hathyr (349) und 27. Tybi

(1522) des 41. Jahres, d. h. im Februar 129 in Diospolis nach

Euergetes gezählt hat. Da nun andrerseits aus dem 2. Jahre der

Kleopatra thebanische Daten schon aus dem Phaophi vorliegen, so

kann man aus dem veränderten Material wohl nur den Schluss

ziehen, dass das 1. Jahr dieser Kleopatra dem 41. Jahre des Euer-

getes = 130/29, und das 2. Jahr seinem 42. Jahre = 129/8 gleich-

^) In einzelnen Fällen könnte man schon jetzt weiter gehen als wir in den

„Zusätzen" und den Indices vorsichtshalber gethan haben. So ist es sehr wahr-

scheinlich, dass das 2. und S.Jahr in 1496 und 1497 auf Kleopatra' III. und

Soter II. zu beziehen sind (116/5 und 115/4), da der thebanische Trapezit hier

Elprjvaiog heisst wie in 1532 vom J. 120/19. Vgl. auch P. Wien 26. P. Paris.

J5 bis. 2ur genaueren Berechnung derjenigen Daten, deren Zugehörigkeit zu

Philometor oder Euergetes II ich noch oflFen gelassen habe, sind die demotischen

Urkunden heranzuziehen.

») Vgl. Revue Egypt. VI S. 153. VII S. 30 f. Melanges S. 289 f. 320 flF.

WiLCKEX, Ostraka. 50
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zusetzen ist.^) Ich besinne mich übrigens nicht, dass irgendwo das

42. Jahr des Euergetes genannt wäre. Das Gesagte bezieht sich

nur auf Diospolis,

Endlich sei noch darauf hingewiesen, dass in 756 der 18. Payni

des 54. Jahres des Euergetes genannt wird, wiewohl nach der Bau-

inschrifit von Edfu der König schon am 11. Payni gestorben war. Also

war sein Tod 7 Tage später in Hermonthis noch nicht bekannt.

B. Kaiserzeit.

Die Gewohnheit, die Zeit nach den Regierungsjahren der Könige

zu bestimmen, war in Aegypten so fest eingewurzelt, dass sie auch

durch die römische Herrschaft nicht tangirt worden ist. Nach wie

vor zählte man nach Königsjahren und zwar in der alten Weise,

dass das erste Neujahr (1, Thoth) des neuen Herrschers als Beginn

seines zweiten Regierungsjahres betrachtet wurde. Für die Kaiser-

zeit liegen uns urkundliche Zeugnisse vor, die ausdrücklich das

letzte Jahr des Vorgängers als das erste des neuen Herrschers be-

zeichnen. In Ostr. 109 wird das Jahr 116/7 als v.^ toO xal a^

'ASpcavoO bezeichnet, also als das „20. Jahr (des Trajan), welches

auch ist das 1. des Hadrian". Ebenso wird in Ostr. 586 und 587,

ferner in P. Oxyr. I 98, 13 das Jahr 137/8 als „das 22. Jahr

(des Hadrian), welches auch ist das 1. des Antoninus", bezeichnet

(xß^ xoö xac a^).2) Hiernach kann über die Zählmethode im

Princip kein Zweifel bestehen. Es sei nur noch hervorgehoben, da

es neuerdings bestritten worden ist 3), dass mit dem 1. Thoth des

') Das letzte Datum der Königin, der 29. Phaophi des 2. Jahres, würde

also in den Dezember 129 fallen — nicht 128, wie Strack unter obiger An-

nahme auf S. 45 Anm. 2 wohl nur versehentlich sagt. Damit fällt wohl auch

sein Bedenken gegen das obige Resultat.

2) In 246, aus dem 2. Jahre des Marcus und Verus, liegt in den "Worten

a^ xß^ wohl ein Schreibfehler vor. Abgesehen davon, dass die Verbindung

eine andere ist, müsste, wenn eine ähnliche Gleichung ausgesprochen werden

sollte, das 24., nicht das 22. Jahr des Antoninus Pius genannt werden. Was

der Schreiber beabsichtigt hat, lässt sich nicht sicher sagen.

8) Gardthausen, Augustus und seine Zeit II S. 244, 37: „Das erste

ßegierungsjahr des Augustus hatte kaum wenige Wochen; mit dem ersten Thoth

begann schon sein zweites Königsjahr." Sehr auffällig ist übrigens, dass Gardt-

hausen, der Biograph des Augustus, nicht weiss, dass Karaap im Datum nur

einen Kaiser bezeichnen kann, nämlich Augustus. "Vgl. II S. 456, 40. Die
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Jahres 30 v. Chr. das 1., nicht das 2. Jahr des Octavian begonnen

hat. Das wird, von anderem abgesehen, jetzt urkundlich durch die

Inschrift des Gallus bestätigt, die den 20. Pharmuthi des 1. Jahres

nennt.^) Man wird mit Ideler (Handb. d. Chronol. I S. 156 f.)

annehmen dürfen, dass Kleopatra noch den 1. Thoth erlebt hat,

und darum das mit ihm beginnende Jahr ordnungsmässig als erstes

des Octavian gezählt worden ist.

Aeusserlich unterscheidet sich die Jahreszählung der Kaiserzeit

von der der Ptolemäerzeit dadurch, dass es jetzt Sitte wird, auch

in kleineren Documeuten, wie unseren Steuerquittungen, den Namen

des Kaisers der Jahreszahl hinzuzufügen. Unter Augustus finden

sich noch Daten, die durch die Fortlassung des Namens durchaus

den ptolemäischen ähneln, vgl. 716, 1317. Später wird der Name

nur selten ausgelassen. Erst vom Ende des II. Jahrh. n. Chr. an

mehren sich wieder die Fälle, wenn ich nicht irre, unter dem Einfluss

der viel Platz erfordernden Titulaturen der Sammtherrschaften.2)

Diese Zählung nach Königsjahren ist die herrschende Methode

der Jahresbezeichnung geblieben, wiewohl sogleich im Anfang der

Römerherrschaft der Senat eine Aerenrechnung einzuführen versucht

hat. Nach Dio 51, 19,6 beschloss der Senat, im Jahre 30 v.Chr.,

dass der Tag der Eroberung Alexandriens (1. Aug. 30) ein Festtag

sein und den Anfang der alexandrinischen Jahreszählung bilden

solle. ^) Spuren dieser so ganz unaegyptischen Aerenrechnung sind

uns, wie ich im Hermes XXX S. 1510". nachzuweisen versucht habe,

in gewissen Papyrusurkunden aus der Zeit des Augustus erhalten,

Polemik an dieser Stelle ist völlig missglückt. Dass man veraltete Lesungen

aus dem CIGr. abdruckt und hinzufügt ,,nacli Lepsius, Denkmäler", ist wohl

nur bei sehr flüchtiger Arbeit möglich. Für Ziebarth's Ansatz, der Griech.

Vereinswesen S. 100 das 32. Jahr des Augustus zweifelnd in das J. 5 n. Chr.

verlegt, also von 27 an zählt, fehlt jede Unterlage.

^) Im hieroglyphischen Teil. Vgl. Sitzungsber. Akad. Berlin 1896 XX
S. 474 ff. Vgl. auch Mommsen, Staatsr. IP S. 804.

^) Zweideutig ist die Datierung kS toü xopiou in 667. Ich habe sie im

Textdruck aus sachlichen Erwägungen auf Nero bezogen. Ist dies richtig, so

ist doch der Hinweis auf die Wirren des Jahres 68 nicht zutreffend, denn die

inzwischen hinzugekommene Nr. 1560 datirt ebenso und gehört, auf Nero be-

zogen, in's Jahr 67.

*) Tv^v xe fjiiäpav ev
f;

•^ 'AXs^ävSpsia iäXü), ccYad'V^v te eivai xat e; xä

.^.Jieixa exY] apx'^iv xf^z änapiö-iarjastüs aOxü5v vop.i^eaO'a!,.

50*
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die nach der Kataapoi; xpaTYjac? •O-eoü utoO datirt sind. Beispiele

dieser Zählung liegen bis jetzt aus den Aerenjahren 31, 36 (Hermes

a. a.
0.)i), 39 (Grenf. II 40) und 412) vor. Dass bei Zählungen

nach einer xpaf/jatg formell jedenfalls eine Aerenrechnung vorliegt,

kann wohl nicht bestritten werden. Wenn ich diese /.pä.'Zfiaic, auf

die Eroberung Alexandriens am 1. Aug. 30 beziehen und somit in

dieser Aera die vom römischen Senat angeordnete erkennen möchte

(Hermes a. a. O.), so ist dabei vorauszusetzen, dass ähnlich, wie in

Syrien die aktische Aera, die nach der viXY] rechnet, nicht am

Schlachttag, dem 2. September, sondern dem bald darauf folgenden

syrischen Neujahr vom 1. October begann^), so auch in Aegypten

aus denselben nahe liegenden Gründen die alexandrinische Eroberungs-

aera nicht auf den 1. August, sondern auf das bald darauf folgende

Neujahr vom 29. August festgesetzt worden ist; denn dass that-

sächlich die Aerenjahre und die Königsjahre des Augustus zusammen-

fielen, zeigt BGU 174, wo der 29. Mesore des 36. Jahres der

xpaTYjaii; und der 29. Mesore des 36. Jahres des Augustus ohne

allen Zweifel einen und denselben Tag bezeichnen sollen (Hermes

a. a. O.).*) Aber diese von aussen octroyirte Jahresrechnung hat

sich in dem Lande der Königsjahre nicht halten können. Wenn
wirklich, wie ich glauben möchte, das viel besprochene 46. Jahr

(16/7) auf alexandrinischen Münzen nunmehr als Kratesis-Jahr zu

^) Mit unrecht sagt Gardthausen , Augustus II S. 457, dass ich a. a. O.

nur ein Beispiel gegeben habe, da ich in dem zweiten xpaxi^OEtüg „statt des

gewöhnlichen vixYjg oder dgl." ergänzt habe. Wo kommen denn in Aegypten

Datirungen nach der vixrj vor? Die Richtigkeit meiner Ergänzung bestätigt

jetzt auch der neue Text bei Grenfell-Hunt. Aehnlich steht es mit seinen

anderen Einwendungen. Zugestimmt haben mir Grenfell-Hunt a. a. 0. und

Strack, Rhein. Mus. LIII S. 415 f.

*) In einem noch unpublicirten Papyrus, den ich flüchtig einsehen durfte.

^) Vgl. Mommsen, Staatsr. 11^ S. 803. Factisch stellen allerdings diese

aktischen Jahre, wie Mommsen hervorhebt, die Regierungsjahre des Augustus

dar. Aber formell wird man auch das Zählen nach einer v(xr) doch nur als

Aerenrechnung bezeichnen können.

*) Der fremdländische, römische Charakter dieser Aerenrechnung tritt

auch darin zu Tage, dass in allen vier Beispielen, die z. Z. vorliegen, Augustus

als divi filius bezeichnet wird, was in keiner der Datirungen nach Königs-

jahren vorkommt. Der Zusatz findet sich übrigens auch auf alexandrinischen

Münzen des Augustus, die Pick (Zeitschr. Num. XIV S. 300) in das erste Jahr

des Kaisers verlegt.
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erklären ist (Hermes a. a. 0.)^), so wäre dies das letzte Beispiel

ihrer Anwendung, das wir zur Zeit kennen. Dass damals diese

Aerenrechnung, wie auch schon unter Augustus, nicht die allein

herrschende war, sondern die Königsjahre des Tiberius schon damals

nebenherliefen, zeigen die alexandrinischen Münzen mit dem Jahre

3 des Tiberius und Ostrakon 1546, aus demselben 3. Jahre, denn

dieses entspricht dem 45. Jahr jener anderen Zählung.^)

Wenn auch, abgesehen von dieser ephemeren Aerenrechnung,

die Methode der Jahresbezeichuung in der Kaiserzeit dieselbe war

wie in der Ptolemäerzeit, so war doch das Jahr selbst, das diesen

Zählungen zu Grunde lag, ein anderes geworden. Bekanntlich hat

Augustus — wie es scheint, im Jahre 26/5 v. Chr.^) — das

"Wandeljahr, das er vorfand, zu einem fixen gemacht, indem er,

ähnlich wie einst die Priester im Decret von Kanopos, bestimmte,

dass alle 4 Jahre ein 6. Epagomenentag eingeschaltet werde. Da-

nach fallt in der Kaiserzeit der Neujahrstag (1. Thoth) im gewöhn-

lichen Jahr auf den 29. August jul., im Schaltjahr auf den 30.

Die Schalttage fallen vor Chr. in die Jahre 22, 18, 14, 10, 6, 2,

nach Chr. in die Jahre 3, 7, 11 u. s. av. oder, Avie die praktische

Regel lautet, in die Jahre, die durch 4 dividirt den Rest 3 er-

geben.'*) Dieser 6. Epagomenentag wird in P. Oxyr. I 45, 17

fiir das Jahr 95 n. Chr. bezeugt, was der Regel entspricht. Ich

möchte besonders hervorheben, dass für dieses neue fixe Jahr und

^) Man pflegt nach Krall's Vorgang (Wien. Stud. V S. 317) darin vielmehr

ein Weiterzählen der Eegierungsjahre des Augustus durch Tiberius zu sehen

und auf die ähnlichen Zählungen des Commodus und Caracalla zu verweisen.

Bei diesen liegen die Dinge doch aber ganz anders, da sie schon bei Lebzeiten

des Vaters mit demselben Jahr wie dieser in den Datirungen der Urkunden

genannt waren, auch schon vorher als Caesaren Münzen mit den Jahren ihres

Vaters geprägt hatten (Pick a. a. O.).

'^) Man wird notwendig annehmen müssen, dass mit dem 29. August 14

das 2. Jahr des Tiberius begann, wenn auch der Tod des Augustus (19. Aug.)

vielleicht erst nachher in Alexandrien bekannt wurde (vgl. unten). Ich möchte

daher Krall und Pick nicht beistimmen, die das 3. Jahr mit dem 46. Aerenjahr

gleichsetzen wollen.

3) Vgl. Mommsen, Rom. Chronologie * S. 266. Weitere Literatur bei

Strack, Rhein. Mus. LIII S. 425. Auch Unger bei Iw. Müller, Handbuch I'*

S. 777 rechnet so.

*) Vgl. Ideler, Handb. d. math. u. techn. Chronol. I S. 143.
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seine Monate neue Bezeichnungen niclit geschaffen worden sind.

Man gebrauchte nach wie vor die aegyptischen Monatsnamen, denen

eventuell, wie schon seit dem Ausgang des II. Jahrh. v. Chr., der

betreffende makedonische Monatsname — auf der Basis der Gleichung:

1. Dios =— 1. Thoth — mit demselben Tagesdatum vorgestellt wurde.

Vgl. z. B. BGU 350, 1: tiyjvö? 'ÄTieXAacou ? OawcpL ?. Weitere

Beispiele in den Indices der Papyruspublicationen,

Eine schwierige Frage, die neuerdings in den Vordergrund ge-

treten ist, ist die, in welchem Umfange neben diesem fixen Jahre

das alte Wandeljahr fortbestanden hat. Ich möchte das Problem

teilen und zunächst fragen, ob Augustus beabsichtigt hat, das fixe

Jahr etwa für Alexandrien und die officiellen Kreise neben das

aegyptische Wandeljahr zu stellen, oder aber das letztere für das

ganze Land durch das erstere zu ersetzen.

Man hat die Einführung des fixen Jahres mit der der make-

donischen Jahre durch die Ptolemäer in dem Sinne in Parallele

gestellt, dass man annimmt, beiden Vorgängen liege der Gedanke

zu Grunde, dass die herrschende und die unterworfene Bevölkerung

sich in der Jahresrechnung scheiden sollten.^) Eine gewisse Analogie

liegt ja ohne Zweifel vor, aber die Verschiedenheiten sind vielleicht

bedeutender als die Uebereinstimmungen. Das makedonische Jahr

war neben das aegyptische als ein Novum getreten, das durch die

abweichende Benennung der Monate bei jeder einzelnen Anwendung

klar und deutlich erkennbar war. Nannte man den makedonischen

Monat, so war eo ipso auch der makedonische Kalender gemeint,

und ebenso bei Nennung der aegyptischen Monate der aegyptische

Kalender. Augustus aber hat für die Monate seines festen Jahres,

wie oben bemerkt, keine eigenen Bezeichnungen, die sie von denen

des Wandeljahres unterschieden hätten, eingeführt2) , vielmehr hat

er die Bezeichnungen des Wandeljahres ohne jede Aende-

rung auf sein fixes Jahr übertragen. Mir scheint daraus mit

grosser Wahrscheinlichkeit zu folgen, dass Augustus auch nur einen

Kalender für das ganze Land gewollt hat. Wenn er wirklich für

^) Vgl. Mommsen, Rom. Chronol.^ S. 261.

^) Es hätte z. B. sehr nahe gelegen zu bestimmen, dass man für das feste

alexandrinische Jahr die makedonischen Monatsnamen, für das aegyptische

Wandeljahr die aegyptischen verwenden solle. Damit wiire eine klare Doppel-

rechuung gcschaifen worden.



DIE DATEN. 791

die herrschende und die unterworfene Bevölkerung geschiedene

Kalender beabsichtigt hätte, so würde er jedenfalls nichts Verkehrteres

haben thun können, als für beide Kalender dieselben Bezeichnungen

gelten zu lassen, wodurch im Einzelfall völlig unkenntlich war,

welcher von beiden gemeint war. Augustus würde nicht nur die

seit Ausgang des II. Jahrh. v. Chr. glücklich errungene Einheit des

Kalenders gestört haben, sondern er würde auch mit seinem Doppel-

kalender verworrene und notwendigerweise zweideutige Zustände ge-

schaffen haben, wie sie selbst in den ersten anderthalb Jahrhunderten

der Ptolemäerherrschaffc nicht bestanden hatten. Wem es schwer

wird, diesem weisen Organisator dergleichen zuzutrauen, der wird

eher annehmen wollen, dass Augustus beabsichtigt hat, an die Stelle

des Wandeljahres im ganzen Lande das fixe Jahr zu setzen, was

einen grossen Fortschritt bedeutete.

Eine andere Frage ist, inwieweit ihm die Durchführung dieses

Gedankens gelungen ist. Die Herausgeber von aegyptischen Ur-

kunden aus der Kaiserzeit haben bisher auch die Daten aus der

yüpoi.^ gleichviel ob die Urkunden officielle oder nicht officielle

waren, nach dem festen Jahre umgerechnet, und auch ich habe

ebenso wie in meinen Papyruspublicationen , so auch im Textdruck

der Ostraka die Daten sämmtlich in dieser Weise berechnet. Andrer-

seits war schon von Ideler (Handb. Chrouol. I S. 149 ff.) namentlich

auf eine Notiz von Censorinus hin behauptet worden, dass das

fixe Jahr erst im IV. Jahrh. durch das Christentum allgemeine

Geltung in AegyjDten gewonnen habe. ^) Neuerdings hat nun

Paul von Rohden zunächst für drei einzelne Papyrusurkunden, die

mit der sonst bekannten Chronologie der Kaiser in Widerspruch zu

stehen schienen, die Schwierigkeit durch die Annahme zu lösen ge-

sucht, dass diese Urkunden nicht nach dem fixen, sondern nach dem

Wandeljahr zu datiren seien. ^) Ihm ist von Wilhelm Kubitschek

lebhaft zugestimmt worden-^), und auch Grenfell - Hunt haben nach

eingehender Prüfung der Frage ihre Zustimmung gegeben und

sind geneigt, durch dieselbe Annahme das chronologische Problem

^) Ebenso Unger bei Iw. Müller, Handb. I' S. 778. Vgl. auch Mommsen,

Rom. Chronol.2 S. 261.

^) Vgl. Pauly -Wissowa s. v. Antonius Sp. 2 62 2.

") Rundschau über ein Quinquennium d, antiken Numismatik (1890— 1894),

Wien 1896 S. 7 7.
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in P. Grenf. (II) 60 zu lösen. ^) Unter diesen Umständen scheint

es mir erforderlich, die Berechtigung meiner Datirung der Ostraka

nach dem fixen Jahre eingehender zu prüfen.

Ich hebe zunächst diejenigen Stelleu hervor, an denen aus-

drücklich die Zählung nach dem Wandeljahr bezeugt ist. Die

Testimonien scheiden sich in astrologische und nicht -astrologische.

A. Die astrologischen Zeugnisse.

1. Pap. Lond. CXXX (Kenyon, Cat. S. 134) 37: exouq xptxou

O-soö Tctou Oap[ioü'9-t x^ Ira^waxouaY] exxyjc eul xpcxYjg zfic, vuxxög

(fipocq, öiq Se TwjjiaToc äyouai xaXav5aL(; 'AupcXtatg, xax' apy^alorj^

oe üa^wv V£op,Yjvia de, xtjv Seuxepav (= 1. April 81 n. Chr.). Vgl.

Gott. GA. 1894 S. 733.

2. P. Paris. 19, 7: a"- 'Avxwvcvou Katoapo? xoü xupc'ou |xyjvös

''ASpta[vo]0 7} y.o(.xdc xö)v 'HXXi^vwv, y.axa he xobq AiyoTixioue Tößt t^

(= 4. Dec. 137).2)

3. P. Paris. 19 bis, 3 = P. Lond. CX (Kenyon S. 131) 2: »-ä

'Avxwvcvou Kaiaapoc, xoö xupiou (jlyjvoi; "ASp'.avoO rj, xaxd Se xou?

dpxato(us) TößL tYJ (= 4. Dec. 137).

4. Ostr. 1602, gleichfalls ein Horoskop, aus dem IL Jahrh. n. Chr.

Hier möchte ich dieWorteZ. 9: Tiapd ASyuTtxioii; auf eine genauere

Bezeichnung des Wandeljahres beziehen. Vgl. Z. 10.

In den ersten drei Horoskopen, in denen der betreffende Tag

nachträglich berechnet worden ist^), wird das Datum zuerst nach

dem festen Jahr des Augustus, dann nach dem aegyptischen Wandel-

jalir bestimmt, in 1 ausserdem noch nach dem römischen Kalender.

Der letztere Text lehrt uns nebenbei, was meines Wissens bisher

nicht bekannt ist, dass der Tagesanfang im aegyptischen

Kalender ein anderer war als im fixen Jahr: die 3. Nacht-

^) Vgl. ausserdem P. Grenf. (II) S. 102 f.

2) Wessely, Mitt. PK. II S. 5 und 6 liest hier fälschlich Tößi ^. Das

würde keine richtige Gleichung ergeben. Nach dem Original ist iyj allerdings

lädirt, aber es ist durch die Parallelstelle sichergestellt. Die von "Wessely an-

geführten neuen Fragmente von 19Ws stehen übrigens, wie das Verso zeigt,

nicht an der richtigen Stelle.

^) Vgl. ^eoü in 1. In 2 und 3 hätte bei gleichzeitiger Berechnung das

22. Jahr des Hadrian genannt werden müs.sen, da Antoninus erst am 10. Juli 138

die Regierung antrat.
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Stunde fällt in den Anfang des 6. Pharmuthi des festen Jahres (vgl.

ETit^waxoua'^), während sie im aegyptischen Kalender in den Ueber-

gang vom 1. zum 2. Pachon fallt. Da nun der 2. Pachon dem

6. Pharmuthi entspricht^), der Anfang des 6. Pharmuthi also noch

mit dem Ende des 1. Pachon zusammenfällt, so scheint sich mir

zu ergeben, dass der Tag des augusteischen Jahres nach römischer

Weise^) um Mitternacht, der Tag des aegyptischen Wandeljahres

aber — wie seit alten Zeiten — mit Sonnenaufgang begann. So

erscheint die Neuerung des Augustus noch durchgreifender als wir

bisher annahmen.

Dass die Astronomen nach beiden Kalendern rechneten, ist

selbstverständlich und daher für unsere Frage indifferent. Aber die

Art, wie sie die beiden Kalender bezeichnet haben, ist nicht ohne

Interesse. Das fixe Jahr steht überall an der Spitze. Einmal (2)

wird es als das der „Hellenen" bezeichnet^) , in 1 und 3 — und

das ist von besonderer Wichtigkeit — steht es ohne jede weitere

Beschreibung. Dagegen werden die Daten des aegyptischen Wandel-

jahres jedesmal ansdrücklich als solche charakterisirt; zweimal wird

„nach den Aegyptern", zweimal „nach den Alten" (dp)(a!ot) gerechnet.

Bei unbefangener Prüfung wird man zugeben, dass die letztere Be-

zeichnung nicht gerade dafür spricht, dass diese Rechnung etwa damals

bei den Zeitgenossen in der X^P"' ^^® herrschende gewesen wäre.

Wichtiger für unsere Frage ist es zu sehen, wie man in nicht

gelehrten Kreisen die beiden Kalender behandelt hat.

B. Die nicht -astrologischen Zeugnisse.

1. Eine von den oben genannten Forschern noch nicht heran-

gezogene Inschrift aus Abydos*) lautet: 'Ynkp Tcßepiou Kaiaapo?

^) Nicht der 1. Phaophi, wie ich in GGA. a. a. O. sagte.

2) Vgl. Censorinus, de die nat. 23. Daher ist auch bei dem römischeu

Kalender keine Bemerkung über die Tageszeit hinzugefügt.

^) Damit kann das Jahr nach Lage der Dinge wohl nur als unaegyptisches,

fremdländisches bezeichnet werden, das ihnen von Alexandrien verkündet worden

ist. Wahrscheinlich ist der Ausdruck älter als das augusteische Jahr und be-

zieht sich ursprünglich auf den makedonischen Kalender im Gegensatz zum

aegyptischen.

*) Vgl. Brugsch, Aegypt. Zeitschr. 187 2 S. 27 mit Facsimile. Mariette,

Abydos II pl. 33. Die Schrift ist, entsprechend der Sprache, äusserst roh und

unsorgfältig.
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Seßaatoü "A-KoXkthyioq xwfJtoypa^jxaTsOs bnkp lauxoO xal yuvac^l

(sie) xal xexvov e7ioiyja[e]v ty]v otxo5o|Jii^v. Lc^ Ttßepbu Kataapos

SeßaoTOÜ Tußyji i^^) (= 13. Januar 30 n, Chr.), Darunter steht

eine deraotische Beischrift, etwa desselben Inhalts, die nach Brugsch's

Uebersetzung folgende Datirung trägt: „Geschrieben im Jahre 17

des Tiberius Caesar des (oben genannten), zur Zeit des 18. Tybi

des Joniers, welches entspricht dem 1. Mechir des Aegypters."

2. In P. Grenf. (II) 59, einem Contract vom Jahre 189 n. Chr.

aus Soknopaiu Nesos im Faijüra, bestimmt die Contrahentin Taaeu?

den Termin mit den Worten: Scnb Tößi SexaxYj (sie) AlyuTZxioiV [Jiyjvoig.

3. In CIGr. 4987 =Leps. Denk. VI n. 369 datirt ein Byjaapiwv

IXaiAT^ou? lepeui; y6\iOU in Khartassi in Nubien im Jahre 213/4: Locß

OapiJtoO^c L^ xax' &py(^(x.iouQ, ebenso in 5020 = Leps. Denk. VI. n. 373

ebendort im Jahre 227/8 ein 'Opa"^? Wtyxoud^iq depiouQ yofJiou:

L^ Oap(jL0ü^t x5 xax' apy^iiüc, (sie).

4. In P. Grenf (II) 67, einem Contract vom Jahre 237 n. Chr.

aus dem Dorfe Bacchias im Faijüm, wird der Lieferungstermin be-

zeichnet mit: änb zfiq, iy Oaw^t \i.y}ybc, [xax]d äpyaiouQ.

5. In einer demotischen Weihinschrift aus Philae vom 2. Jahr

des Marcus und Verus lautet das Datum: „Monat . . . Tag 15, welches

macht Mesir [Tag . . .] des Aegypters." Vgl. J. J. Hess, Aeg.

Zeitschr. XXXV 1897 S. 144 f.

Weitere Beispiele sind mir zur Zeit nicht bekannt.

Die angeführten Testimonien zeigen zunächst, dass durch die

drei ersten Jahrhunderte hindurch das alte Wandeljahr auch ausser-

halb der astrologischen Kreise im Volke bekannt geblieben war.

Dies Factum kann uns nicht Wunder nehmen, wenn wir bedenken,

wie zäh das aegyptische Volk im Festhalten an alten Einrichtungen

zu allen Zeiten gewesen ist. In 2, 3 und 5 sind die Personen, die

das Wandeljahr verwenden, Aegypter. Der Dorfschreiber Apollonios

in 1 gehört, wie sein Name und andrerseits die demotische Beischrift

zeigt, der griechisch-aegyptischen Mischbevölkerung an. Auffallender

könnte es sein, dass der AupVjXtog 'AaxX('ir]TCca5yji;) OcXa5£X[(pou]

in 4, der Vereinsvorsteher im Dorfe ist (T^youiievos auvöSou), im

Verkehr mit einem AupT^Xio? Oewv, dem ixpovoy](x9]$) y\)\i(yaaia.pyfiv'),

^) lY] ist z. T. verstümmelt. Der demotische Text giebt die Sicherheit,

dass es so richtig ist. Vielleicht ist TüSsi zu lesen.
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sich gleichfalls des Wandeljahres bedient, denn diese Männer würden

wir beide ihrem Namen nach für Griechen halten, die durch die

Constitutio Antonina zu Römern geworden sind. Man wird nach

diesen Proben zugeben müssen, dass die Kenntnis des Wandeljahres

auf dem flachen Lande, in den Dörfern, in griechischen und nament-

lich in aegyptischen Kreisen recht verbreitet gewesen zu sein scheint.

Andrerseits ist hervorzuheben, dass keines der angeführten

Documente als officielles Actenstück bezeichnet werden kann; 1,

3 und 5 sind Weihinschriften, 2 und 4 sind private Contracte, die

zudem vielleicht nicht einmal von dem Notar aufgesetzt sind. Es

fehlt uns also bisher ein Beispiel für eine ausdrücklich hervor-

gehobene officielle Verwendung des Wandeljahres.

In welcher Weise sind nun die beiden Kalender hier, wo sie

im praktischen Leben neben einander erscheinen, bezeichnet worden?

In der bilinguen Weihinschrift aus Abydos (1) wird in der demo-

tischen Beischrift das fixe Jahr vorangestellt und als Jahr des Joniers

bezeichnet, entsprechend dem xaxd lobc, "EXX7]va<; des Pariser astro-

logischen Textes, darauf folgt das Wandeljahr als „das Jahr des

Aegypters". Hierbei ist für unser Problem von ausschlaggebender

Wichtigkeit, dass in der voranstehenden griechischen Weih-

inschrift nur das Datum des fixen Jahres und zwar ohne

jede erklärende Bemerkung gegeben ist. Und das thut ein

xa)[X0Ypa[Ji{xaxeus, also ein Mann, der wie nur Einer mit dem öffent-

lichen und privaten Actenwesen Bescheid weiss! Und er thut es

nicht etwa in einem officiellen Document, wo die Anwendung des

fixen Jahres wohl von allen Seiten als natürlich angenommen wird,

sondern in einer privaten Weihinschrift! Er kennt das Datum des

Wandeljahres, nennt aber im griechischen Text nur das des fixen

Jahres! Spricht das nicht dafür, dass auch sonst die Daten in

griechischen Texten, die ohne weitere Charakterisirung genannt werden,

auch wenn es private Urkunden sind, auf das fixe Jahr zu be-

ziehen sind?

Nr. 2 und 3 zeigen nur, dass die Schreiber auch das Wandeljahr

gekannt und in ihrem Privatgebrauch vielleicht gern benutzt haben.

Wichtiger ist wieder 4. In diesem Contract ist der Termin,

der 13. Phaophi, wie gesagt, ausdrücklich auf das Wandeljahr be-

zogen: [xat]d ocpj^ixiouc,. Am Schluss steht das ausführliche Datum

der Urkunde: Jahr 3 des Maximinus und Maximus 'E7il9[ ]. Für
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unsere Frage ist von entscheidender Bedeutung, ob etwa auch dies

Datum, das ohne weiteren Zusatz gegeben ist, auf das Wandeljahr

zu beziehen ist. Die Umrechnung der beiden Zeitangaben in den

julianischen Kalender spricht gegen diese Annahme. Da der

1. Thoth des betreffenden "Wandeljahres auf den 25. Juni 236 fallt, so

entspricht der 13. Phaophi nach dem Wandeljahr dem 6. August 236.

Der Epiph würde in diesem selben Wandeljahr in den April /Mai

237 fallen, im festen Jahr in den Juni/Juli 237 (25. Juni— 24. Juli).

Da die Vermietung der Tänzerinnen, um die es sich hier handelt,

als bevorstehend bezeichnet Avird (j3ouXo[j.at IxXaßsTv), so ist klar,

dass mit dem 13. Phaophi stillschweigend der des 4. Jahres gemeint

ist, also der 6. August 237. Im März/April 237, wo man sich noch

im 3. Wandeljahr befand, konnte man es nun unmöglich unterlassen,

bei Bezeichnung dieses Tages das 4. Jahr hervorzuheben. Dagegen

ist diese Unterlassung ganz verständlich in der Zeit vom 25. Juni

bis 24. Juli, da man sich damals seit dem 25. Juni bereits im

4. Wandeljahr befand. Zumal es auch sachlich wahrscheinlicher ist,

dass man eher Ende Juli als im April/Mai die Vermietung für den

6. August vereinbart, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass mit

dem Epiph der Monat des festen Jahres gemeint ist. Somit haben

wir ein zweites Beispiel für die wichtige Thatsache, dass Jemand,

der im privaten Leben mit dem Wandeljahr zu rechnen gewohnt

war, doch, wenn er einen Monat ohne Charakteristicum nannte, den

Monat des festen Jahres meinte.^) Vgl. auch Nr. 5, wo das Datum

des festen Kalenders ohne weiteren Zusatz vorangestellt ist.

Mir scheint somit die genauere Untersuchung der vorliegenden

Doppeldaten ergeben zu haben, dass wir berechtigt sind, überall da,

wo uns ein Monat ohne irgend welche nähere Bezeichnung entgegen-

tritt, ihn nach dem festen Jahre des Augustus zu berechnen. Wir

kennen bisher kein Beispiel dafür, dass ein Datum des Wandeljahres

ohne eine nähere Bezeichnung (wie xax' dp)(acoui; oder AJyuTTXtwv

oder ähnlich) gegeben wäre, dagegen bezeugen das für das fixe Jahr

mehrere unanfechtbare Zeugnisse. 2) Wir wollen die Möglichkeit

^) Ich vermute, dass auch der unter 2 aufgeführte Contract in dem
fehlenden Schluss nach dem festen Jahr datirt gewesen ist.

^) Grenfell-Hunt (II S. 103) weisen auf die Möglichkeit hin, dass das

Wandeljahr so allgemein verbreitet gewesen wäre, dass man gar nicht nötig gehabt

habe, es genauer zu charakterisiren. Die Art, wie das Wandeljahr in den obigen
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nicht leugnen, dass vielleicht einmal in einem weltentlegenen Neste

ein eingefleischter Aegypter in privaten Schreibereien das Datum des

Wandeljahres auch ohne xax' dp)(atous oder dergleichen geschrieben

habe, und so mögen wir bei solchen rein privaten Scripturen die Um-
rechnung in das fixe Jahr mit einer reservatio mentalis geben. Aber

dass man im Uebrigen, vor Allem bei sämmtlichen officiellen Acten,

auch den von Privaten an Behörden eingereichten oder vor Behörden

vereinbarten Acten, das einfach ohne Zusatz genannte Datum nach

dem festen Jahr zu berechnen hat, kann nach Obigem nicht be-

zweifelt werden.

Dass sich aus der Vergleichung der Daten der Urkunden mit

den Ereignissen selbst bis jetzt, so weit ich sehe, directe Beweise

für oder wider dieses Resultat nicht erbringen lassen, erklärt sich

daraus, dass die Vorgänge der Weltgeschichte, wie wir sogleich sehen

werden, sehr spät in der X(Jipo!, bekannt wurden, und dass andrerseits

im I. und auch noch im II. Jahrh. n. Chr. die Differenz des festen

und des Wandeljahres eine wenn auch beständig wachsende^), so

doch verhältnismässig unbedeutende war.

Unsere Urkunden bieten auch einige Fälle, in denen der aegypti-

sche Monat dem entsprechenden römischen gegenübergestellt wird.

Da diese Urkunden meist officiellen Charakter haben und aus römi-

schen Kreisen stammen 2), will ich kein grosses Gewicht darauf legen,

dass auch hier überall der ohne jede weitere Bezeichnung genannte

aegyptische Monat sich durch die Rechnung als Monat des fixen

Jahres erweist. So in BGU 113,8 (aus der Registratur des Prä-

fecten), 140, 9 (in dem Kopfstück zum Brief des Trajan), 326 II 6

(in dem Testament des Römers C. Longinus Castor).^) Wichtiger

für unsere Frage ist schon die Thatsache, dass in dem Haushaltungs-

Zeugnissen 1—4 (in Privaturkunden!) behandelt wird, spricht entschieden gegen

diese Annahme.

') Grenfell-Hunt irren, wenn sie a. a. O. meinen, dass im J. 139 n. Chr.

die beiden Kalender an demselben Tage angefangen hätten. Am 20. Juli 139

begann vielmehr eine neue Sothisperiode , d. h. das Neujahr des Wandeljahres

fiel an diesem Tage wieder wie vor 1461 Jahren mit dem Sothisneujahr zu-

sammen.

^) Die römischen Soldaten in Pselkis datiren alle mit aegyptischen Monats-

namen.

^) Dass in der Datirung des Edicts des Ti. Julius Alexander das feste

Jahr gemeint ist, hat schon Ideler I S. 145 durch Berechnung sicher gestellt.
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buch des Jupiter -Capitolinus- Tempels in Arsinoe (214/5), wie die

Beziehungen auf den römischen Kalender zeigen, die Daten, die

ohne jeden Zusatz gegeben sind, auf dem fixen Kalender basiren.^)

Man wird einwenden, da der Gott einen römischen Namen trage,

so sei es begreiflich, dass auch der Festkalender seines Tempels

nach dem festen Jahre rechne, und wird vielleicht doch an der Vor-

stellung festhalten wollen, als ob gerade die einheimischen Fest-

kalender es gewesen wären, die im Volk die Kenntnis des alten

Wandeljahres lebendig erhalten hätten. 2) Dem gegenüber möchte

ich darauf hinweisen, dass der grosse Festkalender aus Esne, der

aus der Kaiserzeit stammt, nach Brugsch's Versicherung auf dem

festen Neujahrstag vom 29. August aufgebaut ist.^) Die priester-

lichen Kreise sind es also nicht gewesen, die an dem alten Wandeljahr

festgehalten haben. Wahrscheinlich haben sie es mit Freuden begrüsst,

als Augustus ihnen das schenkte, was ihre Vorgänger vor 200 Jahren

vergeblich durchzusetzen sich bemüht hatten: ein unverrückbar festes

Jahr als Grundlage für den Festkalender.

Allen diesen Thatsachen gegenüber kann ich es nicht mit Ideler

(S. 151) und seinen Nachfolgern als ein Zeugnis für die Vorherrschaft

des Wandeljahres im III. Jahrh. n. Chr. betrachten, wenn Censorinus,

de die nat. 18 sagt: nam, eorum (Aegyptiorura) annus civilis soloa

habet dies CCCLXV sine ullo interkalari. Censorinus will hier, wie

die nächsten Worte zeigen, die Sothisperiode von 1461 Jahren er-

erklären; dieser liegt aber das Wandeljahr zu Grunde, und das

beschreibt er rein theoretisch mit den angeführten Worten. Ich

kann darin kein Zeugnis für den Kalender seiner Zeit erblicken.

Sollte er es etwa so gemeint haben, so würden die obigen Urkunden

zur Genüge zeigen, dass er schlecht unterrichtet war.

Wie steht es nun mit den Papyrusdaten, die zu der Annahme

geführt haben, dass das Wandeljahr, nicht das fixe Jahr gemeint

sei? Ein Wiener Papyrus ist datirt vom 11. Thoth des 2. Jahres

des Pupienus und Balbinus und des Caesar Gordianus, ein anderer

Wiener Text vom 24. Thoth des 2. Jahres des Gordian III.*) Auf

*) Vgl. z. B. BGU 3G2 I 4, wo die Calendae Januariae am 6. Tybi ge-

feiert werden.

2) Ideler, Handb. I S. 151. Momrasen, Rom. Chronol.^ S. 259/60.

') Vgl. Brugsch, Aegyptologie S. 355.

*) Beide von Wessely edirt in Mitt. PR. II S. 23.
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das feste Jahr bezogen, würden diese Daten auf den 8. und

21. September 238 fallen. Von der Annahme ausgehend, dass die

Nachricht vom Regierungsantritt des Gordian von Rom nach Arsinoe

10—25 Tage gebraucht habe, dass die Thronbesteigung also frühestens

am 15. August habe stattfinden können, fand P. v. Rohden die

Gesetzesunterschriften Gordians, die ihn schon am 16. Juli als Kaiser

zeigen, im Widerspruch gegen diese Papyri.^) Um ihn zu beseitigen,

nahm er an, dass die Daten der beiden Papyri auf das AVandeljahr

zu beziehen seien, also dem 5. und 18. Juli 238 entsprächen.

Man sieht wohl auf den ersten Blick, dass in dieser Rechnung

ein sehr unsicherer Factor ist, nämlich die Annahme, dass die Nach-

richt von der Thronbesteigung Gordian's auf dem Wege von Rom
nach Arsinoe nicht länger als 25 Tage habe unterwegs sein können.

Hierauf kommt aber alles an, denn wenn es möglich wäre, dass

die Nachricht z. B. zwei Monate dazu gebraucht hätte, so würden

alle Testimonien auf das beste übereinstimmen. P. v. Rhoden beruft

sich für die 10 Tage auf Wessely, Mitt. PR. II S. 22, 1 ; der sagt

aber nur, dass noch 10 Tage nach Commodus' Tod nach Commodus

datirt sei, woraus nur folgt, dass die Nachricht mehr als 10 Tage

brauchte. Für die 25 Tage beruft er sich auf Sadee^), der

seinerseits wieder die Angaben bei Friedländer, Sitteng. 11^ S. 31

zu Grunde legt. Ich beherrsche die einschlägischen Fragen nicht

genügend, um etwa leugnen zu wollen, dass eine Nachricht von

Rom nach Arsinoe in 25 Tagen habe gelangen können — dass

freilich auch die Hälfte dieser Zeit genügt habe, wie Sadee meint,

kann ich nicht glauben —, aber darauf möchte ich doch hinweisen,

dass die Angaben bei Plinius h. n. XIX 3, die Friedländer a. a. O.

vorführt, doch nur Beispiele für Segelfahrten bieten, die offenbar

wegen ihrer ungewöhnlichen Schnelligkeit besonders berühmt geworden

waren. Sie sind daher ein untaugliches Fundament für das in Frage

stehende Problem.

Doch lassen wir lieber diese notwendiger Weise unsicheren Be-

rechnungen bei Seite, die bestenfalls ja auch nur angeben können,

in wie kurzer Zeit eine Nachricht nach Arsinoe gelangen konnte,

und fragen wir, zumal die Umstände uns unbekannt sind, die im

^) Pauly-Wissowa s. v. Antonius Sp. 2622.

*) De imperatorum Romanorum III p. Chr. n. saec. temporibus constituendis.

Diss. Bonn 1891 S. 16.
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einzelnen Falle das Vordringen der Nachrichten verzögern konnten,

lieber unsere Ostraka und Papyri, wie schnell thatsächlich die Kaiser-

wechsel in Aegypten bekannt geworden sind. Ich stelle im Folgenden,

abgesehen von der speziellen Streitfrage um das Jahr 238, diejenigen

Daten aus den Jahren der Kaiserwechsel zusammen, die überhaupt

für die Schnelligkeit der Verbreitung von Nachrichten in Aegypten

von Interesse sind. Es bietet sich dadurch zugleich Gelegenheit,

die chronologisch bemerkenswerten Angaben der Ostraka hervorzu-

heben. Auf Grund der obigen Untersuchungen halte ich mich für

berechtigt, überall die Daten der Urkunden nach dem festen Kalender

zu berechnen, um so mehr, da sie fast sämmtlich officiellen Docu-

menten entnommen sind.

Aus den Jahren 14, 37, 41 liegen mir keine entscheidenden

Daten vor. Ich wüsste nur auf Ostr. 769 hinzuweisen, wonach am

22. Juni 37 in Theben schon nach Gaius datirt wird (Tiberius

t 16. März 37).

In Elep hantine war noch am 28. Nov. 54 der Tod des

Claudius (f 13. Oct. 54) unbekannt, also 46 Tage später (Ostr. 13).

Nach Nero (f 9. Juni 68) wird in Theben noch am 16. Juni 68

(Ostr. 422) und, was wichtiger ist, am 8. Aug. 68 (Ostr. 1399),

also noch 58 Tage nach seinem Tode datirt. In Elephantine ist

sein Tod noch am 19. oder 20. Juli 68 (Ostr. 19), also 40—41 Tage

später, unbekannt. Dagegen wird am 7. Aug. 68 schon nach Galba

datirt (Ostr. 21). Es ist also das auffallende Factum zu constatiren,

dass dem Schreiber in dem entfernteren Elephantine der Thron-

wechsel mindestens einen Tag früher bekannt geworden ist als dem

Schreiber in Theben. — Wenn in 419, 7 und 8 der 26. und

27. Sept. 67 bereits als in das 1. Jahr fallend bezeichnend werden,

so zeigt das, dass diese Quittung nachträglich im Jahre 68 geschrieben

ist, wie ich schon im Textdruck angemerkt habe.

Der Regierungsantritt des Galba (9. Juni 68) war in Alexandrien

schon vor dem 6. Juli 68 bekannt, denn an diesem Tage datirt

nach ihm der Präfect sein Edict (Gl Gr. 4957). Ich bemerke,

dass die vorgeschriebene Publication dieses Edictes in der Oase

el-Chargeh erst am 28. Sept. 68 erfolgte.

Die früheste Erwähnung des Otho, der am 15. Januar 69

antrat, findet sich in 424. Da ich nicht mit Sicherheit zu ent-

scheiden weiss, wie das Datum Me)(£c(p) Xc^^ zu deuten ist (s. unten).



DIE DATEN. 801

muss ich es hier übergehen. Otho's Tod (f 16. April 69) ist am

28. April in Theben begreiflicher Weise noch nicht bekannt

(Ostr. 426).

Der Tod Vespasian's (f 23. Juni 79) war in Theben am

21. Juli 79 noch unbekannt (Ostr. 450). Da in 427 der 17. Juni 69

als in das 1. Jahr des Vespasian fallend bezeichnet wird, so muss

auch diese Quittung (wie 419) nachträglich geschrieben sein. Nach

Domitian, der am 18. Sept. 96 gestorben war, wird in Oxy-

rhynchos in Mittelaegypten noch am 26. December 96, also über

3 Monate oder genauer 99 Tage später, datirt (P. Oxyr. I 104,

Testament).

Für Trajan bemerke ich, dass in Ostr. 489 die Lesung

Tößt "5^ nach erneuter Prüiung sich als unrichtig erwiesen hat.

Vgl. die „Zusätze und Berichtigungen".

Dass nach Hadrian (f 10. Juli 138) in Theben noch am

15. und 30. Juli datirt wird (Ostr. 585), ist selbstverständlich.

In Syene war sein Tod noch am 7. Aug. 138 unbekannt, also

28 Tage später.

Der Regierungsantritt des Marcus und Verus (7. März 161)

ist am 27. Mai 161 in Theben bereits bekannt (Ostr. 1331).i)

Der Tod des Verus (Jan.? 169) ist am 1. April 169 in

Theben noch nicht bekannt (Ostr. 658). Vgl. auch 932. Wichtiger

ist, dass er nach BGU 434 in einer viel nördlicheren Stadt —
wenn nicht Arsinoe, so vielleicht Memphis — noch am 15. April

unbekannt ist.

In dem einzigen Ostrakon, das den Avidius Cassius nennt

(939), ist leider das Tagesdatura weggebrochen. Bei der Kürze

seiner Herrschaft würde es für unsere Frage von besonderem

Interesse gewesen sein. Die Erwähnung seines ersten Jahres auf

einem thebanischen Ostrakon ist übrigens um so bemerkenswerter,

als alexandrinische Münzen von ihm nicht bekannt sind.

Der Tod des Marcus (f 17. März 180) war im Dorfe

Soknopaiu Nesos im Faijüm nach BGU 359 noch am 6. Mai 180,

also 50 Tage später, unbekannt. Dagegen wird am 23. Juni 180

in Theben schon Commodus allein genannt (Ostr. 946).

') Ich lasse 245 als unsicher bei Seite.

WiLCKEN, Ostraka. 51
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Sehr spät hat sich die Nachricht voni Tode des Commodus
im Faijüm verbreitet. In BGU 515, einer an den Centurio ge-

richteten Klagschrift aus Arsinoe, wird noch am 2. Juni 193 nach

Commodus datirt, wiewohl dieser bereits am 31. December 192 ge-

storben war — also über 5 Monate früher!^)

Sehr merkwürdig ist, dass der Schreiber einer anderen Klag-

schrift an den Strategen aus derselben Stadt Arsinoe (BGU 46)

bereits am 19. Mai, also 14 Tage vorher, in der Lage ist, nach

dem Kaiser Pertinax zu datiren. Freilich, sehr bewandert in der

Zeitgeschichte ist auch dieser Mann nicht, denn Pertinax war damals

schon seit dem 28. März tot. 2) Dass in einer und derselben Stadt

so verschieden datirt sein sollte, wäre sehr auffällig. Ich schlage

folgende Lösung vor. Die beiden Schreiber nennen sich zwar

(XTcö xfiq {xyjxpoTioXew?, aber der eine hat Besitzungen im Dorfe

Karanis, der andere im Dorfe Neilupolis. Angenommen, Jeder hätte

in seinem Dorfe die Eingabe geschrieben, so würde sich ergeben,

dass man in Neilupolis am 19. Mai schon von der Regierung

des Pertinax wusste, in Karauis aber am 2. Juni noch nicht.

Ich füge hinzu, dass in einer noch unpublicirten Steuerquittung

aus dem Faijüm (Berl. Pap. 8459) schon am 1. April nach Pertinax

datirt wird. Leider ist nicht ersichtlich, aus welchem Teil des

Faijüm dies Stück stammt.

Von Interesse für unsere Frage ist auch das Schreiben des

Präfecten Mantennius Sabinus an die Strategen der Heptanomis,

in dem er ihnen abschriftlich seinen an die Alexandriner betreffs

der Feier des Regierungsantritts 3) des Pertinax gerichteten Erlass

mitteilt, „damit sie an den gleichen Tagen das Fest feiern könnten"

(BGU 646). Dieses Schreiben ist erst am 6. März 193 an die

Strategen adressirt worden, wiewohl Pertinax schon seit dem

1. Januar Kaiser war, und der Zusammenhang zeigt, dass auch

der Befehl an die Alexandriner erst damals ergangen war. Bis

*) Sollte Jemand Lust haben, dieses Datum auf das Wandeljahr zu be-

ziehen, was ich nach Obigem freilich für durchaus unerlaubt halte, so würde

der Tag auf den 8. April fallen. Also eine Differenz von mehr als einem

Vierteljahr würde sich auch so ergeben.

*) Dies ist die 3. Urkunde, die P. v. Rohden nach dem Wandeljahr be-

rechnen möchte.

^) 'EtcI zri s'jTDxeo'caxTg ßaotX£qp.
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dieses Schreiben an die Strategen gelangte, und bis diese dann den

Erlass, durch den die Bevölkerung vielleicht erst von dem Thron-

wechsel erfuhr, publicirten, darüber mag noch viel Wasser den Nil

hinabgeflossen sein.

Nach Pescennius Niger, dessen Proclamation wohl bald

nach der Ermordung des Pertinax (28. März), also etwa Anfang

April stattfand, wird in Theben datirt am 17. Juni 193 (Ostr. 972),

am 4. Juli (vgl. Wessely, Mitt. PR. II S. 11 nach Sayce) und am
8. Juli (974). An demselben 17. Juni ist, gleichfalls nach Pescennius

datirt, die Klagschrift BGU 454 auf einem Gehöft bei dem

faijümischen Dorfe Herakleia geschrieben worden. Während diese

Daten alle in das 1. Jahr gehören, bietet P. Grenf. (II) 60 ein

Datum aus dem 2. Jahre des Pescennius, eine Steuerquittung aus

Soknopaiu Nesos im Faijüm vom 5. Dec. 193. Da Pescennius

erst Ende 193 gefallen ist, so hat dieses Datum nichts Auffälliges

an sich. Man wird hiernach auch in Ostr. 976, 3 (Theben) das

2. Jahr auf Pescennius, nicht auf Severus zu beziehen haben

(8. December 193). Ueber die Münzen des Pescennius mit Lß vgl.

V. Sallet, Dat. d. Alex. Kaisermünzen S. 43; Zeitschr. Num. II S. 249,

280. Dagegen wird wahrscheinlich der Monat Phamenoth (25. Febr.

bis 26. März), der als letztes Wort an dem unteren abgebrochenen

Rande des Papyrus steht, nicht auf dies 2. Jahr des Pescennius

zu beziehen sein, da wir aus BGU 326 II 12 wissen, dass wenigstens

in Arsinoe bereits am 21. Februar 194 nach Severus datirt wurde. ^)

Freilich nach dem, was wir oben über die Datiruugen nach

Commodus und Pertinax gesehen haben, wäre es nicht ausgeschlossen,

dass man im Dorfe Soknopaiu Nesos noch nach Pescennius Niger

rechnete, während man in Arsinoe schon nach Severus zählte.

Auch dass man nach dem 25. Februar in dem Dorfe noch nichts

von der Katastrophe des Pescennius gewusst hätte, wäre nach den

obigen Proben an sich nicht unmöglich. Aber wahrscheinlich be-

ginnt, wie auch Grenfell-Hunt für möglich halten, mit xal Oa[X£v((ji)^)

') Mommsen (Sitzimgsb. Ber. Akad. 1894 III S. 59 A. 3) ist durch ein

Versehen von mir im Textdruck von Ostr. 975 (nicht 175) irre geleitet worden,

wenn er daraufhin annimmt, dass sclion im Sei^tember 193 nach Severus ge-

rechnet sei. Der dort genannte 10. Thoth kann nur der des 3. Jahres sein, da

man erst damals mit der Ernte des 2. Jahres zahlen konnte. Das Ostrakon ist

also am 7. Sept. 194 geschrieben.

51*
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eine Nachtragsquittung, und dann kann in dem abgebrochenen Teil

der Monat nach Severus bezeichnet gewesen sein. Jedenfalls liegt

gar keine Veranlassung zu der Annahme vor, dass die Monate

dieses Textes, wie Grenfell-Hunt unter Hinweis auf das Vorgehen

von P. V. Rohden meinen, very lihely auf den annus vag-M zu be-

ziehen seien. Ich muss auf Grund der obigen Ausführungen diese

Deutung auf das bestimmteste bestreiten. i)

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass man in Alexandrien,

wo man Münzen mit dem 2. Jahr des Pescennius geprägt zu haben

scheint (s, oben), dennoch dasselbe Jahr, das mit dem 29. Aug. 193

begann, nicht etwa als 1., sondern als 2. Jahr des Severus ge-

rechnet hat. In unseren Urkunden entspricht jedenfalls das 2. Jahr

des Pescennius Niger dem 2. Jahr des Severus, und das wird von

Alexandrien aus so angeordnet worden sein. Es liegt darin

gewissermassen eine nachträgliche Selbstberichtigung, eine An-

erkennung der Thatsache, dass Severus schon vor dem 29. August

Kaiser im römischen Reich gewesen war.

Severus' Tod (f 4. Febr. 211) ist in Arsinoe im Pharmuthi

(27. März bis 25. April), also mindestens anderthalb Monate

danach, noch unbekannt (P. Grenf II 62), dagegen am 30. Mai

schon bekannt (BGU 711). In Oxyrhynchos, das sich auch

oben schon durch verspätete Nachrichten auszeichnete, weiss man

am 27. Oct. 211 — also über 8 Monate später! — noch nichts

von seinem Tode (P. Oxyr. I 56). Es könnte hier freilich die

Vermutung nahe liegen, dass der Schreiber — es handelt sich um
eine private Bittschrift an den Exegeten — nur aus Gewohnheit

noch den Namen des Severus beibehalten habe. Merkwürdig genug

bliebe es jedoch, falls der Tod des Kaisers ihm wirklich be-

kannt war.

*) Die Thatsache, dass man im J. 193 in Theben nach Pescennius datirt

hat, ist historisch von Interesse. Revillout und Wiedemann haben auf Grund

von Spartian. vit. Pescenn. 12, 4 f. angenommen, dass damals die Thebais sich

unter einem aethiopisch - mero'itischen König selbstständig gemacht habe. Der

Widerspruch, den schon Lumbroso (1' Egitto^ S. 56 f.) erhoben hat, wird durch

unsere Ostraka bekräftigt. Wer ist aber der rex Thebaeorum des Spartian?

Sollte das nicht nur eine schlechte Uebersetzung von Oi^ßapXög sein? Dann

hätte der Thebarch, vielleicht im Namen xwv auö x^g p.TjxpoTtöXecog , dem

Pescennius die viel besprochene schwarze Marmorstatue geschenkt.
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Die Ermordung des Geta (Febr. 212) ist in Silsilis (Ober-

aegypten) am 1. Juli 212 bereits bekannt. Vgl. Rev. Etud. Grec.

IV S. 47.

Der Tod des Caracalla (f 8. April 217) war am 2. Juli 217,

also fast ein Vierteljahr später, in Theben noch nicht bekannt

(Ostr. 991).

Der Tod des Severus Alexander ist nach der von Wessely,

Mitt. PR. II S. 19 mitgeteilten Urkunde, deren Provenienz nicht

angegeben ist, am 5. April 235 noch unbekannt. Für die strittige

Frage, ob Alexander im Februar oder im März gestorben ist,

kann dies Datum, wie aus den vorstehenden Ausführungen wohl

klar ist, nach keiner Richtung eine Entscheidung geben.

Wir kommen endlich zu der Chronologie des Jahres 238, die

den Anstoss für diese Untersuchungen gegeben hat. Stellen wir

zunächst die Daten zusammen, die für die Streitfrage in Betracht

kommen. Ein noch unpublicirtes Ostrakon der Sammlung Sayce

(Oxford) aus Theben trägt nach meiner 1895 genommenen Copie

folgendes Datum: a^ xwv xuptwv Yi|iü)V Autoxpaxopwv Kacaapaw

Mapxou KX(j)5cou üouTrcYjvoö Ma^ifxou xal Aexijjiou KacXiou KaXoucvou

BaXj3e:vou Euxu^öv EuaejSwv ^eßaaxwv 'Eulq? xZ, (= 21. Juli 238).

Dies Datum war bisher für unsere Frage noch nicht verwendet

worden. In Mitt. PR. II S. 23 (vgl. 31) wird ein Wiener Papyrus

aus dem Faijüm (Contract), der vielleicht nicht in Arsinoe, sondern

im Dorfe Seveßtig aufgesetzt ist, vom 11. Thoth des 2. Jahres des

Pupienus und Balbinus und des Caesar Gordianus datirt (= 8. Sept.

238). Ein anderer Wiener Text ebenda, über dessen Provenienz

nichts angegeben ist, ist vom 24. Thoth des 2. Jahres des Gordian III.

datirt (= 21. Sept. 238). Die beiden letzteren Daten hat Paul

von Rohden nach dem Wandeljahr datirt, weil nach den Gesetzes-

unter. ohriften Gordian schon am 16. Juli Kaiser war, und er an-

nahm, dass die Nachricht von seiner Thronbesteigung in spätestens

25 Tagen im Faijüm hätte angelangt sein müssen.

Die vorstehenden Untersuchungen haben wohl mit Sicherheit

ergeben, dass von einer so engen zeitlichen Begrenzung nicht die

Rede sein kann. Wenn die Nachricht etwa zwei Monate oder auch

noch später dorthin gekommen wäre, so würde das nach den obigen

Beispielen gar nichts Befremdliches an sich haben. Aus den vor-

stehenden drei Daten folgt daher meines Erachtens nichts weiter,
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als dass man am 21. Juli 238, wo thatsächlich Gordian schon

Kaiser war, in Theben noch nicht einmal von seiner Ernennung

zum Caesar wusste, dass man ferner am 8. September im Faijüm,

im Dorfe Senebie, wohl die letztere Thatsache, aber nicht die erstere

kannte, und endlich, dass in der Zeit zwischen dem 8. und

2 1 . September die Kunde von Gordian's Thronbesteigung (thatsächlich

erfolgt spätestens am 16. Juli) nach dem Faijüm gelangt ist. Aus

diesen drei Thatsachen aber Rückschlüsse auf die Chronologie der

Ereignisse selbst zu ziehen, halte ich für sehr prekär.^)

So haben die obigen Untersuchungen, wie ich hoffe, gezeigt,

dass irgend ein Grund, die Daten der beiden Wiener Texte nach

dem Wandeljahr zu berechnen, nicht vorliegt; sie nehmen absolut

keine Sonderstellung ein. Das Urteil, das wir zugleich über den

chronologischen Wert der aegyptischen Urkundendaten gewonnen

haben, ist ein wenig erfreuliches. Wenn die Nachrichten von den

Vorgängen in Rom durchschnittlich so lange Zeit brauchten, um in

die aegyptische jßipci. vorzudringen, dann verlieren die Daten gerade

aus den interessanten Jahren der Kaiserwechsel bedeutend an Wert.

Sie zeigen uns nur, wann man in Aegypten Kunde von den Ver-

änderungen erhalten hat. Will man von da aus auf die Ereignisse

selbst kommen, so hat man die Wahl und die Qual, eine im Princip

nicht genauer zu begrenzende Zahl von Wochen oder Monaten

zurückzurechnen. Die Chronologie der ausseraegyptischen Ereignisse

selbst muss daher, wo es möglich ist, auf anderen Zeugnissen auf-

gebaut werden. Ein gut datirter Stein aus Rom wird für die Chrono-

logie immer wertvoller sein als ein paar Dutzend Urkundendaten

aus der )(a)pa. Ihren Wert behalten dagegen die alexandrinischen

*) Wenn auch Münzen mit ^a. des Gordian nicht bekannt sind (vgl.

V. Rohden Sp. 2621), so könnte darum doch der Regierungsantritt des Gordian

noch vor dem 29. Aug. in Alexandrien bekannt gewesen sein; die Zeit mag zu

kurz gewesen sein, wie auch v. Rohden annimmt, um noch mit der Prägung

zu beginnen. So werden die ersten alexandrinischen Münzen des Gordian nach

dem 29. Aug. mit l-B geprägt sein. In der yj&pci. aber, wo man inzwischen in

Unkenntnis der Ereignisse dem Pupienus und Balbinus und Caesar Gordianus

bereits ein 2. Jahr gegeben hatte, hat man dann dasselbe Jahr in „2. Jahr des

Gordian" umgenannt, was hier allerdings leichter als in dem oben angeführten

Falle mit Severus geschehen konnte, da doch Gordian schon vorher als Caesar

an der Datirung teilgenommen hatte.
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Daten, die in einem viel engeren Verhältnis zu den Ereignissen

stehen.

Die wenigen Ostraka aus byzantinischer Zeit, die nach In-

dictionen rechnen (vgl. 1127, 1224, 1225), bieten keine Veranlassung,

auf die verwickelten Fragen, die sich an diese Rechnung anschliessen,

einzugehen. Die vier Punkte, die ich im Hermes XXI S. 285/6 —
in einem sonst vielfach veralteten Aufsatze — aufstellte, halte ich

auch heute für richtig. Im Uebrigen verweise ich auf die klare

Darlegung des Problems bei Franz Rühl, Chronologie des Mittel-

alters und der Neuzeit, 1897 S. 179 f. Vgl. auch die Bemerkungen

von Grenfell-Hunt in P. Grenf. (II) S. 129, 136.

Die römische Datirungsweise nach den Consuln findet sich nur

einmal in einem späteren Text (1309). Die Entzifferung ist mir

noch nicht ganz gelungen, auch scheint das Datum nicht fehlerlos

zu sein, so dass mir eine Berechnung nicht möglich ist.

2. Die Monate.

A. Die aegyptischeii Monate.

Die Formen der aegyptischen Monatsnamen, die bei den Klas-

sikern vorliegen und daher auch in den modernen Darstellungen

benutzt werden, Owö* Oawtpi 'Ad-bp Xoc'ax Tüßc M£)(lp OaixevwO*

<I>ap[iOö-9'i Ila^wv Ilauvi 'E71I9 Meaopig, geben bekanntlich die bohei-

rische oder unteraegyptische Aussprache wieder, wie sie in Alexandrien

gesprochen wurde. Durch die officielle Verwendung seitens der Re-

gierung ist diese Aussprache der Monatsnamen für das ganze Land

die massgebende geworden und ist daher auch in Oberaegypten ver-

breitet. Die Monatsnamen unserer Ostraka, die ja fast sämmtlich

aus Oberaegypten stammen, sind insofern nicht ohne Interesse, als

sie uns gelegentlich Formen bieten, die von den officiellen abweichen

und offenbar als Producte des betreffenden aegyptischen Lokaldialectes

zu betrachten sind. Dies gilt wenigstens von der älteren Ptolemäer-

zeit; später herrschen die boheirischen Formen, die dann nur noch

orthographisch variiren. Im Folgenden seien die bemerkenswerteren

Bildungen hervorgehoben.

1. Thoth. In der Ptolemäerzeit ist die übliche Form OöuS'

i:307, 1230, 1235, 1314) oder Bwui (-1084, 1495), die dem
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boheirischen ecuoyT entspricht. Daneben begegnet in Theben im

III. Jahrh. v. Chr. 0auT (314, 315), was mit dem sahidischen

oxyT übereinstimmt. Die jüngere Form Oco-S-, die ausnahmsweise

auch schon im II. Jahrh. v. Chr. begegnet, allerdings in Texten mit

vulgärer Orthographie (1085, 1090, Koptos), ist neben Owx in der

Kaiserzeit die herrschende Form. Nur selten begegnet noch 0ö)ut,

80 in 1050 aus Domitian's Zeit.

2. 3>aö)<pc, die allgemein übliche Form. Nur in 343 aus dem

III. Jahrh. v. Chr. (Theben) steht Hawui und in 855 (Theben, 138

n. Chr.) Baß)9(0. In 1101 (Sedment, 189 n. Chr.) begegnet die

verkürzte Form Oawcp.

3. 'A'ö'up, die übliche Form. Einmal findet sich 'Aö-aup, was

vielleicht 'A^aOp zu lesen ist (73, Elephantine, 104 n. Chr.). In

1090 steht 'A^p6.

4. Xotax oder Xoca)(. Die erstere Form, die boheirische

(xoixk), scheint in Elephantine die üblichere zu sein (114, 135,

145), doch kommt auch hier Xotay^ vor (13) oder auch Xua)( (33).

In Theben ist Xotax häufiger (322, 347, 369, 379, 1313 u. oft).

Vgl. das sahidische xo)x^ k. In Dakkeh begegnet zweimal Xuax

(1134, 1144) und einmal Xoca^ (1133).

5. Tößi, die übliche Form. Einmal mit noch grösserer

Schwächung der tonlosen Silbe Tüße (1137 Dakkeh, 215 n. Chr.),

vgl. sahidisch tüobg. In 1419 (Theben, Trajan) Tuße:.

6. Meycp oder Msyetp. Einmal Msyep (1122, Sedment).

7. Oa|Ji£VW^, die übliche Form. In 1412 Oajjievwx (Theben,

88 n. Chr.).

8. OapjjLoö^t, die übliche Form. In 1335 OapjioOxt (Theben,

IIL Jahrh. V. Chr.).

9. Ilaywv, die übliche Form. Aus der Zeit des Philadelphos

liegt die altertümliche Schreibung Ua^wv^ vor (Theben 315, 316),

worin der Gottesname Chons noch deutlich zu Tage tritt. Ebenso

Petr. P. (II) XIII (1). Vgl. naxwvo; in Petr. Pap. (II) XII (4).

Merkwürdig ist Hccy^öLvec, in einem ganz alten thebanischen Ostrakon,

wohl aus dem Anfang des III. Jahrh. v. Chr. (1355). Daneben be-

gegnet aber auch schon damals Ila^wv (1336). Mit XlaytüVi; ist

das sahidische nxcyoNC zu vergleichen.

10. Ila'jv:, die übliche Form, meist ohne Punkte geschrieben,

aber stets pa-yni zu sprechen. Daneben die Schreibung Jlcölvt
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(504, 650). In Sedment begegnet auch Ilauvyj (1105, 1107), in

Dakkeh Ilacvi (1131).

11. 'EtiI«^ oder 'Ette^^. Die Form 'Eto^c, die die Modernen

gewöhnlich gebrauchen, ist ganz ungewöhnlich, begegnet nur einmal,

in 1596. Andere Schreibungen sind 'EcpecTi (780, 781, 795—797,

803 Theben) oder 'Ecpm (504), auch 'Ecpet^ (415 Theben), 'Euecn

(Louvre 8275), 'Etiltt (198).

12. Meaopi^, die übliche Form. Im III. Jahrh. v. Chr. be-

gegnet Meaopet (1493, 1494 Theben). Andere Schreibungen sind

Msaopfjc (5, 21 Elephantine, 430, 706, 1316 Theben), Meawp^

(412 Theben), MeaoupYJ (1239).

Die 5 Epagomenen werden entweder selbstständig genannt, wie

iTiayoiievwv 6 (874, 1265, 1227), oder als Zusatztage zum Mesore

bezeichnet, wie Meaopy] l7ra(YoiJievo)v) £ (136, 354).

B. Monate mit Ehrennamen.

Die makedonischen Monatsnamen begegnen in den vorliegenden

Ostraka aus der Ptolemäerzeit niemals. In 384 (Gaius) scheint der

Aloe, genannt zu sein, aber die Lesung der Zeile ist unsicher.

Dagegen finden sich in den Ostraka der Kaiserzeit, wie auch

in manchen der publicirten Papyri Monatsnamen, die zu Ehren der

Kaiser oder Mitglieder des kaiserlichen Hauses gebildet worden sind.

Es sind zur Zeit folgende bekannt:

1. Seßaaxos = Thoth. Vgl. Ostr. 362 (J. 19 n. Chr.), 377

(J. 35), 385 (J. 39), 386 (Gaius), 391 (J. 44), 396 (J. 48), 397

(J. 48), 407 (J. 55), 1035 (J. 42), 1325 (J. 67), 4547 (J. 31).

BGU 1, 21 (II. Jahrb.), 196, 3 (Trajan), 612, 10 (J. 57), 644, 2

(J. 69). P. Lond. CXXXI R. 5 u. 23 (Kenyon, Cat. Gr. Pap.

S. 170) (J. 78). P. Grenf. (II) 41, 29 (J. 46). Die richtige

Gleichung in PER I 48, 3: [iyjvö^ Ssßaaxoö 0w^ (Severus und

Caracalla). Dagegen steckt in P. Oxyr. I 99, 1 : AuSvatou \i'r]wbc,

S[£]ßaaxo[ö cf (J. 55) ein Fehler. Es muss entweder Atou oder

Neou Seßaaxoö heissen (s. unten). Nach Z. 11 möchte man ersteres

annehmen. Andrerseits findet sich eine Verwechselung von Seßaaxoö

und Neou SeßaaxoO auch in Mitt. PR. II S. 16 unten: [xyjvös Seßaaxoö

'A-ö-up TiejXTixij].

2. Nlog Seßaoxo? = Hathyr. Vgl. Ostr. 9 (Tiberius), 392

(J. 44), 1371 (Tiberius), 1374 (J. 40), 1389 (J. 58), 1398 (J. 67),
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1550 (J. 33). BGU 1, 4 und 24 (IL Jahrh.), 232, 1 (J. 108),

339, 3 (J. 128), 415, 4 (Trajan), 636, 3 (J. 20). P. Grenf. (II)

42, 6 (J. 86). P. Oxyr. I 49, 13 und 15 (100). P. Lond. CXXXI
R. 350 (J. 78). Flinders Petrie, Koptos S. 26 (J. 68).

3. 'Aopiavoq = Choiak. Ostr. 561 (J. 154), 567 (J. 134),

580 (J. 137), 596 (J. 139), 604 (J. 141) und oft. Auch in den

Papyri sehr häufig. Vgl. auch CIGr. 4736 = Leps. Denk. VI
n. 66.

4. r£p[Aavcx£co? = Pachon. Vgl. Ostr. 401 (J. 52), 183, 1

(J. 85), 445, 9 (J. 149), 527, 4 (J. 197), 538, 2 (J. 100). P. Lond.

CLXXIX (J. 127).

5. Kataapeco? = Mesore. Ostr. 456 (J. 82), 458 (J. 83),

459 (J. 84), 771 (J. 66), 1387 (J. 50), 1392 (J. 59), 1407 (J. 79),

1409 (J. 84). BGU 234, 3 (J. 121), 472 I 4 II 13 (J. 139).

PER I 4, 2 (J. 53).

6. SwT-yjpcog. Vgl. Ostr. 1378 (J. 43), 1381 (J. 44), beide

Male in der Form S(öxf]po(?). BGU 190,13 (Domitian). P. Grenf.

(II) 43, 6 (J. 92). Grenfell-Hunt a. a. 0. setzen den Monat im

Index dem Payni gleich. Aus dem Text folgt das nicht; der

würde eher die Deutung auf 'Ejctiy nahe legen. Aber vielleicht

haben sie andere Texte, die die Frage in jenem Sinne entscheiden.

7. Nepioveco?. Vgl. BGU 713, 26 (J. 41/2).

8. Nepwvscoe Ssßaaxo?. Vgl Ostr. 1393 (J. 59/60), 1555

(J. 41/2). P. Lond. CLXXXI (J. 64). Kenyon, Cat. Add. S. 404,

setzt mit einem Fragezeichen diesen Monat dem Pharmuthi gleich.

Ich kenne seine Gründe nicht.

9. esoyevacos. Vgl. BGU 713,3 (J. 41/2).

10. Apouaceu?. Vgl. PER I 242 (J. 40/1).

11. Ao|xixiavö?. Vgl. den unpublicirten Berliner Pap. P. 8793

(J. 89/90).

12. Seßaaxos Eüaeßstos. Vgl. BGU 741 (J. 143/4).

Diese Monate werden entweder allein genannt, wie regelmässig

in den Ostraka, oder neben dem entsprechenden makedonischen oder

aegyptischen Namen. Dass sie völlig mit diesen zusammenfielen,

zeigt die Thatsache, dass sie immer dasselbe Tagesdatum haben.

Der Tag wird entweder nur einmal nach dem zweiten Namen ge-

nannt, oder bei jedem von ihnen besonders. Vgl. BGU 538, 2:

jiYjvög Tzp\i(xviy.loo tß Xla^wv tß. Mit merkwürdiger Breitspurigkeit
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ist P. Lond. CLXXIX datirt: da wird für jedes der beiden Parallel-

daten das Jahr wiederholt, als ob es sich um zwei verschiedene Jahres-

zählungen handele.^)

Die Beziehung der Ehrennamen auf die Geehrten bleibt in

manchen Fällen dunkel. Klar ist sie bei Seßaaxoi;, der, zuerst unter

Tiberius belegt, natürlich auf Augustus geht, ferner bei 'Atpiavoc,

(älteste Erwähnung bis jetzt im Jahre 134) , und bei AoiJitxiavo?.

Sicher ist auch, dass der Neos Seßaaxos, der schon unter Tiberius

begegnet, sich auf diesen Kaiser bezieht. Ich erinnere daran, dass

Tiberius in Denderah inschriftlich als Neos üeßaaio? bezeichnet

wird (CIGr. 4716,4716b). Die Namen Nepwveco? und Nepwvetos

He^aazöc, sind nicht, wie man denken könnte, auf Nero, sondern

auf Claudius zu beziehen, da sie beide schon im Jahre 41/2 be-

gegnen. Iit^cx-oxoc, Euaeßeio^ wird auf Antoninus Pius gehen. Un-

sicher ist die Deutung von Kcx.iadps.ioq, der zuerst 50 n. Chr. nach-

weisbar ist. Dem Namen nach sollte man denken, dass er sich auf

Octavian beziehe. Doch ist auch Anderes denkbar.

Veranlassung zu der Wahl der betreffenden Monate haben gewiss

hervorragende Ereignisse im Leben der geehrten Personen gegeben.

Doch wird man über Vermutungen für den einzelnen Fall nicht

leicht hinauskommen.

Ich lasse eine Tabelle folgen, die veranschaulichen soll, wie sich

in der Kaiserzeit die Monate entsprochen haben. Die Daten sind

für das gewöhnliche, schaltlose Jahr berechnet.

0U)^
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das Rätsel durch die Annalime lösen zu können, dass immer der achte

jedes Monats oe^ocozy} geheissen habe. Aber auch dies wird durch

die richtige Lesung von Nr. 8, die ich oben nach Lepsius zum ersten

Mal verwerte, und Nr. 7 widerlegt. Was folgt nun aus dem obigen

Material? Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 10, die at^xaz^ ohne Datum sagen,

ergeben, dass es in den betreffenden Monaten nur einen Tag ge-

geben hat, der aeßaaxV) genannt wurde. Jedenfalls würden sich die

Schreiber sonst sehr mangelhaft ausgedrückt haben. Nr. 7, 8, 9

zeigen ferner, dass die aEßaaiV] auf verschiedene Tage innerhalb der

verschiedenen Monate fallen konnte. Dass besondere Ereignisse im

Kaiserhause zu dieser Bezeichnung der betreffenden Tage geführt

haben, ist wahrscheinlich. Mehr wage ich einstweilen nicht zu folgern.

Vielleicht wird weiteres Material eine genauere Beantwortung

ermöglichen.

Es sei nur noch hinzugefügt, dass iid 'louXdac,) [Zeßaaif]!;]

in BGU 252, x-^s 'louXca? Seßaai-^? in PER I 24, 2, inl 'louXca?

Seßaax'^i; ebenda 25, 1, nicht mit Krebs und Grenfell-Hunt (Oxyr. I

S. 104) als Tagesbezeichnung zu fassen ist, weil diese Worte vom

Datum durch die Angabe des Lokals getrennt sind. Ich glaube,

'louXta SeßaaxT^ war der Name des Marktplatzes im Dorfe Euergetis,

auf dem die obigen Contracte geschlossen worden sind. Vgl. BGU
326 II 10: £V xfj Seßaax-^ S^yopä.. Vgl. auch das häufige ^v dyuLa

in den Oxyrhynchos-Papyri. Zu jener Deutung hatte verführt

CIGr. 4957, 3: Oaw^c ä 'louXca Seßaax^. Ich will nicht bestreiten,

dass hier vielleicht, wie man allgemein annimmt, der Tag als 'louXca

HiE^xoT'f] (nach der Livia?) bezeichnet ist. Aber möglich ist, dass auch

hier 'louXta Sejäaax-^ eine — schlecht stilisirte — Lokalbezeichnung

ist, vielleicht der Name des Amtslokals des Strategen der Oase.

Das zweite Problem, auf das ich kurz hinweisen will, betrifft

die zahlreichen Daten unserer Ostraka, in denen die Monate mehr

als 30 Tage haben oder doch zu haben scheinen. Ich meine die

Daten, in denen Xa, Xß, Xy, u. s. w. bis XX begegnet. Wenn man

unsere Sammlung von Nr. 370 an durchblättert, wird man beständig

auf solche Daten stossen. Ich stelle zunächst diejenigen Thatsachen

zusammen, die bei der Erklärung dieser merkwürdigen Erscheinung,

für die ich keine Parallele weiss, zu berücksichtigen sind.

1. Solche Daten lassen sich in den mir bekannten Ostraka

nur für Theben nachweisen, nicht für Syene oder einen anderen Ort.
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2. Sie finden sich fn dem mir vorliegenden Material nur in

Ostraka der Kaiserzeit (von Augustus an), nicht der Ptolemäerzeit.

3. Sie begegnen am häufigsten in den Bankquittungen, aber

auch in den Erheberquittungen. Aus den Thesaurosquittungen liegt

in unserer Sammlung kein Beispiel vor.

4. Die Zahl X und die folgende Zahl stehen vielfach unter

einem gemeinsamen Querstrich, wie Xe. Häufig erhält aber auch

jede Zahl ihren eigenen Strich, wie Xe, und das muss die ursprüng-

lichere Schreibung sein.

5. Während sonst immer 1 voransteht, ist in 1613 geschrieben:

MeaoCpyj) X'ö' X.

6. In 1251 steht: Mecop^ Xä sTcayoCiJievwv) i.

Was mag mit diesen wunderbaren Datirungen gemeint sein?

Formell läge ja die Annahme am nächsten, dass es sich um Schalt-

monate handele, und dies könnte darin seine Stütze finden, dass die

zweiten Zahlen von 1—30 laufen. Sachlich sind aber solche Scbalt-

monate für die Kaiserzeit völlig ausgeschlossen.^) Aber was dann?

Eine Vermutung will ich nicht unterdrücken. Bei der lokalen

Beschränkung dieser Datirungen auf Theben wird man a priori der

Ansicht zuneigen, dass nicht sachliche Besonderheiten des Steuer-

wesens, sondern nur formale Eigentümlichkeiten des Quittungswesens

hier vorliegen. So scheint mir der Gedanke an Steuerzuschläge,

auf den ich von hochgeschätzter Seite hingewiesen wurde, dadurch

ausgeschlossen zu sein, dass solche Steuerzuschläge, die hiernach für

die Thebais für's I. Jahrh. n. Chr. fast Jahr für Jahr anzunehmen

wären, weder für Syene noch für das Faijüm in dieser oder einer

anderen Form nachweisbar sein würden. Nur für das Faijüm fand ich

ein einziges Mal unter den zahlreichen Steuerquittungen dieselbe Art

der Datirung, nämlich in dem noch unpublicirten Berliner Papyrus

P. 7299: Ilaövc xaX, also in der Anordnung wie im Ostr. 1613.

Ich möchte zur Erklärung auf eine Formel hinweisen, die sich

in den Papyrusquittungen des Faijüm nicht selten findet. Ich habe

in BGU 273 die Lesung Meao^pi]) y dq &pid'(\ir]o<.v) 'Euc'ip, als

Datum einer Bankquittung, hergestellt. Dieselbe Wendung fand

ich in den noch unpublicirten Berliner Steuerquittungen, die ich

jüngst einsehen durfte, vielfach wieder. Vgl. P. 7246: naO(vc)

^) Ich will nur erwähnen, dass nach 453, 454 und 450 im 1. Jahre des

Domitian nicht weniger als 4 Schaltmonate hätten sein müssen.
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d[p]c('8"[Ji'iga£W(;) Ilcx,y^(ji(y). P. 7194 1: Msaopv] ^ aCpiö-pti^aews)

'E(7il)<p und II: MeoopYj c a(pc^[Jiiga£0)$) 'ETct<p. P. 6905: ^aö^t
0- aCpcö-ixyjasw?) 6w^. _P. 7377: Mexslp iy apc^({X7^a£W5) [ayjvö?

Tößc. P. 7390: Tößc lO- elq apld-CiiriOiv) 'A[5pcavoö]. Vgl. auch

BGU 328 I 24. Hier wird überall für die apid'\x,y]at.q , d. h. für

das Conto des vorhergehenden Monates gezahlt.^) Dieser Hin-

weis findet sich auch in Ostr. 647, 673, 1293 und 1440, wenn

auch in anderer Anordnung. Wir müssen uns hier daran erinnern,

dass die Bank in jedem Monat mit dem Steuererheber über den

verflossenen Monat abrechnete, so dass jeder Monat seine eigene

apl^\i.riOi(; hatte (vgl. oben S. 619 An. 2). Das tritt uns auch in den

Meldungen der Erheber an die Strategen entgegen, in denen sie

über die Eingänge dq dpL^p-Yjatv des und des Monats berichten.-)

Sollte nun nicht mit unseren merkwürdigen Datirungen aus~

Theben dasselbe gemeint sein wie mit jenen faijümer Datirungen

d<; (5;pL'8'[i,Y]atv? Könnte nicht mit dem 30. des Monats, dem Ultimo,

auf den die eingezahlten Raten zusammengezählt werden, kurz auf

die Scpld-iifiaiQ hingewiesen sein? Man könnte schwanken, ob die

erste oder die zweite Zahl auf den genannten Monat zu beziehen

ist, doch wäre diese Frage von secundärer Bedeutung. Je nachdem

würde z. B. Oawcpc X £ heissen entweder: „gezahlt am 5. ('A'ö-up) für

den 30. Oaöxpt" = 'A-ö-up l elc, &pi^[iriGiy Oawcpt, oder aber „am

5. Oawq3c für den 30. (0io^)" = <I>aü)(pc i de, dpt'O'flYjatv Sui^.

Wenn man bedenkt, dass mit zwei Ausnahmen (Ostr. 1613 und

P. 7299) regelmässig das X unmittelbar dem Monatsnamen folgt, so

wird man die erstere Deutung vorziehen. Sachlich würde daraus

folgen, dass es den quittirenden Beamten für die Bücher wesentlicher

war, klar hervorzuheben, für welchen Monat als in welchem Monat

die Zahlung erfolgte.

Möphte diese Hypothese weiter geprüft werden.

>) In P. 7332 heisst es: Msx(lp) X oi{pi)Hnriae(az) Msx(lp)- Hier ist

zur Sicherheit, eigentlich überflüssiger Weise, hinzugefügt, dass die Zahlung für

den laufenden Monat erfolge. Ebenso in Ostr. 648.

^) Wenn sich jene Datirungen in Erheberquittungen, wenn auch seltener,

finden, so würde sich daraus ergeben, dass auch die Erheber mit den Steuerzahlern

monatliche Abrechnungen hielten. Von der api3-{iY]ai$ in Bezug auf Steuer-

zahler handelt z. B. BGU 535 (vgl. r] aü-cv^). Doch dies bedarf weiterer Unter-

suchungen.
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Palaeographische Randbemerkungen.

Ich muss es mir versagen, hier im Ostrakoncommentar meine

Entzifferung der Urkunden palaeographisch im Einzelnen zu be-

gründen. Das liesse sich nur Angesichts der Originale oder einer

Reproduction sämmtlicher Texte ausführen. So beschränke ich mich

auf einige allgemeine Bemerkungen.

Es braucht nicht gesagt zu werden, dass die Schrift der Ostraka

dieselbe ist wie die der Papyri. Gewisse Unterschiede, die hervor-

treten, erklären sich aus äusseren und inneren Gründen. Einmal

bedingt die Verschiedenheit des Beschreibstoffes eine verschiedene

Entwickelung des Ductus. Die im Verhältnis zu den Papyri meist

rauhere Oberfläche der Topfscherben setzt dem vorwärts eilenden

Kalamos vielfach Widerstand entgegen und erlaubt daher nicht

immer so elegante und schön gerundete Formen wie der Papyrus.

Die Uneleganz wird ferner dadurch gesteigert, dass die Tinte auf

dem porösen Thon leicht ausläuft, wodurch breite, ungeschickte und

schwer zu entwirrende Linien entstehen. Man vgl. z. B. Tafel Ha.

Abgesehen von diesen äusseren Momenten ist zu bedenken, dass die

Ostraka, jedenfalls soweit sie Steuerquittungen bieten, in allergrösster

Eile beschrieben worden sind. Die Trapeziten sowohl wie die Steuer-

erheber werden täglich eine grosse Anzahl solcher Quittungen aus-

zustellen gehabt haben, und gerade die beständige Wiederholung

desselben Formulars wird sie von selbst dazu geführt haben, das

ihnen Selbstverständliche flüchtig hinzuwerfen, ja oft nur dürftig

anzudeuten. 1) Man braucht nur an die Quittungen zu denken, die

^) Das gilt natürlich auch von vielen Papyri, im Besonderen den Steuer-

quittungen auf Papyrus, die auch palaeographisch den Ostraka am nächsten stehen.
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>vir heute von den vom Publicum bedrängten Postbeamten am

Schalter erhalten. Und wie würden diese erst aussehen, wenn die

Formulare nicht vorgedruckt wären! Aus allen diesen Gründen er-

klärt es sich, dass die Ostraka im Durchschnitt der Entzifferung

grössere Schwierigkeiten entgegensetzen als die Papyri.^) Die in den

Tafeln abgebildeten Ostraka sind alle so gut erhalten und relativ

sorgfältig geschrieben, dass sie von den Schwierigkeiten, die bei der

Entzifferung der Ostraka sonst oft zu überwinden sind, nur eine un-

vollkommene Vorstellung geben.

Für die Geschichte der griechischen Cursive bieten die Ostraka

ein ausserordentlich wertvolles Material. Wer die im II. Buch ab-

gedruckten Texte mit den Originalen vergleicht und durcharbeitet,

der kennt die Cursive. Für die Entwickelung dieser Schrift ver-

weise ich auf meine palaeographischen Ausführungen in den „06-

servationes ad historiam Äegypti" S. 33 ff. und namentlich in den

„Tafeln zur älteren griechischen Palaeographie".^) Einige Proben,

die zugleich von dem Aeusseren dieser Scherben ein lebendiges Bild

geben, findet man in den ausgezeichneten chromolithographischen

Tafeln, die im Institut meines Herrn Verlegers hergestellt, dem

II. Buche beigefügt sind.^)

Die Bereicherung, die unsere Kenntnis der griechischen Cursive

durch die Ostraka gewinnt, kommt um so erwünschter, als die hohe

Bedeutung dieser Schrift, die uns erst seit etwas mehr als hundert

Jahren bekannt ist, neuerdings immer deutlicher hervortritt. Ein-

mal hat sich herausgestellt, dass die Minuskel des Mittelalters nur

eine späte Entwickelungsstufe der Cursive darstellt, oder besser, dass

die Cursive in der Minuskel zur Buchschrift erhoben ist^), und

zweitens haben wir gelernt, dass im Altertum gelegentlich auch

^) So findet Wessely im Gegensatz zu den Ostraka die späteren Steuer-

quittungen auf Papyrus und Pergament „viel netter" (Führer d. d. Ausstellung

PER S. 10).

2) Zu der weiteren Literatur vgl. meine „Griech. Papyrusurkunden" (1897)

S. 57 A. 78.

3) Ausserdem sind namentlich die vortrefflichen photograpliischen Repro-

ductionen der Palaeographical Society zu vergleichen. Vgl. auch „Taf. z. alt. gr.

Palaeogr." IX b und c.

*) Vgl. meine „Tafeln zur alt. gr. Pal." S. VI. Dieser zuerst von Gardt-

hausen erkannte Zusammenhang wird jetzt wohl allgemein anerkannt. Vgl. auch

Wattenbach, Anleitung zur gr. Pal. 3. Aufl. 1895 S. 49.

52
WlLCKEN, Ostraka.
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literarische Texte in Cursivschrift abgeschrieben worden sind. Ich

erinnere nur an die aristotelische 'A-O-yjvatwv uoXtxeta. Zwar waren

solche Handschriften nicht für den Buchhandel, sondern für den

privaten Gebrauch, meist den des Schreibers selbst bestimmt, aber

die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass gelegentlich auch

solche Cursivhandschriften wieder, direct oder indirect, als Vorlagen

zu Buchexemplaren gedient haben. Der Philologe, der die Ver-

schreibungen der mittelalterlichen Codices palaeographisch in ihrer

Entstehung zu begreifen sich bemüht, wird daher der Kenntnis der

Cursive heut zu Tage nicht mehr ganz entraten können, ganz

abgesehen davon, dass er das Wesen der Minuskel nur dann ver-

stehen kann, wenn er ihre Vorstufe, eben die Cursive, kennt.

Zur leichteren Benutzung des II. Buches stelle ich hier die-

jenigen Siglen zusammen, die häufiger im Textdruck wiederkehren.

Wenn sie auch meist schon in den Anmerkungen zum Text erklärt

worden sind, wird Manchem eine Zusammenstellung doch erwünscht

sein. Es sind dieselben Siglen, die uns auch die Lesung der Papyri

anfangs so erschwert haben.^) Ich gebe hier wie im Textdrück die

Durchschnittsformen; in der Praxis sind sie natürlich je nach dem

Geschmack der Schreibenden frei behandelt worden.

A. Münzsiglen.2)

Talent = "TT (ptoL), \ (röra.).

Drachme = h > ^ (ptol.), S ^, $ (röm.).

Obol 1
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Chalkus 4 = C (ptol.), C, d, c,, / (röm.).

" ^ ^ ^ ^•

„ 6 = C ^ resp. C \ oder ähnlich.

„ 7 = C XT.

Denar = %.

Solidus (v6{xta|jia) = v.

Siliqua (xepaxcov) = / .

B. Sonstige Siglen.i)

"Apoupa = Xj ^«

'ApxaßYj --= ä, —r.

,, 2 =
y^

u. s. w.

Slaxy]? ^=\/

,

"Exo? = L,
S-

IIupoö = +, -^.

Kpc^'^i; == X.

'Ayopa = V .

'EttI xö a6x6 = e).

Aca = Y

.

Unerklärt ist Cp, z. B. in 468.

^) Diese Siglen sind meist nichts als starke Abbreviaturen. Ein conven-

tionelles Zeichen ist nur L ^= exog, das wohl aus dem Demotisehen stammt. Die

Entstehung der anderen lässt sich namentlich an den alten Formen des III. Jalirli.

V. Chr. noch erkennen. So ist die Sigle für die Arure ursprünglich ein a mit

darübergesetzten u : et» ^^so ($c(po)u(pa). Die Artabensigle ist ursprünglich ä, also

d(pxäßT)); das a ist allmählich zum Punkt geworden. Auch die Sigle für

uupou ist ursprünglich nichts anderes als ein u, durch welches das u gezogen

ist, also 7iu(pou); das gewölbte 71, ^~n, ist allmählich zum geraden Strich ge-

worden. Die Sigle für Siä ist eine starke Verkürzung der Ligatur von 8t, mit

darangefügtem a, sowie die für 'Ayopd eine Ligatur von ay°- Die Entstehung

der anderen ist klar.

^) Dies 6jiotü)g steht häufig hinter Eigennamen, um die Wiederholung des

Namens im Genetiv anzudeuten. Z. B. 'Epp,{as ~ = 'Epfiiag 'Epjjitou.

52 =
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NACHTRÄGE

S.S. Ein viertes Ostrakon aus Athen

(mit dem Namen des Themisto-

kles) wurde kürzlich von Zahn

herausgegeben in Athen. Mitt.

1897 XXII S. 345 ff.

122.Vgl. S. 6481.

18*. Vgl. jetzt die Ausführungen von

Grenfell am Schluss von P.

Grenf. (II).

2 1 . Auch das Ashmolean Museum

hat vor nicht langer Zeit Ostraka

aus Elephantine erworben. —
Ueber ein Ostrakon derselben

Sammlung aus El-Käb vgl. S.

710.

22. Ueber Ostraka aus Oxyrhynchos

vgl, Grenfell im Archaeol. Report

1896/7 S. 9 (Eg>pt. Explor.

Fund). Es sind aber keine Steuer-

quittungen darunter.

23. Ueber Ostraka aus Bacchics

(Faijüm) vgl. Grenfell im Ar-

chaeol. Report 1895/6 S. 19. —
Die nach Botti's Aussage in Alex-

andrien gefundenen Ostra' a, die

ich soeben im Museum von Alex-

andrien kennen lernte, sind keine

Steuerquittungen

.

27. Die im Commentar besprochenen

Ostraka sind im „Register der

behandelten Stellen" zusammen-

gestellt.

48. Das Ashmolean Museum in 0>;-

ford besitzt jetzt eine wertvolle

Ostrakonsammlung, die ich 1897

mit Erlaubnis des liebenswürdigen

Keeper's, Mr. Evans, einsehen

durfte. Auch die drei ci.ir cn

Ostraka habe ich damals revidirt

(vgl. Zusätze zu Buch II).

57. Die Ostrakonpubhcation von M.

H.Graillot in Melanges d'archeol.

et d'histoire XVI 3-4 (1896), die

Kenyon im Archaeol. Report

1896/7 citirt, ist mir nicht be-

kannt geworden.

61. A. 1 Nd. U.P.Z. 2. 156.

65^. In dem zweiten Pariser Text hat

der Schreiber hinter kofsuzfi'. (Z.

2) offenbar die worte S'.i Alovj-

aobihpoo ausfallen lassen.

661. Vgl. auch Pal. Soc. II Ser. 142

(mit manchen Versehen).

691. Vgl. dagegen S. 648.

74. (und 279). Das O. Berlin 8622

ist jetzt BGU 1377 mitgeteilt.

742. 1. 'Epii((üvec'.) für epii(wve£0.

77. O. Louvre 7867 = SB 5288.

78. Meine ursprüngliche Deutung ge-

winnt jetzt durch P. Oxyr. I 95,

34 an Wahrscheinlichkeit: r,; £i\

0'JiJ.|3'rj -apar.eastv t] xXXm^ -k>-

8taq;9ap[fj]vai.

80 ff. In Ostr. Ashm. Mus. 480 ist

die Briefform arg gemisshandelt:

die Erheber — e:ij_0[iz'j — övö-

([ix-co;) des Zahlers.

88 f. Schema 1» zeigt Ostr. Ashm.

Mus. 540. Es bestätigt, dass v.ir

die Person mit Recht für den

Zahler gehalten haben: xexaxxjt:

Necpspw; Iletsjiivios uTtsp lle-

zs\ii\iog r.xipö; Y.xX. (21. Jahr

des Augustus). Subscription: At'

'Apcpstovo;. — Tsiaxiai begeg-

net jetzt auch noch in einer Ban';-

(,uittung vom J. 55 n. Chr. Vgl.

P. Oxyr. I 99, 13.

89. Zu SiocYpicpstv vgl. auch Büch-

senschütz, Besitz und Erwerb S.
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P. Oxyr. 1

504\

92. Schema 5 auch

99.

101. In Schema 3* ist durch Versehen

hinter dem Datum \i£\xezpr^y.s\

ausgefallen.

1 06 f. TcTsXCcxa;) ist hier zu strei-

chen. Vgl. S. 277, 355 und die

Zusätze zu Buch II. Die Artaben

sind abhängig von älxfw'^.

108. Wieder anders ist die Briefform

zerstört in Ostr. Ashm. Mus.

178: Erheber — £3yirjx(a|i£v) —
für Abgabe — dvö((ix-og) des

Zahlers.

112. O. Berlin 1570 = SB 3988.

EöapsaToCu) Wilcken; dieselbe

Person heißt O. Brüssel 6 Eüxa-

peaio'j.

113. Ein Unicum ist das neu erwor-

bene Ostrakon des Berliner Mu-

seums P. 8608, welches beginnt:

ouvaipsCa'.;) 6rja(xüpo'j) iir^ixpo-

"dXcü);) xtX. (aus den Memno-

nien).

116. O. Brit. Mus. 12688 = SB 5101;

vgl. Otto, Priester und Tempel II

S. 105, 2. Z. 1: Statt Hoi ) 1.

5 = a7:{ep[iäTa)v) ; Z. 3 ist Icpx-

(i'.xüjv) wahrscheinlich richtig;

das Zeichen am Zeilenanfang

wohl für wv.

117. O. Brit. Mus. 12711 lautet:

'E(jiel)qp iß lO'j '.9L övö(|iaxo;)

$«...( ) TzpCeaß'JXEpou) Ilava-

(ptsto;) [
I

urXkp) Nö(xou) Tt'jpoö

exTov / + ;'. A:?'Jiio; ztlzr,-

(\iBibi\L7.:)]- Datum vielleicht 211.

Die Quittungen dieser Art sind

durch die rpixxops; aixixdiv,

nicht durch den 9r,3zopö; aus-

gestellt.

131. § 1. Vgl. jetzt P. Oxyr. I 44.

134. § 5. Ueber die ixxT) axpoSpücov

quittirt auch Ostr. Ashm. Mus.

3467 (II. Jahrh. v. Chr.).

141. Vgl. jetzt auch BGU 756.

146. § 11. Vgl. Ostr. Ashm. Mus.
688a.

148. 1. Lond. Pap. CXIX A für CIX
A.

152. § 15. P. Oxyr. I 66 handelte

nicht von der erection of a statue

to a prefect.

Z. 18 1. XTfjV ÄvSpiav.

152. Die Anführung des Ostrakons

1430 ist zu streichen.

1 58. Gegen die hier nach Mahaffy

vorgetragene Deutung der dr.ö-

\i.oip7. Vgl. jetzt S. 615^.

158. O. Berlin 4412 = SB 2082. Ganz

veröffentlicht in BGU 1336.

161. § 18. In dem BerHner Papyrus

P. 7079 sah ich die Worte:

l7:;xc(cpaÄio'j) x'öpwv.

163. und 755 = SB 2083.

172. In Ostr. Ashm. Mus. 490 (31.

Jahr des Commodus) wird 'jr.ii^)

ziXio'j^) |jiTj(vÖ5) •I>a[i ( £vü)6) über

4 Drachmen quittirt.

173. P. 1500 = BGU 753 (IV 5).

173^3. 1. jiovog£a[i('a;).

175^. Ein aegyptischer Geometer,

<I»aifjj, in dem kürzlich von Ma-

haffy edirten Text (III. jahrh.

V. Chr.) aus dem Ashmolea:i

Museum.

182 ff. Vgl. jetzt P. Oxyr. I 44, 95,

96, 99.

184. P. 6951 (sie) = BGU 748.

184. Nach P. Oxyr. I 99 betrug das

187. 4. Statt „Bauern" besser ,.Päih-

ter".

192. § 41. Vgl. auch BGU 293. Wes-

sely, Ein griech. Heiratscontr. S.

3: evoixiwv änscpopiv.

193. § 43. 'E-apoupiou ausgeschrieben

auch in einem Ostrakon des alex-

andrinischen Museums aus Hcr-

monthis, das ich soeben copi:t

habe — In P. 1422 ist ietzt nach
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Glättung des Papyrus Inapouptou

deutlich

.

193. §44 Vgl. CPRI 1. 16.

2011. Vgl. Kap. VII.

2023. Vgl. jetzt S. 6662.

207. Vgl. jetzt S. 5253.

211. Die Steuerprofession von 202 n.

Chr. =BGU 139.

212. Vgl. hierzu S. 505^
216. § 51. Vgl. Töpffer, Athen. Mitt.

XVI S. 420.

218. Vgl. hierzu S. 695*.

219. Kann in dem O. Berlin 1610

i~,iy.{f:f7.Xy.io'j) gelesen werden?

219». Vgl. hiergegen S. 588.

226. 3. Z. von unten 1. Steuerer-

hebers für Steuerpächters.

231. Nr. 1052 ist zu streichen.

236. 4 I. 'Ayopä ßo(pppä) f. ßo(ö)v).

Vgl. Kap. IX.

236; 579; 610. Der Text von Brit.

Mus. 12696 lautet: IlavtaxoCs)

xal \i{i'.oyo'.) äTia'.x^Tjxal) p

KajiYjTE'. T3i'3poj-,(o; 1' 'Eticüvüxo-

(u) . "Ea/ (o|jisv) bnikp) Xao-

(Ypacptx;) |4 :{ L XA(pay.os)

p(u)j:(apäc) ^ £ = |^ / pu::'apa'.)

^ £ = . L ly
l**

'AdpiayoQ xoö xu-

pto'j |7 fpx\i (£vüj9) —
238. Vgl. Kap. IX.

250. O. Berlin 4620 = SB 2085

251. Zu Nr. 270 vgl. die Zusätze zu

Buch il.

252. oben. Diese Auffassung bestätigt

durch Ostr. Ashm. Mus. 479, wo

erst &7:(^p) Xa'yCp^'.cptaj) XY^-

(p.li4Tü)v) ßL steht, darauf Ou(£p)

\i£pio{.\ioü) xw[|i]aTix(ü)v) X-q-

(
tJi|i4T(!)v) aL, ebenso bei einer

dritten Steuer.

253. § 74. Vgl. BGU 337, 13: Xo]-

Y£ta;; 515, 7/8: Xo^ioL^.

263. § 78 1. yaXxivCyjv). Vgl. Kap.

X.

2631. Töpffer, Athen. Mitt. XVI S.

418 ergänzt vaüoaoo f. vauTi-rj-cicu.

280. § 95. Das Wort 7tXeovao|j.ö; fa-.d

ich wieder in F. Lond. CXCII.

284^. Der MaXxalos in Syene mag eher

ein Araber sein.

2861. Vgl. auch Ostr. Ashm. Mus.

566: upoßdxüjv xal aEywv k^-fi-

xovTa 5üo (II. Jahrh. vor Chr.)

288. P. 4229 = SB 2088. Statt Tip6-

(o)9(e|aa) 1. 7:pö(o)e(eotv) .

289. § 104. So auch in Ostr. Ashm.

Mus. 178: eEj npöoeCEfia) unkp

Y£VT^(^iaTGj) xB L.

292. § 113. Vgl. Tiv wviv axoTiäj

5a|j.oa(sj in der Inschrift von Cos

und dazu Töpffer a.a.O. S. 423.

325. Soeben hat Dr. Botti, der ver-

dienstvolle Leiter des alexandrini-

schen Museums, in einem Plan de

la ville d'Alexandrie (1898) über-

raschende Neuigkeiten über die

Topographie des alten Alexan-

driens gebracht, indem er die

Lokalangaben von BGU 9 nicht

auf Arsinoe, sondern auf Alexan-

drien bezogen hat. Bei der Wich-

tigkeit der Sache möchte ich ein-

dringlich vor dieser verlockenden

These warnen. Dass in diesem

Text einige Tempelnamen begeg-

nen, die uns auch für Alexandrien

bekannt sind, beweist nichts. Vgl.

meinen in BGU 9 citirten Auf-

satz in der Zeitschr. Gesellsch.

f. Erdkunde. Der Papyrus

stammt, wie auch der Text auf

dem Recto zeigt, sicher aus dem

Faijüm. Dass dort u. A. ein

Brief des inixpoitoz der alexan-

drinischen Neapolis an die Stra-

tegen der Heptanomis abgeschrie-

ben ist, spricht nicht gegen den

arsinoitischen Ursprung. Die Lo-

!:alangabe dv xfi Müpt ( = Mofpei)

redet, denke ich, deutlich genug.

Vgl. auch «fp£|iet das so häufig

für Arsinoe bezeugt wird.



823

3342. Vgl. jetzt S. 646.

335. oben. Bestärigt durch Ostr. Ashm.

Mus. 479, 5: -j-Up) jisp-.aCjicö)

Xw[tx]a-:'.x(cüv) XY,(}i{iä-(!>v) x L

S2 f-
336. Zu P. Paris. 63 vgl. jetzt Kap.

VII.

338. Auch in dem Londoner Text wird

-t;v xeÄ(£U38£;3av), nicht xzX-

(oujisvTjv) n£'/9(r,'icpiav) zu lesen

sein, wie in BGU 723 und P.

7331.

339^. „Archiv" nicht wörtlich zu

ndimen. Vgl. meinen Vonrag

über die ..Griech. Papyrusurkun-

den".

344. An neuen Abgaben ist mir in-

zwischen nur -G -f,: x[-r,:t'jj-

-eXo; in P. Oxyr. I 46 begeg-

net.

346. Zu Y.x-:xAoy:z[iö- vgl. P. Oxyr.

I 45—47.

347. Vgl. hiergegen S. 572'.

351. § 142. Streiche BGU 94, 21, wo

vielmehr mit Viereck -apz/w]-

prjT-.xd* zu ergänzen ist. In Ostr.

.Ashm. Mus. 540 (21. Jahr des

-Augustus) wird quittin 'jzkc

ip:9^T,-:xoO xa-oixw/, und zv. ar

ipc'jpü>(v) :5L. Die Arurenzahl ist

nur hier angegeben.

352. § 143. Vgl. Mitteis, Hennes XXX
S. 605 f.

353. § 147. Nach P. Oxyr. I 44 ist

doch anzunehmen, dass die Ab-

gabe fp7.:fz:c-j sich auf das

Bureau bezieht.

360. § 152. P. 6951 = BGU 748.

375. Zu § 170 vgl. jetzt P. Oxyr.

I 40. 51, 52.

380. Zu den in der 2. Zeile citinen

Wonen vgl. Kap. X.

381 § 181 1. P. Grenf. (II) LX f. LV.

382. § 185. Dass die Xcowvsia nicht

ausschliesslich mit Suchos rusam-

menhängt. zeigt jetzt BGU 719.

10: Xsaov-a; 'l3:5o; Ns^epsf,-

383. In BGU 528 las ich am Origi-

nal deutlich p.cvc5c3[i{a;. nicht

[iovo5£a}jiT,;, ebenso in P. 7945.

400. § 205. Vgl. hiergegen S. 584.

404. Ein noch unediner Text des Ber-

liner Museums, den ich jüngst

flüchtig einsah, Hess mich an

meiner Ergänzung von BGU 434

zweifeln.

408. Bei den Gewerbesteuern ist ^.7.yx-

vo:iü)X(üv (§ 72) vergessen.

426 f. Oxyrhynchos heisst auch noch

im J. 129 -f,; Or.patSo; (P.

Oxyr. I 95). Soll man daraus

folgern, dass doch erst Hadrian

die Teilung vollzogen habe?

436. Bei der Wiedergabe und Ver-

wenung der Deklaration des alex-

andrinischen Museums (Serie pio-

lemaique Nr. 1) bin ich leider

durch falsche Lesungen Mahaff 's

vielfach irregeleitet worden, wie

ich jetzt am Original erkannte.

Mehreres hatte bereits Dr. Botti

inzwischen corrigin. In Z. 5 ist

(mit Botti) noi(iT)v zu lesen für

'HXtjiYjv, imd danach stimmt die

Zahl 15. Ausserdem ist zu cor-

rigiren: 1 Xoiax (corrig.) 5 für

^amqp S(?). 3 Ls für L[.]. 4

•i'.aöw: (Botti) für ^noflij'.. Mein

Vorschlag ^i:a9(tt)-:ol) r, "lyiZx-

po; also nicht bestätigt, vielmdir

ist zu lesen; ^loSw'. Xi':^xpj;.

Darauf 'PxfezofixxÄ. (Bottil für

'Px-xtifiXKX. 4 Xa-avpiaÄ. fü.'

XihlavßaXa (meine Vermutung

<a-av also bestätigt). — Das

alexandrinische Museum besitzt

jetzt noch eine andere Deklaration

aus dem III. Jahrh. vor Chr.. die

der obigen durchaus parallel ist

(Faijüm). Auch hier wird zu-

nächst das Hauspersonal aufge-
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zählt: der Deklarant selbst (ein

6pät| f^j ETitYovfjj), seine Mut-

ter und zwei Brüder (von 12 und

10 Jahren), im Ganzen oa)(p,aTa)

S. Daran schliesst sich die Ob-

jectsdeklaration an: 'ATiOYpicpo-

jxai [tov uTcdJpxovxä \ioi v.zX.

Dieser Paralleltext ist von grosser

Wichtigkeit, da wir durch ihn erst

wissen, dass die Verbindung von

Subjects- und Objectsdeklaration

nicht etwa nur eine Marotte des

Asklepiades gewesen ist.

456 f. Vgl. den Nachtrag zu S. 436.

Ausser der dort angeführten ge-

mischten Eingabe besitzt das alex-

andrinische Museum jetzt noch

eine dritte Deklaration, die nur

Objectsdeklaration ist, gleichfalls

aus dem III. Jahrh. v. Chr. Auf

beide Stücke machte mich Dr.

Botti freundlichst aufmerksam. —
Die oben S. 446/7 besprochene

Deklaration ist übrigens vollstän-

dig; hinter Z. 19 fehlen nicht

noch 2—3 Zeilen. Statt Terebin-

then (S. 457) 1. Erebinthen

(Kichererbsen), wie auch wohl

schon Mahaffv las, dessen Pu-

blication mir z. Z. nicht zugäng-

lich ist. Zu den Linsen sind nach

meiner Lesung noch Fisolen (cpa-

oYjXou) hinzuzufügen. Die weite-

ren Correcturen behalte ich mir

für einen anderen Platz vor.

524; 822. O. Ashmolean 566 (1892)

lautet: "I'Ito'); TtevjiTou (so!) |-

£

xal eixoGTD'j lla'jvi ^ X xeiatx-

xai (so!) j* i;a|iidaftalo; ZSoXXo'j-

[itoc;
I'''

Kpoiiätwv xal oi-ifinw |*

e^YjxovTa S'jo / ^ß. P 'ASaloj.

Z. i: Das 1. Ti aus x verbessert.

Z. 2: £ über der Z. ist überflus-

sig. Z. 3 scheint nachträglich ein-

gefügt zu sein. Das Datum be-

zieht sich auf Philometor; vgl.

zu 'ASaloj Bodl. 2880 (Jahr

23).

575. F. 8953 eY^(iQiirtxwp) [p xal] i

577; 610; 820. Ashmolean 480

(1892) = SB 2090 (Teilpublika-

tion). Es lautet: 'AoxXäj xal

^2poj d;:aiT(irixal) ji£pia(jioö)

iy/X{ei[i\iot.zoz) xeXwvtxwv 1^ xoö

IE L 'ASptavoö Kaiaapoj xoO xu-

piou £axo\ (sie!) öv6(ii,axos) ^o\i-

xoöc P n V ^axpifjou; xip-

(liaxog) ö^oXoöz SwÖExa / öß(o-

Xol) iß. Lti;; 'ASpiavoO |4 Kataa-

pog xou xuptou M£7£lp 9. (2. H.)

''QpoQ 0£aTj(|i.££(»)iJiaO-

579; 610. Der Text Brit. Mus. 12713

lautet: Uxylay.(og) d7iatx(r]xr]5)

Xä(paxog) Swx. . . Ka^jnf]xio(g) 1^

Ta'jpwvo(g)" "Eoxo(v) 07t(£p)

Xao(YpacpLa;) xal paX(av£uxtxoö)

tY L X(x(paxo5) p(u)n(apäj) \^
^

SwSexa / pu7i(apal) ^ iß. Liy

'ASpiavoö
I"*

xoö xupiou <I>ap(pioO-

9i) Xy-

578. Z. 1 zu ergänzen: [iioawxVj; x^^'

pcDva^tou p,r]viaiou.

583. Das O. 1477 wird zu Unrecht

von Wiicken als Beleg der Ein-

ziehung des y^£ip(ji-^ä.liO'^ durch

TipdxxopEf angeführt.

658. oben. In einer Inschrift bei Bofti,

Plan de la ville d'Alexandrie 1898

S. 12 erscheint ein Ti. Julius

Alexander als b irJi xrjc; eüGyj-

viaj xoö ß ^pä.\i.\i.7.xoz. im 21.

Jahre des Antoninus Pius. Da-

nach scheint jeder der fünf Stadt-

bezirke Alexandriens seinen eige-

nen Eutheniarchen gehabt : u ha-

ben.

699. In der alexandrinischen Profes-

sion ist, wie schon oben zu S.

436 bemerkt wurde, y£'"PY°' |i'^"

firTi: zu lesen. Der Sinn bleibt der-
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selbe. Der in Anmerkung 1 citirte

Satz ist zu lesen: ~pög zx sxqpö-

pta ä ötysiXo^iev (NixdvSpou ab-

sichtlich durchgestrichen) -roö

2xaiJ.dv5pou xXr,pou xxX.

710; 820. Ashmolean 562 (1892) =

SB 2901. Der Text lautet: Kpi-

TTjj xal iiexoxCot) npdxdopeg)

dcpyCuptxwv) 'EpiJ.(ü)v9£w;) Ka[i'^-

xt p IleXwxYis "Qpou' "Eox(o(i£v)

U7:(sp) i5L AojiniavoO |^ ..qp..

Lta Tpaiavoö |^

KaioapogTOö xupiou ^a^ievwB ir,;

vgl. O. Brüss. 31.

713; 821; 822. Ashmolean 178 = SB

2092. Original nicht auffindbar.

751. P. 4756 = SB 2093. L. 'A\iao\)-

qptf nach Preisigke, Namenbuch.

752. O. Brit. Mus. 16510 lautet:

IxfDv .... Die Kupfer-

Jptüj yj^ip.. . drachmen deu-

]ü) dtpxäßat. . ten auf das 2.

]xtc p,ixia S (nicht 3.)

] yj^Xv-oü 'AxX Jahrh. v. Chr.

] Ilaywv a

]/s"

765. P. 183 = SB 2094.

766. O. Louvre 7757. Für dr.ta vgl.

Bodl. 766 (Byzantinisch). Der

Text lautet:

Ilp.o.Yew[

Tz' 71. .yi/.p. OtVÖ .[

ev Yt/ Ol/ dTii/ a ijl[6vov

<I>a[i£vä)9 X iv[S/

0£ü)V oxoixei li.[oi.

805. Bodl. 545 lautet: MKxpTjpiy.) er;-

a(aupoö) |jiTjx(po7i6X£(u;) fz'^ri-

(jiaxoc) txL xöv xuptwv fjjiwv

AOxoxpaxöpwv |^ Kaiadtpwv Mip-

xo'j KX(ü5iou lIouTi'.Yjvoö [Mjasi-

|iou xal A£x{[iou I'
KatXiou Ka-

Xouivou BaXß£(vou Euxuxwv Eu-

xuxwv P^Oaeßcüv
l"*

SEßaoxwv,

'EnEitp x!^, öv6(|iaxo;) AöpTjXiou

NixofiiÄxo" U7:(£p) N6(xou) |^ övö-

(jiaxoc) II. .iieoxof(?) 'Avotjßiw-

vog + öxxd) 1^ + — T). riXXo(s)

oeoTr)(jiei(j)ii.aO P (2. H.) 'Oii-

(oicöj) 8Yjo(aupoO) x(i)(iJiü)v) Me-

oofiTj lYj U7i(ep) Nö(xoü) övö-

(jiaxoj) Ntxojidxo" 1^ Sxpd(xü)-

voj?) uji(^p) öv6(|iaxo;) n..p.ea-

xog (?) 'Avoußiiovos ixupoü Tievxe

1^ / + £. Au(pT^Xio5) Aio( ) a(e-

a)7](}ieiwjiat).

In Z. 3 ist EuxuxöJv aus xal 'A.

verbessert.

820; 822.0. Ashmolean 540 (1892)

lautet:

TEXOCXXat N£!JI£pü)C Il£X£ii£vtos |2

bTikp Ilexeiitvtos Tiaxpö; P un£p

dptSjirjXtxoö xaxotxwv P xoö xxL

Ka'!(aapo^ dpoup(Ji)(v) t5L 5i'

'Ap,cp£to\oj. Lxa K(xi(aap05) Me-

oopTj tYj (xotxo ixtov ist über der

Z. eingefügt).

821. P. 8608 = 0. Brüss. 59. Ashmo-

lean 3467 (1887) lautet: Lxa

naö(vt). X£(taxxaO ;' dxpaSpü-

(ü)v) p xaL n£X£x(wvot;)

a( ) 'B P / 'B. K£cpa(Xos) xpa-

(TiECtxYjg) 'Bu. Aus Theben, 93

V. Chr.

Ashmolean 688a (1888) lautet:

LlJ,!^ üaÜV. X^ li£(lJl£XpTfjX£v) £IS

xöv EV Atö; 7i6(X£0 p ir\^ |j.£-

(ydXTfit) 9r, (oaupöv) £t; x6 L —

( = fjiitou dpxdßTjs) ji; xal [iC L P

|AY)}n^xptos 'Ev£adou(?) + dvvda

P / + 9. 'Avxl(y£vy);).

O. Ashmolean 490 (1892) lau-

tet: IIpEjiawj xal p,(cxoxo0 et:'.-

XTj(pYjxal) x£X(ou;) Y£p5(iwv) p

ITax^^oüixi naxo{(ßtog) x*^(ps''^)-

P 'Eaxo|i(£v) 07i(^p) x£X(ouj)

[ii'i(vöi) «I»aji(£Vü)9) xoö XaL /*

^8 / ^S p L Xa//, <I>apiJL(o'j90 1-

Zum Namen ITpsiiaw^ vgl. Nr.

664; 1073; Theban Ostraca 60;

61; 63. — O. Ashmolean 479

(1892) lautet: AupyjXio; Atovuo'.o;

xal 'Ep|iato;(?) p Aioy^ve; (sie!)
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xal ot o(uv) aöT(oTc) iimripri-

T(al) lepäc P niiX(t){) Sot^vtjc 6i'

ip,oO Aiovuao5(i)pou ßo7j6(oö). |*

AidY(P*4's) Bif]vx<i>? Ilexen-

•ceve(cj)JXe(oc) |i(if)xp6{) ötvnat.-

p.. p 6n(^p) XaoY(pacptag) Xt)-

(jip.ixü)v) ßL ^iC— xal uniäp)

|iepiop,(oO) dvSCpidvcoc) |^ dv(a)x-

(expooto^dvou) Xr)((xp,4xü)v) aL ^8

pxal unCip) |Jieptoji(oO) äv5-

(ptdvxog) av(a)x(expuoü)nevou) |^

XYi(iitidixü)v) ßL sß— Au[... ].[.].[.

Zeit 194 n. Chr.; vgl. Nr. 1460

W^iZcfeens Lesung x<^[P']*'^^^(^'')

ist unmöglich.
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adneratio 291, 342.

Aerenrechnung 787 ff.

Afterpacht 547, 555.

Agio 719 ff.

Aichungen 768.

Alexander d. Grosse

Einteilung Aegyptens 424.

Alexandrien

Demen 433^

als Handelsstadt 665.

alexandrinische Jahreszählung 787.

Rat in d. Ptolemäerzeit(?) 434.

Rat seit Severus 430, 434, 623.

Reichtum 415.

Sklaverei in AI. 681.

als Steuerbezirk 433.

Altarsteuer 352 ff.

Aiuasis

führt Deklarationen ein 437.

Ammontempel 146.

Amphodarchien 432.

in Arsinoe 441.

Annona 155 ff.

Zuschlag zur Annona 288 ff.

Antinoe 434, 624.

Apomoira 134 ff., 157 ff.

eine reine Kirchensteuer 615'.

Arabarch - Alabarch 350, 598*.

Armensteuer 161.

Artabe 738 ff.

Verwendung 739.

in d. Ptolemäerzeit 741 ff.

in d. Kaiserzeit 744 ff.

Teilmasse d. A. 748 ff.

Arure 7 74 ff.

Arzt

Aerztesteuer 375 ff.

vom Staate angestellt 375 ff.

Aschmunein 22.

Augustus

als Karaap bezeichnet 786''.

Census 442.

führt die Badabgabe ein 170.

führt das fixe Jahr ein 789 ff.

führt die Kopfsteuer ein 245 ff.

schafft Steuergesetze 571,

sehlägt nur Kupfermünzen in

Aegypten 726.

aurum coronarium 299 ff.

Badabgabe 165 ff.

von Augustus eingeführt 17').

Bademeister

Abgabe d. B. 170.

Bankiers

private 400.

öffentliche 632 ff.

Bank, Königliche

in der Ptolemäerzeit 632 ff.

in der Kaiserzeit 645 ff.

Auszahlungen 638.

Buchführung 640 ff.

Controleur 640.

Einzahlungen 639.
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Geschäftsgang 647.

nicht verpachtet G34ff.

Bankquittungen

Theben 63flf., 87 ff.

Elephantine 110 ff.

Barbiersteuer 227.

Beamtenschaft

Besoldung G69 ff.

Berufsarten 688 ff.

Beschwerderecht der Steuerzahler 568.

Bier

Biersteuer 369 ff.

Bierbrauer 37 2.

Billonmünzen 727 ff.

Bonitätsklassen 209.

Bruchrechnung

Abrundungen 317, 7 78.

Bürgen 547 ff., 590.

Byssosmonopol 267 ff.

Byssossteuer 266 ff.

Caesar

Census 442.

beschränkt das Pachtsystem 572.

canon 378.

Choes 757 ff., 758.

Choinix 740 ff., 746, 749.

Claudius

prägt Didrachmen u. Dracluuen in

Billon 729 ff.

Collecten 253 ff.

Controle

der Deklarationen 470 ff.

der Praktoren 609.

der Steuerpächter 595 ff.

Cursive 817.

Dakkeh 20, 705 ff.

Dammsteuer 333.

Darius I.

Besteuerung Aegyptens 202, 411, 665.

Dattelnsteuer 310.

decemprimi 626 ff.

Decurionatsverfassung 430, 623 ff.

Demetrius von Phaleron 513.

J)ei.:os 431 ff.

Denarrechnung in Aegypten 730 ff.

Diocletian

Aufhören der Ostraka seit D. 13.

Gewerbesteuer seit D. 332.

Neuordnung Aegyptens 435.

diploma 360.

Direkte Steuern 405 ff.

Domanialpachten 525 ff.

DomanialVerwaltung 669.

domini insularura 443.

Dorfälteste 513.

Dörfer 429 ff.

Dorfgemeinde 508 ff., 602.

Douceur 401 ff.

Edfu 21.

Eid als Controlemittel 471.

Eileithyia 710.

Einkommen 506 ff.

Einkommensteuer

keine einheitliche E. 251 ff.

Einnahmen aus Aegypten 410 ff., 420 ff.

Einquartierung 275, 389 ff.

Eklogisten

in der Ptoleraäerzeit 493 ff.

in der Kaiserzeit 499 ff.

Elephantine 20, 709.

embola 365.

Epistrategen 427.

Erbschaftssteuer 345 ff.

Erdarbeiten 261 ff.

Erheberquittungen

Theben 60 ff., 80 ff., 97 ff., 103 ff.

Elephantine 118 ff., 125, 126 ff.

Koptos 127.

Erment 21, 711.

Eseltreibersteuer 272 ff.

Eutheniarchen 658.

Fährgeld 386 f.

Fährmannsteuer 263, 280 ff., 394.

Färbersteuer 170 f.

Faijüm

Mangel an Ostraka 12, )iz i.

Fischereisteuer 136 ff.

Fiscus 641 ff.
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Flachsbau 268.

Flickschneidersteuer 220 f.

Frohnarbeiten 336 ff.

Fünftagewerk 338 f.

Gastgeschenke 389 f.

Gaue 423.

Gebäudesteuer 192.

Gebelen 21, 710.

Geburtsanzeigen 451 ff.

Geburtslisten 437.

Geflügelsteuer 279.

Geldgeschäfte

des Königs 419 f., 669.

der Priester 673 f.

von Privaten 6 7 8 f.

Geldsteuern 405.

Geldwirtschaft 201 f., 205, 333, 665 ff.

Geleitgeld 347 ff.

Gemüsehändlersteuer 251, 382.

Gemüsesteuer 250 f.

Gendarmerie 402.

Gewerbe 326 f., 688 ff.

Gewerbesteuer 321 ff.

Höhe 322 f.

Veranlagung 325.

in Palmyra 329 f.

Goldschmiedsteuer 403.

Griechenstädte 433, 623 ff.

Grundbücher 484 ff.

Grundsteuer 193 ff., 306 ff.

in Geld od. Naturalien gezahlt 198 ff.

für Palmenland 313 ff.

für Rebenland 147 ff.

Veranlagung 205 ff.

Gurkenbeetsteuer 292.

Hafen

von Memphis 359.

Hafengeld 273.

Hafenwache 273.

Haushalt

königlicher u. kaiserlicher 666 ff., 696,

700 ff.

priesterlicher 673 f., 696, 700 ff.

privater 674 ff., 683 f., 698.

Hausstellen - Besteuerung 3 9 f.

Hautabgabe 354.

Heer

Besoldung 669 ff., 705 ff.

Heptanomis 423 ff.

Hermonthis 21, 711.

Heu 383.

homologi 254*.

Hurensteuer 2 1 7 ff.

Jagdschiffsteuer 229 f.

Jagdspiesssteuer 228 f.

Indirekte Steuern 405 ff.

Inspectionsreisen 341.

Isis

als Dammgöttin 333.

Juden

bei der Flusswache 283 f.

als Steuerpächter 523 f., 535.

Kalender

makedonischer 781 ff.

aegyptischer 781 ff.

Kalksteinostraka 7^

Kamelsteuer 378.

Kanalabgabe 180.

Karnak 21 f., 25, 711 ff.

Kassen

in der'Ptolemäerzeit 630 ff.

in der Kaiserzeit 641 ff.

Kataster 175 f., 481 ff.

Katoeken 241, 379 f.

Kaufsteuer 216, 343.

Keramion 759 ff.

Kleiderhändlersteuer 377.

Kleopatra II. 785.

Kleruchen 380.

Kopfsteuer 230 ff.

Altersgrenzen 242 f.

von Augustus eingeführt 245 ff.

Befreiung von der K. 240.

jüdische K. 247\

lokale Verschiedenheiten der Höhe
232 ff.

kopfsteuerartige Abgaben 256 ff.

Koptos 22.
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j^raiizgeld 295 ff.

Krokodilopolis 128 f., 710.

Kupfer

ptolemäisches K. unter Augustus 727.

Kupferdrachmen

ptolemäische 719, 723.

kaiserliehe 730 ff.

KupferWährung

ptolemäische 7 2 2 ff.

LandVermessung 173 ff.

Leicheneinkleidungssteuer 304 ff.

Liturgien 601 f.

Magazine

in der Ptolemäerzeit 649 ff.

in der Kaiserzeit 655 ff.

bauliche Anlage 650 ff.

Verwaltung 652, 661 ff.

Maler 373.

Marktsteuer 131.

Meridarchen 382 f., 429.

Metretes

attischer 740.

aegyptischer 757.

Metropolen 429 ff.

ßouXi^ in den M. 430 f., 623.

Steuererhebung nach 202 n. Chr.

623 ff.

Mieter

im Faijöm von den Wirten deklarirt

447.

deklariren selbst in Memphis 449.

Milet als iJLYjxpöuoXig 433*.

Minuskel 817.

Modien

römische 740.

Monate

aegyptische 807 ff.

mit Ehrennamen 809 ff.

Vergleichende Monatstabelle 8 1 1 ff.

Münzen

in der Ptolemäerzeit 7 18 ff.

in der Kaiserzeit 725 ff.

Myrobalanus 258.

Nachrichten

Schnelligkeit der Verbreitung von N
800 ff.

Natronsteuer 264 f.

Naturalsteuern 405.

Naturalwirtschaft 201 f., 205, 333, 665 ff.

Rückkehr zur N. 679 f.

Naubion 259 ff., 337 f.

Naukratis 433.

Nero

verbessert das Pachtsystem 573.

Nomarch 358, 387 ff.

Oberjägermeister 162.

Oelmonopol 188.

Oelverschleiss 189.

Oikenwirtschaft 664 ff., 674, 697.

Opfertiersteuer 377, 384.

Ostrakismos 4 ff.

Ostrakon

Farbe 13 ff.

Fundorte 20 ff.

mit hieratischer Schrift 8.

mit koptischer, aramäischer und

arabischer Schrift 10*.

Publicationen 5 6 f.

Recto u. Verso 17 ff.

Sammlungen 27 ff.

als Schriftträger 3 ff.

Zerstörung durch Salzkristalle 54.

Pachtangebot 526, 587 ff.

Pachtcontract 531 f.

Pachtgesellschaften 535 ff., 590 ff.

Pachtzins 185 ff., 319 f.

Pächter des heiligen Thores von Syene

611 ff.

pagi 435.

praepositus pagi 435.

pagarehus 435.

Palmengärten

Kaiserliche P. 311.

P.- Steuer 313 ff.

Palmenzweige 312.
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I';i|>ynis

Kecto und Vei-so 18'.

Steuer auf P. 403.

Patrimonium

Kaiserliches P. 3'.>2.

Pfändungsrecht .531.

Pferdesteuer 378.

Phoinikon, Castell 289 f., 709.

Phylen 431.

Praesidium 28.5.

Pi-aktoren

in der Ptolemäerzeit 564 f.

in der Kaiserzeit 601 flF.

Abgabe für Salarirung der P. 394.

Priester als Steuererheber 614 ö'.

Priesterabgabe 185.

Priesteqiensionen 672.

Priesterprivilegien 241 f., 337, G'(ä.

Priesterweihe 397 f.

Privatkassen

königliche 499, 631.

kaiserliche 499, 642 f

procurator usiacus 393.

Provinzialeensus 449.

Pselkis 20, 128, 705 tF.

Ptolemaios I

gründet Ptoleniais in Oberacgvpten

433.

sein Schatz 411.

schafft Steuergesetze 513.

Ptolemaios II

verändert die ä-diJ-O'-pa 108, 615'.

seine Einnahmen 412 f.

sein Schatz 416 ff.

Ptolemaios Auletes

seine Einnahmen 4 1 3 ff.

Ptolemais 433 f.

Eatenzahlungen 140, 281, 5(;7, 619.

Rauhstofffabrikanten -Steuer 224.

Rcbenland - Grundsteuer 1 4 7 ff.

Rechnungslegung der Erhebet

in der Ptolemäerzeit 569 f.

in der Kaiserzeit 622 f.

Rechtsanvraltssteuer 302 ff.

Regie 601 ff.

Rindersteuer 352.

Sacktriger 292.

Sakkära 23.

Salbenhändlersteuer 385 f.

Salznionopol 142.

Salzsteuer 141 ff.

Schafsteuer 286.

Schaugelder 373 f.

Schiffe

des Antonianischen Vermögens 391 f.

Fischerschiffe 391.

Flusswachtschiffe 282 ff.

Jagdschiffe 2 29.

Statthalterschiff 280.

Schiffszimmersteuer 263.

Schreibgebühren 287.

Schrift der Ostraka 816 ff.

Schuldgefängnis 285, 621.

Schustersteuer 293 f.

Schweinesteuer 310.

Sedment-el-Gebel 22, 24, 707 f., 7 15 ff.

Selbsteinschätzung 458, 469.

Severuä

giebt Alexandrien und den Metropolen

Stadtrecht 430, 623.

Siglen 818 f.

Silber

ptolemäiaches S. unter Augustus 727.

Sitologen 653 ff., 658 ff., 707 f.

Sklaven 337', 681 ff.

Sklavensteuer 304.

S. in den Subjects- Deklarationen 447.

oklaverei 681 ff.

im Handwerk und in der Industrie

687 ff.

im Hause 683 ff.

in der Landwirtschaft 698.

Sklavinnen 684 ff., 695^.

Sonnenjahr 783.

Spreu

Spreuabgaben 162 ff.

Verwendung der Spreu 163.

stationes

der Flusswachtschiffe 294 f.
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dtatuenbeiträge 152 ff.

Steuerbehörden 492 ft'., 498 ff.

Steuerberechnung 492 ff.

Steuerbezirke 422 ff.

Steuerbücher 478 ff.

Steuereinschätzungscoramission 505.

Steuererhebung 555 ff.

in der Ptolemäerzeit

Personal 555 ff.

durch Pächter 558 n.

durch königliche Beamte 561 ff.

für das laufende Jahr 213 ff., 5G6.

Zwangsmittel 567 f.

in der Kaiserzeit

die Systeme 572 ff.

Personal 618.

durch Pächter 587 ff.

durch kaiserliche Regie 601 ff.

Zwangsmittel 620.

im III. Jahrh. n. Chr. 623 ff.

Steuererhebungs-Anweisungen .511, 619.

Steuergesetze

in der Ptolemäerzeit 513 ff.

in der Kaiserzeit 570 ff.

Steuerjahr 519 f.

Steuemachlässe 212^

Steuerobjectsdeklarationen 456 ff.

in der Ptolemäerzeit 456 ff.

in der Kaiserzeit 461.

Auszüge aus den S. 480.

Steuerpacht

in der Ptolemäerzeit 515 ff.

in der Kaiserzeit 587 ff.

in der Kaiserzeit zurückgedrängt 57 2 ff.

Controle 595 ff.

ein freiwilliges Geschäft 534 f., 592 ff.

Steuerpächter

Contract 531.

erhebt auch Geldsteuern 558 ff.

Qualification 522.

Tantiemen 532.

Steuerquittungen

Formulare 58 ff.

auf Papyrus 12^.

Steuerrückstände 215, 344, 564 f., 609 ff.

Steuersubjectsdeklarationen 435 ff.

in der Ptolemäerzeit 436 ff.

in der Kaiserzeit 438 ff.

Auszüge aus den S. 479.

memphitische S. 449.

Steuertabelle 408 ff.

Strafgelder 289, 366 ff.

Strassennamen 331 f.

Strategie 435^.

Suchos 360.

Syene

heiliges Thor von S. 611.

Tagesbezeichnungen 8121'.

Taricheutensteuer 396.

Tarife 347.

Taubenhaussteuer 279.

Tempelabgaben 146 f., 221 ff., 223,

253 ff., 360.

Teppichwirker- Steuer 17 7.

Tetradrachmen

kaiserliche Billont. 729 ff.

Theben 21 f., 24 ff., 711 ff.

Stadtquartiere von Tii. 712 ff.

Thesauren 649 ff.

Thesaurosquittungen Theben 98 ff.,

109ff., 125.

Thorzölle 354 ff.

Thyabäume 374.

Todesanzeigen 454 f.

Töpferindustrie 17.

Töpferscheibe 16.

Toparchie 307 ff., 428 f.

Trierarchie 400.

Trödler 216, 381 f.

Ueberschüsse 194.

Uphion 711.

Varia 708.

Vereine 330 ff.

Verkehrssteuer 182 ff.

Vermietssteuer 192.

Vermögenssteuer

keine einheitliche V. 252.

Versiegelung der Opfertiere 395 f.
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Versteigerung der Steuern 527 ff.

vicarii 606 ff., 614.

vicesima hereditatium 363.

vicesima manumissionum 362.

Volkszähler 441, 617.

Volkszählungen 487 ff.

Webersteuer 172 f.

Wegegeld 349, vgl. 395,

Weideabgabe 191 f., 265 f.

Weinsteuer 270 f.

Wohnungsmiete 365.

Wüstenwächter 359, 395.

Wächtersteuer 320 f.

Wagemeister 369.

Wagensteuer 145 f.

Walkersteuer 226 f.

Wandeljahr 783 ff.

von Augustus abgeschafft 789 ff.

Fortbestehen des W. neben dem fixen

Jahre 790 ff.

Warttürme 292 f.

Ziegelei

kaiserliche Z. 280.

Zimraermeistersteuer 269.

Zölle

Ausfuhrzölle 276 ff,

Binnenzölle 27 7.

Einfuhrzölle 278 f,

Einfuhrzölle am roten Meere 398 ff.

Zuschlag 193 f., 288 f.



II. Griechisches Wörterverzeichnis.

ißpoxsw 211.

zyaO'ös

eu' äya,^S> 338.

iYyefov '''66, 767.

Xyetv

upög ßtav (3tYsa9-ai 592, 593^.

Äyopä^e-v 525.

iYopavöjiog 131.

5 uapa Tou a. 585.

ÖLyopo-oloi, 132.

XYOpaoxig 687.

'AYiippio? 538^

dY^Y'»! 102, 754.

dY^Yiov 273.

äSiEYYi^oS 550^.

d5pox(. . .) 766.

AlaxiSetis 4333.

alS-p£ov 443^

at^(. . .) 132.

aiTTjaig 638.

dxpöSpuov 134.

dXaßäpxYjS 350.

dXisüs 136 flF.

dX'.XTi 141 flf.

dXXaYVj

XaXxö?; ou a.XXa.f'fl 7 20 ff'.

ÖiXoTiihXriq 142^ 143i.

&Xq 739^

ä|jia5a 145, 755.

'A|a|jiwvsrov 146.

d|xueX(i)v 147.

dji^oSapxfa 432, 443.

dvaßdXXeiv 201.

ä.voi.Ypd'~f'^ad-ixi 441, 453.

dvaYpacpv^

Ispal d. 488.

dvaSiSövat, 602, 603.

d. slg y.Xfjpov 123.

dvaXa|JLßdvsiv 543.

dvdXü)(-ta 733.

dvaiisxpvjOK;

Tipög dvafieTpYja'.v a^oivfou 176*.

dvaTiXvjpoOv xdi; wvdg 532 fi'.

dvarcÖYpacpos 467^.

dvaqjopd 569.

dvaxwpT^oig

ovxa Ev dvaxtopi^osi 44 8.

dvSpids 152 ff-,

ävsu 559 ff.

dvtTXuia 344.

dvvöva 155.

dvxtYP«9SÜs 493, 558, 639, 640.

6i.vxL'{P°'-^°^ ÄTtox'^S 86.

dvTiXeYstv 473.

dvxiat3|jißoXov 638.

'AvxcüviavY) oüoia 391.

dStöxpewg 589.

dnaiXT^aiiia 512, 619.

dTCatXYjxai 609 ff.

dTtapxi^ 345.

dudxcüp 218*.

dTieipYaoxai 129, 261.

dTiexü), dTisoxov 86, 1;09.

'Atiiov 766.

\
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äTioYpaqiai 456 ff., 020^.

äiioypäcpeaö-ai 456, 475.

dcTioSsixv'Jvai 456.

GCTioSexxYjg oixou 661.

duodtSooO-ai, 525^

änoSöxia 649^

äTioxofiiSv^ 159^.

dTi:oXeXu|i.evog xf;? Xaoypa-^tag 248,

448^

äTToXoytafJiöS 466^.

cicTiöfio'.pa 134 ff., 157, 724, 758, 759,

768.

dcTioTxpäfJiaxa 547.

ÄTCOpOg 161.

dTToaxyyvai 529.

(XTioaxöX'.ov .S47.

ä;ipaxog 505.

dpocßäpxviS 350, 597, 598*.

äpyüpiov

Tipös d. 719 ff.

dpi[a-iir,ac? 619"^, 815.

dpiO-|J.T)X!,xöv 351.

äpvsg 467',

äpoupa 775 ff,

dpxdßyj 738 ff.

dpxoxÖTiog 745.

dpxog 756.

dpxatot iTTTistg 161.

dpx'.xuvyjyös 162, 727.

dpxovYjXdxYjS 272*, 332.

dpxovxsg 509.

dpx'JTiYjpsxriS 670*.

dpxwvrjg 538.

äayj|i,og 448.

daxöXTjfxa 387.

daxoXoOfievog 387.

dxeXsia 212.

ct'jXri 443.

d^Eupsfia 529.

dxopoO-i^xr) 102.

äxupov 162 ff., 754.

dxupoTtpdxxwp 107,

dcüt'Xia 261.

ßa:g 312*.

ßaXavsiov 165 ff.

ßaXaveüs 166, 585.

ßaXaveuxTyS 170.

ßaX(veaxixöv) 166.

ßaoiXsr 71, 492.

ßaotXeta 631,

ßaaiXtxov 102, 631, G49.

ßacpeüg 170.

ßeßaiwxriS 553 ff.

ßeßawüxixöv 352,

ßlßXl09-7^XY]

5v)fioata ß, 430, 461, 483, 512.

ß. eyxxrjoewv 461, 483.

ßißXiov

Svjfiöaia ß. 481, 483,

ßtßXio:p'jXax£g 461, 485.

ßoYj^ög 171, 558, 618,

ßouXs'Jxv^g 431.

ßouXyj 430, 434.

Tj xpaxtaxYj ß, 625.

ßüpaa 352.

ßupao5s'|r;S 294*.

ßüao'.va ö^övia 266.

YSV7^|i.axos 214, 251.

Ttpöc Ysviifiaxa 723.

yevwv dX'.s'jxixüJv 141.

^(oypacpixüiv 373.

yepS'.axöv 172.

yepS'.os 172.

yewfiexpvjg 175.

yecü|Jisxpia 148, 173,

yewpyös 115, 767, 768,

ßaa'.Xixög y, 701,

8y)|j,daiog y. 450, 646^ 6572, jqj^

y, jj.taO'ip 436,

ßaa'.XixY) y, 644^, 772.

Svjfioata y. 646^

oOoiaxT] y. 644"^, 646^.

TcpoaöSou y. 657"^, 771^

bnö F'^v xal Oupavöv 685*.

yvacpaXXoXöyog 224.

yvacpsfg 227,

yv(i)|Liig 508,

yvwfioov 347*.

yviüoxsÜEiv 638*.
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yöjio; 117, 754.

ypa|x|jia-:EÜs 618.

Yp. ot'coXoY(tas) 660.

yp. x'^5 TiöXstoj 440.

Ypa^eiov 353.

6 xö -fpa^peioy 502'-*.

fpct^iri 543, 556.

YupoC 209'.

8aTt(t8ucf05?) 177.

Sexavixöv 353.

5sxä:rp(oxos 626.

SspiiaTTjpd 294\ 354.

Sspiaax'.xöv 354.

8so|ay] 312, 757.

SeaiLiö; 178.

Syjiiöo'.a 178.

briiiöo'.oc, 334"^ 046.

cö Srjiiöo'.ov 655.

SYjfioo'.tüVYjj 575.

iidypxinioc. 514.

6iaYpacF£iv 80, 89, 91.

Siaypa'^T^ 9lS 648.

unep 8. 107\

Siatpsa'.g 183.

Siaxpivü) 609.

Siäxp'.a'-s 609.

8iaXoYto|iög 494, 499, 622^,

TrpaxTopixos 5. 565.

Siaji'.a9-ü)T'.x6v 354.

S'.az'JX'.ov 354.

§iaos'.afiÖ5 568.

StaaxoXi^ 638.

8ia'4)sa(. . .) 404.

SiSpa/fiia xou Soü^ou 360.

8£5paxfJiov 247.

Sioixvjois 149, 179, 315, 656.

8. Tzpoaodiv.{ri) 657^.

6 STil xf;5 8. 492.

SiO'.XYjXi^g 492, 498.

6iöpO-(0|i,a 514.

8l7tXä 179.

8'.7iXoxEpafio5 759 ff.

8i~Xa)jia övcov 360.

StaxsYo; 443.

WiLCKEN, Ostraka.

SiXwpov 763.

8i(5p'jg ßaaiXixT^ 180.

8. «I'awvo; 180.

6ox'.[iaox'.xöv 3G1.

Söpaxa 228.

Spaxi^v^ 735.

8pöno5 771.

8uaTC£iB'erv 593.

8coSexaxov 752.

8o)psä 3G2.

sYYOvov 686 ff.

lYYp(a^'ro-) od. SYYp(acpoi) 254*.

eyYUT'i 550.

£yfuy]i<xi 547 ff.

eyY'JO'. 547 ff.

xa^-iaxdvai syyüou^ 548.

lySs'.a 531.

syxaXsrv

xo'j-9-ev 001 eyxaXcü b'z, 295.

£YXÜx?.iov 182, 736.

i^XriKxuip 381.

lY^oyos 733.

eypacj;« 63.

eYXSt.p^Ssiv 660.

elxaai-tög 258.

elxovi^siv 47 9\

stxoviaXT^S 479^.

stxoaxY] eXeuQ-sp'.wv 362.

si. xöv xXTjpovou'.öv 3C3.

sie

i§ dvög xal ex ndwzoyv 542.

xaS-' Iv 555.

£lo8i8övai 602.

sloxpixtxöv 185.

Ela[i.£[iexp7jX£v 101.

Ixaxoaxad 364.

£xXa[ißäv£tv 539'.

dxXigTTixcüp 575.

lxXr/4'i.S 539'.

ExXoYS'JS 556.

exXoYiotat 255.

exXoYi.OTT^piov 495.

exXoYiaxv^S 493, 499, 503^

6xxt^svat 514, 528.

exx. £i; Tipao'.v 526.
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Sx-cov 750.

i7.'jfQp:o^ 185.

EX(f». ßaatXtxöv 187.

äXaßov 109.

sXaiov 188 flF.

sXaioupYStov 101.

sXeiJ'S-epog 487.

'EXXY]V0}x£|i9txai 433.

iXXijisviov 274.

sjJLßaSixöv 190.

ip.<^oKi] 364.

e|j,|jiy/va 589.

svspYÖg 652.

EvXE'.p.|jia TsXtovixöv 344, 610^.

ewöfiiov 191.

evötX7]ot,s 468.

Evo'.xioXöyoc 365.

svoix'.ov 192, 365.

evoixos 243, 442.

evöpfiiov 273.

evoxosC?) 552.

Egayiüyi^ 276 ff.

E^aipExog 685.

ilä.v.z(dp 630^

lg(i[iv]vog 291.

sgap'.S-fisrv 475.

sgsiXYjcpwg 100, 525'.

s^exaaig 474.

E^yjYrj-Tlg 624, 657.

dgyjxoaxT^ 366.

ilö'^oXoq, 732^

sgo) 5pa 515^

ETiaxoXöuO'srv 76, 600, 640.

STiavaTiOTpäaXEiv 526.

ETiapo'Jptov 193.

E:rapxta 435.

iTiißoiXXov 552.

ETiißoXi^ 193.

£:x'.YeYevT]|idvoi 453.

ETt'.YEVYjfia 194, 531, 541.

äTttYSVVTia'.s 451 ff.

^ULYOVT^ 452^

ETiiYpa^siv 195.

STC'.YpacpT^ 99, 194.

ETitgsxaxov 215, 302, 534, 549, 736.

E7ii5£5ü)jiL 449.

EniJ^i^jiiov 216.

STCitJi^xyjaig 216.

ETi'.xapTifa 216.

STZ'.xapot'ou 216.

ErttxecpäXaiov 1Ö3, 216, 249, 449.

Enixpaxsrad-a'. 620.

imxpfvsiv 448, 473.

ETriXoYSÜsiv 566*.

STi'.XÖYEuaig 562, 566.

£;:ifi£X7jx>55 433^ 493, 517.

£71. ä^'Jpou 661.

STrfaTjfioc; 722*.

STcioxE-j^aaS-a'. 549.

£7rtax£<|;tg 175, 213.

E7:i,ox(ixv)g 227*.

ETiioxax'.xöv 36G.

ETCioxpocxYJYos 427.

iizizrfitioc, 602.

£7tt.XV]pY/X7^g 599.

ETT. S-Yjoaupoö lEpWV 615.

ETI. xaxaoTiopäg 340.

ETT. vo|a(J5v 191*.

ETTtX'.IlOV 366.

£7:'.xpoTCi7 644*.

ETitxpOTCOg 427*, 498.

£71. £711 iriz S'.oixi^oEtüg 498.

£7t. xoO l5(ou XÖYOU 499.

£7i'.5(ü)p£tv 589.

l7ixä vofiot 426.

l7iü)via 216.

spyaxrjg 698.

spyjfio^uXaxia 359.

sppcüoo 61.

EpoEvixä (od)|JLaxa) 685.

Ixaipat. 217.

Ixatptxöv 217.

e'jSoxeiv 473.

£09-r)v{a od. £'j9-£via.

6 £7:0 x^s st^' 657.

£7iapxos £'j9-Ev(ag 658.

EüO'yjviäpx'i'jS 658.

EiJTiopog 161^ 508, 601, 602.

£'jax>5|iOV£S 505, 601.

Eüwgt'a 219.

E^stxooxöv 534, 549.

i9T)(isp(^ 640.
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B-^'jboc, 558,

ixo) 86.

smvgDvto 537*.

^eÜYOg 219, 755.

Zeus

U7IÖ Aia rf(V "HX'.ov 085'.

Sr]fi£a 220.

^Yjfi'.OTcpavixsrv 5G.'3.

t;i^Tr,ais 620*.

tjuyoa-cäa'.ov 369.

^•jyoaxäxYis 369.

ti'j-cYipd 369 ff.

Cutono'.ö; 372.

^•j-07iü)Xr|$ 371.

L,oz6c. 760.

^(OYpä".?oc: 373.

f(Y£|iü)v dcii-^oxepcDv 426.

Yiyopaxtö; 538, G75^

f,iizpozpo-si^ 748,

f^liLÖX'.ov 220.

rjitYlxr/g 220.

fjPVCaao) 261.

y-icop'.xöv 373.

e-/ißat? 424.

ev^ßapxo; 8041.

9-7^X(E'.a!.) 479.

3-r,aa'jp<3S 98, 221, 616, 631, 649, 655,

745, 771^

S-, ßaa'.X'.xö; 650.

3-. xsxpäyw^s 6^1-

»•pE(i|iaxa 101, 221.

3-uioc 374.

laxpiVwöv 375.

iaxpoxa'jaxYjs 377.

IS'.dxxrjXOg 316.

i8'.os Xöyos 631, 642.

6 Tipög xw i. X. 499.

•spä 149, 179, 315, 656.

spaxsia 398.

Ispax'.xög 315.

ispstov 377,

'Isps-Jc 337'.

iepoD 101, 221.

Ixavog

(isxä xä; ixavä; :?jp.spag 526.

'.xavös ä;iöx?ewg 589.

:ji,ax'.oirci)Ärj5 304.

lfiax'.o;:o)Xixöv 37 7.

STtTlCOVCY] 378"^.

iTicoxi^pia 460.

"loig 223,

130V 78.

laövojJLOc; 66^, 721 ff., 724.

ioxög 266.

'.3Xü)väpX'i^(S 332.

LX^-urjpä 138,

XO-uixä 137.

xa9-apös 462.

xa9-.axäva'. 530^.

xa'.voxoÜYOV 766"^.

Karaap 786^

Ka'.säpojv (5oOXo;) 499*, 662.

xaXiO-'.ov 764'^

xäXa|io; 757^.

xäfiTjXo; (xsXsaiia) 378.

xavwv 288, 378.

xaaaoTTO'.ö; 224.

XÄxaßäÄXs'.v 89.

xaxaßoÄv] 89*.

xaxaypacpT^ 484.

xaxaYcoys'JS 476^.

xaxaywy-ov 379.

xaxaxXripoux^-v 263.

xaxaXoxi.a[i(5g 346.

xaxavxäv 468.

xaxaa^topä 340,

xaxaxcopi^siv 589.

xaxsxa)p{a9-r,oav 475.

xäxspyov 677.

xax^xsiv 600, G26.

xax' otxiav diiOYpa^pai 444.

xocxo'.xo? 241, 203, 297, 379.

xaxo'.xö) 443,

xäx(o -/_<i>pv. 420.

X£pä|j.'.c3v 759 f.

x£pa|iog Ko7tx:x'.xö; 17, 759, 768.

xspäx'.ov 738.
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xspßaotg 380.

nipiia 731, 736\

weiyaXaiov 241^

äv v.B^aXa.l(p 662.

jtiapßaaäig 380.

xißoöxög 7, 19^

)tXsLvsvT(. .) 225.

y-Xripog

ävaSiSövat etg y.X. 603.

dv xX-^pq) 603.

V.X. xaxoixtxög 461.

7iep,7i£i,v eig xX. 603*.

xXTjpoOxog 186 f., 291*, 380.

xXcoo'cigpt.a 225.

xvaiyerg 226.

xv^xog 739.

KviStov 765.

xoivöv 697'.

v,o\.\&\ 539.

xoivwverv 542.

XOiXYj, XOlTOg 459.

xöxxog 752.

xöXXa9-ov 764.

xöXXyjiia 478.

St' Ixepou xoXXi^[iaxog 446, 447.

xöXXußog 381.

KoXo^wviov 764 f.

X0717) xptxöj 381.

xopxöSetXog 191*

xopjiög 227.

y.opa6iz 228.

xoxiiXT] 764.

xoupeijg 227.

xoupt, 763.

xou90xspa|ioupY65 766.

xoucpoxepaiioupYiov 766*.

v.oo':pov 766.

xouqJoxeXsta 212.

xpaxY]aig 788.

xpäxiaxog 427, 498"'^.

xpaxoüjJLSvov 462.

v.p\.%-fj 739.

xpi^oXoyfa 270.

xpöxcöv 739.

xpuxoTctüXvji; 381.

v.üa.\xoc, 739.

d7:at,xy]xyjs >tu(ä|Jiü)v) 289.

xuvYjysxLxä Söpaxa 228.

xuvY]YtS3g 229.

xupiaxai cp'^q;©'. 645.

xupiaxög Xöyoc, 645.

xüpiog 442.

xupoDv 526.

XlÖflY)

Ol äuö xf^s y<-<J^liflc, 602.

xa)|X0Ypa|i|iaxeüg 795.

Kqjov 766.

XctYUVOg 766 f.

Xaiißdveiv

X. tizy-{urj\ioi.zoi. 549.

X. xsXtj 5432, 548.

XaoYpa^ta 230 fF,

XaoYpäq:os 441, 617.

XaoYpacpoüiievog 238, 448.

Xaüpa 712.

Xa^aviä 250.

XoLyjxvioL 250.

Xaxavov 739.

XaxavouiöXvjg 251, 382.

XsixoupY^a 660.

Xs!.xoupYt.xöv 382.

Xsocovsia 382.

X^fiHa 251, 733.

AtßuY) 598'.

Xi|j,7]v Mep.q;so)s 3£9.

X'.jjivaaxeia 508.

XifivaaxVjs 508*.

XivoupYoC 268.

Xivöücpog 323'^.

Xivu^ot 268, 323^

XoYSta 253.

XoYSÜetv 255', 493.

XoYeux"i^pi.ov 557.

XoYEuti^s 494, 556.

XoY^Ssa^-ai 255', 493.

XoYtaxi^ptov 430, 494.

xö XTjg 8totXT^aeo)g X. 503.

6 ETit xou X. 502.

xaxoixixöv X. 503.

uoXixixöv X. 503.
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Xöyoz

X. dpY'jpixö; 203, 733.

X. Ysv.xös 203, 67 8, 733.

Syjjjtöo'.og X. 645.

6 Sii XöfO)'^ 684.

£7iL Xöyo'J 323.

Idtog X. 631, 642 f.

6 Kaiaapog X. 645.

X'jp'.axös X. 645.

ouaiaxös X. 644.

noX'.ii-KÖz X. 64G.

X. aixtxös 203, 676 f., 733, 745.

XoiysLa 253.

ÄuTiSiv 568.

Xw'.a 261.

iaa|ifiiXYj 443.

fiätr^ 752.

.uix'.ov 751.

.usfisxprjfia'. 100.

-asp'.aäpxTjS 382, 429, 629'.

lispiS 429.

fisp'.afiös 256 f., 736.

{1. OTCspfJLäxwv 777.

jisxäßaj'.j 442, 445.

.uäxäßoXo^ 136.

fisxad'.Sövai 538\

jisxaxs'.p'.CölJLSVOs 636.

.UcXsiAYjcpa 62"^.

;i£X£xs'.v 540.

[lexo/o; 83, 530 ff.

(isxpr.iia 114, 670'.

fi£xpr,a'.g spywv 261.

fi. IS'.toxtXT^ 773.

;i£xpr,xr(; 742, 757 f.

{isxpov 751.

\i. 'A9-rjvarov 7 74.

fi. 8r,iiöa:ov 709, 773.

fi. 5pö[i(üv 771.

fi. Igaxoiv'.xov 750, 7 72.

ji. socfpay.afisvov 768*.

fi. S-Tjaa'jp'.xöv 745, 770.

|Ji. xsxpa/oiv'.xov 750, 751, 7 71, 7

H. XExpx/oov 7 72.

|i. -^op'.xöv 745.

fir,viara 64 1.

IJ.Yjxp',x>i 443.

{i'.a9-Ö5 556.

}ji'.c;9-wxy;; 611 f.

fx. oOa'.axö; 701.

laovoSsa^iia X°P"^'J 383, 582'.

[löaxos 384, 395.

p,0(3XoacppaY-3XT^5 396.

[i'jpoßäXavos 258, 751.

|j.uponii)XY]5 385.

vaiiß'.ov 259 ff.

vauXoSdxo; 263.

vaiJXov 386.

va'j7ir,YÖ; 263.

vsiXoßpoxo; 212'.

vixv) 788.

V'.xpiXY) TiX'Jvou 264, 721.

vofiäpX^lS 424'.

vojjiapxia 358, 432*.

vofxapx'-xä äoxoXfjiJiaxa 387.

vofir^ 191', 286.

sig xä; vojiäs 265.

Vöiiiaiia 726, 728, 729, 738.

vofiög 423.

voußäa-. 652.

gsv'.a 389.

p3xr,; 762 f.

ößoXös '37.

öySocv 750.

55'.ov 390.

ö6-ovir,pä 266.

oixo5&|aog 2611.

Glxovöjiog 499, 517, 742.

oix. dpYUp'.xwv 653.

o'.x. ßao'.X'.xö; 493.

oix. xwv xaxi Xa'jxpax'.v 433'.

oix. aix'.xtüv 653.

oix&TTsgov 390.

oivoXoYS^/ 269'.

olvoXoYia 99, 269.

o:vo'j xsXos 270.

oicf'.v 750', 751.

öXjiOi 460.

5fiO'ü); 819^
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dlioXoyo; 253 f.

tlioXoyü) sxetv 86.

övrjXäxiQS 2 72.

övo|aa 81*.

ÖV05 754.

öpyuiot 774*.

öp9-öücpos? 173*.

opxos ßaoiXixög G02.

SpfiocpuXaxJa 273.

öaxpaxsug 3.

öoxpaxtvSa uai^siv 17.

öoxpaxov 3, 13*"

ooxpeov 3.

oOoia 392, 643.

oOotaxög XÖYOS 6^3 f.

C'|)ü)vtov 532, 670.

naiötoxY) 686.

71. SoüXy] 447.

izxCq, 337*, 699.

uaXaiöv 488.

TiajiTT'.XT^ 443.

uapaypäcpeiv 500.

napäSsiaog 157.

7iapa5i5övat 102.

7:apa9-£Oi5 464*.

zapaxaxaS-i^xY) 302, 617.

uapaXi^TtXTjg 399, 584.

7X. o£xou 661.

n. ouvayopaoxixf/g xpi9-^g 661.

Ttapa^oye^a 568.

TiapaT:(7:x£iv 78. Vgl. 820.

TiapäoYjHOv 467.

Tzapaxcöpero^ai 463*.

uapsxöiiioag 107.

TiapeXaße 411.

uapeXaßov 108.

Tcapexetv 107.

rapouoJa 274 ff.

Ttapcüv 77, 640.

ixaxptxi^ 443.

Tiaxp^s 523.

7csvd-Yj(iepta 338.

rtevxaexia 451.

Tievxrjxooxv^ 276, 278, 343.

iisvxTfjxoo(xci)vir)5?) 277.

UETTXCÜXSV 64 f.

xepiaipsö'^vat 455.

uepiouaia 247*.

Txeptoxeptüv 279, 724.

Txexsivä 279.

7tf;xus 7 76, 779.

u. oExoTceSixög 779.

TT. TispioxaXx'.xö; 780.

mixpaoxE'.v 525^

[TT'.aaoxoJTcoutJieva 16.

7i:xxdx'.ov 350.

7:Xeovao|Jiö$ 280.

TiXivö-oXxfa 163, 280.

uX&rov

uX. &X'.£UX'.xöv 391.

uX. 'EXXyjvixöv 467.

TiX. upextüpiov 280.

TtXtJvo? 264.

noXySsüxs'.oc 433^

uopeuxTis 280 ff., 724.

TiopS-iisus 394.

Kopvtxöv (xeXosi 218.

Tiöpoj 506 ff.

TioxaiaocpuXaxtg 282 ff., 294.

7ioxap.cüv ^uXaxi^ 283.

7rpaY|iaxsuö|Jievos 303, 543*.

7:. xYjv (üVT^v 539.

upaYtiocxeuxi^g 575.

TipaiTiöoixos Ttayou 435.

npaxxopia 609.

Tipaxxop'.xöv 394, 606.

Ttpaxxöp'.ov 285, 568, 621.

Ttpdxxwp 564 f., 601 ff., 622*

IX. vo|iapx(ixtüv) 614.

npdco'-s 531.

upeoßüxepot xw|ir(g 513.

npealbiow 285.

TipiacS-ai 525^.

upößaxa 286, 467*.

izp6'fpoi.\i]xa. 514.

Ttpoeoxwg 393.

TtpoxTjpüooeiv 526, i.28*.

TtpoaSexeod'ai 127.

7ipoo8taYpa9d}ieva 287.
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-poaepxs^ö-at Tipöc. zff) äyopaa^ty) 52G,

592'.

7ip&a-9-s(Jia 288.

rcpoaxscpocXaia 268.

7ipoa|j,£xpO'jfi£va 289.

Tzpöooioz 310, .390.

Ttpöaxayiia 514.

npoaiäxr]; xoö 9-sou 2.")3.

-pöax'.[iov 289, 724.

-poa-.|;ü)VYiai,c; 47G.

Tipioaxpiiaäiisvog 79.

Tipo'jp'.ov (für cppoüp'.ov) 280 f.

l = ptX 71. HoT^vYjc; 611.

uüpYoj 652.

Tiopög 739.

^wXsiv 5 2 5=^.

TtwXrjXT]; 516.

Töo'.ov 765.

P'jTcapög 731 f.

aaxxä; 292'.

aäxxo; 754.

aaxy.ocpöpo; 202.

asßaax'^ 812.

Isßaaxö; 728.

acOyj[ieiw)ia'. 83.

OT^aap,og 739.

Iiyvipiocvö; 662.

O'.X'jYjpaxov 292.

atxoXöyos 98, 653 f., 650 f.

a'.T07:apaXy/|auxa'. 661.

o'.xotjjJisvo'. 672.

ay.a-.pfjov 450.

oxönsXo; 292 f.

ax'JXEÜj 293, 724.

a7iov5T^ 588.

OTi'Jpt; 394, 459.

axaS-iaoö^o; 243, 449.

axaxicüv 7:oxa|jLocp'jXay.Locov 294.

axsyvög 652.

oxspsög 780'.

ox£:fav'.x&v 302.

ax£-.pavtxÖ5 XP'J^^S -"''''•

ax£-xävt,ov 205.

axE^avog 205 tf.

ax£cp7.voDv 296', 298.

axpaxTjYÖc; x^$ tcöXecoc; 624.

ouyy.oXXT^O'.iJioi; 589.

auyxüpovxa 483.

auy.ocpavx£Lv 568.

aüfißoXa xap.viXa)v 394.

a'j|ißoXixä 287 f.

aü|ißoXov 553.

aujj.ßoXo-4:ijXag 557.

a'jp,Tipaxxop£Ü£iv 608.

auvEyXaßErv 546', 551.

ouvsaxYjoav 537.

auvrjyop'.xöv 302.

auv'.axävai 606 ff.

xaxä o'jvo'j^LV 211, 505'.

a-Jvxasi; 634, 672.

auvx!,[iaaO'a'. 505.

OL)vxpYj|iaxi^£'.v 463.

auaxaatg 606.

acfpay^s 210.

ocppaytO|jtö; 395,

cy^oivo^ 774'-'.

awiiocxa 304, 436, 682'.

coiiaxt^i'.v 465"^.

ooj|iaxLy.öv 304.

aco|aax'.a|iö; 465.

2u)a'.y.öa|iio; 5 xai ''AX9-aÖ£'3; 434-

xair.siov 642, 652, 055.

ßaa-.X'.xöv X. 649.

~y.p:y^z')zriq 396.

xocpLXOs'139^

xaptxo'j öaxpaxov 7.

xaaa'ö-cpöpo; 185.

xäao£a9-a', 61 f., 455.

X'X'^ri 305.

X£0'UpO){X£VOV 652.

x£X£ax'.y.GV 397.

-zskzo-^öpoc. 219. Vul. al)or 5S8.

x£Äd[)vrj; 590.

X. i*-rjaa';poO ispotv 615.

X£Xcov.xö: 581'.
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tSTäpxY) 306.

T. &Xtdü)v 137, 720, 724.

T. Twv slocpepon,ävü)v cpopxfMv 39j

X. ToD xapfxou 396.

xdxapxov 750, 759.

xsxeX(soat) 107.

XExdXsoxat, 355.

xexpaxaistxooxi^ 400.

XExpwßoXov 737.

xtiiäoO-ai 458.

xifii^ 7232.

'jnäp xi|X77g 271.

xifiTjjia

Tcpög xa xifii^jxaxa 206.

xJ(iir)oig 469.

xöfioj 478.

T. a'jyxoXXi^oifiog 589.

zo-KOLpxia. 307, 408.

xoTioypaniiaxstiC 485.

xduog 306 f., 428.

xpaTiE^a 632.

paatXtXT^ xp. 632.

xpaTTslJixTJc 400, 633.

xpaujiaxoö-epaneusiv 377.

xpt7ipäpxi^|xa 400.

xpiiiocxiov 751.

zpixoäpow 763.

xpocpyj 139S 400.

xuXsra 268.

xu4)ixi^ 401.

»l'xTj 310.

JTcocpxov 507.

&TcaaxoXoü|Jievog 388.

&7:epaipovx£g 241.

&7i:epßäXXeiv 3^7^.

&nepßöXiov 530^.

ÖTiepopil^siv 593*.

önyjpdxrjg 557, 618.

urnoxveiod-ai 526.

u7to8totxy/xi9c 493.

ÖTiöxauoig ßaXaveiou 163.

ÖTtoxeroO'ai 348*, 596, 616 f.

ÖTiöXoYog 536.

nöfiVTina 440, 451 f., 526.

uTTOTttTixeiv 348, 596.

'juöaxaot; 526*^.

'jTiöxayiia

SV 'JTioxäYfiaxi, ouaav 447*.

ÖTioxsXi^g 402.

&(pioxa|iai 219, 526.

^evvyjoia 255.

cpsvv^otg 253, 615.

qJiXävd-pwTTOV 401.

9(0x05 642.

cpoivixtbv 313, 779.

cpoivig 311, 757.

(popixöv 319.

cpöpog 296, 319, 745.

9. ßoüiv 352.

9. ßtojiöv 352.

9. ^TtTTCÖV 378.

9povx{c

ÖTCÖ 9povxi5a 286.

9povxiax'>^g 442.

9. oixoX(OY£ag) 661.

9iiXaxeg 321.

9uXaxT5 568.

9uXaxfxY]g 402.

9uXaxixixöv 402.

9uxä 403.

XaJpeiv 84 f.

XaXxst5? 688.

XaXxia£a 403, 718*.

XaXxivyj 731, 735.

XaXxög 725 f.

Ttpög x°lXx6v 719.

X. Zoövofiog 721 ff.

X- otJ dXXayTl 7 20 ff.

XapxYjpa 403.

Xeipioxi^g 619, 637.

XSipoxpaifla 6pxot> ßaotXtxoS 471.

Xsipwvcigiov 321.

Xeaov(. . .) 403.

X>]voxpÖ90g 274*.

XOivtg 740 f.

XOptoS-i^XY] 443.



II. GRIECHISCHES WÖRTERVERZEICHNIS. §45

> prj[iaxL^£t.v 63 f. XP^^OX^"''^''? ^03.

Xpvj|i.axia|j,öc 514, 580.
x'^l^^'-'^'^ 333 ff.

Ol ini xou X- 5^5.

Xpi^oT^ 78. Vgl. 648. '|t,Xoi xötioi 443.

Xpfioxrjpia. 443. -j^Dyiiög 404.

XptajJia 190.

Xpuaaopsüs 433^ wvii 531, 722\ 724.
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A, Autoren.



III, REGISTER DER BEHANDELTEN STELLEN. §47

Seite Seite-

Cicero Digesta

pro Flacco 39, 4, 10 497*.

19, 44 . . . 635», 639S 647*. 39, 4, 16, 7 380'.

pro Rabirio 48, 6, 10 497*.

10, 28 492. 48, 19, 9, 9 594*.

in Verrem *49, 14, 3, 6 594.

III, 6, 14 ff. 515. 50,1,17,7 626*.

III, 8, 20 532. 50, 4, 1, 1 628».

III, 51, 120 518». 50, 4, 18, 19 189».

III, 78, 181 381. 50, 4, 18, 26 . . . 628».

V, 18, 45 522*. 50, 15, 3 242, 448.

Clemens Alexandrinus 50, 15, 4 pr 209».

Strom. VI, 36 p. 758 . . . . 396. Dia Cassius

Codex Justinian. 51, 18, 1 .
180*.

1,37, 1 621«. 51,19,6 787.

IV, 47, 2 244. 53, 15 497*.

IV, 61, 9 350. 57, 10, 5 ...'.... 498.

IV, 62 497*. 62, 3 240», 247.

VII, 41, 3 213. ^^>^^ 593».

X, 23, 1 . . 631*. 66,8,5 241».

XI, 4, 2 365. 77, 9 362.

Codex Theodosian. Diodorus

IV, 12, 9 350. 1,35,10 ....... 230.

VIII, 5, 48, 1 649*. I, 36, 1 139*.

XI, 24, 6 254. I, 36, 6 488 ff.

Xn, 1, 97 629. I, 52 137, 397*.

XII, 6, 3 500«. I, 53, 2 437.

XII, 6, 15 u. 21 364. 1,74 700.

XII, 7, 2 369. I, 75 303.

XII, 13, 4 300. I, 77, 5 . . . . 437, 456, 470*.

XIII, 2, 1 631*. I, 82 375.

XIV, 26, 1 270», 369. I, 82, 2 175.

XV, 3, 5 335. I, 84, 8 419.

Demosthenes XVII, 52, 6 .... 414, 487.

de Cherson. XVIH, 14, 1 411.

45 €52. XIX, 85, 4 704».

Philipp. Diogenes Laertins

IV, 16 652. Vn, 173/4 . 6.

c. Timocr. Dionysius Halicarn.

39(p. 712, 27) 550. IV, 15 458.

96 657*. Etymologicum Gadianair

Digesta p. 730 ......... 6.

21, 2, 4 ; . 554*. Eustathius

26,7,32,6 ...... 156. p. 818, 32 ........ 757».

39,4,9,1 594*. ad Homer. II. XVIII p. 1160 17».
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Seite

Fragmenta historic. Graecor. ed.

Müller

Aristagoras II, S. 98, Nr. 5 .
433'^.

Baton IV, S. 348 490^

Chaeremon III, S. 498, fr. 4 . 396.

Olympiodorus IV, S. 66, § 37 709.

Gaius

I, 82 C85*.

Geographi Graec. min. ed.

C. Müller

Agatharchides § 22 . . . . 425.

Geoponica

X 74 (ed. Beckh) .... 134*.

Heliodorus

Aethiopica II, 12 . . . . 74'.

Herodotiis

I, 192 738.

II, G 7742.

II, 37 644*.

II, 38 395.

II, 81 644'.

II, 84 377.

II, 108 345.

11, 109 175.

11, 149 137.

II, 177 437, 456, 470.

III, 89 665.

III, 90 424.

III, 91 . . . 137, 202, 411, 665.

Herondas
VI, 64 568^

Hesyehius

s.v. STiafiEXpaiov .... 766'.

s. V. oI:;p'.v 750.

Hieronymus
ad Daniel. XI, 5 p. 1122 (Bened.) 412,

740'.

H y g i n u s

p. 205 Lachm. . . . 206, 209"^.

Isocrates

trapezit. 41 195.

.1 o s e p h u s

c. Apion.

II, 5, 64 283.

Seite

J s e p h u s antiquitates

XII, 142 .... 240', 2413.

XII, 155 2413.

XII, 160 ff. 520 f

XII, 169 .... . 518, 521.

XII, 175 413, 516'.

XII, 176 .... 517, 526*'*,

529, 531, 631^.

XII, 177 548.

XII, 184 535.

XII, 186 521.

XII, 261 u. 264 .... 383».

XVIII, 158 .... . 631*.

XIX, 352 6682.

bellum ludaicum

II, 309 593'.

11,385 238,491.

11, 386 204, 420.

Justinianu.s

ed.de dioec. Aeg. XIII 365, 387, 628^.

novell. XVII, 8 628-^.

Lexicon rhet.

Bekker An. p. 249, 18 . . . 190.

Li vius

XXI, 63, 3/4 522*.

XXXIII, 12, 3 79'.

Notitia dignitatum

or. XXXI, 49 709.

Novum testamentura

Evang. Lucae

12, 24 652-^

12, 58 622'.

Orosius

I, 8, 9 198.

Periplus mar. Erythr.

p. 10 348, 398.

Philo

adv. Flacc. 16 498.

Plinius

naturalis historia

V, 49 (vgl. 61) 425.

VI, 84 400, 584.

XIII, 26 386.

XIII, 102 374.

XXXV, 150 171'.
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Seite

Plinius

ad Traianum

6 (22) 506.

112 242*.

Plutarchus

Alcib. 5 . . . . 522*, 526*, 529,

548, 566.

Cato min. 36 593^

de Isid. Osir. 31 396.

Phoc. 17 85.

Pollux

I, 244 312.

IV, 170 7692.

VI, 128 5682.

VIII, 103 195.

VIII, 113 492*.

IX, 32 568^.

IX, 111, 112 17^

Polyaenus
IV, 3, 32 739.

V, 2, 13 217.

Polybius

VI, 17, 4 548\ 554.

XVIII, 36, 6 78.

XXV, 2, 11 195.

Ptolemaeus
IV, 5, 27 . 715.

IV, 5, 55 426.

IV, 5, 61 426.

IV, 5, 73 711.

Schol. Aristoph.

Ritter 855 6'.

Scriptores bist. Aug.

V. Hadriani 6, 5 299.

V. Marci 9, 7—9 452.

V. Pescennii 12, 4f. ... 804^

V. Gallieni 6, 4 269.

V. Saturnini 8, 5 681.

Script, metrolog.

I 258, 5 738, 740*.

1272 738.

Septuaginta

Exod. 5, 7 1G3.

Deuter. 23, 17 219^

Ruth 2, 17 341.

Seite

Septuaginta

Esth. 3, 9 90.

Judd. 6, 11 341.

II Makk. 9 90.

III Makk. 2, 28, 30 . . . . 245 f.

Strabo

II p. 78 u. 84 210\

II p. 101 . . 284».

XIV p. 637 766».

XVII p. 787 . . . . 175, 322,

425, 428, 432.

XVII p. 788 333.

XVII p. 793 697^.

XVII p. 797 . . . . 499*, 623,

643, 657.

XVII p. 798 .. . 399, 413, 427.

XVII p. 805 771.

XVII p. 809 188.

XVII p. 813 284.

XVII p. 810 712.

XVII p. 817 . . . . 211, 710.

XVII p. 818 311.

XVII p. 819 . . . . 248, 571.

XVII p. 820 1533.

XVII p. 840 4982.

Suetonius

Div. Jul. 41 ...... 442.

Augustus

18 180-, 330.

40 442.

Gaius 40 .... 217, 292, 329.

Nero 35 593^

Suidas

s. V. 8täYpafi|j,a 217^.

s. V. SiaypäcjjavTog .... 89.

s. V. ö^-övYj 267.

s. V. uXuvöj 264.

s. V. axscpavixöv 295*.

Synesius

epist. 61 (Hercher) . . . .177*.

Tacitus

annales

II, 59 055*.

IV, 6 573.

XIII, 50 573.



850 III. REGISTER DER BEHANDELTEN STELLEN.

Tacitus

historiae

1,11

Theophilus

paraphr. Inst. I, 5, 4 .

Seite Seite

Varro

de re rustica I, 17 . . . . 698.

204. Xenophon
Hellen. I, 6, 4 79.

247^ Memorab. I, 5, 2 687*.

B. Papyri.

Aetenstücke aus der königlichen

Bank zu Theben.

Seite

I-IV . . . . 485, 51G, 52Ö, 639.

I, 1, 8 .5263.

2 526'.

8 526^.

14 526*.

17 593^

25 527^

II, 2 526'.

5 526.

11 5263.

12

18

526.

526*.

III/IV 207, vgl. 525'.

III, 1, 13 525».

2 526^

III, 14, 15 5271.

IV 748.

IV, 2, 5 517^

17 179.

V-VII 670.

V, 7 6381.

8 638^

VI, 7/8 638^

11 638.

VII 638.

VII, G 638^.

[X 6332, 638^. 6713.

X 6383.

XII 386.

Aegyptische Urkunden
aus den königlichen Museen

zu Berlin (BGU).

Seite

231, 269, 353, 369,

597, 645, 6732.

365.

676^

ö 486, 509.

6 506f., 509.

7 627, 703^

8 2512, 3(j5^ 3g7^ 392^

498^ 507, 597, 621, 625.

9 143S 171, 228, 325 f.,

381, 385.

10 181*, 373, 380,

391, 404, 581».

11 48G, 507, 509.

12 175, 341.

14 1Ü4, 364', 678, 700,

733', 760.

15 364, 420^ 500, 602.

16 385, 644'.

17 455, 472.

18 5051, 508 f.

20 212', 657, 701,

21 256, 754*, 763, 765.

25 352, 373, 622.

28

32

33

34

38

39

451, 454.

. 365.

. 649«.

. 680.

. 371«.

187, 772.



III. REGISTER DER BEHANDELTEN STELLEN, 851

Seite Seite

41 378,390,622. 115 . . 430, 441», 443, 44Cf., 453 f.

42 023. 116 439,4411.

46 802. 117 439, 441», 443, 454.

47 365. 118 439, 441», 445, 454.

48 770. 119 439,448.

50 157*. 120 439, 448.

51 466. 121 645, 647, 649.

52 466. 122 439.

53 439, 442 f., 474. 123 439,441».

54 439, 445. 124 439.

55 439, 441, 447», 454. 125 439, 447.

57 .... 439, 441», 442», 445. 126 439, 441».

58 439 f., 4432. 127 439.

59 439. 128 439, 447^, 683.

60 439. 129 439.

61 100, 380, 659. 130 439, 443.

63 392, 614. 131 439, 442.

64 380, 401, 662. 132 439, 448», 453f.

66 69», 79, 95. 133 286», 466.

67 100, 650f. 137 439, 441», 447.

69 109. 138 439, 441».

79 455. 139 ... . 204, 211, 458, 465if.,

81 661. 476, 482, 511.

83 390^ 482. 140 797.

84 .... 203, 212», 657, 7012. 14^ 204, 208, 313, 465^.

85 013». 145 212», 598.

86 771. 146 699^

87 4672 149 673«.

89 466. 150 365.

90 439, 441. 152 813.

91 506, 508^, 509. 153 467-*.

92 472,476,658. 154 439f., 445x.

94 157, 481», 483. 156 352, 364, 499*.

95 .... 439, 445ff., 474, 684. 159 595».

96 362. 168 427*.

97 439, 443, 446. 173 365.

99 95», 287, 335. 174 788.

101 679^ 175 512.

106 643. 176 337, 696».

108 465 ff., 47 0, 625. 178 754^,763.

109 438f., 454. 181 . 170,392.

110 451f. 182 . . . . . 439,441,447,454.

111 439, 448, 451f. 184 403.

112 461ff. 185 479.

113 797. 186 482.



85? in, REGISTER DER BEHANDELTEN STELLEN.

Seite Seile

188 659. 298 4.S9.

189 726. 299 . 512.

191 606. 300 606, 608.

192 466. 302 439, 446.

193 366, 368, 645, 687. 308 384.

194 ... . 388, 506, 508 f., 601 f. 315 368.

195 500S 613'. 316 684.

198 212', 465. 324 439, 454.

199 ... . 352, 373 f., 391, 401, 326 ... . 362f., 797, 803, 813.

597, 613, 623. 328 815.

212 391. 330 351.

213 361. 334 383, 613.

214 69\ 79, 614. 336 156, 659.

216 390. 337 . . 227, 251, 352f., 366, 369,

217 482. 374, 382, 391, 396, 597f., 616.

218 659. 339 679^

219 378. 340 346, 572, 621.

220 141, 597 f., 732». 342 351, 648.

221 14],597f. 345 . . 266, 597 f., 613', 614, 619.

223 666. 348 157^, 313.

224 439, 441. 350 243, 366, 645, 790.

225 439, 441. 352 466.

226 500'. 353 466.

227 187, 313, 772. 354 466.

233 366. 355 466.

235 506, 508 f., 602. 356 ... . 384, 395, 597 f., 612».

236 351. 357 466.

240 363. 358 466, 475.

243 461 ff. 359 335,801.

248 763. 360 187.

249 770. 362 .. . 153, 167, 625', 678, 729',

250 385, 396, 644'. 732ff., 735, 798^
253 365. 368 766«.

254 455. 372 595'.

259 512. 377 764.

264 338. 379 462', 463, 485.

266 466, 475, 625. 381 661.

273 814. 382 614.

277 ... . 141, 353, 373, 380, 383 384.

393, 403f., 644. 388 362, 467*, 486.

282 368. 3i>? 616, 623.

289 365. 399 660.

290 771. 404 368.

292 352. 408 187.

297 678, 687. 409 320.
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Seite Seite

410 439,441. 533 479.

411 187. 534 156,401,662.

414 6C6. 535 815'*.

420 4Glff. 536 461 ff., 479.

421 46G. 537 439, 441.

425 661. 538 187.

426 482. 542 368.

427 467'^ 552 309, 364, 626.

4.10 439. 553 309, 626.

431 383, 613. 554 309, 626.

434 404, 449', 801. 555 309.

447 ... . 439, 443, 444*, 446, 556 309, 658.

447*, 448, 474, 685f. 557 309,

454 803. 560 .. . 254^, 644^, 64G^ 701^.

457 512, 619f. 562 241.

459 4GlflE"., 476. 563 ... . 175, 196, 213, 482.

4C1 378. 564 482.

462 660. 565 482.

463 384, 597. 5G6 482.

466 503. 572 174'.

467 684. 573 174i,

471 .. . 173, 366, 394, 401, 701*. 574 174».

474 648. 577 439, 445f., 448.

475 252, 354. 578 196, 657, 728^

478 1911,466». 579 . . 379, 429, 627f., 658, 769"^

479 191», 466^ 585 GGS.

480 191\ 466^ 58G 176i.

484 426*, 439, 444, 617". 589 701*.

485 ... . 141, 191S 252^ 657*. 593 338^

490 175\ 598 512, 616^

493 442, 448, 479, 684. 599 393», 643f., 701*.

494 479. 603 773^

495 479, 684. 604 773*.

496— 508 479. 607 659, «71^.

509 479, 6C0. 612 190^

510 479. 617 173, 381, 687.

513 338. 618 341*.

515 .. . 255S 615, G18, 620, 802. 619 508^ 600.

519 157. G20 645.

521 378. G21 658, 671^.

524 439, 44G, 474. C24 701.

526 176*, 187. 629 460.

528 383. 639 616, 623.

529 156, 662. 645 386.

531 763, 766. 640 802.

^\ ifLKE.v, n<tvaka. 54
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647

648

649

650

652

653

654

655

659

666

667

679

681

692

693

694

697

699

706

707

711

713

715

729

730

734

740

747

748

753

373

Seite

. . 376.

. . 701.

472, 476, 658.

392, 645.

390, 401, 403, 622.

391, 622.

. . 378.

. . 354.

432», 512, 701''.

. . 196.

481, 483.

. . 712*.

. . 712^

. . 760.

. . 763.

. . 763.

. . 671».

. . 678.

439, 442.

647, 672"^.

597, 614, 804.

. 729.

, . 660^

. . 624.

472, 476, 658.

. 4513.

. 652.

604, 609, 645.

184, 597.

173, 4312.

Papyri der Berli ner Bibliothek.

. . 760.

300, 642.

. . 386.

. . 400.

. . 373.

. . 365.

Unpublicirte Berliner Papyri.

P. 1364 323^

P. 1394 169, 286, 403.

P. 1422 159, 193, 196.

12



III. REGISTER DER BEHANDELTEN STELLEN. 855

Seile

Fai.yri Grenfell.
^^ .^^

I, 41 . . 210, 288, 587 ff., 607, C22.

Seit." 43 331.

•I .;70^ 43, U «10.

18, 20 743. 44 Öö9, (iCl, 671=*.

•21, 15 146'. 4.-) 466.

22, 11 732'. 46 36tt.

25 71t). 48 37«.

27 711». 49 439.

27 III 4 iÜC, 722^ 50 354ff., 759.

III in 183. 52 378.

29 675, 739"'. 53 338.

83, 18 429^ 54 3«2.

33, 52 650. .-)5 381, 430, 441.

39, 1 755. 5G 149», 465, 477.

39 V 2 759. 57 547^, 770, 774.

43 G8G. .08 394.

44 7 10. 59 <!87, 794 ff.

45,46 . . . 438, 440, 450, 701-. üi» 173, 792, 803.

47 698"-. 62 804.

48 661. 63 6C0.

49 467. 64 396^

.50 610', 610^ 65 193, 381.

54, 10 176'. 66 621.

63 498-, 7 66, 7 73. 6 7 .... 675, 680, 7.-)6, 794 ff.

72 623.

II. 74 70U.

14 b 389 f., 493^ 75 <^78.

15 t^3•J^ 637. 77 '"^'J.

18 679. 79, 1 1"3S 476'.

10 670'. 80-82 382.

21 679. 90, 13 7i;5', 773.

22 679'. 9."> l'"'-

23 493*, 633-, 654. 99 '63.

24 429', 675^

24, 13 7 72.

25 3(;c.

26 36G. A
27 670. C

28 366. CR 14 722'.

30 3'J6. F 302, 51.;', 520.

33 366, 638, 652, 670. 3 565'.

35 711. J 37!" !«'•

37 632% r,.;7, 654. L 175'.

:S9 309. L II 7 ^i30'.

Leii-Uner Pa]«yr).

63 2^

3ti7.



856 III. REGISTER DER BEHANDELTEN STELLEN,

Seite

O 367.

O, 24f. 722>.

Q . . . . 6lS 118, 159^ 361, 564,

759, 7C2.

K 632^.

V II 16 7.

Leipziger Papyri.

4R 74.

5 354, 3G9, 377.

6 R 187.

8 756.

11 088.

HR 7395.

11 V 138^.

13 R 334.

27 R 170.

27 V . , 760.

29 R 304.

32 R 756'.

34 V 760.

Londoner Papyri.

XIV 755.

XVII 758.

XVIII 743, 749.

XXII 758.

XXIII 669.

XXIII, 110 495.

XXVII 637, 640.

XLIII 377.

L 433*, 457, 473, 481.

XCIX 288, 379.

CX . 792.

CXIII 6 b 170.

9e 763.

CXIX . . 134, 148ff., 203, 208, 250,

258, 315ff., 656, 712.

CXXV 680, 745.

CXXX . 792.

CXXXI R . . . 146, 164, 170, 272^

675, 677, 699, 732, 754, 757', 759.

CXXXIX 187.

CLXXVII 701», 703.

Seite

CLXXIX . .
'. 811.

CLXXX 659.

CLXXXII 439.

CXCV A 159.

CXCIX 506, 509.

CCVI 356 f.

CCVIIIa 455.

d 770.

CCXVI 651, 698, 773.

CCXVII 100, 380, 659,

CCXXXIV 621.

CCLV . . . 280, 373, COGff., 613,

019», 647.

CCLVI .... 6572, 601 f., 701'^.

CCLIX 438.

CCLX 432=*, 438, 454.

CCXCV . . 100, 310, 4293, G59f.,

6713.

CCXCVI 335.

CCCVI . . . 11', 605ff., 645, 040=».

CCCIX 466.

CCCXIV 439, 487.

CCCXVI .... 79, 355', 356 ff.

CCCXXI c 338.

CCCXXVII 466.

CCGXXVIII 466.

CCCXLVIb 659.

CCCXLVII . . 232, 374, 401, 597.

CCCXLVIII 431'.

CCCLI 659.

CCCLXXX 263, 731.

CCCLXXXIII 263.

CCCCI 18', 598».

PaL See. II, 164 392.

II, 189 13'.

Kenyon,Catal.Gr.Pap.S.94,96,99 . 7.

Bilinguis ... 65, 183, 362, 403.

Papyri Oxyrhynchos.

9V 735, 738, 744.

34 479', 589».

36 .... 477, 571, 574«, 620.

37 678, 687*.

39, 6 426,

43 661 f., 754».



III. REGISTER DER BEHANDELTEN STICLLT.N. 857

44

45, 17

48

48-50

50

53

54, 10

56

57

58

60, 1

61

61, 15

62

63

67, 5

71

72

73

74

75

78

79

81

82

S4

S5

80,

11

89, 3

91

92 .

93

95 .

96

98, 1:5

99

100 .

101, 40

104 .

5, 3, 3

5, 19, 1

47 C,

Ö4

47 G',

12

40

CO

07



858 in. BEGISTEB DER BEHANDELTEN STELLEN.

Seite

62 V, 19 . . . . 181, 369, 516'.

VI, 3 394.

VI, 4 . 521.

VI, 8 ff. 529*, 548.

VI, lOff. 543.

VI, 13 538^

VI, 14 542.

VI, 21 567.

VIII 530».

VIII, 9 640.

VIII, 10 641».

Vni, lö 534».

63 196, 702.

63 I 22 . . . 283.

IV 3f. 369.

rV, 98 138.

VI, 171 420.

163 ff. 702.

178 701.

66 .... 180, 259, 261, 337f.

66 II 6 768.

67 ..... 181, 264, 271, 369.

67, 15 138.

16 216.

II, 11 400.

n, 17 394.

Pap. bei BeyiUout, Mllanges

S. 300 ff. . . . 139, 517, 530,

531*, 548*, 563, 641.

S. 327 672*.

S. 333 670.

Pap. bei Hirschfeld, Sitzungsb. Berl.

Akad., 1892

8. 817 .. . 506, 508, 508».

Pap. Hermes XXIII S. 593 . . 737.

Mathem. Pap. v. Achmim. M4m. de la

Mission archlol. fTan9. au Caire IX

749, 752.

Flinders Petrie Papjri.

I.

XV 685.

*VI, 2 90, 107.

XXI, 14 433«.

Seite

XXII, 2 261, 336.

XXIII 260S 261, 336.

XXV, 2 76, 400.

XXVIII, 2 396, 546».

II.

II, 1 . 186, 194.

IV, 2 682\

3 720^.

11 2G1.

12 525^

VI, 5 180^

X, 1 389, 495, 502.

XI 363, 458, 473.

XII 353.

XIII, 1 525S 539S 697.

17 151, 500», 565.

18b ... . 525S 527«, 559*.

XIV, Ib . . . . 525S 532», 673.

Ic . . 525», 532», 546», 673.

Id . . . . 525», 532», 673.

2a 163.

XV, 2 759.

XVII, 1 565*.

XX 708».

XXII 565.

XXV . . . 672, 741 f., 748, 757.

XXVI 632, 636, 673.

XXVI, 3-6 634*.

XXVII, 1 . . . . 135, 157*, 460,

471, 758.

3 264, 721*.

XXVIII 709*.

XXIX a 151,721».

b 704».

b/d 186.

XXXb 482.

c 460.

d 200.

e 460, 758.

XXXII, 1 . . . 224, 294, 354, 382»,

642», 649, 676».

XXXIII, a . . . 866, 667, 676.

XXXVI .... 175», 261 f., 836.

XXXVII 2c 764.



III. REGISTER DER BEHANDELTEN STELLEN. §59

Seite Seito

XXXVriIti 18(i>. U 527.

XXXIX b/c 304. 14, V2 538, 542.

d 20 :\n, 748. 15 f. 5.SG.

e . . . 275, 29G, .444 f., 352, 15 522.

375,378,382,400,402,006. 15,1 542.

f 14.1, 402. 2ft'. 54!).

i . . . . 157-, ;ill), 48-.>. lOff. 5G0.

XLb 70. 16 569f.

XLIIIa 150- 16, 4 560.

b . . 157'^ 150"^ 310, 403. 17 569 f.

XLIV 207. 17, Ift'. 569.

XLVI . . . 158=*, 520', 53'2-, 550, 5 5G1'.

552 ff., 725. 13 552.

XLVI a 471^. 14 531-''.

c . . . .00, 183, 632, 636^ 17 544.

XLVIII 653, 769. 18 569 f.

S. 7 76. 18, 7 494, 570.

S. 22, 686. OflF. 570.

S. 23 085f. 14 570'.

S. 29 (app. S. 3) ... 402, 530, 17 562.

557, 559. 19, 3 550.

S. 33 4.'')!t. 494.

S. 36 . . 375, 402, 450, 473, 701. 7 492, 494, 657^

S. 37(1 377. 11 502.

5, 43 103. 20, 7 ff. 555.

12 517.

14 287.
Kevenue-Papyrut^.

^^ 5 5fi2.

6, 1 566". 24 492.

7, 3 523. 24, 11 135, 45li.

9,2 557'^ 25, 8 f. 707.

3 5492. 26, 13 ff. 528.

10, 1 508. 27, 5 471.

10 530, 558 ff. 13 471.

11 558ff. 18 91^

11, 11 ff. 543. 28 473.

13 557. 28, 9 ff. 502.

15 55(». 10 532'^.

16 f. 550 f. 20 460, 472.

17 542. 20, 11 563f.

12, 1-4 543. 14 564^

13 556. 17 564.

16 557. 3(1, 20tf. 159\

13, Iff. 556. 31 424.

a 01^ 31, G 757.



^r>n HL REGISSSB DER BEHA17DELTEN STELLEN.

Seite Seite

ilf U 562. 48, 10 89»,

18f. 658. 49,10 460.

88, 8 16, 761. 50, 20 460, 696.

19 757. 51 673.

88, 2 . 562». 52, 13 399, 460.

ft 562. 53,10-11 514.

84, 2 548f., 560. 20 757.

8 534. 54^ 1 528.

5 519f., 782. 9 754

8 532*. 570. 12 5201.

11 538. 20flF. 569.

18 538.

14 531^ 533*, 541.

15 538, 552.

55, 4 761.

7 ff. ... 740.

16 528.
*« ^^'' ^**-

18 ....... . 557, 620».
17 531», 534«, 542.

19 551

36 158* 492

56, 14 548f., 561.

15 534.

57 518^
36, 3 472. 57^ 2 782^

10 472. 4/5 518ff.

11 494. 8 528.

17 459. 22 76.

1»
• •

158, 615^ 53 2 782^
37 158*, 492, 568. 4 5I8

37, 6 514^ 16 528.

10 472. 60 433^

11 494.

12 502.

39 740.

60, 13-15 719.

23 520.

72, 3 265».

39,2X1. i 743. 73 634

40, 6 368. 74, 5 635*

11 757. 75, 1 536*, 632, 035.

13 757*. 76 635.

15 757^ 77, 4 91.

19 768. 78, 1 635».

41, 13 18V 85, 1 u. 7 368.

42, 11 460. 86, 10 471,

17 471. 12 91«.

43, 8 368. 87 268.

44 696. 91, 2 268,

44, 18ff. 696. 93, 94, 96 268.

45 696. 103, 1 266«.

45, 4 757. 104, 4 523«.

47, 14 189. fr. 6 519f., 782».



in. REGISTER DER BEHANDELTEN STELLEN. 861

Seite Seite

Pap. Sakkakini (Eevillout, Rev. I, 48, 3 809.

Egyptol. III, 118ff.) . . 139», 206 112 243.

144«, 163*, 166, 676. 233 435*.

241 188.

I S. 110 503.

Turiner Papyri. S. 158 210V

I _ 731 II S. 17 510.

14,5' ." '.
'.

. . . . 486. S. 132 774.

4 15 792^ S. 183 764*, 767^

4, 18 79*.

7, 10 345, 460, 470. Mitteilungen aus der Sammlung der

IV, 25 366. Papyrus Erzherzog Rainer.

26 722*.

V, VI, VII 563, 568.
II S. 16 809.

S. 19 805.
Vin, 12 696^

g 23 798, »05
^^ ^^^*-

S. 31 . . . 679"'», 680^ 805.

IV S. 58 658.

No. 1410 (r= II S. 21) . . . . 455.

1412 (= II S. 20) . . . . 455.

2026 (= IV S. 58) 455, ^58.

24 675.

35 366.

36f. 722*.

87 366.

XIII 722'.

Hartel, über die griechischen Papyri

Erzherzog Rainer Wien 1886

Wiener Papyri. gg^ ^e3

Corpus Papyrorum Raineri. S. 74 466.

I, 1, 11 503. S. 75 ....:.... 660^

1, 16 351.

1, 21 366. Anzeiger der Wiener Akademie

2, 9 366. XXXI 1895 S. 7 455.

3, 16 366.

12 729S 735.

24, 2 813.

25, 1 813.

31 770.

33 512, 703.

34 431*.

35, 9 773.

38, 18 773.

39 212».

39, 19 . 773, 774.

40 u, 41 176».

Wiener Papyrus 31 (Wessely Wien.

Stud. IV 1882; ders. Die griech.

Papyr. d. Kais. Samml. Wien 1885

S. 22) 187, 7015.

Papyrus bei Wessely „Zythos u. Zythera"

S. 43 384, 388, 603.

Zoispapyri.

45, 21 771. 20 526».

41, 23 770. I 13 517*, 565.

43 773. 19 534*.



862 III. RKCISTKR DER BEHANDELTEN STELLEN.

Soitc

I 24 520=*.

2!) 91.

33 720.

—
. . . G5, 77, 2(;4, 2fi5, 51C\

525, 54ß\ 5.01 f., .'557».

Seite

Papyrus Petersburg 14" (Philologus LIII

S. 89) 503.

Papyru.s im Museum von Ale.xandrien

(Bulletin deCorrcsp. Hellen. XVIII

S. 145 f.) .... 43G, 45G, 457,

G50, G99.

C. Ostraka (in Band II nicht publieirt).

Herliner Museum.

P. 8 .. . .



m. REGISTER DER BEHANDELTEN STELLEN. §63

Seite

V, 7547 601.

VI, 8588 601.

VIII, 997 601.

IX, 5144 170.

X, 143 -
. . 272^

4862 499«.

6668 601.

Orelli.

516 426^ 427*.

3881 427*.

Bruns, fontes iur. Rom.

S. 257 (Sporteltarif aus Thamugadi in

Numidien) 680.

S.266 (lexmetalliVipasc€n8is)574*, 591.

CIA.

II, 476 768», 769.

IV, 1, 3 Nr. 569—571 . . . . 5^

CIGr.

1569 191.

2830ff. 642*.

2842 645\

2878 433^

3490 627.

4680 153*.

4697 672.

4699 154, 509^

4701 428.

4892 605*.

4896 275, 671.

4919 612.

4956 501, 571 f., 671. Dittenberger Sylloge.

20 390. 312 182«, 263^ 378«

26 275.

34 502. Le Bas.

37 494'.

4957 797*.

3 813.

8 497«. Stele von Assuan .... 196.

10 592, 701. Steuerinschrift aus Cos . . 136,

11 393^ 219«, 391, 397.



864 III. REGISTER Df:R BEHANDELTEN STELLEN.

Seite Seite

Tarif von Koptos . . 347, 395^ 29 2G9, G73, 759.

572, 597. 30 151, 759.

Tarif von Palmyra . . 136, 142'',

191, 217, 329f., G20^ 73G, 754*. Trilinguis von Philae 153=*, 497\

Götting. Nachr. 1892, S. 533 387.

Herinathena 1895, XXI, S. 1G2 388.
Inschrift von Rosette. ,, ti7 c? ^o^ io-jsHermes IV S. 187 .... 137^

13 15S. XX S. 447 . . 674, 798.

16 397. Athen. M i tt heil un gen X, 1885,

17 2G9, 673. S. 205 545, 589^

28 199. Aeg. Zeitschr. 1872,8.27 793fr.
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^^t7A^

^i
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A/^
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No. 1027

No. 1266

WiLCKBN, Ostnka.





Taf. II.

'«a-mäig^^^m

No. 842

WiLCKEK, Ostraka.
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